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Einleitung.

Einteilung' der Klag'en.

Die Eilt Wickelung der attischen Reclitsptlege hat es mit

sich gebracht, dafs eine Scheidung zwischen Kriminal- und
Zivilklagen sich nicht in der Schärfe vollziehen konnte, wie

sie unserer Anschauung geläutig ist. Während von Haus
aus die dem einzelneu angetane Rechtsverletzung nur von

ihm selbst, bezw. von seinen Angehörigen zum Gegenstand

eines gerichtlichen Verfahrens gemacht werden konnte, wurde
von Selon der Grundsatz zur Durchführung gebracht, dafs

jedem im Vollbesitze des Bürgerrechts befindlichen Athener

das Recht zustehe, auch gegen die an anderen begangene

Rechtsverletzung ein Strafverfahren einzuleiten (S. 31).

Dieser Grundsatz hat überhaupt das gesamte attische Straf-

recht beherrscht und auch die Behandlung solcher Delikte

bedingt, die gegen die staatliche Ordnung selbst sich rich-

teten; auch zu deren Untersuchung und Anklage sind staat-

liche Organe nur in seltenen Ausnahmefällen bestellt worden,

"Wenn hier das jedem Bürger zustehende Klagerecht als

Ersatz für den Mangel öffentlicher Ankläger diente, so

schien die Ausdehnung dieses Rechts auf die dem einzelnen

widerfahrene Verletzung gleichfalls durch das öffentliche

Interesse geboten ; die gesamte Bürgerschaft sollte sich nach

der Absicht des Gesetzgebers ihrer Solidarität gegenüber

den Übertretern des Strafgesetzes bewufst sein ^ Dafs

' Plutarch Solon 18 'i->. i^iviot [j.ö(XXov o'>jij.£vo; oeTv E-apzciv ttj tüjv

TTOÄÄÄv 7.ai}£v£ta -avTt ÄctßEiv otXTjV 'Jizkp TO'J y.axtö; -ettovi^oto? sotov-x. v.'-A j'äp

~).Y(i\-oz i~£po'j 7.ai ß/.aßsvT'j; v.ou ßtctai}£v-'>; l;7jv toj o-jvayivio xa' ßo'jXo-

jj.iVtu Ypc«'^caftat tov doixo'jvtot xal ouoxctv 6pd(ü; iiK^ov-o? toü voij.oi^HTO'j xou;

16*
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freilich durch diese Einrichtung die Strafrechtspliege auf

der einen Seite dem Zufall preisgegeben, auf der anderen

in ihrer Würde gefährdet werden mulste, konnte auch dem
athenischen Geiste nicht entgehen. Und wie wenig der für

sie mafsgeheude Gedanke in seiner Reinheit bewahrt blieb,

geht deutlich daraus hervor, dafs die Ankläger in Straf-

processen es nach den erhaltenen Klagereden geradezu als

Bedürfnis empfinden, ihr Auftreten mit persönlicher Feind-

schaft gegen den Angeklagten zu begründen, um nicht dem
Verdachte der Händelsucht oder Sykophantie zu verfallen^.

Es scheiden sich somit nach attischem Rechte^ alle

Rechtshändel und Klagen in zwei Gattungen, je nachdem

TtoXtra; w^Tiep Ivo; ijipo'j? a'Jvaiai)c(v£a)}o(i xod a'JvotXycIv Trpö; äAXrXo'j;. Folgt

ein dem Solon zugeschriebener Ausspruch, der ähnlich Gastm. d. sieben

Weisen n S. 1541). Diog. L. 159. Stob. Äntliol. XLIII 77. Der gleiche

Gedanke kehrt bei den Rednern wieder, namentlich in bezug auf die

Bestrafung der 'jßpt; bei Demosth. g. Meid. 44 if. S. 528 f. u. sonst. Den
leitenden Gedanken wollen Thonissen Droit pe'nal p. 77 und Glotz la

solidarite de la famillc en Grece (1904) p. 369 if. dem Solon absprechen;

nach Glotz hätte Solon sich auf die P'älle beschränkt, in denen der

Verletzte gesetzlich oder faktisch aufser stände war, sich selbst Recht

zu verschafien; die weitere Ausbildung der ypotccat gehöre erst späterer

Zeit an. Solche Annahme macht die attische Rechtsentwickelung

geradezu unverständlich.

2 Belege bei Frohberger zu Lj^sias </. Eratosth. 2.

^ Meier definierte die ot'xr] als die jui'istische Handlung, welche

jemand vornimmt, um von dem, welchem eine Vorstandschaft in einem

Gerichtshof zukommt, wegen einer von einem Dritten verübten Rechts-

verletzung durch Einsetzung eines Gerichtshofs Wiederherstellung

jenes Rechtsverhältnisses oder eine Bufse oder Strafe für die verübte

Rechtsverletzung zu erlangen. Es gehören also nach ihm sechs Stücke

zum Begriff jeder or/rj: 1. ein Kläger, 2. ein Beklagter, 3. ein Objekt,

eine Forderung, zi-aXtiixcl, worüber, 4. ein Vorstand, T?|y£;j.(ov, bei welchem,

5. eine bestimmte Form der Handlung, durch welche geklagt wird, und

6. der angegebene Zweck der Handlung. Von diesen sechs Stücken

werde aber der Unterschied aller or/.cti besonders durch die Verschieden-

heit in dem dritten, vierten und 'fünften bedingt. Indessen lassen sich

Unterschiede in der Form der Klagehaudlung nur für die öffentlichen

Klagen nachweisen. Und die Verschiedenheit der Gerichtsvorstäude,

bei denen eine Sache anhängig gemacht wird, ist meist von der Natur

des 'iy^f.riixoL, zum Teil auch von der Rechtsstellung des Beklagten ab-
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es sich bei ihnen lediglich um ein privates Interesse handelt,

zu dessen Verfolgung nur der Verletzte selbst, bezw. wenn

er selber nicht rechtsfähig ist, sein Rechtsvertreter (/uf-io?)

berechtigt ist, oder aber um ein öffentliches Interesse, zu

dessen Vertretung jeder volll)erechtigte Bürger berufen ist.

Diese durchgreifende Scheidung hat auch in der Sprache

entsprechenden Ausdruck gefunden. Wie das Recht selbst,

heilst jeder Rechtshandel , der Recht zu schaffen bezveeckt,

oixr^, mit dem gleichen Worte wird auch die Handlung des

Klägers, durch die er Recht zu erlangen sucht, und endlich

die Strafe oder Bul'se bezeichnet, die auf Wiederherstellung

des verletzten Rechtes zielt. Kamentlich die beiden ersteren

Bedeutungen, wonach das Wort bald den Rechtshandel (lis),

bald die ihn veranlassende Klage (actio) bezeichnet, be-

rühren sich so eng, dals im Einzelgebrauche beide nicht

immer leicht zu sondern sind*. Für den ersteren Sinn aber

hat die Sprache noch den anderen Ausdruck d'-wv , eigent-

licii Wettstreit'^, verwendet. Im engeren Sinne aber heifst

oUr, der Rechtsstreit oder die Klage , die ein ausschliefs-

lich privates Interesse verfolgt und darum nur von dem
Verletzten angestellt werden darf. Mit genauerem Aus-

druck aber wird sie Z(y.r^ loh. genannt^ und der o-/)ao3ta

* Die der Tragödie geläufige Personifikation der AtV-r^ ist auf die

Terminologie des attischen Rechts ohne Einflufs. Am wenigsten lassen

sich aus ihr die Wendungen o^/.r^\ 5uir/.£tv, cpe'jysiv, irj.-zi<}iy'xi verstehen,

wie Wilaniowitz will zum ältesten Strafrecht der Kulturvölker (1904) S. 24.

° Darum äyioviCsaiJat von beiden Parteien gesagt. Vorzugsweise aber

wird es von der augeklagten Partei gebraucht, worüber jetzt Schodorf

a. d. S. 221 A. 3 a. 0. S. 19 ff. zu vergleichen ist. Auf einer Yer-

kennung dieses Sprachgebrauchs beruht der vielfach an Demosth.
V. Kranz 2 S. 226, 12 genommene Anstofs.

^ Bezeichnend für den engeren Gebrauch von or/.Tj Plat. Euthyphr.

i. A. o'J yap tiou xai aol St'xr) ti; oviaa Tuy/avct -pö; tov ßaat/.E«, u);::£p laot;

2. o'jToi OT) 'ASlT^vaiot y£ ot7.TjV a'jTTjv -/.aXoOaiv ikka ypa^r.v. Aber nachher

S. 3 E wird von der ypot-^r gegen Sokrates der allgemeine Ausdruck
St'xrj gebraucht. Atzai ßiai und yp^-ictt einander gegenübergestellt Lysias

v.lTödt. d. Erat. 44 S. 45. Isai. v. Hagn. Erbsch. 32 S. 287. 35 S. 289.

Demosth. g. Meid. 28 S. 523, 17. 32 S. 524, 21. g. Steph. I 3 f. S. 1102, 15.

g. Konon 1 S. 1256, 13, dafür ocxai und •fp'x-s.'xi Isokr. g. Kallim. 51 K. 20.

Isai. a. R. 28 S. 285. Ebenso Aristot. 56, 6 ypctcfal xoti oixa-. /.ay/avovtai
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otxr/ gegenübergestellt, die von jedem vollberechtigten Athe-

ner anhängig gemacht werden kann, mag nun das durch sie

verfolgte Delikt den Staat unmittelbar oder nur mittelbar

treffen. Alle Rechtsstreite sind sonach entweder o-/;[x6aiat

oder foiai Zvaox (a-jOJvsc); die Gerichte entweder o-/;ij.6aa oder

?öta 8ixaa-7;pic( ; in dem oixa'Csiv -zb. 8-/;[i6tJta xal -ua XZio. erschöpft

sich ihre Aufgabe, soweit diese eigentlich richterlicher Natur

ist^. An Stelle der o-zjaoata Ux•r^ wird der lUa Sutj auch die

-ypa'fr^, Schriftklage ^, gegenübergestellt. Der Gegensatz ist

aber darum kein ausschliefsender, weil es neben der 7^«'-?"/^

noch andere Formen von öffentlichen Klagen gibt, die durch

gewisse Besonderheiten des Verfahrens sich von der -(poL'^-q

unterscheiden ^^ und nur selten unter dem letzteren Namen

Tipo; a'JTOv (töv (i'pyovTot), aber or/.ai Rtai 58, 2. 59, 5. Pollux YlII 41 r/aXoövuo

yotp 0(1 Ypa'iai xal or/.at, oü fiEVToi y.oLi ort ot'xott ypotcpat. Erst in si^äterer Zeit

sagte man auch äytövs? ioioiTizot, vielleicht schon C. I. A. II n. 488 c, 489.

'' Vgl. besonders das Gesetz bei [Demosth.] g. Steph. II 26 S. 1137, 5

im Tctis or/.at? -cz!? {oi'ott? rj Srj.acaiott;. Ebenso sonst im griechischen Recht;

vgl. z. B. das Gesetz von Teos Bull. d. corr. Hell. IV (1880) p. 410 ff.

(Dittenberger SylU n. 523) Z. 53 f. Wenn aber Demosth. v. Kranz 210

S. 298, 4 TC(? Te (oi'a; oi'/cct; 7cat xd; or^ij-oaict; scheidet, so beschränkt er die

letzteren nach dem Folgenden auf solche Prozesse, in- denen es sich

um eigentlich politische Fragen handelt, wie Goodwin richtiger als die

Früheren erklärt.

^ Demosth. g. Timolr. 99 S. 131, 15 o'j or/aact -a ot7.aaTY)piot -zd ts

Iota xai Ta or,|j.oatc(. Aristot. 67, 1 S. 33 ctav.ot^vO'jai -o'j; dytüva? OTav ij.£v

TÖt fStoc oixa^aiai tou; toi'o'j; — , otc£v oe t« OT^aoaia roy; OTjfj.oaio'j;. 59, 5 xai

^7rr/.?vrjpO'jat rat? dpyat? ouTot t7. otxaaTr'pia Ta I5t<z xat t7. 5tj|j.o3io(. Ebenso

scheidet Piaton G'es. VI 13 S. 767 B. XII 8 S. 957 A.

^ Der Name ypctcpr^ mag daher rühren, dafs bei den öffentlichen

Klagen schriftliches Anbringen (ypo^-icsOctt) zuerst zur Regel wurde, und

läfst sich darum nach Böckh mit Schriftklage wiedergeben, so wenig

auch im entwickelten Recht die Regel auf jene beschränkt blieb.

^° Daher Zusammenstellungen wie bei Lysias g. Agorat. 65 S. 88

oaa; T^ Stxa; toi'a; a'JZO'fctvTtüv ioivA^tzo -q Ypacpd; oaa; lypctcpexo rj «Troypacpa;

aTTEYpacpEv. /'. Mantith. 12 S. 577 oüxe otV-r^v afaypiv o-jte Ypo!'fT]v o-lxe

efaczYYEXtav, und häufig die ypct-ic«' neben den anderen öffentlichen Klag-

formen genannt, wie [Demosth.] g. Boiot. v. d. 3Iitg. 14 S. 998, 18 ypoi'^ai

cpdaEi; ^/.2(';£i; dTiaytüYa-:. V. Kravz 124 S. 269, 2. 249 S. 310, 5. n. jJuQano.

209 S. 406, 8.
i/.

ylri^lo.^. II 9 S. 803, 14. g. Theohr. 6 S. 1323, 15.

Lysias g. Dexipp. b. Harpokr. u. aJvotxoi (i^r. 70 S.).



Einleitung. Einteilung der Klagen. 241

mit befafst werden ^^ Von diesen besonderen Formen der

öffentlichen Klagen ist sofort zu reden. Eine Unterscheidung

der beiden durch Ypotcpat verfolgten Kategorien von Ver-

brechen, die wir einesteils als Staatsverbrechen, andernteils

als Kriminalverbrechen bezeichnen, durch eigene Namen hat

sich so wenig herausgebildet, wie eine gesonderte Bezeich-

nung beider Kategorien von Schriftklagen. Denn dais die

j-pacpai in Syiixocrtcti und rStat geschieden worden sind, je nach-

dem die durch sie verfolgten Rechtsverletzungen den Staat

unmittelbar oder nur mittelbar treffen , beruht nur auf

irriger Deutung vereinzelter Redestellen ^-. Ebenso umfassen

'^ [Xenoph.] St. d. A. .3, 2 oiV-a; -/.al ypa'^ö:? zat s'jOuva; ixotxct^Etv.

[Demosth.] g. Steph. II 9 S. 1131, 21 o'jt' i-\ Tai; ypa'fai? cjt' i~\ xcäs

ot'xai; o'jt' Iv xat? c-jO-jvo»;. Nicht hierbei- gehört es, wenn die Eiaayye^.i'a

xaxwaew; als ypot'-fT. bezeichnet wird Isai. r. Hagn. Erbsch. 28 S. 285.

81 S. 287. 35 S. 289. [Demosth.] g. Theoh: 32 S. 1332, 12; vgl. Isai.

r. Pyrrh. Erbsch. 62 S. 53. Um so mehr empfiehlt es sich zur Ver-

hütung von Mifsverständnissen den Gebrauch von ypatcrj im weiteren

Sinne zu vermeiden.
*'^ Die Scheidung wollte Meier auf drei Stellen des Deraosthenes

gründen, g. Meid. 25 S. 522, 26. 47 S. 529, 23. g. Timokr. 6 S. 701, 21.

Wenn es an der letzten Stelle heifst vGv iv dywGt -/.al ypa'io:!; o-/jfi,oatats

l;£Tct^oaott, SO beschränkt der Zusatz des orjfj-oaiat;, der zunächst durch

das vorausgehende äywat gefordert war, allerdings den Inhalt auch der

Ypacsai auf Klagen eigentlich politischer Natur, berechtigt aber nicht

dazu in den ypacpotl or^;j.oatat eine besondere vom attischen Rechte unter-

schiedene Art von ypotsai zu erkennen. Noch weniger hat dies ypottpat

Riat im Sinne von Klagen wegen Kriminalvei'gehen gekannt. Wenn
Demosthenes an der ersten Stelle der Midiana dem Meidias die Äufse-

rung in den Mund legt w; — oUag {oia; p.ot rpcaTj-z-cv otÜTtü hoiyziy, täv

fi£v 'iij.aT[U)v y.ai Tüiv ypuaöJv axe'^avouv t^; otoc-pDopä; xat ttj; Tiepl tc/v ^opov

Traar^S ^Ttr^peias, ßXaßT^s, tuv o' e(; t6 aü)|j.a üßpiaOai 'frjijii, 'jj^pEw;, ou ja« Ai"

ou^fi OTjfxoat'a xpivstv aÖTOv xal Tiij-r^fA' ^Trccysiv o Tt j^pr) ra&clv f^ äTroTcTaai, SO

wird doch mit der oixtj ßXctßr^; die ypoccp?) ußpaio? nur darum als loia zu-

sammengefafst, um beide zu dem mit den Worten ouyl or^iioah. zpivetv

bezeichneten Proboleverfahren in gemeinsamen Gegensatz zu stellen. Wie
wenig scharf die Ausdrucksweise der Stelle ist, lehrt der Zusatz xotl

Ti[jiT^[x' iTTccyctv -/CT?,., der sonst zu dem falschen Schlüsse zu berechtigen

scheint, dafs bei der ypacsrj Oßpew; solche Schätzung nicht stattgefunden

habe,und durch keinen Anderungs- oder ümdeutungsversuch zu beseitigen

ist. Ebensowenig aber läfst sich in § 28 S. 523, 22 dem Ausdruck ^tti

Tcüv Jot'tuv 5iy.(üv die Deutung geben, dafs 5''-/ai im weiteren Sinne ge-
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die or^fAoaot dytuvs? beide Kategorien. Am wenigsten aber

ist es berechtigt, die Scheidung zwischen Stxat und ypacpar

braucht sei, die otxat Imii also auch die ypot'^al fotat mit einschlössen,

wie Mücke de iniuriarum actione (Gott. 1872) p. 18 f. annahm; gegen

ihn habe ich schon Piniol Anz. YII (1876) S. 246 namentlich die

vorausgehenden Worte xat ot'xa; iot'a; otowatv 6 vo'fAos [lot xatl ypacpTjv

ußpsw; geltend gemacht, die auch für die Worte in § 32 S. 524, 21

Ypct'jTjv yßpeü); xotl or/r^v xaxrjyopi'a; (otav die von Böckh St/i. I^ S. 492 be-

fürwortete, von Bake Scholicn hypomnemata III p. XIX f. mit Recht

bekämpfte Beziehung des fotav auch auf
yp^^'f^i''

ausschliefsen. Was
aber die andere von Meier angezogene Stelle der Midiana angeht, die

einer dort eingelegten Gesetzesformel angehört, so läfst sich auf diese

selbst wenn man die Echtheit der Einlage nicht in Zweifel zieht, nicht

eine Scheidung zwischen ypot'^al Riai und orj(j.oaiai überhaupt gründen,

sondern nur die Bezeichnung der ypocfT) '"ßpew? als Biet in dem Falle,

wenn sie von dem Beleidigten selbst angestellt wird, vgl. Heraldus

Ohserv. ad ins Att. et Bom. II 10, 12. Böckh a. a. 0. u. C. F. Hermann
de iniuriarum actionihus (Gott. 1847) p. 14 ff. (wo zugleich Bakes Auf-

fassung der oiV.ai ßtoci widerlegt ist). Aber die Versuche, zwischen beiden

Arten der ypa'fT] ußpeuis einen Unterschied der Rechtsfolgen nachzu-

weisen, sind nicht geglückt, vgl. Philol. Am. a. a. 0. über die Echt-

heit der Gesetzeseinlage ist unten bei Behandlung der Klage zu

sprechen.

Neuerdings hat Brewer a. d. S. 177 A. 2 a. 0. die besprochenen

Stellen zum Ausgangspunkt einer neuen Einteilung der attischen Klagen

genommen, ot'xat sollen Streitprozesse, yp't'-p'tt Strafprozesse sein, beide

entweder 0T][i.datat oder ßtai, je nachdem sie öffentlich oder privat ver-

treten werden. Wie verkehrt die ganze lediglich aus modernen Rechts-

anschauungen übertragene Scheidung ist, geht schon aus dem oben im

Text Gesagten hervor, und wie wenig Eisangelie und Probole als

öffentlich vertretene Strafprozesse gelten können, ist im ersten Buche
gezeigt. Für otxrj or^aoaia im Sinne BreM-ers fehlt es an jedem Beleg,

und die einzige Stelle, an der or^fioaiott ypcf^ort vorkommen, bei Demosth.

g. Timokr. a. a. 0., spricht vielmehr gegen ihn. Denn gemeint sind da-

mit die beiden Prozesse -apavojxcuv, in denen Diodoros mit Euktemon
gegen Androtion und Timokrates tätig war, das wären also nach Brewer

Ypacpal foiat. Darin wird auch dadurch nichts geändert (abgesehen von

dem groben Irrtum S. 69), dafs der Prozefs des Androtion gegen Eukte-

mon im inneren Zusammenhange mit der ixtjvjsi; des letzteren gegen

die Trierarchen Archebios und Lvsitheides steht, womit der Prozeß
gegen ihn noch nicht zu einem eisangeltischeu wird, vgl. S. 155 A. 62.

^Dafs übrigens Diodoros schon in der Volksversammlung für Eukte-

mons Antrag aufgetreten ist, würde auch dann nicht folgen, wenn man
§ 8 ßo'jXciiij.rjv o' ötv mit Weil in IßouXoar^v o' i'v korrigieren wollte.) In
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mit der zwisclieii Zivil- und Krimiiialklageii zu identifizieren.

Denn wegen Diebstahl und Miishandlung konnte der Ge-

schädigte selbst mittels einer 8ur^ (xXo-r^? und cttxstot?) klag-

bar werden ; vor allem aber werden die Prozesse wegen der

schwersten Kriminalverbrechen darum, weil zu ihrer An-

hängigmachung nur die Verwandten berechtigt sind, immer
nur ot'xai cpovou oder cpovtxai' benannt'^. So wenig also ist

für das attische Recht der Gegensatz zwischen Kriminal-

und Zivilklage mafsgebend gewesen. Es begreift sich da-

nach, wenn auch das Rechtsverfahren gegen den einer Straf-

tat Angeklagten ganz dasselbe ist wie gegen den einer Ver-

letzung des privaten Rechts Beschuldigten mit alleiniger

Ausnahme der Tötungsklagen. Deren Ausnahmestellung

aber liegt darin begründet, dafs aus religiösen Motiven bei

ihnen das altherkömmliche Verfahren bewahrt blieb.

Ist also das wesentliche Merkmal der Ypoicp-/; eben als

öffentlicher Klage , dafs sie nicht nur von dem Verletzten,

sondern von jedem Bürger angestellt werden kann, so mufs

dies auch von mehreren Klagen gelten, die ausdrücklich als

'(poL<pcti bezeugt sind , wenn sie gleich nach der Natur des

Delikts, gegen das sie sich richten, zumeist von dem Geschädig-

ten selbst anhängig gemacht werden mufsten , so von den

Klagen ^lzoooy.Xr^-:t(ac. '^^suosYYpocfTj?. ßo'jÄsujSwc, u.oi'/iir/.c. 6Zv/.iü<;

keinem anderen Sinne als Demosthenes aber redet auch Aischines

g. Timarcli 2 S. 28 von orjfi.oatoi äydivc;; das beweist die Begründung

ai Yctp Riott sy&pott tioX/.ö: -avj TÜJv -/oivöJv iTrotvopOoOv-ai. Eliensowenig wären

in dem Gesetz der Midiana ypa'-pal totoit denkbar im Sinne von privat-

vertretenen Hybrisklagen, gegenüber den öftentlich, d. i. durch Eisan-

gelie vertretenen. Aber letztere nachzuweisen ist Brewer so wenig ge-

lungen, -wie den Ausdruck in § 25 der Midiana gegen den Vorwurf der

Ungenauigkeit zu schützen.

'^
YP«'-?') '-povou nur in dem gefälschten Zeugnis bei Demosth.

g. Meid. 107 S. 549 a. E. und Pollux VIII 40. Unvereinbar mit dem
wohlbezeugten Fortbestand der drakontischen Blutgesetze ist es, wenn
die Herausgeber des Becudl d. inscr. jiirid. II p. 21 f. aus Aristot. 9, 1

die Folgerung ziehen, dafs Selon das Kecht zur Anstellung von Mord-

klagen auf alle Bürger ausgedehnt habe. Richtig dagegen Glotz a. d.

Anm. 1 a. 0. p. 372 f.
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sip^ör^vai ioq [loi/ov ^*. Eben darum war zu ihrer Erhebung

auch der Nichtbürger dann berechtigt, wenn er selbst durch

die Rechtsverletzung unmittelbar betroffen war ^•^, während

er da, wo sowohl eine öffentliche als eine Privatklage zu-

lässig war, gewifs nur von letzterer Gebrauch machen durfte.

Tm übrigen stand das Recht zur Anstellung von öffentlichen

Klagen nur den Bürgern zu, soweit sie volljährig und nicht

durch totale oder partiale Atimie an Ausübung ihres Bürger-

rechts gehindert sind; das ist der Sinn des Ausdrucks ^pa-

'}^a.a^(u (sTra-j"j'£iXaTaj ooxitxacJiav) 6 ßouXousvoc 'A.d7]vaia)V ot?

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen den

öffentlichen und Privatklagen , der aus der Verschiedenheit

ihrer Bestimmung folgt, liegt darin, dafs die Bufse oder

Strafe, zu der der Angeklagte verurteilt wird, bei den letz-

teren dem Kläger, bei den ersteren dem Staate zufällt^''. Kur
in öffentlichen Klagen konnte darum der Verurteilte an Leib,

Ehre und Leben gestraft werden, mit Ausnahme der oimi 96VOU,

die gegenüber der von Solon durchgeführten Scheidung der

Klagen ihre Sonderstellung bewahrt hatten. Kur eine schein-

bare Ausnahme von der Regel über die Privatklagen ist es,

wenn bei einzelnen, bei denen auch ein öffentliches Interesse

im Spiele war, dem Verurteilten aufser der an den Kläger zu

erlegenden Bufse eine solche in gleicher Höhe auch an die

^* Die letzte als
YP°''f'i

bezeugt bei [Demostli.] fj. Neaira 66

S. 1367, 10, die übrigen bei Aristot. 59, 3. Nur dem Geschädigten

M'urden diese Klagen neben den otV-ai cpovcj, die aber gar keine ypayaf

waren, wenn auch zAveifelnd zugewiesen im Att. Proc, entschieden da-

nach von Caillemer Dictionn. d. antiq. u. Graphe u. A.
^^ So bei [Demosth.] a. a. 0. Selbst Probole wegen Störung des

Mysterienfriedens durch einen Fremden erhoben in dem S. 218 A. 186

belegten Falle. Nach Meier hätten Nichtbiirger überhaupt Kriminal-

verbrechen durch Graphe verfolgen können und darin diese sich von

den Staatsverbrechen unterschieden.
'6 Gesetze bei Demosth. g. 3Iei(l 47 S. 529, 17. g. Timokr. 63 S. 720,

26. g. Neaira 16 S. 1250, 21. 52 S.1263 'i.A. Aischin. g. Timarch 32 S. 56.

^^ Für die ypcecor) -jßpEcoc formuliert von Demosthenes g. Meid. 45

S. 528, 25 oto-£p xat tt); ußpews tgc; fxev yp^'f^S eotuxev (6 vojaos) aTuavTi tcu
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Staatskas!^e auferlegt wurde, wie bei den Klagen s^o-jX-/]?,

ßiaiwv und £;aips3£(ü?*'^, oder wenn ihm bei anderen durch

die Richter als Zusatzstrafe Gefängnis auf fünf Tage und

Nächte, wie bei der lUr^ xXo-r,c, zuerkannt werden konnte, oder

wenn bei dreimaliger Verurteilung wegen falschen Zeugnisses

oder Laduugszeugnisses Atiniie eintrat. Auf der anderen Seite

ist es nur eine scheinbare Ausnahme, wenn bei manchen

Arten von öflentlichen Klagen , insbesondere bei gewissen

Apographai und Phaseis, dem Kläger ein Teil der dem Ver-

urteilten auferlegten Geldstrafe als Belohnung für seine

Anzeige zufällt. Wenn aber bei den ^f^a'^al aoCxw; Eir-y^rUr^/ai

oj? uLot/ov. j3ouX£'j3S(ü? und 'isDOs-fcpatpr^? dem Verletzten, mochte

er selbst oder ein anderer klagen, die A'erurteilung des An-

geklagten zunächst zugute kommt . sofern er der Ver-

pflichtung die Geldsumme zu zahlen, durch deren Zusage

er sich von der Haft befreit hatte , entledigt oder aus der

Zahl der Staatsschuldner gestrichen wurde , so ist damit

keineswegs ausgeschlossen, dafs dem in diesen Klagen Ver-

urteilten noch eine dem Staate anheimfallende Strafe auf-

erlegt wurde , wie dies für die Klagen x7.x(üasojc feststeht,

deren Erfolg gleichfalls dem Geschädigten den meisten Vor-

teil bringt 1^

Da aber der, welcher eine öffentliche Klage anstellt,

sich damit zum Vertreter eines öffentlichen Interesses macht,

so ist er nicht berechtigt, die Klage vor ihrem gerichtlichen

Austrag fallen zu lassen, widrigenfalls er in eine Bufse von

tausend Drachmen verfällt und das Recht verliert, jemals

wieder in ölfentlicher Sache zu klagen : dagegen war bei

Privatklagen ihr Aufheben auf keine Weise beschränkt. Die-

1^ Darum glaubte Heffter S. 115, dafs die athenische Jurisprudenz

schwanke, ob sie diese Sachen zu den öifentlichen oder Privatsachen

rechnen solle. Mit Unrecht aber zählt Thonissen p. 88 hierher noch

die o''-//A) i-oa-zofjio'j. Die Nachweise über alles sind bei den einzelnen

Klagen zu geben.

^^ Die Diadikasien um Priestertümer oder mit solchen verbundene

Ehrenrechte, die Dion3S von Ilalikarnafs den ypct'^s«'' zurechnet, sind

ebenso wie die um Beamtenstellen vielmehr or/cc. gewesen.
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selbe doppelte Strafe traf aber dem Gesetze nach auch den,

der für eine öffentliche Klage nicht den fünften Teil der

Richterstimmen gewonnen hatte; es sollte damit gegen

leichtsinniges Erheben von öffentlichen Klagen und syko-

phantisches Treiben Abhilfe geschafft werden, die freilich

in der Praxis nur zu oft versagte. Bei Privatklagen war

nur für wenige Arten eine ähnliche Gewähr in der Epobelia

geboten, d. i. in der Bestimmung, dafs der mit weniger als

dem fünften Teil der Eichterstimmen unterlegene Kläger

dem Beklagten den sechsten Teil des von ihm beanspruchten

Betrags zu zahlen hatte.

Auf der anderen Seite aber — und darin liegt ein

letztes Unterscheidungsmerkmal zwischen öffentlichen und

privaten Klagen — war die Erhebung der aus ältester Zeit

stammenden Prytaneia durch den Staat auf die letzteren

beschränkt. Bei öffentlichen Prozessen waren Prytaneia von

dem Kläger nur in den Fällen zu zahlen, in denen ihm ein

Teil der dem Verurteilten auferlegten ßufse zufiel (S. 245).

Sonst wurde bei den -p^'fcc' oder wenigstens ihrer Mehrzahl

nur als symbolische Handlung für Anhängigmachen der

Klage ein kleiner irapaaTaai? genannter Betrag erhoben,

während die Prytaneia nach der Höhe des Klageobjekts ab-

gestuft waren. Alles Nähere über diese Gerichtsgebühren

ist dem dritten Buche vorzubehalten.

So wenig nun aber nach dem Gesagten der Begriff der

öffentlichen Klage sich mit dem der Strafklage deckt, so

liegt es doch in der Natur der Sache, dafs die ersteren in

der Regel Pönalklagen oder nach griechischem Ausdruck

8txat xa-d tivo? sind, denen gegenüber Sr/ai -po^ -iva die

Klagen sind, in denen es sich um Feststellung eines streitigen

Rechtsverhältnisses handelt. Nur bei den ersteren wird also

die Person des Angeklagten für eine Rechtsverletzung in

Anspruch genommen, während bei den otxai Trpo? -wn ein

persönliches Delikt entweder nicht vorliegt oder wenigstens

nicht mehr geahndet werden» kann. Um des letzteren

Gesichtspunkts willen beschränkt sich die Scheidung nicht,

wie man gemeint hat, auf die Privatklagen, sondern gilt

auch den öffentlichen Klagen, wie namentlich Demosthenes
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Eede gegen Leptines beweist. Denn wälirciid di- Klagreden

in den anderen Prozessen 7T7.ry7.vo;i.(uv üherschriehen sind xara

Kr/)ji'f(T)VTo?, 'KnrJj. '\vy,y.yj-u'iz u. ä.. ist jene -f-oc A£--''v/;v ge-

richtet aus dem schon in der alten Hypothesis erkannten

Grunde, dafs Leptines für sein Gesetz nicht mehr persönlich

verantwortlich war, weil das Jahr abgelaufen war, auf

welches die Verantwortlichkeit des Antragstellers für ein

Gesetz oder einen Yolkslieschlufs sich beschränkte ^^ Von
durchgreifender Bedeutung ist die Scheidung für die Privat-

klagen , die danach in zwei grofse Gruppen sich sondern.

Zu den oixcti xa-a tivoc gehören die Klagen a-ojt^.aioo ß/.aß-/;?

^° Es ist das Verdienst von Bunsen äc iure heredilario AtJuniensium

p. 89 den zuerst von Wolf Prolerj. ad Lepf. p. CLI f. hervorgehobenen

Unterschied zwischen 5i-/o(i -/.a-c( tivo; und oixcc. rpo; Ttvz auf Grund der

entscheidenden Stelle des Isaios v. Hac/ii. Erhsch. 34 S. 288 zl oe ut.-c

Tipö; i\j.k [AT'TE -/.gct' i\).rj'j oi-ATi^ tXwcxi cpTyGt Toj -ato! im wesentlichen richtig

dahin bestimmt zu haV)en: cjuibus ipsa persona petebatur actiones

xard Tivo;, quibus uero iure controuerso bona tantum eaque certa

summa peti poterant, Tipo; t'.vcc appellabantur. Danach fafste Hetfter

S. 125 f. den Unterschied noch schärfer so. rj[y,r^ r.^A^ -vioi bezeichne das

litigiöse Verhältnis zweier Parte en untereinander, hiv.r^ xaxä tivo? das

Verhältnis des Klägers zum Beklagten, wider den ein seine Person be-

treffender Antrag genommen werde. Nur hätte er nicht Demosthenes
Rede wider Eubulides anziehen sollen. Denn einmal wurde die kV-eaic

gegen die Ausstofsung durch die Demoten als Privatprozcfs angesehen,

wie die Konkurrenz der Schiedsrichter beweist (Isai. f. Etiphil. 11 S.361),

anderseits kann die Piede nicht als Klagrede gelten. Denn die Ver-

handlung vor dem Gerichtshofe wurde als zweite Instanz zu der Ver-

handlung vor den Demoten auch insofern betrachtet, als der Appel-

lierende an zweiter Stelle sein Bürgertum zu rechtfertigen hatte, wäh-

rend das erste Wort dem zukam, der im Demos ihm dasselbe streitig

gemacht hatte, bezw. dem Demarchen. Es ist dies zwar von AVester-

mann in seiner Einleitung z. R. verkannt, geht aber aus einer Reihe

von Äiifserungen gleich im Beginn der Rede (bes. § 1. 4. ö), sowie aus

Aischin. ff. Timartli 71 f. S. 99 a. E. mit vollkommener Dontlichke'it

hervor.

^' Die obige Zusammenstellung gründet sich auf die Überschriften

aller erhaltenen Privatreden in den Handschriften und die Titel der

verlorenen in Dionys Schrift über Deinarch und in den Zitaten bei

Harpokration und im Lexikon Cantabrigiense, soweit diese Aufschriften

zu efnem Bedenken keinen Anlafs bieten; die der Lysiashandschrift
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und wie wir auch ohne ausdrückliches Zeugnis hinzufügen

dürfen, Xi-o[x7.pTupt'oD, xotxote/viwv, lEctipsjSfoc und ßiaiojv. Da-

gegen ist die grofse Mehrzahl der vermögensrecli fliehen

Klagen oUai Ttpo? -iva.

Eine letzte Scheidung der Prozesse, die sich auf alle

Klagen erstreckt, aber ihrer Anordnung ebensowenig wie die

eben besprochene zugrunde gelegt werden kann, ist die Ein-

teilung in schätzbare (äyojve? -lar^ToO und unschätzbare

Rechtshändel (dYwvss a-diir-.rji). Unter den ersteren versteht

man nach der Definition der alten Grammatiker^^ solche

Rechtshändel, bei denen die den Verurteilten treffende Strafe

oder Bufse nicht schon durch das Gesetz vorgesehen, sondern

erst durch das Ermessen der Richter zu finden war, unter

unschätzbaren solche, bei denen die Strafe gesetzlich ein

für allemal bestimmt war. Aber in dieser Fassung trifft

die Scheidung nur auf die öffentlichen Klagen zu, wie schon

die Formel zeigt, mit der das Gesetz die Bestimmung der

Strafe bei ihnen dem richterlichen Ermessen anheimstellte,

Tijxav Ti xpTj 7ra{>£tv r^ aTroxsisai. Unrichtig aber ist es, wenn

verdienen ülierall keinen Glauben. Dagegen geben die Überschriften

in den Handschriften des Demosthenes nur in zwei Fällen, bei den

Reden gegen Onetor und der Rede gegen Boiotos iiber den Namen

Grund zum Zweifel an ihrer Richtigkeit; im ersteren Falle hat Harpo-

kration die richtige Überlieferung. Die Titel r.poq Ttva waren nur in

soweit zu berücksichtigen, als feststand, dafs sie nicht Verteidigungs-,

sondern Klagereden angehörten.

22 Harpokr. u. dTi'p-rjTOs äycov -aolI TifATjTo';* 6 fjiv Tip-rjTÖ; iz>' m Tt[j.r|aa

(uptaijivov iv. tojv vo[Jitov ou xeixat dXXa tou; örz-acxö:; l'oet xiij-äaSai o xt yprj

Tia&eTv Yj ÖLTioTlaai. ö 0£ äTi|j.rjTo? xo'jvavtiov tu irpo'aeaxiv ix töv vofxiov wpta-

fjivov xt'[J.rjij.a, w; [atjOev osl xo'j; oixaaxi? oiaxtarjOat. Schol. zu Demosth.

g. Meid. S. 543, 17 äxt'firjxov yoip xaXoOaiv tjv obi 6 Sixaaxrj? xifiä dll' iyfi-

Ypocrxai xotc vd;j.oi?. Dafs die umgekehrte Definition bei Snid. u. d. "NV.

Lex. Seguer. V S. 202, 7. Yl S. 459, 26. Schol. zu Demosth. g. Kallül.

S. 1278, 29. Bav. zur 3Iül. a. a. 0. lediglich auf Konfusion der aus-

schreibenden Grammatiker beruht, lehrt die Vergleichung der Epitome

Harpokrations. Bei den Rednern begegnet xifj-ryxo; nur bei Demosth.

g. Aplioh. I 67 S. 834, 25 xai xoüxw fj.£v iav zaxa'l^rjcpi'arjaöe xtar^xo-;
—

' Ifj.oi

8' äxifj-Tjxov xoüx' iaxi'v. Aber Aischin. g. Kies. 210 S. 604 ö o' äywv oux

dxqxrjxo;. Häufiger oi'xrj d(xt[jLrj-o; g. Meid. 90 S. 543, 16. n. Pantciiv. 40

S. 978, 10. g. KalliM. 18 S. 1276, 19. 25 S. 1278, 27. 28 S. 1279, 21.
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die Grammatiker darum die Privatklagen überhaupt für

uuschätzbar erklären , weil bei ihnen die Bufso durch das

Gesetz vorgesehen war-^. Denn damit wurde die richter-

liche Schätzung nicht überall entbehrlich gemacht, nur hatte

sie sich auf die Ausmittelung des Schadens zu beschränken,

der dem privaten Interesse durch die llechtsverletzung zu-

gefügt war: sie war nach dem von Heraldus^* gefundenen

Ausdruck nicht eine aestimatio poenae, sondern eine aesti-

matio litis. Vereinzelt konnte die letztere auch in öffent-

2" Schol. zu Demosth. g. Meid. S. 523, 1 iizi yötp toT; (okutixoT; Ix

Twv vfj(j.cov tupiOTo x6 Tt(i.rjfjLa, im. hk Tot? S/jp-oatot; ö xa-TjYopos Ixiij.'äTo. Lex.

Cantabr. S. 667, 4 (= Lex. Seguer. Y S. 241, 6 + 226, 27) otV.rj — 5;v

ürep Ttüv (ot'oiv au,aßoXaicov Xoiy^fctvouaiv, rfi t6 iTTtTtfAtov (uptarat . . . ÖTTsp ol

Ttöv xoivtüv xai iTTtTiav ypczcpovxat Ta'J-rjV (d. i. ypa'^Vjv) xat äXovxo? toO oku-

xofj.Evou Ti;ji5 TG oixotaxTjptov XI ypT] -«OeTv t^ d-oxlaoct. Siiid. ii. oi'xrj ' rj ÜTiep

?otcoxtx(üv a;xapxr^;j.axu)v a'Jviaxa|j.Evr| xax/^yopi'a ^s xö xiav^aa ('opiaxott xoic votj.oi?.

Mügliflienveise ist, was Meier als gewifs ansah, der Satz lediglich aus

der Stelle des Demosthenes gefolgert, auf die das angeführte Scholion

sich bezieht, und verdient dann um so weniger Glauben, als der Aus-

druck des Redners, wie Anm. 12 gezeigt, an absichtlicher Ungenauig-

keit leidet. Das verkennen die verschiedenen Versuche, die Stelle um-
zudeuten oder zu korrigieren; auch der von Mücke a. a. 0. p. 22 ff.

ist ebensowenig haltbar, wie sein dadurch bedingtes Verständnis des

Scholions zur Stelle. Der weiter damit zusammenhängende Versuch,

die Glaubwürdigkeit der angeführten Glosse des Suidas zu retten und

sie für die Auffassung der sämtlichen ot'xai als dx;,u.r;xot im Sinne von

Heraldus (Anm. 24) zu verwerten (p. 29 ff.), kommt nur durch unnatür-

liche Auslegung der Worte zustande.

2* Ohserv. et emendat. c. 47 und gegen Salmasius Ohserv. in ius

Ätt. et Bom. p. 237 ff. die in allem wesentlichen siegreiche Entgegnung

Ohserv. in ius Att. et Bom. III 1 ff. Aber darin irrte Heraldus, wenn

er glaubte, dafs die Schätzung des Schadenersatzes in Privatklagen

nichts mit der Timesis zu tun habe, auf welche sich die Einteilung

der Klagen in xt,u.ryxot und äxt[j.rjXOL bezog, und dafs allein bei den

letzteren dem Strafantrag des Klägers ein Gegenantrag gegenüber-

gestellt worden sei. Unrichtig war es auch, Avenn Heraldus zwischen

den Ypa'-pai und den EijayycXi'ai, oa'a£t; und anderen öffentlichen Klag-

formen in der Weise scheiden wollte, dafs er die erstcren für schätz-

bar, die letzteren für unschätzbar erklärte, und inkonsequent, wenn er

die Si'xT) a(x£t'a? allein unter den Privatklagen für schätzbar ansah. Denn
die Tt'fxrjai; ist bei ihr keine andere als in allen Privatklagen. Vgl.

Anm. 60.
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liehen Sachen vorkommen, wie bei den Klagen wegen Unter-

schlagung oder Bestechlichkeit, bei denen eine Geldstrafe in

der Höhe des Zehnfachen der unterschlagenen oder empfange-

nen Summe vorgeschrieben oder zugelassen war. Anderseits

waren die öffentlichen Prozesse keineswegs alle schätzbar, da

gerade auf die schwersten Verbrechen die Todesstrafe gesetzt

und nur bei einzelnen den Richtern die Wahl zwischen ihr

und Verbannung, wie bei Klagen auf Verletzung des Bundes-

vertrags vom Jahre 378^-^, oder zwischen Tod und Bufse

des Zehnfachen gelassen war , wie bei Klagen auf Be-

stechlichkeit. Zwischen beiden Arten der richterlichen

Schätzung hat übrigens das attische Rechtsbewufstsein

keinen Unterschied gemacht. Für beide werden unter-

schiedlos die gleichen Ausdrücke verwendet, wie beide auch

das miteinander gemein haben, dafs dem Strafantrag des

Klägers ein Gegenantrag des Beklagten entgegengestellt

wird. Keinerlei Schätzung bedurfte es übrigens auch , ab-

gesehen von den Fällen , in denen das Gesetz selbst eine

bestimmte Strafe für jede Übertretung festgesetzt hatte,

dann, wenn in öffentlichen Sachen für einen einzelnen Fall

durch besonderen Volksbeschlufs verordnet wurde, welche

Strafe den Angeklagten, falls er vom Gerichtshof schuldig

befunden würde, treffen solle, wie dies bei Eisangelien

wenigstens im fünften Jahrhundert die Regel war (S. 182),

oder aber dann , wenn in Privatsachen durch Übereinkunft

der Parteien ausgemacht war, welche Bufse der zu erlegen

habe, der den Vertrag übertreten würde. Dafs die Gramma-
tiker bei ihrer Unterscheidung der dyüivs? -i|x7jTot' und dx(-

ar^-oi auf diese beiden Fälle keine Rücksicht nehmen , er-

klärt sich aus deren Seltenheit. Dafs aber auch dann,

wenn ein Privatprozefs durch Appellation von einem öffent-

lichen Schiedsrichter an den Gerichtshof gelangte, dieser in

eine Schätzung darum nicht einzutreten hatte , weil er an

die Strafbestimmuug des Diaiteten gebunden gewesen sei,

das ist weder zu erweisen noch irgend wahrscheinlich.

Der Strafbestimmung des Gerichtshofes hatte ein Straf-

C. I. A. II n. 17 (Dittenberger Syll. n. 80) Z. 59.
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antiag des Klägers vomuszugeheii , dem der Angeklagte

einen Gegenantrag entgegensetzen durfte. Von dem Gerichts-

hofe heifst es Ti[jLav (xm tivo?)^'^, von dem Kläger Tt[xacföai

(tivi Tivo;)^'', von dem Angeklagten avTiTtaaaÖoti -\ TtactciOoti

mit oder ohne eauxui^'-'. auch Tiaav iauTip^" und nicht technisch

uüOTiaaai}«!^^ Der Strafantrag des Klägers, ebenso wie die

Strafbestimmuug des Gerichtshofes heifst T:tjjir^u.a^^, nur selten

wird das Wort in allgemeinerem Sinne von jedem Straf-

erkenntnis gebraucht, auch wenn es nicht erst durch richter-

liche Schätzung zu finden war^^. Das Schätzungsverfahren

2« Vollständig z. B. Demosth. r/. Meid. 102 S. 547, 28. 151 f.

S. 563, 24. 564, 1. 182 S. 573, 17.

-^ [Demosth.] g. Theokr. 70 S. 1343, 27. 1344, 1. (/. Aristog. I 74

S. 792, 13. 83 S. 794, 29. Wenn an der letzteren Stelle dem Aristogeiton

ein Vorwurf daraus gemacht wird, dafs er vor Beendigung der ersten

Abstimmung die Todesstrafe gegen den Angeklagten beantragt habe,

so ist dies nur ein Beweis für die geringe Vertrautheit des Verfassers

der Rede mit dem attischen Recht, vgl. Leipziger Studien VI (1883)

S. 327 f.

28 Demosth. g. TimoJcr. 138 S. 743, 19. Piaton AjwJ. 26 S. 36 B.

Pollux VIII 150. Bei Hesych. u. d. W. lies äv-iTtac(a>}ctt h Toi; o'.xctaTr^-

piot; TÖv aiA-no. o ypTj raSisiv \ d7:oTt3at. Wie im attischen Recht wird

äv-tTiW^ai; im Gesetz von Ephesos gebraucht Gr. Inscr. in the Brit.

Mus. III n. 477 (Dittenberger Syll. n. 510) Z. 3, wo Dittenberger richtiger

als Dareste und Thalheim erklärt.

2^ Beides bei Piaton a. a. 0., wo auch Belege für ti;j.5v von den

Richtern und -rijActatlat vom Ankläger, während Spätere wie Achill. Tat.

II 34 und die Grammatiker an den Anm. 22 a. St. den Unterschied

nicht einhalten. [Lysias] g. Andolc. 21 f. S. 220 f. [Demosth.] g. Kikostr,

18 S. 1252, 15. Aischin. n. naoano. 5 S. 191 a. E., wo das Wort freilich

ebensowenig als 59 S. 240 oder bei Deinarch g. Demosth. 1 S. 3. g. Phil.

2 S. 92 eigentlich zu nehmen ist, also nicht zu der Meinung verleiten

darf, dafs die Antitimesis zuweilen in einem früheren Momente des

Prozesses erfolgt sei.

30 [Demosth.] g. Zenoth. 15 S. 886, 20. g. Aristog. I 80 S. 794, 6.

3^ Schon bei Xenoph. Ajwl. 23. Aber bei Liban. Hypoth. zu Demosth.

g. Meid. S. 509, 14 und Pollux M^II 63 steht ü-oT'![i.Tjai;, 'J-o-'.;AT^aota>>ai

vom ganzen Schätzungsverfahren.
=^2 Letzteres z. B. Demosth. g. Meid. 45 S. 528, 26. g. Timokr. 214

S. 766, 16. g. Theokr. 21 S. 1328, 7.

33 Demosth. v. trierarch. Kranz 4 S. 1229, 13. Öfter Spätere, wie

Harpokr. a. d. Anm. 22 a. 0. Vereinzelt steht -lar^ij.oi. von der durch

Lipsius, Attisches Recht. 17
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selbst wird xrij-Tjaic^^ oder minder genau gleichfalls -iu.r^y}.a ge-

nannt ^^. Der Kläger hatte sogleich der Klageschrift^*^ seinen

Strafantrag beizufügen iTtiYpa'fsiv, sTriYpa'fso&ai zi^r^]la^''' , daher

der Strafantrag selbst i~r^^a.yiyirj. heifst^^. Bei den Klagen, die

von dem Vorstande eines Gerichtshofs ex officio an diesen ge-

bracht wurden, erfolgte der Strafantrag durch den Beamten

selbst ^^. Der Antrag durfte immer nur auf eine Strafe

gehen , also bei den öffentlichen Sachen entweder auf ein

TcocftsTv oder ein dTro-etcfai , d. i. auf eine Leibes- oder eine

Geldstrafe; auf beiderlei Strafen zugleich durfte nicht an-

getragen werden*^. Lautete der Antrag auf eine Geld-

strafe, so war er auf eine bestimmte Summe zu richten,

und zwar soweit es sich um aestimatio litis handelte, nach Be-

finden unter genauer Aufführung der einzelnen Forderungen *\

richterliche Schätzimg auferlegten Geldbufse [Demosth.] g. Aristog. I 87

S. 796, 6 Seov ae rsilvczvat iizX tö['jt7j (ypa'f^ Trotpavoij-tov) TtaTJ;j.a-o; t'j/eTv.

3* Aischin. g. Kies. 197 f. S. 587. Demosth. g. Timoh: 140 S. 744, 15.

g. Nü-ostr. 18 S. 1252, 15. Aristot. 69, 2. K. 36. Deinarch g. Aristog.

11 S. 82. Von den Kichtern tiV-tiOiv -otsIaBat Isokr. g. Lochit. 6 K. 8.

Deinarch g. FMl. 11 S. 96, von den Klägern tiiatjOiv rotelv ein Schätzungs-

verfahi-en herbeiführen Antiph. v. Herod. Tot 10 S. 709.

"5 Lysias g. Epikr. 16 S. 816. Demosth. nagang. 290 S. 434, 17.

3ß Vgl. die Klagschriften des Deinarch gegen Proxenos bei Dionys

Dein. S. 635, des Meletos gegen Sokrates bei Diog. L. II 49 und die

Parodie in Aristoph. Wes2}. 897.

" Aristoph. Plut. 480 (nur hier Act.). Isokr. g. Kallim. 33 K. 14.

TT. T. üvy. 47 K. 17. Gesetz bei Aischin. g. Timarch 16 S. 41 a. E.

TTtiQttTTQ. 14 S. 199. [Demosth.] g. Theokr. 43 S. 1336, 7. g. Apliob. III 8

S. 847, 7. Deinarch g. Aristog. 12 S. 83. C. I. A. II n. 814a b 25 (Ditten-

berger Syll n. 86) Z. 136.

3« Demosth. g. Nausim. 2 S. 985, 12. Aber bei Aristot. Bhet. I 13

S. 1374 i. A. ist i-typa;j.aa soviel als £Y-/.ÄT^[j.a.

39 Gesetz bei [Demosth.] g. Makart. Ib S. 1076, 18.

^° Demosth. g. Lept. 155 S. 504, 17 oi« t6v voij.ov o? oiappr.OTjV Xiysi'

[t-rfit TiaTjfjia 'JTTctpyeiv ^ttI xptcfEi ttX^ov t/ iv, ÖTiOTspov 5v t6 SixaSTT^.ptov Tiij-ipr^,

7ra>%Tv 7^ dcTTOTeiaai* dacpoTspa 51 [xtj I^eotw. Wohl aber konnte das Gesetz

selbst oder auch ein Volksbeschlufe zweifache Strafe festsetzen, wie im

dritten Buch zu zeigen 'ist.

*' [Demosth.] g. ApJioi. III 30 S. 853, 19 ttjv oi'ztjv l/.ayov to6tw

rrfi l-lTporrj? ryjy £V TVJ.r^lJ.Ct auvTli^Et'c, «O^TiEp 5v cf Tl? a-J-ZOCpCZV-ElV ^TTl/EtpÖiv,

diX' £-/.acftov lyypcf'Lor; v.ott TToaov Xaßiov y.oti -oaov tö ttXtj&o? "/.at rocpo! toü.



Einleitung. Einteilung der Klagen. 253

Hatte der Si)nu'h der Geschworenen den Beklagten schul-

dig befunden, so hatte in den schiitzl)aren Prozessen die ver-

sitzende Behörde eine zweite Verhandlung und Abstimmung
über das Strafmafs einzuleiten, der Kläger seinen schon

in der Klagschrift gestellten Autrag zu begründen, der Be-

klagte nach Befinden einen Gegenantrag über seine Be-

strafung zu stellen , wie namentlich aus dem Prozesse des

Sokrates bekannt, aber auch für private Bechtshändel be-

zeugt ist^^ Soweit die knappe, jeder Partei hierfür zu-

gemessene Zeit^^ es gestattete, suchten beide Teile ihre

Schätzung dem Gerichtshofe durch alles das zu empfehlen,

was leidenschaftliche Erbitterung und das Gefühl erlittener

Kränkung auf der einen, das Bewufstsein drohender Gefahr

und die Besorgnis für das eigene und der Angehörigen

"Wohlergehen auf der anderen Seite eingab. Aber auch mit

dringlicher Bitte pflegte der Angeklagte und seine Beistände

an den Gegner sich zu wenden, von seinem Strafaiitrage

abzugehen, bzw. dem Gegenantrag sich nicht zu wideisetzen

(^uy/cupsTv)'**. Und dazu lag um so mehr Grund vor, als die

Richter nur die Wahl zwischen den beiden Strafanträgen

hatten. Das folgt mit zwingender Notwendigkeit aus dem,

*2 Demosth. g. Orut. II 10 S. 878, 21 d'/JA y.al {'(hi;-wrj) Tt,aw(j.£voc

«savcpö; ysyovcv -j-Ep 'A'fOfio'j -rctÄocvTo-j, wonach auch I 32 S. 872 a. E. zu

verstehen ist iozlzo [zete'jcov ÜTrsp (x'j-r/j y.aX o!v-1|joX(Jl)v zat oa-zpuai -/.Xatcuv

Toc/.av-o'j Ttu.f|ao(t. Damit fällt die Behauptung von Heraldus, in schätz-

baren Privatklagen sei keine Gegenschätzung vorgekommen, deren Un-

wahrscheinlichkeit schon Heffter S. 335 f. betonte.
*^' Aristot. 69, 2 C. 36 rj hk Tiij-rpU ia~i rpö; -q'j.'.yo'rj 'jogcto; iv.y-irjw.

** [Demosth.] g. Theolr. 70 S. 1343 a. E. vrÄ i^Hlrpz -züj.!p'xki<.

IJ.itpiO'j T'.vci; Tiy.V.aaTo; Tijl ~.'XxrÄ^ ~'j)j.' sjxoO 0£ry8^v-o; Y.cd toOtov iv.zzf'j'j'jf^-rji

T.rjfj- Twv yjVGtTwv, iW oj^rep t')]v -o/.tv -pooEOcov.OTt Tiiü T.a~p\ Otxa TotÄcfv-wv

i-iiJ-ip-jL-fj. g. Neaira 6 S. 1347, 8 s-eiotj -spl toO ziiJ.i^ij.oL-oi -r^v 'Lrj'-pov £/.c(ij.-

ßavov Ol SixaGTott, OcO,a£Vü)v rj[j.(I)v a'jy^^cupfjaat ryjy. fjÜEXiV 'i)JA -z-nv/.oLinzxa

TaXcivTcov Itiij.5to. q. Nihostr. 26 S. 1254, 24 ote oi orz-aa-ral £|3o'Uovto tJavrf-

TO'J ziy-Tpca Tüj 'Apc&o'JGi'u) , ioEivxo T(I)v otxotaTcöv ypTjactTCüv TifxrjSa'. y.ai i\).o\i

a'j-[y(urjfpoiU 18 S. 1252, 15 ^OcfjShjv rjiv iyiu tüjv or/.a3TÖJv — a'jyyojpTjSai

6V/J -£p aÜTol dt[ij.(üv-o TctXctvTO'j, eine Stelle, die nach der richtigen Be-

merkung von Platner I S. 199 beweist, dafs der Strafnach'.afs des

Klägers für die Richter keine verbindliche Kraft hatte. Une'gentlich

a-jy/iopctv Tiü 'zvj.r 'j-oi-'. Lysias i: Erai. Tot. 29 S. 31.

2*
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was wir durch Aristoteles über das Verfahren bei ihrer

Abstimmung erfahren*'^; und dafs ihm ein anderer Modus
überhaupt nicht bekannt war, zeigt die Art, wie er in der

Politik*'' den Gedanken des Hippodamos, der den Richtern

eine zwischen beiden Anträgen vermittelnde Entscheidung

ermöglichen wollte , um der Verwirrung willen bekämpft,

die dadurch in die Abstimmung eines mit vielen Richtern

besetzten Gerichtshofs kommen mulste, zumal ihnen nicht

gestattet war, sich während der Verhandlungen untereinander

zu besprechen. Seine Gegengrüude würden ja keine Geltung

haben gegenüber der Möglichkeit, dafs aufser den Anträgen

der Parteien auch über einen aus der Mitte der Richter

gestellten Vermittelungsantrag abgestimmt worden wäre*^,

wofür die anderwärts im einzelnen Fall den Richtern über-

lassene Schätzung des streitigen Wertes von Grundstücken

sich geltend machen läfst*^. Aber in Athen ist in allen

uns näher bekannten Fällen die Abstimmung des Gerichts-

hofs immer nur eine alternative gewesen ***. Und wenn end-

*^ 68 C. 34, 14 ETTEiTa —ct^.tv dvcy./jp'jTTEi" Yj -cTp'J7:Tj[j.£vr| ~o\) 7rpoT£pov

Xiyrmoi, -q 0£ TrXr^pK]? to'j uaxEpov Xifov-Oi.

^6 II 5 (8), 3. 8 f. S. 1268a i. A. b 7ff.

*'' So (lachte Schömanii Aft. Proc. und weniger entschieden Ant.

inr. publ. p. 283 f., dem Böckh Sth. 1^ S. 490 folgte. Richtiger urteilten

Meier und Platner I S. 198 ff.

*^ In dem Anm. 28 a. Gesetz von Ephesos i. A. I;£tvai 0£ toi; oty.ot-

atai?, ii\ auToi? [j-t] cpaivr^xai oty.aaxtxöv eTvat t6 -päyii-a, äXX'ö fjiv

YEiupyo; ttXeovo; TETiixf^adfxi, 6 oe xoxiaTr); dXatxovos, l;£ivczi aürot; xifATjactt oao'j

av ooxf -/.aXtö; e'^eiv. Dafs es sich aber auch hier um eine Abweichung

von dem gewöhnlichen Rechtsbrauch handelt, zeigen die gesperrt ge-

druckten Worte.
^^ Demosth. ff. Timolr. 138 S. 743, 19 OiAtTTTiov — (j.(xpo'j [jiv cJtte-

xxEt'vaxE, yprjjj.ax(uv Se TioXXdJv auxo'j dxEivou ävxtTtp.Tjaa;A£vou rap' öXi'ya; iLVjcpo'j;

ki;j.7jaaxE (so seit der Züricher Ausgabe aus der besten Handschrift her-

gestellt fiir die Vulgata TjXtp-cdaotxs, aus der noch Thumser zu Hermann

StA. § 103 (143) S. 584 A. 3 falsche Schlüsse zog), q. AristoJcr. 167

S. 676, 12. 205 S. 688, 26. Piaton Apol 27 S. 37 B ttoXXoO Mio — ziixi]-

a£a>}at xoio'jxou xivö; ^[-».auxw ' ~l ^etaa;; tj ;j.r] -ctücu xoüxo ov» MeXt^xo? [j.ot

xifxaTai. Noch unzweideutiger wäre die Äufserung des Teles iiber den-

selben Prozefs bei Stobaios Anthol. V 67 S. 127, 19 M. xi\ Tüiv oixctaxüJv

•xeXEUovxtov äpY'jpt'ou xi(j.T^aaa9at oü TipoOEij^ev dXXi xfjC ^v Tip'jxavEtw atxT.asco;

ix\.\).i<ia-Lr,. Aber Avie wenig Verlaß auf ihn ist, lehrt das gleich P'olgende.

I
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lieh gegen eine solche Einriclitung das Bedenken erhoben

worden ist, dafs durch sie die (beschworenen nicht selten

hätten in Verlegenheit konnnon müssen, wenn beide Anträge

gegen alle Billigkeit stritten, so mufste gerade die Gefahr,

durch unbillige Schätzung die Richter dem Gegenantrag ge-

neigt zu machen , beide Teile zur Vorsicht und Billigkeit

veranlassen. Dagegen machte sich eine Abstimmung über

einen aus der Mitte der Richter gestellten Antrag jedenfalls

dann erforderlich, wenn auf eine Zusatzstrafe erkannt werden

sollte, was bei gewissen Vergehen vom Gesetz gestattet war.

Auf eine solche Zusatzstrafe antragen heifst vom Richter

•Kpoaxijxasöat , auf sie erkennen vom Gerichtshof irposTifiav "*^,

die Zusatzstrafe selbst -äpojTi'arjaa-^^ Verschieden von dieser

vom Ermessen des Gerichtshofes abhängigen Strafschärfung

ist die von ihm auf Grund des Gesetzes auszusprechende,

gleichfalls mit rpo-Titj-av bezeichnete Zusatzstrafe, mag diese

zu der schon in einem früheren Rechtsverfahren zuerkannten

Strafe hinzutreten, wie bei der IvSsi^i? oder der oiV/; £;ouXy]<;

oder wie bei der ZUr^ ßiai'ojv. zu der dem Kläger zuzu-

sprechenden Bufse sofort auf eine in gleicher Höhe an die

Staatskasse zu zahlende Strafe zu erkennen sein ^-. Von

Auch Isokr. g. Locliit. 19 K. 13 %a\ \).rfiz<.c, üatöv s?? toüto dczoßX^'Lct; ort

TTEVT^; e^iAt xoti Toü rXr.rlo'Js dz, oi;io'JTCo ivi Ti[j.Tj[i.aTo; ätpaipeiv entscheidet

nicht für die im Text abgelehnte Meinung, wie noch Hitzig Iniuria

S. 17 behauptet; denn die bekämpfte Abminderung des Timenia läfst

sich mit Platner S. 196 zu dem Gegenantrag des Beklagten in Beziehung

setzen. Ebenso wenig aber durfte sich Hermann a. a. 0. auf iTctxpt'vetv

bei Harpokr. u. a(xi'a; berufen, das auf die Entscheidung der Richter

zwischen den gegnerischen Anträgen geht.

50 Gesetz bei Demosth. r/. Timokr. 105 S. 733, 6 OEoeaüctt V iv -f

TTCiooxay.y.Tj tov 7z6oa ttcv!!' rjijL^pa; v.a\ vjy.xa? (aa;, iä'j 7:poaTtaT3Tj i^ y.iai'a*

rpoa-taäaUa'. oe tov ßo'jXoasvov oxav Tispl toö xtarp-a-o; r. Abgekürzt bei

Lysias g. Theomn. 16 S. 357. Vgl. Demosth. a. 11. 103 S. 732, 18.

114 S. 736, 13. Dazu die Anm. 53 a. Stellen.

" Demosth. g. Timokr. 2 S. 700, 16. 79 S. 725, 23. 90 S. 729, 7.

102 S. 732, 11. 191 S. 760 i. A.
^^ Aristot. 63, 3 lav o^ tu w.d'y^ oh I-itj e^estiv, ^;oe'!7.vjtc('. -/.ctl ei; -ro

hv/.'x'j-cr^rArj'j zhdyzTai' ^av o' äXoT, "poaTijj.öi^iv a'JTÜJ o't ot7.c<37at o xi av Soxt

a?io; sTvott TrctilEtv /; d-oxETaai, wo der Begrifi" seine Erläuterung in dem
sofort folgenden findet: ^äv oe äpyjpio'j -lar^il-r, osi aü-ov 0£OEa!}«[, eoj; ölv
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Fällen , in denen neben der diircli das Gesetz festgesetzten

Strafe noch eine weitere Strafe durch richterliches Ermessen

hinzugefügt werden konnte, sind uns durch Demosthenes

Eede gegen Timokrates zwei bekannt geworden, gegen Diebe

und Staatsschuldner, von denen erstere fünf Tage in den

Block gelegt, letztere bis zur Tilgung ihrer Schuld in Haft

genommen werden können ^^. Mit Unrecht aber ist ein

Gleiches für die wegen falschen Zeugnisses Verurteilten

angenommen worden^*, die erst nach dreimaliger Verurteilung

IxTSlOTj TO TS TTpOTcjJOV vSla^]).^. t'^' Jt £v£0£''yi)T| V.'xl Tl C(V a'JTvJ T.^jrj'JTVJ.-li'jr^

t6 oixaa-Y^ptov. Deniostli.
fj.

Meid. 44 S. 528, 11 -zi otj yctp ttot' otv ri;

(5'fX(jL)v or/.TyV [j.Yj sy.TtvY], ci'Jzet' s—otT^aev ö votj.'-; ttjv i^o'jXr^v iot'av (zXXÖ! —ooa-

Ttjj.cfv £7:eto(;£ tijj o/jU.oaioj : v.ai "CfÄtv Tt ^jijzo-z — r/M '/r/.poO ~otvj Tiavacfro?

a?tov TIC Acz'ßTj, ßt'a Se toOt' i'^Oa^-zoLi, to foiv xoT or^ij.oatoj 7rpoaTt(xötv o't voaot

-/,E>.£'JO'jatv ocov zep otj tw ioiwtt). Vgl. Plat. Ges. VI 13 S. 767 a. E.

XII 2 S. 948 B. Bei [Demosth.] g. Euerg. u. Mnesib. 43 S. 1152, 16

a'jvEyibpr^ao: (o;t£ tijI E'Jcpv'jM.w ttevte v.at Etv.oat opctyijLÜiv -pOjTtar^iIrjvai Steht

das Kompositum mit Rücksicht auf die im vorausgehenden dem Sprecher

vorhehaltene Genugtuung wegen seiner Mifshandlung. Aber bei [Demosth.]

g. Ayistoij. I 67 S. 790, 20 (z>,X' ö'ti Trcpavoacov ccJtoü -/axEyvwTE; öjX' ö'-rt

TT^vTE TaÄctv-cov T:poC£-t[j.7-aat£ meint das Verbum nicht die nach der

Schuldigsprechung in zweiter Abstimmung zuerkannte Strafe, sondern

ist mifsbriiuchlich für das in den Parallelstellen § 87 S. 796. 9. Deinarch

g. Aristog. 12 S. 82 a. E. gesetzte Simplex verwandt. Das Gleiche tun

Spcätere, wie Achill. Tat. II 34 a. E. VIII 11. Phot. und Suid. u. twv

Tpaöv /a'/.wv Ev.

^^ Ersteres nach den Anm. 50 a. Stellen, letzteres nach dem Ge-

setze des Timokrates § 39 S. 712, 19 d rtvi növ (5ci£t),r!v-:iov toT or^fios-w

7:poGT£T[[j.TjTai 7.aT<z -)rj\).v) Tj y.rx-a 'lii-'^izij.'x OE^aoO r^ to Aot-ov -poartiJ.rjOf,

das dann § 41 S. 713, 10 und weiter wiederholt angezogen wird. Dafs

es sich dabei um Prostimesis durch die Richter handelt, zeigen die

Anm. 51 zitierten Stellen. Inwieweit auch der Rat dafür kompetent

war, ist S. 45 f. besprochen.

^* Nur unter dieser Voraussetzung glaubte man eine Anzahl von

Stellen erklären zu können, an denen der Atimie als Folge einer

drohenden Verurteilung diEuSoji-apTupiiuv gedacht wird, ohne dafs er-

kennbar wäre, dafs ihr schon andere Verurteilungen in gleicher Sache

vorausgegangen sind: Antiph. Tdral. I o 7 S. 653. Lj-sias g. Theomn. 22

S. 366. Isai. v. Erbe d. Diloiog. 19 S. 99. [Demosth.] g. Aiilioh. III 50

S. 859, 14. 16 S. 849, 20, während die von Böckh Index lect. Berol. hih.

1817/18 = Kl Sehr. IV S. 122 noch herangezogene Stelle Demosth.

g. Timolr. 131 S. 741, 20 nichts beweist. Die ganze Annahme aber ist

darum in hohem Grade bedenklich, weil dies der einzige Fall wäre,
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die Atimie als gesetzliche Folge traf-^-\ In allen diesen Fällen

wird also durch Piostiuiesis eine Leibesstrafe verhängt. Keine

Gegeninstanz begründtt ein in der Midiana berichteter Fall

von Probole, bei dem der Ausdruck -rjOj-myy in weiterem

Wortsinne gebraucht ist'^'^.

Wir zeigen nun in kurzer Übersicht, welche ])rivate

und öffentliche Rechtshändel schätzbar und welche un-

schätzbar gewesen sind. Dal)ei ist im Auge zu behalten,

dafs der richterlichen Schätzung nach dem oben Gesagten in

den Privatklagen eine ganz andere Bedeutung als in den

öffentlichen Klagen zukommt, weil es sich bei jenen nur um
eine aestimatio litis, nicht poenae handelt.

Von Privatrechtshändeln sind unschätzbar ^'^ alle oi'xat

TTfioc Tiva mit Einrechnung der 6iaoua-''ai. über deren Wesen

in dem Atimie nicht kraft des Gesetzes, sondern richterlichen Spruches

einträte. Jene Rednerstellen aber finden ihre Erklärung in dem be-

greiflichen Streben, die dem Angeklagten drohende Gefahr möglichst

grofs erscheinen zu lassen. Wenn es aber bei Isaios a. a. 0. heifst

eyyevducvov r/jAiv otÜTÖv t—ciorj cD.ouev tcöv di£'j5o[J.apT'jpicov äTiauJCat o-jx Tjßo'>-

^&T^[jL£v, SO hat dafür schon Meier die richtige Erklärung gefunden:

wenn der Kläger ein sehr grofses Timema setzte, das das Vermögen

des Beklagten überstieg, und das Gericht diesen Strafantrag genehmigte,

so führte das von selbst herbei, dafs der Beklagte O-epT-acpos wurde,

und da er nun I;vj>,t^; verklagt wurde, die dann dem Staate zukommende
Bufse ebensowenig bezahlen konnte und ijiso iure ä'T'.ao? wurde.

Dafs diese Deutung nicht so künstlich ist, wie sie Böckh (in einem

späteren Zusätze) und anderen erschien, beweist eine lehrreiche Stelle

des Isokrates n. r. Uvy- 47 K. 17 tojv yotp aü-iüv T'.fAr,ac«Tiuv i-iyeypotfjifxe-

vtuv ob Ticpi Tüjv ot'JTcöv i'-ocjtv 6 7.!vo'jvo; la-tv, aUA Tot; uiv /^i^\}.i'Z'x zetcttj-

fx^vot; —£pi ^TjijLfa;, xot; 5' d-opiu; wcTUcp lyco oiotzs'.as'voi; -epl äTtp.''«;. Vgl.

auch Demosth. (/. ApJwb. I 67 8. 834 a. E.
=^5 Andok. V. rl. Myster. 74 S. 35 a. E. Hyper. g. FhUijip. 12 C. 8.

Vgl. Plat. Geft. XI 14 S. 987 C.

^® § 176 S. 572 i. A. xai —poasT'.aT.aats -ra; {li).d^'Xi -z; £Tit t^ xaxa-

j^eipoTovt'a asviuv i/.oyi'lz-n aÜTw yfiz-np^at ~pö; ütiä; avOptuzio; , wo der

Ausdruck -pomziu.-fp'x-t nicht ausschliefst, dafs auch der Anspruch auf

Schadenersatz von dem Ankläger ausgegangen ist. Vgl. zu dem ganzen

Fall S. 218 A. 137.

^'' Für die Schätzbarkeit der Privatklagen überhaupt führen wir

an Isokr. </. Lorhit. 16 K. 12 ajv evex« oeI -Epl -ÄEiaTou -otsiaöott -rajTa;

Tüiv or/.üJv v.oLi -£pi tjiv TtJüv ö:77.cuv a'j;jißo).ai'tov Toao'JTCJ tiijl5v oaov rpoaV^y.E'.

toT oiüjy.ovT'. /.';;j.''loc3i)o('., "öpi 5e ttjc üßpEtu; xtÄ.
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erst in einem späteren Abschnitt gesprochen werden kann,

z. B. alle Klagen ^(opiou ohCcnq /pso)? y.kf^poo ii. ä. Bei ihnen

haben die Richter blofs über eine bestimmte zwischen den

Parteien streitige Sache, über ein streitiges Eigentumsrecht

an einem Grundstück oder Hause, über die Berechtigung einer

SchuldforderuDg, über eine streitige Erbschaft u. ä. zu ent-

scheiden, so dafs mit der Entscheidung zugunsten der einen

Partei zugleich die Entscheidung darüber gegeben ist, in

welcher Weise ihr Anspruch zu befriedigen ist. Ganz anders

steht es mit den otxai xata xtvoc; von ihnen sind die einen

immer unschätzbar, andere immer schätzbar, andere in ge-

wissen Fällen unschätzbar, in anderen schätzbar. Schlecht-

hin unschätzbar sind die Klagen ontoamaiou und xa/r^yopia?;

erstere hat für den verurteilten Angeklagten den Verlust

der Freiheit, letztere eine Bufse nach solonischem Gesetz

von fünf, nach späterem Rechte von fünfhundert oder tausend

Drachmen zur notwendigen Folge, je nach der Natur der

Beleidigung. Schlechthin schätzbar sind die Klagen liri-

Tpoitr^c'^^, xXoirrj?^^, afxsia?^^, Icaiplss«)?^', 'isuSofiapTupitov^^

^^ Dafs der klagende Mündel in der Klagschrift die Summe an-

gab, auf die er den an seinem Vermögen durch die Vormundschaft des

Beklagten erwachsenen Schaden schätzte, und dafs diese Schätzung der

Beurteilung des Gerichts, falls es den gewesenen Vormund schuldig

fand, unterlag, geht aus Demosthenes Reden gegen Aphobos, besonders

I 67 S. 884, 25 hervor.

^® Dafs die Privatklage -/Xottt,;, von der hier allein die Rede ist,

schätzbar war, zeigt Demosth. g. Timokr. 114 S. 736, 14, wonach der

verurteilte Dieb die Strafe des Doppelten zu erlegen hatte ; also mufste

die gestohlene Sache immer geschätzt werden. Danach ist das Gesetz

bei Demosth. a. R. 105 S. 733, 4 zu beurteilen, worüber Genaueres unten.

^^ Isokr. g. Locliit. 19 K. 13 (Anra. 49). Lysias g. Isolr. bei Etym.

M. Phot. und Suid. u. ußpt? (Fr. 126 S.). Harpokr. u. dxi'ac- Dafs

es sich bei der Geldbufse, die dem a(x£ia; Verurteilten auferlegt wird,

nicht sowohl um Schadenersatz, als um Genugtuung für den angetanen

Schimpf handelt, läfst die Erörterung des Isokrates a. R. 5 f. K. 6 f.

erkennen. Wenn aber Hitzig Inimia S. 15 f. ihr nach Heraldus eigent-

lichen Strafcharakter zuschreibt, w^ist er der Sr/r^ cd-Aziaz eine Sonder-

stellung an, gegen die auch die Rechtsfolgen der U/.r^ ßtat'tov sprechen.

61 [Demosth.] g. Theokr. 19 S. 1327, 20. 21 S. 1328, 6. Die Er-

klärung dieser Stellen ist bei Besprechung der Klage zu geben.
®- Der Kläger schätzte den Schaden, der ihm durch das falsche
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XiTToactpruptoü UDcl xaxoTsyvKov. Für schiitzhar müssen wir

auch die Klage ßiaiojv halten; denn auch für den Fall der

Gewalttat gegen eine freie Frau, auf welche nach Plutarch

ein solonisches Gesetz eine Bufse von hundert Drachmen

gesetzt hatte, verordnete ein von Lysias angezogenes Gesetz

vielmehr doppelten Ersatz des angerichteten Schadens, der

also abzuschätzen war^^. Ebenso sind die Bi'xai i^ooXr^c und

ßXa'ßry? wenigstens in den meisten Fällen schätzbar; die Aus-

nahmefälle, in denen sie unschätzbar sind, lassen sich erst

bei Besprechung der beiden Klagen darlegen.

Für die Scheidung der öffentlichen Klagen in schätzbare

und unschätzbare ist nicht allein der Inhalt, sondern auch die

Form der Klagen mafsgebend. Denn aufser der allgemeinen

Form der 7pa'fr] oder Schriftklage bestehen, wie bald näher

zu zeigen ist
,

gewisse besondere Formen der öffentlichen

Klage, die namentlich in der Art der Anhängigmachung,

Zeugnis des Beklagten zugefügt war: vgl. die Klagschrift Lei Demosth.

g. Stephan. I 46 S. 1115, 25. Dafs dabei aufserdem eine richterliche

Prostimesis vorkommen konnte, ist S. 256 widerlegt. Von der Klage

Xi-ofxctprjptVj'j sagen Pliot. und Suid. u. d. W., dafs sie schätzbar ge-

wesen, und nach der Analogie dieser beiden Klagen ist das Gleiche

auch für die oi'y.rj v.oc/.oTeyvuüv anzunehmen.
63 Plut. Sohn 23. Lysias v. Eraiostli. TöUiwj 32 S. 34 f. -Atlt'ju

(6 vo[xos) lav TIS ä'vOpiurov iXeü&epov 75 Ttaioa ot{ay_'jvT] ßi'a, oniXf|V t7)v ßXdßifjv

^cp£t)^eiv, iotv OE yuvalxct Icp' alsTiep d-oxTst'veiv l'^soxtv, iv toi; aÜToI; hiiyzii%a\..

Meier wollte den Widerspruch zwischen beiden Stellen durch die An-

nahme beseitigen, dafs die Schändung selbst nur mit der Bufse von

hundert Drachmen geahndet und nur ein aufserdem der geschändeten

Person zugefügter Schaden Gegenstand der Schätzung geworden sei.

Dagegen aber erinnert C. F. Hermann Si/mbolae ad doctrinam iuris

Attici de iniuriarum actionibus (Gott. 1847) p. 26 mit Recht, dafs Lysias

unmöglich als Hauptinhalt des Gesetzes zitieren konnte, was nur einen

eventuell hinzutretenden Nebenumstand getroffen haben würde. Ebenso

wenig aber genügt Hermanns eigene Erklärung, der Frohberger z. d. St.

folgt, die Bufse von hundert Drachmen sei dann verhängt worden, wenn
die Behörde aus eigener Machtvollkommenheit die (iewalttat ahndete;

denn ein solches Recht der Behörde ist für die Rednerzeit undenkbar.

Somit bleibt nur die schon von Thonissen p. 322 tf. geäufserte Ansicht,

dafs die solonische Bestimmung durch ein späteres Gesetz antiquiert

worden sei. Gegen die Auskünfte von Reiske und Francken ist schon

von Hermann und Frohberger das Nötige bemerkt worden.
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zum Teil auch in der weiteren Behandlung und den Folgen

sich von jener unterscheiden. Am meisten Eigentümliches

mufs die Eisangelie darum aufweisen, weil in ihr Volk und

Rat sich an der Rechtsprechung beteiligen. Von dem bei

ihr üblichen Verfahren haben wir um des Zusammenhangs

willen bereits im fünften Hauptstück des ersten Buches

gehandelt und gezeigt, dafs das Volk, wenn es eine Klage

zur Fällung des Rechtsspruchs an den Gerichtshof überwies,

mit dieser Übertragung in der Regel die Bestimmung der

Strafe für den Fall zu verbinden pflegte , dafs der An-

geklagte schuldig befunden würde (S. 182). dafs aber seit

Mitte des vierten Jahrhunderts für die in dem Eisangelie-

gesetze aufgeführten Verbrechen Hinrichtung und Versagung

des Begräbnisses in heimischem Boden als Strafe feststand

(S. 191) ^*. Von den beiden anderen Arten von Strafverfahren,

^* Dort ist zugleich erwiesen, dafs seit derselben Zeit die Volks-

versammlung nicht mehr selbst in Eisangelien richtete, sondern sie

regelmäfsig an den Gerichtshof verwies, und aus der Gleichzeitigkeit

dieser beiden Neuerungen ist eine Stütze für die Annahme gewonnen

worden, dafs damals auch die Gesetzltestimmungen über die Zuständig-

keit der Eisangelie in der aus Hyi^ereides bekannten Fassung festgelegt

(worden sind, deren Anwendung zuerst für den Fall des Philokrates

3 48) feststeht. Als Gegeninstanz kann ich so wenig wie früher die

auf Fälle der Jahre 362 bezüglichen Worte im Eingang der Euxenippea

gelten lassen, die Thalheim in seiner Besprechung des ersten Bandes

Berl. pliilol. Wochenschr. 1905 S. 866 mir wieder entgegenhält, o't (xev

aÜTcöv vaO? at'xt'av e'yovTE; Trpoooüvat, ot os 7to?,£'.; 'A&r^vattov, ö 0£ pV^tcup tbv

Xiyzr^ IJL7] T"). ofp'.aTcz tcö oi^'j-w. Dafs Verrat von Besitzungen der Athener

oder von Teilen ihrer Wehrmacht schon vor Erlafs des Gesetzes durch

Eisangelie geahndet wurden, ist nicht zu bezweifeln und der Anklang

der auf Kallistratos gehenden Worte an § 3 des Gesetzes ist schon

von Swoboda Hermes XXVIII (1893) S. 575 daraus erklärt, dafs der

Redner die später fixierten Kategorien der Straftaten auf die älteren

Verhältnisse anwendete. Jedenfalls verfehlt ist der Ansatz des Gesetzes

auf das Jahr 410 (S. 187), den Thalheim ebenso wie andere bedenkliche

Aufstellungen seines früheren Aufsatzes in Pauly-Wissowa BealencyJcl.

u. Eicayye),!« wiederholt und nochmals Hermes XLI (1906) S. 306 fi". zu

begründen versucht, ohne der allein schon entscheidenden Gegen-

instanz, des Ax-ginussenprozesses auch nur zu gedenken. Sein Haupt-

argument entnimmt er nach wie vor der Rede für Polystratos; aber

die Übereinstimmung von deren § 10 mit § 3 des Eisangeliegesetzes
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die gleichfalls den Namen Eisangelie führen (S. 179), ist

die gegen ptiichtwidiiges Handeln öffentlicher Diaiteten ge-

richtete unschätzbar, weil der schuldig Befundene in Atimie

verfiel. Sie ging aber, wie schon gezeigt (S. 231 f.), an die

Gesamtheit der in jedem Jahre amtierenden Schiedsrichter,

und nur im Falle der Appellation eines Verurteilten an den

Gerichtshof. Die andere Art von Eisangelie wegen schlechter

Behandlung (xaxwatc) von Waisen, P^rbtöchtern und Witwen

war schätzbar, wie im Zusammenhange mit den sonstigen

Klagen wegen xctxtoai? zu besprechen ist. Von der anderen

in dem Hauptstücke über die Gerichtsbarkeit des Volks

und Eats behandelten Verfahrungsart, der Probole, ist

gezeigt, dafs ihr Zweck nur der war, ein Präjudiz des Volks

zugunsten einer Klage zu erlangen , die nach dessen Er-

reichung auf dem geordneten Rechtswege anzul)ringen war

(S. 211). Die Klage selbst war eine schätzbare, hatte aber

das Eigentümliche, dals der Strafautrag des Klägers nicht

sofort bei Eingabe der Klagschrift, sondern erst nach Be-

jahung der Schuldfrage durch die Richter gestellt wurde

(S. 218).

In Rücksicht auf die übrigen besonderen Formen öffent-

licher Klagen läfst sich im allgemeinen nur soviel sagen,

dafs die Rechtsstreite , die durch Phasis anhängig gemacht

wurden , schätzbar waren , unschätzbar dagegen alle Klagen

bei der Dokiraasie und Apographe. Die Rechtshändel , die

durch Apagoge, Endeixis und Ephegesis eingeleitet wurden,

waren in den meisten Fällen unschätzbar , schätzbar meist

die bei den Euthynai angestellten ; das Nähere darüber kann

erst bei Darstellung der Klagformen nachgewiesen werden.

Über die Zugehörigkeit der Scliriftklagen zu den beiden

Kategorien entscheidet ihr Inhalt. Unschätzbar sind gewifs

die Klagen Itpo^u'/dy.:, 'LsDOSYYpa'f?,?, ßouXsuasojc, äoLxoj; £tp^f>?,vai

kann er nur darum behaupten, weil er die von mir betonte Ver-

schiedenheit des eiTTctv -t(A TÖ -XtjOo; [j.7] ti i'ptSTa von dem ij/q /iyttv Ta

äpiaxa ToJ 07JJ.U) ganz aufser acht läfst. Und wenn er die Rede gegen

Philon als beweiskräftig darum ansieht, weil niemand bestritten habe,

dafs sie als Prozefsrede um 399 geschrieben sei, so vergifst er die von

ihm selbst anderwärts angeführte Schrift von Buchte (Durlach 1894).
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«)? !xoi)(<5v, die Klagen gegen den Fremden, der eine attische

Bürgerin, oder die Fremde, die einen attischen Bürger be-

trügerischerweise geheiratet, gegen den Bürger, der eine Fremde

als seine Verwandte an einen Bürger verheiratet hat, die Klage

^Eviac, wahrscheinlich auch owpo^svictc und uTroßoXy)?, die Klagen

wegen Militärvergehen asipairsCac, osi/,''7.c, Xi-ota^to-j und dvau-

jxa^iou, endlich die Klagen p-or/sia?, ixaipT^astoc, •jrpoaywYsta?

und dpYt'a?. Sicher schätzbar waren die Klagen otssßsioc? (mit

einigen unten zu bezeichnenden Ausnahmen), owptuv, osxotj-

[i-ou, Tiapavofifuv, TrapaKpöcßsiac. »jisuooxXr^TSia?, ußpstu?, xXoTrvj? und

(jüxo'favTia?. Unsicher sind wir über folgende: -poooitac. dTrpo-

atactou, dcYpacpi'o'j, d^pd^pou »xsTct/Aou und d/.OYiou. Die Belege

liefern wir bei den einzelnen Klagen selbst.



Erster Teil.

Die öffentlichen Klagen.

Erster Abschnitt.

Besondere Formen der öffentliclien Klagen.

Vorbemerkung'en.

Den regelraäfsigen Weg zur gerichtlichen Verfolgung

von Delikten, durch welche das Interesse des Staates mittel-

bar oder unmittelbar verletzt war, bot die 7,07.91^ oder Schrift-

klage, deren unterscheidende Merkmale gegenüber der ot'xyj

oder Privatklage bereits dargelegt sind, während das Rechts-

verfahren bei beiden Klagarten wesentlich das gleiche war.

Benannt werden die einzelnen Schriftklageu ebenso wie die

Privatklagen nach der Rechtsverletzung, gegen die sie ge-

richtet sind. Daneben aber gibt es eine Anzahl besonderer

Formen öffentlicher Klagen, die mit den Schriftklagen zu-

weilen als •[jr/.'z.'-j.i im weiteren Sinne zusammen gefafst werdend

^ Vgl. S. 240. Aufsei'dem hat ypaciT^ juristisch noch die Bedeutung
Klagschrift, auch hei Privatklagen. So z. B. von einer oiV-r^ i-i-pc-fjs

Demosth. (j. Aphoh. I 12 S. 817, 12 oxocv xaT' orkdiv ttcz; Y^aydc i-z^iy/M-

M.£v, von einer ot'xT) ß^aßr^; Dionys v. Hai. üh. Dcinarch 3 S. 635 -poaxEt-

{ji^vr^v 0' £-/£i ö Xoyos ttjv ypot'fTjv tccjttjV. Allgemein ct'i •f^a-jfiX tiBv otzöiv

Aristot. Politik VI 5 (8), 4 S. 1321 b 35. Athenaios IX 72 S. 407 C.

Inschr. v. Kalymna Inscr. Brit. 3Ius. n. CCXCIX (Dittenberger Syll.'^

n. 512) Z. 20. Danach nicht zu ändern von einer d-oypccfTJ bei Lysias

V. Verin. ä. Arist. 55 S. 655 a. E. iztrA aüxr,; tr,s Ypa'i7); — dxrfAÖoizz.

Aber g. Agorat. 55 S. 479 ist von den neueren Herausgeborn mit Recht

dTroypacpwv hergestellt und /'. d. Sold. 7 S. 323 bezeichnet yp^ci/j die vor-
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Von den Kechtsmitteln. bei denen die Volksgemeinde selbst

und die oberste Verwaltungsbehörde des Staats, der Rat der

Fünfhundert, beteiligt war, der Eisangelie, der Menysis und

der Probole, ist bereits im fünften Hauptstück des ersten

Buchs gehandelt worden. Nur den Namen gemein haben

mit der an Rat und Volk gehenden Eisangelie zwei andere

Klagarten, die Eisangelie, welche wegen schlechter Be-

handlung (xaxdiat;) von Waisen , Erbtöchtern und Witwen
beim Archon, und die, welche wegen Amtsvergehen öffent-

licher Schiedsrichter bei deren Kollegium anzubringen war

(S. 179). Über die erstere dieser Eisaugelien ist zweck-

mäfsig im Zusammenhange mit der Schriftklage wegen xaxa>-

ai? zu sprechen, von der sie, soviel wir sehen, sich nur da-

durch unterschied, dafs.sie für den Kläger in jedem Falle

gefahrlos war. Von der Eisangelie gegen Schiedsrichter

aber ist bereits in dem diese betreffenden Hauptstücke des

ersten Buchs (S. 231 f.) die Rede gewesen. Wie diese Eisan-

gelie ist auch die Dokimasie und die Euthyna , erstere

wenigstens in ihren zwei wichtigsten Arten gegen die Träger

einer öffentlichen Autorität gerichtet. Beide sind aber nicht

eigentlich als Form der öffentlichen Klagen anzusehen. Denn
wie die Worte ooztaaiia und £'ji>'jva nicht Handlungen eines

Klägers, sondern des Gerichtshofs bezeichnen, so ist bei

beiden ein richterliches Verfahren immer ex officio herbei-

zuführen , bei dem jeder zur Anstellung einer Graphe be-

rechtigte als Ankläger auftreten kann , eine Entscheidung

aber in jedem Falle, auch wenn niemand klagt, abzugeben

ist. Daraus begreift sich, dafs die Dokimasie und besonders

die Euthyna wiederholt mit den Formen der öffentlichen

Klagen zusammengestellt werden ^ ; auch von uns sind sie

her erwähnte Aufzeichnung des Beklagten als Staatsschuldner. In

gleicher Weise findet sich ypaccEa&ai oi'xr^v auch bei Privatklagen, wie

Isokr. g. Kallim. 12 K. 5. Demosth. g. Nausim. u. Xenop. 6 S. 986, 10.

15 S. 989 i. A., vgl. Aristoph. Woll\ 770 ö-ö-z ypa'-poiTo ttjv oiV-r^v ö ypcta-

fj.aT£'j;. Häufiger ist der Ausdruck \>ei Späteren, z. B. Diou Chr. XV
S. 447 R. Maxim. Plan. Y S. 546 W. Sopater Till S. 222 W. Hypoth.

Isai. V. Kir. Erbsch. i. A.

- [Xenoph.] St. d. A. 3, 4 oiV.a; v.ocl ypacpöt? -/.oei 2Öi%vo(c r/.otxd^siv.

Lysias f. Mantith. 9 S. 576 007.01 ;j.oi $v uiv toI; i'ÄXot; dyiöai — -poar^-
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mit diesen zusammen zu l)elianflelii und zwar wegen ihrer

Bedeutung im Staatsleben an erster Stelle. Zwei weitere

Klagformen, die Apographe und die Phasis, kommen darin

überein. dafs beide, die Apographe ausschliefslich, die Phasis

wenigstens ihrem Hauptzwecke nach, der Wahrung tiskalischer

Interessen dienen ''. Endlich liegen in der Apagoge, Ephe-

gesis und Endeixis drei öffentliche Klagfornien vor. die ein

aV>gekürztes Verfahren darum gestatten . weil sie nur dann

Anwendung fanden, wenn der Beklagte auf der Tat bei Aus.

Übung des Verbrechens ertappt oder wenigstens die zur

Klage veranlassnide Handlung offenkundig war.

Die genannten Klagformen standen übrigens nicht in

so ausschliefsendem Verhältnis zueinander, dafs in jedem

Falle immer nur die eine hätte zur Anwendung gelangen

müssen. Wie bei verschiedenen Vergehen auch dem Ver-

letzten die Wahl zwischen Graphe und Privatklage offen

stand, so war neben jener oder auch beiden die eine oder

andere der besonderen Klagformen statthaft. In dieser durch

das attische Recht gebotenen Möglichkeit, zwischen mehreren

Rechtsmitteln zu wählen , liudet Demostheues in einer be-

zeichnenden Stelle* einen ganz besonderen Vorzug der

xetv — , Iv o£ TC(T; oo7.t|j.c£a''Gtti; oiv.atov slvcc. v.z) . Demosth. r. Kranz 124

S. 269, 2 hl Tai; e'j&'jvc«;, h -ah ypacpais, ^; TctT; ^://.atc -/.oiacatv. 249 S.310, 5

ypa'.»c/;, e'jH-jva;, v.'ji'dzlJ.'x^, tAvz'j. tcz^t' i-ayovnuv htm. g. St&ph. II 9

S. 1131, 20 o'jt' c-'. Tat; ypa'^ai;, ojt' iizi Tai; oixat;, o'jt' Iv TotT; £'ji%va[;.

^ Unrichtig schliefst Dareste Pkildoyers politiqnps de Demosthene

1 p. XVIII die Phasis von den öflentlichen Klagen aus.

* G. Androt. 25 ff. S. 601 So/.iov — ^ö-/ 'iv k'oor/.c -po-ov -cpi twv

doiXTyaaTiov ExaSTiov Xaaßavctv otV-r^v toI; ßouÄoijivot; Trotpä tcöv äor/.o'JVTojv,

i)XdL TToXXaycö;. r5c'. yap olu.ai toü&' oti to'j; hi t^ —o?,£t ^EViai)«'. ~avTa;

h'j.oUi'Ji o'jx av zlri- zi uiv ou\ w; toT; rj.£Tp'!ot; or/TjV I;ap7.caci XaßEtv, o'jtüj

Tou; vjao'j; i^VjaEt, jxst' dtosta; l'seai}«'. tzoX/.oj; 7:ovr,poy; tjeTto' sJ o' tö; toT;

»^paacit y.ai O'jvaToi; Xcyctv, too; iokut«; o'j 0'JV7.a£ai)o(i tÖv «ÖtÖv to'jtoi; Tpo-

TTOv /.ctaßctvä'.v ot'y.r^v. oeTv o' weto jj-t^oev' äTroSTspEraOci toO otV.rj? Tuystv cij;

ly.otaTo; O'JvocTat. tw; »-/jv l'5Tct'. toüto: civ -oX?«; oooy; ocij 3tä twv vo.awv

IttI to'j; TjO'.xTy7.ora;" c/tov tt); y.XoTrrj;. Eppwaat xort sa'JTtfü TT'.a-E'JE'.; ' a—ays, £v

y_i?.i'cti; o' ö v.tvo'jvo;. äsi^EViSTEpo; eT' toi; ä^yo'j'jiv i-s^r^yr/j- toüto roujaoua'.v

IxEivoi. xaToxvEt; xat toüto' ypacso'j. xaTa,y.tij.'^7i asofJTÖv xctl o'jx ctv i^ot;

yi).ta; ^xTEtaat' oixa^ou x/.o—r^; ~pö; ototiTTj-Yjv xal o'JOev xivouvEuasi;. to'Jtcuv

O'JO^v isT! topIto. Tfp 'z:;£3£'!c(; xaT7 tocjt' e'st'.v är.y-fzi.'j, ypä'^Esila'., o'.xa^Eai}^'
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solonischen Gesetzgebung. Als Belege hebt er Diebstahl

und Asebie heraus, von denen jener durch Apagoge, Ephe-

gesis, Graphe und Privatklage, letztere durch Apagoge,

Graph e, Phasis und in gewissen Fällen Anzeige bei den

Eumolpiden verfolgt werden könne. Ebenso konnten wegen
Sykophantie Probole, Graphe und Phasis, wegen Verletzung

eines Waisen durch seinen Vormund Phasis und Eisangelie

angestellt werden, und ähnlich in anderen Fällen.

Nicht zu den öffentlichen Klagen zählen die Diadikasien.

Denn wenn auch durch sie mit dem Staat gestritten werden

konnte , teils dann , wenn jemand auf ein von jenem ein-

gezogenes Vermögen oder den Teil eines solchen Anspruch

erhob , teils von dem Trierarchen , der aus irgendeinem

Grunde der Verpflichtung überhoben zu sein behauptete,

Schiff und Gerät in brauchbarem Stande zurückzuliefern ^,

so unterscheiden sich doch solche Rechtsstreite , soviel wir

sehen , auch im ersteren Falle höchstens in bezug auf den

zeitweiligen Gerichtsvorstand (S. 116) von den Diadikasien

zwischen Privaten. Nur zu diesen gehören auch die Dia-

dikasien um Beamtenstcllen** sowie die zwischen einzelnen

Geschlechtern oder Mitgliedern derselben um Priestertümer

und die mit diesen verbundeneu Ehrenrechte (yspa) ^. Über-

haupt aber keine Klage ist die avopoAr/Lia, die mit den auf-

Ttpö; Eüfj-oXrioa;, cpai'vetv ~pö; tÖv [iaaiXia. Tiepl Töiv (zAXcov aTtctvTtov xöv

a'jTÖv TpoTtov ayeSov. Ich liabe die Stelle hergesetzt, wie sie nach meiner

Meinung geschrieben werden mufs ; cpatvetv mit Weil für cppa^siv, was bei

Besprechung der Phasis zu begründen ist. Über das Verfahren vor

den Eumolpiden vgl. S. 62 A. 34.

^ Hierüber ist im Hauptstück über die Schriftklagen der Strategen

und der Wer'ftbehörde zu handeln.

^ [Xeuoph.] St. d. A. 3, 4 dcp^o:; ooxt[j.c(aat xal oiaoixaaoft. Lex. Cantabr.

S. 665 a. E. otaoixaaia iaxiv tjv toi? äpyouoi v.a\ xof; xpir^pcipyat? jiotoüvTat

8v oef cipyziw tj Tpir^pap/eiv. Das Verständnis dieser Stellen hat Kirch-

hoff über die Schrift vom Staate der Athetier S. 22 f. durch den Nach-
weis von Belegen solcher Diadikasie aus Demosthenes g. Boiot. I 10 f.

S. 997, 15. 19 S. 1000, 2. II 34 S. 1018, 27 erschlossen.
'^ Die in solchen Sachen gehaltenen Beden aus dem Nachlafs des

Deinarch, n. XIX. XXX. XXXIII Sp., rechnet Dionys zu den Xoyot

or^ij-oaioi, wonach Meier die Diadikasie auch als öffentliche Klage an-

sah. Ähnlich Platner II S. 9.
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geführten Formen der öffentlichen Klagen von Pollux zu-

sammengestellt und auch von anderen Grammatikern als

Art des Klagverfahrens bezeichnet wird*^. Das "Wort be-

deutet aber nur einen nach griechischem Völkerrecht für

erlaubt geltenden Akt von Repressalien, der in Wegfangung

von Menschen besteht, während er aOXai oder aola heifst,

wenn er durch Wegnahme von Sachen geübt wird ^. Ein

attisches Gesetz, das Demosthenes bewahrt hat, gestattete

den Verwandten eines Atheners, der im Gebiete eines frem-

den Staates ermordet worden war, solange dieser die

Mörder nicht zur gerichtlichen Verantwortung zog oder aus-

lieferte , aus dessen Angehörigen drei Geiseln zu greifen^**.

Sie sollten also nur als Unterpfand für Gewährung des bis-

her verweigerten Rechtes dienen, und wir dürfen annehmen,

dafs dies Mittel kaum jemals seinen Zweck verfehlt hat.

Dafs aber andernfalls die Geiseln in Athen vor Gericht ge-

stellt wurden, um für den Mord zu büfsen, ist der Angabe

der Grammatiker nicht zu glauben. Eher darf man mit

Pollux denken, dafs der, welcher die Androlepsia ungerechter

Weise unternommen hatte, nicht ohne Ahndung blieb. Das

« Pollux VIII 41. .50. Etym. M. S. 101, 55 äv^^poX^kov eloo? iyyJ.-ir

fjLa-o?. Anders Harpokr. u. d. W., dessen Epitome auch im Lex. Seguer.

VI S. 395 a. E. und mit der Glosse des Etym. vereinigt bei Suid. Ein

anderer Artikel Lex. Seguer. V S. 213 a. E. Alle Glossen gehen auf

das Gesetz bei Demosthenes zurück.

^ Demosth. v. trierarch. Kranz 13 S. 1432, 4 oii xi; hrJj -:o'jt(ov

o(vopoÄTj'L''a; -/od auXa; TrapEaxE'jctauiva;. Im allgemeinen Dareste Droit des

repre'ftaüles chcz les anciens Grecs. Rev. d. e'tud. gr. II (1889) p. 305 if.

= Noiiv. e'tudes dliistoire du droit p. 38 ff.

'0 Demosth. g. Aristokr. 82 S. 647, 24 f. £av ti; ßiauo 'da-rhw dtTio-

i^avTj, UTTsp TO'JTOU eTväi T(i; ävopoXr^'Lta;, eoj; ctv rj BiV-ai; toü üovo'J 'j-osycuSiv

v] Tou; dtTTÖXTctvavTots ixoöiatv. ttjv oe ävopo?.if]'iitc(v sTvat [i-E/P' '^piwv, irX^ov

OE fATTj. 218 S. 692, 21 dvopo)a^<liov ~c(p' <uv ccv 6 op^'aa; r 5v fj.Y] 5t5(ü5t

otxot; xsXE'JO'jatv ot voijloi v-E/pt -piüiv Elvat. Auch § 83 f. gebraucht der

Redner in der Erläuterung des zweiten Teils des Gesetzes zweimal die

Form ävopoXT.'kov, während die Gesetzesformel auch hier ävoGoXr/l-iotv bietet,

was Meier darum für die ältere Form erklärte. Richtiger wird man
so zu scheiden haben, dafs dvopo/.T^'kov das Recht, ävopoXr^iJ^fot die diesem

gemäfs ausgeübte Handlung bezeichnet. So schon Weber, der eingehend

über das Gesetz zu Demosth. a. R. p. 297 ff. handelt.

Lipsius, Attisches Recht. 18
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ganze Verfahren aber begreift sich aus religiösen An-

schauungen. Die Ahndung des Totschlags ist heilige Pflicht

der Verwandten, deren Versäumung die göttliche Strafe auf

sie herabruft; aber auch dem Lande, in dem das Blut

vergossen ist, liegt es ob, dafür zu sorgen, dafs dies nicht

ungerächt bleibt, weil sonst die Befleckung an ihm haftet^'.

11 Irrig glaubt Pollux die Androlepsia gegen die Angehörigen

eines Staats gerichtet, der einem flüchtigen Mörder Aufenthalt gewährt,

wogegen entscheidend schon der Gegensatz spricht, in den der Redner

das Gesetz zu dem Antrage des Aristokrates stellt, der die Aufnahme
eines etwaigen Mörders des Charidemos mit Ausstofsung aus der

Bundesgemeinschaft geahndet wissen wollte.



Erstes Hanptstück.

Die Dokimasie.

Eine Soxiaaofia oder Prüfung war im attischen Staate

für verschiedene Zwecke angeordnet. Sofern dies Zwecke

der Verwaltung waren, hig sie dem Kate der Fünfhundert

als oberster Verwaltungsbehörde ob, so die Dokimasie der

Reiter und ihrer Rosse und die der durcli Gebrechlichkeit

Erwerbsunfähigen (aouvaTOl)^ Die Prüfung der Reiter l)ezog

sich zunächst auf die körperliehe Tüchtigkeit der zum Dienste

zu Pferde Ausgehobenen. Da aber zu diesem Dienste und

dem Halten eines Streitrosses nur die Wohlhabenderen ver-

pflichtet waren, so hatte der Rat auch die davon zu be-

freien, die eidlich erklärten, nicht das entsprechende Ver-

mögen zu besitzen; gegen Nichtbeachtung einer solchen

Erklärung scheint Berufung an den Gerichtshof offen ge-

standen zu haben ^. Wer Reiterdieuste tut, ohne durch Be-

stehung der Dokimasie dazu berechtigt zu sein, wurde mit

Atimie bestraft^. Die Prüfung der Gebrechlichen hatte zu

ermitteln
,
ob sie durch ihren Körperschaden an einem Er-

werbe behindert und darum zum Bezug der staatlichen

Unterstützung berechtigt seien, die für die, welche nicht

^ Über beide Aristot. 49.

^ Aristoteles sagt hierüber nichts; aber Xeii()])hon weist im

Hipparchikos, der ganz auf athenische Verhältnisse berechnet ist,

1, 19 den Hipparchen an xotDiaTctvai -/.aza xov vo,u.ov tou; ouvaTcutctTou; xat

ypTjij.aat y.al aiu[j.aaiv Eiaayovia e's tö orz-aa-V^ptov tj 7:£ti)ov-C£. Der lieiter-

dienst galt ja als eine Art von Leiturgie, vgl. Griech. AltertJi. PS. 468,

i'.nd über deren Übernahme hat der Gerichtshof die Endentscheidung.
^ Lysias g. AlJ^ib. ISS. 523 lo'j vo[j.o'j xeAe'jovto? idv ti; -zoo-z-iaoci-o;

i-TTc'jTj ä'T-;j.ov elvcc. II 11 S. 569. g. Mantith. 18 S. 578.

18*
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wenigstens drei Minen im Besitz hatten, zu Lysias Zeit

täglich einen Obol, zu Aristoteles Zeit zwei Obolen betrug.

Diese Prüfung war alljährlich im Rate zu wiederholen, und

konnte dabei die Berechtigung eines jeden Empfängers an-

gefochten werden
;
gegen einen solchen Einspruch ist Lysias

Eede für den Gebrechlichen geschrieben •*.

Zur Entscheidung der Gerichtshöfe gelangen teils in

jedem Falle, teils im Falle der Berufung vier Arten der

Dokimasie, die Prüfung der Beamten, die der Redner, die

der Epheben und die der Neubürger.

Am wichtigsten ist die Dokimasie der Beamten. Auf

sie beziehen sich sicher drei Reden des Lysias, die, wie die

Anrede u) ßouXV;. w avSps? ßouAsuTai zeigt, alle vor dem Rate

gehalten sind . und zwar betrifft die Rede gegen P^uandros

(XXVI) die Dokimasie eines Archon ; die gegen Philon

(XXXI) und wohl auch die für Mantitheos (XVI) die eines

Mitglieds der Bule. Sehr wahrscheinlich aber ist auch

die fälschlich otjjiou xaTaXuastoc aTroXo-yta überschriebene Rede

(XXV) bei einer Dokimasie und zwar im Gerichtshofe ge-

halten'^. Von nicht erhaltenen Pioden ist nur die des Dein-

arch xctta HoXusuxto'j ßajiXs'jciv X7./ovtoc ooz!.(x7.aia bekannt^.

* Die Meinung, dafs die Rede bei einer Eisangelie gebalten worden

sei, beruht nur auf dem ihr in der Handschrift gegebenen Titel -pö?

TTjV zlaoccft/dciv TTEpt To'j |j.Tj oi'ooaiSat Tiü do'jvdxiu dpY'jpiov, der auf Authenticität

keinen Anspruch hat (S. 176 A. 1). Die Teranlassung der Rede ist

schon im AU. Proc. aus § 26 S. 758 verglichen mit Aischines fj. Tim.

104 S. 123 bestimmt worden. Über die.Höhe der Unterstützung Lysias

§ 13 S. 750. Den gleichen Betrag wie Aristoteles meint die Angabe
des Philochoros bei Harpokr. u. dwcuToi {Fr. 67 f. Müll.), die Unter-

stützung habe im Monat sich auf 9 Drachmen belaufen, A'gl. Böckh
StaaUh. P S. 345.

° Auch Meidias klagte pegen Demo>.thenes, als diesen das Los

zum Buleuten für das Jahr Ol. 107, 4. 349/8 berufen hatte, in der

Dokimasie, Demosth. g. Meid. 111 ^S. 551 i. A., aber ohne Erfolg.

® Wichtige Ergänzungen unseres Wissens hat das Buch des Ai*isto-

teles geliefert, durch dessen Fund die neuere Litteratur meist antiquiert

ist. Vgl. über sie Jahrb. f. d. class. Alterth. XV (1878) S. 816 ff. 352.

Eine Nennung verdient noch heute die ältere Schrift von Halbertsma
de matjistratuum iwohatione apud Athenienses (1841).
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Alle Beamten des Staats, luochten sie durch das Los

oder durch Wahl ernannt sein , ordentliche wie aufser-

ordentliche. also auch die im Auftrage der Bürgerschaft

von ihren einzelnen Teilen, den Phylen, Trittyen und Deinen

erwählten', eheuso die Mitglieder des Rats der Fünfhundert

hatten, bevor sie ihr Amt antraten, sich einer Dokimasie zu

unterziehen. Und zwar fand diese für die zu Mitgliedern des

Rats und zu Archonten für das nächste Jahr Erlösten vor

dem Rate des kufenden Jahres statt, der ursprünglich über

sie endgültig zu entscheiden hatte. Seit einem nicht mehr

zu bestimmenden Zeiti)unkte aber war dem vom Rate Ab-

gewiesenen Berufung an den Gerichtshof gestattet; au dessen

Spruch zu appellieren wird auch dem möglich gewesen sein,

der die vom Rate ausgesprochene Zulassung als ungerecht-

fertigt anfocht. Für alle anderen Beamten, einschliefslich

der Beisitzer der drei oberen Archonten und des Schreibers

der Thesmotheten, stand die Dokimasie nur beim Gerichts-

höfe^". Das Verfahren war im Rate und ebenso im Gerichts-

'' Aischin. g. Ktei^.li S. 399 ff. tö:; /ttjjOxovrjTc«; 'i-/)a'.v (ö vvao?) c(p-/7; /.olI

Tou; ir.ia-dTOii t(Lv or^tioaicuv Ipywv — -/otl -crvta? oaoi ototyEtpt^o'jat xt ToJv ttj;

i'p'/itv ooxiij.otat)£VTO!; i\ Tiil otzaöTTjptuj, diTciori xoa oü xXTyptutoci dpyotl o'jx dSoxt-

jj-aa-oi, iX/A ooxtixaaHsraai ap-j(0'jai. 30 S. 425. Aristot. 55, 2 (Anin. 8). Von
Subalternbeamten hatte sich wenigstens der Schreiber der Archonten

nach Aristoteles der Dokimasie zu unterziehen, der aber eine bevorzugte

Stellung unter den Schreibern einnimmt. Dagegen durfte eine Dokimasie

der Herolde nicht aus Demosth. n. nuoanQ. 338 S. 449, 26 gefolgert

werden, wo das Yerbum ooxiadCstv im allgemeinen Sinne steht, wie oeooxi-

fiaaixEvo'j; von den Gesandten bei Aischin. n. naganQ. 113 S.283. Dagegen
hatten sich die Beamten der Demen nach Demosth. g. Eubul. 25

S. 1306, 14 einer Dokimasie zu unterziehen, und ein gleiches ist auch

für die Epimeleten der Phylen anzunehmen; aber diese wurde von den

Demen und Phylen selbst vorgenommen, wie dies für die Euthyna der

Demosbeamten feststeht aus C. I. A. II n. 578.

^ Aristot. 45, 3 oov.iixä'^ei ok (fj ßo'jXr)) y.ai tou; ßo'JÄt'j-'i; toÜ; tov

uOTSpov ivia'JTOv SouXs'JGC/vTa; xoti Tou; dvvtot apyovtoc;. xctl -poTSpov [x£v •^v

diTroSoxiiAdaai xupi'ot, vOv oe xott xo'jrot; Icsöat; laxtv si; xö oixasxr.ptov. 55, 2

8oxi,ud^ovxai ' o'jxoi (oi Ivvea ä'pj^ovxe;) —piöxov |j.ev sv xf ßo'jX^ xoij
'f

' ttXtjv

xoO YP^!J-;-'-5("^iu;, o'jxo; o' h oixasxT^pi'tu iaovov wj-cp oi "^DJ.oi öcpyovxs; (otTiav-

X£; yip xai ot x^vT^pcuxit xal o't yctpoxovr^xoi ooxtaastlsvxc; i'p^ro-jat), ot o' hrd'

i'pyrivxt; Iv xe xf {iri'J/.f '/.rv. rAf.Vi vi O'.xctSxr^pui). xotl Trpoxcpov aev O'Jx f/p/sv
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hof dies, dafs dem Designierten Fragen vorgelegt wurden

(d vaxpivsiv) , durch deren Beantwortung er sich vor allem

über den Vollbesitz des Bürgerrechts auszuweisen hatte;

daneben bezogen sie sich auf die Erfüllung gewisser Be-

diüguiigen, an welche die Bekleidung öffentlicher Ämter ge-

knüpft war, niemals aber auf den Nachweis einer besonderen

Qualifikation ^. Insbesondere ist uns die Anakrisis der neun

Archonten bekannt, die mit altertümlichem Ausdruck dvaxpisi?

Ttüv dsafxoösTtöv genannt wird^^ und für das hohe Alter ihrer

Fassung Zeugnis auch in ihrem Inhalte ablegt. Nach Aristo-

teles'^ wurde der Kandidat befragt, ob er beiderseitig bürger-

xupiov loTi zffi ocixtfjLctata;. Das zweimal von Aristoteles gebrauchte Ecpeat;

gestattet trotz Thumser zu Hermann St.A. § 109 S. 607 A. 'S u. Busolt

Sf.Äß S. 223 keinen Zweifel, dafs auch bei den Archonten die Doki-

masie nicht in jedem Falle eine doppelte war, wie man nach Demosth.

g. Lept. 90 S. 484, 15 anzunehmen versucht sein könnte mz-zo ö Io/.cov —
TO'j? [j.Ev 8c5[aoHetc(; tov)? i~i Too; vou-O'j? y.hxjpo'jij.vjo'jz ot; ooxiaa^OcVTOt; rUpytv/

ev T£ tt] ßo'jÄi^ y.at Trap' 'j;j.tv ^v tuj otzota-r^pto). Lber die Tiapsopot der drei

oberen Archonteii Aristot. 56, 1. Wenn Lykurg bei Harpokr. u. oozi-

lj.ao%tiz (aus dem aufser Suidas auch andere Lexikographen die Notiz

aufgenommen haben, z. B. Lex. Seguer. V S. 235, 11) von drei Soxt-

[xctctai spricht, der der neun Archonten, der der Strategen und der der

Eedner, so nennt er die Strategen als die wichtigsten unter den übrigen

Beamten. Dafs die Beamten aufser den Archonten die Dokimasie nicht,

wie vielfach angenommen, zunächst vor dem Rate zu bestehen hatten,^

liefs sich schon vor dem Bekanntwerden des Aristoteleszeugnisses aus

den Eednerstellen ermitteln, die nur einer Dokimasie vor dem Gerichts-

hofe und zwar zum Teil in solcher Weise gedenken, dafs eine voraus-

gegangene Verhandlung vor dem Rate ausgeschlossen ist; vgl. besonders

Aischin. a. a. 0. Lysias g. Alkib. II 2 S. 558. [Demosth.] g. Boiot. II 34

S. 1018, 27.

^ Die letztere Annahme, zu der die mifsverständliche Ausdrucks-

weise von Pollux VIII 44 ooxtaaat'a toi? i'pyoucstv i-r^fyOlz-co — ef t iüi-

i-ffizioi efaiv ap)(etv zX ts ;j.7- früher verleiten konnte, ist schon von Schü-

mann G. A.l^ S. 428 widerlegt worden.
'« Vgl. S. 63 A. 69.

'^ 55, 3 |-£p(uT<Jüatv 5' cTav ooxijia^coaiv -pwTov fxev, Tt's (soi TzcLzr^p xat

TidOev 5t,ij.ujv xotl ti; Traxpo; Tiof-i^p, xctt -i; l-iTjTr^p v.at Tis |J-TjTp6; -axr^p v.cd

Ttoöev otJuwv fAETÖ: oe xa'jTo. zl saTtv tjtw AttoXÄcuv TTctTpiiTo? "/.Ott Ze'j; Epxcfo;

xal TTO'j Ta-JT« To; t£pa iaxiv, Elxot -^ptot ci eotiv xctt roü TotÜTCt, E7:£tTa yovEa; £i

SU 7:0t£f 7.C(t T^ -i'/.Ti zi T£A£t 7.0!l T7S aTpaTEt'ci; £( c3Tp0tT£'JT0tl.
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liehe Eltern und Grofseltern habe uud aus welchem Demos

er stamme , weiter ob er an dem Kultus des Zeus Herkeios

und des ApoUon Patroos Anteil habe , ob er die Gräber

seiner Ahnen in Ehren halte und seinen Eltern Gutes er-

weise, endlich ob er seinen finanziellen und militärischen

YerpHichtungen gegen den Staat nachkomme. Dafs aber die

gleichen Fragen auch den übrigen Beamten vorgelegt wurden,

lehren Deinarch und Xenophon^-. Für die Strategen und

Hipparchen kam noch die weitere Frage hinzu, ob sie Grund-

stücke in Attika besafsen und in gesetzlicher Ehe Kinder

erzeugt hatten ^^. Ebenso wird beim Basileus die Anakrisis

sich darauf gerichtet haben, ob seine Frau mit ihm in erster

Ehe verheiratet war ^* Das Vorhandensein anderer Be-

dingungen der Wählbarkeit wird bereits die dem Wahl-

geschäft Vorsitzende Behörde überwacht, also solche Be-

werber abgewiesen haben, die notorisch der bürgerlichen

Ehrenrechte beraubt oder für ein früheres Amt die Rechen-

schaft noch schuldig waren oder das gleiche Amt schon

früher bekleidet hatten, da nur die Kriegsämter wiederholt,

das Buleutenamt zweimal bekleidet werden durfte ^'
; ebenso

die körperlich Gebrechlichen, wenigstens soweit es sich um
Ämter handelte , die mit sakralen Funktionen verbunden

waren, wie das Archontat ^^. Dafs zur Mitgliedschaft im Rate

^2 Dein. [/. Aristog. 17 S. 86 dvaxpi'votvTc; tou; twv xo'-viüv -i ')£i}.vt-0L<;

Otoixelv, Ti; i'j~\. tov ßtov xpOTiov, zl y^vsot? cu roicl, zi to;? a-paTeior; 'jTTEp -rffi

ttoXeiu; l3-pdT8'JTai, zi i^ptoc -otTpolct la-'.v, zi to( teÄTj tcXcI. Xenoph. Mernor.

II 2, 13 las 0^ TIS yovEots \xr^ &cpa-c'J7j, TO'jrtp ot'xr^v te iTzm^rfii xoti ir.o-

Soxtfxa^O'jsa oüx iä. äpyziv toütov — xal vtj A(a dav ti? twv ycviüjv tcXsu-hj-

advTtuv Tous xacpou; [xt] xoaij.7j, xai tcJto d^e-d^ei tj TioXt? iv -cti; Tuiv dpj^ov-

Ttov SoxiixaGtai;. Kratin d. j. Cheiron bei Athen. XI 3 S. 460 F (Fr. 9K.)

eis tÖ x'j/.ixeiov Ivcypd'^TyV, Ze'js ecj-ri ij.ot spxcios, laxt '-ppctTpios» "r^- ^^Är^ Te^üi.

'^ Dein. g. Demo f:th. 71 S. 51 to'js [aev voaous ^rpo/lyciv -(jj pV.-opt xal

TtiJ axpaTTjYciT ttjv rctpä to'j ot^ixo'J ~t3T'.v dsioOvTi Xaaßdvctv "atooTroiEiaOat xaxd

To'js vo[AO'Js, yTjV iv-ö; opwv xex-rja&ai xt?.. Die IIij)parclien darf man hinzu-

fügen aus Aristoteles Kapitel über die pseudodrakontische Yeifassung.
'* [Demosth.] g. Neaira 75 S. 1370, 20 vgl. mit 72 S. 1369, 15 f.

'•' Aristot. 62 a. E. ap^siv oe xis [-»iv -/.OL-a ttoXei/ov dp/d; E;£3ti ttXeo-

vdxis, T(üv o'd??J.(uv o'joeatav —
Xyjv ßo'jXc'jsai ot;.

16 Lysias /; rl. GcbrechJ. 13 f. S. 749. Etyni. M. u. ä-iEÄV;;.
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ebenso wie zur Ausübung einer richterlichen Tätigkeit

(S. 144) das Alter von wenigstens dreifsig Jahren erfordert

wurde, ist bezeugt ^^ und danach nicht zu bezweifeln, dafs

der Zutritt zu allen Ämtern an die gleiche Bedingung ge-

knüpft war, von der man am ersten bei Befehlshaberstellen

Umgang nehmen mochte ^^. Die Fragen legte im Rate der

Vorsitzende Prytane oder Proedros, im Gerichtshofe einer der

Thesmotheten vor, zu deren Geschäften die Leitung der

Dokimasie gehörte ^^, und forderte den Befragten auf, Zeugen

für seine Angaben beizubringen. Danach erliefs er an jeden,

der wollte, die Aufforderung, als Ankläger gegen den Desig-

nierten aufzutreten ^^. Zu solcher Anklage war aber nicht

nur jeder vollberechtigte attische Bürger befugt, sondern

soweit die Dokimasie im Rate stattfand, jedes Mitglied des

Rats durch seinen Eid verpflichtet, wenn ihm über einen

Kandidaten etwas bekannt war. das ihn unwürdig erscheinen

liefs. als Buleut (oder Archon) zu fungieren ^^. Gegenstand

der Anklage aber wird nach dem , was wir bald über die

Dokimasie der Redner nachweisen werden, es namentlich

gewesen sein, wenn ein Designat etwas begangen hatte, was

durch das Gesetz mit totaler oder partialer Atimie belegt

war, auch wenn diese noch nicht durch richterliches Er-

kenntnis über ihn ausgesprochen war. Dazu gab die Be-

1'' Xenoph. Memor. I 2, 35.

'^ Wenn freilich Iphikrates ^chou mit zwanzig Jahren nach Justin

V 5 ein Heer befehligte, so war dies nicht ein Bürgerheer, sondern

Soldtruppen.

'^ Aristot. 59, 4 s.lt^dyo'jai oe xat oo-/.iixaaiav xals ^^p/al; äTrdaai;- Lysias

a. d. Anm. 8 a. St.

2° Aristot. 55, 4 (nach den Anm. 11 ausgeschriebenen Worten)

«caÜT« o' ävEptuTTjOas, xaXei, cpr^civ, to'Jtiuv tou? (j-dprupa;. iizzioiw ok Tiapa-

a^^Tjxai Tou; fxapxupai iTCspcuxä* toutou ßo'jXsxat xt; xaTr^yopE^v ; xav [aev tj ti;

xaiT^yopos, 5ou; xatr^yoptav xat dTroXoytav ouxco oföcuatv iv [xev xf ßou?,-]^ xtjv

£;riy_£tpoxoviav, cv ok xtjl otxaaxrjpt'ip xrjv iifi'^o^. iäv oe [xr^ozli ßoüXrjxai xax-

r^Yopslv, £Ü8i){ oßwai x/yv d/y-pov. xal TipcJxepov (jlev efs dveßaXXe xtjv 4'^i^ov,

vüv 8' d'jdyAr^ Tiavxa; daxt ma^lr^^fi^to^ai Trepl a'jxcüv, tva ä'v xi; "ovr^poc u)v

iizaWöirr^ xou; xicxr^yopou;, £711 xotj otxotaxat; yEVTjxai xoüxov OLTZoooY.KJ.daai.

^^ Lysias g. Philon 1 f. S. 869 iyih Se (5[j.oaa; eiar^l^o^ tk xc. ßouXeu-

XTjpiov X7. ßeXxtaxa a'jfj-ßouXEÖaEtv xt~ ttoXei, evecxi xe i\ xijJ opxiu äTTO'^avEiv ef

tU xiv« oloE xüJv Xfltyovxtov avETitxTjOEiov ovxa ßo'jXs'JEtV.
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scluildiguiig volksf(>in(llicher Gesinnuiig, wie wir aus einer

Anspielung des Aristophanes^^ entncliuKMi dürfen, schon vor

den Parteikämpfen am Ausgang des fünften .lalirliunderts

wi]lkonini(-nen Anlafs zur Anklage, besonders aber nach der

Wiederlierstellung der Demokratie-^, wo es als ausreichender

Grund zur Anfechtung galt, wenn jeniind unter den Dreifsig

ein Amt bekleidet oder Reiterdienste getan hatte'*. Da-

gegen kann das Erfoidernis echt bürgerlicher Abkunft im

dritten Gliede nicht immer streng eingehalten worden sein,

da nach einer in der Mitte des vierten Jalirhunderts ge-

haltenen Eede--^ schon die Söhne von Neul)ürgeni selbst

zum Archontate Zutritt erhielten, ähnlich wie auf die Frage

nach der Zugehörigkeit zu den drei oberen Schatzungs-

klassen auch dann nicht verziclitet wurde, als sie aufgehört

hatte, Bedingung für Bekleidung eines Amtef zu sein^^.

-^ Ritt 447 f. Tov 7rc(—itov slvai '-pr^at aou täv oopu'^'^pwv.

-^ Lysias g. Euanä. 9 S. 793 ö %uz töv Trspt twv ooxt^ocjiojv vof/ov

O'jy r|XiaTct Trept twv ^v 6).ifOipy(a. ^p^avTiov l'vixa sBr^y-cv 7.tX. 20 S. 804.

Vgl. ff. Afiorat. 10 S. 451. Der Praxis im allgemeinen entspricht der

Grundsatz f. Mantith. 9 S. 596 h Tat; ooxi;j.aa(cti; 8t-/atov eTvctt zotv-rö; toG

ßi'o'j )Jjyj^) oiofjvat, ohne dafs man aus solchen Äufserungen mit Halbertsma

p. 8 f. auf gesetzliche Normen schliefsen darf.

2* Lysias (i. Etiand. 10 S. 795. Dagegen läfst derselbe Eedner

den Mantitheos § 8 S. 595 behaupten, dafs sehr viele, die unter den

Tyrannen Reiterdienste getan hatten, zu Mitgliedern des Rats erlost

oder zu Strategen und Hipparchen erwählt worden seien und bei der

Dokimasie bestanden hätten.
'^^ [Demosth.] </. Neaira 92 S. 1376, 14 ö'ao-j; yip av zoiV^ar^Tott ö or^f^-o?

6 'A^jvaicuv —oXfxa;, 6 vd,uos dTrayopeüct SiappT.OTjV [jltj l^etvat a-j-ol; -rüiv ^vv^a

(ipydvTwv Y£v^a>}ai (-»-TjOe lEpiuaüvr]; tAT^ostj-iä; atriayti^' toi? S' t/. toutiov ;j.cT^-

8ü)X£v fjOTj 6 ofjixos ä-ctv-iuv. An dem Kult des Zö'j; EpxEio; und 'AttoXXcuv

Tta-rpuTo? hatten auch diese Teil, vgl. Griech. Alterth. I* S. 387. Dafs

später auch den Neubi'irgern zum Archontat der Zutritt eröffnet worden

sei, behau])tet Halbertsma p. 21 mit Berufung auf das Beispiel des

Plutarch, der aber nicht in Athen, sondern in Chaironeia Archon war,

Sympos. VI 8 S. 693 F. II 10 S. 642 F.

^® Aristot. 7 a. E. toI»? o' o/.Xo'j; »hjTtxöv (-Lc^^Etv) o'JO£(j.iä; ;xc-£/ovTa;

dpyrjs. 010 xoct vüv iTtEtodv IpTjTat xöv [a^XXovtoc -/Jvr^poüci'^lai Ttv' ^P'/t)v, ttoiov xiXoi

tO.tu o'jo' av eI; EfTrot Or,Ti7.ov. Vgl. dazu 47, 1. Lysias f. d. GebrechJ. 13

S. 750 Ttai Toi d toOto —ittlEt -ivi; üaüiv (cü; oüx eiixl täv äouvartuv lyib) Tt (xe

xcoXÜei /Xr,oo\j'j'iiai twv EvViOt äpyovTOjv.
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Nachdem Anklage und Verteidigung je einmal gehört

war^^ erfolgte die Abstimmung im Rate durch Handaufheben,

im Gerichtshofe mit Stimmsteinen ; erhob niemand Einspruch,

so wurde sofort zur x\bstimmung geschritten^^. Und zwar

gab im letzteren Falle früher nur ein Richter seine Stimme

ab, später aber die Gesamtheit, um die Abweisung eines

Unwürdigen auch dann zu ermöglichen , wenn es ihm ge-

lungen war, sich der Ankläger zu entledigen. Einen Kandi-

daten zurückweisen heifst vom Rate oder Gerichtshof d-o-

SoxtfiaCeiv^^, ihn bestätigen wird mit demselben Ausdruck

wie das ganze Geschäft der Prüfung ooxitxdCsiv genannt ^*^.

Dem nicht bestätigten Kandidaten erwuchs kein weiterer

Rechtsnachteil , soweit nicht die Gründe seiner Abweisung

zu einem weiteren Rechtsverfahren Veranlassung gaben ^^.

Dafs die Abgewiesenen das Recht, vor dem Volke aufzutreten,

verloren hätten ^^, ist darum unglaublich, weil sie sogar der

Wählbarkeit zu anderen Ämtern nicht verlustig gingen^*''.

2'' Dafs -wenigstens im Rate jede Partei nur einmal zum Worte

gelangte, folgt aus Lysias g. Fhilon 16 S. 881.

2^ Zurückweisung eines designierten Archon ä'veu xotTTjopou bei

Lysias g. Eiiaml. a. a. 0.

2^ Gewöhnlich mit einfachem Objektsakkusativ, nach Erfordern

des Sinns mit einem Zusatz, wie atpaTTjov ystpoTovr^ÖEv-a Lysias g. Agor.

10 S. 451 oder xoiz (JTroSsooxifjLaafx^vois ap)(£tv layoüsi-^ [Demosth.] g. Aristog.

I 30 S. 779, 4, auch mit einem Infinitiv, wie Deinarch g. Aristog. 10

S. 82 l[j.-opiou ^TtiaE^^TjTT]; Xayüi-j äTiESoxtjacta&T] 57:6 twv tote Stxa^ovTiov

7'pyeiv Ta'jTr|V ttjv i^yj^-), wonach bei [Demosth.] g. Aristog. I 67 S. 790, 18

OTt TrjV 'Xp/Tjv 'fjV IXaysv ä7:eo')xt[j.c(aaT£ mit Weil d'pysiv hinter eXayev

einzusetzen ist. Vom Kläger [Lysias] g. Andol'. 33 S. 231 d~ooov,iij.d^zi

Twv äpyovTiov Tiat, wo der Dativ auffällt, aber durch das vorausgehende

iniTiiJ-ä bedingt ist, so dafs kein Recht zu ändern vorliegt.

^*> Z. B. [Demosth.] g. Neaira 3 S. 1346, 3 und öfter bei Lysias,

vgl. Frohberger z. R. f. Mantith. 3.

^' Lysias g. Philon 29 S. 887 Tt; o' oüx av STriTtfi-V^actEv 'j[i.tv £{
—

TOÜTOv — tj.rj -/.oXccGETe a fXTj y£ i'XXiu Ttvi [j.et^ovt tt] ys -apoia^fj aTtpiia

geht auf die Entziehung des Amts wie ixxvyi'jfzz § 33 S. 890.

^- Das besagt nur die fälschjich dem Demosthenes zugeschriebene

erste Rede gegen Aristogeiton § 67 (Anm. 29).

^^ Lysias g. Agor. a. a. 0. Aber in den Versen aus Archippos

'lyöüss bei Harpokr. u. TraXivaipsToe (Fr. 14 K.), auf die Frohberger zu

Lys. g. Phil. a. 0. sich beruft, ist nichts zu folgern, da dort ä-oooxi-

fj-d^stv nach Harpokrations Erkläi'ung soviel wie dTroj^eipoTovelv ist.
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EDcllicli die Zeit der Dokiniasie ist durch den Teriiiin der

Arcliairosieu bestiiiiint, die für die Walilheaiiiteii nicht vor

der siebenten Prytanie des Jahres anzusetzen waren ^* und

gleichzeitig auch für die Losbeamten stattgefunden haben

werden. VAw ganz aufserordontlicher Fall war es, wenn die

Dokimasie des zum Archen erlosten FAiander bis zum vor-

letzten Tage des Jahrrs hinausgezogen worden war.

Der Ähnlichkeit mit der Dokimasie wegen erwähnen wir

hier die P'.kpliylloithoria. d. i. diejenige Einrichtung, durch

welche der Kat der Fünfhundert ein unwürdiges Mitglied

während meiner Amtszeit aus seiner Mitte ausstofsen konnte,

und welche ihren Namen davon hat, dafs zur Abstimmung

Blätter benutzt wurden ^•^. Aus einer Stelle in Aischines

Rede gegen Timarch^", die nach dem Verlust von Deinarchs

Rede xata IToXusuxtou ixfjuXXoöopTjösvxo? i'voeici? unsere Haupt-

quelle für die Kenntnis des Instituts ist , folgt , dals diese

erste Al)stimmung nur einen provisorischen Charakter hatte

und ihr, jedenfalls nach genauerer Prüfung, eine zweite Ab-

stimmung mit Stimmsteinen folgte, bei der der Ausgestofsene

wieder aufgenommen werden konnte. Auch gegen diese Ent-

scheidung blieb dem Ausgestofsenen unstreitig das Rechts-

mittel der Berufung an den Gerichtshof, sowie anderseits

der Rat ihn an einen Gerichtshof verweisen mufste , wenn

er noch höhere Strafe zu verdienen schien. Dafs auch dem

3* Aristot. 44. 4.

^^ Haipokr. u. excp'jX/.ocjopfjaai, der sich auf Deinarchs Hede bezieht.

Die Ölblätter traten angeblich an die Stelle von Bohnen nach Lex.

i-eguer. V S. 248, 7= Etjmol. M. u. i7.'s'j)lo'^opf^aai. Die Berufung am Ende
des letztgenannten Artikels auf die Rede gegen Neaira (soll heifsen

g. Eubul. 60 f. S. 1317, 21. 25) beruht auf einer Konfusion, auf anderen

Verwechselungen die Angaben bei Pnlhix VIII 19 und Suidas u. £•/.-

'^'J/.Ä0Cp')f>ctV.

'^
§ Ulf. S. 129 oiod-ii 0£ zccJ-oL. Ti o'jv sa-'v, ecstj, u) 'A^h^-jctloi, o

S'jaßo'jXsüü) 'jaiv; l'iv ,a£v Tj ßo'j?.7] xatayvoüaa toutovi ä^tzEtv xai i7,-.pu/.Xo-

csooT^aaca oiy.o!aTr,p[oj TrorpctOoT, ocJte ttjv oiopeäv aj-rot; /.-/.. [j.z-y. -i'j-za w;

i—C(VTjX»)tV T] ßl'J^.T) £; -0 ßo'j/.£'J~7'jplOV, l^c'^'j/.ÄO'YOpTjac UEV CcJT'jV, £v Ie
~f,

•I/YJciio 7.a-:cO£;a!7o. Die richtige Erklärung dieser AVorte ist von Schö-

mann de comit. Ath. p. 230 gegeben. Die Abhandlung von Tourneur

in der lievue de Vinstruction publique XLII (1899) p. 369 ff. ist mir nur

dem Titel nach bekannt.
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Rate auf dem Areopage die gleiche Disziplinargewalt gegen

seine Mitglieder zustand, ist schon an anderer Stelle ge-

zeigt ^^

Eine zweite Art der Dokimasie war die ooxijxoc3ia täv

p-/jT6pcüv. Nicht als ob es in Athen eine eigene Klasse vom

Staate bestellter Redner gegeben hätte ^'^. Vielmehr war

jeder volljährige und epitime Bürger, der Beruf und Neigung

fühlte, berechtigt, in der Volksversammlung aufzutreten. Wenn
also die Redner gelegentlich den louoxai gegenübergestellt

werden, so sind darunter gegenüber den um die öffentlichen

Angelegenheiten sich wenig bekümmernden die verstanden,

die aus der Beschäftigung mit diesen Dingen Profession

machen, die T:oXiTsu6[i.svoi^^. Allerdings muls sich in der

Praxis die Scheidung zwischen beiden Kategorien scharf

genug vollzogen hnbeii, dafs auch die Gesetzessprache den

Begriff pr^Tcup verwerten konnte**^. Wollte aber von dem
jedem epitimen Bürger zustehenden Rechte zum Volke zu

reden einer Gebrauch machen , der durch irgendeine Art

von Atimie davon ausgeschlossen war, so konnte gegen ihn

teils Endeixis, teils sTraYYsXi'a oo/taacrta^^i ^^ Anwendung

s'' S. 122.
°^ Dieser ans Yenveclisehing von fi-l^ropt^ mit auvifjop'/i erwachsene

Irrtum ist endgültig schon von Schömann de comitiis Atheniensium

p. 107 ff. widerlegt.

^^ 'loitüTai und pVytopes gegeniibergestellt Hyper. f. JEiixen. 9 C. 24.

30 C. 40. Aisch. [f. Timarch 7 S. 33, {oiwrai oder {Sttoxe'JovTes und ttoXi-

T£ud|X£voi oder U^o^iz-, 195 S. 184. [Demosth.] Philipp. IV 70 S. 150, 8.

cj. Androt. 37 S. 604, 27.

"••^ So besonders im Eisangeliegesetz (S. 193) und bei Deinarch

(j. Demosth. 71 (Anm. 13), dazu im Volksbeschlufs über Brea C. I. A. I

n. 31 (Dittenberger n. 19) Z. 21 nach sicherer Ergänzung, die Böckh

noch beanstandete, weil er den Ausdruck für die amtliche Sprache

nicht gelten lassen wollte. Wenn Harpokr. aus Isaios eine pr|Topi-/))

Ypa-^Tj erwähnt, so glaubte Meier damit neben der ypacpT) 7ro!pavd|j.cov vor-

zugsweise diese Soxiij-aota verstanden. Doch führt die Erklärung im

Lex. Cantabr. S. 677, 14 xi? yvioiActs (1. mit Sauppe 0. A. II p. 236 t7.?

Ypc<tic<;) a; eJafjyov zU lo or/.ota-Tjptov [j-sto 'Lr^cptaij-a-o; v.tX. vielmehr auf die

Eisangelie. Sauppe dachte an die Probole, für die die prjTopix)) i-A. ßou-

Xt); nicht pafst.

*^ Ganz falsch stellt Pollux VIII 43 = Schol. zu Aisch. g. Tim.

2 S. 720 R. die ^TiayYeXtoc als eine eigene von der Soxtpiotata verschiedene
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gebracht werden, die eistere dann, wenn die Atiniie durch

richterliches Urteil ausdrücklich über ihn verhängt war oder

doch ipsQ iure aus ihm hervorging, die letztere dann, wenn

jemand sich einer von den Gesetzen mit Atimie belegten

Handlung schuldig gemacht hatte, aber deshalb noch nicht

von einem Gerichtshof verurteilt worden war. In der Rede
gegen Timarch. der wir die Kenntnis dieser Dokimasie fast

ausschliei'slich zu verdanken haben ^2, fiihrt Aischines aus

dem betreffenden Gesetze vier Fälle an. in denen gegen

einen Redner in der Volksversammlung mit der i-a-i^eUa.

Soxifj-aaiac eingeschritten werden konnte : wenn er Vater oder

Mutter schlage oder ihnen nicht Unterhalt und Unterkunft

gewähre . oder wenn er sich der äs-paTsia oder der Weg-
werfuug des Schildes oder aber der -opvsia oder siotipr^ai?

oder aber der Verschwendung des väterlichen oder eines

ererbten Vermögens schuldig gemacht habe*^. Dafs diese

vier Kategorien entweder in dem Gesetze selbst oder in der

Klageart auf. Ungenau ist es aber auch, wenn Schol. zu cl. V>. y>2

S. 727 und zu Deraosth. g. Andrat. 23 S. 600, 20 die i-ccy-ftlla al> or/.r^

bezeichnen.
•2 Nur aus ihr schöpfen auch die Giaminatiker, Harpokr. u. oov.'.-

[i.aa»£!s und i-arit')doi. Pollux VIII 48. 4-5. Lex. Seguer. Y S. 235, H.

256, 5 = Etym. M. S. 353, 14. Darum erklären auch Lex. Seguer. IV

S. 185, 32. V S. 241, 15 ooxiaaa^av izctyyclÄat mit -/.aTaYystÄott 0''7.r,v £tc(i-

"'^
§ 28 ff. S. 54 tf. 007.iac(3!a,

'f
r^a'!, pTjT'jpwv ' idv ti; Äsyr^ £v -(ü or^ato

TOV TtOtTEpa TJTTTIOV Tj TTjV aTjT^pOt 7j |J.Tj Tp^Cf'lOV Yj UT^ TZ'xrjiyUiV ofxTyölV, Yj T7;

aT(ia~£ta; fj.T) lcTpat£'j,a£vo; ö'aoci av ocjtoj T:f)'>cj"ayj)(üatv 7^ t/jV dtCiTrioa öltzo-

ß£|3XTj7.cos, Tj
-£::':

f/vc'jaEvo; r^ T,Taipr|-/.co;, Tj t« -axptöa y.ctTEOTjOoy.ib; Tj (ov öcv

y.Xr^p'yVoao; yEVTjTCti— ooxiaaatofv ijiv £7:aYY£'.Ä0(T(u AHr^ votHov 6 ,jO'J/.'jU£vo^ 01; £;£3Ttv.

Auf den zweiten Paragraphen des Gesetzes geht Lysias g. Theomn. 1 S.342

(S. 178 A. 4). Dagegen meint Demosth. g. Anclrot. 30 S. 602, 22 iv. -o'j-

Tou ToO voao'J ij-r^Tc /iyEiv iatte yp^cpetv Icctvott Tois TjTatpr,7.oaiv das Gesetz

ül)er die ypocfr, £-atpT,a£ius, deren Bestehen neben der ^-ayyeXt'a ooxtfjiaat'a;

unten zu erweisen ist. Dies folgt aus § 21 S. 599, 23 TiEpt toü ttj? etoii-

pT'a£tu; vorj.rj'j. Wenn also der Redner von der YP<='?^
iTaipTOEw; für d-av-

Täv -pci; To'jc ilEav.o'SE-a; § 21 nachher den Ausdruck i-otyyOXti'j -. t. H.

§ 23 S. 600, 22, i-'xy'[c).!oL tt. t. 0. § 29 S. 602, 11 braucht, .<o geschieht

das nur nach Analogie des uns hier be:-chättigenden Verfahrens, für

das der Zusatz- Tipo; wj; ikau-oHETot; nicht einmal korrekt wäre, vgl.

Anm. 48.
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Anführung bei Aiscliines nicht erschöpfend bezeichnet sind **,

kann keinem Zweifel unterliegen. Denn der zweite Para-

graph litt sicher auch auf die Anwendung, die sich Airo-rar'ou

oder äva-jijLot/io'j schuldig gemacht hatten. Eine naheliegende

Vermutung ist es auch, dafs der Redner das Gesetz nur bis

zu den beiden Paragraphen zitiert hat , auf die sich seine

Anklage gegen Timarchos gründete, wenngleich der von ihm

gebrauchte Ausdruck, das Verfahren sei gegen die gerichtet,

die einen schimpflichen Lebenswandel geführt*^, nicht zu der

Annahme berechtigt, dafs in allen Fällen, in denen die Aus-

übung einer Handlung vom Gesetze mit Atimie belegt war,

auch die s-aY-j-eXi'a Soxiixaaiac statthaft gewesen ist. Wohl
aber mufs sie gegen den Redner, der keinen Grundbesitz

in Attika hatte oder nicht in gesetzlicher Ehe lebte, anwend-

bar gewesen sein, solange das Gesetz bestand, das beides den

Rednern wie den Strategen zur Pflicht machte*^. Zur Geltung

gebracht werden konnte es freilich nur denen gegenüber,

die eine regelmäfsige politische Tätigkeit entwickelten. Und
wie selten überhaupt auch gegen solche von der Epangelie

Gebrauch gemacht wurde , das lehrt deutlich die Tatsache,

dafs Timarch schon ein langes politisches Leben hinter sich

hatte, als Aischines wider ihn klagte *^.

Das Verfahren bei dieser Dokimasie war dies, dafs die

Absicht, sie durch Einreichung einer gerichtlichen Klage zu

veranlassen, in der Volksversammlung zu erklären war*^.

** Wie letzteres nachweislich bei den Zitaten des Hypereides aus

dem Eisangeliegesetz der Fall ist, vgl. S. 190.

*^
§ 28 S. 54 (vor dem Gesetzeszitat) Tt'va? o'r/. weto oeIv /.syciv

(ö vofxoJHrr;?) ; to'j; aia/ptö; ß£ßuo7.o-uoc;. Daraus schöjjft Pollux YIII 45,

der die zweite der vier Kategorien wegläfst, daftir aber hinzufügt r^ ö[>.X(o;

xax(L; ßsßKuxoTE;.

*^ Vgl. S. 273 A. 13. Auf die Antragsteller in der Volksversamiu-

lung bezog das Gesetz Hermann St. Ä. § 109 S. 517 A. 8 Thums. mit

Berufung auf die ganz verwirrte Angabe Lex. Seguer. Y ^S. 310, 23 ff.

*'
A"gl. Hyi^oth. zu Aisch. f).

Tim. S. 17 Siofar^y-o; wv ^v tt^ T:o>aT£ia

xal or^ij.r^YDpüJv xoil tiXeov r^ Iv.a-öv 'LTj6{aao;-c« yc-'poi'jco;. Darum sagt Demo-
sthenes n. TraQang. 120 S. 378, 6 von dem Prozesse dyiövac y.aivo'j; (o;-£p

8pcz|i.aTa — aipsls okuxiov.

*^ Aischin. r/. Tim. 81 S. 104 -rä os iv ocJ""^ ~t iv.v.'l.i^'jh. Yt''0;j.£VQ; ot£

lyu) -t)|V £7:aYY£/tav Ta'J-r^v Tiac«p^(ij i-v^j'ßCK'x. 64 S. 86 Miyy'jjavopo; -poa-
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Ob mit dieser Ankündigung eine eidliclie Verpfiiclitung zur

Klaganstellung zu verl)inden war, ist nicht bezeugt'*'^, luülbte

aber angenommen werden, wenn die Vermutung richtig wäre,

dafs vom Augenblicke dieser Ankündigung an der Beschuldigte

sich bis zu ausgemachter Sache des lledens in der Volks-

versammlung enthalten mufste-^", wie ja die eidliche An-

kündigung einer Klage rc/.pavou(uv gegen einen Volksbeschlufs

(u7:u)uo-''a) genügte, ihn bis zur Phitscheidung des Gerichts-

hofs aufser Kraft zu setzen. Doch erscheint eine solche

"Wirkung der blofsen z-a'-'^ztla ooxiuctjry.c darum wenig wahr-

sciieinlich, weil dann gegen etwaigen Mil'sbrauch dem von ihr

Bedrohten stärkere Schutzmittel zu Gebote stehen mufsten,'

als sie in einer Klage 3'j-/o',pav:''oc? oder /.ax-zj-oryia? gegeben

waren, während andernfalls schon die Drohung ihren Zweck
nicht verfehlt haben wird'^^ Die Klage war schriftlich ein-

zureichen^^, und zwar wie nach Analogie der Dokimasie der

Beamten nicht zu bezweifeln ist, an die Thesmotheten ^^. In

ihrer weiteren Behandlung unterschied sie sich, soviel wir

sehen, in nichts von anderen öffentlichen Klagen. Fiel die

Entscheidung des Gerichtshofs zu Ungunsten des Angeklagten

aus , so wurde die Atimie nun rechtskräftig über ihn ver-

hängt^*, so dafs, wenn er dennoch die Rechte der Epitimen

sich anzumafsen fortfuhr, nunmehr die Endeixis gegen

ihn Anwendung finden konnte. Gegenüber Klagen wegen

iüotyyeXtav fjV-cp iyu) Ttfxctp-^uj iizrfyzO.a.

*^ Bei [Demosth.] cf. Tim>,th. 66 S. 1204, 10 wird eine Tpa-^rj ievta;

eidlich angekündigt, ohne dafs aber der Ausdruck i-r:cc(i).Kz<M gebrauch,-

wird.

^** Die Vermutung ist von Meier aufgestellt und von Koch bei

Pauly-Wissowa u. Dokimasie gebilligt. Dagegen Schümann Griech.

Alt. l* S. 422.

^' Wie gegenüber Hegesandros, vgl. Anm. 48.

"2 Aischin. (j. Tim. 119 S. 134. 154 S. 156.

^^ Dafs Demosth. g. Andr. 23. 29 zu keinem direkten Schlufs be-

rechtigen, folgt aus Anm. 43.

°* Dies war der Erfolg der Klage gegen Timarch nach Demosth.

71. naouno. 257 S. 423, 16. 284 S. 432, 17. Vgl. Aischin. g. Tim. 134

s. 145".



282 Zweites Buch. Die Klagen.

Hetairesis oder MifshandluDg der Eltern war darum die

Dokimasie gegen einen Redner das mildere Verfahren , da

die erstere Klage für den Verurteilten die Todesstrafe

zur Folge hatte , die andere der richterlichen Schätzung

unterlag.

Eine dritte Dokimasie ist erst durch Aristoteles Buch

vom Staate der Athener sichergestellt, die der Epheben.

In den Vollbesitz des Bürgerrechts tritt der junge Athener

nach erfülltem achtzehnten Jahre durch die Einzeichnung

in die Bürgerliste (>a,?iapxr/6v "j'pa[X|xatsrov) seines Demos. Der

Einzeichnung hat eine zweifache Abstimmung der durch

Eid verpflichteten Demosgenossen vorauszugehen, einmal

darüber, ob die Aufzunehmenden das gesetzliche Alter er-

reicht, und sodann ob sie freigeboren und von bürgerlichen

Eltern stammen ^^. Nur die Erfüllung des ersten Erforder-

nisses wird durch die Dokimasie kontrolliert, die nach der

Abstimmung im Demos der Rat anzustellen hat; ergibt sie,

dafs ein Eingeschriebener das achtzehnte Jahr noch nicht

zurückgelegt hat, so nimmt der Rat die Demoten, die

die Eintragung bewirkt haben, in eine Geldbufse^^. Da
erst mit dieser Dokimasie des Rats die Mündigsprechung des

^^ Aristot. 42, 1 nt-zt/ouai^ piv tt^c TroXiTStct; o'i i^ dij/^OT^piuv ftfo-

vOTs; ä3T(üv, ^yypofcpovrat o' zi^ to'j? or^fiOTa; (JzTw/.ai'osxa zTr^ yE^ovoTe;. otocv

o' lyypa^pcuvTat, oia'irjCft'CovTott Tispi a'jxtöv (äfxoGavtes oi hr^ij.ozai, rpiöxov ;jiv

d ooxoöcri '[Zfo^i'^oii t/jv TjXtxtav TrjV iy. toü vojaou, xav [j.t] od;<uat, d-spyovToti

7tc(?.iv sf; TTatoa;, oe'JTepov 8' e{ iXz'j^zooz ^oti xat yeyove xa-d Toy? vop.o'j?.

Das nun im Wortlaut feststehende Zeugnis des Aristoteles gestattet

keinen Zweifel mehr daran, dafs die Eintragung nach Vollendung, nicht

nach Antritt des achtzehnten Lebensjahres erfolgt, vgl. Hock Hermen

XXX (1895) S. 347 if. Bei den Rednern heifst es neben iyypacpetv eU

xryjQ 5r|[j.oTac Aischin. tt. na()anQ. 150 S. 316. Demosth. g. Enhul. 46

S. 1313, 19. (j. Boiot. I 21 S. 1000 a. E. II 34 S. 1018, 23 oder ek ^v5pa;

Demosth. n. naoano. 230 S. 412, 25 lyyp. tk ~o ÄTj;iap-/r/.6v ypafjLixa-eiov

Isai. V. Erbsch.d. ApoUod. 27 S. 178. Lykurg g. Leokr. 76 S. 189.

Aischin. g. Timarch 18 S. 44. 103 S. 122. [Demosth.] g. Leoch. 35. 37

S. 1091 , 9. 25 und dann wiederholt ^yypacistv allein wie öfter, wo der

Zusammenhang die Beziehung klar macht.
^^ Aristot. 42, 2 [ast« hk TotOxa ooxtaa^st xobz ^yypacp^vxa? rj ßo'jXr,

xä'v TIS oo;7j v£WT£po; (5xT:(oxa(o£xo( £-(I)v eTvai, Ct^j|J.ioT to'j; orj[j.OTa; Tous iy-

ypadiav-ot;.
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jungen Bürgers perfekt wird, ist ooxiaa!Isc;i^c(i mit oder häufiger

ohne den Zusatz zk ötvopa; oder avopa sivai im Sinne von

mündig werden üblich geworden ^^ Gegen ein abweisendes

Erkenntnis in der zweiten Abstimmung der Demoten war

ein Rechtsmittel in der Berufung an den Gerichtshof gegeben.

Aristoteles erwähnt es zwar nur für den Fall, dals dem zur

f^intragung Gemeldeten sogar die freie Geburt abges])rochen

war; in diesem Falle seien von den Demoten fünf Ankläger

aus ihrer Mitte bestellt , wenn aber die Entscheidung auch

des Gerichts gegen den Gemeldeten ausfiel, sei dieser in die

Sklaverei verkauft worden ^^. Es läfst sich aber nicht wohl

bezweifeln, dals auch dann, wenn nur die bürgerliche Geburt

aberkannt war, eine Berufung an den Gerichtshof ebenso

möglich war, wie dies gegenüber der gleichen Entscheidung

der Demoten bei einer Revision der Bürgerlisten (oia-i/^ftsti;

Tüiv SyjjioTÄv) aus den Reden des Isaios für Euphiletos und

des Demosthenes gegen Eubulides bekannt ist^^. Für das

andere Erfordernis der Mündigsprechung, die Erfüllung des

gesetzliehen Alters, konnte die dem Rate obliegende Kon-

trolle genügen. Dafs auch in Rücksicht auf sie eine Be-

rufung an den Gerichtshof gestattet gewesen sei, darf nicht

aus einer Anspielung in den Wespen des Aristophanes ge-

^' Ao-/.t;xo(^£a5)at zk ofvopa; Isokr. Areoi). 37 K. 14. Panath. 28 K. 10,

'i'vop'z cTvoti Lysias ff.
Euand. 21 S. 805. Deniostli. g. Aplioh. I 5 S. 814, 20.

g. Onet. I 30 S. 865, 24, absolut Lysias g. Theomn. 31 S. 374. g. Diog.

9 S. 897 f. 24 S. 908. unoX. rftwoorf. 1 S. 698. Fr. 65. 124 Spe. Isokr.

TT. iiiy. 29 K. 11. Isai. v. Astyph. Erb. 29 S. 247. Demosth. g. Aphob.

I 36 S. 825, 2. g. Onet. I 15. 17 S. 868, 4. 21. f. Phorm. 10 S. 947, 9.

g. Eubul. 62 S. 1318, 13. Mifsbräuclilich steht oo-ziaasta toO Sr'aou

[Demostli.] g. Leoch. 41 S. 1092, 25. Aber g. Eubul. a. a. 0. ist ooxiaaaia

in A ebenso wie ontor/.ceai'a in S nur verschrieben für das von AVoIf her-

gestellte OlOr'I/Tj'^iasi.
*

^* Aristot. 42, 1 l-zi-' ötv ixbi ä-o'Lrj'^i'aiovTcti \j.r\ elvat l/.£'j&£pov, ö

fx^v i'-ptVjaiv zlz tö of/.ctCiTTjptov, o't hz or^u-oxat xarrj^opou; atpoüv-at izivzz avopac

1$ otÖTttiv* xav \iz\ arj oo^Tj 5[y.a[(u; dYYpc('j£at'}ai, -loAet toOtov tt] ~6)az' ^ctv oe

viTCTjgTj ToT; or^fj-oxat; Izotvay/.E; £YYpct-^£iv.

^^ Eine Klage gegen ein Geschlecht wegen verweigerter Aufnahme
bei [Demosth.] g. Neaira 60 S. 1365, 17.

Lipsius, Attisclus Kecht. 19
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folgert werden'''^, in denen Philokieon unter den Genüssen

des Richterberufs auch den hervorhebt (V. 578) iraiocuv ooxijjia-

Cofiivojv ctiSoia TTocpeaTt ö^sacjöai. Aber eine gleichzeitige Äufse-

rung führt unter den regelmäfsigen Geschäften der Gerichte

neben der Dokimasie der Beamten die Dokimasie nur der

Waisen auf ^^. Und dafs auf diese die Alterskontrolle durch

die Gerichte sich beschränkte, dafür scheint auch die Kotiz

eines Grammatikers zu sprechen, nach der die Dokimasie

der Waisen ihre Befähigung zur eigenen Verwaltung ihres

Vermögens festzustellen hatte *^^. Man wird also eine ver-

schiedene Ordnung der Dokimasie im fünften und vierten

Jahrhundert anzunehmen haben , zumal die Annahme des

Übergangs einer wenngleich wenig bedeutsamen Funktion

vom Gerichtshof an den Bat der sonstigen Entwickelung

nicht entsprechen würde ^^.

Seit dem Ende des vierten Jahrhunderts tritt noch eine

vierte Art der Dokimasie hinzu, die der Neubürger. Bis zu

dem genannten Zeitpunkt erfolgt die Verleihung des Bürger-

rechts durch doppelten Beschlufs der Ekklesie, deren zweiter

von sechstausend Bürgern in geheimer Abstimmung gefafst

sein mufs. Wenn bei der Einbürgerung der Plataier für

jeden einzelnen eine gerichtliche Dokimasie darüber an-

gestellt ward, ob er Bürger von Plataiai und Freund der

Athener sei ^*, so erklärt sich diese aufserordentliche Mafs-

nahme durch die grofse Anzahl der Beneliziaten ; im übrigen

«0 Mit Zielinski Phildlogus LX (1901) S. 11, der wegen des |i.^v

vor äTTodirjCfiaaiVTOd bei Aristoteles (Anm. 58) eine Lücke annimmt, die

keine Wahrscheinlichkeit hat.

^^ [Xenoph.] St. ä. A. 3, 4, eine Stelle, die zuerst Kirchhoff i\her

die Schrift vom Staat der Athener S. 23 zu der des Aristophanes in

Beziehung gesetzt hat.

®" Lex. Seguer. V S.zöo, 13 ooxtij-d^ovTai ok v.oa oi i'f' TjÄtxi'as (5prpavot,

e{ Süvavrai rä TtaxpoTa uapo! täv ^TitTpoTccov TrofpaXaaßctvetv.

*^ Vgl. Aristot. 41, 2 (S. 47). Da es sich nach Pseudoxenophon
um eine regelmäfsige Tätigkeit dei'* Gerichte handelt, ist die Vermutung
von E. Koch Pauly-Wissowa u. Dokimasia abzuweisen, dafs sie bei

Gelegenheit von Prozessen geübt worden sei, die gegen ungetreue Vor-

münder auf Herausgabe des Vermögens angestrengt wurden.
«* pemosth.] g. Neaira 105 f. S. 1381.
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konnte die Verleihung nur durcli eine fpccsr] 7T7.pavo|j.(ov der ge-

richtlichen Entscheidung unterstellt werden*^''. Erst seit un-

gefähr 320 (Ol. 115)*^^ begegnet in den Bürgerrechtsdiplomen die

Anweisung an dieThesmotheten. die Dokimasie der Verleihung

im Gerichtshofe zu veranlassen, die mindestens seit dem

Ende des dritten Jahrhunderts nie mehr fehlt, xou? o£ OsaijLo-

&s'-ac elaoL^7.'(s.lv cc'jTfö Trjv ooxi}i.7.Gf''av. in dem späteren Formular

mit der Einschaltung oxav xal &? oder o-av -pöJTOv -Xr^poic;'.

8ixa3T>^piov SIC Iva xai -svTaxosi'ou? otxas-a?^^. Seit dem ge-

nannten Zeitpunkte ist also die Verleihung in jedem Falle

der Prüfung durch einen Gerichtshof von 501 Mitgliedern

unterstellt und erst durch dessen Bestätigung perfekt ge-

worden. Auch auf Zuerkennung anderer Ehren an Nicht-

bürger, namentlich auf Verleihung der Enktesis, d. i. des

Rechts zur Erwerbung von Grundbesitz in Attika, ist die

gerichtliche Dokimasie ausgedehnt worden '^^.

6-5 [Demostli.] a. R. 90 f. S. 1375, 22 ff., welche Stelle die Meinung

widerlegt, es habe die Dokimasie schon im fünften Jahrhundert regel-

mäfsig durch den Gerichtshof erfolgen müssen, vgl. S. 157 Anm. 72.

6^ Zuerst C. I. A. II n. 229. Etwa in dieselbe Zeit gehört nach

Köhler n. 223.

^^ Die Belege für die drei verschiedenen Formulare von Bürger-

rechtsdekreten hat namentlich Buermann de titulis Atticis rpdbus civitas

alicui confertur (Fleckeisen Jahrb. Supiil. X) p. 7 zusammengestellt,
^^ Belege bei Schubert de proxenia Attica (Leipzig 1881) p. 45 f.

19'



Zweites Hauptstück.

Die Euthynai.

Von den uns aufbewahrten Reden betreffen Rechenschafts-

prozesse die Gegenreden des Demosthenes und Aischines -spl

irapa-peaßsi'ac, sowie die Rede des Lysias gegen Eratosthenes

und die ihm zugeschriebene für Polystratos \ wahrscheinlich

auch seine Rede gegen Epikrates und die fälschlich diroXo^ia

^ Für die Anklage des Eratosthenes folgt die Richtigkeit dieser

Annahme aus der Anlage der ganzen Kede, wie zuerst Meier de bonis

damnatorum ji. 88 n. 96 erkannt und v. "NVilamowitz Arifttot. u. Athen

II S. 218 ff. durch ihre Analy^^e näher begründet hat. Dafs auch ein

Isotele mit einer ypot-^Tj Tispl eöilyvöJv auftreten konnte , darf man un-

bedenklich voraussetzen, vgl. Anm. 28. Für die Rede für Polystratos

wird die gleiche Bestimmung empfohlen durch § 17 S. 679 oüSets xot'vuv

äv tlizoi oTTwc Ti T(Jüv ü(j.eT£pcov lysi, dXXct TTczvTot ijLÖiÄXov xarr^yopoüaiv ü^ e(;

TTjV i^yji^, Worte, die man nach dem Vorausgehenden auf seine Tätig-

keit in Eretria zu beziehen hat. Dafs er nach § 14 S. 677. 18 S. 680.

22 S. 684 schon vorher in eine hohe Geldstrafe wegen seiner Beteiligung

am Regimente der Vierhundert verurteilt war, läfst sich, wie ich schon

früher ausgesprochen habe, damit dann vereinbaren, wenn das frühere

Urteil sich nicht auf dasselbe spezielle Amt bezog. Denn andernfalls

wäre ein zweimaliges Gericht über Polystratos, wie es nach Scholl

A. Pohl de oratione pro Polystraio Lysinca (Strafsb. 1881) annahm, auch

durch das jetzt aus Aristoteles bekannte zweimalige Rechenschafts-

verfahren nicht erklärbar. Die Meinung von Thalheim, dafs die Ver-

doppelung der Strafe bei Versäumung der Zahlungsfrist immer durch

gerichtliches Erkenntnis auszusprechen war, wird durch C. 1. A. II

n. 804 nicht erwiesen, wie bei den Schriftklagen der Vorsteher der

Schiftswerfte zu zeigen ist. Endlich die von Harpokration überlieferte

Überschrift oVyfxou xaxaXüaecos dTroXoyt'a, die Wilamowitz II S. 359 ff. ver-

tritt, widerlegt sich dadurch, dafs dann dem Polystratos nicht blofs

hohe Geldstrafe {§ 82 S. 682) gedroht hätte.
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owpoooxia; betitelte'. Dagegen ist die Rede gegen Niko-

machos, der die Handschrift die Überschrift suOuvtüv Y.axr^yj^<.a

gibt, vielmehr bei einer Kisangelie gehalten^. Unter den

verlorenen Pieden scheinen hieriier gehört zu haben die des

Deinarch xata Auxo'JpYou suiluvat und von den ihm nach Dionys

fälschlich beigelegten Reden xa-a Oöoowpou suOuvxtxo? und

vielleicht 'Kp^-ta ea-opiou kr^lu.^Krfz7^ -spi xwv y.'J.:rf^rJrJr^\Sb^-^^y^

a-oXo-j'i'a. Dagegen sind die Reden des Lykurg d-o/.o-cijta.^?

*ov iTSTroXi-£utai und -spi xr^? oioixT^aeu)? wie es scheint nicht

Gerichtsreden, sondern Demegorien gewesen*, und die Rede
xaxa AuiixXc'ou^ nicht in einem Rechenschaftsprozesse, sondern

in einer Eisangelie gesprochen ^ was ebenso für die unter

Lysias Namen gehende Rede für Isokrates gegen Arif^tophon

gilt*^. Die augebliche Rede des Demades -spl xr;? ocuosxasTtc/.?,

von der der Anfang und Exzerpte erhalten sind . ist eine

spätere Fälschung, und die Schrift des Demetrios von Phaleron

-epl ~r^q osxasxta; war überhaupt keine Rede "'.

Das Wort s'j'Ouva^ bezeichnet im allgemeinen Sinne jedes

rechtliche Verfahren und die in einem solchen zuerkannte

2 Erstere nach § 3 S. 808 u. a. St., an denen dem Ejiikrates

Unterschlagung öffentlicher Gelder und Bestechlichkeit vorgeworfen

wird, hierher bezogen von Scholl Quaefitione--^ fiscales p. 18 und Hentschel

Quaestioninn de Lysiae oratione Epicratea capita duo (Leipzig 1874) p. 24 f.

Mifsglücken mufste der Versuch von Thalheim N. Jahrb. f. Fhil. CXYII
(1878) S. 553 if., die überlieferte Beziehung auf einen Gesandtschafts-

prozefs festzuhalten. Über die andere Rede vgl. Hauptst. 3 Anm. 3.

"" S. S. 199 f.

* So Meier de vita Lycurgi p. CXXXVJ. Um so wahrscheinlicher

ist trotz Blafs die Zerlegung des Titels bei Suidas d-oXoyta -p6c töv

a'jTov (ArytxaoTjv) 'j-sp tiöv c'jD'jvwv in zwei Titel, deren zweiter den dizolo-

Yicjixö; (UV 7i£-o).i'-£'JToti meint.

^ So schon Nissen de Lycurgi vita p. 68 weit wahrscheinlicher,

als Meier p. CXXX und Sauppe Or. AU. II p. 269.

® S. unten Anm. 45.

'' Die neueren Arbeiten über die Formen der Euthynai sind schon

bei Besprechung der Rechenschaftsbehörden S. 101 A. 189 genannt.

* E'j&'jva ist die allein attische Form, wofür erst die Späteren

e-jö'jvrj sagen, Vömel Proleg. zu Demosth. cont. p. 137 f. Franke Lectiones

Aeschineae p. 462 f.
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Bufse^, im speziellen Sinne, mit dem wir es hier zu tun

haben, besonders in der Mehrzahl das rechtliche Verfahren,

dem die, welche irgendeinen Teil des Gemeinwesens ver-

waltet haben, nach Ablauf ihres Amtes sich zu unterziehen

haben, sowie die in ihm zuerkannte Bufse. Die Verpflichtung,

Rechenschaft von ihrer Amtsführung abzulegen , erstreckte

sich in Athen auf alle, die irgendeine öffentliche Tätigkeit

ausgeübt haben, mit einziger Ausnahme der Richter, ein

Satz, den Aischines ^" an Beispielen durchführt, die er selbst

als paradox bezeichnet : nicht nur alle Beamten, gewählte wie

erloste, ordentliche wie aufserordentliche, sondern auch der

Rat der Fünfhundert und der Rat auf dem Areopag, dieser

wohl wenigstens seit seiner Beschränkung durch Ephialtes,

die Trierarchen, die Priester und Priesterinnen, alle zu-

sammen und jeder einzeln, die priesterlichen Geschlechter usw.

unterlagen sämtlich diesem Gesetze. Bei den genannten

beiden Kollegien konnte die Verantwortlichkeit, wie in der

Natur der Sache liegt und durch eine Aulserung des Demo-

sthenes bestätigt wird ^^ faktisch nur ihre einzelnen Mit-

8 Die Eedeutunf!; Strafe hat ijD'jva hesoiulors iu der viel niifs-

verstandenen Stelle des Psephisma über Chalkis C. I. A. IV 1 n. 27 a

Z. 71 TÖ;? 0£ £'ji)'jva; XotÄxioeOai xotTÖt Ciiüv auTcJüv elvoti £v Xa).xt5i und im

Amnestiedekret bei Andok. r. d. Myst. 78 S. 37 (S. 109 A. 220). Aristoph.

Wesp. 571. Piaton Protag. 15 S. 326 E. Weit häufiger in offizieller

Sprache süSüvetv strafen. Vereinzelt das Substantiv so auch bei den

(irammatikern, wie Lex. Seguer. V S. 355, 22 oto xott cJrtüvat eXat-ovsc

Tf|; aizi'oc;. Ilesych. eiSöva;' Ti}j.tupta;. Pollux VIII 21, während sie häufiger

natürlich den speziellen Sinn berücksichtigen, wie Timaios PJat.W. S.125

£'j>)Ovar oi'xai zaxo; twv äp|dvTiov -/«-/cü;. Schol. Piaton Ges. S. 459 Bk. u. A.
*** G. Ktesiph.Vl i. S. 405 ff. oOoet; lortv dvjTre-ji^'jvo; twv xoti ö-waoöv

Tipo? T7. -icotvöt TiposeXTjXuDoTcuv. Aristopli. Wesp. 587 sagt der Vertreter

des Richtertums xoti tkOt' dvu~£6i)uvoi opcö'jisv täv o' öf?Au)v o'joefit" öi^yj;-

Über die Diaiteten, deren Euthyna man irrig aus einer Stelle der

Midiana entnommen hatte, vgl. S. 231 f.

" G. Androt. 39 S. 605, 20 eTt' ir.i xcä? rj})'jvatc szas-rov to'jtwv

(d. i. oiTtsp iv.tl Ol' IccJTiüv tiyj^j [j.£To; ,to'jto'j t6 3o'J?-c'JTV^ptov v,a\ to'jtojv tcöv

->caxÄv sfoiv ahioi) Xa[i.ßdvov-£i;, S; [jlev ctv 'jii.tv dcO[X£rv ooxf, 7.oXd5£T£, o; o' av

jjLTj, tot' d^TJKTs. Danach erledigen sich die Bedenken von Grote 6r. (r.III-

S. 273 d. Ü., zumal die £'j9uvat des Areopags sich schwerlich auf seine

richterlichen, sondern nur auf seine administrativen Geschäfte bezogen

haben werden.
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glieder treffen, die die aiigefocliteiien MaCsiuihiiien veranlalst

liatten. Die Gesamtheit des Kats konnte nur insoweit in

Mitleidenschaft gezogen werden, als ihm im Falle der Un-

zufriedenheit mit seiner Amtsführung die herkömmliche P^hre

der Bekränzung entzogen wurde ^^.

Die Zeit, innerhalb deren der liechenschaftspilicht zu

genügen war, läfst sich im allgemeinen auf die ersten dreiCsig

Tage nach Ablauf des Amts bestimmen, da innerhalb dieser

Frist die Prüfung der von den abgetretenen Beamten ein-

zureichenden Rechnungen durch die Logisten zu erledigen

war*^. Für die meisten attischen Beamten fiel also diese

Frist mit dem ersten Monat des attischen Jahres, dem
Hekatombaion zusammen. Etwas verscliiehen mul'ste sich

die Frist für die Schatzmeister der Athena und der übrigen

Götter und einige andere erst im vierten Jahrhundert ge-

schaffene Finanzbehörden, deren Amtsjahr von einem Pan-

athenaienfeste zum nächsten lief'"*, und mehr noch für die

Kosmeten, seitdem das Ei)hebeujahr mit dem zweiten Monat,

dem Metngeitnion, schlofs^^. Für die Rechenschaftsablegung

der Strategen aber war die Einhaltung eines festen Termins

dadurch ausgeschlossen, dals die Kriegsäniter allein von allen

Ämtern wiederholt bekleidet werden durften und darum
gerade die bewährtesten Männer nicht selten eine längere

Reihe von Jahren hindurch immer aufs neue zu Strategen

gewählt wurden. Da aber die Euthyna der Strategen über-

haupt eine Sonderstellung einnimmt, empfiehlt es sich die

auf sie bezüglichen Fragen unten im Zusammenhange zur

Besprechung zu bringen. Aber auch bei den übrigen zur

'2 Demosth. a. R. 8 S. -595, 19 ~t[A xoü voao'j ro'j ^czppTjOT^v oüx

natürlicli vor den ejöuvctt § 38 f. Dagegen zu Aristoteles Zeit 46, 1

av 0£ ii.Y) TrapotoüJStv i^zipyx'^ij.i^a Taö-ct t:^ v^a ßouX-fj, ttjv otopeäv ob'A ecjtiv

ccJTOi; Xaßciv i-\ yÖ!p ttj? uCTepov ßiuÄT]; ?i a tj. ß a vo'J 1 tv.

1=' Harpokr. u. Xoy-crTcc: (S. 103 A. 199).

'* Aristot. 43, 1 mit S. 92 A. 152.

1-^ Böckh de cphebia Ättica II p. 4 = Kl. Sehr. IV S. 150 f. Ditten-

berger de epliehia Attica p. 22 f. Darum erfolgt die Bekränzung der Kos-

meten, der ihre Reclienschaftsal)hige der Kegel nach vorauszugehen

hat, nicht vor der vierten Prytanie, C. I. A. II n. 470. 471. 465. 469.
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Rechenschaftsablage Verpflichteten fehlte es nicht an der

Möglichkeit, sie über die geordnete Frist hinaus zu ver-

zögern , wofür ein eklatantes Beispiel in dem Falle des

Aischines vorliegt, dessen Rechenschaft erst im dritten Jahre

nach seiner Rückkehr von der Gesandtschaft /um gericht-

lichen Austrag gelangte ^^ Der Intrigue und der Begünsti-

gung durch die Rechenschaftsbehörde gelang es wohl auch,

die Erfüllung der Pflicht ganz zu hintertreiben^', wiewohl

wegen ihrer Nichterfüllung der Pflichtige durch die Tpa^Tj

ocAoYiou zur Verantwortung gezogen werden konnte, die unter

den Schriftklagen der Thesmotheten zu besprechen ist.

Das Rechenschaftsverfahren war ein zweiteiliges, wie

dies schon in der im ersten Buche dargestellten Zweiteilig-

keit der Rechenschaftsbehörden zum Ausdruck kommt. Wie
dort gezeigt ist, hatten nach der aus Aristoteles bekannten

Ordnung des vierten Jahrhunderts alle Beamten, soweit sie

Staatsgelder in den Händen gehabt, nach Ablauf ihrer Amts-

zeit ihre Rechnung an die Logisten einzureichen (iS-^ov

dYYpacpöiv oder ocTrocpspsiv izpoq xou? Xo^ia-ca?), soweit sie aber

nichts mit Geldverwaltung zu tun gehabt, der Behörde die

Erklärung abzugeben, dals sie nichts vereinnahmt oder ver-

ausgabt hätten. Die eingereichten Rechnungen samt Be-

legen waren von den Logisten mit Hilfe der ihnen bei-

geordneten Synegoren innerhalb der gesetzlichen Frist von

dreifsig Tagen einer Prüfung zu unterwerfen und dabei die

rechenschaftspflichtigen Beamten zur Erteilung jeder er-

forderlichen Auskunft heranzuziehen. Aber ihre Tätigkeit be-

schränkte sich nicht auf die Prüfung der vorgelegten Rech-

nungen; als die Amtsvergehen, wegen deren sie eventuellen

^® Demosth. 77. 7ia(jan(>. 103 S. 574, 9 vüv oe otd tt^v üfj.£T£pav Tipao-

TYjToc xal eÜTTj&eiav süöüvas Si'Stuai xai TaÜT«? oTtr^vi'xa ßouXsTai. 211 S. 406, 28.

" Lysias ö^fjov clnoL xnraLSO S. 781 r.oXlrxi; dpyö:? ä'pyovxs; ouSeij-ta;

euöuvav oiooaatv. Vgl. Aiscliin. <j. Timarch 106 S. 126 Aoyia-T]; y£vo[j.cvo;

TiXeiara filv ttjv ttoAiv 'i^\a<bz owpa Xaj'i.ßdvcuv Trapö; twv oü oixaüo; äpl'ivTtov,

[AciXiaxa 0' ^a'jxocfcivTTjas t(5v ütieuDövojv tou? [j.t]0£v T^otxrjXOTa;. Nikomaclios
hatte nach Lysias § 5 S. 842 von vierjähriger Tätigkeit als ävaypacps'j;

Tüiv vdfj.(uv noch keine Rechenschaft abgelegt, als die Eisangelie gegen
ihn eingebracht wurde.
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Strafantrag zu stcll(Mi liattcMi. nennt Aristoteles Unter-

schlagung (xXo-Tj?), Bestechlichkeit (otupoivj und Mil'shrauch

der Amtsgewalt (aoixiou), soweit dieser wenigstens mit einer

Geldstrafe gehülst werden konnte^'*. Wie mittels dei- letzt-

genannten Kategorie der Beamte für die verschiedensten

Amtshandlungen zur Verantwortung gezogen werden konnte,

lehren hezeichnende Beispiele hei Antiphon und Lysias. Dals

der Basileus im Rechte war, eine Klage auf Tötung ah-

zuweisen, begründet Antiphon damit, dafs hei seiner Rechen-

schaftsablage der abgewiesene Kläger keine Beschwerde

darüber geführt habe^^. Lysias aber rechnet mit dem Falle,

dafs gegen die Elfmänner bei der gleichen Gelegenheit die

Klage erhoben werden könne , der solonischen Gesetzes-

l)estimmung, die als Strafschärfung in gewissen Fällen

Schliel'sen in den Block gestattete, nicht genau nach-

gekommen zu sein^*^; und in einer anderen ihm zu-

geschriebenen Rede wird als Grund, warum die Strategen

von Ol. 111, 3. 334 3 sich der Rechenschaftspflicht entzogen,

vorausgesetzt, dais sie für eine ungesetzlich verhängte Epi-

hole zur Verantwortung gezogen zu werden fürchteten ^^

Die Ausdrucksweise an allen diesen Stellen läfst zwar nicht

mit Sicherheit erkennen , ob sie auf das Verfahren vor den

Logisten oder auf den zweiten Akt des Rechenschafts-

verfahrens gehen --. Aber nicht zu bezweifeln ist, dafs schon

^^ Dafs hierin schon die Ordnung des fünften Jahrhundei'ts die

gleiche gewesen ist, beweist der Bericht des Plutarch über den Pro-

zefs gegen Perikles, Per. 32 (S. 205 A. 95).

'9 tjh. d. Chor. 43 S. 787 ^O.oy.^>x-afi yctp o-j-oat ixspo-j; twv uTTcji^j-

\(ov l'jtx.z xofl la'jxocpCf'vTci, TO'JTO'J 0£ ToO ßaat/.Eiü; — o'J7. r^/.ili -/.aTr^yop/jatov

ci; Tot; £'ji}'jva;.

-'^ G. Theomn. I 16 S. 359 ti ouv ö oeUöU £;c/.i}wv hi rats süUüvocic twv

svo£7.a -AdTr^fopoir^ oti er/, iv xr^ Troooy.ctxzTj l^soexo, ciXX' dv t(Ü ^'jXio, oüx ccv

TjÄt'ilwV aÜTOV vofAt'CotEv;

-^ F. (1. Sold. HS. 326 a'jvcyvtuaav oe xai aüroi G'^i'atv w; -/jOtxrjXOTö;.

f/j-i y7.rj £'ji>'jvcz; 'JTTESyov out' ti^ otxaaTT^ptov EiasXOovTs; t« Tipa^ilEVTa '\'i'i'fw

xjpta xaTEaTT^aotv.

2'--' Dafs das letztere nicht mit den Ausdrücken et; z'-h £'J'%vo(;, ev

Tai; E'JDjvai; u. ä. gemeint sein mufs, ergibt sich aus dem S. 106 f. Ge-

sagten. Auf den ersteren Akt aber geht Demosth. v. Kranz 117 S. 266, 8

(S. 104 A. 201).
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bei der Anakrisis durch die Logisten jedem, der da wollte.

Gelegenheit zum Auftreten mit einer Klage gegen den Be-

amten gegeben war, nicht erst bei Einführung seiner Rechen-

schaft in den Gerichtshof, bei der durch Heroldsruf dazu

die Aufforderung erging -^. Denn mochte der Behörde sich

Anlafs zur Erhebung einer Klage ergeben haben oder nicht,

in jedem Falle hatte sie die Rechnungspflichtigen vor eioen

heliastischen Gerichtshof von fünfhundert und einem Richter

zu stellen , in dem die Logisten den "Vorsitz führten , die

Synegoren nach Ausweis ihres Namens eventuelle Klagen

zu vertreten hatten. Wurde keine Klage erhoben oder die

erhobene von den Richtern abgewiesen , so erhielt der Be-

amte Decharge. Unterschleif und Bestechlichkeit wurde mit

dem Zehnfachen des unterschlagenen oder angenommenen
Betrages gebüfst; auch wegen Amtsmifsbrauch hatte der

Strafantrag der Logisten auf eine Geldbufse zu gehen ; dem
Beschuldigten wird eine Gegeuschätzung zugestanden haben.

Ob die Verurteilung ein ganzes Kollegium oder das einzelne

Mitglied traf, war durch den Sachbefund bedingt; die Vor-

ladung vor die Logisten und den Gerichtshof mufste an das

ganze Kollegium ergehen^*. Der vom Logistengericht ent-

lastete Beamte hörte damit auf, als rechenschaftspflichtig

(uTTEüi^uvo?) zu gelten und unterlag nicht weiter den Be-

schränkungen, die vorher seiner Dispositionsfähigkeit über

sein Vermögen und selbst seiner persönlichen Freiheit auf-

erlegt waren. Nach einem aus Aischines bekannten Gesetze

durfte der Rechenschaftspflichtige nicht aufser Landes gehen,

sein Vermögen selbst nicht zu heiligen Zwecken verschenken

oder ein Weihgeschenk aufstellen, nicht testamentarisch

darüber verfügen, auch nicht durch Adoption in eine andere

Familie übertretend^. Wenn dagegen in Ehreudekreten das

Inkrafttreten der beschlossenen Auszeichnung davon abhängig

23 Vgl. S. 104 A. 202.

2* Demosth. n. naonnQ. 21Pf., bes. 212 S. 407, 3 Ix 51 toO oU £>•'

-^ Aischin. g. Ktes. 21 S. 414 mit dem zusammenfassenden Srhlufs-

satze £vl 0£ Xoyw IveyupciCet to;? oüata? ö vo[^.o%i':r^Q -zac xwv urE'jil'jvcov i'co;

G(v )6yrj'j dt-ooiöat ttJ ~6Xti.
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gemacht wird . dafs der geeiirte Beamte seiner Becheii-

scliaftsptliciit genügt hat, so ist nach der dafür stehenden

Formel e-siSav Xo^ov xai £uf}'jvc(? om oder ahgekürzt i-sioav xa?

süU'jvot? 0(0 '-*^ die Beendigung des gesamten Rechenschafts-

verfahreus verstanden.

Denn je summarischer das Verfahren vor dem Gerichts-

hofe der Logisten sich hei der grofsen Anzahl von Beamten

gestalten mulVte. die namentlich im Anfange des Jahres ihm

zu unterwerfen waren , um so wünschenswerter schien es,

ihm eine Ergänzung durch die Möglichkeit zu geben, auch

nach der Entlastung eines Beamten durch das Logisten-

gericht beim Euthynos seiner Phyle gegen ihn klagliar zu

werden ; freilich lag darin ein gewisser Abfall von dem
Rechtsgruudsatze , dafs niemand zweimal wegen derselben

Sache zur gerichtlichen Verantwortung gezogen werden

dürfe'-'. Die bei dem Euthynos einzureichende Klage war

stets auf ein bestimmtes Vergehen zu richten ^^ und war,

wenn er sie annahm , auf den gewöhnlichen Rechtsweg zu

verweisen, falls es sich um eine Privatsache handelte, an

die Vierzigmänner, falls um eine öffentliche Sache, an die

Thesmotheten. Letzteres sind die -'pacpal rspl töjv suOuvöjy,

deren schon ein Volksbeschlufs aus dem Ende des fünften

Jahrhunderts gedenkt 2^. Zu ihnen gehört die Klage des

Demosthenes gegen Aischines wegen Untreue wider die

Gesandtenpflicht (icapa-psaßsia?) ^°. Dagegen wissen wir nicht,

vor welchem Forum Lysias seine Klagrede hei der Rechen-

schaftslesung des Eratosthenes gehalten hat. Wahrscheinlich

26 Die Belege s. S. 107 A. 213 u. 212. Vgl. auch A. 210.

^^ Demosth. g. Lept. 147 S. 502 i. A. mit ausdrücklichem Ein-

schlüsse auch der E^ihvai : o't voaci oüv. Iwat ol? -pö? töv ocjtov Trepi -rcöv

aütüiv o'JTc or/.a; o'jt' cüÖ'Jva; oute oiaoty-ctciiav o'jt' rDJ.o ~oio'j~ov o'joev

cTvat. Dazu die Parallelen bei Westermann.
-^ Darum klagt Lysias gegen Eratosthenes bei dessen Euthynai

zunächst wegen Tötung seines Bruders Polemarch, was zu der noch

von Frohherger vertretenen Meinung Anlafs gab, die Rede sei bei einer

or/.Tj cpovo'j gehalten.

2^ Psephisma des Patrokleides l)ei Andok. v. d. Mi/ster. 78 S. 37

(S. 109 A. 220).

30 Vd. S. 104 f.
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waren über die gerichtliche Form , unter der die von den

Dreifsig; die sich zur Rechenschaft stellten, diese ablegen

sollten, ebenso besondere Bestimmungen getroffen wie über

die Zusammensetzung der Richterkollegien aus den Bürgern,

die ein steuerpflichtiges Einkommen besaFsen^^; auf die

Klage des Lysias litt die Scheidung der an den Euthynos

gelaugenden Klagen ohnehin keine Anwendung. Wann über-

haupt die durch Aristoteles bezeugte Ordnung des Rechen-

schaftsverfahrens eingerichtet worden ist, mufs dahingestellt

bleiben. Dafs auch für die Rednerzeit die Mehrsinnigkeit

der Ausdrücke £'j{>uva? oioovat, sOö'jva? ocpXstv^- u. ä. nicht

überall sicher erkennen läfst, an welches Stadium des

Rechenschaftsverfahreus zu denken ist, wurde bereits be-

merkt (S. 291). Aus den verschiedensten Zeiten aber stammen

die Klagen, dafs gerade die Rechenschaftsleguag von syko-

phantischen Rednern gern zu Schikanen und Erpressungen

gegen die Pflichtigen ausgenutzt wurde ^^.

Eine Sonderstellung nimmt, wie schon bemerkt, die

Euthyna der Strategen ein; dies kommt schon darin zum
Ausdruck, dafs nicht die Logisten sie in den Gerichtshof

einführen, sondern die Thesmotheten^'^, an die sonst nur

durch ein Vorerkenntnis des Euthynos Rechenschaftsklagen

gelangen. Die für den Zeitpunkt der Rechenschaftslegung

bei den übrigen Beamten geltenden Normen auch auf die

Strategen auszudehnen, verbot sich nicht sowohl dadurch,

dafs diese in Kriegszeiten ihr Kommando nicht selten über

ihre Amtszeit hinaus fortführen muisten, als dadurch, dafs

von der allein bei den Kriegsämtern zulässigen Iteration

^^ Aristot. 39, 6 sü&uva; ok ocOvat to'j; piv ^v Iletpatel i'p^avta? £v toI?

iv rietpotti?, TO'j; 5' ^v tuT aatct £v toTc to: TiaTJixa-a "otpEj^oiJLEvot;. Die Bo-

merkimg von Wilamowitz a. d. A. 1 a. 0. S. 220 oben über die P'orin

des Prozesses gegen Eratostheues ist nach dem sogleich im Text Ge-

sagten zu berichtigen.

^2 D. i. in einem Rechenschaftsprozefs verurteilt sein, nicht die

Rechenschaft schuldig bleiben, -sf ie noch Frohberger zu Lys. g. Theomn.

I 27 erklärt.

33 Aristoph. Eitt. 259 ft". 824 f. Antiph. üb. d. Chor. 43 (Anm. 19).

Aischin. (j. Timarch 106 (Anm. 17j. [Demosth.] g. Aristog. I 37 S. 781, 7.

3* Aristot. 59, 2.
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gerade bei den tüchtigsten IVIiiiineru begreifliclierweise häufiger

Gebrauch gemacht wurde, wie besonders die bekannten Bei-

spiele von Perikles und Pholdon lehren , von denen der

erstere fünfzehn Jalire nacheinander, letzterer fünfundvierzig-

mal das Strategenamt bekleidet hat^^. In solchem Falle

wurde eine wirksame Ausübung der Kontrolle erst dann

möglich, wenn keine Wiederwahl erfolgte, die manches Mal

wohl eben zu dem Zwecke versagt wurde, um den Strategen

zur Rechenschaftslegung heranzuziehen. Namentlich in bezug

auf den finanziellen Teil der Rechenschaft wurde die Kon-

trolle um so mehr erschwert, je länger das Amt fortgeführt

war. Und gerade dieser fiel auch bei den Strategen um so

mehr ins Gewicht, als nach Ausweis der Rechnungsurkunden

des fünften Jahrhunderts alle Ausgaben für Kriegszwecke

durch ihre Hand gingen. Für die bezeichneten Schwierig-

keiten hat das attische Staatsrecht dadurch Abhilfe zu

schaffen gesucht, dafs es eine doppelte Möglichkeit bot, die

Strategen schon während ihrer Amtsführung zur Rechen-

schaft zu ziehen. Einmal durch Einrichtung der Epicheiro-

tonie: in der Hauptversammlung jeder Prytanie wurde dem
Volke die Frage vorgelegt, ob es mit der Amtsführung seiner

Behörden zufrieden sei ; der Beamte, für den die Frage ver-

neint wurde, wurde seines Amtes enthoben und vor einen

Gerichtshof gestellt, der, wenn er ihn schuldig fand, seine

Strafe festsetzte, während andernfalls er in sein Amt wieder

eingesetzt wurde ^*'. Es ist überaus bezeichnend, dafs Aristo-

teles diese Einrichtung nach vorheriger kurzer Erwähnung

erst da näher bespricht, wo er von den Strategen redet,

oifenbar darum, weil diesen gegenüber vorzugsweise von ihr

Gebrauch gemacht wurde ^^ Das andere Mittel lag in der

35 Plutarch Per. 16. PIwl: 8.

3^ Aiüstot. 61, 2 e-iy£ipoTovt'a 5' aÜTÄv (-wv 'j-rjoizr^yör^) i'j~i xa-rä tr^v

7:p'jTC(v£!ctv ExctaTTjV £i oov.oüatv xo^ktü? d'p/Eiv 7.7'v Tiva dt-oyetpoTovTJScuatv,

7.o''v/jaiv cv T(ü or/.aatr^putj, xav ijlev ä/.oT, -riaüJciiv o zi ypYj ratiefv v] dt

r

oteT sei i,

av 0' 'iTro'f'JYTj, -xXtv 'i'fV.''- ^^ ^^^' '-'-'>?'* i/.vlr^'jl.'x nach 43, 4. Vgl. dazu

den Fall bei [Demosth.'] g. Theokr. 27 f. S. 1330, 13 ff.

^^ Sonst nur zweimal erwähnt [Demosth.] g. Theokr. a. a. 0.

(Thesmotheten) und Deinarch g. Phil. 15 S. 98 (Sophronist). Dafs die
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Eisangelie, die gleichfalls, wie im ersten Buche bei ihrer

Besprechung gezeigt ist, namentlich gegen Strategen in An-

wendung kam ; mit der Epicheirotonie berührt sie sich auch

darin, dafs sie, wenn sie vom Volke gegen einen Strategen

angenommen wurde, seine Suspension vom Amte zur Folge

hatte ^^ und wie die Epicheirotonie^'' zur Kompetenz der

Thesmotheten gehörte. Von einer langen Reihe von Pro-

zessen gegen Feldherren berichtet noch die heutige Über-

lieferung*". Aber nur in der Minderzahl der Fälle ist es

möglich festzustellen, ob sie durch Epicheirotonie oder

Eisangelie oder das regelmäfsige Rechenschaftsverfahren

veranlafst worden sind. Die zunächst auf das letztere

weisenden Ausdrücke e'jö'jvac: Sioovai, s-jöuva? xaT/fjOpstv u. ä.

leiden auch auf die beiden anderen Rechtsmittel berechtigte

Anwendung, wenn deren Zweck auf Herbeiführung der

Rechenschaftslegung gericlitet ist. So sagt von einem der

ältesten uns bekannten Feldherrenprozesse, den Kimon wegen

Unterlassung des Angriffs auf Alexander von Makedonien

zu bestehen hatte, Aristoteles, dafs Perikles bei der Euthyna

des Kimon als Ankläger aufgetreten sei'*^ Aber aus anderer

glaubhafter Überlieferung lernen wir, dafs Perikles einer der

vom Volke gewählten Ankläger gegen Kimon gewesen ist*-,

letztere Stelle so wenig wie Demosth. q. Aristokr. 167 S. 676, 10.

f/. AristOfj. II 5 S. 802, 3 die blofse Snspensivki'aft der Apocheirotonie

nicht erkennen lassen, hat Aristoteles gegenüber kein Gewicht.
^^ [Demosth.] g. Timotli. 9 S. 1187, ?> änsyeipoTovr^Iri ;i.£v ücp' üatüv

OTpaTTjo;, — iii\ -/.ptaei 5e -otpEOEOCTo ziz ~'Jv orjuov. Ebenso im Falle des

Kephisodot, Demosth. g. Aristula-. a. a. U. vgl. mit Aisch. g. Ktes. 52

S. 440 a. E. unsicher bleibt darum, ob, wo nur der Apocheirotonie

gedacht wird, diese bei der Epicheirotonie oder auf Grund einer

Eisangelie erfolgt ist, wie Demosth. g. Aristokr. 149 S. 669, 7. g. Polyl.

12 S. 1210, 7.

39 Vgl. S. 71 A. 69.

^^ Eine übersichtliche Zusammenstellung gibt Hauvette-Besnault

les strateges Atheniens (Paris 1885) p. 107 ft'., der aber in der rechtlichen

Beurteilung der Fälle vielfach fejilgreift.

*' 27, 1 neptxXeo'Js — -piörov 2'joo-/aarao(VTo; OTt xaTrjyopr^Sc T7.; eÜiIÖvoc;

Ki(X(uvos axpaxrjYOÜvTOc veo; tov.

*^ Plutarch Fer. 10 fjv [i-sv yfip eu t(Lv xaTrjyopwv ö Wi^jv/Xf^z Orö

Toü or^fxou TrpoßeßÄTjijivo?. Kim. 14.
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was den Gedanken an einen gewöhnlichen Rechenschafts-

l)rozei's ausschliefst. Wenn Lysias dem Alkibiades vorwerfen

läfst, er habe es vorgezogen, nach der Schlaclit bei Notion

nach Thrakien zu Üüchten, anstatt nach Hause zurück-

zukehren und seiner Ilechenschaftsi)tiicht zu genügen, so

war dem eine Ai)Ocheirotonie des ganzen Strategenkollegiums

vorausgegangen'*'^. An eine Eisangelie aber haben wir im

Falle des Thrasybul und seiner Kollegen bei seiner letzten

Strategie zu denken, von denen derselbe Redner sagt, sie

seien nach Hause zurückgerufen worden , um Rechenschaft

abzulegen *•*, wie im Falle des Timotheos, der nach Isokrates

zusammen mit seinen Mitfeldhcrren im Bundesgenossenkriege

Iphikrates und Menestheus zur Verantwortung gezogen, aber

allein verurteilt wurde *^. Auch für den bekannten Prozefs,

dem Perikles im Jahre vor seinem Tode zum Opfer fiel, ist,

wie schon früher ausgesprochen*^, Eisangelie als Anlafs

anzunehmen. Nicht leicht zu beurteilen ist der Prozefs

gegen Laches. der von Aristophanes in dem Hundeprozefs

der Wespen parodiert wird. Wie diesem eine Klage wegen

Entwendung zugrunde liegt, so mufs Laches nach deut-

lichen Anspielungen der Komödie wegen Unterschlagungen

gerichtet worden sein . die er in seiner Strategie begangen

*3 G. Alläb. I 38 S. 548 rj,jU~o-' ^ÄÜcov süSöva; koX-AT^ac oryjvat, d/.Äct

tf'jyrjv aÜTOü xaxayvo'j; ztX. Aber unol. JwpoiL 7 S. 701 EXEtvo'j; \j.hi i-ct-'j-

ao(T£ TTJ; «py/i?- TO'j; os [j.£Ta 0pota'j/o'J 5r/.a ct'/e^llc. Phitarch Ly><. 5.

Nepos Ale. 7, 3.

** G. Erg. 5 S. 819 l<J/r/j;iaaa!}£ — tc-j; otp/ov-ct; to'j; \J.t-' iv.tviw

•/.c(T0(7:/.£[v £'ji)'jvq;; otoaovTOt;.

*^ F. d. Antid. 129 S. 75 otoovTo; rjU-iva; ayTOÖ -iCoti to:; |j.£v 7:[i'x;£ic

'lyixpaTO'j; dvao£y(0}i£vo'j, tov 5' OzEp twv ypr^ij-äTiuv Xoyov M£V£aÖ£(u;, to'Jtou?

fjL£v dTTEXucre (f; ttoXis), Tt,ad8£ov 0£ tocoütois i'^i^j.l.ia'zz ypr,aaatv ooot; ciüo^va

7:to7roT£ Tüiv 7:poY£y£vr,iji£vtov. Dagegen Dionys. Lys. 12 S. 480 ^v ydp tiö

a'jt/|j.o(yt-/,w -o/.£at)j -rjv £{aayy£/.ictv 'I'itxpdTTj; T^yioviaTat y.al toi; £'j>)'Jvo(; vr^-

T/rj-/.£ TT,; aTpÄTT^yta;. Die Auffas.sung von Böckh Hth. I'^ S. 505 A. a ver-

mag ich mir nicht rechtlich klar zu machen.
^ö S. 182 A. 17. Wilamowitz S. 245 tf. nimmt, wenn ich ihn anders

richtig verstehe, nach vorausgegangener Apocheirotonie ein aufser-

ordentliches Rechenschaftsverfahren an, dessen Formen sich von den

bei der Eisangelie üblichen kaum unterscheiden konnten.
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haben sollte, und zwar, wenn wir einen Ausdruck des

Dichters'*'^ genau nehmen dürfen, bei Ablegung der Rechen-

schaft über seine Amtsführung, die aber auch im Falle der

Apocheirotonierung erfolgen mulste. Ob aber diese oder ein

gewöhnlicher Rechenschaftsprozefs vorliegt, läfst weder

Aristophanes noch der Bericht des Thukydides^^ mit Sicher-

heit erkennen. Jedenfalls hat schon im fünften Jahrhundert

bei dem Umfange der den Strategen obliegenden Geld-

verwaltung (S. 295) ihre Rechenschaftslegung auf diese sich

nicht minder erstrecken müssen wie auf ihre sonstige

Geschäftsführung ^^.

*^ V. 961 t'va [J.7] -/otxoupYüiv iv^ypa'j' rjiATv tov Xoyov, erst von Wilamo-

witz S. 244 auf den technischen Ausdruck von der Eechnungslegung

(S. 290) bezogen. Auch in diesem Falle wollte er lieber an Apocheiro-

tonie denken; dafs auch dieser Rechnungslegung folgen mufste, belegt

[Demosth.] g. Timoth. 12 S. 1187, 25 ctzoysipoTov/j&cU ^v toi Xoyiu änr^'/zy-

xev v.tX.

*8 III 115.

^9 Anders Wilamowitz S. 250 f.



Drittes Hauptstück.

Die Apographe.

Von den erhaltenen Reden sind die des Lysias über

das Vermögen des Aristoplianes und gegen Poliochos über

das Vermögen des Eukrates \ sowie die ihm zugeschriebene

für den Soldaten^, vielleicht auch seine in der Handschrift

d-oXo-(ta oojpooozta? betitelte ßede^ Verteidigungsieden gegen

eine Apographe ; dagegen sind seine Reden gegen Philokrates

und die unter Demosthenes Namen überlieferte gegen Niko-

' Vgl. S. 116.

- Dafs die Eede Ol. 111,4 31^3/2 gehalten ist, also nicht von Lysias

geschrieben sein kann, geht aus § 6 Ö. 320 o't oi fj.£T7. KxTjatxXso'Js toO

ä'pyovTo; hervor; denn ol oi geht auf die Strategen, also kann Ktesikles

niclit Strateg sein, sondern Archon. Unmethodisch ist es, wenn Bake
und Thalheim sich dieser Folgerung damit entziehen wollen, dafs sie

ToO 'y'pyovTo; streichen.

^ § 16 S. 704 riyo'jix'xi — -oXb av or/.atOTEpov 'J;-'.ä; 'jtto twv ^r^rryTÜiv

ä-oypct'^fjVo:t T7. i^xa s'yovxa tj i\j.k vuvt xtvouvE'JEiv lü; toO ovjfxciafou y_pTjac«T(z

lyo-j-1. Danach treten für die zuerst von Meier vermutete Bestimmung

der Rede für eine Apographe entschieden ein Bake a. d. Anm. 7 a. 0.

]). 2.32 f. Scholl Qiiaefitiones fiscales p. 11. Thalheim Lysias Bede für

Folystratos (Breslau 1876) S. 19. Doch ist nach § 21 S. 709 i^cb o' Ofxdiv

OEOu-ai — ij-ri -/.aTayvcüvai owpoooy.tav iij.o'j -/.t/.., worauf die überlieferte

Bezeichnung beruht, ehe^r ein Eechenschaftsprozefs denkbar, vgl. Blafe

Att. Berecls. I- S.497 f. Keinesfalls aber liegt eine Apographe der fälsch-

lich dem Lysias zugeschriebenen Rede für Folystratos zugrunde, wie

Thalheim a. a. 0. zu begründen sucht. Ebenso wenig aber ist die bei

Harpokration zitierte Bezeichnung or^fxo'j •/a-aÄüasuj; äTroÄoyia, die Wilamo-

witz Arist. u. Athen II S. 356 If. vertritt, mit § 32 S. 692 vereinbar.

Am wahrscheinlichsten ist auch hier ein Rechenschaftsprozefs.

l.ipsius, Attisches Recht. 20
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Stratos^ von denen, welche die Apographe angestellt hatten,

gegen die gehalten, die sie bestritten. Erwähnt werden von

Deinarch zwei Reden -phc xy)v Kr/ftsocpwvxo? otTro-j-pa^T^v, die

Dionys zu seinen echten öffentlichen Reden zählt; auch die

Rede des Lysias gegen Aischines über die Konfiskation des

Vermögens von Aristophanes und die des Hypereides für die

Söhne des Lykurg waren wahrscheinlich Verteidigungsreden

gegen Apographe*^. Aber die -zrA o-/;}xo3i(üv 7.oiy.r^»xaTtuv über-

schriebene Rede des Lysias gehört nicht hierher, sondern ist

in einer Diadikasie mit dem Fiskus gehalten, und das gleiche

gilt wohl von seinen verlorenen Reden gegen den älteren

Alkibiades und gegen Asopodoros*^.

'ÄTToypacpT und dTTo^pacpsiv ^, wird auch in amtlicher Sprache

von jeder schriftlichen Erklärung gesagt, die der einzelne

gegenüber der Behörde abgibt ^ ; sich durch solche Erklärung

* Mit leichter Ungenauigkeit von Plutarch Glüclc cl. Ath. a. E.

zitiert als Rede Tipö; 'Apeftoiciov ('A,act>)o'j5iov die Handschr.) Tiept dcvopa-

TlOOtOV für TTpO? NtXOOTpaTOV TTSpt T(ÜV 'ApciJo'JStOU ävOpOtroScOV.

^ Harpokration zitiert freilich Auata? -/ocr' Ahyho'j -repl ttj; Sr^aeö-

aecuc TÖJv Apiaxocpavo'j; ypr^ixctTtov, weshalb Blafs Att. Beredi^. I- S. 532

an eine Klage -apavjiMov gegen einen Koutiskationsantrag dachte.

Über den Fall von Lykurgs Söhnen etwas anders Meier de vita Lycurgi

p. LVI.
^ Wenigstens aus chronologischen Gründen sind die Reden dem

Lysias nicht abzusprechen, da für eine etwa gleichzeitige Tätigkeit die

Rede gegen Aresandros spricht, trotz v. Wilamowitz Piniol. Unters. I

S. 76 und Blafs P S. 372.

'' Die grundlegende Arbeit über die Apographe hat Meier gegeben

de bonis damnatorum p. 201 ft"., wenig gefördert Bake Scliolica hyiwmne-

mata III (1848) p. 211 tf.

* Isai. V. Fhilokt. Erbsch. 36 S. 141 ä-oypcccpo'joi tw TiatSe to'jtio

Trpö? Tov apyovxa tu? dar^oa^'zui toi? toü Eu'v.-rT^fjiovo? uisoi. 44 S. 145. Ebenso

ist der Titel der Rede des Deinarch xaxä Moa^^iiuvo? droypa'l/a^aevo'j aüxöv

Nixooi'xou 'jIov zu verstehen, wo Sauppe u. A. 'j'iov mit Unrecht streichen.

Aber bei [Demosth.] g. Leoch. 42 S. 1093 i. A. ist für das in den

Handschriften und vor meiner Erinnerung in den Ausgaben stehende

diroYpa'^exat natürlich driypcfcpexat zu lesen, wie § 55 f. S. 1097, 6. 13.

Von der Anmeldung neu angelegter Bergwerke dTroypctcsEaöat C. I. A_

II n. 780. 782. 783. 782 b. Von der Angabe des produzierten oder aus-

geführten Öls C. I. A. III n. 38 wiederholt. Von der Erklärung eines

Vormunds gegen seine Mitvormünder Demosth. g. Aphob. I 14 S. 817, 28



Drittes Hauptstiick. Die Apograpbe. 301

zu etwas anheischig machen, heifst d::o'^[A'z^za<)'J.>.^. In spe-

ziellem Sinne wird y-o'^rA'stv/ oder hantiger dr.o'djr/.'stji):/.'. von

der Aufzeichnnng von Vermögensbeständen oder Geldbeträgen

dnreh Beamte oder Private gehraucht ^'^. Juristische Be-

deutung gewinnt das Verbum , wenn es von der Anzeige

einer Gesetzesübertretung angewendet wird; dann ist d-o-

-j'pacpi^ die Dennnziation oder Klagschrift, bzw. da der Aus-

druck namentlich da begegnet . wo mehrere der Teilnahme

an einem Verbrechen beschuldigt -werden, das Verzeichnis

der Teilnehmer ^^ Insbesondere aber entwickelt sich aus

d-sypa'is laü-a ~po? ßr^pt-TTior^v i'yovTa ccjto'v. 16 S. 818, 9. 47 S. 828, 15.

Etwas anders 59 S. 832, 14.

^ Aristot. 39, 5 Tiplv av dt-oyp^'j'ViTat -ctXiv i\ tiü i'axti y.a-tor/.E^;.

§ 4. 40, 1 dzoypa'^T.. Danach verstellt sich Lysias J/j^. xaraX. tmo)..

9 S. 767 T(öv 'EXc'jaTvctoc ä:roYpa'iotij.^va)v. Von Kleidung zu freiwilligen

Beisteuern C. I. A. II n. 334 1. 18 -p6; to'j; a-pct-r^Y^'-^» ä-oYpc(']/o(a)}ai und

ähnlich öfter auf attischen und anderen Inschriften.

'0 Lysias g. Errjokl. 5 S. 819. r. Venu. d. Aristoph. 50 S. 653. (/. Eint.

8 S. 388. Isai. v. Hmjn. Erhsch. 34 S. 289. 43 S. 294. Demosth.r/. .Spml. 28

S. 1036, 24. (j. Timoth.SO S. 1193, 3, Stellen, an denen teils das Aktivuni,

teils das Medium ohne erkennbaren Unterschied begegnet. Stehend

ist das Medium von dem Deklarieren des Vermögens oder Einkommens
Isai. V. ApoJlod. Erb. 39 S. 185. Isokr. Trapez. 49 K. 25. Lysias b.

Harpokr. u. i-/./.ov£t; (Fr. 27 S.). C. L A. III n. 38 Z. 11; in der ver-

dorbenen Stelle Plat. Ges. VI 3 S. 754 D wv av v/.aa~oi ä-oypc«'];?] — -ro

-XfjUo; TT)? a-JTiöv o'jai'a; ist wohl mit Badham eine Lücke anzunehmen.

Danach steht äTroypa'^tiv bei der Antidosis für ä-ocf-atvciv [Demosth.l

g. Phain. 24 S. 1046,' 14. 27 S. 1047, 11. 29 S. 1048, 5. Aber § 16

S. 1043, 28 d—£ypot'Wij.rjV -p6; to'j; 'j-^jot-r^y/j- znh-f^t ttjv d-oypaciY.v kann

•ä-oYpa-jT. nicht, wie Harpokr. u. <z-o»a3t; und die Neueren meinen, die

d(-o'j;c(c;[; des Sprechers bezeichnen, von deren Übergabe an die Stra-

tegen schon § 14 S. 1043, 11 die Bede war, sondern wie das folgende

-lü; ojv ä'X/vü); — iTtioer/.vjciv 'jaiv oil tPaLvtr-ov k'vciyov ovxa xot; ävcyvto-

auivo'.; — dXX' 'ü\}.^az, £,a' äv7£ypd6o(-o iPotivt-zo; klar macht, die Klagschrift

an die Strategen, auf deren Grund die Antidosis zur gerichtlichen Ver-

handlung kommt. Nur fragt sich, ob nicht das richtige ypa'fV.v ist, was
wegen des vorausgehenden ä7rcypa'!;dij.r|V leicht in das Kompositum ver-

schrieben werden konnte. Umgekehrt ist bei Lysias g. Agor. 55 S. 479

ypofj;wv in der Handschrift für ci-oypotcpiöv gesetzt. — dt7:oyp(z'.55(t von den

Zollregistern der Hafenbeamten Demosth. g. Lept. 32 S. 467, 5. g.Phorm.

7 S. 909, 10. 34 S. 917, 10.

'^ Gesetz bei [Demosth.] g. Mcdart. 54 S. 1068, 11 ä-oypccjiTUJ töv

IJ.7] roioüvTa Tot-JT« ö jio'jAoucvo; rpö; tov av/yi-<x. Lysias V. Oelh. 29 S. 284

20*
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dem erwälintea speziellen Gebrauch des Verbums die tech-

nische Bedeutung, das Vermögen eines Privaten ganz oder

teilweise zu dem Zwecke aufzeichnen, damit es für den Staat

eingezogen werde; dann ist airo-^pacpi^ das Verzeichnis der

einzuziehenden Güter. Diese Aufzeichnung konnte in zwei

verschiedenen Fällen geschehen. Entweder erfolgt die Apo-

graphe auf Grund eines Richterspruchs, bzw. eines Volks-

beschlusses, durch den bereits auf Konfiskation erkannt ist;

sie geschieht dann ex officio durch die Demarchen ^^ und

kann zu einem Rechtsstreite nur insofern führen, als ein

Dritter auf einen Teil des zur Konfiskation aufgezeichneten

Vermögens als sein Eigentum Ansprüche erhel)t, die dann

im Wege der Diadikasie gegen den Fiskus oder der Enepi-

skepsis, wie in der zuletzt genannten Rede des Lysias, aus-

zutragen sind. Oder aber die Apographe verfolgt erst den

Zweck, ein richterliches Erkenntnis auf Konfiskation herbei-

zuführen. Hier ist wiederum ein doppelter Fall möglich.

o£tvov — ToüTov — 7.7:oypc('l/C('. ij.c u.opiav 7-^czvt^eiv. 2 S. 260. Isai. V. Kil'ostr. Ji.

28 S. 84 iTToypa-^et; £t; -rr^v i'io'j/.TjV y.ay.o'jpYwv, wo ciaayYE/.OEic oder ijltjVU&E!;

gemeint ist. (Hesych. ^z-oypa'f/j' tj yvjrjij.ivr^ fAT.vjat;.) Danach von den

Denunziationen im Hermokopideuprozefs bei Andok. v. d. Myster. 13

S. 7. 15 S. 8. 17 S. 9. 19 S. 10. 34 S. 18 und öfter (d-oypacpr^ § 23

S. 12) und von denen des Agoratos und Menestratos, Lysias g. Ägor.

80 f. S. 463 f. 33 S. 466. 43 S. 470 und öfter. 56 f. S. 480 f. (d-oypcfcsT;

95 S. 513. 87 S. 506). Von dem Einreichen einer Tötungsklage d-o-

7pcccpca»oti cpo'vou ot'xr^v Antiph. v. d. Chor. 35 ff. S. 783. 44 S. 788. 46 S. 790,

aber auch vom Archon, der sie registriert 41 f. S. 786 f. Ebenso 8iot-

oi7,o(acav -po; iiva dtTroypofciEaHat [Demosth.] (j. Euerg. 28 S. 1147, 19. 31 f.

S. 1148, 17. 24. — g. Onet. I 17 S, 868, 17 Tr,v d-oXei-iiv o^-m rpö; tÖv

äpyovxa dr£ypd'i/av-o.

^2 In dem Erkenntnis gegen Antiphon und Archejitolemos bei

[Plutarch] S. 834 A toj oe or^lx(i^y^o dTiocpfjvai -zr^-j oüatctv aüxotv. Lex.

Seguer. V S. 199, 5. 237, 10. Etym. M. u. o/^,j.apyo-. Ebendarauf be-

ziehe ich mit Bake Sehol. liypomn. IV \). 131 die "Worte des Harpo-

kration u. OT^ij-otpyo; == Schol. Aristoph. Wolh. 37 oiJToi oe td; droYpa'-pd;

£7ioiO'jv-o Twv h ExdaTw OTJu-ü) •/(upt'duv. Böckh Stil. I^ S. 664 hatte aus

ihnen die Existenz eines von den Demarchen geführten Grundkatasters

erschlossen, auf die keinerlei Spur hinweist. Piaton freilich verordnet

in den Gesetzen diroypatpat sogar alles beweglichen Besitzes, die in der

Obhut der Xomophylakes sind, V 13 S. 745 A. VI 3 S. 754 D (Anm. 10).

VIII 13 S. 850 A. C. IX 2 S. 855 B. XI 1 S. 914 C.
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Entweder befand sicli ein Staatsgut iinrechtmäfsig in dem
Besitze eines Privatmanns, oder es sollte auf (Irund gesetz-

licher Bestimmungen das Vermögen jemandes ganz oder teil-

weise konfisziert werden. Die Gründe , aus denen dies

letztere geschah, waren sehr mannigfaltig; am häufigsten

begegnet unter den Beispielen von Apographe, die unsere

Quellen nachweisen, der. den die Gmimatiker allein er-

wähnend^, fällig gewordene Staatsschulden^*. Die anderen

Belege betreffen Fälle von Unterschleif oder sonstiger rechts-

widriger Aneignung von Staatsgut ^^. Um solche Anträge

auf Konfiskation allen zu rechtzeitiger Kenntnis zu bringen,

waren die kompetenten Behörden angewiesen, sie in den

xupiai IxxXr^ci'cd verlesen zu lassen ^'^. Widersetzte sich nun

niemand einem solchen Autrage, so entstand auch aus dieser

Apographe kein Rechtsverfahren; griff aber jemand sie als

unrechtmäfsig an, so veranlafste sie ein Rechtsverfahren,

das ebenfalls a-o^pacp^ heifst^^. Damit wird die Apographe

zu einer Form der öffentlichen Klagen, die der Schriftklage

" Lex. Seguer. V S. 198, 31 dTroypotcpYi yivsTai ty;? oüata;, o-av Tt;

Srjac'JTjTat tc( tivo; ~pö; 77. v:^)A \i.'j.~'x a öcist/.ci £(; tq ^r^aoaiov. Über die

Apographe gegen Staatsschuldner auch Suidas u. ri.TSj'[[A'oz\>i und Lex.

Seguer. S. 199, 4.

^* Aufser den Fällen des Polj'ain und Arethusios, die unten zu

besprechen sind, die Stellen der Seeurkunden über die Apographe
gegen Demonikos C. 1. A. II b. 808 d Z. 168. 81 Ib Z. 122. 193. Demosth.

(j. Anclrot. M S. 609 a. E. = g. Timolr. 166 S. 752, 7. g. JBoiot. v. d.

Mitg. 22 S. lOlo, 9. g. Neaira 7 S. 1347, 20. Hyper. f. Euxen. 34

C. 43, 17. Ebendahin gehört C. 1. A. II n. 476 Z. 13 v.ott is^a-w ct-j-oü

droypacpT] ttj; oüai'a; Trpo? toOto tö dtppptov Tcf ßo'j^.ojAsvcu.

1^ Lysias uno}.. öo)q. 16 S. 705 (Anm. 3). Demosth. g. Anärot. 61

S. 612, 6 (Anm. 21). Hyper. f. Euxen. .34 C. 43, 21 und die Fälle in

den zwei sofort zu nennenden Reden. Nicht zu erkennen ist der An-
lafs zur Konfiskation von Erasiphons und Eukrates Vermögen, Lysias

S^u. dStx. 4 S. 591. 6 S. 593. g. Fohoch. 14 S. 606.

'^ Aristot. 43, 4 uiotv ;jiv -/.'jptav sv -^ osT — rä; ä-oyporcp^j tojv or,-

f/.£'JO(Jt^v(üv dvayiYvtoCy.c'.v.

^'' Harpokr. u. ctvocypa'-pT. = Lex. Seguer. VI S. 426, 7 'j.yr.o-t ok

/.cd eToo; ti otV/]; iartv r^ ä-Ciypcc^Tj.
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zur Seite tritt ^^. Denn öffentlich ist jeder Eeclitsstreit, bei

dem das Interesse des Fiskus konkurriert, wie denn auch

Dionys die angeführten Reden des Deinarch zu den öffent-

lichen rechnet ^^. Der Einspruch gegen eine Apographe war

gleichfalls von doppelter Art. Die Apographe der ersteren

Art bestritt man dadurch, dafs mau nachwies, das, was sie

als Staatsgut in Anspruch nehme , sei rechtlich erworbenes

Privateigentum ^°. Diese Art der Einrede linden wir in zwei

Reden des Lysias. Der Rede über das Vermögen des Aristo-

phanes liegt folgender Rechtsfall zugrunde. Aristophanes

und sein Vater Nikophemos waren auf unbekannten Anlals

hingerichtet und ihr Vermögen auf Antrag des Aischines

eingezogen worden
,
gegen den die oben erwähnte Rede des

Lysias gerichtet war. Da aber die Höhe des konfiszierten

Vermögens hinter den gehegten Erwartungen zurückblieb,

kam Aristophanes Schwiegervater in Verdacht . einen Teil

desselben beiseite gebracht zu haben. Auch gegen sein Ver-

mögen wurde darum eine neue Apographe eingereicht, gegen

die sein Sohn sich mit der wieder von Lysias verfafsten

Rede verteidigt. In ihr wird der Kachweis unternommen,

dafs das Vermögen des Aristophanes sich nicht höhei-

belaufen, sein Schwiegervater also auch nichts von dem-

selben entwendet haben könne, die Apographe mithin nicht

öffentliches, sondern Privateigentum aufgezeichnet habe^^

'^ Lysias g. Agor. 65 S. 488 oaa; ooto; /y otV-oc? (oio;; S'jxci-^avxcüv ioi-

y.d'lzTO 7j YP<^?^s sypctcpeto v] äTroy^a'^i; äTiEYpaciev. Ders. bei Harpokr. ii.

a'jvoixoi {Fr. 70 S.) rpo; tois »jEafxoHsTai; ypacio:; ypocioasvoe, Tipo? toIs suv-

5r/.oi; äroypacpo!; äTroyp^'fwv.

^® Nichts dagegen hat es auf sich, dafs die demosthenische Eede

gegen Nikostratos unter den i)nvatrechtlichen steht, da diesen auch

die Reden gegen Theokrines und Neaiia irrig zugeordnet sind.

"*' Dafs auch dieser Nachweis des ßechtstitels den Namen Apo-

graphe geführt habe, entnahm Meier aus Harpokrations Ausdruclc

dKoypacpTjV TroiEiTai ö ivocYO[i.£vo; tto&sv sy[£i xrj. y^v^i^aia xal roaoc raÜT« zXr^.

Die ganze Notiz verrät sich aber als blofse Vermutung des hier w-enig

unterrichteten Grammatikers, der wohl an ein ähnliches Verzeichnis

dachte, wie es bei der Enepiskepsis aufzustellen war nach Etym. M.
u. i-^j'jf^i. xana^oXi]^. Ganz unannehmbar ist Bakes (p. 220) Vorschlag

av£U dyüivoi; statt ö lvayd|j.£vo?.

21 Es hätte also gegen Aristophanes Schwiegervater auch eine
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Genau entsprecheod ist der Sacliverhalt bei der Rede gegen

Philokrates. Da das Vermögen des Ergokles, der infolge

einer aucli durch eine "Rode des Lysias unterstützten Eisan-

gelie zum Tode und Konfiskation seines Besitzes verurteilt

Avorden war, sich als unter aller Erwartung gering heraus-

gestellt hatte , wurde gegen den mit ihm verschwägerten

Philokrates, der ihn als Privatkassierer hegleitet hatte, die

Apographe eingebracht, weil er von jenem vieles auf die

Seite gebracht, also von dem Vermögen, das durch die Kon-

tiskation Staatsgut geworden sei, vieles sich im Privatbesitze

des Philokrates befinde. Der gleichen Art der Einrede

konnte sich auch ein Dritter gegen die Apograjjlie beider

Arten bedienen, wenn er behauptete, ein ihm gehöriges Gut

sei in das Verzeichnis des zu konfiszierenden Vermögens

mit Unrecht aufgenommen worden. Diesen Fall haben wir

in der unter Demosthenes Namen erhaltenen Rede gegen

Nikostratos. Das Vermögen des Arethusios soll konfisziert

w^erden, weil er die Geldstrafe, zu der er in einer von

Apollodor gegen ihn anhängig gemachten Klage wegen

falscher Vorladung verurteilt worden war, nicht an die

Staatskasse bezahlt hatte. Apollodor macht die Apographe.

Sie nun greift der Bruder des Arethusios Nikostratos als

Schriftklage auf Unterschlagung öffentlicher Gelder angestrengt werden
können, die auch Strafe an Leib und Leben im Falle der Verurteilung

zur Folge haben konnte, wähi-end die Apographe ihn nur mit Verlust

des Vermögens bedrohte. Das Gleiche ist der Fall bei Philokrates,

von dem der Sprecher behauptet, dafs er nur das dem Staate Genommene
zurückzuzahlen haben werde, während er von Rechts wegen nicht allein

um Geld, sondern auch am Leben gestraft werden müfste, § 8 f. S. 832.

14 S. 834 vgl. mit 11 S. 832 a. E. Man sieht hieraus, dafs die Apo-
graphe ein milderes Verfahren war, als eine Ypcffr) xXo-^; or^ijioatwv

/pr^aaTtov. Danach dürfen wir auch bei der Drohung des Androtion

gegen Leute, die Amter bekleidet hatten, äTr^Ypoc-i^ttv osa <rsziXz-o Ia. ttj;

'ip/ji; (Demosth. § 61 S. 612, 6) an das Anstellen einer Apographe
denken. Dagegen ist mit den Worten des Gesetzes bei [Demosth.]

(/. Lahr. 51 S. 941, 15 slva'. tt]v csoiaiv -/.ctl ttjv aTroypa'-pTjv toO öi^jyj^Ao'j ttoo?

Tius ^-ifjL£/,Tjta; nicht gemeint, dafs aufser der Phasis auch eine Apo-
graphe als Klagform angestellt werden solle, sondern es soll die Ver-

zeichnung des wider das Gesetz ausgeliehenen Geldes mit der Phasis

verbunden werden.
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unrichtig an, indem er behauptet, zwei ihm gehörige Sklaven

seien in der Apographe als dem Arethusios gehörig mit

aufgeführt ; die Rede rechtfertigt die Apographe gegen diese

Einrede. Wenn hier die Apographe selbst angefochten ist,

der Sprecher von Lysias irspi oyjtxoat'wv d8i7.>j[i.aT«)v über-

schriebenen Rede aber den Weg der Diadikasie beschreitet,

um zwei von ihm beanspruchte Grundstücke vor der Kon-

fiskation zu bewahren , so erklärt sich die Verschiedenheit

des Rechtsmittels offenbar daraus, dafs in letzterem Falle

auf Einziehung von Erasiphons Vermögen bereits.infolge einer

Apographe erkannt ist, über das Vermögen des Arethusios

aber die Entscheidung noch schwebt-^. Dagegen konnte

die zweite Art der Apographe von dem durch sie Bedrohten

selbst dadurch angegriffen werden, dafs er die Rechtmäfsig-

keit der Konfiskation selbst bestritt. Dies ist der Fall in

der lysianischen Rede für den Soldaten. Polyaiu war wegen

Schmähungen, die er sich gegen die Strategen erlaubt hatte,

von ihnen in eine Geldbufse genommen worden. Da er

diese nicht innerhalb der Prothesmie erlegte , so stellte

jemand gegen ihn die Apographe an . d. h. zeichnete einen

Teil seines Vermögens auf, um durch dessen Einziehung

die Schuld zu tilgen. Polyain greift die Apographe damit

an, dafs er gar nicht Staatsschuldner zu sein behauptet, da

die Epibole selbst ungesetzmäfsig und darum von den Schatz-

meistern der Göttin getilgt worden sei.

Die Apographe konnte von jedem Athener, der zur An-

stellung öfientlicher Klagen berechtigt war, gemacht werden.

Zuweilen wurden, wie im ersten Buche ^^ gezeigt ist, be-

i

2- Hierdurch erledigt sich die Annahme von Meier, dafs auch die

Apographe eines bereits eingezogenen Vermögens von denen habe be-

stritten werden können, die entweder zu dem konfiszierten Vermögen

in demselben Verhältnis standen, Mie privilegierte rfandgläubiger zu

einem im Konkurse begriifenen Vermögen, oder überhaupt in Abrede

stellten, dafs das von ihnen in Anspruch genommene Gut jemals dem

gehört habe, dessen Vermögen konfisziert worden war. Aber in dem

ersteren Falle befand sich der Sprecher von Lysias Eede ohne Frage

und betrat dennoch den ftir ihn wenig vorteilhaften Weg der Dia-

dikasie. Richtig im wesentlichen urteilte Platner II S. 124 f.

23 S. 117. Die von Böckh I- S. 66-5 begriindete, von Meier u. A.
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sondere Behörden zur Ermittelung des den Staats- und

heiligen Kassen vorenthaltenen öffentlichen Eigentums nieder-

gesetzt, '^r^xr^-ai oder ao^Xo^si?. In der gleichen Zeit, für

welche die letzteren nachzuweisen sind , im Anfang des

vierten Jahrhunderts . lag die Jurisdiktion über Apographe

in den Händen der aufserordentlichen Behörde der auvSixoi

(S. 116), anfserdem in den H.änden der Elfmänner 2*. Bei

dem gerichtlichen Verfahren hatte der Urheber der Apo-

graphe die Rolle des Anklägers, der, welcher sie bestreitet,

die des Angeklagten , mochte diese Einrede nun von dem,

gegen den die Apographe sich richtet oder von einem

Dritten ausgehen. Wie der Ankläger des Philokrates, so

hat offenbar auch Apollodor gegen Nikostratos an erster

Stelle gesprochen; er fordert in den Schlufsworten die

Verurteilung der Gegner und läuft, wenn er nicht den

fünften Teil der Pdchterstimmen gewinnt, die Gefahr,

der nur der Ankläger in diesem Falle ausgesetzt ist^''.

Er verfällt nämlich in die Bufse von tausend Drachmen und

in beschränkte Atiniie, sofern er das Recht verliert, je

Aviederliolte Ansicht, dafs die Demarchen zur Anstellung von Apo-
graphe in den Fällen verpflichtet waren, in denen kein anderer An-
kläger sich fand, beruht lediglich auf den Glossen Lex. Seguer. V
S. 199, 4. 237, 10. Etym. M. S. 265, 20, .denen höchst wahrscheinlich

eine Verwechslung mit der Aufzeichnung zugrunde liegt, die die

Demarchen mit einem schon rechtskräftig konfiszierten Vermögen vor-

zunehmen haben, vgl. Anm. 12.

-* S. .80 f. Wenn Aristoteles 52, 1 nur von der Konfiskation von

Häusern und Grundstücken redet , so erklärt sich deren Nennung
a potiori, wie für die Parallelstelle von den Poleten 47, 3 der Vergleich

mit den erhaltenen Urkunden dieser Behörde erweist, und berechtigt

nicht zu einer Scheidung der Jurisdiktion, wie sie früher in unstatt-

hafter Weise von Bake p. 222 ff. u. A. versucht war.

2-5 Das Gegenteil folgerte Meier aus der rberschriit -f-o; Nr/.o-

^TpotTov und liefs darum den Bestreiter der Apograi)he dann als Kläger

auftreten, wenn er nicht im Besitze des Gegenstandes ist, um dessent-

willen er die Einrede erhebt. Aber so wenig sich diese Voraussetzung

in Betreff der beiden Sklaven, die Nikostratos in Anspruch nimmt, er-

weisen läfst, so wenig ist jene Überschrift entscheidend, da es keines-

falls sich um eine Pönalklage handelt.
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wieder eine öffentliche Klage anzustellen ^<'. Natürlich kann

diese Ahndung nicht den ex officio handelnden Beamten,

sondern nur den privaten Kläger treffen, wie nur dem
letzteren die Belohnung von vollen drei Vierteln des zur

Konfiskation aufgezeichneten Vermögens zuteil wird^^ Das
Succurabenzgeld aber, das unter dem Namen Ttapaxa-:7.ßo/.-^

oder sYT'jrp z7.-aßoXrj von dem. der auf ein vom Staate

eingezogenes Gut Anspruch erhob, erlegt werden mufste,

und falls er mit seinem Ansprüche nicht durchdrang, an

die Staatskasse fieP^, kann nur den betroften haben, der

eine Diadikasie gegen den Fiskus anstellte, nicht den, der

sich einer Apographe widersetzte.

26 [Demostli.] //. Kikostr. 1 S. 1246, 10 IxivoOveuov av iitpi te yiÄi'tov

opa^(j.(Lv 7.al toO jj-t^oe-ote [j-tjOev« a\i%ii ürsp ^[^autoü ypd'bas^ai, letzterem

wohl nicht blofs ein übertreibender Ausdruck. Hyper. f. Euxen. 34

C. 44, 5. Lysias g. Polioch. 14 S. 606. Lex. Seguer. IV S. 188, 18.

-'' [Demosth.] a. R. 2 S. 1247, 1 t7 tpi'a ,aepr| et ir. twv vofxwv xv}

^oiojTTj rin czTTOYpaii/avTi yt'yvEtat t-^ t.öXei oc'-pir^i/i. C. I. A. II n. 811c 2. 119

doEiXc lloA'JEUv.-o; ö oiTzo-ipiiloLi T7 iv. Ttöv vo|j.(uv y.u.i -zffi ciroypa'^r^; ^loroÄtot

rr/. yiyvofj.Eva si? £7rtTtat'ctv, Worte, die trotz der inkorrekten Wortstellung

nur den Erlafs des dem Kläger zukommenden Anteils bezeichnen

können, wie Thalheim a. d. Anm. 3 a. 0. S. 16 A. bemerkt. Die letztere

Stelle widerlegt zugleich die Auffassung von Böckh P S. 519, der den

Lohn des Klägers nur von versteckten und vom Aufzeichnenden auf-

gefundenen Gütern gelten lassen wollte.

2^ Harpokr. u. TrapotxaxaßoXT.. [Demosth.] (j. 2'imoth. 5 S. 1198, 5.

C. I. A. II n. 777. Weiteres darüber in dem Hauptstück über die Gerichts-

gebühren und Succumbcnzgelder. Hier nur dies, dafs in d. a. Inschr.

Z. 7 ä7r^Y(pa'i'Ev) zu ergänzen ist, nicht mit Köhler dv.tyipd'fz-zo) in dem
Sinne aerario ob bona publicata litem intendit, der weder durch den

Zusammenhang gefordert wiid noch in dem Worte enthalten sein kann.
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Die Phasis.

Von den auf uns gekommenen Reden ist keine weder

zur Begründung noch zur Anfechtung einer Phasis gehalten;

unter den verlorenen aber war die liede des Lysias -pö? -vjv

(sdaiv Tou opcpayixotj orxoi» eine Verteidigungsrede in dieser

klaget

Auch das Wort 'fatvsiy wird bald von jederlei Anzeige

gebraucht-, bald bezeichnet es das Anstellen einer eigen-

^ Von den Grammatikern gibt die eingehendste Notiz Polhix VIII

47 f., ganz unbedeutendes Eustathios zur Od. o 254. Bei den übrigen

liegen zwei Glossen vor, die eine bei Hari^okration, die auch Lex. Gant.

S. 667, 7 und Etym. M. S. 788, 50 wiederholen, und aus der gleichen

Quelle Lex. Seguer. V S. 313, 2ö, die andere ebenda S. 315, 16.

Photios 1. Suidas 1. Lex. bei Hermann de emend. rat. gr. Gr. p. 838. —
Von Neueren hat namentlich Böckh an verschiedenen Stellen des

Staatshaushalts, besonders I- S. 79 ff. 468 flf. und in der Abhandlung

über die Laurischen SilberbergiverJie S. 130 ff. = Kl. Sehr. V S. 53 ff.

über die Phasis gehandelt.

2 Xenoph. Kyriip. I 2, 14 '^at'vo'JS'. jjiv oi '^üXctp/c-'. sV.aaTov xal -riöv

d'/.Xtov ö ßo'j/.o;j.£vo; , fyv Tis iXX»— y; t'. tojv vofAiuiuv. Soph. Antifj. 324.

Häufiger steht in diesem Sinne ä-o'^atveiv , wie in dem aus Lysias be-

kannten Passus des Buleuteneids ir.o'^oi^z'.v zl ti; -tva olos töv XayovTcuv

ävEr'.TYjOE'.ov ci'vTa ßou/.e'Jciv (S. 46; oder in dem Ratsbeschlufs über Anti-

phon und Genossen bei [Plutarch] Leb. d. 10 Eedn. S. 833 E oö; dr.o-

cpcft'voustv Ol STpatr^yoi -p£3ß£'jojj.£vo'j; zh Aav.cocc'aovct 7.7X. In der tech-

nischen Bedeutung von 'jioiai; wäre ä-o-^aai; im Titel der Piede des

Deinarch -/.aicr. rJoÄ'j£'J7.-ou dTtocsaai; zu fassen, wenn ihre Identifizierung

mit der Rede /.. 11. •(zuiz^a^i.o'j richtig wäre, vgl. Sauppe 0. A. II p. 346.

Doch eine wahrscheinlichere Vermutung über die Veranlassung jener

Rede gibt A. Schäfer Demosth. IIP S. 318.
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tümlichen Klage mit dem Namen cpa'ai?^. Mit der Schrift-

klage hat die Phasis gemein, dafs auch bei ihr der Be-

schuldigte vor die zuständige Behörde vorzuladen und dieser

eine Klageschrift einzuhändigen war, die den Gegenstand

der Klage sowie die Namen der Ladezeugen enthielt und

gleichfalls Phasis hiefs *. Der charakteristische Unterschied

aber der Phasis von den übrigen Formen der öffentlichen

Klage scheint darin gelegen zu haben, dafs dem Kläger die

Hälfte des dem verurteilten Angeklagten genommenen Gutes

oder seines Wertes, bzw. die Hälfte der ihm auferlegten

Geldstrafe zufiel. Es galt dies wenigstens für alle die Fälle,

in denen die Phasis gegen die Beeinträchtigung staatlicher

Interessen sich richtete^, worin ihre ursprüngliche Bestim-

mung zu erkennen ist. Auf die Ahndung von nur mittelbar

öffentlichen und unmittelbar persönlichen Rechtsverletzungen

war die Klagform übertragen zum Schutze von Waisen, die

des öffentlichen Schutzes bedurften; gegen Vormünder, die

das Vermögen ihrer Mündel gar nicht oder zu gering ver-

^ Daher Zusamnienstellungen wie ypccj;«'', oc^aeu, ivosicet;, ct-ayioyat

Andok. V. d. Myster. 88 S. 42 a. E. Demosth. y. Boiot. v. Nam. 14

S. 998, 18 und ohne ypotcpat g. Aristog. I 87 S. 793, 15. yp^cpeaftat, csoEivetv,

^voeixvüsiv g. Theolr. 45 S. 1337, 3.

* [Demosth.] g. Theoh: 5 ff. S. 1323, 5 ft\ Pollux a. a. 0.

^ Ti ^t^\x[(Jr^ twv csaväivTcuv gebiihrt dem Ansteller einer Phasis wegen

Übertretung der Emporialgesetze g. Tlieokr. 13 S. 1325, 28 und in einem

nicht mehr zu bestimmenden Pralle C. I. A. II n. 203^. Daraus zu-

nächst für das attische Recht eiueu allgemeinen Schlufs zu ziehen

berechtigen auTser dem Gesetz bei (Demosth.] g. 3Iakart. 71 S. 1074, 22

(Anm. 16) die Bundesurkuude C. I. A. II n. 17 (Dittenberger Syllß

n. 80) Z. 41 ff., wo auf Erwerb oder Hypothezierung von Grundbesitz

im Gebiet der Bundesgenossen cpcfat? 7:p6s xoy; a;jv^opo'js twv (j'jij.tj.'iyw^

gesetzt ist, und der Vertrag mit Keos n. 546 Z. 28 toT Se cpVjvofvTt v^ sv-

o£'!;o(VTi elvai tö; r^ixtaea. Dafs aber auch im übrigen griechischen Eeclite

die gleiche Regel bestanden hat, belegt Ziebarth Popiüarklagen mit

DeJatorenprümien im Hermes XXXII (1897) S. 609 ff. mit einer Reihe von

Beispielen, zu denen noch die Belege aus Magnesia Inschr. v. Magnesia

n. 99 (Dittenberger n. 554) Z. 14. ilOO (Dittenberger n. 552) Z. 85 und
Gortyn Am,erie. journ. of arch. 1897 p. 192. Bull. d. corr. Hell. XXVII
(1904) ]). 220 hinzukommen. So verordnet auch Piaton Ges. V 13 S. 745 A
Um Oe Tt; äTietO-^ -ro'Jtw ru3 voaoj, cpavsT fj.£v ö jio'jÄoaEvo; i~\ trüc, TjaicJcatv 7.~l..

Vgl. Anm. 23.
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pachtet hatten, fand eine 'fa'aic op'favixoo ofxou statt". In

erster Linie aber war die Phasis auf Wahrung fiskalischer

Interessen gerichtet und kam somit zunächst gegen die in

Anwendung, die ein Staatsgut in Besitz hatten, ohne einen

rechtlichen Anspruch auf dasselbe zu haben ^, Nur als

einzelnen Fall dieser Zuständigkeit haben wir es zu be-

trachten, wenn mittels dieser Klagforni die verfolgt werden,

welche in den Bergwerken die Bergfesten wegbrachen oder

ein Bergwerk in dem vom Staate als sein Eigentum vor-

behaltenen Gebiete anlegten^, wohl auch gegen die, welche

^ Demosth. cf. Nausim. u. Xenop. 23 S. 991, 14 und Ilavpokratiou,

der sich auf Lysias angeführte Kede bezieht.

^ Hierhin gehört der Fall bei Isokr. g. Kallim. 6 K. 3 und wohl

auch in der sehr verstiinimelten Inschrift C. I. A. IT n. 14. Zu eng

aber definiert Hai-pokration /iyE-ai f^iv -/otl im r>T^\j.rjawj t(vl-l^iJ.'x-oi, o-av

öpcpavr/.öiv oty.wv.

^ Ersteres nach Lex. Cantabr. S. 667, 23 nach der unzweifelhaft

richtigen Herstellung von Meier Kaixi'Xtos oe (csaaiv) cprjOtv sTvai r^v 7.c(-ö:

"(üv 17. or^aoaia asTaXXa 'j-op'JTTOvTiüv -zTiocpEpo'Jst y.otl y.aSloXo'j tiöv t7. y.otva

x/.EZTovTwv und den Anm. 1 an zweiter Stelle genannten Lexikographen.

Wegen dieses Vei-brechens wurde Diphilos von Lykurg angeklagt, aber

nicht durch eine Phasis, da er zum Tode verurteilt wurde, [Plutarch]

Lehen d. 10 Redn. S, 843 D. Das andere nach Hyper. f. Euxen. 35

C. 44 csr^vavTos y^P A'jsavopou tö 'E~iy.pctTO'j; ,u£TaAXov toö IlaXArjVtü); (b?

ivTÖs Tüiv [j.£Tpcov T£-arj;x£v<iv. Unmöglich ist es hier und bei Demosth.

-7. Fantain. 30 S. 977, 10 den Ausdruck i^nhz tiöv .aE-pcuv von einem

Schürfen aufserhalb der eigenen Grenzen zu verstehen, wie von Böckh
a. a. 0. S. 132 = 55 f. bis auf Ardaillon Mines du Laurion (1897) p. 172

allgemein geschieht. Dies mufste ^/.to; tcüv [XE-ptov heifsen, was mit

C'obet an beiden Stellen einzusetzen schon die Übereinstimmung der

Überlieferung verbietet. Da nach Hypereides im Gegensatze zur Klage

des Lysandros oi ov/.aax'xL — £yvioaav foiov eIvoci tö jj,ETotÄXov, habe ich schon

früher die Stelle auf ein dem Epikrates zu eigen gehörendes, nicht

vom Staate erpachtetes Bergwerk bezogen und die Worte ivzoz twv

fjLETpojv in dem oben wiedergegebenen Sinne gedeutet. Eine Bestätigung

bietet [Demosth.] g. l'hain. 3 S. 1039, 22 [j.£te5/ov — vA-fUi toü orj[j.£'j-

>>£vTo; ;jl£-c</.Xou ; die Entziehung eines auf 3, bzw. 10 Jahre verpachteten

Bergwerks kann keinesfalls als Konfiskation bezeichnet werden. Was
zuletzt Ardaillon a. a. 0. zur Stützung der seit Böckh herrschenden

Meinung von dem Staatsbesitz aller Bergwerke bemerkt hat, reicht in

keiner Weise aus.
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ein von ihnen angelegtes Bergwerk nicht bei der Behörde

angemeldet hatten ". 01> auch gegen andere Kontraventionen

wider die Bergwerksordnung, wie Pollux angibt, Phasis zu-

lässig war, bleibt, ebenso unsicher, als mit welchem Rechte

andere Grammatiker ihre Kompetenz auch auf die aus-

dehnen, die den öffentlichen Gebäuden und Ländereien

irgendeinen Schaden zufügen ^". Besser unterrichtet sind

wir über ihre Anwendung bei Handels- und Zollvergehen.

Hier traf sie die Kaufleute, gleichviel ob Bürger oder

Metoiken, die Getreide anderswohin als in das attische

Emporium geführt, ebenso die Bürger oder Metoiken, welche

Geld auf ein Schiff" geliehen, das Rückfracht nach einem

anderen Emporium als dem attischen nehmen sollte", ferner

die, welche die Einfuhr- oder Ausfuhrgesetze übertraten ^-.

insbesondere aus feindlichen Ländern Waren einführten'^

^ Gegen sie war die Ypot'fTj d ^a-oypctcpo'j <j.zTd)lo'j bestimmt, von

der bei den Schriftklagen der Thesmotheten zu sprechen ist.

'" Lex. Seguer. V S. 315, 17 '^aat; — -/axa tAv dotxojvTcuv /toptov

/j oJxi'av f| Tt Ttüv orj[j.oat'(uv.

11 Gesetz bei [Demosth.] //. Lahr. 51 S. 941. 9 tf. (S. 86 A. 21).

//. Tlif'okr. a. a. 0., besonders 12 S. 1325, 15. Das an der ersteren Stelle

und (j. Dionyaoä. 6 S. 1284, 15 bezeugte Verbot, in ein anderes Em-
porium Geld zu verleihen als nach Athen, scheint mir von Platner II

S. 358 flf. und de Yries de foeneris nautici contractu p. 22 ff. richtiger

gefafst zu sein als von Böckh I- S. 79 ff.

1^ C. I. A. I n. 31 i. A. iriy os ^sayrj iV£y'jpa^£-(o ocJTÖv ö Z'i]\(xt yj

ö Ypai!;(>(fj.£vo;. II n. 546 Z. 18 ff. (Hauptst. 5 A. 66). Die gleiche Vor-

aussetzung liegt der bekannten Etymologie von yjy.rj z'iwzr^z zugrunde,

über die Böckh P S. 61 ff", zu vergleichen ist.

13 Aristoph. Acliarn. 819 ff. 908 ff., Stellen, die zugleich lehren,

dafs die gegen ein Verbot eingeführten Waren von dem Ansteller der

Phasis mit Beschlag belegt werden konnten. (Aber V. 542 ist ®7,va;

trotz der Verteidigung von Leo N. Bh. M. XXXIII (1878| S. 415 ff.

schwerlich heil; dem Sinne genügt Reiskes «'jeäst' 'A>>r)va;.) Hiernach

mufs aus Isokr. Trapez. 42 K. 22 hh/Arjoi yip s-^ ' -^ -n'iJA yrji'^mzoi tjv iyvn

o£ou)xu);, E'iTjV^ Tt; (u; ouaav civ^po; Ar^/iou. oifji'ital^IrjToüvTo; oi ij.o'j xcti

xaftÖ.v.Eiv dt^toüvTo; o'jtio ttjv ßo'J^Tjv oi^&caav o't j3ouXo;j.£voi a'jy.ocpavTEiv (o;t£

t6 piv TiptüTov Tcapä ij.ixpov T|X))ov dTroDavctv gefolgert werden, dafs im

korinthischen Kriege die Delier den Athenern feindlich gegenüberstanden.

Denn die Annahme von Heffter S. 187 A. 4, das Schiff sei darum be-

schlagnahmt worden, weil es keine Kückfracht nach Athen genommen,
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oder Waffen und Material zum Schiffsbau in Feindesland

ausführten '*. endlich die Zolldefraudantcn '^. Als Phasis

wufde wohl auch die Klage gegen die behandelt, die Öl-

bäume über das vom Gesetz hinaus gestattete jMafs um-

hieben ^^. Und nach sehr wahrscheinlicher Vermutung fand

auch gegen gewisse nicht näher zu bestimmende falle von

Asebie Phasis Anwendung^". Wenn aber Pollux sie zuletzt

l;if>t (li'ii Zusatz w; oj^ctv (/.vopö; Ir^'Lwj unerklärt, der das Motiv der

l'hasis enthalten mwk. Dafs iu solchen Fällen Schiff und Ladung
der Kontiskation verfiel, zeigt [Demosth.J g. Lah: a. a. 0. Daraus

versteht sich die zweimalige Erwähnung in den Seeurkunden einer

'friere tjv i'^ri^t^ 'AptaTOvixo; MotpaOwvto; C. I. A. II n. 81 1^) Z. 143. n. 812^

Z. (Jo mit Böckh S. 230.

^* Aristoph. Ritt. 278 (Hauptst. 5 A. 67). Frö. 362. Das Verbot,

das der Scholiast zur ersteren Stelle ganz allgemein versteht, beschränkt

das Scholion zur anderen Stelle wohl richtiger auf die Ausfuhr in Feindes-

land. Vgl. Demosth. n. ttccqctiq. 286 S. 433, 4. Dafs in solchen Fällen

Phasis statthaft war, erhellt auch ohne Zeugnis. Pollux Worte tou;

-cpt TÖ ^a-optov -/.ay.oopyoOvTot; bezeichnen ganz allgemein Vergehen gegen

die Emporialgesetze.
'^ Aristoph. JRitt. 300 xctt az cpatvtu toT; TTpuTotvcatv drocxctTE'j-o'j; twv

ftediv kpi; syovTa -AriOxoLc, beweist doch trotz der offenbaren Parodie für

Phasis wegen Xichterlegung eines Zehnten, wiewohl Meier das Verbum
in dem Anni. 2 belegten allgemeinen Sinne fassen wollte. Dazu Pollux

xai (to'js) TTspl TO TEÄTj (v.ctxoupYoövTa;). Wurden durch solche Defraudation

zunächst nur die pekuniären Interessen der Zollpächter geschädigt, so

traf sie diese doch nur als Organe der Staatsverwaltung.
'^ Gesetz bei [Demosth.] g. Malart. 71 S. 1074, 22, nach dem für

jeden unerlaubter Weise umgehauenen Ölbaum hundert Drachmen an

die Staatskasse und ebensoviel an den Kläger (-uj £-£;tov-'., nicht tiü

ttTjvavTi) zu zahlen sind. (Die (i runde, mit denen A. Fränkel de concli-

cione soeiorum Atlieniensium (1878) p. 38 f. die Echtheit des Gesetzes

zu widerlegen gesucht hat, beweisen, soweit sie haltbar sind, nur

gegen seine Vollständigkeit.) Ähnlich bestimmt noch das Gesetz des

Hadrian C. I. A. III n. 38, dem der Kontravenienten gegen die Be-

stimmungen über die Ölausfuhr zur Anzeige und Bestrafung bringt, die

Hälfte des Wertes (Z. 49 xott oiclosHw ~m &.i-{i>x-i-i to T^aiau, vorher wieder-

holt aTjVJciv). Aber die Versuche, in Lysias v. Ölb. 22 S. 279 die Er-

wähnung der '^d'j'.i einzuführen, sind mifsglückt, vgl. Fuhr Anim'adv. in

orat. Alt. p. 39 f. Andernfalls hätte man eine Phasis an den Aieopag

wegen Frevels an den heiligen Ölbäumen anzunehmen.
^'^ Bei Demosth. g. Androt. 27 S. 601, 28 ist, wie bereits S. 266 A. 4

bemerkt, für cppct^stv ripr/; töv ßot5t),ia mit Weil cpaiveiv zu schreiben, was
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auch gegen die Sykophanten gerichtet sein läfst, so wird

man diese von anderer Seite nicht bestätigte Angabe wenig-

stens nicht auf jede Art von Sykophantie, sondern nur auf

Sykophantie in Zoll-, Emporial- und Bergwerksangelegen-

heiten zu beziehen haben ^^.

Was die Behörden betrifft, bei denen die Phasis an-

zubringen war, so gehörte die Phasis wegen Aneignung von

Staatsgütern vor die Syndikoi, solange diese bestanden, sonst

vor die Elfmänner, wegen des auf Schilfe, die nach einem

anderen als dem attischen Emporium Pvückfracht nahmen,

geliehenen Geldes, wegen des Getreides, das nicht nach dem

attischen Eni]torium geführt w^ar, wegen Verletzung der Ein-

fuhr- und Ausfuhrgesetze vor die Vorstelier des Emporiums,

bei Vergehen in Bergwerks- und Zollsachen und wegen Syko-

])liantie vor die Thesmotheten, wegen Asebie vor den Basileus

und wegen Schädigung von Waisen vor den Archon^". Def

Fall, bei dem auch der Rat der Fünfhundert mit der Phasis

befafst wurde -'^. gehört ebenso wie seine Kompetenz für

Endeixis und Apagoge in die Zeit, in welcher ihm noch eine

ausgedehntere Strafgewalt zustand -^

Alle Klagen, bei denen man sich der Phasis bedienen

konnte, waren, soviel wir sehen, mit Ausnahme der Phasis

noch der Scholiast gelesen "hat. (Ppcf^stv im Sinne einer besonderen

Art von Denunziation zu verstehen, berechtigt weder Aristoph. Woll.

846 noch Piaton Ges. XI 11 S. 932 D.
J8 Mit Schömann de comii. Ath. p, 178 n. 19. Platners II S. 15

Ergänzung des auy.o^avToOvTa; durch das Objekt des vorausgehenden

Gliedes xiöv or^iAosttov Tt scheitert schon an sprachlichen Bedenken.

'» "Wenn Pollux VIII 47 f. alle cpdaei; -po; töv a'pyovTa gelangen

läfst, so ist dieser Ausdruck auf den ersten Archon so wenig zu be-

ziehen als § 49 oder 50. Im übrigen sind die Belege schon im ersten

Buche gegeben.
20 Aristoph. Bitt. 300 (Anm. 16). Bei Isokr. g. Kallim. 6 K. 3

handelt es sich um ein Ereignis;, das in die Zeit der Oligarchie der

Zehnmänner fällt, in der an efn regelmäfsiges Verfahren nicht zu

denken" war. Bei Isokr. Trapez. 42 K. 22 (Anm. 13) aber kommt nicht

die Phasis selbst an den Rat, sondern die Klage über die Hindernisse,

die der Sprecher dieser Phasis in den "Weg legte; wegen der Bürgschaft,

die von ihm gestellt werden mufste, dachte schon Meier an Eisangelie.

-1 Ysl. S. 46. 197.
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wegen Ausrodens von Ölbäumen, schätzbar -^ Daher ist

über ihre Folgen für den Beklagten nicJits zu sagen, als

dafs die Strafe , abgesehen von der Konfiskation , die bei

Übertretung der Handels- und Zollgesetze eintrat, nicht

allein eine Geldstrafe sein konnte, die bei der Phasis gegen

Vormünder zur Hälfte den betreffenden Mündeln-^, sonst

dem Staate, zur anderen Hälfte dem Ansteller der Phasis

zufiel, sondern auch eine Leibes- und Ehrenstrafe"*. Was
den Kläger angeht, so verordnet das Gesetz über den Schutz

der Ölbäume, dafs er für den auf ihn fallenden Teil der

Geldbuise Prytaneien erlegen solle, deren Verlust mit dem
Verlust des Rechtshandels verbunden war. Da die Ge-

währung einer solchen Belohnung an den siegreichen Kläger

der Phasis eigentümlich war, dürfen wir auch die Erlegung

von Prytaneien für sie als allgemeine Ptegel voraussetzen ^•''.

Erhält er aber für seine Klage nicht den fünften Teil der

Richterstimmen, so verfällt er in die allen öffentlichen Klagen

gemeinsame Bufse von tausend Drachmen und partiale Atimie,

wie durch ausdrückliches Zeugnis der Rede gegen Theo-

krines verbürgt ist^^. Freilich läfst Pollux den Kläger in

jenem Falle vielmehr die Epobelie erlegen , und man hat

darum annehmen zu müssen geglaubt, dafs diese entweder

22 Pollux a. a. 0.

23 Auf sie und etwa noch auf die durch Zolldefraiulatiou oder

Sykophautie Geschädigten geht Pollux § 48 t6 xiar^Hsv ifi^t-zo twv äv.-

•/.o'j[A^viuv El 7.at <zXaos 'jTTEp a'jT(Lv csTjvetev. Dals aber dem Kläger auch

bei der Phasis gegen Vormünder eine Belohnung gewährt worden sei,

darf man mit Platner II S. 15 um so mehr annehmen, als auch Piaton

Ges. XI 8 S. 928 C für Strafen, die wegen schlechter Behandlung von

Waisen auferlegt werden, verordnet ^lyvEailoj -o jjiv t^;j.'.3'j toj -cc.oo;, tö

OS TjtAta'j Toü y.aTaoixaactijiEvo'j Tr,v or/r^v.

2* [Demosth.] //. Phorm. 87 S. 918, 5 twv vofxujv xä Isya-.OL ivA-ziiiiv.

-poTcÜEr/.o-wv tX -'.; oIym-j 'A'l/.vr^aiv a/J.o'ji ~oi 'jizfffipzitv Tj si; xö 'AttixÖv

la-opiov. Lykurg g. Leo!;. 27 S. 157.

-^ So für die mit Prämie verbundenen Fälle der Phasis Böckh l-

S. 468 f., aber ohne jene als Regel aufzufassen. Fraglich konnte nur

erscheinen, ob auch in dem wohl nur bei Zollvergehen oder Syko-

phautie möglichen Falle , dafs der Geschädigte selbst die Phasis an-

stellte, was Böckh bejahte, Meier verneinte.

26 § 6 S. 1823, 19.

Lipsius, Attischts Recht. 21



316 Zweites Buch. Die Klagen.

neben der Bufse der tausÄid Drachmen oder in gewissen

Fällen anstatt derselben zu zahlen gewesen sei^\ Indessen

sprechen überwiegende Gründe dafür, dafs vielmehr Pollux

oder sein Gewährsmann sich eine Verwechslung beider Bufsen

hat zuschulden kommen lassen ^^.

2'^ Die erstere Ansicht vertrat nach Vorgang von Böckh und mit

Zustimmung noch von Thonissen Revue de le'fpslation 1875 p. 152 t.

Schömann und machte dafür die Doppelnatur der Phasis geltend, die

einerseits zu den öffentlichen Klagen zähle, anderseits von ihnen sich

dadurch unterscheide, dafs sie den Vorteil einer Privatperson entweder

hauptsächlich, wie bei der Phasis im Interesse von Mündeln, oder

doch nebenbei verfolge, sofern dem Kläger die Hälfte des konfiszierten

Gutes oder der Bufse zufalle. Dagegen beschränkte Meier die Zahlung

der Epobelie auf die Fälle, in denen der Kläger ein Privatinteresse

durch die Phasis verfolgte, entweder selbst der Verletzte oder durch

die ausgesetzte Belohnung interessiert war; andernfalls habe ihn die

Bufse der tausend Drachmen getrofifen.

28 So zuerst Heffter S. 190 f., dessen Ansicht auch Böckh I^ S. 486

als sehr folgerichtig anerkannte.



Fünftes Hauptstiick.

Die Apag'og'e, Endeixis und
Epheg-esis.

Die Klagarteu der Apagogo und der Endeixis, sowie

die seltener vorkommende F.pliegesis stehen in enger Be-

ziehung zueinander und ergänzen sich gegenseitig. Darum
werden die beiden erstgenannten häufig nebeneinander er-

wähnt^, gelegentlich wohl auch die eine an Stelle der

anderen genannt^. Ihre Ähnlichkeit zeigt sieh teils in der

Art des Verfahrens, das bei ihnen einzuschlagen, teils in

den Fällen, in denen sie zulässig waren. In ersterer Hin-

sicht stimmen sie darin überein, dafs bei allen dreien keine

Vorladung (TTf>oax>,-/jaic) vorkam, sondern die Handlung, welche

ein jedes der Worte bezeichnet, deren Stelle vertrat, und

dal's der Angeklagte, gegen den eine der drei Klagformen

Anwendung fand . sobald der Gerichtsvorstand die Klage

annahm, ins Gefängnis gehen mufste, wenn er nicht drei

Bürgen stellte^. In bezug auf ihre Zulässigkeit ist den

1 Andok. r. cl. Mijster. 91 S. 44. Aristot. 29,4. J'laton Apol 20 S. 32 B.

Demostli. g. Lept. 156 S. 504, 24 (Anm. 38). g. Timokr. 146 S. 745 a. K.

(Anm. 3). g. Theokr. 11 S. 1325, 9 (Anm. 39). Hyper. g. Athen. 29 C. 14, 6.

2 Bei Antiphon v. Ilerod. Erm. 9 S. 707, 6 sagt der Sprecher, ob-

gleich die Rede gegen eine Apagoge gerichtet ist, ttj-jw-tov ;/£v yip -/cc/oOpyj;

svoeoEiyijivo; cpovo-j o[V.-/;v '^E'jyw. Vgl. [Demosth.] Brief 5 S. 1489 a. E.

e'j-fj Y'ip 'Kthtiij-ov svoEOir/Hoc. v.ct't 'ir:~r^y\)i'. v»-' 'Ap'irvj. Die Rede des Lysias

gegen Agoratos ist in der Handschrift ivoct^tto; überschrieben, obwohl
Agorat durch Apagoge vor Gericht gestellt war.

^ Vgl. Demosth. g. Timokr. 146 S. 745 a. E. oj!)' ö'kov £vott;i; inxvi

r^ ci-aYiuyT., TTpoasYi-jfpa-T' ctv h zoh v^iaoi;* tov o' evosiyUsvrct -Jj dTrayOsvTct

0fj5ccvT(üv o't vifjv/.'j. b) Tijj i'jXtii, und über die Befreiung von der Haft

durch Bürgenstellung ebd. 144 S. 745, 12. Weiteres darüber im
dritten Buche.

21*
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drei Klagformen dies gemeinsam, dafs sie nur dann statt-

haft waren, wenn der Angeklagte auf der Tat bei Ausübung
des Verbrechens ertappt oder doch die Handlung, die zu

der Anklage geführt, so offenkundig war, dafs nicht ob sie

begangen , sondern nur ob sie strafbar sei , Gegenstand des

Streites werden konnte. Auch rücksichtlich der Folgen, die

die Klagarten für den verurteilten Angeklagten hatten, zeigt

sich eine gewisse Übereinstimmung darin, dafs sie wenigstens

in der Mehrzahl der Fälle dessen Tod nach sich zogen*.

Von erhaltenen Reden sind auf Anlafs einer Apagoge

geschrieben die Verteidigungsrede des Antiphon über die

Tötung des Herodes und die Anklagerede des Lysias gegen

Agoratos, welche gleichfalls einen Tötungsfall betrifft. Eine

Endeixis liegt zugrunde der Verteidigungsrede des Ando-

kides von den Mysterien ^, und der unter Lysias Namen über-

lieferten Rede gegen Andokides, die sich für eine in dem
gleichen Prozesse gehaltene Klagerede ausgibt*', sowie den

Demosthenes zugeschriebenen Reden gegen Aristogeiton und

Theokrines, von denen die ersteren fingierte'^, die letztere

* ^^'enn Meier eine Ähnlichkeit der drei Klagformen auch darin

vermutete, dafs, wenn der Beklagte von der Behörde das ihm zur Last

gelegte Verbrechen zugestand, in den Fällen, in denen keine richter-

liche Schätzung nötig war, die Strafe ohne Spruch des Gerichtshofs

auf den blofsen Befehl der Behörde an ihm vollzogen wurde, so ist

für die Endeixis eine solche Befugnis des Beamten weder nachweisbar

noch wahrscheinlich.

^ Von der Mysterienrede war die zweimal zitierte Eede rept -:r|?

ivoet'ceio; nicht verschieden, vgl. meine Ausgabe p. X n. 31.

*> Mein an dem Anm. 5 a. 0. p. V ausgesprochenes Urteil über

die Eede ist näher ausgeführt von W. Weber de Lysiae qvae feriur

contra Andocidem oratione (Leipzig 1900) und V. Schneider P'>.-Li/S''a^

xax' 'Avooxt5ou äoeßeiac in Jahrb. f. class. Piniol. Suppl. XXYII (190L

S. 352 ff.

^ Dafs auch die erste Rede gegen Aristogeiton durch die mangel-

hafte Kenntnis ihres Verfassei's von attischem Rechte und Gerichts-

wesen sich als undemosthenisch erweist, habe ich Leipziger Studien VI

(1883) S. 317 ff. nachgewiesen. Nicht erschüttert ist dieser Nachweis

durch den Rettungsversuch von Weil MeJanges Eenier (1888) p. 17 ff.,

der zu dem mehr als bedenklichen Auskunftsmittel greifen mufe, die

zwei schwersten Anstöfse durch gewaltsame Änderungen zu beseitigen.

J
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eine wirklich gehalteue Anklagerede ist. Unter den ver-

lorenen Reden haben Endeixis behandelt von Antiphon die

Verteidigung auf die iMideixis des Kallias, von Lysias die

Keden gegen Kallias und gegen Aristagoras , von Lykurg
die Rede gegen Aristogeiton, von Deinarch die Reden gegen

Polyeuktos und gegen Deinias^, welche Reden sämtlich

Klagreden, während eine der Reden des Pytheas und die

Hede des Aristogeiton gegen Lykurg und Dernosthenes '•*

^'erteidigungsreden in Phideixis waren. Eine Anklagerede

in einer Apagoge war die dem Deinarch, aber mit Unrecht

beigelegte Rede gegen Menekles,

Apagoge*" ist die Abführung des bei der Tat ertappten

Verbrechers zu der konii)otenten Behörde, also in der grofsen

Mehrzahl der Fälle zu den Elfmännern, die, wenn er ge-

ständig war, sofort au ihm die gesetzliche Strafe vollzogen,

andernfalls, sofern ihnen kein Bedenken gegen die Anklage

beigiug, ihn in Haft nahmen. Kur um Vollstreckung der

Strafe kann es sich in den Fällen handeln, für die die

Kompetenz der Thesmotheten bezeugt ist, gegen Mörder

und Hochverräter, die in die Heimat zurückkehrten. Da-

gegen hatte in den Fällen, in denen die Strafe nicht sofort

vollstreckbar, sondern eine gerichtliche Entscheidung ein-

zuholen war, der Ankläger der Behörde seine Klagschrift

* Die a'jvTjyoo'!« Xh/yn^ /.vzh. AeiviVj bezeichnet Harpokration wenig-

stens einmal als £vO£t;t;. Die von Meier gleichfalls hierher gezogene

Rede gegen Kaliistheues aber wird von Dionys und sechsmal von

Harpokration als cfaaYyeXt'a zitiert, wonach die einmalige Anführung des

letzteren (u. '(jvAoxo) bt ir x. K. hjozi^zi auf Irrtum beruhen mufs.

« Ihre Echtheit bezweifelt Blafs Atf. Bereds. III 2- S. 280, doch

vffl. Lcij)ziffer Stnch'en a. a. 0. S. 381.

'° Die Apagoge ist schon von Salmasius de modo tisurarum

p. 772 ff. Heraldus Observ. in ins A. et M. p. 310 ff. , dann von Meier

de bonit; damn. p. 41 ff. Ulrich die Elfmänner zu Athen (1821) S. 244 ff.

behandelt worden. Zuletzt hat II. INIeufs de 'i~(x•((^J•(f^i actione apud

Athenienses (Breslau 1884) die Fälle, in denen die Apagoge statthaft

war, schärfer zu sichten und zu ordnen unternommen, ihr aber zu enge

Grenzen gezogen. Ihm scliliefst sich an Glotz a. d. S. 238 A. 1 a. 0.

p. 425 ff.
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ZU überreichen, die gleichfalls «-7.1' (u^r^ genannt wird ^^ Die

Verbrechen, gegen die Apagoge zulässig war, zerfallen in

zwei Gruppen. Einmal fand sie Anwendung — und dies

war wohl ihre ursprüngliche Bestimmung, deren Aristoteles

darum allein gedenkt ^^ — gegen gewisse Kategorien ge-

meiner Übeltäter, die als xa/oip-jot im engeren Wortsinne

bezeichnet werden. Als solche waren vom Gesetze nach

den schon im ersten Buche (S. 78) gegebenen Nachweisen

aufgeführt Diebe (x/iTctai) , Kleiderräuber (XwTroouxai) und

Menschenräuber (^vopa-oöiSTOfO, wohl auch Einbrecher (xoi-

yjü^'s/rji) und Beutelschneider (ßaXÄavTioxoaoi ^^). Bedingung

aber für die Zulässigkeit der Klagform nach dem Gesetze

war, dafs der Übeltäter auf frischer Tat (e-' «uiocptupto)

ergriffen war'^. Doch ward in der Praxis dieser Bestimmung

die weitere Auslegung gegeben, dafs die Bedingung auch

dann als erfüllt galt , wenn nur der Tatbestand ein ganz

oifenkundiger war ^\ Für Diebe unterlag die Zuständigkeit

" Darum Lysias g. Agor. 85 S. 502 i-' ccJt'/-f(!jpw ty; cinaywyrj i-<.-

(i'^[j'-j.--'x\.. Suidas u. d. W. = Lex. Seguer. VI S. 414, 19 dTrcryojyT) \j.i:-ni\^

o£ et? 10 0£3ii.coTY]ptov TTpö; Tov)? vihv/.a.

^- 52, 1 (S. 75 A. 91), wo doch Mohl hinter 7.-o(yo;j.Evo'j; mit Kaibel-

Wilamowitz einzusetzen ist xaxo'jpyoy; tcj? te. Den vop.o; twv xorv.o'JpYiov

nennt Antiphon v. Hemd. Mord 9 S. 707 (Anni. 26), dasselbe Gesetz

meint der voa&; -spt ruiv /.w-oo'jtwv bei Demosth. g. Konon 24 S. 1264, 11.

Vgl. [Andok.] r/. Alkib. 18 S. 120 a. E. •jij.Tv asv oüos -zob: -/.axo'jpyo'j;

c<a-^a/,£; £(; xö SsCfi-CüTr^ptov ov di-ciyeiv. Hari^okr. u. ^rccyc* ä-cz'yeatS oc. r>' irt

Twv y.azoupytuv. Lex. Seguer. V S. 200, 26. Suid. u. Hesych. u. öj-czyiuy/^.

Schol. Demosth. g. Androt. S. 601, 19.

'^ Über die Schreibung des Wortes s. Meineke Fragm. com Gr.

II p. 12.

'^ Isai. r. Nil-ostr. Erb. 28 S. 83 a. E. zU xo ojcratoxr^piov djc v./i-Tr^;

oiv st:' ct'JTocfiopoj aTj^/ji\-r^. Demosth. g. Steph. I 81 S. 1126 a. A. zi -/.^i-Tr^v

Sc ätttjov u>c Iz' ocjTocptupitj ei/.TjCfU);, xt]v oüaioiv r^v e'/S'.;, ef "tu; oFov x' r^v,

£7rii)£t? aot, wonach in der Regel auch die gestohlene Sache vor die Be-

hörde mitgebracht worden ist. Vgl. Aisch. g. Ktes. 10 S. 395.

^^ Darum konnte Ariston daran denken, gegen Konon die ärraytuy),

x(I)v /.(uroo'jxÄv anzustellen, wiewohl seit dem Überfall längere Zeit vei-

stricheu war, Demosth. g. Kon. 1 S. 1256, 8. 24 S. 1264, 11. Xach
Lysias a. d. Anm. 25 a. 0. wurde Dionysios von den Elfmännern ge-
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der Apagoge, wenn wir anders eine Aufsernng des Denio-

sthenes ^*^ genau nehmen dürfen, noch der weiteren Be-

schränkung, dafs der Diebstahl entweder in der Nacht oder

in einem Gymnasion begangen sein, oder aber, wenn er am
Tage anderwärts verübt war, der Wert des gestohlenen

Gegenstands über fünfzig Drachmen , bzw. wenn der Dieb-

stahl in den Häfen verübt war, über zehn Drachmen be-

tragen mufste. Dals die Zulässigkeit des Verfahrens durch

das Gesetz noch auf andere Kategorien von Verbrechen

ausgedehnt worden sei, ist, wie gleichfalls bereits bemerkt

wurde, wenigstens für die Rednerzeit durch Aristoteles aus-

geschlossen. Wohl aber wurde für den einzelnen Fall durch

Volksbeschluls die Kompetenz der Apagoge erweitert. So

nötigt, seiner Apagoge gegen Agoratos den Zusatz i-' ccJ-o-^wow zu geben,

wiewohl dieser nur durch seine Denunziation den Tod des Dionysodoros

herbeigeführt hatte und der Sprecher die Berechtigung des Zusatzes nur

damit zu begründen weifs, dafs jene Denunziation vor versammeltem Rate

und Volke erfolgt, also offenkundig sei, § 30 S. 464. Richtig urteilte

zuerst Rauchenstein über die Apagoge i. cl. Bede d. Lysias g. Agar. Piniol.

V (1850) S. 513 ff. Befremden kann, dafs der Sprecher der Rede Anti-

phons vom Morde des Herodes das Fehlen des Merkmals i-' ocjTOyiopo)

nirgends betont; indes erklärt sich das zur Genüge daraus, dafs er seine

Zugehörigkeit zu den xay.oypyoi überhaupt ganz in Abrede stellt. A'er-

fehlt war es, wenn Schwartz N. Rhein. Mus. XLIV (1889) S. 116 den

Ausdruck i~' ccJtcicswpq) vom Gesetz selber im Sinne der Offenkundig-

keit verstanden wissen wollte, wofür auch Stellen, wie Demosth. g. JBoiot.

I 26 S. 1002, 9. Xenoph. Sympo^. 3, 13 nichts beweisen können. Vgl.

Ltipziger Studien XI (1889) S. 356 f.

'6 G. Timolr. 113 f. S. 735 f. ö SoÄwv — vo(i.ov cJaVjvsyxEv, zi rj-vi t'.;

iA£i>' r^aspav ÜTtEp -vn-i^Ao^i-a l^iyyAc, xXeTTtot, diTotYwyrjV -pö; to-j; k'vosx'

slvat, zi 0£ Tts vuxTcop ÖTioöv xXs-Tot, ToÜTOv i^sivoci xKi äTroxTeivott xotl Tpwaat

ottoxovxa xai czTrayayciv toT; svoex' zi ßo'j?.oi-o' tw o' dXovTt cov al dTraycoyott

etiiv, oüx lYpT|Td; xaxaa-T^aavTi Ex-statv elvctt töiv -/.ÄsaacfTiov, öjXa öavaTov

TTjv ^r,fxiav. v.oX zX Tt; y' Ix A'JXcIO'J t) i; '
\y.o}jr^iJ.z<.OLZ r^ iv. Kuvoaapyo'j;

laotTiov 7^ Ar^x'jiliov yj d7vXo Tt cpct'j^.oxaTov rj TÖJv axcuiöv ti t(öv ix t(Bv

Y'j[j.vo(a''u>v 'jz>i).oi-zo, q iv. töv Xi|j.iV(ov u-sp Oi'xa opo£y|j.7s, xcti to'jtois Sotva-ov

ävoaoiJsTT^acV elvoti tT)v ^r^atav. Dafs •jrzkrj olxa opcc/tAC(; nur zu iv. Tuiv Atasvoiv

gehört, was noch Weil verkannte, lehrt der Zusammenhang. Bei der

ganzen Erörterung kommt es dem Redner freilich mehr auf die Strafe

als auf das Verfahren an, so dafs es wohl denkbar bleibt, dafs Apa-
goge auch bei Entwendungen von geringerem "Werte statthaft war.
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haben wir aus Aristoteles^' gelernt, dafs, als im Jahre 412

zur Vorbereitung des oligarchischen Regiments die gesetz-

lichen Schranken gegen Anträge auf Umsturz der Verfassung

beseitigt wurden, Endeixis und Apagoge gegen den gestattet

wurde, der dem Beschlüsse zuwiderhandelte. Danach ver-

steht sich auch , wie in der stürmischen Verhandlung über

die Feldherren der Arginussenschlacht dem Epistates. der

sich weigerte, eine Abstimmung gegen das Gesetz vorzu-

nehmen, mit Apagoge und Endeixis gedroht werden konnte ^^.

Noch weniger ist auf das ordentliche Rechtsverfahren ein

Rtickschlufs daraus zu ziehen , dafs nach dem Berichte des

Aischines^^ Demosthenes einmal bei der Athena schwur, er

werde jeden bei den Haaren fassen und ins Gefängnis führen,

der sich zu sagen unterstände, dafs man mit Philipp Frieden

schliefsen müsse, oder gar aus einem Vorfall in Oreos auf

Euboia^" zu folgern, dafs auch nach athenischem Gesetz

gegen Unruhestifter Apagoge habe angestellt werden können.

Auf einem Volksbeschlusse aber wird es beruhen, wenn nach

Hypereides ^^ ein Metoik . der im Kriege aus Attika aus-

wanderte, mit Apagoge und Endeixis verfolgt werden durfte.

Eine Erzählung desselben Redners^- aber liefert einen be-

zeichnenden Beleg, wie sehr mau die im Gesetze über die

xaxo'jpYoi gebrauchten Ausdrücke zu dehnen geneigt war, um
dem gegen diese geordneten Verfahren möglichst weitgehende

Anwendung geben zu können. Nur dadurch wurde auch

ihre Verwendung für Tötungsklagen ermöglicht, wie solche

''' 29, 4 ioiv 0£ Ti; TO'Jxiov yapiv 7^ y^'uol fj -poay.aXr^-ott fy Etsayr; £(; xö

oiiCaCTTjp'.ov, £V0£i?iv opjToü slvai xal i—otyioyrjV "pö? to'j; axpaTTjYO'Js, xo'j; oe

axpctXTyyo'jc -apoioo'jvcc. xoi; svoExa i^aväxu) ^/^aiwsai.

'^ Piaton Ai)oI. 20 S. 32 B.

19 G. Ktesiiph. 150 S. 539. Vgl. Demosth. tt. naoano. 279 S. 431, 7.

g. Timohr. 208 S. 764, 24.

20 Demosth. Phil. III 60 S. 126, 15 'iTrayvjat xöv EöcppaTov £(; x6 oe-

GatoTTjpiov (ij? o'jvxap^xxovxa xtjv t.'j}m. Ebensowenig folgt für Athen aus

Piaton Men. 13 S. 80 B £{ yotp ;£vo; ^v ä)}.r^ -o'/.ei xotaüxa zoiot?, läy' av

(US yOTj; i-cf/HciTj;.

-' G. Athenog. 29 C. 14, 6.

-'- G. Athenog. 12 C. 5 (S. 78 A. 104).
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den heideu in Apagojic^ gelmltcuen Reden zugrunde liegen.

die uns aufbewahrt sind.

Die Rede des Antiphon über den Mord des Herodes ist

geschrieben zur Verteidigung eines Mytilenaiers namens

Euxitheos-^, der von den Verwandten des athenischen

Bürgers Herodes angeklagt war . diesen auf einer gemein-

samen Seereise ermordet zu haben ; die Rede des Lysias

gegen Agorntos ist gehalten von Dionysios, der im Verein

mit seinem Schwager den Agoratos anklagte , durch wahr-

heitswidrige Denunziation die Hinrichtung des Dionysodor,

ihres Bruders und Schwagers, und anderer Häupter der

demokratischen Partei unter den Dreiisig herbeigeführt zu

haben. Dafs bei der einen wie bei der anderen Anklage,

ebenso wie bei dem Verfahren gegen die Mörder des Phry-

nichos^* die in dem Gesetze über die y.ctxo'jpYoi geordnete

Apagoge zur Anwendung gelangt ist, darüber lassen die

unzweideutigen Angaben beider Reden keinen Zweifel. Für

das Verfahren gegen Agoratos geht dies mit voller Sicher-

heit daraus hervor, dafs Dionysios von den Elfmännern ge-

n(>tigt wurde, in seine Klagschrift den Zusatz £-' a-j-cocpiup«)

aufzunehmen, weil erst durch ihn die Apagoge gegen Ago-

ratos als xaxo'jpYoc berechtigt werde ^^. Der Sprecher der

antiphontischen Rede aber beschwert sich in wiederholten

Äufserungen darüber, dafs die Gegner die Klagform der

Apagoge gewählt haben , wiewohl der Mord nicht zu den

x7.xoupYTiu.ot-a gehöre, für die jene Klagart bestimmt sei. und
meint, dafs sie dabei einmal von der Absicht geleitet seien,

sich die Beweisführung für die Richtigkeit ihrer Beschuldi-

gung zu erleichtern , teils von dem Hintergedanken . wenn
sie mit der gegenwärtigen Anklage niclit durchdrängen, sich

die Anstellung einer Mordklage often zu halten ^''. Es ist

23 Blafs Att. Ber. P S. 645 und schon Meufs p. 27.

-* Lykurg rj. Leokr. 112 S. 217 to'jtwv /.rj-ii^sv-wv xct't £t? tö oe-

afAtutVjpiov ä7ro-£i)Evtiüv uro tüjv -zo'j ^p'jvtyo'j cst/.tov.

25
§ 86 S. 504.

26 Vgl. die ganze TTpoy.a-ctay.E'jT. der Rede § 8 ff. S. 706 ff., besonders

§9 8. 707 TtpiöTov u.ev yzp xctzoüpY'j; cvOcOstYfASvc/; cpovo'j otxriv 'ss'jym o

oöoEtc -(«j—0-' =.~'X')c TüJv iV T-^
Y'^ ~'^'-''^r

''-^'- '"''
I-'-^*''

^'' y-f/.oOpYo; etat o'Jo'
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auch nicht berechtigt, in diesem Kaisonnement einen blofsen

Advokatenkniflf zu erkennen ". Denn die Beweisführung

des Redners ist nur unter der Voraussetzung erklärbar,

dafs die Einrechnung der Mörder unter die xocxoGp^ot weder

in dem Gesetze noch in der bisherigen Praxis ausreichende

Rechtfertigung fand. Aber in letzterer Hinsicht mufs sich

in der nächsten Folgezeit die Sachlage so geändert haben,

dafs Lysias in seiner Rede gegen Agoratos diese Einrede

nicht mehr zu besorgen brauchte.

Scharf geschieden von diesen Tötungsklagen , die den

Mörder als xaxoL»f>Yo? verfolgen, ist die Apagoge gegen Tot-

schläger, von der wir durch Demosthenes Rede gegen Aristo-

krates wissen. Nach der Besprechung der fünf Blutgerichts-

höfe, die unsere Hauptquelle für deren Kenntnis bildet, fügt

der Redner hinzu, dafs es noch eine sechste Möglichkeit

gebe, einen Mörder zur Strafe zu ziehen, wenn einer die

anderen Wege zu seiner Verfolgung nicht gekannt, oder die

Frist abgelaufen ist, innerhalb deren sie anzuwenden waren,

oder aber er aus irgendeinem anderen Grunde sie ver-

schmäht hat: dann kann er, wenn er den IMörder in den

Heiligtümern oder auf dem Markte herumgehen sieht , ihn

ins Gefängnis abführen, und auch dann geschieht dem An-

geklagten nichts, bevor er vor das Gericht gestellt wird,

sondern erst wenn er verurteilt ist, wird er mit dem Tode,

wenn aber der Ankläger nicht den fünften Teil der Stimmen

erhält, dieser mit einer Bulse von tausend Drachmen be-

strafte^. Hier finden wir also die Zulässigkeit der Apagoge

svoyos T(ij Ttöv xaxo'jpytov vofj.to, auTot o'j-ot to'jto'j jj.O!pTup£; ye^cvr^vTcet. -cpt

yctp T<jüv y,Xz~zwv v.oa /.(UTroO'JTuiv ö vöij.os xeiTat, öjv o'joev Saoi "poaov ä—E-

§et;av. 16 S. 712 «j^te |j.T|0£v ij.oi £vi)c(0£ <J-rfik Tr?,£Ov elvat l-ir^o' dro'^'jyovTt,

dXX' i?£ivctt aot Xi'(ti\ OTt zaxoüpyo; dTTS'^puyov, ä/.X' oü roö tpdvo'j t7]v oi'xt^v'

eXiüv o' au d^iioOEi^ fx' aTTOXTetvoti du; toO aovou ttjv Sixt^v (öcpÄr^xoTot.

85 S. 750 iyu) ok xa&' ou; [jiv drzr^yßr^v oüx Ivoyo; dixi toi; voij.oi;, tuv

o' l^(o TTjv a^Ttav ctyiov fjioi vofAifAo; ÜTroXstrExat. § 94 S. 757. § 90 S. 754.

2^ Mit Meier und Thalheim bei Pauly-Wissowa Bcalenc. u. Apagoge.

Über das Argument, das letzterer der ioi Prozesse des Mytilenaiers

gemachten Schätzung entnimmt, s. Anm. 30.

^^ § 80 S. 607 £{ -- töv ävopocpovov »i/pä Ttcpiiovra £v toI; Upot; xal

xaTC< TTjV otycpc!v, ir.dyv.^j zzz'j-vj Et; -o O£aij.io-Y^pf,v. — -/c/vtccji}' äTTcryHii; O'jo'
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gegeu den Möiiler nicht au die Bedingung seiner Ergreifung

auf frischer Tat. souderu au die Voraussetzung geknüpft,

dafs er Heiligtümer und Markt besucht, Dafs die letztere

auch in den Fällen des luixitheos und des Agoratos zu-

getrotTen habe, findet in dem Schweigen beider Reden seine

Widerlegung -'-', Ebenso undenkbar aber ist, dafs im Laufe

der Zeit die eine Bedingung an die Stelle der anderen ge-

treten ist. Beide beruhen auf ganz verschiedenen Gesichts-

punkten. Wenn der Nachweis des Ergreifen» et:' auTO'fa»p(o

gefordert wird , so erfolgt das Einschreiten gegen den des

Totschlags Verdachtigen auf Grund der dr.a-(w'(r^ täv xaxo-jf.-

-('tüv'^'^ Wild aber der Besuch von ]\Iarkt und Heiligtümern

OTioüv —piv cJv "/.piiiv^ -zi'jfz'xu 7/,Ä' £Ö!v ii.b/ '/./aü, !Ic(vO(T(ij 'lr^ij.nuy)y'pZT'y.i, ir/.v os

-^ Das bemerken richtig Froliberger EinJ. z. R. 8 und Philiii])i

Äreop. >i. Eph. S. 104 f. Von letzterem Gelehrten ist die gleich im

Text bekämpfte Ansicht aufgestellt.

^^ Nach Meier hatte der Gesetzgeber Apagoge gegen Mörder nur

dann gestattet, wenn sie das Verbrechen in räuberischer Absicht be-

gangen hatten, woraus er die gegen Euxitheos in Anwendung ge-

lirachte Schätzung (Anm. 47) erklären wollte. Dafs aber in der Pi-axis

die Klagform weiter ausgedehnt worden sei, mufste er wegen des Falls

von Agoratos zugestehn. Von Meier wich Sorof die dnnywyrj in Mord-

prosessen. N. Jahrb.
f. Phil. CXXVJI (1883) S. 105 ff. darin ab, dafs er

die Ausdehnung der Apagoge auf die £-' ocj-o-jtopoj ergriffeneu Mörder
auf ein unter Eukleides erlassenes Gesetz zurückführte: gegen Euxi-

theos aber habe die Anklage in der Klagschrift auf Raubmord gelautet,

sei aber im Vorlauf der Verhandlungen in eine reine Mordklage um-
geändert worden — eine Annahme, die in der Rede keinerlei Stütze

findet, vgl. Meufs p. 29 f. Dabei werden die beiden scharf geschiedenen

Verfahrungsarten in der Weise zusammengeworfen, dafs das i-' aöto-

ocopiu Äctixßavctv von Demosth. fj. Aristoh: 80 frei durch opäv wieder-

gegeben sein soll. Dagegen läfst Thalheim die beiden Fälle des Euxi-

theos und des Agorat unter den Gesichtspunkt der Apagoge gegen

Atime fallen, bekennt aber selbst, dafs dieser in den Reden nirgend

zutage tritt. Um so weniger kann für den ersteren Fall die Schätzbar-

keit, für den anderen der Umstand beweisen, dafs Lysias den Agoratos
wiederholt als ävopo-fovo; hinstellt. Denn in diesem Worte liegt der

von Demosth. g. Aristoh: 29 S. 629 a. E. hineininterpretierte Sinn des

überführten Mörders ebenso wenig, wie die von Schwartz behauptete

Bedeutung des offenkundigen Mörders, vgl. Leipziger Studien a. d.

Anm. 15 a. 0.
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als Voraussetzung geltend gemacht , so handelt es sich um
eine ganz andere Art der Apagoge, auf welche sofort zurück-

zukommen ist, der jeder verfällt, der die ihm entzogenen

Rechte sich anmafst. Mit dieser notwendigen Scheidung ist

nun aber zugleich der bisher vermifste^^ Nachweis geliefert,

in welcher Weise das attische Recht dafür Sorge getragen

hatte, dafs die Tötung eines Bürgers auch von anderen als

seinen Verwandten gerichtlich verfolgt werden konnte. Denn

wenn auch in dem Falle bei Antiphon der Angeklagte ein

Mytilenaier ist und bei Lysias dem Agoratos das Bürgertum

abgesprochen wird, so berechtigt das doch nicht zu der

Folgerung, dafs nur Nichtbürger wegen Mordes durch Apa-

goge verfolgt werden konnten ^^. Wird doch auch der Nach-

weis, dafs Agoratos nicht Bürger sei, nicht in der Begrün-

dung der Anklage angetreten , sondern erst im Zusammen-

hange der Angriffe gegen seine Person und Familie nach-

gebracht. Dafs jedenfalls auch gegen Fremde eine eigentliche

Tötungsklage angestellt werden konnte, daran lassen wieder-

holte Äufserungen des Antiphon (Anm, 26) nicht zweifeln.

Wohl aber begreift sich . warum man jenen gegenüber der

Apagoge den Vorzug gab, weil sie die Möglichkeit bot, durch

Inhaftnahme sich ihrer zu versichern. Aus dem gleichen

Gesichtspunkte erklärt sich auch, dafs auch in anderen

Fällen von der Apagoge gegen Fremde Gebrauch gemacht

wurde, in denen sie Bürgern gegenüber nicht zulässig war.

so bei schlechter Behandlung von Waisen ^^ und Verführung

^' Von rhilii)pi Arcop. u. Ejili. S. 106. Falsch behauptet Glotz

a. d. Anm. 10 a. 0. p. 429, dafs diese Apagoge nur den Verwandten

des Getöteten zugestanden habe.

^2 Wie Meufs p. 27 ff. wollte, für dessen Annahme Antiphons

Ausdruck 8 oüoeU tmizox' sttocöe töiv ^v i^ y'^ Ta6-7) zu sprechen scheinen

konnte. AVenn aber Glotz p. 426 den Satz von Meufs dahin übertrieb,

dafs er drei Arten der Apagoge unterschieden wissen wollte, gegen

xaxoüpyoi, gegen Atime und gegen Xichtbürger, so ist das unlogisch,

da Euxitheos wie Agorat eben alt^ -/.axnöpYoi verfolgt worden sind.

^^ Aischin. g. Timarcli 158 S. 159 ti? ydp 'j;j.ä>v xöv öp-iavöv -/.ot/.c/j-

(XEvov AiocpavTov oüx olo£v, o; tov ievov -r.p'j^ töv a'p^'ovtc« i7n]'[oi'(t\ — j-ai-

Tiotac/aevo? TetTapot; opcty;j.7.; «Otöv 'j-sp tt,; -pc(;c0jc tccJt/jC i.T.z:j-zrjTf/.v/yi<..
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freier Knaben zur Unzucht^*, Auch die Metoiken . die ihr

Schutzgehl nicht erlegten, wurden zu den Poleten al)geführt.

Ein Rechtsstreit konnte im letzteren Falle kaum entstehen

(S. 100 f.), wohl aber in den anderen. Unberechtigt aber

ist es jedenfalls, zwischen 7.-7>i's'.v und ä-otYoj-'ri einen scharfen

Unterschied dahin zu machen, dafs letzterer Begriff' auf die

Fälle beschränkt wird, in denen der Behörde, zu der die

Abführung des Beschuldigten erfolgt, auch die Gerichts-

vorstandschaft zusteht ^^. Einen weiteren Wortsinn hat O-A-

Y£iv aber dann, wenn es die Abführung zur Exekution ohne

rechtliches Verfahren bedeutet^", wie es für das Schreckeni--

regiment der Dreifsig charakteristisch war.

Eine zweite Zuständigkeit der Apagoge , die von der

bisher besprochenen wohl zu scheiden ist, richtet sich gegen

die Atimen, die sich die Rechte der Epitimen anmafsen, gegen

die noch häutiger die Endeixis in Anwendung kam. Nach

einem in Demosthenes Timokratea eingelegten Gesetze ist

Apagoge statthaft gegen den, der nach einer Verurteilung

wegen Verletzung der Kindesptiicht oder Hinterziehung des

Kriegsdienstes oder überhaupt nach Ausschlufs vom Bürger-

recht die Stätten betritt, deren Besuch ihm verboten ist^'.

Ebenso ist es zu verstehen, wenn Leptiues in dem von

Demosthenes bekämpften Gesetze ein Gesuc'h um Erteilung

der Atelie nicht allein mit Atimie und Kontiskation des

Vermögens, sondern auch mit Endeixis und Atimie be-

"* Aischin. g. Timareh 43 S. 69 otctrs'./.r^aotuivo'j oz -m MiaYoXo; -/.al

ij.zi^jdy.io'j cÄs'j&spov ot£cp))£tpc(v /-)..

"5 Mit Meufs p. 22 ff., bes. p. 26 f.

''S Demosth. n. ttuquttq. 279 S. 431, 7. g. Titnoh: 208 S. 764, 24.

Vom Abführen zur Vollstreckung der erkannten Strafe Antiph. Tetrol.

II Y 12 S. 677.

^' G. Timokr. 105 S. 733, 9 söiv U xt; y.-or./ßr -wv yovswv v.'xy.io'jn»-

r^/tox(bs Yj äoTpareia; r^ TTpocipTjij.Ewv aü-iö twv vo;j.tov erpytai^ai ciauov ozoi

f-iT) XpTj, Sr^aavTwv aürov o'i svosxa v.al tidayöwTvn'j aü-öv £(; ttjV y.tatotv, y.a-n]-

yopsiTto o' ßo'jXoa£vo; oli I'^cOtiv. iöiv o' iXtö, TtudTOJ YJ t^Kioliol ~i ypYj

Tiaftstv ri dTTOTEtccc. i'h o' ^py^piou ziij.r^%-^, O£0£a>)to ew; ctv ^/.xet'sT;. Hierauf
bezieht sich Demosthenes § 103 S. 732, 20. 60 S. 719, 21.
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drohte ^^, und wenn nach der Rede gegen Theokrines die-

selben Klagen zulässig sind gegen den, der eine Phasis gegen

Kaufleute und Schiffherren nicht zu Ende führt ^^. In diesen

Zusammenhang gehört auch die oben besprochene Apagoge

gegen Mörder, die sich auf dem Markte oder in Heilig-

tümern betreffen lassen. Denn deren Besuch haben sie auch

ohne Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu meiden *^.

ähnlich wie der, der eine mit Atimie bedrohte Handlung

begangen hat, auch ohne gerichtliche Verurteilung sich jeder

öffentlichen Tätigkeit zu enthalten hat. Ebendahin dürfen

wir wohl auch die Apagoge wegen Religionsfrevel stellen,

die nur gegen die zulässig gewesen sein wird, die beim

Besuch von Heiligtümern betroffen wurden, der ilmen durch

totale oder partiale Atimie untersagt war^^ Mit der Apa-

goge gegen Atimie verwandt ist endlich der Fall, dafs auch

gegen die wegen Mord oder Hochverrat Verbannten, wenn

sie ohne Erlaubnis zurückkehren, Apagoge angewandt wird*-.

^^ G. Lept. 156 S. 504, 22 c('ti|j.o; estio xai /j oüata oTy,aoatct IsTtu

zhoii U v.oL'. ivoilln^ V.Ott äTtotytoya;. Über den Sinn dieser Worte s. S. 382.

^^ § 10 f. S. 1324 a. E. oxi o' ob xctT; -/iXt'cti; aovov svoyö; cStiv, di/./.'}.

Acd ä-oeyüiyr y.al toI; ä9.Aot; oaa '/.zhz'iti rAfi'fv.-i ö vojx<}; oüToai TÖv suxocsotv-

ToOvTa Tou; ea-opr/j; -/.al tov); va'jx/TJ.po'j;, potoi'co; ic, TJ-r/j zo'j vo;j.o'j YvcolsaUi —
idv OE Tts Tiotp' ocjxot Tiotf Tcöv C'Jxocpavxo'JVTiuv, £vo£t;tv ct'JTÖJv sTvoti xal ir-OL-

yiuyTjv. Es scheint danach, dafs das Gesetz anf das Fallenlassen einer

Phasis gegen Kaufleute eine weitergehende Atimie gelegt habe, als auf

das anderer öffentlichen Klagen. So Hetfter S. 199 und Platner I

S. 264 f., während Meier Apagoge gegen Sykophanten aus der Stelle

erschlossen hatte.

*** Vgl. riaton Ges. IX 11 S. 871 A o; av £x Trpovoi'a; -t v.i\ äoi'xwc —
XTci'vfj, TipiöTov ;j.£v Tiüv vo[i.'',aiov cipY£a!}io — i'-h t£ tu irotyopc'JTj -w opc(3otvTi

Tajxa äv})pw7rüjv ictv t£ ij-Tj.

*i Demosth. g. Andr. 27 S. 601, 25 -zffi äasßsia? -/ctTot tocjtv. saxr;

äTrctYctv, YpctcssaHai, otxaC£3ilc(i rpö; E'jaoXTTtSas, cpat'vstv irpö? tov ßaO'Aea. Die

obige Erklärung gab Meufs p. 21 f., während im AU. Froc. an Aus-

dehnung des Verfahrens gegen xaxoOpyoi gedacht war.

*2 De«iosth.
i7.

Aristol-r. 28 ^. 629, 20 wj; oe ävopo-fovou; E;£rva'

ÖTioxTEtvEtv Iv TT] TjfjLsoaTirj; xcti äraysiv, vgl. dazu Anm. 30.31 S.630, 14(Anni. 77).

Deiuarch g. Dem. 44 S. 34 Ta'jpoa!)£vr,v — xr^; Eüßcia; oXt^; rpoooxr^v (tt/.iTrrijj

yeyevrjijivov, öv oöy. ^Ä5iv o't vofi.ot xt); 'ASrjVOiitov /««poi? ETTißaivEiv, zi os fXTj,

xol; aixoi; svoyov slvai xs^.e'JO'jaiv of^TiEp i'v xi? xwv cps'jy^vxwv l| 'Apsi'o'J -ay^u
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nur dafs diese zu einem Rechtsstreite keinen Anlafs bieten

konnte. Daraus erklärt sich auch, wenn im peh)ponnesischen

Kriege diese Klagform gegen die Verräter festgesetzt wird,

die sich in das von den Feinden besetzte Dekeleia begeben

hatten, sobald sie zurückkehren sollten'*^; denn diese Ver-

räter machten sich selbst zu Verbannten. Wenn aber gegen

solche unbefugt zurückkehrende Verbannte ebenso wie gegen

Atime, die sich die Rechte der Epitimen anmalsten, aufser

der Apagoge auch Endeixis stattfand, so werden wir die

Frage, in welchen Fällen das eine oder das andere Ver-

fahren einzuschlagen war, dahin zu beantworten haben, dafs,

wenn man einen solchen Verbannten auf der Strafse oder

den Atimos bei Ausübung eines ihm entzogenen Rechtes

antraf, man die Apagoge gegen ihn in Anwendung brachte,

wenn dieser Moment aber vorüber war, sich der Endeixis

zu bedienen hatte ^*.

Was die Behörde angeht, vor die die Apagoge gehörte,

so ist bereits im ersten "Buche (S. 75. 77 ff.) gezeigt worden,

dafs sie gegen xaxoupYoi und gegen Atimoi, die sich die

Rechte der Epitimoi anmafsten, bei den Elfmännern, gegen

Verbannte, die ohne Erlaubnis zurückkehrten, bei den

Thesmotheten anzubringen war. Ganz aufserordentlicher-

weise wird Apagoge und Endeixis an die Strategen ver-

wiesen, denen aber nur die Strafvollstreckung obliegt ^•^. In

den S. 326 besprochenen Fällen, in denen die Apagoge nur

/.a-ri'/j. Dafs an diesen Stellen d-ayciv in nicht technischem Sinne gesagt

sei, wie Platner I S. 267 und Meufs p. 19 S. behaupten, widerlegt sich

schon dadurch, dafs in den gleichen Fällen auch £voet;t; statthaft war.

*^ Lykurg r/. Leolcr. 121 S. 221 iy-ojerc — zcd to'jto-j toü -ir/itaijia-o;

OTi TüJv hl Tiü -0/ifjio) a£Ta3T7vx(uv z\z AexEXciotv xarsyvwciav xat £'}r^'-pt3avT0

TO'j; Oea^oDetas, rapaXctiilov-ct; 0£ Trapotooijvott ~m i~\ toO '5p'jyaa-o?.

** So ist wohl auch Pollux VIII 49 zu verstehen xal aüxr^ {r^ £vo£i;t;)

;-i£v ytv£~at TiEpi xtüv o'J TrapovTüJV, rj ok iTza-jtoyri oxav Tt; ov lattv ivoet'^aadoi

fATj -apovta, TOÜTOv -apovxa i~' ocj-o'^tupiu Xaßojv a-aydyr^. Der Ausdruck

der Stelle aber ist insofern ungenau, als es aTraycuYT) für manche Fälle

gab, in denen keine Ivoei^i; zulässig war. Um so weniger aber ist

Platners (I S. 258 f.) Deutung der Stelle richtig.

*^ S. 322 A. 17.
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gegen Fremde Anwendung findet, bedingt sie keinen Unter-

schied in der Gericbtsvorstandschaft und dem weiteren Ver-

fahren. Inwieweit aber bei ihr der Rat beteiligt war. ist

sofort bei der Endeixis zu erörtern.

Die letzte Frage gilt den Folgen der Apagoge. In betreff

der xaxoüpYoi lehren die Redner**' übereinstimmend mit Aristo-

teles (Anm. 12), die Elfmänner hätten sie, wenn sie das Ver-

brechen eingestanden , sogleich hinrichten lassen , und nur

wenn sie leugneten, vor Gericht gestellt. Eine Schwierig-

keit liegt darum in der Behauptung des Mytilenaiers bei

Antiphon, die Kläger hätten ihm eine Schätzung gemacht*"^.

Indessen war diese Ausnahme wohl nur darum möglich, weil

das Gesetz die Mörder nicht unter die /axoSp-j-oi einrechnete

;

übrigens wurde, wie der Sprecher zu verstehen gibt, seitens

der Kläger dabei ein Privatvorteil bezweckt*^. Bei den

Atimen, die sich die Rechte der Epitimen anmafsten, wurden

für die Bestrafung verschiedene Grade der Anmafsung unter-

schieden , wie wir dies noch näher für die Endeixis nach-

zuweisen imstande sind. Während Apagoge eines trotz seiner

Atimie eine amtliche Tätigkeit Ausübenden, soweit sie über-

haupt möglich war, unschätzbar war und die Todesstrafe

nach sich zog *'', bestimmt das schon oben (S. 327) angezogene

Gesetz in Demosthenes Rede gegen Timokrates für den,

welcher die Orte besuchte, deren Besuch das Gesetz ihm

"6 Demosth. g. Timokr. 65 S. 721, 16. Aisch. g. Timarch 91 S. 113

und si)eziell über die Diebe 113 S. 131. Demosth. a. R. 113 S. 736, 5.

Hierauf allein ist Isokr. '/. Luch. 6 K. 8 und Lykurg g. Leohr. 65 S. 183

zu beziehen. Dafs die ävopcfTrooiCTo«' mit dem Tode bestraft wurden,

lehrt Lykurg b. Harpokr. u. d. W. {Fr. 61 S.).

*''
§ 10 S. 709 liTEiTa T(;j.Tjatv fJ.ot dTroiVjCiav — oü toO saoi a'ja'jspovxo;

k'vr/.ct, äX/a to'j acpt'atv ccjTot? Ä'jai-EÄoüvTo;.

** Vgl. § 59 S. 732 a. P]. ott y^pr^iiäiw^ svcxa ^r^Tet; i[X£ äTTOxTetvat.

Meier und Sorof sahen in der Schätzbarkeit des Prozesses eine Be-

stätigung ihrer Annahme, dafs die Klage auf Kaubmord gelautet habe,

wogegen Anm. 30. Thalheim a. d. Anm. 27 a. 0. folgerte eben daraus,

dafs es sich um die Apagoge gegen Atime handele. Aber gegen diese

konnte nur die Todesstrafe in Fi-age kommen fAnm. 50). An eine

sophistische Vermischung der verschiedenen Arten der Apagoge dachte

Blafs Att. Ber. I^ S. 177.

*» Demosth. g. Lept. 156 S. 504, 26 (Anm. 72).
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als Atimos untersagte, Abschätzung der Strafe durch den

Gerichtshof. Die Verurteilung eines in solcher Weise zur

Verantwortung gezogenen Mörders führte natürlich seinen

Tod herbei ^^. Ebenso hatte die Apagoge gegen unbefugt

zurückkehrende Verbannte den Tod für den verurteilten

Angeklagten zur Folge -^^

Während bei der Apagoge sich der Ankläger selbst der

Person des Beklagten versichert, un» dessen Verhaftung

durch die Behörde herbeizuführen , ist das Eigentümliche

der Endeixis dies, dafs der Ankläger durch seine Klagschrift,

die gleichfalls i'vosuic heifst^^, den Gerichtsvorstand ver-

anlafbt, den Angeklagten zur Haft zu bringen oder Bürgen
zu fordern. Von den beiden Gruppen von Fällen aber, in

denen eine Apagoge zulässig war, gestattete nur die zweite

eine Endeixis ^^, wie dies die von anderen Grammatikern
wiederholte Erklärung von Harpokratiou besagt , Endeixis

sei diejenige Klagform, durch welche man die vor Gericht

zog, die Orte besuchten, deren Besuch, oder Handlungen

ausübten , deren Ausübung ihnen von den Gesetzen unter-

sagt war-^*. Diese Erklärung umfafst alle die, denen aus

irgendeinem Grunde ihre bürgerlichen Rechte ganz oder

•'0 Demosth. g. Aristokr. 80 S. 647, 5 (Anm. 28).

" Lykurg g. Leoh: 121 S. 221, 7 (Anm. 43). Demosth. g. Anstolr.

31 S. 630, 13 (Anm. 77).

•'^^ [Demosth.] g. Theokr. 1 S. 1322, 7. 5 S. 1-323, 7. Pollux VIII 49.

53 Wenn Meier eine Evostit; auch gegen xctxoöpyot annahm, so ist

die £vo£i?i; gegen Mörder, die sich auf dem Markte oder in Heilig-

tümern betreffen lassen (Pollux a. a. 0.), vielmehr, wie oben (S. 328)

gezeigt, aus dem Gesichtspunkte des Verfahrens gegen Atime zu er-

klären. Bei Antiphon aber a. d. Anm. 2 a. 0. beruht -/.oty-oöp-p; EvocOciy-

aevos nur auf ungenauer Ausdrucksweise.
^* Harjjokr. u. d. W. ctSo; oi'xtjs orjaoata; ücp' r^v to'j; iy. twv voacuv

eipyofA^vo'JS T'.vüiv ij tottojv r^ -f/0!;£wv, zi arj ä-t/ovizo aÖTÖv 'jr.f^'[Oy. Daraus
aufser Suidas u. IvoEt;-.? 3 Etymol. M. S. 338, 49. Schol. Bav. zu [Demosth.]

g. Aristog. I 7 ^. 773, 25. Eine andere Glosse bei Suidas 2 = Schol.

Bav. zu Demosth. g. Lept. S. 504, 24 i'iv it; y.~iiJ.o^ iljv q wcpXr,-/.üj; xuT

§Tj(i.ciOtoj v.ctl ixTj ^/.TETiXüJS ä'p-/_£tv Tj ^AyAUiv £-'.-/£tpc/iV,, 'r/jirj'/ ivosi'xvuaiv 6

ßouX6[J.£VO; TÖJV TTOAlTÜiV 6[JlOUo; 7.at -OV ^.VTiTroiO'Jp-cVOV —pC«;£(ÜV Tj TOTTtUV

äTiyjYOp£'ja£vüJv toi; vorAoi; oiov tov y^Taipr^zoTa ttj? d-ppä? xctl toü /.syEiv iv

Ttj) OT.auj, ETt töv -/.axcTj; /iyovTot -ou; t£Tc/.£'J':t^xo-0(; äor/.w;.

Lipsius, .Vttisches Recht. 22
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teilweise entzogen oder sogar der Aufenthalt in der Heimat
verwehrt war^^; und die Bestimmung, wenn sie tun, was zu

tun. oder dahin gehen, wohin zu gehen ihnen nicht erlaubt

ist, umfafst das Auftreten in der Volksversammlung, im

Rate und in den Gerichtshöfen, das Anstellen von Klagen,

die durch partiale Atimie untersagt waren, die Ausübung
obrigkeitlicher oder richterlicher Tätigkeit , die Teilnahme

an der ^olksversammlung, den Besuch de§ Marktes und

der Heiligtümer und bei den Verbannten das Betreten des

vaterländischen Bodens überhaupt. In Gesetzen und Volks-

beschlüssen, welche gegen Zuwiderhandelnde die Strafe der

Atimie festsetzen . wird zugleich ihnen Endeixis ausdrück-

lich angedroht , falls sie trotz der kraft des Gesetzes oder

Volksbeschlusses sie treffenden Atimie fortfahren, die Rechte

der Epitimen auszuüben. Und zwar geschieht dies in der

Weise, dafs zugleich die Strafe bestimmt wird, die gegen

sie in eventuelle Anwendung kommen soll, da dieselbe, wie

bald zu zeigen, nicht für alle Fälle der Endeixis die gleiche

war. So wird in dem Gesetze des Leptines für die, welche in

Zukunft um Atelie beim Volke nachsuchen würden (Anm. 38),

Atimie und Konfiskation des Vermögens festgesetzt: slvai Ss

xctl ivocicsic xal 7.T:cz-'a)*'ac ' iav o ' a/.to i'vo/oc £3t(ü xtp vo;x(o o,

xstrai Eotv -tc occitÄcoy im or^iioauo ^-f-fjy'fi- Nach der vom Redner

sogleich hinzugefügten Bemerkung stand darauf der Tod.

In gleiclier Weise ist es zu verstehen, wenn nach dem
Gesetze über die jährliche Gesetzesrevision die Prytanen und

Proedren. die in der dritten der für das Geschäft bestimmten

Volksversammlungen die ihnen zugewiesenen Obliegenheiten

^^ Zu eng sind die Erklärungen andei-er Grammatiker, die die

Zuständigkeit der Endeixis auf Staatsschuldner, die staatsbürgerliche

Rechte ausüben, und auf Verbannte beschränken, die unbefugt zurück-

kehren (Suidas u. IvBeut? 1. Schol. zu Demosth. g. Androt. S. 603, 17.

PoUux VIII 50), oder auf Atime, die das tun. was ihnen die Gesetze

verbieten (Lex. Seguer. Y S. 25^, 10. Schol. zu Demosth. g. Timofcr.

S. 745, 29). Zu weit dagegen ist die Erklärung im Schol. zu Aristoph.

Ritt. 278 ^ Suidas u. ^vSEtxvjai * dvOEtxvjvott ok IXe^ov to -/aTayyE/.Xctv Ttvä

xaxoupyoüvta ^po; zi xoiva. Lückenhaft sind die Glossen des Lexiko-

graphen bei Hermann de emend. rat. gr. Gr. p. 338 a. E. und Lex.

Seguer. V S. 187, 4.
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nicht erfüllen würden, in eine Bufse von lOno. bzw. 40 Drach-

men an den Schatz der Athena fallen sollen, und zugleich ver-

ordnet wird /Ott i'yOitri, ccjtojv 33T(u -poc tooc Oi^aoilsTOt; zotUctriO

idy TIC öto/r, o'fst'Xcov t(o o-/;ao(jtm ^^. Es erklärt sich diese Be-

stimmung daraus, dafs die Eigenschaft als Staatsschuldner

in dem Augenblicke eintritt, in dem die Übertretung der frag-

lichen Gesetzesbetimmungen nicht mehr fraglich sein kann,

also für die Prytanen mit der Aufstellung des Progniinms

für die dritte Versammlung, für die Proedroi mit Eröffnung

der Debatte über einen anderen Gegenstand nach den Kult-

angelegenheiten. Bezahlen also die Prytanen oder Proedroi

dann nicht auf der Stelle und legen ihr Amt doch nicht

nieder, so ist die Berechtigung zur Endeixis gegeben, da

auf sie die Voraussetzung iav ->.; 70/r, o'fsiXojy tw or^aojt'to

nun vollkommen zutrifft^", Endeixis wie gegen den Staats-

schuldner, der als Richter fungiert, verordnete ein Gesetz

des Timokrates gegen den. der im Piate oder Volke ein

Gesuch um Erlafs einer ihm auferlegten Geldstrafe stellen

würde ^^•, war ja schon das Erscheinen im Rate oder Volke

den Staatsschuldneru durch das Gesetz untersagt. Dafs bei

diesen Bestimmungen gerade auf die gegen Staatsschuldner

geltenden Gesetze Bezug genommen wird, ist ebensowenig

zufällig, als dafs von den vier auf Anlafs einer Endeixis

geschriebenen Reden, die uns erhalten sind, drei, die gegen

Theokrines und Aristogeiton, gegen Staatsschuldner gerichtet

sind, die dennoch öffentliche Klagen anstellten -5^. Aber ein

56 Demosth. r/. Thnoh: 22 S. 707 i. A.
^'' Damit erledigen sich die Bedenken, die Westermann Unter-

Siichuncjen über che in die attischen Bedner eingelegten Urkunden S. 38 f.

gegen die Echtheit der Bestimmung und damit des ganzen Gesetzes

daraus ableitete, dafs die Proedroi nur für die eine Yolksversammlung

ernannt wurden und die Prytanen nur noch wenige Tage zu fungieren

hatten.

•5* Demosth. g. Timol:r. 50 S. 716. 15 i'iv azv ocjtö; ö ö-^/.wv 'r/.zxz'j-r^

^' Auf Endeixis gegen Staatsschuldner beziehen sich auch Demosth.

g. Androt. 33 S. 603. 17. g. Nikoiitr. 14 S. 1251, 10. Übrigens be-

zeichnen wir der Küi-ze halber mit dem Worte Staatsschuldner auch
22*
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starker Irrtum war es, wenn man die Endeixis für eine

Klagform halten wollte, durch die säumige Staatsschuldner

gezwungen wären, ihre Schuld zu bezahlen *'^. Die Endeixis

wider Andokides, gegen die er sich in der Mysterienrede

verantwortet, gründete sich darauf, dafs er die Heiligtümer

besuchte und namentlich an der Feier der eleusinischen

Mysterien sich beteiligte, wiewohl er durch die Atimie. die

ihn infolge des Psephisma des Isotimides betroffen hatte,

von jenen ausgeschlossen sei^^ Von Fällen der Endeixis

gegen Verbannte können wir in unseren Quellen wenigstens

solche nachweisen , in denen es sich um flüchtige Tot-

schläger, bzw. um der Verwundung in tödlicher Absicht

Schuldige handelt *^^. Vielleicht war Endeixis auch gegen die

statthaft, welche Verbannte aufgenommen hatten, da das

Gesetz *^^ diese ebenso bestraft wissen wollte als die unbefugt

zurückkehrenden Verbannten selbst, wie"wohl hier häufiger

die Ephegesis in Anwendung kommen mochte, wenn wir

anders den bald anzuführenden Grammatikern Glauben

schenken dürfen. Als Atimos wird von der Endeixis auch

der getroffen, der ein Phasis gegen Kaufleute nicht fort-

gestellt hat (S. 328) ; ebenso wird die nur von einem Gramma-
tiker (Anm. 54) erwähnte Endeixis wegen Schmähungen gegen

Verstorbene zu beurteilen sein. Als ganz aufserordentlichen

Fall haben wir es schon oben (S. 322) bezeichnet, wenn dem
Epistates, der sich weigert, eine gesetzwidrige Abstimmung

die Schuldner der heiligen Kassen, die das Gesetz bei [Demosth.]

g. Theokr. 14 S. 1326, 5 ausdrücklich nennt: öij.oi(us xeäe'Jci xa-a xi twv

ö'-fEiÄovTcuv rtjj orj[Aoa!o> töi? ivo£t^£(s tov ßotjXo;j.Evov -oteraöai xüiv zo/.txwv,

y.al idv xts öcpeiXir] x-^ 'Ai^r^vä Tj xiöv (i'XXwv OcuJv rj xüiv £7rtov6[j.iuv xw.
60 Widerlegt schon von Platner Beiträge S. 212 A. P. v. K. I

S. 271 ff.

61 Andok. ('. d. Myst. 71 S. 34.

62 Gesetz bei Demosth. g. Aristokr. 51 S. 636, 10 cpovou os otv-oi?

[J.Y] clvat [jiTjOaij-OÜ xotxö: xäiv xo'j; cpe'jyovxot; ivosf/vjvxcuv , idv xt; -/.OLzir^ ZT.rA

(i.Y] £'?£axtv. Der Redner setzt statt cpE'jyovxa; otvopocfovou;, das elienso

wie jenes auch auf unvorsätzliche Tötung gehen kann. Von Endeixis

gegen wegen tpovos sxoüaio; oder xpc^üfj.« Ix Tipovoia; Verurteilte redet

[Lysias] g. Andok. 15 S. 212.
63 [Demosth.] g. PohjM. 49 S. 1222, 3.
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des Volkes vorzunehmen, mit Endeixis gedroht wird. Andere

Fälle erledigen sich durch die Beobachtung , dafs an den

betrefiteuden Stelleu svoEixvjvoti nicht im eigentlichen Sinne,

sondern in der weiteren Bedeutung des Anzeigens über-

haupt zu verstehen ist, so die aus einer Stelle des Demo-
stlienes erschlossene Endeixis gegen Verräter*^*, die nicht

einmal nach Athen gehören würde, und wohl auch die

Endeixis gegen Gesandte wegen -apa-pscjßsta "^. Dagegen

ist Endeixis im technischen Sinne für einige Fälle anzu-

erkennen, in denen wir sonst Phasis angewendet finden, so

gegen die, welche Einfuhr- und Ausfuhrverbote übertreten^**,

gegen die. welche im Kriege den Feinden Zufuhr leisten'*'^,

vielleicht auch gegen die, welche Staatsgüter verkaufen ''^^.

Über die Behörde, bei der die Endeixis anzubringen

war. ist schon im ersten Buche (S. 80) aus Aristoteles und
Demosthenes gezeigt, dafs sie in der Mehzahl der Fälle an

die Elfmänner zu richten war. Wenn aber Aristoteles hinzu-

fügt, dafs gewisse Fälle vor die Thesmotheten gehörten, so

haben wir auch dies durch ein von Demosthenes bewahrtes

Gesetz (S. 333) für die Endeixis gegen die bestätigt ge-

funden , die ein öffentliches Amt bekleiden , wiewohl sie

Schuldner des Staates sind , und wir dürfen danach die

^* Demostb. (j. Phil. III 60 S. 126, 10 sviau-uT o£ rpoxöpov t^c ä/.co-

ac(o; (von Oreos) hdotiziv (E'jcfpaio?) w? -poooTT^v tÖv (Ptha-tor^v xat to'j;

u£t' a'JTO'j. Daraus folgerte k'vocuu xa-o: twv -poSoTwv Schol. zu Demosth.

(j. Androt. S. 603, 17.

ö^ Isokr. g. Kallim. 22 K. 11 «Pt'Äwva xöv £-/, Kot'/,-/j; ivoE'.yösvTc -ctpa-

TiptCj^rjcCfDa'. — l5o;£v üaiv äcsstvai. Nur in solchem allgemeinen Sinne

kann man das Anm. 55 angef. Schol. zu Aristoi^h. gelten lassen.

'5Ö Volksbeschlüsse von Koresos und Julis C. I. A. II n. 546 Z. 35

ir^'i 0£ Iv0£t;iv ctvot'. \\^)i^vrfil piv Trpo; xou? —•

, vgl. Z. 18 xoT oi cot^-

vavTi r^ lvo£i'?avTi und ähnlich Z. 21 u. 28. Worauf in dem Psephisma II

n. 139 die £vo£'.;i; geht, ist leider nicht zu erkennen.
^' Aristoph. Mitt. 278 to'jtovI tÖv avop' lyu) ivO£['y.vj,a'. xai cprj|j.' ^^ayetv

TctTo'. ll£/,o~r>vvrjCj(cov TpiV^pcStv ^toa£'j[AC(TC(. Andok. v. d. Rückk. 14 S. 82 ci'vopc;

ß'j'jXEUTai, dyci) TCiv ötvopa toütov svSsty.vjco -jaiv aixdv x£ si; xoü; TtoXcat'ou;

Eiiayayovxof 7.0(1 -/.wnsczc. Zu beachten ist, dafs beide Belege in das fünfte

Jahrhundert fallen. Vgl, S. 197.

^^ Schol. zu Aristoph. TT^es^;. 1103 Ivoei;-.; oe h-ri oiv.r^, ö!»; cor^cjt

lla/.aa/.OT^;, zctxöt xöJv X7. OTjaoaia ttw/.o'jvxiov.
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Zuständigkeit der Tliesmotheten für die Endeixis gegen

Staatsschuldner und Atime überhaupt als Regel betrachten.

Wenn gegen Andokides die Endeixis beim König eingereicht

wird*^^, so erklärt sich diese Ausnahme daraus, dafs das

Psephisma des Isotimides, auf dessen Grund sie erfolgte,

die eines Religion^frevels Geständigen vom Besuche der

Heiligtümer ausschlofs ^*'. Wenn aber in diesem Falle der

König den Prytanen von der Endeixis Mitteilung macht und

von ihnen den Auftrag erhält , Kläger und Beklagten vor

den Bat zu laden, so versteht sich dies aus der ausgedehnten

Beteiligung des Rates an der Rechtsptiege, die bis zum
Beginne des vierten Jahrhunderts nachweisbar ist (S. 197) '^

Was endlich die Folgen der Endeixis für den verurteilten

Beklagten angeht, so waren diese verschieden nach der

gröfseren oder geringeren Schwere des Delikts , durch das

sie veranlafst war. Wenn ein Staatsschulduer oder Atimos

ein öffentliches Amt bekleidete, verfiel er in Todesstrafe"^.

Wenn er aber als Richter fungierte, so unterlag er der

richterlichen Schätzung ^^
; das Gleiche gilt von dem , der

69 Andok. f. (l Myst. 111 S. 55.

•o Schömanu Birl. Jahrb. 1827 S. 1397 f. giuudete darauf die Au-

nahme, es sei jedesmal die Behörde zuständig gewesen, die im ordent-

lichen Rechtswege über das Verbrechen kompetent war, das der En-

deixis ursprünglich zugrunde lag, eine Annahme, die mit Aristoteles

schwer zu vereinigen ist. In C. I. A. II n. 546 Z. 35 (Anm. 6ü) ist der

Name der kompetenten Behörde leider weggebrochen, aber wohl Evos/a

mit Pridik de Cei insulae rebus p. 112 zu ergänzen. Aus tov ofoyo/ra

bei Pollux VIII 49 ist nichts zu entnehmen, vgl. § 50.

^1 Aus der Stelle in Andokides zweiter Bede (Anm. 67j ist darum

kein sicherer Schlufs zu ziehen, weil der betreifende Vorfall in die

Zeit der Oligarchie der Vierhundert gehört. Isai. v. Nikostr. Erb. 28

S. 84 äroypcfcpeU th tt^v ,Vyj/.TjV xaxoupyiüv meint nicht Endeixis, sondern

Eisangelie oder Men\sis (S. 302 A. 11).

'''^ Demosth. f/. ifjjf. 15(5 S. 504, 26 (nach den S.332 ausge>chriebeneu

Worten) UavaTov ^Eyet' toüto yap ianv ir.' iy.zhw TCi'j-tT!;/'.ov. ^^ as hier ^uu

den Staatsschuldnern gesagt ist, gilt natürlich auch von den Atimen

überhaupt.
''^ Aristot. 63, 3 oixcf^eiv ecs^-i toi; ictsp /.' zTr^ YEyovoaiv, öVjI ;atj

ö',feL'X&'jai Tiö OT^ij.oato) r^ otTiaot ciatv. sdv oe t;? rtv/Air^ oli ,u.r^ £;£3t'., cvosix-

v'jxai xal zli -6 otxaaTT^piov ciac'ytTat, ctv o' iXiü, "poaTw.cüatv a'Jcw oi oixaaTat,
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als Redner in der Volksversammlung oder als Kläger vor

Gericht auftrat ^^. Gegen ilüchtige Totschläger oder der

Verwundung in tödlicher Absicht Schuldige kam, wie selbst-

verständlich, die Todesstrafe in Anwendung'^. Die gleiche

Strafe traf die, welche das Verbot, heilige Stätten zu be-

treten, ül)ertrateu ''^.

Nur selten geschieht der i'z^r,-;r,aic p]rwähnung. Sie be-

stand darin, dals ein Ankläger den Gerichtsvorstand selbst,

natürlich in Begleitung seiner Diener, zu dem Orte hin-

führte, an dem der Angeklagte das Verbrechen ausübte

oder ausgeübt hatte, um ihn zu greifen. Es ist dies also

ein Rechtsmittel , das der gebrauchte , der sich körperlich

zu schwach fühlte , um eine dTaYou^T] anzustellen ; es wird

somit in denselben Fällen anwendbar gewesen sein, in denen

eine Apagoge zulässig war ". Daraus begreift sich auch

Tt 5v O'r/.TJ a;to; clvat -oL^izv/ 7^ äroTcTaott. IIpoOTi.atüa'.v erklärt sich durch

Beziehung auf die Staatsschuldnei', wie das folgende lehrt. Demosth.

g. Meid. 182 S. 573, 9 Iluppov tov 'ExeoßouTctor^v i'^OciyßiwzT. or/ct^siv <'j's.dlo'/za

Tiü OT^ij.o^'M HavaTi!) ^r^ij.'M'j'xi Tivs; 'jaüiv ii'/ovro yor^-'/'X'. '/.od Tif)vr^y.£v ä/.oö;

''* Hierher gehören die Fälle von Aristogeiton und Theokrines.

Über letzteren vgl. [Demosth.] (/. Th. 47 S. 1337, 10 xctl otE^ctat -i; va.

Töjv voiAüJv Tiatupiot; at; e'voyo; £7.v ctXw •(Z'/f^'jz-'xi. 69 S. 1343, 20. Über

ersteren g. Aristog. I 92 S. 797, 25 /.oi-öv toivjv in-zh — ijAunzoL uiv

aÜTiö OavctTO'j TiafjSctt, et oe [j-t., ToaoÜTOv ävctOitvai 'z^lxf^\J.a ypr^avTiov o5ov ai]

o'jvT.KTai 'i£p£iv. Auf die Verurteilung geht Deinarch g. Arist. 13 S. 83

ob t6 TcXc'jTaiov ouTos IvOctyOct; üiTÖ A'JXO'Joyo-j 7.at IccÄcy/Hct; ötsei/.cuv t<jj

OTjaoat'oj /.cytiv o'jy. £;öv ctÖTw xotl rapaooOcl; toT; iVOcxcc xctTä to'j; vo;j.o'jc

TröptTTocrwv la-pociSev twv or/.aaTT^pHuv (a)'j.i}Tj) y.cti zl^ tyjv -posoptotv twv -p'j-

T'ivcojv ix'/i)«^£v. Trotz -otpc(oo!)£l; toi? k'vocxa (S. 76) ist das dahin zu ver-

stehen, dafs Aristogeiton zu einer hohen Geldbufse verurteilt ward, bis

zu deren Erlegung er in Haft verblieb. Vgl. Anm. 37.

'•^ Vgl. die Stelle des Pseudolysias in Anm. 62.

^6 Andok. V. d. Myst. 146 S. 72 a. E. 32 f. S. 17. [Lysiasj g. Andok.

55 S. 257.

^' Demosth. g. Androt. 26 S. 601, 18 (S. 265 A. 9). g. Aristog. II 9

S. 803, 14 t-i' oh Ol 'rj[j.rA x£?,£JO'jat -ö Xoi-öv ij.r^ ypctcpE^tJcc. ar^o' ä-dyt'.v ij.r^o

£»TjY£Ta&at. Aus ersterer Stelle stammt Pollux VIII50. Schol. Patm. zu Dem,
a. a. 0. I p. 13 icpTyYEta&ai tÖ ir.dyzi^/ ^l^yo\-a ö'-o'j oei £-1 -ö 0£i;a{ Tt 7:c«pG(vo-

[J.OV. Lysias r. (Jlb. 22 S. 280 entspricht dem Wesen nach der i'j'i]jfp'.i,

wenn es auch zweifelhaft ist, ob das Hinführen eines Archon oder
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die von den Grammatikern erwähnte Anwendung gegen die.

welche unbefugt zurückkehrende Verbannte aufgenommen

hatten''^. Nach denselben Gewährsmännern hätte man sich

ihrer auch gegen die bedient, die man beschuldigte, Staats-

gut in heimlichem Besitze zu haben. In Rücksicht auf

Behandlungsweise, Folgen und Behörden, bei denen sie an-

zubringen war. wird sie sich von der Apagoge nicht unter-

schieden haben.

eines anderen Mitglieds des Areopags zu dem Orte, an dem ein heiliger

Ölbaum abgehauen war, so genannt worden sei. Vgl. S. 313 A. 16.

Aber an die Ephegesis hat man zu denken bei Demosth. g. Aristoh:

31 S. 630, 13 rA i^EafjLoÖETat tou? im cpovip cpe'jyovxa; x'jptot i^av^Tw C'yjfj.täKJai

dai y.cd tov iv. tt^; ixvXrpi.az TTEpuai Trav-e; Itupaxe ü/i' ixetvujv dTiay&EVTa

(an Stelle des tov wird Euthykles den Gemeinten mit Namen genannt

haben). Ebenso ist PoUux VIII 102 zu verstehen oi l'voexa dTifjov xIätzzolz

dvopaTToStaxa; ztX.

''^ Etymol. M. S. 403, 23 = Photios und Suidas u. d. W. ^fTJyrjat;

ISTt 5txrj e{aaYO[j.£vr( ^Trt xou; •J7roo£;a;jLEvou; xöv eipyoiJiEvov Üttö xtüv vo;x(uv

STTtßaivetv XTj? y<opO!;, otov cpuycioa vj dtvopo'^ovov, r^ oxav xiöv OTjfj.oai'tuv xi

xaxEystv oo/.f xi; 7.p'j'.pa. Dieselbe Glosse hat Lex. Seguer. V S. 312, 81

unter -jcsvjrjais, wodurch Meier sich verleiten liefe die Hyphegesis als

besondere gegen Verheimlichung von öffentlichem Eigentum gerichtete

Klagform anzunehmen, -während das Kompositum 'j's>i]-(Tpi; offenbar

ebenso auf einem Schreibfehler beruht, wie im Lex. Cant. S. 677, 11

oder ätsTjTjais ebenda S. 669, 12. Die andere Glosse Lex. Seguer. IV

S. 187, 5 ist verstümmelt und darum unverwertbar.



Zweiter Abschnitt.

Die öffeiitlielieii KlajiTii in Rücksiclit auf

ihren Inhalt.

Sechstes Hanptstück.

Sehriftklag-en des Arehon.

Der erste im ArchouteDkollegiiim ist vom Staate zum
Hüter des Familienrechts bestellt. Die Klagen, die danach

vor sein Forum gehören, sind zum gröfsten Teile privat-

rechtlicher Natur. Aber ein ölTentliches Interesse gebietet^

dafür Sorge zu tragen , dafs dem Staate keine der be-

stehenden Familien oder ihr Vermögen verloren geht, wie

das religiöse Interesse die Erhaltung der Familien erheischt,

um den Fortbestand der von ihnen gepflegten Kulte zu sichern.

Darum legte das Gesetz dem Arehon die Pflicht auf, für die

Waisen, die Erbtöchter, die Häuser, die auszusterben drohen,

und die Frauen, die nach dem Tode des Mannes in dessen

Hause unter der Angabe schwanger zu sein zurückbleiben,

Fürsorge zu tragen, und wenn sich jemand wider sie ver-

geht, ihn mit einer Bufse bis zur Höhe seiner Kompetenz

zu belegen , falls er aber eine höhere Strafe zu verdienen

scheint, ihn vor einen heliastischen Gerichtshof unter Stellung

eines Strafantrags zu ladend Daneben ist aber jeder im

Vollbesitz des Bürgerrechts stehende Athener berechtigt,

öffentliche Klage gegen den zu erheben, der sich einer

Rechtsverletzung (xaxtojic) wider eine den im Gesetz auf-

geführten Kategorien angehörende Person schuldig macht.

Und zu solcher Ausdehnung des Klagrechts hatte man um

1 [Demosth.] g. MakaH. 75 S. 1076 (S. 58 A. 16).
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SO stärkere Veranlassung, je mehr schon frühe ein besonderer

Rechtsschutz für die bezeichneten Klassen nicht blofs aus

dem zunächst mafsgebenden Grunde, sondern auch in Rück-

sicht auf ihre gröfsere Schutzlosigkeit wünschenswert er-

scheinen mufste ^. Aus dieser Rücksicht wurde jener Rechts-

schutz auch auf die Eltern gegenüber ihren erwachsenen

söhnen ausgedehnt, so dafs drei Arten von xaxuja'.; zu be-

sprechen sind, wegen deren Schriftklage oder Eisangelie

angestellt werden konnte.

Auf den gleichen Gesichtspunkt des staatlichen Interesses

au Erhaltung der Häuser hat man auch die Klage dp-,'i7.c zurück-

zuführen, die verhüten sollte, dafs ein Familienbesitztum durch

Untätigkeit in Verfall geriet oder, seitdem die Unveräufserlich-

keit des Bodens aufgehoben war, in fremde Hände überging.

Der erzieherische Zweck, aus dem mau gewöhnlich die Einrich-

tung der Klage erklären will, ist schwerlich von Haus aus für

sie mafsgebend gewesen. Ebensowenig ist sie nach ihrer ur-

sprünglichen Absicht auf die beschränkt gewesen, die, ohne

Vermögen zu besitzen, auf jeden Erwerb verzichteten^. Er-

gänzend geht der Klage apyioi? die Klage -7.f>c(voi'7.? zur Seite,

die gegen den sich richtet, der infolge von Unzurechnungs-

fähigkeit sein Vermögen vergeudet. Wenn der Zweck der

Klage nur der gewesen sein kann, dem für unzurechnungs-

fähig erklärten die freie Disposition über sein Vermögen zu

entziehen , so waren zu ihrer Anstellung zunächst die be-

rufen , die am meisten dabei interessiert waren , die Ver-

geudung des Vermögens zu verhüten, also die Söhne, bzw-

die sonstigen Erbberechtigten. Dafs aber auf diese das

Klagerecht nicht beschränkt war, die Klage also keine

Privatklage, sondern Schriftklage gewesen ist, geht aus der

Erklärung hervor, die Aristoteles von ihr gibf*. Um so

' Gewöhnlich sieht man den letzteren Gesichtspunkt als den einzig

bestimmenden an, vgl. z. B. Glotz Dictionn. d. antiq. u. xorxwcjt«);

Yf,a'fTj a. E. '

^ So Thonissen Droit pe'nal p. 364 mit Berufung auf Isokr. Äreop.

44 K. 17.

* 56, Yf/orciC('t 0£ y.oci or/.0(t /.c(y/c<vovTO(i "pö; ot'j-ov — rotf/Ctvota; Ectv Tis

aiTiäTat Ttvot -c<pavoo'jv-a T7. ['jT.d^y o^TOi] c/Tto/.X'jvcc. Die vorausgehenden
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weniger bedurfte es einer anderen Klage wegen Verschwen-

dung. Nur unter den Gründen, aus denen die Berechtigung

fines Bürgers zur Bekleidung von Staatsänitern oder Aus-

übung irgendwelcher öft'entlicher Tätigkeit angefochten werden

konnte, begegnet die Beschuldigung, dafs er sein väterliches

Vermögen vergeudet habe (xaT£o-/;ooxsvai t« za-poja)-^. Machte

dennoch ein Verschwender auf dieses Recht Anspruch, so

war dagegen bei seiner Dokiniasie, bzw. wenn er als Redner

auftrat , auf dem Wege der s-^-'-s/.ia oo-/.t;x7.aiotc P^inspruch

/u erheben. Höchstens für den Fall, dafs jemand trotz

partialer Atimie ein Amt bekleidete, wäre nach Analogie

der Ypa'fr^ k-airjr,:iz(j)? eine nachträgliche Klage denkbar, die

aber vor die Thesmotheten gehören würde.

Auf keinen Fall aber ist es glaublich, dafs das athenische

Gesetz, ähnlich dem lakonischen*^, im Interesse des Staats-

zwecks die Beschränkung der persönlichen Freiheit soweit

getrieben habe , den Cölibat zu verbieten und eine Ypa'-sr,

d'^oiixiou anzuordnen. Denn gegenüber dem Mangel jeder

Klagen sind ypcc-iat, die nachher genannten or/at. Der im Att. Proc-

vorgenommeuen Einreihnng der Klage rapccvota; unter die Privatklagen

ist man auch nach Fund des Aristotelesbuchs mit Unrecht gefolgt,

zuletzt Beauchet II p. 383 f. und Dictionn. d. antiq. u. d. "\V. Nichts

für sie beweist, dals Piaton Ges. XI 9 S. 928 E ihrer bei Gelegenheit

der Streitigkeiten zwischen Poltern und Kindern gedenkt, oder vollends,

wenn Snpater Jtuio. Crtiri/u. S. 222 W. de unter die io'M-iv.'-A ypcficct zählt.

•^ Aisch. g. Timarch 30 S. 55 (ooxiaaaia p-/)tof,iuv id'i Tt; /.syr; iv tw

07j[j.ii)) Ta TTCtTpiüa 7,aT£orj007.d); r, wv av '/J.-r^rjrj'jrjij.oz '(ivr^ziu Pollux YIII 45

(vgl. VI 13). Danach i^t der ungenaue Ausdruck von Diog. Laert. I 55

zu deuten. Richtig schon vor Philippi Areojj. u. Eph. S. 164 f. Platner

II S. 153 f. und Lelyveld de infamia p. 251 f. , während Meier volle

Atimie und Klage vor dem Areopag annahm. Letzterem hat nur eine

sittenpolizeiliche Befugnis, wenigstens seit Demetrios von Phaleron zu-

gestanden, vgl. die Geschichte von dem jungen Demetrios bei Athen.

IV 63 S. 167 D.

® Ariston bei Stob. Anthol. LXVII 16 -r.'xp-ia-G}\ voac/; zci.--:;.'. '',r^\jh^

TTjV \J.hl TTpWTTjV dyOtp.lOU , -Z'f^-i Oc'JT^paV 'j'l>.-[Oi\J.WJ , TTjV TpiTT^V V.OLi ij.tyhzt^'/

xctxoyaato'j. Ahnlich Plutarch Lysand. 30, aber mit (u; Eoi-ica, während

er Lyktrrg 15 ebenso wie Klearch bei Athen. XIII 2 S. 555 C die den

Hagestolzen auferlegten Strafen aufzuzählen weifs. Den spartanischen

Satzungen folgt, wie natürlich, Piaton Ges: IV 11 S. 721 A. VI 17

S. 774 A.
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Spur namentlich bei den Rednern und dem indirekten Gegen-

zeugnis des Deiuarch^ können unsichere Andeutungen bei

späten Schriftstellern^ nicht zu der Annahme einer Insti-

tution berechtigen, die zu dem ganzen Geiste der athenischen

Gesetzgebung im stärksten Gegensatze stehen würde ^.

Wir wenden uns zuerst den Klagen xaxoGssojc zu, lassen

aber dabei ebenso, wie Aristoteles getan, die Formen der

Klagen zunächst aufser Betracht. Diese Klagen sind nach

Aristoteles^^ von viererlei Art, je nachdem sie wegen

schlechter Behandlung von Eltern durch ihre Kinder oder

von Waisen durch ihre Vormünder oder von Erbtöchteru

durch ihre Vormünder oder Ehegatten oder endlich wegen

Schädigung eines Waisenvermögens durcli die Vormünder
angestellt werden. Wenn das Gesetz den Archen noch zu

besonderer Fürsorge für die Frauen verpflichtete, die im

Hause des verstorbenen Mannes schwanger zurückblieben

(S. 339), so bedurfte es zu ihrem Schutze keiner •;p'^J.or^

xaxa)3£(üc /-/jps'joujaiv "jovai/rov. da dafür die vooi'fT; xaxw^so)?

' G. Demosih. 71 S. 51 (S. 273 A. 13).

^ Plutarch de amore prolis 2 S. 493 E -pwTov r/jx ävaasvct (tö: C<i'<3t)

vop.o'j; dya^-tou "/.oti ö'Li'j'otato'j y.at)a-£p ot A'jxo'jpyou -oÄitoc. xal SoÄüivo;-

Pollux YIII 40 nennt unter attischen Klagen eine ypocf/j dyaiAtou mit

dem Zusatz Trctpi os AaxeSatfj-ovtot; v.'xX öO/iya^atou xai xaxoyaato'j, vgl. III 48.

Lex. Seguer. Y S. 336, 23. Plat. Sympos. 16 S. 192 B kann um so

weniger beweisen, als die Echtheit der "Worte ä/Ä' uttö toO vo|jiou dvct)'-/.«-

«ovxat gegründeten Bedenken unterliegt. Die Überlieferung bei Plutarch

und Pollux leitete Philippi Göü. Gel A)iz. 1867 S. 771 aus der Fiktion

eines Komikers ab.

^ Eichtig urteilten zuerst van den Es de iure famüiarum apud

Athenienses p. 4 f. und Caillemer Dictionn. d. antiq. u. dyaai'o'j ypa'fv

während Meier, Platner II S. 248 f. und noch Hermann-Blümner Gr.

Privaialt. S. 252 A. 2 keinen . Zweifel in die Sache setzten, Osann de

coelibttm apud veteres populos conditione I (1827) p. 12 f. u. A. wenigstens

an ein von Solon erlassenes, aber frühe in Vergessenheit geratenes

Gesetz glaubten.

^•^ 56, 6 zwischen den Anm. 4 ausgeschriebenen Worten yovEwv

v.axwaew; (auTott o' et'aiv d'lii'j.wi tw ßo'j/.ou.cvco 5uo/.£iv), öpcpavojv xoiy.waccu;

(«"ÜTOd rj' £i(j'i 7,0(77. TÜJv £~i-pdT:wv), STTr/./, yVjO'j 7,c(7aij3£u); (a'JTa'. o' do\ v.ct.~y.

Ttüv iTiiTpoTru)/ 7,c(t 7(1) V a'Jvo!7.o'JvT(ijv), oh.o'j öpoavr/.'jö 7.0(7,to3£oj; (c^al 0£ 7.ai

CtUTCft y.axo! tcöv £-iTpo—ojv).
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opcpotviuv ausreichte ^^ Dals aber auch wegen xaxo)c;ic von

Frauen, die weder zu dieser Kategorie noch zu der der Erli-

töchter gehörten, durch ihre Ehemänner öffentliche Khige halie

erhoben werden können, ist durch Aristoteles ausgeschlossen

und liels sich schon zuvor aus Rednern und Grammatikern

widerlegen , die übereinstimmend den durch die Klage ge-

währten Rechtsschutz auf die drei oben genannten Kate-

gorien beschränken^^. Keine Gegeninstanz läist sich der

bekannten Fiktion des Kratinos entnehmen , der in seinem

Drama Uu-Jvr, die Komödie eine Klage x7.xo>3£(üs gegen sich

anstellen liels, weil er mehr mit der Trunkenheit als mit

ihr verkehre ^^, oder einer aus Menanders Misogyues au-

geftlhrten Drohung mit der gleichen Klage ^*.

Der x7'xtoaic yovsujv^'^ machen sich die Söhne schuldig,

die ihre Eltern oder sonstige Aszendenten , mögen es nun

natürliche oder Adoptiveltern und Voreltern sein ^^, ent-

weder mit Schlägen mifshandeln oder ihnen die Mittel

zum Unterhalt versagen , wiewohl sie sie zu gewähren im-

stande sind, oder endlich nach ihrem Tode sie nicht be-

*^ Mit Unrecht beschrankt Ghttz Didionu. d. antiq. u. -/.axwasiu;

Yf,c£'j;Yj
ji. 795 diesen Schutz auf die Frauen, die nicht bereits ein lebendes

Kind haben, und läfst darum auch die Bestimmungen ülier /Avm'j'.z, i-i-

//T.pojv auf sie Anwendung leiden.

'2 [Demosth.] g. Lakrit. 48 S. 940, 10 (S. 58 A. 17). Harpokr. u.

/.a7.wa£w?. Lex. Seguer. V S. 269, 1. Aus der gleichen Quelle wie letztere

<Tlosse ist der noch entstelltere Artikel des Photios geflossen, so dafs

aus dem Fehlen des im Lex. Seguer. bewahrten ^-tx/.V'po'.; bei v.aTä töjv

cj/opwv -cti; Y'jvai^tv nichts zu folgern war.

1^ Schol. Aristoph. Ritt. 400. In Nachahmung des Kratinos läfst

Lukian Bis accus. 14. 26. 29 die Rhetorik gegen ihn selbst eine Klage

y.ctxwaewi; erheben, weil er sich von ihr, seiner Ehefrau, zu dem Dialogos

abgewendet habe.

»* Bei Priscian XVIII 25, 247 {Fr. 328 K.) o^v-jai aoi xöv y^äiov

fj y-r^v drot'asiv aoi ypacpTjv xaxcoaeiu;. Was Meier sonst für den früher

allgemein geteilten Irrtum geltend gemacht hatte, hat in der Neu-

bearbeitung des Att. l'roc. seine Widerlegung gefunden, die dann

Beauchet I p. 286 und Glotz a. a. 0. wiederholt haben.
^^ Über sie ist eingehend gehandelt nach Heraldus von .J. Pan

de (jrati animi officiis et poena ingratorum iure Attico et Romano (Leyden

1809) p. 25 ff. und Lelyveld de infamia p, 144 ff.

16 Isai. r. Kir. E. -32 S. 216. Lysias g. Agor. 91 S. 510.
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statten und ihnen nicht die letzten Ehren erweisen^". Nur

die Kinder, die im Konkubinat erzeugt oder von ihren Eltern

zur Hetäresis vermietet worden waren oder nicht den ge-

liörigen Unterricht empfangen hatten, waren der Verptiich-

tung enthoben, ihren Aszendenten Unterhalt und Wohnung
zu gewähren, nicht aber der Bestattungspflicht ^^.

Wie der xaxojii? -jovstov nur Söhne oder weitere Deszen-

denten sich schuldig machen können , so richtet sich die

Klage X a X to 3 3 (u c
f>

cp 7. v w v
^

'^ und die verwandte x a x 6 -jito:

Tx u p (p a V i X ö nach Aristoteles nur gegen Vormünder.

Doch läfst sich nach Analogie der Klage xaxtossto? s-ix/.r^pwv

nicht wohl bezweifeln , dafs die erstere der beiden Klagen

wenigstens in der Praxis auf andere, die einen Waisen

schlecht behandelten, ausgedehnt wurde ^^ Denn während

^'' Lysias a. a. 0. Isai. a. a. 0. v. Kleon. E. 39. Demosth. g. Timolr.

107 S. 733, 26. Phil IV 40 S. 141 a. E. Lykurg g. Leoh: 147 S. 239.

Dazu Aisch. g. Timarch 28 S. 54. Xenopli. Memor. II 2, 13. Aristoph.

Vög. 1hl. 1357. Diog. Laeit. I 55. Ailiaii KG. IX 1. Die iilatonischen

Bestimmungen sind aucli hier den attischen ziemlich analog, vgl. Gesetze

IX 17 S. 881 D. XI 11 S. 932 A.
^^"^ Aischiu. g. Timarch 13 S. 40 j^-t; c-ccvayzi; sTvcc. t(;T -oläX y^'ji-ip'x-t-:'.

•Z'Aoz'M Tov -ccTepoc ,aT|0£ 0^X7)317 zctpi/c'.v , ö; 5v ixatSiltoO-^ STOcpciv' d-oi)«-

v'yVT« OS c!'j-öv ^n-zi-m xat Ta/.Xa -oictTto Tv. voaiC'>!-''">'a. Über die erste

olien genannte Ausnahme, die van den Es p. 145 in Zweifel zog, Herakl.

Pout. hei Plutarch Solon 22, über die dritte Alexis bei Yitruv VI praef. 3

(Fr. 304 K.).

'" Am ausführlichsten über sie Schulthefs Yormundschoft nach

attischem Becht S. 191 ff. Beauchet II p. 276 ff.

-*' Meier berief sich dafür auch auf Aisch. g. Timarch 158 S. 159

und [Demosth.] g. Theolr. 32 S. 1332, 12. Aber an der letzteren Stelle

hindert nichts, in I'olyeuktos den Vormund des beeinträchtigten Chari-

demos zu sehen, und bei Aischines kann d'.e Beschwerde des Diophantos

beim Archon über den Fremden, der ihm nicht den vollen Lohn b^?-

zahlt habe, keinesfalls eine Eisangelie sein. Dafs es übrigens in Athen

noch eine besondere mit der Fürsorge für die Waisen betraute Behörde

unter dem Namen 6p'f
avocsüXctxe; oder öp'jotvis-ai gegeben habe, folgt aus

dem irgendwoher entnommenen' Beispiele bei Xenoph. ttÖooi 2^ 7 £{

a£-oixo-f'j/.ctxa; yt üi~to öpt;avo-^6/.axc(; äpyT,-; xotDia-otrjASv SO wenig wie aus

der Glosse bei Suid. u. öp-iavia-rott- dp/r^ 'Aib'^vr^'S'. T'i twv öp-j;avcüv v.pivrvj^a.

Die gleiche Glosse (etwas anders Phot. u. d. "W.) hat Schol. Laur. zu

Soph. Ai. 512, während ein jüngeres Scholion auch Witwenpfleger unter
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die zweite Klage dann in Anwendung zu bringen war, wenn

durch Schuld eines Vormundes das seiner Obhut anvertraute

lAIündelvermögen zu Schaden gekommen sein sollte, so war
die erstere im Falle jeder Beeinträchtigung oder übler Be-

handlung des Mündels, sei es seiner Person, sei es seines

Vermögens, statthaft ^^ Diese Klage liegt der Rede des

Isaios über das Erbe des Hagnias zugrunde; mit ihr ver-

teidigt sich Theopomp gegen die Anklage, seinen Mündel

um die ihm gebüliieude Hälfte einer Erbschaft gebracht zu

haben. Eine andere Rede /.7-7. Oeoisouc xazojjswc opcp^voO

Taiooc wird unter den verlorenen des Deinarch genannt.

Dal's neben der Klage y.y:/Mjtoic o^o^avo-j es noch eine vpa'frj

i-i-po-r^c gegeben habe, die wegen pflichtwidriger Führung
der Vormundschaft von jedem Bürger während der Minder-

jährigkeit des Mündels habe angestellt werden können, ist eine

irrige Annahme, die in der einzigen dafür geltend gemachten

Stelle keine Stütze findet ^^. Das attische Recht kennt nur

dem Namen '/r^rjw::-^. kennt, der bei Homer und Hesiod ganz anderes

bedentet. S'jvof/'iccvtSToii vielleicht eine Behörde in Ephesos Inscr. in

the Brit. Mus. n'. 477 (I)ittenberger n. 510) Z. 29.

-^ Nnr zum Schutze der Person des Mündels glaubt sie bestimmt

Thalheim S. 16 A. 4.

-2 PoUux VIII 35 ot'jTT^ \i.bi {d-oo'j-zasir/j) or^j/ostcc w^-ep -/.oti Tr^; £->.-

Tfio-r^;" c^TjV yöifi TW |3i'jXoaEvi)j y[jct'.p£ai}at tÖv c-iTporov Orsp Ttüv 4otxc»'ja£v(i>v

<5p'^av«üv, während § 81 die oi'xr, iTriTpo-r^; richtig unter den Privatklagen

aufgeführt wird. An der ersteren Stelle liegt offenbar eine Verwechs-

lung mit der Eisangelie vor, die § 53 nur für AdvM-j'.^ von Erbtöchtern

Erwähnung tindet (Anm. 33). So richtig schon Heffter S. 193 A. 5. 251,

während Meier mit Böckh P S. 472 u. A. die ypot'-p); i-'.-rjor.rfi fest-

halten. Die ypa'fTj, von der Theopomp bei Isaios vom Erbe des Hagnias

spricht, ist von der Eisangelie nicht verschieden (Anm. 42). Dafs aber

Lysias Rede gegen Diogeiton nicht in einer öffentlichen Sache gehalten

ist, bemerkte gegen Böckh I ^ S. 350 schon Meier. Denn die IV/atot

xi'vouvot, die nach § 2 S. 894 dem Beklagten bevorstehen, beruhen auf

rednerischer Übertreibung, und wenn Max. Plan, zu Hermog. V S. 546 W.
den Ausdruck iyod'l'x-'-j AtoyEttova y.ciy.ir^:; i-i-^jOTä^^ braucht, so ist bereits

S. 264 A. 1 gezeigt, dafs ypct'.p£aOa'. namentlich bei Späteren auch vom
Anstellen einer Privatklage gesagt wird. Der eigentliche Kläger ist

also, wie schon Dionys erkannt hat, der ältere vor kurzem mündig ge-

wordene Sohn des Diodotos, und der Sprecher hat nur als ajvTjyopo;

seines Schwagers die eigentliche Begründung der Klage übernommen,
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eine Privatklage i-'-oo-r^;. die vou dem beeiutiächtigteu

Mündel uach ErhiDgimg der Volljährigkeit augestellt wird.

Wohl aber bestand, wie gesagt, iiebeu der allgeineiuen Klage

xctxtu3sto? op^avcov die spezielle x7xtuj=tü? ocaou opsctv-.xoO.

dereu Anwendung uns besonders für den Fall bekannt

ist^^, dafs ein Vormund das Vermögen seines Mündels

gar nicht zur Verpachtung gebracht oder zu einem ge-

ringeren als dem vom Archon genehmigten Betrage ver-

pachtet hatte ^'*. Falls nämlich im Testamente des Erb-

lassers keine Verfügung über die Verwaltung des hinter-

lassenen Vermögens getroffen war, stand dem Vormund die

freie Wahl zu, ob er das Vermögen selbst verwalten oder

verpachten wollte-^. Im letzteren Falle hatte er unter Ein-

vgl. § lt. S. 892 f. 9 S. 897. Übrigens keimt auch Piaton Ge.^. XI 8

S. 928 C die v'xTj irj-^oTziii mir als Klage des Beeinträchtigten selbst.

'^ Demosth, <;. Nausim. 23 S. 991, 14 o-jx £_u.ia8to3av ijuiöv töv oIxov,

-ro'j; ^'.xwrä; It:£'.3£v ji3a' o'.otxetv ofjTÖv. Der Rede des Lysias npo; tt^v

^p-äatv Toü öpaa-v'.xoO »srxo'j haben wir schon oben gedacht und dürfen den

gleichen Anlafs tur desselben Rede zpoj Aio^evt^v j-sp ui3»Kö3£iu; orxo-j

annehmen. Danach und nach den Stellen des Harpokration und

anderer Grammatiker (Aum. 24) stellte man vor dem Fund des Aristo-

telesbuchs (zuletzt Schulthefs S. 209 ff.) der £t3ct77£>.!a xarxtÜ3£io; öpsavtöv

die Y^^'? orxou öpvav'.xcO zur Seite, worin noch Beauchet II y>. 294 folgt.

Meier und Bockh I S. 470 f. glaubten noch Pollux VIII 81. dafs auch

eine Privatkhige ,u'.3dw3£to; ofxoj existierte, die vou dem Mündel nach

Eintritt der Volljsihrigkeit habe angestellt werden können. Aber nach

Ablauf der Vormundschaft konnte doch nur der aus Xichtverpaohtnug

des Vermögens erwachsene Schade Gegenstand der Klage sein, wottir

die 5txr^ iTrcrpoTT^c vollkommen ausreichte.

** Harpokr. u. -.p-xs!;" Ärj-ETai §£ xal sri twv öp^av'.xwv rjXxvr-' "Öte yap

;jiTj £X[jL'.3^oj3at£v 0'. ärtTpOTtoi Tov oIxov Twv srtTpcitrJOfjiivtov, isatvi'j yjröv

ö ßn'jXoijL£vo? -pö; TÖv ioyc\~^. h^ u.i:s>^i»^f,' IcatvE o£ xai £•! E^-ärrovo; /; xira

TT)".! aSstTv 'jiäfitidwTQ. Ebenso seine Ausschreiber i,S. 309 A. 1). Für

ofo£iav hat nur Suidas 2 i^'av, das Lex. Cantabr. xd^iv. während l'hot. 1

und Suid. 1 die Phasis gegen die oü oeövrio; ixtütsi^uixÖTs; gerichtet sein

lassen, und das Lex. Seguer. V beidemal nur von Xichtverpachtung

spricht. Zu allgemein nennt Polkix toj; rep't to-j; öp^avou^ Ejajxap-iv-.vra;.

Die Richtigkeit des iii-x\ bestritt mit Recht Schulthefs S. 212 und billigte

darum die Erklärung bei Suid. 1, tur ao£'.av trat Photiades Ud-r,tä XIII

(1901) S. off. ein, verstand aber die Erlaubnis von Gesetz oder Sitte.

'* Lysias p. Diog. 28 S. 906 a. E. sifjV srJTtil xaxi to-k voiiouc ol

xei'jxai ttcoI tiö>; öp'rpotviöv xat "oi; WJ'tä-'i'.i Ttöv ir'.Tporrtu'J xal roTc 5'j^ia'±£-.'i'.c.
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reichung eines Inventars (dTro-i-pacpeadai) beim Arclion die Ver-

pachtung zu beantragen; dieser beraumte einen Termin an

und nahm an ihm die Verpachtung in einem Gerichtshofe

vor, der auch über Einwendungen, die gegen die Verjjach-

tung erhoben wurden , zu entscheiden hatte ^^. Von dem
Archon ebenso wie von dem Vormund gebraucht man den

Ausdruck aiuöouv , von dem Pächter aic>UoOai>at. Die Ver-

l)achtung geschieht in diesem wie in allen anderen Fällen

an den Meistbietenden, und zwar wurde auf Prozente ge-

boten. Dafs auf diesem Wege aus dem Waisenvermögen

ein bedeutender Ertrag gezogen werden konnte, belegt

Demostheues mit dem Falle eines Antidoros , dessen Ver-

mögen durch sechsjährige Verpachtung von drei und einem

halben Talente auf sechs Talente angewachsen sei^^ Die

TTpodi'^vTüJv xrhz TTottoc«; Tp^cf.£iv. Dcmosth. //. Aphoh. I 58 S. 831, 23 xo'jxoj

•[ip i;fjV fj.riO£v systv to'jtcov täv T:pay[j.c<TOJv (xtcsHcu'jcxvTt xöv oixov 7.axä xo'j;

vo|i.o'Ji. Mindestens eine rednerische ri)ertrei]mng ist es also, wenn in

der unechten dritten Rede r/. Aphoh. 29 S. 853, 11 es heifst xöv oixov

oüx iixia^uyaz xtüv vr^jACUv -/.cXeuovxouv xal xoO Tiaxpo; Iv x-^ otat)rjX7j ypct'iccvxo?.

Dafs das Testament seines Vaters die Verpachtung des Vermögens an-

geordnet hatte, sagt Demosthenes selbst I 40 S. 826, 6, während die

(iegner behaujjteten, dafs es sie untersagt habe II 7 S.837, 7. 1 S. 836 i. A.

^^ Isai. V. Fhilokt. E. 36 f. S. 141 f. dc-oYpa'x.o'ja'. xw Trctlos xo'jxoj upo?

xc/v apyrj^noi w; cta-ot/jxu) xot; xoü F/jxxt^'aov/; O^ai xot; XcXs/.E'JX'/'jy.oatv in-

Ypot'iavxe; scpä; ct'jxov); iTTixpfeous v.ctl [j.iai^oOv IvJXc'JOv xo'j? ofxo'j; w; «yp'^otvoiv

ovxcov, OTTw; t-t xois xo'jxüjv (iv'jij.ctct xä ijiv lAiiiJoii^siV^ z'ffi o'JOi'a;, X7. oe 'xzo-

xtaT.ij.axa xotxocjxoi'lEirj 7.ai opoi xeOstEv Cwvxr); sxi xoO E'V-cxt^'j.ovos, ata&oixctl oe

oi'jxol y£vo[j.£vot xo!; Tcpoaooo'j? XaiJ.ßf^votev. -/.at czeiOTj Trpöixov X7. or/.aax/^pta

£7rÄTjp(i)0rj, ö IJ.EV 7p-/(0V 7:pO£7,7]p'JXX£V, oi ?£ taiaHoÖVXO. TZOLpa-ftWjp.Z^Ol 0£ XIV£C

d^otyc^XXo'jat xot; oixs/ot; xr^v ^7r(ßr/j>//jV, xotl ^/.U'jvxe; |i5rj/,toaav x6 7cpöty,aa xoi?

or/ccSTctt;, xai O'jxio; ^-EyEipoxovr^aav ot or/.aaxoci ij-t) ij.i<j\)o~r/ xov>; ofz-'/j;.

45 S. 146. r. Hrujn. E. 34 S. 289 £{ 5^ cp/^stv — £lvai xotvixa xoö Tiotioo;,

cür^Ypct-Wailu) TTpo; xöv i'pyovxa £(; xyjv (j.ia»)(u3iv xwv cV-sivou )^p-/jac«xiuv, '/)v

ö ;xta!)(uadfA£vos zhizpd^zi [ae xciOxa «>s ovxa xoö Traiof^?. Aristot. 56, 7 ataÜoi

OE (ö v'pywv) y.al xo'j; ofxo'j? xöiv »ip'^otvöiv -/.ctt xöjv ^7:i7./,[7'|püjv, ew; öiv xi;

XcXXOep]o(7.aiÖ£7,EXt?
Y''^''i'^^'>

'^^^ "^^ XlJJ.TrjaC(XC( /.otaßv'vc'..

^" (t. Aphoh. I 58 S. 831 a. E. 7.ctx''/ x'/jxo-j; xo'j; vd;;.o'j; '.Vvxtocopoj

IJ.EV c7. xpiöJv xa/.ctvxdjv 7.c(l xp'.5yt/.!tov ^v £; Exeatv 1? xG(/.avxo( 7.oä -/.^ov £7.

xoO ata!>(oHY/c(t -apEOO'f/;. Aus diesen Worten und S 60 S. 832, 17 schlofs

Westermann Ztfihr. f. d. AlteHltnmsu:. 1845 S. 777, dafs der Zinsfnfs

Lij).sius. -attisches Recht. 23
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Verpachtung konnte auch an mehrere erfolgen, auch an die

Vormünder selbst ^^. Von den Pächtern mufste für das Ver-

mögen ein Unterpfand gestellt werden , das mindestens in

der Regel in Grundbesitz bestand. Der Archon entsandte

geeignete Leute, um den Wert der angebotenen Hypothek

zu schätzen und festzustellen , ob sie genügende Sicherheit

biete. Dies Geschäft besorgen heifst dizo-mia^ai, der es be-

sorgt aKOTiixr^TT^c, das abgeschätzte und dann als Unterpfand

angenommene Grundstück dTroTi[i,r,aa oder d-oisxtixTjixsvov ^^.

Die letzteren Ausdrücke begegnen aufser bei den Rednern ^"^

namentlich auf den Inschriften der Pfandsäuleo opoi, die auf

diesen wie auf den aus anderem Grunde verpfändeten Grund-

stücken aufgestellt wurden ^^. Noch häufiger werden wir

die Ausdrücke von den Grundstücken gebraucht finden, die

als Unterpfand für die von einer Frau eingebrachte Mit-

gift dem xupio? derselben von dem Ehegatten zu stellen sind

;

von letzterem heifst d-oTtpiav die Hypothek stellen, von dem
xupio? d7roTt[jLa(j&at sie sich stellen lassen. Dem Pächter eines

Waisenvermögens stand das Recht und wohl auch die Pflicht

für Verpachtung eines Waisenvermögens durch das Gesetz auf 18 "'o

festgesetzt worden sei. Dagegen Schulthefs b. 150 tf.

28 Beides folgt aus der Auni. 26 ausgeschriebenen Hauptstelle

des Isaios, ersteres auch aus desselben R. v. Menekl. E. 9 S. 13 a. E.

fxexaaycuv to'j ofxou ttj; atai)toa£(ü; -(Jüv -oti'owv xoü Nixt'ou. Dafs auch ein-

zelne Teile des Vermögens verpachtet werden konnten, folgt aus Isaios

a. a. 0. nicht, darf aber auch nicht mit Schulthefs S. 148 f, in Abrede

gestellt werden.

-^ Harpokr. u. äTroTtarjXai' ot (i.t3i}o'JfX£voi to'j; täv öpcpavwv ofxoj;

Trapd Toö ä'p)^ovTo; svEyupct ttj; ijnaftwaeio; rapsi^^ovro' eSet oe tÖv «pj^ovra

^TTiTteij-TTctv Tivds äTTOTtp.Tjaofj.Evo'j; xa cvr^'jpa. xa jjlev ouv biiyy^a. xot äro-

Ti[i.cd;j.£va iXeyovxo ä7:ox'.fi.Tj(i.axa, oi oe ttcixttoixcvo'. Im xw ä7:oxifAYJaaa»)ai äro-

Ti|j.rjxat, xö 5^ Tipäyi-ict dTtoxiiAÖtv.

^^ [Demosth.] //. Timoth. 11 S. 1187, 20 ö [jlev Iv -sS^tp ctypö; ^tto-

x{[jLTj;j.a xtü TTtttSt xcö Ei)|JiT^j'^'5o'J xor}}£ioxTjX£t. Isai. V. Philokt. E. und Aristot.

a. a. 0. Vgl. auch Isai. v. MeneU. E. 28 mit Schömanus Anm.

'' Z. B. C, I. A. II n. 1106 opo; yioptou dtTroxiaTifxax'-j; Bca'.TT^xo'j 7rai5t

Krjcftao'^wvxt 'ETiixrjcpiaii;). Acht weitere Beispiele verzeichnet das Recueil

d. inscr. jur. I p. 108, zu denen noch C. I. A. IV 2 n. 1114i>. 1130''.

1141 d kommen.
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ZU, die Iiechte der Waise auf das. was ihm verpachtet war,

zu vertreten^-.

Während die Klagen zaxojjsuic opcpavöiv vorzugsweise

dem Schutze der vaterlosen Söhne dienten, waren die Klagen

y. 7. X oj a £ (ü c I -

1

X X Tj p (ü V zum Schutze der vaterlosen Töchter

bestimmt, die in Ermangelung von Brüdern die Familie

fortzusetzen berufen waren. Während ihrer Minderjährig-

keit, die nach Aristoteles '^'^ mit erfülltem vierzehnten Jahre

endete, konnten am ersten die Vormünder Veranlassung zu

Klagen wegen schlechter Behandlung von Erbtöchtern geben,

iiacli ihrer Verheiratung aber, über die die Gesetze be-

sondere Bestimmungen getroffen hatten . ihre Ehegatten.

Insbesondere machten sich diese der xaxwjic der Erbtochter

auch dann schuldig , wenn sie in der Leistung ihrer ehe-

lichen Priichten nicht dem solonischen Gesetze ^^ genügten,

das durch das staatliche und religiöse Interesse an Erhaltung

der Familien bedingt war. Aus dem gleichen Interesse be-

greift sich das andere Gesetz Solous, das falls der zur Ehe

mit der Erbtochter nächst berechtigte Verwandte sich zur

Fortpflanzung des Hauses unfähig erwies, sie zu der Forde-

rung berechtigte, eine neue Ehe mit einem anderen nahen

Verwandten zu schliefsen ^^. Aber nicht blois Vormünder

32 Isai. V. Hagn. E. a. a. 0.

33 56, 7 (Anm. 26) nach der sicheren Ergänzung von Blafs.

3* Plutarch Sol. 20 Tpi; kvAo-O'j fxr^vö; ivT'jyycf'vstv rctvTiu; tt^ l-tx/.r^pw

Tov Äotßo'v-a, was Ei'ot. 28 S. 769 A ungenau auf alle Frauen übertragen

wird. Danach schrieb Meier bei PoUux VIII 53 Ar^;xoa&£VTj; h rw xocto

Me5ov-o; xcti xottÖ! twv [xr^ -poar^xovTto; xr^ Izr/.Xrjpoj G'jvoixo'jvtojv '(ly^zs^cii

Tä? eJaayyi/.ta; '/lyti statt -poar^xovTwv, sicher richtig, aber a-jvo'.x'vJv-tov

ist Avie bei Aristoteles im allgemeinen Sinne zu fassen.

35 Plutarch a. a. 0. a'-o-o; ok xai yc/.oio; ooxti ö (vd,ao;) c^ i-'.xXTjptu

oiooü;, av 6 xpctTcüv xai x'jptos yeyov«); xccci tov voaov aüro; ijltj O'jvaTÖ;
yJ

-Krpid'lzi^, Otto t(üv 'iyyizxi toO dvopö; ÖTTUieaftat. Plutarch verstand das

Gesetz dahin, dafs die Erbtochter im Falle der Impotenz des Ehemanns
seine Vertretung durch einen anderen nahen Verwandten verlangen

durfte. Und dafs eine solche Bestimmung einst in Athen l)estanden habe,

so bald sie auch aufser Geltung kommen mufste, dafür konnten Ana-

logien des spartanischen und indischen Hechts zu sprechen scheinen,

vgl. besonders Jannet les institutions sociales et Je droit civil ci Sparte

p. 96 ff. Doch hat Dareste Revue des e'tudes grecques VIII (1895) p. 1 ff.

23*
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und Ehemänner, wie mau nach Aristoteles annehmen könnte,

sondern auch die Verwandten, die ihre Pflichten gegen eine

Erbtochter nicht erfüllten, konnten xaxouasu)? beklagt werden,

wie der Adoptivsohn , der die Tochter seines Adoptivvaters

nicht heiraten wollte, aber das Vermögen in Besitz hatte ^^,

und der nächste Verwandte einer armen Erbtochter, der sie

weder selbst heiratete , noch mit der vom Gesetz vor-

geschriebenen Mitgift an einen Dritten ausstattete ^^ Wenn
in dem letzteren Falle . für den die Klage xaxoiasoic zwar

nicht ausdrücklieh bezeugt, aber nicht wohl zu bezweifeln

ist, der Archen durch das Gesetz angewiesen ist , den zur

Eheschliefsung mit der Erbtochter oder zu ihrer Ausstattung

verpflicliteten Verwandten zur Erfüllung seiner Pflicht an-

zuhalten, so dürfen wir ein Gleiches auch für die auderen

Fälle voraussetzen. Zu einer Anklage wird es erst dann

gekommen sein, wenn auf anderem Wege der Schuldige

= Nouvelles etudes (Vhistoire flu droit p. 31 ff. sehr wabrscheinlicli ge-

maclit, dafs das Gesetz 'Jtt'ji'eiv vielmehr im Sinne von heiraten verstand,

den der ältere griechische Sprachgebrauch allein kennt.

'^ Isai. V. Pyrrh. JE. 46 S. 44 -xal o-jx av sJaT^yeiAa; -po; tov ctpyovTa

/otxoöaJlat TTjV l7:ix?.Typov 'j-0 Toü zlfSTZon'i'zo'j o'jTiu; •j(jpi!]'jij.£vrjv xai ix/r^pov

Tiöv iot'jTTj; —ot-pnjiuv y.ai4i3TC(|i.£VT(V xtX.

3^ Gesetz bei [Deniostb.] rj. Makart. 54 S. 1067, 26 twv £7:'.7./.T',ptov

oaai Hr^Tixöv TS/.oOaiv, £Ötv ;j.tj ßo-JÄTj-ai £/£tv 6 syptaxa yevous, IxotooTw ini-

oou; 6 [AEv 7revTaxoato|i.E5iavoc TTEvraxosto:? opot/fia;, 6 ?£ iTTTieu; Tptotxoata;. ö

5e Ceuyi'^S Exaxöv r.t^n-lff.o^i-'x -pö? toi; a-JTfj;. — iäv oe ij.7j e/t; 6 lyprctTw

YEvou; Tj ,u7j 1x8(3, ö ap^^cuv i-ocvayxa^ETU) r^ 7'j-civ i/ctv 7^ IxooOvai. civ oe

tj.Tj l-avayx^STj ö i'pywv, ö'.5E[}.ETto )^t/.ta; opayjj-ä; lEpct; t^ 'Hpa. ä-oypa'jETw

0£ TÖv p-T] -oioüvxa TotÜT« ö ßo'jAoijLEvo; ~pö; TCiv ä'pyciVTa. Die Zweifel von

van den Es p.41 ff. u. A. an der Authentizität des Gesetzes, das Aristoph.

bei Eustatb. zu <I) 449 (^/^^HgFr. 29 X.) und Diodor XII 18 als solonisch

bezeichnen , sind von Wachboltz de litis instrumentis in Demosthenia

quae fertur oratione in Macartatiim (Kiel 1878) p. 29 f. widerlegt. Wenn
Deinarch bei Harpokr. u. ItoSixo; {Ir. LIV 2 Sppe), Apollodor 'E-i-

oixot^jaEvo; nach Terenz Phoi-m. II 3, 63 (410) und Poseidippos bei

Harpokr. u. Ötjtes {Fr. 35 K.) eine Aussteuer von 5 Minen als gesetzlich

vorgeschrieben nennen, so ist dabei eben vorausgesetzt, dafs der Ver-

pflichtete zur ersten Yermögensklasse gehört. Auf solche arme Erb-

töchter fand die Bezeichnung dTjTTo: vorzugsweise Anwendung nach

Pollux III 33. Harpokr. a. a. 0. Suidas u. d. W.
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nicht zu bestiiiniien war, seiner PHicht zu genügeu'^'^. Dafs

aber in noch weiterem Umfange gegen die, die eine Erh-

tochter auf irgendeine Weise l)eeinträchtigten oder verletzten,

die Klage anwendbar war, das lassen unzweideutige Äufse-

ruugen von Rednern , nicht allein des Isaios , sondern auch

des Demosthenes nicht bezweifeln '^^. Alles weitere über die

Rechtsstellung der Erbtöchter, wie über sonstige familien-

rechtliche Verhältnisse kann erst in dem Hauptstück über

die Privatklagen des Archon seine Besprechung finden.

Was nun aber die Form angeht, unter der die Klagen

wegen /«/.«jciic anhängig gemacht wurden, so ist uns für die

xofxtüsi? von Waisen und Erbtöchtern die Eisangelie bezeugt^*'.

Dagegen wird uns für xaxfoai? von Eltern durch ihre Kinder

kein Beispiel von Eisangelie überliefertes und es kann dies

um so weniger zufällig sein, als der Eltern auch unter den

vom Gesetze dem besonderen Schutze des Archon empfohlenen

Kategorien nicht gedacht wird. Da aber auch in diesem

38 Terenz Pharm. 1 2, 77 (127) ff. und orewifs auch Apollodor im

'K-toiv.a^o.asvo; fingieren freilich, dafs Antipho erst durch einen Prozefs

zur Heirat mit Phanium gebracht worden sei. Dals ein solcher noch

zu ganz anderen Folgen führen konnte, zeigt Isai. v. Klean. E. 39

(Anm. 47).

^^ Isai. V. PyrrJi. E. 62 S. 53 f. ißctoi^sv av i^ -{vrp'.o: sü to; ect'jTT;;

T.OLzpu'iOL xai zt Ti; a'JTT]v ä'j>T]p£ixo Tj iSta^eTO, i;r,Y£v av iv. tojv -aTpujwv, xczl

-pö; töv ^j.[j-frj'n<x Jxivo'JVE'JEv av Trspi toö atufxocTo; xa't t^s oüatct; aTraarj? t^;

EajTOJ. Demosth. </. Pantain. 45 f. S. 979 a. E. outo; y^-P TTfisoLz' ixcivov —
i-\ rä; dmx/.r^p'j'j; zhz/.tiv.^ xctl tt]v ,a-/]T£pa ty]v ocÜtoö xal to'j; vo[i.o'Js y-^EV

lywv T0\); T(üv cT:!.y.ÄY'jptov "pö; ~o oixaaxTjp'.ov. xal Tipo? (Ji.ev tov rj_^irfp'')~>x ov

TOJv TOto'JTiuv Ol vo|j.oi xeXeüo'jaiv iTTiij-eXeia!)«'. xotl Tiap' «[j TtjT ,a£v TTiorxrjXOTt

xt'vo'jvci; TTSpi Toö Ti /pr] -a&clv ?) äTTOTElaat, T(ij o' |-c;tovT'. [j.st' o'JO£[j.iä;

^r^atcts Tj ßoT.iktc«, o'joettcu -/.ctl -TJuEpov t^r^Totaxai o'jo' zhiriyzCKz-^ r/j-z hi' o'jtö

tÖv E'jEpyov (ü; dtSixo'Jv-a;, dv oe toJ oty-otarryptoj -/.t^^.

^"^ Für erstere durch Isaios R. von Hagnias Erbe 6 S.274. 15 S. 278,

für letztere durch desselben R. ron Pyrrhoa Erbe 46 S. 44 (Anm. 36)

und im folg. öfter. Demosth. bei Pollux VIII 53 (Anm. 34). rj. Pantain.

a. a. 0.

^^ Kein Zeugnis dafür liegt in dem allgemeinen Ausdruck von

Harpokration sTEpa oe EiaayYEXta ÄEyeTat ^-t xai; xotxwaESiv. Xach Heraldus

liefsen Schömann de comit. p. 181. Meier und Schulthefs S. 192. 206 auch

in diesem Falle Eisangelie eintreten.
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Falle jedermann zur Anstellung von Klagen berechtigt war,

so war dafür der Weg der Schriftklage einzuschlagen. Für

die beiden anderen Arten von xaxojsi? dagegen lag zu einer

Schriftklage neben der Eisangelie keinerlei Bedürfnis vor*^.

Vielmehr von letzterer Gebrauch zu machen mufste auch

den gesetzlichen Vertretern von Waisen oder Erbtöchtern

um so näher liegen, als sie dann bei ihrer Klage keinerlei

Gefahr liefen ^^; denn weder Gerichtsgebühren waren zu er-

legen , noch die Bufse von tausend Drachmen ," wenn der

Kläger nicht den fünften Teil der Stimmen für seine

Eisangelie gewonnen hatte. Um so weniger ist also daraus,

dals Dionys die Rede gegen Pedieus zu den privatrechtlichen

zählt und einzelne Grammatiker die Kakosis unter den

Privataktionen aufführen *"*, auf die Existenz einer oiV.-/]

xaxfoöEo)? zu schliefsen. Dafs wegen xaxui^ic: -ovsojv gegen

die, die sich um öffentliche Ämter bewarben, oder als Redner

auftraten, auch Dokimasie angewandt werden konnte, haben

wir an seinem Orte bemerkt*'. Für xaxojsi? oixoo opcpavixoii

ist nur Phasis belegt (Anm. 23); wer sich der Eisangelie

bedienen wollte, wird wegen xaxtosi? opcpavoO geklagt haben.

Über das Verfahren bei den Klagen xaxwasojc erfahren wir

*2 Wenn in der Rede gegen Theokrines (Anm.20) und bei MenanJer

(Anm. 14) von ypa'-fT] xaxwascu; bei Waisen und Erbtöchtern die Rede

ist, so ist das ebenso zu beurteilen, wie wenn die Klage gegen Theo-

ponip, die Eisangelie war (Anm. 40), wiederholt als ypccfr. liezeichnet

wird (S. 241 A. 11). Die Polemik von Hafter Erbtochter' S. 86 beruht

nur auf Mifsverständnis meiner klaren Worte. Aber richtig ist seine

Bemerkung, dafs es einer Bestimmung über Bestellung eines anderen

xjpio; für den Fall, dafs die Erbtochter selbst gegen ihren Mann klagt,

nicht bedurfte.

*^ Isai. i\ Pyrrh. E. 47 S. 45 o'jte yöip ETrixiaiov Tai? irpo; tov ä'p/ov-a

ciaayyEXtat; l-eattv, O'JOe £7.v arjOeatotv twv 'WjCjwv o'i eaotYyEiÄavTc; asTa/.aßco^tv,

c/'jT£ rro'JTCJtvefcf o'jte TictpoiaTaai; o'joeat'ot TiOsToti xwv ciaocyyEXiiöv, 'j.)}A tot; \j-v'

5iibxo'JCtv äxivo'jvto; EiaayyE/./.Eiv k'^saTt, tw ßo'jXo'XEvw, Tof? o' äÄiaxof/svoi; oti

EO^/axai Tiij-copiat ItCi i-xlz titJOLyyzU'xii e-eicjiv. Demosth. g. Fantain. 46

S. 980, 4 (Anm. 39).

** PoUux VIII 31. Bei Harpokr. u. xaxibaEco; " oi'xrj? ö'vo[j.c< ia-ut /.t?,.

kann ot'xir] in weiterem Sinne gemeint sein.

*-5 S. 273 u. 279. 'ATroypacpsiv im Gesetz bei [Demosth.] g. Malart.

54 (Anm. 37) ist in der oben S. 300 nachgewiesenen allgemeinen Be-

deutung gesagt.
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durch Harpokration das eine, dafs sie ä'vsu uoaxo? waren,

d. li. den beiden Parteien keine l)et^tinlmte Zeit zum Sprechen

zugemessen war , was , wenn wir seinen Ausdruck genau

nehmen dürfen . niciit Idofs von der Eisangelie gilt. Was
die Folgen für den verurteilten Angeklagten angeht, so

waren die Eisangelien wegen schlechter Behandlung von

Waisen und Erbtöchtern schätzbar'*", ebenso die Phasis

wegen Schädigung eines Waisenvermögens (S. 315); auf

schlechter Behandlung der Eltern stand die Strafe der

Atimie*^. Der verurteilte Vormund wurde natürlich auch

seiner Tutel entsetzt ^'^.

Für die Klage äpyiotc haben wir zu bedauern, dafs die zur

Begründung einer solchen geschriebene Bede des Lysias gegen

Nikides, die noch in dem Codex Palatinus nach Ausweis des

demselben vorausgeschickten Inhaltsvei-zeichnisses zwischen

den Beden oryaou xaTaXuaso)? d~oXo'(ia und itspt -r^? EuavSpou

öoxijxacjio'.c vorhanden war. durch einen Blätterausfall verloren

gegangen ist. Auf ähnlichen Anlafs war vielleicht von dem-

selben Bedner die Klagerede gegen Ariston geschrieben, auf

die sich ein Lexikograph für seine Angalien übei- die Klage

*^ Gesetz bei [Demosth.] g. Malaii. 75 S. 1076. Isai. v. Hagn. E.

13 S. 277 ojxo'jv oEtvov — —Epi r(Lv ij-EyiaTouv e{; y.t'vo'jvov xot&taTavai. 85 S. 289

xivo'jvcJc'.v Ttspl Toü Cü)u.a-ro;, wo wie an der nächsten Stelle 3ü),aa von

der Epitimie zu verstehen ist. v. Pyrrh. E. 62 S. 54 (Anm. 39). 47 S. 45

(Anm. 43). An der letzten Stelle ist der Ausdruck a't l^jy^iai -tutupiat

ebenso emphatisch gewählt, wie -epl twv atyi'aTwv an der ersten und al

[AEYia-ca'. 'ir^ijJ.ai. v. Kleon. E. .39 fAnni. 47). Demosth. g. Pantain. 40 S. 980, 3

(Anm. 39).

'•' Andok. V. d. Myst. 74 S. 35 a. E. Gesetz bei Demosth. g. limolr.

105 S. 733, 9 (S. 327 A. 33) und danach 60 S. 719, 21. 103 S. 732, 17. Da-
nach ist bei Demosth. g. Boiot. I 33 S. 1004, 15 7-a)Xcü/.ct; zu verstehen,

während bei Isai. f. KUon. E. 39 Tat; [j-cyiaTai; C/jM-t«'? '/-at "^olz fxeyiaTot;

(5v£iO£ai TtcpiTcäSeiv vorzugsweise auf die -/.äxtusi; i-txXT^piuv geht. Dafs

auch auf Todesstrafe erkannt werden konnte, darf aus Lysias g. Agor.

91 S. 510 xaxi tÖv -/axtüCcU); vofj.ov o[;id; laii öavct-tp ^TjfJii(u07)vort nach dem
Zusammenhang nicht erschlossen werden. Die Gesetze aber, auf die

späte Rhetoren sich berufen bei Meursius TJiemis Attica I-, sind von
ihnen selbst erdacht, vgl. Lelyveld de infamia p. 150.

*^ Isai. V. Hagn. E. 31 S. 287 iATrt^ei — iij.£ -f^; s-txpory^; ärcctÄ-
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beruft*^. Von dem Inhalt des vojaoc -nrspl -r^? ap^ia?, der noch

in der Mitte des vierten Jahrhunderts in Geltung war-^",

erfahren wir nichts Näheres. Ist aber die Absicht des Ge-

setzes oben richtig gekennzeichnet, so widerlegt sich schon

damit die auch chronologisch unmögliche Meinung von

Herodot, Selon habe ein ägyptisches Gesetz des Königs

Amasis übernommen , das jedermann alljährlich über seinen

Lebensunterhalt sich auszuweisen verpflichtete und auf Unter-

lassung des Nachweises die Todesstrafe setzte ^^ Als Ur-

heber des Gesetzes war von Lysias vielmehr Drakon ge-

nannt, während dem Solon die Bestimmung gehören wird,

dafs jeder Bürger zur Anstellung der Klage berechtigt sei^^.

Nach Plutarch^^ hatte Solon zum Gerichtshof den Areopag

bestellt. Dafs aber wenigstens in der Zeit der Redner die

Klage vor ein heliastisches Gericht gehörte, ist schon wegen

der von den Grammatikern bezeugten Yorstandschaft des

Archen nicht zu bezweifeln '''^. Erst von Demetrios von

Phaleron wurde dem Areopag eine sittenrichterliche Gewalt

*^ Lex. (Jant. S. 665, 20 Auata; cv toT xaxä 'A ptaxiovo; csTjatv Sxi Apctxtuv

^v 6 i}£ls tÖv vofjiov, a'J>}is 0£ xat iLoXcov iypipa-o, ^ol-^cltvi r/jy öpi'aa; wsTrep

sxetvoc, äXX' dxifJiiav, ia-t xpi; äXtjj xt;, ^av o' oltzol^, ^rj,at0'j3>)at 5pa)^ii.ats sxaxov.

•^" Pemostli. g. EubuL 32 S. 1308, 19. Irrig glaubte Heffter S. 170

und V. Wilamowitz Arist. u. Atli. I S. 255 A. 146, das Gesetz sei zur

Zeit der Redner schon veraltet gewesen, was sich durch Lysias

widerlegt.

^^ II 177 und aus ihm Diodor I 77. Ein dem ägyptischen ähn-

liches Gesetz bestand in Sardinien nach Ailian F. G. IV 1, Klagen

äpytas auch bei den Lucanern nach Nikol. Dam. bei Stob. Ariih. XLIY 41.

Anders in Sparta nach der Anekdote Plutarch Lyl^. 24.

^2 Diog. Laert. I 55 ooxeT oe ()i!o/a>v) -/.ai xotXÄtaxot vr>aoi}£xr,oai — ö

dpYOs ÜTTE'j&uvG? söxcu iTotvxi xiü ßo'jXofjiEvuj ypotcpEsi^ai. A'jat'a; o' i•^ xiu xaxö:

Nrxt'oo'J Apctxovxot cpr,at Ysypatpevai xöv voij.ov, SoXwva oe XEÖer/.Evat. Nach
Plutarch Sol. 31 freilich hätte Theophrast erst dem Peisistratos die

Urheberschaft des Gesetzes über äpyt'a zugeschrieben.

53 Solon 22.

^* Lex. Seguer. V S. 310, 3 nfennt unter den Klagen, für die der

Archon kompetent ist, neben der Klage Tiapavot'as auch die apyia;. Des-

halb war Wilamowitz a. a. 0. geneigt, ihr Fehlen bei Aristot. 56, 6

eher dem Abschreiber als dem Verfasser zur Last zu legen. Aber sie

fehlt auch bei Pollux VIII 89, der viel mehr mit Aristoteles übereinstimmt.
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tibertragen, die ilin auch Müfsiggänger zur Verantwortung

zu ziehen bereclitigte; darauf ftiluen die Anekdoten von

seinem Einschreiten gegen die rhih)so])hen Menedenios,

Asklepiades und Kleanthes. die mit der Klage dp'iiac nichts

zu tun haben •^•''. Über die Strafe wird aus Lysias berichtet,

dafs Drakon die Todesstrafe , Solon bei erstmaliger Ver-

urteilung eine Geldbufse von hundert Drachmen, bei drei-

maliger Verurteilung die Atimie festgesetzt habe, während

Tollux schon Drakon die Bestrafung mit Atimie zuschreibt^^.

Die letztere Angabe darf man gerade wegen ihres Widerspruchs

gegen die im Altertum verbreitete Anschauung, dafs Drakon

für alle Vergehen nur die Todesstrafe gekannt habe , für

glaublicher erachten. Da aber nichts hindert, jene An-

schauung bereits bei Lysias vorauszusetzen, wird damit nicht

das über Solon aus ihm Angeführte in Frage gestellt, mit

dem Pollux in Einklang steht.

Endlich die Klage irapavoia? richtet sich, wie schon

gezeigt (S. 340), gegen den, der infolge von Unzurechnungs-

fähigkeit sein Vermögen verschwendet. Sie verfolgt also

den Zweck, ihm die Disposition über dasselbe zu entziehen ^^.

die im Falle seiner Verurteilung an die Söhne, bzw. die

sonstigen Erbberechtigten übergeht. Wo dieser Zweck nicht

in Frage kommt, sei es, dafs der Unzurechnungsfähige kein

^^ Über die beiden ersteren Athen. lY 65 S. 168 A und ganz ähn-

lich über Kleanthes Diog. Laert. Yll 168 f. Den Fall des Menedemos
glaubte Philippi Areop. u. Epli. S. 168 f. vor der Zeit des Demetrios

ansetzen zu müssen und bezog ihn darum auf die Klage dpyta;, für die

er die Kompetenz des Areopags festhielt. Aber wenn Menedemos ums
Jahr 350 geboren war, so liefs er sich zu Demetrios Zeit sehr wohl

noch als vso; bezeichnen. Das Aufsichtsrecht des Areopag scheidet

von der Klage wegen inertia noch Yaler. Max. II 6, 3 f.

'•^ Lysias im Lex. Cant. a. a. 0. Ebenso für Drakon Plutarch

Sah 17. Dagegen Pollux YIII 42 tt]? 5e dp-cias stti (jiev Apc(7.ovTo; 'hvüfx

"' Vgl. Piaton Ges. XI 9 S. 929 E ö oe 6'f\u)\ zo'j Xotroü /povo'j

ä'x'jpo; £3T(u T<üv oc'JTO'j 7.ai xo saixpOTaxov oiaxtöeailcti, -Aa^dTZtp TiaTs Se otxeiTtu

Tov £-(/.ot7rov ßiov. Aisch. g. Ktes. 251 S. 642 6 ofnioz — (usTrsp Tiapa-

y£YTjpot7.(ü; 7j -apavoia; eot/.wy.w; aüiö u.ovov TO'jvci[-i.a -iffi or||j.oxpaTia; Trepi-

T.oitlToii, Twv o' k'pywv sTEpot; -apoty.Eywpr^xEv. Eine Konsequenz ist die

Unfähigkeit zu testieren, worüber vorläufig Aristot. 43, 2.
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Vermögen besafs oder nicht sui iuris war, fand die Klage

keine Stelle. Keinesfalls darf eine Äufserung von Xenophon^^

zu der Annahme verleiten, die Klage habe auch dem Zweck

gedient, den Angeklagten in Gewahrsam zu nehmen, damit

er nicht durch seineu Wahnsinn Schaden anrichte ; zu solcher

^'orsorge durften sich die nächsten Verwandten auch ohne

richterliches Urteil für befugt erachten. Der Begriff der

Tiapavoia selbst aber war vom Gesetze nicht näher bestimmt,

so dafs es hier wie son^t dem richterlichen Ermessen einen

weiten Spielraum liels^^. Kompetent für Entscheidung der

Klage konnte nur ein heliastischer Gerichtshof sein. Was
über eine Beteiligung der Phrateres angenommen worden

ist , beruht lediglich auf der bekannten Erzählung von der

Klage -af>avoi7.c, die gegen Sophokles sein Sohn lophon aus

Neid gegen den vom Dichter bevorzugten gleichnamigen

Enkel anhängig gemacht haben soll. Aber gerade die einzige

Stelle, die dabei der Phrateres Erwähnung tut, läfst deut-

lich erkennen, dafs die ganze Geschichte einer Fiktion der

Komödie, höchst wahrscheinlich des Aristophanes in seinen

Apafiocxa ihren Ursprung verdankt®".

^^ Memor. I 2, 49 cpciaxcov '/.i-iy. ^^iiov i:£ivat Trapavota; s/.ov-i xod tÖv

Traxepa hrflai. Nur die Existenz der Klage bezeugt Aristophanes Wölk.

844 ff. rX\Loi, Tt opotaio -apacfpovoüvro; xoü ~aTpd;; —oxspov napavoi'a? aürov

etactyaycbv ^Xou, t^ toT? aopoTnrjyots xrjv [Jiaviav ccj-roü '.ppcrcw; In der späteren

Rhetorik bildete die Klage ein beliebtes Scbulthema, vgl. Quintil. VII

4, 29 ff. Kyros VIII S. 392. Sopater Jt«<> tV- S. 180 ff. W.
^^ Etwas näher präzisiert Piaton a. a. 0. Iczv r,i xt; xiva voao? v]

YTjpa; "1^ -/at xp07:iov yaXs-oxrj; rj xoti CJfi.Tiavxa xaüxot l'x'j'pova äzspya^r^xat

StacpEpovxio; xiöv zo/.Xiöv xat XGtV)}avr| xovj; rDXfj'j^ 7:?vT]v tojv auvoiotixcoasviov,

oixocpOopT] 0£ ib? (ov xiüv ot'jxoO x'jpio;.

^" In dem alten ßt'o? des Sojjhokles ist überliefert xai ttoxe ev op?-

[i.axi ddy^yoiyz xöv 'lo'iwvxa ocjxtiT cc&'jvovivxa v.ai Tipo; xoü; 'j;pctxopa; 2y/.a?io0vxa

xw Ttaxpt WS üttö yV^pw; rrapotcppovoOvxt " o? ok xtü 'lociwvxt STTEXt'ar^aav. Da
die Beziehung des ziaifioiyz auf Sophokles sachlich unmöglich ist, ist

mit G. Hermann zu Soph. Oid. Kol.- p. XI nach ttoxe eine Lücke an-

zusetzen, die er mit 'AptaxocpavT^; 'ausfüllt und dann Iv Apaijtaatv schreibt;

in dem einen der beiden unter Aristophanes Namen gehenden Stücke

mit dem Titel Apa[i.axa spielten nach Fr. 286 K. die Phrateres eine

Rolle; gemeint ist wahrscheinlich nach Fr. 267 die Komödie, die von
der anderen dem Aristophanes mit Grund abgesprochenen durch den
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Zusatz ^1 Ksvta'jpo; geschieden wurde. An den Ausfall eines Komiker-

namens hatte schon Näke gedacht. Gegen diese einleuchtende Lösung

kommen die abweichenden Auffassungen, wie sie Hense Studien zu

Sophokles (1880) S. 289 ff. und 0. WoinQuaestiones loiihonteae (Meißen

1882) verzeichnen, nicht weiter in Betracht. Hense seihst wollte als

historischen Kern der Geschichte eine Beschwerde des lophoii gegen

den Vater vor dem Familienrate der Phrateres festhalten, welche durch

die von Sophokles in Angriff genommene allzu kostspielige Aufführung

des Oidipus auf Kolonos veranlafst worden sei. Allein ganz abgesehen von

dem Problematischen der letzteren Voraussetzung bietet unsere Kenntnis

von der Kompetenz der Phratrien der Vorstellung einer solchen Faniilien-

jury nicht den geringsten Anhaltspnnlct.



Siebentes Hauptstück.

Sehriftklag'en des Königs.

Die Jurisdiktion des Königs beschränkt sich, soweit

öiTentliche Klagen in Frage kommen, auf die eine, aber viel

umfassende Klasse der Delikte gegen die ßeligiou (dasßsiot;).

Denn die Klagen wegen Verbrechen wider Leib und Leben

(cpovou) sind nach attischem Rechte jederzeit nur die von

ihnen Betroffenen, bzw. ihre Verwandten anzustellen be-

rechtigt gewesen (S. 243 A. 13) ; sie sind also erst unter den

Privatklagen zu besprechen.

Unter den Reden des Lysias waren ot zr^c dasßeiot? Xo-j-oi

als besondere Gruppe zusammengestellt, der drei von den

uns erhaltenen Reden angehören. Aber von diesen ist die

Rede uTclp KaXXiou (V) so wenig wie die fälschlich dem Lysias

zugeschriebene Klagrede gegen Andokides (VI) durch eine

-j-pacpT) c/.!j£ß£tac, sondern erstere nach der Überschrift viel-

mehr durch eine Ypacpvj ispoauXi'ac ^ letztere ebenso wie die

Verteidigungsrede des Andokides (irspl täv a'js-rjpioiv) durch

eine Endeixis veranlafst (S. 234 A. Gl), die Verteidigungs-

^ Verschieden von dieser Rede war wohl die von Harpokr. u.

Ti';xr^,aa angeführte Rede für Kallias, vgl. Blafs Att. Ber. I^ S. 588.

Zu der gleichen Grujjpe dagegen wird die Apologie ü-sp 2(uxpc('xo'j;

TTpo? noX'j-/.p7TTjv und nacli der Vermutung von Blafs S. 362 vielleicht

auch die Rede gegen Telamon gehört haben. Die Apologie für Sokrates

kann ebenso wie die in ihr bekämpfte xarrjopia ilojv.pofro'j; nur die Form
einer Gerichtsrede gehabt haben; wie aber diese den Späteren als wirk-

lich im Gerichtshofe gesprochen gjilt, so hat die Streitschrift des Lysias

die zuerst bei Cicero de orat. I 54, 231 auftretende Erzählung ver-

anlafst, dafs Lysias dem Sokrates eine Rede zum gerichtlichen Ge-

brauche angeboten, dieser aber sie als seiner nicht würdig zurück-

gewiesen habe. Richtig darüber zuerst (Gebet Novae Jediones p. 667 ff.
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rede über den heiligen Ölbaum aber (rspl -oO ^rf/.r/j) uicht

vor einem heliastisclien Gerichtsliof, sondern vor dem Areopa«^

gehalten (S. 12b). An der platouischen Apologie des Sokrates

haben wir nur eine fingierte Verteidigungsrede, deren oft

l)ehaupteter getreuer Anschlufs an den Wortlaut der wirk-

lich von Sokrates gehaltenen Rede aus inneren Gründen

ganz unwahrscheinlich ist. Unter den verlorenen Reden in

Prozessen dss^eictc wird namentlich die berühmte Verteidigung

des Hypereides für Phryne gegen P'.uthias- und die Klag-

rede des Deinarch gegen Phormisios^ genannt. Dagegen ist

die unter Aristoteles Kamen im Altertum verbreitete Ver-

teidigungsschrift gegen die von Demophilos wider ihn an-

gebrachte Klage dcrsßsta? sicherlich eine rlietorische Übungs-

rede gewesen *.

'Aasßsia als Gegenstand der Anklage ist Frevel wider

die Religion^. Näher bestimmt liat den Inhalt des Begriffs

das Gesetz offenbar nicht; an der einzigen Stelle, an der

es angeführt ist, wird einer Äufserung des Perikles gedacht,

gegen Religionsfrevler dürfe man nicht blofs das geschriebene

Gesetz in Anwendung bringen, sondern auch die ungeschriebe-

nen, nach denen die Eumolpiden ihre Anweisungen erteilten ^.

- Dafs riivyiie in der Tat daeßetct; angeklagt worden sei, hat gegen

die Zweifel von Lobeck Aglaopliamu>i p. 66-5 Sauppe Or. Alt. II p. 302

aus dem P'ragmente der Klagrede erwiesen: Itteosi?« -zoi^^)^ üaTv daeßf,

iv.%i'j\).'-j'jz xai Y'jvo('.7,(üv -jyi'j.-{iyj'i'^i-'^ (iv Auxeioj eingesetzt von Foiicart Herne

(J. pldlol. XXVI [1902] p. 218). Die Klagrede war nach Hermippos

bei Ilarpokr. u. F/J)>ta; und Diodor bei Athen. XIII 60 S. 591 E von

Anaximenes verfafst.

^ Die Rede des Hypereides j-sp (Popaiato-j war vielleicht, wie Meier

vermutet, die Verteidigungsrede gegen die Rede des Deinarch.

* Vgl. Zeller Philo^'. d. Gr. II 2^ S. 38 f. A. 2.

^ In weiterem Sinne fafst den Begriff [Aristot.] r. d. Tugenden u.

Lastern 7 S. 1251 * 31 äa^ßsia \xbi rj Trepl deou? TrXT^jxfXEAeict xal Tispi oaiti.ova;

r^ 7.ai TTEpt TO'j; y.aTotyc/fj.Evo'j? xal -£pt yovsi; xal Trepi Trotxpßa. Ähnlich

Polyb. XXXVI 9 (XXXVII 1), 15. Darum öfter der Zusatz dtasßerv irspl

Tvj; 0£o6;, z. B. [Dfimosth.] g. Neaira 12 f. S. 1349, 16. 43 S. 1359, 22 u. s.

^ [Lysias] g. Andok. 10 S. 204. Auf solche ungeschriebene Gesetze

beruft sich, aber mit Unrecht, Kallias bei Andok. v. d. Myster. 115 f.

S. 57. Dafs noch zur Zeit der Anklage gegen Alkibiades es keine
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Wenn aber ein besonderer Yolksbeschlufs, den Diopeithes

ums Jahr 430 beantragte, Eisangelie gegen die verordnete,

die an das Göttliche nicht glaubten und die Himmelskörper

zum Gegenstand ihrer Forschung machten ', so lag das Neue,

abgesehen von der Form des Verfahrens, nur in dem zweiten

Teile des Beschlusses, der auf Anaxagoras und den von seiner

Lehre beeinfiufsten Perikles gemünzt war. Je weniger scharf

aber das Gesetz bestimmte, welclie Delikte als aalßsia zu

qualifizieren seien , um so weiterer Spielraum mufste dem

Ermessen der Richter bleiben, auf das verschiedene Ein-

flüsse wirken konnten. Wie bei dem Psephisma des Dio-

peithes, so ist auch bei einer Anzahl der überlieferten Asebie-

prözesse noch heute nachzuweisen, wie das Urteil wesentlich

durch politische Rücksichten bedingt war^. Wie weitgehende

Anwendung aber der Klage gegeben worden ist, macht ein

Überblick über die uns bekannt gewordenen Rechtsfälle der

Art ersichtlich^. Aufser Betracht haben dabei ganz ge-

legentliche Äufserungen namentlich bei Rednern zu bleiben,

es habe jemand durch eine Handlung sich der Asebie schuldig

gemacht ^°.

gesetzlichen Bestimmungen gegeben habe, vermag ich aus der Eisangelie

des Thessalos hei Plutarch All-. 22 nicht zu entnehmen.
^ Plutarch Perikl. 32 d^T^cpiaij-of lionzi^r^g sypocJ^ev «lOayysXXea&at tous

Ta ftsia [AT] \oij.l^rj-izot.(; fj Xo^ous Tiept täv fAexapat'uiv SiodaxovTct; i.Tzep£iM[t.t\oi

e(; lleptxXda 8i' 'Ava^ayopou tt^v ürovoiav.

8 Vgl. L. Schmidt Ethü' d. Griech. II S. 25 f.

^ Eine Erörterung der bekannteren Asebieprozesse geben nach

Wiskemann de uaißtiaq ygaifT] (1846) Schömann im Anhange zur dritten

Auflage der Griechischen Alterthümer II S. 584 ff. und Decharme CnV/g«?

des traditions relüfieuses (Paris 1904) p. 144 ff. Die Zusammenstellungen

von Thonissen Droit pe'nal p. 180 ff. sind hier wie überall kritischer

Sichtung in hohem Grade bedürftig. Oslander über die Behandlung der

Religionsvergelien im Altertimm , CorrespondenzhJatt f. d. Gelehrten- u.

Realsch. Württembergs 1888 ist mir nicht zugänglich.

^0 So wenn Lykurg g. Leolr. 147 S. 239 sagt, Leokrates habe sich

durch seine Flucht aus Athen der doEßeta schuldig gemacht oxi toü rä

TEij-^vrj T^jAveaftai xort tou; vew? xaTaaxceTcxea&at xö xai)' lauröv yeyovsv afxto;.

Gegen Euripides erhob Hygiainon in einem Prozesse wegen Antidosis

den gleichen Vorwurf wegen des berüchtigten Verses tj yXüiaa' 6iJ.ii)p.oy'

,

7j 51 cppTjv dvtuij.oTo; nach Aristot. Rhet. III 15 S. 1216» 28.
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Am verhängnisvollsten sind die zahl reichen Prozesse

gewesen, zu denen die Verstiininiehing fast sämtlicher Hermen
der Stadt in einer Frühlingsnacht des Jahres 415 Anlafs gab,

und die rasch darauf gefolgten Anklagen gegen Alkibiades und

viele andere wegen Verspottung der eleusinischen Mysterien,

welche aber ebenso wie jene auf dem Wege der Eisangelie

oder Menysis anhängig gemacht wurden '^ Wegen Ent-

hüllung von Mysterien war schon Aischylos angeklagt worden,

der älteste Asebieprozeis , von dem wir wissen'-, und ein

ähnlicher Anlafs hatte auch zur Verurteilung des Diagoras

von Melos geführt '^. Aber überhaujjt durch jede Handlung,

in der eine p]ntweihung der dem Gottesdiensti' gewidmeten

Einrichtungen und Räume gefunden werden konnte, machte

man sich der Asebie schuldig, so der Kultbeamte, der in

Darbringung der Opfer von dem väterlichen Gebrauche ab-

wich '*, Meidias, der den im Dienste des Dionysosfestes

tätigen Choregen mifshandelte '\ die Delier, die sich im

^^ Unsere Hauptquellen für beide sind die Mysterienrede des

Andokides, über dessen Glaubwürdigkeit vgl. m. Ausgabe p. VII fF., und

Thukyd. VI 27 tf. 58. 60 f. Einen späteren Prozefs ctaEßc-'a; wegen Ver-

stümmelung einer Herme strengte Andokides gegen Arcbippos an nach

[Lysias] g. Andok. 11 S. 206.

^- Aristot. Nikom. Eth. III 2, 17 S. Ulla 8 >] hi t.<-Atzzi iy^jo-ipzizw

d'v Ti;, oFov X^yovT«; '^aaiv ixTreStlv ocjto'j; r^ o'jv. zioh^oi'. oti d-oppr^Ta r^v,

öj;7r£p A(ayj>.o; rä auarixc«. Xach diesem allein mafsgebenden Zeugnisse,

gegen das die Meinungen Späterer nicht in Frage kommen, kann es

sich, wie bereits Welcker Aiscli. Trilogie S. 106 ff. (gegen G. Hermann
und Lobeck) erkannte, bei der Klage nur um gewisse Äufserungen

des Dichters in irgendeinem Drama gehandelt haben, über die schon

Eustratios in seinem Kommentar (S. 145 Heylb.) nur Vermutungen hatte.

^^ Krateros und Melanthios bei Schol. Aristoph. Vög. 1073. Frö. 320.

Diodor XIII 6.

" Nach dem bezeichnenden Berichte bei [Demosth.] g. Neaira 116

S. 1384 a. E. '\p/iocv tc/v it^oYlwr^^ yevoij-evov — Ixo/asaTe 'J(i.ct; — oxt

SiviuTTTj -^ ETottpor. 'A/.(;jot; — ^yo'jaT) tspstov ifjasiev, o'j voatiAO'j ovto; bi Ta'j-ng

T-^ Tjaspot lEpcia WiZiv o'Jo' dxei'vou 0'j3Tj; tt^; i}'j3tc(s a)jA ttj; tepet'a;. Auch
PJiano, die als Gattin des Basileus Theogenes sakrale Funktionen übte,

obwohl sie die Tochter einer Nichtbürgerin und Hetaire war, machte

sich der äa^ßeia schuldig (vgl. besonders a. R. 117 S. 1385, 13), wenn
auch Theogenes durch ihre Verstofsung einer Anklage vorbeugte.

'^ Als ÖL'^zpz'.a. qualifiziert nach der Ausführung von Demosth.
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Heiligtum des Apollon an den Amphiktiooen vergriffeD ^^,

Andokides, der trotz dem angeblich gegen ihn in Geltung
stehenden Verbote die Heiligtümer besuchte und an der
Feier der Mysterien teilnahm ^^

;
ja selbst Umgang mit dem,

der von einer Blutschuld belastet war, berechtigte zu einer

Anklage dasßei'a?^^. Die Alkmeoniden, die die Genossen des

Kylon dem getroffenen Abkommen zuwider selbst an den
Altären der Eumeniden niedergemacht liatten . galten nicht

nur als dasßetc, sondern als Iva^sT? und waren auf Solons

Veranlassung von einem besonderen Gerichtshof gerichtet

worden ^^ Aber im Raube von Eigentum der Tempel sah

man ein besonderes Verbrechen, tspoau/a'ot, das von der dasßsta

unterschieden wurde 2". Der letzteren wurde nur das Aus-

roden von heiligen Ölbäumen (fxoptai) zugerechnet, wie aus

Lysias Rede Trspl xoQ t/jxo-j bekannt ist^^

//. Meid, öl ff. S. 580f.; darum wiederholt dsEßetv Trept ttjv ioptV^v für das
im Gesetz über die Probole gebrauchte dor/.£tv -spi tt^v eoprrjv, S. 2i::i

A. 120.

'6 C. I. Ä. II n. 814 (Dittenberger SylU n. 86) Z. 135.
^'' Dies gab den Anlafs zu seiner Endeixis. Unrichtig Decharme

p. 151.

18 Demosth. (j. Androt. 2 S. 593, 15 = g. Timoh: 7 S. 702, 7. Dafs

Entweihung der Gräber, die durch ein solonisches Gesetz mit Strafe

bedroht war (Cicero de leg. II 26, 64), ebenso wie anderwärts nach

späten Grabinschriften, als Asebie qualifiziert worden ist, weifs ich

nicht zu belegen. Lykurg rechnet es zwar zu den fAeyiaxa äotxTj;j.aTa,

dafs Leokrates tous TStEXeuTTjXora; xtüv vofj.iij.tuv oüx cfaae t'j^sIv, deduziert

daraus aber nicht dta^ßsta, sondern nur -/.'/-/.(üa'.; tcöv yovetov, § 97 S. 201.

147 S. 239.

1» Thukyd. I 126, 11 und oben S. 23.

20 Demosth. g. Androt. 69 S. 615, 1 = g. Timokr. 177 S. 755, 11.

Die Jurisdiktion über kpoauXia gehörte, so viel wir sehen, den Thesmo-

theten. Anderwärts wird, wie begreiflich, der Tempelraub unter der

Asebie mit begriffen; z. B. den heiligen Krieg führen die Boioter -ot

T(b? äaEßi'ovT«? TÖ lapov xw 'AroUtuvo; nach I. G. Sept. I n. 2418 (Ditten-

berger n. 120).

-1 Nach ihrer Einoi'dnung unter die /.oyot xf^; äaeßei'oc;, denn in der

Rede selbst kommt der Ausdruck nicht vor. Von den ixopiat oder

arjxoi, von denen selbst der nächste Umkreis nicht bebaut werden

durfte (Lysias 25 S. 282), sind die übrigen Ölbäume zu scheiden, über

deren Schonung vgl. S. 313.
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Alleiu nicht blofs mit Handlungoii konnte man wider

die Volksreligion freveln; wegen ihrer schriftlich oder münd-

lich vorgetragenen Lehren ist einer ganzen Reihe von Philo-

sophen, von dem ersten an, der philosopliische Studien in

Athen einbürgerte, bis gegen Ende des vierten Jahrhunderts

der Prozefs gemacht worden, wenn auch die Ankläger viel-

fach, wie bemerkt, mehr von politischen Motiven geleitet

wurden. So gleich bei Anaxagoras, dem nicht allein das

zur Last gelegt wurde , dafs er die Sonne als glühenden

Stein, den Mond als Erde bezeichnete, sondern auch direktere

Angritie auf die Götter des Volksglaubens^^. Gegen Prota-

goras wurde die Anklage erhoben, weil er seine Schrift über

die Götter mit den Worten begonnen hatte, von den Göttern

wisse er weder zu sagen, ob sie seien, noch ob sie nicht

seien, noch wie sie seien 2^; gegen Sokrates, weil er an die

Götter des Staates nicht glaube, sondern neue Gottheiten

einführe und mit solchen Lehren die Jugend verführe ^^;

22 Für ersteres Sotion und Satyros bei Diog. L. II 12 und Joseph

(j. Apion II 37 mit abweichenden Angaben über den Ausgang des Pro

zesses. Piaton Aiwl. 14 S. 29 D. Xenoph. Memor. IV 7, 7. Plutarch

de superst. 10 S. 169 F. Dafs Anaxagoras Kritik aber auch gegen den

Volksghxuben an Zeus rächenden Blitz sich richtete, hat durch Kom-
bination von Aristoph. Wölk. 398 ff. mit Lukian Tim. 10 wahrscheinlich

gemacht Gettcken Hermes XLII (1907j S. 127 ff'.

23 Diog. L. IX 51 f. Philostr. Leb. d. Soph. I 10. Sext. Emp.

g. d. Math. IX 56. Cicero de nat. deor. I 24, 63. Nach Diogenes und
Cicero wurde Protagoras nicht nur selbst verbannt, sondern auch seine

Bücher öffentlich verbrannt. Die Zeit des Prozesses wird seit Schleiei*-

macher gewöhnlich Ol. 92, 1 411 gesetzt, weil man in den Worten des

Diogenes § 54 /.'xir^yöpr^az o' aü-oO ll'jilooojf»^^; IIoX'j^tj/.o-j £t; xwv TExpa-

7.oai(ov den Zusatz als eine Zeitbestimmung fafst. Itichtiger entscheiden

sich aber wohl Meier de Andoc. or. c. Alcib. VI p. 37 = Opmuc. ac. I

p. 222 f. und Müller-Strübiug .Y. Jahrb. f. Fhilol CXXI (1880) S. 81 ff.

für Ol. 91, 1 415, wozu auch Piaton Prot. 8 S. 317 C besser stimmt.

Wenn auch ein anderer Sophist, Prodikos von Keos, das gleiche Ge-

schick gehabt haben soll , so beruht das auf der Notiz Schol. Plat.

Bep. X S. 421 Bk. = Suid. u. d. N. über seine Hinrichtung wegen
Verführung der Jugend, die von Welcker Rhein. Mns. I (1833) =^ Kl.

Sehr. II S. .503 f. widerlegt ist.

2* Dafs die Formulierung der Anklage liei Xenophon Memor. 1

1, 1 trotz ihrer scheinbaren Bestätigung durch Favorinus bei Diog. L.

Lipsius, Attisches Recht. 24
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gegen den Megariker Stilpon wegen eines frivolen Scherzes

über Athena^-^; gegen den Kyrenaiker Theodoros wegen

seiner atheistischen Lehren, die ihm den Beinamen a&so?

zuzogen ^^•, gegen Theophrast mit unbekannter Begründung 2'^,

während dessen Lehrer Aristoteles der ihm wegen seines

Gedichtes auf den Tyrannen Hermeias drohenden Anklage

durch freiwillige Entfernung aus Athen zuvorkam 2^. Dafs

aber die Einführung neuer Gottesdienste regelmäfsig der

vorherigen Genehmigung des Volkes bedurft habe und andern-

falls als Asebie mit Todesstrafe geahndet worden sei, ist

durch die Angabe zweier später Gewährsmänner nicht aus-

reichend verbürgt, um gegenüber entgegenstehenden Indicien

glaubhaft zu erscheinen , so wenig auch geleugnet werden

soll, dafs darauf im einzelnen Falle eine Klage dasßsi'ac bei

der elastischen Natur dieses Begriffes gegründet werden

konnte ^^. Wenn nicht den Grund, so wenigstens einen Vor-

II 40 nicht die authentische ist, lehreu die ihr vorausgeschickten Worte

7j [Aev ydp ypa'fT] xar' airoO Toiaoe xi? tjv. Dafs die Verderbung der Jugend

dem Sokrates nur insofern Schuld gegeben wurde, als er sie dem Glauben

an die vaterländischen Götter entfremde und zum Glauben an neue

Gottheiten verführe, ist durch Piaton Enthyphr. 2 S. 3B. Apol 14 S. 26 B
sicher gestellt, vgl. Schanz zur Apol. S. 14 f.

25 Diog. L. II 116.

26 Diog. L. II 101. Athen. XIII 92 S. 611 A.

2^ Diog. L. V 37. Ailian V. G. VIII 12.

2« Athen. XV 51 S. 696 A. Diog. L. V 5. Ailian F. G. III 36.

-^ Joseph, a. d. Anm. 22 a. 0. v(j|j.w 5' f^v toOto (Ievou; Seou; (jl-jeiv)

TTotp' KUTOts xExiuXufXEvov xai TifAtupt« xaiv. züi^ |^vov siaotyo'vTcov &£Öv wptaTO

&dvaToe. Servius zur Aen. VIII 187. Aber der Volksbeschlufs C. I. A.

II n. 168 (Dittenberger n. 551) beziehr sich lediglich auf die Gewährung

der EY7.rrj3ic yioptou zur Errichtung eines Heiligtums der Aphrodite und

bezeichnet das hierauf gerichtete Gesuch der Kaufleute von Kition

ausdrücklich als gesetzlich berechtigt (l'ooSav l'woact 'txsTc-jEtv). Ebenso

ist also die am Schlufs des Volksbeschlusses erwähnte Erlaubnis zur

Gründung eines Heiligtums der Isis für Aigyptier zu beurteilen. Auch
der zur Stützung des angeblichen Gesetzes herangezogene Fall des

Sokrates spricht vielmehr insofern gegen dasselbe, als seine Bestrafung

bekanntlich der Schätzung unterlag. Richtig ist danach die Streitfrage

nach dem Vorgang von Lobeck Aglaoph. p. 664 f. besonders von Schö-

mann de eocteris religionibus ap. Athen. (1857) ^ Opusc. ac. III p. 428 ff.
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wand gab dieselbe Anscliuldiguug zur Anklage der Phryne

(x\nm. 2), vielleicht auch der Theoris von Lemnos und der

Ninos ab, die beide unter dem Deckmantel von Geheim-

kulten Zauberei und Giftmischerei zu treiben bezichtigt

und zum Tode verurteilt wurden, Theoris auf Anklage des

Demosthenes'^'*. Worauf die Anklage des Komödiendichters

Hermippos gegen Aspasia gegrtindet war, die nur durch

Fürsprache des Perikles der Verurteilung entging"', ist nicht

überliefert, aber nicht zweifelhaft, dafs sie im Zusammen-

hang mit den Angriffen stand, die der grofse Staatsmann in

seinen letzten Lebensjahren zu erfahren hatte. Aber dafs

auch dem Pheidias der Prozefs aaeßsiac darum gemacht

worden sei, weil er auf der Darstellung der Amazonen-

schlacht am Schilde der Parthenos den Perikles und sich

selbst abgebildet habe, mufs unglaublich erscheinen^-. Seit

Beginn des dritten Jahrhunderts wird von keinem Asebie-

prozesse weiter berichtet ^^, weil die Yolksreligion immer

mit Zustimmung von Caillemer Libetie de conscience (t Athhies, Revue

de legislation 1 (1870) p. 846 ff. entschieden worden , während Foucart

Ässociations reiigieuses p. 127 ff. , Schmidt EthiJ: II S. 50 f., Decharme

p. 168 f. die Existenz des Gesetzes festhalten.

^** Harpokr. u, Sicupi'c" äaei^c-'a; -/.pi^ciace <z7r£Öavcv, cö; xcti tpt/.oyopo;

h i' YpocttEt. [Demosth.] g. Aristog. I 79 S. 793, 26. Die gleiche Klag-

form dürfen wir auch für Ninos annehmen nach Demosth. tt. nagann.

281 S. 431, 25 rXa'j7.oi)£a; -ffi to\>; &ict5o'j; rj-rrrfocyo'j'jT^i i-^' oh sxspa zi'i^rf/.t^

lipzia. Denn dafs damit die von Menekles angeklagte Ninos (Demosth.

g. Boiot. I 2 S. 995, 10. II 9 S. 1010, 25) gemeint ist, sagt der Scholiast

mit dem Zusätze -/.ar/^yopr^ae oe za'j-r^z McVc-z-Xy]; to; '^t9,Tpa -oioo^r^; toi;

v£oi;. Dem Piaton gilt als besondei-e Art der dasßEia das -i'j/cfywyclv

und yorjTsJciv {Gen. X 15 S. 909 B. XI 12 S. 9-33 D).

31 Aischines bei Plutarch Per. .32. Antisthenes bei Athen. XIII 56

S. 589 E.
32 Plutarch Per. 31, aber vgl. :\rülIei-Strübiug K. Jahrb. f. Philol

CXXV (1882) S. 295 ff".

'^^ Plutarch de facie hrnac & S. 923 A 'Apiat^p/ov viz-r, «iv K/.e'ivi}/;;

TÖv SdfjLiov äacßcia; Ttpoav.aAcIaDai to'js "E/.Ar^va; geht auf die Schrift des

Kleanthes gegen Aristarch Diogenes L. VII 174. In dem Berichte der

Apostelgeschichte 17, 19 über Paulus Rede auf dem Areopag weist

nichts darauf hin, dafs er zur Verantwortung vor den Gerichtshof ge-

24*
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mehr aufhörte, eine das Volksleben beherrschende Macht zu

sein. Wenn die alte Komödie, die sicherlich auf diese Wand-
lung nicht ohne Einflufs gewesen ist, ihrerseits trotz schonungs-

losester Behandlung der Götterwelt dennoch, so viel wir sehen,

niemals augefochten worden ist, so begreift sich das aus der

Freiheit, die die ausgelassene Festlust der Dionysien auch

dem komischen Spiele sicherte ^^

Dem weiten Umfange der als daeßeta verfolgbaren Delikte

entspricht die Mannigfaltigkeit der gegen sie zur Anwendung
gelangenden Klageformen , die von Demosthenes nicht er-

schöpft ist, wenn er dTrd-j'Stv, ^pdoza^ai, oixdCsa&at -pöc EOuo/.-

Tn'Sa?, cpai'veiv -phc -ov ßaciXsa aufführt '^'^
; hinzu kommt die

aus dem Prozesse des Andokides bekannte Endeixis und für

aufserordentliche Fälle die Eisangelie^''. Nur bei der letzteren

und wohl bei dem Verfahren vor den Eumolpiden geht die

Klage nicht an den Basileus, dessen Zuständigkeit nach

Analogie der Endeixis auch für die Apagoge vorauszusetzen

ist. Der Gerichtshof aber für die Schriftklage ist ebenso

wie für die Endeixis und Apagoge wegen Asebie in der

Rednerzeit mit einer einzigen sofort zu bezeichnenden Aus-

nahme ein heliastischer gewesen , wie für alle bei den

Rednern erwähnten Asebieprozesse . soweit sie das Forum
erkennen lassen , und für die Prozesse des Sokrates . der

Delier (Anm. 16), der Phryne und der Theoris feststeht.

Nur die Klage wegen Ausrodung heiliger Ölbäume gehörte,

wie Lysias Rede zeigt, vor den Areopag, dem auch die Auf-

sicht über diese Bäume immer verblieben ist, offenbar ein

Überbleibsel aus der Zeit früherer, weitergehender Kompe-

laden war; rein lokale Auffassung gebieten die Ausdrücke r^y&v i-i töv

"Apstov Trdyov — aTaöei? Iv fiEOto to'j '\p8!0'j r.iyoM. Ganz in die Irre geht

die Auslegung von E. Curtius Sitzungsber. d. JBerl. Alad. 1898 S. 926 =
Ges. Abhandl II S. 528 f.

3<» Griech. Alterth. II* S. 168 f.

35 G. Androt. 27 S. 601, 25 f. (S. 265 A. 4). Über das Verfahren

vor den Eumolpiden s. S. 62 A. 34, über die Phasis an den König

S. 313 A. 17.

36 Plutarch Perikl 32 (Anm. 7). Allib. 22.
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teiiz dieses Kollegiums in Religionssachen ^^ Wenn nach

der Überlieferung die Philosophen Stilpon , Theodoros und

Theophrast vor den Areopag gestellt worden sind, so liegt

die Aunalime sehr nahe, dafs diesem durch Demetrios von

Phaleron die Rechtsprechung über Asebie zurückgegeben

worden ist, die dann von Späteren ^^ und lange auch von

den Neueren ^^ als die Regel angesehen wurde.

Was die Folgen der Schriftklage angeht, so ist ihre

Schätzbarkeit aus dem Prozesse des Sokrates bekannt. Aufser

der Todesstrafe sind Geldbufsen und Verbannung bezeugt *°.

Unschätzbar war nur die Klage wegen Ausrodung heiliger

()lbäume, auf der nach dem Gesetze Todesstrafe stand *^.

Wenn der Kläger aber nicht den fünften Teil der Stimmen

erhielt, so wurde er aufser mit der Bufse von tausend

Drachmen und dem Verluste des Rechtes, wieder öffentliche

3' Mit Wilamowitz Aristot. u. Atli. II S. 188.

^^ Selbst deu Prozefs des Sokrates verweist Origen. g. Cels. 1\ 67.

y 20 an den Areopag. Denkbar wäre, dafs Aischylos von diesem ge-

richtet wurde ; aber das berichtet erst Clemens Strom. II 14 S. 461 P.,

während Herakl. Pont, bei Eustratios (Anm. 12) nur von einem Ein-

schreiten von Areopagiten im Theater erzählt hatte.

^^ Von Meursius de Areopago 6 bis zu Schömann de comitiis Ath.

p. 301. "Wenigstens eine Teilung der Rechtsprechung zwischen Areopag

und Heliastengericht nahmen Platner II S. 146 f. und noch Schömann

Griech. Alterth. l^ S. 528 an. Die Kompetenz des letzteren erkannten

als Regel zuerst Böttiger Opusc. lat. p. 69 und Hermann de tlieoria

DeUaca (1846) p. 12.

''° Zu einer Geldbufse von 10 000 Drachmen und dcicpyyia wurden

die Delier verurteilt (Anm. 16), zu fünf Talenten und Verbannung Anaxa-

goras nach Sotion, zum Tode nach Satyros (Anm. 22). Die Todesstrafe

wurde auch iiber Theoris und Ninos verhängt, ebenso im Eisangelie-

verfahren über die im Hermokopidenprozefs Gerichteten und Alkibiades.

Gegen letzteren wurde auf Volksbeschlufs noch feierliche Verfluchung

ausgesprochen, y-axo; xö vo(jii[j.ov to TraXatov -/.od dp/alov [Lysias] g. Andok.

51 S. 253.

*i Vgl. S. 128 A. 24. Dafs auf Betretung des Tempels der Demeter

durch einen Mann am Feste der Thesmophorien der Tod stand, sagt

nur ein römischer Rhetor, .Julius Victor 4, 8 p. 393 H., noch dazu im

Widerspruch mit Sulpitius Victor 62 p. 352.
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Klagen aozustellen, noch mit dem Verbote belegt, d ie Tempel

zu betreten*^.

*^ Andok. V. d. Myst. 33 S. 17 liv ydp ut] \iz~a)A'^T^ tö -efA-xov fAEpo?

TÖ lepöv Toiv i)eoTv s^aievct'. r^ d-oSavEiToti. Aus Mifsverständnis der letzten

Worte ist die Angabe von Pollux YIII 41 erwachsen, dafs der leicht-

sinnige Ankläger sofort der Todesstrafe verfallen gewesen sei. Dafs

dessen Atimie aber auch keine totale gewesen ist, ergibt sich daraus,

dafs Euhulides, der in der gegen die Schwester des Lakedaimonios

angestellten Klage äaeßei'a; nicht den fünften Teil der Stimmen erhalten

hatte, doch nachher Demanh wurde, Demosth. g. Enb. 8 S. 1-SOl, 15.



Achtes Hauptstück.

Sehriftklag'en des Polemarehen.

Die Jurisdiktion des Polemarehen ist, wie im ersten

Buche gezeigt, eine zweifache. Einmal ist er Gerichts-

vorstand für alle familienrechtlichen Rechtsfälle, bei denen

beide Parteien oder wenigstens der Verletzte Metoik mit Ein-

schlufs der i'ao-sXci? und Tzpocsvoi ist, sodann bei allen Klagen,

die sich auf die eigentümliche Piechtsstellung der Metoiken

beziehen. Nach ersterer Richtung gehören Schriftklagen

vor ihn nur wegen xaxtooic^ und irapavota, auf die das

im sechsten Hauptstück Gesagte analoge Anwendung findet.

In der zweiten Hinsicht ist Schriftklage nur die ypacp/]

dTTpostaaiou (S. 65 A. 48), da die mit ihr öfter ver-

wechselte Klage (XTrosTaöi'ou eine Privatklage ist. Nach dem
Verlust der Rede des Hypereides gegen Aristagora dizpo-

axaatou^ sind wir für die Kenntniss der Klage im wesent-

^ Anzunehmen auch ohne die Angabe Schol. zu Aristoph. Wesp.

1042 ä'/J.a 7,0(1 Ol 7.a'iT|yopoövT£s yovecov xaxcuaeioc ^rpo? tÖv -o/.sixap^^ov iStxa-

CovTo y-d/sivo; r/.pivsv, die ^ich in ihrem letzten Teile deutlich als Auto-

schediasma verrät.

2 Von Hai"pokration meist als 6 /.a.i' 'Apic-rayopa; äTrpoaTctat'otj ß',

seltener ohne den letzten Zusatz angeführt; dafs auch die ohne ihn

zitierten Fragmente sämtlich auf die zweite Rede zurückgehen und nur

diese in einer Klage dTrposxaato'j gehalten ist, vermutet Sauppe mit Recht.

Auf die gleiche Klage bezog Meier auch die Rede des Isaios gegen

Elpagoras und Demophanes ; richtiger glaubt sie Sauppe zur Ver-

folgung der einem Isotelen angetanen Unbill geschrieben, bei der es

sich namentlich um ein konfisziertes und von diesem angekauftes

Grundstück gehandelt habe. Eine andere minder zutreffende Ver-

mutung äufsert H. Schenkl de metoecis Atticis (Wiener Studien II)

S. 219.
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liehen auf die Angaben der Lexikographen angewiesen. So-

viel lehrt der Name der Klage, dafs sie gegen den Metoiken

sich richtet, der ohne TrpoaxaTTj? oder Patron ist. Einen

solchen hatte nach Harpokration ^ jeder Metoik sich aus

der Zahl der Bürger zu wählen, um ihn in allen öffentlichen

und anderen rechtlichen Sachen zu vertreten , wir setzen

hinzu , soweit ihm nicht vom Volke die Isotelie verliehen

war; der Freigelassene durfte nur seinen früheren Herrn

zum Prostates haben. Einen Prostates sich wählen heifst

Tzpoaxdxr^v sirqpacpeö&ai * offenbar darum, weil in den Listen,

die in den Demen von den in ihnen wohnhaften Metoiken

geführt wurden , neben dem Namen eines jeden auch der

seines Prostates eingetragen wurde; einen Prostates haben

heifst l/ctv, vs[xsiv irposTax/jV^, der Metoik wohnt unter seiner

Obhut, oixsi km TrposTotTOü (Anm. 11) Es mufs eine gewisse

Frist bestimmt gewesen sein , nach deren Ablauf der in

Athen aufhältliche Fremde nicht mehr als vorübergehend

anwesend (-apsTiior/jxo?) gelten durfte, sondern sich zur Auf-

nahme unter die Metoiken zu melden hatte**. Zu dieser

•' U. dt-poaxaato'j sloo? o-'-zr^; /.ctT'i t«>v TTposrctTr^v fxr) vEfjiov-rwv fxsxot'xüjv*

v^peiTO ycip rzotOTo; eauxw xwv TioXixäiv xtvd 7rpo3XTjaofi.£vov TTSpl -avxcov xüiv

i5iwv v.cd xiöv zoivcöv. 'TTrspstorj; ^v xoj xax' 'ApKJTayopa; äTrpoaxaai'ou ß'.

Ebenso ohne das Zitat Lex. Seguer. VI S. 440, 24 und mit Einsetzung von

8v YjösXe vor x. tto?.. und von ÄsTrep iyyoriTr]^ ovxa am Schlufs Etym. M.

S. 124, 48 = Lex. Seguer. V S. 201, 12. Kürzer Hesj'ch. u. dTrpoaxaatou

und zpoaxctxo'j. Pollux VIII 35. Ammon. u. ä-oaxaotov. Dazu Harpokr.

u. TTpoaxaxTjC.

* Aristoph. Fried. 684 dytteatteia' oxi a'jxw -ovr^pov -poaxaxr^v lite-

Ypaiaxo (6 orjjj.o;). Dazu Schol. r^ fxExotcpopd dTio täv fAexoi'xcuv xou; Trpoaxcixas

Trpoypa'fovxtov eauxols, richtig, denn auf den Trpooxoexrjs xf^s TioXew; wäre

das Verbum nicht anwendbar. Bei Hesych. a. d. aa. 00. steht dafür

äTToypctcßeai^ai.

^ v£a£iv heifst nicht wählen, wie es gewöhnlich erklärt wird, son-

dern ist synonym mit eysiv, wie nicht sowohl die Erklärung bei Suidas

als der sonstige Gebrauch des Ve^-bums zeigt, vgl. Agath. bei Athen.

VI 102 S. 272 D.

•^ Aristoph. Byz. Ae^ei; Fr. 38 N. jxexor/o; laxiv ottoxccv xi; im ^evr^c

IX&cjv ^voiXTj x:^ TToXei xe^o? xsXtiöv ek dTroxsxaYi-iEva; xtvä; XP^'^' ~^i'
"oXecos.

'E(us piv ouv Tcoatüv Tjasptüv 7rap£7riorj(J.o; zaXsTxat xal äx£/.T'; iaxtv " iö:v oe

üTrepßf xov ojpiaasvjv ypovov, ij.Exot7.o; /jOTy ytyvexai xal o'V/ixi äxEXrjs.
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Aufnahme bedurfte er der Bewilligung- des Demos, in dem
er Wohnung nehmen wollte; nach diesem wurde er in den

öftentlichen Urkunden bezeichnet, aber nur als in der

Gemeinde wohnhaft (ohiav h lisipatsTj. nicht als Gemeinde-

glied (Tleipatsu?) ', wodurch die Metoiken sich scharf von den

Bürgern abheben. Die Aufnahme erfolgte durch Vermitte-

lung eines Bürgers, der sich für den Aufzunehmenden ver-

bürgte ^^ und dann als sein Prostates seine Rechtsfähigkeit

zu ergänzen hatte ^. Aus dem Charakter des gewählten Pro-

states schlofs man auf den Charakter des Metoiken ^°. Dafs

die Einrichtung an vielen Orten in Griechenland bestand,

sagt Aristoteles ^\ und wir haben nicht den geringsten Grund
anzunehmen, dafs er dabei nicht auch Athen im Auge ge-

hal)t habe. Bezeugt ist sie durch die attischen Piedner für

die Nachbargemeinden Megara und Oropos ^-. Die aus Athen

'' Vgl. v.Wilamowitz Demotilia der attischen Metoeken {Hermes XXII,

1887) S. 107 ff. Seine Zusammenstellung beweist, dafs eine ganze Reihe

der Demen die Niederlassung von Metoiken nicht zuliefe.

^ Nach V. Wilamowitz a. a. 0. S. 231 ff. hätte in der Rednerzeit

die Aufgabe des Prostates sich auf diesen einen Akt beschränkt; nur

in der älteren Zeit sei er dauernder Bürge für das Wohlverhalten

seines Klienten gewesen, was er anderwärts (Anm. 12j auch verblieben

sei. Aber mit einem solchen Wechsel im Wesen der Prostasie wäre

die Klage äitpootaatou ganz gegenstandslos geworden; denn nur durch

Verraittelung eines Prostates wurde ja die Aufnahme eines Metoiken

möglich. Zu Gi'unde liegt jener Annahme die Auffassung, dafs den

Metoiken ein Quasibürgerrecht oder Halbbürgerrecht zugestanden habe,

wogegen das nötigste Griech. AU. I* 8. 373 f. bemerkt ist.

® Dafs durch den Prostates auch das Schutzgeld erlegt wurde, wie

Suid. u. v£;j.£iv Trpoa-ctTTjV u. Lex. Seguer. V S. 298, 2 und die Anm. 14 a. E.

angeführten Grammatiker sagen, ist wenig wahrscheinlich, da man sich

im Falle der Nichtzahlung an die Person des Metoiken selbst hielt,

vgl. S. 100.

^'^ Isokr. V. Jb'ried. 53 K. 17 to'j; |j.£v ij.eTor/.o-j; xoto'j-o'j; voat^oasv

oro'JSTrep 5v to'j; TipoOT^Ta; Viaioat.

'1 FolitiJ: III 1, 3 S. 1275 a 12 Tzollayr/j fxev ouv oüos to'Jtiuv (twv

5r/.at(uv) Tc>i(o; oi aexoixoi fASTSj^ouaiv, dXXi vEiistv ^.va'yxTj TrpoaTa-njv.

'- Lykurg g. Leolr. 21 S. 152 ojv-ei iv Mtyctpoi; — TrpoGTaxrjV l^^wv

MeyctpE«. 145 S. 238 oMpac. Iv Meyctpot; iizi TrpoaxaTO'j. Ebenso Lysias

g. Phil. 9 S. 874. 14 S. 880, an der ersteren Stelle mit dem bezeichnen-

den Znsatz JjO'j/TjDct; -oto' iy.z'.vnK 'i.zzo'.v.zlv u.^X^.ov r, '»öH' y^aöiv -o).'.-:r^i
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selbst überlieferten Beispiele betreffen Frauen ^^
; dafs aber

nicht nur diesen ein Prostates mit den Befugnissen zur

Seite gestellt wurde, die sonst der xupio? der Frau aus-

zuüben hatte, ergibt sich aus der allgemeinen Fassung, die

das Gesetz, das die Metoiken verpflichtet vsjxsiv TTpostair^v,

nach Hypereides gehabt haben mufs. Wie es damit sich

verträgt, dafs in den erhaltenen Gerichtsreden, bei denen

die eine oder beide Parteien Fremde sind, nirgends der

Mitwirkung eines Prostates Erwähnung geschieht, ist im

ersten Hauptstück des dritten Buches zu erörtern. Zur ge-

richtlichen Verfolgung des Fremden, der über die gestattete

Zeit hinaus sich in Athen aufhielt, ohne sich zur Aufnahme

unter die Metoiken zu melden und einen Prostates zu nehmen,

lag um so mehr Veranlassung vor, als darin ebenso der Ver-

such, für einen Bürger zu gelten, erkannt werden konnte,

wie in der Nichtzahlung des Schutzgeldes ([istouiov). das

die Metoiken in der Höhe von 12 bzw. 6 Drachmen jähr-

lich zu erlegen hatten. Dafs gegen Nichterfüllung dieser

Verbindlichkeit Apagoge zu den Poleten Anwendung fand, ist

früher (S. 100 f.) belegt; nicht undenkbar aber, dafs, wie die

(h-ammatiker sagen ^*, auch in diesem Falle die Schrift-

klage aTrpoa-raafi'ou statthaft war. Gegen die Anmafsung

bürgerlicher Rechte durch Metoiken oder sonstige Fremde

elvat. Die Erwähnung des Patrons beweist mit nichteu, dafs ein solcher

in Athen nicht mehr existierte, sondern hebt das UnAvlirdige im Ver-

halten des attischen Bürgers hervor, der es nicht verschmäht, unter

einem fremden Patron zu stehen. Dies erkennt auch Clerc les me'teques

Atheniens (1893) p. 268, ebenso wie dafs die Äufserung von Aristoteles

Athen sehr wohl im Auge haben kann, ohne aber zu merken, dafs

er mit diesem Zugeständnis der von ihm adoptierten Ansicht von Wila-

mowitz über den attischen Prostates wesentliche Stützen entzieht.

^^ Aufser Aristagora die Wirtin bei Aristoph. Frö. 569. 578, Zobia

[Demosth.] g. Aristocj. I 58 S. 788, 5, Thais bei Menauder nach Terenz

Eunuch V 8, 9 (1039).

^* PolluX III 56 xatOt XtÜV 01^ TeXoÜvTOJV TÖ p-ETOl'xtOV 7] TrpoaTCtTTjV fXT]

ve(j.dvTü)v dTrpooxaoiou Sixtj. Noch einen dritten Fall fügen irrig zu Suid.

u. äTtocfTaatoi) = Lex. Seguer. VI S. 435, 4 o-rav xi? — daxö; elvoti cpctax-j)

Trapeyyeypaafjivos ei? xtjv TioXtxEtav. Denn dann war nur die ypotccTj ^evi'as

zuständig, vgl. Meier de honis da »in. p. 38, von dessen Ergebnis er

selbst und HeflPter S. 166 nicht wieder hätten abgehen sollen.
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war die ^pacf Tj ^svictc gerichtet , von der im nächsten Haupt-

stücke zu sprechen ist. Ihr geht die Klage a-pos-aaiou

auch insofern parallel, als eine Verurteilung bei ihr höchst

wahrscheinlich ebenso, wie bei der Apagoge wiegen Nicht-

erlegung des Schutzgeldes Verkauf in die Sklaverei und

Konfiskation des Vermögens zur Folge gehabt hat^\

'° Das ist gewifs die Meinung der Quelle des ungeschickt gefaßten

Artikels bei l'hot. und Suid. u. izMXr^zoä' zzi -/.al ot ;£vta; äÄfjvTs; (ÖTrexEtvTo

Tois TrwXryToäs) xcä ö ^i-zoiy.Oi 6 -pooxaTTjV oüx ^ytow xai ö dTroaxaaiO'j ypctcpä!;.

TCi'JTwv ydp TV.; o'Jat'a; TrtoXoövTc; TrapcrxaTsßaÄ/.ov et? to or^ijioatov. Dafs diese

wie die Anm. 9 und 14 zusammengestellten Angaben der Grammatiker

lediglich aus den beiden Glossen des Harpokration (Anm. 3) abgeleitet

seien, wie Schenkl S. 175 behauptet, ist unerweislich.



Neuntes Hanptstück.

Sehriftklag^en der Thesmotheten.

§ 1, Schriftklageu wegen Staatsverbrechen.

In allen Prozessen, in denen es sich um ein gegen den

Staat selbst gerichtetes Verbrechen handelte, stand, wie

im ersten Buche bemerkt, den Thesmotheten die Gerichts-

vorstandschaft zu, die den bedeutsamsten Teil ihrer Tätig-

keit ausmacht. Als die schwersten Staatsverbrechen werden

Umsturz der demokratischen Verfassung, xci-otXuaic xoO

ori\ioo, und Verrat, irpoocaioi, nicht selten zusammengestellt^;

gegen beide ist Eisangelie zulässig nach dem Gesetze des

vierten Jahrhunderts (S. 192). Aber Eisangelie wegen Ver-

suchs zum Umsturz der Demokratie ist so alt wie die Demo-

kratie selbst; schon ein Gesetz des Selon hatte zum Gerichts-

hof darüber den Rat auf dem Areopag bestellt -. Ergänzend

aber trat dazu ein anderes . gleichfalls von Aristoteles be-

zeugtes solonisches Gesetz, das jeden, der sich erhebe, um
eine Tyrannis aufzurichten, oder der einem anderen Beihilfe

zur Errichtung einer Tyrannis leiste, mit seinem ganzen

Geschlecht für rechtlos erklärte^, d. i. jeden zu seiner straf-

1 Demosth. g. Tiviokr. 144 S. 745, 13 (S. 203 A. 89). 146 S. 746, 4.

Lykurg g. Leokr. 147 S. 239. 124 S. 223. 126 S. 225.

- Aristot. 8, 4 (S. 179 A. 7). Insoweit also entspi'icht der anek-

doteuhafte Bericht 25, 3 über diq Anzeige des Themistokles an den

Areopag oxt o£i';£t tivv; auvtaxotaevou; i-i xaxaX'jaei tt); ttoXiteio:; wenigstens

den realen Verhältnissen. Ebenso behält Plutarch Yergl. d. Sol. v. Popl. 2

nun Recht.

^ 16, 10 fteaij-ia TciSe 'ASrjvai'wv laxi -/.oti Tiäxptot' iiv xive; x'jpavvEiv

cTrctviaxüJvxon vj a'jy/.cz'ltaxf t/^v xupotwtoo! , i'xi'j.ov slvcc. /.v. ofjxov y.at ysv^;.
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losen Tötung berechtigte*. Was hier nur dem Versuche

einer Tyrannis gegenüber ausdrücklich gestattet wird, ist in

einem Volksbeschlufs, der nach dem Fall des oligarchischen

Regiments der Vierhundert Ol. 02, 3 410 auf Demophantos

Antrag gefalst wurde, auf alle die ausgedehnt, die die Demo-
kratie stürzen oder nach ihrem Sturze ein Amt bekleiden

würden; durch feierlichen Eidschwur wurde die gesamte

Bürgerschaft verpflichtet, auf alle Weise zu der Tötung

dessen mitzuhelfen . der sich des einen oder anderen Ver-

brechens schuldig machte, teilweise mit wörtlichem Anschlufs

an das solouische Gesetz gegen die Tyrannis , so dal's der

zitierende Eedner sich berechtigt glauben durfte, den Volks-

beschlufs als dessen Erneuerung anzusehen "*. In noch

genauerer Fassung gestattete der erste Paragraph des

Eisangeliegesetzes Eisangelie gegen den , der die demo-

kratische Verfassung stürzt oder zu ihrem Sturz sich mit

anderen verbindet oder einen Klub stiftet. In der Natur

des Verbrechens selbst ist es gelegen, dafs schon der Ver-

such und die Absicht, es zu begehen, strafbar machte. Wenn
ein Redner ihm und dem Verrat das gemeinsam findet, dal's

bei beiden die Strafe dem Verbrechen nicht wie sonst überall

nachfolgen, sondern vorausgehen müsse, so gilt doch nur

von ersterem seine Begründung, dafs, wenn man dem Ver-

brechen nicht zuvorkomme, es überhaupt nicht mehr gestraft

werden könne ^. Durch die Schwere des Verbrechens war

als Klagform die Eisangelie bedingt, und durch das Klag-

Xach Tilgung der im Papyrus hinter ^-ctviSTÄv-at stehenden Worte i-'i

Tupotvvt'oi stimmt mit dem Gesetze genau der Eidpassus im Psephisma

des Demophantos (Anm. 5).

•* Dafs dies der Sinn der Worte ist, leidet keinen Zweifel, so wenig

ich Swoboda Beiträge zur griechische» Rechtsfjeschichte (Zeitschrift der

Savirjny-StiftiüHj XXVIJ S. 149 ff. die Doppelbedeutung von i'ttao; zu-

geben kann, vgl. Berl. philol. Wochenschr. 1906.

5 Andok. V. d. Myster. 95 ff. S. 47 ff'. Denselben Volksbeschlnfs

meint aufser Demosth. g. Lept. 159 S. 505 a. E. Lykurg g. Leolcr. 124 f.

S. 223, setzt ihn aber irrig erst nach dem Sturz der Dreifsig und läfst

ihn auch gegen Verrat gelten, den er überhaupt nicht vom Umsturz

der Verfassung au>einander hält.

6 Lykurg ^. Leokr. 126 S. 225.
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verfahren, wenigstens seit Erlafs des Eisangeliegesetzes, als

Folge einer Verurteilung die Todesstrafe und Versagung der

Bestattung auf dem heimischen Boden festgelegt (S. 191).

Wenn ein Gesetz in einer unter Demosthenes Kamen über-

lieferten Rede, dessen sonstiger Inhalt zu keinem Bedenken

Anlafs gibt, Schriftklage an die Thesmotheten gegen den

verordnet, der einen Klub zum Zweck des Umsturzes der

Verfassung bildet'', so kann es nur vor dem Eisangelie-

gesetze erlassen sein und nur auf minder gravierende Fälle

Anwendung gefunden haben, Dafs den Thesmotheten die

Gerichtsvorstandschaft in allen den Fällen zukommt, in

denen über eine Eisangelie von einem Gerichtshof entschieden

wird, haben wir schon oben (S. 70) gesehen. Wie sehr man

aber geneigt war, dem Begriffe des Versuchs zum Umsturz

der Verfassung die denkbar weiteste Auslegung zu geben,

um ihn auch auf ganz heterogene Klagen anwendbar zu

machen, das ist ebenfalls an dem Beispiele der Eisangelie gegen

Lykophron gezeigt, die sich auf einen ihm Schuld gegebenen

Ehebruch gründete (S. 194). Schon seit den letzten Jahr-

zehnten des fünften Jahrhunderts aber, seitdem das Um-
sichgreifen der oligarchischen Bestrebungen das Volk für

den Fortbestand seiner Verfassung besorgt machte, war man
rasch mit der Beschuldigung bei der Hand, dafs xotTocXocii?

ToG or^aou geplant werde. Bekannt vor allem ist aus den

Berichten des Thukydides und Andokides, wie den Urhebern

des Hermenfrevels und der Mysterieneutweihuug solche Ab-

sichten zur Last gelegt wurden^, und wie diese Ereignisse

besonders die Besorgnis vor Wiederkehr einer Tyrannis im

Volke rege machten^. Auch in der alten Eidesformel, die

Demophantos seinem Psephisma einverleibt hat, werden mit

Anschlägen auf Umsturz der Verfassung solche auf Ein-

richtung einer Tyrannis zusammengestellt. Wenn aber- das

"• [Demosth.] g. Steph. II 26 S. 1137 i. A. im ti; — sTcctoeiav ajviSTf

im xaxaX'jaei toö otjU-o-j — to'jtwv slvaj Tot; ypacp^; rpo; to'j; ^f^ixo^izccz.

^ Thiikyd. YI 28, 8 £ßdtuv ws iiü S^jf^ou -/«TaXüciet to xe jjLuOTtxo: xai

Tj Twv 'E[>;j.wv 7t£pi7.o->j yEvoiTo. 27, 3. Andok. V. d. Myster. 36 S. 18.

^ Thukyd. YI 60, 1 -av-ct aÖToT; ilvAti im rjvwfx.osia ö?.<votp-/ix7i xai

T'jpavviXT ~£-päyi)a'.. 58, 3.
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wenig jüngere Psephisma des Patrokleides in dem aus Solons

Amnestiegesetze lieri'ibergenommenen Passus Gerichte über

Tyrannis im Prytaneion unter Vorsitz des Königs erwähnt ^",

so wird man diese als formell zu Recht bestehende Antiqui-

tät gelten lassen müssen . solange man sich nicht zu der

Annahme entschliefsen will, dafs Patrokleides eine ganz be-

deutungslos gewordene Formt>l in seinem Antrage wieder-

holt hat.

Den Begriff' der -p.oöos'.'z bestimmt der zweite Para-

graph des Eisangeliegesetzes . der das Verfahren dann für

zulässig erklärt, wenn jemand eine Stadt oder Kriegsschiffe

oder ein Heer zu Land oder zur See verrät oder sich zu

den Feinden ohne staatlichen Auftrag begibt oder bei ihnen

sich niederläfst oder mit ihnen zu Felde zieht oder Geschenke

von ihnen annimmt. Und ähnliche Bestimmungen müssen

schon in dem älteren Gesetze über die Verräter enthalten

gewesen sein , dessen Anwendung in dem Falle der Feld-

herrn der Arginussenschlacht in Frage kam, die angeklagt

waren, für Bergung der Leichen und Schift'brüchigen nicht

Sorge getragen zu haben ^\ und dessen auch in dem Piats-

beschlufs Erwähnung geschieht , der die Thesmotheteu an-

wies . drei Mitglieder der gestürzten Regierung der Vier-

hundert, Archeptolemos , Antiphon und Onomakles. wegen

Verrat vor Gericht zu stellen. Gegen die letztgenannten

gründete sich die Anklage darauf, dafs sie als Gesandte

nach Lakedaimon zum Schaden der Stadt gegangen , die

Reise dahin auf einem feindlichen Schiffe gemacht und den

Landweg über das von den Feinden besetzte Dekeleia ge-

nommen hatten ^-. Bereits kurz vor ihrer Verurteilung

wurde auch dem Haupte der Vierhundert, Phrynichos, dessen

Ermordung den Anlafs zur Erhebung der Gegenpartei gegeben

hatte, offenbar gleichfalls wegen hochverräterischen Ein-

vernehmens mit dem Landesfeinde auf Kritias Antrag noch

nachträglich der Prozefs wegen Verrat gemacht und das

10 Bei Andok. a. R. 78 S. 37 a. E. Tgl. oben S. 23 f.

11 Xenoph. Hellen. I 7, 22 (S. 44 A. 133).

1- Ratsbeschlufs bei [Plutarch] Lehen d. 10 Bedn. S. 833 E.
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Verfahren noch durch die Bestimmung verschärft, dais für

den Fall seiner Schuldigsprechung auch denen die Strafe

des Verrats zuerkannt wurde, welche seine Verteidigung zu

führen wagten ^^. Wenn 'in jenen beiden Fällen das Gesetz

über die Verräter zunächst um seiner Strafbestimmungen

willen angezogen wird , so lassen manche Hinweise bei den

Rednern, die dem Erlasse des Eisaugeliegesetzes voraus-

liegen, erkennen, dafs auch der Begriif des Verrates schon

zuvor näher präzisiert war ^^. Aber auch nachher wurde

ihm durch besonderen Volksbeschluls wiederholt eine weitere

Ausdehnung gegeben, wie wenn Ausfuhr von Waffen oder

Schiffsgerät zu Philipp auf Antrag des Timarchos mit Todes-

strafe belegt ^^ oder nach der Schlacht bei Chaironeia die

des Verrats für schuldig erklärt wurden, die sich der Gefahr

des Staates entzögen ^^.

In der Schwere des Verbrechens ist es begründet, dafs

zu seiner Ahndung der Weg der Eisangelie beschritten,

wurde. So finden wir über die beiden ältesten uns be-

kannten Klagen wegen Verrat das Volk selbst entscheiden

(S. 181) und ebenso in weiteren Fällen bis in die Mitte

des vierten Jahrhunderts, während die späteren Eisangelie-

prozesse, so viel wir wissen, immer durch den Spruch des

13 Lykurg g. Leoh: 113 f. S. 218 und oben S. 183. Wenn im Schol.

Aristoph. Lysistr. 313 als Grund von Phryniclios Verurteilung angegeben

wird lxaxoT]fte'jaaTO 7rp6; tov ofjixov £v SafAuj a-paxr^yüiv, so geht die Angabe

auf Rechnung des Didymos, der die Beziehung der Textesworte auf

Phrynichos rechtfertigen wollte, nicht des von Didymos angezogenen

Krateros.

^* Lysias {f. Plülon 26 S. 886 £( \).i'i Tis cfpoüptov -t Tipo'jow/.cv vj vaO;

r^ aTpaxoTTEOöv Tt ^v i\ ;j-£pos Tt iTjyya^z täv TroÄtTÖiv ov, Totts iT/diii^ av

rrjjLtat; ICtjJxio'jto (doch vgl. S. 187 A. 35). Demosth. g. Lept. 79 S. 481, 5

at'av (i.£v TToXiv £t aTTiuXecJev vj vaü? 8exa fii.<5vas, Trspl Ttpoooot'a; av otjtov zl<37'r('[e)Xo^

ojToi, v.oa ti iaXu), TÖv airavT* av ä7r(üXu)),£i ypovov. Wegen Verrat von

Nymphaion wurde Gylon zum Tode verurteilt nach Aischin. g. Ktes. 171

S. 561, wegen Verrat an thrakischen Plätzen Ergophilos, Kephisodotos

und Timomachos teils zum Tode, teils zu hohen Geldstrafen (S. 191 A.44).

1-5 Demosth. tt. naQccng. 286 fe. 433, 4.

'^ Lykurg g. Leokr. 53 S. 177 sti oe o o?,,u.oc — siir^'-ptaaTo ivo/o-j;

clvai T-^ Trpoooai'a tous cpeuyovTa; tov 'j-£p tt^; raTpi'oo; xi'vo'jvov ä;('o'j; cTvai

vou-i'^iov TTj; i'jyi-rr^^ Tiatopt'ac.
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Gerichtshofes entschieden worden sind (S. 101). Dafs aber

gegen Verrat auch eine Scliriftklage statthaft war, das dem

Pollux nicht zu glauben, liegt kein Grund vor''. Wenn
auch der Areopag nach der Schlacht bei Chaironeia das

Richteramt über Verrat geübt hat'*^, so mufs er dazu in

jener aufserordentlichen Lage durch Volksbeschlufs befugt

gewesen sein ; in anderen Fällen der demosthenischen Zeit

hat er nur die Untersuchung geführt ^^.

Als Strafe für den verurteilten Verräter bestimmte das

Gesetz, nach dem schon Themistokles wegen Einvernehmens

mit dem Landesfeind gerichtet worden ist, Hinrichtung,

Konfiskation des Vermögens und Versagung der Bestattung

in heimischer Erde^*'. In dem durch Pseudoplutarch auf-

bewahrten Gerichtserkenntnis über Antii)hon und Arche-

ptolemos (S. 183) wird noch hinzugefügt, dafs ihre Häuser

niedergerissen , deren Stätten durcli Schandtafeln gekenn-

zeichnet und ihre Nachkommen für atim erklärt werden

sollten 2^. Den Mördern des Phrvnichos wurden sogar Be-

'^ Pollux VIII 40 zählt die '[[joi'z>\ -oo^oatc!; unter einer langen

Reihe von Klagen auf, die mit einziger Ausnahme der ypocf'] äyotatou

alle attisch sind.

'* Aischin. g. Ktes. 252 S. 648 ävrjrj {ottuTr^; o; iy-J.zvt aovov ziz IdiJ.ov

i-v/ti.rjipoLZ «j; —poooTrj; t?j; Tia-pioo; ct'ji^rjacpöv ÖTzö zrfi i\ 'Ap£''o'j r.d'fO'j

ßo'jÄTj? SavctTw ^CT^ii-uo^-fj. Von einer Mehrzahl von Fallen spricht Lykurg

<j. Leokr. 52 's. 177. Vgl. rhili])pi Areop. u. Eph. S. 179 ff.

'^ Deinarch g. Demosth. 63 S. 46 laTpsßXwaotv 'AvTi-j^cöv-ct -ach 'j-.iv.-zvi'x')

£-1 -poooOta y.OL-y. tö:; tTj? ßo'j/.fj; ä-O'-pct-Jc'.; -/cd Tiij.(up!C(;. In den letzten

Worten kann TiijLcupia; auf einen Strafantrag des Areopag, i^sßo/.c;

ebenso auf freiwillige, wie auf gerichtlich verhängte Verbannung gehen.

Für den Fall des Antiphon verbietet die Erzählung bei Demosth.

V. Kranz 132 f. S. 271, 6 an Beauftragung des Areopag mit der Unter-

suchung zu denken; vielmehr hat er danach aus eigener Initiative den

von Aischines befreiten Antiphon vei-haftet, wozu er die Berechtigung

aus seiner Kompetenz über Brandstiftung abgeleitet haben wird. Die

richterliche Entscheidung erfolgte auch hier durch einen heliastischen

Gerichtshof.

20 Xenoph. Hell. I 7, 22 (S. 44 A. 133). Thukyd. I 138, 6 o-j yip

i;Tjv i)G(7rT£iv (rä östä 0£;j.'.aTOV.?.£'o'j;) oj; iiv. rpooost'a 'it'jyovrrj;.

2' Schon damit widerlegt sich die Angabe später Rhetoren (Mar-

kellinos, Quintil. decl. 366j, dafs die Kinder der Verräter aus Attika

Lipsius, Attisches Recht. 25
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lohnungen gleichzeitig mit seiner nachträglichen Verurteilung

zuerkannt ^^. Die gleichen Strafen aber, die das alte Gesetz

über die Verräter festsetzte, wXirden auch durch das Eisangelie-

gesetz für den Verrat ebenso wie für die anderen in ihm

aufgeführten Verbrechen aufs neue sanktioniert (S. 191).

Wenn in einzelnen Fällen nicht auf sie, sondern nur auf

hohe Geldstrafen erkannt worden ist, so liegen diese ent-

weder dem Erlafs des Gesetzes voraus (Anm. 14) oder sind

daraus zu erklären, dafs von den Rednern Handlungen als

Verrat bezeichnet werden . die nicht eigentlich unter den

Begriff des Verbrechens fallen ^^.

Wie über die beiden schwersten Verbrechen wider den

Staat nicht leicht jemals ohne Beteiligung des Volks-

souveräns gerichtet worden ist, so hat er sich selbst auch

über andere Staatsverbrechen die Entscheidung vorbehalten.

Schon früher (S. 43) hat der im fünften Jahrhundert auf

Kannonos Antrag gefafste Volksbeschluls Erwähnung ge-

funden, tiach dem, wer wider das Volk rechtswidrig handelt

(sav TIC TÖv Tu)v 'AOrjvaiojv o9ju,ov 7.01X7,), in der Volksversamm-

lung, auf beiden Seiten festgehalten, sich verantworten und

im Falle seiner Verurteilung mit Hinrichtung und Einziehung

des Vermögens gestraft werden soll. Das Psephisma stand

in Geltung zur Zeit des Arginussenprozesses (40t)) und wird

noch in einer fünfzehn Jahre jüngeren Anspielung bei Aristo-

phanes als bekannt vorausgesetzt. Aber von seiner An-

wendung erfahren wir nichts weiter. Gar nichts mit ihm

zu schaffen hat das otoixtov, d. i. Mifsbrauch der Amtsgewalt,

eines der drei Amtsvergehen, wegen deren die Logisten auf

verbannt wurden. Dafs auf die Söhne der Dreifsig die Amnestie sich

erstreckte, betont [Demosth.j g. Boiot. II 32 S. 1018, 4.

22 Volksbeschlufs C. I. A. I n. 59 (Dittenberger SyllJ n. 50).

28 In der Rede gegen Theokrines sagt der Sprecher Epichares,

dessen Vater nach den Eingangsworten zu einer Strafe von zehn

Talenten verurteilt war, § 70 S. 1344 i. A. nur wcTrep ttjv ttoAiv irpo-

oeotuxdxi Tiü Traxpl oexa xccXavtcuv iTifj.VjaaTo. Ungenauer Ausdruck wird

vorliegen Demosth. g. Timoh: 127 S. 740, 14 Trpoooai'as yz äXoü; xpia

TciXavTa dtTiETetas. Über den Fall des Archinos s. Anm. 19. Thonissen

p. 167 gründete auf solche Stellen die Meinung, dafs das attische

Recht zwischen Hochverrat und gemeinem Verrat unterschieden habe.
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Gniiul ihrer Prüfung der von den Beamten abgelegten

Rechenschaft eventuellen Strafantrag zu stellen haben

(S. 291)--*. Sicherlich aber konnte eine Klage c/.oixio'j auch

noch in dem zweiten Teile des Rechenschaftsverfahrens bei

dem Euthynos augebracht werden ^•^.

Mit einem anderen Staatsverbrechen befalste sich die

Volksgemeinde, wie schon früher gezeigt (S. 180), auch im

vierten Jahrhunderte noch, wenigstens insoweit es durch

Probole an sie gel)racht wurde. Wenn jemand durch falsche

Versprechungen das Volk oder den Rat oder den Gerichts-

hof täuschte, also zu schädlichen Beschlüssen verführte, so

sollte er nach einem alten Gesetze, wie Demosthenes sagt.

im Falle seiner Verurteilung mit dem Tode büfsen ; für Ein-

bringung von Probole deshalb war in der Tagesordnung

w'enigstens einer der regelmäfsigen Volksversammlungen, der

Hauptversammlung der sechsten Prytanie Gelegenheit ge-

boten. Daneben aber war eine Schriftklage wegen o.-dxr^

Toij oT^fiou um so weniger zu entbehren, je weniger immer

auf die seltene Gelegenheit zu einer Probole gewartet werden

konnte. Sichere Belege für ihre Anwendung liegen freilich

nicht vor. Miltiades wurde wegen Täuschung des Volkes in

der Ekklesia gerichtet und entging nur mit Mühe der Todes-

strafe (S. 180). Auf gleichen Grund hin. wie es scheint,

wurden Nikophemos und Aristophanes abwesend vom Volke

zum Tode verurteilt -^. vielleicht auch der Strateg Hegesileos

" Xur Ai'istoteles Worte gibt aufser der nichtssagenden Er-

klärung otov äoiy.Y^ij.'ZTo; wieder Harpokr. u. d. W., dessen Artikel aufser

Suidas auch Lex. Seguer. V S. 841, 29 wiederholt. Aus ähnlicher

Quelle wie jener schöpfte Etym. M. u. d. W. = Lex. Seguer. V S. 199, 32,

nach denen die Klage /.a-rä -wv özwaoöv dorz-o-jv-wv gerichtet wäre.

-^ Nichts dafür beweist Pollnx Till 31, der die Klage irrig unter

den Privatklagen aufführt.

-^ Lysias v. Verm. d. Ariatopli. 7 S. 616 Nixo-ir^ac/; -/.cd. 'Ap'.jTO-javrj?

i'xp'.TOi ä-sOavov tioiv -otpayEvEaiJai tiv7. ocj-ot; E/.EyyoaEvot; (jj; yjoixo'jv. o'joet;

yip o'jo' cTo£v cy.£''vo'j; \i.i~'J. ttjv yjtXr^'hvr o'joe yöip Ha-Lctt -ä -jidaa-' aüxtüv

-i-E^dj/.ctv. WrA-r^ toü OTjp.o'j vermutet als Anlafs der Klage in diesem

Falle wie in dem des Hegesileos Fröhberger EM. § 5 f. , nimmt aber

Prozessierung in Athen an, mit der die ausgeschriebenen Worte nicht

25-



382 Zweites Bucli. Die Klagen.

vom Gerichtshof mit einer Geldstrafe belegt ^^ Voraus-

setzung aber für die Anwendbarkeit der Klage war nach

den übereinstimmenden Zeugnissen der Redner und des

Aristoteles , dafs die Täuschung des Volkes durch falsche

Versprechungen erfolgt war. Wenn in dem feierlichen Fluche,

den zu Beginn jeder Volksversammlung der Herold gegen

die Feinde des Staates aussprach, die Verwünschung auf alle

die ausgedehnt wurde, die mit ihrer Rede Rat oder Volk

oder Gerichte täuschten (S. 181 A. 12). so standen zu deren

Verfolgung noch andere Rechtswege offen. Gegen Kallixenos

und die anderen Ankläger der Feldherren der Arginussen-

schlacht, die das Volk irre geführt, fand allerdings Probole

statt; aber sie wurde durch ausdrücklichen Volksbeschlufs

angeordnet und fiel unter den Paragraph des Probolen-

gesetzes, der die Anwendung des Verfahrens auf Sykophanten

regelte (S. 214).

Unter den Schriftklagen gegen die Staatsverbrechen, deren

Aburteilung ganz den Gerichtshöfen überlassen ist, stehen

an Bedeutung die voran, die die bestehende Gesetzgebung

gegen ungerechtfertigte Neuerungen oder ihr widersprechende

Volksbeschlüsse zu sichern bezwecken. Zu der alten An-

schauung, die das Gesetz für ewige Dauer bestimmt glaubt,

lälst die Überlieferung zwar Solon in bewufsten M'ider-

spruch treten, wenn er die Geltungsdauer seiner Gesetze

auf hundert Jahre beschränkt wissen wollte ^^. Für die Un-

verbrüchlichkeit seiner Gesetze aber suchte schon Drakon

durch die ihnen angehängte Strafformel eine Gewähr zu

schaffen, die jeden, Beamten wie Privaten samt seinen Nach-

kommen für rechtlos und sein Vermögen für dem Staate

verfallen erklärte, der sie umzustolsen oder umzuändern ver-

veieiubar sind. Klagform war wohl die Eisangelie, so dafs für die Zeit

vor Erlafs des Eisangeliegesetzes [Demosth.] g. Timoth. 61 (S. ISO A. 10)

recht behält.
^'^ Demosth. ti. nagang. 290» S. 434, 14 und dazu Schol. : ooto; eis

Eüßotav ^TreaTpaTirjYrjaev ote töj UXo'Jzd^yv^ -tjv ßoTjiletav sTisaiiav 'A'h)vatot.

IxpiÖTj 0£ tu; a'jv£?(77raTT'aa; tiü IlXo'JTCtpyiu -öv ofjU.ov.

28 Aristot. 7, 2. Plutarch Sol 25. Vgl. Gastmahl d. 7 Wei^^en 7

S. 151 a. E.
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suche -^, eine Formel, die ähnlich noch auf Volksl)esciilüssen

des fünften und vierten Jahrhunderts, wenn auch in ab-

geschwächter Bedeutung, gegen die zur Anwendung gebracht

wird, die ihrem Inhalt zuwiderlaufende Anträge stellen oder

zur Abstimmung bringen würden'"''*. Für eine Wirksamkeit

der Strafdroliung hatte freilich auch die solonische Ver-

fassung keine weitere Fürsorge getragen als durch das dem
Areopag mit der Aufsicht über die Gesetze übertragene

allgemeine Recht, ihre Übertreter mit Geld- und anderen

Strafen zu belegen (S. 30). Um so mehr war man von

alters her darauf bedacht, den Gesetzen eine religiöse Weihe

zu verleihen durch den feierlichen Eid, durch den alljährlich

<lie mit Erreichung der Mündigkeit in den Vollbesitz des

Bürgerrechts eintretenden jungen Bürger sich auf ihre Be-

obachtung zu verpflichten hatten ^\ und wenn einzelne Spuren

nicht trügen, durch den Fluch, der auf ihre Übertretung

gelegt wurde ^^.

Eine wirksame Waffe zum Schutze der Gesetze haben

erst die Reformen des Ephialtes und Perikles durch Ein-

richtung der Y p a 9 v; t: a p 7. v it w v geschaffen (S. 36) , der

bald die Klage voaov tj,7] ettitv^osiov Osivai ergänzend

zur Seite getreten sein wird. Die letztere Klage richtet

sich gegen Gesetzesvorschläge, die dem öffentlichen Interesse

zuwiderzulaufen schienen; zur Begründung einer solchen

Klage hat Demosthenes die Rede gegen Leptines gehalten ^^.

-^ Demosth. fi. Aristokr. 62 S. 640 i. A. 3; «v i'pycuv i^ {ouöttjs al-zioz

r Tov >}caaov cuyy'J'^vivai tovoe tj aExctzonryaTj a'jxdv, aTtiJLOv sTvat xai Traioa;

äxi'ijL'.o'j; -/.Ott Tcz Ixct'vo'j. Vgl. Anm. 4.

30 C. I. A. I n. 81 (Dittenberger u. 19) Z. 20 ff. II n. 17 (I)itten-

berger n. 80) Z. 51 ff. Vgl. I 11. 37 Z. 17 f. Älinliche Strafformeln aus

Psephismen anderer Staaten stellt zusammen Swoboda Griechische

VoR-sbeschlüsse S. 87.

«1 Griech. Alt. I* S. 379.

32 Thukyd. VIII 97, 1. Aristoph. Thesm. 361 f. Demosth. n. Lept.

107 S. 489, 23. Vgl. Glotz Solidarite de la famille p. 569 f.

33 Dafs der Rede nicht, wie man seit Schömann de causa Leptinea

((Irfsw. 1855) = Op. ac. I p. 237 allgemein angenommen hat, eine ypacprj

-apctvoij.{üv, sondern die erst durch Aristoteles festgestellte Ypa-jiTj vjuov

jAT] Ittitt.oeiov Mvai zugrunde liegt, ergibt sich besonders aus § 83
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Die Klage -apavouiov ist bestimmt gegen Rats- und Volks-

beschlüsse, die entweder in ihrer Form oder in ihrem Inhalt

mit den bestehenden Gesetzen in Widerspruch zu stehen

scheinen, fand aber auch gegen verfassungswidrige Gesetze

Anwendung, namentlich seitdem die für ihren Erlafs ver-

ordneten Formen nicht mehr eingehalten wurden. Zur An-

fechtung eines Gesetzes ist Demosthenes Rede gegen Timo-

krates, gegen Beschlufsanträge seine Reden gegen Androtion

und Aristokrates, Aischines Rede gegen Ktesiphon. der als

Verteidigungsrede bekanntlich Demosthenes Rede vom Kranze

gegenübersteht^*, und die nur in ihrem letzten Teil erhaltene

Rede des Hypereides gegen Philippides geschrieben. Nicht

gering ist die Zahl der Reden aus Paranomieprozessen, die

uns nur durch Anführungen bekannt sind. Reden von Lysias

für Phanias gegen eine Anklage des Kinesias und vielleicht

gegen Diokles^^, von Antiphon gegen eine Anklage des

Demosthenes und eine nicht näher bezeichnete Klagrede, von

Iphikrates gegen Harmodios, von Lykurg gegen Kephiso-

S. 482, 17 vöv oöj^ ö vo(j.os -/ptvExai -ö-spov ioz' ItiittjOsioc r^ o\», d'/J^' OfAcis

0oy.t[xaC£a}l£ xxÄ., vgl. 95 S. 486 i. A. liyz TrpüiTov [i-ev d toü to'jto'j vofAOU

Y£7pä,a^£!)a xtä. 88 S. 484 i. A. 153 S. 503, 20.

•'•* Auf diese Eeden gründete Schümann seine grundlegende Dar-

stellung de comitiis Ath. p. 159 fF. 272 ff. Einzelne Punkte sind nach

ihm behandelt von Madvig Kleine phüoJ. Schriften S. 378 ff. Scholl

Sitzungsher. d bayr. ÄkacJ. d. Wiss. 1886 I S. 111 ff'.

35 So Blafs Ätt. Ber. I^ S. 360, während Sauppe die Kede vor

Nomotheten gehalten glaubte. Nach letzterem ist im Gerichtshofe auch

Lysias Rede gegen Archinos zur Verteidigung des von diesem wegen

Gesetzwidrigkeit angegriffenen Psephisma des Thrasybul gesprochen,

das nach Aristot. 40, 2 allen an der Wiederherstellung der Demokratie

Beteiligten und damit auch dem Lysias das Bürgen echt verleihen

wollte, und war identisch mit Lysias Rede ^pl twv (oi'tuv £'j£py£3kLv.

Dagegen dachte Blafe die Rede in der Volksversammlung bei Ein-

bringung von Thrasybuls Antrag gehalten, das eine so wenig wie das

andere rechtlich denkbar. Die Identifizierung ist wahrscheinlich; da

aber Thrasybul selbst Redner war, so ist die Rede schwerlich für ihn

verfafst, sondern nach VerurteilVing des Antrags eine in Eedenform

gekleidete Rechtfertigung, wie die Apologie des Sokrates (S. 358 A. 1).

Dafs Thrasybul bei Begründung seines Antrages besonders der Verdienste

des Lysias gedacht hatte, darf man aus Piaton Phaidr. 39 S. 257 C
entnehmen.
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dotos Über die Ehieu des Demades, von IIy})ereides gegen

Aristogeitou , Deuuides, Diondas und über die Khren von

Eubulos^^, von Glaukippos gegen den jüngeren Meidias,

endlich von Deinarch gegen Steplianos und Deniosthenes.

Die gesetzgebende Gewalt lag nach der Ordnung, die

in der deraosthenischen Zeit noch zu Recht bestand, in der

Praxis aber selten mehr beobachtet wurde, nicht in der Hand
der Volksgenieinde, die nur im Anfange jeden Jahres darüber

zu entscheiden hatte, ob in eine Ergänzung der Gesetz-

gebung einzutreten sei, sondern wurde von besonderen aus

dem Kate der Fünfhundert und mindestens der gleichen

Anzahl von Richtern gebildeten Kommissionen , den Nomo-
theten ausgeübt ^^ Von ihnen wurde auch über Anträge

auf Aufhebung von Gesetzen entschieden , über die ganz in

prozessualischer Form verhandelt wurde: der Antragsteller,

der ein Gesetz aufgeholfen zu sehen wünschte, hatte als

Ankläger wider dasselbe aufzutreten, während zur Ver-

teidigung der angefochtenen Gesetze Anwälte (auvoixoi) vom
Volke bestellt wurden ^^. Als einen Vorzug dieser Ordnung
rühmt Deniosthenes. dafs, so lange sie befolgt wurde, wenig

neue Gesetze und keine mit anderen in Widerspruch stehende

erlassen wurden ^^. Jedenfalls bot sie die beste Gewähr für

sorgfältige Prüfung neuer Gesetzvorschläge nach Form und

Inhalt. Eines Korrektivs bedurfte sie am ersten dann, wenn

gegen die Zweckmäfsigkeit eines in den gesetzlichen Formen
zustande gekommenen Gesetzes Bedenken erhoben wurden.

zu deren Geltendmachung die Klage voaov ti,/; s-itr^osiov t^sivai

die Möglichkeit eröffnete. Das Gesetz über die Klage selbst

ist uns nicht erhalten, wohl aber ein anderes, das auf jenes

Bezug nimmt. Es verordnet, dafs Aufhebung von Gesetzen

nur bei den Nomotheten und unter Einbringung eines neuen

'® Über Hypereides Rede gegen Aristoplion s. Blafs III 2^ S. 7.

3T Griech. Alt. I* S. 415 f.

^® Fünf für alle Gesetze, deren Aufhebung beantragt wurde, vgl.

Scholl S. 109.

^^ G. Lept. 91 S. 484, 22 xal yci'p Tot tote (jlev, -ew; tÖv TpÖTiov toötov

cvou.oi}eto'Jv, ~rÄz IJ.EV 'j-apyo'jst voijloi; ^j^pöüv-o, xaivoü; o' o'Jv, l-i&eaav und

dazu das folgende Anin. 45.
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Gesetzesvorschlages beantragt werden dürfe; wenn jemand

an die Stelle eines bestehenden Gesetzes ein anderes un-

zweckmäfsiges gesetzt habe oder ein einem der sonstigen

Gesetze widersprechendes — wir dürfen hinzufügen . ohne

zugleich dessen Abschaffung zu beantragen — . so solle An-

klage wider ihn stattfinden nach dem Gesetze, das in An-

wendung zu bringen ist. wenn jemand ein unzweckmäfsiges

Gesetz vorgeschlagen hat^°. Die persönliche Verantwortung

des Antragstellers für ein Gesetz beschränkt sich aber auf

die Zeit eines Jahres seit dessen Einbringung oder An-

nahme ^^ Nach Ablauf dieser Frist konnte die Klage nur

gegen das Gesetz selbst gerichtet werden, wie dies in der

Rede des Demosthenes gegen Leptines der Fall ist , die

darum irpöc As-xivr^v , nicht xotxa Astttivoo überschrieben ist

(S. 247). Die Rede ist, abgesehen von zwei gelegentlichen

Erwähnungen^', der einzige uns bekannte Beleg für die

Anwendung dieser Klage (Anm. 83), ist aber in ihrer ganzen

Anlage erst bei deren Annahme verständlich , während bei

der bisher allgemein geteilten Voraussetzung einer ypacpr;

-apavoixiuv die ganz beiläufige Behandlung der Rechtsfrage

keine genügende Erklärung finden konnte. Mit dieser

letzteren Klage hat die wegen Gemeinschädlichkeit eines

Gesetzes das gemein , dafs ihre Einbringung oder vielmehr

ihre eidliche Ankündigung (uTrwtxocfia) das Gesetz bis zum
Austrag der Klage aufser Kraft setzte; denn das Gesetz

*" G. Timokr. 33 S. 710, 17 Ttüv Ss voaiov tujv xetaEvuiv ,ult] s^civai

/.JctV ETcpOV Tt>}£VT'. ivU' Ö't&'J 3v A'JT]. ^ÖlV oi Tt; Ä'jaor; Ttvi T(Lv VOfJLCUV Tdiv

/.£i;X£VÜJV ETEpOV äv-tilli^ fJ.7] iTitTTjOtlOV TW oVjfXW TW 'A)Jt^V0(((OV 7] EVOCVTIOV T(JL)V

v.£i[ji£vtuv Toj, T<is YP^?^' i^'t^i y.OLT ab-zrÄ) -/.otTä töv vofxov, o; xeItäi ictv xt;

IJ.7J i-tT7joetov &7; vo|i.ov. Die oben vorgenommene Ergänzung griindet sich

auf § 34 S. 711, 5.

*' Demosth. g. Lept. 144 S. 501, 8 oiä yip tö T£>.£'JTrjaai Bd^i-~ow —
o; ccJTÖv £t' ovO' •j7:£'j0'jvov £Ypa'i;aTO J^f/.Oov o't j^pov&t xai vjvi Z£pt a'JTOvJ

ToO voij.o'j -ä; saH' ö Xoyoc, to'jtoj o' o'jo£!? £3ti -/.t'vo'jvo;. Ein Jalir nach

Hypoth. z. d. B. S. 453.

^•2 Aischin. ^7. Timarch 34 S. 79. Demosth. g. Timokr. 138

S. 743, 17.
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des Leptines ist suspendiert, wiewohl es vom \'olke an-

genommen war*^.

Für die Anwendung der Ypctcpr; Trapavotxtov gegen Gesetze

liefert ein Beispiel Demosthenes Rede gegen Timokrates.

Die Verfassungswidrigkeit des von diesem eingebrachten

(Jesetzes wird im ersten Teile der Beweisführung (§ 17—31)

damit begründet, dafs bei seiner Durchsetzung die für den

Erlal's neuer Gesetze von der Verfassung gebotenen Formen
aul'ser acht gelassen worden sind, im zweiten Teile (§ 32

bis 07) damit, dafs das Gesetz mit einer ganzen Reihe von

gültigen Gesetzen in Widerspruch steht; ein dritter Teil

(§ '»^— 1*^7) erbringt den Nachweis seiner Unzweckmäfsig-

keit und Schädlichkeit, die auch zur Anstellung der vorhin

besp}'ochenen Klage berechtigt haben würde *^. Zur Be-

gründung der Klage -ctpavotxwv würde der erste Teil voll-

kommen ausreichend erscheinen , wenn wir nicht aus der

wenig älteren Rede gegen Leptines wüTsten, dafs jene Vor-

schriften der Verfassung aufser Übung gekommen waren.

Demosthenes beklagt in ihr, dafs einflufsreiche Staatsmänner

es dahin gebracht haben, zu jeder Zeit und in jeder Weise

Gesetze erlassen zu dürfen . und bezeichnet das Institut

der Nomotheten wiederholt als ein der Vergangenheit an-

gehöriges ^^. Es liegt auf der Hand, dafs eine solche

*^ Die Annahme des Gesetzes folgt aus seiner Verteidigung durch

o-jvo'.y.ot § 146 S. 501, 22, seine Suspension aus § 20 S. 463 i. A. av ö

vo'ao; ~£>)^- 139 S. 499, 16 st — tov vofxov T.oupz-zz züptov. 134 S. 497, 28.

143 S. 501 i. A. Aus PoUux VIIT 56 ist nichts zu' folgern, da er beide

Klagen zusammenwirft.
'••* Aus diesem Teile schlofs Scholl S. 186, dafs bei Paranomie-

klageu gegen Gesetze die Erörterung der Nützlichlceitsfrage nicht blofs

berechtigt, sondern sogar geboten war. Dagegen spricht auch der

Übergang § 61 S. 720 i. A. Richtiger hatte hierüber Neubauer ge-

urteilt über die Amcendung der yQuqij nuoavöuwv hei den Athenern zur

Abschaffung von Gesetzen (Marburg in Steiermark 1880).

*^ § 91 f. S. 484, 24 (nach den Anm. 39 ausgeschriebenen Worten)

c-c'.OY] 0£ Tiöv 7:o/.'.T£'Jou.£vojv Tiv£; ouvt^Hevtcj WS tyw —uvöavo'xot'. xaxcT/.c'Jotaav

a'JToi; i;£tvai voaoöcTctv OTCtv Tt; ßo'JXrjTat y.ou öv av Tjyjrj toottov, tosoOto'. [xvj

Ol IvavTt'ot S'-pt'siv a'JTOis sislv vofi.oi u);tc yeipo'ovzl^' 'juEt; tou; otaXe^ov-a;

Toy; dvavxt'o'j; ^7:1 -ajJiiroX'Jv fjhr^ ypovov xal xö -päyfx' oüo£v (jiäÄXov oüvatai

—Qpa;
^X^'''

'irj»i3ac(TCüv 0' o'jo' öxioOv oiacp^pouaiv oi vöfi.oi, dX/.' ivavxuöxspoi o't
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Neuerung sich nicht ohne Widerspruch und nur allmählich

durchsetzen konnte; von Aristophon. auf den man mit

gutem Grunde die Äufserung des Demosthenes vorzugsweise

bezogen hat, ist überliefert, dafs er nicht weniger als fünf-

undsiebzig Klagen Trapavoijuüv zu bestehen gehabt hat***.

Gröfseren Einflufs auf die richterliche Entscheidung, falls

es überhaupt zu einer solchen gekommen ist*', hätten die

Ausführungen des zweiten Teiles haben müssen, wenn nicht

der Widerspruch . in den Timokrates mit seinem Antrag

sich zu anderen Gesetzen gebracht haben soll, nur durch

Sophismen erschlossen wäre, die schon den alten Erklärern

nicht entgangen sind*^.

Um so ergiebiger ist der Abschnitt für unsere Kenntnis

der athenischen Gesetzgebung. Insbesondere lernen wir, dafs

ein Gesetz mit dem Tage in Kraft trat, an dem es erlassen

war, soweit es nicht ausdrücklich einen anderen Zeitpunkt

bestimmte, von dem au es gelten solle *^, dafs ein Gesetz,

das nicht die Gesamtheit der Bürger, sondern einen einzelneu

betraf (voaoc Itt' avopO, von der Majorität von sechstausend

Stimmenden in geheimer Abstimmung angenommen sein

mufste"*^, dafs Anträge auf Restitution der Atimen und

(Für Ivav-iioTEpoi bieten die Handschriften vew-epoi, was man nicht zu

verteidigen versucht hätte, wenn man ypctaEoDai nicht mit ypct-^eiv ver-

wechselt hätte.) Xaßs [Aoi TÖv vofxov /«!)' öv f,aav oi -pö-zpo'/ voii.o&£Tat. Das
ist der -aXato; voiao? §89 S. 484, 10. 99 S. 487, 14, nicht das g. Tiwokr.SS

eingelegte (Anm. 40). wie Scholl S. 111 meint, sondern das § 20if. S. 706 f.

nur zum Teil bewahrte.
*« Aischin. g. Ktes. 194 8. 583.

"^ Zweifel dagegen äufsert Blafs III \- S. 281. 286. Doch kann

dagegen weder die Nichtherausgabe der Rede durch Demosthenes noch

der Umstand entscheiden, dafs während des Prozesses Androtion die

Zahlung geleistet hatte , für die das Gesetz des Timokrates ihm Aus-

stand verschaffen sollte. Jedenfalls kann dieser nicht zu schwerer

Strafe verurteilt worden sein, da er später als Helfershelfer des

Meidias tätig war, Demosth. g. Meid. 139 S. 560, 3.

*^ Näher nachgewiesen von Dahms.Sit«/ i'a Demosthenica(&QY\m 1866).

^9 § 42 S. 713, 21 tt".

• 50 § 59 s. 719 i. A. Andok. v. J. Myster. 87 S. 42 und dazu GriecJi.

Alt. I* S. 411 A. 5.
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Erlals vou Schulden an den Staat nur dann in der Volks-

veisammhiniü verliandolt werden durften , wenn zuvor zu

ihnen Erlaubnis («oiia) durch die Majorität von sechs-

tausend Abstimmenden erteilt war^\ dals Bittgesuche zu-

gunsten derer, die vom Gerichtshof oder vom IJat oder vom

Volk verurteilt waren, weder vom Verurteilten selbst noch

von einem anderen im Rate oder ^'olke eingebracht werden

durften^'-, dafs nichts, woriiber ein rechtskräftiges Urteil

ergangen war, sei es in privater oder öffentlicher Sache, von

neuem an ein Gericht gebracht werden durfte''^, dafs alle

unter der Demokratie ergangenen Urteile und Schieds-

sprüche gültig, alle unter den Dreifsig gefafsten Beschlüsse

und Urteile ungültig sein sollten^*.

Auch von einem wichtigen Gesetze, das Demosthenes

kurz vor Beginn des Entscheidungskampfes mit Philipp zur

Reform des Trierarchiewesens eingebracht hatte, ist bekannt,

dafs es durch eine Gesetzwidrigkeitsklage angefochten

wurde ^•'^. Die Bemühungen der Gegner, nach Einlegung

der Hypomosie Demosthenes zum Fallenlassen des Gesetzes

zu bestimmen, blieben vergeblich ^'^. Aber es bedurfte eines

besonderen Volksbeschlusses, um den gerichtlichen Austrag

der durch die Hypomosie angekündigten Anklage herbei-

zuführen ^^ bei dem der Ankläger nicht einmal den fünften

Teil der Richterstimmen gewann.

^1 § 45 S. 714 a. E. ^^ § 50 S. 716, 10 ff.

53 § 54 S. 717, 18 ff. 5" § 56 S. 718, 7 ff'. Andok. a. a. 0.
•^•' Demosth. v. Kram 108 S. 260, 18 xal ypa'x.ct; -öv äydiva toütov

£•; 'jixöi; tiafi/.&ov /.cd drsciUYOv zat -rö ,a£po; tiLv 6tj'.ocuv ö ottuxwv o'JY. eÄaßev.

Dafs eine Klage -apavofxiov gemeint ist, erkannten schon die Ab-

schreiber, die in einem Teile der Handschriften das Wort hinter toOtov

einschoben. Nichts aber beweist dafür das Pronomen toütov, das keinen

Bezug auf die gegen Ktesiphou anhängig gemachte Klage (Westermann

und Weil) enthalten kann, sondern einfach ypacssc; wieder aufnimmt.

^® Demosth. a. R. S. 260, 23 wsts fxaXiaTct [jisv fx)) ysivcci töv vo[xov

ToÜTCiv, ci OE |X7^, -/.aTaßäX/.ovT' iäv ^v 'j-ojfxoai'a. Vgl. § 107 S. 262, 11 oö

fjiovov TW fxr) 7.at)u'f£ivat TaÜT« cefxvüvoixai, oüo£ T(Ü Ypa'-tsis (XTio'^'jpctv, iXXv.

v.at T(ö a'j[j.',6£pov':a iJcivoti tov votxov xal tw 7:£lpav spy^lJ OEOiuxcvott — T\ orte,

die nicht berechtigen eine ypa-^Y] voaov axi ErtTT^Oticiv ikTvat vorauszusetzen.
""^ Demosth. a. R. 105 S. 261, 7 Xsyi -owtov ijlev to -LY^ptauia -/.ai}' 8

stafjX&ov TT)v Ypa-f7,v. Das kann nicht ein Beschlufs sein, der wegen
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Zahlreicher auch in unserer Überlieferung sind die Fälle,

in denen sich die YpacpT; Trapavouwv gegen einen Volksbeschlufs

richtet, während der Klage gegen einen Ratsbeschlufs kaum

je Erwähnung geschieht ^^. Es ist ja ein mehrfach an-

geführtes Grundrecht der attischen Verfassung, dafs kein

Beschlufs, weder des Rates noch des Volkes, höhere Geltung

beanspruchen darf als ein Gesetz •'^^. Die Gesetzwidrigkeit

eines Volksbeschlusses konnte aber teils in seiner Form, teils

in seinem Inhalte liegen. In der Form zunächst dann, wenn

das Psephisma, sofern es nicht einen vom Rate durch ein

Probuleuma an die Volksversammlung gebrachten Gegen-

stand betraf, erst in dieser beantragt wurde, ohne dafs zu-

vor ein Gutachten des Rates eingeholt war, wenn es also

<x7rpoßo'jXsu-ov war; dies war der Fall bei dem Beschlufsantrag

des Thrasybul auf Erteilung des Bürgerrechts an die bei Wieder-

herstellung der Demokratie Beteiligten , der von Archinos

wegen Paranomie angeklagt wurde (Anm. 35), und bei dem

Antrag des Androtion auf Bekränzung des abtretenden Rates,

gegen den Demosthenes seine Rede gegen Androtion für

Diodoros geschrieben hat, wiewohl im letzteren Falle die

Nichteinholung des Probuleuma nicht ohne Entschuldigung

war"". Als formeller Mangel eines Antrages darf es auch

Suspension des Gesetzes in der Volksversammlung nach Einleguug der

Hypomosie gefafst wurde (West.), da dieser die Suspensivkraft von

selbst innewohnt. Da schon damit die, in deren Interesse es lag das In-

krafttreten des Gesetzes zu verhindern, ihren Zweck erreicht hatten,

bei der gerichtlichen Verhandlung aber ein ungünstiges Urteil be-

fürchten mufsteu, wie es in der Tat ja erfolgte, so mufs diese durch ein

voiivdemosthenischer Seite beantragtes Psephisma herbeigeführt worden

sein, das die Gegner vergeblich zu hintertreiben sich bemühten.
68 [Demosth.] (/. Euerg. 34 S. 1149, 13.

69 »IVjtptaijLa fAT|5£v iJ-Vj-iE ßouXrj? ;j.TjT£ ot.jxo'J vo|jio'j x'jpuöxcpov ihai Andok.

V. (1. Myster. 87 S. 42. Demosth. (). Ari^oh-. 87 S. 649, 20. g. Timokr.

30 S. 709, 23.

6'^ Androtion berief sich nach § 6 S. 595, 4 auf die bisherige Praxis

im gleichen Falle (o'JOcu.iä ycysvfjaOai Trpoßo'jXeyaa tioj-ote), die zwar von

Demosthenes bestritten wird, aber gegenüber dem Anm. 63 belegten

Gesetze ganz begreiflich ist. Gerade das mifsliche dieser Praxis wird

zu der aus Aristoteles 46, 1 zu erschliefsenden Änderung des Gesetzes

den Anlafs gegeben haben; vgl. Blafs Att.BerAll V S.258f. Sophistisch
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betrachtet werden, wenn er von janiand ausging, dem die

Berechtigung zu öö'entlicher Tätigkeit nicht zustand; auch

auf diesen Grund stützt sich Demosthenes in der Klagerede

gegen Androtion, der durch seinen unziichtigen Lebens-

wandel und Nichttilgung der von seinem Vater auf ihn

vererbten Schuld jenes Recht verscherzt habe^^ Noch

andere formelle Mängel auch von Psephismen konnten sich

aus den oben aus der Timokratea belegten Gesetzen er-

geben**^. In sehr verschiedener Weise aber konnte der In-

halt eines Psephisma gegen ein Gesetz verstofsen. Gegen

den Antrag des Androtion wirft Demosthenes neben den

schon angeführten Gründen das Gesetz in die Wagschale,

das dem Rate verbot, um die herkömmliche Ehre der Be-

kränzung nachzusuchen, wenn er nicht die vorschriftsmäfsige

Anzahl von Kriegsschiffen hatte bauen lassen *^^. Gegen das

Psephisma des Aristokrates , das die persönliche Sicherheit

des Charidemos dadurch gewährleisten wollte, dafs es den,

der ihm das Leben nehme, für vogelfrei erklärte, macht die

von Demosthenes für Euthykles geschriebene Rede in ihrem

ersten Teile das geltend, dafs es mit der ganzen athenischen

Gesetzgebung über Tötungsverbrechen und ihre gerichtliche

Verfolgung im Widerspruch stehe ^•*. Ktesiphons Antrag auf

ist auch (las weitere Gegenargument des Redners § 9 f. S. 596 i. A. Der
Antrag des Thrasybul ow. tö äTrpoßo'j/.e'jTov ciaa/Hf^vai kd'/Mi nach [Plutarch]

Leb. d. 10 Eecln. S. 886A. Das eigentliche Motiv deutet Aristoteles an:

40, 2 div e'viot cpavspüis TjOctv ooü^.ot. Ein drittes Beispiel einer auf den

gleichen Mangel sich gründenden Anklage liefert der Prozefs des

Phanostratos wider Aristogeiton wegen dessen Psephisma über Hierokles,

den Vater des erstgenannten, nach Hypoth. [Demosth.] rj. Aristog. I

S. 767 f.

«1 § 21 ff. S. 599, 23 ff. 33 f. S. 603, 17 ff. Freilich stand dagegen

dem Androtion die Einrede zur Seite, die Demosthenes vergebens zu

widerlegen sucht, dafs bisher weder der seinem Lebenswandel gemachte

Vorwurf durch eine Klage exaipifjaeüjs (S. 279 A. 43) noch seine Eigen-

schaft als Staatsschuldner auf dem Wege der £v5et;i; erwiesen war.
62 Vgl. Demosth. g. Aristokr. 86 S. 649, 5.

®^ § 8 S. 595, 19 TTcpl Toü vofjio'j toü otctppT.OTjV o'jy. ^(Lvto; s^eIvoci ar,

Tiotr|aa|J.EV-(j t-^ ßou?.-^ to;; xpa^pci? aiTr|Ccti -ry; Odjpsav.

6* § 22—81.
'
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Bekränzung des Demosthenes griff Aischines als gesetzwidrig

deshalb an, weil sie im Theater, statt, wie das Gesetz ver-

lange, in der Yolksversammlung und vor Ablegung der

Rechenschaft erfolgen sollte ; um aber auch die Irrigkeit

des dem Demosthenes gespendeten Lobes in die Klage mit

einbeziehen zu können, griff er zu dem Sophisma, dals die

ganze Gesetzgebung verbiete, in die öffentlichen Beschlüsse

falsche Schriftstücke aufzunehmen — ein Sophisma, das nicht

blofs die alten ErkLärer, sondern auch die Neueren zu lange

getäuscht hat*'-^. Zu der Anklage gegen Philippides Antrag

auf Bekränzung der Proedroi der Volksversammlung, die

Ehrendekrete für Alexander beschlossen hatte, bot die im

Antrag selbst gebrauchte Wendung eine Handhabe, die

Proedroi hätten ihr Amt gemäfs den Gesetzen geführt, wo-

gegen Hypereides den Nachweis antrat , dafs sie der durch

das Gesetz ihnen auferlegten Pflicht nicht gerecht geworden

seien '^'^. Ebenso konnte ein Antrag auf Erteilung des Bürger-

rechts dann als gesetzwidrig in Anspruch genommen werden,

wenn die vom Gesetze als Bedingung für die Auszeichnung

geforderte Würdigkeit des Kandidaten sich bestreiten lieis'^'.

Immer aber durfte nur auf den Widerspruch eines Antrages mit

gültigen Gesetzen die Klage gegründet werden ^^. Darum
pflegte der Kläger die Gesetze, die er durch das angefochtene

Gesetz oder Psephisma übertreten glaubte, seiner Klagschrift

®^ § 50 S. 439 azavTE; cJ-ayopS'JO'jatv oi vo;j.ot p.rfiivoi. 'Ifjor^ ypaaaaTa

lyypacpEiv iv toT? orjij.cotoi; 'l/r^tp-au.aau Daraus macht die gefälschte Klag-

schrift bei Demosth. v. Kram § 55 S. 243, 24 twv vo;j.(ov o-r/. Itovxtov

TipiÖTOv ijiv 'LeuoeT; ypacpö;; eis t« orj[j.oata Ypc(ij.ij.aTa xa~a^d/XtS%(xi, woran

noch Droj'sen nichts auszusetzen fand. Richtig beschränkt Aischines

§ 205 f. S. 594 ebenso wie Demosth. § 110 S. 263, 15 das Paranomon

auf die beiden anderen Klagepunkte.
^® § 4 C. 3 OTl 7rpOOTj7.£t TOU; TTpOSOpOU; X0(T7. TO'j; VO|J.O'j; TTpOcOpe'JclV,

O'JTOi 0£ Tiapö: Tous voii.oos TTporjops'Jxaatv, ot'jxüiv tiüv voixwv y]7.0'JcT£ ävocj'iyvtuaxc-

;jivwv. § 6 C. 4 lypa'iev u)v svExa laxecpavwaev to'j; -poeopo'j; — oiox' y.otTä

Tou; vo|j.ou; TrpoTjOps'jy.aatv.
,

6^ [Demosth.] g. Neaira 90 f. S. 1375, 28 ff., eine Stelle, die von

Madvig S. 390 nicht richtig beurteilt ist.

68 Vgl. besonders Demosth. g. Aristokr. 18 f. 8. 626, 13. 100 f.

S. 653, 22. g. Amirot. 34 f. S. 604 i. A.
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beizufügen (TCapa-i'pa'fiaHai) '''-'. Wenn in der Rede gegen Aristo-

krates dem Nachweise der Genieinscliädlichkeit seines Antrages

ein besonderer Teil gewidmet ist (§ 100—143), genau so wie

wir dies von der Rede gegen das Gesetz des Timokrates

gesehen haben, so begreift sich diese rednerische Praxis

unschwer aus dem gerade in diesem Falle nahe liegenden

Bedürfnisse , das Ziel der Klage auch durch solche Argu-

mente zu erreichen, die mit ihrer juristischen Bedeutung

nichts zu schaffen haben '". Kaum ein Rechtsmittel ist auch

mehr zum Werkzeuge der Schikane und des politischen

Hasses gemifsbraucht worden als diese Klage '^^
, die die

Redner doch niemals aufgehört haben als festes Bollwerk

der Demokratie zu preisen'^. Noch besonderer Nachdruck

war ihr verliehen durch die Einrichtung der Hypomosie.

Es genügte bei der Beratung eines Beschlulsantrages, sei es

im Rate, sei es in der Volksversammlung, die eidliche Er-

klärung abzugeben, dafs man die Klage Trotpavoawv gegen ihn

anbringen wolle ('j7:o(j.vuai}7.t '^^), um die Abstimmung über ihn

6» Aischin. rj. Ktes. 200 S. 589. Demostli. v. Kranz 111 S. 263, 20.

g. Androt.S4: S.604, 2. g. Aristokr. 51 S. 636, 13. 63 S. 640, 20. 215 S. 691.27.

g. Theoh: 46 S. 1337, 11. Etwas anders g. Lept. 98 f. S. 487, 10. 15.

'° Dies aufgezeigt zu haben ist das Verdienst der Abhandlung
von Madvig, der nur darin zu weit geht, dafs er die Kompetenz der

Klage streng auf die formelle Illegalität eines Gesetzes oder Psephisma

beschränkt wissen will.

^^ Bezeichnend ist besonders die Schilderung vom Treiben des

Theokrines bei [Demosth.] g. Th. 33 flf. S. 1332 f. 45 f. S. 1336 f. Das

gleiche rügt an Neokleides Aristoph. Plut. 725, wo mit v. Yelsen zu

schreiben ist ?v' {)7ro[j.vj;j.evdv az -ci'jam xccT? lxxXr,a[0!i? , vgl. Schömann

p. 162 f. Dazu das Beispiel des Aristophon (Anm. 46).

^2 Aischin. g. Ktes. 5 S. 388 Sv y-oÄEt-cTott .uipo; -zr^ -o/.tTstac — a't

T(üv -apavoawv ypacpat. ti 0£ xctl tot'JTa; /.oL'a.hjat'zz r^ toIs xaT0t)'JO'j3tv iizi-

-ps'iicTc, -poXEyu) üixtv OTt ATjaste xa-i fj.txpov x^? -oÄttsia; zisi TiapayiopT;-

aotvTs;. Demosth. g. Timohr. 153 f. S. 748 i. A. mit Hinweis auf die Er-

fahrungen des Jahres 411 (Thukyd. VIII 67. Aristot. 29, 4).

"'^ Das Substantiv begegnet in dieser Bedeutung bei den Eednern

nur in der Anm. 56 a. St. des Demosthenes, das Vei'bum bei Aristo-

phanes (Anm. 71), [PlutarchJ Leh. ä. 10 Bedn. S. 848 C und den Gramma-
tikern, Pollux VIII 56. Lex. Cantabr. S. 665, 3 ^ Lex. Seguer. V
S. 313, 8, die es ungenau mit yp^cpeai^at Trapavoawv identifizieren. AVas

die beiden letzteren Lexikographen anfügen, beruht, wie die Berufung
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ZU inhibieren oder, wenn er bereits zum Beschlufs erhoben

war, ihn so lange aufser Kraft zu setzen, bis über die Klage

die richterliche Entscheidung erfolgt war''*. Dafs auch gegen

ein Gesetz die Hypouiosie eingelegt werden konnte, haben

wir bereits an dem trierarchischen Gesetz des Demosthenes

gesehen (S. 389). Natürlich war dies nur dann angängig,

wenn das Gesetz, entgegen den noch zu Recht bestehenden

Vorschriften, in der Volksversammlung durchgesetzt werden

sollte, während der Geschäftsgang vor den Nomotheten

auf die Stelle der Kranzrede zeigt, lediglich auf einer verfehlten Deu-

tung dieser mifsverstandenen Stelle und durfte nicht von Photiades

'A&rivä XI (1899) S. 57 fi. dazu benutzt werden , eine dTrtufjLoat'a für das

attische Recht in einem ganz undenkbaren Sinne zu konstruieren.

Häufig steht bei den Rednern •jT:'j[j.v'jai)at und 'j7r(u,aoai'a von Fristgesuchen,

worüber im dritten Buche zu sprechen ist. In noch anderem Sinne

gebraucht das Verbum Xenophon Hell. I 7, 84 tojtwv oe oictyEipoxovo'j-

fjievwv To \j.bi TTpwTov c'y.pivotv TTjv F'jf/'J—TCiX^ao'j 'j-ofj.oaaijivo'j oe Mevsx/.EO'J?

'

xai TTotÄtv oto()(£ipoTov('a; YsvojiivTj?, wo es einen beeidigten Einspruch gegen

die Aussage der Prytanen über den Ausfall der Abstimmung bezeichnen

mufs.
"^^ Beispiele von Klagen 7tapo(vofj.a)v gegen vom Volke bereits an-

genommene Anträge liefern die Fälle des Androtion (§ 5 S. 594, 25.

9 S. 596, 3) und Thrasybul (Anm. 60), sowie die Reden gegen Neaira

(§ 5 S. 1347 i. A.) und gegen Aristogeiton (II 8 S. 803 i. A.). Dagegen

ist wider die Anträge von Aristokrates und Ktesiphon die Ilypo-

mosie vor der entscheidenden Abstimmung des Volks eingelegt worden,

weshalb beide als 7rpoßouXe'j[jia-a bezeichnet werden, ^^f. Aristokr. 14

S. 625, 4. 16 S. 625, 20. 18 S. 626, 9. 92 S. 651, 15. 186 S. 682, 24.

V. Kranz 9 S. 228, 6. 118 S. 266, 12. 53 S. 243, 6 (aber § 13 S. 229,

12 t6 TTpooeXOetv -tö orjaiu durfte Schümann Neiie Jahrb. IC [1869]

S. 755 f. nicht hierher ziehen, vgl. Leipziger Studien XI [1885]

S. 351 ff.). In letzteren beiden Fällen glaubte Schömann p. 164 den

Einspruch schon vor Einbringung des Antrags in der Volksversamm-

lung erhohen, jedoch schwerlich mit Recht, vgl. Hartel Studien über

Attisches Staatsrecht S. 258 ff. Wenn dieser Gelehrte aber seinerseits

die Meinung vertritt, dafs die Klage nur bei der ersten der zwei nach

seiner Theorie für jeden Antrag notwendigen Verhandlungen angebracht

werden, niemals also das Ergebnis einer Schlufsabstimmung in Frage

stellen konnte, so streitet hiergegen, selbst abgesehen von der Un-

richtigkeit der zugrunde liegenden Hypothese, die jetzt allgemein an-

erkannt ist, der einfache Wortsinn der im Anfang der Anmerkung an-

geführten Belegstellen, insbesondere der Stellen aus der Androtionea,

die Hartel S. 268 vergeblich umzudeuten sucht.
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sicherlich nicht durch ("ine Hypomosie unterhrocheii werden

durfte ^^. Aus demselben Beispiele ist auch klar ersichtlich,

wie der Zweck der Hypomosie lediglich der war, die Be-

sohl ufsfassung über ein Gesetz oder Psephisma oder wenig-

stens ihr Inkrafttreten bis zur gerichtlichen Entscheidung

zu verhindiMU und wie es also durchaus nicht immer im

Interesse derer, die die Hypomosie einlegten, gelegen war,

ihr die Anklage folgen zu lassen , wozu sie in dem Falle

des Demosthenes , wie gezeigt , durch besonderen Volks-

beschlufs gezwungen werden mufsten. Je gefährlicher somit

die Waffe war, die den Gegnern einer Mafsnahme in die

Hand gegeben war, um so näher liegt es zu vermuten, dafs

die Gesetzgebung Vorkehrungen getroffen hatte, um für

Mafsregeln von besonderer Dringlichkeit die Suspensivkraft

der Hypomosie einzuschränken '^*^. Da hierauf aber nicht die

geringste Spur in unserer Überlieferung hinweist, so müssen

wir glauben, dafs man eine ausreichende Schutzwehr gegen

solchen Mifsbrauch des Instituts in der Gefahr erblickt hat,

der sein Urheber sich aussetzte ''''. Wurde auf sofortige Er-

reichung jenes Zweckes kein Gewicht gelegt, so wird die

Hypomosie keine Anwendung gefunden haben. Der Ein-

bringung der Klage aber selbst bedurfte es , um für ein

Psephisma den Antragsteller auch über die Dauer eines

Jahres hinaus verantwortlich zu machen ^*^. Die Strafe, die

'•^ Vgl. Schümann Animacloersiones de nomothetis (18o4j p. 16 f. =
Op. ac. I p. 258 f. Scholl S. 135.

'6 S. Madvig S. 378 f., dessen Bedenken die von Hartel S. 269 f.

auf Grund seiner oben bekämpften Hypothese vorgeschlagene Aus-

kunft nicht einmal abhilft. Aber der Beleg, den v. Wilamowitz FMIoI.

U)iters. TV S. 270 für Madvigs Annahme in dem Hergang bei dem
Gesetz des Sophokles gegen die Philosophen zu linden meinte, ist hin-

fällig, da dies Gesetz von Nomotheten gegeben war.
''^ So im Feldhennprozesse nach Xenoph. Hell. I 7, 11 f. tov os

Kct).Xt;£vov 7tpoC£"/.ot?v£aavTO -apdvo[j.a »aaxovTe; cuyyeYpa'^Evai E'Jp'J7:ToXe,o.(jC

TE ö nöiGicfvaxTO? */tA. drei^op'jßrjas TrdXtv ö oyXoz xat fjvayxaai^r^sav äcpi^vai

TÖt? vJipziz. Hier erfolgt also die Vorladung sogleich in der Volks-

versammlung.
''^ Darum war Ktesiphon in dem sechs .Jahre nach seinem An-

trag verhandelten Kranzprozesse noch persönlich bedroht (s. d. folg.

Anm.), weil gegen ihn sofort die Klage -apav(5;ji.u)v eingebracht war.

Lipsius, Attisches Recht. 26
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ihn im Falle der Verurteilung traf, unterlag der ricliter-

lichen Schätzung ^^, Wir finden, dafs nach der Schwere der

Gesetzwidrigkeit höhere oder niedere Geldstrafen
,

ja selbst

die Todesstrafe verhängt wurde ^". Wer dreimal wegen Para-

nomie verurteilt wurde , den traf ipso iure partiale Atimie.

d. h, er verlor das Recht. Anträge an das Volk zu stellen ^^

Selbstverständliche Folge eines zugunsten der Klage gefällten

Urteils war die Aufhebung des angegriffeneu Gesetzes oder

Psephisma.

Aber die Verantwortlichkeit für gesetzwidrige Volks-

beschlüsse beschränkte sich nicht nur auf den, der den An-

trag gestellt, sondern erstreckte sich auch auf die, die ihn

zur Abstimmung gebracht hatten. Aufser den schon be-

sprochenen Strafformeln auf Volksbeschlüssen des fünften

und vierten Jahrhunderts, die den, der einen ihrem Inhalt ent-

gegenlaufenden Antrag stellen oder zur Abstimmung bringen

würde, für atim erklären (S. 383), oder sonst mit Ahndung

bedrohen^-, finden sich auf Gesetzen ähnliche Formeln, die

^^ Aischin. //. Ktes. 210 S. 602 o'jj( ö ijiev TfjV ypa'-pTjv cic'jyiuv lari

KTfiCii'-päiv, ö V dywv o'jx a-<.\xrf:oii au Ö£ outs Trepi -r^ oüatct; O'jte -epi roü

adujjtotTo? ryj-zz Trepi tt;; £-iTi,ata; äywvt'^j. Die Geltung des einleitenden

0^1 erstreckt sich natürlich auch auf das zweite und dritte Glied der

Frage, woran mau verkehrterweise Anstofs genommen hat.

»0 Todesstrafe wird bezeugt Demosth. g. Timoh: 138 S. 743, 16.

Geldstrafen sind erkannt in der Höhe von 10 Talenten (Demosth. g. Meid.

182 S. 573, 17. g. Theokr. 81 S. 1332, 5), 1 Talente statt der vom Kläger

beantragten 15 Talente ([Demosth.] g. Neaira 8 S. 1348 i. A. 6 S. 1347, 10),

in einem besonderen Falle nur 25 Drachmen (Hyper. f.Eaxen. 18C. 31

i. A.). Als beantragt werden noch erwähnt Bufsen von 100 Talenten

(Aischin. n. naoano. 14 S. 199), 10 Talenten ([Demosth.] g. Theokr. 43

S. 1336, 6), 5 Talenten (Deinarch g. Aristog. 12 S. 83).

" Antiph. Sappho bei Athen. X 73 S. 451 (Fr. 196 K.) -Ä; yvo

yEvoix' av pTjTuip i'cptuvoc; B. i^v dXw ipt? Trocpavo'tAwv. Hyper. g. Philipp. 11

C. 7 iav i'pa Xe^tj ti; dcvaßöts w? 5ls tjXcuxcv rpdxepov 7rapavotj.u)v xai hid. toüto

csTj oeiv üfACt; ir.o'bYzihcfiO^ai 7.xh Diodor XVIII 18 r^v yip (Ar^[xcior^;) tpl?

rjAcuxu); rapavoij.cuv zai oia toüto Yeyovdis öiTtixo; Demosth. v. trierarch.

Kranz 12 S. 1231, 20 töv aev d-iy-za ~i arj xaTa to'j; vo'ixo'j;, ^«v äXtö, to

TpiTov aEpos TjTiij.(L3}}oct Toü 3iu;AaTo;, wo ISIeier de bo)iis damn. p. 130 n. 435

u. A. das Komma hinter tö TpiTov umstellen wollten , sachlich richtig,

aber formell unzulässig.
s« C. 1. A. I n. 32 (Dittenberger n. 21) B Z. 16 f
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lediglich gegen die Vorsitzenden, also die Prytanen, oder seit

etwa dem Jalire-STS^^ die Proedren und ihren Epistates solche

Drohung aussprechen^*. Auch sonst fehlt es nicht an Be-

legen dafür, wie für gesetzwidrige Abstimmungen die Vor-

sitzenden verantwortlich waren ^^, Noch häufiger aber be-

gegnen Strafandroliuugen gegen die Vorsitzenden, die eine

ihnen obliegende Abstimmung nicht vorn'^hmen, oder gegen

die Prvtanen. die einen Gegenstand nicht auf die Tages-

ordnung der Volksversammlung setzen oder nicht beraten

lassen würden*'*^. Gegen diese und ähnliche PÜichtwidrig-

keiten waren besondere Rechtsmittel in den Ypacpal Trr>'jTavixTj.

Trposöpr/. r). iris-aTixT^ vorgesehen (S. 71), die uns freilich

nur dem Namen nach bekannt sind. Um die Proedroi . um
die es sich in der Rede des Hyjjereides gegen Philippides

handelt (S. 392), vor einer solchen Anklage zu schützen, war
von Philippides der Antrag auf ihre Bekränzung gestellt, den

Hypereides als gesetzwidrig liekämpft^'. Da aber vielfach

gegen rechtswidrige Handlungen der Vorsitzenden sofortiges

Einschreiten durch die Natur der Sache geboten war, so war
dazu die ^Möglichkeit durch die Endeixis wenigstens in den

Fällen geboten, für die Atimie oder Geldbufsen vorgesehen

waren (S. 332 f.). Nur in einer Stunde leidenschaftlichster

Erregung aber konnte mit Apagoge und Endeixis dem
Epistates gedroht werden, der sich weigerte, eine gesetz-

widrige Abstimmung vorzunehmen (S. 322).

s'-* Griech. Alt. l* S. 402 f.

^* Gesetz bei Demosth. 7. Timokr. -50 S. 716, 18 iotv o£ -<.- -Gr,

rrpOiOpojv oiij Ttvi tyjv c-iysiooToviav — i'Tiao; Igtu).

^^ Thukjd. VI 14 -All G'j a> 7:p'JT0tvt TctJTa — i-vlfi^-^i'C,t — vo'Aisot; zi

öppüJOct; TÖ ävat^TjCfiacf'., to ixvj X'jeiv to'j; vofAO'j; [atj [j-z-'j. tojojvo' av aap-jpojv

'xhicc^/ 3/ctv. Demosth. g. Timokr. 157 S. 749 i. A.
^ö Beides verbunden Gesetz bei Demosth. a. R. 22 8. 706 a. K.

c7.v 0'
o'<. -p'jtotvE'.; IXT] -oiüjot 7.(x-i x'j. yeypaiAijiiVa ttjv £x7.Xr^aictv vj ot -posopoi

uTj ypTjij.aTtatoai xati -A Yeypafxasva, iJcsstÄctv xt/.. Ersteres z. B. C. /. A.
II n. 11.5'' (Dittenberger n. 187) Z. 47 f. sötv oi \).\ i-fi;-/;c5''awc;tv o't ttoosoooi

•/.«'. 6 i-ia-arr^; twv vo.ao&ETcüv , Ö'^eiXetcu /.-/,. Letzteres I n. 37 Z. 2.5 t'.

iiv 5e u.r, l^iviy/.cul'. iz, tov ofjaov r^ ar, riioi-rAlioZ'. i-<. 3'^wv rJ-cöv, c'J'^'JVi'ji^dj /.-}..

Ähnlich Z. 17 f.

8' Vgl. Blafs ^<f. B^r. III 2- S. 77.

26^
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Die Beamten des Staates für pflichtwidrige Amts-

handlungen zur Verantwortung zu ziehen, bot das Rechen-

schaftsverfahren in seiner oben (S. 290 ff.) dargelegten Zwei-

teiligkeit ausgiebige Gelegenheit. Als die Amtsvergehen,

die vor das Logistengericht gehörten, haben wir Unter-

schlagung (icloTzr^q), Bestechlichkeit (owptuv) und Mifsbrauch

der Amtsgewalt (dStxtou) kennen gelernt. Von Schriftklagen,

die an die Euthyneu einzureichen waren, ist uns die wegen

Untreue wider die Gesandtenpflicht (-apairpeaßei'a?) bezeugt^^.

Wie aber diese natürlich nicht die einzige gewesen ist, so

konnten die genannten Klagen auch aufserhalb des Rechen-

schaftsverfahrens angestellt werden, namentlich dann, wenn

eine sofortige Strafverfolgung geboten schien . zu der bei

der in jeder Prytanie anzustellenden Epicheirotoiiie der

Beamten Gelegenheit gegeben war^''. Gegen die Beamten

aber, die ihrer Rechenschaftspflicht nicht genügten, war ein

Rechtsmittel in der ypa'frj cxXoyiou gegeben, wenigstens so

weit sie Staatsgelder zu verwalten hatten. Denn für diese

Beschränkung in der Zuständigkeit der Klage spricht ebenso

ihr Name selbst wie die Erklärung der kundigeren Gramma-
tiker^'', auf die wir mangels älterer Quellen'-*^ uns angewiesen

sehen. Ob gegen andere Beamte, die sich nicht zur Rechenschaft

stellten, noch auf anderem Wege eingeschritten werden konnte.

^^ Pollux VIII 45 £'j>%va 0£ v.azi tcüv äp^ccvTtov r^ -peaße'jaGtvTtuv

•^v — {5i(os Se Tj xaTct tujv TtpeaßeuTüiv ypa'fTj -apaTrpeaßeia; i)'i-(zi:o. Aber

bei Isokr. g. Kallhn. 22 K. 11 OtXwva — iwhtiyßi^ia TiapaTrpEaßejea&at

(S. 335 A. 65).

89 Griech. Alt. 1* S. 420.

^° Lex. Cantabr. S. 664, 15 oxav tive; XaßovTs? /pTJM-aTa et? ctvaAcofiaxa

OT]p.oaia fJLT] watv to'j; Äoyous ä7revT]voj(OTEs toi? otxaaxais. Pollux VIII 54.

Dagegen Etym. M. = Hesych. = Suid. u. d. W. tjv cpe'jyouatv o't a'pyovTe;

Xoyov o'!)x aTToodvTEs täv xfj; «px^j? oiotxTjijLaxtuv, wonach Meier zum Lex.

Cant. die Klage auch auf die Beamten ausdehnte, die keine Gelder in

der Hand gehabt, und Weijers Diatrihe in Lysiae orationem in Aico-

machum (Leyden 1839) diese Kede in einer ypacpTj äXoyt'o'j gehalten glaubte.

Erwähnt wird die Klage noch Pollux VI 153. Lex. Seguer. VI S.336, 23.

91 Abgesehen von der Erwähnung bei Eupolis im Lex. Seguer.

VI iS. 436, 5 {Fr. 349 K.) xat ydp ataypöv dXoytou 'sx' ö^Xeiv und bei

Aristeid. ('77*0 raiv TiTTtiowr S. 397 Ddf. mit den Schol. S. 728 Ddf.
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als auf dem der Eisangelie , der durcli Lysias Rede gegen

Nikomacliüs belegt ist (S. 199 f.), wissen wir nicht. Ebenso

wenig erfahren wir ül>er die Folgen einer Verurteilung in

der Klage. Als Gerichtsvorstand dürfen wir das Kollegium

der Thesmotheten annehmen ''^.

In Gesetzen und Volksbeschlüssen, die Beamte zu be-

sonderen Handlungen verpflichten, werden nicht selten ihnen

zugleich Strafen angedroht für den Fall , dals sie diesen

PHichteu nicht nachkommen. So legt z. B. das Gesetz über

die Verheiratung armer Erbtöchter (S. 350) dem Archon, der

seine Bestimmungen nicht erfüllt, eine Bufse von tausend

Drachmen an den Schatz der Hera auf, und mit der gleichen

Bufse werden die Opferbesorger bedroht , die die von den

Bundesstädten den eleusinischen Göttinnen gesandten Getreide-

abgaben nicht rechtzeitig abnehmen, mit hundert Drachmen

Bufse die Schatzmeister der Athena, wenn sie gewisse An-

lagen auf der Burg zulassen ^^. Aber um diese Straf-

androhungen sich verwirklichen zu lassen, bedurfte es nicht

besonderer Klagen; soweit sie auf Geldbufse oder Atimie

lauteten, genügte zu ihrer Vollstreckung die Endeixis, für

andere Fälle Eisangelie. Einer Besprechung bedürfen also

nur die Klagen gegen Beamte, die vorzugsweise beim Rechen-

schaftsverfahren zur Anwendung gelangten.

Unterschlagung von Geldern, die dem Staate oder einer

Tempelkasse gehören . heifst mit vollständigem Ausdruck

xÄoTTT] or^ao (3''(uv oder ispwv /pr^aatojv. Nach Aristo-

teles, der sie bei dem Rechenschaftsverfahren bespricht, und

den Rednern wurde im Fall der Verurteilung auf zehn-

fachen Ersatz des unterschlagenen Betrags erkannt '*•*. Einer

^- Im A. I'. war die Klage den Logisten zugewiesen. Cnnötig

ist es im Lex. Cant. a. a. 0. mit Photiades ]A&t]vcc XI (1899) S. 48 xoT;

6i7.ac!-ai? in rot? /.oytOTai; zu ändern.

93 C. 1. A. IV 1 n. 271' (Dittenberger n. 20) Z. 18 ft. n. 18 + 19

Z. 161'. Häufig begegnen solche Strafandroliungen auch auf Doki-eten

von Demen und andern Korporationen.

9* Aristot. 54, 2 (S. 108 A. 196). Demosth. g. Thnokr. 112 S. 735, 10

e{ fjLEv TIS äyopavoijLo; rj äsTuvoiao; rj otxaa-r]; -AOLir/. OT^iJ.o'Ji ('evoti.cvo; x/.otttj;

iv Tat; £'j)}'jvai; i'i/.uiv.v/ — toÜtiu asv xrjv OiXctr/.ot^iotv cTvoti. 127 S. 740. 15
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Schriftklage gedenken wenigstens wegen Unterschlagung

heiliger Gelder ausdrücklich Antiphon und Demosthenes ^^,

wonach sie auch für die Unterschlagung von Staatsgelderu

anzunehmen ist. Für die letztere kommt auch Eisangelie

vor ^'^, und an sie werden wir zu denken haben, wenn Todes-

urteile wegen Unterschleifs erwähnt werden^'. Ob aber gegen

Beamte auch mit Apographe fS. o03) und Phasis (S. 311)

vorgegangen werden konnte, ist mindestens zweifelhaft ; aus-

geschlossen war jedenfalls Apagoge und Ephegesis, die bei

gemeinem Diebstahl Anwendung fand. Verschieden von der

otniTsioz. Damit stimmt, wenn der Angeklagte in der ersten Tetralogie

von Antiphon für den Fall seiner Verurteilung in einer ypacprj tepiöv

xXoTTTj; ouoiv Ta/.avToiv Verlust seines Vermögens, aber nicht seines Lehens

und der Heimat zu befürchten hat, a 6 S. 626. ß 9 S. 635.

^^ Antii^h. a. a. 0. Demosth. n. nagunQ. 293 S. 435, 7 Krjcpiao^pwvTa

ypacpTjv kpwv ^pr^aarojv coi'wxe;, zl xpiatv uaTspov -/jacpais iizX -t]v -rpa^re^av

eUr^xev 'fnia txvx?. Die Stelle ist dahin zu verstehen, dafs Kephisophon,

der Schatzmeister einer heiligen Kasse gewesen sein wird, das für sie

bestimmte Geld nicht sofort ablieferte, sondern drei Tage bei sich

liegen liefs, und diese geringfügige Verzögerung ihm von Eubulos als

Versuch einer Unterschlagung angerechnet wurde. Richtig im ganzen

Wilamowitz Arist. u. Athen II S. 233 A. 12, der nur die Beziehung

der Stelle auf xXottt^ nicht hätte leugnen dürfen.

^ß Gegen Aristion und Philinos bei Antiph. /•. Chor. 35 S. 782

a. E. 12 S. 769. 21 S. 775. Für diesen Prozefs war nach Sauppes sehr

wahrscheinlicher Vermutung Antiphons Rede /.'xza <l>Oho'j geschrieben.
^^ Antiph. i: Mord ä. Herod. 69 S. 739 -spl /pT^ij-^rcov r.o-z ahia-/

ayovTS? oüx ouaotv — oi ^KX).-/)voTO(fj.tai o't bij-izz^oi — ocTravtc; äTi^'üavov öpyj]

fj-äXXov Yj yvwfxTj ttXtjv £vo; -/tX. Wenn nach Lysias g. Ergoki. 3 S. 818.

g. Nilcom. 25 S. 863 sich Ähnliches öfter wiederholt hat, so ist gleich-

falls an Eisangelie zu denken, der auch Ergokles nach Lysias g. Philolr.

2 S. 828 Kum Opfer gefallen ist. In den Stellen der Timokratea, nach

denen man früher zehnfachen Ersatz nur bei Veruntreuung von heiligen

Geldern, bei Staatsgeldern aber doppelten Ersatz annahm (82 f. S. 726, 22.

111 S. 735, 5. 130 S. 741, 11, wo twv oexa-Xwv twv t^c i>£'3"j für das in

allen Handschriften und Ausgaben stehende oexdTwv zu schreiben ist),

trifft den Androtion und Genosse^i nur die Schuld, öffentliche und

heilige Gelder innebehalten, nicht entsendet zu haben, so dafs auf sie

nur die Bestimmungen über die Schuldner an Staats- und heilige

Kassen Anwendung leiden, wenngleich der Redner sie gelegentlich als

xÄE-iToti und UpoauXot bezeichnet (120 S. 738, 3).
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Ypacpr) xXozr^c hpmv /p-/jjjiaT(i)v ist die Ypa'fv; hrjosoUn^ ^", von

der unten besonders zu reden ist. Die Gerichtsvorstandscliaft

bei allen drei Schriftklagen können aber nur die Thes-

niotheten gelial)t hal)en''^.

Gegen Beamte, die sich der Bestechlichkeit schuldig ge-

macht hatten, war 8 tu

p

(UV zu klagen. Die Klage hatte aber

einen viel weiteren Umfang. Nicht nur richtete sie sich aufser

gegen Beamte auch gegen andere, die sich bestechen, d.h. sich

von irgend jemand etwas in der Absicht geben oder ver-

sprechen lieisen, ihm einen Vorteil zum Beiladen des attischen

Staates oder eines einzelnen Bürgers zuzuwenden ^^^, sondern

auch gegen den , der in dieser Absicht Geschenke machte

oder versprach, war die gleiche Klage, nicht wie man

^^ Die Identität beider behauptete Dittenberger Hermes XXXII
(1897) S. 10 fF., hat aber auf meinen Gegenbeweis Berichte d. Sachs.

(reseUsch. d. Wiss. 1904 S. 200 ff. seine Behauptung zurückgenommen
Hermes XL (1905) S. 470.

^^ Für die ypccf)] vJ-o-r^z 0Tj;j.ciGtwv -/prjfj-ccTujv darf man das durch

Aristoph. Wesp. 935 nach dem oben S. 297 f. Gesagten belegt finden.

"" In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich natürlich um ein

otopoooxcTv im ziü tt|; tioXeuü; xaxiij, wie der Ausdruck bei Lysias lautet,

aber den Zusatz dürfen wir machen aus dem Gesetze bei Demosth.

//. Meid. 11.3 S. 551 g. E. icEv Tis 'AUrivaiwv Xaijißctvrj Trctpct tivo; t] aütö?

oi8ü) IxEptp Yj otacpftsipr^ Ttvas iii'x.j^zXXrj^.t^oz iiri ß?5tßT[) toü OTjfxou Vj (ot'a tivÖ;

Twv TioXiTcöv TpoTTiij 7j jj.T^yav^ rjTivioOv, ötTijj.'); I'axio -/.ctt —aios; y.oti ra Ixsi'vou.

Denn dafür, dafs nach dem Gesetze auch Bestechung zum Schaden des

einzelnen die Klage begründete, spricht einmal die Anwendung, die

Demosthenes a. a. 0. von ihm macht, dann aber auch eine andere

Äufserung desselben Redners, die man kein Recht hat allein auf Ge-

sandte zu beziehen, tt. nagcenQ. 7 S. 843, 8 6 p.^,iToi tov vrJij.ov -cSeU ob

owopiae TOÜTO (xö Ix xoixwv /.au-ßa'vEtv, iz wv tj tioXi? ßXaTtxexai), ^XX' äizKüx;

zi-z |XTjOaaujc otüpa ?.c(;j.ßav£[v. Der Schluls der Einlage macht zwar den

Eindruck der Altertümlichkeit, steht aber im ^Yiderspruch mit dem in

der Rednerzeit geltenden Rechte. Der Versuch von Brewer Wiener

Studien XXIII (1901) S. 65 ff. die Bestimmung mit Andok. v. d. Myst.

74 S. 35 zu vereinbaren, beruht auf grober Mifsdeutung des Ausdrucks

öcpXciv, und das angebliche Zeugnis für die Echtheit der Urkunde, das

er der fälschlich oLr.oXoyia oiopoooxta; betitelten Rede des Lysias (S. 299)

entnehmen will, scheitert an der rechtlichen Unzulässigkeit der von ihm

angenommenen Verbindung der Apographe mit einer Bestechlichkeits-

klage.
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vielfach angenommen hat . eine Ypacprj osxaaixoo zuständig.

Denn diese Scheidung beruht nur auf einer Notiz bei Pollux,

die mit der Angabe eines anderen Lexikographen in Wider-

spruch steht ^*^', und widerlegt sich durch ein Gegeuzeugnis

des Demosthenes ^"2. Wohl aber waren nach einem be-

sonderen Gesetze Schriftklagen an die Thesmotheteu gegen

den zu bringen, der einen Gerichtshof oder den Rat bestach

oder als Mitglied eines dieser Kollegien sich bestechen

liefs'^^. Nur eine solche Klage könnte ypacpTj SsxaotfxoO

heifsen, da die attischen Schriftsteller Ssxa'Ceiv und luvosxa'Csiv

nur mit Objekten, wie tooc 8ixa3-a? oder -zh oixaa-rr^ptoy, -r^v

ßouXi^v, -cTjV h.xkr^dav verbinden, während das Substantiv von

ihnen nie gebraucht wird. Das gleiche Gesetz verordnet

Schriftklage auch gegen den, der sich als Anwalt (auvT^yopo?)

in öffentlichen oder privaten Prozessen bestechen lasse. So-

weit die Klage owptov sich gegen den Bestochenen richtet,

wird sie mit nichtamtlichem Ausdruck aucli als öu>po3oxi'a?

bezeichnet, wne eine Klagrede des Deinarch gegen Polyeuktos

überschrieben war ^^*. Die drei uns aufbewahrten Reden

1

^"^ l'ollux VIII 42 0(i)p(uv v,aT7 to'j i~\ otopoi; or/.äactvTO; y^v fy ypa'-pVj,

ovAanixr/j 0£ Aa~'y. toO oiacsHstpavTo;; vgl. Harpokr. u. ocöpcuv YpccfVi (Anm.l04j.

Lex. Segiier. V S. 237, '.' owpwv ypa'f tj öttote -/.ptvoito Tt; y; otüpa oo'j; r,

'°'^ G. Meid. 107 S. 549 a. E. wird das Gesetz -epl täv od'jptov an-

gewendet auf den Versuch des Meidias, die Angehörigen des ermordeten

Nikodemos (?) zur Erhebung einer Mordklage gegen Demosthenes zu

bestimmen.
103 Bei [Demosth.] rf.Steph. II 26 S. 1137 i.A. eav Tt; a'jvt3-:f^TC(i f; auv-

oexct^T] TTjv T^Äioei'av r^ twv or/ffOTrypicov ti •?] xr^v ßo'jXrjV im ooupoooxi'a ypr^ij.arcr

0180US Y] oe^^opievo?, yj e-atpetotv auvtaxirj i—l xo:to£?,'J3£i toü 5Yi.ii.o'J, yj a'JvVjyopo? <juv

/aij.|3ctvY) ^^pTrjfjLaTct ^iri Tcti; ot'xatc rate toi'at; f| orjfj-oatat?, to'jtwv eTvat xa; ypotcpd;

Ttpö; xo\); t^eai/oUExot;. Aischin. g.Timarch 86 S. 109 auvoexa^eiv xtjv ixx^.Yjatav

xalxaXXa oixaa-Y^pto!. Lysias gr. Philokr. 12 S. 834. Was der Angabe der ano-

nymen Thukydidesbiographie 7 zugrunde liegt, ein Thukydides Oto Hsvo-

xpi'xo'j .— O'jyyyazM:; oixaaxYjpi'o'j sciÄiu, ist schwer zu sagen, keinesfalls

aber an einen technischen Ausdruck zu denken, wenn auch a'jyyeiv xöv

Usaaov schon in der drakontischen Gesetzessprache begegnet.
'''* Harpokr. u. ocbpwv ypacpY. • ottoxe xt; ajxi'av £](oi xcöv -0/ tx£'JO[i.£viuv

otüpa Xaßeiv, xö Eyx^^Yjfxa xo xax' aüxoO oiyGiz i}df£zo, otupoooxi'a; (so Meier

für ocopoooxi'ot der Handschriften und Ausgaben) xe xott otöpiov ypacpV;..
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des Deiiiarch wie die zum Teil erhaltene Rede des Hypereides

gegen Demostheues verfolgen dieselbe Aufgabe , sind aber

nicht durch eine y.oacpTj owpwv veranlafst, sondern durch eine

a-ocpa^i? des Areopag, dem die Untersuchung darüber auf-

getragen war, wer durch Harpalos bestochen worden sei.

Die erste Verurteilung wegen Bestechlichkeit, von der wir

erfahren , die des Kallias nach seiner Gesandtschaft an den

Perserhof. erfolgte in einem Rechenschaftsprozefs (Ol. 82, 4.

449/8) ^°-^ Einen Gerichtshof hat nach Aristoteles zuerst

Anytos bestochen und dadurch die Freisprechung nach seiner

unglücklichen Strategie nacii Pylos erlangt (Ol. 92, 3. 41(19)^^*^.

Besonders strenges Vorgehen wider die, welche vom Landes-

feind Geschenke annahmen, und wider die Redner, die sich

zu ihren Ratschlägen an das Volk erkaufen liefsen , er-

möglichte das Eisangeliegesetz , das Hinrichtung und Ver-

sagung des Begräbnisses in heimischer Erde als Strafe für

diese Vergehen festsetzte (S. 191 ft".). Dagegen stand auf

Verurteilung wegen Bestechlichkeit im Rechenschaftsprozesse

nach Aristoteles Geldstrafe in der zehnfachen Höhe der an-

genommenen Summe, und danach wird auch die -^p'y.'^r^ öwptov

für den Schuldigljefundenen den zehnfachen Ersatz des

gegebenen oder empfangeneu Betrags zur Folge gehabt

haben. Für Kauf und Verkauf von Richterstimmen aber

bestimmte das Gesetz als Strafe den Tod ^^\ Auf der Ver-

schiedenheit des angewendeten Rechtsmittels also könnte es

beruhen, wenn nach einer Äufserung Deinarchs gegen Be-

stechung die Gesetze die Wahl zwischen der Todesstrafe

/.aT7. U'ji^eo'j Isvt'a? ttoAX^xi; övoij.a^st ttjv twv O(bp(ov ypacpT^v. Bei den Rednern

begegnen nur ^Yeudungen, wie owpoooy.tav x'z-ayvwvat, -/.aTr^yopciv u. ä.

^^^ Demostil. ti. nagnTig. 273 S. 429 i. A. Koi}JJ.Cf/ töv 'I-ttov'zou —
OTi ocöpa /.Gtjjtiv £00;c -pöCßcisct;, atxpo'J ;jiv ct-cV.Töivav, £v ?s to(T; S'jft'jvat;

TieVTY/.OVTCt c-pc«?avTO TvXavTGt.

^"^ Aristot. 27, 5 fjp;«-^ oj u.zzä Tccö-ra v.cd tö ov/A'^zv/ t.^a'oto'j -aolzcl-

0£[;avTo; 'AvJTO'j |X£T7. ir^'i bi il'jÄw a-par/^Yiav. /Cptvo;j.£vci? yxo v>~o Ttvtov

oiot t6 droßa^Eiv D'j/.cv OEzctaa; -zo otxaa-Vjpiov d-Ecp'jyzv.

'**^ Aischin. a. R. 87 S. 110 dvayxTj r^v — aapT'jp£iv tÖv \j.hi (b; loExa^*

tÖv 0£ (ij; io£XC(^£TO, ~^r>y.zK\j.i-^rfi r/.at£poj C^jUtot; kv. toO voao'j UczvGtxo'j. Isokr.

1". Fried. bO K. 17 HavaTO'J ^'^ata; i7:r/.ci|j.£V7^; y|V t'.; ä/.iö O£X0(^ojv.
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und Ersatz des Zehnfachen verstatteten ^^^. Aber andere

Stellen desselben Redners lassen nicht bezweifeln . dafs

gegenüber den in der harpalischen Sache Angeklagten ein

von Demosthenes mit anderen beantragter Volksbeschlufs

die Anwendung der Todesstrafe vorgesehen hatte ^''^. von

der aber gegen ihn selber bekanntlich kein Gebrauch ge-

macht wurde "''. Mit der Geldstrafe war Atimie ipso iure

verbunden, die sich auch auf die Kinder der Verurteilten

vererbte , und diese wohl auch im Fall , dafs Todesstrafe

verhängt wurde, betraf ^^^

"^ G. Demostil. 60 S. 44 repl oe tiöv owpoooxo'JvTcuv (ot v6(i.oi) o6o

[x^vov Tiij.7)|j.aTa 7:£7rciiTj7.aatv vj i^ctvaxov — i^ oexaTtXoüv to'j I; ^PX^S X-r^fiixaTo; tö

zi\).r^\).a. Nach dem Vorgang von Wilamowitz Arist. u. Athen II S. 233

A. 9 erklärte Glotz Soliäarite de la famille p. 497 ff. die Alternative bei

Deinarch aus einer Vermischung der Strafe der tlisangelie mit der bei

der ypa'f/j ocöpcuv.

'"^ G. Demosth. 62 S. 46 k'ypa-i^ct? aö — xctröt -givtcüv toOtcüv xal tiüv

öf'XXtuv 'Ai}7]vattov x'jpi'av elvcti xrjv i; Apsi'ou Tzdyou ßou^Tjv xoX<itaai tov ircrpo:

Tol); vojj.ci'Js TrXrjijLrj.EX'vOvTot ^pcu[j.^vr^v xot? —«Tpiots vtJjj.oi;. 4 S. 5. 108 S. 72

ypd'j^avTGf xaJ}' sauToü i^otvaxov ttjv Ci'ifxiav. 40 S. 33. 104 S. 70. g. Phil.

5 S. 93 rrept ~ffi Tiawpi'as 'J|j.ä? osiv -rfi iv zm 'l/TjCftaiAaTi Ycypa;j.ij.£vrj? or/.c(ac('.

vjv TTOTEpot 0£t ^p^if^^'^*"^ ruxrpai — ry i)otv7Tw Jr^p.tiöaavxse; w^Ticp c'jto;

Eypa'I/Ev £v Tiü 'iiYfhiJ.aTi y.ct))' ict'jTO'j OT^iJLc'jaat ttjv o'jstotv. 16 S. 99. Zu
scheiden von dem Volksbeschlufs sind die mündlich vor der Eiirger-

schaft von Demosthenes wie von Philokles abgegebenen Erklärungen,

wenn man sie überführe, von den harpalischen Geldern genommen zu

haben, den Tod erleiden zu wollen, Dein. g. Dem. 1 S. 3. 8 S. 7. 61 S. 45.

104 S. 70. [I. Phil. 2 S. 92.

"ö Die nur bei Plutarch Dem. 27 überlieferte Nachricht, er sei zu

einer Geldbufse von fünfzig Talenten verurteilt worden , ist schwer

zu glauben, da er nach der ciro'^aat; des Areopag zwanzig Talente

empfangen und selbst zugestanden hatte, soviel zu einem Vorschufs

für die Theorikenkasse verwendet zu haben, eine Gegenschätzung also

nicht machen konnte. Wahrscheinlich ist v' aus a' verderbt. [Plut.]

Leb. d. 10 B. S. 846 C ist wegen der handgreiflichen Verwirrung nicht

zu brauchen.
"^ Andok. /•. d. Mi/st. 74 S. 35 ö-öaot -/ÄoTcf^; r^ oidpwv ocpAotev*

TOUTou? 5' eo£[ xai ocjto'j; xai -ob; t/. Toüxtov dttffAoy; eTvai. Aischin. g. Kte.''.

232 S. 525. Glotz a. a. 0. p. 50l'ff. glaubt die Vererbung der Atimie

durch die Verfassungsreform beseitigt. Aber dazu geben wenigstens

die von Andokides gebrauchten Präterita kein Recht, da sie nach be-

kanntem Sprachgebrauch nur den Zeitpunkt ins Auge fassen, dem die

Schilderung gilt.
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Über die Klage äor/tou haben wir nichts zu dem
liinzuzufügen , was iu dem Hau])tstiick über die pAitliynai

gesagt ist (S. 291), für die sie allein bezeugt wird.

Für die Klage -7. paTcpsaßs i'ct? besitzen wir die be-

kannten Gegenreden des Demosthenes und Aischines, zu

denen die im Jahre 34() Ol. I08, 2 von den Athenern an

König Philipp zum Zweck seiner Vereidigung auf den Frieden

abgeordnete Gesandtschaft die Veranlassung gegeben hat.

die aber über die eigentlichen Rechtsfragen nicht viel aus-

geben ^^^ Begründet konnte die Klage mit jeder PHicht-

widrigkeit von Gesandten werden. Insbesondere machten

sich die der Trapa-peoßsia schuldig, die die ihnen von der

Bürgerschaft an einen fremden Staat gegebenen Aufträge

nicht gewissenhaft ausführten oder über den Erfolg ihrer

Sendung nicht wahrheitsgetreuen Bericht erstatteten. Beides

wird in dem von Demosthenes bewahrten Volksbeschlusse

über Epikrates und seine jMitgesandten als Motiv ihrer Ver-

urteilung vorangestellt ^^^, beides auch von Demosthenes selbst

dem Aischines vorzugsweise zur Last gelegt, wenn er auch

bei der sonstigen Formulierung der Punkte, über die man
einen Gesandten zur Ptechenschaft zu ziehen habe , sich

wesentlich von dem Interesse seiner eigenen Anklage leiten

läfst^^*. Als besonderen Fall behandelt das Gesetz den, für

den Piaton und Aischines vorzugsweise das Verbum ver-

wenden ^^'*. wenn jemand ohne staatlichen Auftrag sich

diplomatische Funktionen anmalst. Darauf stand Todes-

strafe ^^^, während sonst die Klage schätzbar war. Dem

"'^ Dafs Aischines allein von den Gesandten vor Gericht steht,

während Demosthenes und andere ihrer Rechenschaftspflicht bereits

genügt haben (Aischin. 178 S. 842. Demosth. 211 ff. S. 406, 23 f.

335 S. 449, 5), ist so auffällig erschienen, dafs man zwei Partien aus

der demosthenischen Rede hat ausscheiden wollen, und hat erst durch.

Aristoteles seine volle Erklärung gefunden.
"3 § 278 f. S. 430 (S. 189 A. 37).

"* §4 8. 342, 15 ff. Die hier gegebene Disposition wird in der

Rede selbst nicht streng eingehalten.

"5 Piaton &es. XII i. A. Aisch. § 94 S. 270.

1^8 Demosth. § 126 S. 380, 2 o'jte ßo'jXfj? o'jte or^ii-ou j^etpoTovTjaavxo?

ccjTÖv (jj-/_£TO irpeaßE'Jcov — ojt}' oxi tujv toio'jtujv ö vo;j.o; Oavatov ttjv ^r^iila'*
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Aischines droht im Falle seiner Verurteilung der Tod oder

mindestens eine hohe Geldstrafe, die seine Atimierung zur

Folge haben mufste; der Antrag des Demosthenes mufs auf

ersteren gelautet haben "^. Neben der ypacpTj -apaTrpssßeiac

war gegen den ptiichtwidrig handelnden Gesandten auch

Eisangelie möglich '^^, der Epikrates mit Genossen, Tima-

goras und andere zum Opfer gefallen sind (S. 188 ff.), unter

Umständen auch ypctcpr^ owptov. wie gegen Kallias (S. 403)^^^.

Wie gegen Anmaisung diplomatischer Funktionen , so

raufs auch gegen Amtsan mafsun g überhaupt ein Straf-

gesetz bestanden haben, das vielleicht jene mit umfalste.

Von Strafbestimmungen gegen Amtserschleichung ist

uns bekannt das Verbot, bei der Losung um ein Amt zwei

elvat -/.£/.£ J£i ('j-'-XoyiaaaEvo?). 131 S. 381, 16. Darauf zielt Aischin. (/. Kies.

250 S. 642 f. tö [jiv ßoüXe'jTT.piov xal ö orj[jLo; —otpopä-at, a't 5' liriSToXctl xai

olX irpsißaat ziz foicuxixÖ!; rAxiciq, dtpr/voüvrat — xat i'^' oiz iailv ix töjv v6(jl(ov

i^ctvaxo;, tkOtw tive? o'jx l?apvoiJvTcti "päxTEiv /,-/..

"'' Demosth. § 101 S. 373, 19 [xdXtSTa ;a£v, £( otov ts, ä-o'ATzhaTt, ei

0£ [j.Tj, C<üvTC( Toi; Xomoi; zapaoetYfjLot TrotT^aaie. Wie das gemeint ist, zeigt

Aischin. § 88 S. 265 zi yap 'J-rfiziz 5v ü[j.(üv eocutov äva7:/äjaat '.covo'j otxato'j

ßo'j/itTO , Tj Tio'j <z5(xo'j ye '^'jX^SotiT' av ttjv 'i'U"/_T]v yj ttjv o'jat'otv yj ttjv Itti-

TtfjLi'av Tivo; äa)£?.oa£voi;. Danach ist zu verstehen Dem. 262 S. 425, 8

c(Tiij.cüaaT£. 313 S. 442 i. A. Aischines verstärkt das Gewicht seiner

Argumentation mit der Erklärung : wenn ich nicht Recht habe, dava'TO'j

Ti,uicöaai § 5 S. 192. 59 S. 240. 159 S. 324, und sagt von sich -/.tvo-jvsjov-o;

'JTiEp Toü acoij.otTo; § 87 S. 264.

^'^ Aischin. § 139 S. 306 ojttco — r^^iKr^vAi <).c ih'xyye'O.'xi -ol^ol-

7tpetjß£'J3aat}at.

^1" Einen Prozefs 7rapa-p£a,3£ta; müfsten wir annehmen, wenn die

Erzählung bei Ailian V. G. VI 5 Glauben verdiente, dafs die Athener

Gesandte, die sie nach Arkadien geschickt, wiewohl sie den Zweck
der Gesandtschaft erreichten, dennoch deshalb mit dem Tode bestraft

hätten, weil sie dahin nicht den ihnen vorgeschriebenen Weg ein-

geschlagen hätten. Wegen einer Gesandtschaft nach Thessalien griffen

den Amynias Aristophanes Wesp. 466. 1271 und nach den Schollen zu

dieser Stelle Eupolis in den UoXcu (Fr. 209 K.l an, wohl wegen seiner

Hinneigung zu den Lakoniern, vgl. Kaibel Hermes XXX (1895) S. 442 ff.

:

doch wissen wir nicht, ob es zu einem Prozesse gekommen ist. Dafs

der jüngere Thrasybul und Proxenos TratpaTrpEaßct'a; gerichtet worden sind,

folgt aus dem Zusammenhange bei Demosth. § 280 S. 431, 12 nicht,

noch weniger für die § 180 S. 398 i. A. Genannten (S. 191 A. 44).
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Täfelchen mit seinem Mameii eiuzulegen , worauf der Tod

stand ^-'^. Der Übernahme eines Amtes, um das man sich

nicht beworben hatte . konnte man sicli durch die eidliche

Erklärung entziehen, dafs man durch Krankheit oder anderen

Grund an der Annahme verhindert sei; die uns bekannten

Fälle betreffen, abgesehen von einer Anspielung bei Aristo-

phanes, die Ablehnung von Gesandtschaften ^-\ Dafs man
aber zur Übernahme auch durch Geldstrafe angehalten

werden konnte, läfst sich einem Fall aus der Zeit der Vier-

hundert nicht mit Sicherheit entnehmen ^^^.

Auch ohne besonderen Auftrag für das Staatsinteresse

einzutreten, war durch ein solonisches Gesetz jeder Bürger

dann verpflichtet, wenn eine Bürgerfehde ausgebrochen war.

Wer dann nicht mit den Waffen auf die eine oder andere

Seite trete, solle rechtlos und von der staatlichen Gemein-

schaft ausgeschlossen sein ^-^. Das Gesetz begreift sich aus

der Häutigkeit und Heftigkeit der Parteikämpfe zu Solons

Zeit und aus der Absicht des Gesetzgebers, sie zu schnellem

und wünschenswertem Ziele dadurch zu führen, dafs er die

Bürger nötigte, nicht teilnahmlos zur Seite zu stehen. Aber

ebenso verständlich ist es, dafs das Gesetz schon früh aufser

Geltung kommen mufste und dem Rechtsbewufstsein der

^-^ Demostil. g. Boiot. v. Manien 12 S. 998, 3 xo ouolv irwaxioiv töv

cva xXrjpoOaftctt 7t i'XX' satt'v; ti~' Icp' in i^avaxov ^rju-iav ö voao; Xsyst, toOO'

^2' Ekklefi. 1026 ^^tuaoata o' oüx e'axiv; richtig vom Scliol. erklärt

öfxo'aai lö; o-jx av o'jvo(i>r^v. Demosth. § 122 S. 878, 18. 124 S. 379, 11. 17

u. öfter. Aisch. § 94 S. 270. Pollux VIII 55 i^iüij-oda. o oxotv xt? vj

^peaßc'jxTj; aipeUei; r, i-' üWri^ xivä or|ij.oaiav 'j-r^psatctv äppiü3x£tv /j äouvaxelv

cpaaxtuv licifxv'jKjxat ot'jxö; r, ot' ixspou. Letzteres heifst iio,av'Jc[v. Vgl.

Harpoki". u. d. W.
12- [LysiasJ f. Polystr. 14 S. 676.

'^^ Aristot. 8, 5 öpiöv xt)v -.6).^/ -OXdv.iz, axaaicz'Couaav, xüiv oe T:o?axü)v

Ivt'o'j; 017. X7]v pai)u,u.tav äYaTiüJvxac xo a'JXOfj.axov, vojiov IiItjXEv :rp6c a'jxou;

foiov, 8; av axaaiajo'jarj? it^c, ttoXsu); [xt] ilfjxat xa ortÄct [at^oe \j.z\)' Ixspouv,

(xxtj;Lov elvat xai xf^; tio/.euj; a>] ij.£X£-/ctv. Durch das Bekanntwerden dieses

Wortlauts ist der alte Zweifel erledigt, ob Solon als Strafe Verbannung
und Vermögensverlust, wie Gellius II 12 aus Aristoteles berichtet, oder

Atimie festgesetzt habe, die Plutarch Sol. 20 und in den Parallelstellen

de sera num. find. 4 S. 550 C und reip. ger. praec. 32 S. 823 F nennt.
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Athener schon zu Lysias Zeit vollkommen entschwunden

war^^*, wenn anders die Rede gegen Philon von ihm oder

wenigstens einem Zeitgenossen stammt. In Zeiten äufserer

Gefahr an der Verteidigung des Vaterlandes sich zu be-

teiligen, galt für selbstverständliche Bürgerpflicht. Als

Lykurg den Leokrates durch Eisangelie belangte, weil er

nach der Schlacht bei Chaironeia der Heimat den Rücken

gewendet hatte, bekennt er, dafs kein bestimmtes Gesetz

solche Handlungsweise verbiete, erklärt dies aber daraus,

dafs kein Gesetzgeber sie für möglich gehalten habe^^-\

Nur gegen den Metoiken, der im Kriege aus Attika aus-

wanderte, war Apagoge und Endeixis durch Gesetz ver-

ordnet (S. 322 A. 21).

Besonderen Schutz forderten die Gesetze gegen Ver-
fälschung namentlich im gerichtlichen Gebrauche, da, wie

im dritten Buche näher zu zeigen, es lediglich Sache der

Parteien war, wie alle anderen Beweismittel, so auch die

Gesetze, auf die sie sich stützten, in Abschrift zu den Akten

zu bringen, und es beim Mangel einer Gesetzsammlung nicht

leicht war, diese auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Es ist

darum die Angabe einer pseudodemosthenischen Rede ganz

glaublich , dafs es bei Todesstrafe verboten war, ein unter-

geschobenes Gesetz beizubringen ^^'^. Auf kein bestimmtes

Gesetz aber konnte sich Aischines für seine Behauptung be-

rufen , es sei verboten , lügenhafte Schriftstücke unter die

Volksbeschlüsse aufzunehmen (S. 392 A. 65). Und ebenso

wenig bezieht sich Lykurg auf ein bestimmtes Gesetz, wenn

er die Vernichtung eines Gesetzes als todeswürdiges Ver-

brechen bezeichnet , sondern führt beispielsweise einen Fall

an, dessen Ahndung keinem Zweifel unterliegen könne ^^^.

'-* Dies folgerte aus der Nichterwähnung in der Rede gegen

Philon, besonders § 27 S. 886, schon Lelyveld de infamia p. 173.

125
§ 8 f. S. 140 if. Doch vgl. § 53 S. 177 (S. 378 A. 16).

^'^^ G. Aristog. II 24 S. 807 A. E. i}avaTov ,a£v copixsvai Ci^jfxt'av, äav

TIS O'JX ovxa vofJLOV Tzapi^y^r^zoii , to'j; oe tou? ovxa; zh ttjv twv oüx ö'vTiov

vOjU.wv Tot^tv ayovxa;, toutous dtTi,u.ü>p7itou; irepiopäv.

12^ G. Leokr. 66 S. 184.
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Mit der Verschlechterung der Gesetze wird in einem

bekannten Vergleiche bei Deniosthenes . der ihn auf Solon

zurückführt, die Verfälschung der Münze (oia^piWpEtv

TÖ v6[i,iauLa) zusammengestellt ^^*^ und bezeugt, dafs das Ver-

brechen fast in allen Staaten mit dem Tode bestraft wurde,

was für Athen auch durch eine andere Äufserung desselben

"Redners bestätigt wird*-". Als Verfälschung der Münze
wird Beimischung von Kupfer und Blei zum Silber be-

zeichnet, wie sie in vielen Staaten offenkundig geübt werde
— ein Beweis für die auch sonst belegte Reinheit des

attischen Silbergeldes ^'^'^. Die Klagen wegen Münzverbrechen

wie wegen der zuletzt besprochenen Delikte, soweit diese

zu Schriftklagen Anlafs gaben, können nur zur Kompetenz

der Thesmotheten gehört haben. In der Zeit der römischen

Herrschaft ist über die erstere wohl vom Areopag gerichtet

worden ^^^.

Zur Wahrung tiskalischer Interessen waren, wie früher ge-

zeigt, besonders Apographe und Phasis bestimmt. Von Schrift-

klagen, die dem gleichen Zwecke dienten, sind uns zwei be-

kannt. Einmal die ypcücp/] 7.va-ovpa©o,j .xsxaXXou, die gegen

den sich richtete, der ein von ihm angelegtes Bergwerk nicht

zur Anzeige bei der Behörde gebracht hatte (oux dr.e-^^pd'baTo).

um dadurch der Zahlung des von seinem Ertrage zu zahlen-

den Vierundzwanzigstels zu entgehen *^^. Über die Folge

128 G. Timokr. 212 ff. 8. 765 a. E.

129 G. Lept. 167 S. 508, 14.

»30 Hultsch Gr. u. röm. Metrolo(jie^ S. 232 f.

131 Bei Tacitus A. II 55 Theophilum — Areo iudicio falsi dani-

natum denkt man von den zwei Vergehen, die die lex Cornelia de falsis

zusammenfafste (!Mommsen Böm. Strafrecht S. 667), wohl eher an Münz-

ais an Testamentsfälschung. So schon Philipp! Areop. u. Epli. mit

Vergleich von C. I. A. II n. 476 (S. 79 A. 106).

132 Suidas u. dypacpo'J ixz-d'Kho'j rirAr^ ' rA la äpyjpcia asTaÄXa tpya-

^oficvot — dr.zyodzio'no zo'j Tc/.cIv ä'vexa tw oVjaoj EixoaTrjv TETctp-rrjV toü xatvoO

ii.£TdXÄo'J. et Tt; ouv loüxei XäOpa ^py^^scJÖai ixeTot/.Xov, tÖv ut] d7roypadict[xsvov

lifjv TW ßo'jXoaevoj Ypctcsea&at xai iliyytiv. Unbrauchbar Lex. Seguer. IV

S. 184, 27. Statt -iypdcio'j mufs es (zva-oypctcpo-j heifsen, wie bei Hypereides

(Anm. lo3) ülierliefert und C. I. A. III n. 38 Z. 30 zu ergänzen ist.
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der Klage ist nichts überliefert, wir hören nur von einer

Apographe, die Teisis wider Philippos und Xausikles ein-

bringen wollte, weil sie ihr Vermögen aus unangemeldeten

Bergwerken gewonnen hätten ^^^. Statt der Schriftklage war

wohl auch Phasis statthaft (S. 311 f.).

Sodann gehört hierher die y p a 9 tj a 7 p a 9 i u , die

Aristoteles unter den Schriftklagen der Thesraotheten auf-

zählt, bei denen Parastasis zu zahlen ist^^*. Der Klage

unterlagen die Staatsschuldner, die nicht in das auf der

Akropolis aufgestellte Verzeichnis eingetragen oder ohne

Zahlung geleistet zu haben, in ihm gelöscht waren, bzw.

die Beamten, die die Eintragung eines Staatsschuldners

unterlassen oder widerrechtlich seine Löschung vorgenommen

hatten. Diese Begritt'.^bestimmung scheint zwar mit der

einzigen Rednerstelle in Widerspruch zu stehen, an der der

Klage Erwähnung geschieht. In der Rede gegen Theo-

krines lälst der Spreclier Epichares von seinem (Gegner.

von dem er behauptet , dafs er Staatsschuldner und nur

nicht in das Verzeichnis eingetragen sei, die Einrede er-

heben, er hätte dann nicht durch Endeixis, sondern durch

eine Klage «Ypctcpiou verfolgt werden sollen , und weist diese

Einrede mit der Behauptung zurück, das Gesetz ordne diese

Klage nicht gegen die nicht eingetragenen , sondern gegen

die vor Bezahlung ihrer Schuld gelöschten Staatsschuldner

an. Zum Belege läfst er das Gesetz verlesen und wieder-

holt dann nochmals die gleiche Behauptung über seinen

Inhalt^^^ Dafs dieser von selten der alten Lexikographen ^^"^

Über ä7:oypot'^£3Öai s. S. 300 A. 8. Nach Ardaillon Mines du Lauriou

p. 188 ff. wäre nicht das Vierundzwanzigstel des wirklichen Ertrags zu

verstehen, sondern die auf ein Yierundzwanzigstel des gehotften Er-

trags bemessene jährliche Pachtsumme.
133 Hyper. f. Enxen. 84 C. 43.

^^* 59, 3. Durch ein bedauerliches Versehen sind S. 72 die ypacpai.

(UV Trapdaxaaic Tii^exai mit denen identitiziert, die gegen nur mittelbar

ein öffentliches Interesse verletzende Delikte sich richten. Die Be-

richtigung ergibt sich aus dem Inhalt dieses Paragraphen.
J35

§ 51 f. S. 1338, 1 ff

^^^ Harpokr. u. d. W. eToo? ti ot-/.r^; o'jtou za/.o'juivT^; -/aTi xüiv (5cp£t-

XovTtuv fx£v Tiü OTjij.oSÜu xotl Ol« TOÜTO i^ypo^EVTiov, eTt« "p'lV £XTl3ai £;a}.£t-
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wie den meisten Neueren Glauben geschenkt worden ist,

nimmt nicht wunder, und an der Richtigkeit wenigstens

ihres positiven Teils ist um so weniger ein Zweifel möglich,

als für ihn von Harpokration auch das Zeugnis von Lykurg

und Pytheas beigebracht wird. Dafs aber auch Theokrines

mit seiner Angabe über die Bestimmung der Klage im Rechte

ist , dafür spricht einmal schon ihr Name , mehr aber noch

die innere UnWahrscheinlichkeit, dafs zwischen zu Unrecht

gelöschten und überhaupt nicht eingetragenen Staats-

schuldnern in der vom Sprecher behaupteten Weise ge-

schieden worden sei, zumal auch gegen letztere ein Rechts-

mittel nicht zu entbehren war. Denn wenn der Redner

sagt, dafs gegen sie Endeixis und andere nicht näher be-

zeichnete Strafmittel in Anwendung zu bringen seien, so

konnte von der Endeixis doch gegen die eine wie die andere

Kategorie nur dann Gebrauch gemacht werden , wenn ein

den Staatsschuldnern versagtes Recht in Anspruch genommen
wurde. Für die Berechtigung der Endeixis aber war jeden-

falls der Nachweis in leichter Weise nur aus der Eintragung

in die Liste der Schuldner zu führen. Die Rechtsverdrehung,

die in der Unterdrückung des einen Teils des Gesetzes liegt,

dem Sprecher nicht zuzutrauen, sehe ich keinen ausreichenden

Grund ^^\ Auch in der Überlieferung hat sich eine Spur

des Richtigen erhalten , da wenigstens bei einem Lexiko-

grajjhen sich eine mit Theokrines übereinstimmende Er-

klärung der Klage findet ^^^ und ein anderer ihr die oben

aufgenommene Ausdehnung auf die nach der einen oder

c5i}^vT(uv. Stodaxo'jai U -/.ta. Ähnlich Lex. Seguer. VI S. 331, 21. IV S. 184, 24.

V S. 199, 28 = Etym. M. S. 13, 15. Pollux VIII 54. Von Neueren vgl.

besonders Böckh. Staatsli. 1- S. 510 A. c.

^^'' Im obigen Sinne ist die Frage mit Recht entschieden nach

Hemsterhuis von Photiades 'Ad^rjvü XI (1899) S. 15 ff. Der Vermittelungs-

versuch von Platner II S. 116 f., Epichares leugne die Anwendbarkeit

der Klage nur für den Fall, dafs ein Nichteingeschriebener die Piechte

eines Epitimos in Anspruch nimmt, tindet in den Worten des Redners

keinen Anhalt.

138 Hesych. u. d. W. izi twv xaTctor/.aaUsvTojv /or^ijAzw^ töi OTjaoaiiu

/.cd xaxcz /c(piv li-Tj ^YYpoc'iEvxtuv i).v(z-o.

Lipsius, Attisches Recht. 27
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anderen Seite pflichtwidrig handelnden Beamten gibt ^^^.

Folge einer Verurteilung war selbstverständlich Ein-

schreibung, bzw\ Wiedereinschreibung des als Staats-

schuldner Erwiesenen , daneben aber gewifs seine oder der

betreffenden Beamten Bestrafung, soweit diese oder ihn selbst

wegen seiner Kichteiutragung oder unrechtmäfsigen Löschung

ein Verschulden traf. Verwandt sind die Klagen 'It'jhzy

YpacpTjC und ßouXcuiso)?, die im nächsten Paragraphen zu l)e-

sprechen sind.

Da auch über die -(pa'frj tsposuXtot? zweckmäfsiger im

Zusammenhange mit der Ypa'fr; xXo-r^? und über die Ypacpy;

£taipr^(33a>? zusammen mit der Ypa'fr^ TTpootycoYsiac zu reden

ist, erübrigt hier nur noch die Behandlung der Klagen, die

zum Schutze des Bürgerrechts bestimmt sind, besonders der

Ypacpr^ ccv'a;. Bürger von Athen wurde man durch Ab-

stammung von bürgerlichen Eltern , ausnahmsweise auch

durch Verleihung des Bürgerrechts seitens der Volks-

gemeinde (iroXi-r^? xata ']/y](pi(3jj.a , Toir^xoc und später auch

or,\i.oTzo(r^xrjc , im Gegensatz zum -clvst ttoXi'-t]?). Inwieweit

aufser der bürgerlichen Abkunft auch rechtsgültige Ehe der

Eltern gefordert wurde, ist im zweiten Abschnitte zu unter-

suchen. Fremden aber ging, soweit sie nicht einem mit

Epigamie begabten Staate angehörten , die Fähigkeit zum

Eingehen einer Ehe überhaupt ab, wenigstens seit der ]\Iitte

des fünften Jahrhunderts. Denn wie heute durch Aristoteles

Zeugnis^'*'' feststeht, wurde auf Perikles Antrag im Jahre

451/0. Ol. 82, 2 das Gesetz erlassen, dafs niemand zur Bürger-

schaft gehören solle, dessen Eltern nicht beide bürgerlicher

Abkunft waren. Und zwar lag der Grund in dem starken

Anwachsen der Bürgerzahl , das die notwendige Folge der

^^^ Lex. Cantabr. S. 663, 3 xa-d toü töv ö^eO.ovxa tw or^jAoatw ;xt,

^•j^pd'iotvTo; xat tÖv t6 pr^rov [[xt]] ärooovxa of; a)<pei),£v [i^ahzObdvzoi], die

eingeklammerten Worte ' zugesetzt von Meier, der aber noch weiter

änderte, ohne Grund, vgl. Photiades S. 23 f. Das erste Glied auch bei

Lex. Seguer. Y a. a. 0. mit einem ivtoTs oe der Erklärung von Harpokr.

angefügt.

^*^ 26, 4 cTTt '\VT100T0'J Oti TÖ TrXfjfto? T(Lv TToXtTÖJV llspr/Äs'j'j; ci-OVTO;

eyvcuaav ij.t] [j.£T£y^etv rrfi r.6).Hüi ö? av iatj iz dcaccciTv äaToIv r^ ysyovw;.
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früheren wenigstens seit Kleistheues bestehenden Ordnung

gewesen war, die eine rechtsgültige Ehe auch mit einer

Nichtbürgerin gestattete, aber das Interesse der Vollathener

um so mehr zu benachteiligen drohte, je gröfser die Vorteile

waren, die dem einzelnen aus der Machtstellung Athens er-

wuchsen ^^^ Wenn man gegenüber der früheren Bezeugung

des i)erikleischen Gesetzes nur durch Plutarch entweder

seine Existenz ganz hat in Abrede stellen oder in ihm

wenigstens nur die Erneuerung eines älteren, aber aufser

Kraft getretenen Gesetzes hat erblicken wollen ^*^, so schien

zu solchen Zweifeln eine andere wohlbezeugte Nachricht zu

berechtigen, dafs wenige Jahre nach dem Erlafs des Gesetzes

(Ol. 83, 4. 445/4), als die Getreidespende eines ägyptischen

Königs Anlafs zu einer Prüfung der Bürgerlisten gab, nicht

weniger als 47(30 sich als zu Unrecht eingeschrieben er-

wiesen hätten ^'^^. Mag nun aucli diese Zahl nur durch eine

Berechnung gefunden sein , deren Faktoren nicht auf un-

bedingte Zuverlässigkeit Anspruch haben ^*^, so ist doch die

in ihrem Wesentlichen nicht anzufechtende Tatsache mit dem

Zeugnis des Aristoteles nur durch die Annahme zu ver-

einbaren, dafs dem Gesetze des Perikles erst sechs Jahre

nach seinem Erlafs auf Anlafs jener Getreide Verteilung die

1*1 Vgl. 0. Müller Untersuclumfjen z. Geschichte cl. att. Bürger- u.

Merechts [Jahrb. f. cl Philol. Suppl XXV, 1899) S. 821 ff.

1*2 Ersteres Duncker Sitzungsher. d. Bert Akad. d. WissenscJi. 1888

S. 935 = Abhandlungen aus d. griech. Geschichte S. 124 ff., letzteres

besonders Westermann Berichte d. Sachs. Ges. d. Wiss. I S. 200 ff. und

Philipp! Beiträge z. e. Geschichte d. att. Bürgerrechts (1870) S. 34 tt\

1*^ Schol. Aristoph. Wes^^- 718 fr^ah 6 iI>t>.o)(opo; auiK; Tioxe TExpa-

'AiT/OdO'JZ iTTTaxoai'o'j; |' öcp})rjvai TrapeyypacfO'JS — utjTTOTS oe rrspi t?,c I|

Ai'fJTiTO'j otopsä? ö Myoz, Vjv <I>t?,oy_opo; cp"/]3t *I''a[j.[j.7jTiyrov T:iij.'hai tuj oV)fj.oj

im Auaip.a](to(jU [j.'jptaoas TpeT? — tou? ydp Xaßdvxas ysv^oDat [j.upious xexpa-

AiayOdoui oia-z-oaio'jc </ Aus Philochoros stammt der Bericht hei Plutarch

Per. 37.

1** Dies folgt schon daraus, dafs die beiden von Philochoros an-

gegebenen Zahlen gerade die Summe von 19 000 ergeben, während nur

die Zahl der Empfanger überliefert sein kann. Vgl. Beloch Bevölkerung

d. griech.-röm. Welt S. 75 ff., der aber an der Zahl der Trapeyi'pa'^oi zu

starke Abzüge vornimmt.
27*
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rückwirkende Kraft gegeben worden ist, von der man aus

Gründen der Gerechtigkeit zunächst abgesehen hatte. Aber

der furchtbare Menschenverlust , den der peloponnesische

Krieg über Athen brachte, nötigte dazu, das Gesetz des

Perikles wenn auch nicht förmlich abzuschaffen ^*^, so doch

tatsächlich aufser Geltung zu setzen. Bei der Wieder-

herstellung der demokratischen Verfassung im Archontat

des Eukleides (Ol. 04, 2. 403/2) wurde es auf Antrag von

Nikomenes erneuert, aber mit dem ausdrücklichen Zusätze,

dafs keinem von einer nichtbürgerlichen Mutter oder einem

nichtbürgerlichen Vater Stammenden das Bürgerrecht, das

er einmal besafs, entzogen, sondern nur für die Zukunft

das Bürgertum beider Eltern gefordert werden sollte^**'.

Und in dieser Gestalt hat das Gesetz noch im demosthe-

nischen Zeitalter bestanden ^^\

Zur Reinerhaltung der Bürgerschaft von unberechtigten

Eindringlingen kannte das attische Recht ein zweifaches

Mittel. Einmal dann, wenn eine durchgreifende Säuberung

^*^ Dafs ein Gesetz von 411 die Fremdenehe mit rückwirkender

Kraft gestattet habe, nimmt Müller a. a. 0. 797 ff. ohne durchschlagende

Gründe an.

'•*^ Schol. Aisch. g. Tim. 39 E'jfxr/.os ö TTcpnrccnjTtxö? £v tiii y' Ttspl

ty); dpyott'a? 7.(o;j.(uoia; cpr^ai NtxouEVT] Tiva 'iiTjCptap.a Bea&at [jiT^oeva tcüv uet'

EuxÄei'otjV i'pyovxa fj.eT£y£tv ttjs ttöAeu)?, äv fXT] afxcpio tou; yovea; daroü; i~i-

oei'cTjTott, Tous 0£ irpö E'j-/X£t5o'j dv£;£T'iaro'j; ä'^zXa^ai. Demosth. g. Eiibul.

30 S. 1307, 24 Tots }(povoi; -rotvuv outw cpai've-ctt ysyivw; (ö TrotTr^p) a»;T£ £{

xa't "/«tÖ! i^G(T£pa äaro; r^v, elvat TioÄi'xrjV TtpoUrjXEtv aüxov' y^yovE yäp rpö

EixXet'oou. Isai. r. Phüokt. E. 47 S. 147. v. Kir. E. 43 S. 228. Nach
dem Wortlaut der Demosthenesstelle mufs die Klausel auch zugunsten

von Söhnen eines fremden Vaters mit einer Bürgerin gelautet haben,

wofür auch die von Krateros bei Harpokr. u. vauTooi'xai überlieferte

Gesetzbestimmung spricht, eäv 5e xt; iz äp-cpotv ^svoiv cppaTpt'Crj, otco7.£iv elvai

TÖj i3o'j>,r);j.£vuj '\}>Tjvaicov, die man wohl richtiger mit 0. Müller S. 789 als

Ergänzung zum Gesetze des Nikomenes, als auf eine frühere Zeit

(S. 87 A. 129) bezieht. Als Urheber des Gesetzes wird Aristophon genannt

in der auch sachlich ungenauen Notiz des Karystios bei Athen. XIII

38 S. 577 B, die Schäfer Demostli^nes PS. 139 mit der des Eumelos

dahin ausgleichen wollte, dafs von Nikomenes nur die Zusatzklausel

stamme, die aber vom Hauptgesetz nicht zu trennen ist.

'*'' Aristot. 42, 1 la.cXEyouaiv \j.k\ xr;; TioÄixetas o't iz d[i.cfOT£ptuv y£yov(jt£;

(iaxüiv.
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der Bürgerliste sich erforderlich machte, wie in dem Jahre,

in dem dem Gesetze des Perikles rückwirkende Kraft gegeben

wnrde, die öta'{>y)'f laic; xöiv oy][j.otöjv: üb(!r alle in die von

den Demen geführten Bürgerverzeichnisse (XTj^tapyixa YpocjAu-a-

TEia) Eingetragenen wnrde dnrch eine Abstimmnng der

Demoten entschieden, ob die Eintragung mit lleclit erfolgt

sei oder nicht. Über dies Verfahren, das ähnlich für einzelne

Demen auch in anderen Fällen einzuschlagen war, namentlich

dann, wenn das Verzeichnis der Demoten verloren gegangen

war'*^, sind wir besonders durch Demosthenes Rette gegen

Eubulides, sowie durch das längere Bruchstück von Isaios

Rede für Euphiletos näher unterrichtet. Beide Reden sind

nach wahrscheinlicher Vermutung infolge der durch Pse-

phisma des Demophilos Ol. 108, 3. 34(5/5 angeordneten Dia-

psephisis^'*^ gehalten. Ein Durchstimmen der Bürgerschaft

hatte aber, wenn auch nicht in den Demen, bereits nach

dem Sturze der Peisistratidenherrschaft stattgefunden ^^^.

Wenn der von den Demoten Ausgestofsene sich bei deren

Urteil nicht beruhigte, stand ihm Appellation an den

Gerichtshof offen; bestätigte dieser das Urteil des Demos,

so verfiel der Appellant mit Leib und Gut dem Staate und

wurde als Sklave verkauft, verwarf er es aber, in seine

bürgerlichen Rechte wieder eingesetzt ^^^

i'^s Demosth. a. R. 26 S. 1306, 20. 60 S. 1317, 17 (Anm. 151).

^*^ Harpokr. u. ota'W^cpiat?. Dioays üb. Deinarch 11 S. 655. Aiscliin.

g. Thnarch 77 f. S. 99.

150 Aristot. 13 [jistcz tyjv twv -'jpctvvtov xczxaXuaiv iTioiVjaav oia'i^r^'iiiaijiöv

<us TToXXüiv xoivüivo'JVTüJv TTJs TTo/axEta; o'j TTpoaTjXov. Auch 445/4 mufs das

gleiche Verfahren geübt worden sein. Die noch von Philippi Beiträge

S. 34ff. vertretene Ansicht, dafs die damals Ausgestofsenen in Einzel-

prozessen ;cvt'as verurteilt worden seien, weil Plutarch (Anm. 143) sagt

jroA/.ai ävE'ii'JovTo ot'v.at toT; vjftot;, ist bei ilirer grofsen Anzahl einfach

unmöglich.
^^^ Demostli. (j. EuhiiL 60 S. 1317, 17 orjactp/wv ö E'jßo'jXt'oo'j TraxT^p

— 'AvTicpiÄo; —• lor^ xö -/oivöv ypoftAixaxciov iTzoXuiXvjoii , losx' iTisias oiad/r^-

cpiaaaftat xou; '\Xt[jiou5to'j; 7i£pi eauxdJv xat xaxrjyopuiv o^/ca xiöv Stjijloxiüv I^-

^ßa)i£v, o'j; i'Travxas ttÄtjv 4v6s xax£0£;axo xö oixaaxTjptov xxX. Dionys üb.

Isai. 16 S. 617 iypacprj — üito xüiv 'Aür^vaituv vo'fios — xov aTio^Tj'ftaft^vxa

ÜJio xüiv orjfjLOXiLv xtjs TtoXiXti'c«; [j.7] aexs/eiv, xoT; o' dSixtu; d7roi7]cpiaH£l3iv
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Während zu einer Diapsephisis nur in seltenen Aus-

nahmefällen verschritten wurde, konnte jederzeit einem

einzelneu sein Bürgerrecht durch eine Schriftklage Uviac
streitig gemacht werden , die bei den Nautodiken , solange

diese bestanden (S. 8(3 f.), vorher und nachher bei den Thes-

motheten einzureichen war. Wenn der Rede des Deinarch

gegen Agasikles zenaq eine Eisangelie zugrunde lag (S. 177

A. 1), so erklärt sich das aus dem früher (S. 194) gekenn-

zeichneten Mifsbrauche der Klageform. Für die anderen

uns bekannten Reden csvict?, von Lysias gegen Kalliphanes,

von Hypereides gegen Demeas und von Deinarch gegen

Pytheas haben wir Schriftklage vorauszusetzen, deren auch

sonst bei den Rednern wiederholt Erwähnung geschieht ^^^.

Wurde der Angeklagte verurteilt, so wurde er nicht allein

aus der Bürgerschaft ausgestofsen, sondern verfiel auch mit

Leib und Gut dem Staate ^°^. Wenn er die Vollziehung

dieses Urteils aufhalten wollte, so konnte er gegen die wegen

falschen Zeugnisses klagen . auf deren Zeugnis er verurteilt

worden war, mufste aber bis zum Austrag dieser Klage im

Gefängnis bleiben ^^*. Wenn aber der Angeklagte in einer

Klage ?£vtot? freigesprochen wurde, und wir dürfen ver-

l'cpeaiv e(; tö oixaaTTjptov sTvat iipoaxo^.eaaijLsvois toj; or^fioxa;, xat tiv to oeö-

Tepov igsXsyy&üiat, -£7:päai}at auTou; xotl -zv. ypT^uLaxct slvott or^aoata. Hiernacli

ist bei Plutarch das schon von alten Abschreibern geänderte ^TrpctiV^aav

mit Bergk N. Jahrb. LXV (1852) S. 383 f. zu erklären: Plutarch bezog

mifsverständlich auf die Gesamtheit der bei der Diapsephisis von 445

Ausgestofseuen, was nur die getroffen haben kann, die auch bei der

Appellation an das Yolksgericht unterlagen. Nichts Neues lehren die

Grammatiker, Etym. M. und Photios u. l'-iesi;. Suid. u. ctro'I/rj'^i^iHEVTa.

Lex. Seguer. V S. 201, 17.

1^2 Demosth. g. Boiot. I 18 S. 999, 17. 11 41 S. 1020, 23. g. Timotli.

66 S. 1204, 12. Dazu besonders Aristoph. Wesp. 718.

'•'^•' Isai. V. Pyrrh. E. 37 S. 40 ^evi'a; cpejyojv — -orpä -i—apct; 'ir.cpo'jc

;j.£-Ea/_c zxfi ttoXscü;. liVsias g. Agorat 60 S. 483 xat iatj xivouvsösiv äytuvt-

aocaevov xf^; ;£vtG(; xä Ir/axct -aOsiv. [Demosth.] 5ne/' 3 S. 1481, 17 7P0('yt;v

Sevt'a; cpeüyovxa xai fjiixpoO irpa&Evxa. Schol. Demosth. g. Timoli: 131

S. 741, 19. Hesych. u. Im «via.

^^* Demosth. g. Timolr. a. a. 0. o'joi yJip o'i xr^; ?£vtas äXtcxofxEvot

ciyavaxxoüaiv iv xiö oJxTjfxaxi xo'jxiu &vxe?, e'u)? av xiöv tLi'joo.waptupi'cuv äyiovt-

3u)vxai, dXX« ji.evo'JC!i xal o'!)x ol^ovxai oeiv ey-jf'-'^j'^'^^ xaxaaxT^aavxc; Trepitevai.
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iimtungsweise hinzusetzen, wenn der, welcher bei der Ab-

stinunung der Denioten ausgestolsen war, nachher bei der

Appellation an einen Gerichtshof wieder in den vorigen

Stand versetzt wurde, und es schien, dals jene f'reisprechung

oder diese Wiederherstellung durch Bestochung bewirkt sei.

so konnte jeder Athener, der zur Anstellung öffentlicher

Klagen berechtigt war, gegen ihn oajpo^evia«;^-^'^ bei den

Thesmotbeten klagen ; die Folge einer Verurteilung konnte

jedenfalls keine geringere sein als bei der Klage ;sv'>y.?
^^*'.

Eine ypotor) uTToßoXTji: nennt nur ein Lexikograph als gerichtet

gegen d"fen. der untergeschoben (u-oßoX'.aaroc) sei; im Falle

seiner Verurteilung sei er als Sklave verkauft worden ^'^^

Verständlich ist eine solche Klage nur dann, wenn sie gegen

uichtbürgerliche Kinder sich richtete, die bürgerlichen Eltern

untergeschoben waren : in diesem Falle aber ist sie trotz

ihrer anscheinenden Härte vom antiken Standpunkte aus

wohl begreiflich ^^^.

Einen Teil des Bürgerrechts bildet, wie im Altertume

überhaupt, so in Athen das Recht, eine rechtsgültige Ehe
zu schliefsen, das wie gezeigt, wenigstens seit Perikles nur

dem attischen Bürger und der attischen Bürgerin zusteht.

Eine Ausnahme von diesem Gesetze wurde, abgesehen von

dem zeitweiligen notgedrungenen Abgehen von seiner strengen

Handhabung, nur zugunsten von Angehörigen solcher Staaten

gemacht; denen das Volk die l-iYau-ia oder das Conubium ver-

'^' Aristot. 59, 3 otopo^cvict; fYpacpVj), sav t'.; oüipc« 5c'j; i-rj^rfr^ -y)v

;evtav. Aus der allgemeineren Fassung bei Hyper. bei Harpokr. u.

otupo^Evtct (Fr. 24 S.) darf man gegen Platner I S. 68 f. mit Scbömann
Rec. S. 383 entnebmen, dafs die Klage nicbt blofse Bestecbungsklage,

sondern ibr eigentlicber Gegenstand die Peregrinität des Angeklagten

gewesen ist.

^^^ Nach Bruyn de Neve ^loll de peregrinorum upud Athenienses

condicione p. 72 wäre die Strafe der Tod gewesen.
'"'' Lex. Seguer. V S. 311 a. E. iloo^ ij/}.-i^\j.oL-oz. zX ti; iyAo^Ar^ Ttvt

tb; -j-o^o? iijiaro; zXr^, lypcttpsTO ö—oßoXfjS xctl aAovTot otÖTOv eoei -c-päaSat.

'^^ Die Angabe des Grammatikers bezweifeln Tbonissen p. 343 und

Beaucbet II p. 418. Die bei Plutarcb Erat. 13 S. 756 I) erwähnte otxr^

-apciaypct-jiT,; y.ctl voUct'ct; gehört nicht dem attischen Rechte an.
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liehen hatte, wie den Euhoiern und den Plataiern i-^^. Im
übrigen aber erkannte das Gesetz nur die Verbindung des

Bürgers mit der Bürgerin als rechtsgültige Ehe an ^^". Den
Beweis dafür liefert die unter Demosthenes Namen über-

lieferte Rede gegen Neaira. Ihre Aufgabe ist zu erweisen,

dafs Neaira Nichtbürgerin und darum ihre Ehe mit Stephanos

eine widergesetzliche ist^^^; diesem bleibt nur eine Möglich-

keit, sich zu verteidigen, die Behauptung, dafs Neaira nicht

seine Frau (Y^vr^), sondern seine Konkubine (TuaXXaxVj) oder

Hetaire ist ^'^^. Nach den in die Bede eingelegten Gesetzen,

deren wesentlicher Inhalt durch die Worte des Redners selber

bestätigt wird , finden Schriftklagen an die Thesmotheten

^^^ Lysias in. t. ttuto. ttoUt. 3 S. 919 o'-re xat tv. ~dyr^ y.cd xä? vaöc

/al la ypTj(xa-or v.cd a'jfxij.otyo'j; i-/.-:i]iJ.t^)<x, vjy oTito? 'Aihjvauov Ttva drwaofxev

8iEvoo'ja2'}a, aÜA v.ai E'jßoeüaiv i-tyofixt'av i7roto'jij.£}>0(. Isokr. Plat. 51 K. 20

8t(Z Y^P "^^5 ^Triyocatot; t7.; ooOsi'aa; iv. TioXtTtotuv Oii-STepcuv ysy^vaasv. Im
weiteren Sinne steht das WoiUlsai. r. Apollod. E. 12 S. 167 ooxoüsiv

kni-^OLixiai y.cti \>.ri a'jyYeveis «vSpas — dTTocÄXccTTetv ii-zyUrfi otacpopci;. Auf ihn

geht die Erklärung bei Hesych. u. d. W. u. A. Wenn die Demen
Pallene und Hagnus nach Plutarch Tlies. 13 sich kein Connbium zu-

gestanden, so ist das nicht so zu verstehen, dafs eine zwischen Gliedern

beider Gemeinden geschlossene Ehe rechtlich ungültig war, sondern

nur dahin, dafs sie durch altes Herkommen ausgeschlossen war.
160 Yq^ Hruza Beiträge z. Gesch. d. griecli. u. röm. Familienrechts

II (1894) S. 103 ff. ist der Nachweis versucht worden, dafs eine Ehe
zwischen einem Biirger und einer Nichtbürgerin in Athen jederzeit

zivilrechtliche Gültigkeit gehabt, und auch das Gesetz des Perikles in

diesem Sinne mifsverstandeu; Beauchet I p. 187 ff. hat sich ihm voll-

kommen angeschlossen. Über die Fälle des Timotheos, Menestheus,

Antisthenes und andere aus der Zeit nach jenem Gesetze, die allein in

Frage kommt, ist schon von van den Es de iure familiarum ap. Athen.

p. 27 ff. richtiger geurteilt woi'den, vgl. Müller S. 723 ff. Im übrigen

hat die Theorie im Texte hinlängliche Widerlegung gefunden.
'®' § 16 S. 1350, 12 lij; o' im ;£V7^ Ndatpot xal Trapi toÜ; voao'j;

G'jvotzcT -TEcpcfvoj, to'jH' -jaiv ßo'j/.ofjioti aa-^iö; £-io£T;at, und ähnlich öfter.

Dafs seine Mutter Bürgerin war, belegt der Sprecher von Isaios Rede
über das Erbe des Kiron 18 S. 207 damit, dafs sein Vater, als er sie

ehelichte, einen Hochzeitsschmaus gab, und seinen Phrateres die yaixrjXi'a

darbrachte. i

'•'-
§ 118 f. S. 1385, 20 f. d/.Ä' o'j pvaixa cTvai aO-oO, aOA -a/.Xaxrjv

£)[Etv l'voov (IpoOatv); — äxo'Jcu o' ot'JTÖv Totoj-ov TL fxEÄXttv d7ro?vOY£t3&at, tu;

O'J Y'jvar/a e'/£i o'jttJv, dW srat'pav.
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statt gegen den Fremden , der mit einer Bürgerin . und die

Fremde , die mit einem Bürger die Heirat durch irgend-

welches Mittel erreicht hat; die infolge der Klage Ver-

urteilten verfallen mit Leil) und Gut dem Staate, und der

Bürger, der mit einer als Fremde überführten Frau "die Ehe

fortsetzt, hat tausend Drachmen Strafe an den Staat zu

zahlen. Ebenso finden Schriftklagen statt gegen den Bürger,

der eine Fremde für seine Verwandte ausgibt und als ihr

x'jpio? an einen Bürger verheiratet: im Falle der Verurteilung

wird er mit Atimie und Konfiskation des Vermögens be-

straft; in beiden Fällen erhielt der Kläger den dritten Teil

des Erlöses aus dem Verkaufe '*'^. Der Ausdruck des ersteren

Gesetzes berechtigt auch nicht zu der Auslegung, dafs es

nur auf den Fall zielt, dafs der nichtbürgerliche Teil durch

Täuschung des anderen Teils die Eheschliefsung bewirkt

hatte. Das traf gerade im Falle der Neaira nicht zu, über

deren Herkunft Stephanos keinesfalls im unklaren sein

konnte, wenn auch sonst wohl gemischte Ehen meist nur

durch Hintergehung des bürgerlichen Teils zustande kommen
mochten. Dafs aber nur der Bürger, der mit der Fremden,

nicht auch die Bürgerin , die mit dem Fremden die Ehe
fortsetzt , in Strafe genommen wird , ist durchaus nicht so

befremdend, dafs es gestattet wäre, das Gesetz im letzteren

Sinne zu ergänzen. Mit Unrecht hat man auch eine Schrift-

klage l;aY<uY?,c angenommen, die gegen den Bürger bestimmt

gewesen sei, der eine Bürgerin als ihr x-jpio; in das Ausland

363 § 17 S. 1850 iäv 0£ ;£vo; ^"j";) ^'Jvor/.-ri "^J/virj r^ [J-Tj/av^ r-tvtoüv,

—e~p7a&(ü -/ai ocjtÖ; xal yj o'jai'a a'jxo'j, xai tö TptTov [Aspo? la-rw toO sXovto;.

£3T(u 0£ xat ioi\ Tj ^evTj TW äoTtü auvotx^ xaxi ttj-'x ' xotl 6 auvor/cüv tt] ^evtj

TTj iXo'JGTfj ö'f£t}.ET(u yO.ioLz opa^ffAcx?. § 52 S. 1863 i. A. £(iv 8s xt; IxoüJ ^Evr^v

yuvaty.a ävopl 'A&Tjvatuj ws iotyxw —pociTjXouaav, äriixog eaxu) xal r^ oüai'a a'jxoO

OTjiAOSi'a eaxto xal xoO iXovxo; xo xpi'xov [jipo;. ypacpESiJcov oe -pos xou; i%a-

ijioÖExa; oF; l^öaxt xaftccTTEp xrj; ?£via?. Die Bedenken, die van den Es
p. 22 f. gegen die Authentizität beider Gesetze erhoben hat, wiegen

nicht schwer. Mit den übrigen Einlagen der Rede sind sie verteidigt

in zwei ziemlich gleichzeitigen Dissertationen von Stäker (Halle 1884)

und besonders von liiehemann de litis instrumentis quae exstant in

Demosthenis q. f. oratione adv. Neaeram (Leipzig 1885).
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verkauft habe. Denn in der ersten Rede gegen Aristogeiton,

die, wie von mir gezeigt ist ^^'^, nicht als verlässige Quelle

für das attische Recht gelten kann, ist nur von einer biv.r,

icotyajYT,? die Rede, die gegen Aristogeiton sein Bruder darum
angestrengt habe, weil er ihre Schwester in das Ausland

verkauft habe, und die Art, in der Demosthenes den gleichen

Vorwurf gegen Timokrates erhebt , beweist vielmehr gegen

die Existenz einer solchen Schriftklage ^^^.

§ 2. Schriftklagen wegen Verbrechen gegen
Einzelne.

Von den Delikten, durch die zunächst ein privates

Recht, nur mittelbar ein öffentliches Interesse verletzt wird,

stehen an Bedeutung für den Staat die voran . die einen

Angriff auf die Person des Einzelnen enthalten. Aber gerade

die schwersten Verbrechen dieser Art, die Tötungsverbrechen,

sind immer der Privatklage vorbehalten geblieben. Von den

hierher gehörigen Schriftklagen hat den weitesten Umfang

die Ypa97) ußpstuc. Um so mehr haben wir zu bedauern,

dafs von den zahlreichen durch sie veranlafsten Reden keine

einzige erhalten ist; der Midiana des Demosthenes, die das

meiste für ihre Kenntnis ausgibt, liegt vielmehr eine Pro-

bole zugrunde. In der Sammlung der Reden des Lysias

und des Lykurg bildeten die Reden über ußpic besondere

Gruppen ^ Von ersterem werden uns die Reden ußpscoc gegen

Kallias und gegen Sostratos genannt, während die Rede

gegen Diokles richtiger dem Isaios beigelegt wird ^. Von

<
16* Leipziffer Studien YI (1883) S. 317 ff.

'6-5 G. Aristofi. I 55 S. 787, 8. 58 S. 788, 5. ff. Timoh: 202 f. S. 763, 7.

1 Theon Progymn. 1.

2 Dem Lysias wird sie zugesprochen nur Lex. Seguer. III S. 173, 26.

Das dort angeführte Bruchstück gehört aber vielleicht, wie Meier ver-

mutete, der von Harpokr. u. ßoöuvos bezeugten Rede des Isaios Trpös

"Epfj-üDva TTspt £yY'Jrj; an, deren Zitat ausgefallen ist; gewifs mit Recht

verbesserte er in ihm auvT'jyyavo'jst t(ü "Fpaiovi I; ßoijuvov (für £v ßoi%vo'.?)

iTTiovTi; nach Lex. Seguer. II S. 85,4 ist i; ßoi%vov tEvat Tratoic« rt;. Den
Anlafs der Rede erfahren wir aus Isai. r. Kir. E. 41 S. 225 (Atc/7.>.f,;)

Tatv äoc/.'ioäv — xov ij.£v ttjv -peaß'JTEpctv r/ovrct xa-or/.ooop.Vjaa; xa'i i-\.-
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Lykurg ist keine hierher gehörige Rede bekannt, da die

beiden Reden gegen Lykophron vielmelir in einer Eisan-

gelie gehalten waren (S. 170). Von Dcinarch führt Dionys

die Reden 'jßpsu)? gegen Proxenos und für Epichares^

an, zählt sie aber irrtümlich zu den ])rivatrecht]ichen. End-

lich vermutungsweise lassen sich eine Rede des Antiphon

und die Rede gegen Dorotheos hierher rechnen , die teils

dem Hypereides, teils dem Philinos beigelegt wird*.

Wie für andere Delikte, hatte auch für den Begriff der

ußpi? das Gesetz eine genauere Bestimmung nicht gegeben^,

sondern dem Ermessen der Richter einen weiten Si)ielraum

gelassen. Es verordnete nur, wenn jemand an einem Kinde

oder einer Frau oder einem Manne, möge es ein Freier oder

ein Sklave sein, Hybris übe oder eine gesetzwidrige Hand-

lung begehe, so könne er von jedem Athener bei den Thes-

motheten ußpsoj? verklagt werden. So der Wortlaut des

Gesetzes nach der in die Midiana eingelegten Urkunde^,

So'jXs'joa; ^jT''ix(oa£" xat ypccprjv 'jßpstuc ypotcfeis oboizois. tci'jtiuv otV/jv low/.t.

Denn dafs dies derselbe Diokles ist, gegen den Isaios Rede üßpcco;

gerichtet war, läfst Harpokr. u. xatwxoo'jaTjSsv nicht bezweifeln.

^ Nach der von Blafe gegebenen Herstellung von Dionys Worten.
* Erstere nach Harpokr. u. d?tor, wo nach den Worten -j-ep tt);

et? TÖv IXt'j&Epov -ai5a in der aus der Epitome feststehenden Lücke
•jßpeu); ausgefallen ist. Letztere Rede betraf nach Harpokr. u. Im y.fjpprj;

wahrscheinlich üßpt;. Denkbar wäre nur noch eine or/y) aizei'a;. Beide

Klagformen grenzen so nahe aneinander, dafs Dionys leicht dazu

kommen konnte, auch die Reden 'jßpcw; den privatrechtlichen zu-

zurechnen.

^ Um so eingehender ist sie von den Neueren erörtert, schon von

Heraldus Animadi: in ins A. et B. II 9—11 p. 115 ff. Y 18, Uff. p. 397 ff.,

der die Irrtümer von Salmasius Observ. p. 224 ff. korrigiert. Dazu
C. F. Hermann Symbolae ad doctrinam iuris Attici de imuriarum actioni-

hiis (Ind. schol. Gotting. 1847). R. Mücke de iniuriarum actione ex iure

Attico gravissima (Diss. Gotting. 1872). H. F. Hitzig Iniinia. Beitr. z.

Gesch. d. Ini. im r/riech, u. röm. Becht (München 1899) S. 84 ff.

^ § 47 S. 529 i'-hi Ti? b?J[A'JT^ zX^ z<m'x r^ izodoot r^ yjvcäy.a 7j ä'vooa TtJüv

£Ä£'Ji)EpiOV Yj TtÜV OO'J/.WV T; 7:C(pO(VO|i.OV Tt -017^37] £t; TO'JTIOV TtVC«, ypCC^saHüi

7:po; TOV); i)£a;j.oi)£Ta; 6 ßouXoaEvo; 'Ai^r^vatiov of; £;£3t[v, ol ok i}£Sii.o&£Tai

ttSayovTwv £?? rj/.'.cttctv xptcty.CiVTct /jUEpcTjv ä'^' r^^ ctv (r;) -/j ypoc^Tj., ii\ ;j.7j Tt

OT^aoaiov v.M/.'jr^, zi o£ [j.Yj, otciv t^ -piüTov cKv t£. oto'j o' ctv zaTapii) /] r^Kiaia,
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deren Authentizität für diesen Satz durch die Übereinstim-

mung mit einem Zitate des Aischines in der Rede gegen

Timarchos'^ gewährleistet, aber auch für seine übrigen Teile

in allem Wesentlichen gesichert ist^. Dagegen weicht die

Gesetzeseinlage in der Timarchea nicht nur von den Worten

des Redners, die sie belegen soll, vollkommen ab, sondern

erweckt auch sonst so erhebliche Bedenken, dafs auf ihre

Verwertung Verzicht geleistet werden mufs''. Bei Aischines

Tiij.7T(ü TTEpl a'JTOü -'x[j'x'u^r^[j.'i, OTO'j ctv ^07.^ ^';io; sTvat -ar^siv rj dTTOTöTaai.

o'aoi 5' civ Ypdcpwv-rat yp^'-?^? f5ia;, -/a-ra tov votj.r)v ^7v Tt; [jitj i-z'izt^T^ i?

iTie^twv u.T] (j.£Ta?.aßTr] to Tretj-TTTOV [/.spo; töüv -LY-ptuv, d-OTZtactTcu ytXt'a? ^pay-

U7S TW OTi[j.Cia(ü). liv 5' äpyjpt'o'j Tt,L».7j&f -iTfi 'jßpcto;, Ssoca&iu, I7.V iX£'jÜ£pr>v

üßpi'ar,, jAE"/pi; '^v ^/.TeiaTj.

'^
§ 15 S. 41.

^ Die ünechtbeit der Formel suchten Westermann de litis instru-

merdis quae exstant in Dem. or. in Mid. (1846) p. 22 ff. Mixcke p. 5 ff. und

Drerup a. d. S. 48 A. 146 a. 0. S. 298 ft'. zu beweisen, während Her-

mann p. 18 ff., Hitzig S. 50 ff. und zuletzt Brewer a. d. S. 177 A. 2 a. 0.

S. 7.3 ff", sie in Schutz nahmen. Die früher beanstandete Verordnung einer

Frist von dreifsig Tagen, innerhalb deren die Thesmotheten die Klagen

in den Gerichtshof einführen sollen , ist vielmehr zu einem Indizium

für die Echtheit der Urkunde geworden, seitdem durch Aristot. 52, 2

für die verwandte oiV.tj «{xei'a; die gleiche Bestimmung bezeugt ist. Die

Bedenken, zu denen zapa/pr^aa im dritten Satze sowie der vorletzte

Paragraph Anlafs gegeben hat, werden sich unten erledigen lassen. Dafs

der Schlufssatz vor den vorausgehenden Satz gehörte, begründet keinen

ernsthaften Anstofs; auch in der Einlage der Rede gegen Makartatos

§ 57 S. 1069 ist die Folge der Paragraphen des drakontischen Blut-

gesetzes geändert. Nur darf man nach dem letzten lav nicht mit der

besten Handschrift 8e einsetzen, wie Brewer will, dessen Erklärung

sprachlich Avie sachlich unmöglich ist.

^ Auffällig ist vor allem, dafs die Formel nur von der üßpi; eines

Minderjährigen spricht und die Klage nur dem y.'ipio; zuweist, was aus

§ 18 S. 43 stammen kann. Im weiteren fordert der Sinn wenigstens

m av TÖ Sf/aaTTTjptov davaTOv xorxa'irjcpt'arjTat (für o 5v xö 8ix. xot-a'I/rjcpta&f).

Mit obigem Urteile ist die alte Streitfrage gegenstandslos geworden, ob

beide Redner dasselbe oder verschiedene Gesetze mitgeteilt hätten,

•während Meier beide Formeln zu einem Gesetze kombinieren wollte.

Eine Mehrzahl von Gesetzen übei-» ißpi; folgt nicht aus Demosth. g.

Konon 24 S. 1264, 11 to'j; vd[j.o'j; tou; tt;; üßpcw; xai tov -epl tcüv ?,(u-o-

SoTüiv, wo das zweite to-j; im S fehlt und wohl durch tov zu ersetzen

ist. Sonst kennen Demosthenes g. Meid. 35 S. 525, 15. 46 S. 529, 11
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wird (las Gesetz auf Schändung angewendet, ohne dafs aber

sein Wortlaut es für diese vorzugsweise bestimmt zu denken

bereclitigte^"; der Hybris macht sich nach ihm auch der

schuldig, der einen Knaben zur Unzucht mietet ^^ Im Zu-

sammenhang der Midiana dagegen wird körperliche Mifs-

handlung als Hybris qualifizi(Mt; eine 707.97) 'jßpstoc hätte

Demosthenes wegen des ihm von Meidias an den Dionysien

zugefügten Schlages nach dessen Verlangen anstellen sollen ^2,

und um Schläge handelt es sich wie in den von Demosthenes

zum Vergleich herangezogenen, so in zahlreichen anderen

Fällen ^^. Ein alter Grammatiker unterscheidet danach zwei

Arten der Hybris, 01' r/.lTif>wp';(y.c und ota tzky^mv, fügt ihnen

aber als dritte Art mit Unrecht die 61a Xo-j-tuv hinzu ^*; denn

wegen Verbalinjurien war, soviel wir sehen, niemals die

Schriftklage ußpcwc. sondern nur die Privatklage '/.a.y.r^-(o^iy.q

statthaft ^^. Wenn schon damit jede Berechtigung entfällt,

jene Zweiteilung der Hybris festzuhalten ^^, so verbietet sich

und Aischin. g. Tim. 15 S. 41. 17 S. 43 nur töv tt,; {ißpccu; voaov. Brewer
8. 65 A. 1 mufs widersprechen, weil er seiner Theorie zuliebe öffentlich

und privat vertretene ypa'.pai üßpetu; annimmt.
^" Der vom Gesetz gebrauchte Ausdruck ößp^eiv zU Ttva ist von

•j^ptCs'-v Tiva begrifflich nicht zu scheiden, vgl. z. B. g. Meid. 46 S. 529, 4

mit 49 S. 530, 10.

^^ § 15 S. 41 ^ßpi^E'. 0£ rt-r.-.o'j ö lAia&o'jasvoc (-ctioa). Nichts folgt

aus Ausdrücken wie p-iaiVJaDat iz.' ijßpet (§ 87 S. 110) oder riTroGtaxciv rö

adJact ^i' 'jßpei (§ 29 S. 55).

12'
§ 25 S. 522 a. E. (S. 241 A. 12).

13 § 36 S. 525 a. E. g. NiJcostr. 16 S. 1251 a. E. "•/ zi -/.ctTcJ^aßcov

aÜTÖv i-[Ui orpaifu r^ -OLzdlaiai du; 5oü/.ov ovt«. ypa-jTjV uz ypa6c(tvTo 'üßpecu;.

Aristoph. Vög. 1046. Wesp. 1417 (ä'pyiov 1441 meint nicht den ersten

Archen, sondern die Behörde).

'* Hypoth. z. Mid. S. 513, 11. EtM-as anders Schol. z. S. 529,3.
^^ Vgl. besonders Demosth. g. Meid. 32 S. 524, 20 av usv toivjv

ioKUTTjV ö'v-ct T'.vöt a'JtöJv 'jßpiSTj Ti; vr^ xav-öJ; tf^^ji YpacprjV ußpEco; xal oiV.r^v

7.ay.Tjopta; fotav '^£j;£Tott. Wenn Lukian J)? zarj^y. 14. 33 f. den Dialog

eine Klage üßpew; gegen sich anstellen läfst, wegen der Art, wie er ihn

handhabt, so ist diese doch eher als Realinjurie, denn als Schmähung
anzusehen.

1® Mit Mücke p. 8f. : nichts beweisen die Stellen des Aristoteles,

die er für die Zweiteilung ins Feld führt. Polit. V 8 (10), 9 S. 1311»

32 ff. 9 (11), 17 S. 1315 a 15. Nikom. Etli. V 1 (3), 14 S. 1129^ 22.
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das noch mehr dadurch, dafs die bezeugten Fälle sich keines-

wegs alle ihr fügen. Nicht nur, dafs die körperliche Be-

schimpfung nicht allein in Schlägen bestehen konnte ^'', wird

auch widerrechtliche Freiheitsberaubung als Grund für eine

Ypa<p7i ußpew? genannt ^^. Besonders bezeichnend aber ist die

Klage, die Apollodor gegen Phormion darum anstellte, weil

dieser des ersteren verwitwete Mutter Archippe geheiratet

hatte ^^. Denn diese gründete sich offenbar auf die Be-

schimpfung, die den zur Bürgerschaft zählenden Söhnen des

Pasion durch die Verheiratung ihrer Mutter mit einem Frei-

gelassenen erwachsen sei. Freilich blieb die Klage ohne

Erfolg, so dafs ihre gesetzliche Berechtigung nicht ganz

sicher ist^". Jedenfalls mufs man sich hüten, alle Stellen,

namentlich der Redner, in Rechnung zu stellen, in denen

irgendeine Handlung als Hybris bezeichnet wird. Absicht

des Gesetzes ist es ja zweifellos gewesen, jeden Angriff auf

die Person eines Freien oder Sklaven zu treffen ; darum
macht es zu dem sav Tic öi3p''ar, sf? xtva — den Zusatz r, -arA-

vo[jl6v xi Tcon^ctTi £tc TO'JTojv tiva'^K Fragen wir aber nach dem

^'' Neben dem -/.c>vo'j>a'^£iv auch das -poc-rktv -pö; tö -poacu-ov nach

Hyper. bei Pollux VIII 76. Lex. Seguer. V S. 355, 2-3 aWa- jßpi; e-j-z/.t^-

yo;. otoc^epEi oe 'jjjpcU);, ort aivJ.a. fx£v fj oii Tr^r^ydiv, ußpi; oe xat ocve'j -Xr^ydiv

}j.E-7. 7ipo-rjXaxta;j.oO y.al l-ißo'j/.r,;. Et^nas anders scheiden die anderen

Grammatiker (Anm. 26).

*^ Isai. V. Kir. E. a. a. 0. (Anm. 2). [Demosth.] g. Nikostr. a. a. 0.

(Anm. 13).

19 Demosth. g. Steph. I 3 f. S. 1102, 10 (topixiwvo; — tt)v ar^Tspa

'ji^\).oivTrjc, Tr]v iaVjV — (öv TpoTTov o^, o'jx fsoj? -/aXöv utel Trspl [xr^xpö; dxp[|3iü?

EtTielv) — ypa'-pTjv {ißpccu; ypccccojjiai rpo; tou; })£a,ao&£-:a; a-Jtov. /l Phorm. 30

S. 954 i. A. Oastcüv ö -otrrjp ö ad; — o'jo' ot'jxöv üßpi^wv oöB' üii.5; to'j;

ulel? — BtoxE TTjv sauToO yjvaTxct, tj-r^T^pa o' 'jasTEpav to'jtio. 47 S. 958, 25.

Auf die Parenthese gründete Meier die Meinung, auch wegen Ver-

führung einer Frau habe OßpEco; geklagt werden können. Aber die "Worte

wollen nicht die Berechtigung der Klage erweisen, sondern bezwecken
nur einen Angriff auf Archippe unter dem Deckmantel pietätvoller

Schonung.
20 Demosth. g. Steph. I 4 S. 1'102, 19 t?,; — TP^'T^i* iy-y-po-joiii^r^^^

Für die Berechtigung macht Hitzig S. 42 geltend, dafs Piaton Ges. XI 4

b. 919 E eine ypacpr] aisy/m^z yevo'j; kennt.
21 In gleicher Weise wird üßpi^siv 'q ttoieiv xt r.apdwixow verbunden

in dem Gesetze bei [Demosth.] g. Makart. 75 S. 1076, 19 (S. 53 A. 2).
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spezifischen Merkmale, das eiue Handlung zur Hybris macht,

so kann keinem Zweifel unterliegen, dafs dies nicht in der

Handlung an sich liegt, sondern in der Absicht, die mit ihr

verfolgt wird. Nicht wenn einer überhaupt geschlagf^n hat,

sagt Aristoteles^-, ist das Hybris, sondern wenn er in be-

stimmter Absicht geschlagen hat, um dem anderen einen

Schimpf zuzufügen oder sich selbst ein Vergnügen zu be-

reiten,
i
Und in vollem Einklang damit stehen die Aus-

führungen des Demosthenes in der Rede gegen Meidias,

Nicht geschlagen zu werden ist für den freien Mann furcht-

bar, so furchtbar es an sich ist, sondern Icp'ußpst geschlagen

zu werden, d. i, in der Absicht der Beschimpfung^-^. Be-

sonders tritt dieser Gesichtspunkt da hervor, wo es sich

darum handelt, die Tat des Meidias scharf zu scheiden von

ähnlichen Handlungen , die mit jener in Vergleich gestellt

tverden , wie der des Polyzelos, der einen Proedros schlug

in Zorn und Unüberlegtheit, nicht l'f ' -jßpsi und darum An-

spruch auf Verzeihung hatte ^*, während ]\Ieidias in allen

Stücken die Absicht an den Tag gelegt hat, den Demosthenes

zu beschimpfen. Immer ist es also die sich selbst über-

hebende, den anderen herabwürdigende Gesinnung, die die

ußpic ausmacht, und darum die Voraussetzung zur Y.oacpv;

ußpsfo; bildet, so schwer sie auch nach einer sehr richtigen

Bemerkung des Redners sich für die erweisen läfst, die

nicht Augenzeugen gewesen siud^^. Dadurch hebt sich auch

die Schriftklage 'j'ßpeoic von der Privatklage ahziiq ab. Auch

diese verfolgt eine Mifshandlung, die dem Betroffenen Unehre

22 Blietor. I 13, 10 S. 1374 a 13 ob yöip et iraTa^ev Trctv-w; Gr^ptasv,

i)!' zi svcxoc TO'J, oTov ToO äxtufisat iy.elvov f; ot-jTÖ; rpi'^fivai. II 2, 6 S. LSTS^ 23,

Damit stimmen die sonstigen Äufserungen des Aristoteles, die Hitzig

S. 35 f. zusammenstellt.
23

§ 72 S. 537, 23.

2* § 38 S. 526, 16 ff., nicht ganz richtig beurteilt von Hitzig

S. 37 a. E, Recht hat er mit seiner Bemerkung, dafs «ipyij und lißpi;

sich nach § 41 S. 527, 17 nicht schlechthin ausschliefsen; aber auch

da heifst es O'J jxovov otj -o'j toj ar] ij-et' "^pyri; ir.iyii, d).}A xott ßeßou^.EU -

2-5 § 72 S. 537, 25.
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und Schmach bringt, aber ohne dafs die x\bsicht zu be-

schimpfen vorhanden sein mufs ^^, so gern auch die Ansteller

der Klage versichern, dafs die Tat des Gegners sie auch zu

einer '(pcc^pr^ ußpstu? berechtigt hätte. Die Nachweise darüber

bringt der zweite Teil. Eine neuere Auffassung ^^ will freilich

die Hybrisklage mehr mit der Privatklage ßtai'wv paralleli-

sieren und sieht das ursprüngliche "Wesen der Hybris in der

Anwendung überlegener physischer Gewalt, in der Ver-

gewaltigung; erst eine weitere Ausbildung des Begriffs habe

zu seiner Anwendung auf jeden Angriff gegen die Person

geführt, der eine Beschimpfung in sich schlofs. Als Stütze

dient ihr vorzugsweise eine Ausführung der Midiana -^. mit

der der Redner die Behandlung der Hybrisklage als öffent-

licher Klage aus der Absicht des Gesetzgebers begründet,

die vorsätzliche Selbstüberhebung (tot? Ix -poaif/saswc ußpiatotic)

streng zu ahnden, und diese Absicht aus der or/.r^ Icou/.-/)?

und der otxrj ßtattuv erweist, bei deren Bestrafung auch der

Staat beteiligt ist. Der in diesem Zusammenhang gesprochene

Satz, dafs das Gesetz alles, was gewalttätig geschehe, als

gegen die Gesamtheit gerichtet betrachte und darum nicht

dem Überredeten, sondern nur dem Vergewaltigten Anspruch

auf staatlichen Beistand zugestehe, kann gegenüber der

sonstigen Beweisführung des Redners nicht entscheidend in

die Wagschale fallen. Noch weniger aber können für den ur-

sprünglichen Begriff neuere, sehr problematische Ableitungen

des Wortes beweisen 2''. Eher könnte man darauf Gewicht

legen wollen, dafs Oßpeco; auch wegen jMifshandlung von

Sklaven geklagt werden konnte, denen gegenüber die Ab-

sicht der Herabwürdigung und Beleidigung nicht in Frage

kommen konnte. Aber die Erklärung der schon den alten

Rednern befremdlich erschienenen Tatsache ist von ihnen

sofort in befriedigender Weise gegeben worden; nicht im

26 Insofern scheidet richtig Etyni. M. = Suid. = Phot. u. jßpts'

'jßpis Tj fiETOt 7Tp07:rj/.a7.[S.aoj v.(x\ i-r^^äot.: ^(xivAi, aizt'a Os -'/.r^ai ijlovov. Ammon.
S. 9 Valck.

ä-» Hitzig S. 38 ff.

2«
§ 44 f. S. 528.

29 Es genügt für sie auf Kägi bei Hitzig S. 38 f. zu verweisen.
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Interesse der Sklaven hat der Gesetzgeber die Bestimmung
getroffen, sondern um auf alle Weise das Einreifsen einer

Handlungsweise zu verhüten, die fernzuhalten er sich be-

sondersangelegen sein lassen zu müssen glaubte^". Keines-

falls aber darf man jener Bestimmung die beschränkende

Deutung geben, dafs Hybris gegen Sklaven nur dann zur

Klage berechtigte, wenn sie ot' ctta/poupYia? . nicht wenn sie

oia -Kr,-^(ov erfolgt war^^ Denn selbst abgesehen davon,

dafs jene Scheidung der Hybrisklagen , wie gezeigt, dem
attischen Reclite fremd ist, fehlt es der Ansicht ebenso an

innerer Begründung, weil man nicht einsieht, warum die

Athener die Schändung eines Sklaven höher hätten an-

schlagen sollen als seine Prügelung, wie auch die Stellen,

auf die man sie zu stützen versucht hat , keineswegs die

aus ihnen gezogene Folgerung rechtfertigen^-. Dafs in

Athen nicht erlaubt war, einen fremden Sklaven zu schlagen,

30 Aischin. g. Timarch 17 S. 43. Ähnlich Demosth. g. Meid. 46

S. 529 i. A. , während die weiteren Ausführungen § 48 ff. S. 530 über

die cpi>.avi}p(ü7:ta der Athener, die in dem Gesetze zum Ausdruck gelange,

nur rhetorische Tiraden sind. Vgl. auch Piaton Ges. VI 19 S. 777 D.

Nur die Tatsache selbst bestätigen Hypereides und Lykurg bei Athen.

VI 92 S. 266 F.

31 Mit Meier und Mücke p. 9 ff.

32 Wenn Aristoteles Rhet. II 24, 9 S. 1402a i als Beispiel eines

unrichtigen Enthymems anführt, zl Tt; ccai'rj t6 tutttsiv to-js ilzu^ipcj^

•jßpiv elvaf o'j -/"ip -avTcuj, dXX' oxav «p/irj x^iptüv dor/tuv, SO folgt daraus

nur, dafs der gewöhnliche Sprachgebrauch den Begriff der -jßpt; auf

die Mi&handlung von Freien beschränkte, nicht aber, dafs der Gesetz-

geber nicht über diesen engeren Begriff hinaus ypot-ycti oßpcw; gestatten

konnte. Nicht mehr folgt aus einer Erzählung bei [Demosth.] g. Niliostr-

16 S. 1251 a. E.: Nikostratos und Genossen schickten einen bürger-

lichen Ivnaben in den Garten des ApoUodor, um dort eine Rosenhecke
auszureifsen, damit, wenn Apollodor in der Meinung, er sei ein Sklave,

sich verleiten lasse ihn zu fesseln oder zu schlagen, sie gegen ihn

eine Ypacp)) lißpew; anstellen konnten. Die Erzählung beweist offenbar

nicht, dafs im Falle der Prügelung eines Sklaven die Klage auf ußpt;

gesetzlich unzulässig, sondern nur, dafs sie nicht üblich war, und dies

kann um so weniger befremden, als wir durch Demosth. g. Konon 1

S. 1256, 10 wissen, wie schwer selbst ein geschlagener Bürger sich zur

Anstrengung jener Klage entschlofs.

Lipsius, Attisches Recht. 28
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bezeugt ausdrücklich auch der Verfasser der Schrift vom

Staate der Athener ^^ und leitet das Verbot daraus ab, dafs,

da sich in Athen die Sklaven in ihrem Äufseren nicht vom

Volke unterschieden, ohne dasselbe jemand leicht dazu

kommen könne, versehentlich einen Bürger zu schlagen.

Neben der "(pacprj 'jßpetu? kann der Verfasser dabei nur die

verwandte aUr, aueta? im Auge gehabt haben, die der Eigen-

tümer des Sklaven anzustellen hatte ^*; nur dann, wenn der

Schlag von nachteiligen Folgen begleitet war, war auch eine

01X7J ßXaß-/;? statthaft.

Über die Behandlung der Hybrisklagen gab das Gesetz

die Vorschrift, dafs sie binnen dreifsig Tagen von den

Thesmotheten an den Gerichtshof zu bringen seien, wenn

kein öffentliches Hindernis im Wege stehe, sonst bald tun-

lichst^-^ — offenbar aus dem gleichen Grunde, aus dem die

Si'xrj aixEia? wenigstens seit Mitte des vierten Jahrhunderts

eine Monatsklage geworden war (S. 85 f.). Die Klage war

schätzbar^*', es konnte auch auf den Tod erkannt werden^''.

Das Schätzuugsverfahren hatte das Besondere, dafs nach

der Abstimmung der Richter über Schuldig oder Nicht-

schuldig sofort die zweite Abstimmung über das Strafmafs

33 1, 10. Dafs nur von fremden Sklaven die Rede ist, ergibt der

Zusammenhang. Gegen Mifshandlung durch den eigenen Herrn hat der

Sklave kein anderes Mittel, als in ein Asyl zu flüchten und seinen Ver-

kauf zu verlangen. Dafs gegen den Herrn, der seinen Sklaven schändete,

jedem Bürger ypacpTj (ißpew; zugestanden, läßt sich am wenigsten durch

das Recht von Gortyn 2, 11 stützen, wo i\oo^ioi(x owXa nur die Haus-

sklavin sein kann.
3* Ihre Zulässigkeit wird ohne genügenden Grund bestritten noch

von Beauchet II p. 431 n. 2.

35 Die gleiche Formel in dem Gesetze des Timokrates bei Demosth.

§ 63 (S. 202 A. 85).

36 Zu dem Gesetze in der Midiana und dem Zitat des Aischines

kommt noch [Aristot.] Frobl. 29, 16 i-A zf (ißpei — rtu-T^ai; xt yprj -a&etv

vj dTioTelaai.

^^ Lysias bei Phot. u. A. u. ußpi? (Fr. 126 Sppe) rlz oüx oloev ort

TTjv a(x£tav y_prjii.aTU)v l'ott [xovov .TifXTJSat, tou? oe üßpi^eiv od;avTac l^eoTtv

üfjLiv »avaTu) Ctj[j.ioüv; Demosth. g. 3Ieid. 49 S. 530, 12. g. Kon. 23 S. 1264, 4.

Aristot. Rhet. I 14, 3 S. 13741' a. E. (Anm. 40). Hierher gehört wohl auch

der Fall des Menon bei Deinarch g. Demosth. 28 S. 17, vgl. Anm. 18.
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folgte, ohne dafs den Parteien wie sonst (S. 253) die Möglich-

keit zu Begründung ihrer Antrage geboten wurde ^^. Wurde
auf eine (leidstrafe erkannt, so blieb der Verurteilte wenig-

stens dann, wenn es sich um Hybris gegen Freie handelte,

so lange in Haft, bis er sie erlegt hatte. Den Ankläger

aber, der nicht den fünften Teil der Richterstinimen ge-

wonnen oder die Anklage hatte fallen lassen, traf die Bufse

der tausend Draclimen auch dann, wenn er in eigener Sache

geklagt hatte ^^. Hervorgehoben darf noch werden, dafs

auch dann, wenn der ußpts&si? schon gestorben war, gegen

den ußpi'aa? ußpeo)? geklagt werden konnte ^^.

Mit der Klage ußpso)? am nächsten verwandt ist die

^pacpTj fioi/eia?, über die wir nach Verlust der Rede des

Lysias gegen Autokrates nur mangelhaft unterrichtet sind.

Eine gefeierte Ausführung wider das Verbrechen hatte Lykurg

in der Begründung der Eisangelie gegen Lykophrou (S. 421)

gegeben ^\ Moij^sia ist Ehebruch; nur in diesem Sinne ist

das Wort y.oi/6? mit seinen Sippen in der Gesetzessprache

gebraucht und erst in der Praxis auf Verführung eines

unbescholtenen Mädchens oder einer Witwe ausgedehnt

worden ^^. Ausgeschlossen ist der Beischlaf mit einer Person

3^ Nur so läfst sich das Tt;j.aTa)--apa-/p7i;xa des Gesetzes nach otvj

6' av -/aTayvüJ verstehen, wie Drerup S. 299 erkannte, aber selbst nicht

festhielt. Bi'ewer S. 81 ff. wollte auch hier seine eisangeltischen Hybris-

klagen (Anm. 9) finden.

^^ Daßj Ypot'fii ioi'as im Gesetze auf die vom Beleidigten selbst

angestrengten Klagen geht, ist S. 242 Anm. 12 bemerkt. Der Anstofs

aber, den Westermann mit gutem Grund an xaxä töv vojjlov nahm, hebt

sich, wenn man die Worte mit dem Nachsatze verbindet. Erst damit

wird die von Hitzig S. 50 f. empfohlene Erklärung möglich, dafs die

Prozefsgefahr auch auf den Fall ausgedehnt werden soll, dafs der Be-

leidigte selber klagt.

*° Aristot. Rhet. a. a. 0. i!oyOv./.r,; 'j-kp E'jx-tjuovo; auvr^yoptüv, etteI

41 Theon Vrogymn. 2 S. 162 W.
*2 Diese Übertragung ist schon von Hei'aldus Animaäv. p. 360 aus

[Demosth.] g. Neaira 65 S. 1367, 3 (wo die frühere Ehe der Phano mit

Phrastor nicht in Frage kommen kann) und Terenz Eunuch Y 4, 35

(957) ft'. nachgewiesen. Der Anlafs der Übertragung liegt offenbar in

28*



430 Zweites Buch. Die Klagen.

aus einem Bordell oder mit einer, die offenkundig zu jeder-

mann ins Haus kommt, der ihre Umarmungen bezahlt*^.

Ein Gesetz des Drakon, das stets in Kraft geblieben ist,

gestattete den , den man bei der Ehefrau oder der Mutter

oder der Schwester oder der Tochter bei der Tat ertappte,

zu töten, ohne dafs man dafür zur Rechenschaft gezogen

werden durfte; den der Ehe gewährten Schutz dehnte das

Gesetz auch auf den legitimen Konkubinat aus, dessen

Wesen im elften Hauptstück zu erörtern ist**. In noch all-

gemeinerer Fassung erlaubte ein solonisches Gesetz mit dem

jjLOixo?, der auf der Tat, apöpa Iv apöpoi? £X<"v, wie es in der

dem sogleich im Text erwähnten drakontischen Gesetze. Aber im Ge-

setze des Solon (Anm. 45. 51) bedeutete iJ.oiy_da nur Ehebruch. Um so

bedenklicher ist es in den Gesetztafeln von Gortyn 2, 20 ff. (xoi-/((uv

überhaupt von Verführung einer Frau zu verstehen, wofür nicht ent-

scheiden kann, dafs letztere sonst ganz unerwähnt bleibt. Nichts be-

weisen für den weiteren Gebrauch des Ausdrucks Stellen wie Aristoph.

Vög. 558 fjLOiys'jaovTE; xä? 'AX-/.[XTjva; xaTEßaivov r^ Tcts '\Xo7ta; ij rä? Izixf/.ai.

Häufiger ist er bei Späteren, wie Lukian.

*"
I

Demosth.] a. R. 67 S. 1367, 27 tov vojxov — ö? oüx iä. i-rA TotÜTai?

fjLOtyöv Xaßstv oTToaai 5v in' ^pyaaxTjpt'ou xaftuivTai y) TrwXüJvxat 7rE'.paa[x^v(us.

Für ircuXöivTat haben die Handschriften TT(uXwat ti und vor diesen Worten

noch ^v TT äyopä. Den ersteren Fehler verbesserte schon Heraldus

p. 357 f. nach Lysias g. Theomn. 19 S. 361 szavayvwSt to'jtoui toO voji-ou

t6 TsXeuTotiov oaat Sl 7i£cpaa;j.Eva); TTUiXoüvrat — TTposeys xöv voüv ' to (jlev

TtecpaafA^vtos hxi cpavEpw?, TrcoXeiaOat 0£ ßaot^eiv und Plutarch Sol. 23, und so

las noch die Quelle von Harpokr. u. d7rc7:£'faaiJ.^vov (= Lex. Seguer. VI

S. 433, 1) und Didymos nach der zweiten Glosse des Harpokr. u.

TTwXoüai, während in diese schon die Korruptel unserer Handschriften

eingedrungen ist, die dann den von Franke Jenaer Litteraturzeitung

1844 S. 741 gestrichenen Zusatz iv ttJ äyopä nach sich zog. (Anders

Wachsmuth btadt Athen II S. 451, der mit Didymos gegen Lysias und

Plutarch TicuXoOvxai 'sich verkaufen' übersetzt.)

** Gesetz bei Demosth. g. Aristokr. 53 S. 637 Ictv xis «-oxteivt] im

SctfjLapxi ?] im fJ-TjXpt vj i-K äSeXcpTrj /j ivX i%yaxpl r^ im TtaXXaxf Vjv av iiz'

IXeu>}epots TTOtiOtv eyr], xoüxtov ^'vsxa |j(.r) rpeüyetv xxetvavxa. Auf dies Gesetz

gründet Euphiletos in Lysias Rede über die Tötung des Eratosthenes

seine Verteidigung § 30 f. S. 32 ff. Darauf geht Xenarch bei Athen.

XIII 24 S. 569 A {Fr. 4 K.) V. 22. Pahisan. IX 36 , 8. Dafs ein gleiches

Gesetz in vielen Staaten bestand, sagt Xenoph. iTier. 3, 3; ein Beispiel

liefert Tenedos nach Aristot. bei Steph. Byz. u. d. N. {Fr. .543 R.)

= Herakl. Pont. 7, 3.
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Sprache des Gesetzes heilst, ergriffen war, ganz nach Be-

lieben zu verfahren*"'^. Voraussetzung dabei war, dafs er

nicht durch List in das Haus gelockt worden war'*''. Nach
Anspielungen bei Aristophanes brandmarkte man ihn, wenn

man ihn nicht am Leben strafte , nicht selten wenigstens

damit, dals man den After mit warmer Asche einrieb, die

Haare an ihm auszog und einen Rettig hineinschlug*'. Ganz

üblich aber war es, dafs man sich jede Privatrache durch

Geld abkaufen liefs; der fioi/o? wurde dann in Gewahrsam
gehalten, bis er Bürgen stellte für die Zahlung des Löse-

geldes , über das er sich mit dem Beleidigten geeinigt

hatte *'^. Für die Häutigkeit dieser Praxis spricht das Be-

stehen einer besonderen sofort zu besprechenden Klage

gegen ihren ^lifsbrauch. Wer aber aus irgendwelchem

Grunde darauf verzichtete, sich selbst Genugtuung zu ver-

schaffen , dem stand Beschreitung des Piechtsweges offen,

*•' Lysias a. R. 49 S. 48 ötio -utJüv voij.cuv — ot xeXc'Jousi aev, lav zu;

fiot^^öv ^»aßrp Ti äv ßo'jXr^Tai j^pfjGÖat. Dasselbe Gesetz (v. xf^i; y-oiysias

36 S. 41) läfst der Redner § 28 S. 31 verlesen (wo Frohberger falsch

erklärt) und meint Plutarch a. a. 0. Lukian Eunuch 10 w; ö d';(uv cpr^atv,

(i'pypot £v ^'pDpot; r/iov. Mit ganz ähnlichem Wortlaut verordnen die

Gesetztafeln von Gortyn "2, 33, wenn der Ehebrecher innerhalb der

gesetzlichen Frist sich nicht loskauft, irj. tciI; iÄovai efiev -/.prjiWai ör^

/.OL /.suovtt.

*^ Darum betont Euphiletos bei Lysias § 37 ff. S. 42 ff., dafe er

Eratosthenes nicht in sein Haus gelockt habe. Auch hier bietet das

Recht von Gortyn eine Parallele, das dem jXwv den eventuellen Eid
auferlegt 2, 44 aotv.iov-' sÄiv, ooÄoaa>)))ai oe ;ji (nicht = oo'jÄo'jaaaHott, wie

Bücheler-Zitelmann erklären).

*' Wölk. 1083 mit Schol. = Suid. u. pa-ziavi's. Flut. 168. Lukian
de morte Feregr. 9. Hesych. u. Aaxtctoat = App. prov. V 43. Auf diese

Strafe zielt Isai. v. Kir. E. 44 S. 228. Dafs Brandmarkung oder auch
Blendung gestattet war, sagen nur Rhetoren (Hermog. n. t. axüa. 11

S. 62 W. Anon. Frdbl. rhet. 58) ohne Bezug auf Athen. Über die nach

älterem römischen Rechi gestattete Privatrache vgl. Horaz Sat. 1 2, 39 ff.

Valer. Max. Yl 1, 13. Gell. X 23. Rein Criminah: d. Rom. S. 838.

'S [Demosth.] (j. Neaira 65 S. 1367 i. A. Lysias a. R. 25 S. 28.

Plaut. Bacch. IV 8, 24 (865) ff. 3Iiles Y 27 (1420). Nach [Dikaiarch] ß. '£.

1, 22 pries in einer Komödie des Laon jemand Boiotien, weil er dort

mit einem geringen Betrage einen beleidigten Ehemann abgefunden

hatte.
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durch Anstellung einer Klage fj-oi/siac aber, soviel wir sehen,

nur im Falle der Verführung zum Ehebruche, bzw. zur

Unzucht, bei Anwendung von Gewalt aber mittels der otxrj

ßtaitüv oder der ypacp-}) ußpso)?*''. Wie diese letztere Klage

mufs die Klage [xot/et'ac als Schriftklage auch anderen als

den Kächstbeteiligten zugestanden haben, so sehr auch die

letzteren durch die Natur der Sache zunächst zu ihrer An-

strengung berufen waren. Durch diesen Charakter der

Klage mufs auch die Strafe bestimmt gewesen sein, die im

Falle der Verurteilung den Angeklagten traf. In Ermange-

lung näherer Angaben können wir nur vermuten, dafs sie wie

die Mehrzahl der Schriftklagen der richterlichen Schätzung

unterlagt". Eine Folge eines auf Ehebruch lautenden Er-

*^ Für diese zuerst von Platner II S. 208 aufgestellte Ansicht

spricht der Gegensatz, in den Lysias a. R. 32 S. 34 f. und Plutarch

a. a. 0. die Gesetze über Verführung und Gewalttat zueinander stellen.

Freilich ist die Argumentation des Lysias von einer gewissen Sophistik

nicht frei zu spi'echen, da es nach ihr den Anschein haben könnte, als

ob auch die Tötung des auf frischer Tat ergriffenen Ehebrechers an

die Voraussetzung der Verführung gebunden gewesen sei. Platner hat

S. 207 mit Zustimmung von Thonissen p. 315 dies in der Tat an-

genommen. Aber damit läfst sich der klare Wortlaut des drakontischen

Gesetzes nicht in Einklang bringen; auch Piaton gestattet Ges. IX 12

S. 874 C die straflose Tötung des Ehebrechers im Falle der Ver-

gewaltigung. Wenn Platner Demosthenes selbst das Gesetz nur von

Verfühi-ung verstehen läfst wegen der Äufseruug (f.
Aristokr. 56 S. 688, 2

iäv Trapi xov vop.ov ziz a'JTO'j; 'jßpiC«)5i xctt ota-js^äipcost , so presst er ein-

seitig das otacp&ei'pwat , das in dem vorausgeschickten Oßpi^tuat seine Er-

gänzung findet. Von sophistischer Zusi>itzung des Gegensatzes ist Lysias

nach Thonissens richtiger Bemerkung auch insofern nicht freizusprechen,

als nach seinen Äufserungen gegen Gewalttat nur die 5txrj ßiaicov statthaft

erscheint, während jedenfalls auch die ypot'-iTj ußpew; in Anwendung kam.

Das oben aufgezeigte Sophisma wird übrigens durch die von Froh-

berger empfohlene Streichung der Worte Idv oe pvatxa — ^v Toi; «'j-rotc

^vr/eaSctt, die aller Wahrscheinlichkeit entbehrt, keineswegs beseitigt.

Der Fehler steckt in avHpwTrov, das mit Dobree in d'vopot zu korrigieren

ist; Tiaioa in der Bedeutung Sklave zu nehmen ist mit der Gesetzes-

sprache unveieinbar. Auch im Recht von Gortyn mufs das aor/iev

(Anm. 42) auf Verführung gehen, 'da die Strafbestimmungen es in

scharfen Gegensatz zu dem xa'p-Ei ofeev stellen.

^^ Wenn es bei Lysias (j. Agorat 66 S. 489 heilst iKi^'J^r^ \)-o\.j6c,,

xat TouTou ))c(vaTos t/ ~T^\>.i.aL i^s-zN, SO kann sich dies ebenso auf die Privat-
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kenntnisses war, dafs der Ehegatte die Frau, mit der jener

begangen war, verstofsen mufste, widrigenfalls er nach dem
solonischen Gesetz in Atimie verfiel. Nach dem gleichen

Gesetze war die des Ehebruchs überwiesene Frau vom Be-

suche der öffentlichen Heiligtümer ausgeschlossen : übertrat

sie das Verbot oder zeigte sie sich , wie wir aus Aischines

hinzusetzen dürfen, mit Schmuck angetan, in der Öffentlich-

keit, so war es jedermann gestattet, ihr, was er wollte, an-

rache beziehen, wie in der ersten Rede die Berufung auf das Gesetz,

das den Ehebrecher mit dem Tode bestrafe, § 33 S. 39. 35 S. 40, dem
ganzen Zusammenhange nach nur auf das gleiche Gesetz gehen kann,

das dem Ehemann die Strafe selbst in die Hände zu nehmen gestattete.

Wenn Platner S. 209 sagt, dafs die Zusammenstellung mit der Strafe

des doppelten Schadenersatzes für den Schänder lehre, dafs auch die

des Ehebrechers als eine gesetzlich zuerkannte zu verstehen sei, so

ist dabei die in der vorigen Anmerkung angedeutete Sophistik der

ganzen Erörterung nicht genügend in Rechnung gestellt; vgl. darüber

auch 0. Hirt commeniationum Lysiacarum caj^ita diio (Berlin 1881) p. 34 ff.

Eher könnte man daraus, dafs die Strafe bei 7pa'-5»i ,aor/£ia; vom Redner

nicht in ausdrücklichen Betracht gezogen ist, die Folgerung ziehen,

dals nicht in jedem Falle die Todesstrafe eintrat. Aus Hyper. f. LyJ:ophr.

a. E. durfte Frohberger zu Lysias II S. 106 nichts schliefsen, da Lyko-

phron nicht durch eine Anklage auf Ehebruch, sondern durch Eisangelie

wegen xottct/.'jji; roO or.ao'j belangt war. "Was Meursius Tlumis Attica

I 4 aus Sopater zu Hermogenes anführt, dafs der Ehebrecher keinen

Tempel besuchen durfte, ist aus dem Anm. 51 belegten Gesetze ab-

geleitet. Aus anderen griechischen Staaten werden mannigfaltige Strafen

berichtet, die zum Teil mehr auf Herkommen, als auf Gesetz beruhten.

Nach den Gesetzen des Zaleukos wurden dem Ehebrecher beide Augen
ausgestochen (Ailian F. G^. XIII 14. Yaler. Max. VI 5 ext. 3), nach späterer

Gesetzgebung von Gortyn der vor der Behörde überführte Ehebrecher
mit Entziehung aller bürgerlichen Rechte und einer Geldbufse von

fünfzig Stateren gestraft (Ailian XII 12); in Lepreon wurden der Ehe-
brecher und die Ehebrecherin beide mit lebenslänglicher Atimie, jener

noch überdies damit gestraft, dafs er drei Tage gefesselt durch die

Stadt getrieben wurde, sie dagegen damit, dafe sie elf Tage hinter-

einander in blofsem Unterkleide auf dem Markte am Pranger stehen

mufste (Herakl. Pont. 14), ebenso in Kyme und bei den Pisidern die

Ehebrecherin oder beide auf einem Esel in der Stadt herumgeführt
(Plutarch quaest. gr. 2 S. 292 F. Xikol. bei Stob. Anthol XLIV 41.

Hesych. u. övoßctTtoc?) und in Thurioi der Ehebrecher dem öffentlichen

Spotte preisgegeben (Plutarch de curios. 8 S. 519 B).
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zutun, nur nicht sie zu töten ^^ Einer besonderen Klage

gegen die schuldige Frau bedurfte es höchstens dann, wenn

der Ehebrecher weder auf frischer Tat ergriffen noch ver-

urteilt war^-. Dafs aber auch ihr gegenüber dem Gatteu

das Recht strafloser Tötung zugestanden habe, ist auf

die gar nicht auf Athen lautende Angabe eines späteren

Rhetors'^^ nicht zu glauben. Für die Einreichung von

Klagen [loi/sia? war übrigens ein besonderer Tag, der fünft-

letzte jedes Monats bestimmt-^*.

Wenn abi'r der, welcher als Ehebrecher von einem

anderen festgehalten und zur Zusage einer Geldzahlung

genötigt worden war, behauptet, der [xoixeia sich nicht

schuldig gemacht zu haben und also mit Unrecht fest-

genommen worden zu sein, so stellt er gegen jenen bei den

Thesmotheten die Ypa'fTj aSixw? etpyjlr^vai oj? ixoij^ov an.

Gewinnt er den Prozefs , so ist er von seiner Zusage und

die Bürgen von ihrer Bürgscliaft entbunden : verliert er ihn.

wird also der jj-oi/sia schuldig befunden, so haben die Bürgen

ihn dem Beklagten zu übergeben, und dieser kann dann vor

dem Gerichtshofe mit ihm als Ehebrecher vornehmen , was

ihm beliebt, jedoch ohne das Schwert zu gebrauchen ^^. Für

verschieden von dieser Schriftklage müfste die nur von

Grammatikern erwähnte Klage zlp'(\ir/j gelten, wenn sie anders

mit Recht als oly.r^ bezeichnet wird. Doch erweckt gerade

I

^^ Gesetz bei [Demosth.] g. Neaira 87 S. 1374 i-eioiv o' l/a^ töv

|J-oiyov, (j-Tj i^iaxiü T(u sXovti cjvoixstv rf^ Y'Jvaixt* iav oe a'jvoixr], ä'xtfjio; saxü).

lj.r^oi T^ yuvaixi i^ioT<a eiat^voti si? za lepd tä OTj[xoTeXr| Icp' f 5v (AOiyos äXiji.

^'iv 5' thl-^, vTjTTOvei Tiaa/exw o ti av Tzdayr^, ttXtjv dayi-zo'j. Es ist dies ein

Teil des solonisclien Gesetzes über \j.rAyt[oL (Amn. 45), aus diesem stammt

auch, was Aischin. g. Timarch 183 S. 176 f. hinzufügt.

^2 Kein Zeugnis für die Statthaftigkeit der Klage gegen die Frau

liegt in der Äufserung des Luliian Bü accus, a. E., er habe die Ehetorik,

seine Frau, trotz ihres ausschweifenden Lebenswandels nicht fioiyeia?

verklagen mögen.

^^ Hermog. n. r. arua. 2 S. 17 ^V.

''* Meuander bei Phot. und Suid. u. TTEixTiTr) cfi^t'vovxo; [Fr. 512 K.).

55 [Demosth.J g. Neaira 66 S. 1367, 10 ff.
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der als Beispiel für ihre Anwendung genannte Fall Bedenken

gegen die Richtigkeit der Angabe^".

Mit der Klage |xoi/£''otc würde parallel gehen die Klage

wegen 90opa -wv sÄs-jUsf^uv . verstehe -atSwv , wenn deren

Existenz für gesichert gelten könnte. Aber des sie be-

treffenden Gesetzes geschieht nur in einer Einlage in

Aischines Rede gegen Timarch Erwähnung, deren Echtheit

nicht blofs wegen ihrer Lückenhaftigkeit gegründeten Be-

denken unterliegt". Durch den Redner selbst dagegen verbürgt

ist das Gesetz über TpoaYajyst'a, das den mit Todesstrafe

bedroht, der einen freien Knaben oder eine Frau für Lohn
verkuppelte^. Wenn nach Plutarch Solon dies Delikt nur

mit einer Geldstrafe von zwanzig Drachmen belegt hat, so

erklärt sich dieser Widerspruch ebenso wie bei der mit der

Klage -pfja-^oi^iziac von Plutarch zusammengestellten Sizr,

ßiai'mv daraus, dafs eine wesentliche Verschärfung der

^^ Lex. Cantabr. S. 670, 9 Eipyao'j oiV.r^" zl ti; nva Pjt^'^vj r, 'j-jvsa/sv

S. 562, 12)* £rp;£v 'Ayctilapyov tov '[pcr.z>ia. Aber Demosthenes setzt hinzu

Äaßiuv yi ti -Xr^aacXoüv-ct, cij; cictaiv' ozcp oöo' övetot^eiv a;tov, und worin

sein Vergehen bestand, erklärt in glaublicher AVeise das Scholion

icptupctihj 5'jvu)v ifi T.afJ.iv.i/A toO 'A?.v.i|jiaoo'j. blinder wahrscheinlich ist die

Version bei [Andok.] g. AJkib. 17 f. S. 119 f. und Plutarch AU:. 16. Unter

einer Anzahl meist attischer Klagen begegnet EipyaoO bei Pollux VI 153.

^"
§ 11 S. 39. Über die Unechtheit des Gesetzes zuletzt Urerup

S. 305 f., der aber ebenso Avie die Früheren auyxaOtevoti mifsversteht.

^^ § 14 S. 40 tÖv tTj? TTpoctyioyEta; (voaov 'iih^v.z) T7 asyiSTOt i-iTiixioi

iiziypoi'bcti id") t'.; IXc'jHcoov rrctioa r^ i'rfjlv.'x Trpootycoyc'jrj. Dafs auf dem
Delikt der Tod stand, bestätigt § 184 S. 177 und beweist, dafs Voraus-

setzung für die Strafbarkeit der Kuppelei war, dafs sie i~\ tjna>}(ü ge-

schehen war. Darum fiel es nicht unter den juristischen Begrifl' der

TrpoaY<"T£''«5 wenn Aspasia in der gegen sie angestellten Klage 'iscßeta?

(S. 365) von Hermippos auch beschuldigt wurde, freigeborene Frauen

dem Perikles in ihrem Hause zuzuführen; eher, wenn nach Deinarch

n. Deviosth. 23 S. 17 Euthyraachos mit dem Tode bestraft wurde, weil

er ein olynthisches Mädchen in einem öffentlichen Hause den Um-
armungen der Männer feilbot. Allgemein als «r/.o; — ^'jvotywyr] ävopö;

7.al Y'jvaixo; definiert die zpoctytuyEia Piaton Theait. 6 S. 150 A. In dieser

Klage war nach Pollux III 27 Hypereides Rede gegen Patrokles, nach

Sauppes Vermutung auch seine Rede gegen Timandra gehalten.
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Strafbestimmung vom Gesetzgeber als geboten erkannt

worden war^'-*.

Mit dem v6[xoc ttj? iioi^eloLq stellt Aischines den auch

von Demosthenes erwähnten voixo? xr^? exaipr^asoi? zusammen^'*.

'Exaipeiv sagt man vorzugsweise von dem , der sich zur

Paiderastie brauchen läfsf^^ Der Jüngling, der sich für

Lohn dazu hergibt , verfällt in totale Atimie und verliert

also das Recht ein öffentliches Amt zu bekleiden, im Rate

oder vor dem Volke das Wort zu ergreifen oder auch vor

Gericht aufzutreten ^^. Nimmt er dennoch eines dieser Rechte in

Anspruch, so findet gegen ihn die YpczcoTj sxaiprjaetu? statt,

die aber dann ausgeschlossen ist, wenn er sich der Aus-

übung der ihm entzogenen Rechte enthält *'^, Diese Schrift-

klage teilt also mit der früher (S. 278 ff.) besprochenen iiza-^-

^^ Sol. 23 -/ä'v (xi? iXe'j&epav yuvatxa) Trpoayiuye'JTj, opaj^jjKis etxoai (^r^fi^av

IxalE), TrXyjv oaat TtscpaOfjivtos TrwXoüvxai. Ganz unzulässig ist der Aus-

gleichsversuch von Platner II S. 216.

60 G. Ändrot. 21 S. 599, 23.

61 Selten von Hetairen, wie bei Phoinikides bei Stob. AnthoL

VI 30 (Fr. 4 K.).

6'^ Aischin. r/. Timarch 19 f. S. 44 f. i'v xt? 'A&rjvai'wv, cprjatv (ö vo[xo-

HexTjs), ixaip7ja7], [atj i^iaxw aüxiü xdiv Ivvea dp^ovxiuv Yevscöai xxX. ^ötv 5e

xts Tiapa xccOxa ^rpctxxTj, ypa'-pofs Ixctipifjaeio; TreroiYjxs zal xi fidyioxa iirixffxta

d7r^8rjx£v. Von der vom Eedner gegebenen Aufzählung der dem exaipT^aas

entzogenen Rechte weicht die in der § 21 eingelegten Gesetzformel in

zum Teil auffälliger Weise ab, vgl. Drerup a. a. 0. Das Verbot vor

Gericht auch in eigener Sache aufzutreten, fügt Andok. v. d. Myd.

100 S. 49 zu. Dafs Preisgab'e für Lohn das Merkmal der exaipr^aic

bildete, geht aus mehreren Stellen der Tiraarchea hervor, vgl. § 87

S. 110 7:pox£i[j.^VTj? exaxepu) C^j[J.t'as £x xoü vofxou t^avdxo'j ÖKTiep ^vJ^aoe, iiw

Tt; jj.ia>)iüairjxai' xiv' 'Aör^vatcuv i^' ußpst, -/ai TraXiv iav xi; 'Ai^rjvat'wv ^Ttl xf

xo'j awfjLctxos atayjvT] sxwv jj.iaHapvYJ. 72 S. 95. 51 S. 76. 29 S. 55. Der

Lohn brauchte natürlich nicht gerade in Geld zu bestehen, Aristoph.

Pliä. 153 ff.

63 Daran läfst die Anm. 62 im Auf. ausgeschriebene Stelle nicht

zweifeln. Dafs gegen den, der sich für Lohn preisgab, ohne weiteres

YpacpT] ExaipVjaetos zulässig war, ist aus der anderen Stelle § 87 und der

ähnlichen § 72 nicht zu folgern; Ijei den Worten dort Ictv xt? — exojv

atai)apvf, und hier im xt; iotuxöv tjnaOioaifj ist stillschweigend vorausgesetzt,

dafs der Betreffende sich des ihm entzogenen Eechtes nicht ent-

halten hat.
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YsXta ooxtu-aii'ac die gleiche Voraussetzung, nur dafs die Zu-

ständigkeit der letzteren sich auf die beschränkt, die das

ihnen entzogene Recht zum Volke zu reden beanspruchten.

Während aber eine auf dem letzteren Wege herbeigeführte

Verurteilung nur die ausdrückliche Verhängung der Atimie

zur Folge hatte, traf den auf eine Klage s-aipT^asw? schuhlig

Befundenen die Todesstrafe (Anm. &2). Gegen den Minder-

jährigen , der von seinem Vater oder sonstigen /upio? zur

statprjöic: vermietet worden war, findet die YpacpTj s-aipr^aeojc

keine Anwendung; wohl aber geht er des Rechtes zum
Volke zu reden verlustig. Dagegen ist sowohl gegen den

Vermieter wie gegen den Mieter Klage statthaft, die, wenn

der Wortlaut bei Aischines nicht trügt, gleichfalls sxaipTJosto?

nicht uiafltüastüc et? iTC(t'p-/jaiv hiefs^"*. Und zwar machte es

für die Straffälligkeit des Mieters keinen Unterschied, ob

er einen Minderjährigen oder einen Volljährigen zur Be-

friedigung seiner Sinnlichkeit mietete '^^. In beiden Fällen

traf ihn im Falle der Verurteilung die Todesstrafe, ebenso

den , der einen Minderjährigen zu dem Zwecke vermietet

hatte ^*'. Aber nur dann unterlagen der Mieter wie der

Vermieter dem Gesetze , wenn der Gemilsbrauchte dem
Bürgerstande angehörte *''.

^* Aischin. g. Timarch 13 S. 39 f. otappTjor^v oüv X^ysi ö vo'fAo?, lav

Tiv' £xri.ia>)(o3fj sTatpciv TrotTTjp -1^ doeX'^ö? yj ftsio? r^ imipono^ rj o),iü; t&v

xupt'iov Ti;, 7,a-' ocjtoü iaev io'j zatoo; o'jx iä ypa'fä; £Taip7Ja£(u; elvat, -/.axä

?e Toü [j.ta!}i!)ac(VTCi; xctt toü fAta>}coaafj.iVO'j — xcti taot xa iTrtTt'fjita £7.aT£puj

-£7roiTj-/c. Dagegen geht der zur £Ta;pr|ais Vermietete nur der -apprjOta

verlustig, § 14 S. 40. Demosth. g. Steph. I 79 S. 1125, 10. Aber Aristoph.

Eitt. 877 ff. gehört wohl in Anm. 62.

^^ Dies beweist die allgemeine Fassung der Gesetzbestimmung
£C(v Tt; aiaHujar^Tcti tiv' 'Ai)r|Va{u)v (Aisch. § 72. 87) oder xtvi tiöv ttoÄitojv

(§ 90 S. 112), die wir kein Recht haben mit Platner II S. 218 auf die

Verkuppelung eines Knaben zu beschranken. Von ähnlicher Auffassung

mufs Caillemer Didionn. d. antiq. u. d. W. ausgegangen sein, wenn er

Mifsbrauch eines Volljährigen für straflos hielt.

66 Aisch. §87 (Anm. 62), wo Platner S. 219 irrig erklärt, § 72. 90

und für den ^/.aisHtoca; § 1-3 fAnm. 64\
^'^ Aisch. § 195 S. 184 xou; 0£ xiöv vs'cuv — .^Tjprjxci; ovxa; dz xo'j;

c£vrj'j; 7.at xo'j? p.£xc/i7,0'jc xpE-esOat 7.£/.£j£X£. Dem entspricht die Un-
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Den Klagen wegen Delikte gegen die Person stellen

wir zunächst die Schriftklagen wegen Delikte gegen das

Eigentum, voran die Klage xXotttjC. Dafs der Diebstahl

sowohl durch Schrift- wie durch Privatklage verfolgt werden

konnte, steht durch Demostheues Zeugnis in der Andro-

tionea*'^ fest, nach dem auch die Klagformen der Apagoge und

Ephegesis in Anwendung kamen. Nach der Ausdrucksweise

des Redners könnte es scheinen . als ob die Wahl zwischen

diesen Klagformen ganz in das Belieben des Beeinträchtigten

gestellt gewesen sei. Aber von Apagoge oder Ephegesis

gestattete das Gesetz , wie im fünften Hauptstück gezeigt

worden ist, nur dann Gebrauch zu machen, wenn der Dieb

auf frischer Tat ertappt worden war; den auf nächtlichem

Diebstahl Ergriffenen war sogar zu töten und bei der Ver-

folgung zu verwunden erlaubt ^^. Aber auch die Zulässig-

keit der Schriftklage unterlag, wie wir einer anderen Äufse-

ruDg des Demosthenes ^'^ entnehmen dürfen, insofern einer

Beschränkung, als durch sie nur ein qualifizierter Diebstahl

verfolgt werden durfte, den schon die solonischen Gesetze

von dem einfachen Diebstahl scharf geschieden hatten. Des

Zusammenhangs wegen empfiehlt es sich, auch die Privat-

klage ylrjTzr^q gleich hier zu behandeln. Auf Grund einer

solchen waren die Pieden des Lysias über Bücherdiebstahl

gegen Asion und des Deinarch gegen Poseidippos ge-

schrieben '^ Zugleich besprechen wir die fpotcsT; tsf-oauXiac,

während die yp^?^-'i x^^ottt^c Sr^aos-^ojv und Itpüiv ypr^Kiy-aiv, die

Befangenheit, mit der in Lysias Rede gegen Simon von Ermietung des

Plataiers Theodotos die Rede ist § 22 ff. S. 148.

68
§ 25 f. S. 601, 22 (S. 26.5 A. 4).

69 G. Timokr. 113 S. 736 i. A. (S. 321 A. 16).

•Jo G. Timokr. 114 S. 736, 11 fährt der Redner nach den in der

«ben zitierten Anmerkung ausgeschriebenen Worten fort d oe tis fSi'av

•SixT^v xXoTifjS äXotTj, 'jTTapyeiv ii.Ev aÜTtü ot-XotOtov dTTOTetaott -6 tiij-t^Öev, rpoa-

Tiij.T)aat o' l;£lvai xtX. Danach ist nicht zu bezweifeln, daß für die vor-

hergenannten Fälle neben Apagoge auch Schriftklage zulässig war,

wenngleich der Redner nur die erst^re im Auge hat, wenn er auf sie

den Tod gesetzt sein läfst.

''^ Unbedeutend ist die Arbeit von Yan Eyk Bjleveld äe furti

delicto iure Attieo (Leyden 1843).
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nicht sowohl gegen Entwendung als gegen Unterschlagung

staatlichen und heiligen Eigentums gerichtet waren . bereits

Erörterung gefunden haben (S. 399 ff.).

Bei dem Diebstahl, der gegen Privateigentum sich

richtet , unterscheidet das Gesetz zwischen einfachem und

qualifiziertem Diebstahl. Eines der unter Aristoteles Namen
überlieferten Probleme'^ betrifft die Frage, warum der, der

aus einem Bade oder einer Palaistra oder dem Markte oder

von einem anderen öffentlichen Orte, von denen im Verlauf

der Erörterung noch der Hafen genannt wird , etwas ent-

wendet, mit dem Tode bestraft wird, wer aber aus einem

Hause etwas stiehlt, nur den doppelten Wert des gestohlenen

Gegenstandes zu ersetzen hat, und findet den Grund dieses

Unterschiedes wenigstens in erster Linie darin, dafs man in

seinem Hause sich weit eher vor Diebstahl schützen, in einem

Bade oder an einem ähnlichen Orte der Diebstahl viel

leichter begangen werden kann; in zweiter Linie darin, dafs

der letztere auch dem Gemeinwesen zu Schande und Nach-

teil gereiche. Was sonst noch für die Berechtigung der

Scheidung geltend gemacht wird, ist von geringerer Bedeu-

tung. Von dem ersten Gesichtspunkte aber wurde offenbar der

athenische Gesetzgeber geleitet, wenn er als qualifizierten

Diebstahl den ansah, der in der Nacht oder in einem

Gymnasion oder in einem Hafen begangen war, im letzteren

Falle wenigstens dann , wenn der Wert des gestohlenen

Gegenstandes, der in der solonischen Gesetzessprache xXsiro?

hiefs", über zehn Drachmen betrug, einen anderwärts ver-

übten Diebstahl aber nur dann , wenn sein Objekt einen

Wert von mehr als fünfzig Drachmen hatte'*. Für einen

leichteren Diebstahl konnte nur die Privatklage in Frage

kommen ; aber auch wegen qualifizierten Diebstahls mufs sie

gestattet gewesen sein, wenn der Kläger die Gefahr der

•^2 Probl 29, 14 S. 952.

'3 Polliix VIII 34. Wenn Helladios in Photios Biblioth. 279

S. 535 l>6 behauptet, die Diebe hätten in Athen euphemistisch 'fO.f^TOLi

geheißen, so liegt dem nur eine alte Verderlmis aus 'irjÄr^Tcc' zugrunde,

wie sie auch in unsern Handschriften vielfach begegnet.
'^ Demobth. (j. Timokr. 114 S. 736, 5 (S. 321 A. 16j mit Anm. 70.



440 Zweites Buch. Die Klagen.

Schriftklage fürchtete''^. Auch gegen den Mitwisser um
einen Diebstahl und gegen den Hehler fand Privatklage,

doch wohl xXoTTT^c statt''''. Wer in einem fremden Hause ein

ihm gestohlenes Gut vermutete, durfte in ihm Haussuchung

vornehmen ('fwpav), aber nur in blofsem Unterkleide das

fremde Haus betreten " ; wer ihn durch Abschliefsen des

Hauses daran verhinderte, hatte den doppelten Wert des

entwendeten Gegenstandes als Schadenersatz zu erlegen "'^

Über die Strafe des in einer Privatklage xXorr^? Verurteilten

sind wir durch ein bei Demosthenes in der Rede gegen

Timokrates eingelegtes Gesetz unterrichtet: wenn der Eigen-

tümer das ihm Entwendete zurückerhält, trifft den Dieb die

Strafe des Doppelten, andernfalls die Strafe des Doppelten

neben dem Ersätze des Klageobjekts. Wurde aber über die

Klage vor dem Gerichtshof, also in zweiter Instanz ent-

schieden , so konnte auf eine Zusatzstrafe von fünf Tagen

und fünf Nächten Gefängnis erkannt werden , auf die jeder

von den Richtern antragen durfte ^^. Die Schriftklage xXoirrj?

"'^ Demosth. g. Androt. a. a. O.

'^ Lysias g. Philokr. 11 S. 882 a. E. xal yip av -/.al OEtvöv dr^, d o't

piv TCt T(Bv totcoTÄv dTioXX'jfAEvot Toi; xXeTTTats auvEtooxes toi; a'JTOij Iveyotvro,

ouTos 5e xtX. Ebenso Piaton Ges. XII 7 S. 955 B. Auf Klage gegen

den Hehler weist [Demosth.] g. Neaira 45 S. 1360, 5.

'' Bei Aristoph. Wölk. 498 f. erwidert auf die Aufforderung des

Sokrates yuixvov e^ai^vai Strepsiades äXX' o'jj^i cpiupaaiov lytoy' £ta£p)^ofjLat,

wozu die Schollen die Erklärung geben eSos fjv xou; eiaiov-a; dz o^xtav

Ttvo; im tö! ipeuvfjaat yjfxvoi); eiaievoet i'va fiTj xi öiro X7. 'tiA!/xta xp'jil^avxc;

Act&ioatv 1^ Tva jj-t] ütt' s^Dpa? ?.G(8(uatv O-oßaXovxs; x6 !^r^~o''jixz\o'^ xal ^riixizz

alrioi xoüxw y^vtovxat. Isai. v. Fhilokt. K. 42 S. 44 ä;to'Jvx(uv Trapaypfjixa

xdivSg cpwpäv xax7. xöv voixov. Piaton Ges. XII 7 S. 954 A.
'S Nur den Anfang des Gesetzes bewahrt I.ysias g. Tlieomn. 17

S. 360 o'sxt? 0£ dm'XXet xt] }}'jpa l'voov xoO x).£7rxou ovto?. Wohl aus dem

attischen Rechte stammt die Bestimmung bei Piaton a. a. 0. ^otv Se xt;

^peuväv ßouXofx^vii) cpcupäv fXTj §i8(ü, otxdCes^ai P-ev xov d7retpyo,a£vov xifATjOct-

jxevov x6 ip£'Jviö;i.evov, 5v oe xt; otp^Tj, xtjv otTiXotaiav xoü xijjLrjÖEvxo; ßÄdßr^v

''^
§ 105 S. 733, 3 XI i'v xi; dTtoXeorj, £dv [jlev «'jxo ^.ctßTj, xtjv otTrXaatav

xaxaoixdC^i'^) ^dv oe fir^, xtjv oiTtXaatav Trpö? xoT; lnaixt'ots. OE^ta&ai o' iv xi^

TToooxdxxT] xov TToS« Ti^vö* i?][x^pas xal v'jxxa; foa;, ^dv TrpoaxtfATjar] tj rjhaict.

7rpoaxi|j.da{}ai Se xöv ßouXdfXEvov, oxav TiEpi xoü xtu.'TjijLaxos
f^.

Den Inhalt

des Gesetzes gibt der Redner § 114 f. S. 736, 11. 25 wieder; den zweiten
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war schätzbar: es konnte in ihr auf den Tod erkannt werden,

der in der drakontischen Gesetzgebung die einzige auf den

Diebstahl gesetzte Strafe gewesen sein soll*^*^. Ging das Urteil

auf eine andere Strafe, so trat zu ihr Atimie ipso iure

hinzu ^^ Die Gerichtsvorstandschaft stand l)ei der Schrift-

Satz zitiert minder genau Lysias g. Iheomn. 16 S. 357 (S. 30 A. 94).

In dem ers;ten Satze haben die Handschriften und Ausgaben statt

otTTÄaatav an zweiter Stelle oexotTrÄaatav, das noch von Dareste, Thonissen

p. 301 u. a. für richtig gehalten wird, wiewohl schon Ileraldus Animach.

IV 8, 5 p. 314 die Notwendigkeit der Änderung erkannte. Nur von

der Strafe des Doppelten spricht der Redner selbst, wie die anderen

Gewährsmänner, [Aristot.] a. a. 0. Gellius XI 18, vgl. auch Piaton Ges.

IX 3 S. 857 A. Dazu ist undenkbar, dafs Nichterstattung des Klag-

objekts einen so enormen Unterschied in der Bemessung der Bufse

bedingt haben sollte. Geringeres Gewicht möchte ich noch immer

(trotz Glotz im Dictionn. d. antiq. u. xXo-^;) auf Deinarch //. Aristog.

17 S. 86 legen, der von der yp^?^ ocüpcuv sagt -/.axa uovou to'jto'j twv

d8iX7]fJi.o(T(uv 0£-/a7:Xo[a{av d-iTtHdvTs; xoü ?.7J.ij.[AaTo? xrjv exTeiaiv, aber dabei

jedenfalls seinen Ausdruck nicht genau gewählt hat, vgl. S. 399 f. An
der Authentizität des Gesetzes aber zu zweifeln, mufs schon der Aus-

druck ta iv:ot.hia widerraten, den schon PoUux VIII 22 und mit ihm

die Mehrzahl der Neueren mifsverstand, wenn sie die TrpoaTtixTjaata mit

ihm bezeichnet glaubten. Was Zusammenhang der Stelle und sonstiger

Gebrauch des Wortes fordern, erkannte Reiske mit seiner Übersetzung

'praeter illam rem de qua contenditur', mit der Lelyveld de infamia

p. 73 in der Sache übereinstimmt.
s*' Demosth. g. Timokr. 103 S. 732, 19 Xiyovxtov ydp xwv voatov oj;

£&TjXe So?^(uv, dav xts a\w xActttj; xat \j.r^ xiij.rj»i7j i)7vaxo'j, ~poaxi[j.5v a'jxöj

Sespidv. Danach war auch bei der Ypacpr) -/Xottt]; Strafschärfung durch

Gefängnis zulässig, während das im folgenden eingelegte Gesetz auf die

Privatklage geht. Über Drakons Gesetz Plutarch Sol. 17 losxe — xou;

Xiya^oL x?,£ii/avxa; rj «5~u)pav ö;j.oi(o; y.o/.otCss&oti xot? Upoa'JXoi; xat dvopo'^ovoi;.

Gell. a. a. 0. Xen. Oikon. 14, 5. Auf dies geht Horaz Sat. I 3, 115 f.

Dafs auch nach Solons Gesetzen Entwendung auch des wertlosesten

Objektes zur Klage berechtigte , hat in der wohl aus der Komödie

stammenden Wendung ßoXtxou oi'xtj seinen Ausdruck gefunden, der Schol.

Aristoph. Bitt. 658 == Suid. u. d. W. und die Paroimiographeu I p. 388 Gott.

eine zu buchstäbliche Auslegung geben.

81 Andok. V. d. Myst. 73 S. 35 (S. 404 A. 111). Dafs die Atimie auch

infolge der Verurteilung in einer Privatklage eingetreten sei, ist ebenso

an sich wie nach dem Ausdruck bei Demosth. a. R. 115 S. 736, 23

oe&^vxa — iv aiaj('JVTfj i^otj C^v xöv d'XXov ßiov nicht zu glauben, weshalb

Van Eyk Byleveld p. 73ff. u.a. diese Rechtsfolge auf die xÄorr] or^aoa-ouv
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klage, soviel wir sehen, den Thesmotheten zu, bei der Privat-

klage den Vierzigmännern , wie aus der Konkurrenz der

Schiedsrichter folgt. Dafs gegen XoiTroSütai und andere

xaxoup^oi, gegen die Apagoge zu den Elfmännern stattfand

(S. 78. 320), neben dieser und der Ephegesis noch andere

besondere Klagen bestanden, ist weder nachzuweisen^^ noch

wahrscheinlich, da zur Verfolgung wenigstens der Mehrzahl

dieser Verbrechen die Klage x'ko^:r^q ausreichte. Am ersten

konnte eine besondere Klage gegen Raub erforderlich er-

scheinen, den auch die Griechen vom Diebstahl wohl ge-

schieden haben **^. Doch scheint das attische Recht eine

öffentliche Klage apTra^^i? nicht gekannt zu haben ^*. Man
wird sich vielmehr, wenn der Nachdruck nicht auf die An-

eignung fremden Eigentums an sich, sondern auf die dabei

geübte Gewalt gelegt werden sollte, der Sixt] ßiaicuv bedient

haben, die zu den Privatklagen der Vierzigmänner gehörte.

Geschieden aber von den Klagen xXo-r,c: durch die Schwere

des Verbrechens war die ^pacpr; ispoauXiot?^^, d. i. die Klage

wegen Entwendung von heiligem Eigentum aus heiliger Stätte ^^.

In einem Gesetze des fünften Jahrhunderts war der Tempel-

raub mit dem Hochverrat zusammengestellt und auf beide

yp7][AaTiov beseliränken wollten. Richtiger wird man die ypotcp?] -AXoTiffi

verstehen.

^2 Eine Si'xtj XtuTrooucio'j ist nur aus Hermogenes zu belegen. Die

TOi^ü)p6yo[, T'j[i.ßü)p'jyot, ßaXXavxioTOjjiot führt Pollux VI 151 unter den 6v6-

liaza i^ ä5r/rj;j.dT(üv auf dcp' ofs efai Sfxat xal ypacpat.

^^ Aristoph. Plut. 372 jjlcüv o'j xExXocpa;, äX).' -i^pTraxas. Piaton Ges.

XII 1 S. 941 B xXoTCT) fA£v 5(prj[jiaT(ov dvsXe'j&epov, äpTictyr] 5e ävotfoyuvxov.

XI 12 S. 933 E. Mit Unrecht behauptet also Dittenberger Hermes

XXXII (1897) S. 14, dafs der Begriff des Raubes dem griechischen

Kriminalrecht überhaupt fremd ist.

*** Nichts dafür beweist natürlich Lukian iudic. vocal. 1.

^^ Pollux VIII 40. Gegen eine ypacpr) kpoauXt'as ist nach der Über-

schrift des Lysias Synegorie für Kallias (V) geschrieben. Über Synes*

encom. calv. p. 83 A s. zu Andok. p. X n. 31.

^^ Dafs auch das letztere Merkmal zu dem Begriffe gehört, ist

Berichte d. Seichs. Gesellsch. d. Wiss. ^904 S. 200 f. gezeigt worden. Die

Redner geben der Kategorie gern möglichst weite Ausdehnung, vgl.

Lysias g. Nüom. 21 S. 859. Isai. v. Kir. E. 39 S. 224. Demosth. g. Androt.

69 S. 615, 7 = g. Timolr. 177 S. 755, 11. 120 S. 738, 3 (S. 400 A. 97).
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die Strafe der Hinrichtung, Verweigerung der Bestattung

in heimischer Erde und Konfiskation des Vermögens ge-

setzt^''. Auch für die Folgezeit ist die Todesstrafe als Folge

einer Verurteilung wegen ispoauXia bezeugt, und zwar nicht

allein für die Fälle, in denen der Übeltäter auf frischer Tat

ertapi)t ward und das Verfahren der Apagoge gegen ihn in

Anwendung kani*^''. Dafs die Schriftklage der Jurisdiktion

der Thesmotheten unterstand , ist bereits bemerkt worden

(S. 401). Die Meinung, dafs das Verbrechen als Asebie auf-

gefafst und darum von dem Areopage, also unter Vorsitz

des Königs gerichtet worden sei , hat an Ciceros bekannter

Erzählung über den Sophokles im Traume geoflfenbarten

Tempelraub keine genügende Stütze ^^.

Einen Eingriff in fremdes Eigentum verfolgen auch die

Schriftklagen '^sDOSYYpacpv;? und ßouXsuastuc, die schon

bei Behandlung der Ypacpyj d^pa^pTou genannt sind. Während
die letztgenannte sich gegen den richtete, der für Nicht-

einzeichnung eines Staatsschuldners in die Liste oder für

Löschung seines Namens vor Leistung der Zahlung ver-

antwortlich war, ist die ^pacpr^ '^suos-fj'pacpr^? wider den be-

stimmt, der einen andern in die Liste der Staatsschuldner

fälschlich oder mit einem zu hohen Betrage hatte eintragen

lassen. Diese Bestimmung folgt aus dem Namen der Klage

selbst und bestätigt sich durch die Angaben der Gramma-

8f Xenoph. Hellen. I 7, 22 (S. 44 A. 133). Ein drakontisches Ge-

setz meint Lykurg g. Leolr. 65 S. 183. Als fXEyta-a xa-/oupYT.fj.otTa stellt

Antiphon v. Mord d. Herod. 10 S. 708 t6 tspoauÄetv -/ai t6 7rpo3toov(yt xrjv

7r6>av mit dem äroxTEivetv zusammen, ebenso Demosth. g. Aristoh: 26

S. 628, 26 und Piaton fafst Ges. IX 3 S. 857 A den Trpoooxrj; und Upo-

auXos und den tous ttj; ttoäeio? vofjio'j? ßi'a airoXA'j; in ein Gesetz.

^^ An Apagoge ist wegen der Zusammenstellung mit anderen

/ctxoOpyot zu denken Xenoph. Apomn. I 2, 62. Apol. 25. Isokr. g. Lochit.

6 K. 8, an eine Schriftklage Lysias /'. Kall. 1 S. 185. Allgemein i'^ia

HavctTou Demosth. g. Eubul. 64 S. 1319, 6. Die Todesstrafe verordnet

Piaton Ges. IX 2 S. 8.54 E.

^^ Cicero de divin. I 25, 54 'ascendit in Ariopagum, detulit rem'.

Aber nach Hieronymos im Leben d. Soph. 12 ging die Anzeige viel-

mehr an die Ekklesie.

Lipsius, Attisches Recht. 29
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tiker^^; in den erhaltenen Reden geschieht ihrer nicht Er-

wähnung. Von der fpacsT; ßouXsuseo); lernen wir aus einem

inschriftlich erhaltenen Ratsbeschlusse , dafs sie gegen den

Beamten anzustellen ist, der einen Staatsschuldner in den

Listen nicht löscht, nachdem er seine Schuld getilgt hat^^.

Nur auf einem Irrtum kann also die Erklärung des Harpo-

kration und Pollux beruhen , nach der die Ypotcpr; ßouÄs-jacujc

den gleichen Zweck verfolgt hätte , wie die vpacpr, 'l^euos-y-

Ypotcpr^c^^. Der Irrtum stammt aus der ersten der zwei unter

Demosthenes Namen überlieferten Reden gegen Aristo-

geiton
'•'^

, deren Verfasser auch hier seine mangelhafte

Kenntnis des attischen Rechtes verrät ***; die verschiedene

Bestimmung l>eider Klagen wird auch aus Lykurg (Rede

gegen Aristogeiton) bestätigt ^•^. Sind danach in den zwei

^•^ Harpokr. u. d. ^^'. ovofxa ocxt^; ia-t'v, y; siai'ctatv ot Y£Ypo(jJi.|i.evo'.

6'i£t'/,£'.v -w OT^fj-oatoj lö; xa-C('!/c'j3a|A£vo'j aÜTCüv toO ^yyp^'LavTo; — AuxoOpYo;

^v TÖi xat' 'ApiOToyetTOvo; xat 'laaio; £v tw rpö; MPjOvia ijtvr^aovcüo'jai to^/

<5voiAaTo;. Suidas u. 'i^e'JOEYYpofj^o; ot'xr^ • — eäv cOv jitj i5cj£i/,ovTa ä^Ypct-I/r^

Tt; Tj «i'-fa'/.ovta [jiv s^ypc«']/?; Tt/iov oe toü ö'^£i/.T'.aaTos, oOto; 'i/E'JOcYypa'jfjs

xpivEtai. Pollux VIII 48 •be-jotyyrja-.iffi o' f^v ot'xTj xaTCt tcüv w? (Ö'^£!/,'jvtg(;

Tivas lv8£i;aaiv(ov, ei (Le'jow; acauxo'-pav-TjXOtc; ä/,(Ü£v.

91 C. J. ^1. II n. 81 1^ Z. 139 ff. iä'j oi rA ip/ov-e; tcüv vetupitov oi Icp'

"llyT^aicj otpy/jVTo; Trapo^.aßo'JCfrj; ttj; -o/.eu); to-j; xu)7:^a; fj-Y] ävaYpct^cuoiv £i;

TTiv OTTiÄTiv Tj ö YpaixjjLaxE'j; Tiöv EvoExa |j.Tj ci(-a/.£('I/if) 'i-o TO'J (J'^XVjaa-o; toO

ScuTToXiOo; t6 Yiyvofj-Evov TÖtv xwtteiuv xari Td l'i/Tj'yiSijLEva t-^ ß'^'-'^-^i (i'^£i/iT(u

£xaato; a'JTÜiv XXX opayiii; tw or^aoatoj xoti 'jttooixo; £3tu) üw-oAiot xal TOt;

Scü7:o/,too? oJxEiot; xf^s ßo'jÄ£'J5cto; xoO dpyjpio'j tt^; ~tfJ-r,; xdiv xu)-Ea)v.

^- Harpokr. u. d. \\'. EYxy.V.aaxo; ovoaa Im ouoiv xaTTOfjievov -pctyiAa-

TODv" — tö o' £~cpov orav ^yT^YP^i"-!^^''^» ''^» (j'^eO.wv tw Sr^fioaiii) a'Jtö; otxct-

Crjxat -ctvt cö; ov) otxat'u)? cr'jxöv
^yY^TP"'?'^'^'-

— ^^P' ^^ ~^^ £T£pO'J iyy).i]ixaTOi

ArjfxoaSEvTjs Iv TW xo(t' '\pt3TOYEtTovo? «'. Daraus auch Lex. Seguer. V
S. 220, 11. Pollux a. a. 0. (nach den Anm. 90 ausgeschriebenen Worten)

xaT7. 0£ TO'JTO'J '^v xal d-ißo'jA£'!»3cüj; Yp^'-fV
^^ § 71 f. S. 791, 25 ßo'jÄE'jaetu; tov AÄiurExf^iiEv 'Ap-'oTojvcx ohoxei. vai

cpTjOiv äo(xu); Y^P M-' IyY^YP^?^''" § ^^ ^' '^'''^' ^^'

9* Vgl. Leipziger Studien VI (1883) S. 821, wo auch die Ausrede

von Braun de duabus adversus Aris\oijitonem orationibus p. 36 widerlegt

ist, der Weil folgt, um die Authentizität der Rede zu retten. Auf die

Verwechslung der beiden Klagen durch den Verfasser wies schon Böckh

Seeurkunden S. 538 f. zu der Anm. 91 a. Urkunde hin.

^^ Bei Suidas u. 'ie-jorj; £YYP«'-pv Xicht aus Lykurg stammt die da
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Klagen die beiden Seiten geschieden , die für die gegen-

teiligen Delikte in der ';py.or^ a-'pacpiou vereinigt waren, so

werden beide mit dieser auch darin ü])ereingestinimt haben,

dafs sie sich nicht ausschliefslich gegen die Beamten rich-

teten, die die Schuld für fälschliche Einzeichnung in die

Liste der Staatsschuldner oder Kichtlöschung einer Schuld

traf, sondern auch gegen Private, die die Beamten zum

pflichtwidrigen Handeln nach der einen oder anderen Bich-

tung verleitet hatten^". In der Natur der Sache liegt es,

dafs beide Klagen zunächst von dem Geschädigten anzustellen

waren , wie dies bei Sopolis nach dem angeführten Rats-

beschlusse der Fall ist. Dafs aber die Berechtigung zu

ihrer Anstrengung sich nicht auf die Beeinträchtigten be-

schränkte, geht aus ihrer Bezeichnung als Ypacpat hervor und

mufs um so natürlicher erscheinen , als der als Staats-

schuldner Eingeschriebene nach dem Gesetz für atim zu

gelten hatte, so wenig ihm auch die Einlegung des Eechts-

mittels dagegen ganz verschlossen sein konnte. Um so wahr-

scheinlicher ist, dafs die Folge einer Verurteilung in beiden

Klagen sich nicht auf die Löschung der zu Unrecht ein-

getragenen Schuld beschränkte. Dürften wir der Angabe

der pseudodemosthenischen Rede gegen Aristogeiton Glauben

schenken, so wäre der in einer Ypoccpr; ßouXe'jafswc Verurteilte

an Stelle des siegreichen Klägers als Staatsschuldner ein-

geschrieben worden ^'^. Wenn in dem Ratsbeschlufs den

pflichtwidrig handelnden Beamten eine Geldbufse von drei-

hinzugefügte Vermutung, ßo'jXE'jaew; hätten geklagt die nach Tilgung

ihrer Schuld auDt? -(Cax' emßouXTjv 'bvjowz lyYpatp^vTc;.

^^ Dafs die Klagen nicht lediglich, wie Caillemer Dictionn. d.

antiq. u. ijo'j/.e'jaew; u. a. wollten, sondern nur vorzugsweise gegen Be-

amte bestimmt waren, sprach Böckh S. 537 aus, dem Arvanitopullos

dei debitori verso le staio Ateniese (FiOm 1899) mit Eecht folgt; die frühere

Meinung, die beide gegen Private gerichtet glaubte, ist durch die Ur-

kunde Anm. 91 widerlegt.
^"^

§ 73 S. 792, 2 ocv e'/.tt) tov 'Ap-'a-iovot ttj; ßo-j^eüaeio;, xt saxai; e;a-

XEi'j&7)3£-at VT) Ai'a, 8 5' d^TZ'cipa'frptzii' zmia yöip o't vo[i.ot A^y^uaiv. Das
Gleiche gibt für die Ypccir; 'Le'joEyYpa-^Tjs die Glosse Lex. Seguer. Y
S. 317, 7 an, deren erster Teil aus Harpokration stammt. Atimie nimmt
als Rechtsfolge beider Klagen Platner II S. 5 au.

29*
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tausend Drachmen an den Staat auferlegt wird, so geschieht

dies unabhängig von einer etwaigen Klage des Sopolis oder

seiner Verwandten, darf also nicht als deren Rechtsfolge

aufgefafst werden ^^. Eher darf man annehmen ^^, dafs der

verurteilte Beklagte an den Kläger eine Bufse etwa im Be-

trage der angeblichen oder nicht gelöschten Schuld zu er-

legen hatte.

Mit diesen beiden Klagen hat die schon von Aristoteles

mit ihnen zusammengestellte Ypoccr, '^^s'jSoxXr^xeia?^"''

das gemein, dafs sie gegen eine falsche Behauptung sich

richtet, die einem einzelnen zum Schaden gereicht, deren

Ahndung aber auch im öffentlichen Interesse geboten er-

scheint. Wie im dritten Buche darzulegen ist. hat im ge-

wöhnlichen Rechtsverfahren die Vorladung des Beklagten

vor die Behörde durch die klägerische Partei zu erfolgen,

bedarf aber zu ihrer Rechtsgiiltigkeit der Zuziehung von

Ladezeugen (xXrjxrjpe?), die erforderlichen Falls, namentlich

wenn der Vorgeladene ausgeblieben und in dessen Folge in

contumaciam verurteilt war, zu bezeugen hatten, dafs die

Ladung in vorschriftsmäfsiger Weise erfolgt war; zu dem

Ende wurden ihre Kamen der der Behörde übergebeueu Klag-

schrift in der Regel beigefügt. Dies Zeugnis kann als unwahr

durch die Klage ^bzooov.lr^xEiac angegriffen werden ^°\ die, wenn

wir dem Athenerfeinde Theopomp Glauben schenken dürfen ^^^,

'•^ Mit Thalheim Pauly-"\Vissowa BealenzyTd. u. ßo.jXe-jae«);.

99 Mit Böckh a. a. 0.

100 Ym diese durch die Etymologie verbürgte Form ist in den

Handschriften vielfach 'iie'jooxJ.r^T^a geschrieben, was noch Lobeck zu

Phryn. p. 507 in Schutz nahm, bei Harpokr. auch 'I^rjoox^.r^tjt; und

d^E'jooxXTjOt'a.

101 Zu eng erklärt flarpokr. u. d. W. (aus ihm auch Lex. Seg. V
S. 317, 2) ö'votxa oi'xrjS sativ, tjv Et;taatv ol eyyeypaaaEvot 6'f

EiAetv rtü or^fAoai'cu,

iiztirtrjM ciTKÜvxat xtva; -Leuowc -/.aT£3X£'ja3&cti y./.TjTfjpa? xaft' sa'JTuiv Ttpo? ttjv

St'xTjv dcp' riz w'f/.ov, noch irriger Lex. Seguer. IV S. 194, 21, beide aus

Mifsverständnis der Hauptstelle bei JDemosth.] gr. Nikostr. Pächtiger

Pollux VHI 44 tL£u5ov.XTjT£tas (ypacpT]) xoTct xwv oh or/.0!!io; y.exArjTS'JxOTWv.

Nur der Name VI 154.

102 Athen. VI 65 S. 254 B ^z6~ou~oi 6 -j^V^aotc -).T^p£t? zhai -A; AOr^-

vas — (Leuooij.apTjpcuv xai auxocpavxwv xai 'i£'Joox?.TjTTjp(uv.
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nicht selten gewesen sein kann. Die Klage war schätzbar,

und konnte im Falle der Verurteilung auf den Tod erkannt

werden *^^; dreimalige Verurteilung hatte volle Atimie zur

unmittelbaren Folge ^"'*. Dal's auch der, der einen anderen

fälschlich als Ladezeugen benannt hatte, '^-s'jooxXrjTstotc be-

langt werden konnte , ist nur aus verderbter Lesung der

Rednerstelle geschlossen worden, welche die Hauptquelle für

unsere Kenntnis der Klage ist ^"^. Es wird vielmehr in

diesem Falle ebenso wie gegen den, der falsche Zeugen im

Prozesse aufgestellt hatte, xaxoxs/vioiv geklagt worden sein^'''^.

Wer ohne sein Wissen und Willen als Kleter benannt worden

wai-, wird gegen den, der ihn der Gefahr der '^suooxÄr^-sia

ausgesetzt hatte, ebenso ßXaßTj«: haben klagen können, wie

103 [Demosth.] g. Nikostr. 17 f. S. 1252, 13 i;£/iy;a; «töv la -isuS^

-/C£x?.TjTE'JXOTa v.'ui Tct i'XXa oaa efpr^xa ^otzr^xoTa srXov, y.otl Iv ttj TtfATJasi ßou-

Äofxeviuv TüJv oixacjT(üv öavciTOU Tiafjaai ccjTcij Iost^iHt^v iyw lüiv or/.aSTtöv ij-tiSev

Ol' iij.o\> TowÜTOv ~pä;at dX'/A auy^cupTjScti oaou~£p aörot cTifj.öJvTO TotXavTOu.

Auf die Strafbemessung übten die sonstigen Schädigungen des ApoIIodor

durch Arethusios sicher wesentlichen Einflufs, die Klage aber ging auf

tlys'jooxÄTjTei'a nach § 15 S. 1251, 18 cßdot^ov ^-t xov yJ.rj-üfjpa tov öjj.oAoyoüvTa

-/.£-/ÄrjT£'j7.£vai TOV 'Ap£i}o'jaiov TT|; 'J;£'jooxÄrjT£''a; xaröt xov voaov.

1"* Andok. i\ d. Myst. 74 S. 35 ö-o'aoi — TpU 'I^s'jooaaprjpiwv ?; xpi;

'Lc'Joox/.T|T£''a; ocpÄoiEv — gutoi TiavTES d'TifjLGi "fjCiav.

'''•^ [Demosth.] a. R. 15 S. 1251, 11 l'-t oe -pö; toütoi; ö 'ApEitoüatoc

dTrpoaxXrjTOv ij.o'J sraxoai'cuv xal hi'An opayixGiv ojxtjV 7.C(Tct5txotac(\a£vos tbj «JccEt-

AovTos xiö 5r^[j.oat'uj xXrjTf^pa; ^7riYpa'J/cti.i.£vo; xtä. In diesen Worten ist mit

Sauppe der Name 'ApEi^oüato; zu streichen, da nur von einem Prozefs

an der Stelle die Rede ist, in dem Nikostratos durch Lykidas die Ver-

urteilung des ApoUodor erwirkt und den Arethusios als einen der Lade-

zeugen hatte nennen lassen. Ebenso sind mit Sauppe die Worte w;

<5'f£i/.ov-os T(T) OT^aoatoj unter Herstellung des überlieferten ry-izO.ov-zfx in

den vorausgehenden Satz hinter ivoEtxvjvai ixz umzustellen. Denn
ApoIIodor ist nicht verurteilt, weil er dem Staate schuldete, sondern

erst durch seine Verurteilung Staatsschuldner geAvorden. tj'ber die

sonstigen Schwierigkeiten der Stelle ist im zweiten Teile bei Behand-

lung der Klage zi<; £a-^av(öv xaTaa-aatv zu reden.

1°^ So vermutet Böckh de xpevöounoTvoiojv et xpeiSoxkriTtCug actione

{Ind. lect. Berol. 1817/8) p. 4 = Kl. Sehr. lY S. 121 wenigstens für die

Benennung falscher Ladezengen in einem l'rivatprozesse; gegen das

gleiche Delikt in einer öffentlichen Klage sei die ypccj-Yj aux^-^avtia; in

Anwendung gekommen.
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diese Klage nach dem im zweiten Teile geführten Nach-

weis auch von dem. den jemand ohne sein Wissen und Willen

als Zeugen in einer Sache benannt hatte, gegen diesen an-

gestellt werden konnte. Inwieweit die Klage Rescission des

Urteils zur Folge hatte, ist im dritten Buche zu unter-

suchen.

In naher Beziehung zu der besprochenen Klage steht

die Klage wegen falschen Zeugnisses ('{/suSojxapt'jpiwv). Sie

ist aber in den weitaus meisten Fällen als Privatklage be-

handelt worden und darum auch die Ausnahmefälle, in

denen sie als öffentliche Klage galt, erst im zweiten Teile

zu besprechen.

Es bleibt darum zur Erörterung nur noch die allgemeine

Klage wegen Verleumdung. Ypa'fT] aoxocpavTiac. Syko-

phantie definieren die Redner nur ganz im allgemeinen als

verleumderische Beschuldigung, aus der viele in gewinn-

süchtiger Absicht ein Gewerbe machen ^^\ und sie können

sich nicht genug darin tun, die Verwerflichkeit und Ver-

derblichkeit solchen Treibens zu brandmarken, das nach einer

Äufserung des Isokrates den Gesetzgeber dazu veranlafste,

verschiedene Rechtsmittel zu seiner Ahndung zur Wahl zu

stellen, neben der Schriftklage noch Eisangelie und Pro-

bole ^"^, wozu noch Phasis zu fügen ist (S. 314). Dafs Pro-

'<'' Demosth. 7. Euhul. 34 S. 1309, 12 toOto y^P ^^'^'^ ^ ouxo'fav-rr^Sr

aJtiacJcfai^at [j.£v -av-a, l^eXeycai hl ijltjOev. Lysias drjuov xaraXvanug anoX.

3 S. 762 TO'JTiov uiv yap Ipyov iati '/.cd -ou; ar^oev TjijLap-njxdxa; ei; aiTiav xaÖt-

aTcivaf Ix TO'j-wv yip ctv ,u.c(Äta-rc( ypr^itaTi^oiv-o. Ben früheren Deutungen des

Wortes a'jxotp'ivrrj; (S. 312 A. 12) fügt S. Reinach Beiue d. e'tud. gr.

XIX (1906) p. 335 ff. eine neue hinzu, die an mehreren sehr proble-

matischen Voraussetzungen hängt: a'jxocpctv-rr^; sei ähnlich wie ispo'jävnj;

von einem heiligen Akt im Kult der Phytaliden benannt, für den die

späte Grabschrift bei Pausan. 1 37, 2 nichts beweisen kann. Voraus-

gegangen sei ihm wie im eleusinischen Kult {Griecli. Alterth. II S. 395)

eine Proklamation, die alle Unreinen von der Feier ausschlofs, in der

nach Anleitung von Lukian Alex. 38 eine Denunziation der Schuld-

beladenen oder Aufforderung zu ihrer Denunziation gefunden wird. Wie
nahe dem griechischen Bewufstsein la*g, das Wort mit dem juristischen

Sinne von '^aivciv in Zusammenhang zu bringen, beweist die von einem

Komiker geprägte Bildung Halophanta bei Plaut. Cure. IV 1, 2 (463).

i«8 Isokr. V. Umtausch 314 S. 344 Or. (S. 214 A. 125).



Neuntes Ilanptstück. Scliriftklagcn der Thesmotheten. 449

hole wogen Syko])haiitie nur dann stattliaft war, wenn das

Volk selbst duicli sie irre geführt worden war, lial)en wir

früher gesehen (S. 214) und ein gleiches auch für die

Eisangelie anzunelinien (S. 201). An w^elche Voraussetzungen

die Zuständigkeit der Schriftklage geknüpft war, ist schwer

zu sagen, da uns kein sicherer Fall ihrer Anwendung über-

liefert ist ^*^^. Um der Anstellung öffentlicher Klagen aus

Gewinnsucht oder Leichtsinn entgegenzuwirken, bestimmte

das Gesetz, dafs, wer eine solche Klage fallen lasse oder bei

der Abstimmung der Richter nicht einmal den fünften Teil

der Stimmen für sie gewinne, in eine Geldbufse von tausend

Drachmen und zugleich in eine beschränkte Atimie verfallen

solle, sofern er das Recht verlor, jemals wieder eine Klage

der gleichen Art anzustellen ^^*^. Es läfst sich nicht be-

'"^ Dafs die Angabe hei Diog. I.. II 63 v.ctt A'jatct; ^s -/.a-:' ajToö

(A^a^^ivo'j) ysypottpe Xoyov -epi a'jxocpavTta; ir.rf^d'loii auf einem falschen

Schlüsse aus den Eingangsworten der Rede beruht, hat Sauppe Or. Att.

II p. 171 wahrscheinlich gemacht Bei Lysias r/. Agorat 65 S. 488

TjXXy.ßoT^v yip 'jast; i'zctvxc; xal Iv xw ot-iao) xott £v xcjj w.'x'j-r^uwi Ciuxo'jotVTia?

aÜTOü y.a-£yv(üT£ y.oX w'S/.rpzv 'jatv j/upta; opayaä; Öj;t£ tojto txbj txccvä); ö'i'

jfjidJv ä-avxtuv uEaaprjpr^Tat ist nach dem Wortlaut vielmehr an eine

Probole oder Eisangelie zu denken als mit Heffter S. 185 an eine Graphe.

Doch stehen die Worte in einem späteren Einschub und sind darum
nicht unbedingt verlässig. Die Klage des Menexenos gegen Pasion bei

Isokr. Trapez. 21 K. 11 ist keine ypa-fr, 3'jxocpav-ta; ge^vesen, sondern

eine oi'xrj.

"" Theoi)hrast (iv ~i\).~-M rspt voatuv) in Schol. Demosth. g. Androt.

S. 593, 24 'A&Tjvr^aiv o'Jv sv toI; or^aoaiot; äytüatv eiv ij.rj aexaÄctßY) ti; to 7i£;j.rTov

a£po;, yOdaz otTioTtvEt y.al £ti Tzpoata-zi Tis äxtp-ia cfov (aTj) £;£ivat ;j-V;T£ ypct'iaaila'.

-O(pavo|j.tuv ijiTjTe '-pai'vEtv .'-».Tj-e E'^r^yETciilcci' (^olv oi Tts Ypa6c(fx£v>; ,u7j eTTc^cXftrj

öfiotw;), die eingeklammerten Worte aus Lex. Cantabr. S. 677, 11. Lysias

bei Harpokr. u. sctv -i; {Fr. 87 S.j. Der Atimie des unterlegenen Klägers

gedenken Andok. r. d. Myster. 83 S. 17 (Endeixis) und [Demosth.] //.

Aristocj. II 9 S. 803, 13, während Andok. a. R. 76 S. 36 £T^poi; ryy/. }•>

YpctiLaai^ai, toT; Iz ivocuai auf beide Fälle gehen wird. Hiernach ist auch

Demosth. g. Meid. 103 S. 548, 7 zu verstehen Icp' -^
(Tp<'''f^) sxsivo; y^rt-

;jiü)X£v a'JTOv o'JX |—£;£)ki)ü)v, oöScfAiä; sycoy* eti TTpoa5do,aai otV-r^;, äXÄ' txavriv

k'yto, ohne dafs es der künstlichen Deutung von Hudtwalcker Diäteten

S." 162 bedarf, die Böckh Sth. P S. öOle gelten liefs. Über [Demosth.]

//. Thioh: 10 f. S. 1324 a. E. s. S. 328 A. 39. Häufiger geschieht der

Bufse der tausend Drachmen Ei-wähnung, für leide Fälle Gesetz bei
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zweifeln , dafs diese Rechtsfolge in dem einen wie dem
anderen Falle ipso iure eintrat und der Gerichtsvorstand die

Verpflichtung hatte, die Einzeichnung des Anklägers, der mit

seiner Klage in der angegebenen Weise unterlegen war, oder

der sie gar nicht fortgestellt hatte, unter die Staatsschuldner

mit dem Betrage von tausend Drachmen zu veranlassen.

Als Fallenlassen der Klage aber war es anzusehen, wenn
der Kläger sich nicht zur Anakrisis gestellt hatte ^^^; eines

richterlichen Ausspruchs bedurfte es auch in diesem Falle

nicht "^, da, wenn sein Ausbleiben durch Krankheit oder

andere unverschuldete Abhaltung herbeigeführt war, durch

Anbringung eines Fristgesuchs jeder Rechtsnachteil ab-

gewendet werden konnte. Wenn in manchen Fällen , in

denen eine öffentliche Klage fallen gelassen oder nicht der

fünfte Teil der Richterstimmen für sie gewonnen war, nichts

von jenen Folgen für den Kläger verlautet, und insbesondere

seiner Atimierung nur selten Erwähnung geschieht, so darf

daraus kein weiterer Schlufs gezogen werden , als dafs die

Vollstreckung der von dem Gesetze gegen leichtsinnige Klage

verordneten Strafen von den Behörden nicht selten unter-

lassen wurde ^^^. Keinesfalls aber bedurfte es dafür einer

Demosth. g. Meid. 47 S. 529, 24 (S. 421 A. 6 mit A. 39), g. Theokr. 6

S. 1323, 19 eatt Ss Ta^xa, &sT:ep T^xo'jaax' £; a'jxoü to'j vdfAOU, iäv ItteIkuv

TtS fJLYj fJ.£TaXc(ßTfj 10 TIEfATTTOV fXEpO? T<Lv <l>^^'^^Ü'J, ^tXt'aC aTTOTlVStV, XGtV fXTj

imlir^ — Xt^i'«* STspa;, tva |X7.t£ a'jxo'-savt:^ xtX.; für das Unterliegen der

Klage g. Timokr. 7 8. 702, 7. 3 S.' 701, 1. g. Androt. 21 S. 599, 28. 27

S. 601, 22. g. Aristokr. 80 S. 647, 7 (Apagoge). [Andok.] g. Alkib. 18

S. 120 (ebenso). Piaton Apol 25 S. 36 B. Pollux VIII 41. 49; für das

Fallenlassen der Klage Lysias im Lex. Cant. S. 669, 20 {Fr. 19 S.).

Vom Areopag wurde das Fallenlassen einer ßlutklage mit einer Geld-

bufse (^TTtßoXV)) geahndet, Aisch. ti. nagcinQ. 93 S. 270.

1" [Demosth.] g. Theokr. 10 S. 1324 a. E. g. Meid. 103 S. 548 i. A.

"2 Wie Platner meint I S. 127.

"^ Am bekanntesten ist der Fall des Demosthenes, der die Klage

gegen Meidias nicht zur richterlichen Entscheidung brachte, sondern

vorher einen Vergleich mit seinem Gegner schlofs, ohne dals ihn ein

Kechtsnachteil getroffen haben kann, Aber es fragt sich, ob es sich

dabei nicht vielmehr um eine Zurücknahme der Klage gehandelt hat,

die, wie im nächsten Buche zu zeigen ist, auch bei öffentlichen Klagen

unter gewissen Bedingungen statthaft war. Der Fall berechtigt also
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besonderen Klage auxooavTiotc, wenn auch deren Anstellung

von dem schuldlos Angeklagten nicht unterlassen worden

sein wird, falls er in jener gesetzlichen Ahndung keine aus-

reichende Genugtuung fand"-*. Noch mehr Veranlassung zu

ihrer Erhebung lag dann vor, wenn die sykophantische An-

klage Erfolg gehabt hatte, wie die Verurteilung der Feld-

herren der Arginussenschlacht zu einer Probole gegen ihre

Ankläger geführt hat (S. 214). Auch das Verfahren gegen die

Ankläger des Phokion"^ wird durch eine Probole oder

Eisangelie wahrscheinlicher als durch eine Graphe herbei-

geführt worden sein. Über die Folgen der letzteren läfst

sich nur vermuten, dafs die Strafe des Verurteilten im Wege
des Schätzungsverfahrens bestimmt wurde "^.

zu den von Caillemer Dictionn. d. antiq. II 2 p. 1654 geäufserten Be-

denken so wenig wie eine Äufeerung der Midiana, über die Anm. 114.

Wenn Genethlios Schol. zu Demosth. g. Androt. S. 593, 24 annahm, dafs

erst nach dreimaligem Unterliegen mit einer öffentlichen Klage Atimie

eingetreten sei, so lieruht das auf Verwechslung von partialer und totaler

Atimie.
"* Darauf gehen die Schlufswoite der Anm. 110 a. St. Demosth,

g. Meid. 103.

"5 Plutarch Pliol: 38.

"® Nichts beweist natürlich die Verurteilung von Sykophanten

unter den Dreifsig, Xenoph. Hell. II 3, 12. Das Gesetz bei Andok.

V. d. Mijst. 20 S. 11 aber betrifft nicht Sykophantie, sondern falsche

Denunziation.



Zehntes Hauptstück.

Sdiriftklag-en der Strategen und der
Aufseher der Marineanlagen.

über die Militärvergehen gab es ein umfassendes Ge-

setz', das uns zum Teil in Anführungen bei den Rednern

bewahrt ist , namentlich in den zwei unter Lysias Namen
überlieferten Eeden , die zur Unterstützung der auf Grund

dieses Gesetzes eingebrachten Klage gegen den jüngeren

Alkibiades gehalten sind. Im Wortlaut angeführt werden die

Bestimmungen, die gegen die da-paTsict und \i.-oxy.Uov^

genannten Delikte gerichtet sind : wer zum Dienste im Land-

heere sich nicht stellt, wenn er zu ihm verptiichtet, d. i.

ausgehoben (xaTaXeyei'?) ist, und wer in der Schlacht aus

Feigheit seinen Platz verlälst und sich zurückzieht^; hinzu-

1 Vgl. darüber Rosenberg PJulol XXXIV (1876) S. 65flf. Thalheim

N. Jahrb. f.
Philol CXV (1877) S. 269 ff.

2 Die Form Xt7roTa;t'ou für XeiTtoxaEtou wird bei Antiph. KovQiäi bei

Athen. X 67 S. 304 A [Fr. 129 K.) durch das Metrum gefordert und ist

bei Dcmosthenes überall in den Handschriften bewahrt, zum Teil auch

von den Grammatikern bezeugt, Lex. Seguer. V S. 277, 1 und Xitto-

axpctTtou S. 276, 33 u. a., vgl. Lentz zu Herod. II p. 543, 20. Danach

ist diese Form und verwandte bei den Attikern überall mit Dindorf

und Cobet Nov. led. p. 78 herzustellen, der aber bei Demosth. g. Meid.

166 S. 568, 7 die durch den Gleichklang geforderte Femininform Xmo-

:a^ia.-j nicht beanstanden durfte, wie bei Thukydides /a-oaxpaTia neben

ÄiTToaxpctTtov steht.

^ Lysias I 5 S. 520 f. röv vofAov -/.cXe'jeiv, idi xt? Xitttj ttjv xct^tv dz

TOUTiiaco 0£i/,(0(; svrxot [j.a/0[i.£vtüv xiöv »d'X^.iuv, rspt toÜtou tou? STporTiiora;

oixdCeiv. ö 0£ vo[i.os O'J Tiept to'jtwv 7.£/.c'J£i [j.dvov, 'DJA y.al öroaoi clv [atj Tcapui-

aiv bi TTJ
'^^'^fi

STpariä. Bestätigt durch § 6 mit dem Zusatz a7,E'iaa>)£ ok

Ttv£; £talv ry)- oEi 7r(xp£tvat. o'jy_ oiTivE? av TTjv TjXixt'av Ta'JTT/v l'ytuaiv; o'jy o'j; av
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fügen dürfen wir zu dem letzten Paragraphen : und wer das

Heer ohne Befehl verlälst — ein Delikt, für welches Pollux

den besonderen Namen XnTo^Trycttiov hat"*, das aber nach

attischem Sprachgebrauche in das XiroTa^iov mit einbegriffen

wurde •'^. Ein weiterer Paragra]di richtete sich gegen den,

der aus Feigheit seine Watten, insbesondere seinen Schild weg-

geworfen hatte (ocTroßsßÄ/jXsvai tyjv a3-ioa), während es nicht

scheint, dafs neben diesen drei Kategorien das Gesetz noch

eine allgemeine Bestimmung enthalten habe, die Feigheit in

weitestem Umfange traf*^. Wohl aber bedurfte es einer

ol aTpaTT|Yoi xaTa/i;tuatv ; Kurz bezeichnet den Inhalt der Klage [Demosth.]

g. Neaira 27 S. 1258, 22 o-jx I^eXSwv ixEt'vr^v Tryv s-potTetav l'fp'i'^ri — dtaxpa-

zeiaz- Erwähnt wird sie aufser in den Anm. 8 a. St. noch Aristoph.

Bitt. 443. Demosth. (/. Meid. 58 S. .533, 10. g. Timokr. 103 S. 733, 22.

Vgl. Aischin. [/. Timarch 29 S. 54 a. E. Ein Drama 'Aa-paTE'jxot f^ 'Av-

opoyuvoi schrieb Eupolis. Aber bei Aristoph. Fried. 526 ist äaTpctxet'a

Befreiung vom Kriegsdienst.

* Unter einer Reihe von Ypa'^fat, von denen nur a-fxijJ.o'j dem atti-

schen Rechte sicher fremd ist, nennt Pollux VIII 40 XtTroCTpaxio'j, Xt-o-

xa?tou, daxpofXE!«;, J.movocjxtO'j, d^i'X'ji).ayyj\i, xoO pt'Lat xrjv äsTTioct (icp' ou pt'J^cta-

Tit; KXeci)V'jij,os und stellt VI 151 oeiXo;, daxpaxEuxos , /aTioaxpaxitoxTjs zu-

sammen. Lex. Seguer. V S. 276, 33 Xiroaxpocxiou' 6 Xittiov xtjv axpctxtcfv.

Dagegen geht die Glosse des Suidas auf Thukyd. I 99, wo das Wort
in nicht juristischem Sinne steht.

^ Piaton Ges. XII 2 S. 943 D däv axpaxe'jsrjxat iaev xt;, m-tj äTroryayovxwv

0£ xü)v dpyovxtüv 7rpoa7ü^X&7j xou ypovou, Xi7toxa;io'J xoüxojv sTvai ypacpa;. So

wurde nach Demosth. r/. Boiot I 17 S. 999, 12 Boiotos, weil er an dem
Zug gegen Tamynai nicht Teil nahm, Anroxa^iou angeklagt. Aus gleichem

Grunde heifst Meidias XiTiuiv xtjv xct^tv bei Demosth. 164 S. 567, 20.

Demosthenes selbst Xt-oxa;to'j angeklagt, q. Meid. 103 S. 546, 26. 110

S. 550, 24. Aischin. n. ncconnn. 148 S. 314. Gegen Leokrates, der nach

der Schlacht bei Chaironeia aus Athen flüchtete, deduziert Lykurg 147

S. 239 das Vergehen Xn:oxa?iou, aber auch dsxpaxEt'cts, weil er ob Trapssye

xö aujji.« xc(?at xot; axpaxTjoT;, und in noch weiterem Sinne werden die

Trierarchen, die ihre Trierarchie verpachtet hatten, beschuldigt ÄeXoi-

zEvai xTjv x'i^iv, Demosth. v. trierarch. Kranz 8 S. 1230, 5. "Wenn aber

die Aristokiaten nach Lysias f/. Agorat 12 S. 452 den Kleophon vor

Gericht stellten -po-iaaiv uev oxi o'Jx t^/.i)£v eJ; xd orrÄa ävctrajaoaEvo;, so

war dies wohl eine Klage 7.axpaxEta;, nicht Xi-oxaito-j.

® Für die Existenz einer Ypot-yT] oEiy.ict; scheinen mehrere Redner-

stellen zu sprechen: Aischin. g. Ktes. 175 S. 566 ö pp i^o/ojv — iv xol;

a'Jxor; e-ixtfAtoi; wexo oeIv svEyEaöcc'. xov 'iaxpcixE'Jxov xcti xciv ÄEXo'.roxa xT|V
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solchen gegen die, die sich nicht zum Dienst auf der Flotte

stellten, zu dem sie verpflichtet waren (av auaa/iou), oder

eigenmächtig sich von der Flotte entfernten (Xiirovauxioü'^).

Die Grenzlinien zwischen den einzelnen Kategorien waren

aber so wenig scharf gezogen , dafs wegen desselben Ver-

gehens sowohl djTpaxs'.a? als Xi-oTar'ou geklagt werden konnte

und Alkibiades nach der Behauptung der Anklage sogar

gegen drei Paragraphen des Gesetzes sich dadurch vergangen

hatte, dafs er sich nicht zu dem Dieast unter den Hopliten.

zu dem er ausgehoben war, gestellt, sondern den Feldzug

in der Reiterei mitgemacht hatte ^. Damit hatte er zugleich

TCt^tv y.ixi tÖv oeiXciv Öij.o[(ü;. eJa't yvp y.cä ozOlcn; ypocjott v.tX. Andok. v. (J.

Myst. 74 S. 35 -/al fjTz6fSoi XtTioisv ttjv Tcf^tv t\ darpctTeia; yj otOloa t] ol'iol'j-

fxayt'ou ocpXoisv ry Trjv dam'oa dtTioßdXotev — ootoi Trdvxe; ötTifi.ot TjOav xci aw-

\xaxo:, Tot 0£ ypi,tj.oiTa tXyo\. Lysias I 7 S. 521 f. (Anm. 8). Anklagen 8£t>ta;

auch Aristoph. Achnrn. 1129. Ritt. 368. Dafs aber nur des Wegwerfens

des Schildes im Gesetze ausdrücklich gedacht war, geht nicht nur

aus dem Gesetze über die ir.'xyys} ici. oo-z-iaaü!'«; (S. 279), sondern auch

daraus hervor, dafs Piaton Ges. a. a. 0. Militärklagen aufser gegen

äaxpGtxei'a und /,i-oxd;iov nur noch gegen den aiaypü>i d-oßaXiov oTtXa

TzoXtlxivA anordnet, und noch Lex. Seguer. V S. 217, 21 (Anm. 7) nur

diese drei Klagen kennt. Für die Dreiteiligkeit des Gesetzes, soweit

es sich auf Militärvergehen im Landdienste bezog, beweist auch Lysias

a. a. 0., während Rosenberg nur eine Zweiteilung annahm. 'A-oßsßXrj-

xevai, nicht ippicpEvai xr]v äarioa war auch der im Gesetze über xotxrjopia

verpönte Ausdruck, Lysias fi. Tlieomn. 12 S. 353. 9 S. 349. Vgl. Isokr.

V. Fried. 143 K. 47. Die Stellen der Komödie über den 'ia-tSaTOßXTjs

Kleonymos bei Ribbeck zu Acharn. 88.

^ Andok. a. a. 0. PoUux VIII 42 f. XiTrovocjTWj ;jiv exp'fvexo o xr^v

vaüv exXiTttuv, ws-cp ö xtjv xd^iv XiTioxot^tou, ävauaayto'j 0£ ö xtjv va-jv iaev [xr^

Xnrwv, ii.7] ii.£vxoi -m'j\}.'xyjpoLz. Lex. Seguer. V S. 217, 21 == Suidas u.

d'^'X'jixoLyioM ' lo^ZEp toö [xitj axpaxE'JEaftai v.at xoü X'.—eIv ttjv xot^iv xat xoO xi

StiX« äiroßaXsiv CT^j|J-tat T^aav (öptap.£vat, o'jxiu xat xoO (j.tj vaufjLajjfjaat " xal xoOxo

Tc- ocpXrj|i.a d'M'jixayio'j IxaXEl-ro. Des XiTiovauxi'o'j machte sich Eratosthenes

schuldig nach Lysias g. Erat. 42 S. 411. Aittovew; nicht als juristischer

Terminus [Demosth.] g. Polykl. 65 S. .1226, 15.

^ Lysias I 7 S. 521 f. -qfo'vxai — oXm xüi voaw [jlovov ä'jxov xöiv TioXtxtJüv

z\oyo\ Elvai' daxpaxEi'ot; [j-ev yäp otxa(u); fiv a'jxov iXüivat, oxi xaxo/.syEi; OTrXixrj?

oüx I^TjXi^E fjLEÖ' 'j|j.(Lv axpotxo7r£0£uaoii.£vo;
, (Xirroxa^iou os oxt> o'j Tzapiayt

fjtexa T(Lv ä'XXiuv cauxöv xd|ai, OEtXta; oe, 6'xi oeTv aüxov fiExi xüiv örXtxoiv

xtv5'jv£'j£tv tTTrE'JEtv Ei'XsTo. (So habe ich die Stelle schon Quaest. Lyniac.
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nach eiuem anderen Gesetze sich schuldig gemacht, das

Schriftlvlagen gegen die anordnete, die, ohne die gesetzliche

Prüfung (ooxt[iaaia) bestanden zu haben, Reiterdienste taten ''.

Sowohl diese Klagen wie die im Militärstrafgesetz auf-

geführten hatten für den verurteilten Angeklagten volle

Atimie zur Folge ^^. Eine weitere Schriftklage ol'jtou.oUci.c

f^pec. p. 11 geschrieben. Thallieim setzte mit Bewahrung des im Pal.

stehenden STpa-oTziow aovo? vorher a-pa-cua'^aevo? XizoTagto'j ok oxi iv tw

TtcCifj ein, womit die schon § 5 begangene Sinnverdrehung der Gesetzes-

worte ^v TT^ TieCf a-pariä noch augenfälliger würde.) II 1 S. 557 und 4

S. 561 wird nur von äaTpatEia; ypacfai gesprochen und danach ist diese

Rede xax' 'AX-iCißtdSou daTpa-eict;, die erste nach § 5 S. 520 Xn:oTa|iou über-

schrieben, wiewohl beide in dem gleichen Prozesse als Deuterologie und

Tritologie gehalten sind. Das Delikt des Boiotos, das nach Demosth.

I 17 S. 999, 12 als /.i-o-a;wv qualifiziert war, setzte ihn nach § 16

S. 999, 6 einer 7pa'.pTj datpa-Efc«; aus. Dazu Lykurg g. Leoh: 147

(Anm. 5).

^ Lysias ISS. 523 toü vo,ar/j -/.EXeurjvxoi;, ioL\ xi; äocixt'p.aaxo; l-zf'jr^

i'xi,uov elvai, IxoXfXTjaev äoov.iix'xsioz tTiTteijctv. 22 S. 534. II 11 S. 569.

(f.
Mantith. 13 S. 578. Dafs hierüber ein besonderes Gesetz bestand,

bemerkt Rosenberg S. 69 f.

'•^ Für die im Militärstrafgesetz aufgeführten Delikte bezeugen

dies Andok. und Aischin. g. Kten. a. a. 0.; für einzelne derselben Lysias

g. Theomn. 1 S. 342. Isokr. v. Fried. Aisch. g. Timarch. Demosth.

g. Meid. g. Titnolr. g. Neaira a. d. Anm. 3 a. 0. v. d. Freih. d. Rhod.

32 S. 200, 11; für das dooxt'fjiaaxov t;r-e'j£tv Lysias g. Älkib. 1 8 (Anm. 9).

Die an der letzten Stelle genannte Atimie kann nur die totale sein,

und scheitern mufste der Versuch von Röhlecke ztir ErMürung der

14. n. 15. Bede des Lysias (Magdeburg 1905), sie als eine partiale zu

erweisen. Dafs Archestratides seine Anklage gegen Alkibiades liel)er

auf das Militärstrafgesetz als auf das Gesetz iiber unbefugten Dienst

in der Reiterei gegründet hatte, kann nicht gegen die Gleichheit der

in beiden festgesetzten Strafen entscheiden, erst in der Begründung der

Anklage in der Deuterologie scheint das zweite Gesetz herangezogen

worden zu sein. Aber keinesfalls kann das letztere noch schwerere

Strafen als das andere, aufser Atimie noch Konfiskation des Vermögens

verordnet haben. Die Worte in I 9 -/.al -zä -/pT.actxa aüxoj OTj,u£'ji)f,vat, die

zu dieser Meinung Veranlassung gegeben haben, sind mit Thalheim zu

tilgen; sie mögen aus einer Erklärung zu dem folgenden -/.ai -«aott; xocT;

•xetfAEvai; Criixiom; bjoy/j'/ ycv£3&7t stammen. Der Rechtfertigungsversuch von

Brewer Wiener Studien XXIII S. 65 ff", beruht auf dem schon S. 401

A. 100 gerügten Mifsverständnis.
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gegen Überläufer läfst sich nicht belegen ^^ und war auch

überflüssig, da Übergang zu den Feinden als Verrat be-

handelt und mit Eisangelie (S. 102), bzw. mit YpacpYi Trpoooaiac

(S. 379) verfolgt wurde. Ebensowenig folgt aus den über-

lieferten Fällen der Bestrafung von Spionen ^- die Existenz

einer gegen sie gerichteten Klage ^^. Dafs in der Juris-

diktion die Strategen von den Taxiarchen, und soweit sie die

Reiterei betraf, von den Hipparchen oder den Phylarchen

unterstützt, und dafs die Richter über Militärklagen aus

den Bürgern genommen wurden, die den betreffenden Feldzug

mitgemacht hatten, ist schon oben (S, 118. 143) bemerkt.

In bezug auf die Trierarchie und die Eisphora ist die

Jurisdiktion der Strategen lediglich eine privatrechtliche,

also erst im zweiten Teile zu behandeln. Denn die Rechts-

streite, die aus der Verpflichtung der Trierarchen zur Rück-

gabe des ihnen vom Staate übergebenen Schiffs und zu-

gehörigen Geräts entstehen , gehören auch , soweit es sich

um Diadikasien des Trierarchen gegen den Staat handelt,

wie schon im ersten Buche (S. 114) bemerkt, zur Hegemonie

der Aufseher der Marineanlagen (i-ijxeXr^xai täv vstopttov).

Auch für letztere Diadikasien ist fraglich, ob sie den

öffentlichen Rechtsstreiten zuzurechnen sind (S. 26(3);

jedoch empfiehlt es sich sie gleich hier zu besprechen.

^^ Weder die Aufführung des a'jxotjio.'.o? bei l'ollux VI 151 unter

den (ioty.T|ac«Tü)v (5vo;j.a-a Icp' oh Etat otxott xat ypoc^at noch das Scholion zu

Demosth. r/. TimoJcr. S. 740, 25 berechtigt zu deren Annahme. Das

Psephisma Tiepl twv h Itv-iheia^ aeTotaTGtvTwv (Lykurg g. Leolr. 120 f.

S. 241) neuerte nur, sofern es gegen sie Apagoge verstattete; der nach

der Schlacht bei Chaironeia gefafste Yolksbeschlufs aber (Lykurg 53

S. 177) bezog sich auf blofses Verlassen der Stadt.

^2 Anaxinos aus Oreos Murde als Spion des Philipp auf Antrag

des Demosthenes gefoltert und mit dem Tode bestraft, Aischin. g. Ktea.

223 f. S. 616. Demosth. r. Kranz 137 S. 272, 27. [Plutarch] Lehen d.

10 B. S- 828 A. Gleichfalls auf Fremde geht Antiph. bei Athen. 1173

S. 66 D (Fr. 277 K.) av fj.£v apa r^Tiept 7rptaij.£vo; Tic c^aaepr,, arpejSXr/jv

Ypotcpoust TOÜTOv (u; xaTC('axoT:ov.

1^ Dafs es verboten gewesen sei, seine Waffen zu vei-pfändeu, was

dem Scholion zu Aristoph. Phit. 451 = Suid. u. Iv^yupov noch Böckh

Sth. I"' S. 179 f. glaubt, beruht auf einem Fehlschlufs aus den Dichter-

worten.
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Glaubten uäiiilich die Trierarchen der Pfiicbt, Schiff und

Gerät in brauchbarem Stande zurückzuliefern, aus irgend-

einem Grunde überhoben zu sein , so war darüber die Ent-

scheidung in einer Diudikasie herbeizuführen^*, bei der die

Werftbehörde den Vorsitz hatte, zugleich aber auch für Ver-

tretung des fiskalischen Interesses zu sorgen gehabt haben

wird. In den iuschriftlicii erhaltenen Übergabeurkunden

dieser Behörde, die sich über einen grofsen Teil des vierten

Jahrhunderts erstrecken ^^, begegnet nicht selten als Anlafs

einer solchen Diadikasie die Einrede (axf^'liq) des Trierarchen.

Schiff und Gerät sei im Sturme zugrunde gegangen (xaxa

/ei|xü)va dizoXui'kevai, oiacp&apr^vai). Erkennt der Gerichtshof die

Einrede als begründet au , so wird dem Trierarchen in der

Regel nur auferlegt, den Schiffsschnabel (s[j,ßoXo?), der der

Beschädigung durch den Sturm am wenigsten ausgesetzt war,

abzuliefern oder zu ersetzen ; sie heifsen dann in prägnantem

Sinne axrj']/a[i.evoi xaxa ysitxtova aTToXojXsvai oder kurz axyj'];ajj.£vot

xaxa /£i[j,ü)va, ihre Schiffe axrjcpf^siaai x7.-a /si[xä)vct diroXcuXsvai

;

Schifte, über die überhaupt in einer Diadikasie entschieden ist,

heifsen oiaBsotxaaixsvai ". Im einzelnen Falle entschied auch die

Volksversammlung, dafs Schiff und Gerät im Kriege, d. i.

ohne Schuld des Trierarchen unbrauchbar geworden sei^'.

War der Spruch zuungunsten des Trierarchen ausgefallen,

so hatte er sich zur Stellung eines neuen Schiffs bzw. zur

Ablieferung des Schnabels des alten Schiffs zu verpflichten,

während dies selber ihm als Eigentum verblieb, aber aus-

einandergenommen werden mufste. Doch konnte er sich von

dieser Leistung durch Zahlung einer Taxsumme von fünf-

^* Bezeugt schon für den letzten Teil des fünften Jahrhunderts

durch [Xenoph.] St. d. Ath. 8, 4, der unter den stehenden Geschäften

der Gerichtshöfe aufführt ota^ix'aCetv zX it? ttjv vaüv ;j.t] ir.iav.z'jdCzi.

15 Herausgegeben und meisterhaft bearbeitet von Böckh Urkunden

über das Seewesen des attischen Staates (1840). Zu den von ihm ge-

sammelten 17 Urkunden sind im C. I. A. II lY 2 noch 12 weitere hinzu-

gekommen.
'" Belege für alles bei Böckh S. 214 ff. Vxrj'iidfxevoi im prägnanten

Sinne z. B. C. I. A. n. 81P 17-5, im weitei-en von denen, die die Ein-

rede erhoben, n. 811« 97.

1^ C. I. A. n. 8071' 4.1. 808 d 1. 809 ^ 1.
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tausend Drachmen loskaufen, deren Niedrigkeit sich daraus

begreift , dafs das alte Schiff dann zurückzugeben . dessen

Wert also in Abzug zu bringen war ^^. Gelegentlich kommt
auch der Fall vor, dafs die Trierarchen zwar nicht zur Her-

stellung eines neuen Schilfes, wohl aber zur Zurücklieferung

des Geräts verurteilt werden ^^. Natürlich konnte das Er-

kenntnis auch auf Verpflichtung des Trierarchen zur Reparatur

des Schiffes lauten, die dann der Staat wohl auch gegen

Erlegung einer festen Taxe übernahm^". Die Urkunden

zeigen aber, dafs gegenüber den Trierarchen, die mit Er-

füllung der ihnen auferlegten Verbindlichkeiten im Rück-

stand blieben , von den strengen Gesetzen wider säumige

Staatsschuldner vielfach kein Gebrauch gemacht wurde.

Statt nach Ablauf der Zahlungsfrist sofort mit Verdoppelung

der Schuld und Einziehung des Vermögens wider sie vor-

zugehen, führte man sie lange Jahre hindurch in den Listen

der Schuldner fort; erst durch neue richterliche Entscheidung

wurde auf Verdoppelung der Schuld erkannt ^\ vorüber-

gehend auch , als die Zahl der Rückständigen zu sehr an-

gewachsen war, der Rat der Fünfhundert dazu ermächtigt,

diese Verdoppelung zu verhängen ^2. Aber auch dann war

*^ In der zuerst von Köhler Mittheilungen d. d. arcli. In^t. in Athen

lY (1879J S. 79 ff. herausgegebenen Urkunde C. I. A. n. 804 (Ditten-

berger Syll? n. 530) begegnet wiederholt der Vermerk wfiioXrJYTjaav im

Toü otxaaTrjpi'o'j xrjv vaüv xaivryv dTiootocetv t-^
—oXei, ttjv oe ro^vatötv oto/.'jastv

xai Tov £[j.,3o?,ov dTTootöoEtv eJc -ra vEtopiot. Danach ist auch die von Böckh

S. 218 ff. besprochene Formel otoe twv -rpiTjpGepyiuv twv öarj? oyTjaotvTiuv ht

zw oixaaTr^pui) xotivd; aTroocoasiv Tpir^pEt; xa' toü; £|j.|3oXo'j; i^cpEiXciuat zr ttoXei,

to; oe TpiTjpEis dTTooESu'jxaatv u. ä. zu erklären.

^^ C. I. A. n. 795 f 1 to6;0£ iv to3 oixaaTTjpi'tp är.rjr.t'^vjyj-ziz xai Ttapa-

SdvTas T« axeÜTj mit Köhler Mittheilungen VI (1881) S. 22.

2» C. I. A. n. 811c 198 ff. mit Böckh S. 199 f. Reparatur durch

die Trierarchen n. 794 >> 49 mit Köhler VI S. -33 f.

2' C. 1. A. n. 804 A^ 65 o'jto; zhay'ÜzU dz t6 oixctoxTjpiov io-^ÄEv 8üo

xptT^pEi; dTToooüvat TTJ' -oXei und vorher wiederholt cu'j/.e ttjv onrXaatav mit

Köhler IV S. 83. Daraus ist aber nicht mit Thalheim S. 124 f. A. 5

zu folgern, dafs überhaupt die Verdoppelung der Schulden an den

Staat eines Gerichtsbeschlusses bedurfte.

^^ C. I. A. n. 808c 1 und öfter oioe tiLv Tpir^pdp^^cov tuv lofeAtoasv f,

ßou/.Tj fj IttI XpE[jirjTos (Ol. 113, 3. 326/5) ttjv Tpir^pr^ mit' Köhler S. 84.
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uuui geueigt, den Zalilungsptliclitigeii Erleichterungen zu ge-

williren. Es sind nielirere Fälle bezeugt, in denen auch die

Apograjdie nicht zur Einziehung des Vermögens führte,

sondern ratenweise Abzahlung gestattet wurde -^, und ein

von Deniades beantragter Volksbeschlufs liefs wenigstens für

die Hälfte der Schuldsumme Abrechnung auf frühere frei-

willige Beiträge zum Getreideankauf zu-*.

23 Vgl. die Belege bei Böckh S. 212 f.

-* C. I. A. ü. 808c 7 ff. und öfter mit Böckh S. 229.

Lipsius, Attisches Keclit. 30



Beriehtigfung:.

S. 322 Z. 18 für Auf einem Volksbeschlusse aber wird es beruhen

lies Auf besonderem Gesetze aber beruht es.

y. 327 Z. 25 fiir Endeixis und Atimie lies Endeixis und Apagoge.
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Vorwort.

Dafs dieser Band später als ich gewünscht und gehofft

hatte, an die ()ffentlichkeit tritt, hat seinen hauptsächlichsten

Grund in der erfreulichen Tatsache, dafs das Privatrecht,

mit dem er es zu tun hat, in letzter Zeit auch von juristischer

Seite in wesentlichen Teilen zum Gegenstand eindringender

Bearbeitung gemacht worden ist. Je mehr damit einem Be-

dürfnisse und Wunsche entsprochen ist, dem ich seit 36 Jahren

zu wiederholten Malen Ausdruck gegeben habe, um so weniger

habe ich mich einer sorgfältigen Berücksichtigung der ein-

schlagenden Arbeiten entziehen dürfen, wenngleich der Er-

trag nicht überall so lohnend war, wie bei dem vortrefflichen

Buche von Partsch über das griechische Bürgschaftsrecht.

Wenn alle diese Monographien mit gutem Grunde das ganze

griechische Pvecht in Behandlung nehmen, so darf eine Dar-

stellung, die sich auf das gesamte Rechtswesen des einzigen

Staates erstreckt, der näherer Kenntnis zugänglich ist, sieh

auch in dem auf das Privatrecht bezüglichen Teile auf

Athen l)eschränkon , ohne darum ganz auf Herbeiziehung

aufserattischen Rechts da zu verzichten, wo sie im Interesse

der Sache erwünscht schien. Ausgeschlossen blieben nur

die in immer steigender Fülle erschlossenen Papyri. Denn

ob Rechtssatzungen auch der Ptolemaierzeit auf griechische

Quelle zurückgehen, läfst sich doch erst dann mit Sicherheit

beurteilen, wenn das altgriechische Recht selbst nach Mög-
lichkeit aufgehellt ist. Durch die gebotene Beschränkung

der Darstellung war auch ihre Methode gegeben. Denn da

das attische Recht und Rechtsverfahren seine Regelung in

den Gesetzen über die Obliegenheiten der Organe der Staats-

gewalt gefunden hat, wird seiner Eigenart nur die Dar-



VIII Vorwort.

Stellung ganz gerecht, die ihre Anordnung durch den gleichen

Gesichtspunkt bestimmen läfst. Dafs dabei der Zusammen-
hang des begrifflich Zusammengehörigen nicht zu erhebliche

Störung erfährt, läfst, wie ich denke, meine Darlegung selbst

erkennen. Wenn aber die unvermeidliche Ungleichmäfsig-

keit der einzelnen Kapitel der Übersichtlichkeit der Dar-

stellung einigen Abbruch getan hat, so wird das Inhalts-

verzeichnis dafür Ersatz gewähren, das dem dritten Bande

beizugeben ist. Ihn denke ich sobald folgen zu lassen, als

meine amtlichen Verpflichtungen es gestatten.

Leipzig, am 24. Oktober 1011.

J. H. Llpsius.



Der

Juristenfakultät der Universität Leipzig

im Jubiläumsjahr.
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Vorl)emerkuna-en.

\MUirend für öffentliche Rechtsstreite neben der Schrift-

khige eine ]\Ielirzahl von besonderen Klagformen besteht,

kommt fiir private Rechtsstreite neben der o-'x-/; im engeren

Sinne nur die o'7.otx'z-i7. in Fraget Deren Wesen besteht

darin , dafs ein Recht oder eine Pflicht zwischen zweien

oder mehreren streitig ist, von denen jeder das bessere An-

recht auf eine Sache oder die mindere Verpflichtung zu

einer Leistung zu haben behauptet^. Darum gibt es in

der Diadikasie in der Regel keine Kläger und keine Be-

klagten •'', ein Unterschied, der auch im Rechtsgange manche
Abweichungen vom sonstigen Verfahren zur Folge haben

mufste. Aber wenn es gleich nicht berechtigt scheint, einen

Teil der Diadikasien den öffentlichen Rechtsstreiten zu-

^ Vgl. die Zusammeustellung im Gesetze bei Demosth. g. Timohr.

54 S. 717, 19 oSüjv oixT^ "pOTcpov iyi\z~o t] £j>}'jvct yj oiaor/.asia — r, PAci. tj

or^iAoaia. Ebenso g. Lept. 147 S. 502, 3. Die erstere Stelle berechtigt

aber ebensowenig wie die Einreibung mehrerer auf Anlafs einer Diadi-

kasie gehaltenen Reden unter die /.oyo'. o-/;;j.o3'.^i durch Dioms (Anm. 9)

die Diadikasie auch als öfi'entliche Klage anzusehen, vgl. S. 266.

2 Lex. Seguer. V S. 236, 16 oJ/ ä-Äw; tmol oi'xr^ oiaoixastoc xof/.elTai,

a)}.' i\ ai; —spi Tivr>; ä;j.-.it3,j7jTryj;; ia-tv otoj n^jO'jif/.ti [jlö/.Xov. Was hier

und weiter noch nach Diogenes Etjm. M. S. 267, 7 = Hesych. u. d. AV.

hinzugefügt wird, trifft ebenso wie die Glossen Lex. Cantabr. S. 665 a. E.,

Suid. u. d. "W. = Schol. zu Demosth. g. Lept. a. a. 0. nur vereinzelte

Anwendungen des Begriffs, wahrend andere ganz Unbrauchbares bieten.

^ Das hebt mit Recht G. A. Leist der attische Eigentlnnnsstreit im

System der Diadil-asien (.Jena 1886) S. 31 ff. hervor. Xur trifft es nicht

auf alle Fälle der Diadikasie zu, z. B. nicht auf die Diadikasien zwischen

Trierarchen, vgl. S. 114 A. 242. Vor allem aber fehlt Leist darin, dafs

er in den Diadikasien nur rräjadizial])rozesse sieht.

*.30*
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zurecliiien (Anm. 1), so beschränken sie sich, auch soweit

sie zweifellos das Privatrecht betreften , nicht auf einzelne

Rechtsgebiete und fallen darum der Kompetenz verschiedener

Gerichtsvorstände zu. Sie lassen sich darum nur im Zu-

sammenhange mit den verwandten Klagen behandeln. Hier

beschränken wir uns darauf, die uns bekannten Arten von

Diadikasien kurz zusammenzustellen. Um das Recht auf eine

Sache handelt es sich in den Diadikasien um Erbschaften oder

Erbtöchter, die in unseren Quellen am häufigsten begegnen.

Weiter ist ein Eigentumsrecht Gegenstand der Diadikasie

(Staoixaa[jLa)'^ in den Rechtsstreiten zwischen dem Staate

und einem Privatmann, der auf einen Teil eines konfiszierten

Vermögens als sein Eigentum Anspruch erhebt, was hz->.-

axr/-TE5t>at heifst^. Ebenso kann ein Eigentumsstreit zwischen

mehreren Privaten** auf dem Wege der Diadikasie aus-

getragen werden. Nur dem Titel nach bekannt ist uns eine

auf Anlals einer Diadikasie über den Ertrag eines Grund-

* Lysias i. d. A. 5 a. R. 10 S. 595.

^ Einen Fall dieser Art behandelt Lysias siebzehnte fälschlich

-cpl 5r|fAoa;u)v doi7.r,ij.G(Tiuv überschriebene Rede (S. 306). Der Ausdruck

lv£-ta7.rJ7:x£aHai begegnet in ihr nicht, wohl aber bei [Demosth.] g. Timoth.

45 S. 1197 a. E. OTjac'jdevTwv twv 'AvTtaay/j'j svE-taxT/L^aOai bi ttj o'jat'a xr^

Ixsivou £vo'.p£t?,o,a£vov ct'jTw TovJTo To dpyjpiov. 46 f. S. 1198, 5. 15. Eine

Rede des Demosthenes -p6; KpiTtav z^pi toj r.Er'.a/.Y^ixaato; führt Harpokr.

u. d. W. an. Im Anschlufs an den durch die Rede gegen Timotheos

belegten Fall beziehen Harpokr. und Lex. Seguer. V S. 189, 2 die Aus-

drücke nur auf das Einspruchsrecht des Gläubigers, Etym. M. S. 340, 38

und Lex. Seguer. V S. 250, 14 (Hptst. 11 § 1 A. 85) gedenken daneben

des gleichen Rechts zur Sicherung der Mitgift der Ehefrau. Dafs aber

Pollux YIII 61 im Rechte ist, wenn er die Berechtigung zu dem Ver-

fahren auf alle Fälle ausdehnt öttotc ti? £v toT; OTjijic'jiicraiv sgcj-« t». 6'^v-

?.£a&at ?! TTpoar.xEtv Xr/oi beweist die Rede des Lysias. Im Falle der ^;£-t-

azTjii; war die -oi^a-AOLza^olii zu erlegen, von der im nächsten Buche zu

sprechen ist. Einen Rechtsstreit gegen den Staat betrifft auch das

einzige aufserattische Beispiel einer otaoixaai'a auf einem Volksbeschlusse

von Zeleia MiUlieil. ä. arch. Inst, in Athen VI (1881) S. 229 (Ditten-

berger Si/II.- n. 154) Z. 18 f. r^v os -t; iij.'j;taßotTi^ cii; TTpiacOoti rj /.a^Eiv -/.'jp-'w;

zapoc TTj? -oAeio;, otaSr/aatV^v aütw elvai.

^ Auf den Streit zwischen zwei Staaten über den Besitz eines

Landes wendet oiaBizctCEcs&ai an Hegesipp üb. Halon. 1 S. 78, 25. 41 ff.

S. 87, 2. 14. 18.
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Stücks geschriebene Rede des Deinarch ''. Der gleiche An-

lafs kanu auch den ebenfalls nur ihrer Aufschrift nach l)e-

bekannten Reden über Häuser, Grundstücke, Sklaven u. ä.

zugrunde liegen; aber wir sind nicht berechtigt, den Vindi-

kationsprozefs dem attischen Rechte ganz abzusprechen^.

Um ein einzelnes Recht wird gestritten in den Diadikasien

zwischen mehreren Geschlechtern . bzw. Geschlecliteru und
Gemeinden über ein Priestertum oder sakrale Befugnisse

oder zwischen mehreren Rriestcrn über Opfer oder Ehren-

rechte ^, ebenso zwischen mehreren Personen über den An-
spruch auf ein Amt^*^ oder eine Vormundschaft. Zwischen

dem Denunzianten im Mysterienprozesse, die auf die aus-

' npö; 'Ay.tiVv'/.pct-TjV 'A7.'j':/.-y.j'.7. -trA y.oirjTMw ycoc'o'j nach Dion. Hai.

üb. Dein. 12 S. 663.

^'' Mit Leist a. a. 0., dem Mitteis Reichsrecht u. VoR-f^recht S. 70.

501 f. und Beauchet (Anm. 19) III p. .37.5 ff. folgen. Dafs es sich bei

der Diadikasie nicht überall, wie diese Gelehrten meinen, mir um ein

relatives Kecht handelt, zeigt namentlich die Diadikasie gegen den
Fiskus über konfiszierte Güter. Wenn die Genannten sich besonders

auf eine Stelle des Isaios stützen v. Erbe ä. Arist. 24 S. 267, so haben
sie die Worte des Redners mifsverstanden, wie schon Bedeutung d. gr.

Rechts S. 31 bemerkt ist.

^ Der letzteren Art war die ?'.c(or/.a3''a tt^; upe-'a; tt,; Ar^j-r^Tpo; -po;

TÖv tEfyocsavnjv, für die eine unter Deinarchs Namen gehende Eede ge-

schrieben war; sie betraf wohl die Berechtigung zur Darbringung von
Opfern, wie wir nach [Demosth.] g. Neaira 116 S. 1385, 4 annehmen
dürfen. Fälle der ersteren Art behandelte die ebenfalls dem Deinarch
nach Dionys mit Unrecht beigelegte Rede o'.aor/.a3ta E''joc£V£;j.cov roö;

KTjp'jy.a; ürjp toö y.ctvä); (1. v.iWj oder Ttüv y.avuivj, die Rede des Lykurg
oder Philinos vMiv.iy.i Kpoxcov.oiüv -pö; Koipcovßa;, die Rede des Deinarch
oiaot7.aata Kpoy.cuvtoiüv und desselben otaor/.aata (PaJ.r^pEiuv (Demos) -pö;

«Doivr/a; (Geschlecht) ürEp xffi icpcucj-jvrjS -roü Iloac'.oäivos. Unklar ist die

Beziehung der Rede des Deinarch otaoixaaca 'AOixovcöai -epl tt,; ij-uppivr^;

xat T^; ,u.[/.ay.o;, die von Dionys ebenso wie die drei andern in seinem

Verzeichnis der deiuarchischen Reden genannten irrig den 'lA-jO'. OTjaostoi

zugezählt wird. In einer Diadikasie ist vielleicht auch Lykurgs Rede
rspl TT,; tcpeiot; gehalten, die nach den Fragmenten jich auf das Prie.^ter-

tum der Athena Polias bezog.

^^ Über ersteres Aristot. 56, 6, über letzteres S. 266 A. 6. Auch
die Berechtigung zur Führung eines Namens konnte Gegenstand einer

Diadikasie werden, aber der in Demosthenes Rede gegen Boiotos be-

handelte Rechtsstreit dieser Art wird überall nur als or/.r, bezeichnet.



4(56 Zweites Buch. Die Klagen.

gesetzten Preise Anspruch erheben , tindet nach Volks-

beschlufs eine Diadikasie statt". Um die Yerptlichtung

zu einer Leistung handelt es sich bei den Diadikasien über

eine regelmäfsige oder aufserordentliche Leiturgie, die der

für sie in Anspruch genommene dadurch von sich abzulehnen

sucht, dafs er einen anderen als in höherem Grade zu ihr

verpflichtet zu erweisen sucht ^-
; ebenso, wenn zwischen dem

Staate und einem Trierarchen darüber gestritten wird, ob

der letztere zum Ersätze, bzw. zur Wiederherstellung des

verloren gegangenen oder beschädigten Schiffes und Schiff-

gerätes verpflichtet ist ^^, oder zwischen Trierarchen darüber,

wem die Pflicht zur Erstattung des vom Staate empfangenen

Gerätes obliegt'^, oder überhaupt, wenn es fraglich ist, wer

zur Rückzahlung von dem Staate gehörigen Geldern ver-

pflichtet ist ^^. Fernzuhalten sind diejenigen Fälle, in denen

das Wort nicht in dem besprochenen engeren Sinne ge-

braucht ist, sondern allgemein den Rechtsstreit bezeichnet ^".

Wie beim einfachen Verbum, wird auch bei dem Compositum

das Medium von den streitenden Parteien, das Activum von

11 Andok. r. d. Myster. 28 S. 14. Einen Streit der Trierarchen

um den Kranz, der vom Volke für den ausgesetzt war, der sein Schiff

zuerst segelfertig gemacht, behandelt Demosthenes einundfünfzigste

Rede; aber sie ist nicht im Gerichtshofe, sondern vor dem Rate ge-

halten, der darüber zu erkennen hatte.

12 Über die Diadikasien der Choregen und Trierarchen und ihr

Verhältnis zur Antidosis sprechen wir im elften Hauptstück.

1« Vgl. S. 457 f.

1* [Demostb.] g. Energ. u. Mues. 28 S. 1147, 19 oöos i-ey pcz'ict-o

ajTw i-owrm. 31 f. S. 1148, 17. 28. 26 S. 1146 a. E. (S. 114 A. 242). In

gleichem Sinne otctv./.aatotv ctrcvsyxclv oder 5taotxc(50(ai)o(i -r^z -riva C. I. A,

II n. Sil«! 52 f. 803'^i 95 f.

1^ Demosth. g. Timökr. 13 S. 704, 5 ff. eoujxe yvwpiTjV EüxTT^fjuuv —
'jfjiöis [A£v £ta7r(>aTT£tv T0\>; i:piTjpäp-/o'j;, ixEtvoi; o' ilvat Tieft ctÜTÖJv st; to-j;

r/ov-cas ävacpopav* £7.v o' äij.cpiaßrj-r)TC(t -t, -otsiv otctoixotawv, tov o' r^TTT^iHvTa

TOÜTOV (5cs£tXctV TTj ZOÄtt.

16 Demosth. y. Onetor I 2 S.. 864. 8. Plat. Ges. XI 14 S. 936 D.

[Xenoph.] St. d. Äth. 3, 5 f., während 3, 4 das Verbum wiederholt in

eigentlicher Bedeutung steht; deshalb stellte Kirchhoff dort überall

das Simplex her, während Böckh Sth. 1- S. 434 A. darin eine Bestäti-

gung seiner sehr wahrscheinlichen Vermutung erblickte, dafs das Schrift-
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den entscheidenden Iiichtern gesagt ^^ Für die ersteren

wird neben dem eigentlichen Ausdruck mit bezeiclinender

Vorliebe dacpiaJir^-Erv verwendet, das noch siiezieliere Be-

deutung im Erbschaftsstreite gewinnt. Aber darum ist es

noch nicht berechtigt, die a;x''ficjß-/)tr;a3'.c den ot/ai als be-

sondere Art von Rechtsstreiten gegenüberzustellen '^

Andere Klagen, die vor verschiedene Behörden gehören,

besprechen wir zuletzt, weil es Nebenklagen sind , die aus

den Hauptklagen folgen oder sie vorbereiten , und darum

derselben Behörde zuzuweisen waren, vor welche die Haupt-

klage gehört.

Der Behandlung der einzelnen Klagen schicken wir

überall eine kurze Darstellung der Rechtsverhältnisse

voraus, zu deren Schutze sie bestimmt sind^^. Es ist dies

um so unerläßlicher, als diese Rechtsverhältnisse vielfach

unserer Kenntnis weit zugänglicher sind als die Klagen

und deren Möglichkeit darum nicht selten nur aus jenen

erschlossen werden kann. Dieser Sachverhalt mußte auch

in der Bezeichnung der einzelnen Paragraphen zum Aus-

druck kommen, wenn gleich darin eine gewisse Abweichung

vom System liegt.

cheu von Kritias verfafst sei, der nach Pollux A^III 25 IkvavA'^vm im

Sinne von oi' oXo'j xoö £Tr/j; or/.a^cw gebraucht hat. Ironisch, aber der

eigentlichen Bedeutung nahe steht das Wort Aischin. g. Ktes. 146 S. 536

oictotxaaiav k'ccrj ypa'isiv t(u ßT.fxaTt 7:pö; t6 axpaTTjiov und Deinarch g. Aristog.

1 S. 77 TfAzi oictotxaaou.£voc xv] iz 'Apetou Tiayo'j ßo'j?.^, bildlich Plat. Symp.

3 S. 175 E oiaof/.aaoiAEtla Vjw x£ v.rA zh Trspl xr,; aocptot;, u. s.

" Andok. u. [Xenoph.] a. a. 0. Plat. Ges. VI 10 S. 764 C. VIII 11

S. 847 B u. ö. Von der Entscheidung der Phrateres über die Recht-

mäfsigkeit einer Eintührung in die Phratrie steht otaotv.'i^stv und oiaoi-

xctaict synonym mit ?ia'irjC5iCcai)a'. in dem Beschlufs der Demotioniden

C. I. A. II + IV 2 n. 841 b (Dittenberger Stjll:^ n. 439).

'^ Mit Leist und Beauchet a. a. 0.

'^ Keineswegs entbehrlich gemacht ist eine solche Darlegung durch

das ausführliche Werk von Beauchet Histoire (hi droit price de la re-

pubUipie Athenienue (vier Bände, Paris 1897), wenn es auch nicht sowohl

eine Geschichte, als ein System des attischen Privatrechts bietet. Gerade
in der systematischen Zusammenfassung des Materials liegt das Ver-

dienst des Buchs, während es in der Selbständigkeit der Forschung
nicht auf gleicher Höhe steht.



Elftes Hauptstück.

Privatklagen des Arehon.

Die Privatklagen, die vor den Arehon gehören, betreffen

vorzugsweise die Verhältnisse des Familien- und des Erb-

rechts , die seiner Aufsicht unterstehen ; daneben die von

den Leiturgien, für die er zu sorgen hat, die Choregie.

Die familienrechtlichen Klagen sind wieder von dreifacher

Art, sofern sie sich teils auf das Eherecht, teils auf das

Eecht der Eltern und Kinder, teils auf die Vormundschaft

beziehen.

§ 1. Das Eherecht und die Klagen zu seinem
Schutze^

1. Die Rechtsgültigkeit der Ehe ist an die zweifache

Bedingung geknüpft, daß einmal die Personen, die sie ein-

gehen, dazu berechtigt sind, und sodann die Ehe in den

gesetzlichen Formen geschlossen wird.

Die regelmäßige Form der Eheschließung beruht auf

der sYYu^/<3is oder i'p;'jr, ^. Das Wort bezeichnet einen Vertrag

* Zu diesem und den beiden folgenden Paragraphen vgl. van den

Es de iure familiarum apiid Athenienses (Leyden 1864). Ciccotti la famigUa

nel diritto attico (Turin 1886), zum ersten noch Philippi Beiträge su einer

Geschichte des ottischen Bürgerrechts (Berlin 1870). Hruza Beiträge zur

Geschichte des griechischen u. römischen Familienrechts I. die Ehehegrün-

düng nach attischem Hechte (Leipzig 1892). II. PoJiigamie und Pellikat

nach griechischem Rechte (1894). 0. Müller Untersuchungen zur Ge-

schichte dss attischen Bürger- und JEherechts (Jahrb. f. class. Philol.

Suppl. XXV, 1899). A. Ledl das attische Bürgerrecht und die Frauen,

Wiener Studien XXIX (1907) S. 173 ff. XXX (1908) S. 1 ff. 173 ff.

2 Erstere Form gebraucht von älteren Schriftstellern nur Isaios

V. Pyrrh. Erbe 58 S. 48, sonst hat er überall iyjjr^, ebenso [Demosth-l
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zwischen dem Bewerber um eiu iMädcheu und ihrem Vater,

bzw. dessen Stellvertreter. Ersterer verpflichtet sich dazu,

das Mädchen zur Frau zu nehmen, iY^uv-at -riva v.ata too?

v6[xo'j? IcStv (oa'ixctf.-:«) -cüvaT/.7.. letzterer sie jenem zur Frau zu

geben. i^Yua -ivi Tiva ^uvai/a iiva'. •/.7-Ö'. to-j; voaooc, wie der

vollständige Ausdruck lautet'': gewöhnlich sagt man kurz

vom Vater £77'-»^ t-vi ty)v Oo-j-ottspa , vom Bräutigam l'-<yj-^jx

xtva: die Braut, deren Willeuserklärung nicht in Frage

kommt , ist i'[-pwi.vrr^ oder sYYurjTV-. Die Engyesis ist also

nur Verlöbnis und findet auch da statt, wo eine sofortige

Eheschliefsung ausgeschlossen ist, wie in dem bekannten

Falle von Demosthenes Vater, der vor seinem Tode seine

Frau dem Aphobos und seine erst nach zehn Jahren heirats-

fähige Tochter dem Demophon s-j-yuä*. Erst mit Vollziehung

der Ehe (y'^V^?) ^\x(S. die sYT-jr^Tr^ zu einer -[n\i.z-r^ oder i/.os-

oofjLEv-/]^ Auf Vollziehung der Ehe aber zu klagen konnte

die Engyesis um so weniger einem der kontrahierenden

Teile gegen den andern ein Recht geben, je leichter auch
die bereits vollzogene Ehe getrennt werden durfte. Aber
keinesfalls bedarf es nach erfolgter Engyesis eines weiteren

rechtlichen Aktes, um die Ehe zu einer rechtsgültigen zu

g. Slefli. II 18 S. 1134, 13. Hyper. g. Athenog. 16 C. 7 a. E. Plat. Ges.

YI 17 S. 774 E. Trotzdem emi)flehlt es sich, vcie üMich, lyyjrj'.; vor-

zuziehen und cyY'JTj der Bürgschaft vorzubehalten.

^ Bei Isai. v. Pyrrli. Erbe 70 S. 60 (wo VVyse unnötig syjiv korri-

giertl und 4 S. 17, dazu das Gesetz Anm. 9. Für das einfache Iyyu5v

braucht Eurip. Or. 1079. 1675 zoctcyy'J^v, Lykurg nach Pollux III 34
oteyyuäv. Die gesetzliche Ehe heifst gleichfalls nach Pollux -j-rr/jo;

im Gegensatz zu dveYyjos, das auch auf die in illegitimer Verbindung
lebende Frau und das aus solcher hervorgegangene Kind angewendet
wird.

•1 Demosth. g. Aphob. II 15 f. S. 840, 13. 18. III 43 S. 857, 10.

Vgl. auch Piaton Ges. XI 7 S. 923 D O'jya-pt tc vkol'j-vk t; asv av ifyvfjr,-

[jLEvos 10; dvrjp ESoacvo; tj, ,ut] v£|j.£'.v, ^ 0' ccv ij.-f^, v£tj.£'.v. Eurip. Or. a. a. 0.
5 Dafs die Begriffe von ^fpäv und Ixoioovat sich nicht decken, be-

weist schon die Zusammenstellung beider Verben bei Isai. v. Kirons
Erbe 29 S. 214. v. Pijrrh. E. 70 S. 59. In speziellem Sinne wird h.-

Sioo'voti mit Beziehung auf die Mitgift gebraucht, wie in dem Gesetz

über die iT.i-/.}.r^(jO'. (S. 350 Anm. 37), in der Piegel aber ohne diesen

Nebensinn, vgl. z. B. [Demosth.] g. Neaira 8 S. 1347, 24.
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machen*'; auch der 7aa-/)Äia, dem Opfer, welches der Neu-

vermählte in seiner Phratrie darzubringen pflegte, kommt eine

solche Bedeutung nicht zu^ Zum Nachweis der Legitimität

* Auf diese allgemein anerkannte Tatsache stützte sich Hruza in

der ersten Schrift, wenn er die gewöhnliche Auffassung der Engyesis

verwarf und sie als Ehebegründung, Ehestifung nachzuweisen suchte.

Gegen ihn sind die Anm. 3—5 betonten Instanzen meist schon von

Thalheim zu den griechischen EechtsaJterthümern II (Hirschberg 1894)

S. 3 ff. und Wyse zu Isaios p. 290 ff. geltend gemacht worden, während

Thumser Serta Harteliana (1896) S. 189 ff. und Beauchet I p. 120 ff.

Hruza folgen. Nichts für diesen beweisen kann auch die Etymologie,

wenn auch iyyjöiv schon von alten Grammatikern (Hesych. und Etym.

M. u. iyfjyl'rjn) in Zusammenhang mit iyyja/.i'^stv = i-f/c'.pi^civ ge-

bracht worden ist; nur müfste dann an Stelle ihrer Ableitung von

Y'jtov, der die Quantität widerspricht, mit Prellwitz die von einer Wurzel

Y'ja- gesetzt werden, die Substantiva iyyJTj und lypc; aber wären dem

Verbum erst nachgebildet, wofür mich Brugmann auf seinen Grundrifs

II PS. 18 f. verweist. Durch den Doppelsinn des Substantivs veranlafst

war die Meinung von Gans Erbrecht I S. 295, das Wesen der Eng)esis

bestehe in der Gewährleistung des Vaters der Braut dafür, dafs sie

attische Bürgerin war, was noch im Becueil ä. inscr. jurid. I p. 52

wiederholt worden ist. Eher könnte man mit Vergleich der römischen

sponsalia jene Doppelbedeutung daraus ableiten wollen, dafs ursprüng-

lich beide Teile bei der Engyesis sich Bürgschaft für Erfüllung des

Vei'trags zu leisten gehabt hätten, was freilich wegen des im Text be-

tonten Mangels eines Klagrechts auf die Erfüllung schon früh in Ab-

gang gekommen sein müsste. Denn dafs ein Bruch des Treuworts von

Seiten des Bräutigams rechtlich behandelt worden sei, durfte Partsch

Bürgschaftsrecht I S. 49, der zuletzt für die alte Etymologie eingetreten

ist, nicht aus dem Geschichtchen bei Ailian F. G. VI 4 folgern. Im

Sinne von verpflichten fafst ^yy-jäv Thalheim S. 8.

^ Über das Wesen der yj.ixr^J.'x war schon Didymos im unklaren

nach der lehrreichen Glosse des Ilarpokration, neben der andere nicht

in Betracht kommen, sv \>.vi tot; 'laoct'o'j 'J7:o[j.vT)aoc3i ccr^st '('x\).r^ln'i cTvctt ttjv

TOI? cf-pd-opaiv im yotacis 5t5ou.EvrjV zocpaTiÜEfASvo; Xe^tv ^avooVjfiO'j bi -^ o'JOev

TOtoÜTOv ysypsTiTaf sv os toI; zi^ ArjjjLoadjvTjV 6 aüro; —ctXiv yafiTjXt'av ^pr^aiv

elvai TTjV £(; tc'j; cppctTopa; siaayiuyr^v tcüv pvar/.ojv 0'j5e;j.(c£v ä-oo£i?[v Tr^;

i|TjYTJa£ü)s 7Tap7Ti>)^;i.svo?. Beide Deutungen würden sich vereinigen lassen,

aber bei Isai. Pyrrh. E. 76 S. 62. 79 S. 66. v. Kir. E. 18 S. 208. 20

S. 209. Demosth. g. Euhul. 43 S. «1312, 12. 69 S. 1320, 13 heifst es

überall nur stacpEpsiv T7]v yo(,ar^?a'av toi; cipccTspaiv yrep Tr^; yjvaixo';, an den

beiden ersten Stellen bezeichnenderweise neben dem etadyetv tt^v JJjyczTEpa

ziz Tous cppcTTEpa;. Am nächsten liegt, zu ergänzen ^uaiav mit Pollux III 42
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eines Sohnes genügt die Beurkundung elvoti I; da-:f;c x7.i i";-/'-»//"^;

-j"jv7.t7.oc*'. Berechtigt zur Engyesis eines Miidchens, dessen

Vater gestorben , waren nacli dem Gesetze zunächst die

Brüder vom gleichen Vater, dann der Grofsvater väterlicher-

seits; war auch dieser nicht mehr am Leben, so war in

der Regel das ^lädchen Erbtochter, auf deren Hand der

nächste Verwandte als ihr x'jpio? Anspruch auf dem Wege
der Epidikasie geltend zu machen hat, über die sogleich zu

sprechen ist; andernfalls hat er oder der von ihm bestellte

Vormund das Recht der Engyesis'-^. Gegenüber seiner Frau

und den Patm. Scliol. zu Demosth. (hier neben der andern Erklärung

Tj et; To'jc rspci-opa; syypce'^Tj), während Lex. Seguer. V S. 2S'^, 31 an

eine Geldleistung an die Phrateres denkt, wofür Ilruza in seiner sorg-

fältigen Erörterung der Frage I S.Hlf. sich mit unzureichenden Gründen

entscheidet. Auf Verwechslung beruht sicherlich (trotz Müller S. 772f.)

die Angabe von PolluxVIII 110 YXlxr^).ic^ sei ein Opfer, das bei Einführung

der mannbaren Mädchen in die Phratrie dargebracht worden sei. Nach
I>ai. V. Kir. E. 18 war die Darbringung der Gamelia wenigstens in

einzelnen Phratrien durch ihr Gesetz vorgeschrieben, aber durch die

Sitte gewifs allgemein gefordert.

8 Isai. V. Kir. E. 19 S. 208. Demosth. (j. Euhul. 54 S. 1315, 20.

(j. Neaira 60 S. 1365, 18. 92 S. 1376, 19. 106 S. 1381, 21. Vereinzelt

dafür i- ^itt;; v.ot). yotas-fi; Isai. g. Euphil. 9 S. 360. -pnp'.o'^ va
Y->-V-^~^i^

C. I. A. IV 2 n. 8411' (Dittenberger SyllJ n. 439) Z. 52. Aristot. 4, 2.

^; 'x-JTffi 7.0(1 ys-pvoTot 6rAhhi Isai. V. Apollod. E. 16 S. 170.

^ Gesetz bei [Demosth.J g. Stepli. II 18 S. 1135 i. A. '}•) av i'ijj-ipr^

ItX or/.cti'ot; oaaotpTa tlvcti tj zar)jp r^ äocXcsö; C(|j.o-aT(op r^ rA--oi ö Tipo?

-ottpo;, Ix To-J-Tp zL-iOLi TTctloa; y/r^aicj;. I7.V oe ;/7)0£i; 7^ to'jtwv, iötv piv iizi-

/.ATjpO; Ti; Tj, TÖv 7,'JptOV l'/t'.V, I7.V 0£ [i.7] 7j, OTO) CtV i-'.-pc'irj, ToOtov X'JptOV

elvai. Der erste Teil des Gesetzes auch ^. Leoch. 49 S. 1095, 6. Hyper.

g. Athenog. 20 C. 7. Über den Sinn des zweiten Teils s. § 3 A. 76.

Übereinstimmend mit dem athenischen Gesetz auch Piaton Ges. VI 17

S. 774 E, nur dafs dieser den Grofsvater vor die Brüder stellt und ent-

sprechend der Tendenz seiner Gesetzgebung nach den Brüdern auch

der Mutter und ihren Verwandten die Berechtigung gibt. Sind mehrere

Brüder vorhanden, so verloben diese gemeinschaftlich ihre Schwester,

Isai. V. Jlenekl. E. 2 f. [Demosth.] g. Boiot. II 7 S. 1010, 5. g. Leoch.

9 S. 1083, 8. 17 S. 1085, 28. Das gleiche Recht steht auch dem Adoptiv-

bruder zu, bei Isai. v. Pyrrh. E. 45 S. 44 verlobt Endlos, der Adoptiv-

sohn des Pyrrhos, dessen uneheliche Tochter. Wenn nach Isai. v.

Apollod. E. 9 S. 165 a. E. Apollodor die Hand seiner Stiefschwester

dem Lakrateides gibt, so ist das so zu erklären, dafs er sie mit ihrer
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Steht das Recht dem Gatten als ihrem xup-.oc wenigstens

für den Fall seines Todes zii^'^. Wie zu jedem Vertrags-

schlufs werden auch zur Eng^esis Zeugen zugezogen, und

zwar von beiden Seiten, nicht blofs als Solennitätszeugen,

sondern um nötigenfalls als Beweiszeugen zu dienen". Und

zwar erschien deren Zuziehung um so mehr erforderlich,

als bei der Engvesis zugleich die Bestellung der Mitgift er-

folgtet^, die zwar nicht unerläfslich , aber abgesehen von

Fällen völliger Mittellosigkeit des /'jf>ioc so üblich war, dafs

aus ihrem Fehlen ein Argument gegen die Existenz der

Ehe entnommen werden konnte ^^. An bestimmte Formen

war die Rechtsgültigkeit der Engvesis nicht gebunden^*.

Einsetzimg zur Erbin zugleich adoptiert und damit väterliche Rechte

über sie erlangt, also ebenso wie die Erl)einsetzung als Verfügung für

den Todesfall anzusehen, die übrigens nicht praktisch geworden ist,

vgl. Hruza I S. 57 A. 21. Als A'ormund hat offenbar Diogeiton die

Tochter seines Schwiegersohns (und Bruders) Diodotos dem Sprecher von

Lysias Rede gegen Diogeiton verlobt. Wenn aber bei Isai. v. Astyph. E.

29 S. 247 Theophrast die Schwester seines Stiefsohns Astyphilos ver-

lobt, so tut er das nicht als Vormund, sondern nur im Auftrage des

Astyphilos, s. Schümann z. d. St.

'^^ So der Vater des Demosthenes (Anm. 4) und Pasion nach

Demosth. f. Pharm. 8 S. 946, 20. "Wenn dem letzteren von Apollodor

[Demosth.] g. Ste^ih. II 15 S. 1133, 2 das Recht dazu bestritten wird,

so stützt er sich nur auf seine Mifsdeutung des zuvor angezogenen

Gesetzes. Aber wenigstens in einem der von Demosth. f. Phorm. an-

geführten Fälle gibt der Gatte noch bei Lebzeiten seine Frau einem

andern, allerdings in Aigina, dessen Recht aber von dem attischen

mit Philippi Götting. Gel. Ans. 1867 S. 774 verschieden zu denken

kein Grund vorliegt, vgl. Plutarch Perikl. 24 (Anm. 58).

" Isai. r. Pyrrh. E. 18 ff. S. 24 f. 29 S. 33. v. Kir. E. 14 S. 204.

Demosth. g. Enbul 41 S. 1311, 17.

12 Vgl. z. B. Demosth. g. Spttcl. 6 S. 1029, 22 hvprx aot FloAko-zTo;

TT.v ftuyaTEpot ir.i TcXTapaxovTo: ij.votT;. g. Onet. I 22 S. 869, 27.

13 Besonders vom Sprecher der Rede über Pyrrhos Erbe, § 8

S. 19 und öfter, vgl. auch v. Kir. E. 9 S. 201.

" Dafür beweist der Eingang^ des Anm. 9 a. Gesetzes um so

weniger, als die Zusammengehörigkeit des irii oixaioi; mit lypr^arj auch

durch Hypereides nicht zweifellos festgestellt ist. Die Formeln, deren

Austausch üblich war, zeigt der Vers aus Menanders nspixEtpofjic'vrj 435 f,

Kö. rictT. Ta'JTTjV ywrpluiw -at'oiuv ir.' äpoToj aoi otocuat. Uo/.. Xa^aSavoj. Udr.
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Ersetzt kann die Engyesis werden durch die s-'.o'./.7.ai'a

bei den Erbtöchtern, d, i. Mädchen, die keinen Bruder haben und

darum zur Fortsetzung der Familie dienen müssen. Ist über

deren Hand von den nach dem Gesetz zur Engyesis Berechtigten

nicht schon verfügt, so haben auf sie die männlichen Verwandten

in gleicher Folge Anspruch wie auf das Erbe des ohne Nach-

kommen Verstorbenen und diesen Anspruch in dem einen

wie dem anderen Falle vor einem vom Archon geleiteten

Gerichtshofe geltend zu machen, i-irji/AUa>)a>. l-<.vXr^w:> {xKr^wj).

Der Gerichtshof spricht die Erbtocliter (bzw. das Erbe) zu,

sz'.o'.x7!rEi tr^v 3T:i7.Xrjp6v (-6v xXr,fioy) xivi, sie ist i-iotxc/aöitaa,

die der 37Y'j-/;i>sTaa gleichberechtigt zur Seite tritt ^•^. Denn
nichts berechtigt zu der Annahme, dafs auf die Epidikasie

noch eine Engyesis habe folgen müssen. Der Epidikasie

bedarf aber, wie unten zu zeigen, auch der, der letztwillig

adoptiert und zum Gatten der Erbtochter bestimmt ist.

Die Berechtigung zum Eingehen einer rechtsgültigen

Ehe ist nicht in allen Zeiten in derselben Weise geregelt

gewesen, wie der gleiche Wechsel auch für andere Demo-
kratien von Aristoteles bezeugt und begründet wird ^*^. Wir
haben schon früher (S. 412 ff.) gezeigt, dafs und warum im

Jahre Ol. 82, 2. 451/0 auf Perikles Antrag ein Gesetz er-

lassen wurde, das alle die von der Bürgerschaft ausschlois,

deren Eltern nicht beide bürgerlicher Abkunft waren, und

xai Trpolxa Tpta -rä/.avTa. IloA. v.o.\ -/.ctÄiö; y' lyv.. Ders. Fr. ine. 720 K. I)ie

volleren Formelu bei Plaut. Irin. Y 2, 38 (1157) und Aulul II 2, 77

(255) führt Beauchet I p. 142 mit Piecht auf die römische Stipulatio

zurück.

^^ Isai. V. Philokt. E. 14 S. 130 -poaT,-/.3 -\-i Ka/./.fc-rjV — -ävj tzüIoli

auvor/Elv r^ lyyjTjtJsisav xotTi -öv voaov r^ £-to'.7.aa>)it3av. Die im Text ab-

gelehnte Meinung begründete zuletzt Müller S. 747 f. mit dem Fehlen

des 7; i-ior/ot^-r,; in der Anm. 8 belegten Formel. Aber der Zusatz war

überflüssig, weil es zur Epidikasie doch nur in seltenen Ausnahme-
fällen kam, je mehr jedem Familienhaupte daran gelegen sein mufste,

die Foi'tsetzung des Hauses sicher zu stellen. Und wenn das e^ior/aCstv

des Gerichts das lyy'jcü des y.-jp'.o; vertritt, so ist das äyyucüaa'. des Be-

werbers schon in dem i-io'.y.a^£a>>a'. enthalten. Das Nähere über die

Epidikasie ist dem Paragraphen über das Erbrecht vorzubehalten.
•6 Politil III 8 (5), 5 S. 1278 a 26 ff.
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dafs dies Gesetz imter dem Archontat des Eukleides Ol. 94, 2.

403/2 auf Antrag des Nikomeues erneuert wurde, diesmal je-

doch mit der Einschränkung, dafs keinem Sohne einer nicht-

btirgerlichen Mutter oder eines nichtbürgerlichen Vaters das

Bürgerrecht, das er tatsächlich besafs, wieder genommen
werden solle. Gleichgestellt den Bürgern waren nur die

Angehörigen der Staaten, denen Athen Epigamie gewährt

hatte (S. 418). Vor Erlafs jenes Gesetzes mufs also die

Ehe des Bürgers mit einer Nichtbürgerin und auch die

einer Bürgerin mit einem Kichtbürger als vollgültig an-

erkannt worden sein, und eine gleiche Geltung der Mischehe

im Verlaufe des pelopounesischen Krieges wenn auch nicht

durch formelle Aufhebung, so doch durch tatsächliche Nicht-

beobachtung des ])erikleischen Gesetzes zugestanden sein.

Die Bestätigung bringen die Beispiele bekannter Männer

aus der ersten Hälfte ebenso des fünften wie des vierten

Jahrhunderts, die, obwohl Söhne von Is ichbürgerinnen , im

unbestrittenen Vollbesitz des Bürgerrechts gestanden haben,

wie auf der einen Seite Themistokles und Kimon , auf der

anderen Timotheos und der Vater des Redners Demosthenes,

die beide zweifellos vor Eukleides geboren sind. Von The-

mistokles wird allerdings berichtet, dafs er, weil Sohn einer

Nichtathenerin, als Jüngling zu den Bastards (v6i)ot) zählte,

die im Kynosarges gesonderte gymnastische Übungen ab-

hielten". Aber die Nachricht ist zu wenig verbürgt, um
einen sicheren Schlufs auf eine Sonderstellung der Halb-

bürtigen vor Kleisthenes zu gestatten ^^. Selbst die sehr

naheliegende Annahme, dafs erst dieser im Zusammenhange
mit seinen sonstigen Reformen auch die volle Rechtsgültig-

^"^ Pinta rch Them. 1 tcöv vö&cov ei; K'jvfjaspyc? a'jv-tXouvTwv — 'ir.v.r'li

[J.£t' aUTOÜ.

18 Vgl. Hruza II S. 120 ff. und besonders Ledl XXX S. 188 ff. Nur
das Bestellen einer Syntelie der Halbbürtigen im Kynosarges in früherer

Zeit bezeugt Demosth. g. Aristokr. 213 S. 691, 17 (wonach in Oreos die

voi'>ot eine Mittelstellung zwischen YoUbürgern und Metoiken einnahmen,

wie in Kos nach Inschrift des British Museum n. 34o). Vgl. Polemon

bei Athen. VI 26 S. 234 E.
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keit der Mischehe zwischen Bürgern und Nichtliürgeru fest-

gesetzt hat, läfst sich nicht zu voller Sicherheit erheben ^^.

Die Klagen, die nach Perikles und wieder nach Niko-

menes Gesetz gegen den Bürger stattfanden, der eine Fremde

für seine Verwandte ausgibt und als ihr x-jr-yioc an einen

Bürger verheiratet, sowie gegen den Fremden, der mit einer

Bürgerin , und die Fremde , die mit einem Bürger die Ehe
erschlichen hatten, waren schon im ersten Teile (S. 418 f.)

zu behandeln , weil sie nicht sowohl zum Schutze des Ehe-

rechts als des Bürgerrechts bestimmt galten und darum
ötfeutliche Klagen waren.

Auf die rechtliche Stellung der Kinder aus nicht voll-

gültiger Ehe ist im nächsten Paragraphen zurückzukommen.

Als voOoi werden sie bezeichnet, mochten sie aus einer nicht

durch i'(';6r^::l^ geschlossenen Verbindung bürgerlicher Eltern

oder aus einer Mischehe stammen ^'^. Zwischen beiden

Kategorien auch im Sprachgebrauche scharf zu scheiden lag

um so geringere Veranlassung vor, je weniger bei der Ehe-

schliefsung mit einem nichtbürgerlichen Teile die Form der

iY-,"jr^a'.c gewahrt werden konnte -^ Je mehr aber für Athen

seit Eukleides Abstammung aus Mischehe aufser Betracht

trat, um so mehr mufste der Ausdruck vot^oc, wenigstens

i'» Kach Ledl XXX S. 199 ff. datierte die Reclitsgültigkeit der Ehe
mit einer Ausländerin schon aus ältester Zeit, nach Müller S. 827 ö.

,

wenigstens seit etwa 581 bis zur oligarchischen Reaktion des Isagoras,/

so dafe Kleisthenes nur die frühere gesetzliche Ordnung wiederher-/

gestellt hätte. Aber der Bericht des Aristoteles 13, 5 läfst nur das

erkennen, dafs während der politischen Kämpfe des Jahrhunderte

mancherlei Elemente zweifelhafter Abkunft in die Bürgerschaft ein-

gedrungen waren, die nach dem Sturz der Tyranuis ausgeschieden

wurden. Auf die erst durch Kleisthenes Eingebürgerten den oia^r^cpitj-

fid; mit Meyer Gesch. d. Alt. II S. 802 f. zu beschränken, gestattet der

Zusammenhang bei Aristoteles nicht.

-° PoUux III 21 yvT^ato; [asv Ö ix yjvaf/.6; daTf^; v.a't yaacTr^; (ö 0' ocJroc

y.al tilaycVT^;), voiio; 0' ö t/. ;£vt^; yj -a/./.ay.ioo; * ö-' ^;!«jv oe y.T.'/.zi-a.i .ar^Tp'j-

?£vo;. Danach unterscheiden die Neueren nothi ex peregiina cum qua
conubium uon est und nothi ex cive Attica non legitime nupta.

"^ Herodot A'I 131 freilich läfst den Kleisthenes von Sikyon sagen

TU) 'AXxfAEtuvo; Meyaz^^Et l^yuEU) Tialoa tt]v ^.mtjv 'Ayapt'aTr^v vdjjioiat -roiat 'A\irr

vatojv. Und danach '^kuevo'j oe ^yyjäailot'. .MEyay.Xco; Iv.sx'jpojro 6 yctao;.
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soweit es sich um athenische Verhältnisse handelte, vorzugs-

weise im Sinne von unehelich gebraucht werden; aber das

Gesetz, das nachher wie vorher die votiot von der äY/tatc-'a

ausschlofs, litt auf beide Kategorien Anwendung ^2.

Andere Ehehindernisse ergaben sich aus allgemeinen

Rechtsgrundsätzen oder dem ungeschriebenen Naturrecht.

Durch letzteres galt die Ehe zwischen Aszendenten und
Deszendenten für schlechthin ausgeschlossen, ohne dafs es

eines Gesetzes bedurfte, das sie für nichtig oder strafbar

erklärte ^^. Ein gleiches gilt für Ehen zwischen Geschwistern,

wenigstens soweit sie von gleicher Mutter stammen (ofio-

[xr^-p'.oi) , während es nicht an zahlreichen Beispielen von

Ehen zwischen Bruder und Schwester von verschiedener

Mutter (oaoTTotTf-ioij fehlt-*. Auf das Adoptionsverhältnis

22 Gesetz bei [Demosth.J g. Makart. 51 S. 1067 und Isai. v. PhUoJct E.

47 S. 147 v(;i)u) [ir^oe voStj elvat dpytSTEtav fAT.i}' kpujv fi.Tj&' oatwv i~' E'jx?^£!-

5o'j oip/ovros, in beiden Reden gegen die Ansprüche von Unehelichen

verwendet; das ähnliche Gesetz bei Aristoph. Vög. 1651 f. gegen Herakles

wv y' -''• ^^vr^; pvotr/.o;. Von Unehelichen voikc Isai. r. Pyrrh. E. 41

S. 42. Demosth. g. Eubul. 53 S. 1315, 7 (wo Philippi S. 76 und Wester-

mann falsch erklären). Urteil bei [Plutarch] L. d. 10 E. S. 834 B,

Aristot. Politik VI 2 (4), 9 S. 1319t' 10. III 3 (5), 5 S. 1278 a 30. Menand.

''Ennoin. 475 (401). Anders Aisch. n. naoanq. 93 S. 270.

2^ Das Verbot solcher Verbindung führen auf einen vo'jao; d'ypa'^o;

Piaton Gen. VIII 6 S. S38 A und Xenoph. 3Iemor. IV 4, 20 f. zurück,

wenn letzterer es auch nur auf sehr naturalistische "Weise rechtfertigt.

Der Zweifel, den bei Xenophon Hippias darauf gründet, dafs viele das

angebliche Gebot der Gottheit übertreten, geht nach dem Vorausgehenden

wohl eher auf die von Euripides Androm. 174 bezeugte Barbarensitte,

als auf die bekannten mythischen Beispiele von Blutschande, durch die

Piaton gerade die Gültigkeit des Gesetzes bestätigt findet. Selbst in

der Politie wird Geschlechtsverkehr zwischen Aszendenten und Deszen-

denten streng verboten V 9 S. 461 C , wenn auch bei der gebotenen

Weibergemeinschaft kein anderes Erkennungszeichen bleibt als das

Alter.

2* Nepos Cimon 1, 2 habebat in matrimonio sororem suam germa-

nam nomine Elpinicen non magis apiore quam patrio more ductus:

nam Atheniensibus licet eodem patre natas uxores ducere, wo germana

ebenso wie praef. 4 im Einklang mit der Definition des Festus p. 95

germen — unde et germani quasi eadem stirpe geniti nur die C)fj.o-aTpwi

bezeichnen kann. Philon de special, leg. III 4 S. 303 M. 6 filv ouv 'Adr^-
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fanden diese Beschränkungen keine Anwendung. Denn
Frauen konnten so wenig adoptieren, wie ihre Adoption üb-

lich sein konnte, da sie dem Zwecke wenig entsprach, um
dessentwillen man zu adoi)tieren pflegte : in den uns näher

bekannten Fällen geschieht sie auch nur durch letztwillige

Verfügung (§ 2 A. 51). Zwischen Adoptivgeschwistern aber

war die Fhe ganz gewohnlich, da, wer Töchter hatte, einen

Sohn nur so adoptieren konnte, dals er ihm eine seiner

Töchter verlobte. Dals aber ein Gesetz des Solon auch die

Ehe des Vormundes mit der Mutter seiner ]\Iündel oder

seinem Mündel verboten habe, wie späte Gewährsmänner
angeben -% wird durch Gegenzeugnisse der Redner hinläng-

lich widerlegt ^*^.

vato; S(>Xa)v 6(ji.07iotTpio'Js
£'fsU aysai^at TÖt; 6;i.o;ji.rjTpto'j; iv.ojX'jcsv. 6 os Accxe-

oai|X(jvicov voacOe-rj; k'a-otÄtv tÖv ini Tat? öfioyots-piois ycttiov d-iTps'ia; xöv

Ttpci; TÖ!s 6[jM57raTptou; äTrsiTisv. Schol. Aristoph. Wölk. 1371 iizd oe -ap'

'\^r^\ci'.oiz E^EGT'. ya^u-ctv t«; iv. 7:a-£pu)v dosÄcpäs, dz ocj;7)Civ to'j äoiy.TjaotTo;

7:poa£ihj-/c trjv öii-oar^Tpiotv. Darum wird auch sonst, wo von einer Ehe
zwischen Bruder und Schwester die Rede ist, hinzugefügt, dafs sie nicht

ö|j.&fA7;Tptoi waren, Demosth. g.Eubul.21 S. 1804 a. E. Plutarch Themist. '62.

Der Zusatz wäre ganz zwecklos, wenn nicht die Gemeinsamkeit nur des

Vaters betont werden sollte, und willkiirlich ist die Behauptung von

Hruza II S. 169, dafs öfAoaTjxpw; so wenig wie otj.o7:c<Tpw; die Gemeinsam-

keit beider Eltern ausschlösse. Die einzige Stelle, auf die Hruza seine

Lehre, dafs Geschwisterehe in Athen überhaupt zulässig gewesen sei,

stützen kann, Minuc. Fei. Oct. 31 kann nicht in Betracht kommen
gegenüber den angeführten Zeugnissen, die er vergeblich zu entkräften

sucht. Denn Piaton Polit. Y 9 S.» 461 E ist von ihm mifsverstanden,

vgl. Kubier in seiner Besprechung von Hruzas Beiträgen Ztsch. d.

Savkjny- Stiftung Rom. Abt. XV (1894) S. 406 f. Gegen Hruza auch

Beauchet I p. 163 ff., der aber in der Erscheinung nicht den Rest alten

Matriarchats erblicken sollte. Dafe auch die Ehen zwischen Bruder

und Schwester von verschiedener Mutter für anrüchig galten, ist aus

Lysias g. Alkih. I 41 S. 550 nach dem Zusammenhange nicht mit Platner

II S. 247 herauszulesen.

2^ Diog. L. I 56 -/äiJaz-zv) xäxsivo, töv £-'!-po-ov t/^ töiv öp'i-avüiv [i-TjTpl

fjiT] a'jvoi7.£iv. Syrian zu Hermog. IV S. 328 W vdtjLo; ttjv e-i-poTTc'joixEvTjV

Yuvaixot |i.TjT£ Tov STitTpoTTOv [^.Tjxe Tov "aioa a'JTO\> Yafxclv. Ebenso Kyros

n. Sia<f. azna. VIII S. 387.

-^ Ehe des Vormunds mit dem Mündel bei Isai. v. Philolct. E. 13

S. 128, wo der Redner sicher nicht unterlassen hätte es zu betonen,

Lipsius, Attisches Recht. 31
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Auf allgemein hellenischer Sitte, die zu der Barbaren-

sitte in Gegensatz gestellt wird, beruht die Monogamie, deren

Einführung die attische Legende dem Staatgründer Kekrops

zuschreibt "''. Der Versuch, Fälle von Bigamie aus den

demosthenischen Reden gegen Boiotos und Isaios Rede vom
Erbe des Philoktemon nachzuweisen, ist fehlgeschlagen, wenn-

gleich volle Sicherheit über die beiden Fällen zugrunde

liegende Rechtslage darum kaum zu gewinnen ist, weil wir

ihre Kenntnis nur aus den Prozefsreden der einen Partei

schöpfen 2^, Und ebensowenig läfst sich ein Schlufs auf

wenn eine solche Yerbindimg ungesetzlich gewesen wäre. Für die Ehe
des Vormunds mit der Mutter seiner Mündel ist der bekannteste Fall

der von Demosthenes Mutter, die von seinem Vater letztwillig seinem

Vormunde Aphobos verlobt wurde (Anm. 4). Dazu Deniosth. f. Phorm.

8 S. 946, 21. Isai. v. Astyph. E. 27 S. 246. 29 S. 248 f. Durch letzteren

Fall wird auch der von Platner a. a. 0. beschrittene Ausweg ab-

geschnitten, solche Ehen seien nur dann erlaubt gewesen, wenn sie

das Testament des früheren Ehemanns ausdrücklich anordnete.
2'' Herod. II 92 von den Ägyptern yjvaixl ijii^ h.anxrjz, ct'jxöiv a'jvotxsei

xaxdTrep "EXXr^vs?. Klearch bei Athen. XIII 2 S. 555 D ^v 'A&V^vai; -pw-os

Kexpo'i^ [j.iav £vt e^euIsv.

^® Auf beide Fälle gründete Hruza II S. 31 flf. vorzugsweise seine

Lehre, dafs das attische Recht die Polygamie nicht verboten, wenn auch

wahrscheinlich nicht geradezu erlaubt habe, während Buermann Drei

Studien a. d. Gebiete des attischen Rechts (Jahrb. f. cL Phil Suppl. IX 1878)

S. 569 ff. in ihnen Belege für den von ihm konstruierten legitimen Kon-

kubinat sah, der aber gleichfalls auf iyyjr^ai; ruhen sollte, so dafs es

an jedem unterscheidenden Merkmale der Ehe fehlen würde. Wenn
aber in Isaios angeführter Rede § 22 S. 136 Euktemon, um die Zu-

stimmung seines Sohnes Philoktemon zur Einführung von Alkes Sohn

in die Phratrie zu erzwingen, sich die Schwester des Demokrates ver-

loben läfst und schon vorher wenigstens nach der Behauptung der

Gegner des Sprechers eine ähnliche Verbindung mit der Bürgerin

Kailippe eingegangen war (§ 13 f. S. 128 f.), so mufs gerade durch dies

Zusammentrefien bei derselben Person die Vermutung nahegelegt

werden, dafs Euktemon wenigstens zeitweilig sich von seiner (nach

§ 40 S. 143 ihn überlebenden) Ehefrau getrennt, ihr und ihren Kindern

aber, allerdings gegen die Sitte (S. 486), sein Haus überlassen hat. So

bereits lAizac de digainia Socratis'i^. 59ff. , dem Schömann p. 334 und

jetzt Müller S. 698 ff. gefolgt sind. Das Schweigen des Sprechers über

dies Verhältnis, das Buermann S. 571 urgiert, wird ausreichend durch

das Interesse der von ihm vertretenen Sache motiviert und die Aus-



Elftes Hauptstück. Trivatklagen des Arclion. 479

einen von persönlichem Hasse gefärbten Bericht in Ando-

kides Mysterienrede-'* oder gar auf ein Komodienmotiv

des Menander bauen ^^ Allerdings wurde nach einer

nicht Avohl anzufechtenden Nachricht vorübergehend wegen

der Abnahme der Bevölkerung durch Volksbeschlufs ge-

stattet, zum Zwecke der Kinderzeugung noch eine zweite

Verbindung mit einer Bürgerin einzugehen , die aber von

der Ehe ausdrücklich unterschieden wird. Damit wurde
die angebliche Bigamie des Sokrates erklärt; seine Ver-

bindung mit Myrto fällt danach in seine letzten Lebens-

jahre, da der Volksbeschluls in der zweiten Hälfte des pelo-

drücke iydij.zi und yctuctv §24f. S. 18, auf die Hruza S.44 sich stützt, be-

weisen nach bekanntem Sprachgebrauch nicht für wirklichen Vollzug

der Ehe. Im Falle des Boiotos aber ist zwischen den Parteien streitig,

ob dieser überhaupt Sohn des Mantias ist, seine Mutter ist nach der

Behauptung des Sprechers Mantitheos überhaupt nie Ehefrau, sondern

nur Hetäre des Mantias gewesen und hat nur durch Betrug die Ein-

führung ihrer Söhne in dessen Phratrie erzwungen. Aber auch wenn
Boiotos mit der gegenteiligen Behauptung im Piechte ist, kann die Ehe
seiner Mutter mit Mantias sehr wohl dessen Verheiratung mit der

Mutter des Mantitheos vorausgegangen und um dieser willen gelöst

worden ein. Soviel ist von Thalheim Quaestiones Demosthenicae

(Schneidemühl 1889) S. 7 ff. und Müller S. 686 ff. zweifellos erwiesen

und mindestens sehr wahrscheinlich gemacht worden, dafs dies in der

Tat der Sachverhalt gewesen ist.

-^ § 124 S. 61 f. •[a.[j.tl [J.EV (KotX^.tct;) 'layoii-dyo'j fluyaTspa* Ta'Jtrj 0£

(J'jvor/.7,ac(^ o'jo' Iviau-öv -tjv [j-r^x^pa aÜTf^; sXccßE, -/al auvo'xst ö —avTiuv aysTÄtw-

xaxo; ävOpwTTwv xr] [^-T^xpi y.a\ xtJ iluyaxpt — v.ai iT/£v tv xrj oixta ä^acpoxepa;.

§ 125 S. 63 iTziyriixz x-^ 9'jyaxpt xyjv ij-r^xspa. Tragen wir der Gehässigkeit

der Invektive gebührend Rechnung, so kann die Sache die gewesen

sein, dafs Kallias nach der Heirat mit der Tochter die Mutter als

Konkubine ins Haus nahm, später aber nach Vertreibung der Tochter

die Mutter zur Frau nahm. Ähnlich Müller S. 809 f., der nur den

Anm. 31 belegten Volksbeschlufs heranzieht.

^'^ In Terenz Phormio, der dem 'E-[oivcaM,"£"''o; des Menander nach-

gebildet ist, heiratet der Athener Chremes, der mit der Erbtochter

Nausistrata verheiratet ist, in Lemnos unter falschem Namen eine

zweite Frau, deren Tochter attische Bürgerin ist I 2, 64 (114). Aber
seine Handlungsweise erfährt auch von andern, als Nausistrata, scharfe

Rüge und wird als unerhört bezeichnet, vgl. V 8, 65 (958). 79 (972).

9, 20 (1009) und dazu Müller S. 707 ff'.

31*



480 Zweites Buch. Die Klageo.

ponnesischen Krieges gefalst sein mufs^^ Wohl zu scheiden

von diesem zeitweiligen Zugeständnis ist der Schutz , den

schon ein drakontisehes Gesetz dem Konkubinat gegen jxoi/sia

so gut wie der Ehe gewährte (S. 430). Geknüpft aber war

dieser Schutz an die Bedingung, dafs das Verhältnis von

einem Bürger zur Erzeugung freier Kinder eingegangen

war^^: £7cl T,akKay.fi r^v oEv et:' ikzubipoi^ -aiaiv £/-(|. die Kon-

kubine also selbst eine Freie war. Dals auch Bürger ihre

Töchter zu solchem Verhältnisse hergaben, lehrt eine Stelle

des Isaios^^, und kann um so weniger wundernehmen, als wir

^^ Diog. L. II 26 cpr^al ?' '\pi3T&TsXT^? O'jo -("jvoäxot? oc'jtöv äyaysaOai, Tipo-

T^pav [i.£v Hav}}i'7:7:r|V, Ss'jT^pctv Se Mupxw — oi oe upox^pav '[r^ixan tt)v MupTcu

cpocGiv Evioi 0£ -/.Ott ä[Jicpo"£pa; O/siv ö[j.o\J, u)v eaxi Säxupos T£ xat ^Itpwv'jtxo;

6 'Pooto? . . . cpaal ydp Bo'jÄr^ilEv-ct; 'AÜr^vatou; otä tö XiTravopEtv auvauirjOai xö

-X^iios, <lri'M'joii3^m yaij.zrj iaev daxrjv fxi'av, -otioo-oir^aai os xai £; ixEpa; ' oHev

xoüxo 7rrj[-7,ao(i xat i;a)7.paxTjv. Nach Athen. XIII 2 S. 556 und Plutarch

Arist. 27 stand die Angabe in dem aristotelischen Buche Ticpi c'jyEväta;,-

dem Kallisthenes, Demetrios von Phaleron und Aristoxenos folgten.

Die Nachricht verliert also nicht dadurch au Glaubwürdigkeit, dafs

nach Plutarch an der Echtheit des Buches Zweifel bestanden, die von

der neueren Forschung geteilt werden. Ausschlaggebend aber ist, dafs

nach Athenaios Hieronymos den Volksbeschlufs mitgeteilt hatte (7rap£-

ÖExo). Dem gegenüber können auch die Bedenken nicht entscheiden,

die nach Luzac (Anm. 28) besonders Zeller Phil d. Gr. II 1* S. 52 ff.

entwickelt hat, vgl. Kubier a. d. Anm. 24 a. 0. S. 400 f., der freilich

eigentliche Bigamie annimmt, und Müller S. 799 ff. "Worauf Panaitios

seinen VVidersprucli gründete, von dem Plutarch berichtet, erfahren

wir nicht. Aut den gleichen Volksbeschlufs berief sich auch die wenig

glaubliche Angabe, Euripides habe zwei Frauen gehabt, bei Gell. XV 20.

^^ Nur in diesem Sinne können die Worte verstanden werden,

nicht wie Westermann früher wollte, gleichbedeutend mit ovxwv £Ä£'j-

i)Ep(ov Ttottotuv. Vgl. Anm. 33.

33 V. Pyrrh. E. 39 S. 41 wird für die Unwahrscheinlichkeit der

Behauptung des Nikodemos, er habe seine Schwester dem Pyrrhos

ohne Mitgift zur Frau gegeben, geltend gemacht iizv. xal o\ im. 7ta>vXaxia

oiSovxe; xdis ^ocjxiöv ttcJvxe? -poxEpov owjj.oXoyoüvxai 7T£pt xiüv oo&TjaofjiEvcov xai;

iraXXaxal;. Das Argument hat doch erst dann volle Beweiskraft, wenn

auch unter den otoovxE; Bürger verstanden sind, und nichts dagegen

beweist der Mangel eines Eheschliefsungsregisters, auf den sich Müller

S. 780 f. beruft. Eine ganz abweichende Auffassung der Stelle trug

Hruza II S. 88 ff. vor, die von Kühler S. 402 f. und Wyse z. d. St. aus-

reichend widerlegt ist.
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Bürgerinnen selbst als Hetären finden 2*. Die Rechtsstellung

der Kinder, die aus dem gesetzlich geschützten Konkubinat

hervorgingen, ist im nächsten Paragraphen zu besprechen.

Aus der Vertragsnatur der Engyesis folgt, dafs beide

Kontrahenten mündig sein muCsten, kein Bürger also die

Ehe vor seiner Dokimasie schliel'sen konnte, die nach er-

fülltem achtzehnten Lebensjahre erfolgte (S. 282 f.). Für

sofort nach Erlangung der Dokimasie eingegangene Ehen

fehlt es nicht an Beispielen^'"'. Für die Ehefähigkeit der

Frauen scheint ein Minimalalter nicht wie in Gortyns^^

durch das Gesetz bestimmt, als Normalalter aber das vier-

zehnte Lebensjahr betrachtet worden zu sein . in das auch

von den Ärzten der Eintritt der Geschlechtsreife gesetzt

wird^^ Darum ist die Fürsorge des Archon für das Ver-

mögen der Erbtöchter mit Erfüllung des vierzehnten Jahres

begrenzt, und damit stimmen auch andere Altersangaben

überein ^^.

Noch weniger als von Ehehin deruissen weifs das attische

Recht von einem Zwange zur Ehe. Dafs nicht im Interesse

des Staatszwecks der Zölibat verboten war und durch eine

Klage ayajxtou verfolgt werden konnte, war im ersten Teile

(S. 341 f.) zu zeigen. Und oben ist bemerkt worden (S. 409)

3* Antiphaues bei Athen. XIII 29 S. 572 A {Fr. 212 K.).

35 I.ysias b. Suid. u. tew; {Fr. 65 S.). [Demosth.] g. Boiof. II 4

S. 1009, 12 a'jvißrj jdp [i.01 oeTjOevto; ro'j —aTpo; 'jXTCüxcttocXETrj yr^ij.'x'..

3® 12, 32 ör.-jU'iiot.i ok (t7.v zotTpotöv-ov) O'Jo^Ey.ot^ETta r^ -pstyova.

^"^ Soran 71. na&. yw. 4 S. 20 Erm. t& oe saijiT^vov i-ttpotivETai to

TTpÄTOv rept tÖ TESaapsaoEy.ccrov eto; xari t6 -ÄeIotov ote y.«'. tö rj|jäv y.ai tö

oioyxoüa&ai tou; ijota-oj;. Paul. Aeg. inti. letTQ. III 60.

^^ Aristot. 56, 7. Demosthenes Schwester war beim Tode ihres

Vaters fünf Jahre alt {g.Aplwb. I 4 S.814, 10); in seinem Testamente ver-

ordnete dieser 060 [j.ev T<zXavTa Ar^tiocpöiv-a Xaßsiv 261%;, ttjv 0' 7.0£>,cp7]v

oTotv r^'f.iv.iav syr^. 'zo'jzo 5' -^aEÄ/.Ev d^ eto; oev.c(tov yvn'pz'Z^icii {[). Aj^hob.

III 48 S. 857, 10). Xenoph. Oikon. 7, 5 ettj ixh o\>-(a -EVTcy.atoey.a yEYov'jFa

f^l%^ Tzpö; hj.i. Spätere Belege bei Friedländer Sittengesch. Borns \^

S. 512. Nach Schol. Arist. Lysistr. 645 = Suid. u. öfpy.ro; bestimmte

ein Yolksbeschlufs, dafs eine Jungfrau nicht eher heiraten dürfe, bevor

sie bei der Artemis den heiligen Dienst versehen hatte, der äpy-rsia hiefs.

Indessen war dies nach der Stelle des Aristophanes ein Ehrendienst,

der nur ausatewählten Jungfrauen zuteil werden konnte.
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dafs auch die Engyesis keinen Rechtsanspruch auf Vollziehung

der Ehe gewährte. Nur erwuchs dem , der vor dem Ehe-

vollzug bereits die Mitgift empfangen hatte, die Yerptiich-

tung, für diese die gesetzlichen Zinsen zu zahlen, die nötigen-

falls durch eine oiV.-/; c'to-j eingeklagt werden konnten ^^. Von
einem Gesetze, das den Bürger, der eine bürgerliche Jung-

frau stupriert hatte, sie zu ehelichen verpflichtete, erfahren

wir nur durch die römischen Komiker ^''. Für dies Vergehen

war, wie im fünfzehnten Hauptstücke zu zeigen ist, schon

nach solonischem Gesetze die or/.r^ ßiaiojv zuständig, ebenso

auch, wie früher (S. 421 j gezeigt, die Y.oacpr, 'j|ip£(üc. Ob aber

diese Angaben in der Weise auszugleichen sind*\ dafs das

Gesetz den beleidigten Verwandten die Wahl gelassen habe,

entweder vermittelst einer Klage j'jpsüjc oder [iiaicuv auf Be-

strafung des Schänders oder vermittelst einer anderen Klage

auf Vollziehung der Ehe zu klagen, erscheint recht zweifel-

haft, da auf das Bestehen einer dritten Klage keine Spur

hinweist, und die ersteren gegen den als ausreichend er-

scheinen konnten , der sich seiner Verpflichtung zur Ehe-

lichung der Stuprierten entzog.

2. Durch die Eiie wird der Gatte der z-jr^oc seiner Frau.

Wie in § 3 zu zeigen ist, steht die Frau in allen rechtlichen

Beziehungen lebenslänglich unter Geschlechtsvormundschaft.

Bis zur Ehe ist der Vater bzw. dessen Stellvertreter ihr

xupio?; nach der Heirat der Ehemann. Diese durch Aristo-

3^ Demostb. g. Aphob. I 17 S. 818, 26 -t)v uiev Tot'vjv t.^o'.v.oi. toOtov

Tov -po'-rjv zyti /.«iScuv, [jirj yV^fiav-o; 5* ay-oO Tr]v [xr^Tspa ttjv ifJ-T)v 6 [xev

v(j[i.os X£/.£'J£i TT)v TTpoT'/a ^'i£i?.£iv ir.' h\ioi. (jßoXot;, i-jUi o' i~\ opayji^ ijlo'vov

Ttihjat. Das letztere Zugeständnis macht die gesetzliclie Verpflich-

tung zur Verzinsung zu 18 ^/o für diesen Fall zweifelhaft, vgl. S. 498.

Das angebliche Gesetz bei Syrian zu Hermog. IV S. 263 "VV. tö;? uvr^-

aTeta; ßcßatot? elvai meint gar nicht eyyja;.

*'> Plaut. Aulul.lY 10, 63 (793) f. at mi ignoscas eamque uxorem

mihi des, ut leges iubent: ego me iniuriam fecisse filiae fateor tuae.

Terent. Andr. IV 4, 41 (780) f. coactus legibus eam uxorem ducet. Adelph.

IV 7, 11 (729).

*i Wie Meier wollte. Hermog. n. arda. 10 S. 59 W. setzt gar ein

Gesetz voraus, das der Stuprierten die Wahl zwischen der Ehe und

dem Tode des Schänders gelassen habe.
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teles''^ bezeugte Norm wird für Athen diircli alle uns be-

kannteu Fälle ausnahmslos bestätigt ^^. Auch über die Hand
seiner Frau kann der Gatte jedenfalls für den Fall seines

Todes verfügen, wie aus den Fällen von Demosthenes Vater

und Pasion bekannt ist (Anni. lo). Wenn in anderen Fällen

bei Lebzeiten des ersten Gatten eine zweite Verlobung durch

die Brüder der Frau erfolgt, so erklärt sich das einfach

daraus, dals die erste Fhe geschieden und damit die Frau

in die Gewalt ihres früheren x'jr>toc zurückgekehrt war**.

In einem Berichte bei Demosthenes lesen wir allerdings,

dafs Polyeuktos seine an Leokrates verheiratete Tochter

diesem wieder weggenommen und einem andern gegeben

habe*^ Aber daraus folgt nicht, dals Polyeuktos auch

*' Rhef. II 24 S. 140 1^ 35 of/cd'io; 'A>iSavopo; ^'Xaßc tt^^j fXi^n^W atpsai;

yip ccjTT^ d8o»r| "oepo: xo'J —otTpo;* o'J yäp ctei faü);, 'DJA to TipcüTov* v.cv. yäp

6 TraxYjp i-isypi to'jto'j /.'jpio-,

*^ Nach Demosth. g. Aphob. I 55 f. S. 831, 3. 11 wäre Aphobos
durch die Ehe mit Demosthenes Witwe ihr x'jpw; geworden. Isai.

V. Fyrrh. E. 2 S. 15 <I>tÄr^ -/al 6 x-jpto; 'Evtovlrfi. Aristoph. Bitt. 969 Ifxt.

xüOtjv xal x'jptov, wozu der Schol. bemerkt TouiEStt 6 r^vT.p. Ebenso ist

der Ehemann xüpio; der Frau auf Inschriften von Tenos British 3Ins.

n. 377 {Becueil d. inscr. jur. I n. Yll) Z. 7 vgl. mit Z. 10 und Orcho-

menos I. G. IV n. 3172 [Becueil n. XIV) A Z. 5. "Wenn in einer Hypo-

thekarinschrift von Amorgos' J. G. XII 7 n. 58 (Becueil p. 116) Erato-

krate, mit deren Zustimmung ihr Gatte Xenokles Grundstücke ver-

pfändet, mit einem andern -/öpio; erscheint, so wird dies in der besonderen

Natur des Rechtsgeschäfts seinen Grund haben (vgl. Anm. 82) und
ebenso wohl zu erklären sein, wenn auf einem andern Stein von Amorgos
n. 55 neben dem eigentlichen Verkäufer X'ikeratos Hegekrate, d. i. doch

seine Frau mit einem andern x'jpto; genannt wird.
''* Isai. v. Menekl. E. 8. Demosth. (j. EtibuL 41 S. 1311, 17. //. Onetor

I 11 S. 867, 7. Überall aber geschieht die zweite Verlobung im P]in-

verständnis mit dem ersten Gatten.

*^ G. Simd. 4 S. 1029 i. A. 5iacfopä; YcvofAEvrj? tw rioÄ'jEJxriu -pos

öuyotTcpct otoiosi Tiö ÜTTO'jota TO'JTw. fj-Exi Kit Ta'jxa /jYOtvaxTc'. ö AsiuxpctTT^; -/.Ott

oi7.c(? eXay/avE I1o/.'J£'j-/.t(o xat Toörto STrcuota y.-z).. Daraus geht ebenso

klar hervor, dafs die Prozesse erst nach der Trennung angestrengt

worden sind, wie nach § 27 S. 1036, 15 nicht zweifelhaft sein kann,

dafs Leokrates mit Polyeuktos Tochter nicht blofs verlobt, wie Meier

glaubte, sondern verheiratet war.
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während der Ehe seiner Tochter ihr xupioc geblieben ist^^.

Leokrates hatte von Polyeuktos mit der Hand seiner Tochter

zugleich nach dem Erbtochterrechte die Adoption erhalten;

die Auflösung des Doppelverhältnisses aber war die Folge

eines Zerwürfnisses zwischen beiden, das durch einen für

Leokrates wenig günstigen Schiedsspruch ausgeglichen wurde,

so dafs wenn nicht das formale, so doch das sachliche Recht

auf Polyeuktos Seite gewesen zu sein scheint *^ Wie über

die Frau, wird der Ehegatte über ihr Eigentum y.upioc, aber

nur in dem Sinne, dafs ihm dessen Verwaltung und Nutz-

niefsung zusteht '^^, mag die Frau nun eine Mitgift zugebracht

haben oder Erbin des väterlichen Vermögens sein. Dafür

hatte er die Verpflichtung, ihr Unterhalt (aiToc) zu gewähren,

die auch vor Vollziehung und nach Trennung der Ehe so

lange bestand, als er die Mitgift in Händen hatte, und dann

*^ Wie Hruza I S. 70 f. behauptet, nach dem nur besondere Gründe

den Ehemann zum xüpio; der Frau macheu, wie Adoption oder Be-

stellung durch den Archen. Aber die letztere Annahme ist ganz hj'po-

thetisch, durch die erstere aber würde die Schwierigkeit in Leokrates

Fall nicht beseitigt. Ganz mit Hruza stimmt Beauchet I p. 215 ff.,

dessen Berufung auf Arist. Polit. I 5 (11), 1 S. 1259 ^ i. A. pvatxö; ;ji£v

TToXiTixw;, TExvcov o£ ßotji/.f/.ü); (a'pyetv oeT) nichts entscheiden kann. Sogar

zu der Annahme versteigt sich Beauchet p. 226, dafs die Frau auch

nach der Heirat den Wohnsitz bei ihrem früheren xüptos behält.

" Richtig gegen Hruza Kubier S. 396 f. und Thalheim a. d. Anm. 6

a. 0. S. 10. Dafs aber nicht schon die iypr^at;, wie Kühler meint, son-

dern erst der yctfio? den Gatten zum -/jpioc der Frau und ihres Besitzes

macht, folgt aus den Anm. 4.3 angeführten Stellen des Demosthenes.
*^ In demselben Sinne ist auch der A'ormund xjpio; über das Ver-

mögen seines Mündels, Isai. r. Kleon. E. 10 S. 7. Demosth. fi. Äphoh^

II 6 S. 837, 19. 16 S. 840, 21. f. Fliorm. 22 S. 951, 10. g. i'ansim. G

S. 986, 13. Anderwärts bezeichnet das Wort das volle Eigentumsrecht,

vgl. Isai. V. Kir. E. 31 S. 215 auvotxr^aat [aev av t^ yjvatxi xjptos r^v, täv

Be j^pTjfjLCtTwv oüx ä'v, dXX* oi ysvofjievot ~atOc; Ix toutcj xai iz iy-tivr^z bnört

inl ofexe; Y^ßr^actv. Ebenso v. Arist. E. 12 S. 261. r. Kleon. E. 45.

V. PhiloM. E. 30 S. 138. 43 S. 145. Für den weiteren Sinn vgl. Demosth.

g. Aphoh. 1 53 S. 830, 6 toutiov xupt'av ttjv [xr^Tspa drotV^asv, aber 55

S. 830, 28 TTj fJLEv iJrjTpi fiou raÜT« cpu^^arxeiv eSüixe und 56 S. 881, 11 von

Aphobos im Falle der Heirat yev^c&ai fxet' ^/.s-'vrj? aÖTöiv xupiov. Ebenso

g. Steph. I 27 S. 1109, 24. Nicht überall ist es leicht zwischen beiden

Bedeutungen des Worts zu scheiden.
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Gegenstand jeuer oixr, ahou werden konnte, ül)er die sogleich

im Zusammenhange mit den auf die Mitgift bezüglichen

Rechtsverhältnissen zu handeln ist. Weiter liegt dem Ehe-

mann nach der Sitte und der Ordnung wenigstens einzelner

Phratrien ob, auf Anlafs der Heirat ein Opfer (7C(|j.T,/a'7.j dar-

zubringen, das von den Rednern ebenso als Beweis für das

Eingehen einer rechtsgültigen Ehe geltend gemacht wird

wie sein Unterbleiben für das Gegenteil (Anni. 7). Schlechte

Behandlung (/(zxtostc) der Ehefrau durch den Gatten be-

rechtigt, wie früher (S. 343) gezeigt, zu einer Klage gegen

ihn nur dann, wenn sie einer Erbtochter angetan war. Selbst

der Ehebruch kann für ihn, wenn er ihn nicht mit einer

verheirateten Frau begeht, keine weitere Folge haben, als

dafs die Frau sich von ihm scheiden läfst. Dagegen konnte

Ehebruch der Frau durch eine Klage ij-oiysia? geahndet

werden, die aber, wie wir oben (S. 432 ff.) gesehen, nicht zu

den privatrechtlichen gehörte. Ebendort ist dargelegt, dafs

die Frau, die des Ehebruchs überwiesen war, nach soloni-

schem Gesetze von ihrem Gatten verstofsen werden mufste,

die öffentlichen Heiligtümer nicht besuchen und sich nicht

mit Schmuck angetan in der Öffentlichkeit zeigen durfte,

widrigenfalls jedem erlaubt war, ihr was er wollte anzutun,

nur nicht den Tod.

3. Die Auflösung der Ehe erfolgte teils durch den

Tod des einen Ehegatten, teils durch Scheidung. Dafs das

attische Recht die Ehe auch durch den bürgerlichen Tod

des Gatten für gelöst angesehen habe, insbesondere dann^

wenn er in Atimie oder Sklaverei verfallen war, ist un-

erweislich und auch für den letzteren Fall, der den attischen

Bürger seit Selon nur sehr selten treffen konnte"*^, wenig

*^ Vgl. S. 415 ff. Nicht häutiger konnte der Fall vorkommen, den

van den Es p. 49 für die von ihm geliilligte Ansicht Meiers von Auf-

lösung der Ehe durch Verlust der Freiheit des Gatten anführt, dafs

nach [Demosth.] g. Nikoi^tr. 11 S. 1250 i. A. der Bürger, der aus feind-

licher Gefangenschaft durch einen Andern losgekauft war, solange

dessen Eigentum blieb, bis er ihm das Lösegeld erstattet hatte. Gar

.nichts aber kann das Recht, im Falle der Konfiskation des Vermögens

des Gatten die Mitgift der Frau auszunehmen (Anm. 85), dafür beweisen,

dafs auch Atimie die Auflösung der Ehe zu Folge hatte.
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wahrscheinlich. War die Ehe durch den Tod des Mannes

gelöst, so blieb die Frau wenigstens dann, wenn sie von ihm

schwanger zu sein behauptete, in seinem Hause und stand

unter besonderer Fürsorge des Archon, der den, welcher sich

gegen sie verging, mit einer Geldbufse bis zur Höhe seiner

Kompetenz belegte oder vor einen heliastischen Gerichtshof

unter Stellung eines Strafantrags stellte (S. 339): aufserdem

konnte gegen ihn wegen xay.(uai? oryfavojv geklagt werden

(S. 842 f.). Dafs im anderen Falle die Witwe sich erst

nach bestimmter Frist wieder verheiraten durfte, wird nicht

berichtet und ist darum wenig wahrscheinlich, weil der so-

fortigen Wiederverheiratung einer geschiedenen Frau kein

Hindernis im Wege stand ^°. Die Scheidung der Ehe voll-

zog sich entsprechend der untergeordneten Stellung des

weiblichen Geschlechts in sehr verschiedener Weise, je nach-

dem sie von dem Manne oder von der Frau ausging. Diese

Verschiedenheit hat auch in der Sprache Ausdruck gefunden

;

von dem Manne sagte man cz-ottsu-civ, i-x-ea-Tsiy. Ix'jaXXsiv,

von der Frau a-oXci-stv^^ Die Yerstofsung der Frau durch

den Mann war, soviel wir sehen, an keine Bedingung oder

Formalität gebunden : er hatte sie nur mit der ihm zu-

gebrachten Mitgift in das Haus ihres frühereu xupio? zurück-

zuschicken. Wenn nach einer Erzählung bei Lysias'^^ Hipponi-

kos seine Frau erst nach Herbeiziehung vieler Zeugen ver-

stiefs, so tat er das nicht zur Legalisierung, sondern zur

Rechtfertigung seines Handelns. Und wenn aus demselben

Redner eine oi/.r^ ä-o-£a'}£cus angeführt wird^^, so kann

50 Demosth. g. Onetor I 33 S. 873, 10.

•^' Isai. r. Pyrrh. E. 35 S. 38 (Amn. 74). Lex. Seguer. VI S. 421. 6

i~i),\~z fi.£v Tj Y'JvTj tÖv ä'vopa XE^exai, a-EZc.a'Ls oe 6 av7]p ttjv •p\alv.'x. O'jtw

Mevavopo;. S. 430, 30 = V S. 201, 22. Thomas M. u. i-noUi-zu Lukian

Fseudos. 9. Aber ypct<!;ao&ai aTroXsuLtv vom Manne in bildlicher Wendung
Plutarch de virt. et vit. 2 S. 100 E. an seni sit ger. resp. 9 S. 789 C.

Von beiden Teilen dzoX-jeiv seit Diodor XII 18.

52 G. Alkib. I 28 S. 541 'iTmovr/oc Se uoXXo'j; -apaxaXE'sa? i^E-EfX'Le

TTjV aÜTO'J Y'jvaixa cpäav.cov toOtov (ü? r/jy. äoEA'^ov ocjxr); aX).' w? d'vopa i-AZvn^i;

dz TTjv ot7.''o(v EtaiEvat ttjv ot-j-oü.

^^ Bei Pollux VIII 31 iotwTtxä fisv oixwv övoijta-a — äTtoTtcifJt-^; xai

(ü; A'jat'a? ä-o::£,aiJ/£io;. In ersterer Form III 46. VI 153.
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diese nicht auf Rückgängigmachung der Scheidung, sondern

nur auf Ersatz für einen der Frau durch sie erwachsenen

Schaden gegangen sein '*. Nicht selten wurde mit solcher

Scheidung nur einer gesetzlichen Ptiicht genügt, wie im

Falle der Phano, der Tochter der Neaira, die wegen ihrer

nichtbürgerlichen Abkunft zuerst von Phrastor, dann von

Theogenes verstofsen wurde ^^. Dagegen bedurfte die Frau

für ihre Scheidung in jedem Falle der Mitwirkung des

Archon; bei diesem war durch ihren früheren •/.-jp-oc'^*^ und,

wenn auf eine dem Andokides untergeschobene Rede Ver-

lafs ist^^, unter ihrer eignen Beteiligung der schriftliche

Antrag auf Scheidung zu stellen und über seine Berechti-

gung von ihm zu entscheiden. Die neuere Komödie zog

daraus ein beliebtes Motiv ; von drei Dichtern werden Stücke

mit dem Titel A-oÄst-ousa angeführt, von Diphilos, Apollodor

und Krobylos. Eine o(/.r^ d-rAzOlzmc, die einen ähnlichen

Inhalt wie die or/.-/] a-o-Eu-i/so)? gehabt haben müfste, ist

durch die Nennung bei einem späten Rhetor'^ zu wenig

verbürgt, um glaubhaft zu erscheinen. Am einfachsten

lagen die Fälle, in denen die Scheidung auf Übereinkunft

beider Gatten beruhte ^''. In wieweit sie durch die Gesetz-

bestimmungen über die Erbtöchter herbeigeführt werden

konnte, ist in § 4 zu erörtern.

^* Dafür darf man mit Beauchet I p. 392 f. die Analogie des gor-

tynischen Gesetzes 2, 52 f. anziehen , das, -wenn der Mann schuld ist

an der Scheidung, ihm eine Bufse von fünf Stateren auferlegt, vgl.

dazu Zitelmann S. 118 f.

"- [Demosth.] g.Xeairaölfi. S. 1362 ff. 82 ff. S. 1372 ff. Bezeichnender-

weise braucht der Redner meist den Ausdruck £7.ßcz/.>.£iv, dagegen i-A-

7iE,az£w und ä-oTZEutrstv nur je zweimal und ä7io7r£,a'I/i; § 59 S. 1365, 12.

-® Demosth. g. Onetor I 17 S. 868, 18 ttjv dcTcoXsi^tv ou-ot izpot; xov

c(p)[C/VTa dr£Ypc('i/7vro. 31 S. 872, 16 a'JTÖ; £Oct;cv 'Ovr^iiup Sil obv. d/.Tji^tvTjV

i-o'.-lpoL-.rj TAjV d-o/.c'.'Liv. 26 S. 871 i. A. jj-öt'/ tÖ yEypcfaSat -api Tul i'pyovTt

Tct'JTT^v TTjV -"JvaT-/.a c<-o/.£Aot7:02fv. Isai. V. Fyrrh. E, 78 S. 64 -pö; ö-oiov ä'pyovxa

Ti eyyjTjTY] yjvrj d7:£/.'.7:£ tÖv 7'vopct v] tov oTxov ccjto'j. 8 S. 19-

^'' G. Alkih. 14 S. 118 i^'iä'CAOLrjt xijv Y'jvaiy.ot awipovc^TCtTr^v ojsotv ditoXi-

:r£lv E/.Ooöaav Trpö? tov ö-^yo^noL xocrä tov voii.ov 7.tX. Danach Plutarch Alk. 8.

•=^8 Kyros VIII S. 893 W.
^"^ Isai V. Menekl. E. 7 ff. Plutarch Perikl 24 zf^ auii-Stto^w? oux

O'JG/jS ccj-ol; ip£a-fj; i-Airn^-i [jlev £T£pw ßo'jXouEVTjv auvc^EOcuxt.
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4. Einer besonderen Besprechung bedüi'fen die Rechts-

verhältnisse, die sich auf die Mitgift (•ür>oi;) beziehen, die

durch ein umfassendes Gesetz geordnet waren. Wir be-

sprechen sie hier wegen ihrer Zugehörigkeit zum Familien-

rechte, wiewohl die auf sie bezüglichen Klagen, soweit sie

Monatsklagen waren, vor das Forum der thn-^oi^zX: gehörten

(S. 85)*^''. Dafs bei der Engyesis eine Mitgift für die Frau

festgesetzt wurde, bildete, wie bereits liemerkt (S. 472), so

sehr die Regel, dafs in Prozefsreden aus ihrem Mangel

auf das Nichtvorhandensein einer rechtsgültigen Ehe ge-

schlossen werden konnte. Ein solonisches Gesetz hatte aller-

dings die Bestimmung getroffen, dafs die Frau, wenn sie

nicht Erbtochter ist, dem Manne nicht mehr als drei Ge-

wänder und Geräte von geringem Werte zubringen solle *^^

Aber ein anderes Gesetz , das freilich von späterer Ent-

stehung sein mufs, und nur nach der bekannten Sitte der

Redner gleichfalls auf Solon zurückgeführt wird, setzte den

Betrag der Mitgift fest, die einer armen Erbtochter von dem
nächsten Verwandten , wenn er sie nicht selbst zur Frau

nehmen will, je nach seiner Zugehörigkeit zu einer der drei

oberen Vermögensklassen gewährt werden mufs , und die

noch für ein Mitglied der dritten Klasse sich auf 150 Drach-

men beläuft •^^. Weit höhere Summen begegnen in der

^" T6v -epi TfjS 7:por/.6; vop.ov liefs [Demosth.] g. Boiot. II 20

S. 1014, 11 verlesen. Vgl. Caillemer Ja rei>tittttio)> de la dot = Etudes

s. l. antiq. jnrid. d'AtJienes V (Paris 1867). Barrilleau de 1a Constitution

de dot dans Vancienne Grece (Nouv. reriie liist. d. droit fran^. et etr. 1883)

p. 145 ff.

^* Plutarch Sol. 20 twv o' ä'/./.cov y^f-'-wv äcselXe xä? cpepvi;, \\).>ixKa

xpia xal axeür] fAtxpoü vofji.iaii.a7os ä^iOL -/.sXs'jaa;, sTspov oz [xr^OEv iizv^i^t^^on ttjv

Yafjto'jjj.EVTjV. ou yötp ^ßo'jXsTo (i.tat)ott>opov oüo' ojviov eTvat tÖv -citxrj^ xt).. Um
den anscheinenden Widerspruch dieses Gesetzes mit dem in der nächsten

Anm. angeführten zu heben, wollte Gans Erbrecht I S. 802 f. u. A. unter

cpepvTj nicht die Mitgift, sondern die Ausstattung der Frau verstehen.

Aber Piaton, der Ges. VI 17 S. 774 D. V 12 S. 742 C ein dem solonischen

ähnliches Verbot erläfst, gebraucht für das, was der Frau mitzugeben

erlaubt ist ia&fjtoc yaptv, den Ausdruck Tipofi, und der sonstige Sprach-

gebrauch beweist die Synonymität beider Wörter, vgl. Westermann zu

Plut. a. St.

62 [Demosth.] g. Malart. 54 S. 1067 a. E. (S. 350 A. 37). Nach
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Zeit der klassischen Redner, in der nicht nur eine Mitgift

von 30 Milien auch bei Minderbegüterten üblich, sondern

auch eine Mitgift von 5— li> Talenten keineswegs unerhört

ist*'^. Doch fehlt es nicht an Beispielen von Ehen ohne

Mitgift; die Frau heifst dann a-jyotxoc'''* im Gegensätze zu

der s-i-fiot/oc, die aber ebenso der £-:rtxX-/)[>oc gegenübergestellt

wird, auf die das ganze Vcäterliche Erbe zunächst übergeht ^^.

Eine gesetzliche Verpflichtung des Vaters, seiner Tochter

eiue seinem Vermögen angemessene Aussteuer mitzugeben,

kann nicht bestanden haben; selbst für die Brüder, die Erben

des Väterlichen Vermögens geworden waren , ist nur eine

moralische Verbindlichkeit dazu anzuerkennen ''". Aufser der

Höhe der Mitgift bedurfte auch die Art ihrer Gewährung

der Feststellung. Sie konnte entweder in Geld oder in

Grundstücken und sonstigen Wertobjekten bestehen und im

ersteren Falle entweder sofort ausgezahlt oder für einen

den ebenda angeführten späten Gewährsmännern wäre freilich auch

dieses Gesetz solonisch.

«3 Vgl. die Nachweise bei Böckh Staaü^h. U S. 666. Zehn Talente

gab Hipponikos seiner an Alkibiades verheirateten Tochter mit und

versprach bei der Geburt eines Sohnes noch weitere zehn hinzuzufügen,

[Andok.j g. Allih. 13 S. 117. Plutarch AR-ib. 8. Sonst weifs nur die

Komödie von einer Mitgift von zehn oder gar zwanzig Talenten,

Terenz Änclr. V 4, 47 (950). Plaut. TrucuJ. IV 3, 71 (845). Cistell II

3, 19 (561).

®* Pollux III 35. Harpokr. u. £-ioi7.o;, aus dem Lex. Seguer. V
S. 256, 8 zu berichtigen ist.

®^ Lysias i: Aristoph. Verm. 15 S. 622. Isai. v. MenekJ. E. 5-

V. Pyrrh. E. 29 S. 34. 38 S. 40. [Demosth.] g. Boiot. II 20 S. 1014, 23.

25 S. 1016, 7. g. Neaira 8 S. 1347, 26. Diodor b. Stob. Anth. LXXII 1

{Fr. 3 K.). Ein weiteres Beispiel einer Ehe ohne Mitgift Lysias a. R.

14 S. 622.

^^ So richtig Beauchet I p. 262 ff. gegen Barrillean p. 153 ff. u. A.

Vgl. Lysias f. 3Iantitli. 10 S. 577. Isai. v. Pyrrh. E. 49 S. 46. Nicht

auf die Verpflichtung zur Aussteuer, sondern auf die Piechtmäfsigkeit

der Ehe geht [Deniosth.] g. Boiot. II 19 S. 1014, 5 IxooOEtaot -j-o tiöv

do£?,'^(Lv T(üv a-j-Yj; öj;7:£p o\ vojxoi y.sÄc'Jo'jat. Dagegen war durch das

Zwölftafelgesetz von Gortyns die Mitgift der Tochtei*, deren Gewährung

aber dem freien Willen des Vaters oder Bruders überlassen ist, auf

die Höhe ihres Erbteils fixiert, das die Hälfte des Erbteils des Sohns

beträgt, 4, 48 ff. Strab. X S. 482.
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bestimmten Zeitpunkt versprochen werden. Das letzte fand

namentlich dann statt, wenn der Gatte für die Sicherheit

der Mitgift nicht Gewähr genug zu bieten schien ^^. oder

aber der x'jpioc nicht die Mittel zu seiner Verfügung hatte ^'^t

er hatte dann aber die Zinsen nach verabredeten Prozenten"''

an den Mann zu zahlen. Auch teilweise Barzahlung ist zu

belegen; dem Sprecher der Rede gegen Spudias hat sein

Schwiegervater Polyeuktos von den ausbedungenen vierzig

Minen nur dreifsig ausgezahlt, den Rest sollte er erst nach

Polyeuktos Tode erhalten und nahm dafür bei dessen Er-

, krankung ein diesem gehöriges Haus zum Pfände ^°. Zur
i Sicherung der empfangenen Mitgift ptiegte der Gatte dem

1
xupio? seiner Frau Grundstücke als Hypothek anzuweisen,

: die ebenso, wie dies bei anderen Hypotheken üblich war,

durch Pfandsäulen (opoi) gekennzeichnet wurden; man ge-

braucht dann vom Manne das Aktivum ä-o-ciu-äv, vom xypioc

das Medium aTroTijxaaliai , vom Grundstücke das Passivum

dTCOxiixasöai, und dies selber heifst 7.-o-ia-/;;xa'^\ die Handlung

^'' So liefs Onetor dem Aphobos, als er ihm seine Schwester ver-

lobte, die Mitgift nicht auszahlen, sondern von ihrem friiheren Mann
Timokrates mit 10 »'o verzinsen, Demosth. r/. Onetor I 7. 9 S. 866, 4ff. 17ff.

«8 Demosth. g. Onetor I 10 S. 866 a. E.
6^ Nach Barrilleau p. 168 zu 18 %, wogegen mit Recht Beauchet

p. 295.

'ö § 5 f. S. 1029, 12 ff., bes. Z. 19, wo der Sprecher sagt ttj-^ oUh-j

Taüxr^v dTroTiaüJij.ctt ~pö; [lii oexa (Jtvä;, i^ ^; ototxw/.'jEt tj.t tö;; (j.taHtöac'.;

7.0(j.tC£Cit)ai ^TTo-joia;. Verzinst können ihm die zehn Minen auch zuvor

nicht sein, da er sich sonst darauf berufen würde.
" Die Belege liefern Demosthenes Reden gegen Onetor an einer

ganzen Reihe von Stellen, besonders I 29 S. 871, 25. 872, 3 ostvöv töv

fiiEV Xiytiv lü; dtiteTtixT.actTO xo ym^lo^, xöv oe dtTroTtfXT^aavxa cpatvEoHai yeiup-

yoüvT« — tÖv o' 'jz£p TTj; ä-oXcXoi-'ja? TrpciiTTovta, ÜTrep f^; dTTOTETtaf^aSat

cpTjOt t6 yiopi'ov, cpat'vsailat xtX. 7 S. 866, 2 äzoxtfxrjina. II 11 S. 878, 29

&KOTl\>.rpKc,- Von den I^exikographeu besonders Harpokr. u. ä-oxi,ur^xai,

aus dem auch Lex. Seguer. VI S. 437, 20 (am Schlufs h xüj xax' 'üvt^-

xopo; ß' für ^v xoT? -/.. '). ß). Dazu S. 423, 12. V S. 200, 29. PoUux

yill 142. III 36. Eine Anzahl solcher Mitgiftsteine hat sich erhalten,

mit den übrigen Pfandsteinen zusammengestellt C. I. A. II 2 p. 498 ff.

IV 2 p. 245 ff., mit zwei gleichen Steinen aus Amorgos Becneil d. insc.

juricl. I p. 108 ff. 502. Als Beispiel diene n. 1149 opo; ^(coptou xat oUiai

äTToxtfJLTjaa Trpotxo; n'jöoaxpaxrj Msva/xo'j 'Ava'^Ä'jaxi'ou iaxpoO XXX.
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dTOTt|jirj3ic. Die Gewährung der Mitgift in Griind])esitz kann

nach einer Andeutung bei Demosthenes''- nicht beliebt ge-

wesen sein. Von sonstigen AVertgegenständeu, die als Teil

der Mitgift gegeben werden, wird Kleidung und Schmuck

der Frau (iij-otT'.a xotl -/pusia) genannt"^. Aber dies und

anderes genols den der Mitgift gewährten Schutz nur dann,

wenn durch ausdrückliche Übereinkunft feststand, dafs es

zur Mitgift gehören solle; man nennt dies iv -rpof/.t -laav oder

svT'.fxav^*. Was nicht mit dieser Erklärung gegeben wurde,

galt als freies Geschenk des xopwc, das beim Aufhören der

Ehe nicht zurückgefordert werden durfte'^. Der Name für

diese Geschenke des x'jpio? war z-olokioi.'^*^. Zu scheiden von

ihnen sind die dvaxaXuTrxTQpia , die der Neuvermählten von

ihrem Gatten oder auch von Freunden und Verwandten

dargebracht wurden'"; eine unter Lysias Namen gehende

'2 G. Onet. ins. 767, 2. Beispiele Isai. r. Dikaiog. E. 26 S. 104

und neben Geldbeträgen, Sklavinnen, Schmuck und Hausrat in der

durch Testament des Pasion seiner Witwe ausgesetzten Mitgift Demosth.

g. Steph. I 28 S. 1110.

^3 Isai. V. Kir. E. 8 S. 199. Demosth. g. Spud. 27 S. 1036, 12. Nicht

eingerechnet in die Mitgift sind IfjiaTta und ypuatot Isai. v. Menekl. E. 9.

"'* Isai. V. Pyrrh. E. 35 S. 38 ^av ti; t-. oi-{,xr^xo'j oiö eve-/.« zo'j yctiAOü

(vofj-o'j die Handschr., was Dobree und Wyse nicht schützen durften),

idtv i-oXir.r^ rj yjvT] tÖv ä'vopct fy l'iv ö dtvrjp iy.rAu.'hr^ t7]v y'jvar/.ot, o'jy. l'^eaTi

Trpct^aa&ai x^J odvTt, d (j-tj iv Ttpom Ti;j.Tjaa; l'oa)v,£v. [Demosth.] g. Eiierg.

u. Mnes. 57 S. 1156, 15. g. Spud. 27 f. S. 1036, 12 iv xal; T£TTapcx-/.ovTa

»AvaT; lv£Tifj.äTo xä ^(puaia xai xi t[j.aTia t(Lv ^t)a'cüv. 22. Hiernach versteht

sich der auffällige Ausdruck § 28 /lopi; twv s!; tö;? yi).!«; d-ortar^öev-

Tiov. Aber kurz vorher ist nicht das seit Bekker meist aus 1 auf-

genommene rpoaaT:£Ttfj.Tja£, sondern die Lesart der andern Handschriften

Trpoaa-E-tas (rposaTrsTstas) richtig und danach auch d-oTc-r/.ct nicht mit

Schäfer u. A. zu korrigieren.
"^

G^. /SpMf?. 27 S. 1036, 18 oir.zp 'i-tix'lti ,aoi X*"p"'5
'^^/^ -potxo;, oa' r/cu

[Aovov. Vgl. Isai. V. Menekl. E. a. a. 0.
"6 Pausau. bei Eustath. O 29 S. 13.37, 43 = Suid. u. d. W. und Etym.

M. S. 354 i. A. [Fr. 171 Schw.) £-aj>aa xä fAexi (I. mit Bernhardy y.o.-A)

T7]v iyo^ivr^'^ r^jAspav toü ^«(jlo'j oüipa -otpä toö ttj?" viacfr^ "otTpo; '^z^vj.vto

ToT; v'jacpt'ot; £v a](7]fxaTi -ofA-r^s. Trat; yäp i^fzlTr) xt/.. Pollux III 39. Dazu

Deubner Jdhrh. d. arch. Inst. XV (1901) S. 146 ff.

^^ Die Ableitung der Sitte jetzt bei Pherek. Syr. {Fr. 2 Diels),

nach dem Zeus am zweiten Tage nach der Hochzeit der Hera ein
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Rede erörterte die Frage, ob sie ihr zu dauerndem Besitze

verblieben ^^. Zur Beglaubigung der Festsetzung der Mit-

gift wie der Engyesis diente die Zuziehung von Zeugen ^^;

eine Anmeldung der über beide geschlossenen Verträge bei

einer Behörde, die sie durch Aufzeichnung auf Steintafeln

zur öffentlichen Kenntnis brachte, wie dies für die Inseln

Mykonos und Tenos durch erhaltene Inschriften^" bekannt

ist, hat in Athen nicht stattgefunden.

Schon aus dem Gesagten ergibt sich, dafs in Athen so

wenig wie unseres Wissens sonst in Griechenland Güter-

gemeinschaft zwischen den Eheleuten geherrscht, sondern

das Eigentum an der Mitgift lediglich der Frau, bzw. ihrem

früheren xuptoc, und dem Manne nur ihre Verwaltung und

Nutzniefsung zugestanden hat. Es gilt das selbst für Haus-

gerät, das in der Mitgift eingerechnet ist^\ und a potiori

für den in ihr begriffenen Grundbesitz, den der Gatte nicht

veräufsern darf^^, wenigstens nicht ohne Zustimmung des

kunstvoll gesticktes Gewand schenkt: TctO-a csotatv äva-/.a/,'j--:T^pta -piüiov

yevEa&ai' iy. to'jtou ok 6 vo[j.o; sysvcTO xai OeoTci xat ävr)p(ü:r&taiv. Danach

richtiger PoUux III 36, als Harpokr. u. d. W., der irrig die dvaxaÄ-jTrTTjpta

mit den i-a-'jha identifiziert. Vgl. Brückner Anakalypteria (64. Winckel-

manns-Progr.), der aber Math. ä. arch. Inst, in Athen XXXII (1907)

S. 91 ff. drei hiei'her gehörige Darstellungen vielmehr auf die Epaulia

bezieht.
'^^ Theon Prof/ymn. 2 S. 165 W. xai otj -/at oXoi }.6'[oi vopu'CotvT' av

aycoöv eTvctt i)£a£U); w; o t£ Tiepl t«üv ävaxaX'j-iTjpttov i-typactO|i.£vos A'JGio'J

xal ö ~tfi TY); dfJLßXü)ac(u; Iv fisv yäp Öaxepu) ^TjXElTai et xa 5o8^vxa dvaxa-

X'j-TTjpia Y'jvar/.t Yotao'jpLEvirj ßtßaiuj; lystv aöxrjv Sei. Nur in diesen Ge-

schenken läfst sich etwas den Trotpct'icpva des römischen Rechts Ähn-

liches erkennen; vgl. gegen Caillemer Beauchet I p. 284 ff.

»9 Zu dem S. 472 Angeführten vgl. Demosth. g. Onetor I 21 S. 869, 22,

wo die Festsetzung der Mitgift als Rechtsgeschäft (a'jvc(AAaYij.a) be-

zeichnet wird, das niemand ohne Zeugen abschliefse.

80 "A&nv- 11 P- 235 = Dittenberger StßU n. 817 und Becueü d.

inscr. jui: I p. 48 ff. C. I. G. n. 2338 1>.

81 [Demosth.] g. Euerg. n. Mnes. 51 S. 1156, 12 xä o' ex xf^; oXXi^s

oJxt'a; i;£»£pov axejT] d-ayope-jo-jar^; zrfi y'J'^<^^''-°* M-^ a-x£38at otOxoT; xal

Xeyouorjs oxt ocjxt]? zXi] £v ttj Trpotxt x£Xiflr|ii.Eva.

82 Das nach Isai. v. Dikaiog. E. 29 S. 105 von Dikaiogenes ver-

kaufte Haus ist ihm nicht als Mitgift, sondern an Stelle der Mitgift

dvxl Tipoixo; § 26 S. 104 gegeben. Die Klausel ist auf Grund der
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Bestellers der Mitgift. Weim gleichwohl die jNlitgift dem
von dem Ehemann zu versteuernden \'erniögen zugerechnet

wird, so erklärt sich das aus dem ihm zukommenden

Nutzungsrechte'*^. Um dieses liechtes willen läfst sich auch

nicht mit Sicherheit behaupten, dafs die aus der Mitgift

stammende Errungenschaft ihr als dauernder Zuwachs ver-

bleibt^*. Eine Kückgabc der Mitgift während der Dauer

der Ehe konnte nicht beansprucht werden. Nur wenn das

Vermögen des Gatten konüsziert wurde, konnte Ausscheidung

der Mitgift verlangt und durch svsTr-'a/r/^.c auf sie geklagt

werden **''^, so wenig auch dies llechtsmittel immer zu ihrer

Sicherstellung ausgereicht zu haben scheint ^^. Ebenso war,

wenn der Mann in Konkurs verfiel, die Mitgift der Frau

aus der Masse sicherlich auszuscheiden, wie sie auch bei

der Antidosis (§ 5) auszusondern war'^'^.

Dagegen ist die Mitgift bei Beendigung der Ehe im

Falle der Scheidung, mag diese nun von dem Manne ^^ oder

Anm. 43 a. Inschriften von Amorgos vermutungsweise hinzugefügt.

Aber auf einem dritten Stein derselben Insel n. 57 tritt bei der

Weihung der von Naukrates für die Mitgift der Nikesarete verpfän-

deten Grundstücke durch beide Naukrates auch als -/.upios seiner Frau

auf. Ein allgemeines Verbot, das Eigentum der Frau zu veräufsern,

spricht auch das Gesetz von Gortyns 6, 9 aus. Danach ist auch in

dem Mitgiftregister von Mykonos Z. 22 äst' clvat -/.•jpwv tt,; oJxtct? (-)ap-

actyjpctv jw? ctv C^ der Ausdruck /.•jpio? in dem Anm. 48 belegten weiteren

Sinne verstanden.

83 Vgl. Böckh Staatsh. V- S. 666 f.

^* ^Yie nach gortynischeni Rechte der Frau wenigstens die Hälfte

der Errungenschaft (,/.ap-o;) aus ihrem Eingebrachten zufällt, wenn die

Ehe geschieden wird, oder ein Anteil an der gemeinsamen Errungen-

schaft, wenn der Mann stirbt, ohne Kinder zu hinterlassen, 2, 48. 3, 27.

8^ Lex. Seguer. V S. 250, 14 ivc-taxrja.uot — -pry^tovr^S'.; yjvar/.os -xai

ootvEiCTVj 5Tj[j.i'jo;j.£VTj? oilLot; TTcpl zpof/.ö; -/.al yp^O'j; '^-ici/.'jv-cüv otüri iz ot'JTr^;

Xa(j.ßav£iv. Etym. M. S. 340, 44. Darauf geht (Demosth
J g. Nikostr. 28

S. 12.55, 8.

86 Vgl. Lysias v. Aristoph. Verm. 32 S. 635. 9 S. 617.

8^ [Demosth.] (j. Phainipp 27 S. 1047, 5 ff.

88 [Demosth.] g. Neaira 52 S. 1362, 25 xa-ö: töv vojj.ov o; y.zu'jn iäv

d~o-iij.Tzr^ TT)v Y'jvoctxct, ä-ootoovat Tr^v -poty.ct, div oi 'xi^, ir.' hrdi '/;^r^,rjli

Toxocpopciv y.al sito'J £(; oioclov slvat Sixäaaa^lod 'j~£p tvj; y-jvoc-xo; tw x^pioj.

Darum konnte Isai. v. Pyrrh. E. 28 S. 32 für bestimmten Fall als Motiv
Lipsius, Attisches Recht. 32
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der Frau ausgehen^'' oder auf gegenseitigem Einverständnis

beruhen^*', von dem Manne unverzüglich zurückzuerstatten

oder aber, wenn von dem xupioc der Frau darauf verzichtet

wird, wenigstens zu verzinsen, widrigenfalls der Mann einer

Klage aiTou unterliegt, denn cjttoc schliefst in diesem Falle

die Zinsen ein'*^ Dafs die Klage auch dann zuständig war,

wenn die Ehe nach Empfang der Mitgift nicht vollzogen

wurde, ist schon bemerkt (S. 482). Kur in dem Falle, dafs

der Mann die des Ehebruchs überwiesene Frau verstiefs

(S. 433), scheint er das Recht gehabt zu haben, die Mitgift

einzubehalten ^^; ob auch in dem Falle, dafs die Frau wegen

mangelnden Bürgerrechts die Ehe unrechtmäfsigerweise

geschlossen hatte, mufs dahingestellt bleiben'-'^. Wurde die

für Bestellung einer Mitgift die Absicht geltend machen, die Scheidung

von der Frau zu erschweren.

89 Isai. V. Pyrrh. E. 35 S. 38 (Anni. 74). 8 S. 19 (Anm. 95). 78 S. 64.

Demosth. g. Onetor ISS. 666, 9 (ö; dTtoXeXotTr'jct; -fj; ctocX»^? xat oovi;

(tyjv TTpotzcz), xoiJLiaotcftat 5' v'j 0'jvc(;j.cvo;.

'^o j^ai. r. MeneU. E. 9.

91 Vgl. Harpokr. u. atxo? ' 'WiJ.'xyih'xz oe r^yerTcc. naoa toT; 'ATTty.oT; gitov

XeyEaS^cti tÖv tozov, dyvoel es ott iv äv»)' bibz o-joettotc Tiotp' aÖTof; 6 to'xo; aiToc

xaXstTat. Recht hat der eine wie der andere ; vgl. S. 498.

92 Dafür darf man, so wenig es gerecht erschienen ist, dafs der

Besteller der Mitgift für fremde Schuld büfsen sollte, geltend machen,

dafs in den von Thalheim und Müller aufgehellten Rechtsstreiten

zwischen Mantitheos und Boiotos (Anm. 28) die Schwiei'igkeit, die im

Schweigen des Mantitheos über die Nichtrückzahlung einer Mitgift liegt,

am leichtesten sich erkläi-t, wenn man mit Müller S. 697 annimmt,

dafs Mantias die Plangon wegen Ehebruch verstofsen hat und darum
zur Innebehaltung der Mitgift berechtigt war. Dafs letzteres in

Ephesos Rechtens war, sagt Achilles Tat. VIII 8 'zr^•^ ij.kv y.oi-d. t6v vdjj.ov

dcceTaDat tt]? Trpoixo? cprjfj.t ostv £ij.ot, und seiner Angabe erwächst eine Be-

stätigung aus einem inschriftlich erhaltenen Gesetze von Ephesos

Inscript. in the British mus. n. 477 (Dittenberger Si/U.- n. 510), nach

dem die Restitutionspflicht nicht in allen Fällen statthatte, Z. 59 oaot —
yTjp.avT£; xai BtaXuOev-e; fjiY] äTroosotüxaai -ri; 'icpvÖ!? O'jOa? aTTOodrou? xa-a

TÖV vdfjL&v. Nichts beweist natürlich das angebliche Gesetz bei Sopater

Jt«.-p. Cvrriu. VIII S. 229 W.
93 Aus dem Falle bei [Demosth.] g. Neaira a. a. 0. folgt darum

nichts, weil Phrastor die Mitgift der Phano in der Voraussicht be-

halten konnte, dafs Stephanos durch ihre Zurückfordening sich einer

weit gröfseren Gefahr aussetzen würde.
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Ehe (luich den Tod des Mannes aufgelöst, so kam es darauf

an, ob er in dieser Ehe gezeugte Kinder liinterliels oder

nicht. Im ersteren Falle kann die Frau entweder in dem
Hause ihres Mannes bleiben und wird dann von ihren

Söhnen oder, wenn diese minderjährig sind, von deren Vor-

mündern unterhalten, dabei aber wird die Mitgift völliges

Eigentum ihrer Söhne '-*•*. Oder sie kann in das Haus ihres

früheren xupio? zurücktreten, dem dann auch die Mitgift

zurückzugeben ist , widrigenfalls er gegen die Erben des

Mannes auf Wiedererstattung durch eine oixr^ -poixo? oder

auf Verzinsung durch eine oixT) attou klagen kann. Es scheint

aber, dafs der x-jpioc dann, wenn die "Witwe noch in heirats-

fähigem Alter stand, die moralische Verptlichtung hatte, sie

an einen Anderen mit derselben Mitgift wieder zu ver-

heiraten ^-^ Zwischen beiden Wegen kann die Frau nach

ihrem Belieben und den Umständen sich auch dann ent-

scheiden, wenn sie beim Tode ihres Mannes von ihm schwanger

zu sein erklärt ^'^. Dagegen steht ihr diese Wahl nicht frei,

wenn sie von ihrem verstorbeneu Manne Kinder weder ge-

boren noch empfangen hat, sondern sie mul's dann in das

Haus ihres frühereu x'jr>ioc zurückkehren, und diesem gebührt

der Anspruch auf die Mitgift. Wird aber die Ehe durch

den Tod der Frau aufgelöst, so fällt dann, wenn sie keine

9* Gesetz bei [Demosth.] r/. Steph. II 20 S. 1135 i. A. -/.«i i^M i|

iTTtxXVjpou T'-s ysvy^Tai -/.cix i'fjia ^/ß^^j^ifj ^^'t oteTs;, 7.pa-£Tv tcüv yyr^iy.d'Ciüv, tÖv oe

aiTov fxsTpsTv -Yj fA/ixp'', wo cjTto; in weiterem Sinne steht. G. Phain. 27

S. 1047, 7 Ta'JTTj ypsw^ cpr^alv d'iii/.iaOat <Pc<ivi--o; ttjv TipoTxct, Vj^ r/t vofxoi

/C'jptov ToÖTov -oio'jatv xt)..

^•^ Isai. V. Pt/rrh. E. 8 f. S. 19 eTtoc -ap' 5-o'j £7.<>;j.taaTo t/jv irfi doeX-

'-pf,; irpoTxa outoc, iTretOYj iZTti.vj'zrf/.iaz r^-i (?) ,a£iJiapT'jpTjXcv ouxo; ct'JTrjv iyyuYJaaf

1^ £( [AYj iv,rj\v.^z-o, ozotav ot'xTjV aiTou 7] Tr^; TTpotxci; a'Jirfi £v Efxoatv £T£(Ji tuj

E^ovTi tÖv yJ.Tjpov oixGt'aaaOat r^;[ioa£v, r^ £i xou ävftpwTicuv Evavxi'ov 7:pocfj?^8£v

dyxaXcüv T(ü -/Jr^pGvofxui TTcpi -rr^; Tipotxö; rr,; dSEAcar^; xtÄ. Ähnlich § 78

S. 64 f. [Demosth.] g. Boiot. II 7 S. 1010 i. A. 'in heiden Fällen hat

der Mann Kinder von der Frau hinterlassen.

^^ Dafs die Frau nicht in diesem Falle im Hause des Mannes zu

bleiben gezwungen war, wie Meier aus dem Gesetze bei [Demosth.]

g. Makart. 75 S. 1076. 17 (S. 58 A. 16) gefolgert hatte, hat bereits

van den Es p. 59 bemerkt.
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Kinder hiuteiiäfst, die Mitgift an den früheren y.'jpioc, bz\Y.

dessen Erben zurück ^^. Hinterläfst sie Kinder und sind

diese volljährig, so geht die Mitgift auf sie über; sind sie

minderjährig, so bleibt dem Vater bis zu ihrer Yolljähri^ü-

keit die Verwaltung und Nutzniefsung der Mitgift ^^. In

dem Rechtsfall . der der fälschlich dem Demosthenes zu-

geschriebenen Rede gegen Boiotos über die mütterliche Mit-

gift zugrunde liegt, war dem Sprecher Mantitheos, der erst

kurz vor dem Tode seines Vaters Manilas die Volljährigkeit

erreicht hatte, die Mitgift seiner Mutter noch nicht aus-

gezahlt worden; darum klagt er gegen seinen Halbbruder

auf Aussonderung der Mitgift von der Teilung der väter-

lichen Erbschaft.

Die oixrj Tzpor/o? ist nach unseren Quellen zunächst Klage

auf Rückzahlung der Mitgift; sie steht, wie ])emerkt. dem
ursprünglichen x'jpio? der Frau, die nach dem Tode des

Mannes (Anm. 95) oder, wie wir hinzufügen dürfen, nach

der Scheidung der Ehe in jenes Haus zurückkehrt, gegen

die Erben des Mannes, bzw. gegen diesen selbst zu; ebenso-

wohl aber auch dem Manne gegen den xupioc der Frau, der

die versprochene Mitgift nicht auszahlt. Wenigstens läfst

Aristoteles die öixr^ -potzoc gegen jeden gerichtet sein, der

die von ihm geschuldete Mitgift nicht zahlt ^^, Zu seiner

Zeit wurde sie als ^Fouatsklage behandelt und unterstand

darum der Jurisdiktion der si^a-j^Ysis. Dagegen ist nicht

auf Grund solcher Klage gehalten die Rede des Demosthenes

gegen Spudias, die gleichfalls in den Handschriften und Aus-

gaben u-£p -poixo? überschrieben ist. Denn die Forderung von

zehn Minen, die der Sprecher der Rede als rückständigen Teil

der Mitgift seiner Frau aus dem von seinem Schwiegervater

Polyeuktos hinterlassenen Vermögen beansprucht, bildete

^^ Isai. V. Pyrrh. E. 36 S. 39 t^s öaoXoyrj&st'arj; zpotxö; Iv, twv vofJiwv

YiyvofAEvrjS e(? auTov, zX xi Iza&sv r^ -("jv/j -piv y£Vi3&ai -aioa; ot'JTr und ähn-

lich § 88 S. 41.

®* [Demosth.J g. Boiot. II 50 S. 1023, 7 iixk ixh i] fAT^TTjp Traloa xaxa^i-

TZO'jaa ST£),£'JTY]0£V (ju;T£ (JLOt ixavÖv fjV «TTO TOÜ TOXOU TT]? TTpOtxÖs Xal Tp£Cp£a8ai

xal rat0c'j£3&o(t.

99 52, 2 (S. 85 A. 124).
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nur einen Teil der Streitpunkte, zu denen es bei der Teilung

des Erbes zwischen ihm und Polyeuktos anderem Schwieger-

söhne Spudias gekommen ist. Dafs es sich in dem Prozesse

um keine or/.-/; Trpoi/o^ handelt, würde auch daraus folgen,

dafs er zuerst vor einem Schiedsrichter verhandelt war^*^",

der für ]\ronatsklagon nicht in Frage kam (S. 228), wenn

jene schon damals eine ou-/) =u.a-/;voc gewesen wäre. Al)er

das war sie noch zur Zeit der vorhin erwähnten Rede gegen

Boiotos nicht, die 347 gehalten ist; denn auch dieser ist

eine Verhandlung vor dem Diaiteten vorausgegangen ^°\

Keben der oi/-/; zpotxoc wird als Piechtsmittel, das dem

xuf/ioc einer verwitweten Frau gegen die zustand, welche

ihre Mitgift unrechtmäfsig inuebehielten, die or/.-/; aito-j ge-

nannt (Anm. 95). und dieser allein geschieht in einem Falle

Erwähnung, in dem es sich um das Einschreiten gegen das

Zurückhalten der Alitgift einer verstofseueu Frau handelt

(Anm. 88), in dem aber nach unserer Vermutung auch die

oi'xTj -poixoc statthaft war. Ging die letztere auf Erstattung

der Mitgift selber, so bezweckte die o(xr^ at-ou, dem unrecht-

mäfsigen Inhaber einer Mitgift die Kosten für den Unter-

halt einer verwitweten oder geschiedenen Frau aufzuerlegen,

bzw. ihn zur Verzinsung der ^litgift anzuhalten. In juristi-

schem Sinne bezeichnet aX-o: den Unterhalt, den jemand zu

gewähren, die Kosten des Unterhalts, die jemand zu tragen

veri)tlichtet ist. Wenn Harpokration den Ausdruck be-

schränkt auf den Unterhalt der Frauen und Waisen ^^^, so

ist das insofern zu eng, als die Erwähnung des Unterhalts

fehlt, den die mündigen Söhne ihren Eltern, insbesondere

der Sohn der Erbtochter seiner Mutter zu reichen verbunden

ist (Anm. 94). Aber die Beschränkung der Definition auf

jene beiden Kategorien wird darin ihren Grund haben, dafs

bei ihnen die or/.-/; aito-j vorzugsweise Anwendung fand, wäh-

100 G. S2m(l 12 S. 1031, 25.

101
§ 17 S. 1013, 20.

'0- ^iTo; xaXeiTai t^ oi^oaevr^ rpoao5o? dz Tpocprjv rat; Y'jvatciv tj 6p'fa-

voT;, lo; £; i'X/cuv aai}civ eatt xai t/. ro\> SoXwvo? n' i':ovo; xai iv. tt^? 'Aptax"-'-

T£/.r.'j; 'AtSr^vctKov TToXtTEi'ot;. Letzteres Zitat geht auf 56, 7, wo von den

Klagen gegen Vormünder die Rede ist; Solons Gesetz wird beiden

Kategorien gegolten haben.
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rend gegen Söhne, die ihren Eltern den Unterhalt versagten,

xaxttoscüc geklagt wurde (S. 351 f.) ^^^. Wie in dem letzteren

Falle, so kann auch bei der oC/r^ atVju gegen Vormünder
aiTo? nur den Unterhalt selbst oder seine Kosten meinen.

Und sicherlich wird auch bei Xichterstattuug der Mitgift

der verwitweten oder geschiedenen Frau der Unterhalt

ursprünglich in natura zu gewähren gewesen sein ^'^*.

Wenn aber das Ziel der hier zuständigen otx-/; attou nach

einem Gesetzeszitat auf Verzinsung der IMitgift ging

(Anm. 88) und anderwärts alternativ von dieser Verzinsung

und Gewährung des Unterhalts gesprochen wird^*'-^. so

scheint es, dafs in allen Fällen sitoo auch in der Pxednerzeit

zunächst auf die letztere geklagt wurde, bei Dotalklagen

aber nach Lage des Falls auch auf deren Ersatz durch Ver-

zinsung der Mitgift angetragen und erkannt werden konnte.

Diese Verzinsung hatte bei Verstofsung der Frau zu 18 "/o

zu erfolgen. Dafs auch dann, wenn nach Auszahlung der

Mitgift die Ehe nicht vollzogen worden war, die Zinsen in

gleicher Höhe zu bezahlen waren , wie Demosthenes be-

hauptet, macht seine eigene Ausdrucksweise unwahrschein-

lich (Anm. 39). Es wird vielmehr für diesen und die andern

hierher gehörigen Fälle der damals landesübliche Zinsfufs

zu 12 "^'o gegolten haben ^'^^.

^'^^ Die Klagen xaxcuaso); -poi-AÖz sfxo'j stellt PoUux III 37 zusammen.

Über die letztere (aufser den kurzen Erwähnungen VIII 31. VI 153)

VIII 83 T(is ^'i^'^ TW at'xuj St'xa; Iv ihridw dSixa^ov. stTo; oe Ibtiv oc't ötpeiXo-

fXEvai Tpocpot!. Zu eng sind die Definitionen bei Phot. = Suid. u. dro'j otV.r^.

Lex. Seguer. V S. 238, 7.

1*** Dafür ist zuerst von Meier geltend gemacht worden, dafs nach

[Demosth.] g. Phorm. 37 S. 918, 8 in dem Odeion, in dem über Klagen

ai'-ou gerichtet wurde (S. 137), auch das Getreide vermessen worden sei.

Aber an d. a. St. handelt es sich um eine aufeerordentliche Mafsuahme

unter besonderen Umständen, und nur auf ihr beruht die generelle Be-

hauptung der Grammatiker (Lex. Seguer. V S. 318, 2. Phot. und Suid.

u. luSstov).

105 Mit Demosth. g. Aplioh. I »17 S. 818, 26 (Anm. 39) vgl. II 11

S. 839 i. A. Ta'JTTjV ttjv 7:poiy.a — ojxe a'jxrjv o'jts tov aiTov ä-oo^Scuxöv.

I 15 S. 818, 6 oü otoovTo; toüto'j aiTov ttJ fJ-TjTpi, ttjv oe rpoixa syovxo;.

III 33 S. 854, 15.

106 Vgl. Billeter Geschichte des Zinsfufses h» Altertimm (1898) S. 48 ff.
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Nel)en den besprocheuen beiden Klagen standen dem
früheren •/.•j,oioc der Frau, wenn ihm von dem Ehemanne ein

'y.-o-''[j.r(|x7. für deren Mitgift gestellt war, alle Rechte des

Pfandgläubigers zu. Er konnte, wenn die Rückzahlung der

Mitgift nicht rechtzeitig erfolgte, sich durch kit.^d~eua>.; in

den Besitz des verpfändeten Grundstücks setzen, und wenn

er daran verhindert wurde , durch eine oixr^ sco-jÄ/p sein

Recht verfolgen oder aber auf den Ertrag des verpfändeten

Hauses oder Landstücks durch eine oUr, svo'.xioo oder xoifyTO'j

Anspruch erheben. Ein gleiches Recht steht dem Ehen-.ann

zu, der für den nicht gezahlten Teil der Mitgift ein Grund-

stück zum Pfände nimmt oder erhält, wie der Sprecher der

Rede gegen Spudias ein Haus für die rückständigen zehn

Minen der Mitgift seiner Frau. Er beansprucht darum den

Mietzins des Hauses und hätte . da er an dessen Empfang-

nahme durch Spudias gehindert wird ^°", eine Klage ivoiz-'o-j

gegen diesen anstellen können, wenn er nicht zugleich andere

Streitpunkte hätte zur Entscheidung bringen wollen ( S. 490 f.).

Abgesehen von diesem Falle kann der Gatte, dem die Mit-

gift oder ihre versprochenen Zinsen ganz oder teilweise vor-

enthalten werden, aufser durch eine oiV//; zpotxoc auch wegen

Vertragsbruch, cr'j;j.3o/.7.''u>v Ttapaßactstoc klagen. Der Rechts-

mittel, durch die die Mitgift sichergestellt werden sollte für

den Fall, dafs das Vermögen des Gatten vom Staate ein-

gezogen wurde oder in Konkurs geriet, ist bereits gedacht

worden (S. 493).

§ 2. Die Rechte der Eltern und Kinder und die

Klagen zu ihrem Schutze.

1. Die väterliche Gewalt ist in Athen sowohl in ihrer zeit-

lichen Erstreckung wie in dem Umfange der Rechte, die sie

Der im Recudi d. iw^cr. jur. I p. 133 für den Satz, dafs die gesetzliche

Verzinsung der Mitgift durch den Ehemann überall 18 °o betragen

habe, aus C. I. A. II n. 1137 entnommene Beweis ist hinfällig, sobald

man die Inschrift nicht mit Dareste erklärt, dem Dittenberger noch

Syllr n. 818 folgt, sondern mit Kühler, für dessen Deutung nach mir

Szanto ArcMoI.-epüjr. Jlitth. XX (1897) S. 108 f. ^= Aiisgeiv. Abhandl.

S. 128 f. und Billeter S. 53 ff. eingetreten sind.

10' § 5 S. 1029. 19 (Anm. 70j.
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ge\^ährt, namentlich im Vergleich mit der römischen patria

potestas^ so beschränkt, dafs man in ihr nur eine Tutel

erkennen zu sollen gemeint hat-. Aber es läfst sich

nicht bezweifeln, dafs in der älteren Zeit, bevor die

Gewalt der Familie im Interesse des Staatszwecks sich

mannichfache Einschränkungen hatte gefallen lassen

müssen, auch der athenische Vater mit unumschränktem

Rechte selbst über Freiheit und Leben seiner Kinder ver-

fügen durfte. Glaubhaft bezeugt ist, dafs vor Aufhebung

der Schuldknechtschaft in Not geratene Bürger ihre Kinder

verkaufen durften und erst Solon das Verkaufsrecht des

Vaters auf den einen Fall beschränkte, wenn er seine

Tochter auf Unzucht ertappte^. Dafs er in dem letzteren

Falle sie auch töten durfte, belegte die Legende mit

dem Beispiele des Kodriden Hippomenes*. Als eineu

Kest der alten Gewalt beliefs die Sitte auch später dem
Vater in den ersten Tagen nach der Geburt eines Kindes

die Entscheidung darüber, ob er es aufziehen wollte oder

nicht. Wie häutig die Aussetzung in Athen war^, beweist

die neue Komödie, die gern den Knoten der Handlung durch

Wiedererkennung ausgesetzter Kinder löst, wofür ihr die

Beigabe von Erkennungszeichen (Yvajpic;aa-:a) unentbehrliches

Mittel ist. Und wenn es auch in der Mehrzahl der Fälle

die ^rutter ist. die sich der Frucht eines Fehltritts oder

einer Vergewaltigung auf diesem Wege entledigt, so fehlt

es doch nicht an Belegen, dafs auch der Vater den unwill-

kommenen Spröisling aussetzen oder aus dem Wege räumen

1 Vor allem Athen gegenüber gilt das AVort des Gaius I 55 fere

nulli alii sunt homines qui talem in filios suos habent potestatem

(jualem nos habemus.
" Van den Es p. 101 f.

^ Plutarch Sol. 13 ttoXXoI oe xotl to'j? -octoa; iotoj? i^vxi'/A'lrrno TütuXetV

o'joeis Y^P "^^M-os £xtuXu£. 23 ext 5' ojxt >%Yat£pa? -loÄsiv o'jt' docXcpi? ot'owat

7z\r^-i av fxTj XdßTj TtapOävov ävopt a'JYY£y£VTj;jivrjV.

* Aischin.' (j. Timarch 182 S. IJö. Aristot. bei Heraki. PoJit. 1, 3.

Ephoros bei Diodor VIII 22.

^ Vgl. die eingehende Erörterung von Glotz im Dictiomiaire d.

antiq. gr. et rom. u. expositio, die jetzt noch aus Menanders 'YjTax^z-

Tiovxe; zu ergänzen ist.
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liels'^. Die Entscbeidunji' inufste al)er in den ersten Tngen

nach der Geburt fallen. Denn am fünften oder nach anderer

Angabe am zehnten Tage danach war das Fest der ct;x'fi-

opotxia zu feiern, mit dem das Neugel)orene in die (lemein-

sehaft der Familie aufgenommen wurde ^. Aber an eine

durch ausdrückliches Gesetz den Eltern verliehene Befugnis

zur Aussetzung der Kinder zu glauben, geben späte Angaben

um so weniger ein Recht, als sie das augebliche Gesetz sich

auf Kindestötuug überhaupt erstrecken lassen^. Und wenn

Aristoteles die .\ussetzuug gesetzlich sanktioniert wissen

will, so beschränkt er sie doch nur auf verkrüppelte Kinder^,

während er als IMittel zu der von ihm geforderten Be-

schränkung der Kinderzahl die Abtreibung in Anwendung
zu bringen emptiehlt.

Als selbstverständliche Äufserungen der väterlichen Ge-

walt finden in unseren Quellen Erwähnung das Piecht des

Vaters, seinen minderjährigen Sohn in eine andere Familie

® Terenz Heantont. IV 1, 13 (626) f. meministin me grauidam et

mihi te niaxnmo opere edicere, si piiellam parerem, nolle tolli, wo trotz

dem tolli griechische Sitte zugrunde liegt. Poseidipp bei Stob. Aiithol.

11 77, 7 {Fr. 11 K.) uov TpE'ici -A^ -/.av ttevt^; ti; ojv Tjyr^, )%yc(T£pa o' iy.-

Tt)h;ct 7.av
ri

-Äo'iai';;, wo Xaucks Korrektur r/.o!o<ij3'. die Pointe ganz

verdirbt.

^ Piaton Theait. 15 S. 16.9 E fXcT'i ?>£ töv -zöv.o-j -A äa-i-^p'^a-.a ccJToJ

ä';tov ov zpo'S'ffi to YiyvJii.£vov — r^ al» ofei zavTcu; Seiv to yz aöv TpE'j£iv xai

M-Tj dTTOTiftEvot'.. Dazu Samter Familienfeste d. Griech. u. Rom. S. 61 f.

" Sext. Emp. Hyj^ot. Pyrrh. III 24 6 iloXtuv Aör^vcäo; t'-v -epi täv

c(7.piT«)v vofAOv eOeto xa&' 8v '^ovsöetv zyA'jXw tov eot'JTO'j raioa iTrsTpE-Lcv.

Hermog. n. (VQ^a. I 1 S. 67 W. £v(o-iov ti; tt^; ar^Tpö; (z-ezteivc tov 'j'tov

7.aTä Tov Twv dt7.p!Ttov vofj.ov. Sopat. zu Hermog. V S. 116.

9 Polit.Yll 14(16), 10 S. 1335l> 20 repi os äzo^i^sew; 7.at rpo-^r;; tiüv

yivou-svcov k'^Tw voao; uTjOev TtsTTYjpwaevov tp^cpetv, orJ: 5f 7:/,T|i)os texvüjv t!j

Td;i; Ttöv £i)(üv 7,(oX'jc[ ar^i^Ev i~o-i'>\t'j<\'xi xcöv yivoasvcov (so die beste Über-

lieferung, der ich auch vor Immischs Textgestaltung den Vorzug geben

mufs). Wenn aber Piaton Poh't. V 9 S. 460 C die Kinder untüchtiger

Eltern und verkrüpjjelte Iv äTroppT^tw xe 7.ai doV/vOj xaTa7,p'J-T£iv will, um
den Stamm der Wächter rein zu erhalten, so ist dies ebenso wie die

Bestimmung S. 461 C nach der Tim. 1 S. 19 A gegebenen Erklärung

mit Göttling und Stallbaum nicht auf Aussetzung, sondern auf Ver-

setzung in den dritten Stand zu beziehen.
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hinein adoptieren zu lassen (ixTuoicia^^ai) und seinen Kindern

für die Zeit ihrer ^Minderjährigkeit auf den Fall seines Todes

einen Vormund zu setzen ^'^. Das Recht, seiner Tochter einen

Gatten nach seiner Wahl zu geben, verbleibt ihm dauernd,

da er bis zu ihrer Verheiratung ihr xupio? ist (S. 482). Von

dem Vermögen seiner Söhne, das ihnen aus der Mitgift

ihrer verstorbenen ]\Iutter oder aus dem Erbe mütterlicher

Verwandten zufällt, hat er die Verwaltung und Kutzuiefsung'^;

Minderjährige können keinen rechtsgültigen Vertrag ab-

schliefsen'^.

Über die Zeit der väterlichen Gewalt hinaus ^^ erkannte

das Gesetz dem Vater das Recht zu, seinem Kinde den

Namen, den er ihm kurz nach der Geburt^* gegeben, wieder

zu nehmen, l;aX£Wai xotl dTioxyjpD^at, wie es in einer Stelle des

Demosthenes ^^ heifst. Wenn auch beide Worte zunächst

^° Die Belege für beides werden unten liei der Adoption und Vor-

mundscliaft gegeben.
11 Nach dem Rechte von Gortyus 6, 31 ff. darf der Vater vom

Muttererbgut seiner Söhne nichts verkaufen oder veri^fänden. Für

Athen läfst sich die gleiche Beschränkung nicht behaupten, Beauchet

II p. 98 f.

12 Isai. V. Arist. E. 10 S. 259 ö vo'jj.o; o'.otppVjor^v -/.to/.öct -atoi |xT(

i;elvai a'j(ji.ßä>v>.eiv (xr^oe yjvaixt rdpa .u£Ot'ij.vo'j y.pii)ä>v. Dafs der letztere

Zusatz nur dem zweiten Glieds p-r^oe jjsolwJ. gilt, trotz der gegenteiligen

Auffassung von Harpokr. u. oti t.wä, bemerkte von Neueren zuerst

Caillemer Bevue de leciisJation 1878 p. 6, dem ich sofort zugestimmt

habe Jahresher. f. ä. class. Altei-th. II (1874) S. 1404 und alle Späteren

mit Ausnahme von Wyse. Richtig schon Dion Chr. LXXIY 9 S. 688 M.

Dafs dem Vater gegen den, der ohne sein Vorwissen sich mit seinen

Kindern in Verträge einliefs, ein Klagerecht zugestanden habe, durfte

Meier nicht aus der Erzählung Plutarchs von einer Klage des Perikles

gegen den folgern, der eine angeblich in Perikles Namen von seinem

Sohne Xanthippos entliehene Geldsumme zurückforderte (Per. 36); denn

Xanthippos war damals bereits volljährig, vgl. van den Es p. 185.

" Auf Unmündige beschränkte Böckh Ind. lect. Berol. 1825/6 p. 6

= Kl. Sehr. IV S. 231 das Recht, weil gegen Mündige die Enterbung

genügt habe. Allein diese ist dem, attischen Rechte fremd.

1* In der Regel am zehnten, aber auch am siebenten Tage, s. die

Stellen bei van den Es p. 27 f.

15 G. Boiot. I 89 S. 1006, 20 6 voao; — to'js yovEot; tmü xup'Vrj; m
[j-ovov iis3i)at Toyvoii.a iz. äpyr^;, rüjA xav -aXiv s;a/.£t'Lott ßoö/.atvTOd vA-o-
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nur auf die Eiitziehuug des Naineus gehen, so ist der letztere

Ausdruck doch wohl darum gewählt, weil diese im Zu-

sammenhange mit der ötl'entlichen Lossagung des Vaters von

seinem Sohne erfolgte, für die der Name d-oy.ripov.? üblich

geworden ist'®. Ein sicherer Fall der Anwendung dieser

d-oy.v^puc'.? ist freilich für Athen so wenig nachzuweisen, dal's

man ihr Bestehen hat in Zweifel ziehen können '^ Aber dal's

die Gesetzgebung des Solon ebenso wie die des Pittakos und

Charondas dem Vater das Recht verlieh, einen ungehorsamen

Sohn zu verstofsen, sagt eine glaubwürdige Angabe ^^, und

Piaton, der die Einrichtung in seine Gesetze herübernimmt,

setzt ihre Existenz in realen Staatswesen offenbar voraus.

Wenn er aber die Ausstofsung des Sohns von der Ent-

scheidung eines Familienrats abhängig macht, so läfst er

deutlich erkennen, dafs diese Anordnung eine ihm eigen-

tümliche ist ^^. Noch weniger aber darf man aus der Fiktion

ocTjpiJlai. Gewöhnlich wurde die Stelle auf die ä-ozr.pu^i? im technischen

Sinne bezogen, wogegen nach Valckenaer van den Es p. 126 f.

^^ Wenn Hypereides nach Idomeneus bei Athen. XIII 51 S. 590 C.

[Plutarch] L. d. 10 B. S. 849 D seinen Sohn Glaukippos um der Hetäre

Myrrhine willen aus dem väterlichen Hause verstiefs (ixßa/.slv), so braucht

damit nicht eigentliche äTrozT.p'j;'.; verstanden zu sein, und was über

äro7.7jr/j;i; des Themistokles erzählt wurde (Ailian V. G. II 12. Valer.

Max. VI 9 ext. 2, bei Nepos Tliem. 1 exheredatus), erklärte schon

Plutarch TJiem. 2 a. E. für unwahr. Keinen Bezug auf die abdicatio

hat der Bericht des Antiphon bei Plutarch AlMh. 3, wo aTroy.rjp'jTTstv

nach dem Zusammenhang bedeutet einen Vermifsten durch Heroldsruf

suchen. Bei Piaton Krat. 11 S. 391 C heifst Hermogenes oOx b(y.rj'xzrfi

T(Lv TTaTpiuiuv nicht als exheredatus (Krüger), sondern als vjOo;. wie

Meier erkannte.
1' van den Es p. 133. 139.

'^ Dionys Arch. II 26 Ttixwpia; -/.a-'}. tOüv -cttocov Iz-x^n-i ivi 6.-z\%(i>(j\

ToTs zocTpaaiv cj ßapsta; ^^öXasai ttj; oJxi'ac l7rtTpE'J;av-£; ccjtoj; v.oX y^i^iia-za

[JLTj /.OL-rD.lT.Zi'l, -cpOtlTEplO OE O'JOEV.

'^ Ges. XI 9 S. 928 D Oiacpopat — iv ctf; o? te -izirjt^ T^yolvt' av oöTv

Tov vofAoösTTjV vo|j.ot)£T£Tv l^sivat a-j(atv läv ßo'jÄcovToti töv u'tciv üzö /.r^ryr/.oi

IvavTtov ^TravTiuv ir.ziKZVi 'jiov xaio: voji.ov [j.7]X£t' sTvcti, OcT; t' ay /.-/..

TocJTT]; oe y.T>.. Eine Anspielung auf die ir.ovJ.o'jzii gibt auch Eurip.

AUc. 737 £'! o' ä~£l7TSlV yptjv [AE XTjP'JXlOV •J-'j T7]V 37jV TTaTpwaV £3riO£V,
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in Lukians 'ATroxr^puTTotj-svo? entnehmen ^»^ clafs nur durch

Spruch des Gerichtshofs die d-ov.-qp'Ac verhängt werden

durfte. Nur die Möglichkeit einer Berufung von dem väter-

lichen Akt an ein Gericht, also einer otV/j d'Kov.TipoHtaq, wird

um so wahrscheinlicher erscheinen, als mit der Ausstol'sung

aus der Familie notwendig auch der Verlust aller auf der

Zugehörigkeit zu ihr beruhenden Erbansprüche sowie die

Streichung aus dem Phratrienregister verbunden sein mufste,

auf die klaXzv\iai bei Demosthenes hinweist ^^ Noch unent-

behrlicher wäre das Recht zu solcher Berufung dann ge-

wesen, weim die diroxTQpucic auch den Verlust des Bürger-

rechts nach sich gezogen hätte. Allein so weitgehende

Wirkung konnte dem Ermessen des Einzelnen unmöglich

eingeräumt werden. Freilich mufsten ihm enge Schranken

schon durch das überaus grofse Gewicht gezogen werden,

das auf Fortpflanzung der Familie besonders aus religiösem

Grunde gelegt wurde. Erst mit dem Zurücktreten dieser

Anschauung ist auch die a-oxT^punc häufiger geworden ^^ und

spielt darum in den Übungsreden der späteren Rhetorik

eine bedeutsame Rolle.

Die väterliche Gewalt erreicht ihr Ende mit der Mündig-

sprechung des Sohns, die nach erfülltem achtzehnten

Lebensjahre erfolgt (S. 282). Stirbt ihm vorher der Vater,

so tritt er unter die Gewalt des Vormunds, von der im

nächsten Paragraphen zu sprechen ist. Wird er vorher in

20 Wie noch van Assen de ahdicatione apud Athenienses bei van

den Es p. 125 n. 1 wollte.

21 Aber Genehmigung durch die Phratrieu, die Mitteis Beichsrecht

u. Völksrecht S. 212 wahrscheinlich findet, möchte ich gegenüber Pia-

tons iotv ßo'jXwvxat nicht annehmen.

22 Nach PoUux IV 93 war das Wort äTroxT^p'jx-os zuerst von Theo-

pomp gebraucht. Den übrigen Grammatikern ist es um die Scheidung

der Begriffe d7:o-/T.pux-o? und iy.r.oir^zoz zu tun nach Eratosthenes Vor-

gang: Lex. Seguer. V S. 215, 19 dTrpxTjpuxxos ö i-\ a:fj.apTi^.ii.a3iv IxTrsawv

TT]; 7:aTpo)0tc rAvli^' exTiotr^TOC §£ ö Ix^puj ooOels tlanoiifan^on. o'jtw? 'F-pa-

Toa&EVTj?. Ähnlich S. 247, 16. Ammon. und Eran. Phil. u. äTio-

xTjpuxTo;. Suid. u. ExTtotVjTov. Nur der erste Teil bei Hesych. Thom.

Mag. Etym. M.
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eine audeie Familie adoptiert, so tritt der Adoptivvater iu

die Rechte des iiatiirliclien Vaters ein.

Aber auch nach erlangter Volljährigkeit haben die Söhne

gewisse PHichteii gegen ihre filtern zu erfüllen, insbesondere

ihnen die Mittel zum Unterhalte, deren sie entbehren, zu

gewähren und nach ihrem Tode sie zu bestatten und ihnen

die letzten Ehren zu erweisen. Die Nichterfüllung dieser

Ptlichten begründet die Ypacp-/] xaxwasoDc wider die Söhne, bei

deren Besprechung für die Veri)flichtung selbst die Nach-

weise gegeben sind (S. 343 f.). Aus einem der Fälle , iu

denen von dieser Verpflichtung entbunden wird, lernen wir

zugleich, dafs der Vater gehalten ist, seinem Sohne die er-

forderliche Bildung zuteil werden zu lassen ^^. Wenn aber

das Gesetz nur von den Söhnen, die in gesetzlicher Ehe er-

zeugt sind, jene Leistungen fordert, so legt es andrerseits

dem Vater die Ptiicht auf, sein legitimes Kind in den ersten

Jahren nach der Geburt in seine Phratrie und seinen Sohn

nach erreichter Volljährigkeit in seinen Demos einzuführen

und ihm dadurch den Geuufs aller Rechte zu sichern, die

an die Zugehörigkeit zu beiden Körperschaften gebunden

waren. Die Erfüllung dieser Ptiicht konnte, sobald die ehe-

liche Geburt des Sohnes feststand, von dem Vater nicht

verweigert und nötigenfalls durch eine Klage erzwungen

werden , wie der Fall des Boiotos bei Demosthenes be-

weist^*. Die Einführung in die Phratrie hatte seit Kleisthenes

nur noch privatrechtliche Bedeutung und war namentlich

zur Sicherstellung erbrechtlicher Ansprüche von Gewicht '~^.

-^ Vgl. noch Platoii Krit. 12 S. 50 D o't voaot -otpayYsXXovTs; tw -ottpi

TW Gü) 58 iv ij.r/j'j'.y.f^ v.7.[ yjii.vc(3Tt7.^ -oftoE'jeiv. Weuii Plutarch SoL 22 dem

Gesetze die Wendung gibt, es halie die Väter angelialten, ihre Söhne

ein Gewerbe (xr/vr,) lernen zu lassen, so geschieht dies in der Absicht,

Selon iu möglichst schroften Gegensatz zu Lykurg zu stellen.

2* G. Botet. I 2 ff. S. 995, 6 ff. II 9 ff. S. 1010, 26 ff Vgl. S. 478 A. 28.

-^ Dafs die Zugehörigkeit zu einer Phi-atrie überhaupt kein not-

wendiges Erfordernis für den Bürger etwa seit Mitte des vierten Jahr-

hunderts mehr gebildet und ein immer gröfserer Bruchteil der Bürger-

schaft faktisch aufserhalb der Phratrien gestanden hal)e, behauptete

V. "SVilamowitz Aristot. u. Ath. II S. 276 und fand A. Körte Hermes

XXXVII (1902) S. 582 ff. durch das Mitgliederverzeichnis einer Phratrie
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Keinen Zutritt zu den Phratrien hatten die Kinder der

athenischen Eltern, die nicht in rechtsgültiger Ehe, sondern

im Konkubinat erzeugt waren, die v6{}oi im engeren Sinne

(S. 475), denen die 7.7/ia-sta tspöiv xoci oaicuv. d. i. die den

nächsten Verwandten zustehenden sakralen und Vermögens-

rechte abgingen. Dagegen sprechen tiberwiegende Gründe
dafür, dafs sie damit nicht auch von dem Bürgerrechte aus-

geschlossen waren , uneheliche Söhne bürgerlicher Eltern

also in die Demen eingeschrieben werden konnten ^^. Aufser

bestätigt, das in einer Inschrift aus dem ersten Teile des vierten Jahr-

hunderts vollständig erhalten ist und nur 20 Namen zählt, von denen

weitaus die meisten nur auf drei Familien kommen (9-1-6-1- 3). Aber
unerklärt bleibt dabei die bis ins zweite Jahrhundert stehende Formel

auf den Bürgerrechtsdiplomen eTvat wjxm -/pa-iaaSai ?pu>.^c xal or^iiov» xal

cppaTptot; ^s c(v j3o6/.TjToti (so, nicht a»v 5v ß.). Denn dafs diese Formel

nicht, wie Körte meint, alle Bedeutung verloren haben kann, lehrt doch

der Umstand, dafs noch um die Mitte des Jahrhunderts die freie Wahl
der Phratrie durch den Zusatz wv o't vo;/oi /iycja'.v oder :rÄY)v d)v rA vo|j.oi

ärayopEJo'jaiv eingeschränkt Avorden ist. Sonst wäre auch die bei [Demosth.]

g. JSfeaira 122 S. 1386, 16 gegebene Definition unberechtigt -ö yÖ!p auvoi-

xsTv toöt' EGTtv, ö; av zaioo—otf,Tai v.OLi ti<jd-[T^ £?; xe to'j? '-ppaTspot; y.ott or^u.o-

xas To'jc uufc. Und nur darum, weil Einführung in die Phratrie min-

destens die Piegel bildete, konnte deren Unterlassung oder Verspätung

einen Zweifel gegen die Berechtigung zum Bürgerrecht begründen, vgl.

aufser dem bekannten Angriff des Aristophanes auf Archedemos ö;

kr.Ti-r^z wv o'jx eoiuse '^patepas {Frö. 418) Lysias g. Nikom. 2 S. 837.

Ich kann also in der überaus geringen Zahl der Phrateres nur eine

Bestätigung meiner früher (Leipziger Studien XVI [1895] S. 170) ent-

wickelten Ansicht erkennen, dafs die Zahl der Phratrien damals nicht

mehr nur zwölf betragen haben kann, sondern schon vor Kleisthenes

eine erhebliche Vermehrung erfahren hat.

-^ Dafür spricht vor allem das Erkenntnis gegen Archeptolemos

und Antiphon bei [Plutarch] L. d. 10 B. S. 834 B, das die Nachkommen
beider xai voSou; v.ou Yvr^ai'ou; mit Atimie belegt, und die Angabe des

Aristoteles 42, 1, dafe bei der Aufnahme des jungen Bürgers in den

Demos die Dokimasie sich darauf bezog, ei i/.cüDepoc ia-i xa't jiyo-^e xotTa

TOJs V01J.C1US, d. i. nach dem Vorausgehenden £; dfx'iorsptuv äarcüv. Wenn
Wyse zu Isaios p. 281 dieser Instanz damit entgehen will, dafs er in

£>v£'j)}cpo; den Sinn legt 'von bürgerlic*her Geburt', so ist diese Deutung

für eine Gesetzesbestimmung jedenfalls ausgeschlossen. Von den Fällen

einer Ausübung des Bürgerrechts durch Illegitime, die von Caillemer

im Annuaire de Vassoc. pour Vencour. d. e'tud. gr. XII (1878) p. 184 ff.
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Zweifel steht dies in bezug auf die Söline einer nicht-

bürgerlichen Mutter oder eines nichtbürgerlichen Vaters

wenigstens für die Zeit vor Perikles Gesetz (S. 473) und

für die letzte Zeit des fünften Jahrliunderts, in der das

und A.Fß S. 533 angenonnnen waren, Itestreitet Müller a. a. 0. S. 732 ff.

namentlich den Fall des Boiotos bei Demosthenes. Aber seine An-

zweiflung der Tatsache, dafs Boiotos vor der Anerkennung durch

Mantias in der Phyle seiner Mutter Plangon tanzte (I 23 S. 1001, 20. 28

S. 1002, 25), beruht auf Mifsverständnis der Begriffe e-fr-tTct und ajaciot-

TtövTwv, und die Abrede des Mantios mit Plangon, Boiotos durch einen

von deren Brüdern adoi)tieren zu lassen (II 10 S. 1011, 6), von Müller

•willkürlich in Boiotos Kindheit gesetzt, setzt doch dessen Bürgerrecht

voraus, während Mantias seine Vaterschaft abschwört (II 41 S. 1020, 24).

Da indessen die Möglichkeit nicht in Abrede zu stellen ist, dafs in

beiden Stücken nicht ganz den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen

wurde, so würde der Fall für sich nicht entscheiden. Mehr Gewicht

legt Müller selbst S. 744 auf den Fall der Phile bei Isai. v. Pyrrh. E.

45 ff. S. 44 ft"., die Endios, der Adoptivsohn des Pyrrhos, dem Xenokles

aus dem Demos Kopros zur Ehe gibt, wiewohl sie nach seiner Be-

hauptung von Pyrrhos mit einer Hetäre erzeugt ist ; er sucht aber die

Schwierigkeit zu heben durch künstliche Hypothesen, gegen die sich

schon Wyse p. 279 f. gewandt hat. Wyse selbst will damit helfen, dafs

der Sprecher das Verfahren seines Bruders Endios schonend behandle;

aber dann durfte er auch das w; il i-raipa; nicht immer und immer
wieder betonen; das Gesetz bei [Demosth.] g. Xeaira 52 (S. 419) litt

auf Endios überhaupt keine Anwendung. Dazu kommt die allgemeine

Erwägung, wie geringe Wahrscheinlichkeit es hat, dafs das Bürger-

recht, welches zeitweilig auch dea Söhnen einer fremden Mutter zu-

gestanden hat, den Kindern athenischer Eltern nur deshalb versagt

worden sei, weil deren Verbindung ohne jy-pr^at; geschlossen war. Gar
nichts dagegen beweist die Berufung auf Aristoteles Pol. VI 2 (4), 9

S. 1319^ 9, der die voilo-. den d; c--o-:£p';'j'-rjv -oU-vj voranstellt. Zuletzt

hat Ledl XXX S. 33 ff', durch Kombination der Überlieferung über das

Gesetz des Perikles mit dem Engyesisgesetz (S. 471) den Nachweis zu

führen gesucht, dafs Bürgerrecht und Anchistie so untrennbar zu-

sammenhängen, dafs der Besitz des einen ohne das andere nicht

denkbar sei. Aber die Forderung des letzteren Gesetzes wurde

durch das erstere gar nicht berührt, sondern nur die neue Forderung

der bürgerlichen Abkunft väterlicher- wie mütterlicherseits aufgestellt.

Wenn yvtj-j'o? nur ö s; eyy'jTj-fp, so folgt daraus nicht, dafs voi>o; nur

ö Ix ixr^ hcfjT^zr^;,. Die ganze Frage ist übrigens nur von geringer Be-

deutung; denn dafs eine Bürgerin ohne iY^jT^st; zur t.oüIolv.t^ gegeben

wurde, kam so selten vor, dafs Müller S. 730 f. es ganz geleugnet hat,

wiewohl mit Unrecht, vgl. S. 480.
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Gesetz aufser Übung gekommen war. Auch in dieser Zeit

aber werden ihnen die Phratrien verschlossen geblieben sein.

Eine Legitimation unehelicher Söhne ist für das attische

Recht unerweislich ^^

Klagen wider den Vater anzustellen war dem Sohne

durch kein Gesetz verwehrt, wie die 7p7.cp->j -apavoiac beweist,

zu deren Erhebung die Söhne sogar vorzugsweise berufen

waren (S. 340). Dafs aber auf sie das Klagrecht der Söhne

wider die Eltern sich nicht beschränkte, lehrt die Klage

üovou, die Piaton den Euthyphron gegen seinen Vater an-

hängig machen läfst, wenn er sie gleich als eine sehr be-

fremdliche kennzeichnet ^'^.

2. Über den Kreis der natürlichen Kaclikommeuschaft

hinaus erweitert sich die väterliche Gewalt durch die Adoption

(iroir^ais, erst nachklassisch Osjic). Dafs von dieser in Athen,

wie sonst im Altertume, sehr umfassende Anwendung ge-

macht wurde, begreift sich zunächst aus religiösen Gründen,

aus dem Bedürfnisse für dauernde PHege der in. der

Familie vererbten Kulte und der ihren Verstorbenen ge-

bührenden Totenehren Sorge zu tragen, auch die Kamen
der Familie nicht untergehen zu lassen ^''. Dazu gesellte

sich das Interesse, das auch der Staat daran hatte, ins-

2'' Keinen Beweis liefern die Reden d^s Isaios ülier riiiloktemons

Erbe und des Demosthenes gegen Boiotos, vgl. S. 478 A. 28. Audi

dafs der Sprecher von Antiphons Rede gegen die Stiefmutter Bastard

wohl von einer fremden Frau, aber anerkannt und im Besitze aller

Rechte mit Ausnahme der P'amilienrechte war, kann ich v. Wilamowitz

Hermes XXII (1887) S. 194 flf. nicht zugeben. Die Rede fufst doch auf

der Rechtslage, wie sie seit Perikles Gesetz bestand (S. 413). Wenn
der Sprecher sich selbst als vso; -/.ai aTretpo? bezeichnet (§ 1) und beim

Tode des Vaters noch Ticd; war (§ 3ö), so folgt daraus noch nicht, dafs

er jünger war als sein Stiefbrudor, ebensowenig wie sein Ausschluls

vom Erbrecht daraus, dafs die Sklaven im Besitz der Brüder sind

(§ 9. 11). Gegen die Behauptung von Müller S. 712, 7roi£Ta!)ai sei an-

erkennen, siehe meine Bemerkungen bei Thienie Qiiaestioimm covii-

carum capita tria (Leipzig 1908) p. 9.

28 K. 4 S. 4 A. E. Eben darum aber kann sie nicht gegen das

attische Recht verstofsen haben, wie van den Es p. 147 dachte.

-^ Die Perpetuierung der gleichen oder ähnlicher Namen in den

Familien beruht zuletzt auf religiösem Grunde.
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besondere leistungsfähige Häuser nicht aussterben zu lassen

;

darum das Gesetz, das dem Archon gebot, ImasXöiaUai xüiv

otxa)v Tüiv £;sf//iixo'ja£V(rjv^". Der Bedeutung, die die Adoption

für die einzelnen wie für das Gemeinwesen besafs, entsprach

die Mehrheit der Formen, unter denen sie zulässig war.

Entweder adoptierte jemand bei seinen Lebzeiten^' oder auf

den Fall seines Todes durch Testament^- oder es wurde
dem, der ohne einen Sohn zu hinterlassen und ohne Testament

verstorben war. ein nach der Erl)folge zunächst Berechtigter

als Adoptivsohn in sein Haus hineinadoptiert (postume

Adoption) 2^. Die Terminologie war in allen drei Fällen die

gleiche, nur dafs zla-rtoizh xvA 6ov nur auf den dritten Fall

Anwendung leidet 2*. Von dem, der adoptiert, sagt man

30 [Demosth.] (j. Malairt. 75 S. 1076, 14 (S. 58 A. 16). Kein anderes

Gesetz meinen die Worte von Isaios v. Apollod. E. 30 S. 179 vo,o.w y^p
TW oi^yrj'i~i Tiöv o^/.(uv ot:(o; c<v (jl^ i^eprjiJKJüvxat TipoaTCtTTet t'}]v ^Triij-eXeiczv, die

also zu keinen weitergehenden Folgerungen berechtigen. Vgl. § 4

Anm. 51.

3» Beispiele bei Isai. v. Menekl. E. 10 ff. v. Apollod. E. 13 ff. S. 168.

Demosth. y. Spud. 3 S. 1028, 20 ff'.

32 Beispiele bei Isai. v. Arist. E. 9 f. S. 258. r. FhiloU. E. 6 f. S. 123.
33 [Demosth.] g. Leoch. 43 S. 1093, 9 YifxeT; 0' w6ij.z%oi. oeIv — iy. täv

xaxv. YEvo; [eYY'j-iaxio -/julv eiaTrotctv -jov tw TeteXEijTr^xoxt ottw? av olxo; fATj

£?£pr;u.(ü»f. 41 S. 1092. 24. Isai. v. Apollod. E. 31 S. 180. r. Harjn. E.

49 S. 298. [Demosth.] g. Malart. 11 S. 1053, 13 d^yo^yo^^ tk xoö? -fpctxcpa;

xouc xciO 'Ayvt'o'j E'j.3ci'j),io-ir] xov -aioa xo'jxovt — Iva jay) l;£prjfj.ü)})^ 6 oTxos,

ohne dafs das weiter Folgende zu dem Schlüsse berechtigt, dafs damit

nur einer letztwilligen Yerfü-gung des Eubulides entsprochen wurde.

Wohl aber hatte der in das Haus des Eubulides Hineinadoptierte

schon Anspruch auf dessen Erbe als Sohn seiner Tochter, die Erb-

tochter war. Dafs aber die Söhne von Erbtöchtein nicht notwendig

dem Grofsvater zu Adoptivsöhnen gegeben werden mufsten, ist § 4

A. 24 bemerkt. Für bestimmte Fälle verordnet auch Piaton Ges. IX 14

S. 878 A eine nachträgliche zhizrArpii. Deren Möglichkeit hätte darum
Schulin das griechische Testament S. 22ff.'nicht bestreiten sollen. Hecht

hatte er nur darin, dafs als Beleg für sie nicht der Fall des Leokrates

bei [Demosth.] g. Leotli. 19 S. 1086, 17 geltend gemacht werden darf,

da dieser von Archiades bei dessen Lebzeiten adoptiert worden zu

sein behauptete, was Dareste verkannt hatte.

3* Anders Isai. v. Arist. E. 17 S. 264 (Anm. 49). Eine Beteiligung

der Obrigkeit an nachträglicher Adoption kennt nur Piaton a. a. 0.,

nicht das attische Recht.

Lipsius, Attisches Recht. 38
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etoTOietadai, T.oizXabai mit oder gewöhnlich ohne uov , seit

Piaton auch i}£(j{}ai G6v^^, von dem, der adoptiert wird,

£taTrotr/>?|vai , Troir^ör^vai in bezug auf den Adoptivvater, Ix-

TToir^Ofjvat in Rücksicht auf den natürlichen Vater; er ist

TToir^xo?, eicfTrotVjToc, bzw. £XT:or7;To?^^ und wird dem ^ovio oder

cpucjci Y=Yova)? gegenübergestellt ^^ Auch der Adoptivvater

heifst roir^TO? rotxr^p^^.

Die Möglichkeit der Adoption ist an gewisse Be-

dingungen sowohl von Seiten des Adoptierenden wie des zu

Adoptierenden geknüpft. Zur Adoption berechtigt war nur

der, der auch testieren durfte, da die Adoption auch bei

Lebzeiten sich in ihren Rechtsfolgen als Schenkung auf den

Todesfall darstellt^'-*, also, wie in § 4 näher zu belegen ist,

nur ein volljähriger Bürger *^ der keinen in rechtsgültiger

Ehe erzeugten Sohn am Leben oder sich von ihm losgesagt

hatte und nicht selbst adoptiert war*'. Beim Vorhandensein

^^ Spätgriechisch ist 'jloüaHai xtva, wie O^ttj; vom Adoptivator,

dagegen kommt Deto; vom Adoptivsohn zwar nicht bei den Rednern,

aber schon bei Pindar und Aischylos sowie bei Piaton vor. Später

bezeichnet dies Wort auch den in eine Bürgerschaft aufgenommenen,

den iHsti Tzoikr^i, wie Anth. Pal. VII 418. Der gleiche Doppelsinn von

TTotTjTo; wird zu einem Trugschlufs gemifsbraucht [Demosth.] (f. Stej)h.

II 14 S. 1133, 19.

36 'ExTTotr^&rivat Isai. V. ApoUofh E. 25 S. 177. r. Astyph.E.^'d S. 250.

f-trotVjTo; aufserdem noch Aisch. g. Ktes. 21 S. 414.

"•J Isai. V. Menekl E. 11. v. Apollod. E. 16 S. 169 (Anm. 46). Nur

uneigentlich dafür yv-rjaio; v. Fhilokt. E. 28 S. 138. 44 S. 145. [Demosth.]

g. Leoch. 49 S. 1095, 12.

38 Lysias g. Agor. 91 S. 138. Lykurg g. Leolr. 48 S. 153.

39 Vgl. vorläutig [Demosth.] g. Leoch. 49 S. 1095, 9 ö vop.o&£Tr^? —
u:roXa|i.ßdvu)v SeTv Stav xi; wv «Trais xai xüpio; twv iauxoü roiTjarjxat ü6v,

TcxÜT« x'jpiot sTvat. Dabei ist «Trai;, was anderwärts genauer i'Troti; dpp^vouv

7ro(t5ü)v heifst.

^° Wie nach dem Recht von Gortyns 11, 18 pva ok ij.tj 'i<x7Z(xi^ii)\ioi

[xrfi' ä'vrjßo;.

*i Der Zusatz nach [Demosth.] a. R. 67 S. 1100, 11 ö toO SoXojv);

vdtxo; oüBs 8ia&iai}at tov iroiirjTOv €ä ra ^v xw ofxw oxtu av ttoitjOt]. Die

Gesetzformel selbst steht bei [Demosth.] g. Steph. II 14 S. 1133 oaot pir)

^7r£7ro[T;VTO (jusxE |J.T) dTTEtTreTv fAT^xe iTTiSixctSaa&ai ote SoXwv efoT^ei ttjv äpyr^v,

xä sauTOÜ Sia&^aöat eTvott Sttw? av iUXri äv fAT] ualSe; uxJi yvT^aiot d'ppEvss xt>..

Nicht leicht verständlich ist die durch wsxe eingeführte Klausel (die
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eines Sohnes war nur für den Fall, dafs dieser vor erlangter

Volljährigkeit sterben sollte, eine eventuelle Adoption durch

Testament zulässig*-. Beim Vorhandensein von Töchtern

übrigens schon allein die Echtheit der Formel gegenüber den Zweifeln

von van den Es p. 82 tf. u. a. gewährleistet), auch nachdem Schömann
Berliner Jahrbücher 1828 S. 341 ff. nicht blofs die von den Früheren
(aufgezählt bei van den Es a. a. 0.) verkannte Bedeutung des iTreTtotTjvTo,

sondern auch den notM'endigen Anschlufs jener AYorte an das Voraus-

gehende festgestellt hat. Wenn man jetzt auch in der Deutung von

äTreiTrclv 'verzichten' einig ist, so versteht sich als Objekt dazu natür-

lich nur die Adoption. Ein solcher Verzicht aber war, wie bald zu

zeigen, nur in der Weise möglich, dafs der Adoptierte unter Zurück-

lassung eines Leibeserben in die natürliche Familie zurückkehrte.

Wie dadurch die Testierfreiheit zurückgewonnen wird, so wird ein

gleiches auch in dem zweiten Gliede liegen, also wohl für den vor-

gesehen sein, der sein Anrecht auf die Erbschaft als nächster Ver-

wandter auf dem Wege der Epidikasie geltend gemacht hatte, also

nach dem Tode des Erblassers in dessen Haus hineinadoptiert worden
war. Anders erklärt Thalheim BA." S. 80 A. und Berl. phil. Woch.

1909 X. 28: 'wer nicht so adoptiert ist, dafs er weder verzichten darf

noch seine Erbansprüche gerichtlich geltend zu machen braucht, darf

vom Archontate Solons ab sein Vermögen vermachen, wie er will",

ähnlich schon zuvor Schulin a. a. 0. S. 14, nur dafs dieser die Zeit-

bestimmung 0T£ lO.m'i /.-}.. zu den durch öj;t£ eingeführten Ausnahmen
zieht, was durch die Wortstellung empfohlen wird, aber in dem Zitat

der Leocharea die Zeitbestimmung sinnlos macht. Die ganze Deutung
der Stelle aber kann zwar die Auffassung des Infinitivglieds als Aus-
druck der notwendigen Folge für sich geltend macheu, führt aber zu

der bedenklichen Konsequenz , dafs die Testierfreiheit nur den inter

uiuos adoptati abgesprochen wurde. Was Drerup Urkunden S. 288

(der einen mir gemachten Einwurf Thalheims widerlegt) dafür geltend

macht, dafs der durch Testament Adoptierte nicht notwendig zum
Erben des ganzen Nachlasses eingesetzt zu werden brauchte, trifft doch

nur einen seltenen Ausnahmefall, vgl. S. 518 A. 70. Mit meiner Auf-

fassung der Stelle trifft im wesentlichen Dareste Plaid, civ. d. Dem. II

p. 307 f. zusammen; auch Wyse p. 249 hat sich ihr angeschlossen. Der
verzweifelte Gedanke von Typaldos 'Adr]vu I (1889) S. 348 ff., iTreTroiV^vro

in aktivem Sinne zu nehmen, bedarf einer Widerlegung ebensowenig

wie der jüngste Vorschlag (Ztschr. d. Snmgny-Stiftung B. A. XXX [1909]

S. 468), die schwierige Klausel einfach zu streichen.

*2 Gesetz bei [Demosth.] g.Steph. II 24 S. 1136, 15 f. o -t av yvr^ai'tuv

ö'vTcuv üüiv 6 Ttatrjp oia&fjxat ^dv aTro&avcuaiv ol Ü£ts irptv im SieTes Tjßötv xriv

Toü TTccTpö; ?toc&T;y.r^v -/.uptctv sTvcti. Danach berechtigt zu einem Zweifel

33*
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aber war Adoption nur unter gleichzeitiger 3776-/; a-.c einer der

Töchter an den Adoptierten gestattet *^. Voraussetzung für die

Gültigkeit einer Adoption wie eines Testaments war weiter, dafs

die Willensfähigkeit des Adoptierenden oder Testierenden

nicht durch Wahnsinn, Alter, Zaubertränke oder Krankheit

beeinträchtigt war; ebenso waren beide Akte ungültig, wenn

sie durch Überredung seitens einer Frau oder durch Zwang
zustande gekommen waren*'*. Zeitweilig aber war dem

Rechenschaftspflichtigen das Recht zu testieren und somit

auch zu adoptieren entzogen, bis er seiner Rechenschafts-

pflicht genügt hatte *^.

Von dem zu Adoptierenden wird gefordert, dafs er von

bürgerlichen Eltern erzeugt ist'*^. War er noch minder-

jährig, so bedurfte es zu seiner Adoption jedenfalls der Zu-

stimmung seines Vaters oder dessen Stellvertreters*'. Ein

rechenschaftspflichtiger Beamter durfte vor seiner Entlastung

an der Ziilässigkeit einer eventuellen Adoption die Argumentation bei

Isai. v. Ärist. E. 9 S. 258 um so weniger, als aucli die platonischen

Bestimmungen Ges. IX 7 S. 92-3 E übereinstimmen.
^3 Isai. r. Pyrrh. E. 68 S. 58. 42 S. 43. v. Ärist. E. 13 S. 262

(§ 4 A. 59). Bei Demosth. (f. Spnä. 3 f. S. 1028 a. E. adoptiert Polyeuktos

den Leokrates und gibt ihm seine jüngere Tochter zur Frau: als er

sie ihm infolge von Streitigkeiten wieder nimmt (S. 483 A. 45), ist damit

die Adoption rückgängig geworden, ohne dafs dies vom Redner be-

sonders ausgesprochen wird. Eine Ausnahme von der Verpflichtung

zu gleichzeitiger lyyÜTjai; findet dann statt, wenn jemand durch Testa-

ment nur Itti fjipst tt]; o'jat'a; adoptiert wird, wie in dem Anm. 69 nach-

gewiesenen Falle.

** [Demosth.] g. Stepli. a. d. Anm. 41 a. 0. und die Parallelstellen

(§ 4 A. 71).

*^ Aisch. g. Kies. 21 S. 414 7ra>av -jTteüft'jvov o'j-/. lä (ö vojxo&^ttji;) —
oOo£ lv.TroiTiTov yevsailat cjoe oic(i}£aOai xi Ioc'jto'j.

*® Isai. V, Apollod. E. 16 S. 169 f. 'h-i 0' ccj-ol; vdao; ö aö-ö; lc<'v

T£ Tiva cp'JOEt yeyovoT« eJscf'ywai id\ t£ zoiTj-ov, l-iTti}iVai -lattv xaTct twv

Upiöv ri ;j.Yjv I; äatf;; £{5c(yEtv zat yeyovoTa öpHw;. Die letzten AVorte meinen

Geburt aus rechtsgültiger Ehe. AYenn diese aber für die Einführung

in die Phratrie gefordert wird, so folgt noch nicht, dafs sie unerläfs-

liches Erfordernis auch für das Bürgertum ist, vgl. S. 506.

*'^ Mit Uni-echt geleugnet von van den Es p. 92 ff., wenn auch Isai.

V. Meneld. E. 21 zum Beweis so wenig ausreicht wie [Demosth.] g. Boiot.

II 10 S. 1011, 6.
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nicht adoptiert werden"*'' und ebensowenig gewifs. ^ver durch

totale Atimie aulserhalb der Bürgerschaft gestellt ist, während

für die Söhne von Atinieu die gleiciie Unfähigkeit nicht zu

erweisen ist*^. Auf den Kreis der näheren Verwandtschaft

war man bei Auswahl des zu Adoptierenden nicht beschränkt,

wenn man auch zunächst sich an ihn zu halten pflegte''^.

Ebensowenig waren Frauen von der Adoption ganz aus-

geschlossen, wenn auch deren Zweck besser durch Adoption

von Söhnen erfüllt wurde -^^ Eine Adoptivtochter trat dann

ganz in die Stellung der Erbtochter.

*^ Aisch. {I. Kies. a. a. 0., auf welche Stolle wohl auch Lex. Seguer.

V S. 247. 11 geht. Den Grund wird man richtiger mit Beauchet II p. 47

in der Schädigung finden, die der Staatskasse durch den l'bertritt

eines rechenschaftspflichtigen Erben eines reichen Vaters in ein armes

Haus drohte, als mit van den Es p. 91 in der andern Gefahr, die

dem Fiskus für den Todesfall des Rechenschaftspflichtigen aus dem
durch Demosth. g. Spud. 4 S. 1029, 8 belegten Übergang seines Ver-

mögens an den Adoptivvater erwachsen sei. Aber für die Zahlung

einer ihm auferlegten Geldstrafe mufsten in jedem Falle doch seine

Erben haften.

*^ Bei Isai. r. Arif't. E. 17 S. 263 I-z^jv. ii.bt, oTctv -sol -/yr^yA-M')

oua-TuyÄSt, tou; c-^£T£po'j; tjtwv 7:aIoa; zii Ixspou; 0^x00; zlz-nwj'j'.'j, ha ;j.r^

jji£Tday_(uat tt^; toO -ocrrjOi d-t,u.tac braucht weder an ein vjarJy/)aa rpö;

TÖ o7]aootov (§ 20) gedacht noch ä-nata im technischen Sinne verstanden

zu sein. Dafs das Erkenntnis gegen Archei)tolemos und Antiphon bei

[Plut.] L. (h 10 B. S. 834 B die rechtliche Möglichkeit einer solchen

Adoption voraussetzt, bemerkt mit Recht Thalheim RA.^ S. 82 A.
^^ Isai. f. Menekl. E. 20 ir^oapy-o hi.i — tj-ctÄta-ra fjiv — Scü-spov

0£ tpSTOV 0£ Oti TCi JATj £lv7t S'jyycvrj [J.TjO£v' 7/.).0V a'JTÖi ö-dO£V CtV cJIOlT^-

octTo -jov. Vgl. V. Kleon. E. 21 S. 12. v. Nikostr. E. 18 S. 77. Aber
auch für die Adoption gilt das solonische Gesetz bei Demosth. g. Lept.

102 S. 488, 10 l;£rva'. ooövoc. t7. ia'j-oO (Ti ötv xt; ßoü/.rjTat. Ganz entsprechend

verordnet das gortynische Zwölftafelgesetz 10, 33 ötv7:ava'.v y,;j.£v örw -/A

TIA Ä^. Ein Gesetz, wie es nach Isokr. Aigin. 13 K. 5 auf Aigina be-

stand, da.s nur öixoToi zu adoi)tieren eilaubte, d. i. gleiche Rechtsstellung

in der Gemeinde, nicht, wie der Redner erklärt, gleiche Herkunft und
Bildung von dem Adoptierten verlangte, war für das demokratische

Athen undenkbar.
•51 Beispiele bei Isai. r. Hagn. E. 8 S. 275. 41 S. 292. v. ApoUod. E.

9 S. 165 (S. 471 A. 9). Auf Inschriften nur aus der Kaiserzeit C. 1. A. III

n. 205. 783. 1394. 1751. 2185. Häufiger aus anderen Staaten, Keil

K. Rh. Mus. XX (1865j S. 537 f.
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Was die Form der Adoption angeht, so stellt die gewifs

häufigste und wohl ursprünglich allein zulässige ^^ Adoption

unter Lebenden sich als ein Vertrag zwischen dem Adop-

tierenden und dem Adoptierten, bzw. dessen xopioc dar, der

zu seiner Gültigkeit nur der beiderseitigen Willenserklärung

bedarf. Bei der testamentarischen Adoption wird seitens

des Adoptierten diese Erklärung durch die iTrtoixotoita ersetzt,

ohne die er nicht in den Besitz der Sohnesrechte tritt, wäh-

rend bei der postumen Adoption es sich um einen formellen

Akt der zur Erbfolge Berechtigten handelt. Zur Ausübung

der durch die Adoption verliehenen Rechte bedarf aber der

Adoptierte der Einführung in die Phratrie , bzw. in das

Geschlecht (yevoc), und bei Erlangung der Volljährigkeit in

den Demos des Adoptierenden ; der letzteren Einführung hatte

die erstere nach dem Gesetze vorauszugehen^^. Beide Ein-

führungen vollziehen sich unter denselben Formen wie die

von natürlichen Kindern, wenn sie auch nicht an dieselben

Termine gebunden waren. Denn während die letzteren an

dem dritten Tage des Apaturienfestes in die Phratrie, im Be-

ginne des Jahres in den Demos des Vaters eingeführt wurden^*,

läfst Apollodor nach der Rede des Isaios über sein Erbe,

unserer Hauptquelle über die Form der Adoption, seinen

Adoptivsohn Thrasyllos, an dessen möglichst baldiger An-

erkennung ihm besonders gelegen ist, an den Thargelieu in

die Phratrienliste einschreiben-^^; seine Eintragung in das

^2 So Beauchet II p. 10 mit Beziehung auf das gortynische Zwölf-

tafelgesetz, das die Adoption ausführlich behandelt, aber nichts von

testamentarischer Adoption weifs.

•'^ [Demosth.] g. Leoch. 41 S. 1092 a. E. oüx eiarjaevo'j S' et? toüc

cfpaTspcis TKu TO'JS 'Apyjaoou, a)!' ezeiorj evtypd'ir^ , Tr^vi-xotOxa zstaas Iva Tiva

Tcüv cppaxepiuv i^i'(pcf'!^Z'j zii xö cppaxepf/.öv ypap.jj.aTaov. Bei der Mündig-

sprechung (S. 282) wird die Zugehörigkeit zur Phratrie nicht weiter gepriift.

^* Für die Einführung in die Phratrie sind die Angaben der

Grammatiker durch die Urkunde der Demotioniden C. 1. A. II n. 8411'

(Dittenberger Syll.^ n. 439) Z. 28 bestätigt worden; für die Aufnahme

in den Demos habe ich N. Jahrbt CXVII (1878) S. 302 f. aus Lysias

KTioL Jwo. 1 S. 698 den Nachweis geführt, der dann durch Aristot.

56, 3 noch weitere Bekräftigung gefunden hat.

^^ § 15 S. 169 dTteiOT] öapyTj/aa t^v, r^yoLyi as ini too; ß(op.o'JS £(; to'j;

yevvTjTas te xcti cppotTEpa?. Daraus folgt aber nach dem Zusammenhange
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Demosregister aber erfolgt bei den jährlichen Wablvers.iniin-

lun^'en (7.ry/o»(:-3at'7.0, ilio als der rcjielnuirsige Termin für die

Einführung; von Adoptivsöhnen sich auch durch einen anderen

Fall bestätigend^. Im übrigen aber erfolgt die Einschreibung

in beide Köri)erschaften bei Adoptierten wie bei natürlichen

Söhnen jederzeit, auch wenn kein Einsj)ruch erhoben war,

auf Grund einer Abstimmung ihrer Mitglieder, für die sie

durch besonderen Eid verpflichtet wurden '''. Vorauszugehen

hatte ihr die Versicherung des Vaters oder seines Vertreters,

dals der Einzuführende von bürgerlicher Abkunft sei. Wenig-

stens in der Phratrie war sie durch einen Eid zu bekräftigen

und hatte sich auch auf die Herkunft aus rechtsgültiger Ehe
zu erstrecken '^^, zugleich war sie mit Darbringung eines

Opfertieres (tefysirjv, xo-jpsiov) verbunden ; wer gegen die Ein-

führung Einsi)rache erhob, führte das Opfertier vom Altare

weg, machte sich damit aber für seine Einrede verantwort-

lich^^. Im Falle der testamentarischen Adoption mufste der

nicht, dafs die Einführung der Adoptierten stets an den Thargelien

stattfand, vgl. Jahrb. S. 303.

°^ Isai. a. II. 28 S. 178 xäxcTvot xaÜTct o(-/.r/Jac<vT£s to'jtiuv ev oipyatpEatai?

xaxTjY&po'JvTiov — ö[jL03avT£? xaiK Upüjv sveypa'Mv |ji£. [Demosth.] g. Leoch.

39 S. 1092, 12 Toti; Tictpc/.Uoiaais cJpyatpeatod? Ta'jxai? — tj^icj ooto; iy-ffidi-

fftaxim TioiTjTÖs 'jo; tiü 'ApytaoTj. Mit Unrecht aber übertrug Böckh de

ephelia Attica I p. 7 = KJ. Sehr. IV S. 144 und viele nach ihm den aus

beiden Stellen sich ergebenden Schlufs auf alle Eintragungen.
'''' Für die Phratrien Isai. a. R. 16 (nach den Anm. 46 ausgeschriebe-

nen ^Vorten) -otT^aavxo; ok toO eiactyov-o; -otj-ra |i.r,0£v -^ttov oia-Lr^'^t^sai^a'

/.dl TO'J? aXXo'j; xöcv oo;tj tot' £{; to -/.oivöv ypo(,a[j.c<T£iCiv Syypct'^civ. Für die

Denien § 28 (vor. Anm.). In der Erwähnung der Vereidigung an der

letzteren Stelle sieht v. Schöffer in Pauh -Wissewa Realenc. IV S. 12

einen blofsen Advokatenkniff nur darum, weil er im Banne des Böckh-

schen Fehlschlusses steht.

•^8 Isai. a. K. 16 S. 169 (Anm. 46). Dabei geht aj-oi; auf die ein-

zelne Phratrie, wie bei Andok. v. d. Mt/ster. 127 S. 63 auf das Ge-

schlecht der KtjP'jxe;, wie denn die Phratrien überhaupt ihre besonderen

Statuten hatten. Danach ist auch Isai. c. Kir. E. 10 S. 208 und Demostli.

g. Eubid. 54 S. 1315, 19 zu verstehen. Aber auf eine im Wesen gleiche

Bestimmung konnte keine Phratrie verzichten.

°9 [Demosth.] g. Mak. 14 S. 1054, 5. 82 S. 1078, 20 cJ-/. i^il-ip^jn

c(''!/Ota))at TOJ Up£to'J O'Jo' ct-ayaystv i~o toü ßio^aoü 'j~£'Ji}'jvov a'jTOv Tcoasa^.

KoJpetGv heifst das Üpfertier Isai. v. Philokt. E. 22 S. 136, womit die
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Adoptierte selbst oder, wenn er noch minderjährig war, sein

xrjp.oc für seine Eintragung in Phratrie und Demos Sorge

tragen; und ein gleiches hatte bei der postumen Adoption

zu geschehen ^^ Gegen einen abweisenden Beschlufs der

einen oder andern Körperschaft stand in jedem Falle Be-

rufung an das Volksgericht offen. Bei zustimmender Ent-

scheidung des Gerichts oder schon der ersten Instanz wurde

der Adoptierte unter dem Namen des Adoptivvaters in dessen

Phratrie und Demos eingeschrieben''^; Änderung seines

eigenen Namens ist wenigstens für Athen nicht zu be-

legen*'^.

Durch die Adoption tritt aber der Adoptierte nicht

nur aus Phratrie und Demos seines natürlichen Vaters in

Phratrie und Demos seines Adoptivvaters über . sondern

scheidet zugleich aus der Verwandtschaft mit dem natür-

lichen Vater und dem darauf beruhenden Familienverbande

mit allen aus ihm hervorgehenden Hechten und Pflichten

aus. Nur die Verwandtschaft mit der natürlichen Mutter

bleibt bestehen, weil \ir^xph(; ouosi? la-iv ix-oir^to?. somit auch

aus ihr sieh ergebende Erbansprüche ^^. Dafür tritt er in

jetzt herrschende Auffassung des Woi'ts widerlegt wird, \gl. Gr. AUertli.

II S. 576. Dafs auch der Einzeichnung in den Demos ein Opfer voraus-

ging, zeigt /.«&' tspÄv bei Isaios Anm. 56 a. St.

«0 [Demosth.] g. 3Ial: 11 ft'. S. 1053 f. fi. Leoch. 35 S. 1091, 6.

41 S. 1092, 24. Nichts dagegen beweist § 34 S. 1091 i. A.
61 Z. B. Isai. V. Apoll. E. 17 S. 170. 27 S. 178.

6" Einige Beispiele aus anderen Staaten bei Keil a. d. A. 51 a. 0.

S. 589 f., zu denen jetzt Inschr. v. Olympia n. 59. 408 kommen.
^^ Isai. V. Axiöll. E. 25 S. 176. Dagegen o-joel; ttüittots IzTrotTjTo;

yevd(J.evos ixXrjpovdfxrjae toü oiaou o&ev iz^Tzoi-f^xirp liv [j-tj ^ticcveXOtj xaTC/. tou;

vd-xou?, nach Isai. r.Astyph. E. 33 S.250, vgl. 2 S.231. v. Arist. E. 4 S. 256.

Nach diesen Stellen berichtigte schon van den Es p. 97 die gegenteilige

Annahme von Hermann Fr. AlU § 64 A. 18. Von den beiden Stellen,

auf die diese sich stützte, berechtigt die nicht zu kontrollierende Be-

hauptung des Sprechers [Demosth.] g. Phain. 21 S. 1045, 13 zu keiner

Schlufsfolgerung, [Demosth.] g. Mal: 76 f. S. 1076 a. E. gehört aber

gar nicht her, da auf Makartatos die Klausel in der eben ausgeschriebe-

nen Isaiosstelle Anwendung leidet. Vgl. Thalheim S. 81 A. Xur für

den Sohn einer Erbtochter, der ihrem Vater nachadoptiert wurde,

macht Ledl Studien zum attischen Epiklerenrechte II S. llft". eine Aus-

nahme wahrscheinlich.
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den Familienverbancl seines Adoptivvaters mit allen daraus

folgenden Ptlichteu und IJechten ebenso religiöser wie privat-

• rechtlicher Natur. Nach ersterer Richtung lag ihm ins-

besondere die PHege der Familienkuite und die Erweisung

der Totenehren gegenüber dem Adoptivvater und dessen

Voreltern ob*'*, deren Sicherung einen wesentlichen Zweck

der Adoption bildete; er selbst fand dafür in der Grabstätte

seiner neuen Familie Bestattung ^^. In privatrechtlicher

Hinsicht tritt der Adoptivsohn wenigstens dann, wenn die

Adoption bei Lebzeiten des Adoptivvaters erfolgt ist, in alle

Rechte und Ptiichten des natürlichen Sohnes ein**^. So vor

allem in vermögensrechtliclier Beziehung. Nach dem Tode

des Adoptivvaters darf er sich in den Besitz des von diesem

hinterlassenen Vermögens ohne weiteres setzen (l[xßaT£u£tv)

;

ebenso wie alle an diesem haftenden Rechte gehen auch

alle auf ihm lastenden Lasten auf ihn über, also auch die

zeitweilige Atimie, wenn der Adoptivvater seinen Verbindlich-

keiten gegen die Staatskasse noch nicht nachgekommen ist.

Auch die dauernde Atimie setzt sich auf ihn fort, wenn der

Adoptivvater wegen eines Verbrechens verurteilt ist, das mit

erblicher Atimie belegt ist. Bekam der Adoptivvater nach

der Adoption noch natürliche Söhne, so erbte der Adoptiv-

sohn mit den natürlichen zu gleichen Teilen "^^ Dagegen

gelangt der durch Testament Adoptierte erst durch F4)idi-

kasie in den Besitz des ihm hinterlassenen Vermögens ^'^
; er

kann also auch auf die Erbschaft Verzicht leisten. Er

brauchte aber auch nicht durch die Adoption zum Erben

6* Vgl. z. B. Isai. V. Astyph. E. 7 S. 234.

^^ Wie der Adoptivsolin des Isokrates Aphareus iiaih |Plut.]

L. d. 10 B. S. 838 B.

^^ Der Adoptierte ist O'jyyEvV); der Verwandten seines Adoptiv-

vaters nach [Demosth.] g. Leoch. 32 S. 1090, 16. Er ist also -/.upio;

seiner Adoptivscliwestern und hat sie auszustatten, wenn er sie nicht

heiratet, Isai. r. Pyrrh. E. 51 S. 46.

*^ Isai. V. Philokt. E. 63 S. 156 -/otl otoeppT^OTjv ^v tiü vofj.iu '(t(^a.~-zct.i.,

/y.Tjpovoijielv ö|j.ot'a); äfxcpoTcpo'j;.

^^ Isai. V. Pyrrh. E. 60 S. 52 oaot oe ototJ^Y/ai; Oo'j; EiaTrowövxai, toj-

Toi; £-tor/.ä^£ai}a'. rpo^TjXci twv ooftsvTwv, wonach auch der ungenauere

Ausdruck § 61 a. E. zu verstehen ist.
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des ganzen Vermögens eingesetzt zu werden ; wenigstens ein

Testament wird erwähnt, in dem jemand nur zu einem Drittel

des Vermögens (i-l xpixw uipEi -f^z oOcjtac) adoptiert wird ''^,

'

wenn auch eine so beschränkte Adoption nicht häufig vor-

gekommen sein mag''" und gewifs nicht den Charakter eines

blofsen Legates annehmen durfte.

Eine Aufhebung des Adoptionsverhältnisses mit allen

aus ihm hervorgehenden Ptiichten und Rechten konnte durch

Übereinkunft beider Teile herbeigeführt werden ^^ Dem
Adoptivvater allein stand das Recht zu einseitiger Rück-

gängigmachung der Adoption schwerlich in anderen als in

den Fällen zu, in denen der natürliche Vater das Recht der

dizrjyj^rjuzic hatte ^^. Dagegen konnte der Adoptierte dann,

wenn er einen natürlichen Sohn (yv-t^sio?) im Hause des

Adoptivvaters zur Fortsetzung von dessen Geschlecht zurück-

liefs, in die Familie seines natürlichen Vaters zurückkehren

und alle die Rechte wieder in Ansi)ruch nehmen, die ihm

in dieser vor der Adoption zugekommen waren ''^. Da er

69 Isai. V. Dihiiori. E. 6 S. 90.

''^ Darum wird auf sie in dem S. 512 Anm. 43 belegten Gesetze

gar keine Rücksicht genommen. Um so leichter konnte auch nach

Isai. a. R. 7 f. S. 91 Dikaiogenes den Gerichtshof überreden, er sei

Itü TiavTt Tiü 7./,Tjpi!) adoptiert worden.
''i Dafs im Falle des Leokrates bei Demosth. g. Spud. 4 S. 1029 i. A.

dessen Trennung von der Tochter des Polyeuktos der Aufhebung seiner

Adoption vorausgeht, ist schon Anm. 43 bemerkt worden. Wenn der

Redner von jener den Ausdruck braucht ä'^E^.ofxevo; 6 IIo/.Jc'jxto; ttjv

})'jYaTEpa, so ist dieser schwerlich buchstäblich zu verstehen. An eine

von Polyeuktos veranlafste äTOÄei-it; der Frau denkt Burgkhardt in

der eingehenden Erörterung der Frage de causa orationis adversus

Spudiam Demosthevicae (Leipzig 1908) p. 46 ff.

^2 Wie nach dem Rechte von Gortyns 11, 10 ff.

'^ Isai. r. Philokt. E. 44 S. 146 6 yip voao; oÜ7. iä iTiavtevai (ergänze

EIS Tov TiaTpüjov oTy-ov aus Isai. v. Arist. E.W S. 260) £äv [atj Oöv xaxaXfcrj

yvT^aiov (ergänze ^v xiü ofziu toO Troir^aapLevo'j). v. Astypli. E. 33 S. 2-50.

Harpokr. u. oxi o'i roir^xot mit Berufung auf Antiphon g. Kallistratos

und Solons Gesetz. [Demosth.] g. »Leoch. 21 f. S, 1087, 5, wo aber der

gegen Leostratos erhobene Vorwurf unberechtigt ist. 44 S. 1093, 14.

46 S. 1094, 15 und die in der nächsten Anm. a. St. Dafs bei der Rück-

kehr in das Haus des natürlichen Vaters der Anspruch auf das Ver-

mögen des Adoptivvaters verloren ging, stellt der Sprecher der Rede
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aber selbst nicht wieder adoptieren darf, so fällt im Falle

solcher lUickkehr ebenso wie wenn er ohne Leibeserben stirbt,

das Vermögen des Adoptivvaters an die zuriick. denen es

vor der Adoption nach der dy/taTsia zukam ''*.

Was die Klagen angeht, die sich auf Adoi)tion bezogen^

so mufste es sich bei ihnen namentlich darum handeln, ob

eine Adoption tatsächlich erfolgt sei, was namentlich bei

ihrer testamentarischen Form leicht Gegenstand des Streites

werden konnte, oder ob sie eine rechtsgültige, den gesetz-

lichen Bedingungen bei ihrem Zustandekommen entsprochen

sei. Da aber in beiden Fällen der Natur der Sache nach

meist ein Streit zwischen Erbansprüchen, die auf Adoption,

und solchen, die auf Blutsverwandtschaft sich gründeten, in

Frage kam , so mufsten die hierhergehörigen Prozesse sich

in denselben Formen bewegen wie die Erbschaftsstreite

überhaupt. Von den elf auf uns gekommenen Erbschafts-

reden des Isaios handelt es sich in fünf, über das Erbe des

Menekles, des Nikostratos, des Dikaiogenes, des Philokte-

mon und des Astyphilos, um die Frage nach der Tatsächlich-

keit einer Adoption, in den zwei Keden über das Ei'be des

Apollodor und des Aristarch, um die Rechtsgültigkeit einer

Adoption, deren Tatsächlichkeit nicht bestritten wird. Die

Frage nach der Rechtmäfsigkeit einer postumen Adoption

liegt der pseudodemosthenischeu Rede gegen Leochares zu-

grunde. Und zwar ist die letztgenannte Rede wie die vom

Erbe des Philoktemon und indirekt die vom Er])e des

Dikaiogenes gegen eine Diamartyrie, die vom Erbe des

Menekles für eine Diamartyrie geschrieben — ein Rechts-

mittel, das, wie im dritten Buche auszuführen ist, in Erb-

gegen Theokrines § 31 S. 1331, 22 in Abrede, aber mit Unrecht, wie

das ebenda mitgeteilte richterliche Erkenntnis beweist, vgl. Caillemer

Droit de fester p. 30.

"'' [Deniosth.] (/. Leocli. 63 S. 1099 i. A. 'ir.tir' o'j M'v.ai'vv oV^tto'j töv

TTOtTjTÖv 'jÖv "otr^Tou; ETEpo'j; zhdyzv^, ölX'k' SyxotTaÄet-civ aev Yiyvoi^.Evo'j;, OTav

OE toöt' iTZüATzr^, ToT; yEveatv äzootoovat xä; xÄr^povriatct;* zol'jzol yotp ol vofjiot

-xsXe-Jouatv. 68 S. 1100 a. E. Mit welchem Rechte im Reciieil I p. 484

die Frage als kontrovers bezeichnet wird, verstehe ich nicht. Noch

weniger freilich, wie Beauchet p. 58 hier eine Diiferenz gegen das

gortynische Recht finden kann, das 10, 6 f. die gleiche Bestimmung trifft.
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schaftsprozessen besonders häufige Anwendung fand. Auch
Kränkung von Adoptivvater oder Adoptivsohn in den ihnen

zustehenden Rechten oder Verletzung der ihnen obliegenden

Pflichten bedingte zu ihrer gerichtlichen Verfolgung keine

besondere Klagform, da das zwischen beiden bestehende

Verhältnis dem zwischen einem natürlichen Vater und natür-

lichen Sohne ganz gleich gestellt wurde. Was für ein Rechts-

fall zu der Rede des Isaios T.zrA -rr^c -o'.T^aswc Veranlassung

gegeben hat, ist aus der einzigen uns erhaltenen Anführung

nicht zu ersehen ''^.

§ 3. Das Vormundschaftsrecht und die

V r m u n d s c h a f t s k 1 a g e D.

Eine Ergänzung findet die väterliche Gewalt für den

Fall, dafs der Vater vor der IMüiuligwerdung des Sohnes

stirbt, durch die vornmndschaftliche Gewalt, der der Sohn

bis zum Eintritt der Mündigkeit untersteht. Dagegen steht

die Frau , weil rechtlich unmündig , lebenslang unter Ge-

schlechtsvormundschaft, die es sich empfiehlt gleich im An-

schlufs an die Altersvormundschaft zu behandeln. Kur für

die letztere hat die griechische Sprache einen besonderen

Ausdruck in dem Worte sTtitpo-r^ ^ ausgebildet, wofür seltener

auch iTTtTpoTTcia gebraucht wird: nur der Altersvormund heifst

ETTiTpoTToc, Während für den Geschlechtsvormund nur die all-

gemeinere Bezeichnung xupioc verwendet wird-.

"'^ An die von Meier vermutete Existenz einer besonderen Klage,

mittels deren man die gerichtliche Aufhebung des Adoiitionsverhält-

nisses fordern und begründen konnte, vermag ich nicht zu glauben.

^ Zugrunde liegt imrpinti'v Ttvt 'jemand zum Vormund einsetzen'

Lysias bei Harpokr. u. ir.i~pi-zvj (Fr. 63 S.) i-i-pvbz-j ävopocatv (sc. io\

oelva) dvtl toü s-iTpoTio-j? -/.aTsa-r^acv. 'E~t-po7r£ta steht bei Plat. Phaülr. 16

S. 239 E. Aristot. Polit II 7 (10), 3 S. 12711^" 25 und ist jetzt auch bei

Lysias b. Dionys Isai. 8 S. 599 f. {Fr. 124 S.). Dion. Arch. IV 33 aus

den Handschriften hergestellt für ^-ttpo-tot, das auch bei Piaton Ges.

XI 8 S. 928 C u. a. zu korrigieren ist.

^ Auch der Altersvormund ist -/^ipio; seiner Mündel, Aisch. g. Tim.

18 S. 43 (Anm. 36). 13 S. 39, wird als solcher aber namentlich dann

bezeichnet, wenn es sich um sein Yerfügungsrecht über das Vermögen

des Mündels handelt. Darum scheidet Isai. v. Kleon. E. 10 S. 7 töv

£)^&iaTCiv TiTjv oJxst'cuv ^-tTpoTiov xa'i x'jpiov TüJv a'jToO xo[ta),t~£rv, wo trotz
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1. Für die Keuiitiiis der Vorinundschaft im engeren

Sinne ^ fliefsen die Quellen vergleichsweise reichlich. Zwar
sind die i-irrxj-txoi Xo^ot des Lysias, die eine zahlreiche

Gruppe in der Sammlung seiner Reden bildeten, bis auf die

nicht vollständige Rede gegen Diogeiton und den Eingang

der Rede gegen die Söhne des Hippokrates^ ebenso ver-

loren wie die einschlagenden Reden des Antiphon'^, Hyper-

eides*^, Deinarch* und Aristogeiton^ und die des Isaios zum

Wyses Zweifeln twv vjiob gewifs nicht zu -lov o^y-cttuv zu ziehen ist.

Auch V. Dikaiofi. J£. 10 S. 92 toütcov ts ÖL\>.a xat iTrixpoTro; xal -/.üpios '/-«l

civTioizo; T,v geht TO'jTUJv nach dem Folgenden mindestens vorzugsweise

auf die Kinder des Theopomp. Demosth. f. Phorm. 22 S. 951, 10. Frei-

lich wird sTTt-poTto? entsprechend seiner allgemeinen Bedeutung 'Ver-

walter' auch in Beziehung auf das Mündelvermögen gehraucht, wie bei

Lysias a. a. 0. zotTO(?.£i'^0cU i~'.Trjo~rj- twv 'laoxpaToy; yyr^\x'x~(u^i. rj. Diof/.

18 S. 904 ök ^vc(;tov Tf|; oJaia; xöv i~.izpov.o\ v.a-zih.r.c-/. Demosth. g. Aphob.

I 55 S. 830, 25. Aristot. Test, bei Diog. L. V 12.

^ Xur von dieser handelt Schulthefs Vormunrlschaft nach attischem

BecM (Bonn 1886).

* Aufserdem werden unter Lysias Xamen angeführt die Klagreden

gegen Demosthenes und Philippos (da auf das viermalige Zitat des

Harpokration -/.aTä <I)iX''z-o'j mehr Verlafs ist als auf das einmalige

des Pollux Tipo; Ot'X'.z-ov) und die Verteidigungsrede gegen Theopeithes.

Die Rede 7:p6; AioysvT^v oder richtiger -/.axo: AioyEvou; br.tp [i.ta&u)a£(u; olv.ou

war wohl ebenso wie die rpo; tyjv ©aaiv toO öpcpavizoü otxoy (S. 309) für eine

Phasis geschrieben, ist aber von der Rede iipö; Atoysvr^v Tispl ytupiou

mit Sauppe p. 184 zu scheiden. Die Rede -p6; xou; l-irpo'zo'j; -rüiv Boojvoc

TTottotuv scheint sich auf einen Prozefs bezogen zu haben, den Vormünder
im Interesse ihrer Mündel gegen einen Dritten angestrengt hatten.

^ 'E7n-po-i7.6; KorÄXtaTpctTw (KaÄÄ'.aTpaTO'j die Handschrift, weshalb

Sauppe -/.axGt einsetzte) und eTitxp. Ttjxoxpaxsu

® Genannt werden -/.«t' 'Avtio-j (jp'javr/.o; und -po; Xctpr^-a sTLi-po-tzos,

erstere eine Klage-, letztere eine Verteidigungsrede in einer otxTj ^-i-

XpOTTT,?.

' Unter dessen echten Reden wird von Dionys aufgeführt die Rede
xaxa ricOiEU); y.axwacoj; dpcpavoü rctwo; (S. 345), unter den 'is'jOtTTt'ypa'^ot

Saxupiu TTpo; XcfptoTjaov ^Tiixpo-fj? äiioXcyi'a , die nach Photios 5/i/. 265

S. 491^ 29 Kallimachos dem Deinarch, andere im Widerspruch mit

Chronologie und Stil dem Lysias, o'i zpö; xrjv -/.pt'atv l'yovxs; xö äaccctXe;

dem Demosthenes zuschrieben.

^ Kaxi ©paaiXXo'j (Jpcpavtxo; bei Suidas u. d. N. (so wohl mit Recht
schon van den Es p. 150 n. 1, während gewöhnlich zwei Reden ge-

schieden werden).
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gröfsten Teil ^. Doch liegen uns Klagreden in Vormundschafts-

prozessen vor in Isaios Rede über Hagnias Erbe (S. 345)

und Demosthenes zwei Reden gegen Aphobos . zu denen

dessen zwei in einer ot'xr, l^oüXr^? gegen Onetor gehaltene

Reden kommen; auf Vormundschaftsstreite gehen auch die

Reden zurück, die er für Phormion in einer -ocrya-j'pa'fvi gegen

eine or/.r| dz,o[J]xr^: und gegen Nausimachos und Xenopeithes in

einer oiv.r^ [iXaßri? geschrieben hat. Dagegen ist die Rede Tipo?

'Acpoßov 'LEuoouocptupiwv gewifs nicht von Demosthenes ver-

fafst und schwerlich im Gerichtshofe gehalten.

Die Bestellung des Vormunds stellt, wie bemerkt (S. 502),

einen Ausflufs der väterlichen Gewalt dar und geschieht

in der Regel durch letztwillige Verfügung. Die Verfügung

wird auch dann, wenn sie der Vater mündlich getroffen

hat, in einem Testamente niedergelegt, wie dies für den

Fall des Demosthenes bekannt ist ^". Die Wahl der Vor-

münder war ebenso wie ihre Zahl in das freie Ermessen

des Vaters gestellt ^^ Wenn es auch zunächst liegen mufste,

^ Zwei Verteidigungsreden i;:iTpo-Tj; rpo; Ato'-pdvrjv uud -po; Kot}.<j-

Süjvct fuhrt von ihm Harpokration an, von einer dritten hat Dionys 8

S. 598 den Anfang bewahrt (Fr. 29 S.), und eben ihr gehört wahr-

scheinlich das c. 12 S. 607 ausgehobene Bruchstück (Fr. 30 S.) an.

Nach Cobets Verbesserung der Eingangsworte Aväre die Bede gegen

Hagnotheos gerichtet, ihr Sprecher aber Kalydon, wenn auf ein

anderes Zitat bei Harpokration Verlafs ist izo'Ar^:; KotX'jocövt 7:p6; Ayvo-

Oeov ctTToXoyta, die letztere Bede also für einen Folgeprozefs der Vor-

mundschaftsklage verfafst. Gegen eine andere Klage gleicher Art hat

dann Isaios einem von Kalydon Beklagten gedient, wenn der Zusatz im-

xpoTtri? bei Harpokr. u. Ks'faXrjftev nicht auf einem Irrtum beruht. Diese

Auffassung ist zu dem Inhalt von Fr. 29 jedenfalls besser stimmend

und glaublicher als die Annahme von Westermann und Scheibe, nach

der Isaios in zwei zusammenhängenden Prozessen bald der einen, bald

der andern Partei gedient hätte. Dagegen Blafs Att. Ber. II- S. 513f.,

der aber selbst Harpokration an zwei Stellen korrigiert.

10 Demosth. g. Aphoh. II Uff. S. 840, 5 ff

.

" Dem attischen Bechte entspricht Piatons Vorschrift Ges. XI 7

S. 924 A lij o' av dTrtTpoTrujv oi Tralosc OEiuvxat, iav [jlev oiaÖEfi-evo; TcXeu-ä

xat ypatLot; iTiiTpoTrous toi; 7:aiatv exovxa; xe xat öij-oXoYoövxa; c7iixpo7:£'Ja£iv

o'j;xiva;oüv xal öttoogu; av dfteXr], xc<X7. xaOxa t] xäv ^rtxpo-wv cti'psii;

Yiyveadu) x'jpt'ot.
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sie aus dem Kreise der nächsten ^'erwandten /ai wählen, so

zeigt schon der Fall des Demosthenes, dafs auch auf Nicht-

verwandte die Wahl fallen konnte: die Vormundschaft für

diesen und seine Schwester übertrug sein \'ater neben

Aphobos, dem Sohn seiner Schwester, und Demophon, dem
Sohn seines Bruders, auch dem Therippides, seinem ver-

trauten Freunde ^^. Wie gewöhnlich eine solche Praxis

war, darauf deutet eine Äufserung in Lysias Rede gegen

Diogeiton*^. Diogeiton selbst war von Diodotos als Bruder

und zugleich als Schwiegervater mit der Vormundschaft über

seine Kinder betraut worden. Von sonstigen Fällen testa-

mentarischer Vormundbestelluug, die durch den Ausdruck
xotTaXeiTTsiv i-ixpoüov verbürgt sind'*, ist besonders bekannt

die Bestimmung von Perikles und seinem Bruder Ariphron

zu Vormündern des Alkibiades und seines Bruders Kleinias,

deren Mutter Deinoraache Geschwisterkind mit jenen war ^^.

Nicht selten mag es auch vorgekommen sein , dafs jemand

durch Testament zugleich zum Vormund der Kinder und

zum Gatten der Witwe bestimmt wurde . wie Aphobos von

12 Bei [Demosth.] g. Aplwb. III 56 S. 861, 4 wird noch Demon,
der Vater des Demophon, als ayvcTriTpoTto; genannt, während er nach

II 15 S. 840, 10 nur als Zeuge bei der Testamentseinsetzung zugegen

war — ein gewichtiger Beweis für die Unechtheit der Rede, gegen

den die Ausreden von Blafs III 1- S. 233 nicht verfangen.
1^ § 3 S. 894 ^iv |j.£v 0£(;ü> cfta/piü; aÜTOu; iriT£Tpr/-£'j(i.£vo'j? uro toü

TrotTTTTou tb; o'joei; "(ottote {jtto twv o'josv TTpotJrjxovTwv Iv xr -oÄet.

^* Den Sprachgebrauch konstatierte schon Meier nach Piaton

Alkib. IIS. 104 B Uspi/lioi. — 8v ö TraTrjp ^-['xpoTrov xaiOdTzz aoi tz -/.ort

zw doEAcfoj. Dazu Lysias g. Diog. 18 S. 904. 22 S. 906. g. Teisis bei

Dionys Bern. 11 S. 984 i. A. (Fr. 232, 1 S.). Demosth. f. Phorm. 22

S. 951, 11. Danach zu beurteilen auch Lysias bei Dionys Isai. 8 S. 600

(Fr. 124 S.). Demosth. g. Xausim. 10 S. 987, 18.

1^ Dafs Megakles der Vater der Deinomache mit dem Sohne des

Hippokrates, dem Bruder von Perikles Mutter Agariste trotz Isokr.

V. Viergesp. 26 K. 10 identisch ist, hat v. Wilamowitz Aristot. ti. Ath.

II S. 323 bemerkt. Irrig ist noch das Stemma in Kirchners I'rosopo-

graphia Attica. Dafs auch Ariphron Vormund von Alkibiades und
Kleinias war, wird zwar nur von Plutai'ch Alk. 1 ausdrücklich bezeugt,

indirekt aber auch von Lysias üb. Aristoph. Venu. 52 S. 655 und ist

auch mit Platou Prot. 10 S. 320 A wohl vereinbar.
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dem älteren Deinosthenes und Phormion von Pasion mit

Übergehung seines mündigen Sohnes Apollodor^^.

War ein Bürger gestorben, ohne für seine unmündigen

Kinder durch Testament einen Vormund bestellt zu haben,

so hatten die nächsten Verwandten des Vaters gesetzlichen

Anspruch auf die Vormundschaft. Ein ausdrückliches Zeugnis

dafür liegt allerdings nur in der Hypothesis zu einer Rede

des Isaios vor ". Aber für das Bestehen einer Tutela legi-

tima in Athen sprechen nicht nur Äufserungen des Redners

selbst, die unter dieser Voraussetzung die einfachste Er-

klärung finden ^^, und analoge Bestimmungen der platonischen

Gesetze ^^, sondern vor allem die durch Aristoteles^" bezeugte

oiaoixacia sTciTpoTrrjc. Denn mochte es sich bei ihr um die Ab-

wälzung einer Verpflichtung oder, wie wahrscheinlicher, um die

Geltendmachung eines Rechtes handeln, so setzte der eine wie

der andere Fall gesetzliche Vorschriften voraus, nach denen die

16 Demosth. /'. Phorm. 8 S. 946, 21. Ein dritter Fall bei [Demosth.J

g. Theoh: 31 S. 1331 a. E. Wenn aber Platner II S. 279 wegen Isai.

V. Astyph. E. 27 S. 246 den Stiefvater zum gesetzliclien Vormund des

Stiefsohns macht, so ist das ebenso unrichtig, als wenn Diog. Laert.

I 56 dem Solon das Gesetz zuschreibt xöv ^TrirpoTTov t^ (Spcpavöiv firjTpl

fjLT] öuvcixsiv, p-Tjo' eriTpoTrc'jEiv £t; ov ry oüafot l'pyeTOd xdiv öpcpctvöiv TcXe-jtTj-

i'^ V. Arist. E. S. 253 \xzxa ttjv teXe'jttjV 'ApiOTapyo-j '^ptaroa^vr^;

äSeXcpo; wv abxo'i xat xocto! tov vofjiov lictTpoTro; YevojJLEvo; xüjv toö äoeAcpoü

Tiaßcüv.

1^ F. Kleon. E. 9 S. 6 Aeivi'a; 6 xoü rcaxpö; ctoeXcpc/s InexpoTreuaev i^fiä;

HeTo? lov opcpavou? ovxae. F. Dikaiog. E. 10 S. 93 ouxco; aöxou? AixaioyEvr^s

o'jxoai ^yyuxäxu) lov yEvou; sTOxpoTiEusv. Freilich soll der Zusatz im ersteren

Fall den Verdacht einer Verfeindung des Kleonymos mit dem Sprecher

und seinen Briulern abwehren (Wyse), wie im zweiten die Gewissenlosig-

keit des Dikaiogenes in schärferes Licht rücken.

^^ XI 7 (nach den Anm. 11 ausgeschriebenen Worten) dav Se üj x6

TrapctTiav jjitj oiaDeaEvo; xe^EUXT^OTj xt? vj ttj; xuiv iTrixpoTriuv aipeaeo); iWiizifi,

STrixpditrju? elvai xo'j? iyyjxaxa ysvou; npo? -axpo? xd fir^xpö; xupt'ous, oio [aev

Tipo; Tiaxpo?, ouo oe irpö? fxrjxpo';, Eva 5' r/. xcöv xoi3 xsXs'jTTjaavxoc cfOvWV. Die

Wahl derselben soll durch die votJ-osf^Xoc/E; erfolgen, deren älteste Fünf-

zehn über das Vormundschaftswesen die Aufsicht führen. Dafs es in

Athen keine besonderen öpcpavo-fJXaxE; oder öpcpavtaxat gab, ist S. 344

A. 20 erinnert.
U

20 56, 6 (Anm. 23).
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Berufung zur \'ormuDdscluift sich regelte. Dafs von ihr

die väterlichen Verwandten vor den mütterlichen getroffen

wurden, liegt in der Natur der Sache. Und eine Bestäti-

gung dafür darf man der Tatsache entnehmen, dafs in den

uns bekannten Beispielen die ersteren weit zahlreicher ver-

treten sind^* als die letzteren-^, wenngleich beim Fehlen

des xotxctXsiTteiv nicht mit Sicherheit zu entscheiden ist, ob

testamentarische oder gesetzliche Vormundschaft vorliegt.

Sache des Archon mufs es nach der durch das Gesetz ihm
aufgetragenen Fürsorge für die Waisen (S. 58 A. IG) ge-

wesen sein, darüber zu wachen, dafs es in keinem Falle an

einer ordnungsmäfsigen Vormundschaft fehlte. Unter den

vor sein Forum gehörigen Klagen nennt Aristoteles neben der

etc £7:itpoTr?^c oiaor/.acjiav noch die zl: i-i-por.f^c /.a-da-zoLaiv und
sTTixpo-ov auTÖv i'{'irjd'jr/.i-^, die beide auf die Berechtigung

zu einer in Anspruch genommenen sei es testamentarischen

oder gesetzlichen Vormundschaft sich bezogen zu haben-

scheinen. Dafs aber jeder Vormund, auch der vom Vater

letztwillig eingesetzte , der Bestätigung durch den Archon
bedurfte, wird durch die dafür geltend gemachten Stellen

-' Deinias Vormund der Kinder seines Bruders (Anm. 18), Theo-

pompos Vormund der Kinder seines Bruders Stratokies (Isai. v. Hagn. E.

13 f. S. 277 u. ö.), Eupolis Vormund des Sohns seines Bruders Thra-

syllos (Isai. v. AjJoJlod. E. 6 S. 164), Pantaleon als älterer Bruder Vor-

mund seiner jüngeren Geschwister (Lysias g. Theoinn. 5 S. 346), Xeno-

peithes Vormund der Söhne seines Bruders Xausikrates (Demosth.

(j. Nausim. 23 S. 991, 13). Schon durch diese Belege widerlegt sich

die Angabe des Diogenes über das angebliche solonische Gesetz

(Anm. 16) auch in ihrem zweiten Teile.

2- Dikaiogenes Vormund der Kinder der Schwester seines Adoptiv-

vaters (Anm. 18), Diokles Vormund des Sohnes seiner Adoptivschwester

(Isai. V. Kit. E. 42 S. 227). Dagegen bleibt zweifelhaft, ob Kleonymos

(Isai. § 12 S. 8) und der Sprecher von Lysias Rede über Aristophanes

Vermögen (§ 9 S. 617) die Fürsorge für die Kinder ihrer Schwester als

Vormünder üben.

-^ 56, 6 Yp^'-p^t 5s xal oi'xat Xay/itvovTat Tipo; aürov — c{; sriTpoTrfjC

xatciaTaCiv, eU i-K\.~^0Tzrfi otaStxaa(av, e(c [sfAcpaväiv xataataajtv, irtTpoTrov auTÖv

lyypa'j/ai. Die aus Harpokr. u. d. A. entnommene Ergänzung erscheint

jetzt gesichert, so sehr die Zwischenstellung befremdet.

W*** I, ipsius, Attischos Recht. 34
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des Isaios keineswegs erwiesen-*, die nur für die Pflicht

der Anmeldung beim Archon zur Eintragung in ein Ver-

zeichnis sprechen. Nur vermuten läfst sich auch, dafs wenn

keine durch Testament oder Gesetz berufene Vormünder

vorhanden waren, der Archon seinerseits Vormünder zu be-

stellen hatte 2^. Der Fall konnte aber um so eher ein-

treten, als wenigstens dem letztwillig bestimmten Vor-

mund die Ablehnung des Auftrags nicht verwehrt sein

konnte ^^.

Besondere Qualifikation wurde von dem Vormund nicht

gefordert. Dafs bürgerliche Kinder nur einen Bürger zum

Vormund haben durften 2', der im Vollbesitz der bürgerlichen

Rechte stand, ist in der Natur der Sache begründet. Die

Zahl der Vormünder war nicht gesetzlich vorgeschrieben,

sondern nach der Lage der Umstände verschieden. In den

meisten Fällen finden wir eine Mehrzahl von Vormündern

^^ V. Philolt. E. 36 S. 141 dTToypacpo'jai toj TiaToe toütw Tipoc tov

ap^ovxa WS efaTTOtr^Tcu toi? toö EixTT^f/.ovos ü^oi toIc, TeTeÄeuTTjXoatv lTriYpdi|/avT£;

a'^ä; aÜTou? ^TriTpoTiou;. V. Nikostr. ,E. 8 S. 72 'AfAEivictSr^s vjov a'iToj -pö;

TOV apyrj^xoi f^xev ötyiov o'jo^ xpt" exr^ ye^ovoT«. In beiden P'ällen geschieht

die Anmeldung zur Einleitung weiterer rechtlicher Schritte. Wenigstens

in dem ersten aber stützen sich Androkles und Antidoros auf ein an-

gebliches Testament, da Euktenion noch am Leben ist.

-^ Auf einen Antrag beim Archon auf Einsetzung eines Vormunds
beziehen Thalheim S. 15 A. und Beauchet II p. 183 die Worte e(c ini-

TpoTTY]? -/.atdaTotatv. Aber sie können nur auf einen Rechtsstreit gehen,

ebenso wie die folgenden iTrixpoTtov aüxov i-(yp'i<!fioiu die Beauchet auf die

Anmeldung beim Archon deutet.

^^ Vgl. die Woi'te Piatons (Anm. 11) sxovxac xe xal öaoXoyoövxa;

iTTixpoTreüaeiv. Aber die Zuwendungen, die den Vormündern im Testa-

ment wie vom älteren Demosthenes gemacht wurden, hatten nicht den

Zweck, sie zur Übernahme (Beauchet p. 195), sondern zu gewissenhafter

Führung des Amts geneigt zu machen.
2'' Die von van den Es p. 166 notierte einzige Ausnahme, dals der

Neubürger Pasion den Metoiken Phormion zum Vormund seines un-

mündigen Sohnes Pasikles einsetzt (Demosth. f. Phorm. 8 S. 946, 22)

wird sich daraus erklären, dafs 'neben Phormion noch andere Vor-

münder waren, denen die rechtliche Vertretung obgelegen haben mufs

(Demosth. a. a. 0. g. Steph. 1 37 S. 1112, 26, s. Anm. 43). Anders Hruza

II S. 129 und Beauchet p. 191 ff. wegen ihrer abweichenden Auffassung

der Stellung der Nichtbürger.
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bestellt ^^, was den Vorteil bot, eine gegeuseitige Über-

wachung zu ermöglichen.

Die Obliegenheiten des Vormunds sind von dojipelter

Art; er hat einerseits für die Person seines Mündels, anderer-

seits für sein Vermögen zu sorgen und ihn in beiderlei Hin-

sicht zu vertreten ^". Nach der ersteren Seite hatte er den

Mündeln zunächst den Unterhalt (aX-.o:) zu gewähren, dessen

Kosten dann in der Vormundschaftsrechnung zu berechnen

waren. Zur Erfüllung dieser Pflicht war er von dem Archon,

bzw. durch eine oiv.r, ai-ro-j anzuhalten ^^. Auch auf die

Mutter der Mündel erstreckte sich diese Pflicht, wenn diese

mit ihr in dem väterlichen Hause zurückblieben, was

wenigstens dann üblich gewesen zu sein scheint, wenn die

Mutter keine neue Ehe einging ^^; jedenfalls hatte auch

über die Wohnung der Mündel der Vormund zu ent-

scheiden^^. Ebenso hat er für ihre Erziehung und Bildung

zu sorgen. Bekannt ist die Klage des Demosthenes, dafs

sein Vormund Aphobos seinen Lehrern das Honorar schuldig

geblieben sei. es aber gleichwohl in Piechnung gestellt habe^^;

-® Einziger Vormund ist Diogeiton nach Lysias und Deinias

(Anm. 18). Die gröfste Zahl, sieben, bestimmt das Testament des

Platon bei Diog. L. III 43; sie sind aber mehr als Testamentsvoll-

strecker zu betrachten, wie sie in den Testamenten des Aristoteles

(neben dem IraTpoTio; TrrfvTcov -/.al ota Tiavio? Antipater), Theophrast und

Straton in gröfserer Zahl bestellt werden, § 4 A. 66. Die Beispiele

aus den Rednern stellt Schulthefs S. 77 f. zusammen.
29 Darum trennt Demosth.

f/.
Apliob. I 6 S. 814 a. E. ootoi — ttjv

i'XXr.v o'jatav aTiaaav oraystptaavTE; xai oexo: Ixr^ r|p.ä; cTrtTpoTTS'jaav-e;. Darauf

beruht auch die Scheidung von l-i'xpoTro; und x6pto; in den Anm. 2 a. St.;

doch umfafet xüpios auch die Vertretung der Person des Mündels.
^^ Aristot. 56, 7 [xai tou; iiziTponoo^] idv ij-tj oioiöat aixov, okizoi; siSTrpdxxet.

Richtig also, wenn auch zu eng, die Definition Lex. Seguer. V S. 238, 7

5uvtaxax«i 0£ t] oi'xtj y.axot xüjv ^TTt-pOTriuv xdiv oü XcÄo'ivxiuv aixov xal xpocpTjv

xots öp'jsctvoT; 7.ai xat? xo'jxtuv ij.Tjxpaat. Vgl. S. 497. Was alles unter xpocpr;

verstanden wird, zeigt Lysias g. Diog. 20 S. 905.

31 Wie in den Fällen des Demosthenes und Alkibiades (Platon

Prot. 10 S. 320 A).

32 Das zeigt besonders Lys. g. Diog. 8 8. 897 mit 14 S. 902 und

16 S. 903. Dazu Platon a. a. 0.

33 Q. Apli. I 46 S. 828, 5 xoü; o'.ow/.c(/.o'j; -ob^ utaüoii? är.ta-i^yr/.z —
iaol Ö£ /.OYiCsTat.

34*
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und Platons Rüge gegen Perikles, weil dieser seinem Mündel

Alkibiades einen alten imbrauchbaien Sklaven zum Päda-

gogen gegeben hatte ^*.

Weiter aber hat der Vormund seinen Mündel in gleicher

Weise wie der Vater sein Kind zu vertreten, da dem Un-

mündigen die Fähigkeit zu Rechtsgeschäften abgeht ^^. Bis

zum Eintritt der Mündigkeit, sagt Aischines^*^, spricht der

Gesetzgeber nicht zur Person des Knaben, sondern zu seinem

Vater, Vormund oder sonstigen Vertreter. Jede Verletzung

der Rechte seines Mündels, möge sie seiner Person ^^ oder

seinem Vermögen zugefügt sein^^, hat der Vormund zu ver-

folgen und ebenso die Verteidigung seines Mündels zu

führen, falls er angeklagt wird^^. Dafs er bei solchen

Rechtshandlungen nur Vertreter seines Mündels ist, gelangt

durch dessen Anwesenheit zum Ausdruck'"^, ohne dafs diese

rechtlich erfordert wird. Gegen Rechtsverletzungen von

Seiten des Vormunds selbst konnte der Mündel durch die

früher (S. 351 f.) besprochenen öffentlichen Klagen oder durch

die Klage eines Mitvormunds, wie eine solche der Rede des

Isaios über Hagnias Erbe zugrunde liegt (S. 345), geschützt

werden; er selbst konnte gegen den Vormund erst nach Be-

endigung der Vormundschaft klagbar werden -^^ Wie weit

3* AR: I 17 S. 122 B.
35 S. 502 A. 12.

3® G. Timarch 18 S. 43 ivTotü&' 6 voiaoSettj? o'jtto) oiaX^j'etat a'jxiij rw
Giuij-axi Toü Tratoo's, dXXri toi? Tzspl tov Tcaioa, Tra-p^. äoeXcpiö, iTTtTpoTriu, oioa-

axaXw xat SXw; toTc xupi'ots. Ähnlich 13 S. 39.

^^ Einen Beleg böte die Gesetztbrmel bei Aisch. g. Timarch 16

S. 41, wenn sie echt wäre, vgl. S. 422.

38 Demosth. r/. Aph. I 25 S. 821, 16 mit Schulthefs S. 108 f. Vgl.

Anm. 4 a. E.
3^ Wie der Vater für den Sohn in Antiphons zweiter Tetralogie.
*^ Darum [Demosth.] g. Makart. 15 S. 1054, 15 6 Trai? oÜTotJt —

ü^ayt TTpos Tov apj(OVTa xüptov Iniypa'iaaevos xöv äoeXcpöv tov Iq'jtoO. Vgl.

Isai. V. Niko.<^tr. E. 10 S. 73. v. Hctgn. E. 13 S. 277.
*i Wenn Theopomp bei Isai. v. Hagn. E. 34 S. 288 seinem Gegner

einhält zl \)--i{zt Tipo; i\i.i pit^te xa-:' i[xob St'xr^v sTvai cprjat tu" -ai5(, tov

xü)X6ovTa vo'fjiov eJTtccTcu, xäv lyr^ Beirat, Xaß^xu) xai outü) tÖ (JL^poe xiüv j^pTj-

fArfxiov, so wird er insoweit im Rechte sein, als ein ausdrückliches
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die Vertretimg des ^lündels durch den Voriuuiul reicht, wird

daraus ersichtlich, dafs er an dessen Stelle auch den Ver-

storbenen des Hauses die schuldigen Ehren (-Jj. voaiCoasva)

darzubringen hat*'^ Dals auch zum l'bertritt des Mündels

in eine andere Familie durch Adoi)tion seine Zustimmung

erfordert wird, ist schon bemerkt (S. 512).

Auch das Vermögen des Mündels hat der Vormund dem

Staate gegenüber zu vertreten, sofern er zu der Vermögens-

steuer (iictcpofva), der ein/igen Leistung, von der das Ver-

mögen der Waisen nicht befreit war, die F.inschätzung des

Vermögens zu besorgen und danach im Bedarfsfälle die

Steuer zu entrichten hat*-. Wesentlichste Aufgabe des

Vormunds aber war die Verwaltung des Waisenvermögens,

für die er den testamentarischen Bestimmungen, falls solche

getroffen waren, nachzugehen verpflichtet war'*'^. Andern-

falls ist es seiner freien Wahl überlassen, ob er das Ver-

mögen selbst verwalten oder in seiner Gesamtheit verpachten

([xia&ouv xöv oT/ov) will. Über das im letzteren Fall ein-

zuschlagende Verfahren ist bereits gesprochen worden

(S. 34(3 If.j. Zieht der Vormund die eigene Verwaltung vor,

Oesetz des Inhalts nicht existierte, dessen es bei der mangelnden

Rechtsfähigkeit des Mündels auch nicht bedurfte. Aber vorsichtiger

drückt er sich § 28 S. 285 aus o-üte ydp av -i6\xrj-^ oei^euv ö; -/.(o/.'jei toOtov

ÜTTsp Toü TTottoo; ot'xTjV Xctßelv TTotp' i\xo~j. Inwieweit durch die übliche Mehr-

zahl der Yorniünder auch die Möglichkeit für den Abschlufs eines

Rechtsgeschäfts zwischen einem Yormund und dem Mündel gegeben

war, entzieht sich unserer Kenntnis. Jedenfalls fehlt es an einem An-

haltspunkte für die Annahme von Platner II S. 267 f., dafs für Rechts-

geschäfte mit dem Yormund oder für Klagen gegen ihn ein besonderer

Yormund, entsprechend dem tutor praetorius, bestellt worden sei.

*'^ Isai. V. Kleon. E. 10 S. 7.

*2 Demosth. g. Apli. I 7 S. 815, 10 ti; -r^v a-jap-optav ürap hy/j 3'jv-

£TCt;CtVTO /.OL-'J. T7.; TTEVTc Xai EfxOSt lAvä; -£VT0(7.oa!0(; OpOt/aOt? c(3cp£pttV. 9 S.816, 1

Toc'j-njv Tj^i'o'jv £iacf£p£'.v T>,v £{3-jopav. II 4 S. 836 a. E. "A-foßo; — f|Ye[i.ova

\j.t TTjS O'jajj.'jptor; xotToca-Tjaa; o'jx ivü ijuxpoT? T'.fiTjaaaiv. 8 S. 838, 9.

^3 üemosth. //. Steph. I 37 S. 1112, 26 itj.c(p-rjprja£ u-b) NtxoxX^? im-

Tporeüaat xaxc/. xrjv otai^VjXTjV, ^txapTJpT^JE 0£ llaa'.x).?]; dTrixpoTrE'ji^fjvai xati trjv

8iaS)T//.Yjv. Freilich hatten gerade in diesem Falle die Vormünder des

Pasikles in dessen Interesse sich eine Abweichung von Phormions

Testament erlaubt, Dem. f. Phorm. 8 S. 946 a. E.
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SO kann er seiner Pflicht, das Mündelvermögen ungeschmälert

zu bewahren und womöglich zu vermehren*^, am sichersten

dadurch genügen , dals er es in Grundbesitz anlegt. Aber

ein gesetzlicher Zwang dazu hat ebensowenig bestanden ^-^

wie das Verbot einer Veräufserung von vorhandenem Grund-

besitz'^**, Annähernd gleiche Sicherheit bietet die hypothe-

karische Anlegung; aber nur auf Grundstücke erlaubte das

Gesetz Mündelgelder auszuleihen, nicht auf Seezins, wenn

wir anders die Äufserung eines Redners beim Worte nehmen

dürfen*''. Noch weniger konnte es erlaubt sein, zu über-

seeischen Handelsspekulatiouen ^Mündelgelder zu ver-

wenden'*^. Dafs sie aber nur auf die erste Hypothek aus-

geliehen werden durften, läfst sich nicht erweisen*^. Wie

die Verpachtung des Waisenvermögens unter Kontrolle des

Archon stattfand (S. 347), so raufs diesem auch dann, wenn

der Vormund es in eigene Verwaltung nahm, ein Aufsichts-

recht über diese zugestanden haben. Denn gegen Beein-

trächtigungen der Waisen hatte er kraft des Gesetzes, das

ihm die Fürsorge für diese auferlegt, von Amts wegen mit

Geldbufsen innerhalb seiner Kompetenz einzuschreiten oder,

wenn eine höhere Strafe geboten erschien, Strafantrag beim

** Isai. V. Hagn. E. 39 S. 292 aw^iov TÖt tcJtüjv v.al ttAeuu -oicöv

ot-/.atiüS av £7raivoi[J.T^v.

*5 Das folgt weder aus Lysias g. Diog. 23 S. 906 (S. 346 A. 2ö),

trotz dem folgenden ö-diEpov ok erotr^aEv, noch aus Fr. 265 (Anm. 47),

wie Schulthefs S. 123 ff. und Beauchet p. 228 f. meinen. Gegen die

Existenz eines solchen Gesetzes beweist schon das Schweigen des

Demosthenes , der von ihm sicherlich gegen Aphobos Gebrauch ge-

macht hätte.

*ö Sonst hätte es nicht eines Veräufserungsverbotes bedurft, wie

es in Piatons Testament bei Diog. L, III 41 enthalten ist, vgl. Bruns

a. d. § 4 A. 63 a. 0. S. 9 f. Die Rüge bei Isai. v. Bilaiog. E. 11 S. 93

gegen Dikaiogenes, der das väterliche Haus seines Mündels kaufte und

niederrifs, beweist nicht, dafs sein Verfahren gesetzwidrig war.

*^ Lysias bei Suidas u. Ij^z\oh (Fr. 265 S.) toü vdfiou xeXe'jovxot; to'js

£7:i7pd-ou; toT; dp'-pavot; lyysiov -r^v oüat'av xai^is-avai , o'jtos oe ^a'jxa.nhz

f^jxäs dtTrocpcti'vsi.

*8 Lysias g. Diog. 25 S. 908 mit Schulthefs S. 124.

49 Aus Demosth. g. Aph. I 27 S. 822 i. A., vgl. Schulthefs S. 122.
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Gerichtshof zu stellen ^°. So hören wir aiicli von Verhand-

lungen, die über die gewissenslose Oeschilftsfülirung von

Demosthenes Yorinündern beim Archon stattfanden "^^ Aber

von einem Ergebnis verlautet ebensowenig, als dem ahn

liehen Treiben des Diogeiton Einhalt geschah. Waren mehrere

Vormünder bestellt , so war ein jeder , auch ohne dafs ihm

etwa nur ein besonderer Teil der Verwaltung übertragen war,

wofür wir kein Beispiel kennen, nur pro rata parte ver-

antwortlich. Darum mufste Demosthenes, der von seinen

drei Vormündern ein Vermögen von dreilsig Talenten heraus-

verlangte, gegen jeden einzeln auf P>.siitz von zehn Talenten

klagen ^^.

Die Vormundschaft erreicht bei dem männlichen Mündel

ihr regelmäfsiges Ende mit seiner Dokimasie nach Erfüllung

des achtzehnten Lebensjahres und seiner Einzeichuung in

die Bürgerliste seines Demos '^^ für die der Vormund noch

50 S. 58 A. 16.

5^ G. Onet. I 6 S. 865, 17 -rjja'jzcii -payii-ctTcTcd -/.ai /.oyot v.ai -n^'j. tii"

d'pyovTi 7.cii T.nrA toT; (z/./,oi; lyt'YvovTo -Epl twv Itj-uiv. In den dort § 7

folgenden Worten rpoes^at ttjv zpoTx' o'jv. ^-ta-e-jcv wsTiEp ti ih. -uiv Itti-

Tpo~£'Jov~(uv yp7J[j!.0(T0( dTrotiaTjfJLa toT; iTTiTpoTis'Jovivoi; xaMeSTavat voijti^wv liegt

nicht, dafs dem Mündel ein stillschweigendes Pfandrecht an dem Ver-

mögen des Vormunds zustand, sondei-n es handelt sich nur um dessen

Haftbarkeit im Falle einer Verurteilung, vgl. van den Es p. 186 ff.

Baumstark bei Schmeifser de rc tntelari Atlienieufhim (Freib. 1829)

p. 46 ff.

^^ Aischiu. TJtiQUTTo. 99 S. 273 iv. -at'oujv o' ä-aZ-Xa-Toacvo; v.i\ liv.'x-z'x-

/.ctvTOj; ot'xot; ixcta-oj ToJv l-iTpo-wv /ay/avcuv. Wirklich geklagt hat Demo-

sthenes freilich trotz g. Onet. I 15 S. 868, 5. g. Meid. 78 S. 539, 22 nur

gegen Aphobos, wie g. Aph. I 12 S. 817, 10 beweist ä ijisv ouv Arjfio'füiv

/j ÖT^piTT-ior^; lyo'jat t(Üv lawv, tot' c;apy.caci zcpl cc'jtcüv ef-ilv oTav -/.az' aÖTÖJv

T'i? Ypw'f'}. ; ci-£VEy7. (oa£v. Denn der feststehende Sinn der Formel

gestattet nicht, mit Schäfer Donosth. I- S. 289 u. a. bei ihr blofs an

die Richter zu denken.
^^ Vgl. S. 282 ff. Auf das dort Nachgewiesene könnte man die

Geschichte bei Aristeid. v. r. tstt. S. 152 J. beziehen, dem Kimon sei

wegen seines Stumpfsinns von den Vormündern sein Vermögen erst, als

er in vorgerücktem Alter stand, übergeben worden, wenn sie nicht schon

durch die bekannte Tatsache widerlegt würde, dafs Miltiades als Staats-

schuldner starb. Über Entsetzung eines Vormunds infolge der Ver-

urteilung wegen xaxtuaij des Mündels s. S. 353.
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ZU sorgeu hat^*. Sofort nach der damit bekundeten Mündig-

keitserklärung hatte der Vormund das von ihm verwaltete

Vermögen seinem bisherigen Mündel zu übergeben und Rech-

nung über seine Verwaltung abzulegen (Xo^ov xf^(; iTriTpoir^c

äTTooiouvai oder d-Kooi^iiv) ^^
. War das Mündelvermögen in

seiner Gesamtheit verpachtet, so hatte der Pächter dem
Mündiggewordenen Kapital und Zinsen, soweit letztere nicht

schon vorher erlegt waren , auszuzahlen ^^. In dem einen

wie dem anderen Falle wurde natürlich dafür gesorgt, dafs

die Übergabe vor Zeugen erfolgte ^^

In die Form der Rechnungslegung gewinnen wir nament-

lich aus Demosthenes Reden gegen Aphobos einen Einblick ^^.

Wenn die Rechnungslegung entweder nicht erfolgte oder den

Mündel nicht befriedigte, auch der Versuch eines Vergleichs,

der in diesem Falle wohl nicht leicht unterlassen wurde •^^,

zu keinem Ziele führte, so stand ihm die oixr, i-izrjrjT.r^:^^

^* Antiph. b. Athen. XII 28 S. 525 B (Fr. 69 S.) ir.si^ ISoxifiaa&Tj«

1)7:6 T(Lv IrtTp'^Trajv. Dafs Demosthenes Einzeichnung nach Aischin. naganQ.

150 S. 316 vielmehr durch Philodemos vermittelt wurde , hat natürlich

in den Differenzen mit seinen Vormündern den Grund.

•^5 Demosth. f. Phorm. 20 S. 950, 14 ö llaatxXTjj ävrjp yeyovüj; ixoixü^ezo

TC/v ^-o-^ov T^c iTuixpoTTTi;. g. Nausitti. 15 S. 989 i. A. w; ydp oüx dnoo6\xi Xdyov,

xai TOÜTO dyxaXoüvxe; cpat'vovTcti. g. Aph. I 34 S. 824, 4 Ttorpi tov Xoyov 8v

dTTOcp^pouciv, u. ö.

^® Isai. V. MoieJcl. E. 28 iTrstOTj tw (5pcpav(i) lost -ri ypTJaaxa dTTOoi-

oovai— Toxoi 5e zoXXo^i yji6\ou auvEopyr^xoTc; TjOav ocÖTÖi. Demosth. g. Aphoh,

I 58 S. 831 a. E. 'Avxioiijpoj — iv. xpiAv xaXavxtov xal -ptsyi/.t'cov i\ 'iz cXöatv

16 xa'Xavxa xotl TrXeiov iv. xoO [Ata&üj&rjvat rap£0<5ih], d. i. aufser dem Kapital

12 ^'/o Zinsen auf sechs Jahre.

^^ Demosth. g. Äph. II 7 S. 837 a. E. 5ef?axe — ttjxt^v xtjv oüatav,

x(c -^v xa'( TToO Trapeoox^ fAot xor't xt'vo; Ivavxfov. Bei Antidoros geschieht

die Rückzahlung auf dem Markte.
5^ Die von Demosthenes gegen Aphobos aufgestellte Berechnung

ist nicht leicht ins klare zu bringen und bedarf jedenfalls wesentlicher

Modifikationen; vgl. darüber zuletzt Schulthefs die VormundfichafU-

rechmmg des Demosthenes (Frauenfeld 1899).

"^ Vgl. den Eingang der Rede gegen Diogeiton und der ersten

gegen Aphobos.
60 Den Zusatz xaxrj?, den Dionys Lys. 21 S. 498. Isai. 8 S. 599

macht, erklärt schon Moiris S. 143 Piers, für dvor^xo;.



Elftes Hauptstiick. Piivatklagcn de» Aichon. 533

ZU. In der dem Arclion''' einziueicheudeu Klagschrift pHegte

er die Punkte einzeln aufzuführen, in denen er sich von

seinem Vormund übervorteilt glaubte, wie wir dies aus dem
in die dritte Kede gegen Aphobos eingefügten Anfange der

Klagschrift des Demosthenes abnehmen dürfen, der zu einem
Verdachte keinen Anlafs gibf^^ Die Klage war schätzbar^^;

der Kläger lief die Gefahr der Epobelie, falls er nicht

wenigstens den fünften Teil der Richterstimmen erhielt •"*.

Dafs aber die Richter sehr geneigt waren, die Partei der

Mündel zu nehmen, dürfen wir einer Äufserung des Demo-
sthenes glauben ''^ Die Klage verjährte fünf Jahre nach

beendigter Vormundschaft*"^. Gegen die Erben des Vor-

^^ Dafs der Archon für die otV-r^ i~i7por.r^; zuständig war, leugnet

Bonner CJassical jjhilolofiy II (1907) j). 413 f., um seine These durch-

zuführen, dafs an die öffentlichen Schiedsrichter keine Prozesse kamen,

die zur Kompetenz des Archon oder der Thesmotheten gehörten. Aber
jene eine Klage von der Vorstandschaft des Archon, für die die ihm
obliegende Aufsicht über die Verhältnisse des Familienrechts mafs-

ge])end war, auszuschliefsen wird dadurch nicht berechtigt, dafs sie bei

Aristoteles nicht ausdrücklich genannt ist. Als einfache Schädenklage

hat sie eben nicht gegolten, vgl. Anm. 67. Im übrigen schiebt Bonners

Polemik gegen mich mir eine Meinung unter, die mir vollständig

fremd ist.

®'' §31 S. 853, 23 ~do' cyxa/.ti Ar^i^oa^Evr^; 'A'^oßw* 'iyzi txo'J /pVjaaTa

"A'yOjjo; ölt.' iiziT^jOT.ffi c/oacva, iyooi^Y.O'n'x aev avä; y.T>.., wobei nur die Ein-

gangsformel fehlt, wie in der Klagschrift gegen Pantainetos. Sonder-

bar Schulthefs S. 225.

^^ Demosth. g. Aph. I 67 S. 834, 25 xat -ojTtu \}.i't, ivi y.i-zi'br^'^hr^'z^z,

TtijLrjTov i\).r)\ 5' dxiar^Tov toüt' ^axtv (wegen der nach seinem Strafantrag

zu berechnenden Epobelie). g. Onet. I 32 S. 872 a. E. locT-o txc-rc'jwv

bizip ccjTO'j ('Acioßo'j) — -ra/ctvto'j T'.aTjSai.

^* Demosth. g. Aph. I 67 S. 834. 24. Nähere? darüber im dritten

Buche.

^^ Demosth. g. Nausim. 20 S. 990, 19 y.'x<. yio (^paotvol -/.oti v-'ot y.at

ÖTCoTot Tivc? s'ia'.v 'i-fiGi-zii r^zn-i ' zn'j'zn Vz TravTi; 'iaai lAtyctÄcüv O'.y.if'oiv hy'jtiw

-Xirr^ Ttctp' 'jaTv.

^•^ Demosth. a. R. 17 S. 989, 17 tov vofxov ö'j-t; oiappi^or^v X^yet, i'iv

TTEvTe sTTj Tiape/vOTj xat ii.7j oixa3u)VTai . tj-r^yA-' slvat ~ot; lipcpavoT; oi'xr^v :T£pt

Ttüv i-A TTj; irj-por.ffi iyxATjU.aTiuv. Übereinstimmend die Vorschrift Pla-

tons Ge.s. XI 8 S. 928 C.
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munds konnte nicht mehr s-t-cpoTu^c, sondern nur ß^aßr^c ge-

klagt werden ^^.

Unsere bisherige Darstellung hat vorzugsweise die Vor-

mundschaft für Knaben zu berücksichtigen gehabt. Dem
weiblichen Mündel gegenüber kam der wichtigste Teil der

Obliegenheiten des Vormunds, der sich auf die Vermögens-

verwaltung bezog, in Wegfall, falls sie nicht Erbtochter war.

Dazu stand die Frau, wie gleich näher darzulegen ist, lebens-

länglich unter Geschlechtstutel, so dafs es sich bei ihr nur

um den Übertritt aus der Altersvormundschaft in die Gewalt

des x'jf/toc handelt. Der Zeitpunkt zu dem dieser Übergang

erfolgt, läfst sich nur insoweit mit Sicherheit bestimmen,

als die Frau aus der vormundschaftlichen Gewalt mit der

Verheiratung ausschied, die, wie gezeigt (S. 481), sofort mit

Eintritt der Geschlechtsreife erfolgen konnte. Dafs mit

diesem in jedem Falle die Vormundschaft ihr Ende er-

reichte, darf man nach dem dort Bemerkten wahrscheinlich

finden ^^. Aus einer Stelle des Isaios''^ ist nichts z\i ge-

winnen, als dafs sie keinesfalls über das dreifsigste Lebens-

jahr sich ausgedehnt haben kann.

2. Nach allgemein griechischer Anschauung ermaogelt

die Frau ebenso wie der Unmündige der Rechtsfähigkeit

und bedarf darum in allen rechtlichen Beziehungen der

Vertretung durch einen y.'jpioc'". Nach attischem Rechte

darf sie nicht über den Wert von einem Medimnos Gerste

hinaus rechtsgültige Verträge schliefsen". Geschäfte über

^^ Das beweist die Rede des Demosthenes gegen Nausimachos

und Xenopeithes, die gegen den Vormund selbst iTrixpoTTf^; geklagt hatten

(§ 4 S. 985, 22 u. ö.), gegen dessen Erben aber ßXcißrjS klagten. Vgl.

Hauptst. 15 § 1.

^^ Vermutet schon von Caillemer les papyrus grecs du Louvre

(Etudes sur l. antiq. jurid. d'Ath. TV) p. 17 ff.

«9 V. Philokt E. 14 S. 130.

"•^ Vgl. Beasley tlie xvQiog in greek states other tlian Athens in Cla^s.

Eev. 1906 p. 249 ff. , der nur für einzelne Staaten Ausnahmen in den

Fällen konstatiert, in denen es sich um Freilassung von Sklaven oder

Schenkungen an eine religiöse Körperschaft handelt Eine Sonder-

stellung nimmt das Recht von Gortyns ein, in dem die Frau überhaupt

gröfsere Selbständigkeit geniefst.

'1 Isai. V. Arist. E. 10 S. 259, vgl. S. 502 A. 12.
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Gegeiisti'iude von höhcrem "Werte Ijedi'irfen zu ihrer Gültig-

keit der Mitwirkung ihres xfj|oioc: die aus ein paar Eedner-

stellen gefolgerten Ausnahmen sind nur scheinbar ^2. In das

Ermessen des x-jotoc wird es gestellt gewesen sein, der Frau im
einzelnen grölsere Handlungsfreiheit einzuräumen, als durcli

die Erfordernisse des täglichen Lebens ohnehin geboten war".
Daraus erklärt sich auch, dafs wir Frauen im Besitz eines

kleinen Vermögens und selbständig über Vermögensteile ver-

fügen sehen'*. Wenn ihnen durch Erbschaft des Vaters,

Bruders u. a. ein Vermögen zufällt, so bleibt dies nicht nur
unter Verwaltung ihres /.'joio?, sondern wird auch nicht ihr

volles Eigentum, sofern darüber nicht testiert werden darf "5;

zudem geht das väterliche Erbe sofort nach Mündigsprechung
ihrer Söhne an diese über (Anm. 70). Inwieweit die Frau
vor Gericht wenigstens als Zeuge auftreten kann, ist im

dritten Buche zu untersuchen.

Wer zum /ArAo: der Frau berufen ist, bestimmt für die

ledige Frau das Gesetz über die Berechtigung zu ihrer

Engyesis (S. 471): zunächst der Vater, dann die Brüder vom

^2 Demosth. g. Spud. 9 S. 1030, 15. 22 S. 1034, 16 ist die Rede
von einem Darlehen von 1800 Drachmen, das die ^Vitwe des Polyeuktos

ihrem Schwiegersohne gewährt und in hintei-lassenen ypcta;j.a-:a ver-

zeichnet hatte. Als Zeugen dafür werden aber ihre Brüder aufgeführt,

deren ältester als ihr •/.•jocy; fungiert haben wird, wie schon van den Es
p. 160 f. vermutete. Balabanoff in der wertlosen Dissertation Unter-

fstichiinfjen zur Ge^chäft^fähigl^eit der griechische)) Frau (Erlangen 1905)

S. 31 f. wollte aus den Stellen und Aristoph. EW. 448 schliefscn. dafs

die Gegenwart von männlichen Zeugen die Mitwirkung des -/jptc; er-

setzen konnte.
'^ Damit erklären sich die Aufserungen des Aristophanes, aus

denen Desjardins de la condition de Ja femme dans Je droit civil des

Athe'niens (\86i') p. 615 flf. gefolgert hatte, dafs das Gesetz bei Isaios in

Vergessenheit geraten war, wie Tliesm. 842 f. EIclcJ. a. a. 0.
'^ Aristoph. PJ'it. 982 ff. [Demosth.] g. Boiot. II 10 S. 1011, 6.

Aus Demosthenes Piede gegen Spudias hat Thalheim zu den griecJiischen

RechtsalteriJiümern (Schneidemühl 1892) S. 9f. wahrscheinlich gemacht,

dafs Polyeuktos seiner Witwe die Nutzniefsung seines Vermögens auf

ihre Lebenszeit vermacht hatte. Aber über Aisch. g. Tim. 170f. S. 167

hat schon van den Es p. 158 ff. richtig geurteilt.

^5 Vgl § 4 A. 68.
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gleichen Vater, dann der Grofsvater väterlicherseits. Sind

die Brüder minderjährig , so tritt wohl deren Vormund an

ihre Stelle ^^. Ist von diesen nächsten Verwandten niemand

am Leben, so soll, wenn sie Erbtochter ist, der nach dem
Erbtochtergesetz zu ihrem -/.6p'.oc Berufene sie zur Frau

haben ; wenn sie aber nicht Erbtochter ist , z. B. ein ver-

storbener Bruder einen Sohn hinterlassen hat. soll der ihr

y.upio? sein, den ihr letztverstorbener x'jpioc damit beauftragt

hat", also in dem gesetzten Falle etwa ihr Neffe oder, wenn

dieser minderjährig ist , sein Vormund. Freilich sind ver-

einzelte Fälle denkbar, für die durch die angegebenen Be-

stimmungen noch nicht gesorgt war: aber sie geben kein

Kecht, das Gesetz willkürlich zu interpolieren^^. Mit der

Verheiratung wird der Gatte der y.upioc der Frau (S. 482).

Nach dessen Tode tritt sie, wenn sie in das väterliche Haus

zurückkehrt , wieder unter die Gewalt ihres früheren xupio;

zurück (S. 495); bleibt sie in dem Hause des Gatten, so

wird der erwachsene Sohn ihr xopto?, bzw. bis zu dessen

Mündigkeit sein Vormund'^. Dafs aber der Sohn einer

'6 So ist nach Lysias ^f. Biog. 6 S. 896, vgl. mit 10 S. 898, für die

Tochter des Diodotos Diogeiton xjpio; nicht als Grofsvater mütterlicher-

seits, sondern als Vormund ihrer Brüder. Unsicher ist der andere Beleg,

den Hruza I S. 58 aus Isaios Rede vom Erbe des Dikaiogenes anführt.
'''' Diese Erklärung der Gesetzesworte ist von Hermann iuris dorn,

et favi. — comparatio (Marburg 1836) p. 10 gegeben und eingehend gegen

Hruza (Anm. 78) begründet von Thalheim a. d. S. 470 A. 6 g. 0. S. 5ff. 12.

Wenn Thalheim schwankt, ob zu l7rtTpe'}Tj als Objekt die Frau nach

Lys. Fr. 68 (Anm. 1) zu verstehen sei oder xjptov elvat, so verdient

letzteres den Vorzug. Reiske deutete otw 5v iTtvz^vhr^ cui illa ipsa sese

permiserit, worin ihm nur Heffter S. 74 und Balabanoff S. 15 ge-

folgt sind.

''^ Hruza I S. 64ff. glaubte darum bei imz^i'hr^ ausgefallen ö i'p/iov,

und Beauchet II p. 346 ff. schliefst sich auch hier ihm vollkommen an.

Aber für den Archon würde der Ausdruck kmx^bhr^ nicht passen. Dafs

Isai. V. Fhilokt. E. 32 S. 139 nichts für ihn beweist, erkennt Hruza

selbst an. .

^9 [Demosth.] g. Phain. 27 S. 1047, 7 ttjtt; (ttJ .ar^xpO yploj; -jr^alv

6'.ozOt^%ai (t>avnr.-oi -tjv Trpolxa ^; ol vofxoi x'ipiov toütov -oioöatv. K'jpto; der

Mitgift seiner Mutter kann Phainippos nicht sein, wenn er nicht auch

ihr xjpws ist, wie schon Bedetitung d. gr. Bechts S. 27 erinnert ist. Dazu
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Erbtochter, sobald er volljährig geworden, auch bei Lebzeiten

seines Vaters nicht blols in den Besitz des Erbes getreten

sei, sondern auch die Tutel seiner Mutter überkommen habe,

wie man aus einem Bruchstück des Hypereides^" geschlossen

hat, ist mit dem glaubhaft überlieferten Gesetzestext ^'

schwer zu vereiu])aren und am wenigsten für den als Regel

anzusehenden Fall wahrscheinlich, dal's er in das Haus
seines Grofsvater? hineiuadoptiert wurde. Gegen Beeinträchti-

gungen der Frau von selten ihres x'jpio? stand ihr selbst, ab-

gesehen von der o-JiKivlKc ^ kein Rechtsmittel zu; inwieweit

von anderen öffentliclie Klagen wegen xc(/ü>3i? von Frauen

angestellt werden konnten, ist früher (S. 343) erörtert.

§ 4. Das Erbrecht und die Erbschaftsklagen.

Kein Teil des attischen Privatrechts bereitet unserer

Darstellung gröfsere Schwierigkeiten als das Erbrecht, wie-

wohl die Quellen zu seiner Kenntnis vergleichsweise reich-

lich tiiefsen. Aber gerade den Reden des Isaios gegenüber,

auf die wir in erster Linie angewiesen sind, ist Vorsicht in

wird für die Verheiratung einer Mutter durch ihren Sohn ein Beispiel

von Thalheim a. a. 0. S. 12 aus Tenos lieigebracht C. I. G. n. 23381'.

Mehr Belege für Söhne, die xupioi ihrer Mutter sind, bietet das Ver-

kaufsregister derselben Insel Inscr. in the Brit. Mus. n. 377, vgl. Eecueil

I p. 91 f. Hruza I S. 71 f. und Beauchet II p. 348 f. widers])rechen wegen ihres

S. 484 A. 46 widerlegten Irrtums. Nichts für sie beweist, dafs Apollodor

bei [Demosth.] g. Steph. II 20 S. 1135 i. A. sich vielmehr auf das Erb-

tochtergesetz bezieht; er nimmt ja auch weiter für seine Mutter die

Stellung einer Erbtochter in Anspruch.
^'^ Bei Harpokr. u. im hitiiz {Fr. 223 S.) ö voao; — S; v.t).vk<. x'jpfcj?

elvat TTJs iTTix/.Tjpo'J -/ai r?^; oüota; aiiönr^z ~ohz TiaToa;, ^Trstoäv irl otexEs

TjßAaiv. Nichts hindert die Annahme, dafs der Vater des Sprechers

bereits verstorben war.

^' Bei [Demosth.] g. Steph. a. a. 0. -xal £av iz l7rtx>.7,po'j ti; •(i^r-.n,,

xm äfia r^ßT^iTj i-\ oiete;, zpaTsTv xwv )(pr^u.aTtuv, tov oe aftov asTpsiv ttJ

[xr^Tpi. Dafs die Söhne auch /.•jpiot rr,; ar^Tooc werden, deduziert erst

der Redner aus dem Gesetz (beiläufig ein schlagender Beweis für dessen

Echtheit). Aber aus den übrigen Zitaten des Gesetzes bei Isai. v. Kir. E.

31 S. 215. V. Arist. E. 12 S. 261. b Suid. u. tew; (Fr. 90) ist nichts

zu entnehmen, da es nach deren Zusammenhang nur auf das Vermögen
ankam. Pdchtig zuerst Hermann-Thalheim S. 10 A. 1.
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noch weit höherem Grade geboten als gegenüber den atti-

schen Prozefsreden im allgemeinen. Aufser seinen elf voll-

ständig erhaltenen Beden, die sämtlich Erbschaftsstreitig-

keiten näher oder entfernter betretfen \ gehören von den

auf uns gekommenen Reden die unter Demosthenes Nachlafs

geratenen gegen Makartatos, Leochares und Olympiodor

hierher, aufserdem der Atyivr^Tixoc des Isokrates: denii wenn

dieser gleich vor einem Gerichtshofe von Aigina über die

Erbschaft eines dort in Verbannung lebenden Siphniers,

namens Thrasylochos gehalten ist, darf er doch herangezogen

werden, da das dort geltende Testierrecht von dem attischen

sich nicht wesentlich unterschieden haben kann-. Von Lysias

ist aus einer Rede für Pherenikos über das Erbe des Andro-

kleides nur das Proömium erhalten: aufserdem gehörten

hierher von seinen verlorenen Reden die über die Erbschaft

des Dikaiogenes, des Diogenes, des Hegesander, des Makar-

tatos, des Polyain^, des Theopomp, über das Testament des

Epigenes und gegen Timonides sowie die auf sTztör/asiai s-i-

xXTQpcDV bezüglichen Reden über die Töchter des Antiphon,

des Onomakles und des Phrynichos *. Auf Rechtsstreite der-

selben Art bezogen sich Isaios Reden gegen Lysibios, gegen

Satyros und über die Tochter des Muesibios; zu seinen

Ar^piv.rji gehörte die formell für eine ot'xr, sie su^avwiv xa-ca-

amaiv geschriebene Rede gegen Aristogeiton und Archippos

1 Vgl. S. 519. 345.

- § 50 f. K. 23 ETI 0£ vo'fjLov TocJtats (Tat; ota&Tjxaii;) ßor^i}oOvTC(, 8? ooxei

Toi; "iXXinaiv aTTOtSi xaXiö; "/.ctaOott — Ticpt yocp ä97.(ov —oXXiüv StaccejidfAEvot repl

TOUTOU TaÜTci yiyvtöaxouatv.

3 Erschlossen von Meier aas Fr. 213 S. , wie Blafs aus Fr. 230

folgerte, dafs die Eede gegen Timonides einen Erbstreit betraf. Aus

der Rede -spl AtxatoyEvotj; v.Ä7'|pou rpo; Dauxtuva steht ein neues kleines

Bruchstiick in dem von Reitzenstein herausgegebenen Anfang von

Photios Lexikon S. 147, 27. Es wächst damit die Wahrscheinlichkeit von

Sauppes Vermutung, dafs l>ei Suid. u. t^cu? TrpwTov nur verschrieben ist.

* Dafs Antiphon nicht der Radner, sondern der von den Dreifsig

getötete Sohn des Lysonides ist, erinnerte Sauppe p. 176, ebenso p. 201,

dafs wenn Onomakles und Phrynichos die Mitglieder der Vierhundert

sind, die von Lysias behandelten Rechtsfälle erst nach der Amnestie

des Jahres 403 fallen können.
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über die Erbschaft des Arcliepolis (Anin. 18(3). Vou Hypereides

werden genannt eine Rede über die Erl)scliaft des Pyrrhandros

und zwei über die des Hippeus, von Deinarch Reden über

das Erbe des Euippos und das des ]\Inesikles sowie zwei

Reden über die Erbtöcliter des lophon, eine über die Tochter

des Aristophon und eine oder zwei Synegorien für oder gegen

Hegelochos über eine Erbtochter. Manchen Gewinn würden

wir auch aus den Komödien gezogen haben, die den Titel

'EtiuXtipo? oder 'E'iri8ixaC6[jL£vo? führten ; einigen Ersatz bietet

der Phormio des Terenz, der dem 'E-io'.xaCoixevoc des Apollodor

nachgebildet ist. Der Schwierigkeit des Gegenstands ent-

spricht die Zahl der neueren Bearbeitungen des Erbrechts^.

s Grundlegend blieb nach der Vorarbeit von Jones in seinem

Kommentar zu Isaios (1779j trotz nicht wenigen Jlifsgriffen C. C. Bunsen
de htre hereditario Ätheniensium disquisitio phüologica (Göttingen 1813).

Ergänzend trat hinzu E. Gans das E^-hrecht in u-dtgeschichtlichcr Ent-

lükJdung I (Berlin 1824). Dazu H. Schelling de Solonis legibus ajiiid

oratores Atticos (Berlin 1842) p. 103 ff. E. Schneider de iure hereditario

Atlieniensium (München 1851). G. Boissonade Histoire de Ja reserre

liereditaire (Paris 1873) p. 89 ff. F. Robiou le droit de siiccession ches

les Afheniens in Questions de droit attique (Paris 1880) p. 22 ff. Speziell

über das Intestatrecht C. de Boor das attische IntestattrhrecM (Hamburg
1838) mit den Pvezensioneu von Hermann ZeitH'hr.

f. AUerthumsiviss.

1840 S. 22 ff., Platner Krit. Jahrb. f. d. Sechtmiss. 1840 S. 193 ff. und
Schümann Allg. Literaturzeit 1840 Ergänzungsbl. S. 513 ff. Giraud sur

Je droit de succession chez Jes Athen iens (unvollendet) in Revue de Je'gis-

lation et .jurispr. XVI (1842) p. 97 ff'. S. A. Naber Salons ivetgeving an-

gaande het erfregt in Mnemosgne I (1852) p. 375 ff. G. Grafshoff Sym-
bolae ad dodrinam iuris Attici de hereditatibus I de successione ab in-

testato (Berlin 1877). E. Caillemer Je droit de succession legitime a Athenes

(Paris 1879). Über die testamentarische Erbfolge Caillemer le droit de

tester ä Athenes in Annuairc de Vassoc. p. Vencour. d. et. gr. IV (1870)

p. 19 ff. F. Schulin das griecliische Testament verglichen mit dem römischen

(Basel 1882). G. E. W. van Hille de testamentis iure Attico (Amsterd;im

1898). E. F. Brück die SchenJiung auf den Todesfall im griechiscJien

Becht und Zur Geschiclite der Verfügungen von Todes ivegen im alt-

griechischen Recht (beide Breslau 1909). Wertvolle Beitrage zur Kenntnis

des attischen Erbrechts liefert W. Wyse in seinem Kommentar zu Isaios

(Cambridge 1904). Nur aus Anführungen kenne ich Seifert de iure here-

ditario Ätheniensium (Greifswald 1842). D. E. Maurocordato Essai sur

les divers ordres de succession ab intestat (Paris 1847) j). 22 ff".
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Wir sprechen zuerst von der Erbfolge, sodann von der

Erbschaft.

I. 1. Wenden wir uns zunächst der Intestaterbfolge

zu, so sind die natürlichen und notwendigen Erben die Deszen-

denten des Erblassers, deren Vorhandensein die Testier-

freiheit desselben ausschliefst. Diesen allein steht darum,

wie unten zu zeigen ist, das Recht zu, von dem eröffneten

Erbe ohne weiteres Besitz zu ergreifen (Itxßaxstjsiv), während

jeder andere Erbanspruch, auch soweit er auf Verwandtschaft

beruht, erst durch Zusprechung der Erbschaft seitens d(S

Archon rechtskräftig wird. Andererseits aber ermangeln die

Deszendenten des Rechtes, das den andern Erben zusteht,

sich von einer ihnen durch Gesetz oder Testament zu-

fallenden Erbschaft loszusagen^. Als vollberechtigte Deszen-

6 Dals selbst dem Bruder freisteht, sich von dem Erbe loszusagen

(d'^iaxaaM, beweist der Fall bei [Demosth.] r,'- Lakr. 4 S. 924, 22. 44

S. 939, 6. Dafs dagegen die Deszendenten dieses Rechts ermangeln,

folgerte schon Bunsen p. 86 f. daraus, dafs eine Schuld des Vaters an

den Staat und dadurch bedingte Atimie mit Notwendigkeit auf den

Sohn übergeht (Anm. 93). Dafs aber nicht etwa blofs in diesem Falle

aus fiskalischem Interesse den Deszendenten das Recht der Lossagung

entzogen war, wie Schneider i). 58 annahm, dafür spricht das Gewicht,

das besonders in Athen immer auf die Fortsetzung des Hauses gelegt

worden ist, mag auch das Recht von Gortyns jene Freiheit auf alle

Erben ausgedehnt haben. Das positive Gegenzeugnis aber, das Dareste

Flaid. civ. d. Dem. I p. XXIX, 106 u. ö. in einer Stelle des Demosthenes

q. Kausim. %i. Xenop. 7 S. 986, 21 gefunden zu haben glaubte, beruht

lediglich auf einem Mifsverständnisse, das schon von Caillemer p. 158

notiert ist, aber genauer widerlegt werden mufs, weil es noch von

Guiraud J^ropriete foticüre p. 225. Beauchet III p. 590 f. u. a. wieder-

holt worden ist. Von Nausimachos und Xenopeithes heifst es cpstal —
o'jx änoMa^ai tu TrctTpiiJa cuv ixopif^ovro y^r^adziov oüo' d-oaTr^vat tüjv &vtcov.

Der letztere Ausdruck wird erklärt durch das gleich folgende dXX' o'aa

a'jToTs xaTEXet'cfrhj ypea xoct t/.&'jt^ xcti o/.(o; ypT^ixara, Taü&' aüitöv yi'p^zo%ai. Diese

Aufsenstände, die den gröfsten Teil des von Xenopeithes und >fausikrates

hinterlassenen Vermögens bildeten, haben die Vormünder eingezogen und

dafür wie für das aus dem Verkaufe von Mobiliar und Sklaven gelöste

Geld Tot -/cupfa xai xd; auvotxfas iTzplawxo ä i:apiXaßov ouTot. Diesen Grund-

besitz müssen also auch die Worte a>v ^/ofjLt'Cov-o ypr^pidTtov mit einschliefsen

und bestimmen das [Verständnis des djtoa-f.vat täv ovtcuv, das neben dem
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denten gelten aber nur die Söhne und deren männliche

Nachkommen, beide, soweit sie aus rechtsgültiger Ehe
stammen ; denn nur sie besitzen die Fähigkeit, die Familie

direkt fortzusetzen. Dagegen wird kein Unterschied zwischen

vom Erblasser in der Ehe erzeugten und adoptierten Söhnen

gemacht, sofern er nur die Adoption noch bei Lebzeiten

vollzogen und durch Einführung des Adoptivsohns in seine

Phratrie und seinen Demos zur Anerkennung gebracht hat;

einem solchen Adoptivsohn steht ebenso wie dem natür-

lichen Sohne der sofortige Antritt der väterlichen Erbschaft

zu''. Das Erbrecht der vor dem Vater gestorbenen Söhne

geht auf deren männliche Nachkommen in unbeschränkter

Repräsentation über; die Meinung, dafs das Erbrecht der

Deszendenten mit dem dritten Grade, also dem Urenkel,

aufhöre, steht mit der Überlieferung in Widerspruch^. Sind

mehrere Söhne, bzw. deren Nachkommen vorhanden, so fällt

diesen die Erbschaft zu gleichen Teilen zu, so dafs immer

vorausgehenden d-o8o3i)ai xöt -oL-rjiZa. nichts wesentlich Neues hriugt.

Zu einer Weigerung, die väterliche Erbschaft anzutreten, lag ja für

Xausimachos und Xenopeithes nicht der mindeste Anlafs vor.

'' Dies folgt, wie zuerst Platner II S. 329 bemerkt hat, aus [Demosth.]

g. Leoch. 19 S. 1086, 19 ivcß'itc'jaev oj-tu; tl^ Tr,v o'j-rav w; -j-' l-/£ivo'j

Cävto? sh-oirfit'.!;. Vgl. Harpokr. u. ä;j.»taßrj-£rv (Anm. 118). Darum
können die bei Lebzeiten Adoptierten gegen anderweite Ansprüche die

otaaotoT'jf/ta einlegen, Isai. v. ApollofJ. E. 8 S. 161. Verteidigung einer

solchen Diamartyrie gegen eine wider sie erhobene Klage auf falsches

Zeugnis liegt in Isaios Rede über Menekles Erbe vor. Kein gegen-

teiliger Schlufs darf aus Isai. v. Pyrrh. E. 61 S. 53 gezogen werden

TO'JTOU £V£xa TC£? iTTtor/cotaict; o't zh-oir^-m -c(vt£; Trotoöv-cc, wo es sich nur

um eine durch Vorsicht empfohlene Praxis handelt. Was durch das

Gesetz gefordert wurde, ist vorher gesagt § 60 (S. 517 A, 68).

^ Bunsen p. 17 berief sich dafür auf Isai. v. Kir. E. 32 S. 216

und 34 S. 218. Dafs aber die erstere Stelle nicht für seinen Satz, die

zweite (7:avT£; yip '-»{i-tlz Tüiv ra-po'ojv, tiüv 7rct7r7:(i5cov, Ttöv eti Ttcpai-cpu)

/XrjpcivouL£r-£ £7. yEvo'Jc -ap£t?,Tj'^0T£; 7r,v äy/iSTEtav äv£rtot7.ov) vielmehr gegen

ihn beweist, hat schon Gans S. 351 f. bemerkt. Anders allerdings

lautet das Gesetz von Gortyns 5, 9 mit Zitelmann S. 138. Dafs übrigens

die Frage des praktischen Interesses nicht ganz entbehrt, hat gegen

de Boor S. 31 f. und Schelling p. 107 mit Recht Caillemer p. 11 f.

erinnert.

Lipsius, Attisches Recht. 35
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nach Stämmeo, nie nach Köpfen geteilt wird^ Ein Adoptiv-

sohn hat gleiches Recht mit den nach seiner Adoption etwa

noch geborenen natürlichen Söhnen ^*'. Ebensowenig macht

•das Hervorgehen aus verschiedenen Ehen einen Unter-

schied ^^ Auch ein Anspruch des Erstgeborenen auf ein

Präzipuum läfst sich für Athen nicht erweisen ^^.

Sind neben den Söhnen oder deren Nachkommen Töchter

vorhanden, so haben diese keinen Anspruch auf einen An-

teil am Erbe, sondern lediglich, und zwar nicht nur dem
Herkommen , sondern dem Gesetze nach , auf eine Mitgift,

deren Höhe in das Ermessen des Vaters oder, wenn von

^ Isai. V. l'hiJoM. E. 25 S. 137 toO vofjio'j xcXejov-o; -avta? toI»;

YVTjat'ou; iaofioipou; sTvat täv Traxpwcuv. Die successio in stirpes folgt

schon aus der Analogie des Anm. 28 Dargelegten. Aber die Behaup-

tung von de Boor a. a. 0., dafs Urenkel erst dann sukzedieren, wenn
keine Söhne oder Enkel mehr vorhanden sind, beruht lediglich auf

falscher Auslegung des Gesetzes über das Erbrecht der Kollateralen,

worüber Anm. 33.

10 Isai. V. PhiloU. E. 63 S. 156 (8. 517 A. 67)

^^ Demosth. f. Phorm. 32 S. 954, 18 t-). ;Ar|Tpü)a -po; [Aspoj ißo'Ji

VEu.eaOai ovTiov rat'otov ix ty]? y'jvctf/öc <l>op;jittuvi ro'JTtji.

1^ Dafs dem Erstgeborenen das Recht der Auswahl bei Erb-

teilungen zugestanden habe, behauptete Bunsen p. 85 nach Demosth.

a. R. 11 S. 947, 20 >.aßwv «rpeatv, wozu Hermann Rechtsalt. § 9 (64)2

S. 62 Thalh. nach derselben Rede § 34 f. S. 955, 11. 23 rpsaßsia xe ttjv

a'jvotxiav lÄaße v.axv ttjv 5iai}T^xr^v — tiXcOvcxTciv tovo' lypa'lisv 6 raxT^p den

Anspruch auf ein Prälegat (rpEjßsfa) fügte. Aber die von ApoUodor
ausgeübte Vorwahl kann ebenso durch testamentarische Bestimmung des

Pasion ihm eingeräumt worden sein, wie dies von dem Prälegat aus-

drücklich gesagt wird, und auch nur die Üblichkeit des in diesem Falle

eingeschlagenen Verfahrens mit Thalheim aus der Bezeichnung rpeaßeta

zu schliefsen, scheint bedenklich, auch wenn man in Isaios Worten

V. PhiloJct. E. 28 S. 138 toI; co'jaei üeaiv ocjto'J oü^slc oicevt Iv oiaOr^xr) ypct^pj!

Soaiv oüSejxtav die rednerische Übertreibung anerkennt. Auch die für

das vorsolonische Athen von Hüllmann Griech. Denkte. S. 21 f. und

Fustel de Coulanges Cite antique II 7, 6 behauptete Unteilbarkeit

wenigstens des Immobiliarvermögens, das also immer dem Erstgeborenen

zugefallen sei, findet in unseren Quellen keinen Anhalt, vgl. Philippi

Beiträge S. 192 f. Das in Ägypten für die Ptolemäerzeit nachweisbare

Recht der Erstgeburt führt Mitteis Reichsrecht S. 56 auf Fortbestehen

des Landesrechts zurück.
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diesem keine Bestimmung getroffen ist, des Bruders gestellt

ist ^^ Die Tochter heilst dann i-tTrpoizo?^*.

Sind aber keine Söhne oder Söhne von solchen, sondern

nur Töchter vorhanden , so müssen diese zur Fortsetzung

der Familie dienen. Darum darf, wer nur eine oder mehrere

Töchter hinterläfst, nur den zum Erben einsetzen, dem er

zugleich die Hand seiner, bzw. einer Tochter bei Lebzeiten

gibt oder letztwillig vermacht '•'^. Eine solche Tochter heifst

Erbtochter, sTir/Xr^ooc ""', auch i-rcv/lr^rÄTi: und bei Dichtern

'^ Dafs aus Isai. v. ApoHod. E. 20 S. 173 nichts für einen Erb-

ansin-ucli der Tochter folgt, hat nach Schneider p. 16 Caillenier p. 19

gezeigt, und für Isokr. Ai(jin. 9 K. 2 das Gleiche Beauchet p. 460 be-

merkt. An eine Verschiedenheit des aiginetischen Rechts zu denken,

liegt um so weniger Grund vor, als nur für Gortyns ein (beschränktes)

Erbrecht der Tochter erweisbar ist, vgl. Bedeutmui d. gr. B. S. 27, 6.

Guiraud Propriete fonciere p. 211 ff. Den gesetzlichen Anspruch auf

eine Mitgift bezeugt [Demosth.] g. Boi. II 19 S. 1014, 5 lx5ot)Etaa -jto

Ttüv doEÄ'^öüv Tüiv a'jTTp (j>?r£p Ol vju.ot -/.cXt'jo'jivK Damit tritt auch die

Klage des Demosthenes erst in volles Licht, im Falle des Unterliegens

gegen Aphobos der Pflicht gegen seine Schwester nicht nachkommen

zu können, cj. Äph. II 21 S. 842, 17. I 66 S. 834, 13. Der bei der Aus-

stattung bewiesenen Liberalität rühmt man sich gern, Lys. g. Mantith.

10 S. 577. [Demosth.] a. R. 25 S. 1016, 11. Dafs das Minimum der

Aussteuer ein Zehntel des Erbes betragen habe, beruht nur auf einem

P'ehlschlusse aus Isai. r. Pyrrh. E. 51 S. 46. Die vom Vater des

Demosthenes seiner Tochter bestimmte Mitgift betrug etwa den siebenten

Teil seiner Hinterlassenschaft, Dem. g. Aph. ISS. 814, 22. Eine Klage

auf Bestellung einer Mitgift mit Platner II S. 262 anzunehmen, liegt

kein Grund vor, da es sich bei der Engyesis um ein freies Vertrags-

verhältnis handelt.

^* Harpokr. u. dzior/o; (Anm. 16) aus einer nicht bezeichneten

Rednerstelle.

'^ Anfang des Intestaterbgesetzes bei [Demosth.] g. Makart. 51

S. 1067 (Anm. 33). Daraus Isai. v. Pyrrh. E. 68 S. 58. 42 S. 43.

V. Arist. E. 13 S. 262. Über das Erbtochterrecht vgl. E. Ilafter die

Erbtochter nach attischem Becht (Leipzig 1887). A. Ledl Studien zum

attischen Epiklerenrechte I. II (Jahresherichte des 1. Staatsgymn. in Graz

1907. 8). Dem Begriff inivlr^^oi gibt Ilafter eine zu weite Ausdehnung,

indem er ihn auch auf die Schwester erstreckt, die den kinderlos ver-

storbenen Bruder zu beerben hatte; dagegen Beauchet I p. 420 f.

Ledl I S. 4 ff.

^^ Den Begriff erläutert Aristophanes Vög. 1652 ff., wenn er durch

Peithetairos an Herakles zum Beweise, dafs dieser vJ!)o; ist, die Frage
35*
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EYxXrypo? ". An sie geht also das väterliche Vermögen zu-

nächst über und ist von ihrem xupioc zu verwalten : allein

sie hat kein volles Eigentumsrecht an dem Vermögen, son-

dern vermittelt nur seinen Übergang an ihre Söhne, die

sofort nach ihrer Mündigsprechung in seinen Besitz treten ^^,

vorausgesetzt, dafs der Gatte der Erbtochter nicht von ihrem

Vater adoptiert war ; denn dann tritt das Adoptionsverhältnis

an Stelle des Erbtochterverhältnisses ^^ Auch ohne Adoption

kann aber der Vater der Erbtochter vollkommen frei über

ihre Hand verfügen, ohne an den Kreis der Verwandtschaft

gebunden zu sein ^^^, und diese Verfügung blieb auch dann

richten läfst: r^ t.(L<; ä'v ttote iTiix^vTjpov clvai ttjv 'AHr^vottav ooxet;, ouSav

duyaT^p' ovTiov äogX'z^iüv YVT|at(üv. Von den Grammatikern am besten

Harpokr. u. ItoSixo?" Izr/Xr^pos tji^v laxiv tj £-1 ttoivti t(^ xXr^pw öp'favrj

xaTaXeXsiiAijL^VTj \xr^ ö'vTos a'JTr^ ä^thfo'j. i~<.~poixo<; oe fj i~i \J-i[jti xtvi toü

x)ajpou &irt TrpoTxa £/£iv doeXcciLv a'JTTJ ovTtuv. Ahnlich Poll. III 33 mit

dem Zusatz Trepiovros te tov> -atpö; -/.ctl äTToS^otvovToc, dessen Richtigkeit

wenigstens für die Umgangssprache Aristophanes bestätigt; denn recht-

lich wird die bruderlose Tochter s-txy.r^po; erst nach dem Tode des

Vaters, bzw. Großvaters. Schol. zu Arist. a. 0. Wesj). 581. Suid. u.

l7r(xXrjpo?.

^^
'ETrixXr^pTTts sagte nach PoUux Solon und Isaios /in der Rede

gegen Lysibios). Im Rechte von Gortyns heifst die Erbtochter za-piij-

üiyos. Dorisch ist auch i-tzaaaxt;.

'* Vgl. Anm. 26. Schon aus dieser Gesetzesbestimmung geht hervor,

dafs die Erbtochter nicht wirkliche Herrin des Erbvermögens wird und

bleibt, wie Hruza I S. 91 ff. behauptet, mit Gründen, deren Unstichhaltig-

keit sofort von Thalheim a. d. S. 470 A. 6 a. 0. S. 15 flf. dargetan wurde.

Nur mit der im Text gebotenen Beschränkung ist der Satz aufrecht-

zuerhalten, wie ihn Ledl ZTgtauartTs (Festgabe zur PhUologenversammhmg

in Graz 1909) S. 11 ff. wieder zur Anerkennung gebracht hat.

^^ Demosth. g. Spud. 5 S. 1029, 15 ew? ö Astoxpot-n;? t^v 6 xÄr^pov^ao;.

^^a Den Beweis liefert die eben angezogene Rede gegen Spudias.

Nach ihr war Leokrates von Polyeuktos adoptiert und mit seiner

jüngeren Tochter verheiratet worden. Aber nachdem Adoption und

Ehe durch Übereinkunft rückgängig gemacht worden war, wird die

Tochter an Spudias verheiratet, ohne dafs dieser oder der Sprecher,

der Gatte der älteren Tochter, adoptiert wurde. Denn auch dieser

erhält nur Mitgift, und das Erbe wird offenbar zu gleichen Teilen geteilt.

Darüber wird das Testament des Polyeuktos verfügt haben, dessen

wiederholt gedacht wird, wenn auch nur in bezug auf die eine Be-

stimmung, dafs dem Sprecher für die von der Mitgift nicht bar aus-

gezahlten 1000 Drachmen ein Haus vei'pfändet sein solle (§ 6. 16 ff.).
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in Kraft, wenn die Tocliter erst nach ihrer Verheiratung

Ei)ikleros wird-". Nur dann, wenn der Vater entweder
keine Verfügung getroffen hatte oder die Rechtsgültigkeit

seiner Verfügung bestritten werden konnte, haben die männ-
lichen Seitenverwandten des Vaters auf die Hand der Erb-

tochter in gleicher Folge Anspruch wie auf das Erbe des

ohne Nachkommen Verstorbenen-*. Es bedingte das Vor-

handensein einer Erbtochter in der Erbfolge zunächst also

nur den Unterschied, dafs das Erbe nicht unmittelbar an

den Seitenverwandton . sondern an die von diesem in der

Ehe mit der Erbtochter erzeugten Söhne fällt 22, während

-" Dafs in diesem Falle der näclistberechtigte Verwandte die Hand
der Erbtochter beanspruchen und die Auflösung ihrer Ehe erzwingen

durfte, l)ehauptet freilich Isaios v. Pijrrh. JE. 64 S. 54 tv; j^iv ü-ö twv
—ctTcotov r/.ooi)£''aa; xat ajvoixo'jlc«; ävopct'at yjvaiy.a; — civ ö T.cirrip a'JTtüv

Lz).t<J^:^\ar^ [xt] •iCOtTaXtröuv ot'JTai; y^r^dcj^ äoeXcpo'Jc, xot? iyyjTCLTix y^vo'j; ir.'.-

or/.o'j; b vof/os cTvat xgXc'Jc'. y.ott -oX).oi a'Jvor/.oOv-s; y^ot] d'^TjOT^vtat tÖl; ict'jTÖJv

yj'ja.rAOLz. Die Härte einer solchen Bestimmung hat man wenigstens da-

durch mildern wollen, dafs man sie auf den Fall beschränkt glaubte,

dafs die Erbtochter noch keine Kinder hatte (vgl. Hafter S. 26), und
man könnte sich dafür auf die analoge Anordnung der Zwölftafelgesetze

von Gortyns 8, 2 beziehen, die freilich gerade im Erbrechte erhebliche

Abweichungen vom attischen Rechte aufweisen. Aber zu noch weiter-

gehenden Zweifeln an der Richtigkeit von Isaios Behauptung berech-

tigt namentlich das Gesetz über die Engyesis (S. 471 A. 9), wie sie von

Ledi I S. 8 if. näher begründet sind. Ebensowenig läfet sich auf eine

andere Äufserung des Isaios v. Arist. E. 19 f. S. 264 f. ein sicherer

Schlufs bauen, wofür ich gleichfalls auf Ledl II S. 1 ff. mich beziehen

darf. Eine auch von Ledl I S. 11 nicht gehobene Schwierigkeit bietet

Isai. V. Kir. E. 31 S. 215 (Anm. 26 f.), aus dem A. Körte Philol. LXV
(1906) S. 388 flf. die Folgerung zog, dafs die Kinder der Erbtochter nur

dann erbberechtigt waren, wenn sie in der Ehe mit dem nächsten Ver-

wandten erzeugt waren. Aber dann müfste dieser zur Ehe verpflichtet

gewesen sein, was nicht der Fall war.

21 Isai. V. Arist. E. 4 f. S. 256 f. Andok. r. d. Mijst. 117 f. S. 58

(Bruder und Brudersohn des Erblassers), v. Fyrrh. E. 72 f. S. 61 f.

(Schwestersöhne des Erblassers). In dem Falle bei Andokides sind

zwei l-r/.ÄTjpot, mehrere auch bei Isai. v. PhiloM. E. 46 S. 147.

-2 Die Meinung von Schelling p. 108, dafs den P>btöchtern nur

die eine Hälfte des väterlichen Vermögens, die andere den nächsten

Kognaten gehörte, entstammt einem Fehlschlufs aus den. Eingangs-

worten des Intestaterbgesetzes (Anm. 33).
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er bis zu deren Mündigkeit nur den Niefsbrauch hat^^.

Hatte die Erbtochter mehrere Söhne, so pflegte einer von

ihnen in das Haus des Erblassers hineinadoptiert zu werden^*,

der als Fortsetzer der Familie alleinigen Anspruch auf das

Erbe hat^^ und es mit Erlangung der Volljährigkeit antritt;

nicht aber wird er der x-joioc seiner Mutter, wenn er ihr auch

den Unterhalt (aitoc) zu gewähren hat (S. 537). Findet keine

postume Adoption statt, so haben die Söhne wie in das Erbe,

so in die Erfüllung dieser Pflicht sich zu teilen-*^. Ihre Nicht-

erfüllung setzt den Verpflichteten einer oi'xr^ aiToo aus. Sind

mehrere Töchter des Erblassers vorhanden, so hat eine jede

den gleichen Anspruch auf das Erbe. In das Recht einer vor

dem Erblasser gestorbenen Tochter treten deren Nachkommen
ein^^; die Teilung zwischen lebenden Töchtern und den

Kindern gestorbener Töchter geschieht nach Stämmen 2^.

2^ Das folgt aus dem Intestaterhge&etz wie aus dem Eibtöchter-

gesetz (Anm. 29), vgl. auch Lysias /*. d. Gebr. 14 S. 751.

2* Isai. V. Pyrrh. E. 73 S. 61. [Demosth.] g. Mak. 12 f. S. 1053, 21.

Vgl. Isai. V. Apoll. E. 31 S. 180. Aus diesen Stellen folgt aber nur die

Üblichkeit, nicht die Notwendigkeit einer solchen postumen Adoption.
"^ Bedenken hiergegen äufsern freilich Hruza S. 94. Ledl II S. 13 f.

26 Gesetz bei [Demosth] g. Steph. II 20 S. 1135 (S. 495 A. 94).

Isai. V. Kir. E. 81 S. 215 ayvocxr^cai i^iv av ~T^ yjvaixi züpios r^v, t(Lv o£

y[>r^ijtc(-iuv O'XA öiv, <x)X' o\ ytwöixt^oi raiScs iv. tojto'j v.tX i; ^/c(VT^?, ozotc 3-1

oicTE? Tj,jT^3aV o'JTio ydp Ol vofjiot -/£?.£'jo'. aiv. V. Ärist. E. 12 S. 261. Hyi)er.

bei Harpokr. u. i-\ lit-iz (S. 537 A. 80.1

^^ Darauf beruht der Anspruch des Sprechers von Isaios Rede

über Kirons Erbe auf das Vermögen seines mütterlichen Grofsvaters,

das ihm vom Sohne von dessen Bruder streitig gemacht wird. Allerdings

beruft jener sich in der Hauptsache nur auf den allgemeinen Grundsatz clxt

0'J7. k-^-{'Jii^j{o irfi 'iyyi'j-t'.'uz efaiv o'i [jer' Ixeivou cf'JVTa; r, oi £; iv.tijo'j ycycivoTcC

(§ .30 S. 214), und bedenklich könnte machen, wie schon Wyse eriui.ert

hat, was § 36 S. 221 von den Bemühungen der Gegner berichtet wird,

die Adoption des Sprechers oder seines Bruders durch Kiroa zu hinter-

treiben, die keinen rechten Zweck hatten, wenn das Erbrecht der Kinder

von Kirons verstorbener Tochter zweifellos feststand. Indessen rich-

teten sich die Angriffe der Gegneu vorzugsweise gegen die Legitimität

dieser Tochter; wenn sie sich auch auf den Satz xparetv to'j; i'ppcvot;

gründeten, wie der Verl'asser der Hypothesis voraussetzt, so waren sie

damit nicht im Recht, vgl. Anm. 46.

2* Aus Isai. V. Philolt. E. 46 S. 147 schlofs Schümann zu Isai.
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Das Verfahren, in dem die Verwandten ihre Ansprüche auf

die Hand der Erbtochter geltend zu machen hatten, war das

gleiche wie bei der Inanspruchnahme jedes anderen Erbes

(izioix7'!Is'ji)ai i-i/.lqrjrjo wie v.Kr,rjrj'j) und ist im Zusammen-
hange mit diesem zu erörtern.

Besondere Bestimmungen machten sich für den Fall

notwendig, wenn die Erbtochter der untersten der solo-

uischen Vermögensklassen, den «I^tsc, angehört, eine !)^aj7. ist.

In diesem Falle verwandelt sich die Berechtigung des

nächsten Verwandten auf ihre Hand in eine Verpflichtung,

sie entweder zu heiraten oder, falls er das nicht will, aus-

zustatten. Und zwar stuft sich nach einem uns erhaltenen

Gesetze, das auf Solon zurückgeführt wird, die Höhe der

zu gewährenden Aussteuer nach dem Vermögen des Aus-

steuernden ab; gehört er zu der ersten Schatzungsklasse,

den TTiVTaxoa-.ouEoiavo'., so beträgt sie 500 Drachmen, bei der

zweiten, den •.--f^: , 300, bei der dritten, den 'U'^'^l-c/.i , 150

Drachmen. Sind mehrere Verwandte gleichen Grades vor-

handen , so haben sie nach Verhältnis beizusteuern; mehr
als eine br^aaa auszustatten ist niemand verpHichtet. Den
säumigen Verwandten hat der Archon zur Erfüllung seiner

Pflicht anzuhalten, widrigenfalls er selbst in eine Bufse von

1000 Drachmen verfällt; an ihn sind auch Anzeigen gegen

pflichtwidrig Handelnde zu richten ^^. Um dem Gesetze

p. 319 f. Rec. 531 nach Jones p. 216 u. a., dafs zwischen Töchtern und
Torhterkindern auch dann, wenn erstere am Leben waren, nach Köpfen,

nicht nach Stämmen geteilt worden sei. Allein die Worte -eijl-to'j ;x£oo'j;,

auf denen die Folgerung ausschliefslich beruht, können schon um des

Fehlens des Artikels willen nicht richtig sein und sind am leichtesten

mit Buermann in toj uspo-j; zu ändern (andere Vermutungen verzeichnet

Wyse). De Boor S. 38 f. wollte wenigstens die Teilung zwischen Töch-

tern und den Kindern gestorbener Töchter nach Köpfen geschehen

lassen. Al)er auch diese Ansicht wird durch keine der beiden von

ihm beigebrachten Stellen (Isai. v. Apollod. K 19 f. S. 173. v. Dikaiog. E.

26 S. 108) erwiesen, und somit steht nichts der im Texte befolgten

Auffassung im "Wege, welche als die einzig natürliche von Platner Hec.

S. 204 f. und Hei-mann Bec. S. 49 erkannt worden ist, mit Zustimmung
der meisten Neueren, zuletzt Beauchet III p. 471 ff.

29 Gesetz bei [Demosth.] (j. Mak. 54 S. 1067 f. (S. 350 A. 37). Der
oben nicht ausgeschriebene Teil des Gesetzes lautet: £7.v ot -Äe-'o'j; ws-.v



548 Zweites Buch, Die Klagen.

Nachachtung zu verschaffen , stand dem Archon nach dem

andern Gesetze, das ihm die Fürsorge für alle Waisen auf-

erlegte (S. 58 A. 16), das Recht zu, dem Säumigen eine

Geldbufse aufzuerlegen oder, wenn diese nicht ausreichte,

ihn vor einen Gerichtshof zu stellen. Daneben konnte jeder

Bürger eine Eisangel ie wegen xaxwa-c der armen Erbtochter

anstellen (S. 350 f.), wie sie in Apollodors Epidikazomenos

Phormion gegen Antiphon angebracht haben wird^^. Keine

Bestimmung enthält das Gesetz für den Fall , dafs der

nächste Verwandte selber zu der Klasse der Theten ge-

hörte; er wird dann die Epikleros zu heiraten verpflichtet

gewesen sein, wenn er ihr keinen andern Gatten verschaffen

konnte. Als nach der Finanzreform des Nausinikos die

Yermögensklassen ihre Geltung verloren , mufste auch die

nach ihnen geregelte Abstufung der Mitgift aufser Kraft

treten. In den aus einer Rede des Deinarch und der neuen

Komödie angeführten Jallen ist überall von einer Mitgift

von 500 Drachmen die Rede, und bei der mächtigen Steige-

rung des attischen Wohlstandes ist es wohl denkbar, dafs

dies der Normalsatz der Mitgift geworden war^^ Auch
zur Verheiratung der armen Erbtochter bedarf es aber der

E])idikasie, die auch bei ihr an die Stelle der Engyesis

tritt "^^

•("Jvody-c; -Xcto'j; (bat, \).r^ irA\rxy/.ii cTvai tt/.cOv yj utotv ixoovivoc. T(Tj y' £v[' (so

Hermann für tw yevci der Hdschr., was Hafter S. 57 f. vergeblich zu

schützen sucht), iDA tov iyp-ct-a av. (so Blafs für osT) Ixotoovai f^ ctjtöv

£-/£iv. Vgl. Isai. r. Klcon. E. 39. Terenz IViorm. I 2, 75 (125) f. Über
den angeblich solonischen Ursprung des Gesetzes s. S. 488.

^^ Nach Terenz Phorm. I 2, 77 (127) f. ego te cognatum dicam et

tibi scribam dicam: paternum amicum me adsimulabo uirginis: ad

iudices ueniemus. Die Entscheidung der Richter konnte natürlich nur

alternativ lauten, vgl. II 1, 65 (295) f. uerura si cognatast maxume, non

fuit necesse habere, sed id quod lex iubet, dotem daretis.

^^ Die Belege s. S. 350 A. 37. Die da gegebene Erklärung ist

nach dem Obigen zu berichtigen. ,

32 Andok. V. d. Mijst. 119 f. S. 59 f. [Demosth.] g. Mak. 55 S. 1068, 13.

Objekt zu iTTtoixaCsa&ott kann nur die Erbtochter sein, da wir kein Recht

haben, das nach einem Gesetze des Gharondas bei Diod. XII 18 der

Erbtochter gegen den Verwandten zustehende Klagerecht auf Athen
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Wenn den Kollateraleu schon auf die Hand der Erb-

tochter ein Anrecht zustand, so sind sie die eigentlichen Erb-

berechtigten dann, wenn der Erblasser keinerlei Nachkommen
hinterläfst und keine testamentarische Verfügung getroffen

hat. Denn ein Erbrecht der Aszendenten kennt das attische

zum beträchtlichen Teile uns erhaltene Intestaterbfolge-

gesetz^^ nicht, und die wiederholten Versuche neuerer Ge-

zu übertragen. Also konnte bei Apollodor nicht Phormion, wie Meineke

glaubte , ^-i5r/a^>ij.£voj lieifsen , sondern Antiphon , der auf jenes Klage

die Phanion sich zusprechen liefs. Auch der Titel 'Ertotxot^ofjiv/j, den

Bentley vorzog, würde auf Phanion nicht passen,

'3 Das bei [Demosth.] g. Mal: 51 S. 1067 überlieferte Gesetz lautet

mit den anerkannt notwendigen Berichtigungen so: osxi; av
fj.);

oiat)£,a£vc«;

X'jpi'ous sTvct' Tcöv /pr^aa-wv" l'iv [oe] doeXcpol ibatv ötxo-'i'zopzi' v-at i'iv rotloes

iz doeX'^üiv yv/^a'-Ot. tt^v toj -a-pö; ijiolpav Xayyctvctv* £</.v 0£ tj.Tq äosÄccol wsiv

Yj 'ioEA'jwv raloi;, * * * I; 5Cj-(Bv y.ctxa TTJTä ^ay/ctvEiv * v.paTsTv oe to-j?

appävac v.al tovj; ^x täv dppEvwv, c'iv ex tiöv ocjtiTjv lo^t, y.cd cäv yEVEt drto-

XEpCO. ^OtV OE IJLTj 103'. TTpö; TTCCrpö; fJ-i"/pt dvE'i/tWV -0;(0WV, Tol»; TTpö; tJ.rjTpO;

[toO dtvopd;] -/.ctT« ZTj-y. x'jpt'o'j; slvat ' ^o^v oe [ATjOETEptoOev r, cvxö; to'jtojv, tov

rpo; za-po; iyyjT'i-io v.'jptov sTvcti. voOw oe [J-'iOE voÖr; |j.7j elvai dy/iaTE'lav

jj.7',.f iepOiv jjLT^ö' öai'wv är' E'JxXEtoo'j ^yn^zrjc,. Die Echtheit des Gesetzes

ist nach dem Vorgänge von Franke Jenaer Literaturzeit. 1844 S. 743 ff.

und Naber p. 393 f. bestritten von Seeliger JS^. Ehein. Mus. XXXI (1876)

S. 176 ff., im wesentlichen richtig geschützt von Buermann ebd. XXXII

(1877) S. 353 ff., vgl. Jahresh. f. d clas>^. Altert. XY (1878) S. 348 f. und

^Vachholtz de litis instrumentis in Dem. q. f. or. in Mac. (1878) p. 25 ft".

Im einzelnen freilich unterliegt die Eichtigkeit der Überlieferung noch

manchen Bedenken, so gleich in den Worten a'jv rTjzirsvr, der schon

von Bunsen p. 38 geforderte Gedanke, dafs Erbgut und Hand der Erb-

tochter zusammengehören, ist durch sie in kaum verständlicher Weise

au^igedrückt, wenngleich die Ergänzung des folgenden to'Jcoe y.-jpt'o'j;

eTvcc. xöiv ypT^a'itwv zu ihnen durch die gegenteilige Behauptung von

Isaios V. Kir. E. 31 S. 215 (Anm. 27) noch nicht widerlegt wird. Mit

Drerup a, d. S. 48 A, 146 a. 0, S, 284 xov v./.-7jpov xc(ta>.Et-E-v zu er-

gänzen geht nach dem Vorausgehenden nicht an. Jedenfalls wäre eher

an eine Lücke als an eine Änderung der Worte suv xaJ-T,a'.v zu denken,

die durch den entsprechenden Ausdruck in dem Gesetze über die

testamentarische Erbfolge (Anm. 59) geschützt [werden. Was an ihrer

Stelle von Buermann S. 382 (toI»; ^j-p-axw yevo'j; a'jvor/.civ ttJtt^J'.) und

Wachholtz (TccJTct;) vorgeschlagen ist, genügt nicht einmal dem not-

wendigen Sinn. Ledls (Anm. 18) Einsetzung von toj; h. tootiov vor

cpjv Ta'JTra-.v mutet dem Gesetzgeber eine noch viel unverständlichere
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lehrten , ein Erbrecht namentlich des Vaters zu erweisen,

sind ohne überzeugende Kraft ^^. So naheliegend es er-

scheinen mag, dafs vor den Brüdern der zur Erbfolge be-

rufen wurde, auf dem ihre Verwandtschaft mit dem Erblasser

beruht, so hat doch die attische Erbgesetzgebung ebenso

wie z. B. die gortynische diese Konsequenz zu ziehen um
so eher unterlassen dürfen, je weniger für eine Zeit, welche

vorzugsweise mit dem Grundbesitze zu rechnen hatte, der

Fall ins Gewicht fallen konnte, dafs der Sohn vor dem Tode

Ausdrucksweise als die Überlieferung zu. Wenn aber "NVachholtz der

Instanz, die gegen das Erbrecht des Vaters aus dem Gesetze sich er-

gibt, durch die Annahme von dessen fragmentarischer Mitteilung zu

entgehen sucht, so ist diese gegen alle "Wahrscheinlichkeit, vgl.

Jahresber. S. 349. Den mittleren Teil des Gesetzes gibt Isaios v. Hagn.

E. im Eingange wieder, und zwar nach § 3 in ausgefiihrterer Fassung

(6 vop.oO£Tr^; — 5'JVTC,aio-^piu; lot; ÖTJactiiv r^ ^yco '^[>c<^tü), doch vgl. Anm 43.

Auch der dort § 11 S. 276 ausgehobene Satz ist, um für sich ver-

ständlich zu sein, freier gefafst, aber in der Weglassung des toj av-ilpo?,

wie Blafs sah, authentischer als die P'ormel der Makartatea.
^* Behauptet wurde das Erbrecht des Vaters vor der Neu-

bearbeitung des attischen Prozesses in allen früheren Behandlungen

des attischen Erbrechts mit Ausnahme von Jones p. 217 ff. und Gans

S. 364 tf. Mir hat sich zuletzt Beauchet III p. 473 tf. auch in der

Beweisführung vollkommen angeschlossen, während Mitteis Beidisfccht

S. 324 auf eine Entscheidung der Frage vei'zichten zu müssen glaubt.

Die Vertreter des väterlichen Erbrechts weichen untereinander sehr ab,

e'nmal in Beurteilung der zum Beweise herangezogenen Bednerstellen,

über die Anm. 36 gesprochen ist, und sodann in der Stelle, die sie

dem Vater in der Erbfolgeordnung anweisen. "Während die meisten

ihn um der im Texte wiedergegebenen prinzipiellen Erwägung willen

vor den Geschwistern und deren Nachkommen erben lassen, gibt

de Boor S. 47 ff. mit Zustimmung von Schneider p. 21 und Hermann BA.

§ 9 (64) S. 69 Th. ihm den Platz erst nach diesen. Jene Erwägung aber

und andere Gründe a priori, wie die Berufung auf die "Wahrscheinlich-

keit einer Reziprozität in der Erbberechtigung zwischen Aszendenten

und Deszendenten oder auf die den letztei-en obliegende Alimentations-

pflicht können gegenüber dem Gesetze nicht beweisen. Wider die

sonst von Gans beigebrachten Gegengründe allerdings ist Schelling

p. 108 ff. , dem Grafshoff p. 43 ff. folgt, mit seiner Polemik ebenso im

Rechte wie Caillemer p. 73ft\ gegen den Satz von Meier, die Sukzession

sei dieselbe gewesen, mochte eine Erbtochter vorhanden sein oder nicht,

vgl. S. 544.
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des Vaters in selbständigem Besitze eines Vermögens stand ^^.

Aber auch für die Itednerzeit ist die jVIoditikation der p]rb-

folge zugunsten eines Anrechts des Vaters durch keine der

dafür geltend gemachten Stellen zu erweisen ^''•. Noch weniger

^^ Nur scheinbare Ausnahmen sind Fälle, in denen der Vater

schon bei Lebzeiten sein Vermögen unter die Söhne teilt, Lysias

V. Aristoph. Venu. 37 S. 638. [Demosth.] (j. Euerg. u. Mnes. 35 S. 1149, 20;

rechtlich bleibt doch der Vater, solange er lebt, Eigentümer. Auch
das Recht von Gortyns kennt kein Erbrecht des Vaters, wiewohl es

Bestimmungen über das Vermögen der Söhne trifft.

"^ Das aus Isaios Rede vom Erbe des Philoktemon nichts für

eine Erbberechtigung des Vaters folgt, hat gegen Bunsen und ScLelling

endgültig Schömann dargetan de causa hereditaria in J«. or. de Phil,

her. 1842 = Opusc. nc. I p. 272 ff. und ohne Kenntnis dieser Arbeit

nochmals H. Hitzig Studien ^u IsaenA (Bern 1883) S. 26 ff. Auf sie zu ver-

weisen genügt um so mehr, als auch von den Vertretern des väter-

lichen Erbrechts Grafshoff und Caillemer sich Schömann anschliefsen

und Robiou nur darum widerspricht, weil er die vom Redner (§ 38

S. 142) bezeugte Gütergemeinschaft zwischen Philoktemon und seinem

Vater Euktemon nicht richtig beurteilt, vgl. d. vor. Anm. Ebendort hat

Schömann p. 11 f. = 283 f. die irrige Beziehung der Gesetzesworte

TTjv xoü TTctTpo; lAoipav ).0L-;yö:\cvj auf den Vater des Erblassers statt auf

den Vater der Bruderskinder widerlegt; der von Mayer Fechte d. Ath.

II S. 467 dagegen geltend gemachte Singular ist notwendig, um die

Teilung in stirpes zu bezeichnen. Mit gröfserem Scheine ist von

de Boor eine doppelte Stelle aus [Demosthenes] Rede gegen Leochares

ins Feld geführt, durch die auch Caillemer p. 72 f. die Kontroverse

zugunsten des väterlichen Anrechts entschieden glaubte. Von Leo-

stratos, der nach dem Tode seines dem Archiades zuletzt nach-

adoptierten Sohnes Leokrates auf dessen Vei'mögen Anspruch ei'hebt,

heifst es fragweise § 33 S. 1090, 17 ort vtj Ata -arr^p y; toj teteXeuttjXOtos

mit der Antwort iTttXrp~<jb(x)q y' zlz töv -ottpcjov c/Ixov xal o'y/.iti ~f^z o'jat'a?,

Icp' -^ ify.'x-OdT.z Tov üdv, x'ipio; wv und § 26 S. 1088, 12 toü [t-h yip ö

Trarr^p l-aveXrjXu&io; ef; to'j; 'EXi-jsiviou; cjxeti xr^v xa-i tov voij.ov oiv.zi'j-zr^-oi

ihr.z\ oc'jTiü. Aber dafs Leostratos sein Anrecht nicht mit seiner Eigen-

schaft als Vater des Leokrates, sondern als Adoptivsohn begründet,

geht mit voller Evidenz aus § 34 S. 1090 a. E. hervor Atwi-pct-o; o'jToal

zctpaxaTaßc(>.X£i w; 'jo? 'Ap/iaoou. Damit fällt auch der von Perrot

Eloquence pol. et jtcd. ä Athenes 1 p. 377 versuchte Ausweg, dafs man
schon in der Rednerzeit durch Gesetzinterpretation (Anm. 37) ein Erb-

recht der Eltern (nach Dareste I p. XXVIII wenigstens der Mutter)

in Anspruch genommen habe. Etwas Ähnliches scheint Thalheim zu

Hermann a. a. 0. zu meinen.
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spricht für das Erbrecht der Mutter, das erst spätere Re-

flexion aus dem Rechte der mütterlichen Verwandten abzu-

leiten unternommen hat^^.

Von den Seitenverwandten werden zur Erbfolge in erster

Linie die berufen, die zur a-f/irjxtio. gehören; die Grenze

dieser Nächstberechtigten (ctY/is-etc) zieht das Gesetz bei den

^^ Theon PrOfiymn. 13 S. 2-56 W. rspi -/.covaaiJiov 0£ yiverat isa-^eia,

8rjXo'i[jL2vov oiov et Tt; vojAoöerY/OEte xÄT^povoii-eTv xai to'j; rpo; ij.TjTpo;'

dfj.'fiaßrjTYjOciE yip civ xal r^ I-^^iTr^p w; £? toü; rpö; fir^Tpö; voijlo; 7.XT^povo,a£lv

-/otXsr, TtoXu TTporepov äv aürriv rrjv fj.rjT^pot '/aXotTj. Von Rednerstelien sind

für das Erbrecht der Mutter schon von Bunsen p. 21 f. zwei Stellen

des Isaios vom Ilrlie des Hagnias geltend gemacht worden. Davon
S])riclit aber die eine § 17 S. 279 o^ofi-cvot o' I;jloü -).£ov£xt7,3£iv i/r^repa

eTvoci toü T£X£'jTV|ao(VTo; lypa'l/av' cl S'JYyEv^axot-ov [j.£v t^v t^ cpÜKi -av-tov, ^v

0£ Tai? äyytiTEi'ctis Ofi-oXoyo'Jijivüj; o'jx EOTtv, unfraglich vielmehr gegen seine

Ansicht, zumal die von Stegeren de conditione civili fem. Att. p. 113

und Grafshoff p. 74 empfohlene Ergänzung des C'jyYcvsa-a-ov auch zum
zweiten Satzglied durch die Wortstellung ausgeschlossen wird. An
der anderen Stelle § 29 f. S. 285 kann es allerdings scheinen, dafs unter

rj'i -po; [j.rjTpo?, denen rryv äy^iaxEtav ö v(>(i.o? oiotoa'. , die Mutter mit ein-

gereiht wird. Aber dadurch würde der Redner nicht nur in Wider-

spruch mit seiner eigenen Auslegung des Ausdrucks § 12 S. 276 treten,

sondern es ist dann auch schwer verständlich, wie nach den folgenden

Worten die Mutter erst nach ihrem Sohne, dem Stiefbruder des Erb-

lassers Hagnias, berechtigt sein soll. Wenn diese Worte haben zweifeln

lassen, ob der Mutter des Hagnias ein Erbanspruch als Mutter oder

als sobrina ihres Sohnes zugeschrieben wird, so spricht für die letztere

Meinung der Ausdruck Ttpoar^xov xoti a'JT-fj tt^; äy/iaxEtot; xoö aüxT;; üeo;;

freilich verstöfst der Sprecher mit ihr gegen sein eigenes Interesse, wie

Caillemer p. 125 erinnert. Auf keinen Fall aber ist es erlaubt, aus

einer so wenig durchsichtigen Argumentation eine Instanz gegen den

klaren Inhalt des Gesetzes abzuleiten, zumal gerade in dieser Rede

besondere Vorsicht gegen die Deduktionen des Isaios geboten ist. Am
wenigsten aber durfte sich Caillemer auf den Fall der Mutter des

Endlos in Isaios Rede vom Erbe des Pyrrhos berufen; dafs ihr das

Erbe des Pyrrhos, des Adoptivvaters des Endlos, nicht als Mutter des

Endlos, sondern als Schwester des Pyrrhos zugesprochen war, ist § 3

S. 15 mit deutlichen Worten gesagt!. Hiernach wird für uns die Kon-
troverse über die Stelle der Mutter in der Erbfolge gegenstandslos.

Für deren Erbrecht waren dieselben Gelehrten eingetreten wie für das

Erbrecht des Vaters, mit Ausnahme von Schöniann, der hier zu Isai.

p. 451. Bec. S, 540 ff. richtiger urteilte.
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Kindern der Geschwisterkinder von väterlicher und mütter-

licher Seite ^^ bis zu denen sich auch die Verpflichtung zur Be-

teiligung an der Blutklage erstreckt (Anm. 44). Unter den

ct^xiaTsi? aber haben wir nach Anleitung des uns aufbehaltenen

Erbfolgegesetzes wieder je vier Klassen von väterlichen und

mütterlichen Verwandten zu unterscheiden, von denen jede

nähere die entferntere ausschliefst: 1. die Brüder des Erb-

lassers von gleichem Vater und deren Kinder, wohl auch deren

weitere Nachkommen in unbeschränkter Repräsentation^'-^;

^^ Isaios g. JBagn. E. i. Anf. schliefst seine Wiedergabe des Ge-

setzes bis zu den mütterlichen Verwandten einschliefslich mit den

Worten Taütots -oieI xd? G(Y^taT£!'as 6 vo[j.o))£Trj? (jl^vot;. Die Begrenzung

der aiyxQ-zda beruht also auf gesetzlicher Bestimmung, darum tcoisI

{Kziioirf/.z) oder oiowat (doch auch dTiooiScuai) 6 ^61x0^ (6 vo^-oH^ttj;) tt^v

dyXiaTstctv auch sonst, Isai. a. R. 2 S. 271. 5 S. 273. v. Apollod. E. 20

S. 178. [Demosth.] g. Mak. 50 S. 1066 a. E. g. LeocJi. 2 S. 1081, 3.

Insofern sind die Grammatiker im Rechte, wenn sie äy/ta-cT; als den

engeren, a'JYyeveis als den weiteren Begriff bezeichnen. Lex. Cant.

S. 664, 6 = Lex. Seguer. V S. 213, 5. VI S. 333, 6. Ammon. Phot.

und Suid. u. dy^iSTeT?. In eigentümlicher Weise wird bei Isai. v. Kir.

E. 34 S. 218. 30 S. 215 die äy/tarsta auch auf die Deszendenten aus-

gedehnt, während sie nach der letzteren Stelle und § 33 S. 217 nicht zur

tjuyy^veia gehören.
^® Das Gesetz spricht nur von äoeÄcfot und Tialoe; £; äoeX-^iöv und

dafs mit dem letzteren Ausdruck (ebenso wie mit dem von Isaios

[Anm. 33 a. E.] dafür gesetzten doEXcftool) nur die Kinder, nicht im

weiteren für die Rechtssprache unerweislichen Sinne die Nachkommen

der Brüder verstanden sind, dafür spricht die weitere Gesetzes-

bestimmung TT)v -o\} Tra-rpo; [Aotpctv Xay/ctvsiv; keinesfalls darf auch die

Lücke vor d; ccjtiöv mit Schäfer u. a. durch -aiSa; oder mit Boor S. 35

durch TO'j? ausgefüllt werden. Trotzdem spricht alle Wahrscheinlichkeit

dafür, dafs die Gesetzesbestimmung im Sinne des Repräsentationsrechts

auszulegen ist; es würde sonst der Enkel des Bruders hinter allen

folgenden Erbklassen zurückgestanden haben. Erst für die dritte

und folgende Klasse wird eine Begrenzung [j-iy^i äve-Ltiüv Ttatooiv vor-

geschrieben. Für ein überall unbegrenztes Repräsentationsrecht

sprachen sich zuerst Schöniann zu Isaios p. 456. Rec. 535 und Her-

mann Eec. 35 aus, denen die Neueren meist gefolgt sind. Von den

Früheren hatte Bunsen p. 39 f. und noch Schelling p. 114 das Erbrecht

der Linie nach dem Wortlaut des Gesetzes mit den Bruderskindern

schliefsen lassen, Gans S. 375. 382 sie auf die Brudersenkel erstreckt,

wozu jetzt das gortynische Recht eine nicht entscheidende Parallele
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die Teilung geschieht nach Stämmen*^; 2. die Schwestern

von Vaterseite und deren Kinder, wohl auch deren Kach-
kommen in unbeschränkter Repräsentation^^; die Teilung

geschieht auch hier nach Stämmen, nicht nach Köpfen*^;

bietet, und Boor nach seiner Ergänzung des Gesetzes die letzteren

als besondere Erbklasse dann eintreten lassen, wenn weder Brüder

noch Brudersöhne am Leben sind, wogegen Isaios streitet. Auf eine

Entscheidung der Kontroverse verzichtet Mitteis S. 320 f. und Beauchet

p. 503 ff.

^" Diese Teilung verordnet das Gesetz Tr,v -roü rotTpo; [i.oIpv

Xayyaveiv. Ein Beispiel dafiir bei Isai. v. Apdttoä. E. 5 f. S. 163 f., wo das

Erbe des Mneson zwischen seinem Bruder Eupolis und seinem Neffen

ApoUodor zu teilen ist. Denn dafs Thrasyllos, der Vater des letzteren,

vor Mneson gestorben ist, möchte ich (gegen Caillemer p. 83 f.) aus

dem Ausdruck oj y.cä 'A7:o>.> ootöpo) -posr^xe xo 7;u.tx>.T^piov entnehmen.

Vgl. auch Anm. 42.

*^ Dafs in der in Anm. 39 erwähnten Lücke des Gesetzes ihzX'^iz

(wozu nach der Paraphrase bei Isaios ö(i.07raTpta; zu fügen war) xai

rctioct; ausgefallen ist, erkannte schon Bunsen p. 30, nahm aber mit

Recht einen gröfseren Umfang der Lücke an, während Meier de Andoc.

q. V. f. or. c. Ale. V p. 47 = Ox>usc. ac. I p. 237 und von Neueren

besonders Buermann S. 354 und Drerup S. 282 den Ausfall auf jene

zwei Worte beschränken wollen, vgl. Anm. 43.

*^ Nach Köpfen geschah zwischen Schwestern und Kindern der

Schwestern, auch der lebenden, die Teilung nach Bunsen p. 27 ff., nach

Köpfen zwischen den lebenden Schwestern und den Kindern der ge-

storbenen nach Schömann zu Isai. p. 288 ff. Bec. S. 527 ff. und Boor

S. 37 ff'. Allein gegen erstere Ansicht hat schon Boor Isai. v. Apollod. E.

19 a. E. S. 172 f. vgl. mit 31 S. 180. 44 S. 190 und v. Pyrrh. E. 3 S. 15.

5 S. 17 geltend gemacht, von welchen Stellen wenigstens die letzteren

beweiskräftig sind, da nach ihnen als Erbin des Pyrrhos nur seine

Schwester ohne Konkurrenz ihrer Kinder in Frage steht, während es

im ersteren Falle nach der Erinnerung von Schömann S. 530 zweifel-

haft bleibt, ob zur Zeit von Apollodoros II Tode die Frau des Pronapes,

die eine seiner Schwestern, bereits Kinder hatte. Boors und Schömanns

eigene Meinung wird zwar nicht durch Isai. v. Apollod. E. 19 S. 172

widerlegt, ermangelt aber selbst jeder Stütze. Denn wenn Schömann
aus Isai. v. Dikniog. E. 9 S. 92 vgl. mit 12 S. 94 den Schlufs zog, dafs

am Erbe des Dikaiogenes neben . drei Schwestern Sohn und Tochter

einer vierten an Kephisophon verheirateten Schwester selbständig

partizipiert hätten, so ist dabei übersehen, was schon Platner Rec.

S. 204 f. und Naber p. 385 bemerkt haben , dafs nach § 6 S. 90 beim
Tode des Erblassers alle vier Schwestern am Leben waren und ihren
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3. die Yatersbrüder ^'^
, deren Kinder und Enkel; 4. die

Anteil am Erbe erhielten. Freilich bleibt die Schwierigkeit, wie neben

dem Sohn des Kephisophon Menexenos auch seiner Schwester ein

Erbanspruch zugeschrieben werden konnte. Aber es genügt wolil, wie

jetzt auch Wjse getan, darin eine rednerische Übertreibung des

Sprechers zu sehen, dem es darauf ankam, gerade das wehrlose

Mädchen als Opfer von Dikaiogenes Habgier zu bezeichnen. Jeden-

falls mutet auch die Auskunft von Naber, dem H. Hitzig a. d. Anm. 3G

a. 0. S. 23 sich anschlofs, Menexenos sei Adoptivsohn von Kephisophou

gewesen, dem Redner einen mindestens sehr ungenauen Ausdruck an

der zweiten Stelle zu. Zu gewaltsam aber ist der Vorschlag von

Buermann S. 3-57 f., den Thalheim Hermes XXXVUI (1903) S. 460

billigte, § 9 O'jyaTEpa in yjvalxa und doe).«)torjv in dos^/^TjV zu ändern,

nicht weniger gewaltsam wie die Korrektur von Ledl Wiener Studien

XXA'II (1905) S. 160 in § 12 .\l£v£;£vo; ö Ir^o-ovliwi für M. ö Kr/fiao-fÄv-

Tos; bei letzterer würde auch die Nichterwähnung des Menexenos in

§ 9 ebenso befremden. Unzweifelhaft verderbt ist die Überlieferung

in § 26 S. 103 npw-o(py'orj — l'otoxt Ar/.ot'.oyEvrj; ttjv doeX'^Tjv xrjv iajxoO iizi

T£~apa-/.ovTa avat?. Daß Dikaiogenes nicht der Erblasser, sondern der

Gegner des Sprechers ist, lehrt der Verlauf des Berichtes so deutlich,

dafs es nie hätte verkannt werden sollen. Für eccjtoO aber genügt es,

mit leichter, bereits von Schömann vorgeschlagener, aber zu rasch

wieder aufgegebener Änderung Aixaioylvo'j; herzustellen, wozu sich § 18

S. 99 vergleicht dcpiaraxo AixottoyEvrj; — Tat; Ar/.oc.oyEvrrj; 'ioEÄ-^al;. Unter

der Schwester des Erblassers kann aber nur die zweite gemeint sein,

von der die Hörer aus § 9 wissen, dafs sie nach dem Tode des

Demokies eine neue Ehe eingegangen war, und zwar erst nach dem

§ 18 berichteten Vergleich; denn auf dessen Grund sagte Dikaiogenes

ihr eine Mitgift von 40 Talenten zu, was Ledl S. 157 f. nicht beachtet

hat. Wenn man eine noch deutlichere Bezeichnung von Demokies

Witwe vermifst hat, so würde das in noch höherem Grade gegen

Weifsenborns Lesung äo£/,'^t5f;v sprechen, der Hitzig und in verschiedenem

Sinne Ledl beipflichten. Dafs nur zwischen der Witwe des Demokies

und ihrer einzigen Tochter die Wahl bleibt, ist auch das Ergebnis von

Wyses eingehender Epikrise der vielbehandelten Frage. Ist aber die

Folgerung aus der Isaiosrede beseitigt, die Schömann allein zu seiner

Ansicht führte, so mufs die in einer Teilung nach Köpfen liegende

Unbilligkeit, sowie die Analogie des für die Sukzession verstorbener

Brüder anerkannten Verfahrens den Ausschlag für die im Text befolgte

Meinung geben, die, von Hermann Eec. S. 51 f. und Platner a. a. 0.

empfohlen, mit Recht von den meisten Neueren angenommen ist,

•*^ Dafs der Vatersbruder erbberechtigt war, hat gegen Jones

p. 219 und Gans S. 877f. schon Meier als notwendige Konsequenz aus

dem ihm zustehenden Anspruch auf die Hand seiner Nichte, wenn sie
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Vatersschwestern, deren Kinder und Enkel*^. Sind aus

Erbtochter war, erkannt. Dieser Anspruch folgt schon aus dem gleichen

Ansprüche des Bruders der Großmutter, für den sich ein Beispiel bei

Isai. V. Pyrrh. E. 63 S. 54. 74 S. 62 findet. Für das Erbrecht des

Mutterbruders ist auch ein direktes Zeugnis, das den gleichen Analogie-

schlufe erlaubt, aus Isai. v. Kleon. E. AAL nachgewiesen. Dafs dem
Oheim aber der Platz vor seinen Kindern gebührt, darf gegen Bunseu

p. 39 f. aus Piatons Bestimmungen über die Folge bei der Erbtochter

geschlossen werden Ges. XI 7 S. 924 E, mit denen die Gesetze von

Gortyns 7, 15 flf. harmonieren. So ist man seit Schöraann de cognatorum

qui collaterales dmmtur hereditatibus (1830) und Hermann iuris dorn, et

famil. — compar. (1836) in der Anerkennung des Erbrechts des Oheims

einig. Denn auch seine Nichterwähnung in Isaios Paraphrase des

Gesetzes (Anm. 33) kann man mit Boor S. 50 f. daraus erklären, dals

es dem Redner dort nicht auf Vollständigkeit in der Aufzählung an-

kam. Aber in der Gesetzeseinlage der Makartatea konnte, wie bereits

Gans betont hat, die Nennung des Oheims ebensowenig fehlen wie

die seiner Deszendenten. Denn dafs für die letztere die Angabe der

Begrenzung der äyytSTeca von väterlicher Seite ,ui"/pi äve-l/iuiv zaioojv einen

genügenden Ersatz biete, ist in keiner Weise zuzugeben und aus Isai.

V. ApoUod. E. 20 ff. S. 173 ff. nur so viel durch Buermann S. 362 f.

wahrscheinlich gemacht, dafs das Wort äve-i/io; erst in jener Verbindung

gebraucht war. Somit können in der Lücke des Gesetzes nicht allein

die Worte G(0c>.'.i9.j (öijtoraxptcr;) xai rcäoct? (Anm. 41) ausgefallen sein.

Das hatte schon Bunsen p. 30 eingesehen. Aber sein Vorschlag -ioEX-ioic

xat iraloots ic, a'jxüiv Xotyyctvötv' lav 5e fxij doeXcpcct u>atv r^ ttocISs; i\ cxuTÜiv,

dvedioy; "/ctl —orioct; i; a-j-tliv -/.mä Ta'j-i XayyctvEiv kann schon wegen des

Fehlens der Vaterbrüder nicht den richtigen Text treffen. Es ist

mindestens statt ävi'LtoJ; einzusetzen äScX'^o'j; toO -atpo; xott äotX'^a;.

Dafs dabei Ttaioa; i"- otJTiöv nicht im Sinne unbeschränkter Repräsentation

auszulegen ist, macht das folgende |j.£/f.t dve-Liüiv ratoiov klar. Buermanns

S. 354 und anderer Berufung auf Isaios 5'jvTo;jL(o-:£pio? kann gegenüber

allem Dargelegten allein nicht entscheiden, und eine andere Einwendung

von Drerup S. 282 ist von Wyse zu Isaios p. 680 f. erledigt.

** Dafs die Erbberechtigung in der dritten und vierten Klasse

mit den Kindern der Geschwisterkinder abschliefst, also nicht, wie

wir für die erste und zweite Klasse wahrscheinlich fanden, in un-

beschränkter Repräsentation sich fortsetzt , wie nach Hermann S. 45

die Mehrzahl der Gelehrten angenommen hat , mufs doch aus der im

Gesetz sofort mit den AVorten \tijj^\ dv£'|*iiöv ^atotuv gezogenen Grenze

gefolgert werden. Denn als solche konnte der Gesetzgeber doch

nur, wie schon Schümann S. 531 erinnert hat, einen feststehenden

Punkt in der Linie, nicht einen solchen brauchen, der bald einen

Grad höher, bald tiefer liegen kann. Ganz ausdrücklich sagt auch
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den genannten Klassen, also [xs/pi avs'Ltöiv -ctioiov^^ keine

\'erwandten väterlicher Seite vorhanden , so folgen die

Theopomp bei Isai. r. Hagn. K. 11 f. S. 276 f., dafs nur den Kindern,

nicht den Enkeln von Geschwisterkindern väterlicherseits der Vor-

rang vor den mütterlichen Verwandten zukommt, und behauptet darum

§ 3 S. 271, dafs der Sohn seines Bruders Stratokies £;(o tt^; ajYyevetas

stehe, wie dessen Ansprüche auf die Hälfte von Hagnias Hinterlassen-

schaft nach § 24 ff. S. 281 f. nur mit einem von Theopomp gegebenen

Versprechen begründet wurden. Im besten Einklang damit steht auch,

dafs die Erbschaft des Hagnias dem Makartatos, dem Sohne des

Theopomp, dem sie anerkannntermafsen wideri'echtlich zugesprochen

war (Anm. 45), später für Eubulides, für dessen Anspruch die Rede

gegen Makartatos geschrieben ist, nur dadurch mit Aussicht auf Er-

folg streitig gemacht werden konnte, dafs dieser durch postume
Adoption zum Sohne seines gleichnamigen Grofsvaters und dadurch

aus einem Enkel zu einem Sohne von Hagnias Vetter gemacht wurde.

Wenn in diesem Ausschlüsse der Vettersenkel von einem Rechte, das

ihrem Vater zusteht, eine Unbilligkeit zu liegen scheint, so beruht diese

nach der richtigen Bemerkung von "NVyse p. 568 f. auf ähnlicher alter

Begrenzung der dy/ic-ctot, wie nach dem drakontischen Blutgesetze zur

Anstellung von Mordklagen die Verwandten nur bis einschliefslich zu

den dvc'Liot, die r.oXriic. iwhiGiv wenigstens zum S'jvonozsiv berechtigt sind,

Z. 20 f. -rjrjZ\-zV) 03 Tiö v.TitvavTt ^v äyopä cvto? äv£itOTr|TO? xat ocvc'i/toO, wie

es scheinbar pleonastisch zur Verhütung jeder Zweideutigkeit heifst;

dafs IvTo; da nicht mit Köhler und Philipp! „ausschliefslich der Vettern"

gedeutet werden darf, habe ich gerade aus dem Erbschaftsgesetz schon

Jahresb. f. d. cl. Altert. XV .(1878) S. 291 gezeigt.

*^ In der Gesetzurkunde der Makartatea haben die Handschriften

[jij(pt dvs'kototüv -ottocov, was aber nach den sonstigen Zitaten schon von

"Wesseling korrigiert worden ist. Auch dvc'I/taooi würde nur die Kinder

der Geschwisterkinder (consobrinorum tilii), nicht die Vettern im zweiten

Grade (sobrini) bezeichnen können. Zwar dehnt PoUux III 28 den

Ausdruck auch auf letztere, die s^avEiiot aus, aber gegen ihn ent-

scheidet, wie Wyse zu Isaios p. 567 erinnert, die Autorität des Aristo-

phanes Byz. tt. nvyy. 6vo/j. p. 143 N. dve-koi o't l^dosXcpot xal dvsitctooOs

(oc-Ep dotX'fioo'Ji 6 -zo'j dvE'Ltoö 'j'td;' •/al avciLictOTj öp.ot'cu;. l;c<v£'i;toi oe o't

Tojv 4v£'!(i(.öv -GttOc;, o'j; vjv Äsyoij.ev o'.ai;o(0£/.-iO'j;, und an der einzigen Stelle,

die für Pollux zu sprechen schien, Demosth. ff. Steph. I 54 S. 1117 a. E.,

ist von Blafs iy.z'.-n^;, für iv.zhryj aus den besten Handschriften hergestellt.

AVohl aber begreift sich, dafs die Zweideutigkeit des Wortes einen

Betrug wie den des Theopomp erleichtern mufste, der obwohl sobrinus

die Erbschaft des Hagnias nach [Demosth.] g. 31akart. 33 S. 1060, 7

für sich gewann und dadurch auch neuere Gelehrte irregeführt hat.

Sind aber die sobrini von der dy/t^-Eia ausgeschlossen, so gilt das

Lipsius, Attisches Kecht. 36
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mütterlichen Verwandten in gleicher Reihenfolge, also 5. die

Brüder des Erblassers von Mutterseite und (>. die Schwestern

von gleicher Mutter, beide mit ihren Kindern und wohl auch

deren weiteren Nachkommen, 7. die Mutterbrüder, 8. die

Mutterschwestern, beide mit ihren Kindern und Enkeln. Mit

diesen Klassen ist die 'zy/istsi'z abgeschlossen. Für die Erb-

folge innerhalb aller dieser Erbklassen, nicht blofs der dritten

und folgenden , wie man einer sophistischen Argumentation

des Isaios lauge geglaubt hat, bestimmt das Gesetz, dafs die

männlichen Verwandten und ihre Nachkommen vor den weib-

lichen, mit denen sie hinsichtlich der Verwandtschaft zum
Erblasser in einem gemeinsamen Stammhaupte zusammen-

treffen, und vor deren Nachkommen den Vorrang haben,

auch wenn sie dem Grade nach diesem Stammhaupte ferner

stehen^*'. Es schliefst also z. B. nicht nur der Sohn des

gleiche auch für die ganze Linie der Seitenverwandten, die auf den

Grofsvater des Erblassers zuriickgelit. Vgl. darüber Caillemer p. 109 ff.,

dem Beauchet p. 537 ff. zum Teil selbst im Wortlaut folgt.

*^ In der vielbesprochenen Gesetzesbestimmung xpotTciv ol toü;

ä'ppsvot; 'AoA Tov)? iv. TÜJv 'sppcviov. civ iv. T(T)v Gt'JTÖJv (ijat, "/.ötv yevEi iTruiTepcu,

die § 78 S. 1077, 16 ausdrücklich als solonisch bezeichnet wird, ist

zu iv. T(üv aÖTÜiv zu ergänzen i; tuv 7't T^T.Xeiott xai o't iv. töjv lirjÄeiiöv. nicht

i^ (i)v 6 xaTctXiTTwv. J]ine andere als die im Texte nach Schömann Rec.

S. 524 f. gegebene Auffassung würden die Worte auch dann nicht zu-

lassen, wenn Isaios v. Apoll. E. 20 S. 173 sie nicht in der Fassung

wiedergäbe xpaxsiv — äppiviov oi av iv, "zm^j otÖTtöv luSi xav '(i\v. äTTioTEpoj

T'jy/otviooiv ovT£?. Buermann freilich S. 365 ff. und Thalheim zu Hermann
EA.* § 9 (64) S. 64 sehen darin eine Verdrehung des Gesetzes, mit der

Isaios beweisen wolle, dafs Thrasybuls Anspruch auf die Hinterlassen-

schaft des Vetters seiner Mutter den Anspruch der Schwester seiner

Mutter ausgeschlossen habe, was nicht der P'all gewesen sei. Aber

Buermanns eigene Deutung des Gesetzespassus ist ebenso sprachwidrig,

wie die Auffassungen von Wachholtz und Caillemer unzulässig sind,

vgl. Jahresb. S. 348 f. Scheinbarer ist die Auslegung von Thalheim,

„wenn sie von denselben Eltern stammen wie der Erblasser, und wenn
sie dem Geschlechte nach ferner stehn", womit auch die Notwendigkeit

der Annahme einer gröfseren JLiücke (Anm. 43) entfallen soll. Doch
müfste dann statt dctv notwendig xotv oder Idv te stehen, zumal im ersten

Gliede nur das schon vorher Gesagte in unklarerer Fassung wiederholt

würde. Mit mir stimmt Wyse zu Isaios p. 564 f. , während Beauchet

p. 517 0'. zu keiner klaren Entscheidung kommt.
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Bruders die Schwester und der Sohn des Yaterbruders die

Vaterschwester, sondern auch der Sohn des Vaterbruder-

sohns die Tochter desselben Vaterbruders und der Sohn des

Vaterschwestersohns die Tochter der gleichen Vaterschwester

aus. ]\Iindestens fraglich aber ist es, ob der Grundsatz auch

da . wenn mit dem Sohn des Sohns eines Vaterbruders die

Tochter eines andern Vaterbruders oder mit dem Sohn des

Sohns einer Vaterschwester die Tochter einer andern Vater-

schwester konkurrierte , und in ähnlichen Fällen zur An-

wendung gelangte, da dann wohl vielmehr das Gesetz der

Repräsentation Ausschlag zu geben hatte '^^ Für eine

Abweichung von ihm könnte höchstens die Absicht be-

stimmend gewesen sein, den Erbanspruch mit dem Anrecht

auf die Hand der Erbtochter möglichst zusammenfallen zu

lassen.

Ist innerhalb der ctY/iatcia kein Berechtigter vorhanden,

so werden die entfernteren Verwandten väterlicherseits zur

Erbfolge berufen '**, zunächst also wohl die Nachkommen der

Vatersmutter des Erblassers^'*, dann die seines ürgrofs-

vaters usw. Ein Zurückgehen auf die entfernteren Grade

auch der mütterlichen Verwandtschaft brauchte das Gesetz

um so weniger vorzusehen
,

je seltener bei der Üblichkeit

der Adoption der Fall gewesen sein kann, dals über die

Grenzen der i'-jj.'j-zlz zu den entfernteren Verwandten , den

auYYsviic^", hinauszugreifen w\ir. Noch weniger konnte für

*^ Vgl. Wyse a. a. 0. Etwas anders Beauchet p. 521 f.

*^ Dafs der betreffende Gesetzespassus nicht mit dem Zeugnisse

des Isaios über die Grenze der 'r;yp-v.'x (Anm. 38) streitet, sondern auch

über die letztere hinaus ein subsidiarisches Erbrecht anzunehmen ist,

hat man aus der Rede gegen Makartatos längst erschlossen, vgl. Gans

S. 376 und gegen Seeliger, der auf jenen vermeintlichen Widerspruch

hauptsächlich seine Verwerfung der ganzen Gesetzesformel basiert,

Buermann S. 379 f. mit Jahresb. S. 348.

•*" Caillemer p. 108 rechnet auch die Nachkommen der Vaters-

mutter zu den i-f/p-zl^; aber ich verstehe nicht, warum jenen der Platz

vor den Verwandten -pö; [jt^too; gebühren soll.

50 Vgl. Anm. 38. Auffällig Isai. r. Hcujn. E. 3 S. 271 c";(o -ä,-,

a-jYyevci'a; h-J., wo man i-f/p-v.'xi erwartet, aber schwerlich korri-

gieren darf.

36*
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das attische Recht ein Bedürfnis vorliegen, Bestimmungen

über bona uacantia zu treffen ^^

Die dargelegte Erbfolgeordnung hatte Geltung für die

Bürger, soweit sie einer rechtsgültigen Ehe entstammten;

aufser der Ehe Geborene schlössen die Schlufsvrorte des

Gesetzes von der ay/taTsta aus^^. Die Ordnung galt aber

ebenso für die attischen Metoiken^^, wenigstens soweit sie

nicht Freigelassene waren. Denn diese scheinen nur an ihre

Deszendenten vererbt zu haben, in deren Ermangelung ihr Ver-

mögen an den Freilasser, vielleicht auch dessen Erben fällt ^*.

Stirbt dagegen der Metoik ohne Erben, so ist wohl Anheim-

fall seines Vermögens an den Staat eingetreten^^. Bei den

Sklaven endlich kann ein Erbrecht überhaupt nicht in Frage

^^ Dem Gesetze über die dem Archon obliegende Pürsorge für

die oTxoi i^zpri\j.o\}iiz^oi (S. 58 A. 16) gibt Isaios v. Apoll. E. 30 S. 179

die Deutung, er habe dafür zu sorgen gehabt o-w; av u.t) i'it^r^\}.üyi-i\.

o\ oTviot, und Caillemer p. 133 hat danach mit Zustimmung von Beauchet

p. 571 für den Archon das Recht in Anspruch genommen, in Er-

mangelung gesetzlicher oder testamentarischer Erben in das verwaiste

Haus einen Erben hineinzuadoptieren. Dafs aus Anax. Wiet. an Alex.

12 S. 14 Sp. nichts für die Sache zu entnehmen ist, hat Wyse zu

Isai. a. St. gezeigt. Nicht besser begründet war es, wenn GrafshofF

p. 80 in diesem Falle selbst für die nachkleisthenische Zeit ein Erb-

recht der Geschlechtsgenossen statuierte, das Dareste Science du droit

p. 123 selbst auf die Phrateres ausdehnte.
ß2 Vgl. S. 476 A. 22.

63 Aristot. 58, 3 (S. 65 A. 47). [Demosth.] g. St€2^h. II 22 S. 1135, 24

TÖv voixov — ös xeXe'JEt l-iotxotaiav eTvai täv e-ix^a^pwv äzctatüv xal Ssviov

xal äcTüJv. Terenz Andr. IV 5, 4 (799) ff.

6* Isai. V. Nikostr. E. 9 S. 72 und über die Erben des Freilassers

Hauptst. 13 A. 8. Nichts über die Sache folgt aus [Demosth.]

g. Euerg. 70 S. 1060, 22, während im Testamente des Theophrast bei

Diog. L. V 54 unsicher bleibt, von welchen Beschränkungen die Ver-

mögensrechte des Pompylos und der Threpta befreit werden. Sehr

verschiedene Anordnungen über ein eventuelles Erbrecht des Frei-

lassers enthalten die delphischen Freilassungsurkuuden, so dafs eine

gesetzliche Regelung nicht bestanden haben kann, vgl. Caillemer p. 137 ff.

66 So Meier de bonis damimtonim p. 148, dem Grafshotf p. 83 und

Beauchet p. 581 ff. folgen. Die Annahme von Bunsen p. 50 f. und

Caillemer p. 141, es habe dann vielmehr der -poaTa-rTp geerbt, ver-

wechselt dessen Stellung mit der des römischen patronus.
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kdininen . da sie weder eine Familie lialen können noch

pjgentumsrecht besitzen; wie es ganz in das Belieben des

Herrn gestellt war . ihnen den Erwerb eines peculinm zu

gestatten, so lag es lediglich in seiner Hand, dasselbe an

Kinder des Sklaven übergehen zu lassen. >'ur die Staats-

sklaven werden wie in anderen rechtlichen Beziehungen

nach dem im dritten Buch zu gebenden Nachweise, so in

Rücksicht der Vererbimg den Metoiken gleich behandelt

worden sein.

2. Der Intestaterbfolge steht gegenüber die testamen-

tarische Erbfolge. Die eigentlichen Ausdrücke für Testieren

und Testament sind o'.aTi'Us-ikc-. und o'.aUr//.rj : dafür aber

werden auch die allgemeinen Bezeichnungen o-.oovai und Zöy.z

geliraurht '"'. die an sich jede Schenkung auch unter Lebenden

bedeuten. Des allgemeinen Ausdrucks hatte sich allem An-

schein nach Solon in dem Gesetze bedient, das dem Bürger

das Recht einräumte, letztwillig ül)er sein Vermögen zu ver-

fügen , während vorher es im Besitze des (ieschlechtes zu

verbleiben hatte ^', eine Adoption also nur aus dem Kreise

der Geschlechtsgenossen zulässig war. Wenn also durch

den Wortlaut des Gesetzes eine Schenkung unter Lebenden

nicht ausgeschlossen war, so mul^ste die Absicht des Gesetz-

gebers doch der Natur der Sache nach wie nach der an-

gefügten Klausel mindestens vorzugsweise auf Zulassung von

Testamenten gehen, und die alte Überlieferung ist also sicher

in ihrem Rechte . wenn sie in dem solonischen Gesetz ein

Testamentsgesetz erkennt . das in ihm gebrauchte ooOv7.'. -A

^^ Erbschaft v.%-A yEvo; und v.'x-A l-^zw entgegengesetzt z. B. Isai.

V. KJeon. E. 41. 43, xa-rot ^bio- und -/.i-'j. IitAi-at^^ Isai. v. Nikostr. E.

22. 24. 25 S. 80 ff. v. Astyph. E. 8 S. 234. Aristot. Pol. V 7 (8), 12

S. 1309a 24.

^'' Plutarch Sol. 21 vj^jry/J.'xrpz oe xiv -w -zo\ twv o'.a'h^y.cüv vduw.

TÖv cTxov v-OL-OLU-biVM . ö 5' u) ^rySt.fzv. T'.; ETTtTOi-ia; £1 UT] TTaloä; elcV OrJTlÜ

oojvo;'. -1. Tj'o'j "/.TA. Aristot. 35, 2 xal tcöv Zo/.iovo; &c3tiüjv o3oi dficsts-

ßTjT7j3£i; ti/ov (xadcT/.ov) — otov -epl -o'j ooüvai -i ia-jToü lu av i^O.r^ xjpiov

ro-T^aa-^s; xa&s'-a;. Demosth. g. Lept. 102 S. 488. 9 ö asv 2o/.wv

li>T^xE voaov £;iiv2'. wr^n: rä itjz'j'j v) ri-< t'.; 3oj/.t^T2'.. J7v ixt; Traioe; wr-
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sauToG durch otaOsaOoti x. s. ersetzt ^^. Das von Solon ge-

währte Recht letztwilliger Verfügung über das Vermögen
aber war insofern ein beschränktes, als es nur dem zusteht,

der keine ehelichen Söhne hat, beim Vorhandensein ehelicher

Töchter aber an die Bedingung geknüpft ist , dafs wer das

Vermögen erhält, zugleich die Hand der (bzw. einer) Tochter

erhalten mufs^'*. Denn eine Enterbung der Kinder durch

Testament ist dem attischen Eechte fremd *^"-, nur bei Leb-

^^ An den Anm. 59 angeführten Stellen und öfter, so dafs Wyse
p. 320 darin sogar the consecrated phrase of Solon's law findet. Gegen
alle Überlieferung aber streitet die Annahme von Brück S. 53 if., in

Solons Gesetz handele es sich allein um Adoption unter Lebenden.

Dafs auch bei Isai i\ 3fen. E. 14 oiorOEaUat nicht, wie er im Nachtrag
S. 19 f. behauptet, auf Adoption unter Lebenden gehen kann, folgt ans

dem konstanten Sprachgebrauch der Redner. Es ist ganz in Isaios

Art, die Berechtigung der Adoption des Sprechers durch Menekles bei

dessen Lebzeiten damit zu begründen, dafs sie nach Solons Testaments-

gesetz berechtigt wäre.

^^ Isai. V. Pyrrh. E. 68 S. 58 ö votjio; otappvjor^v liyzi j^Eivcti oictOsaJ^ctt

OTTco; äv i%iXri ti; xöt ^'jto'j sötv [xy] Traioa? yv/jatou; xotTcxÄt'-r] öt'ppevot; , otv

oi ^r^h^ioii 'aoitoüätzt^ aijv Taüxods. oüxoüv it-zziu. xiöv O'jyaTspcuv eati ooövott xott

oia&£a&at xi aüxoO' ötveu oe xtöv y^jrpimw O'jyotxspwv o'Jy_ ofov x£ ojt£ zotTao(ai)at

o'jxe oo'rmi o'joevt oüSev xüJv ict'jxoü. Ahnlich 42 S. 43 o'jxe oiotft^aOat o'üxe

Sciüvai oiSsvt oüoev ?;£(5xi xxX. e*. ^r;s<. JE". 13 S. 262. AVie an der ersten

Isaiosstelle und in desselben B. v. Astyph. E. 1 S. 230 dem TroiTJaaaftcd,

so steht an der zweiten dem StaiSea&ai das allgemeinere ooOvai gegen-

über, jenem um auch Schenkung ohne Adoption, diesem um auch

Schenkung unter Lebenden einzubegreifen. Um auch letztere aus-

zuschliefeen, legte nach Isai. r. PhiloH. E. 62 S. 155. 52 S. 149 Androkles

die Diamartyrie ein du; ojx soiuxev ojxe oieHeto tI)iXoy.x7^;j.cov. Anderwärts

werden beide Ausdrücke ohne Unterschied der Bedeutung verbunden,

wie V. Apoll. E. 9 S. 165 oieiIexo xrjv ouaiav xat e^wxc x^ Ixstvou [xev (J^r^xpi

xx). Dafs SiotÖEaDott eigentlich die Erbeinsetzung durch Adoption be-

deutet, wie Bunsen p. 55 n. 11 behauptet, möchte ich weder aus diesen

und ähnlichen Stellen [v. Menekh E. 18. r. PhiloJct. E. 54 S. 61) folgern,

noch finde ich es anderweit bestätigt, vgl. Schömann zu Isai. p. 251,

der freilich Bunsens Annahme noch festhält. Aber in oiaxtSEai)ai liegt

nur die Bedeutung des Verfügens, die vom Sprachgebrauche dann auf

letztwillige Verfügung beschränkt worden ist.

^^ Das Gegenteil behaupten freilich ältere und neuere Gelehrte,

wie Meursius Themis attica II 13. Boissonade p. 43 und Dareste Plaid,

civ. ä. Bern. I p. XXXI, aber ohne jeden Anhaltspunkt.
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Zeiten kaim sie der Vater durch Apokeryxis bewirken (S. 503).

Wie aber die Bestimmung betreffs der Töchter durch den

hohen Wert bedingt ist, den die antike Anschauung auf die

Fortpflanzung der Familie legte, so findet aus dem gleichen

Grunde auch sonstige Erbeinset/Aing in der Regel nur in

der Form testamentarischer Adoption statt. Beruhte diese

Regel auch soviel wir sehen nicht auf Gesetz , sondern auf

Herkommen, so wurzelte dasselbe doch so tief in der Denk-

weise des attischen Volkes *'\ dafs die Beispiele von Erb-

einsetzung ohne Adoption noch aus der Rednerzeit nur ver-

einzelt und zum Teil unsicher sind^^. Erst in der Folge-

^^ Abweichend auch hierin das gortynische Recht, das eine

Adoption nur unter Lebenden und Schenkungen auf den Todesfall nur

vom Manne an die Frau und vom Sohne an die Mutter kennt. Aber

gleiches Recht auch für das solonische Athen anzunehmen wurde Brack

S. 51 ff. nur durch seine willkürliche Interpretation des solonischen

Gesetzes möglich. Ebendarum vermag ich ihm auch nicht zu folgen,

wenn er zwei wesentlich verschiedene, aus verschiedenen Quellen ent-

standene Testamentstypen statuiert, das Adoptionstestament, das aus

der Adoption, und das Legatentestament, das aus der Schenkung von

Todes wegen erwachsen sei. Der Frage übrigens, ob in jenen Ver-

gabungen des gortynischen Rechts Schenkung auf den Todesfall (Zitel-

mann und Brück S. 18 ff.) oder Vermächtnis (Herausgeber des Recueil

II p. 134) vorliegt, kann ich darum keine Bedeutung beimessen, weil

eine scharfe begrift'liche Unterscheidung zwischen beiden im griechischen

Rechte überhaupt sich m. E. so wenig herausgebildet hat, als sie in

der Terminologie geschieden worden sind, vgl. Brück selbst S. 109 ff.

^2 Ob den in Isaios erster Rede bekämpften Gegnern Kleonymos

sein Vermögen in der Weise testiert hatte, dafs er einen von ihnen

adoptierte, ist nicht mit Sicherheit zu erkennen. Dafür läßt sich mit

Wyse das Schweigen des Redners von der sonst drohenden Vernichtung

des Hauses geltend machen, dagegen mit Schulin S. 32, dafs die Zu-

wendung wiederholt (§ 18. 24. 48) als Stopsa bezeichnet wird, was sonst

der Ausdruck für Legate ist (zuviel folgert aus dem Ausdruck Brück

S. 127 ff.). Sicherer scheint, dafe wenn bei Isai. r. ApoU. E. 6 S. 164

Eupolis von seinem Bruder Mneson zum Erben eingesetzt zu sein be-

hauptete, nicht an Adoption zu denken ist. Wenn dagegen nach der-

selben Rede § 9 S. 165 f. Apollodor seiner Schwester sein Vermögen
vermacht, so zeigt die gleichzeitige Bestimmung des Lakrateides zu

ihrem Gatten, dafs er sie als Erbtochter adoptiert (S. 513). Unberechtigt

aber war es jedenfalls, wenn Schulin S. 32 wegen der zweimaligen

Gegenüberstellung von o&jvat und Trotr^caaOai (Anm. 59) den Gebrauch
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zeit kann sich das attische Testament zu einem blofsen

Schenkungsakte entwickelt haben *^^. Andrerseits ging die

Beschränkung der Testierfreiheit auf den Fall des Fehlens von

Deszendenten nicht so weit, dafs nicht auch im entgegen-

gesetzten Falle freigestanden hätte , durch letztwillige \'er-

fügung entweder einem Sohne ein Präzipuum oder der Tochter,

bzw. der Witwe eine Mitgift, oder aber Legate an Verwandte

des ersteren Yerbums überall als Kriterion für Erbeinsetzung ohne

Adoption ansehen wollte, was ihn zwang, für Stellen wie Isai. v. Philoli. E.

3 S. 121. V. Arist. E. 9 S. 258 ein Mittelding zwischen den Testa-

menten mit Adoption und denen ohne Adoption su statuieien, für

dessen Unterscheidung es an jedem Merkmale gebrechen würde. Auch
bei den -/.«töc oosiv dp/^iaßr^Toüv-c; in Isaios R. v. Nikostr. E. 1 S. 68

haben wir nach § 7 -jei; xccri oostv nur an die gewöhnliche Form der

testamentarischen Adoption zu denken.

®^ Einen sicheren Beleg bietet von den sechs von Diogenes Laertios

aufbewahrten Philosophentestamenten das des Epikur X 16, das Amyno-
niachos und Timomachos zu Erben ohne Adoption einsetzt, freilich

/otTÖc TTjv cv ivi fj-r^TpiiHu ävaYcYpottj.|j.£VT^v tv.'x-zi^jw ooatv, also nur eine schon

bei Lebzeiten gemachte Schenkung auf den Todesfall bestätigt. Das

Testament des Platou, des anderen attischen Bürgers unter den Sechs

III 30 enthält nur ein Vermögensverzeichnis mit einzelnen Verfügungen.

Aber auch die Testamente des Aristoteles V 9 und der Peripatetiker

Theophrast V 51 if. Straten V 62 und Lykon V 70 durften, wiewohl

alle Metoiken waren, nach dem S. 567 Bemerkten von den Bearbeitern

dieser Testamente, Bruns Zeitschr. d. Savigny-Stiftung E. A. I (1880)

S. 1 ff. Dareste Annuaire — des c'tudes grecques XVI (1882) p. 1 ff. und

Phrankias cd fSiaO^flxia ITkiTcavos yiu ^AQiajoiiXovg (Athen 1904) für das

attische Eecht verwertet werden. Dem Testamente des Aristoteteles

liegt offenbar die Voraussetzung zugrunde, dafs er, wie die Ammonios
zugeschriebene Vita angibt p. 398 "West., schon bei Lebzeiten Nikanor

adoptiert und ihm seine Tochter Pythias verlobt hatte, Herpyllis

aber nur seine Konkubine, deren Sohn Nikomachos also vo8o; war-,

vgl. Schulin S. 27 f. Die drei übrigen Testamente treffen Verfügungen

über alle Vermögensobjekte, ohne dafs von einer Adoption die Rede

ist. Das Schullokal vermachen Theophrast und Lykon je zehn Freunden

zu gemeinsamer Benutzung, twv YiTp^M!-'-^''"""' cpiXcuv dst toI; ßou/diAEvoi;

Q'jT/rStA'izvi 7.cä ajij.'iiXoaociciv jv ccj-cti;. wie es Theophrast ausdrückt.

Vgl. dazu V. Wilamowitz Antigonbs S. 263 ff. , dem ich aber so wenig

wie Gomperz Griechische DenJcer II S. 561. III S. 444 zu folgen vermag,

wenn er in den Philosophenschulen förmliche Verbände und zwar Kult-

vereine erblickt.



Elftes Hauptstück. Piivatklagen des Archon. 5(35

wie Nichtverwandte uud Heiligtümer auszusetzen^*. Doch
war diese Befugnis, wenn auch nicht vom Gesetze aus-

diücklich anerkannt, so (h)ch jedenfalls vun der Praxis ge-

stattet in der Voraussetzung, dafs das Erbteil der Kinder

durch solche Zuwendungen nicht zu sehr geschmälert werde,

uud eben darum ihnen auch kein gesetzliches Mafs bestimmt;

in einem Falle hören wir, dal's sie mehr als die Hälfte des

Gesamtvermögens betrugen *'°, Seit dem dritten Jahrhundert,

also später als die oben besprochenen Erbeinsetzungen

ohne Adoption , begegnen Testamente , in denen durch

Einzelzuwendungen über das Gesamtvermögen verfügt wird

(Anni. (33), natürlich von solchen, die keine Leibeserben

hinterlassen, Nicht zufällig ist es, dais in diesen Urkunden

zugleich Testamentsvollstrecker (i-vxzlY.y.i} bestellt werden,

deren sichere Erwähnung zuerst in dem Testament von

''* Hierher gehören die Testamente des Konon bei Lysias /;. Arist.

Vtrm. 39 f. 8. 689, des Vaters von Demosthenes g. Aphoh. I ö S. 814,

17 fi: 42 f. S. 826, 21 ff. II 15 S. 840, 12, des Pasion hei Demosth.

/: Fhorm. 34 f. (Anm. 11). g. Steph. 1 28 S. 1110, 4ff'., des Aristoteles

(Anm. 63). Über den Fall des Polyeuktos bei Demosth. g. Spud. 6

S. 1029, 21 u. s. vgl. Anm. 38. Nach diesen Beispielen lälst sich die

Piechtsgültigkeit solcher Verfügungen nicht bezweifeln. Wenn die

gegenteilige Meinung von Schümann j). 251 sich auf die Äufserungen

der Redner stützte, nach denen beim Vorhandensein von Leibeserben

das Recht zu testieren überhaupt ausgeschlossen sein soll (Anm. 59j,

so fallen diese gegenüber dem glaubwürdig festgestellten Gesetzestext

(S. 561) nicht ins Gewicht, ohne dat; es der Auskunft von Boissonade

p. 51 f. bedarf, das verpönte otccD^aÖat bedeute nur die Einsetzung eines

Universalerben, was gegen den Sprachgebrauch streitet.

®^ Nach Konons Testament bei Lysias a. a. 0. erhält dessen Sohn

Timotheos von nahezu vierzig Talenten nur siebzehn , den gröfsten

Teil des Restes freilich nicht Bruder und Neffe, sondern die Heilig-

tümer der Athena und des delphischen Apollon. Demosthenes aber

folgert g. Apli. I 44 S. 827, 13 aus der Höhe der seinen Vormündern

zugute kommenden Vermächtnisse, dals das ihm hinterlassene Ver-

mögen mehr als das Doppelte betragen habe. Dafs ein Legat nicht in

Immobilien bestehen durfte, ist von Bunsen p. 61 mit Unrecht aus

Isai. V. Phil. E. 30 S. 138 f. geschlossen und bereits von Caillemer

p. 37 durch den Hinweis auf die dem ApoUodor als 7:p£3,jciov vermachte

0'j\oiv.ict (Anm. 12) erledigt worden. Die Irrtümer von Robiou p. 49 f.

bedürfen keiner Widerlegung.
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Aristoteles auftritt ^^. Sonst lag beim Vorhandensein un-

mündiger testamentarischer Erben die Ausführung des Testa-

ments deren Vormunde ob*'^ Von besonderen Klagen, durch

die ein Legatar die verweigerte Auszahlung des Legats er-

zwingen konnte, ist uns nichts bekannt.

Fragen wir weiter nach den Bedingungen der Testaments-

errichtung, so kann dieselbe nur durch einen volljährigen

Bürger erfolgen. Minderjährige und Frauen dürfen nicht

testieren ^^ ; darum bestimmt das Gesetz, dafs letztwillige

Verfügungen , die der Vater von vollbürtigen Söhnen trifft,

in Kraft treten, wenn die Söhne vor erlangter Mündigkeit

sterben*'^. Aber auch dem, der selbst erst durch Adoption

in ein Haus aufgenommen ist, steht das Recht zu testieren

nicht zu^", so dafs, wenn er ohne Leibeserben stirbt, das

^^ Bezeichnenderweise aber nur eco? av Xtv-ctvcup xaxctXorßTj , Itti-

fxsXeta&ai 'Apta-o|jivT^v -/.t/.., d. i. bevor Nikanor, Aristoteles Adoptivsohn

(Anm. 63), die P'ürsorge übernehmen kann. Im weiteren Verlauf werden

dann die Fünf als ezitpoTzoi bezeichnet, wie im Eingang Antipater zum

STriTpoTro? Tiav-iov /al oii TravTo; bestellt wird. Aber auch in Piatons

Testamente werden am Schlüsse sieben im'Tporoi ernannt, in denen

wegen des fehlenden Genitiv nicht blofs Vormünder des Adeimantos

zu erblicken sind.

^'' So auch nach dem von Brück S. 124 f. 147 f. nicht ganz richtig

beurteilten Testament des Diodotos in Lysias Rede gegen Diogeiton,

neben dem die mündlichen Aufträge des Diodotos keine rechtsverbind-

liche Bedeutung haben. Dafs die nach §6 8. 896 der Frau aus-

gehändigte Summe keine Zuwendung unter Lebenden ist, macht § 1.5

S. 903 klar.

^^ P'ür Minderjährige folgert es Isaios v. Arist. E. 10 S. 259 aus

ihrer Unfähigkeit zu Rechtsgeschäften, wonach der gleiche Schlufs für

die Fi'auen zu machen ist. An den von Bunsen p. 56 f. für die Testier-

fähigkeit der letzteren angeführten Stellen, Demosth. f. Phorm. 14

S. 949 i. A. g. SpucL 9 S. 1080, 16. 21 S. 1034, 15, ist von Testamenten

gar keine Rede, wie Schulin S. 11 f. bemerkt hat.

69 Gesetz bei [Demosth.] g. Stejjli. II 24 S. 1136 (S. 511 A. 42).

'o Gesetz bei [Demosth.] g. Steph. II 14 S. 1133. g. Lcoch. 67 f.

S. 1100, 18 ff. (S. 510 A. 41). Wenn Aristoteles in seinem Testamente

für den Fall, dafs sein Adoptivsohn Nikanor ohne Leibeserben sterben

sollte, die von diesem zu treffenden Anordnungen für gültig erklärt,

so spricht er damit keine Befreiung von dem Gesetze aus (Schulin

S. 28), zu der er kein Recht hat, sondern sanktioniert in analoger An-
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Vermögen an die vor seiner Adoption Berechtigten zurück-

fällt. Ferner ist das Recht denen entzogen, deren Willens-

fähigkeit durch Wahnsinn. Alter. Zaubertränke oder Krank-

heit beeinträchtigt ist ; ebenso ist ungültig ein Testament,

das durch Überredung seitens einer Frau oder durch

physischen Zwang zustande gekommen ist"^ Zeitweilig der

Testierfähigkeit beraubt waren die Rechenschaftspflichtigen '2.

Dafs aber auch die Xeubürger ihrer entbehrt hätten, beruht

nur auf einem Sophisma des Verfassers der zweiten Rede
gegen Stephanos'^. Im Gegenteil ist vorauszusetzen, dafs

auch Metoiken. soweit sie nicht Freigelassene waren, nach

den Bestimmungen des attischen Rechts jedenfalls über ihr in

Wendung des Anm. 69 angeführten Gesetzes jene Anordnungen als

eigene Eventualverfüsangen. Die Deutung von Brnn?, Dareste und

Phrankias, dafe die Worte lediglich auf die Xikanor aufgetragene

Fürsorge für die Kinder des Aristoteles gehen, verträgt sich nicht mit

dem Znsammenhange. Dafe übrigens die Adoptivsöhne über ihr eigenes

Vermögen ein Testament hätten errichten dürfen, wie Bansen p. 59 n. a.

annehmen, ist darum unwahrscheinlich, weil nach Demoslh. g. Spud.

4 S. 1029. 8 der Besitz des Adoptierten an den Adoptierenden über-

geht, vgl. Caillemer p. 2-5.

'• Gesetz bei [Demosth. g. Steph. II 14 nach den S. 510 A. 41 aus-

geschriebenen Worten iv jxtj mavieiv ^ ff-putz ^ :5aptiix<ov Tj v^3ou I^ex-ev

xirz'i/.Tf^.^. Daraus die mehr oder weniger vollständigen Zitate bei

den Eednem, a- K. 16 S. 1133, 25. IsaL r. Philokt. E. 9 S. 57. r. Men.K 1.

r. Xü:o$tr. E. 16 S. 76. p. Asttfph. E. 37 S. 252. Lysias b. Suid. u.

v.iOcai; {Fr. 230 S.>. Hyper. </. Aih. 17 C. & Aristot. 35, 2, nach

dem die Dreifeig diese Klausel aufhoben, oro»; ultj ^ -rw; i?jxci^ä-/T2i;

i^ooc;. Plut. Sol. 21. Die von dem letztgenannten au? eigenem hinzu-

gefügten Bemerkungen berechtigen nicht zu der Folgerung von Schulin

S. 12. dafe jedes durch Täuschung veranlaßte Testament ungültig ge-

wesen sei. Den solonischen Ursprung der Klausel konnte Brück S. 35.

zur Gesehichte S 14 f. nur darum bezweifeln, weil er die Worte des

Aristoteles Td; zposw^a: vj^.'y/.ia; — i^d/.ov, durch Kaibels ungenaue

Übersetzung verleitet, milsveretand. während der wirkliche Sinn schon

durch den Zusammenhang der Stelle aufeer Zweifel gestellt wird.

'2 Aisch. g. KU?. 2l's. 414 (S. 512 A. 45).

''^
§ 15 S. 1133. 17, dessen offenbare Verdrehung des S. 510 A. 41

ausgeschriebenen Gesetzes noch Hermann SiA.^ § 117, 17 täuschte,

während schon Meier de honis äamn. p. 60 f. und Schömann Bec. 1828

S. 341 :. den Tmgschlufs aufgedeckt hatten.
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Attika vorhandenes Vermögen letztwillig verfügen (vgl. S. 560),

wohl auch adoptieren durften ''*. Die Fähigkeit, Testaments-

erbe zu werden, unterliegt, soweit es sich um Adoption handelt,

den Bedingungen, die jeder zu Adoptierende zu erfüllen

hat (S. 512), im übrigen aber nur den staatsrechtlich ge-

botenen Beschränkungen ^^

Was die Form der Testamente '"^ angeht, so war dieselbe

ebensowenig wie bei anderen Rechtsgeschäften (cJt>|Xi36Xata)
'^

vorgeschrieben; nicht einmal schriftliche Aufzeichnung seheint

zur Rechtsgültigkeit einer letzt willigen Verfügung erforder-

lich gewesen zu sein ^^. Um so üblicher war die Zuziehung

von Zeugen bei der Testamentserrichtung, namentlich aus

der Zahl der Verwandten und Freunde, deren Namen in

dem Testamente zu verzeichnen waren '^^. Da sie aber von

'* Wie nach aiginetischem Rechte nach Isokr. Aigin. 12 K. 4.

''^ Also Grundbesitz z, B. konnte nur ein Bürger erben oder ein

Metoik, dem v(XTrpii erteilt war, was für die Testamente der Peri-

patetiker in Betracht kommt. Dafs ein üttejOuvo; nicht zum Erben ein-

gesetzt werden konnte (Bunseu p. 65), folgt aus Aisch. a. a. 0. nicht.

"^ Vgl. über dieselbe Gneist die formellen Verträge S. 445 ff.

'' Wenn die Testamente von Isai. v. Nikostr. E. 12 S. 74 den

C'jfi.ßoÄaiot zugerechnet werden (vgl. v. Arist. E. 10 S. 259), so ist dieser

Begriff nicht in dem engeren Sinne des Vertrags zu verstehen, wie

namentlich Bunsen p. 53 mit weitgehenden Konsequenzen getan hat,

und zuletzt wieder Brück S. 117 ff. , der damit seine Herleitung des

Testaments aus der Schei ]:ung auf den Todesfall stützen will.

'® Dafs die Verfügung des Polyeuktos, dem Sprecher von Demo-

fethenes Rede gegen Spudias ein Haus für die auf die Mitgift seiner

Tochter noch geschuldeten zehn Minen zu verpfänden, nicht, wie man
gewöhnlich annimmt, schriftlich, sondern nur mündlich getroffen war,

scheint mir nach der Erzählung § 16 ff. S. 1032, 21 ff. mindestens das

Wahrscheinlichere zu sein.

''^ Über die Zuziehung von Zeugen sind die Hauptstellen Isai.

V. Astyph. E. 7 ff. S. 284 ff. und r. Ni]wstr. E. 12 ff. S. 74 f. Aus der

ersteren Stelle § 12 S. 236 geht hervor, dafs jene wenigstens durch

das Gesetz nicht gefordert war, wenn sie aber erfolgte, die Nennung

der Zeugen im Testamente zu ei-/olgen hatte; denn die Worte zI-aö^ t^v

jj-TjOs ä'XXov fjLTjOeva ifyey^d^'Üai £v tw ypaaixotTEi'oj ij-apT'jpa und eI o' ivavxt'ov

p.otpT'Jpa)v cpatvsTctt o[a8£,a£vo; enthalten sich ausschliefsende Gegensätze.

Von einer Verzeichnung der Zeugen auf dem Umschlag des Testamentes,

die Heraldus Animadu. ad i. A. et E. II 5, 16. 20 und Bunsen p. 67
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dem Inhalte des Testaments nicht notwendig in Kenntnis

gesetzt zu werden brauchten und dasselbe ebensowenig zu

unterschreiben hatten , als eigenhändige Niederschrift oder

auch nur Unterzeichnung durch den Testator erforderlich

gewesen zu sein scheint^", so konnten die Zeugen in der

Regel nur die Tatsaclie der Testanientserrichtung, nicht aber

die Identität eines Testaments beurkunden ^V Eine Gewähr
gegen Fälschung bot dagegen die Versiegelung der Urkunde
durch den Testator ^^ und vor allem ihre Niederlegung bei

annehmen, findet sich keine Spur, vgl. Schömann zu Isai. p. 413. Auf
jenem wurde nach Demosth. (). Steph. I 18 S. 1106, 26 nur ein Vermerk

über den Inhalt, wie oiaÖT^xr] Haanovo; angebraclit.

^^ Weder die eine noch die andere folgt aus Wendungen wie

e'Ypa'Lsv o'jtw; £v o'.o(Hy/.7] Isai. v. FhiJolt. E. 7 S. 128 u. ä.

8^ Isai. V. Nil-ostr. E. 13 S. 74 f. l-zi os — -/.Gti -(üv otc(7i))£yEviov ol

TToXXoi O'J0£ Xsyo'jat toi; 7rapctytyvoij.£vot; o ti oiart'&tVTai, iÄX' aüroy iaovo'J roij

xaxa^aüetv otaSY/.ct; fxap-upa; Trapta-av-ctt, toü oe O'jtj.ßatvovxo; lart -/.nX ypctix.-

[Aarelov dX^ayf^vcct xal Tavav-ta Tat; toü TeSvsöiTo; otaSr^xai; tj.£T£YYpacprjvai

(Wyse für (j.£TaYpa'.pT(vat)* o'joev yäp fx.coJv.ov o't jjiapT'jp£; EfoovTai, ti i'i ali;

lx>v^.)Vrjaotv 5i5ti}T^7,a!c ccjTai '•i7:o'ja''vovTC(t. Xatürlich konnte es im Interesse

des Testators liegen, die zugezogenen Zeugen auch von dem wesent-

lichen Inhalt seines letzten ^^'illens in Kenntnis zu setzen. Xicht mehr

ist auch Isaios Aufserung an der anderen Anm. 79 angeführten Haupt-

stelle zu entnehmen. Ein Mifsverständnis aber war es, wenn Heraldus

a. a. 0. die Zuziehung der Zeugen nur zu der Deposition des Testa-

ments gefolgert hatte, die weder durch den Aorist xotTaXiTTcTv noch

durch Isai. v. PliiloM. E. a. a. 0. verbürgt wird, wo o'i -apc(y£voa£voi

gleichfalls die Zeugen bei Abfassung des Testaments sein können.
8- Isai. V. ApoUod. E. 1 S. 160 zX Tt; — tocOt' Iv Yp^i^aast y.ctT£i}£To

TTotpoE Tiat a7]arjV7'rj.£vo;. Das am Testament hängende Siegel pflegte in

einer Kapsel verwahrt zu werden, Aristoph. Wesiy. 584 tt; oiot^xr, xoti

T7J y-o'fyj, ~Tj -oEv'j C£[j.vüi; Tot; ar^fAEtoiatv iTzo'jsr^. Aus dem hier und bei

Demosth. g. Steph. I 17 S. 1106, 21 f. gebrauchten Plural durfte Wyse
zu Isaios p. 387 nichts für die Versiegelung des Testaments auch durch

die Zeugen schliefsen. Ebensowenig folgt dafür etwas ans Demosth.

g. Äph. 11 5 S. 837, 12 oder g. SpwI. 21 S. 1034, 17. An der ersteren

Stelle ist nur davon die Rede, dafs nach dem Tode des Testators

andere, in deren Interesse es lag, jede Fälschung des Testaments zu

verhüten, dasselbe durch herbeigerufene Zeugen mit versiegeln (zapot-

cjT][jiatv£a&at) liefsen, vgl. Philipp! Symhölae ad doctrinam iuris Attici p. 9.

In der Rede gegen Spudias aber sind die von der Witwe des Poly-

euktos hinterlassenen Yp^auaTct kein Testament, sondern Aufzeichnungen
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einer Behörde oder einem Verwandten oder Freunde ^^. Im
letzteren Falle, der der üblichere war, wurde zur gröfseren

Sicherheit das Testament auch in einer Mehrzahl von

Exemplaren ausgefertigt und diese bei verschiedenen Per-

sonen deponiert^*. Wie trotz diesen Vorsichtsmafsregeln

die Unterschiebung von Testamenten in zahlreichen Fällen

nicht nur versucht, sondern auch geglückt ist, lehren die

Reden des Isaios.

Nachträge einem Testamente beizufügen oder Modi-

über dem Spudias gewährte Darlelien, und die Siegel, mit denen diese

verwahrt waren, nicht, wie Bonner the tise and eff'ect of aitic seals in

Class. pliilology III (1908) p. 405. 403 behauptet, die ihrer als Zeugen

zugezogenen Brüder, sondern ihre eigenen. Beiläufig bemerke ich, dafe

der von Bonner p. 406 f. wieder gemachte Versuch , die Beglaubigung

von Urkunden durch Untersiegelung auch als griechische Sitte zu er-

weisen, mifsglückt ist. In der einen dafür geltend gemachten Inschrift

von Olympia n. 52 (Dittenberger Syll. n. 314) Z. 39 heifst iatppayta,uivTj

versiegelt, wie Z. 12 f. unzweifelhaft macht. Dasselbe bedeutet ^7:1-

ar^fj-aiveaftctt in der Inschrift von Kalymna Brit. mus. n. 299 (Dittenberger

n. 512) Z. 31. Aber Demosth. r. Kranz 250 S. 310, 21 xis cöö-ivci;

i7r£3r|;j.atv£3i% hat, wie ich zu S. 105 A. 205 nachtrage, damit nichts zu

schaffen, sondern das Verbum steht da in demselben Sinne wie z. B.

Aisch. naQUTiQ. 49 S. 230.

^^ Ersteres ist nur in Isaios erster Rede für Kleonymos bezeugt,

der sein Testament bei den Astynomen deponierte, ohne dafs diese

Niederlegung mit ihrem Geschäftskreise etwas zu tun hätte, vgl. S. 92.

Eine freiwillige Gerichtsbarkeit kennt das attische Recht überhaupt

nicht. Worauf die Angabe des Harpokr. u. oost;, die zu ihrer Annahme
verführt hat, fufst, läfst sich nicht sagen, da er die Stelle des Deinarch,

auf die er sich bezieht, nicht ausschreibt. Für das andere vgl. Lysias

g. Diog. 5 S. 894. Isai. v. Apoll. E. und v. Philokt. E. a. d. aa. 00.

V. Astyph. E. 5 f. S. 232 f. Demosth. g. Steph. I 18 S. 1106 a. E.

^* Lysias a. R. 7 S. 897. Theophrast legte sein Testament, wie

an dessen Schlufs gesagt wird, in drei versiegelten Exemplaren unter

Zuziehung zum Teil verschiedener Zeugen nieder, Arkesilaos nach

Diog. L. IV 43 f. in drei Städten. Auffallend ist darum, wie g. Steph.

II 28 S. 1137, 18 es heifsen kann otorTJr^y.cLv oü^si; 7:toT:oTc ävTt'ypacpot

lTtonr,aaTo. Aber aus dem Zusammenhange geht hervor, dafs es sich

dabei nur um offene Abschriften handelt, die man vermied, um das

Geheimnis des Testaments zu wahren: roitou yäp evexa xotTaÄsiTiouaiv

(otat)7^xa;) o'i 8taTi9^[j.£voi ?va fATjOet; efö-rj et oiotTtOevtat, wo vor xotTot? et'ro'jatv

der Ausfall von 7.o(Ta3£arjaa5[j.dva; mit Reiske anzunehmen ist.
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fikationeu in ihm vorzunehmen war gestattet , mochte man
sie in dem zu diesem Zwecke vom Depositar zurück-

verlangten Testamente selbst anbringen oder in einer ])e-

sonderen Urkunde (--paauaTsiov) unter Beobachtung der beim

Testamente üblichen Formen niederlegen^'^. Mindestens frag-

lich aber ist es, ob völlige Aufiiebung eines früheren Testa-

mentes durch ein späteres zulässig war; nach den uns über-

lieferten Fällen war die deponierte Urkunde vom Testator

zurückzunehmen oder aber vor Zeugen die Erklärung ab-

zugeben, dafs er sie nicht mehr als gültig betrachte^". Dafs

zu der Zurücknahme des Testaments die Zustimmung derer,

zu dessen Gunsten es gemacht war, erfordert wurde, ist nicht

nur unerweislich, sondern geradezu undenkbar ^'^.

®'' Bei Isaios r. Kleon. E. will Kleonymos sein bei den Astynomen

deponiertes Testament zurückhaben, nach der Behauptung der Sprechers,

um es zu kassieren {'hilzvi, äjjcc. § 14. 18 ft'.). nach der Behauptung der

Gegner in der Absicht ^7rotvop>)(ü5at xcti ße^ottwacei a'it'atv ccjtoI; ttjv owpcdv

(§ 18 u. ö.). Hiergegen Avendet der Sprecher ein § 25 'iz\ os xott zl ~<.

Trpoaypa'I^at to'jtoi; cßo'j/cTo, oiä -<. o'r/. iv kxipoi fpd'hii^ ocjto YpafAij.aTeiti)

xotTiÄiTTcv, cTTEtOTj Tot '(^'i\).\).'x-z'x TTcepi T(jüv dpyrjvtüjv o'jx cVjvt^Otj J.aßtiv; dtveÄciv

ijL£v yctp — o'jy oto; t' TjV öt/.Xo ypotaactTtTov r^ to rctpi -zr^ ^p/^ 7.£![J.evov'

ypct-Lcti V ilr^'i £?; £T£pov sf Tt I,3o'!)?.£to y.cä ar^oä Toüi}' r^aiv äa'^taßrjTT^atfj.ov

iäv. Darin sind die Worte dveXsTv — xetfAEvov sinnlos und lassen sich

nicht mit Wyse als mark of an advocates chicanei'y rechtfertigen, für

die man keinen Zweck absieht. Röder Beiträge zur ErUärtinff ti. Kritik

des Isaios S. 12 f. bemerkt mit Recht, dafs durch die gesetzliche

Möglichkeit, durch ein neues Schriftstück das deponierte Testament

ohne weiteres aufzuheben, die Argumentation des Sprechers vollständig

hinfällig würde. Sein Vorschlag aber a7,/.oj ypotaaotTEJw tj -zw t.. t. 4.

7.£>.;j.£vii) fördert wenig. Ich bleil>e bei meiner Vermutung ö^XXw ypaa-

[irztwi TÖ -. T. i. xciti.ivov. Was Wyse dagegen einwendet , ist mir un-

verständlich, die Erklärung von v. Hille p. 79 sachlich unmöglich.
^'^ Als Euktemon von dem Depositar Pythodoros sein Testament

nicht zurückerlangen kann, oioij.o>.oyrjac(fj.£vo; — ivav-t'ov toü i'pyovTo; -/.al

Ttüv —ctpcopiov xal -o'.r^jaaävo; -o/Xoö; p-cfpT'jpct; , tu; ribv.iz ctJTtiJ 7.10^0 tj

oiot&TJxTj MV.'t' 'irKov, Isai f. Philokt. E. 32 S. 139.

^^ Die Notwendigkeit behaupten Gans S. 392 f. und Boeder S. 14ff.

hauptsächlich um des in d. vor, Anm. erwähnten Falles willen. Aber

dafs Pythodoros sich weigert, ohne Zustimmung des xipio; einer

eventuellen Erbin das Testament des Euktemon kassieren zu lassen,

ist mit Schulin S. 9 daraus zu erklären, dafs dies Testament zugleich

ein Vergleich war; denn sicherlich lag es nicht im Interesse von
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IL In Rücksicht auf die Erbschaft ist teils ihr Inhalt,

teils ihre Erwerbung zu besprechen.

1. Die Erbschaft begreift die Gesamtsubstanz des vom
p]rblasser hinterlassenen Vermögens ohne Unterschied, ob

dasselbe in unbeweglichem oder beweglichem Besitztum be-

steht ^^, einschliefslich aller dem Erblasser zustehenden

Forderungen ebenso wie der ihm obliegenden Verbindlich-

keiten^^; mit dem Antritt der Erbschaft wird also die Haftung

für die auf ihr liegenden Verpflichtungen übernommen. Es sind

also nicht blofs Schuldklagen seitens der Erben oder gegen

die Erben, sondern auch Schädenklagen statthaft^*^, während

Euktemons Schwiegersöhnen, ohne ein Zugeständnis seinerseits in die

Vergabung an den Sohn der Alke zu willigen, vgl. Wyse p. 514. Die

blofse Eigenschaft des Chairestratos als Zeuge bei der Niederlegung

des Testaments kann nicht, wie Hitzig Zeitschr. d. Savigny-Stift. Rom.
Abth. XVIII (1897) S. 179 und Brück S. 120 f. meinen, die Zuziehung

des xjpioc seiner Tochter zur Zurückziehung des Testaments bedingen.

Daraus aber, dafs Kleonymos sein Testament von den Astynomen zu-

erst durch Poseidippos, dann durch Diokles zurückfordern läfst, die

beide zu den von ihm zu Erben Eingesetzten gehörten, ist um so

weniger etwas zu schliefsen, als gar nicht feststeht, in welcher Absicht

die Zurückforderung geschah, vgl. Anm. 85.

^^ Dafs nur der Immobilienbesitz als Substanz der Erbschaft ge-

golten habe, wie Bunsen p. 75 f. mit Zustimmung von Gans S. 398.

Giraud p. 102 u. a. behauptet, wird für die Rednerzeit durch die

dafür angeführten Stellen nicht erwiesen.

®^ Lysias tt. 6riuon. yorifi. 8 ff. S. 590 ff. [Demosth.] //. Lol'r. 4

S. 924, 18 f. 44 S. 989,' 6 f. (f. Euerg. 32 S. 1148, 22. So klagt Apollodor

in der Rede gegen Timotheos wegen der seinem Vater Pasion gegen

diesen zustehenden Schuldforderungeu und nach Demosth. g. Fhorm.

36 S. 956 i. A. ebenso gegen andere. Aus Isai. v. Arüt. E. 15 f. S. 262 f.

ergibt sich, dafs Antritt einer überschuldeten Erbschaft Verlust am
eigenen Vermögen zur Folge haben konnte, wenn man nicht von dem
Rechte, sich von der Erbschaft loszusagen, Gebrauch machte oder

dieses Rechts ermangelte (S. 540 A. 6). Denn dafs in Attika wie in

Gortyns (11, 31 ff.) der Erbe erst durch Übernahme des Nachlasses für

dessen Verbindlichkeiten haftbar wird, begründet Bartsch Griechisches

Bürgschaftsrecht I S. 231 ff.

^^ Hierhin gehören die Prozesse des Nausimachos und Xenopeithes

gegen die Erben ihres Vormunds Aristaichmos (S. 534 A. 67) und des

Kallippos gegen Apollodor als Erben des Pasion (Hauptst. 15 § 1).

Da gegen jeden der vier Söhne des Aristaichmos nach § 2 S. 985, 9
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Klagen, die an der Person des Erblassers haften, wie Pönal-

klagen. auf die Erben natürlich nicht übergehen. Ins-

besondere müssen die Erben für Erfüllung der Verpflichtungen

des Erblassers gegen den Fiskus oder Tempelkassen auf-

kommen '•^\ und darum vererbt sich die Atimie der Staats-

schuldner auf deren Nachkommen und sonstige färben bis

zur Tilgung der Schuld ^-. Anderweite Atimie ist erblich

nur in den nicht zahlreichen Fällen, in denen das Gesetz es

von jedem der zwei Genannten einzeln geklagt wurde, ao ist mit Platner

II S. 332 zu folgern, dafs eine Klage in solidum gegen die Erben nicht

statthaft oder mindestens nicht geboten war. Nicht so klar liegt der

Fall in der Anm. 89 erwähnten Rede des Lysias. Nach der Behauptung

des Sprechers hat sein Vater wegen einer Schuldforderung au Eraton

nur einen von dessen drei Söhnen, Erasistratos , verklagt, der allein

im Lande war, aber -otv-o; zo'j S'jaßoXai'oj (§ 3 S. 590) oder 'j-ko oiTravTo;

Toö ypcüj; (§ 5 S. 593); aber trotzdem lesen wir § 6 S. 59-t, dafs nur

das Vermögen des Erasistratos ihm zuerkannt, und § 5. dafs von den

Angehörigen eines anderen, mittlerweile wohl verstorbenen Bruders

Erasiphon der Anspruch auf den ganzen Xachlafs des Eraton be-

stritten war. Für die Annahme von Partsch S. 243, dafs durch Ab-

tretung des Nachlasses an den Gläubiger sich der Erbe von seinen

Verbindlichkeiten befreien konnte, bietet die Rede keinerlei Anhalt.

^^ In den Übergabeurkunden der Werftaufseher begegnen nicht

selten Zahlungen, die von den Erben von Trierarchen für geschuldete

Schifte oder Geräte geleistet werden; die Belege sind aus dem Namens-

verzeichnis bei Böckh Seeurkunden S. 231 ft'. unschwer zu entnehmen.

Ebendaraus erklärt sich Demosth. (j. Aphob. II 2 S. 836, 18.

92 Gesetz bei [Demosth.] g. Mak. 58 S. 1069 a. E. -rM o; arj

ä-ooioovTot; TÖt; [Ats&toaet; xtüv ivj.viwj twv xf^? »leoü -/al töüv t^.Äcdv ftsiöv y.ctl

TÜJv cTTiov'jijiwv dttao'j; tlvctt v.at gcj-ou; xal '(bioz "/.^i 7./.T^fovo;j.o'j; tou; to'Jtcuv

lisic, av cÜTroowJtv. Demosth. g. Andr. 34 S. 603 a. E. g. Timokr. 201

S. 762, 23. g. Theokr. 17 S. 1327 i. A. g. Neaira 6 S. 1347, 10. Wenn
an den letzten Stellen nur von Vererbung der Atimie auf Söhne und

Enkel die Rede ist, so lassen die Gesetzesworte trotz Beauchet p. 635

doch nicht zweifeln, dafs sie sich auch auf weitere Erben ausdehnte.

Sie zu verdächtigen sehe ich keinen Grund und mufs jedenfalls die

Änderung von Glotz Solidarite p. 511 toj; -^.rjpovo'ao'j; für y.al xXt^-

povoixo'j; für unstatthaft erklären. Der Fall des Sopolis C. I. A.

II n. 811 (Inscr.jur. gr. II n. 26) Z. 104 ff", gehört nicht hierher, da erst

Sopolis in den Ersatz des Doppelten verurteilt und dadurch in Atimie

verfallen war. Doch wurde den Erben der Schuldner der Werfte

gegenüber dieselbe mildere Praxis geübt wie gegen die Schuldner

selbst, vgl. Böckh a. a. 0. S. 211 ff.

Lipsius, Attisches Recht. 37
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ausdrücklich vorschriebt^. Ebenso bedurfte es zur Ver-

erbung von Ehrenrechten auf die Deszendenten besonderer

Anordnung in dem Yerleihungsbeschlufs^*.

Den Erben liegen aber auch Verpflichtungen religiöser

Art ob. Weil Erbeinsetzung wenigstens in der älteren Zeit

nur in der Form der Adoption erfolgte (S. 563), so ruht auf

dem testamentarischen Erben die Pflicht , den Kult der

Familiengötter zu pflegen'*^. Dem Erblasser selbst hat der

Erbe die letzten Ehren zu erweisen und ihm sowie seinen

Ahnen die alljährlichen Totenopfer (iva-ytafxaxa) zu bringen^".

Erbrecht und Erfüllung dieser Pflichten gilt als unzertrenn-

lich verbunden ^^; namentlich aus Leistung oder Nichtleistung

des Begräbnisses wird nicht selten ein Präjudiz für oder

93 Nach Andok. v. d. Myst. 74 S. 85 (S. 404 A. 111) nur gegen

die in einer Ypottpr; v.).ozfj; (S. 440 f.) oder ?wf/(uv (S. 401 f.) Verurteilten.

^* Es geht dies besonders aus der Formel hervor, mit der auf

Ehrendekreten Speisung im Prytaneion und Proedrie verliehen zu

werden pflegt, sTvai ocjtoj aiTTjStv Iv Trp'j-ctvcuo xott ^xyoviov tw Ttpesß'jTccxo)

äst v,at TTpoeoptotv Iv Trötst Tot; dtYWSi otj r^ ttoXi; TtOetcz'. C. 1. A. II n. 331.

275. 276. 300. IV 2 n. 314. [Plut.] L. d. 10 B. S. 851 D; auch die Proedrie

dem jedesmal ältesten Nachkommen zugestanden II n. 410. [Plut.] S. 850 E,

während sie, wenn allein verliehen, persönlich ist n. 251. 316. 335. 341.

IV 2 n. 347 e. Die Atelie ist in den aus der Leptinea bekannten Fällen

des Konon, Chabrias, Aristophon erblich, persönlich z. B. n. 421. Alle

drei Ehren sind erblich in den Familien des Harmodios und Aristo-

geiton, Isai. v. Dikaiog. E. 47 S. 118.

96 Isai. V. Men. E. 46. 1. v. Astiij)h. E. 7 S. 234. 36 S. 251. Um-
gekehrt wird Beteiligung an den Sacra des Erblassers bei dessen Leb-

zeiten als Anerkennung der iy/i-jxzKOL geltend gemacht (Isai. v. Kir. E.

15 f. S. 206 f.), die ja näher als dy/ia-stot tepwv y.oil öat'tuv bestimmt wird

im Intestaterbfolgegesetz (Anm. 33) und danach bei Isai. v. Phil. E.

47 S. 147. Die dy/taxetoc tcöv oatiuv wird übrigens von Schömann

z. d. St. u. a. zu eng auf die successio in bona paterna beschränkt, richtiger

zur R. g. Astyph. 13 S. 237 xai tipwv -/oti öat'wv xotvcovoü; — xaTa^.tTreiv

auf alle an die Zugehörigkeit zur Familie geknüpfte bürgerliche Rechte

ausgedehnt, vgl. Demosth. g. Boi. I 35 S. 1005, 7.

^® Das eine wie das andere wird mit dem Ausdruck z'j. vr>|j.t^oiA£va

bezeichnet, vgl. Wyse zu Isaios ^. 243. Beide Verpflichtungen verbunden

Isai. V. Men. E. 10, die erstere z. B. v. Nikostr. E. 19 S. 78, die letztere

V. Kleon. E. 10 S. 7. f. Asiypli. E. 7 S. 234 und an den dazu von Schömann
beigebrachten Stellen.

9T Isai. V. Fhiloli. E. 51 S. 149. [Demosth.] g. Mak. 65 S. 1071 a. E.



Elftes HanptstQck. Privatklagen des Archon. 575

wider die Erbberechtigung gezogen "*'. Dagegen haftet die

Verptlichtuug zur Mitwirkung bei Blutklagen nicht allein an

den erbberechtigten Verwandten ^^.

Somit ruht das Interesse an der Erhaltung der Familie

wesentlich auf religiösem Grunde; aber auch im staatlichen

Interesse liegt es, wenigstens leiturgieptlichtige Familien

fortgesetzt zu sehen. Dafs es indessen als Verptiichtung

gegen den Staat gegolten habe, von der Teilung einer Erb-

schaft dann abzusehen, wenn durch sie ein leiturgiepflichtiges

Vermögen zersplittert worden wäre, ist mit Unrecht be-

haui)tet worden '^^'^. Allerdings kam es nicht selten vor, dafs

Brüder das väterliche Erbe ganz oder wenigstens soweit es

in Immobiliarbesitz bestand, ungeteilt (avEar^Tov) behielten ^"^;

aber ein derartiges freiwilliges Abkommen konnte dem Staate

gegentiber zu keiner Mehrleistung verpflichten ^"^ Die Kegel

^^ Isai. V. Kir. E. 21 S. 209 und dazu Schömann.
«9 Vgl. Anm. 44.

100 yqjj Bunsen p. 86 mit jedenfiills unrichtiger Folgerung aus

dem, was Demosthenes über die 7.otviuv[7.a sagt (Anm. 102).

'"' Letzteres Lysias (j. Diog. 4 S. 894, ersteres iViscli. r/. Tim.

102 S. 121. Demosth. f. Fhorm. 8 S. 946, 24. r/. L-och. 10 S. 1083, 16.

18 S. 108f), 8. g. Eiierg. 34 S. 1149, 20.

^°2 So Caillemer p. 34 f. und Thumser de civnim Atheniensium

muneribus p. 119 if. auf Grund von Demosth. v. d. Symm. 16 S. 182, 15

TÖiv ^7tt7.XV]p(ov y.ctt T(öv öpcpccviöv v.ai xiöv y.^.rjpo'J/r/iöv v.al Tiüv xoivwvixcJüv

/.c(i d T'.; d(o6vc(To; a'jjatrjcHsv-ojv. Unter y.otviovr/.c? verstand man nämlich

allgemein mit Böckh Sth. P S. 705 nach einer Vermutung von Harpo-

kration u. d. W., der aber das Adjektiv als Maskulin fafste, das Ver-

mögen von Söhnen, das nicht unter sie verteilt sei, von dem zwar der

Vater die Trierarchie habe leisten können, die Söhne aber einzeln sie

zu bestreiten aufserstande seien. Aber wollte der Redner dieser Ver-

mögen besonders gedenken, so konnte der viel häufigere Fall nicht

unerwähnt bleiben, dafs ein trierarchisches Vermögen durch Erbteilung

in kleine Teile zersplittert wurde, von denen keiner die Trierarchie zu

tragen vermochte. Das fühlte Thumser p. 121 und wollte darum auch

diese Fälle unter die -/.ovirnw/A einrechnen, was sicherlich unstatthaft

ist. Vielmehr wird man unter den -/.otvcüviv-c« die Güter von Korporationen

zu verstehen haben, die zwar der Eisphora, aber nicht der Trierarchie

unterlagen. Vorausgesetzt ist dabei die Auffassung von dem Verhältnis

der trierarchischen zu den Steuersymmorien, die von mir N. Jahrb.

CXV (1877) S. 294 ff. begründet und jetzt allgemein anerkannt ist.

37*
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bei einer Mehrzahl von Erben bildete natürlich die Teilung.

Um Gleichheit der Erbteile zu erzielen, mufste jeder Erbe,

was er von der Hinterlassenschaft vorweg empfangen hatte,

einwerfen (dvacpspsiv, sTcavacpspEiv), bzw. von seinem Anteile in

Abzug bringen lassen, wogegen seine etwaigen Ansprüche

an die Erbschaft voraus zu befriedigen waren ^"^. Waren

die Erben aber nicht einig darüber, ob Erbteilung überhaupt

stattfinden solle oder nicht, so hatte der, der sie verlangte,

durch eine Klage ei? oat-/)xcjv at'pscriv die Frage zum gericht-

lichen Austrag zu bringen ^°*. In welcher Weise, falls die

Entscheidung zugunsten der Klage ausfiel , die oa--/)-ai zu

bestellen waren, ist nicht überliefert; doch führt der Käme
der Klage selbst auf die Vermutung, dafs sie ebenso wie die

Privatschiedsrichter durch Kompromifs der Parteien ernannt

wurden ^^^. Ein solches wird durch die Klage auch dann

erzwingbar gewesen sein , wenn die Erben wenigstens über

die Art und Weise der Auseinandersetzung sich nicht zu

einigen vermochten ^'"^.

^'^^ So verlangt der Sprecher von Demosthenes Rede gegen Spudias

vor der Teilung der Hinterlassenschaft seines Schwiegervaters Poly-

euktos die zehn Minen, die von der Mitgift seiner Frau noch rück-

ständig seien (daher die unzutreffende Überschrift der Rede 7:po;

S7rou5t'av ÜTrep zffi 7:pot7.o;, vgl. S. 496); aufserdem aber fordert er von

seinem Schwager Spudias die Berichtigung mehrerer Forderungen, die

die Hinterlassenschaft an ihn habe. Nächst dieser Rede sind für das

Verfahren bei der Erbteilung lehrreich Demosth. f. Pliorm. 8 ff.

S. 946, 26 ff. 19 S. 950, 8. g. Ohjmp. 9 ff S. 1169, 25 ff.; vgl. dazu

Caillemer p. 199 ff., dem Beauchet p. 647 ff. sich durchweg anschliefst.

^*** Aristot. 56, 6 oi'xat Xay/avovToit Tipö; ocjtov (töv i'pyov-ot) — ef;

105 Nach der Ansicht von Platner II S. 333. Caillemer p. 198 u. a.

wurden sie vom Archon ernannt, nach Meier Scliiedsrichter S. 29 durch

Verabredung der Parteien aus der Zahl der öffentlichen Diaiteten ge-

wählt, was mit der jetzt feststehenden Art von deren Bestellung (S. 226)

unvereinbar ist. Nichts beweist natürlich die wiederholte Verderbung

des seltenen Wortes oa-n)-at in ^laiir^-zai, worauf auch die Konfusion im

Lex. Seguer. V S. 310, 17 ff. beruht.

^"« Beispiele von gütlicher Teilung bei Lysias g. Diog. a. a. 0.

Demosth, f. Phorm. 8 S. 946, 27. 19 S. 950, 8. g. Ohjmp. 12 S. 1170, 25.

Wie leicht aber die Teilung einer Erbschaft auch unter den nächsten
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Wenn übrigens die Klage d: rji-r-.wv rv.rjtriv^ , wie jetzt

durch Aristoteles feststeht, zur Kompetenz des Archon, bzw.

soweit sie sich gegen Metoiken richtet, des roleniarchen gehört,

so beweist schon diese Zuständigkeit, dafs der gemeinsame

Besitz, dessen Aufteilung die Klage bezweckt, nur ein

solcher ist, der aus der Zugehörigkeit zur gleichen Familie

hervorgeht, in der Eegel also auf Erbschaft beruht. Es

kann also die Klage nicht, wie man früher auf Grund der

ungenauen Erklärung von Grammatikern "^^ glauben durfte,

auf Teilung eines jeden gemeinsamen Besitzes sich erstreckt

haben.

2. Was die Erwerbung der Erbschaft angeht, sind die

rechtlichen Handlungen , die zu ihr erfordert werden , ver-

schieden
,

je nachdem die, die die Erbschaft in Anspruch

nehmen, notwendige färben sind oder nicht. Notwendige

Erben, d. i. wie früher (S. 540) dargelegt, die Söhne, so-

wohl die natürlichen wie die bei Lebzeiten des Erblassers

adoptierten und deren männliche Nachkommen, nehmen nach

Eröffnung der Erbschaft sofort diese in Besitz flaßocTsosty.

auch ^^aouE'.v st? r/;v o'jaiav). SO dafs diese nicht erst Gegen-

stand eines Kechsstreites wird, sondern 7.v3-!'o'.xoc ist^*^^.

Angehörigen zu wildem Streite führte, zeigt die Erzählung bei Isai.

r. Asiyph. E. 17 S. 240, vgl. Plut. de frat. am. S. 483 D. Um so ver-

dienstlicher war dabei bewiesene Billigkeit, Lys. f. Mant. 10 S. 577.

^"^ Harpokr. u. octxsTa!)«'." öttote yip -/.otvwvolEV tive; a/X-l.Xoiz v.at o'i jjiv

ßoJ/.civto ri'.OL'/vj.tzWa'. -A v.v.'id, rit os ;j.t^., lotxoc^ov-o ot \j.bi ßouXofXEvo'. toT; [at]

ßo'j/.oij.cVii? 7:p'"//.ct/.'"/J;/£vot et; occtt^tcöv cti'peatv' A'jai'a; £v Ttü —pö; 'A/.c;iorjfj.ov,

d -'VT^Gios, xctt 'ApiaTOTE^; ev tt; 'AiJrjVotiujv -oXtTEta. Lex. Cant. S. 667, 28

TTpoxÄr^at; vstxYjS&to; rj v./.rjpovo|j.ta; yj ^oivoö Ttvö; dyopccjaoO. i~\ tüjv ototvc'/ov-

T(ov To: y.otvct Ttatv, lö; 'AptaTiv-e/.T^? 7.tX. An der im Text abgelehnten

Ausdehnung der Klage hält noch fest Beauchet p. 648.

'°^ Isai. r. Fyrrli. E. 59 S. 51 '6~m yj-jw yEyjvccJt •^Hfiiv. -'j.lhzz o-joevi

i-'.'AvA'l.z'jVi'xi Tiöv —«TpitKov -poayjy.ct — ä'—ctvTE? yip y.a't vacf; y.at oi öfXXot

"o/.iTctt dv£-t'oty.a lyvjai -z'j. sa'jTtöv exaSTOi -atpwa. 67 S. 57. v. Kir. E.

34 S. 218 (Anm. 8). Danach Lex. Seguer. 11 S. 183, 26. Suid. u.

svcTTior/a, aus dem Lex. Seg. VI S. 398, 2 zu ergänzen ist.
'
-"aß-a-ejeiv

Isai. V. Astyph. E. 3 S. 231 (Anm. 112). [Demosth.] //. Leoch. 19 S. 1086, 19

(Anm. 7). 16 S. 1085, 24. (Das Substantivum weifs ich weder in

der Form daßatEust; noch hx^ici-cia. zu belegen.) Dafür ßaot^ctv 64

S. 1099, 24. Isai. v. Fyrrh E. 62 S. 53 (S. .351 A. .39). Xach der



578 Zweites Buch. Die Klagen.

Auch den Erbtöchtern mufs die eji-ßaTeta durch ihren xupio^

zugestanden haben , wiewohl sie nicht eigentliche Erbinnen

sind, sondern nur den Übergang des Erbes an ihre Söhne
vermitteln (S. 544). Wird er an der Besitzergreifung von

irgend jemand durch scaY^-yvi, d. i. vermittelst wirklicher

oder fingierter Gewalt gehindert, so stellt er gegen jenen

eine Klage ezo6\r,c an^*'^ worüber das Nähere im fünfzehnten

Hauptstücke darzulegen ist; wenn der Erbe ein Minder-

jähriger oder eine Erbtochter ist, so kann aufserdem gegen

den Verhinderer mit einer zhoL'p;^>^(a xaxtoasoj? geklagt

werden (S. 351). Jeden aber, der im Rechtswege Anspruch

auf die Erbschaft erhob , kann er an weiterer Verfolgung

seines Anspruchs durch Einlegung der otot[xaf>T'jpia verhindern,

dafs die Erbschaft nicht sTrtoixo?, nicht Gegenstand eines

Rechtsstreites sei^'*^. Über das Verfahren bei der Dia-

martyrie und ihre Wirkung ist im dritten Buche zu handeln.

Ihrer Anwendung auf Erbschaftssachen ist besonders das

eigentümlich, dafs sie nicht nur von einem anderen für deii

Beklagten, sondern auch von dem xuptoc des Beklagten, ja

auch von diesem selbst eingelegt werden konnte.

Jeder andere Erbe, mit Ausnahme der Deszendenten in

dem dargelegten Sinne, mochte er nun durch das Erbfolge-

gesetz dazu berufen oder durch Testament dazu ernannt

sein, durfte eine Erbschaft nicht eigenmächtig in Besitz

nehmen, sondern mufste einen Antrag auf deren Zuspruch
an den Archon stellen. Denn das Erbe eines ohne De-

letzteren Stelle hat auch der Erbtochter die Embateusis zugestanden,

wie denn auch § 59 und 60 von yvTjatoi Ttcüoe? gesprochen wird und
nach § 22 S. 28 Xenokles als Gatte der angeblichen Erbtochter Phile

vom Erbe des Kiron Besitz zu ergreifen wenigstens versucht hat.

'"^ Aus deren Zuständigkeit folgerte Dubois N. revue hisiorique

du droit 1881 p. 135, dafs durch die Embateusis nicht blofs der Besitz,

sondern sofort das volle Eigentumsrecht erworben worden sei. Damit
werden aber in das attische Recht Begriffe übertragen, die sich in ihm
noch nicht ausgebildet haben, vgl. Beauchet p. 598 f.

"° Isai. V. Phil. E. 4 S. 121 StEfiapTÜpTjaEv 'AvSpoxXTjc o'jx&ai firj

£7tt5ixov Elvütt Tciv xXf|pov. Zu Irtöf/Cjs tritt im Dativ die Person, deren

Anspruch auf eine Erbschaft durch die Diamartyrie bestritten wird,

Isai. V. Pyrrh. E. 3 S. 15. 43 S. 43. v. Dikaiog. E. 16 S. 98.
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szendenz Verstorbenen ist i-ior/.o?, und es gilt der Grund-

satz WC o'j OEi Tov irioixov /ryatciaDod x/.-^oov -po ot/-/;c'^\ dessen

Anwendung auch auf den Fall ausdrücklich bezeugt wird,

dals jemand durch Testament adoi)tiert zu sein behauptete ^^^.

Diesen Antrag stellen heifst i-ior/c(C2ai>7.i -r/j yXf^^jm (-^? i~i-

•/.Xr^pou)*'^ oder ).'j.-;yhtv^ Xfj;iv xou /X^f^v^^i oder einfach Äc/.-,-

•/aviiv -O'J •xXrjpou. der Antrag selbst irioix7.aia oder /,r,;ic^''*.

Der Antrag, der beim Archon schriftlich einzubringen war
und in jedem Monate des Jahres mit Ausnahme des letzten,

des Skirophorion gestellt werden konnte "% wurde nicht

allein wie jede Klagschrift au der Amtstafel (aavi?) des Be-

amten zum Aushang gebracht, sondern auch, um jeden dabei

Interessierten in den Stand zu setzen, sein Recht zu wahren,

in der nächsten Hauptversammlung (i/7.X-/;aia xupta) ver-

lesend^*'. Danach lieis der Archon an einem Tage, den er

"i Isaios bei Dionys Isai. 15 S. 614 {Fr. 6 S.)- Danach versteht

sich das Gesetz bei [Demosth.J (j. Stepli. II 32 S. 1135 a. E. ävc-{oi7.ov

1X7] icetvai k'/eiv ;j.Tj-£ 7.>.f,jJov aV^Ts iTrr/.^.r^pov. Die eingelegte Formel ist

unvollständig.

^'2 Von Chairestratos, der von Philoktenion durch Testament

adoptiert war, heifst es bei Isaios § 3 S. 121 Ä(z-/ov-c; — zaT7. ~6v

vo,a ov -O'J 77.7;fiO'j. Darum rügt der Sprecher von desselben Rede über

das Erbe des Astyphilos § 3 S. 231, dafs in seiner Abwesenheit Kleon

unter dem Vorgeben, sein Sohn sei durch Testament von Astyphilos

adoptiert, iveßctxs'jaEv tiz t6 j^tupt'ov.

^^^ Isai. V. DiJiaiog. E. 6 S. 90 -üiv oe /.oittiüv vAd'j-r^ tö ;j.£po?

£7:eotxaaaTo ist -ö [jipos ebenso der sogenannte adverbiale Akkusativ

wie § 16 S. 98 i>,c(-^o,a£v tö ,u.£po? IV.aa-o;. Wyse korrigiert an beiden

Stellen, Buermann wenigstens an der zweiten. Die Verbindung mit

dem Dativ findet sich erst bei Grammatikern, wie Suidas u. ItJsa/.i.

"* Der Ausdruck Äcty/c^vtiv y-Ar^pc/'j u. ä. ist erst im dritten Buche

zu erläutern. Nach Harpokr. u. /.T^^tctpyixov wurde Äf^ct? geradezu im

Sinne von x/.7;po;, o'JJt'a gebraucht, wofür er sich auf eine verlorene

Rede des Deinarch beruft, und war davon das Xrj?iap-/txöv ypotfjifxaTstov

benannt. Ähnlich Pollux VIII 104. Vgl. dagegen Gr. AU. V S. 891.

"^ Gesetz bei [Demosth.] g. Stepli. a. a. 0. xXr^poüv os tov i'pyovT«

y.XvVjtov xoii ^7:i/.),T'p(üv ci3Cit tioX l-if^ve; ~Ärjv toO T/.ipO'^cptiövo;. Die schrift-

liche Eingabe wäre auch ohne die Belege bei Isai. v. Pyrrh. E. 30

S. 35. r. Nikostr. E. 2 S. 68 gesichert.

^'® AristOt. 43, 4 x'jptav Iv vj Sei — T'i; Ätj^ei; -tJüv x>,T^ptuv xai tcöv

IrtxXifjpiov (dvayiyvioaxctv), ottcüc jxTjS^va ?,c(i)tj [atjOev spr^fiov •(Z'jöii.t^o'^.
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eutweder nach gesetzlicher Bestimmung oder nach Abrede

mit dem Antragsteller festsetzte, durch den Herold die Auf-

forderung ergehen, si ti? (z;x9t3|!i-/;T3tv r, irapaxaTaßaXXsiv ßouXsxat

TOü xXi^poo too oeTvoc )] x7.Ta -(Evoc Tj y.ata oiai)y)-/.7.c ^'^. Die

Formel erklärt sich daraus, dafs, wie in dem Hauptstücke

über die Gerichtsgebühren zu zeigen ist, von jedem, der ein

schon von anderer Seite beanspruchtes oder in Besitz ge-

nommenes Erbe seinerseits in Anspruch nahm, die -7.f/7.y.7.-:ot-

ßoXrj. d. i. eine Gebühr im Betrage des zehnten Teils vom
Werte des beanspruchten Erbes hinterlegt werden mufste,

die beim Verluste des Rechtsstreites verloren ging. Wenn
neben dem Krj.^jo.'Ao.-o.yDlzv^ in jenem Heroldsruf auch zu

rhi'ZfKa^^zzXv aufgefordert wird , so scheint das nur in der

weiteren Bedeutung des letzteren Verbums seinen Grund zu

haben, wonach dasselbe auch die Einrede gegen einen Erb-

anspruch bezeichnen kauu, die nicht mit einem eigenen An-

spruch verbunden ist^^^. Auf die Aufforderung des Herolds

11^ Gesetz bei [Demostli.] cj- Mal: 5 S. 1051, 21. Boor S. 94

wollte mit Zustimmung von Schneider p. 49 und Thalhoim Benlenc.

u. ä[j.'fta,37'jTrjaic diese Aufforderung durch den Herold eben auf die

Volksversammlung beziehen. Aber sonstiger Praxis angemessener

scheint es den Heroldsruf erst auf den Tag des ai'chontischen Be-

scheids anzusetzen, nach Ablauf der Frist, die jedenfalls zur An-

meldung weiterer Ansprüche zu gewähren war.
118 YüY diese jetzt auch von Beauchet p. 609 und von Wyse

p. 375 angenommene Erklärung habe ich Lysias vtt. t. «cTit. 14 S. 751

angeführt ö jj.ev yap öj;7T£p i-r/J.i'jpo'j tt^; auacpopct; oÜar^; aiJ.cptjßrjTT^awv Tjzet,

wo freilich die Wahl des Ausdrucks durch den Vergleich bestimmt ist.

Die Versuche der Grammatiker wie neuerer Gelehrter zwischen beiden

Begriffen scharf zu scheiden, scheitern schon an der im Text hervor-

gehobenen Allgemeinheit der Verpflichtung zur Erlegung der Para-

katabole. Am klarsten scheint die Fassung bei PoUux VIII 32 cz;j.üt5-

ßy^TTjai; (i.£v 6'?Tt; äp.'iiaßrjTci /.Ä7^po'j -/.cc-z"). ysvo; (ju; o'jx ovto; uioü rin

TeOvEÄirt, 7:a[>cc/.aTC(ßci}.ri Se o;Ttc avTtXeyot (>j; aötö; or/.otiOT£po; (ov s'yeiv tjv

y-Xr^pov I; äyytaxeia; r^ oia9r^7.ä»v. Aber wenn dabei «fj-cpiaßr^Terv auf die

erste Inanspruchnahme einer Erbschaft gehen soll, so streitet dies

gegen den feststehenden Begriff des Wortes; ist aber damit die Be-

streitung einer Embateia gemeint, so würde der Aufforderung der Be-

hörde eine ganz undenkbare Ausdehnung gegeben. Ein Fehler steckt

in dem Artikel des Harpokration u. «a'^iaßr^TiTv" ol twv xXV^pcov ir.i-

c'.7.c(^o;a£voi äu.'itjßr^TsTv r^ rapaxaTotßÄÄeiv XEyovtat, &'. [jiv cscfaxovTc; ^Titor/.ov
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war jeder, der wollte, berechtigt, Einrede oder Anspruch

zu erheben, ohne dals man darum zu der Annahme befugt

wäre, dafs Erbschaftsklageu irgendwelche Verwandtschaft

mit ötfentlicheu Klagen hätten ^^^. War auch nach dieser

Aufforderung von keiner Seite ein weiterer Ausjjruch er-

hoben worden , so sprach der Archon dem . der den ersten

Anspruch erhoben hatte, die Erbschaft wohl vor ver-

sammeltem Gerichtshof zu, ein Fall, der bei der bekannten

Prozefi^sucht der Athener nur selten eingetreten sein wird ^-^.

Diesen Zuspruch erteilen heifst i-ior/AUiv xov y.Xf,r>ov -v/i, ihn

erlangen darum mit dem gleichen Ausdruck wie ihn be-

antragen £zior/.7''c3f>7.'. to'j vlr^rjrj'j^^^ Erhcbeu aber, sei es

riT.vsjoc, TcXc'JTT^aavTo; or/.atoxcpov ÄEyovTc; k'yeiv aÖTOo; töv 7./.Y)f.ov toj l.iyfmrj'

(vor Boor /.C(3ovto;) r, s-jy^EVcT; ö'vte? Yj '/.i-'j. O'-ail/^xa; y./.r^privo.aciu cjtio

Ary;jLoa!)£VTj? v.otl T-epctor^; rEpi toj -apay.atofßa/./.c'.v 5icaaciTj3c(v. Durch Ein-

schiebung von ohv, vor ov-o; haben Otto de ad. Atli. for. II p. 9 und

Platner II S. 310 Übereinstimmung mit Pollux zu gewinnen gesucht,

aber damit den Gegensatz zum folgenden w; of-cc.oo; v.t/.. verdorben;

dafs vielmehr mit Dobree oü vor '^aay.ovTö; einzusetzen ist, zeigen die

auf Harpokration zurückgehenden Glossen des Lex. J^eguer. V S. 197, 11

(wo mit Schümann tö \)1] l-tS'.xov clvat 'yai/.civ tÖv -/./.r^povriaov tw -/.tÄ. zu

schreiben, dann vor syeiv oiv-aio-Epov einzuschalten und -/.o;'; in ^ zu ändern

ist) und Suidas u. äy-siaßr^Tclv 2. Aber auch die damit dem Begriff des

d,a'j;ta|iTj-£rv gezogene Grenze findet keine Bestätigung in dem Sprach-

gebrauche, der vielmehr dem dij.cptaßTjTcrv als dem allgemeineren das

-c(pc(-/.o(-c(37./.X£iv unterordnet, vgl., besonders das Gesetz bei [Demosth.]

(j. Alnli. 16 S. 1054 a. E. lav 5' |-'.0£0'.7.ot3;j.£vo'J äa'i'.aßr^TYj toO /Xt^^'j'J —
-apay.ctTctßo/.'i; o' eEvcti tw daaiaßr^To^Jv-i. Unberechtigt aber ist es, darum

d;/.o'.a.3Ty-cIv und -apaxaTaiBot/lsiv als ganz gleichbedeutende Ausdrücke

zu fassen, wie Hefiter S. 385 A. 2 und Boor S. 97 ff. wollten im Wider-

spruche mit dem im Heroldsrufe gebrauchten ^.

"9 So Bunsen p. 90.

'-" Aber z. B. bei Endios, dem Adoptivsohn von Pvrrhos nach

Isai. V. F. E. 43 S. 44. Dafs der Zuspruch von dem Gerichtshofe er-

folgte, darf man mit Ileffter S. 385 annehmen, wenn auch der Bericht

in der Anm. 127 a. St. dafür nicht entscheidet, weil dort eine Dia-

dikasie vorausgeht.
^'^^ Dafs von i-ioty.a^saOott Präsens Imperfekt und Futur im letzteren,

das Perfekt im ersteren Sinne, die Aoristformen in beiden vorkommen,

wie es in der Natur der Tempora liegt, bemerkt auf Grund ziemlich

genauer Zusammenstellung der Belegstellen Wyse p. 323 f. Das Sub-
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vor, sei es nach jenem Heroldsrufe, mehrere Anspruch auf

die Erbschaft, so kommt es zu einem Rechtsstreit, der o-.a-

ouaaia loo xXv^pou genannt wird ^^^. Wie bei anderen Dia-

dikasien, gibt es bei ihm weder Kläger noch Beklagten.

Infolgedessen fand keine T.rAT/.Kr^ai: statt, sondern die Parteien

mufsten sich auf Ladung des Archon zur Anakrisis ein-

finden. Auch für das weitere Verfahren ^^^ ergeben sich

aus der Natur der Diadikasie manche Abweichungen von dem
gewöhnlichen Rechtsgange , die im nächsten Buche darzu-

stellen sind. Der Zuspruch des Erbes erfolgt hier durch

die Entscheidung des Gerichtshofs^^*.

Aber auch dann, wenn eine Erbschaft, sei es durch

Embateusis, sei es infolge des Zuspruchs seitens des Archon

ödes des Gerichtshofs, im Besitze eines oder mehrerer Erben

sich betindet, gestattet das Gesetz, durch ein neues Verfahren

auf sie Anspruch zu erheben, das gleichfalls oiao-./.aaia /.Xr^po-j

hiefs^^^. Dafs dem, dem auf Grund behaupteter Verwandt-

stantiv iTiiotxaata kann ich nur in dem Sinne Antrag auf Zuspruch der

Erbschaft belegen; über [Demosth.] f/. Mak. 16 S. 1055 i^A. ist Hafter

Erbtochter S. 48 A. 1 ebenso im Irrtum wie über die S. 44 angeführten

Stellen.

122 [Demosth.] g. Leodi. 7 S. 1082, 16. 40 S. 1092, 16 verglichen

mit § 13 S. 1084, 16. 34 S. 1090, 24, nach welchen Stellen die Rede

zur Begründung einer otctot/cotct gehalten ist. Mit Unrecht also be-

schränkt Hafter S. 48 f. den Begriff der Diadikasie auf Bestreitung

einer schon zugesprocheneu Erbschaft.
123 Lehrreich ist besonders der Bericht über den Erbschafts-

prozefs in [Demosthenes] Eede gegen Olympiodor § 22 ff. S. 1174 f.

12* Isai. V. Hagn. E. 26 S. 284. v. PhiMt. E. 51 S. 149. Trotzdem

erklärt Hruza I S. 100 ff. die Af|;i; für die causa efficiens des Erbschafts^

erwerbes und schreibt dem archoutischen Bescheide und dem richter-

lichen Urteile nur deklarative Kraft zu. Seine Ausführungen beruhen

auf falscher Deutung des Wortes Xr^^i; und Mifsverständnis des Gesetzes

bei [Demosth.] g. Mal: 16 S. 1054 a. E.. sind aber reproduziert von

Beauchet p. 615 ff. , der eine neue Mifsdeutung von Isai. r. Hagn. E.

10 S. 275 hinzufügt, wiewohl Hruza schon von Thalheim zu den griech.

Rechtsalt. II (1894) S. 13 ff. widerlegt war.
i^äs Gesetz bei [Demosth] g.'Mak. 16 S. 1054 a. E. ^iv o' ir.'.-

OE?ixc(a[i£vo'J dixcf-tsßrjT^ toj -/.Xrjpo'j fy -f^; s-ixÄT^pcu, -poaxa?.ei5&io -öv

^t:i5£017. aaijLEv&v Ttpo; xöv otpyovTa, y.aOciTrep £7ti töüv öiXXojv StxöJv* zapot-

xataßoXis 5' elvat tiö diji'i-iaßTjTOÜvri. iiv 5e [xt] 7rpoa-/,a>.£(Ja[i£voc iTTioixaarjTat,
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Schaft mit dem Erblasser dessen Verlassenschaft vom Ge-

richte zugesprochen war, sie wegen angeblich näherer Ver-

wandtschaft streitig gemacht werden konnte, sagt Isaios^^^,

und es entspricht nur dem Rechte, dals die Entscheidung

über eine Epidikasie kein Präjudiz wider den begründen

kann, dessen Kechtstitel bei jener gar nicht in Frage ge-

kommen sind. Aber auch dem, der in einem früheren Erb-

streite mit seinem Anspruch abgewiesen war, ist es möglich,

diesen zu erneuen. Zunächst in den beiden Fällen, in denen

überhaupt ein richterliches Urteil durch eine Nichtigkeits-

oder Restitutionsklage angefochten werden konnte, wenn die

Zeugen, auf deren Aussage die Abweisung des Anspruchs

erfolgt war, wegen falschen Zeugnisses verurteilt waren,

oder aber der Abgewiesene behauptete , dafs ohne seine

Schuld ein Kontumazialurteil gegen ihn ergangen sei ^^^.

Sodann aber auch dann , wenn er den erneuten Anspruch

auf einen anderen Rechtsgrund als den früher erhobenen

zu stützen vermochte '^^. Nur insoweit war der Erneuerung

/.^.Yjpo'j, -poay.aXet'aiiu) xocra xa'Jxct, w av r^ rpoOsuij-ta fj-T^-w i^^{^'r^^ ~t^-'
^'

äa'i'.a^TjTT^aiv etvat tw l^osii xal^oTi i-eo r/. ot aocxo oo av zfr^ ~y. ypT^XÄTa.

An den gesperrt gedruckten Stellen ist Inof/.^'^eaSa'. die Erbschaft durch

Entscheid des Archen oder Gerichts erlangen, nur in dem mittleren

Satze steht Yerbum wie Substantivum vom Beanspruchen der Erb-

schaft. Diesen Doppelsinn verkannte Hruza a. a. 0. Der Name oia-

oixaa-la z. B. [Demosth.] a. R. 7 S. 1052, 12. 34 S. 1060, 14. g. Lcorh.

40 S. 1092. 16.

126 V. Nikostr. E. 25 S. 82. Der Satz verliert nicht dadurch an

Glaubwürdigkeit, dafs er zur Stützung einer unlialtbaien Deduktion

vei'wandt wird.
12" Für das erste vgl. Isai. v. Dil-aiog. E. 14 tf. S. 96 f. , für das

andere [Demosth.] g. Olymp. 25 f. S. 1174, wenn auch dort kein eigent-

liches Kontumazialurteil, sondern Zuspruch durch den Archon nach

Ablehnung des Fristgesuchs des einen Kompetenten vorliegt.

12^ Nach der eben angeführten Rede des Isaios hat Dikaio-

genes III zuerst ein Drittel vom Erbe des Dikaiogenes II auf Grund

eines Testaments des letzteren besessen, beansprucht (und erhält) aber

nach zwölf Jahren unter Berufung auf ein anderes Testament das

ganze Vermögen. Einen Fall von Erneuerung des Anspruchs durch

einen früher Abgewiesenen bietet [Demosth.] g. MaJc. 4 ff. S. 1051, 10 ff.,

wo Glaukos und Glaukon die Erbschaft des Hagnias zuerst auf Grund



584 Zweites Buch. Die Klagen.

des Erbanspruchs eine Grenze gezogen, als sie noch bei

Lebzeiten des ersten Erben oder mindestens innerhalb fünf

Jahren nach seinem Tode stattfinden mufste ^^^. Vor mut-

williger Störung im Besitze des einmal zuerkannten Erbes

tunlichst zu schützen war die Pavakatabole bestimmt, die

auch in diesem Falle gleich beim Anbringen der Klage von

dem Kläger zu erlegen war und, wenn er den Prozefs verlor,

an den Beklagten fiel. Denn diese o'.aoizaaa -/.Är^f>ou unter-

schied sich von der früher besprochenen dadurch , dais es

bei ihr Kläger und Beklagten gab; darum fand auch eine

Vorladung (-[j6ay.Kr,aic) wie bei jeder anderen Klage statt

(Anm. 125).

Analog dem Verfahren , durch das eine Erbschaft er-

worben wurde, war das, mit dem die Hand einer Erbtochter

erlangt wurde. Jede Erbtochter ist nach dem Gesetze I-''-

81-/0C (Anm. 111). wenn sie nicht von ihrem Vater bei seinen

Lebzeiten verlobt ist (Anm. 20). Wer erst durch Testament

des Vaters zu ihrem Gatten bestimmt ist , mufs ^^^ ebenso

wie der nächste Verwandte, der in Ermangelung einer

väterlichen Verfügung Anspruch auf ihre Hand hat, beim

Archon ihren Zuspruch beantragen (l-ioixa^saOat . Xa-j/avEiv

TTjC i-ixAr^pou) ^^^ Diese Anträge wurden ebenso wie die auf

eines Testaments, dann als Intestaterben beauspruclien. Dafs zwar

nieht das Gesetz, wohl aber ein stehender Geinchtsbrauch dem ab-

gewiesenen Petenten gestattet habe, auch aus demselben Rechtsgrunde

die Sache von neuem anhängig zu machen, wie Hetfter S. 344 f. be-

hauptet, wird durch keine der von ihm angeführten Reden bewiesen,

vgl. de Boor S.'lOßf.

^29 Gesetz bei [Demosth.] a. d. Anm. 125 a. 0. Was die darin

erwähnte rpoikau-ta ist, sagt Isai. v. Vyrrh. JE. 56 S. 51 ö voij.o? ti^vte Itwv

y.sXe'jEi otxaaaai)«! toO vj.-i^po'j iTietoäv tsÄe'jtt'st; ö y.ÄTjpovo|j.G;. Die Bedenken

von Platner II S. 327 zu berücksichtigen ist unnötig, da sie von ihm

selbst Bec. S. 213 zurückgenommen sind.

ISO j)jg gegenteilige Meinung von van den Es p. 16 hat Hafter

S. 40 bestritten, aber das entscheidende Zeugnis des Aristophanes

(Anm. 133) übersehen. ,

131 Hauptstelle Andok. v. d. Myst. 119 ff. S. 59 f., wo über die

Epidikasie von zwei Erbtöchtern eine Vereinbarung von den nächst-

verwandten getroffen wird.



Elftes Hauptstück. Privatklagen des Ai-cIkhi. 585

Zuspruch einer Erbschaft behandelt ^^-. Zu einer uiw.-m-A^j.

xff, iTrixXyjfiou muiste es auch hier zunächst dann kommen,

wenn dem ersten Antrage andere gegenübergestellt wurden,

sei es, dals das Testament, auf das jener sich stützte, an-

gefochten oder nähere Verwandtschaft behauptet wurde '^^.

Dafs aber auch eine durch den Archon oder den Gerichts-

hof zuerkannte Erl)tochter doch ebenso wie eine Erbschaft

durch neue oiao'.x7.3''a von anderer Seite in Anspruch ge-

nommen werden konnte, lälst der erhaltene Gesetzestext

(Anm. 125) nicht bezweifeln. Nur mufs die uns nicht

bewahrte Vorschrift über die Verjährung solchen Anspruchs

für die Er])tochter anders gelautet haben als für die blofse

Erbschaft \ dafs sie, wenigstens nachdem sie einen Sohn ge-

boren hatte, nicht noch von anderer Seite zur Ehe begehrt

werden konnte, läfst sich darum vermuten, weil damit der

Zweck des Instituts erreicht war ^^*.

Anhangsweise behandeln wir hier die Klage zlz sixcsavöjv

xa-aa-racjiv, die zu der Kompetenz des Archon gehörte und

von Aristoteles ausdrücklich unter die familienrechtlicheu

gestellt wird^^\ Die Klage geht, wie ihr Name zeigt, auf

Vorweisung einer Sache (iacpavs? -i xaO'.a-ravat) durch den,

in dessen Besitz oder Verwahrung sie sich befindet, und zwar

namentlich dann, wenn sie Gegenstand eines Eigentumstreits

1^2 Vgl. Anm. Hof. Danach ergeht der Heroldsruf (S. 580) auch

für die ^zi-xX-r^po;.

^^^ Aristoph. Wesp. 583 ff. xiv ä-oOvr^a/.wv 6 -aTT^p tw ow -xaTa/.circuv

Tralo' j7:r/.).Tjpov , vJ.dzi'j t^ueT? ;j.av.p7. tt^v xc'^o^.tjv sfeovxss t^ oiaÖTJy.ir) v.'u.i tt

Y.6-(yr^ --^ -avj Gtavüi; TOt; ar^ij-siotaiv i-ouairj soof^-sv Taü-njv o;-'.; av ^J-ä;

ävTtßnXTjSa; 7.vot-£!37;. Lysias vn. r. aSvv. 14 S. 751 (Anm. llSj. g. Alkib.

II 3 S. 560, wo h) Tat; Tüiv lri-/./.7^p(uv oiV.ctt; die otaor/.astai meint. Bei

Andok. § 121 steht Xay/cfvEi von dem dfi'itsßrj-üjv. Da aber nicht ab-

zusehen ist, wie die }~r^'-i<; des Kallias die des Andokides hindern

konnte, ist os hinter Tva umzustellen.

^'* So Caillemer JPrescription ä Äthenes (Etudes stir Vant. jiir.

(VAth. YU) p. 17 f. Droit de succ. p. 42 f. Hafter S. 55. Dagegen

Hruza I S. 113. Beauchet I p. 449 f. Die Frage, was zu geschehen

hatte, wenn eine materiell unberechtigte /.yj;<.; formell sanktioniert

wurde, die Hruza II S. 99 ff. (Beauchet I p. 450 ff.) zu beantworten

sucht, hat das attische Recht sich schwerlich gestellt.

135 56, 5 (S. 525 A. 23).
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werden kann. So war in der Rede des Isaios über das Erbe

des Archepolis von der Vorladung zur Exhibierung des

Mobiliarnachlasses die Rede, die an dessen Inhaber von dem

Bruder des Verstorbenen ergangen war^^^. Wenn wie in

diesem Falle das Verfahren von Haus aus besonders in Erb-

streiten zur Anwendung kam, so erklärt sich, warum es der

Jurisdiktion des Archon unterstellt war. Aber auch der,

der ein in Verlust gegangenes Vermögensstück im Besitz

eines andern wufste, konnte von diesem dessen Voraugen-

stellung und, wenn wir einem Grammatiker Glauben schenken

dürfen, die Angabe seines Besitztitels fordern ^^^ Und in

der pseudodemosthenisehen Rede gegen Kallippos ist von der

Aufforderung die Rede, die dieser an den Wechsler Pasion

richtet, ihm eine in seiner Bank deponierte Summe, auf die

Kallippos Anspruch erhebt, aufzuweisen oder den, der sie

13*5 Dionys Isni. 5 S. 618 (Fr. 6 Sp.) (ö; h tt; h\U'. -r, '^^k 'Ap'.3To-

yv-o-ia -xc(>"Apy/~7rov vj^Ataztoli 7T£7TOir^-/(jjs £v
fj

7./.Tjpcu Tt; äacpiaßr^xiöv dosXcpos

(UV Toö TsXs'JTTjaavTo; TTp^axa^citat tov lyw-a T^'fctvTj ypT^ii-ot-a zic, i'j.'^a^jiüv

xctTCzSTaaiv, ö 0£ xoü xAV.po'j -/paxwv Trapaypa-^cTa'. ttjv -/Xr^atv o£Ooai)ai Äsycov

Eci'j-w xä i[j-l.\}.'x-i xaxa oiaörV/a;. Da es sich hier wie an der Anm. 140

angeführten Stelle um eine Aufforderung handelt, eine Sache vor Augen

zu stellen, liegt es nahe, an beiden Stellen -po-^aXeToSoti herzustellen,

wie nach Vorgang von Sylburg, bzw. Reiske, meist geschehen ist. Allein

an der ersteren Stelle handelt es sich um eine förmliche Gerichts-

verhandlung, wie die vom Gegner sofort eingelegte Paragraphe beweist,

und ebenso ist an der andern Stelle -poasxot^iacüxo zur Vorbereitung

des gleich folgenden Tipö; xov ä'pyovxa erforderlich.

^" Lex. Cant. S. 669, 10 bizi-zi. lost xXfjpov dfxcptaßrjXT^siurjv £{; x6

^,aa>c(vs? xotxaaxfjSat y\ cptopiov xt xoT; ^ixaaxals, ouxu» ixaXeiTO r^ ot'xr^. Lex.

Seg. V S. 246, 4 = Lex. Milleri S. 103 f. ovo[jLa oi'xrjs laxlv rjv iirotoüvxo

xtvE; äTToÄeactvxE; xi xcüv {St'tov axe-jüiv t\ dvopotzoScuv i] xxr^vuiv tj xi xwv

otxcüov yvüjpt'aotvxe; oTTsp äTTioXsaav -ctpct xtvt. oii xot'jxrjs ouv xtjs Scxr^c

iTTrjVctyxaCov xöv lywxi IfAcpotvi] xctxaaxTiaott otüxa x£ xä aüXa xoti 7:apä xivof

wvyiafj xaOxot. Dafs solche Bestimmungen im attischen Rechte be-

standen, wird durch eine ähnliche Vorschrift des Piaton Ges. XI 1

S. 914 C glaublich. Ganz allgemein definiert Harpokr. u. d. W. -j-ip

xoO xot dtfA'^iaßTjXTjG'.aa slvat Iv cpavepw. Bei Pollux VIII 33 ÖTtdxe xi;

iyi'jiprLixrj Tj aüxov xtva rj xot ypTjiiotxa, ofov xa xXoTtata steckt wohl ein

Fehler in lyyjT^aGttxo , da man dafür vielmehr den Begriff „die Ex-

hibierung verlangen" erwartet. Unbrauchbar sind auch die sonstigen

Erklärungen bei Hesych u. d. W. Lex. Seg. IV S. 187, 29. 194, 21.
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erhoben hat ^^^. Auch in diesen Fällen war die Klage noch

nicht Vindikationsklage*^'-', sondern diente nur zur Vor-

bereitung einer solchen. Al)er auch ohne solchen Zweck

kann man von dem Kechtsmittel Gebrauch machen. So

fordert nach einer andern Rede des Isaios Euktemon die P^x-

hibierung seines Testaments von dem Dei)Ositar Pythodoros

vor dem Archon, um es zu kassieren, kann aber seine Ab-

sicht nicht erreichen infolge der Weigerung des Pythodoros,

die der Archon für gerechtfertigt erklärt'*^. Kommt es

entweder infolge der Weigerung des Provokaten, den Gegen-

stand des Streits vor Augen zu stellen , oder seiner Be-

hauptung, ihn gar nicht zu besitzen **\ zu einer förmlichen

Klage zk iacpavcov xataiTaiiv , SO mufs die Folge einer Ver-

urteilung für den Beklagten die Verpflichtung zur Exhibition

gewesen sein, zugleich aber wohl auch zum Ersatz des

Schadens, der dem Kläger aus deren Verzögerung nach ge-

schehener Aufforderung entstanden war. Falls auf Schaden-

ersatz an den Kläger erkannt wurde, scheint zugleich eine

Geldbufse an die Staatskasse in gleicher Höhe dem Be-

klagten auferlegt worden zu sein **-. Aufser Bezug zu der

^^^ § 10 S. 1239 i. A. liys. oti lyw fiap-upct; k'/ojv t^j^'JO'Jv lacpavf;

aaTC(3Tfjaat xöt ypT^p-otTot r^ tov y.£7.o;j.t3;j.£vov.

»39 Wie Hefifter S. 234 wollte.

"« V. Phil. E. 31 S. 139 äxryjaa; o' Ö EJxT7,acov vj%'n äTrr-TEi tÖ

Ypa;j.fJ-f3ft£iov y.at -possxaX^saxo tiz i\t.'^a\üyt v.i-'izx'x'Zi'i' xaTotaxavro? 0£ ix£'!vo'J

Tipö; ivi rjL^jyrj^-o. /.-}.. Vgl. Anm. 86 f.

1^1 [Demosth.] g. Apat. 18 S. 898, 7.

'*2 Dies glaube ich aus der schwierigen und überdies zweifellos

verdorbenen Stelle [Demosth.] g. Nikostr. 14 f. S. 1251 i.A. entnehmen

zu dürfen, die ich mit den mir nötig erscheinenden Änderungen her-

setze : xal iffpdz'ti t(Jj or^ixosui) otTrp'iax/r^TOv iz l[J.'favwv y.aTaaT^actu; dTTtßoXfjV

£;axoa{ct; xai o^xa opayjjia;, Siot Auxtoou toü (AuXiot^poü Tzrnr^G'iij.t^oi ttjV Sr/r^v —
xoii TrapeaxEua^ovTO — ivostxvjvat fAS w; (5'^ei9vOVTa tw or^aoaiw xat iaßofX/.Eiv

tii TÖ SEölJLCUTTjptOV. (15) l'xi Se TCpÖ? TOUTOtJ 6 ['Apei)o'JOlO?] d-pOSxXrjTOV ,UC/'J

(£;c(xoa''iuv xotl) oexoc opayjj-ojv ocxr^v xotraor/.aa^fxevo; (xcti 'I/E'joei;) xXrjtfjpot;

iTTiYpa'WfJLEvo? [xoei] efjs/.Owv e^c ttjV o^<ctG(v [ita tö; axc'jr^ TiofvTa d^c'^opr^se xtÄ.

So in der Hauptsache schon Sau])pe, von dem ich nur darin abgehe,

dafs ich § 15 ö mit Blafs beibehalte, xat 'l/e-joci; mit Keiske einsetze

und dafür das letzte xai tilge. Jedenfalls kann in beiden Sätzen nur

von demselben Prozesse die Rede sein; nur daraus erklärt sich das
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besprochenen Klage wird die Aufforderung, etwas vor Augen

zu stellen, als blofses Beweismittel verwandt, wie Aischines

von Timarch die Gestellung von Sklaven verlangt zur

Stützung seiner Behauptung, dafs sie verkauft sind^^^. In

Darlehnsverträgen pflegte namentlich bei Bodmerei der

Schuldner verpflichtet zu werden, nach Erledigung des

Geschäfts die Hypothek unversehrt vor Augen zu stellen

(iijLcpav^ xai avs-acpa -aps/siv xa uTrox£i[i.öva) ; auf Übertretung

der Bestimmung war im Falle des Dionysodor Zahlung des

doppelten Betiages des Darlehns gesetzt ^^*, die durch eine

oixTj ßXaß/jc: einzuklagen war.

§ 5. Rechtsstreite über Leiturgien.

Dem attischen Bürger, der sich durch eine ihm auf-

erlegte regelmäfsige oder aufserordentliche Leiturgie über

Eindringen des Nikostratos in das Haus des Apollodor, dafs dieser zu

einer Geldbufse an Nikostratos oder vielmehr an Lykidas verurteilt

war, den er als Ankläger vorgeschoben hatte. Wenn aber Apollodor

in demselben Prozesse zugleich zu einer Geldbufse an den Staat und

zwar in gleicher Höhe verurteilt worden ist, so sehe ich dafür keine

andere Erklärung als durch die im Text gemachte Annahme. In

solcher Weise die St'xTj ef; lij/j^avtüv xaTCfaraatv der im fünfzehnten Haupt-

stück zu erörternden 8r/.7] i;o'jXT|; gleichzustellen mochte nicht un-

berechtigt scheinen, um die Contumacia zu ahnden, die in der Nicht-

beachtung der vorausgegangenen Proklesis lag. Gegen die naheliegende

Vermutung, dafs auf die Bufse an den Staat erst in einem neuen Pro-

zesse d;o'jXT^; erkannt worden sei, nachdem dem ersten Urteil auf Ex-

hibition nicht entsprochen war, fällt die Unwahrscheinlichkeit der dann

notwendigen Annahme ins Gewicht, dafs Apollodor beidemal äTrpoaxXrjTo;

verurteilt worden wäre. Die Breviloquenz Itti^oXt] iz l|xctav(Lv xctra-

ataasto;, d. i. Bufse infolge einer Klage ef? lijLcpavtöv -/axaoTaatv ist ebenso

unanstöfsig als die Verbindung ini^oXy] äTrpdazXrjToc;, die in yvöJai? aTtpoa-

xÄT^To; bei Demosth. g. Meid. 92 S. 544, 3 ihr Analogon findet. Eher

könnte der Ausdruck lirißc/X^. selbst befremden; indessen ist an der

Richtigkeit dieses schon von Valesius statt des überlieferten im^o'j).i]^

hergestellten Wortes um so weniger zu zweifeln, als die Glosse des

Suidas u. ivA^olr. = Lex. Seguer. V S. 254, 27 in ihrem dritten Teile

offenbar auf unsere Stelle zurückgeht.
1*3 G. Tim. 99 S. 120.

^^* Suyypacfy. bei [Demosth.] g. Diomjs. 38 S. 1294, 13. Vgl.

g. Lakr. 38 S. 937, 4.
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Pflicht und Vermögen beschwert glaubte, stand ein doppeltes

Rechtsmittel zu Gebote, die Einrede (axyj'j^i?) und die Anti-

dosis. Die Jurisdiktion über beide lag in der Hand der-

selben Behörde, der die Fürsorge für die betreffende Leiturgie

oblag ; für die Choregie an den grolsen Dionysien, den Thar-

gelien und nach Delos stand sie dem Archen, für die Choregie

an den Lenaien und die Gymnasiarchie dem Basileus, für

die Trierarchie und die Proeisphora den Strategen, bzw. seit

der Zuweisung von Spezialkompetenzen an einzelne Mit-

glieder des Kollegiums dem atpottr^Yoc i-\ xa<; ctutxjxopia«? -^^pr^-

jiivoc 1 zu. Um Wiederholungen zu vermeiden , besprechen

wir hier beide Piechtsmittel für alle Leiturgien im Zu-
sammenhang.

Von der av.r^'lic konnte der zur Übernahme einer

Choregie Designierte nach Aristoteles- namentlich dann

Gebrauch machen , wenn er dieselbe Leiturgie schon früher

geleistet hatte oder die gesetzliche Frist seit Leistung einer

andern Choregie noch nicht verstrichen oder, falls es sich

um Ausrüstung eines Knabenchors handelte , das für diese

Choregie vorgeschriebene Minimalalter von vierzig Jahren

noch nicht erfüllt war. Aufserdem hören wir aus einem

Volksbeschluls des Jahres Ol. 43, 4. 325/4 von crxi^'i^si? der

Trierarchen , durch die sich diese der Teilnahme an einer

Expedition in das adriatische Meer überhaupt oder wenigstens

mit dem ihnen zugewiesenen Schiff und Gerät zu entziehen

^ Aristot. 61, 1 cva r>' ItA to;; a'juaopta; (o'.o(tc<tto'J3'. j-fj'x-rjö'/) o;

aÜToT; etaayii. Vgl. Anm. 8 und S. 112 A. 230.

^ 56, 8 TO'JTOt; (toT; ^opTjyo;?) t').; ävTWoSci; ttoicT (ö i'pX*""') '^-^'^ ~'^»

oy-^iiEiS eiactyci äa'v ti; tj /.cATjTO'jpyrjXcvcd ci-^ -pOTSpov taüx/yv ty]v XrjTO'jpY''o!v,

^ dTeX?); eTvcc. ÄeXTjTO'JpyrjXcu? exEpctv XriToopytctv y.al xtüv ypoviuv o-^xw -zr^

^TsXsia? [).r^ I;£Xtj/.ui)otiov , t] tÖc ettj ixt] ycyjVEVoer Oci yip tov tot; Ttctialv

yoprjyo'jvta ürip Tc-tc(pc(7.'jvTC( I'tt] ycyrivEvcc.. Xach Leistung einer Leiturgie

"war man im nächsten Jahre von Übernahme einer anderen gesetzlich

befreit, Demosth. g. LejJt. 8 S. 459, 13 Ivict'j-ov oiaXt-iuv exäg-o; XrjToupycT.

Unter anderer Leiturgie meint Aristoteles auch andere Art der Choregie;

Ton wiederholter Leistung von Choregien haben wir zahlreiche Belege

in der Literatur und den Inschriften.

Lipsius, Attisches Recht. 38
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suchten^. Soweit die Leiturgien von den Phylen umgelegt

wurden, waren die axT^'J;£ic gegen deren i-i\izlr,~'x( in der

Gerichtsverhandlung zu vertreten, andernfalls gegen die-

selben Beamten, die den Vorsitz im Gerichtshofe hatten.

Der andere Rechtsweg, sich einer angesonnenen regel-

mäfsigen oder aufserordentlichen Leiturgie zu entziehen,

bestand darin, dals der Designierte einen andern Bürger

bezeichnete, dem nach seiner Meinung die Leistung mit

gröfserem Rechte aufzuerlegen sei. Die damit gebotene

Diadikasie zwischen beiden vollzog sich, soviel wir sehen,

immer in der eigentümlichen Form der Antidosis*. Haupt-

quelle für deren Kenntnis ist die dem Demosthenes zu-

geschriebene Rede gegen Phainippos r.epl dvxiooasü)?. Leider

läfst diese ebenso wie die Angaben über die dem Demo-

sthenes aufgenötigte Trierarchie * sowie andere gelegentliche

3 C. I. A. II n. 809 (Böckh Seeurl: u. XIVj a Z. 204 ff. ö'zw; o'

clv -/.al cd T/Jfbz'.i cicotyHäiat, to'j; Ö£ari.o9^Tas T^aparrXr^ptüacti or/.cta-TJpia ei? eva

xotl oiaxoato'j; ti7> 'jzrj'y.~f^yv) xw iiz'i tÖis C(Ujj.fAOpicr; T^pr^iAEvoj ^v TÖi Mo'Jviyiwvi

[j.r^vl tf 0£'jT£p7. iaxaijivo'j xcti -zf r/Tr] iaTaii.£vo'j. Über andere ay.i]'bz'.c der

Trierarclien s. S. 457.

* [Xenoph.] St. d. A. 3, 4 -pö; oe -oü-cts /opT^yo!; (osf) oiaor/.aaai c(;

iiiovjaia -/al ©ctpyTjÄia xal navGt8r|vata /.ai npo,a7|0£[c[ xai ' ^'^aiaxta ö'aa ^u^

'

•/at -piTjpapyoi /ocStaxavTat T£Tpa">coatoi excigtou ^vta'jToü xati to'jtwv xois ßo'jXo-

fjiEv&ts oia5i7.c(5at oaa Ivr^. Wenn hier nur von Diadikasie, in der Rede

gegen Phainippos nur von Antidosis die Rede ist, die doch in sich

selbst die Gewähr ihres hohen Alters trägt, so geht die Zusammen-

gehörigkeit beider aus der Anm. 19 ausgeschriebenen Stelle des

Demosthenes hervor, während der Ausdruck bei Aristoteles die ver-

schiedenen Stadien des Verfahrens auseinanderhält. An die oiaor/.asiai

der Trierarchen wegen Ersatzptiicht für Schiff oder Gerät darf man
bei ihm nicht denken, wenn anders mit Recht wir diese der Kompetenz

der l7rt[j.£>.TjTcc[ twv v£(up[(uv zugewiesen haben, s. S. 114. An der pseudo-

xenophontischen Stelle interpolierte Kirchhoff über die Schrift vom

Staate der Athe)ier S. 46 hinter llotvailTjvaia (^oaa ettj" xott yjfj-vajtapyc/'.; £'";

Hotva&T.vata). Aber die Choregie für Prometheen und Hephaistien z-.i

leugnen haben wir kein Recht, wenn auch aus G. I. A. II n. 5->3

(Dittenberger n. 712) nach Auftindung von IV 2 n. 1233'' kein Gegen-

beweis mehr zu führen ist. Die Erwähnung der Diadikasien der

Gymnasiarchen konnte fehlen, weil diese Leiturgie an Bedeutung

hinter den erwähnten zurückstand. Gemeint sind sie [Demosth.] g. Lalr.

48 S. 940, 16, wo zugleich auch an axT^iet; gedacht sein kann.

^ Demosth. g. Aph. II 17 S.840 a. E. g'.3Ieid. 78 ff". S. 539, 22ff.(Anm. 19).
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Erwähnungen bei Deraosthenes und Lysias für manchen
Zweifel Raum, während Isokrates Rede -zd «v-ioo^sojc, zu der

die durcli Richterspruch dem Redner auferlegte Trierarchie

nur den entfernten Anlais abgibt, kaum irgendwelchen Er-

trag für die Kenntnis des Instituts bietet '".

Das Verfahren bei der Antidosis lernen wir aus dem
eingehenden Berichte der Rede gegen Phainippos für die

jüngste der Leiturgien, die Trpoeia^opa, d. i. den Steuervorschufs

kennen, der einige Jahre nach der Einrichtung der Symmorien-

ordnung für Erhebung der Yermögensstemr oder ii:r'^oo7; ein-

geführt worden war. Um den Ertrag der Steuer möglichst

rasch der Staatskasse zuzuführen, wurden die dreihundert

reichsten Bürger verpflichtet, bei einer Steuerausschreibung

für alle Steuerpflichtigen den Betrag vorsehufsweise zu er-

legen'^. Es unterliegt aber keinem Zweifel, dafs das Yer-

^ Der Schwierigkeit des Problems entsi^richt die grofse Zahl der

neueren Arbeiten. Der grundlegenden Darstellung von Böckh Sth. V'

S. 673 ff. schlössen sich im -wesentlichen an F. Vollbrecht de antidofn'

apud Atlienienses (Clausthal 1846). Thalheim X. Jahrb. f. l'hilol. CXV
(1877) S. 613 ff. (gegen Blaschke\ Hermes XIX (1884) S. 80 ff. (gegen

Fränkel). Illing de ardidosi (Leipziger Diss. Berlin 1884). Lochs die

(Irrii^oais oder der sogenannte Vermögenstausch (Bielitz 1897, un-

bedeutend). Photiades !d»t]vcl XI (1899) S. 31 ff. Eine abweichende

Ansicht wurde begri'indet von Dittenberger über den Vermögenstausch

und die Trierarchie des Bemosthenes (Rudolstadt 1872) und weiter aus-

geführt von Blaschke de antidosi apud Atlienienses (Berlin 1876 1.

M. Fränkel Hermes XVIII (1883) S. 442 ff. und zu Böckh S. 130* ff.

Lccrivain Revue historique XL :1889) p. 276 ff., dem Beauchet III p. 722 ff.

durchweg folgt. Eine Vermittlung versuchte Francotte l'antidosis tu

droit Athe'nien (Paris 1895).

^ Die Tpiaxoaioi sind zur -posis'icpct verpflichtet nach § 25

S. 1046, 21. 24. Dagegen ist bei [Demos'th.] g. Pol 8 S. 1208, 25 von

einem Volksbeschlufs von Ol. 104, 3. 362/1 die Piede, durch den die

Mitglieder der Bule beauftragt werden, an Stelle der Demoten die zum
Steuervorschuß; Verpflichteten namhaft zu machen. Man könnte ge-

neigt sein, darin mit Böckh eine durch besondere Umstände veranlafste

Ausnahmemaferegel zu sehen, da die Tpiaxosiot bereits in der 364 ge-

haltenen Piede des Isaios v. Fhiloli. E. 60 S. 154 erwähnt werden.

Doch wird man vielmehr eine frühere Ordnung zu erkennen haben, da

in der Inschrift C. I. A. II n. 947 (Anm. 14), die man mit Köhler

Mittheil. d. arch. Inst, in Athen VII (1882) S. 101 f. auf Diadikasicn
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fahren bei den anderen Leiturgien das gleiche war. In

jedem Jahre ^ beraumte die für jede Leistung kompetente

Behörde (S. 589) einen Tag an (in dem Falle, der der ge-

nannten Rede zugrunde liegt, war es der dritte Metageitnion),

an dem, wer sich durch Zuweisung einer Leiturgie beschwert

fühlte, einen anderen, seiner Meinung nach mehr zu ihr

Verpllichteten auffordern konnte, sie an seiner Statt zu

übernehmen (xaXeTv oder xaXeiai)ai, TrpoxaXsTaUai zlq avxtooaiv,

avTioioovai). Liefs der Aufgeforderte sich bereitfinden, der

ihm zugeschobenen Leistung sich zu unterziehen , so war

jedes weitere Verfahren unnötig. Andernfalls fand, um den

Besitzstand des Provozierenden wie des Provozierten genau

festzustellen und eine Alterierung desselben zu verhüten,

eine wechselseitige Besichtigung und vorläufige Beschlag-

nahme des beiderseitigen Vermögens statt. Dazu hatte jeder

Teil sich eidlich zu verpflichten, binnen drei Tagen dem
andern ein wahrheitsgetreues Inventar (d-ocp asic) seines Ver-

mögens nach Aktiven und Passiven auszuhändigen , dessen

Richtigkeit bei der Übergabe durch einen weiteren Eid zu

bekräftigen war^. Auszunehmen von der Vermögensaufnahme

war nur der Bergwerkbesitz, da dieser von Leiturgien und

Vermögenssteuer überhaupt befreit war ^". Zweifel an der

Richtigkeit der aufgestellten Verzeichnisse werden An-

lafs zu Vorverhandlungen zwischen den Parteien gegeben

über die 7rpo£ta'.popct zu beziehen hat, die Prozessierenden nach Demen
geordnet sind. Dafs die Änderung wenigstens nicht lange nach dem
genannten Jahre getroffen ist. habe ich N. Jahrb. CXYII (1878) S. 297 ff.

wahrscheinlich gemacht.
^ § 4 S. 1040, 3 Ol vofjic/t xo(>}' £'xa3Tov exo; TioioOai tv.; dvTioo3c'.;.

[Xenoph.] St. d. A. 3, 4 (Anm. 4). Dafs aber bei der Trierarchie die

dvTtSoast; öfter verzögert wurden, bis das Auslaufen der Schiffe sich

nötig machte, lernen wir aus der Klage des Demosthenes g. Phil. I 3G

S. 50, 20.

^ § 18 S. 1044, 12 TO'JC otvTtoto'jVTa; oxocv 6aoaotv-£; äTTOcfatvcoS'. tt]v

o'jat'av 7rpoao;j.vu£iv tovoe tÖv opxov" cizo-faivw (falsch äTTo-.p'zviö Dindorf

und Blafs) ttjv oüitav t\\ lij.a'jtoö otxado; -/.od öp&tü; v-tX. vgl. mit § 11

S. 1042 i. A. Dafs ein doppelter Eid zu schwören war, folgerte aus

der ersteren Stelle schon Yollbrecht p. 7.

10 § 17 f. S. 1044, 7 ff. 23 S. 1046 i. A.
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haben ^^ und mufsten jedeufalls Gegenstand der Prüfung im

Gerichtshöfe werden, der, wenn beide Teile sich nicht zu

einigen vermochten, auf Grund der Feststellung des beider-

seitigen Vermögens durch seinen Spruch zu entscheiden hatte,

wer als der Reichere die Leistung zu übernehmen hat ^2. In

dem Falle, den die IJede gegen Phainippos behandelt, war noch

eine Weiterung dadurch entstanden, dals Phainippos die

Übergabe seines Inventars an den Sprecher der Rede in

gesetzwidriger Weise verzögerte und dieser darum nicht nur

sein Verzeichnis an die Strategen abgab, sondern auch eine

Denuntiation (aTroYpacpV)) wider jenen einreichte, die von ihm

mit einer Gegenbeschwerde (avTrfpacpT^) wegen wahrheits-

widriger Vermögensaufstellung erwidert wurde ^^.

So stellt sich uns das Antidosisverfahren dar, wie es

in der Zeit Alexanders gehandhabt wurde, in die die Rede

gegen Phainippos fällt, und es wird damals kaum minder

oft die Gerichte beschäftigt haben, als dies für die Jahre

des peloponnesischen Kriegs und den Anfang des vierten

Jahrhunderts bezeugt ist ^*. Aber auch in der genannten

'^ § 14 S. 1043, 13 O'josv a}Xo ßouXojjicvo; r^ oo'/civ uiv oiocoxcvcd x/jV

dcTTOCiaatv, [J.r] £"/iiv 0£ \xt toi; ht ccix-^ ycYpctajj.Evois t'. -/ylp^^iioA.

^2 Isokr. Tl. clvT. 5 S. 2 Or. syvtoaav iar^v sTvat xr^v ^Tjtoupyt'av.

R. g. Phain. 4 S. 1039 a. E. OEo;j.ai öaiöv ^.TidvTcov — ßor^Ur^jai aoi y.al

TOÜTOv zli Tovj; Tptay.oaio'j; dtvr' Iiaoü v.o(TC(ar7^aat. Aus diesen Stellen zog

schon Vollbreclit p. 11 den notwendigen Scblufs, dafs der Richterspruch

immer nur auf Zuweisung der Leistung gelautet habe, hielt aber trotz-

dem die Annahme Böckhs fest, dafs auch dann noch ein Vermögens-

tausch möglich gewesen sei. Diese beseitigt zu haben ist das Ver-

dienst von Dittenberger S. 6 f.

13 § 14 S. 1043, 11. 16 f. S. 1043 a. E. Irrig nimmt hier Harpokr.

u. äTtocpaot? und nach ihm Heffter S. 379 u. a. d-oypacir als gleich-

bedeutend mit dico-iotat;.

1* [Xenoph.] a. d. Anm. 4 a. 0. Aus den ersten Jahrzehnten des

vierten Jahrhunderts stammen die Reste öffentlicher Aufzeichnungen

iiber die in solchen Diadikasien gefällten Entscheidungen, die Köhler

a. d. Anm. 7 a. 0. in den Inschriften C. I. A. II n. 94-5—947 erkannt

hat, deren erste er auf die Choregie, die zweite auf die Trierarchie,

die dritte auf die Proeisphora bezieht. In der Überschrift von n. 94-5

ist aber otoje o'.£oi.7.c':;ocv[to —] xaTÖc -0 tcj or;j.o'j ['Lr'cptaixa zu ergänzen,

nicht oi£0t7.a:;c«v mit Köhler zu lesen, so dafs die darunter folgende
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Rede fehlt es nicht an Spuren, dafs der Streit über die

Leiturgie zu einem Umtausch des Vermögens führen konnte.

Von der Möglichkeit, dafs das Vermögen des Phainippos auf

ihn übergehen könne, redet der Sprecher in unzweideutigen

Ausdrücken ^^ und wiederholt anderwärts das dem Phainippos

schon in einem früheren Stadium der Verhandlungen ge-

machte Anerbieten, gegen Abtretung eines einzigen Grund-
stücks diesem sein eigenes Vermögen einschliefslich der Berg-

^Yerke zu überlassen, natürlich in der Weise, dafs er dann
selbst sich der Leiturgie zu unterziehen habe ^^. Aus früherer

Zeit liegt aber wenigstens eine leider nicht sicher über-

lieferte Stelle des Lysias vor, die den Beweis liefert, wie es

auf Grund der Antidosis zu einem Übergange von Vermögens-
objekten kommen konnte, der aber, soviel wir sehen, wieder

Liste niclit die Namen der Richter, sondern der^r enthält, denen die

Leiturgie auferlegt war. Die Richtigkeit meiner schon im A. P. em-

l)fohlenen Lesung ist dadurch hestätigt, dafs Stschoukarefif Mitth. ä. arch.

Inst. XII (1888) S. 131 if. die Zugehörigkeit der Liste n. 994 mit der

Überschrift oioe —] aotvxo ini Occvos-paTc-'j iXp/ovroc (Ol. 99, 3. 383'2) zu

der gleichen Gattung erkannt und ein fünftes Bruchstück eines solchen

Katalogs (jetzt C. I. Ä. IV 2 n. 946 1) mit der Überschrift 7pc(fj.;j.[aT£l); —

]

K/.£to[rjij.o; A'VY^a —] oj'oe o«. — veröffentlicht, danach aber in beiden oi'§£

oicoixcf'actvTo ergänzt hat, ohne indessen an Köhlers Auffassung von

n. 945 irre zu werden.

^^ § 27 S. 1047, 19 iö) \j.z~iyvM twv caauToü t/jv ar^-epa , i'v te ttjv

Oatv'rro'J ötv te ttjv ^|jo('jtoü lyyi oüatctv.

^^ § 19 S. 1044, 18 eyto yip -/.ai -poxspov Trpo£-/.a).£3a;j.rjV Oatvt-TTOv

7.ai v\Jv — ot'owfji' aüxiö ocopEiiv y.ai dcftaTaij.oti [j.et7. xr^s o.)Xr^z outjta; xat xwv

h xots ipYOi;, idv [j.oi X7]v layotxiiv ij-ovr^v l'.£'jt}£pav TiapaSüJ xx?.. Dafs diese

Proklesis nicht, wie Thalheim Jahrb. S. 613 f. Herrn. S. 81 ff. und
Lecrivain j). 283 glauben, die anfängliche Aufforderung zur Antidosis

ist, folgt schon aus dem Zusammenhange, in dem sie § 23 S. 1046 i. A.

zur Verlesung gebracht wird. Von jeuer Aufforderung heifst es auch

nur -/.'yAEiv § 5 S. 1040, 11. 12, wie -/.«/.EisOa! bei Xenophon (Anm. 24),

ebenda und bei Lysias auch (Anm. 18) -poxotXEis&oci. Die Proklesis kann
also auch nicht, wie Lecrivain meint, ein blofser Scherz des Spi'echers

sein, der den Abstand des beiderseitigen Vermögens ins Licht zu setzen

bestimmt sei. Gerade das Anerbieten eines partialen Tausches konnte

am ersten zu einem Vergleich zwischen den Parteien führen, vgl.

Francotte p. 58 ff.
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rückgängig gemacht worden war". Mindestens auf die

Möglichkeit eines Vermögenstausches weisen noch ein paar

andere Rednerstellen ^^ hin. Dagegen ist der Bericht über

*^ JJ. jnnvu. fx nnov. i. A. öccjaotatov — to ij.ev ^sOyj; v-oä T7.

ävopctTTOoa xo(i osa i^ äypo'j v.aT7. -r^v «ivTtoooiv l'XaJiov , jatj av O'jvctai)«'.

dtpvT^OfjVOtt (i)s oux ä7:E0io7.£ — -/.cd Tr|V fjiev dvTt'ooaiv ot' ^xei'vr^v '^avspo; ^ati

TTCiT^aarAEvo;, TY)v o' ahiav oC t^v äTT^OüiXEv /} eXaßev oüx c<v ct/.XrjV eyoi eiiTsiv.

So die Handschrift, deren Lesung Thalheim S. 616 f. und S. 90 f. zu

schützen sucht. Danach hätte der Kläger die Antidosis gemacht, um
in den Besitz des Mädchens zu gelangen, den er ja auch ohne Um-
tausch des ganzen Vermögens erreichen konnte. Auf Grund eines

Vergleichs aher habe der angeklagte Sprecher verschiedene Besitz-

Stücke vom Kläger erhalten und dafür die Leiturgie geleistet. Be-

denklich gegen diese Auffassung des Sachverhalts aber mufs schon

dies machen, dafs dann zu äTrsowxEv tj g'Xaßev in ganz unstatthafter

Weise verschiedene Objekte zu verstehen sind, zu letzterem das

Mädchen, zu ersterem die vorher benannten Gegenstände. Mit Eecht

haben die Herausgeber seit Taylor (ZTrsowy.sv et IXotßev und vorher e/.aßcv

für IXocßriv geschrieben, so dafs beide Stellen in genauer Entsprechung

stehen. Dann haben also die beiden Parteien sich dahin verglichen,

dafs der Kläger einzelne Vermögensteile, die er infolge der Antidosis

von dem Sprecher erhalten hatte, zurückgab, dieser aber der Ijeitui'gie

sich unterzog. Von dieser ist gleich im weiteren die Rede, so dafs es

unerlaubt ist. dvttooai; mit Lecrivain p. 284 in anderem als dem
technischen Sinne zu fassen. Bei Lj-sias [/. Simon 20 S. 147 i-nziori oe

ot'xcz? lo{<xz r^a&£TO v.OLVMz dtytovtSafj.Evov i'i, czvTioocetu;, 7.a-aci.pov7^ao(s ;j.o'j y~'t..

kann es fraglich erscheinen, ob mit Gilbert Gr. StA. PS. 406 A. 1

an Prozesse zu denken ist, die mit dem Vermögenstausch erworbene

Rechtsansprüche betrafen, oder mit Fränkel S. 461 an gerichtliche

Entscheidungen über die Leistung von Leiturgien, die gegen den

Sprecher infolge wiederholter Antidosis ergangen waren. Doch spricht

gegen letztere Deutung, wie Illing p. 14 erinnert, die geringe Wahr-
scheinlichkeit einer wiederholten Verurteilung des Sprechers, der der

vielen von ihm ausgerichteten Leiturgien sich rühmt und in den in

Frage stehenden Jahren nur zweimal zu einer solchen herangezogen

werden durfte.

^^ Demosth. fj.
Lept. 40 S. 469, 4 xod [xr^v rJjV ottw; o'Jx ävTiowaet

T(jj As'jy.wvi Ti? 5v ßoÜArjxat, O'jvotaat cxono'jp.evo; süf/sTv. ypTjaaTct \}.hi ydp

dativ del TTotp' ü'xiv autoO, zaTa ok xov vo'ij.ov toütov lav ti; ^tc' ccJTä c'XtItj,

^j a-£pT^aETat to'jtwv r^ /.T,-o'jpY£tv ocvoty/otai^r^acToci. Das natürliche, auch

durch das vorausgehende Kondizionalglied empfohlene Verständnis

muls das ctcp/,acTat to'jtwv auf die Vermögenseinbufse beziehen, die

Leukon durch Eingehen auf den Vermögenstausch sicher erleiden

würde. Die Voraussetzung von Blaschke p. 17 u. a., dafs Leukon im
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die Trierarcliie , die Thrasylochos und sein Bruder Meidias

auf Anstiften der A^ormünder des Demosthenes diesem auf-

zwangen, auch ohne die Voraussetzung verständlich, dafs

er anfänglich in den von Thrasylochos angebotenen Ver-

mögensaustausch gewilligt habe, mit dem natürlich auch

der Übergang aller auf dem Vermögen haftenden Verbindlich-

keiten und Forderungen verbunden sein mulste. Die Ab-

sicht von Demosthenes Gegnern, ihn, falls er die Last

der Trierarchie nicht auf sich nahm, die ihm überaus schwer

werden mufste, an der Betreibung seiner Prozesse gegen die

Vormünder zu verhindern, wurde doch schon damit erreicht,

dafs durch Einleitung des Antidosisverfahrens ihm das volle

Verfügungsrecht über sein Eigentum genommen war. Seine

Behauptung, dafs Thrasylochos seinen Vormündern die Pro-

zesse erlassen habe , beweist nicht . dafs sie dazu ein Ptecht

besessen, aber die andere Angabe, dafs er den Gegnern sein

Haus verschlossen, zeigt, dafs es auch vorübergehend nicht

zu einem Vermögenstausch gekommen ist , von dem er gar

nicht einseitig hätte zurücktreten können. Wohl aber durfte

er auf Fortstellung des Antidosisverfahrens durch Über-

nahme der Trierarchie verzichten, als er sich durch die

Nähe des Termins für die Gerichtsverhandlung über seinen

ersten Prozefs gegen Aphobos in der Hoffnung getäuscht sah,

eine vorherige richterliche Entscheidung über den Autidosis-

Falle einer Weigerung, die Leiturgie zu übernehmen, eine Konfiskation

seines athenischen Besitzes zu befürchten hätte, würde nicht nur eine

Umstellung der beiden letzten Glieder bedingen, sondern läfst sich auch
rechtlich nicht begründen. Bei Lysias f. d. Gehr. 9 S. 745 ooxei oi u.oi

TTj? TTEvi'as TTjC ^P-^fi
'"'^ [J^y^'^o; ö v.axTrjyopc; av i-.iotX^oti Z'X'^i'j-'XT'i ij.ö'/o;

dcvOptuTTtuv. et yäp £y(u xccTaa-aOci; yopr^yo; TpayiiiSoic TrpoxaAeaoitii.rjV otÜTÖv £Ü

'ivTi'ooaiv, 0£7.d7.i; ctv eXoito -/cprjfjactt ij.c(>.?.ov r^ c/.vTtoovivc(i i'-a; könnte auf den

ersten Blick an die Unbequemlichkeiten und Nachteile gedacht scheinen^

die mit einem Eingehen auf die Antidosis verbunden waren, und die

Isokr. V. Frie. 128 K. 40 mit den xaxi xi -spi täs avxioo'aets meint. Aber
dann würde die Antithese doch ihre Beweiskraft für die Armut des

Sprechers verlieren. Dafs diese uVid die Anm. 1-5 angeführte Stelle für

die Möglichkeit eines Vermögenstausches sprechen, erkannte auch
Dittenberger S. 10 f. an, w^ährend seine Nachfolger sie umzudeuten
versuchen.
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streit zu erreichen ^'•'. Audi in anderen Fällen wird erst

auf Grund des durch die vorläufige Beschlagnahme ermög-

lichten Einblicks in die Höhe des gegnerischen Vermögens

der Provokat sich darüber schlüssig gemacht haben, ob er

der ihm zugeschobenen Leiturgie sich unterziehen oder es

auf den Ausspruch des Gerichtshofs ankommen lassen oder

aber in einen Vermögenstausch willigen wolle, nach dessen

Vollziehung natürlich der Provokat aus dem ihm zugefallenen

Vermögen die Leistung auszurichten hatte. Denn dafs das

solonische Gesetz "^^ einen solchen Tausch dem Provokaten

^® Demosth. a. Aph. II 17 S. 846 a. E. w; yoio -7; v'/.a; ttj-o;;

e'ij.eäXov sfatcvctt y.aT' ccJtcöv, ävxtooaiv Iti' i\xz rcfpEav.e'jacotv, i'v' zi jjiv ctVTi-

OOtVjV, IJtT) icctVj [UA TTf/ö; CCJTo'j; ävT'.Oiy.sTv (ij? V.Otl TOJV Oiy.OJV TC'JTWV zn'i

'hmvj-i'zrjz yävoaEvtov , zi ^s ar^oev to'jtojv Ttoiot'/jV , i'/ cv. ßf(7.y£ic(? o'Jaic<s

/.YjTO'jpyöiv T:avTO(~c«ci'.v ävcttpcOctr^v. xai "oöt' ct'JToI; 'jTrrjpcTTjac öpcci'j/.o^^o; 6

'Avay'jpaaw;. ui to'Jtwv oÖoev cvöuar^Oei; ävTE^cuv.a asv, dt-cxXr^aa 0£ oj; oia-

V-xctafot; T£'j?oij.£vo;* o'j T'jyiov 0£ Tauxr^? Ttöv ypovojv 'j-oyicuv ovtojv, t'va p.7]

5T£pTji}ä) 7(üv otv-wv, dTTcTciGa Tr^v XrjTO'jpy'av 'j-ortet; tt^v cixiav xat Ta;j.a'JTor

zav-cz ,jO'jXofji£vo; £1? '^[.'5; £ia£X&£Tv ti; irp''? toutougI 5i7.as. r/. Meid. 78 f.

S. 539 a. E. tot£ aci aeX/.ouawv zl'ji.biii Tiöv Of/iöv w; £?; r^nirja't w;-£p£l

TETCtpTTjV V^ TTcUTITr^V £1 jETt/^OT^aCfV äO£/.'^öc ö T'j'JTC'J y.at ohz'';^ zh T/jV rj./.'.a-t

7.VTtotoov:£i; Tp'.Tjpccpytav. — -/.ai TrpwTOv ijev v.'xzijy'.'ja.'i tä; Düpa? xdiv otv-Tj-

[^.ctTiüv tb; 7'j-(Lv TjOr, yiyvofj-EVCt; -/ctTÖi ttjv itVTiooSiv — o o' ouv OtivOTazov —
T'i? or/.ct; oj; a'jTüiv o'jaoi; i^^-^tci^v xoT? iriTpoTTot;. Dafs in der ersten dieser

vielbesprochenen Stellen dvtiooiVjV nicht, wie Böckh und noch Thalheim

S. 615 wollte, die Annahme des Umtausches bedeuten kann, beweist aufser

der im Text angedeuteten Erwägung schon das folgende ävTEOtoxa, das

nur das Eingehen auf das Antidosisverfahren bezeichnen kann (Anm. 25).

Ebenso ist es mir nicht mehr zweifelhaft, dafs otccotxaaia in diesem Zu-

sammenhang auch ohne Artikel nur auf die gerichtliche Entscheidung

über die Antidosis selbst mit Dittenberger bezogen werden darf, und
die künstlichen Deutungen von Böckh S. 677 und Blaschke p. 30 da-

gegen nicht in Betracht kommen können. P]ndlich für 'j.Tit/lrp'x wird

das richtige Verständnis, das C'urtius Grieclt. Gesch. IIP S. 798 A. 90

gegeben hatte, durch y.ctss/iaav ta; O-jp^; -. oi. der Midianastelle ge-

sichert, in der die Zeitfolge der Ereignisse nicht genau gewahrt ist.

Nichts dagegen kann beweisen, dafs Demosthenes mit dem Abschliefsen

seines Hauses wider das Gesetz verstieß (trotz Francotte p. 31 if.). Un-

möglich ist die Deutung von Lecrivain p. 282 auf die Anlegung von

Siegeln an den Besitz des Thrasylochos, die das Kompositum -/.y-ivlr^ZT.

und die Hinzufügung eines Objekts fordern würde.
-'* Solon wird als Urheber des Gesetzes im Eingang der Rede

gegen Phainippos genannt, was wir bei der Altertümlichkeit des
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zur Wahl stellte, lassen die oben (S. 594) zusammengestellten

Spuren nicht wohl bezweifeln^'. Auch die Ausdrücke c/vt'-

oiSovai, ftvTioo3tc finden doch ihre einfachste Erklärung unter

der schon von den alten Grammatikern ^^ aufgestellten

Annahme, dafs als Objekt zu ihnen ursprünglich das Ver-

mögen verstanden war; wenigstens wird keine der sonst ver-

suchten Deutungen der Verwendung der Begrilfe gerecht-^.

Wenn aber in den wenigen Stellen attischer Schriftsteller,

an denen die Ausdrücke sich mit einem Objekt verbinden,

dies die Leiturgie ist^'*, so mag von Einllufs darauf die

schon betonte Tatsache gewesen sein, dafs die gerichtliche

Entscheidung nur der Übernahme der Leistung gilt. In der

Regel aber steht das Verbum wie das Substantivum ohne

Instituts gelten lassen dürfen trotz der bekannten Gewohnlieit der

Redner, alle Gesetze auf Solon zurückzudatieren.

2^ Nach Francotte ist das Anerbieten des Tausches nicht obliga-

torisch, aber in allgemeinem Gebrauch teils als moyen de plaidoirie,

teils als Weg, zur Verständigung zu gelangen, teils nur als Mittel der

Orientierung.
"2 Lex. Gant. S. 663, 5 ototv ti; -p&ß/.r^Öst; (mit Photiades für

-poz^TjÖEu) £(; /.eiTCi'jpy'av ä-ocpatvir) £T£pov eüzopwTEfov saytoü (xal) rpo-

/a/,TjTat ccjTCiv ^.ciToupysTv y^ wi-n \iht tt^v oustocv ly^i JccjroCi, /.aßovra ht trjv

Ixetvo-j c(7:r,AXot/Öai. Ähnlich Lex. Segu. V S. 197, 3 = VI S. 406, 26.

Verkehrt Suid.' u. d. W. Schol. Dem. S. 50, 20.

23 Nach Dittenberger S. 3 f. soll dvtiocrat; und czv-iot^ovcti bei den

Rednern überall die vorläufige gegenseitige Beschlagnahme des Ver-

mögens bezeichnen, wozu gleich die ersten Anwendungen beider Aus-

drücke in der Phaenippea (§ 1 S. 1038, 26 wj? dtv-rio£otu7.o-o!;. § 5

S. 1040, 9 iizdvrt oi aTpctr/^yo! — to:; äv-ioo3ct;) wenig passen. Noch be-

denklicher ist die Erklärung von Blaschke p. 8f. , wonach av-'.oioovoc.

ursprünglich von dem Provozierten gesagt sein soll qui quod ab altero

ad ipsum relatum est, id ad alterum illum referat, und sachlich un-

richtig die von Lecrivain p. 280: sich gegenseitig die Leiturgie zu-

schieben.

2* Xenoph. O/A-. 7, 3 Ö'tkv ys \i.z zlz, dv-t^osiv -/M.wnv. zrj<:(^r,rf.vi'yxz, r,

yopTjyi'ac — 'Jvojj.ct^ovTs; u.ö 'iT/oij.ayov 7raTpoi)£v -poxa) ojvtoti Camerarius

für 7Tprj37.c(Aojv-c(i)- Deuiosth. //. Meiä. 78 S. 539, 28 (Anm. 19). Für die

gegenteilige Verbindung würde entscheiden die von Bück Amer. joitm.

of arch. V (1889) S. 307 verött'eutlichte, leider sehr verstümmelte In-

schrift des Demos Ikaria, wenn Z, 5 die Ergänzung des Herausgebers

avTioocrtv ot £Tvai töv /p[r^[j.c£Ttuv] ganz sicher wäre. Minder wahrscheinlich

allerdings ergänzt Kirchhoff C. I. A. IV 1 n. 5a B p. 137 tov ypl^ovov.
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weiteren Zusatz und bezeichnet die Einleitung des Ver-

fahrens^^, das der ursprünglichen Absicht nach den Ver-

niögenstausch vorzubereiten hatte und daraus erst recht

verständlich wird. Denn schon die vorläufige Beschlag-

nahme des beiderseitigen Vermögens mufste eine so empfind-

liche Störung für alle Verhältnisse der Beteiligten im Gefolge

haben, dafs jedenfalls tunlichste Beschleunigung des ganzen

Verfahrens geboten Avar. Zu noch viel gröfseren Unzu-
träglichkeiten aber mufste bei fortschreitender Entwicklung

der wirtschaftlichen Verhältnisse ein wirklicher Vermögens-

tausch führen, so dafs er aus der Praxis des attischen

Lebens immer mehr verschwand.

2^ 'Avxtoo'jvat in der Regel vom Provokanten, öfter mit Dativ,

Demosth. g. Lept. 130 S. 496, 21. 40 S. 469, 4 (Anm. 18). seltener vom
Provokaten, der auf das Verfahren eintritt, g. Aplioh. II 17 (Anm. 19),

von beiden Parteien im Gesetz g. Phain. 18 S. 1044, 13 to-j; otv-'.o-.oov-a;

a/Xi^XrAz. Yom Vermögenstausch aber doch wohl bei Lysias f. ä. Gebr. 9

(Anm. 18).



Zwölftes Hauptstück.

Privatklagen des Königs.

Der Privatjurisdiktion des Königs untersteht wesentlich

nur eine, aber eine besonders wichtige Art der Klagen, die

oixai cpovuat, d. i. die Klagen wegen Verbrechen wider Leib

und Leben. Denn dafs diese jederzeit nur dem von dem
Verbrechen selbst Betroffenen oder seinen nächsten Ver-

wandten zustanden, ist früher (S. 243) gezeigt. Das Recht

zur Anstellung der Klage wird aber zugleich wenigstens

dann, wenn ein Bürger durch einen andern um das Leben

gekommen war, für seine Verwandten zur Pflicht, deren

Ausdehnung durch das drakontische Gesetz genau geregelt

war: angestellt soll die Klage werden von den Verwandten

bis einschliefslich der Vettern ersten Grades, unterstützt

aufser diesen auch von deren Söhnen, den Schwiegersöhnen,

Schwiegervätern, ja auch den Phrateres ^. Diese Begrenzung

des Rechts und der Pflicht, Tötungsklagen anzustellen, be-

ruht auf dem Begriff der ay/iaTsia, wie er auch für das

Erbrecht mafsgebend war (S. 552 f.) ; an ihn hatte sich der

Gesetzgeber zu halten, als er die Ahndung des Tötungs-

verbrechens der Privatrache entzog. Dabei konnte aber für

Bestrafung der Tötung auf die Todesstrafe nicht verzichtet

1 C. I. A. I n. 61 (S. 17) mit den Ergänzungen aus [Demosth.]

(f.
Makart. 57 S. 1068 a. E. zpoeiTTElv 0£ tiö xTsi'vavTi ^v i'fo^ä to'j; cvto;

äviiiiOTTjTos y-ai ävs'Lioö ' a'jv5i(i)xetv os xal dtvc'i/wu; xai äve'iwüv -aioot; y.otl

yaaßpous xai T:£vi)£poü; xott 'srATzpa:. Über den Sinn von Iv-o; vgl. S. 557

A. 44. In der "Wiedergabe des Gesetzes bei [Demosth.] g. Euerg. 72

S. 1161, 9 -/eXsÜEi 6 vdii.o; — tov)? TrpoaVjxovTa; i-z%\.i^a\ >jix?^ dvE'itaooJv stebt

|i.£)(pt so wenig wie im Erbgesetz (S. 549 A. 33) in exklusivem Sinne,

sondern ir.z^ihcn schliefst das auvStwxeiv ein.
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werden, so wenig dies auch der Scheidung zwischen öffent-

lichen und Privutklagen entsprach , wie sie auch in bezug

auf ihre Rechtsfolgen von Solon durchgeführt war (S. 244).

Weil aber die Verbrechen wider Leib und Leben dem
griechischen Bewufstsein als Verletzungen nicht blofs des

menschlichen , sondern zugleich auch des göttlichen Rechts

erschienen, mufste ihre Verfolgung der Jurisdiktion des Be-

amten zufallen, der mit dem Namen auch die sakralen Be-

fugnisse der alten Könige überkommen hatte (S. 14f.j. Eben

darum aber, weil für ihre Behandlung religiöse Gesichts-

punkte immer mafsgebend geblieben sind, hat das attische

Recht und Rechtsverfahren auf diesem Gebiete niemals ein-

schneidende Veränderungen erfahren ; die einschlagenden

Gesetze Drakons sind von Solon unverändert in seine Gesetz-

gebung übernommen ^ und so auch im Zeitalter der Redner

in Gültigkeit verblieben^, nur dafs die Epheten durch Solon

am Areopage und unter Eukleides auch an den übrigen

Malstätten ersetzt worden sind. Insbesondere steht seit

Drakon die Scheidung zwischen den drei Arten von Tötungen

fest, denen eine Dreizahl von Gerichtshöfen entsprach : die

vorsätzliche (cpovo? ix -r^ovoia; oder ixo'jcj'.oc), die unvorsätz-

liche (»ovo; axo'jcrioc) und die gesetzlich erlaubte Tötung

(<p6vo? Suaioc). Eine Mittelstufe zwischen den beiden ersteren

Arten hat nicht die attische Rechtspraxis, sondern nur die

platonische Theorie in der im Zorn vollbrachten Tötung

erkannt und auch bei dieser wieder verschiedene Grade der

Strafwürdigkeit unterschieden, je nachdem die Tat sofort in

leidenschaftlicher Aufwallung und ohne Vorbedacht oder

erst später in der Absicht, für eine Kränkung Rache zu

nehmen, verübt ist*.

^ Aristot. 7, 1 vdixou; E'Ur^xsv öi/./.o'j? (Xo/.iov), toI; oe ApaxovTo; öclaof;

l7ta'j5av-o ypwixsvoi ttXtjv Tt7jv '-povr/.iLv. Die Bestätigung liefert die Wieder-

aufzeichnung des drakontischen Gesetzes (Anm. 1).

3 Darum der Preis dieser Gesetze bei den Rednern, besonders bei

Antiphon r. Herod. Enn. 14 S. 711 und wörtlich übereinstimmend üh.

d. Clior. 2 S. 761 'j-'yrjyv. rjiv yötp ctÖTof; dpya'.'JTaTO'.; sTvct'. iV f^ yr tx'jtt,, z-zizr/.

Tous ct'jTol)? rdzi T.irA twv ccjtwv, otteo ;j.£yt3T'jV arjaslov viatuv xctÄiö; X£'.;j.6^tov.

* Platon Ges. IX 8 f. S. 866 D il. Ganz verfehlt war es, wenn
Leist Gräco- italische Eechtsgeschichte S. 329 tf. auf Grund der mifs-
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Von den erhaltenen Gerichtsreden betrifft die Rede des

Antiphon über den Choreuten einen Fall von unvorsätzlicher

Tötung, einen Fall von vorsätzlicher Tötung desselben

Rede gegen die Stiefmutter; in beiden Fällen aber ist die

Klage gerichtet nicht gegen den , der die Tötung verübt,

sondern veranlafst hat. Die Reden des Antiphon über

Herodes Ermordung und des Lysias gegen Agoratos sind

auf Anlafs einer Apagoge (S. 318), Lysias Rede gegen Erato-

sthenes bei dessen Rechenschaftsablegung gehalten (S. 286).

Eine nach Behauptung des Angeklagten berechtigte Tötung

liegt in Lysias Rede über Eratosthenes Tod vor (S. 132).

Bloise Übungsreden über fingierte Fälle der drei Kategorien

sind die drei Tetralogien des Antiphon, die aber wertvolle

Beiträge zur Kenntnis des attischen Blutrechts liefern-^.

Nicht bestimmbar sind die Anlässe der Xoyoi cpovr/ot, die

noch von Lysias zitiert werden, der Klagereden gegen

Mikrines und gegen Nikias und der Verteidigungsreden

über die Tötung des Batrachos, des Achilleides und des

Theokleides ^.

deuteten Stelle I 502 ff. bereits der homerischen Zeit die Unterscheidung

zwischen dem im Aifekt begangenen Totschlag und der vorbedachten

Tötung zuschrieb, und noch verfehlter, wenn er sogar im attischen

Rechte jenen Unterschied mit der Scheidung zwischen '.povoj ä-/o'j(Jioc

und cprfvos ixc/öatos identifizierte oder mindestens die im Affekt be-

gangene Tötung für z^o^oi; dxo'iaios im eigentlichen Sinne erklärte. Einer

Widerlegung bedürfen seine Aufstellungen nicht, die auf willkürlichen

Konstruktionen ruhen.

^ Vgl. meine Abhandlung in den Berichten d. Sachs. Gesellsch. d.

Wiss. 1904 S. 191 ff. , an deren Ergebnis ich auch gegenüber Ditten-

berger Hermes XL (1905) S. 450 ff. entschieden festhalten mufs.

ß Umfassende und sorgfältige, wenn auch kaum je abschliefsende

Behandlung haben alle einschlagenden Fragen gefunden bei Philipp!

der Areopag und die Epheten (Berlin 1874). Brauchbare Vorarbeiten

hatten geliefert die von Philippi nicht benutzten Schriften Hörn dt

quinqtie iudiciis in quibus aetate decem oratorum Äthenis de caede iudi-

cabatur (Ploen 1859) und Bohstedt de rebus capitaUbus Atheniensium

quae TÖJv (fovixwv nomine comprehenduntur (Rendsburg 1863), während

ein drittes Programm von Vetter (Pyritz 1864) ohne Wert ist. Die auf

das materielle Recht bezüglichen Fragen sind nochmals durchgesprochen

von Herrlich die Verbrechen gegen das Leben nach attischem Recht

(Berlin 1883).
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Die vorsätzliche Tötung, der Mord im eigentlichen Sinne,

heifst in der Gesetzessprache cpovo^ ix -[iovota?; denn in dem
Gesetz über die Kompetenz des Areopags (S. 123) otxa'Catv

'fovou xal -pot'jjiaT'^c h. rpovoia? erstreckt dieser Zusatz sich

notwendig auch auf 'fovo-j ^ Überhaupt ist die -f,ovota, d. i.

die Absicht zu töten , Bedingung für die Zuständigkeit des

Areopags. Unter cpovo? aber versteht das Gesetz zunächst

den gewaltsamen Mord, wie die Hinzufügung einer besonderen

Bestimmung üi)er den Giftmord beweist (S. 124). Nicht

aber war es für den Tatbestand des Mordes notwendiges

Erfordernis, dafs der Tod auf der Stelle erfolgt, sondern

nur, dals er durch die Handlung des Täters herbeigeführt

war^, worüber im Zweifelsfall das Zeugnis des Arztes ent-

schieden haben winP. Die Strafe des verurteilten Mörders

konnte keine andere als die Todesstrafe sein; ihrer Voll-

ziehung durfte der Kläger beiwohnen, worin mau einen Best

der alten Blutrache erblicken darf^". Verbunden aber war
die Todesstrafe, wie auch sonst gew^öhnlich, mit der Ein-

ziehung des Vermögens ^^ Die letztere traf den Mörder

^ So richtig gegen Meier Philipp! S. 23. Unerweislich für das

attische Recht ist eine Klage auf absichtliche Körperverletzung mit

tödlichem Ausgange, die Ignatius de Antiphontis elocutione p. 87 aus

Antiphons dritter Tetralogie ableitet und widersinnig cpo'vos iy-r/jcio? avsj

rpovo!(2? benennt. Über den Rechtsfall der Tetralogie vgl. Berichte

s! 193 ft".

8 Demosth. (j. Konon 28 S. 126.5 a. E. behauptet Ariston, dafs.

wenn er infolge der Mifshandlung durch Konon gestorben wäre, die

Sache an den Areopag gelangt wäre, natürlich in der nicht weiter

begründeten Voraussetzung, dafs Konon ihm nach dem Leben ge-

trachtet habe.

^ Ein solches Zeugnis läfst Ariston bei Demosth. a. R. 12 S. 1261 i. A.

zum Erweis der Lebensgefährlichktit der Krankheit verlesen, in die er

infolge der erlittenen Mifshandlung verfallen, wiewohl er den Konon
nur c(ix£!a? belangt hat. Vgl. [Demosth.] g. Euerij. 67 S. 1059 a. E.

10 Demosth. (j. Aristokr. 69 S. u42 a. E.

1' Lysias üb. Eratosth. Tötung a. E. lyw yip vjv xai -api toj aiuiAaT-y;

7.ai Trepl t(üv ypr^ixocTiov xal "ipl xtüv 7/.?.cov ctTiav-wv xivouve'jiü, wo Tispi xoj

5io;j.a-os nur die Todesstrafe meinen kann. Danach zu verstehen

Demosth. g. Meid. 43 S. 528, 5 sTcei»}' rA '^ovixoi (v(;[j.oi) tou? fjiv ^x Ttpo-

vot'a; äroxT'.vvJVTüs >1avc(Toj xcl ciei'^'jyt'a xott o-/jfJL£'jact tiöv uTTctp^ovrcov CTj/J-toüii,
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auch dann, wenn er sich der Todesstrafe durch die Flucht

entzogen hatte ; hieran durfte er selbst während der Gerichts-

verhandlung noch nach seiner ersten Verteidigungsrede nicht

gehindert werden ^^; nur die Elternmörder waren von dieser

Vergünstigung ausgeschlossen ^^. Die Rückkehr in die

Heimat war dem verurteilten Mörder auf Lebenszeit ver-

sagt; liefs er sich in ihr betreffen, so konnte, wer wollte,

ungestraft ihn töten oder durch Apagoge der kompetenten

Behörde zur Bestrafung zuführen ^*, während im Ausland

ihn zu töten verboten war, solange er sich von den Grenz-

märkten, den Kampfspielen und Amphiktionenfesten fern-

hielt, bei denen sein Zusammentreffen mit Landsleuten nicht

zu vermeiden war'^ Selbst durch Aussöhnung mit den

Verwandten des Getöteten war die Heimkehr zu erreichen

nicht möglich ; nur dieser selbst konnte vor seinem Ableben

dem Mörder Verzeihung angedeihen lassen, die ihn dann

vor jeder strafrechtlichen Verfolgung schützte ^^. Von allen

Toij? o' dt7.öuai(u; aloiazio; xai cpi^.ocvftpwTri'a; ttoXätj; /^itcoaav. Die Meiuung
von Meier de honis damnatorum \^. 18 fF. und A. P.^ S. 308, die Ver-

mögeuskonfiskation sei nur dann eingetreten, wenn der Angeklagte

nach der ersten Verteidigungsrede sich durch die Flucht dem Tode
entzogen hatte, ist schon von Philippi S. 109 ff. und Thonissen Droit

pe'ndl p. 241 ff. widerlegt und vollends hinfällig geworden, seit aus

Aristot. 47, 2 feststeht, dafs bei Pollux VIII 99 der Zusatz ixzt'j. tov

7rp($TEpciv Xoyov ohne Gewähr ist.

'2 Antiph. vb. Herod. Erm. 13 S. 711 fsov r^v fj.oi
— to-jto o' a-rt-

XoyTjaotfx^vuj Tr]v jipoTtpctv [l^etvat] e^eXOstv* onz'x'it. ydp toüto xoivdv ^Sti.

*^ Pollux VIII 117, wogegen ci'Kotat bei Antiph. a. a. 0. nicht streitet.

^* Gesetz bei Demosth. g. Aristokr. 28 S. 629 tou? o' dtvSpotpovo-j;

i^eivat dcTTOxtetveiv ^v tt Tiaeoocr^ xctt aTcayetv — ÄofiatvesOoti oe iatj ;/rjO£

diTrotväv. Ganz übereinstimmend Piaton Ges. IX 11 S. 871 D.
'^ Gesetz bei Demosth. a. R. 37 S. 631 ^äv hi ti? töv dvopocpovov

XTetvY] 7] afTto; tj cpövou äizzyö\i.zvrjv dyop5; Iccopta; xoti ä'»)X(ov 7.ai itpiöv

'Afi-cpiXTDOvr/iöv, u)?7r£p TC/v 'A&rjvaTov "/.Teivotvxot iv toT; a'jxois iv^^soOau

^^ Nicht nur das letztere, sondern auch das erstere bezeugt

Demosth. g. Pantain. 58 ff. S. 983, wie Schümann Antiq. iur. publ. Graec.

p. 297 n. 8 und Philippi S. 143 ff. gegen Meier u. a. erwiesen haben.

Wenn Glotz SoUdarite de la fnmilk p. 314 ff. wieder das Gegenteil aus

[Demosth.] g. TlieoTcr. 28 f. S. 1331 i. A. und Aristoph. Frö. 1168 er-

weisen will, so hat er an der letzteren Stelle oh Triöwv xryj; zupto-j;

•willkürlich auf die Aussöhnung mit den Verwandten gedeutet, an der



Zwölftes Hauptstück. l'rivatklagen des Königs. 605

diesen Folgen wurde aber nur der betroffen, der einen Bürger

ums Leben gebracht hatte. Wer einen fremden Sklaven

oder einen ]\retoiken oder P'reniden vorsätzlich getötet hatte,

wurde nicht vor dem Areopag, sondern dem Palladion ge-

richtet (S. 130) und nur mit Verbannung gestraft '^ Im
Falle der Tötung des eigenen Sklaven war nur durch das

Herkommen eine religiöse Sühnung geboten '*^.

War der Angriff auf das Leben des andern ohne töd-

lichen Erfolg geblieben, so war auf Tf>au|j.a Ix Tipovoia? zu

klagen, d. h. auf Verwundung, die in der Absicht zu töten

zugefügt war. Denn dafs dies die Bedingung der Klage

war und nicht, wie mehrfach behauptet worden ist^^, upovoia

in dem allgemeinen Sinne böswilliger Absicht verstanden

sein kann, geht aus den beiden von Lysias in solcher Sache

geschriebenen Verteidigungsreden mit voller Sicherheit her-

vor. Vor allem wird in der Rede gegen Simon (III) aufs

unzweideutigste ausgesprochen, dafs die Klage vom Gesetz-

•ersteren aber die Rüge nicht beachtet, die in den Worten toioütoc

iy^vsTo Tcepi aütov xtä. über die Handlungsweise des Theokrines aus-

gesprochen wird.
^'' Das besagt für den Metoiken zwar nur das vierte Lex, Seguer.

S. 194, 11; aber die Richtigkeit der Angabe bestätigt sich teils aus

•der Verschiedenheit des Forums, teils daraus, dafs nach Deraosth.

<f. Aristoh'. 89 S. 650, 15 in Ehrendekrete für Wohltäter des Staats

die Bestimmung aufgenommen zu werden pflegte, ein Anschlag auf ihr

Leben solle geahndet werden xailczTrep iv tov 'A&r^valov d-oxTeivTj ; denn

diese Formel und ähnliche, wie sie sich auf Inschriften finden (C I. A.

II n. 115 = Dittenberger Syll.'^ n. 138. IV 1 n. 27c p. 164 = Syll. n. 23.

IV 2 n. 33^), wären offenbar ganz gegenstandslos gewesen, wenn die

Tötung des Nichtbürgers derselben Ahndung unterworfen gewesen

wäre. Was Meier äe Dem. or. Aristocr. p. 6 = Opusc. II p. 185 und

Thalheim Gr. RecliUalt.'^ S. 39 A. 1 dagegen einwenden, trifft nicht den

Kern der Sache. Noch weniger aber durften sie selbst die Tötung

«ines Sklaven mit Todesstrafe belegt glauben; Antiph. v. Herod. Erm.

48 S. 728 behauptet nur die Unerläfslichkeit gerichtlichen Verfahrens

und Lykurg rj. Leokr. 65 S. 183 redet von den alten Gesetzgebern ohne

genauere Kenntnis.
18 Antiph. üb. ä. Chor. 4 S. 763.

^^ Von Heraldus Aniynadrersioncs in tws Atticum et Romanum
p. 343 und Gleue de homicidarum in Areopago Atheniensi ittdiciis

p. 23 ff.

Lipaius, Attisches Recht. 39
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geber gegen die angeordnet sei, welche einem andern nach

dem Leben getrachtet und nur aufserstande gewesen sind,

ihr Vorhaben auszuführen 2^. Aber auch in der andern auf

gleichen Anlafs geschriebenen Hede (IV), von der uns nur

der letzte Teil bewahrt ist, ist die Verteidigung lediglich

auf den Nachweis abgestellt, dafs die Absicht des Sprechers

nicht darauf gegangen sein könne, seinem Gegner das Leben

zu nehmen ^^ Und mit diesen unzweideutigen Zeugnissen

der einschlagenden Prozefsreden lassen auch gelegentliche

Äufserungen in anderen Reden sich ebenso in Einklang

bringen 2^, wie die platonischen Vorschriften mit ihnen über-

einstimmen ^^. Wurde jene Absicht nicht behauptet, so

"**
§ 42 S. 159 i.yX'j. ofjXov ort xal oi to'jc vo|i.o'Jc £v8aOc ^evte; o'jx

e( Tives [j.a^eac([j.Evoi £tu)(ov äX^Tj^oi; xa-a^avTE? laz xEcpa/.a;, Irt toütoi?

•^^fiuaav TT]? Tiaxpioo? cp-jy/jv TcoiTjaaa&at' rj iroXXou; y' ^"^ ^^TjXaaav" 6.W' oaot

iTtißouXE'jaavTE? (XTroxTEtvai Ttva? l-pioaav, dTroy-Telvai oe oOx •/|OuvTji)rjaav, TtEpl

TÜiv TOioüxüJV TÖis Tiijiu)pias o3t(o fjLEycz?.«; y.aTsa-T^aavTO Tr^yoüiAEvoi ÜTtip u)v

^ßoü>.eu5av xotl TtpoüvoTjÖTjactv ÜTtsp toütiuv TTpoaVjxEtv a'JTOls oixr^v Soüvai" e( ol

fXT) xaxEa/ov o'jBev ^ttov to y' Ixeivwv 7t£7:oi^3i}ai. Dazu der vorausgehende

§ 41 , in dem ETTEixa den zweiten Grund einleitet (zu rjo'j[j.£vos oeivöv

elvai § 40), warum der Sprecher den Simon nicht anklagen wollte. Dies

übersieht Gleue p. 27 und schreibt dem Redner eine Argumentation

zu, die er willkürlich in seine Worte hineinträgt. Vgl. auch die

gegnerische Behauptung § 28 S. 150. Wenn anderwärts vorbedachtes

Handeln überhaupt abgelehnt zu werden scheint, so ist damit Ttpovoia

erst recht ausgeschlossen.
21 Besonders § 5 ff. S. 170, wogegen Gleue p. 28 leere Aus-

flüchte macht.
22 Wenn nach [Lysias] g. AndoJc. 15 S. 212 Verbannung als Strafe

für jede Körperverletzung erscheinen könnte, so wird der Tipovota offen-

bar nur darum nicht gedacht, um strenge Bestrafung des Gegners um
so mehr als geboten hinzustellen. Dafs Demosthenes bei seiner Klage

gegen seinen Vetter Demomeles unterstellte, dieser habe ihm nach dem

Leben getrachtet (Aischin. g. Ktes. 51 S. 440. 212 S. 608. nagano. 93

S. 270, vgl. Deinarch g. Demosth. 9 S. 8), dürfen wir ebenso unbedenx-

lich annehmen, wie bei der Klage des Boiotos gegen Mantitheos,

[Demosth.] g. Boiot. II 32 S. 1018, 10. Nichts kann Lukian Timo7i 46

beweisen (wo übrigens für TipoxaXoüfjiat as xpaof^axo? mit Meier zu lesen

ist TtpoaxaXoüfiat).

23 Piaton Ges. IX 14 f. S. 877 kennt neben der unvorsätzlichen

Körperverletzung und der im Zorn zugefügten nur die in der Absicht

zu töten verübte, die auch bei ihm xpaüf^a Ix Ttpovofa; heifst.
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konnte nur cxtxsia? oder ußps«)? geklagt werden ^*. Die Strafe,

die den wegen xf>auti.a ix Trpovota? Verurteilten traf, war,

wiewohl die Tötung von ihm beabsichtigt und nur durch

aufserhalb seines Willens liegende Umstände abgewendet

war, eine leichtere als beim vollendeten Morde, dessen

Folgen die ganze Volksgemeinschaft in Mitleidenschaft zogen:

nicht auf Tod, sondern auf lebenslängliche Verbannung und
Konfiskation des Vermögens hatte der Areopag zu erkennen ^^

Neben cpovo? im eigentlichsten Sinne, d. i. gewaltsamen

Mord, stellt das Gesetz den Giftmord, neben die Klage
cpovou Ix -povoi'a; die Klage ccapixaxcuv ictv xiq d-oxTStvifj oou?.

Bedingung der Klage ist also zunächst, dafs der Tod durch

den Genuls des dargereichten Giftes herbeigeführt ist; sie

erachtete man dann als gegeben , wenn der Tod bald nach

dem Genüsse eingetreten war ^^, da dem Altertume die Mittel

abgingen, durch Untersuchung des Leichnams Vergiftung als

"* Ab/.iiai klagt Ariston gegen Konon und konnte auch Oßpeiu;

klagen wegen einer Handlung, die nach den Anm. 20 ausgeschriebenen

Worten keine Klage Tpa'j[i.atos ^>c Tipovotas rechtfertigte, Demosth. g. Kon.

Anf. u. 24 S. 1264, 10. Freilich könnten die Äufserungen § 18 S. 1262, 22 ff.

den Schein erwecken, als wäre die Klage ab/Mo.^ auf die Fälle be-

schränkt, bei denen nur mit der Hand geschlagen war, während wenn
zu Steinen oder "Waft'en gegriffen wurde, eine Klage Tpocjfxaxo; anzu-

stellen war. Aber nach ihnen allein darf man keinesfalls im Wider-

spruch mit den übrigen Zeugnissen den Begriff des Tpaüij.a iv. Trpovoi'a;

bestimmen wollen.
25 Lysias g, Simon 38 S. 155 a. E. u. ö. (Demosth.) g. Boiot. a. a. 0.

Wenn bei [Lysias] g. Andok. a. a. 0. es heißt outo; {xev xocto: tou; voaou;

Tous I; 'ApetO'j —ayo'j c5£'j;£Tat tt^v toü äotxT^i^EVTOs zoXiv, xcti ^av -/.aTirj

^voe'.yöet; OotvocTw '^rj<j.nii\)-i^azTa>., so ist dieser Zusatz ebenso zu beurteilen

wie beim flüchtigen Mörder, also nicht mit Philippi S. 113 f. nur zeit-

weilige Verbannung zu folgern. Lebenslängliche Verbannung verhängt

auch Piaton a. a. 0., aber ohne Vermögenseinziehung, das eine wie

das andere mit vereinzelten Ausnahmen.
26 In dem Falle, der Antiphons Rede gegen die Stiefmutter zu-

grunde liegt, war der Tod ihres Gatten zwar erst am zwanzigsten Tage,

der des Philoneos aber sofort nach dem Genüsse des Tranks erfolgt,

§ 20 S. 614. Der ursächliche Zusammenhang wird von der beklagten

Partei so wenig wie in Antiphons Rede über den Choreuten bestritten.

Beide Reden sind aber nicht in Klagen '^ap,u.ccxu)v, sondern wegen ßo6-

Xe-jat; gehalten, worüber unten S. 613.

39*
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Ursache des Todes nachzuweisen. Eine weitere Voraus-

setzung für die Berechtigung der Klage war die ^\ dafs die

Absicht bei Darreichung des cpap[i.ay.ov ^^ auf Tötung ge-

richtet war, eine Beschränkung, die schon nach dem Zu-

sammenhange, in den die Klage gesetzt ist, in der Intention

des Gesetzgebers gelegen haben mufs (S. 124). Darum

wurde nach einer lehrreichen Erzählung in Aristoteles grofser

Ethik 2^ eine Frau, die einem Manne einen Liebestrank ge-

geben hatte, an dem dieser gestorben war, und deswegen

vor dem Areopag cpapixa/tov angeklagt wurde, von dem

Gerichtshof darum freigesprochen, weil die Tipovoia. die Ab-

sicht zu töten, gefehlt. Im Falle einer Verurteilung wurde

die Todesstrafe verhängt ^°. War aber der tödliche Erfolg

nicht eingetreten, so wird an den Areopag eine der Klage

Tpau'xaTo? ix irpovoia? analoge und mit gleicher Wirkung ver-

bundene Klage gegangen sein.

Eine besondere Klage wegen Abtreibung der Leibes-

frucht (a[xßXwa£(üc) , die man für das attische Recht in An-

spruch genommen hat^\ kann nicht bestanden haben und

nicht einmal ihre Strafbarkeit trotz gegenteiliger Angabe

2'' Nach Gilbert Beiträge (S. 5 A. 7) S. 519 hätte sie sich erst

in der Praxis des Areopags entwickelt.

28 Oapfiiaxeia? heifst die Klage erst bei Späteren, wie Ailian und

Hypoth. zu Antiph. a. R. Die Bemerkung von Timaios u. cpap(j.axe{a

"

e'vioi T^TTOv e(? öv dcnayovTai ^m xoXaaiv ol IttI tcapjjiaxeta äXovxs; geht auf

einen verfehlten Erklärungsversuch zu Piaton Phaidr. 4 S. 229 C zurück.

2^ I 16 (17) S. 1188^ 31 ofdv 'ffxd ttote Tiva yuvalxa cpiX-pov xivl ooOvai

Titeiv, eTtoc tov öcvi}pio7rov 0LTZ0%a\ti\ bizo toü cpi'Xxpou, t)]v o' av&pwTrov ^v

'\pei(p TTGcyiu äTtocp'jyeiv ou Trapoüaav oi' ouf^ev oDJ.o «tTi^X'jaav rj Sidxi oix ix

Tipovo^as. eocaxe fXEv yäp cptMiy, SiTjfxapxsv oe xo'ixou ' oio oü^ ixoustov iSdxet

eTvat, oxi xtjv Sdstv xoü cpi'Xxpou oü fisxä oic.voia; toü äiioXES&ai a'bxov ISt'oo'J.

Nichts dagegen beweist der Fall der Konkubine des Philoneos bei

Antiph. g. d. Stieftn. 20 S. 615, die ebenfalls nur einen Liebestrank zu

geben glaubte und trotzdem dem Henker überliefert wurde; aber die

war keine Athenerin, sondern wohl Sklavin. Der Konsequenz des

aristotelischen Zeugnisses sucht vergeblich Gleue p. 36 sich durch Be-

rufung auf den Wortlaut des Gesetzes zu entziehen.

30 Vgl. Antiph. g. d. Stiefm. 27 S. 619. Ailian F. G. \ 18.

31 Besonders Caillemer Dictionn. d. antiq. u. d. W.
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eines späten Gewährsmannes ^^ gesetzlich festgelegt gewesen

sein. Denn in einer dem Lysias zugeschriebenen Rede wurde

die Berechtigung einer wegen Abtreibung erhobenen Klage

auf <p6vo? erörtert und die Frage behandelt, ob der Fetus

als lebendes Wesen anzusehen sei^^, eine Frage, die auch

die alten Philosophen vielfach beschäftigt hat^^. Der öffent-

lichen Meinung galt Abtreibung sicherlich als verwerflich^^,

mochten auch die Theorien von Piaton und noch unzwei-

deutiger von Aristoteles sie unter bestimmten Voraus-

setzungen empfehlen ^•^. Im Einklang aber mit diesen

Theorien stand die Anschauung des Volkes in der Ver-

werfung des Selbstmordes; Selbstmördern wurde die Hand,

die den Mord verrichtet hatte , abgehauen und allein be-

graben ^^ Aber Bestrafung des versuchten Selbstmords ist

daraus nicht zu folgern.

Wenn gegen die absichtliche Tötung der Staat mit den

stärksten Strafen einschreitet, um vollen Ersatz für die

Blutrache zu geben, so beliefs er dann, wenn die Tötung

unabsichtlich (uv; ix -npovoia?, dxoocjito?) erfolgt war, den Ver-

'- Galen XIX S. 177 K. (Lykurg und Solou). Vgl. Musonios bei

Stob. Anthol. LXX 15 (ol vo[j.ot)£-iat). Cicero p. Cluent. 11. 32 (Milet).

33 Lysias untersuchte in einer Rede gegen Antigenes nach Theon

Progymn. 2 S. 165 W. zi il sii lY7.'jo'j,a£vov ä'v&pcu-d; £c-i zal zl 4ve'j&uvc<

-A t(üv dty.3Äwa£cuv -al; yuvcztsi {Fr. 2 Sp.l Dazu jetzt noch Sopater

N. Rhein.
'

3Itts. LXIV (1909) S. 576 Auai'a — Tispl 'i,aßÄcof}pi5iVyj ^v w

'AvTiYEVTp y.a-Tj-j'opEl rf^ lot'jto'j yjvaixö; cpovou (1. cfovov) 'J([j.jjX(u3'ia-/)j jy.O'jat'cuc,

cpac-/ü)v lü; d;Yj,aß/.u)-/£ xcä -/sv.ibX'JXSv aüxciv TiotTEpa -/./.Tj>)T,vc(t Ttaioo;. Danach

war es keine Rede -/a-ia 'AvTiyf/ou;, wie Lex. Cant. u. ^TrtTtij.tr>v {Fr. 1)

zitiert, sondern upos '\'m-fi\r^. Nach Theon und Harpokration stammte

sie nicht von Lysias, kann aber nach Fr. 1 nicht blofs Übungsrede

gewesen sein.

•'* Aristot. Folit. YII 14 (16), 10 S. 1335 b 25. [Plutarch] placita

piliüos. Y 15.

'^ Hippokrates Eid oöos yuvaixl TTsaaov cpöoptov owscu.

36 piaton Bepubl. V 9 S. 461 C. Aristot. a. a. 0.

" Aischin. g. Ktes. 244 S. 636. Vgl. Aristot. Niliom. Eth. V 11

(15), 3 S. 1138a 12. Blofse Fiktion ist es natürlich, dafs nach Liban.

Bed. VIII S. 339 D. XII S. 390 C dieser Ahndung durch vorherige Ein-

holung der Erlaubnis des Areopags zum Selbstmord vorgebeugt werden

konnte. Ahnliches freilich berichtet von 3Ias-ilia Valer. Max. V 6, 7.



610 Zweites Buch. Die Klagen.

wandten auf deren Verfolgung weitergehenden Einflufs.

Allerdings war auch dann Verbannung aus der Heimat, die

durch die Tötung verunreinigt war, die gesetzliche Folge,

und zwar mufste der Täter innerhalb bestimmter Frist und
auf vorgeschriebenem TVege das Vaterland verlassen ^^. Aber
diese Verbannung wurde sofort beendet, sobald es dem Tot-

schläger gelang, die Verzeihung (aßssi?) der nächsten Ver-

wandten zu gewinnen ^^. Sie zu gewähren (aiostsi^ai) waren
in erster Linie Vater, Brüder und Söhne, soweit vorhanden,

berechtigt; sie mufsten aber darin einstimmig sein, der Ein-

spruch eines einzigen hinderte die Verzeihung^". In Er-

mangelung dieser nächsten Verwandten geht ihr Recht auf

^^ Das drakontische Gesetz C. /. A. I n. 61 gebietet nur xal ik^

jxe'x Ttpovoi'as v.Tsi'vTj Tt; Ttva, os'jystv. Aber nach Demosth. g. Aristdkr.

72 S. 643 a. E. 6 vdfAOs xeXe'iet töv iXovx' iiC dy-oustw ooviu ev xiutv

efpr^fA^voi; j^povois dTrsXOeiv Tay.TTjv öoov, wobei nach dem Folgenden an ein

ergänzendes Gesetz, nicht blofs an ein Herkommen zu denken ist.

^^ Demosth. a. a. 0. nach den eben ausgeschriebenen AVorten

7.al cpE'jyetv ecu; av äpEar^Tat Tivot xüiv Iv yEvet toü ttettov&oto;. Denn so ist

für das allerdings schon von Harpokration gelesene aiSEarjxai um so

unbedenklicher mit Weil zu schreiben, als auch bei Aristot. 57, 3 mit

Recht nach der Korrektur des Papyrus hergestellt ist wv apeat? laxtv,

d. i. cpovo'j äxouai'o'j. AJoEiatlai xiva steht in der Rechtssprache nur von

den Verwandten; noch Demosth. g. Aristoh: 77 S. 645 a. E. g. Pant.

59 S. 983, 19 = g. Kausim. 22 S. 991. 4. Piaton Ges. IX 14 S. 877A;
atoecjis Demosth. g. Meid. 43 S. 528, 8.

*o Drakont. Gesetz Z. 13 f. = [Demosth.] g. Makart. 57 S. 1069 i. A.

«[o^aaaöat B' eifi. ij.£v ttocxt^p ^ yj äo£/.cpo[i] r^ bf^c, i'-avxa; ry xöv xtoX'Jovxa

/.paxtiv. (Gewöhnlich ergänzt man minder passend äoE/.cid;, das in den

Handschriften der Rede steht.) Das xiva bei Demosth. (vor. Anm.) ist

eine leicht erklärliche Ungenauigkeit. Glotz a. a. 0. p. 310 f. glaubt

den Ausdruck bei Demosthenes aus dem Gesetze selbst entlehnt und

sucht ihn durch die Annahme zu rechtfertigen, dafs die aßeai; des zur

Verbannung Verurteilten durch einen der Verwandten erfolgen konnte,

vor der Verurteilung aber die Zustimmung aller erforderlich war —
eine Scheidung, der es an innerer Berechtigung fehlt. Dafs die afoESic

nicht ein vorausgegangenes Urteil zur Voraussetzung hat, macht die

Stellung der sie betreffenden Bestimmungen im drakontischen Gesetz

wahrscheinlich. Dafs aber die Verbannung ganz erlassen werden

konnte, ist auch wegen der Vorschriften von Piaton Ges. IX 8 S. 865 E f.

wenig glaublich.
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die Yerwaudten bis einschliefslich der Vettern über, wohl

mit der gleichen Beschriinkung. Waren auch solche Ver-

wandte nicht da, so hatten die Ei)heten zehn Mitglieder der

Phratrie des Verstorbenen zu wählen , und diese konnten,

wenn sie wollten, die Heimkehr gestatten*'. Doch scheint

nach Ablauf einer bestimmten Zeitfrist die P^rlaubnis zur

Rückkehr nicht haben versagt werden zu dürfen und diese

Frist vom Gesetze auf fünf Jahre bemessen worden zu sein*^.

** Drakont. Gesetz Z. 16' ft'. = [Demosth.] a. a. 0. [^}.v os tojtojv

\xrfizii fj, XTeiJvTj oe ä'xojv, yviösi Ss [oi 7:£v]t[7^xovto( xcti el; ol i'fi-oii ay-CivraJ

XTsTvat, iaea&tuv oi [ol »pctxepE; Idv iOeXcoai o^xoc ' to'jto'j; ok ot] KVJTtf/.o^zn xai

ef; api(j[Ttv87]v atpöisOtov. Dabei ist ia^a&wv „sollen den Eintritt, d. i. die

Rückkehr verstatten". Bei der gewöhnlichen Ergänzung der auf dem
Stein nicht mehr lesbaren AVorte la^a&wv oi-Ao. ot cppcftepc; i'h i^O.ui^siy,

die den Raum nicht vollständig ausfüllt, wird zwar das auffallige oe

im Nachsatz, das in der Einlage der Markartatea fehlt, beseitigt, aber

«£xa EasaHwv müfste mit Schömann N. Jahrb. f. Pliil. CXI (1875) S. 164

in dem minder passenden Sinn „sollen in die Verhandlung eintreten

lassen" gefaßt werden. Vor dem Satze Mv 5s toütojv x-X. , der in der

Rede unmittelbar an die in d. vor. Anm. angeführten Worte anschliefet,

sind auf dem Stein fast zwei Zeilen bis auf wenige Buchstaben ver-

scheuert. Philippi S. 137 f. erkannte, dafs in der Lücke entferntere

Verwandte als in zweiter Linie zur afoEJi; berechtigt genannt waren,

und danach ist sie im JRecneil ä. inscr.jur. gr. II p. 2 in wahrscheinlicher

Weise ergänzt: iyy os jj-t] outoi wai 'M'/^ mt'ln6~r^-:oz xctl ävs'LtO'j. iäv

«TravTEC aio^aaai)ai lüiXwSi, tÖv opxov i5ij.oactvT7;.

*2 So wenigstens nach der wenig klar gefaßten Notiz des Schol. B
zu Tl. B 665 'EX?,r^vix(5v ia-i xo ;j.7] '^(Jviij cpovov Xustv, '^uyaoEusiv oe tov

^TTotvTa ypovov' oOev SoXiov -ivxs ett] lüpiosv. Dazu pafst die Äufserung

in Antiph. Tetral. B ß 10, aus der Philippi S. 116 f. längere Dauer
des Exils erschlofs. Vgl. Berichte (Anm. 5) S. 199. Ein Jahr nennt

ohne Bezug auf Athen Lex. Seguer. VI S. 421, 20 ar.vnTJXiaixöi' cp-jy?)

ciTt ivtauTÖv otä cp({vov axo'Jitov . xctl o9.(u; aTzoor^ixia zoC tocO'JTO'j j^povo'j

aTraXXayfic EVExa a'jao'js r, sp"^"'^' '^^'^'^5 ("i*^!' letzte Zusatz wegen Xenoph.

Apomn. I 3, 25). Schol. Eurip. Hijqwl. 35 redet von einem v(5fj,o<; -roy;

iy.'i'jXiov xal S'jyysvtxöv cpovov "otT^lavTct? Ivtct'jata '-p'Jyfi ^TjUioüiOott oii xö

]j.!0(auia, dem Theseus nach der P^rschlagung der Pallantiden genügt,

wiewohl dies nach der herrschenden Sage kein 'jovo; axo'jsio; war.

(Auch in dem Bruchstück bei Suid. u. cTTEvict'jxtaoc. ist nur versehentlich

für Theseus Herakles genannt.) 'A.-£via'jxta;Ao; bei '^ovo; überhaupt bei

Hesych. u. d. W. u, A. Einjähriges Exil verordnet als Regel dem
unfreiwilligen Töter auch Piaton Ges. IX 8 S. 865 E. Dagegen stand
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Nach der Heimkehr waren noch gewisse Opfer darzubringen

und Reinigungszeremonien wahrzuehmen*^. Auch während

der Zeit seiner Verbannung verblieb der Ausgetretene im

ungestörten Besitz seines Vermögens; aufserhalb der attischen

Grenzen ihn zu verfolgen oder zu greifen war vom Gesetz

ausdrücklich unter Strafe gestellt**.

Die Tötungsklagen mufsten sich aber nicht blofs gegen

die richten, die selbst, sei es vorsätzlich oder unvorsätzlich,,

jemand das Leben genommen, sondern auch gegen die, welche

einen andern zu einer Handlung veranlafst hatten, die den

Tod eines Dritten zur absichtlichen oder unabsichtlichen

Folge hatte. Insbesondere mufste dem Gesetzgeber daran

liegen , den mit seiner Strafe zu treflFen , der einem andern

mit oder ohne Erfolg nach dem Leben getrachtet hatte, ohne

selbst Hand an ihn zu legen. In diesem Sinne ist ßouXsuciv

davaiov soviel als i-mßo'jÄstSeiv öavaTov*^. In weiterem Sinne

aber ist ßooXs-jaac Oavot-ov auch der, der, ohne den Tod eines

anderen zu wollen, eine Handlung zwar nicht mit eigner

Hand vollbracht, aber veranlafst hat, die jenem das Leben

gekostet hat*^. In dem einen wie dem anderen Sinne steht

in Sparta auf unfreiwilligem Totschlag lebenslängliche Verbannung^

Xenoph. Anab. IV 8, 25.

^3 Demosth. g. Aristolr. 72 S. 644 i. A.
** Gesetz bei Demosth. g. Aristokr. 44 S. 634 la'v xt? tiva -rcüv ävopo-

'fo'vtov T(üv d^E)vrjXu&dT(üv (MV T« yjti'jU.aza l-i'xtijia izipa opo'j IXaivr, v^ T^P^Ö

yj öfyi(], Tct Xgol öcpst'Xeiv oasTrep oiv bi t^ r^p-tocizf opotaT; mit den Erläuterungen,

die der Redner dazu im folgenden gibt. (Das von den Interpreten

mifsverstandene aEvovTc« § 46 versteht sich nach Analogie des Gesetzes-

§ 28 S. 630). Theophra>t bei Harpokr. u. o-i rA iXovre;.

*5 Z. B. Antiph. g. ü. Siiefm. 26 S. 618 und in der lehrreichen

Stelle Piaton Ges. IX 11 S. 872 A idv os ih-''j-fz<jj \s.vi [j-r], ßo'JÄeJact; (so

Stallbaum für ßouXeüsTj) ok Oavatov Tic ä'XXo? Exeptjj xat -r^ ßouXT^aei xe xac

s-ißovX£'ja£i dtTTOXTStva; afxtos (uv xoti [xr] v,a&otp6j xtjv 'i"Jy7jv xoO cpovo'j,

yiyvEa&tov -/at xo'jxoi -/.axa xaixä ai xpt'aei?. Auch im folgenden wechselt

das Simplex mit dem Kompositum.
*^ Antiph. iih. d. Chor. 16 S. 772 ottu,a&'aorvxo ok ouxoi ,u£v ä-ov.xti\'xi

ixt AioooTov ßo'jXe'jaavxa xöv &avaxov, iyCn oe ;j.7] ot-oxTäivoti (JltjXS /ctpoc (so

Dobree für /etpO äpc<;x£vo; ijiVjxc IjouXc'jaa? , vgl. mit § 19 S. 773 a. E.

•[t-da^ai

61

x/uuree lur /£tpi; apc<|X£vo; I-it^Xc jJOUA£'jac(? , vgl. mii s ^^ '-'• ' *" *••

aöxol ol xaxTjyopoi ojJLoXoyoücit (jir^ £x Trpovoia? ,u-t]5' tx —apaaxEUTj; y^v^a

xov ^ccvocTov xiü TtaiSi. Dazu das drakontische Gesetz C J. ^. I n.



Zwölftes Hauptstück, l'rivatklagcn des Königs. 613

der ,3oüX£uaas dem /cipl IpYasot'ixevos oder aoTo/eip gegenüber

und ist von dem Urheber (aV-to?) nicht zu scheiden "'^ In-

sofern ist Äue ijo'jXs'jai? 'fovoo ocxouaiou so gut denkbar wie

90VOU ixouatou. Den Beleg liefert der in Antiphons Rede

über den Choreuten erörterte Fall. Der Sprecher ist an-

geklagt, den Tod des für seinen Knabenchor geworbenen

Diodotos dadurch verschuldet zu haben, dafs auf seine Ver-

Z. 10 f. (nach den Anni. 38 ausgeschriebenen "Worten) oty-ct^ziv oi -rov;

,3a3t?.^a? a^Tiiüv -jovo'j r^ [i-iw ti; otittctTott (ö? |3o'j]X£'jac«v-a" to'j; oe ^x^^xac

5[aY[vöivat. Denn auch zu diesen Worten mufs der Vordersatz gehören

eäy. arj 'x rpovoic«; -/.Tiivf] Ti; Tivce, wie von mir schon früher bemerkt,

aber von den Herausgebern des Recueil p. 17 f. nicht beachtet ist.

Die von mir befolgte Ergänzung von Sauppe und Dittenberger darf

mindestens für sehr wahrscheinlich gelten; die Lesung ai-töjv riovoo (der

Stein hat in der alten Orthographie aiTiov csovo) ist von Keil Anonymus
Affientitiensis S. 226 nur darum für unmöglich erklärt worden, weil er

o((-tü)v mifsverstanden hat. Sachlich wie sprachlich falsch dagegen ist

seine eigene Lesung afxiov cpdvou rj iäv d'xwv -/.tsi'vyj t'.v' r^ ßo-jÄeo^av-O!

:

sachlich, weil offriov kovou weder vor liv -/ts^vyj noch neben ßo'jXsj^avra

möglich ist, spi-achlich, weil otxotCstv in aller Gräzität nur mit dem

Dativ verbunden wird ; wesentlich verschieden ist tt]v '^uät^v or/.a^civ,

wie TT,v 'y'j/.t,v otcttTäv neben oiaiTöiv Tivt steht.

*'' Andok. V. ä. Myster. 94 S. 46 xov iV/jÄsöactv-a £v t(]j ccj-rcö ivr/ESÖat

y.ai Tov XTJ -/Etpl ipyotadaEvov. Antiph. r<7>. r/. C/ior. und Piaton Ges. a. a. 0.

Ähnlich Aischin. Tiaoano. 117 S. 287. Demosth. naoang. 21 S. 347, 24.

Aristot. Rhet. I 7 S. 1364» 19. Danach bestimmte zuerst Forchhammer

de Areopago (S. 41 A. 126) p. 30 f. die i'üoüXeust; als „intellektuelle Ur-

heberschaft", woraus dann Philippi S. 29 nicht mit Recht „die An-

stiftung" machte, „welche sich zur körperlichen Schädigung eines

andern einer dritten Person bedient". Denn weder ist die Anstiftung

zu einer unvorsätzlichen Tötung logisch denkbar noch braucht überall

dem intellektuellen Urheber ein verantwortlicher physischer gegen-

überzustehen. Nur insoweit war Passow de crimine ßovf.fvaedjg (Götüngen

1886) gegen die Früheren im Rechte. Aber seine eigene Behauptung,,

der Gegensatz zwischen ytifi ^pYaCoaevo; und |3o'jX£'jaa; ä-ox-rsivwv stelle

der caedes cruenta aperta vi etfecta die caedes non cruenta consilio

magis commissa et claudestina aliqua machinatione (ähnlich schon

Heftter S. 140) ist mit den im Text verwerteten unzweideutigen Zeug-

nissen unvereinbar. Vgl. Brinkmann de Antipliordis oratione de choreuta

(Leipzig 1888) p. 4 ff. und Gleue a. a. 0. p. 39 ff. Ganz unklar und un-

haltbar sind die Aufstellungen von Kohm die ßov).aiaig im attischen

Prozesse (Olmütz 1890), wogegen Thalheim zu den fjriecliischen Bechts-

«Tto-fAihnem (Schneidemühl 1892) S. 3 ff.
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anlassung diesem der Trank eingegeben worden ist, an

dessen Genufs er der klägerischen und von ihm nicht be-

strittenen Behauptung nach gestorben ist; aber'die Anklage

gibt zu, dafs diese Tötung keine absichtliche gewesen ist*^.

Dagegen liegt ein Fall von ßouXsusi? rpovo-j l/ousiou vor in

der Rede desselben Redners wider die Stiefmutter (S. 607).

Dafs aber eine besondere Klage ,3o'j).3'j3£(uc wenigstens vor

Aristoteles Zeit nicht bestanden hat, sondern auch gegen

den ßouXsucrac nur auf 'fovo? geklagt werden konnte, darum

auch nach dem von Andokides bezeugten Gesetze mit der

gleichen Rechtsfolge wie gegen den aytoysip und wieder bis

auf Aristoteles vor dem gleichen Forum, das alles ist schon

oben (S. 125 f.) gezeigt worden. In dem angezogenen Ge-

setze liegt übrigens auch der Beweis dafür, dafs eine Klage

gegen den ßo-jXsusac auch dann möglich war, wenn nicht der

Tod, sondern nur eine Körperverletzung durch die angestiftete

Handlung herbeigeführt worden war^^.

Der vorsätzlichen wie der unvorsätzlichen Tötung, die

beide, wenn auch in sehr verschiedener Weise, der Ahndung
unterliegen, stellt das attische Recht gemeinsam die nicht

rechtswidrige Tötung gegenüber, die es ganz straflos läfst^^,

mag sie nun mit oder ohne Absicht erfolgt sein, soweit eine

solche Scheidung sich überhaupt durchführen läfst-^^ Be-

*^ Auf Grund der in Anm. 46 a. Stellen ist der Rechtsfall richtig

bestimmt worden zuerst von Schömann Berl. Jahrb. 1839 S. 495.

*^ Dafür auch die Definition von Harpokr. u. d. W. (aus dem
auch Lex. Seguer. Y S. 220, 11) o-rav s; lirißojXT;; Tt; tiv. xaTa-

(Jxe'jaarj OctvaTov dav tc d-o)}o!vr, 6 liti|3o'jXry8ei; dav ts fir^. Aber diese (von

Meier festgehaltene) Bestimmung ist zu eng, weil sie nur die häufigeren

Fälle der ßo'jAsuai; cpovou £yco'J3tou im Auge hat. Nach Gilbert Beiträfie

S. 532 fi". freilich wäre sie der koiTekte Ausdruck des rechtstechnischen

Sinns, den der Begrift' zuletzt gewonnen habe, als eine besondere Klasje

ßouXEuaetu; eingerichtet wurde.
•^0 Der vereinzelt von den Rednern der Kürze wegen gebrauchte

Ausdruck »ovo? ot'xaio; entstammt nicht der Gesetzessprache, die nur

von solchen Fällen redet, in denen eine Tötung ohne Strafe bleibe,

vgl. Berichte S. 192.

" Die Einteilung der Verbrechen gegen das Leben, die Herrlich

a. a. 0. durchführt, in die Fälle der sowohl absichtlichen als auch

rechtswidrigen Tötung, die der zwar absichtlichen, aber nicht rechts-
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deutungslos ist sie gleich für die erste wichtige Gruppe von

Fällen, in denen das Gesetz eine Tötung als gerechtfertigt

gelten läfst , für die Fälle der Notwehr. Zwei hierauf be-

zügliche Bestimmungen hat das drakontische Gesetz ent-

halten , wie die auf dem Stein bewahrten Spuren zeigen.

Einmal durfte, wer gegen einen ungerechten körperlichen

Angriff sich verteidigte, den straflos töten, der mit den

Tätlichkeiten den Anfang gemacht (c<[jlovoixsvoc ctp/ovT^. /s-.pojv

«oixwv ) '"'-, ein von der griechischen Rechtsanschauung all-

gemein anerkannter Satz, den die Sage auf ein Gesetz von

Rhadamanthys zurückführte^^. Und ebenso galt für gerecht-

fertigt die Tötung eines Diebes oder Räubers, wenn sie in

unmittelbarer Abwehr seines gewaltsamen rechtswidrigen

Angriffs auf den eigenen Besitz erfolgte ^'*. Eine weitere

Ausdehnung dieses Rechtes brachte das solonische Gesetz

über den Diebstahl , wonach man jeden , der zur Nachtzeit

irgend etwas entwendete, auch auf der Verfolgung töten

oder verwunden durfte •^^. Als Notwehr in weiterem Sinne

widrigen Tötung und die der unvorsätzlichen Tötung, entspricht nicht

dem leitenden Gedanken des attischen Kriminalrechts, wie er schon

in der Scheidung der Kompetenzen der drei Gerichtshöfe zutage liegt.

^- Deutliche Spuren der Bestimmung Z. 34 der Inschrift und

ühereinstimmend Piaton Ges. IX 9 S. 869 C f. {h araassi ij-ot-yr^z Yevoiaev/;;

fj Tivi xporoj Toio'JTo)). Die Bedenken, die Thalheim Gr. Bechtsaltertümer^

S. 127 A. 3 aus der dritten antiphontischen Tetralogie herleitet, haben

Berichte S. 196 ihre Erledigung gefunden. Der von Blafs Att. Bereds. I-

S. 168 u. a. betonte Fall des Euaion aber, der nach Demosth. (j. Meid.

71 tf. S. rySl f. wegen Tötung des Boiotos verurteilt wurde (S. 133 A. 41),

kann nichts gegen die Existenz eines Notwehrgesetzes beweisen, da

wir die näheren Umstände des Falles nicht kennen.

^' ApoUod. II 4, 9 (' IpaxXf^;) i~i-r:lificL-j':oL aÜTÖv (At'vov) (5fyia>Vt;

<i7t^XTeive' oi'xtjv Se lirayivTiuv Ttvüiv aÜTÜi cpovou -apotviyvcu vo'fAOv 'PctSaf^-zv-

8uo; X^yovTct o; av äiji'jvr^Ta'. Tov yeipiöv äor/.iuv /.y-'i^j'^a^-a. äücljov cTvori, xod

O'JTU); ärM.6<)r^.

^* Gesetz bei Demosth. g. Aristol-r. 60 S. 639, 5 läv »spovrot f,

öfyovTa ßt'a äoixw? e'jiI'j; dtauvoucvo; y.TStvr,, vr^Ttotvsl TiHvivat (stand auf der

Inschrift Z. 37 f.) mit der Erläuterung des Redners xiö j^iv — rposyp^^I/ai

tö e'jiKj; doiSiXe xöv toO ßo'jXe'jaaaOat ti 7.c(7.civ ypovov, xw oe dt[A'jvou£vc;

Ypct'l^at OTjXoi TW irctGj^ovTt oioou; xtjv l?o'jaiav, o'jx ö(/.Xo) -rivi.

55 Demosth. g. Timokr. 113 S. 736 i. A. (S. 321 A. 16). Diesem

Gesetz entspricht die Vorschrift Piatons Ges. IX 12 S. 874 B. die
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sieht es das attische Eecht an , wenn jemand den Buhlen

tötet, den er bei seiner Ehegattin oder seiner Mutter oder

seiner Schwester oder seiner Tochter oder der Konkubine,

mit der er freie Kinder zeugt, ertappt ^^. Und zwar trifft

dies Gesetz nach seiner allgemeinen Fassung den Ver-

gewaltiger ebenso wie den Verführer. Ersteren von der

Wirkung des Gesetzes auszuschliefsen. sind wir ebensowenig

berechtigt^', als diese auf den auszudehnen, der bei einem

freien Knaben betroffen wurde ^^.

Unter einen wesentlich verschiedenen Gesichtspunkt

fallen zwei weitere Fälle strafloser Tötung, die das Gesetz

mit dem zuletzt erwähnten Falle zusammenfaßt. Für straf-

frei erklärt es den, der im Wettkampf wider seinen Willen

einen Gegner oder im Kriege einen Mitbürger getötet hatte,

weil er ihn für einen Feind hielt. Ein weiterer mit diesen

zusammengestellter Fall ist in der überlieferten Fassung des

Gesetzes für uns unverwertbar ^^. Dagegen ist die von Piaton

folgende xal cotv Xiotioo'jttjV dtj.'jv'ja£vo; äzoxxct'vT) -/aOapö; laroj dem in

d. vor. Anm. ang. Beide standen aber in verschiedenem Zusammen-

hange, was Wilamowitz Aristot. u. Ath. I S. 256 A. 147 nicht beachtet.

^6 Gesetz bei Demosth. g. Aristoh: 53 S. 637 i. A. Ictv -t? äTroxxeiviß

— Yj iiii oo(|j.apTi Tj ini fATjTpl tj iizi doeXcp-^ tq iizi t^uyaTpl tj ItzI "aXXaxf 9)v

öcv ^Tti iXtu^iprjiz Tiatciv 1^7], to'jtwv evex« ,0.7) cpe'jyEtv y.tetvav-a. Das Gesetz ist

auf dem Steine nicht erhalten, aber bei Lysias üb. Eratosth. Tot. 30 f.

S. 31 verlesen und berücksichtigt.
^^ Trotz Lysias a. R. 32 f. , wo vielmehr von der liv.r^ ßiat'cov die

Rede ist.

^^ So schreibt Platou a. a. U. vor, woraus Philippi S. 56 wenigstens

eine in der Rednerzeit geltende gesetzliche Observanz folgern wollte.

^^ Gesetz bei Demosth. a. R. zwischen den Anm. 56 ausgeschriebenen

AVorten dv öt'O^.oi; axtuv ^ iv ooiö xa&eXwv v] ^v 7:o?.e[j.(u äyvor^cfa;. Vgl.

Aristot. 57, 3 Idv o' aTüoxTEivai |jiv Tt; öii-oAoyT], of^ oe xari to'j; vo|j.o'jc

otov [i.oiyov Äotßiov r^ ev ttoXeiaoi ayvoipcii r^ iv i'i^?,tu äyüjvt^dfj.evo;, to'jtuj ItzI

AeXcpivt'uj oixa^ojsi. Die mittlere Bestimmung des Gesetzes wird ^om
Redner nicht wie die beiden andern erläutert, durfte aber darum nicht

von Philippi S. 3-50 if. sofort für den frei erfundenen Zusatz eines

Interpolators erklärt werden. Unhaltbar freilich ist die alte Deutung

von Harpokration u. öoo's" dvzifzo'j Iv Xdyw xat sveopa, und ebensowenig

befriedigen neuere Erklärungs- und Anderuugsversuche (iv ottXoj Drerup

a. a. 0. S. 277, ^v a'jvd5oj Keil Anon. Argent. S. 230, dessen Auffassung

der ganzen Stelle durch Aristoteles widerlegt wird). Am nächsten liegt,
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liier eingereihte Bestimmung gewifs dem attischen Rechte

entnommen, die den Arzt jeder Ahndung enthebt, der durch

unrichtige Behandlung den Tod seines Patienten verschuldet

hat*'^ Dafs auch die Tötung des landesflüchtigen Mörders,

der in der Heimat sich betreffen liefs, keiner Strafe unter-

lag, war schon in anderem Zusammenhange zu erwähnen

<S. ()04).

Inwieweit die aufgeführten Bestimmungen bereits von

<ler drakontischen Gesetzgebung formuliert worden sind,

läist sich im einzelnen schwer mit Sicherheit feststellen'''.

Sicher von späterem Datum ist aber die Verordnung, welche

die , die die Demokratie stürzen und eine Tyrannis aufzu-

richten unternehmen oder dabei hilfreiche Hand leisten, zu

töten nicht nur gestattet, sondern geradezu gebietet. Die

Eidesformel, die die Bürgerschaft hierauf verpflichtet, ist in

einem von Demophantos nach dem Sturze der Vierhundert

beantragten Volksbeschlufs^^ bewahrt und wird darin als

der herkömmliche (v6u.ijj.o?) Eid bezeichnet; damit gibt der

Volksbeschlufs sich im wesentlichen als die Erneuerung eines

älteren in Vergessenheit geratenen Gesetzes zu erkennen,

wenn dies auch nicht von Selon herrühren kann, wie eine

Äufserung des Andokides anzunehmen veranlafste*'^, sondern

an die Abwehi* von Wegelagerern zu denken. Aber dann wäre der

Zusatz eines Objekts unerläfslich, wie Bergk Philologus XXXn (1873)

S. 669 f. erkannte, der aber in unzulässiger Weise die Worte mit dem
allgemeinen Notwehrparagraphen zusammenschweifst. Eingehender sind

die \'orschriften von Piaton gefafst Ges. IX 8 S. 865 A.

60 Plat. Ges. IX 8 S. 865 B. Vgl. Antiph. Tetral. F y 5 d U rot

-Acd bno To'j Jaxpoü äir^üavsv — ö |jiv Jaxpo; oü cpoveb; aüxoü lartv" ö yip

•vdfjLo; aTZoh'jti aoT'jv.

6' Nachdrakontisch ist natürlich das zuletzt angezogene Gesetz

bei Demosth. a. K. 28 wenigstens in seinem zweiten Teile wegen der

Erwähnung der Heliaia.

«^ Bei Andok. v. d. Mijster. 96 ff. S. 47 ff. Denselben Beschlufs

liefe Lykurg g. Leokr. 125 S. 224 verlesen, setzt ihn aber irrig in die

Zeit nach dem Sturz der Dreifeig, zu der er auch nicht erneuert sein

kann, wie .J. DroAsen und Scholl annahmen, vgl. Piniol. Anzeiger VI

(1874) S. 234 f.

6^ Andokides a. a. 0. beruft sich für jene eidliche Verpflichtung

auf ein Gesetz des Selon, und fordert den Schreiber auf töv I-a t^?
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in die Zeit nach dem Sturz der Peisistratidenherrschaft zu

setzen sein wird*^^.

Die Straflosigkeit der Tötung überhob aber wenigstens

in der Mehrzahl der besprochenen Fälle nicht der religiösen

Pflicht, die wir dem unvorsätzlichen Totschläger obliegen

sahen, sich gewissen Pteinigungsgebräuchen zu unterziehen,

ohne die der Verkehr mit ihm nach dem Volksglauben be-

fleckt haben würde. Wenn es bei den Rednern wiederholt

heifst, das Gesetz erkläre den für rein, d. i. frei von Blut-

schuld (xaOapo?), der eine gerechtfertigte Tötung verübt, so

entspricht dies nicht der Gesetzessprache, die überall nur

von Straflosigkeit redet ; so gerade in dem Falle dessen, der

im Kriege einen Freund getötet, weil er ihn versehentlich

für einen Feind gehalten, und der nach Demosthenes rein

ist, während er nach der platonischen, wohl der attischen

Praxis entnommenen Vorschrift es erst dann wird, wenn er

sich nach der delphischen Ordnung einer Reinigung unter-

worfen hat''^. Wohl aber dürfen wir nach jener Ausdrucks-

weise der Redner''^ annehmen, dafs der Glaube an die

Unerläfslichkeit der Reinigung in diesem Falle nicht mehr
in so allgemeiner Geltung stand, dafs sie nicht vielfach

unterblieben wäre ^'^. Und am allerwenigsten konnte sie für

ott^Xtjs \6fji.o\ zu verlesen, womit das Psephisma des Demophantos ge-

meint sein mufs. Das Gesetz des Solon gegen Hochverrat hatte aber

ganz anderen Inhalt, Aristot. 8, 4. 16, 10.

6* Mit Wilamowitz Aristot. n. Äth. I S. 54 A. 23.

^^ Demosth. g. Ari'stokr. 55 S. 637, 21 xai}ap6v eTvat vgl. mit dem
Gesetze 51 S. 637, 5 toötiuv Evexa [^.tj cseuyetv xTsi'vavTa. Piaton Ges. IX 8

S. 865 B xa&ap&et; xatct töv ix AeXccüjv xofxia&evTot Tispt toutcuv vo'fjiov iarux

xaöapo'c. Hatte doch Apollon selbst, in dessen Heiligtum über cpdvo;

St'xatoc gerichtet wurde, nach der Tötung des delphischen Python sich

einer Reinigung unterzogen, Griecli. Alterth. II'* S. 364.

*^ Vgl. noch besonders Demosth. g. Lept. 1.58 S. 505, 18 ö Apaxwv —
l&7jx£v Icp' ofs i^eivai auoxTivvuvai, x5v ouxüj tis Spaavj xa&apöv Situptssv slvat

mit Philippi S. 62 f., der nur nicht von einem juristischen Sinne des

Wortes xadapo'c bei den Rednern sprechen durfte.

^"^ Aber noch bei Porphyrios de dbstin, I 9 lesen wir oT|i.at 8' sycoye

xal Tous a'jyxeytupTyfjLevou; ütto toü v(5(j.ou cpdvous xds äcpoaiiuaei; Xa[i.ßaveiv Tct;

£(&ia|j.Eva; 8t7. TÜJv xa>}ap[j.(I>v.
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den als Bedürfnis erscheinen, der einen für einen Feind des

Volks erklärten Hochverräter erschlagen hatte "*^.

Die das attische Recht beherrschende Dreiteilung der

Tötungsverbrechen in vorsätzlichen Mord, unabsichtlichen

Totschlag und gerechtfertigte Tötung ist für das griechische

Strafrecht mal'sgebend geblieben , so wenig sie auch gegen-

über der Mannigfaltigkeit der einschlagenden Fälle aus-

reichend erscheint. Namentlich die fahrlässige Tötung und

der Totschlag im Affekt bleiben unberücksichtigt. Nur den

letzteren hat Platon, wie gezeigt (S. 601), bei seiner kriminal-

rechtlichen Theorie bedacht. Dagegen schliefst Aristoteles

sich ganz an die attische Praxis an , da er vier Arten von

Blutgerichtshöfen vorsieht, zu den drei durch jene Drei-

teilung gebotenen noch einen vierten, der dem im Heiligtum

des Phreatos entspricht ^^. Und ebensowenig ist die in

anderen Staaten geübte Blutgerichtsbarkeit über das von

Athen gegebene Vorbild hinausgekommen. Sonst hätte Iso-

krates nicht behaupten dürfen, dafs die Tötungsklagen ander-

wärts nach den attischen Gesetzen entschieden würden '".

Über andere zur Kompetenz des Königs gehörige Klagen

ist nicht weiter zu reden , da über die Rechtsstreite über

die ihm unterstehenden Leiturgien schon im vorigen Haupt-

stück (S. 589 ff.) gehandelt , über die Diadikasien zwischen

Geschlechtern über Priestertümer und zwischen Priestern

über Opfer und Ehrenrechte nichts als das früher (S. 465)

Gesagte bekannt ist.

^^ Nach dem Psephisma des Demophantos bei Andok, v. d. Myster.

97 S. 48 ist er oaio; xai Arvfi^z, nach Demosth. g. Phil. III 44 S. 122, 17

xaOctpot und seine Tat e'jay^; (nach dem sachlich unanfechtbaren Zusatz

der jüngeren Rezension).
' 69 Polit. IV 13 (16j, 2 S. 1300b 25 ff.

^^ Paneg. 40 K, 10 ol ydcp iw ap/T] irspl tAv cpovixöJv dYxa/.ESavxe; —
£v Toic vouois Toi; TjfxsT^potc Tis v.phzii ^TTotTjaavTo TTEpl a'jTÜiv. Die Belege

dafür stellt Gilbert S. 585 zusammen.
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Privatklagen des Polemarelien.

Von den Privatklagen gegen Metoiken mit Einschlufs

der taotsXet? und Tcp6;svot, die nach dem früher (S. 64 f.)

Dargelegten im Zeitalter der Redner der Jurisdiktion des

Polemarchen unterstanden ^ bedürfen die familien- und erb-

rechtlichen Klagen nach dem im elften Hauptstück Gesagten

keiner weiteren Besprechung. Denn soweit nicht die Ver-

schiedenheit der Rechtsstellung der genannten Klassen von

der der Bürger eine Abweichung bedingte, mufste das

Familien- und Erbrecht der ersteren in derselben Weise

geschützt sein wie das der Bürger. Dafs bei den hierher

gehörigen Klagen der Natur der Sache Dach meist beide

Parteien dem Metoikenstande angehören, der Polemarch

^ber auch dann kompetent sein mufste, wenn die Verletzung

des Metoiken von einem Bürger ausgegangen war, ist gleich-

falls schon bemerkt. Da andere Privatklagen gegen Metoiken,

abgesehen von Handels- und Bergwerksklagen ^, zwar bei

^ Auf eine früher weitergehende Kompetenz des Polemarchen

•weist aufser dem über die Klagen är.o a-jtxßoXcov Bezeugten (S. 65 A. 46,

Avo im Text letztere für erstere verdruckt ist) der Vers des Aristophanes

Wes2). 1042 u);t ävaTtirjOäv oeifiaivovTa; ttoXXo'j; w; tÖv 7roXi[i.apj(ov, bei dem
es doch am nächsten liegt, mit Römer Studien zu Aristophanes S. 108 f.

iin eine yp«?^ ^svfa; zu denken, mit der der bedrängte Bürger sich gegim

Sykophanten wehrt. Die immer noch wiederkehrende Beziehung d^r

Stelle auf die Wolken ist schon dadurch ausgeschlossen, dafe zu diesen

•erst im folgenden in deutlichster Weise übergegangen wird.

2 Die Meinung von Böckh ^Kleine Schriften Y S. 42, nur Isotelen

hätten Bergwerke in Pacht nehmen dürfen, beruht, wie ich schon bei

Schubert de proxenia Attica (1881) p. 53 bemerkt habe, auf falscher

Deutung von Xenoph. nogot 4, 13, wonach jene Möglichkeit vielmehr
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dem Polemarchen anhängig zu machen, von ihm aber sofort

an die Vierzignicänner zu weiterer Behandlung abzugeben

waren, ist hier nur von der einen, dem Forum des Polemarchen

vorbehalteneu Klage, der U/.-r^ oc'iroa-aa{ou, zu spreclien.

Sie richtet sich gegen Freigelassene (dTrsXeuf>Ef>oi ), die einen

bedeutenden Prozentsatz unter den Metoiken ausmachten ^.

falls sie ihren Ptiichten gegen den Freilasser nicht nach-

kamen. Da von den zahlreichen für solche Prozesse ge-

schriebenen Reden . den Verteidigungsreden des Lysias für

Dexios und gegen Pythodemos, des Isaios gegen Apollodor

und für oder gegen Python , der zwischen diesen beiden

Rednern streitigen gegen Andokides, ferner denen des

Deinarch gegen Archestratos und für Aischylos gegen Xeno-

])hon, und den Klagreden des Hypereides gegen Demetria

und des Deinarch gegen Hedyle"* keine erhalten ist, so

sind wir ausschliefslich auf die Angaben der Lexikographen,

hauptsächlich des Harpokration-^. angewiesen. Nach ihm

für alle Metoiken bestand und die Isotelie als Belolinung dafür in

Aussicht gestellt wird.

^ Eine Verschiedenheit der Kechtsstellung von aTie^.s'j&cpot und

]ji£Tor/.o'. (-ctpoiy.oO? "«'ie sie für eine Reihe griechischer Staaten durch

insehriftliche Zeugnisse feststeht (vgl. die Belege bei Calderini la

manomissione e la conäizione dei liberti in Grecia [1908] p. 303 ff.), auch

für Athen zu behaupten, wie von Dittenberger Or. gr. inscr. I p. 536

n. 18 ohne Begründung geschehen ist, gibt auch die Zusainmenstelluag

Tol)s [j-exorjco'j; xal xous Z«"?^? oJxoiivTas bei Demosth. Phil. I 86 S. 50, 22

kein Recht (Anm. 6;. Der anderwärts übliche Ausdruck ^;c>.£'j}}£po; ist

für Athen nur durch Pollux III 83 belegt, nach dem neben vo'fxot

a-EXc'jOtp'.xo'; auch i;£/.c'ji)£pi-/,o'! (von Demosthenes) gesagt wurde. Ver-

geblich war der Versuch bei Hesych, Ammonios u. a., zwischen beiden

Ausdrücken begrifflich zu scheiden, vgl. Athen. III 82 S. 115 B.

* Die von Meier (Anm. 5) wegen Harpokration hierher gezogene

Rede gegen Aristodemos (fehlt bei Blafs) war nach dessen genauerem

Zitate u. 'AviH^vrj gegen eine ypa-f Vj gerichtet. Über die Rede des Isaios

gegen Elpagoras und Demophanes vgl. S. 369 A. 2.

" ü. i^zo'j-Oi'jiryj ' riiv.r^ t(; i'j~i y.otTä TÜJv äTreXc'j&cpüjösvTcuv O£0O[i.iVT] toI?

ä7:e)^£'j&£piuaaaiv, däv oc^ta-üJvtot! t£ ött' a'JTtüv y^ iT£pov ^-lypcfcpiuvTa'. iTTia-ra-

TTjV xcd OL x£?.£'Jo'jaiv ol vofAOt (XTj zoiüjatv. xal TO'j; [j.£v äXov-cct; 5£i ZoQ.o^i

«Ivai, Tob; 0£ vixT^aavTCt; T£X£tu; tjot^ i\t'j%i^vj^. izotX'i-A.iz 5' iQxi -apa toIc

^TjTopai, rapa tw AuSta ^v tiü -po; 'ApiO-oOTjaov •/od ^rTiEpcCOTj ^v tu» xaxi

Ar^ixT^-pia; äTroaxaat'ou. Aus Harpokration auch Etym. M. S. 124, 53 = Lex.

Lipsius, Attisches Recht. 40
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stand die Klage dem Freilasser gegen den Freigelassenen

zu, der sich einen anderen Prostates wählte oder sonst die

Obliegenheiten nicht erfüllte, die besondere Gesetze (vojioi,

dTrcXsu&sptxoi oder sceXsuO^spixoQ , deren Demosthenes gedacht

hatte TAnm. 3), ihnen auferlegte. "Worin aber diese Ob-

liegenheiten bestanden, wird uns nicht angegeben; dafs die

Freigelassenen allgemein gehalten gewesen wären , ihre

Wohnung bei dem Freilasser zu nehmen , ist mit Unrecht

behauptet worden '^. Auch die Vorschriften, die Piaton in

seinen Gesetzen darüber gibt', sind derart, dafs sie dem
athenischen Gesetze nicht entnommen sein können. Nur das

haben wir bereits früher (S. 560) festgestellt, dafs der Frei-

lasser Erbe des Freigelassenen ist, wenn dieser keine Kinder

hinterläfst. Unerweislich dagegen ist, dafs die Pflichten des

Freigelasseneu gegen den Freilasser sich nach dessen Tode

-auch auf seine Erben erstrecken^, wenn die Freilassung

Seguer. V S. 201, 5 = YI S. 484, 24 und die Worterklärung Lex. Cant.

S. 665, 16. Pollux VIII 35. Hesych u. d. W. Ganz unverwendbar ist

die zweite Glosse bei Suid. u. d. W. == Lex. Seguer. YI S, 434, 30

und die ähnliche Lex. Seguer. lY S. 184, 24, nach denen Platner II

S. 239 die Klage von selten des Herrn gegen den Sklaven zulässig

fand, der sich für einen Freien ausgibt. Yen Neuereu haben nach

Meier de bonis damnatorum p. 31 ff. besonders M. Clerc les metequ^s

Atheniens (Paris 1893) p. 286 ff. und G. Foucart de lihertorum con-

ditione apud Athenienses (Paris 1896) p. 61 ff. über die Klage gehandelt.

^ Dafs bei Demosth. a. a. 0. die x"*pt? oJxoüvxe; von Harpokration

richtig als Freigelassene gedeutet sind, beweist [Demosth.] g. Euerrj.

72 S. 1161, 15. Im Lex. Seguer. V S. 316, 12 wird zur richtigen

Deutung hinzugefügt tj SoüXot yiüpi? oJxoüvTe? täv oea-oTüiv. und dafür

entschied sich Clerc p. 291 , weil er in den Weihungen der cpiaXai

dTTeXeuÖEptxat den zum Namen der Weihenden gemachten Zusatz o(xiöv

i\ — erst durch den günstigen Ausgang der oixtj dTtoa-aatpu bedingt

glaubte. Aber nichts zwingt zu solcher Annahme, da der Zusatz znv

vollen Bezeichnung des Freigelassenen wie jedes anderen Metoiken

unerläfslich war.

^ Ges. XI 2 S. 915. Wenigstens zum Teil glaubte sie Hermann
hiris dornest, et fam. ap. Plat. — compar. p. 18 der attischen Gesetz-

gebung entlehnt.

^ Bei Anaxim. Rhet. an Alex. I 16 S. 177 Sp. wird ein solcher

Anspruch nicht aus einer gesetzlichen Bestimmung, sondern aus blofsem
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nicht ausdrücklich unter dieser Bedingung erfolgt war. Dafs

wenigstens die testamentarische Freilassung an hestimmte

Bedingungen geknüpft werden konnte, zeigen die Testamente

des Theophrast und Lykon, in denen sie erst von mehr-

jähriger befriedigender Dienstleistung nach dem Tode des

Freilassers abhängig gemacht wird^. Dafs aber überhaupt

bedingte Freilassungen auch in Athen nichts Ungewöhnliches

gewesen sind, darf man aus der Häufigkeit der Prozesse

(ZTroaxaato'j ^"^ abnehmen, die durch die erhaltenen Pieste von

Verzeichnissen von c^iaXai aTrsUuOsrjixai verbürgt wird^'. Es

war nämlich durch Gesetz oder Sitte vorgeschrieben, dafs

wer in einem solchen Prozesse siegte, der Athena eine silberne

Schale im Wert von 100 Drachmen zu weihen hatte. Darum

geht in der grofsen Mehrzalil der überlieferten Fälle die

Weihung von den in einer oiV/; d-o^-aai'ou Freigesprochenen

aus, so dafs sie als Dankopfer für die völlige Loslösung aus

der Abhängigkeit von dem früheren Herrn erscheint ^^. Auf-

Analogieschlufs abgeleitet. Uud in dem Rechtsstreit zwischen Apollodor

und Phorniion finden wir keinerlei Beziehung darauf.

^ Ding. L. V 5.5. 77. In viel gröfserer Mannigfaltigkeit begegnen

bedingte Freilassungen auf den delphischen Freilassungsurkunden, so

dafs Mitteis BeiclisrecM S. 384 sogar von Mittelformen zwischen Frei-

heit und Sklaverei sprechen durfte.

"> Die Ansicht Meiers, dafs dem Freilasser die Wahl zwischen

Anstellung dieser Klage und eigener Bestrafung des Freigelassenen

durch Einsperrung in Privatgewahrsam zugestanden, beruht auf einer

sehr problematischen Deutung einer Isaiosstelle bei Suidas u. dvaxatov,

vgl. Schömann zu Isaios p. 493.

" C. I. A. II n. 768—776.. 776 1. IV 2 n. 768^—776«, wozu Tod Annual

of the British school at Athens VIII (1901/2) p. 197 ff. noch 7 weitere

Bruchstücke gefügt hat. Dafs die in diesen Verzeichnissen aufgeführten

Schalen von Freigelassenen geweiht waren, dafür machte Köhler schon

Mittheil d. ä. arch. Inst, in Athen III (1878) S. 172 ff. die Erwähnung

von (ßfilai [dTtjeXeuilepriCoti in Übergabeurkunden der Schatzmeister der

Athena C. I. A. II n. 720 A col. I Z. 15. 5. n. 729 A Z. 8 geltend.

Köhler ergänzte in beiden Inschriften ^geXeu&spixa!, worin man ihm all-

gemein gefolgt ist; aber vgl. Anm. 3.

'2 Für die regelmäfsige Formel diene als Beispiel aus n. 772 A
«PO.wv Yp^lJ-M-aTEu; ^v Sopr/.w oixüJv dtTi'Jcp'jyujv Ocpr/.XEtOTjV <t>z^z-A)Aryj IkpiftrioTjv,

«iiO!>.Tj 3Ta&[i.öv H" '.-*oota Ta).aatoupyö? Iv 6optxuJ oixoOoa dTiO'^uyoösa <l>ep£-

40*
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fällig ist nur, dafs in einem Teil der Verzeichnisse der Frei-

lasser als Weihender erscheint, den im Falle des Siegens mit

der Klage zu der Abgabe verpflichtet zu denken um so

weniger Grund ist, je geringer die Gefahr war, die er bei

ihr lief ^^. Man wird also für diese Fälle anzunehmen haben,

dafs die Weihung von dem Freilasser ausging, der den Frei-

gelassenen aller weiteren Verpflichtungen gegen ihn enthob

und seine Einreibung unter die freigeborenen Metoiken zum

öffentlichen Ausdruck zu bringen wünschte^*.

xXefÖTjv OepsxXeou nepit^ofSr^v , tpioü^Tj axaftfxöv H xt>,. Für äirowuywv tritt

vereinzelt iizi^'j-je auf (n. 776 c Tod n. 6), wobei dann die Erwähnung

der Schale fehlt. Das Verbum kann nach festem Gebrauche nur auf

die Freisprechung vor Gericht gehen, und dafs diese in einem Prozesse

i7.7ioaTaato'j erfolgt war, zeigt das in der Überschrift von n. 776 erhaltene

a7r]oaTaato'j. Was Köhler gegen diese auch von H. Schenkl Ztschr. f.

österr. Gymn. 1881 S. 167 tf. vorgetragene Auffassung einwendete, dafs

die im Akkusativ genannten Personen zum Teil Nichtbürger sind, die

nicht Prostatai ihrer Freigelassenen werden konnten, habe ich schon

früher durch den Hinweis auf den allgemeineren Inhalt der Klage erledigt.

Auch dafs gelegentlich zwei oder drei Bürger oder ein xotvöv Ipavtsttüv

als Freilasser erscheint, macht keine Schwierigkeit. Ebenso ist die

Nennung eines Olynthiers, eines Thebaners und eines Trozeniers unter

den Freilassern von Foucart p. 68 aus der diesen Staaten eingeräumten

Isopolitie erklärt.

^^ Als Beispiel diene aus n. 772 B FloÄ'jaTpaTo? HoX'j^TpaTO'j ' ^t:i-

X7]cp{(5to; Swafav yewpYov ^v^^'^a^3Tlaoü)v oixoOvra cpicfXrj H. Seit v. Wilamowitz

Hermes XXII (1887) S. 110 A. 1 pflegt man dazu iXujv zu ergänzen,

wiewohl er selbst dagegen das (trotz Thumser zu Hermann St. A.

S. 419 A.) entscheidende Bedenken geltend machte, dafe die Unter-

legenen nicht als Metoiken bezeichnet werden konnten. Aber auch

die von ihm bevorzugte Ergänzung l;£>,o[isvo; tk iXe'jSepfov kann nicht

richtig sein , da dann die zweite Gruppe der Weihungen ganz ver-

schiedener Art wäre, obgleich sie mit der ersten in einer zweiten

Columne (n. 772. 112^) oder in derselben Columne (n. 773^) zusammen-

gestellt wird.

** So Bosanquet bei Tod p. 202. Für die Einzeichnung in die

offizielle Liste der Freigelassenen wurde in Thessalien eine feste Taxe

erhoben. Rensch de manmm'ss^onum Htuh's apud Thessalos (Halle 1908)

p. 92 ff. Die Auffassung von Wachsmuth Stadt Athen II S. 151 A. 2

kann auch ich mir nicht klarmachen. Frühere Meinungen verzeichnen

Clerc p. 288 ff. und Calderini p. 425 ff".
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Was die Wirkung der Klage angeht, so erfahren wir

aus Harpokration (Anm. 5), dafs wenn der Beklagte vei-

urteilt wurde, er der Freiheit verlustig ging und in die

Sklaverei, also in die Gewalt seines früheren Herrn zurück-

fiel. Die Angabe einer dem Demosthenes untergeschobenen

Rede, er wäre durch den Staat verkauft worden ^% doch

wohl zugunsten des Klägers, hat bei der Unzuverlässigkeit

der Quelle ^^ keinen Wert und wird auf Verwechselung mit

den Folgen der Ypacpyj dixpocxadoo (S. 373) beruhen ^\ Wurde

aber die Klage ungegründet gefunden, so wurde der Frei-

gelassene von allen Verpflichtungen gegen seinen Patron

losgesprochen und trat in das Verhältnis der freigeborenen

Metoiken.

Dafs vor dem Polemarchen in jedem Falle die Bürgen

gestellt wurden, die bei Klagen gegen Metoiken für ihr Er-

scheinen vor Gericht gefordert wurden, ist früher gezeigt

(S. 66). In mehreren der dafür angeführten Belegstellen

handelt es sich um eine Bürgenstellung für den, der von

einem anderen als sein Sklave in Anspruch genommen, vor

der Abführung in die Sklaverei aber durch einen Dritten

mittels der dcpaipsat? tk sXsuOsptav bewahrt wird
;
gegen deren

Berechtigung richtet sich die oixrj dcpaipssscuc, die gegen den

Vindikanten von dem Kontravindikanten anzustellen ist,

während die Bürgenstellung von dem Vindizierten ausgeht.

Mit Unrecht also hat man diese Klage der Kompetenz

dem Polemarchen zugewiesen ^^, wogegen auch ihre Nicht-

ig G. Aristocj. I '>5 S. 790, 2 ttjv ;j.rjT£p' aÖTo\) äTioaTocato-j i^^Äoüaav

16 Leipziger Studien VI (1883) S. 317 ff. Nichts für die Glaub-

würdigkeit der Angabe kann das Argument von Foucart p. 75 be-

weisen, es wäre andernfalls das Verhältnis der beiden ein unerträg-

liches gewesen.

" Wie bei der Angabe von Photios u. TrcuXr^To«' = Suid. u.

TTioATjTTJ; , der ir.ozTadoM •[[joiz.zU sei den Poleten anheimgefallen, wobei

nach dem Folgenden ein Verkauf zugunsten des Fiskus verstanden ist,

der bei einer Privatklage vollends undenkbar ist.

18 So Meier und Platner II S. 237 mit Berufung auf [Demosth.]

g. Neaira 40 S. 1358, 18, der nichts über die Klage beweist. Dagegen
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erwähnung bei Aristoteles spricht. Vielmehr macht die

Übereinstimmung ihrer Rechtsfolgen mit denen der (Jixrj

ßiaitüv wahrscheinlich, dafs sie ebenso wie diese vor das Forum
der Vierzigmänner gehört. Wir sprechen darum von der

Klage im fünfzehnten Hauptstück.

fand Caillemer Diction. d. antiq. u. acpatpesi? mit Zustimmung von

Beauchet II p. 516 den Archon dann zuständig, wenn für den Vindi-

zierten das Bürgerrecht behauptet wurde, sonst den Polemarchen. Aber
jener Fall konnte in praxi kaum vorkommen.



^^ierzehlltes Hauptstück.

Prlvatklagen der Thesmotheten.

Von Privatklagen der Thesmotheten uennt Aristoteles

(S. 70) die Handels- und Bergwerksklagen {Uxox iazofv.xal'

xal ixsTa/Js'.xaO, dazu die auf Reclitsverträgen mit anderen

Staaten beruhenden Klagen (otxo!« o.~h ^j'jjxßoXwy), die Klagen

wegen Schmähungen von Sklaven wider Freie und wegen

falschen Zeugnisses vor dem Areopage. Dafs sie die auf

Rechtsverträgen mit anderen Staaten beruhenden Prozesse

einleiten, hat darin seinen Grund, dafs ihnen der formelle

Abschlufs dieser Verträge obliegt. Doch waren ihnen jene

erst im vierten Jahrhundert überwiesen, während sie vorher

dem Polemarchen zufielen ^ Dafs von den Klagen xa/r^yopiac

nur ein beschränkter Teil vor sie gehört, während die weit-

aus grofse Mehrzahl den Vierzigmännern zugewiesen ist^

haben wir als einen Eest ihrer früheren weitergehenden

Gerichtsbarkeit anzusehen; ihnen gerade die Klagen gegen

Sklaven zu belassen . mag der Umstand veranlafst haben,

dafs diese nicht in gleicher Weise wie Freie zur Ver-

1 Vgl. S. 65 mit A. 46. S. 620 A. 1.

2 Dafs die Klagen -/.«-/.r^Yopia; gegen einen Freien vor eine andere

Behörde gehören, folgt mit Notwendigkeit aus dem beschränkenden

Znsatz des Aristoteles. Dafs dies die Vierzigmänner gewesen sind,

sind wir aus der Analogie der Klagen ar/.cia; zu folgern berechtigt.

Sie also sind die von Demosth. g. Mdd. 85 S. 542, -3 gemeinten

ap/'.vTE; und ihr Amtshaus das dort genannte twv dpyovTüJv ^rzr^aa, nicht

das Thesmotheteion, das Demosthenes schwerlich mit jenem Ausdruck

bezeichnet hätte.
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antwortung gezogen werden konnten^. Von den Klagen

'}£u8o[AapTupuov aber verblieben den Thesmotheten nur die

gegen die auf dem Areopag abgegebenen Zeugnisse, weil auf

diese nicht die sonst für Klagen dieser Art geltende Regel

anwendbar war, dafs sie vor den Gerichtsvorstand des Haupt-

prozesses gehörten. Die beiden letztgenannten Klagen können

also ihre Besprechung erst im Zusammenhange mit den sonsti-

gen Klagen xocxr^coptotc und '^euoofxaptupiojv im nächsten und im

letzten Hauptstücke dieses Buches finden, die o-'xoti dr.h

au(xß6Xa>v aber am Ende des dritten Buches. Dagegen haben

wir noch auf die Appellation gegen den Ausschlufs aus dem

Demos durch die Gemeindeversammlung zurückzukommen,

die ebenfalls vor das Forum der Thesmotheten gehört. In

welchen Fällen entweder in der Gesamtheit der Demen oder

in einzelnen von ihnen eine Abstimmung der Demoten (ota-

'ji-^'fiöic) darüber herbeigeführt wurde, ob die Eintragung der

in die Bürgerliste Eingeschriebenen zu Recht erfolgt sei,

ist schon oben (S. 415) besprochen und gezeigt worden, dafs

wer durch diese Abstimmung ausgeschlossen wurde, an den

Gerichtshof appellieren konnte und wenn dessen Spruch zu

seinen Gunsten ausfiel, in seine bürgerlichen Rechte wieder

eingesetzt wurde, andernfalls aber mit Leib und Gut dem
Staate verfiel. Um dieser schwer wiegenden Folgen des

Einspruchs halber kann man geneigt sein, ihn den öffent-

lichen Klagen zuzuzählen, zumal er von Aristoteles von den

Privatsachen geschieden wird*. Aber als solche wird er

doch dadurch charakterisiert, dafs er in erster Instanz vor

Schiedsrichtern verhandelt^ wird. Denn dafs man darin nicht

3 Vgl. V. Wilamowitz Ärist. ii. Athen I S. 215 A. 120. Hitzig:

Iniuria S. 86 f.

* 59, 5 Etactyo'jat §e xat ot'xa? (oi'a; , während der drcs'iiTjcptajjiEvot utci

TtLv or^[jLOT(JiJv vorher gedacht ist.

^ Isai. f. Eupliil. 11 f. S. 361 f. Dafs in diesem Falle zwei Diaiteten

nacheinander einen Spruch zu fällen hatten, ist mit Schömann daraus

zu erklären, dafs gegen das erste Verdikt die dvrtXr^^i; tyj; jatj ousr^j

eingelegt war. Eine wohlberecnnete Ungenauigkeit liegt also in Isaios

Worten 86o ett] toü otatTr^ToO ttjv ofairav sj^ovro;, die man nicht kor-

rigieren darf, vgl. Wyse z. d. St.



Vierzehntes Hauptstütk. Piivatklagen der Thesniotheten. (329

eine durch die Menge der zur Entsclieidung zu bringenden

Fälle bedingte Ausnahmemafsregel*', sondern eine dauernde

Einrichtung zu erkennen luit, wird dadurch wahrscheinlich,

dafs auch die Einrede gegen die Abweisung eines zur Auf-

nahme in ein Geschlecht Angemeldeten durch die Genneten

zunächst vor Diaiteten zu Itringen war^ Auch für diese

Einrede, wie für die nach ihrer Analogie mit Sicherheit

anzunehmende gegen Verweigerung der Einzeichnung in eine

Phratrie dürfen wir also die Kompetenz der Tliesmotheten

voraussetzen. Bezeichnend aber für die Auffassung dieser

Einreden ist es, dafs sie in der Form einer Klage gegen die

Demoten, bzw. die Genneten (Phrateres) einzubringen waren^.

Trotzdem wird aber die Verhandlung vor dem Gerichtshof

insofern als zweite Instanz zu der Verhandlung vor der

Demosversammlung behandelt, als an erster Stelle der Ver-

treter des Demos spricht, der Appellant an zweiter Stelle

sich zu verteidigen hat^. Das gleiche Verfahren wurde auch

dann beobachtet, wenn gegen die Abweisung eines zur Ein-

« Mit Wyse p. 716 f., dem Bonner a. d. S. 583 A. 61 a. ü. p.416 folgt.

' [Demosth.] g. Neaira 60 S. 1365, 17 loiyvnoi os toö Opaaropo?

«UTOts (tgT; BpUTioai?) oi'xtjV ort o'Jx ^veypacpov otÖTCJ Oov, -poy.aÄoüvroci ccjtöv

^ Isai. a. a. 0. eXa^ev E'Jcpt'Xrjxo? xrjv or/r^v xrjv Ttpoxepav zw xotviö xiöv

OTjfjLoxüiv xctt x(Tj xoxe 5f|;j.apy_oiJvxt. Ebenso bei [Demosth.] ?.a^ovxos —
ot'xTjv, also beidemal die Formel, die vorzugsweise von Privatklageu

gebraucht wird. Dafs Dionys Demosth. 13 S. 993 die Rede gegen Eubu-

lides unter die toicuxtxot zählt, will darum wenig besagen, weil derselbe

Dein. 11 S. 655 die diesem Eedner zugeschriebene Rede xctxä Krjp'jxiov,

die einen bei der otccir^cfta'.? des .Jahres 346 5 Ausgestofsenen betraf, den

oTjtj.osioi zurechnet. Auf die gleiche otocI/Yj/tat; geht Aisch. (/. Tim. 11 i.

S. 99 f. 114 S. 131. unsicher ist die Beziehung von Isaios zweimal

zitierter Rede gegen Boiotos.

^ Dies geht teils aus einer Reihe von Stellen im Eingang von

Demosthenes Rede gegen Eubulides (besonders § 5 S. 1300, 24 Itteiot) —
O'Jxo; — 0(5(xcu? xai Ti/.eovsxxixöJ? xvjv x^xr^yopcav -£ZOt-/;xat. § 1 S. 1299, 10

5£o;j.ai — äxoüacd xai hxo'j aicuz^), teils aus Aisch. g. Tim. a. a. 0. her-

vor und ist bereits von Meier (Je hon. damn. p. 91 bemerkt, trotzdem

aber von Westermanu zu Demosth. a. R.^ S. 149 wieder verkannt worden,

der auch aus der ersten Stelle des Aischines die irrige Folgerung zieht,

dafs das Urteil des Demos in jedem Faile der Bestätigung durch den

Gerichtshof bedurfte.
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tragung in die Bürgerliste Gemeldeten durch die Demoten
wegen Mangels freier Geburt oder, wie wir hinzusetzen

dürfen, bürgerlicher Abkunft Berufung an das Gericht er-

folgt, für deren Verhandlung die Demoten fünf Ankläger

aus ihrer Mitte zu bestellen hatten (S. 283). Wie in dem
letzteren Falle wird auch bei Ausstofsung auf Anlafs einer

Diapsephisis die Entscheidung des Gerichtshofs gegen das

Votum der Demoten für diese keinen andern Reehtsnach-

teil zur Folge gehabt haben als die Nötigung, den Ausge-

schlossenen als vollberechtigtes Gemeindeglied anzuerkennen.

Die beiden vor die Thesmotheten gehörenden Klag-

arten, die hier noch zu besprechen sind, die Handels- und

Bergwerksklagen, haben das miteinander gemein, dafs sie

wenigstens seit der Mitte des vierten Jahrhunderts Monats-

klagen sind^*', was sie von der Kompetenz der Vierzigmänner

ausschlofs. Von den Handelsklagen ist früher (S. 80 f.) ge-

zeigt worden, dafs sie bis zu dem genannten Zeitpunkte

oder mindestens bis in den Anfang des vieiten Jahrhunderts

den später nicht mehr nachzuweisenden Nautodiken zu-

standen". Dafs die über Klagen der einen oder anderen

Art entscheidenden Gerichtshöfe in anderer als der sonst

üblichen Weise gebildet worden sind, ist ebensowenig be-

zeugt ^^, als es praktisch durchführbar gewesen wäre. Nur
das Besondere hatten die Handelsklagen, dafs sie nur in den

Wintermonaten vom Boedromioir bis Munishion angestellt

werden durften, in denen die Schiffahrt ruhte ^^.

'"> Über die Handelsklagen S. 87. [Demosth.] r/. Apat. 23 S. 900, 3

(Aum. 13), über die Bergwerksklagen Demosth. g. Fant. 2 S. 966, 17

(aus dem Jahre 346/5 oder gleich danach).
^^ Nach Hitzig a. d. Anni. 14 a. 0. S. 228 hätten diesen nur die

Handelsprozesse zwischen Bürgern, die gegen Fremde dem Polemarchen

gehört. Dazu will auch die Zuständigkeit der Xautodiken für ypcz-val

fsvtcf; wenig passen.

^^ Für die Handelsklagen vgl. S. 143 A. 31. (Abweichend wieder

Thalheini Pauly-Wissowa Realenc. Y S. 2531.) Nicht anders ist ge-

meint Hypoth. Demosth. g. Fant. S. 965, 24 i-j tw ij.£Ta/,/ r/.w oi-zotaTr^ptw

TTjV XaTTjYOpl'aV -OtO'J[i.£VC/V.

^^ [Demosth.] g. Apat. 23 S. 900 i. A. at ok Xtj^si; tiöv 5'.-/.wv rot;

ijAZOpoi; ca;j.rjVOt' eiciv i-o zo'j jjOTjOpoii.tü)vo; .'-»s'/p' roj fJLO'JvtyiiLvo;. Tvot -apa-
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Unsere Kenutnis der Handelsklagen, o ( z 7 -. i ;j.
- p -. /. o. ( ,

lialien wir aus fünf fälsclilicli unter Demostlienes Namen

überlieferten Keden zu schöpfen, und zwar sind vier von

ihnen durch eine P^inrede grgen eine Handelsklage ver-

anlafst: zur Begründung einer solchen P^.inrede geschrieben

die Reden gegen Zenothemis und gegen Apaturios, zur Be-

streitung einer Einrede die Reden gegen Lakritos und gegen

l'hormion: eine Klagrede wegen Kichterfüllung eines Handels-

vfitrags ist die Rede gegen Dionysodor *"*. Das Gesetz, das

in der Zeit dieser Reden . d. i. in der zweiten Hälfte des

vierten Jahrhunderts, die Zuständigkeit der Handelsklagen

regelte und in den drei erstgenannten Reden zur Verlesung

gebracht wurde ^^, liegt uns nur in den Zitaten der Redner

vor, am glaubwürdigsten im Eingang der Rede gegen Zeno-

themis: Ol voixoi y.=AS'J0'j3i — ta? or/.ac sTva'. xotc vauzX7jf«rji; xctl tou

l|x-6r>ots Tüiv AUv^va^E xai xtuv AÖVjvr^Osv aujißoÄatojv xat Trepi wv 7.v

oj(3t ao'c^pa^pai' iav os Tic uCi.rA xau-a oiy.dC.r^z'xi, \lr^ tlaoL'((i}~(vxo'^ zhai

T7)v oixT,v^*^. Also nur von oder gegen Grofshändler und Schiffer

dürfen Handelsklagen angestellt werden und nur in Rechts-

streiten über Verträge, die über Einfuhr nach oder Ausfuhr

aus Athen geschlossen sind. Die weitere Ausdehnung, die

^pTifj-a Tüiv oty-oticüv -r'jydvre; (ivctyiov-oci. Vgl. Lysias n. Sr]uoa. /Qrjf.t. •>

S. 593 fS, 86 A. 126). Wenn Pliiletairos in den Mtjvss nach Schol.

Aristoph. Vög. 1047 (Fr. 12 K.) den Maimakterion als ;j.tjv 5t--taatfi.c; be-

zeichnete, so könnte man dies mit Schol. Vög. 1478 auf die or/.a t^svizai

beziehen. Aber auf anderes führt das Bruchstück aus Aristoph. Niobos

im Etymol. Mill. p. 210 {Fr. 278 K.).

'^ Die Handelsklagen sind zuletzt behandelt von Hitzig in seiner

Abhandlung über das griechische Fremdenrecht ZeiUchr. der Savignij-

Stift. Eoman. Abt. XXVIII (1907) S. 227 ft".

'^ Das Gesetz bildete einen Teil der umfassenden attischen

Handelsgesetzgebung, vo[ji.o'. iar.r.^ir.oi g. Lakr. ''> S 924, 10.

16 Minder genau ist das Zitat g. Pharm. 42 S. 919, 21 ö voaoc —
7C£Ä2'jcuv tä; oiTca; clvat r-i; ifj.rcpf/-'/; ToJv a'ja,^o/.ct''(ov twv 'Aih]\rp>. 7.<x\ £t;

To 'Ai>-/iva''(üv ^;j.-op[ov v.oa cj ;j.ovov twv 'AdTjVTiaiv W.'y. v.ai oc' av ^Evr^Toc.

Ivcxa Toj -Xoü -zo'j 'Ai}TJva^£. Die ^^'orte hinter £tA-o{i'.ov sind keinesfalls

aus dem Gesetz entnommen, sondern von dem Redner zur Vorbereitung

seiner folgenden Argumentation zugesetzt; für ein daher stammendes

Glossem hielt sie A. Fränkel de condieione — sociorum Athenienshim

(1878) p. 67. Dazu über die -apaypctcp/j § 4 S. 908 i. A.
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man den Handelsklagen auf alle Rechtsstreite hat geben

wollen, die sich auf Handelsangelegenheiten bezogen, findet

in dem offenbar ungenauen Gesetzzitat der Rede gegen

Apaturios^^ keine Stütze. Von Bedeutung ist auch die

andere Beschränkung, dafs Handelsverträge, um zur Handels-

klage zu berechtigen, schriftlieh abgefafst sein mufsten^^,

weil sie von der allgemeinen Rechtsnorm abweicht, wie sie

im nächsten Hauptstück darzulegen ist. Nichterfüllung

dieser Bedingungen machte die Klage natürlich nicht über-

haupt, sondern nur als Handelsklage unmöglich ^^. Es mufs

aber die Zuständigkeit der Handelsgerichte früher eine all-

^''
I. A. TOi; fi-Ev lfj.7r(5pot? — xai toT? va'jx).Tjpoi; -xeXeüei ö vo[ao? eTvott

Tots 8<xa; Tipo? to-j? d£a[i.o8^Taj, id^ ti äotx&vTat i\ tw lu.7:op(iu tj IvOevoe Trot

7r?iovTes ?) ET^piuÖev Beüpo. Die Ungenauigkeit in dem Kondizionalglied

ergibt sich aus dem inkorrekten Zusatz Iv xiü IfjiTioptuj. Noch weniger

kann für den allgemeinen Geltungsbereich der lfjizopixa(, für den sich

Platner I S. 290 f. und nach ihm Beauchet lY p. 90 ff. entscheiden,

Lex. Seguer. V S. 237 a. E. ö'vo|j.a otzT^; y)v zpö; toI»? Iij^zopou? zept ötouotj

Xayyofvouat oder Pollux YIII 63 beweisen.

18 Die aus den Worten Trspl wv ctv wat a'jyypacpat gezogene Folgerung

ist freilich seit Heffter S. 400 immer wieder bestritten worden. Die

Authentizität des Gesetzeszitats auch in dem Zusätze mit R. Schulze

Prolegomena in Dem. q. f. or. adv. Apat. (Leipzig 1878) p. 28 anzu-

zweifeln haben wir um so weniger ein Eecht, als er für den Zweck

des Redners ohne Bedeutung war, wie er denn auch in der Parallel-

stelle wegbleiben konnte. Gegen das natürliche Verständnis aber ist

es, wenn Philippi N. Jahrb. f. Phil. XCV (1867) S. 592 -spi wv im be-

schränkenden Sinne fafst „und bezüglich der Punkte, über die ein

Vertrag vorhanden ist", wenn auch diese Auffassung nicht, wie Thal-

heim Hermes XXIII (1888) S. 210 meint, durch [Demosth.] g. Lalr. 27

S. 932 i. A. widerlegt wird. Unrichtig aber ist es, wenn Beauchet

p. 92 behauptet, dafs der Sprecher nur die Üblichkeit der schriftlichen

Abfassung von Handelsverträgen betone und jede weitergehende Folge-

rung in den folgenden Worten o'joev r^v auaßoXotwv xtX. ablehne, die viel-

mehr die Anwendung des Gesetzes auf den vorliegenden Fall enthalten.

Dafs R. g. Zenoth. 16 einen Beleg für nichtschriftliche Abfassung biete,

beruht auf handgreiflichem Mifsverständnis. Endlich bei der jüngsten

Erklärung von Hitzig S. 227, mit den au^ypczcfat werde eine zweite Kate-

gorie von Verträgen erörtert , . die ihrem Inhalt nach nicht direkt ein

Handelsgeschäft darstellen müssen, bleibt unverständlich, wie deren

Erwähnung in das Gesetz über Handelsklagen gehört.

1^ L^n sicher darüber Beauchet a. a. 0. n. 2.
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gemeinere gewesen sein. Denn nach einer Rede des Lysias ^^

wurde vor den Nautodiken ein Rechtsstreit über den Besitz

von Grundstücken verhandelt, der vorher von einer anderen

Behörde abgewiesen war. Nahe liegt zu vermuten , dafs

auch diese Änderung mit dem Wechsel des Forum in Be-

ziehung gestanden hat.

Innerhalb der bezeichneten Grenzen aber ist der Gegen-

stand der Handelsklagen ein mannichfaltiger und bedarf die

Rechtsverletzung, die sie verfolgen, einer näheren Bestimmung,

weshalb sie Meier mit den hierin mit ihnen übereinkommen-

den oixai uö-aXX'.xai und 3,oavty.ai unter dem wenig glücklich

gewählten Namen von Gattungsklagen zusammenfalste. So

betriift die Rede gegen Zenothemis eine oUr^ i^oulr^q, die

gegen Apaturios und gegen Dionysodor eine oiV/j ßXaßr^c, die

gegen Phormion und gegen Lakritos eine oixr^ Zp£<«s. Das

Nähere über diese Rechtsfälle ist darum dem nächsten Haupt-

stück vorzubehalten. Von anderen gleichartigen Klagen

unterschieden sich die erwähnten in bezug auf das Ver-

fahren nur dadurch, dafs sie als Handelsklagen die Wohltat

des beschleunigten Rechtsganges genossen und darum auch

nicht zuerst an einen Schiedsrichter zu bringen waren (S. 228

A. 32). Anderseits waren die Urteilsfolgen für beide Teile

strenger: der Beklagte hatte im Falle seiner Verurteilung

im Gefängnis zu bleiben, bis er die ihm auferlegte Zahlung

geleistet hatte ^\ sofern er sich nicht durch Bürgenstellung

von der Haft befreite, und ein gleiches galt für den ab-

gewiesenen Kläger in bezug auf die dem Beklagten zu

zahlende Epobelie^-. War der Beklagte Nichtbürger, so

20 n. Srif^oa. xQVf^- 5 S. 593 (S. 86 A. 126).

21 K. g. Apat, i. A. (nach den Anm. 17 ausgeschriebeneu Worten)

-/at Tol; äotxoüai oeaaöv etoi^s TO'JTtixtfjtiov , eiu; av IxTei'aioaiv 5 xt av aütüiv

xaxay'^ws)}-?;.

2" R. (I. Dionijs. 4 S. 1284 i. A. oTj/.ov w; ^r^fj-tidacov fjU-öt; x^ iTTUjßeXfa

•xai xataiSr^soacvo; zh -^o otxr^aa. (j. Lahr. 46 S. 939, 26 iDA xotl zii xö

6£0[X(ux7Jptov -ctpaooHfjVat (TjjJ.äc XE^eiet;) i»»' OiAtöv rpoaocpXovxaj xä iTitxifxia

idv [jLTj lxTiv(o[i.ev. Nur im erstereu Falle siud beide Kläger Metoiken,

im zweiten der Sprecher attischer Bürger. Nichts Neues lehren Etym.

M. und Suidas u. iTrwßeXta.
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unterlag er überdem derselben Notwendigkeit, wie in jedem

andern Prozesse, entweder in Haft zu gehen oder Bürgen

zu stellen ^^. Dafs in Handelsprozessen die Parteien vor-

wiegend Metoiken oder Fremde waren, liegt in der Natur

der Sache; in den fünf Klagen der pseudodemosthenischen

Reden sind nur Demon , der von Zenothemis Beklagte und

der Kläger gegen Lakritos attische Bürger. Ganz besondere

Umstände müssen es gewesen sein, die gegen einen Bürger,

der auf dem Emporium bedeutende Summen geliehen, und

seine Gläubiger um die Unterpfänder gebracht hatte, zu

einer Eisangelie führten , die seine Hinrichtung zur Folge

hatte (S. 194 A. 54).

Für unser Wissen von den Bergwerksklagen, oixat

[xexaXXtxat, sind wir fast ausschliefslich auf Demosthenes

Piede gegen Pantainetos angewiesen, die zur Begründung

der Ttapa-ypacp-^ gegen eine von Pantainetos erhobene Stxr^

[i-staUix/] ßXocßr^c ist; verloren sind die als tjLS-aXXixoi be-

zeichneten Pveden gegen Kallippos-'^ und gegen ]\[ekythos,

deren erstere Dionys unter den echten, die letztere unter

den unechten des Deinarch aufführt. Inwiefern Übertretungen

des Bergwerk gesetzes (voixoc ixsTaXXixoc ^''^) zu öffentlichen

Klagen Anlafs geben konnten, ist im ersten Teile (S. 311 f.

409 f.) besprochen. Zu Privatklagen konnten von den nach

Demosthenes im Gesetz ausdiücklich verpönten Handlungen

wenigstens drei führen : wenn einer einen andern aus seinem

Betriebe vertreibt, wenn einer die Galerien mit Rauch an-

füllt oder mit bewaffneter Hand eindringt ^e. Ebenso machte

23 E. g. Zenoth. 29 S. 890, 10. Danach lianu Protos nicht Athener

gewesen sein, wie Partsch Bürgschafisrecht S. 191 glaubt.

2* Die Handschriften des Dionys K. 12 S. 664 haben -/ax!/. OtXtrTTou;

dafs aber die Rede von der zweimal angeführten gegen Kallippos nicht

verschieden gewesen ist, erkannte schon Sauppe.

2"^ Demosth. g. Fant. 34 S. 976, 24.

26
§ 35 f. S. 976 a. E. h [i.Ev vo,ao; lav tu i;£i>.Xr, (Hauptst. 15 § 1

A. 108) Ttv7. Tri; ^pyasia?, ÜTioorz-ov TTOtei — ötv xucctj -et;, av orl' l-tcpEprj,

av iTTwaTaTEavTj TüJv |j.£Tpiüv dvxrJs. Die letzten Worte lassen sich doch

nur in dem S. 311 A. 8 für Hyper. f. Euxen. 35 C. 44 nachgewiesenen

Sinne fassen: die Deutung von Dareste pratiquer indüment des fouilles

dans l'etendue d'une concession bedingte den Zusatz eines Genitivs.
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natürlich auch das Treiben eines Stollen auf fremdes Gebiet

straffällig. Den ersten der erwähnten Fälle betraf die Klage

gegen Mekythos; der Sprecher der Rede, die Ol. 101», 4.

341/0 gehalten war, beklagte sich darin, dafs er von einem

benachbarten Grubenbesitzer aus einem Bergwerke vertrieben

worden sei, das er schon drei Jahre betrielien habe-^ Die

Klage ist in diesem Falle i;ouXr^? gewesen, in anderen Fällen

wohl gewöhnlich ßXaßrj?.

Eine Ergänzung also bringt § 38 S. 977, 20 t7; actct/Xr/.'}; thoLi otxci;

(oXcixai) Tot; xotvcovoyat fxzzdWo'J xai STcpov a'JvTpTjSaaiv di zi xwv •nXrplo'i

7.-X., wie mit den Handschriften zu schreiben ist, nur toi?, das sie vor

mpov haben, mufe ebenso fehlen wie im zweiten Gliede vor iroioüot;

^xepov selbst mit den neueren Herausgebern zu streichen geht nicht an,

weil ein Objekt nicht fehlen darf.

" Dionvs Bein. 13 S. 667.



Fünfzehntes Hauptstück.

Privatklagen der Vierzlgrnänner
und der Eisagogeis.

Mit der umfangreichen Jurisdiktion der Vierzigmänner

haben wir auch die der Eisagogeis zusammen zu besprechen.

Denn zu dieser gehören , wie wir früher (S. 85) gesehen,

wenigstens zur Zeit des Aristoteles alle Monatsklagen mit

Ausnahme der Handelsklagen und der von oder gegen Gefäll-

pächter angestellten, insbesondere ein Teil der Schuld- und

Eigentumsklagen, die sonst, soweit ihnen die Vergünstigung

der beschleunigten Erledigung nicht zukam, an die Vierzig-

männer zu gelangen hatten. Von der oixrj atxeia? aber ist

ebenfalls schon gezeigt, dafs sie ums Jahr 340 von den

Vierzigmännern an die Eisagogeis übergegangen ist , ein

Wechsel des Forums, der bei ihr und vielleicht auch bei

anderen Klagen mit ihrer Erhebung zu Monatsklagen ebenso

in Zusammenhang gestanden haben wird wie der etwa

gleichzeitige Übergang der Handelsklagen von den Nauto-

diken zu den Thesmotheten. Bei der grofsen Anzahl der

hierher gehörigen Klagen behandeln wir in gesonderten Ab-

schnitten die Sixai xaxa xivo? und die oi'xai -rpo; -ivot.

§ 1 . A i X a t X a T ot x i v o ?.

Durch ausdrückliches Zeugnis sind der Kompetenz der

Vierzig zugewiesen die Jilagen ßiaiouv und ahzCaq. An die

erstere schliefsen wir die Klage l^octpeaswc, an die zweite

die Klagen xaxr^yopia? und ßXaßr^? und besprechen zuletzt

noch die Klagen Trapaßaasto? auvOyjxüiv und k^o6\r^^.
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Bei Besprechung der oi'xri ßiaiwv haben wir den Ver-

lust der Eeden des Lysias ~z[A [iictiojv zu bedauern, die eine

eigene Klasse unter seinen Reden gebildet zu haben scheinen \

zu der auch die ihm zugeschriebene Klagrede gegen Philo-

nides, sowie die Rede gehört haben wird, aus der ein Bruch-

stück durch Rutilius Lupus ^ bewahrt ist.

Die Klage ßiaiojv kan» in doppelter Verwendung vor.

Einmal, und dies scheint die urs])rüngliche Bedeutung der

Klage gewesen zu sein, richtete sie sich gegen den, der einem

andern den Besitz einer beweglichen Sache durch Gewalt

entzogt. Gegen die gewaltsame Entziehung des Besitzes

«iner unbeweglichen Sache war die oiv.r^ ^^ouX-/)? bestimmt*;

^ Harjjokr. u. ,jia(üjv* ovoij.ct or/.r^i -Aazd. tüjv ßt'a -paxxovTOiv otioöv'

h 51 ö;Xov>; dc-OTt'vci eli tö or^fi-'^atov taov o'aov xw jXovti" Sr^ixo'jtiivr^^ xccxa

Msioto'J. zhl Se y.a.1 Iv toTs A'JSiaxot; cfEpoaevot ?.&yoi ßtotituv. xal ofjXov oxt

o'Jx l~t cpöopä —apöevcüv jj.ovov o-jte t6 ovofj.a O'jts r^ otV.Tj IX^ysTO dXXä xal

iu' a>Aü)v. Die Schlufsworte ä. x. L i'. lassen die besten Handschriften,

jjLovov die Epitome weg, die aber die letzten Worte bewahrt. Danach

liefs Sauppe 0. A. II p. 208 in der zweiten Bedeutung nur eine ßi'a;

^txY) gelten, die erst in den Rhetorenschulen mit der ßiauuv oixr^ zu-

samnienseworfen worden sei. Aber von einer ot'xr^ ßiaicov wegen

Schändung einer Jungfrau redet Lukian Hermot. 81 , während er das

(j gegen -z eine yp'^'-?^ ß'-^^? örapyovTiov anstellen läfst, weil — für as in

Gebrauch gekommen sei. Gegen Sauppe spricht auch Lex. Cantabr.

S. 665, 26 = Schol. zu Piaton Eep. V S. 465 A S. 405 Bk. ßiatoiv oi'xtj

ßt'a; oixr^; ota'fepsi" ßtaicuv fxev yap ^a-tv, tX xi; ßia iTretasÄöwv xi £?.aßcv r^ ^a

^(opi'o'j 7^ i; o[y.ia;, ßtaituv Ixpivsxo. Iv hk xai; a/oÄiv-od; ÜTroO^acStv ßi'as

lYX^krjiJ-a ^axt -/axöt xüJv -/.opr^v otpzotsavxiuv /^ Traioa ^Xsüi^tpov. Gr^attwx^ov oe

oxi ßioctüjv •frj'iz^ryj'ji x/)v Sr/.Tjv ol iraXctioi y.ctt i'JOEt; ß'!a;. Das Thema ist oft

in den rhetorischen Schulen behandelt worden, worauf sich auch

Juvenal 7, 168 et ueras agitant lites raptore relicto bezieht. Eine

Anspielung auf die 8txT) ßiat'iov und ihre Folgen gibt Eurip. Jon Mb f.

" 1 1^ >i. 45 R. {Fr. 288 S.). Minder zutreffend dachte Sauppe

auch an eine Klage üßpctu; oder «(-/.ita;.

3 Demosth. (f.
MeiA. 44 S. 528, 14 (S. 256 A. 52). Harpokr. u. Lex.

Cantabr. u. ßtcct'ojv (Anm. 1). Allgeraeiner ist der Begriff der ßtata von

Piaton gefafst Ges. X 1 S. 884 xiöv dXXoxptcov \>.7^jbii ar^OEv cpepöiv [xr^Se

ayetv [xr^B" otu ypr^a!}«'. ij.r^O£vl xcöv xo-j -£>.a; ^iv [xt] "ctar, xov xey.xrjiidvov.

Vgl. IX 16 S. 877 B.

* Dafs auch durch die o:xrj ßtat'wv gewaltsame Entreifsung un-

beweglichen Eigentums verfolgt werden konnte, nahm Platner II S. 179 ff.,

clem Beauchet III p. 397 folgt, mit Unrecht an. Richtig dagegen

Lipsius, Attisches Kecht. 41
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inwieweit diese auch im Falle gewaltsamer Wegnahme einer

beweglichen Sache Anwendung fand, ist unten zu besprechen.

Zu den beweglichen Besitztümern gehören die Sklaven;

darum wird von der ot'xr^ ßiauov auch gegen den Gebrauch

gemacht, der einen Sklaven seinem Besitzer durch gewalt-

same dtpaipsai? zig eXsuOspiav entzieht^. Wer sich ßtaicuv in

diesem Sinne schuldig macht, wird damit bestraft, dafs er

den durch seine Schuld zugefügten Schaden doppelt ersetzen

mufs; von dieser Strafe des Doppelten bekommt die eine

Hälfte der Staat, die andere der Verletzte*'. Gewaltsame Ent-

ziehung eines Besitzes unterlag auch sonst schon in Griechen-

land härterer Bestrafung als nicht gewaltsame. Darum
erklärt Plutarch^ das Gesetz von Knosos, das die Ent-

leiher anwies, sich das Darlehn zu rauben, mit der Ab-

sicht, sie im Falle sie nicht zahlten, ßiattov schuldig zu

machen.

In weiterer Verwendung aber war die Klage ßiai'wv, die

bei den Späteren dann ot'xr^ [iiac hiefs, gegen den gerichtet,

der eine freie Person, gleichviel ob männlichen oder weib-

lichen Geschlechts, ob verheiratet oder jungfräulich, not-

züchtigte oder in der Absicht raubte , um Notzucht aus-

zuüben. Ein solonisches Gesetz bestimmte nach Plutarch^

dafs der verurteilte Angeklagte hundert Drachmen Bufse,

vermutlich an den durch die Tat verletzten Kläger, der nur

der xupto? der geschändeten Person sein konnte, zahlen solle.

Caillemer Didionn. d. ant. u. ßtatiuv oi'xt], mit dem Photiades l4&r]vä

XVII (1905) S. 35 stimmt.

B Lysias g. Pankl. 12 S. 736 (Anm. 15). Piaton Ges. XI 2 S. 914 a. E.

iav 51 Trapo; xaijTa xis ärpaipr^Tat, Töiv ßtatojv Ivoyoz ?ot(ü xal äXobj ttjv

SiTrXotat'otv toü ^Trtypacp^vro; ßXdßou? t<ü dt'^aipeö^vTi tivetio.

^ Demosth. und Harpokr. a. a. 0. Wenn Demosthenes zur Moti-

vierung dieser Strafbestimmung die Gewalttätigkeiten als xotva dSixT^fiara

xai xaTd t<Lv e^co toü itpa'yjj.aTo? ovtwv bezeichnet, so hätte Platner II

S. 177 f. daraus nicht mit Zustimmung von Caillemer a. d. Anm. 4 a. 0.

die Existenz einer ypacpT) ßiotttov folgern sollen, die durch den Zusammen-

hang vielmehr widerlegt wird.

^ Q^mest. Gr. 53 S. 303 B,

8 Solon 23.
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Dagegen lehrt eine Stelle des Lysias", dafs der auf diese

Klage Verurteilte dopjjelten Schadenersatz zu leisten hahe.

Es mufs also, wie schon oben (S. 259. 435) bemerkt, die

Gesetzgebung in diesem Stücke eine Veränderung erfaliren

haben. Keinerlei Glauben verdient natürlich die Fiktion

später Rhetoren von einem attischen Gesetze, das auf die

Vergewaltigung einer Jungfrau eine Bufse von tausend

Drachmen gesetzt habe ^". Das Gesetz aber, von dem die

römischen Komiker reden , das die stuprierte Jungfrau zu

heiraten gebot, beziehen sie nicht blofs auf Vergewaltigung *'.

Mit der ör///; .Stoti'fuv im erstbesprochenen Sinne stellen

wir die oix-/; acpatpeosw? (s^aipiasto?) st? i). eu öspiav

zusammen, die gegen den sich richtet, der den von einem

anderen als Sklaven in Anspruch Genommenen vor der Ab-

führung in die Sklaverei durch die Behauptung bewahrt, er

sei ein Freier. Jedem attischen Bürger oder Metoiken steht

das Recht zu, den Sklaven, der sich seinem Besitze entzieht,

zu greifen und mit sich zu nehmen (a-^tiv mit oder ohne den

Zusatz zk öouXsiav), nicht nur auf offener Strafse, sondern

auch in der Wohnung eines Dritten ^^
; ausgenommen waren

allein gewisse heilige Stätten , die das Recht der Asylie

hatten (S, 643). Nach einer Erzählung des Isokrates'^

9 F. Eratosth. Tödt. 32 S. 34 f. (S. 259 A. 63). Unmöglich ist die

Auffassung des StTrXTjv tyjv ßXdßr^v
(5'f

£i7>eiv bei Glotz SoUdarite p. 893 f.,

die Vergewaltigung eines Freien sei mit der doppelten Bufse geahndet

worden wie die eines Sklaven, vgl. Anui. 5. In der Sache kann er

allerdings recht haben. Wenigstens sind die verderbten Gesetzesworte

bei Lysias g. Theomn. 19 S. 362 am wahrscheinlichsten mit Blafs bei

Photiades a. a. 0. S. 45 zu schreiben o{xfjOs xal oo'J?,t^; äTrXrjv t7jv ßXaßr^v

6<ps0.eiv.

'0 Z. B. Max. Plan, zu Hermog. V S. 269 W. Sopater divis. quaest.

VIII S. 362. Nach Sopat. S. 371 war die Bufse zehntausend, wenn die

Vergewaltigung Iv Trocvr^YÖpsi geschehen war.

" Vgl. S. 4.^2 A. 40.

12 [Demosth.] (j. Neaira 40 S. 1358, 18. Nach Piaton Ges. XI 2

S. 914 E konnte das Recht des dysiv im Interesse des vorgeblichen

Eigentümers auch durch Verwandte oder Freunde ausgeübt werden,

tjlier die ebenfalls anwendbare 5fxr] zlz iix'fayCiy^ xaTdo-aaiv vgl. S. 586f.

13 Nach Trnp. 13 f. K. 8 und 49 K. 25 legt Menexenos, wohl der

Prostates des Sprechers, an Kittos, den Sklaven des Bankiers Pasion.

41*
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mufs dies Recht nicht allein dem zugestanden haben , der

ein Eigentumsrecht an dem angeblichen Sklaven zu haben

behauptete, sondern auch dem, der ein persönliches Interesse

daran hatte, dafs ein Sklave als solcher anerkannt werde.

Widersetzt sich ein Dritter der Abführung mit der Be-

hauptung, der Sklave sei sein Eigentum, so kommt es zu einer

otxr^ avSpaiToSwv'*, die von den meisten anderen Eigentums-

streiten sich dadurch unterscheidet, dafs sie seit Erweiterung

der Monatsklagen zu diesen zählt und darum vor das Forum
der £icjaY(ü7£is gehört; vorher mufs sie der Kompetenz der

Vierzigmänner unterstanden haben. Tritt aber ein Bürger

der Abführung mit der Behauptung entgegen, der als Sklave

in Anspruch Genommene sei ein Freier (d'faipsts&ai oder

i^aipsTa&at ziq IXsuöcpiav. im Zusammenhang auch ohne den

Zusatz ^•^), so wird dieser auf freiem Fufs belassen gegen

Stellung von drei Bürgen vor dem Polemarchen, unter denen

naturgemäfs der Vindikant zu erscheinen ptlegt ^^. Sache

mit dem der Sprecher wegen eines Depositum im Streite liegt, die

Hand und verlangt seine Folterung (l7:i).aßo,uevo; i^^lou airöv ßaaav(Ceiv),

Pasion aber vindiziert ihn in libertatem, wiewohl er ihn früher unter

seinen Vermögensobjekten aufgeführt hatte, und übernimmt für ihn die

Bürgschaft, eine äcpa(p£3i;, die ohne vorausgegangene äycüyrj nicht denk-

bar ist (nur bildlich glaubt dcfaipeia&ai hier gebraucht Thalheim in

Paulj'-Wissowa Bealenc. u. liotpsasw; ot'xr]). Dafs von der ä-jatpEat;

auch Gebrauch gemacht wurde, um dem in Sklaverei Gehaltenen

zur Freiheit zu verhelfen, läfst Isoki'. Panath. 97 K. 37 erkennen

TtapaTrXT^aiov dnoi'rjaav xol; iiapi (jiev xdiv a)vXü>v tou; o(xsTa; ei; eXeu&epi'av

dcpaipou;i.£vot{, acpfai 8* aütot; oo'jXeüetv dvayxot^ouaiv.

'* Eine Rede rtepl dv^pazoötüv war von Deinarch für Lysikleides

geschrieben. Nicht hierher gehört Demosth. /'. Aph. I 25 S. 821, 17.

^^ Beide Komposita ohne Unterschied nebeneinander bei Isokr.

Irap. 14 K. 8. Lysias g. Pankl 10 S. 735. wo mit Unrecht geändert

worden ist. Die Behauptung von Valesius zu Harpokration, dz.aipii<jd<xi

werde von dem asserere in libertatem, liatpsia^ai von dem vindicare in

seruitutem gesagt, ist ebenso falsch wie die entgegengesetzte Unter-

scheidung von Rauchenstein.
^^ [Demosth.] ^7. JVm/m a. a. 0. Isokr. Trap. 14 K. S. Die Bürgen

vom Vindizierten selbst gestellt auch in der Hauptstelle über das ganze

Verfahren bei Lysias g. Pankl. 12 S. 736 o;ti; ydp i^oul-f^^r^ ß;a dcpatpE&et;

Ivdjro'j; xa-0(3Tf,aat Toij; eauToO ^TTirT^OEtO'j; toi; ßtottoi; ijiäXXov f^ xa-ä tou;

vofxou; ef; ttjv sXeu&epfav £;aipe&ei{ Si'xr^v Xaßsiv rapd twv dyovTcuv aü-dv.
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dessen, der ein Eigentumsrecht an dem Befreiten beliauptet.

ist es dann, gegen den Befreier die Klage d'zimrÄ'Jzax; (i$ai-

psasiu?) anzustellen. Aus einer für einen solchen Prozefs

von Isaios geschriebenen Verteidigungsrede gegen einen

Dionysios. der als einer der Erben des verstorbenen Epigenes

den von diesem nach Behauptung des Sprechers Xenokles

freigelassenen Eumathes als seinen Sklaven in Anspruch

genommen hatte, ist der Eingang und die Klagschrift er-

erhalten". Entschied der Gerichtshof zugunsten des Klägers,

so fiel der Gegenstand des Rechtsstreits ihm als Sklave zu.

Aufserdem traf den Beklagten eine Geldstrafe, deren Hälfte

an die Staatskasse fiel ^^. "Wurde aber der Kläger ab-

aTTJfja; ttöoI toO ocofACfTo; dtycuvt'aaa&at. Abweichend läfst Piaton a. a. 0.

die Stellung der Bürgen durch den dcfatpo'j|j.£vo; geschehen. Über die

Rechtsfolgen der gesetzlichen dz^oii^jz.aii sagt er nichts, während die

widergesetzliche, ohne Stelltmg von Bürgen erfolgte ßiatojv schuldig

macht und mit doppeltem Schadenersatz an den dcpaipe&£ts zu ahnden ist.

i'' Ersterer von Dionys Isai. 5 S. 593, letztere von Harpokr. u.

ayoi" IßXa'Le jj-s St^ovJ.ffi dcpeXouevo; E'JfJ.a!}r|V £{; ^XsuDsptav öfyovxo; iur/j e(;

oouXsi'av 7.1-01. TÖ iuöv ijipo?. Man könnte danach die or/.r^ c/.',ja'.pEa£oj; als

eine Art der oi'xrj ^Xclßr^; auffassen, zumal bei [Demostli.] fi. h'eaira 45

S. 1.360, .3 y.OLyvnoz — otüttü Op'jvt'tuvo; o^xr^v oti ccjto'j irszO.fzo Xeoc-pav

TauTTjvl e(; IXsudspiav y.at OTt a I;t,).i)£v h/frjrs'x -ap' a-JToO ot'jTr^ jttcOe;«':';

doch nur ein Prozefs gemeint sein kann. Aber die Gleichheit der

Ahndung nötigt die Klage vielmehr zu der oixtj ßiafwv zu stellen. Auf

Isaios Bede beruht die richtige Definition der Klage bei Harpokr. u.

d;aipEactus v.v.T^.

^^ Rückfall in die Sklaverei folgt aus Lysias Ausdruck -zrA io'j

cioixaTos äy(üvt3c(!j9c(i , die Geldstrafe aus [Demosth.] g. Theolr. 19

S. 1327, 19 vofAos — "/.a&' ov daöt'Xst Tr£v-a7.oa''a; opctyaä; öco/.ptv/]; obzosi

o6x dxTcTf/CjTo; a'JT(ü toO Traxpö; «; TrpoaüJtpXsv it'.psX'jaevos tt^v Kr^cpiaoowpo'J

Bepctrctivoiv sf; IXeuSepiav, verglichen mit § 21 S. 1828, 6 töv v({(jlov 8?

xeXs'Jct To Y^atau -oö Tifj.Y)(j.aTo; (5'fet9.etv tw orj.aoatw 8s av o&;t, ar) Stxaiws

ei; T7)v i>.£u9£p''av dcpsXea&ai. Daraus geht hervor, dafs die fünfliundert

Draclimen die Hälfte der Strafe sind, in die Theokrines Vater auf die

Klage d'ict'.p^^cw; des Kephisodor verurteilt war, ttar^jj-ct also hier nicht

die vom Kläger gemachte Schätzung, sondern die vom Gerichtshof ver-

hängte Gesamtstrafe, wie schon Böckh Sth. I- S. 498 verstand; Tzpos-

«JcpXev also heifst nicht „neben seinen anderen Schulden an den Staat

hatte er zu zahlen", sondern wie die Verwendung des gleichen Aus-

drucks weiter unten lehrt, „neben dem an den Kläger zu leistenden
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gewiesen, so konnte er wegen der versuchten dytüY'^ zur

gerichtlichen Verantwortung wohl durch eine Klage ßiat'wv

oder ußpscuc gezogen werden^**. Auch eine Klage dvopa-
TTootsixou fand dann wohl Anwendung, deren Existenz im
attischen Rechte freilich nur aus der Überschrift einer ver-

lorenen Rede des Antiphon und platonischen Gesetzes-

bestimmungen ^^ erschlossen werden kann. Dagegen war auch

für den Fall, dafs jemand als Sklave im Besitze eines Dritten

sich befand und behauptet wurde, dafs er ein Freier sei, die

dcpaipscrt? zk iXsudsptav Statthaft (Anm. 13j. Dafs aber neben

der otxr^ dcpaipeaswc gegen den Vindikanten auch direkt gegen

den, der als Freier lebte, mit einer Sixr^ oouXei'ac vorgegangen

werden konnte, ist unerweislich ^^ Ebensowenig kann davon

die Rede sein , dafs dem Sklaven irgendein Rechtsmittel

zu Gebote gestanden hätte, seine Freiheit zu erlangen. "Wir

Schadenersatz". Es besteht also zwischen beiden Rednerstellen kein

Gegensatz, wie ich früher annahm und Beauchet II p. 520 wiederholt.

'^ Darauf weisen die Worte bei Lysias St'xr^v Xaßsiv Tiapä tojv dtpv-

T(UV Ct'JTOV.

20 Ges. XII 7 S. 955 A, vgl. IX 15 S. 879 A.
21 Dafür ist besonders Partsch Bürgschaftsrecht S. 297 Anm.

gegen mich eingetreten. Aber seine Hauptstütze, das in Aischin.

fl. Tim. 66 S. 89 eingelegte Zeugnis, steht nicht nur unter dem all-

gemeinen Verdachte, dem die Einlagen gerade dieser Rede unterliegen,

sondern kann schon wegen der Abfassung in der ersten Person nicht

echt sein. Dazu widerspricht es auch der Darstellung der Rede, nach

der Pittalakos sich nicht mit Hegesander verglichen, sondern seine

Klage gegen ihn (ßtat'tov) hat fallen lassen. Die Klage des Hegesander

aber, auf die § 63 S. 85 oixöüv Xr^leis iTroiTjOavTo weist, ist nach dem
Zusammenhang gegen Glaukon gegangen, der den Pittalakos in die

Freiheit vindiziert hatte. Das war auch bei Pittalakos trotz seiner

Eigenschaft als Staatssklave angängig wegen deren Rechtsstellung, die

von der der Metoiken wenig verschieden war, wie im nächsten Buclie

zu zeigen ist. Dafs bei [Aristot.] Probl. 29, 13 S. 951 ^ i. A. otov ef rt«

cpeüyEi oouXei'as v^ avSpocpovt'as nicht Namen attischer Klagen vorliegen,

dafür hat schon Meier auf dvopocpovt'a; hingewiesen. Noch weniger kann

die auch sachlich höchst bedenkliche Notiz des Hegesander bei Athen.

XI 116 S. 507 C beweisen xat <I>ai'oiuvi 5e xrjv tt)? oouXei'as dcpiaxdts S^xtjv

IcptupcftJr^ (llXaTcüv). Das gortynische Recht aber darf hier nicht heran-

gezogen werden, da es mit seinem Verbote ixt] ayeiv 7rp6 St'xas funda-

mental von dem attischen abweicht.



Fünfzehntes nauptstiick. Privatklagcn der Vierzigmänner usw. 643

wissen nur von einer Sitte, die ihm gestattete, gegen über-

triebene Grausamkeit des Herrn seine Zuflucht zu einem

Asyl, dem städtischen Theseion oder dem Altar der Eumeniden

am Areopag zu nehmen. Aber damit war ihm nur die Bitte

um Verkauf an einen andern Herrn (Trpacjtv ctixstv) gewährt^.^,

und dafs deren Erfüllung durch ein gerichtliches Verfahren

habe erzwungen werden können, sind wir nicht berechtigt

daraus zu schliefsen, dafs das Theseion von den Lexiko-

graphen als Gerichtsstätte genannt wird 2^. Vielmehr wird

dem Priester des Heiligtums, wie in Andania-^ die Ent-

scheidung überlassen gewesen sein, ob der Bitte des Sklaven

<lurch Gewährung des Asylrechts zu entsprechen oder er

dem Herrn auszuliefern sei.

Für die Klage o.b/.ti'y.c^'' sind unsere Hauptquellen die

Klagreden des Isokrates gegen Lochites und des Demosthenes

gegen Konon, sowie die unter Demosthenes Namen über-

lieferte Rede gegen Euergos und Mnesibulos, die für eine

aus einer or/r^ atxsia? hervorgegangene Klage '{/ö'jooixapTuptwv

geschrieben ist. Von verloren gegangenen Reden gehörten

hierher von Lysias die Klagreden gegen Theopomp und

22 Die Hauptstellen dafür hat Pollux VII 13 bewahrt, aus Aristo-

phanes '^Qpat {Fr. 567 K.) i\j.r)\ xpaTiSTov iattv eJ; tö Or^aciov opaasiv. ixzl

h' £to; av Trpäatv £'jpto[j.£v [j-^vstv, und Eupolis IlöXeig (Fr. 225) -aolvA xoiioe

TTct'ayo'jaot ij-r^os TTpästv atTw ; Daraus erklärt sich der von Aristophanes

im Polyidos gebrauchte Ausdruck ÖTjaEioxpi'i. Der Altar der Eumenideu

Sklavenasyl Arist. Ritt. 1312. Thesm. 224.

-^ Etym. M. und Phot. u. d. W. Die im Text abgewiesene An-

nahme noch bei Büchsenschütz Besitz und Erwerb S. 155. Noch weniger

freilich glaublich ist, dafs Sklaven durch Erlegung des Kaufpreises ihre

Freilassung erzwingen konnten; dafs die dafür angeführten Stellen

Dion. Chr. XV 22 S. 241 M. und Plaut. Cas. II 5, 7 (315) nichts er-

geben, bemerkte schon Wallon Histoirc de Vesclavage I^ p. 3 i5 f.

Bei [Demosth.] fj. Neaira 31 f. S. 1355 bedarf Xeaira, um von ihren

früheren Herreu sich zwecks Freilassung loskaufen zu können, der

Mitwirkung des Phrynion nicht blofs darum, weil das von ihr zusammen-

gebrachte Geld den bedungenen Kaufpreis noch nicht erreicht.

2* I;ebas-Foucart Inscr. II n. 326" (Dittenberger SylL^ n. 653)

Z. 80 ff.

2^ Dies, nicht ai7.ta ist die attische Wortform, die in den besten

Handschriften des Isokrates und Aristojjhanes {Ekkl. 683) bewahrt ist.
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wahrscheinlich gegen Teisis, deren Erzählung Dionys^" mit

der in Demosthenes Rede gegen Konon zusammenstellt, und

die Verteidigungsrede gegen Isokrates , von Hypereides die

Rede gegen Mantitheos, von Deinarch die zwei Reden gegen

Kleomedon, diese drei Klagreden. In der Neuzeit ist die

Klage schon von Salmasius und Heraldus eingehend be-

handelt ^''.

Die Klage ar/sia? war gegen den gerichtet, der einen

andern tätlich mifshandelte, ohne vorher von ihm geschlagen

worden zu sein. Wollte man den durch eine solche Mifs-

handlung zugefügten Schaden gebüfst sehen, so konnte dies

jedenfalls durch eine Sixr^ ßXaßvjs erreicht werden, während

die Si'xr^ aixsi'a? Genugtuung für die angetane Beschimpfung

bezweckte ^^. Insofern berührt sich die letztere Klage mit

der Schriftklage ußpstoc, und es begreift sich, dafs die beiden

Begriffe nicht selten miteinander vertauscht werden ^^. Aber

beide Klagen unterscheiden sich wieder dadurch vonein-

ander, dafs der Tatbestand der Gß^t; nur dann gegeben ist,

wenn die Absicht, den andern zu beschimpfen, von vorn-

herein vorhanden gewesen ist (S. 425 f.). Denn dafs bei

aYxsia diese Voraussetzung nicht erforderlich ist, lehrt der

2^ Demosth. 11 f. S. 983 ff. Weit weniger wahrscheinlich ist die Be-

stimmung der Rede für eine ypacpT] ußpetos, wenn gleich dagegen auch die

Worte im Eingang Teist; ö '^EÖycüv tt]v ot'xrjv natürlich nichts beweisen.
^'^ Salmasius de modo usurarum p. 792 ff. Observationes ad ius Att.

et Rom. p. 224 ff. Heraldus Observ. et Emend. c. 46 f. Animadv. II 9

p. 115 f. III 1 p. 192. Dazu jetzt Hitzig Iniuria (München 1899) S. 1 ff.

28 Wenn nach [Demosth.] g. Apatur. 13 S. 896, 16 Parmenon den

Apaturios verklagte xiöv ts TcXrjywv wv E'XajBsv üto touto'j — xai oti toO et^

lixzlia.^ Tzlo'j ota toütov iv.ioXüör], so haben wir, da es sich nur um eine

Klage handelt (IvsaTrjX'jtac xfjc oivcr;;), eher mit A. Schäfer eine or/rj ß>>aß7]c

als mit Platner II S. 198 und B. Schulze a. d. S. 632 A. 18 a. 0. p. 13 f.

eine Sixtj «(-xetas anzunehmen. An eine Verbindung zweier Klagen

dachte Meier.

^^ Isokr. g. Locliit. 5 K. 7 iyto o' zi iJ.t\ ixrfiii).ia Tipcar^v ußpt; xof?

TTETTpayf^ivois, oüx <x^ tiot' etafjXftov ei; bij.äz- vüv o' oi)'/^ bnip ty;s ot'XXrj; ß?vdß7j;

TTJs iy. T(Bv TzXr^füi'i yz^^oixi^r^z dX>v'.Ü7r$p ttj; a^iC£tas v.al t9)? czTtijiia? q-AM Tiap'

auTciü oixTjV >vr/]/dfjL£vo;. Vgl. Aristoph. Ekkl. 663 -rj? ai-Azioic, ol tutttov-e?

TtdÖEv exTEi'aouatv, iTtstoav £Ü(u)^7jr)evTE; üßpt'Ctuaiv, wo das Scholion R aJxEt'ac

durch ußpscos erklärt. Ebenso Timaios S. 15 Ruhnk. Hesych u. aWa.
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Prozefs atzsict?, den der Sprecher der Ilede gegen Euergos

und Mnesihulos gegen Theoplienios anstellte, und die von

letzterem eingebrachte Widerklage: beiden lag ein in Tätlich-

keiten übergegangener Streit über die Verpflichtung zur

Aushändigung von Schiffsgerät zugrunde'''^. Darum war von

AVichtigkeit die Bestimmung des Gesetzes, die nach wieder-

holten Äufserungen der angeführten und anderer Reden das

wesentliche Merkmal der ai/sia bildete, der solle ihrer

schuldig sein, der mit der Schlägerei den Anfang gemacht,

ö? äv ap?-i(] X'ip"^^ doi'xouv lupoxspo? '*
^. Wer also empfangene

Schläge nur erwiderte, gegen den war die hUr^ ausiac aus-

geschlossen, ebenso natürlich, wenn der Schlag nur im Scherz

gegeben war^^. Aber damit wird nicht erwiesen, dafs der

animus iniuriandi die Voraussetzung für sie bildete, und

wenn in der Rede gegen Konon das Vorhandensein dieses

animus so nachdrücklich betont wird, so geschieht das nur

zu dem Nachweise, dafs die dem Sprecher widerfahrene Be-

handlung eine Ypacpr, -jßpsw? rechtfertigen würde, von der er

um der im P'.ingange auseinandergesetzten Gründe willen

Abstand genommen habe^^.

30 [Deniosth.J rj. Euercj. u. il/«e.s\ 36 fl'. S. 1150. 45 S. 115:3 i. A.
31 [Demosth.] a. R. 40 S. 1151, 14. 7 S. 1141, 5 u. ö. Isokr.

(j. Lochit. i. A. Demosth. g. Aristokr. 50 S. 635, 26 ä'v ti; TJTiTTrj Ttva, ^rjai'v,.

ä[jyfü}v ^EipÄv dofxwv, w; d y' i^fJ-uvaxo oüx dStzsT. Dafs aus den letzteren

Worten nicht das Erfordernis der Notwehr abgeleitet werden darf,

führt Hitzig S. 5 ff. aus.

3- Vgl. Demosth. g. Konon 13 S. 1261, 10.

33 Vgl. Isokr. g. Loch. 5 ff. K. 7 f. Heraldus Animadv. II 9, 5 f.

p. 117 wollte mit Zustimmung von Böckh Sth. PS. 491 f. und Caillemer

Dict. d. antiq. u. ctizt'a; otxr^ beide Klagen nur in bezug auf die Form
und die Folgen verschieden sein lassen. Ihnen folgte Meier, abgesehen

davon, dafs er der ypa'fTj 'jßpscu; mit Recht weiteren Umfang zuschrieb^

wenigstens insofern, als er auch die o;x7] ahziciQ an die Absicht, dem
Geschlagenen einen Schimpf zuzufügen, gebunden glaubte, eine Absicht,

die, wenn ein Freier geschlagen wurde, immer vorausgesetzt worden

sei, falls nicht der Beweis vom Gegenteil geführt werden konnte; es

liege der Unterschied also darin, dafs bei der Klage ojBpEw; allein der

Hohn und die Beleidigung, bei der Klage ai-Azia^ vorzugsweise der

Schlag verfolgt worden sei. Dafs aber der animus iniuriandi nur zur

ypacsT] 'jßpstD? notwendige Voraussetzung ist . erkannten Westermann
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In Behandlung der Klage trat nach Mitte des vierten

Jahrhunderts die Änderung ein, dafs sie unter die ot'xat

£[XfjLr/voi, die binnen Monatsfrist entschieden werden mufsten,

aufgenommen und darum den für diese zuständigen tlaa.-^(o'{zi<;

überwiesen wurde. In Zusammenhang damit kann die

freilich nur von einem späten Gewährsmann bezeugte An-

ordnung getroffen worden sein, dafs die Klage binnen vier

Tagen anhängig gemacht werden mufste, bevor die Spuren

der Schläge verwischt waren ^*. Bei Einreichung der Klag-

schrift hatte der Kläger die ihm widerfahrene Beleidigung

in Geld abzuschätzen ^°
; die Bufse, auf die der Gerichtshof

erkennt, fällt ihm zu. Danach kann die Erzählung bei

Diogenes Laertios^^, Meidias habe dem Kyniker Diogenes einen

Schlag ins Gesicht gegeben mit den Worten „3000 Drachmen
liegen für dich beim Wechsler", nur den Wert einer Anekdote

beanspruchen. Eigentümlich war der Klage, dafs bei ihr

allein von allen Privatklagen keine Gerichtsgebühren (irpuTa-

veTa) zu erlegen waren ^'. Inwieweit den unterliegenden

Kläger, der für seine Klage nicht einmal den fünften Teil

der Richterstimmen gewonnen hatte, die Strafe der Epobelie

traf, ist bei Besprechung der Sukkumbenzgelder zu unter-

suchen.

Mit der Klage wegen Realinjurien steht die wegen

Verbalinjurien, die oiV/j 7. ax-/; Yopi'a?, in so engem Zu-

sammenhange, dafs wir sie gleichfalls dem Forum der Vierzig-

Pauly Realencycl. PS. 629. Mayer Beeilte der Isr. Ath. it. Köm. III

S. 544 f. Thonissen p. 264 f.

^* Vgl. S. 85 f. mit Aum. 125. Die doi't für die Rede gegen Konon
gewonnene Zeitbestimmung bestätigt sich dadurch, daß dessen Fall

erst vor einem Diaiteten verhandelt war (§ 29 f. S. 1266, 4. 15), der bei

Monatsklagen nicht konkurrierte, s. S. 228.

^^ Hai-pokr. u. d. W. = Lex. Seguer. Y S. 356 eloo; otxrjs {ouoT!xrjC

a}J^' ij.b^ xaTYJ.yr/po? Tt';j.r^i-ta eiriypct'^e-ott bizöso'j ooxei öcciov slvai to äoi'xTjfxa,

Ol hk or/caatal Im-z-pivouaiv. Isokr. g. Loch. 16 ff. K. 12 f. Lysias g. Isokr.

bei Suidas u. ußpt; {Fr. 126 S.)».

36 VI 42.

^^ Isokr. a. R. 2 K. 3 Tispl (i.dvou to'jtou täv dtotxr^fAGfxiov /.od oi'xot;

aoi ypacpas ä'vsy irapaxaTotßo).?]; iTroiTjOav.
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inäimer mit der durch Aristoteles gebotenen Ausnahme der

Klagen ^yegen der von einem Skhiven gegen einen Freien

begangenen Schmähung zuzuweisen berechtigt sind. Auf An-

lais einer Klage xa/r^-yopta?^'' ist unter den erhaltenen

Reden nur die Rede des Lysias gegen Theomnestos^" ge-

schrieben , aus der die in der Handschrift und den Aus-

gaben xaxa 0£O[xvT^cfxou ß überschriebene nur ein dürftiger

Auszug ist. Die in unserer Sammlung der lysianischen

licden ihr vorausgehenden Reden -poc toö? süvouaiaaxa? und

uirsp tou axpa-Kuxou betreffen zwar gleichfalls Verbalinjurien,

aber die erstere ist nicht für den Gerichtshof geschrieben,

sondern gibt sich als vor einem Verein gesprochen, dem der

Sprecher bisher angehörte; die zweite ist, wie früher (S. 306)

gezeigt, als Verteidigungsrede gegen eine Apographe ge-

halten, die eine übrigens so wenig wie die andere von Lysias

verfafst^*^.

Nicht jede Verbalinjurie, wie es Piaton für einen wohl-

geordneten Staat verlangt ^\ verbot die attische Gesetz-

gebung, sondern nur die. welche durch die Person, gegen

die sie gerichtet, oder durch den Ort, an dem sie gefallen,

oder endlich durch ihren Inhalt als qualifiziert erschien.

Nach den ersten beiden Richtungen hatte schon Selon ge-

boten , Tote überhaupt nicht, Lebende aber nicht in Heilig-

tümern, Gerichtshöfen, Amtshäusern oder bei festlichen

Spielen zu schmähen ^^. Und zwar wurde er bei dieser Be-

^* Die Form xoc-zr^Yopiou nur in dem gefälschten Zeugnis bei

Pemosth. fi. Meid. 93 S. 544, 17.

^^ Von Harpokration mehrfach mit dem Zusatz zi yvT^stc; an-

gezweifelt, von Ko. Herrmann zur EchthetUfrage von Lysias zehnter Bede

(Hannover 1878) und Bruns das Literarische Porträt der Griechen S. 460 f.,

dem Lysias abge>prochen, aber ohne entscheidende Gründe.

*° Nach Salmasius Ohserv. ad ins A. et R. p. 259 ff. und Heraldus

Animadv. II 13 p. 133 ff. ist die Klage besonders behandelt von C. F.

Hermann de iniuriartim actionihus (Göttingen 1847) p. 5 ff. und Hitzig

Iniuria p. 22 ff.

« Ges. XI 12 S. 934 E.

*2 Ähnlich werden auch bei Piaton S. 935 B Schmähungen an

heiligen und öffentlichen Stätten besonders verpönt.
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schrcänkung, wenn wir dem Berichterstatter Plutarch^^ folgen

dürfen, durch die Erwägung geleitet, dafs jederzeit seinen

Zorn zu beherrschen schwer, ja für manche unmöglich sei,

und darum der Gesetzgeber das Erreichbare im Auge be-

halten und lieber wenige mit Erfolg als viele ohne Erfolg

zur Strafe ziehen müsse. Schmähungen gegen einen Toten

vor Gericht zu ziehen ist Sache seiner Erben, also zunächst

seiner Kinder, und auch dann berechtigt, wenn sie mit der

Schmähung begonnen ^^. Durch besonderes Gesetz wurden

Schmähreden gegen die Tyrannenmörder Harmodios und

Aristogeiton untersagt*^. Von späterer Entstehung mufs

auch das Gesetz gewesen sein, das eine Anzahl besonders

ehrenrühriger Schmähworte unter allen Umständen und gegen

jedermann zu gebrauchen untersagte, die darum als dTroppr^xa

bezeichnet werden'*'^. Als solche besonders verpönte Be-

schimpfungen lernen wir aus Lysias Rede gegen Theomnestos

die Ausdrücke dvopocpovoc, TraxpaXoi'a? und [xr^xpaXoia? und den

Vorwurf dTroßsßXryxevai t))v dsTttoa kennen — mit allen wurde

ja dem Betroffenen eine Handlung schuld gegeben, die von

den Gesetzen mit Todesstrafe oder Atimie (S. 279) bedroht

war. Unter anderen Gesichtspunkt fällt der Fall, der nach

Demosthenes^'' ebenfalls zu einer Klage xaxr^Yopia? berechtigte,

wenn man einem Bürger oder einer Bürgerin den Handel

*3 Solon 21.

** Demosth. g. Lept. 104 S. 488, 20 -/.dxeTvo; twv xa)v(üs Soxouvtö).

Ej^eiv v(J[Acov SoXtovos laxi \xTq X^yetv xay-üi; xov te&veiÖTa |-«-r^5' av utto Toiv Ixsfvou

TIS (äxoiiTj Trot'Swv o(Üt6;. Vgl.
f).

Boiot. II 49 S. 1022, 28.

*^ Hyper. (J. Fhil. 3 C. 2 ^v \iij.m ypail/a; b otj|j.os dTreTTtev fxVJTE Jiyetv

ISsivat fXY]0£vi xaxuJe 'Apijiootov xat 'AptOTOYeiTovot [xtjt' aaott iizX tr/. Kav.lo^OL.

*^ Lysias g. Theomn. 2 S. 344 oüo' e!^ xi ä)lo xäv äTi'-'ppTJxwv ffMucsa,

oux 3v ir.t^f^,x)ov aüx(fj. Isokr. g. Loch. 3 K. 4 (Anm. 56). Demosth.

V. Kranz 123 S. 268, 22. g. Theokr. 40 S. 1335, 5. Dafür auch öfpor^xa

in der Verbindung pr^xa xat ä'ppr^xa xaxct Demosth. g. Meid. 79 S. 540, 9.

g. Anär. 61 S. 612, 8.

*'' G. Euhvl. 30 S. 1308, 3 Trapct xohz vofjious o? xeXeyouatv evoyov elvat

x-^ xaxryyopfa xov xr)v Ipyaaiav xtjv iv xf dyopä xüJv TToXtxtöv tj xüiv TToXtxi'Scov

övetSt'^ovxa xtvt. So wenig auch die Stelle für eine Mehrzahl von Ge-

setzen entscheidet, so durften doch noch weniger andere Stellen für

Bestehen nur eines Gesetzes geltend gemacht werden.
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auf dem Markte zum Vorwurf machte. Schon daraus wird

ersiclitlich, dafs der Katalog der aroppr^Ta hei Lysias keine

Vollständigkeit hezweckt**^. Aher Glauhen dürfen wir seiner

eingehend begründeten Behauptung schenken, dafs nach der

Absicht des Gesetzes von ihm nicht lilofs der getroffen wurde,

der die in ihm aufgeführten Schmähworte, sondern auch wer

gleichbedeutende Ausdrücke gebrauchte, also auch Theo-

mnestos sich nach ihm schuldig gemacht hatte, wiewohl er

in einer Gerichtsverhandlung wegen einer durch Lysitheos

wider ihn eingereichten l-a-f^cXia ooxiixczaia? (S. 178 A. 4)

nicht gerade die Bezeichnung avopocpovo? auf ihn angewendet,

wohl aber von ihm gesagt hatte, er habe seinen eigenen

Vater getötet'*^. Nur auf Schmähungen der bezeichneten

drei Kategorien gehen die Ausdrücke xa/r^YopsTv und xaxr^-

7opia, xotxü)? XsYS'.v, xaxwc dyjpzutiv in strengem Wortgebrauche:

schmähen im weiteren Sinne heifst Xoioopstv oder KoioopsTafta-.

und ßXaacpr^fjietv , auch das seltnere xaxoXoYsTv ^". Von der

*^ Das Gegenteil durfte Hitzig S. 27 weder aus Harpokr. u. d. W.
noch aus Aristot. Nikom. Eth. IV 8, 9 S. 1128 a 30 ol vofio&^xat £vt7

Xotoopeiv y.cuXuoustv folgern.

*9 Nach Szanto freilieh Wiener Studien XIII (1891) S. 159 ff. =
Ausgew. Ahhandl. S. 103 ft'. bezweckte das Gesetz nur die Beschimpfung,

nicht die falsche Beschuldigung zu ahnden; der Redner aber trete mit

seiner Argumentation für eine Erweiterung des Gesetzes auch auf die

letztere ein. Dann aber hätte der Gesetzgeber, wie Szanto selber

zugesteht, sein eigenes Prinzip durch Aufnahme des äTroßeßXTjxiva'. tTjV

äoTTtoa selbst durchbrochen und von jener angeblichen Absicht auf

Weiterbildung der Gesetzgebung vermag ich in Lysias Rede ebensowenig

etwas zu erkennen wie in Antiphons Tetralogien, die Szanto von der

gleichen Tendenz beherrscht glaubt {Abhandl. S. 114 ff). Vgl. auch Hitzig

S. 28 ff.

^° So in Pseudolysias achter Rede und in Theophrasts Charakteren.

Die notwendige Scheidung der Begriffe vollzog zuerst Hermann p. 7ff..

konstatierte aber zugleich, dafs der Unterschied nicht überall streng

gewahrt bleibt, wie z. B. bei Demosth. (j. Konon 18 S. 1262, 19 Xot5o-

peiailo!'. im juristischen Sinne des xofXTjYopElv und anderwärts -/.axöi; Xsysiv

im allgemeinen Sinne gebraucht ist. Daraus kann man auch die ot'xTj

Xotoopfa; bei Aristoph. Wesp. 1207 erklären. Mit jener unerlässlichen

Scheidung ist auch der Annahme einer grundsätzlichen Differenz der

solonischen und der späteren Gesetzgebung die wesentlichste Stütze

entzogen, wie sie nach Heraldus u. a. von Thonissen p. 280 ff', und
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Strenge des solonischen Gesetzes, das auch im Gerichtshöfe

sich der Schmähung zu enthalten gebot, wurde wenigstens

in praxi insofern abgegangen, als man den streitenden Par-

teien gegenseitige Invektiven gerne nachsah^*. Freilich

haben erst in der Erbitterung des politischen Kampfes die

persönlichen Angriffe sich zu solcher Mafslosigkeit gesteigert^

wie sie in den Gegenreden des Demosthenes und Aischines

begegnet. Aber überhaupt brachten Klagen wegen Verbal-

injurien bei der hohen Achtung, die die öffentliche Meinung

der Redefreiheit zollte, dem Kläger nur geringe Ehre ^2.

Gelang es dem Beklagten, für die Wahrheit seines Vor-

wurfs den Beweis zu erbringen, so gebot das Gesetz, die

Klage abzuweisend^. Darum ist der erste Teil der Rede

gegen Theomnestos dazu bestimmt, diesem die Einrede der

Wahrheit von vornherein abzuschneiden. Den der Schmähung
schuldig Befundeuen traf nach solonischem Gesetze, wenn
sie an heiliger oder öffentlicher Stätte erfolgt war, eine

Bufse von fünf Drachmen, von denen drei au den Kläger,

zwei an die Staatskasse fielen. Ebenso wird nach ihm die

Bufse für Schmähung von Verstorbenen eine erheblich ge-

ringere gewesen st in als in dem Zeitalter der Reduer, in

dem sie nach Hypereides tausend, nach eiuer anderen An-

gabe fünfhundert Drachmen betrug, die im gleichen Verhält-

nis wie jene zwi.>chen Kläger und Fiskus verteilt wurden^* —
wieder von Hitzig aufgestellt ist. Nichts hindert auch zu glauben,

dafs die Strafe der XoiS'^pt'a an heiliger oder öffentlicher Stätte ebenso

später erhöht worden ist wie die der Xot5opt'a gegen Verstorbene.
^* Demosth V. Kranz 3 S. 226, 20 8 iif-iast Träotv dvi}p(u7:ois bizdpyzt

Tüiv fxev Xotoopttüv xai t(Lv xaxrjyoptwv äxoüeiv t^oeüj?. Das Gebetz bei Aibch.

g. Tim. 35 S. 59, das den Rednern verbietet XotoopeiaOai tj xa-zw; XEyeiv

Tiva, ist apokryph.
^2 Lysias g. Theomn. 2 S. 844 dveXeu9epov xai Xt'av cpiXo'Sixov eTvat

vofi.(Cü) xaxTjyopfas Stxa^eaDai.

^^ Demosth. g. Äristokr. 50 S. 635, 28 'ä'v xi? xoxuj? äyope'jfj', 'xa

(J^euSi]' Trpoa^&Tjxev (ö vdfxos), cb? el^ ye xdXrj&Tj 7rpoc5f|Xov. Vgl. L^bias a. R.

30 S. 373.

^* Lex. Cantabr. S. 671, 7, xaxrjopi'a; Si'xr^' ictv xi? xaxüJs zXizr^ xivdk

xiöv xaxot^Ofi-^viov xav uttci xÜ)v Ixei'vou rat'owv äx^/jOT] xaxcü;, T:evTax''a!C(i

xaxaoixaaöet; tbsXe, xiTj 5T^[xoai(|)(8iaxoatai>, xpiaxoai'as oe xoWokuxtj. "iTrepet'orjs

§£ Iv xw xaxä Aiopo^^ou {Fr. 117 S.) )[iXta; [jlev CTjfJtioüaöai (^av) xouc
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eine Differenz, die man (laraus zu erklären haben wird, dafs

die höhere Strafe dann verhängt wurde, wenn die Schmähung
des Toten durch ein aTroppr^Tov geschehen war; für diesen

Fall ist auch die freilich nur von einem Grammatiker be-

zeugte Strafschärfung durch Verhängung der Atimie (S. 334)

am ersten glaublich •'^°. Auf Schmähung eines Lebenden

durch ein dTtoppr^Tov stand die Bufse von fünfhundert

Drachmen'''", für die wir die gleiche Teilung zwischen Kläger

und Fiskus annehmen dürfen". Ein besonderes, von den

bisher besprochenen unabhängiges Gesetz bestimmte für den,

der gegen einen Beamten in Funktion solcher Schimpfreden

sich bedient hatte, volle Atiraie-^'^. Auch andere Schmähungen,

die eine Mifsachtung ihrer Amtsgewalt in sich schlössen, waren

die Beamten durch eine innerhalb ihrer Befugnis verhängte

Epibole zu ahnden berechtigt, wie der Rechtsfall in der fälsch-

lich dem Lysias zugeschriebenen Rede für Polyain beweist ^^.

/.axotj^OfjivcuC) orpü r.vKOiXO'si'xz ok (civ) tou; ^wvta;. Tptaxoai'a; für rpri-

/.ovTct habe icli mit Hermann p. 10 u. 19 gebessert und vorher ototxoatot;

eingesetzt (ähnlich Hitzig S. 22 A. 1), den Schlufs der Stelle aber mit

Sauppe geschrieben.

^° Nach Glotz Diction. d. mit. u. d. A. stand Atimie nur auf Über-

tretung des von Hypereides (Anm. 45) angeführten Gesetzes.

^^ Isokr. (j. Loch. 3 K. 4 «rept xrfi xccxr^Yopta; vrj[j.ov £&£aav o; xsÄs'Jci

xo'j; ^.eyovTa; ti twv d-oppTjXwv -cvtoty-ocfta; opay^-d; ry^tO.v.'). Lysias

a. li. 12 S. 354. Hyper. a. a. 0, Wenn Meidias in dem von Demosthenes

gegen ihn angestrengten Prozesse -/axrjopiot; nach § 89 f. S. 543, 16 in

eine Bufse von tausend Drachmen verurteilt war, so war gegen ihn

auf das doppelte Strafmafs darum erkannt, weil die Schmähungen gegen

z^rei Personen zu ahnden waren, d. i. nach § 79 S, 540, 8 gegen

Demosthenes und seine Mutter, nicht wie Hudtwalcker Schiedsrichter

S. 150 und Hermann p. 5 annehmen, gegen Demosthenes Mutter und

Schwester. Gegen A. Buttmann, der auf Heraldus Erklärung aus einer

oiV.Tj ilo'Ar^- zurückgriff, vgl. Hermann a. a. 0.

^^ Mit Frohberger zu Lysias II S. 56.

58 Demosth. g. Meid. 32 S. 524, 22 £a:v os »fea.uc/!)£TrjV (Oßpiar, -t; /j

m/Mz stur,), öfxiijios EC-at xa&c(7ia; xtX. [Aristot.] Prohl. 29, 14 S. 952 1> 28 ff.

Dafs die Strafe weder durch eine yp^t'f^ ui^peio; noch durch eine otxr^

•/.ct/.Tjopia; herbeigeführt wurde, erweisen die bei Demosthenes voraus-

gehenden AVorte.

59 Polyain ist nach § 5 f. S. 320 f. von den Strategen mit Epibole

belegt, weil er sie an einem Wechslertische geschmäht habe. Gegen
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Sind die Klagen rxiyi.tirx; und xaxrjYopia? gegen Verletzung

tier Person gerichtet, so richtet sich die oixr^ ßXaßr|? gegen

Schädigung des Eigentums. Die Quellen für ihre Kenntnis

fliefsen besonders reichlich. An den Reden des Demosthenes

gegen Kallikles, gegen Nausimachos und Xenopeithes und

gegen Pantainetos, wie an den unter seinem Namen über-

lieferten gegen Olympiodor und gegen Dionysodor*'*' und

aller "Wahrscheinlichkeit nach an der Rede gegen Boiotos

über den Namen sowie an den Reden des Isokrates gegen

Kallimachos und über das Viergespann und an der Rede
des Hypereides gegen Athenogenes haben wir Reden, die

teils als Klag- oder Verteidigungs- , teils als Exzeptions-

die Berechtigung dieser Bufse macht er das solonische Gesetz geltend,

jiach dem nur oi Iv Tip auveSpiip XoioopoOvTs? straffällig seien, § 9 ff. S. 325.

Wenn er aber vorher § 6 S. 320 toO voijlo'j (ZTrotYopE'jovxo; lav Tis «p/V
iv a'jveoptw XoioopTj behauptet, dafs es nicht schlechthin verboten sei,

eine Behörde zu beschimpfen, sondern nur in ihrem Amtshause (denn

dafs «p/Y,i nicht mit Taylor Leciiones Lyf:iacae p. 714 f. durch omnino,

sondern mit Heraldus durch magistratum übersetzt werden mufs, be-

weist schon der Zusammenhang und die Parallelstelle § 16 S. 332), so

macht er sich damit einer advokatenmäfsigen Verwirrung verschiedener

Bestimmungen schuldig, wie schon Meier erkannte, der nur darin irrte,

dafs er die Scheidung zwischen (ZTroppTjTct und anderen Schmähungen
nicht für die Behörden gelten liefs und diesen darum die Wahl zwischen

Multierung und Atimierung des Beleidigers freiliefs. Dagegen glaubte

Hermann p. 9 der Behauptung des Redners, während Siegfried de

multa qiiae ^Tnßolq dicitur p. 41 die Existenz von besonderen Schutz-

mitteln für die Beamten überhaupt leugnete und die widersprecheuden

Äufserungen in § 6 und 16 dem Excerptor zur Last legte, dem der

angeblich allein erhaltene Auszug der echten Rede verdankt werde.

In meinem Sinne behandelt die Frage Pabst de orationis intQ tov

GTQfcTi(i)Tov — cciusa (Leipzig 1890) p. 8 ff

.

^0 Dafs diese Rede in einer Klage ßXaßr^; gehalten ist, beruht auf

der Überschrift -/.azc/. Awvusoocopou ßXctßrj;, deren Glaubwürdigkeit durch

die Nennung des Dareios verbürgt wird. Der Zusatz fehlt in den Hand-

schriften SA. Dals er aber richtig ist und die Rede nicht, wie Blafs

früher Att. Bereds. III 1^ S. 521 behauptete , in einer Si'xtj oavetou ge-

halten ist, folgt daraus, dafs sie dann nicht xoet'}. A. heifsen könnte.

Die Rede gegen Olympiodor führt nicht nur in den Handschriften,

sondern auch bei Dionys Demoi<th. 13 S. 993 die Überschrift -/«t'

'OX'j[xr[ooo)po'j ßXaßrjs, und wir haben kein Recht mit Platner II S. 369 f.

auch sie in Zweifel zu ziehen.
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redeu iu einer Klage ßAaßr^s gehalten sind*'^ Verloren

gegangen sind die Verteidigungsreden des Lysias gegen
Aiscliines und dessen wahrscheinlich '{'Ad'^rf -sxfvv-oofov be-

treffende Rede -spl xoü xüvo?, sowie die von Deiuarch ge-

schriebenen Klagreden gegen Proxenos und gegen Kephisokles,

seine Verteidigungsreden gegen Phanokles und gegen Lysi-

kratt'S für Nikomachos und dio Synegorie für Parmenon
wegen des von einem Sklaven verübten Schadens (Anm. 91).

Von Neueren hat auch hier Heraldus eine grundlegende

Arbeit geliefert"^-.

Das Wort [Ad'^r^ , für das der ältere Attizismus auch

ßXaßo? brauchte ^^, bezeichnet in juristischem Sinne jede

Schädigung des Vermögens oder sonstigen Interesses, die

von einem andern durch sein Handeln oder auch durch

Unterlassung einer Handlung herbeigeführt wird®*. Darum
kann ^\air^c auch in solchen Fällen geklagt werden, die

durch spezielle Klagen verfolgt werden konnten, wie beim

Kontraktbruch und Unterlassen des versprochenen Zeug-

nisses, wofür die Beispiele sofort zu geben sind. Voraus-

setzung aber ist, dafs die Handlung, wegen deren auf Schaden-

ersatz geklagt wird, an sich rechtswidrig, die Handlung,

deren Unterlassung Gegenstand der Klage ist, rechtlich ge-

^^ Nach Thalheim eu den griechischen Beclitsalterthümern (Schneide-

mühl 1892) S. 8 f. wäre auch die Eede gegen Spudias in einer oi'xtj

ß/.'ißr,; gehalten, wie die Gegenklage des Spudias nach § 12 S. 1031, 25

ein otxTj ß/.dßr^; war. Dann könnte sie aber nicht ttoö; STrouBiav heifscn,

da der Sprecher der Kläger ist (§ 7 S. 1030, 3. 11 S. 1031, 6.

30 S. 1037, 13). Unrichtig ist allerdings der Zusatz im Titel ur.kp

rpoixo;, vgl. S. 496.

62 Animadv. III 4 p. 208 fif.

6^ BXc(ßi; allein bei Antiphon, und noch bei Demosthenes, be-

sonders wo er Gesetzesworte anführt (Anm. 66). Nur dies lassen

Moiris und Thomas Magister als attisch gelten. Aber ßXaßrj haben

schon Aischylos und Sophokles allein. In dem solonischen Gesetz bei

Lysias q. Theom. 19 S. 362 stammt 3XaßT,v nur aus Konjektur, vgl.

Anm. 9.

6* In weitestem Umfang fafste den Begriff Hippodamos von Milet,

wenn er alle Rcchtshändel auf drei Kategorien zurückführen zu können

meinte, ußpi;, ßXaßtj und Oava~o;. Aristot. Polit. II 5 (8), 2 S. lJ67t 38.

Lipsius, Attisches Recht. 42
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boten war*^'^, wie ersteres z. B. auch von der Klage des

Mantitheos gegen seinen Halbbruder, letzteres von der

Klage des Deinarcli gegen Proxenos gilt, von denen freilich

wenigstens die erstere keinen Erfolg hatte. Für die Ahn-

dung aber macht das Gesetz einen Unterschied zwischen

absichtlich und unabsichtlich zugefügtem Schaden, indem e&

ersteren doppelt, letzteren einfach zu ersetzen gebot*'*', eine

Scheidung, die der attischen Gesetzgebung auch bei anderen

Delikten geläufig war, ohne dafs sie sich über die Begriffe,

die sie mit den Worten sxouöio; und axouoios verband, näher

ausgesprochen zu haben scheint. Es läfst sich darum nicht

mit voller Sicherheit entscheiden, ob jene Bestimmung über

den doppelten Ersatz des angerichteten Schadens auf solche

Handlungen zielte , die mit Bewufstseiu ihrer den andern

schädigenden Wirkung oder die in der Absicht, dem andern

zu schaden, begangen wurden, wenngleich das letztere un-

gleich wahrscheinlicher ist '*^.

*^ Zuerst Meier wollte zwischen ßAa'ßrj in engerem und weiterem

Sinne unterscheiden, zwischen dem damnum iniuria datum und jeder

andern auf irgendeine Weise zugefügten Vei-letzung; nur auf ersteres

habe sich die sogleich augeführte Strafbestimmung bezogen. Aber

diese Scheidung findet in unseren Quellen keinen Anhalt. Dafs auch

wegen nicht rechtswidriger Handlungen ßXctßT^? geklagt werden konnte,

glaubte Thalheim a. a. 0. mit Unrecht durch die Klagen gegen Nausi-

machos und Proxenos stützen zu können (Anm. 80).

^^ Demosth. g. Meid. 43 S. 527, '28 Trpwxov [jlev o't Tugpl tt]? ßXofßTj?

ouTOi v^jJtot TtdvTEs, 5v fi.£v Excüv Ti? ßX«'!»'/] , oiTiXoOv, av o' öt'xiuv, aTrXoOv TO

ßXctßos xeXeuoutJtv Ixtfvsiv. Dasselbe meint g. Aristoh: 50 S. 636 i. A.

äv TIS xaTaßXd'j^Tj xtvoc ixcuv dSixio;, und mit schiefem Ausdruck Deinarch

g. Detnosth. 60 S. 44, 12 o't vdfAot -£pi [i.£v twv aXXiuv dotxr^fjiaTtuv xtüv zli

äpyupt'o'j Xdyov (xvr|Xrjv-oiv oi-Xf^v ttjv ßXaßr^v dcpeiXEtv xsXe'JO'jaiv. Auf ßXctßr]

geht der alte Yolksbeschlufe über die eleusinischen Mysterien C. I. A.

I n. 1 B Z. 1 xd (j-Ev dxoüata ötiX^, xa 8e Exoüoia SiTtX-^. Die Allgemeinheit

der Scheidung zwischen ßXctßat dtxo-jcjtot und ixo-iatoi erkennt auch Piaton

an, wenngleich sie ihm der Modifikation bedürftig erscheint Ges. IX 6

S. 861 f.

^^ Aristoteles erklärt für, ctxouatov das, was infolge äufserer Gewalt

oder aus Unkenntnis getan wird, für Ixouaiov das, wozu der Handelnde

nur durch sich selbst veranlafst wird bei voller Kenntnis der Umstände

seines Handelns, Nikom. Eth. III 1 (3), 20 S. Ulla 22 ovxo; äxouatoo

ToO ßi'a xai 5t' ^yvoiocv xö Ixouaiov So'^eiev ctv eIvoci o5 ifj dip/Tj £v aüxdj tlhön
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Überaus nianiiigfaltig sind die Fälle, in denen nacli

unseren Quellen wegen ßXaßrj geklagt ist. Ausdrücklich auf

Selon wird ein Gesetz über Grenzreclit zurückgeführt, das

genaue Vorschriften darüber enthielt, wie weit man beim

Bauen, Graben und PHanzen sich von den Grenzen der nach-

barlichen Grundstücke entfernt zu halten habe"^ Dafs gegen

den Übertreter diese s Gesetzes ,'iiXaß-/)c geklagt werden konnte,

dürfen wir aus Demosthenes Rede gegen Kallikles schlieCsen,

deren Sprecher beklagt war. durch Errichtung einer Mauer
um sein Grundstück die Überschwemmung von Kallikles

Grundstück verschuldet zu haben, und dafür mit ein( r Bufse

von tausend Drachmen in Anspruch genommen war, wiewohl

der angerichtete Schaden kaum fünfzig Drachmen betrug ^^.

Ebenso haben wir für das attische Gesetzbuch ähnliche Be-

stimmungen vorauszusetzen, wie sie Platon in seinen Gesetzen

za -/.a»' £xaa-a Iv ol- f^ rpö(;i;, vgl. V 8 (10), 3 S. 1135 a 23. Präziser

Gr. Kth. I 16 S. 1188^ 25 t6 exriuctov — clv zXt^ tö £x Stavoia; ytyvofAevov.

tö yip dxo'jaiov loxi xo T£ xaT' ävayxr^v xai xaxä ß^av yiyvofjievov xal Tpfxov

8 (j.rj [i.£xä Siavot'as yiyvexai. Im weiteren aber scheidet Aristoteles

zwischen den freiwilligen (ix^uatot) Handlungen, die mit Vorsatz und
ohne Vorsatz erfolgen, JS'il-om. Lth. V 8 (10), 5 S. 11351' 8 x«Jv ?£

^AO'jatiüv xoi ij.ev -fcJ.oij-Evoi 7:pc(xxcif;.£v, zä o' o'J -poE^oaevot, und bezeugt,

dafs dieser Unterschied auch von einzelnen Gesetzgebern gemacht und
darum strengere Strafen auf die vorsätzlichen als auf die freiwilligen

Handlungen gelegt würden, Gr. Etil. I 17, 7 cpat'vovxctt hi xivs; d^-iyoi xal

xüjv vofjioOcXiöv oiopi^Etv xd x£ exouaiov xal xö Iv. rpoaip^acujs exepov ov,

i'lAizv^Z xa; C^^fJ^ta; ItX xoT; Ix^uaioi; ?; xof; xaxa TTpoat'pcatv xaxxovxe;. Der
allgemeinen Anschauung entspricht Xenoph. Kyrup. 111 1, 38 örasa Se

äyvota avftpwTTOt i;aaapxavo'jat, -avxa äxouO'.a xaöx' eyiuyä vofj.!^(u.

6^ § 2 A. 19. Eine alte Polizeiverordnung bei Pollux VIII 101

verbot, innerhalb des Pelargikon Pflanzen abzuhauen oder auszugraben

bei einer Bufse von drei Drachmen und Ersatz des Schadens, wählend

nach einem Volksbeschlufs aus der Mitte des fünften Jahrhunderts

C. 1. A. IV 1 n. 271- (Dittenberger SylU n 20) Z. 56 Ausfuhr von Erde

und Steinen aus dem Pelai-gikon vom Eate mit einer Bufse von fünf-

hundert Drachmen zu belegen ist.

69 § 20 S. 1277, 14 byÄ ßXofßr,; oixt^v zVaf/z. 28 S 1279, 20 ix^potj

jÜXaßTj; oixd^ovxai xal xaüxa yi).t(uv opa-/a(Lv (Jxtfj-Tjxov, oX y' oüSe TrevxV^xovxa

opayadiv xö TiapaTiav droXcoXixaai. 25 S. 1278, 26 dvi}' u)v ^ycb yi?itüv

opay;j.(üv St'xTjv dtxtfxr^xov cfEtiytu. Über dxi|ArjXov, das § 18 S. 1276, 19

wiederkehrt (ot'xa; dxiaT^xo'j; -^E-jytu), s. Anm. 97.

42*
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trifft, gegen den, der seine Felder über die Grenzen seines

Besitzes hinaus bestellt, sein Vieh auf des Nachbars Grund

und Boden weiden läist, fremde Bienenschwärme einfängt "'",

auch gegen den, der den Sklaven oder das Vieh eines andern

verletzt oder selbst tötet '^^ Wegen Umwerfens ihrer Körbe

durch den trunkenen Philokieon droht die Brothändlerin bei

Aristophanes'^^ mit einer Klage wegen Schädigung ihrer

Waren und zwar bei den Agoranomen; wegen Verderbung der

Gewänder und der goldenen Kränze . die Demosthenes für

seinen Chor hat anfertigen lassen, erwartet Meidias eine

Klage ßXaßr^?'^^. Von den oben genannten Reden ist die

gegen Pantainetos für eine Einrede wider dessen Klage

gegen Nikobulos geschrieben, auf dessen Befehl sein Sklave

Antigenes einem Sklaven des Pantainetos das Geld ab-

genommen haben soll, das dieser als Pachtgeld für ein Berg-

werk an die Staatskasse zu zahlen hatte: dadurch sei

Pantainetos in die Strafe des Doppelten verfallen'*. Auf

ßXaß>] wird nach diesen Beispielen auch die in der Rede des

Isokrates über das Viergespann bekämpfte Klage des Teisias

gegen den jüngeren Alkibiades auf Ersatz von fünf Talenten

für das Gespann gelautet haben, das der ältere Alkibiades

jenem abgenommen habe'^; ebenso die Klage des Kallimachos

gegen den Sprecher von Isokrates achtzehnter Rede auf

Ersatz der hundert Minen, die jenem angeblich auf Ver-

anlassung des letzteren von den Dreifsig konfisziert waren '^;

endlich wohl auch die Klage des Zenothemis gegen Protos,

^0 Ges. VIII 9 S. 843 C.

''^ Hierher darf man mit Blafs Lysias Rede Trpoc E'jftu8rjij.ov uTiep

Toü Tiaiooc Toü ota'^öapEVTo; tov 6'f&a/.fjLov beziehen. Aber über die ar.rj-

Aoylci. TTspt TOÜ x'jvd; vgl. Anm. 90.

''- Wesp. 1407 7:poaxaXoü[xa( a' o'stu eT rpö; to'j; äyopavo'iJio'j; ß).o(,Srj;

T(i)v '^opTduv.

" Demosth. g. Meid. 25 S. 522, 25 w? — 5(xc(s Ihla^ fjiot rpoar^xev

«•Jxijj Xaj^etv , Ttüv |i.£v lij.aT(cüv xai tüiv ^p'joöJv axe'^avcüv xfjc 5ta'^9opäj xat

TTj? rspi xov yopov Ttdarj; ir.r^pda.^ ßX^ßr^s.

'^* Tgl. bes. die Klagschrift § 22 S. 973 i. A. IßAa-j/e [xs NixoßouXo;

^itißouXeüaas ifxol xal xf oüat'ot x^ dfjif äcpeXea&at xe}ve6c!ac 'AvxtyEvn] xxX.

^5 § 1 K. 1. 46. 49 K.' 17.

'6 § 5 f. K. 3. 11 f. K. 5.
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der Demon iu den Besitz einer Getreideladung gesetzt hat.

die Zenothemis als sein Eigentum in Anspruch nimmt '^'.

Ebenso haben wir die gleiche Klage für Hypereides Rede

gegen Athenogenes vorauszucetzen, durch die Epikrates auf

Ersatz von fünf Talenten klagt, um die Athenogenes ihn

dadurch gebracht, dafs er ihn zum Ankauf eines Spezerei-

geschäfts unter Verheimlichung der auf ihm ruhenden

Schulden verlockt habe'^. Auch der Gläubiger konnte, wie

es scheint, gegen den, der ihm seine Schuld nicht bezahlte,

^\d[ir^g klagen, wie Apollodor gegen die Schuldner seines

Vaters Pasion tat^^. Ähnlich klagten Nausimachos und

Xenopeithes, die gegen ihren ehemaligen Vormund Ari-

staichmos nach beendigter Vormundschaft l-tTpoir^? geklagt

hatten, nach dessen Tode biegen dessen Söhne auf Erstattung

einer ihnen gehörigen Summe von hundert Stateren samt

Zinsen , die Aristaichmos oder nach dessen Tode der Vor-

mund seiner Söhne eingezogen habe^*'. Wegen Vertrags-

bruch klagten Dareios und Pamphilos, zwei athenische

Metoiken, die dem Dionysodor und Parmeniskos dreitausend

Drachmen auf Seezins nach Ägypten und zurück in das

attische Emporium geliehen hatten, mittels einer oi'xrj '^Adfjri:

auf die in der Schuldurkunde festgesetzte Konventional-

'' [Demosth.] g. Zevoth. 14 tf. S. 886 f. Eine or/.Tj ^Xaßr^; erkannte

schon Hug de Pscudodem. or. adv. Zenoth. (Zürich 1871) p. 18 f. an,

der sie nur nicht aus der Zahl der Handelsklagen ausschliefsen durfte,

Avofür nichts beweisen kann, was § 27 S. 889, 2-5 aus der Klagschrift

angeführt wird. "Wohl aber ist dies schwer vereinbar mit der Annahme
von Thalheim Hermes XXIII (1887) S. 202, die Klage des Zenothemis

gegen Protos sei ebenso wie die gegen Demon (S. 669) eii:e otV-r^ l^oi^^r^;

gewesen. Dann hätte aber jener nach Demons vollkommen glaublicher

Darstellung § 17 ff. S. 887 die ^;aycoyTj durch Protos nicht ablehnen

dürfen. Denn seine Klage gegen Protos fällt in die Zeit, als dieser

noch auf Demons Seite stand, § 26 S. 889, 18.

•'S Vgl. Philolofjus LV (1896) S. 4.3.

''^ Demosth. f. Phorm. 20 S. 950, 21 eßÄa-Ls ixt i ^siva o'r/. äzootooü;

itj-oi TO äpY'JpiC/v 7.aT£/.ci7:£v 6 7:aT);p öcpEt/.ovta aü-öv h toI; ypcfijiij.aaiv.

Dafs freilich die Eingaiigsformel trotz der Anm. 74 und 86 angeführten

Klagschriften nicht an eine oiv.r^ ^Xof^Tj; zu denken zwingt, ist nach dem
Anm. 17 Bemerkten Platner II S. 370 zuzugeben.

80 Demosth. y. Naus. u. Xen. 2 S. 985, 10. 9 f. S. 987, 18.



658 Zweites Buch. Die Klagen.

strafe, nämlich auf Zahlung des Doppelten des Darlehns^^.

Ebenso klagte Kallistratos gegen den Bruder seiner Frau
Olympiodor wegen Benachteiligung zuwider einem in bezug

auf das Erbe eines Verwandten Komon abgeschlossenen Ver-

trage, das Olympiodor mit Hilfe des Kallistratos gerichtlich

zugesprochen erhalten hat und nun nicht, wie angeblich

ausgemacht, mit letzterem teilen will ^2. Desgleichen

Kallippos gegen Pasion, weil er gegen seine Zusage das

Geld, das Lykon aus Herakleia in seiner Bank niedergelegt,

ohne seine (Kallippos) Zustimmung an Kephisiades aus-

gezahlt habe; aus gleichem Grunde klagt er nach Pasions

Tod gegen dessen Sohn Apollodor, für den die uns bewahrte

Rede geschrieben ist, aber nunmehr apyupiou^^. In einem

Pachtkontrakt wird von der verpachtenden Gemeinde fest-

gesetzt, dafs wer einen ihm zuwiderlaufenden Antrag stellen

oder zur Abstimmung bringen sollte, den Pächtern für den

ihnen daraus erwachsenden Schaden verantwortlich sein

^1 [Demosth.] g. Diom/sodor bes. 27 S. 1291, 10 d oe jat^, «Tro-fveiv

xeXeiei (tj auyypatpTj) mnldaia t7. ypVjfj-axa. Manche Stellen der Kede er-

wecken den Anschein, als ob die Kläger aufser ihrem Kapital nur die

vollen Zinsen für äfjLcpoxepoTrXouv verlangten, während die Beklagten nur

die Zinsen für die Fahrt nach Ägypten und von da nach Rhodos
zahlen wollten. Doch ergibt sich aus § 12 S. 1286. 20 verglichen mit

43 f. S. 1295 a. E., dafs jenes nur ein während der Vorverhandlungen

von den Klägern gemachtes Zugeständnis war, an das sie jetzt sich

nicht mehr gebunden achten.

8- [Demosth.] g. Olympiodor, besonders 10 S. 1170, 8. 81 f. S. 1176.

AVie übel es mit der Sache des Sprechers bestellt ist, zeigt Rüger
Prolegomena in or. aäv. Olymp. (Leipzig 1885).

®^ [Demosth.] g. Kallipp 14 S. 1240 i. A. l^'f^ivu ah-zm oUn^t, oö

[m At" oüy^ üJSTiep vOv dtpY'jptou , äXXä ßXdßT^; äyxaXeaa; ßAaTixetv ea'jxov

dtKoSiodvxa KrjcptatdoYj x6 dpyijpiov 8 xaxeXiTrs Aixcuv 6 ^HpaxXewxr^s Trap' a'jxJi,

aveu aöxoO öijioXoYT^aavxa [t-y] (XTioStuaEtv. Dafs Lykon auf den Fall seines

Todes das Geld an Kallippos zu zahlen verordnet habe (§ 20 S. 1241, 24.

23 S. 1242, 20), scheint dieser erst bei der Klage gegen Apollodor be-

hauptet zu haben, woraus man mit Caillemer Contrat de pret p. 30 f.

den Wechsel der Klagform zu e;rklären haben wird. Anders Platuer II

S. 333. Dafs nicht, wie Dareste Plaidoyers civils de Dem. II p. 184 will,

blols gegen den Ui'heber des Schadens selbst ßX^ßr^; geklagt werden

konnte, beweist die Rede gegen Nausimachos und Xenopeithes.
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solle ^*. Gegen Apaturios klagte Parmenon ßXotßr^c nicht

allein wegen der Schläge, die er von jenem empfangen,

sondern auch darum, weil er in deren Folge an einer Ge-

winn verhoifsenden Seefahrt verhindert worden sei^^. Von

Proxenos verlangte Deinarch zwei Talente als Ersatz für

die Geldsumme und die silbernen Geräte, die ihm in dessen

Haus, in dem er abgestiegen, abhanden gekommen seien;

dafs er jenem nicht blofs Nachlässigkeit in der Nach-

forschung nach dem Verbleib des Goldes, sondern direkte

Mitschuld an seinem Verluste zur Last legte, zeigt der

Schlufs der erhaltenen Klagschrift ^*'. Auch die Verweigerung

und die Ablegung eines Zeugnisses konnte in gewissen Fällen

eine Klage auf Schadenersatz veranlassen. Wer einem

andern sein Zeugnis in einer Rechtssache versprochen, aber

dann nicht geleistet hatte, konnte nicht blofs durch eine

besondere Klage Xi7:ou.7.r>T'jpt'ou . sondern auch ßXap-/;c belangt

werden ^^ Anderseits stand die gleiche Klage dem zu, in

dessen Namen ein Zeugnis vor Gericht ohne sein Wissen

und Willen verlesen und der dadurch der Gefahr einer Klage

auf falsches Zeugnis ausgesetzt worden war, gegen den zu,

der ihn dieser Gefahr ausgesetzt hatte ^^, und wie wir nach

Analogie dieses Falles annehmen dürfen, dem, von dem eine

von ihm nicht anerkannte Ekmartyrie beigebracht war,

gegen den, der sie beigebracht, und gegen die, welche sie

bezeugt hatten, sowie denen, die in einer Klagschrift ohne

ihr Wissen als Ladezeugen aufgeführt waren
,
gegen den

8* C. 1. A. II n. 1055 (Dittenberger SyUr n. 535) Z. 29 f. dotv U

TcTTO(pc(xovTa, elvat ÜTrootxov -oI; \j.iZ%Lü':a\z tt^; ß).d,3Tj;.

85 Vgl. Anm. 28.

86 Bei Dionys Dein. 3 S. 635 'z^Xa'li ;/.£ 1I[j''j;£vo; j-ooe^aiAcvo; ei;

TTjv oWav TT|V sa'jToO — l7T:t,3'>'j).£'jaa; TWTotc- Vorher sagt Dionys tö

yp'jaiov dtroXÄ'JEt yr^patö; wv -^or^ -/.ctt T'i; ö''!>£t; äjftevV);, wozu [Plutarch]

L. d. 10 B. S. 850 E hinzufügt o'j ßo'jXooivou toü Ilpo^evou äva^r^-siv.

8' [Demosth.] g. Timoth. 20 S. 1190, 9 vjvi os tw 'Av-wav£t zn.r^yjx

ßXotßrj? JBfav ofxTjV oxt (i.ot o'jt' iiia^vi^rpt^ O'jt' l^tuu.ojotTO v.'xt'j. tÖv vojjlov,

vgl. mit § 19. Vgl. Piaton Ges. XI 14 S. 937 A.
88 [Demosth.] g. Äplioh. III 16 S. 849, 19 otxr^v ä'v ,aot ßXaßij« IXax«v,

tl 'iluSoaCtpT'JpÜov 'JTtOOlXOV TJTOV lnoio'jv.
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Kläger, der sie damit der Gefahr einer Klage 'LeuSoxXr^xsia?

ausgesetzt hatte. Ein eigentümlicher Fall einer Schäden-

klage liegt uns in Demosthenes Rede für Mantitheos vor,

der gegen seinen Halbbruder Boiotos wegen unberechtigter

Führung des Namens Mantitheos klagt ^^. Zuletzt konnte

jemand haftbar gemacht werden für den Schaden, den ein

in seinem Besitz befindlicher Sklave (ßXaßr^ dvopa-ooojv) oder

ein Tier von ihm (ßXaßr^ xeipa-ooojv) angerichtet hatte. Für
letzteren Fall schrieb ein solonisches Gesetz Auslieferung

des Tieres vor''"; bei dem von seinem Sklaven verschuldeten

Schaden ist in unserer Überlieferung für Athen nur die

Ersatzpflicht des Herrn bezeugt ^^ Doch führen die ander-

wärts geltenden Bestimmungen zu der Annahme, dafs ihm
in beiden Fällen zwischen Schadenersatz und Auslieferung

die Wahl gelassen war^^. Dafs die Ersatzpflieht auch dem
Hausherrn rücksichtlich der unter seiner Gewalt stehenden

Angehörigen oblag, darf elienfalls auch ohne Zeugnis an-

genommen werden.

Bei der grofsen Mannigfaltigkeit der Fälle, in denen

eine oixr^ ßXaßr^c angestellt werden konnte, ist es verständ-

lich , dafs sie nicht einem einheitlichen Forum unterstand.

*® Dafs die der Rede zugrunde liegende Klage auf ßXaßTj gegangen

ist, läfst sich nach der Prothesis § 5 S. 996, 4 tojto o' oaa ß>.c(T:-£t Trot&v

TipiöTov ;jiv l(j.E, sTra /.aX •jp.'äs, lyw otoa^o), schwerlich bezweifeln. Aller-

dings sollte danach die Rede -/«Td Boicutoj überschrieben sein; das

-p6; BoitoTov mag von der Rede über die Mitgift auf sie übertragen sein.

^^ Plutarch Sol. 24 lypa'ie 0£ xai ßXofßr^; xcTpaTroocuv voiagv, Iv iTj xac

x'jva oaxovxa Trapotooüvat xeXeuEi xÄouJJ Tpir.7f/_zi OEoeaEvov. Xenoph. Hell.

II 4, 41. Wahrscheinlich bezog sich hierauf die Rede des Lysias

TZZ^A TOÜ XUVOS.

"^ Hyper. g. Athcnog. 22 C. 10 xi; C'/jM-tas c<; av Ipyaatuvxat o't oiy.hon

y.oct X7. dvaXioij.otxa oiocXiJeiv xöv oeottoxtjV Tiap' (|) av Ipydatuvxcti ol ofx^xai. Eine

a'jv/)yopta Oapjjivovxi ÜTrlp äv8pa7io5ou ßXdßrjs erwähnt unter den Reden
des Deinarch Dionys 12 S. 662. In welchen Fällen Sklaven selbst ver-

klagt werden konnten, untersuchen wir im dritten Buche.
^" So bei ßXcfßrj xcxpotTrr'owv im Rechte von Gortyns Iscrizioni

arcaichc Cretesi n. 152 (Recneil d. instr. jur. I p. 393) C. I, Lei ßXdßr^

dv?po(7t68cov nach der *Mysterieni1ischrift von Andania, Lebas-Foucart
Inscript. d. Pelop. n. 826 a (Dittenberger Syll.^ n. 653) Z. 77. Für beide

Fälle verordnet von Piaton Ges. XI 14 S. 936 D.
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Die Brotliäiulloiin drolit bei Arisfojjlianes dem Pliilokleon

wegen des auf dem Markte ihr zugel'iigten Scliadeiis mit

einer Klage bei den Agoranomen (S. 650). Die Klage des

Pautainetos gegen Nikobulos mufs, da sie sich auf das

Dergwerksgesetz berief '''^, au die Thesmotheten gegangen

sein, und ein gleiches mufs für die Klage des Zenothemis

gegen Protüs gelten, wenn wir anders in ihr mit Peclit eine

oi'xrj [:iXaß-/)c iazopixi^ erkannt hüben (Anm. 77). Es wird

also die Hegemonie immer der Behörde zugestanden haben,

in deren Geschäftsbereich die Handlung fiel, die zu einer

Klage wegen Schädigung Anlafs gab; also wenn sie sich

auf die Führung einer Vormundschaft bezog, der Archon^

wenn sie die Fälschung eines Zeugnisses betraf, das Amt
kompetent gewesen sein, zu dessen Kognition die Haupt-

sache gehörte. Kam aber eine solche Beziehung der die

Klage veranlassenden Handlung zu einer speziellen Behörde

nicht in Frage, also in den meisten Fällen, gehörte die Klage

vor die Vierzigmänner '•'^.

"Was endlich die Folgen der Klage angeht, so mufste

von dem Kläger der seiner Meinung nach ihm angetane

Schaden abgeschätzt und danach gleich in der Klagschrift

ein Entschädigungsantrag gestellt werden, dem der Beklagte

für den Fall seiner Verurteilung einen Gegenantrag ent-

gegensetzen konnte. Zwischen beiden hatten die llichter,

wenn sie die Klage begründet fanden . zu entscheiden , zu-

gleich aber nach dem oben besprochenen solonischen Gesetze

darüber zu befinden , ob die Schädigung als eine vorsätz-

liche anzusehen, also der Schaden doppelt zu vergüten sei.

Wenn Deinarch in seiner Klagschrift gegen Proxenos diesem

ein -i'u-rjua von zwei Talenten setzt, so kann er damit nur

den einfachen Betrag des ihm abhanden gekommenen Goldes

und Silbers bezeichnen, wiewohl er jenrn beschuldigt, nach

dessen Besitz gestrebt zu haben. Nicht so klar liegt die

93 Demosth. g. Fant. 35 S. 976, 24.

®* Die Übertretung gegen Solons Gesetz über Grenzrecht wies

Meier und nach ihm andere dem Forum der Astynomen zu. Aber diese

waren, soviel wir sehen, nur dann kompetent, wenn ein öffentliches

Interes^e in Frage stand.
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Sache, wenn das Ti[xr^[jL7. des Nausimaclios und Xenopeithes

gegen jeden der vier Söhne des Aristaichmos auf je dreifsig

Minen, zusammen also auf vier Talente ^^, oder das des

Pantainetos gegen Nikobulos auf zwei Talente geht ^^. Nicht

schätzbar war die oixr^ ßXc£[!ir,c, soviel wir sehen, nur in einem

Falle ^'j wenn wegen Nichterfüllung eines "Vertrags geklagt

95 Demosth. g. Nmisiw. u. Xen. 2 S. 985, 7 vgl. mit 12 S. 987 a. E.

96 Demosth. g. Fant. 32 S. 976 i. A. 41 S. 978, 15. AA^enn es

40 S. 978, 7 heifst dtvayiYviuaxst fj.oi TrpoxXrjatv [j-ay.pav, dltwv ov cpr^aiv ob/.ixr^^

TOUTa auvei5^vai ßaaavi'Cea'^at y.ctv fjiv t; tczOt' dXTy&^, ttjv Si'xtjv äTi[i.TjTov

<5cp>£Tv a'jT^j V.T?.., SO bedeutet dies, wie das Folgende lehrt: Pantainetos

forderte den Nikobulos auf, im Fall der Sklave, den er zur Tortur

forderte, seine Behauptung bestätigen würde, solle ihm Nikobulos die

zwei Talente, die er als Timema gesetzt hatte, äTtfxrjXov zahlen, ohne erst

diese Schätzung einer richterlichen Entscheidung zu unterwerfen. Die

Klage selbst war also eine schätzbare.
^"^ Dafs die Klage nicht in allen Fällen schätzbar gewesen, darf

keinesfalls aus der unklaren Notiz Lex. Seguer. A' S. 2r'l, 31 IvOeaij-o;

ßXctßrj- fj iv ToTs vo.aoi; wpisijivT] (vgl. VI S. 3ö0, 16. Hesych. u. ötöesp-o;

6(xTj und ä'öea.ao; ßXa'ßrj) gefolgert werden. Eine Ausnahme schien nur

der in Demosthenes Rede gegen Kallikles behandelte Fall (S. 655) zu

bedingen. Aus dem zweimal vom Sprecher gebrauchten Ausdruck

U-/.YI d(T[;j.rjTov ytXt'wv opctyjj.ujv (Anm. 69) folgerte Meier u. a., dafe für

das ihm zur Last gelegte Vergehen, die Verbauung eines AVasser-

abflusses, das Gesetz ein für allemal eine Bufse von tausend Drachmen

festgesetzt habe. Aber es ist in der Tat nicht abzusehen, warum ge-

rade nur für dies eine Delikt der attische Gesetzgeber ein Abgehen

von der sonst für die Schädenklagen feststehenden und wohlbegründeten

Regel ihrer Schätzbarkeit nötig gefunden haben sollte. Man wird also

vielmehr mit Heffter S. 118 A. und Thalheim a. d. Anm. 61 a. 0. S. 6f.

anzunehmen haben, dafs die Klage des Kallikles nur darum unschätz-

bar war, weil er bereits bei einem Diaiteten ein Kontumazialurteil er-

wirkt hatte (2 S. 1272, 8. 6 S. 1273, 15), durch das der Betrag des

Schadens auf tausend Drachmen festgesetzt war. AAlr gewinnen damit

zugleich die Erkenntnis, dafs im Falle einer Appellation vom Spruche

eines Diaiteten an den Gerichtshof dieser an das vom ersteren be-

messene TtaTjij.« gebunden war. Die Möglichkeit der Berufung wird der

Sprecher dadurch gewonnen haben, dafs er durch eine Nullitätsklage

die Aufhebung des Kontumazialurteils erwirkte. Danach muCste nach

Pollux VIII 60. Lex .Cantabr. S. 664 a. E. Photios u. [jltj ouoa zunächst

eine neue A'erhandlung vor einem andern Diaiteten folgen. Anders

würde der Fall bei Demosth. g. Meid. 90 S. 543, 16 ä)!' ha fj-i] MetSt'a;

äxifxr^Tov dyioviarj-cti Uv-ol fj-vwv oiVr^v liegen, wenn anders die Stelle von
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wurde, und in dem Vertrage selbst auf seine Kicliterfüllung

eine Konventionalstrafe gesetzt war. Denn dann hatte das

Gericht nur zu entscheiden . ob der Vertrag wirklich nicht

erfüllt war, und bejahenden Falls die Konventionalstrafe

auszusprechen. Dieser Fall liegt vor in der pseudodemo-

sthenischen Rede gegen Dionysodor^".

Wenn in zwei der aufgeführten Falle, die den Kcden

gegen 01ymi)iodor und Dionysodor zugrunde liegen , wegen

Nichterfüllung eines Vertrags ßXaßr,c geklagt wird, so stand

in beiden noch eine andere Klage offen, die 8txr^ irapa-

ß a a £ (ü ? 3 u V d •/; X m v ^^. Sie wird zwar nur von Pollux in

einer Reihe von Klagen genannt , die fast ausnahmslos im

attischen Rechte nachzuweisen sind ^"*'. Aber dafs auch sie

diesem in der Tat angehört . scheint um so weniger in

Zweifel gezogen werden zu dürfen , als auch Piaton eine

Klage mit gleicher Bestimmung kennt ^^^ Das Neben-

einanderbestehen beider Klagmöglichkeiten entspricht nur

dem schon von Demosthenes (S. 2Ü5) hervorgehobenen Streben

der attischen Gesetzgebung, die Wahl zwischen verschiedenen

Thalheim mit Recht mit denen der Rede gegen Kallikles parallelisiert

und zu der Folgerung verwertet wird, dafs die Nullitätsklage eine

Gerichtsverhandlung zur Folge hatte, in der das Urteil des Schieds-

richters nur entweder bestätigt oder verworfen, nicht abgeändert werden

konnte. Aber da diese Annahme in Widerspruch mit den angeführten

Zeugnissen steht und nicht einmal alle Schwierigkeiten der Stelle be"

seitigt, so wird die übliche Beziehung des <xTt',aTjTov auf die Unschätzbar-

keit der oiV.r; xaxrjopt'a; den Vorzug verdienen. Recht hat dagegen

Thalheim, wenn er Heffters Beziehung der Rede gegen Kallikles auf

eine oi-xr^ iio'J/.r,; ablehnte. (Hefifters a. a. 0. Erklärung des ä-tarj-ov

in der Stelle der Midiana wies schon Meier ab.) Ganz unvereinbar

aber mit cJ-tar^Tov ist die Meinung von Thonisson p. 278, die tausend

Drachmen stellten Kallikles Schätzung seines Schadens dar.

98 Vgl. § 44 S. 1296, 4. 27 S. 1291, 10.

99 Auf sie bezog die beiden genannten Reden Rlatner a. d. A. 60 a. 0.

100 Yiii 13 aujjißoXat'iov. a'jvi}r//.öjv -ctpaßcfSciü;, wo der erste Genetiv

nicht mit Meier u. a. von Trctpctt'ÜajEw; abhängig zu machen ist, vgl. § 2

A. 26. VI 153.

^^^ Ges. XI 5 S. 920 D ö'aa -t; av öfAo/.oywv ;-jv8£a9c(i \xr^ ttoit xatä

xa; öfxoXoyi'a; — or/ot; elvai — äTeXoü; 'vj.rj}.rjfi'xz ^^ Totl? ct'jXe-r/ctTai ot'xat;.

Diesen sind die Privatklagen zugewiesen VI 18 S. 768 B.
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Eeclitsmittelu frei zu lassen. Aufser beiden allgemein ge-

richteten Klagen bestanden ja auch noch spezielle, durch

die Eigentümlichkeit der einzelneu Vertragsverhältnisse be-

stimmte Klagen, von denen im nächsten Paragraphen zn

handeln ist.

Hier haben wir noch die Besprechung einer Klage an-

zuschliefsen , von der es freilich zweifelhaft erschienen ist,

ob sie zu den Klagen xa-ca -ivoc gehört hat, die ou-/; izou\r,^.

Wenigstens tragen die beiden Reden , die allein unter den

erhaltenen in solcher Sache gehalten sind, die Klagreden

des Demosthenes gegen Onetor, in den Handschriften und

Ausgaben die Aufschrift -pö? '^vT^xopa, deren Unrichtigkeit

sich aber bald ergeben wird. Von den verlorengegangenen

Reden des Lysias gehörten zwei hierher, die Klagreden xax'

EuxXeouc (/tüpiou i;o6X-/)?) und xaxa ^iTpaToxXsoüc. welche letztere

aber zwischen ihm und Isaios streitig war, von Isaios die Ver-

teidigungsrede ursp KaXuooivoc Tipoc 'AyvoOsov und die Rede
Tcpo? Atopoi>sov. die ebenfalls eine Verteidigungsrede gewesen

sein wird. Die letztgenannte Rede mufs nach den An-

führungen eines Grammatikers^"^ besonders ergiebig ge-

wesen sein.

In einem neuerdings aufgefundenen Homerschoiium ist

das Bruchstück eines solonischen Gesetzes aus dem fünften

Axon erhalten, nach dem die ohr^ icouXr^c gegen den be-

stimmt war, der einen andern am Besitze einer Sache hindere,

die er durch gerichtliches Urteil erstritten ; er solle deren

Wert doppelt erlegen, sowohl dem Staate wie seinem Gegner,

einem jeden das gleiche : lav xu I^siXXyj wv av Sixr^v vixT^aio»

oxou av actov r, , xat £?? 0"/;[i.o3iov ocpXiiv xai xäi louuxrj , sxaxepa>

Yaov ^°^. Hiernach war die o(y.r^ iio•J'kr^c also Exekutionsklage

gegen die , welche dem richterlichen Urteile nicht Folge

^*2 Harpokr. u. ouaia? oiV-r^ ; vgl. auch u. i~o'j).r^i.

^^^ Scholion zu X 282 im wesentlichen gleichlautend in dem
von Nicole (1891) herausgegebenen Genfer Papyrus I p. 202 und in

üxyrliynchus JPajiyri II (1899) }3. 70. Nach letzterem iy. i ä^o\oii., wofür

im Genfer Papyrus £vv£ci;ovi steht, ein unzweifelhafter Schreibfehler für

£v £ a;ovt. Nicole machte daraus dv vcattu c(?ovi, woraus Dareste Revue

d. jihiloL XY (1891) p. 97 zu viel folgerte.
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leisteten , entsprechend der römischen actio iudicati. Über
diese ihre Verwendung kann das Nähere erst im nächsten

Buclie in dem Hauptstück über die Vollziehung der Urteile

<largelegt werden. Aber irrig ist die schon im Altertum

von Kaikilios, dorn Ehetor des ersten vorchristlichen Jahr-

hunderts, vertretene Meinung, dafs die Klage auf diese eine

Verwendung beschränkt war, ein Irrtum, der dadurch ver-

anlafst worden sein mag, dafs sie in den demosthenischen

Reden — und im Texte anderer Reden geschieht ihrer nur

einmal bei Andokides Erwähnung — ausschliefslich als

Exekutionsklage vorzukommen schien ^"*. Dafs sie aber in

weiterer Verwendung denen zugestanden hat, die von einem

andern aus dem Besitz einer Sache verdrängt worden waren,

also auch Besitzstörungsklage gewesen ist, darüber lassen

die aus reicherem uns verlorenen jMateriale geschöpften An-

gaben der alten Lexikographen, insbesondere des Harpo-

kration ^^^. keinen Zweifel. In Frage kommen kann nur

'^°* Andok. V. d. Myster. 78 S. 35 ö:roaoi — r^ £;o'jXa; v^ ypctcpis y)

e-ißoXis (u'j:.Xov erlaubt kein sicheres Urteil. Aufserhalb Athens ist die

oixj) i\rjQ,rfi nur für Amorgos nachgewiesen, y'o sie Exekutionsklage ist,

Bxdl. fl. corr. Hell. XVI (1892) p. 262 f. {Becueil d. inscr. jurid. I p. 816)

Z. 15. 81. 41.

^^^^ U. d. W. ovo|j.a ot'xr,; r^v s-ctyouaiv ot cpaazcv-e; d^et'pysa&ai xcLv

i5!wv y.oLzy. t<Lv l;£ipyovTiuv. efpr^tat ;j.£v ouv TO'JVOji.a d~6 xoü l;ÄXeiv o laxtv

i^wiictv xotl ^/.ßaXXc'.v' otxof^ciVTai 51 i^o'jXr^z v.i~\ toi; i~i~i.ij.<.oi^ rA arj dTTO-

},C(ij.i'jO('vovt£; ^v TTJ TTpoaTyy.o'jarj TTpr^saiAia, ÜTTipr^aEpwv yi^voasvcuv xtüv zotra-

o'.xaaiiEvTOJv. Ol 5e iXov-s; ^io-JArj; xai tw eXovti lot'ooaav ä d'iTjpo'jvTCi aö-ov,

xctl Tiö OT^aoatoj 7.aT£T(i}£3av T7. Tiu.T^ÜEvxa. £oi7.a^£TO 0£ I;o'JXt^; -Acd ypT^aiTj;

/.ocTc/civ irtyEipüiv /pTj.aa toü ypEcuaTO'JvTo; v.ai y.(o/.'jo|i.£vo; ütto tivo?. xal

i-£pyc«a!a; 0£ it; £[ ErpyrJtTo, oiotuatv ö vo,ao; oixa^Eailai Trpö; xöv Efpyovta

i^cu/r,;. y.oti Trepi dvopa-oooj os y.at -oevto; oo cpr^at xi? a'jxüj f/Exsivat. xaüxa

0£ aotcpö); 'laottos otodax£i xal Austa; ^v xiü v.axöt SxpaxoxX^ou; i^o-JXr^S.

Aetvotpyo; ij.evxoi cv xtj Kpoxiuvioüiv omor/.asia foi'o); xr/pr^tai xtTl xf^; i^ou/Tj;

^voaaxi ^7:1 xv); t£p£ta; xr;; fj.Tj jio'j/.ou.EvTj; xä ßta opäv. oxt Oe ^m -avxö;

xoü tx xüjv io!(uv ixßaXXoasvo'j xarx£xat xojvofAa xai o'jy lo; orexcti KaixO.toc

jjLOviuv xtüv cx xaxaoixTj; «5'i£t?.ovxu)v xai Opjviyo; £v Iloot^jxpicri; ofjXov -oiei.

Dafs nur der eine Beleg aus Phrynichos für die allgemeinere Be-

deutung zur Verfügung gestanden habe, wie Biittmann Index zur

Midiana u. d. W. behauptet, wird durch den ganzen Artikel des Ilarpo-

kration vielmehr widei-legt. Aber auch aus dem cjx^x' iotav bei Demosth.
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zweierlei, ob diese zweite Funktion der Klage nur auf be-

stimmte Arten von ßesitzstörung beschränkt oder auf alle

ausgedehnt gewesen sei , und ob sie aus ihrem Gebrauche
in der Exekutionsinstanz erst allmählich sich entwickelt habe

oder älter sei. Dafs die Klage ursprünglich ausschliefslich

Exekutionsklage gewesen ist, dafür kann das Zitat aus Solon

nicht entscheiden ^"^, weil wir keine Gewähr haben, den vollen

Wortlaut seines Gesetzes zu besitzen. Für die gegenteilige

Meinung ^^'' spricht aufser ihrer inneren Wahrscheinlichkeit

auch die Herkunft des Wortes izoolr^ von dem altattischen

Verbum s^eiXXsiv oder khCk^iv, das noch in einem anderen

Gesetze im Sinne von IcwOsiv oder IxßaXXstv gebraucht ist ^^^.

War aber von Haus aus die Klage nicht blofs dazu bestimmt,

dem Sieger im Prozesse zum Besitze der ihm gerichtlich

zugesprochenen Sache zu verhelfen , sondern überhaupt als

Rechtsmittel für den gedacht, der aus seinem Besitze ver-

drängt oder an der ihm zustehenden Besitzergreifung ver-

hindert wurde, so konnte sie doch nur den rechtmäfsigen

Besitz zu schützen bezwecken. Sie dient also zunächst zum
Schutze des tatsächlichen Besitzes, wenigstens von Im-

mobilien , wofür aufser dem Zeugnis der Grammatiker ein

g. Meid. 44 S. 528, 12 läfst sich bei richtigem Verständnis der Worte
für die Meinung von Kaikilios keine Instanz gewinnen, vgl. Anm. 127.

'*^ So Dareste a. d. Anm. 103 a 0. und Lecrivain im Dictionn. rf.

antig. u. I^oüAtjs. Beauchet III p. 393.

^^"^ So in der noch immer grundlegenden Arbeit Hudtwalcker

Diäteten S. 134 ff.

1^8 Demosth. g. Fantain. 35 S. 976 a. E. Idv xi; i^eOlr^ xtva xf,;

Ipyaat'as (täv fxexot) Xwv") und gleich danach i^sOlui. So in allen Hand-

schriften , nur im 1 corr. izi^lr^ und Ilt'XXo). Davon nicht zu trennen

ist dra'XXw (so im Palat.) bei Lysias g. Theomn. 17 S. 360, das der

Redner mit äTcc>-/XY-(o erklärt. Die von Buttmann LecciJogns II S. 141 if.

versuchte begriffliche Scheidung zwischen DvXto und eO.Xtu, der Curtius

Griech. Etymoh^ S. 358 f. 550 sich anschlofs , ist gegenüber dem be-

ständigen Schwanken in der Überlieferung nicht aufrecht zu erhalten.

Auch im solonischen Gesetz hat Genev. i;iXX7j, Oxyrh. ^^shAXtui. Cobet

Var. lect.^ p. 87. 361 wollte nur die Form mit i für attisch gelten

lassen (schwankend 3Iisccll. crit. p. 272). Aber für den Diphthong

spricht die Bildung des Substantivs. Das von Suidas u. d. W. und

anderen Grammatikern diesem zugrunde gelegte l^eXXtiv ist ohne Gewähr.
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von Isaios berichteter Fall bürgt, in dein sie von deni, der

ein Badhaus gekauft, angestrengt und zu seinen (iunsten

von den Richtern entschieden wird ^"''. Besonderen Schutz

genoTs das Recht des Käufers und ebenso des Pächters eines

vom Staate verkauften oder verpachteten Gutes, das durch

keine Klage angefochten werden darf". Weiter aber ist

die Klage in den Fällen zulässig, in denen jemand an Aus-

übung des vom Gesetze gewährten Rechtes zur Besitz-

ergreifung gehindert wird, so der heres suus, der ohne

weiteres sich in den Besitz seines Erbes durch laßaTsuats

setzen darf (S. 577), und der Pfand gläubiger, der, wenn der

Schuldner seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommt, das

ihm verpfändete Grundstück sofort in Besitz nehmen darf^^\

In allen diesen Fällen wie für Vollstreckung eines gericht-

lichen Urteils diente die Klage £;ouX-/;c w'egen ihrer sogleich

zu erörternden Folgen als wirksamer Ersatz der Selbsthilfe,

deren Anwendung namentlich einem stärkeren Gegner gegen-

über vielfach bedenklich fallen muCste. Ihre Zulässigkeit

aber dürfen wir nicht auf jene für uns noch belegbare Kate-

gorien beschränkt glauben, sondern haben sie auf alle Fälle

^"^ V. Dilniog. Erbe 22 S. 101 oüSev xexofji'sjjis}}« a/l' oi Trapä tooto-j

ÖEfASvoi xai rptc«tj.evot. tjueT; oe oüx d?dyo[j.cv" 5soi;i.£v y^p I-'-'''/
ö'ccXcuf/Ev oixct;.

xai yctp -Mtxt'ojva XcXö'jovto? Aixcctoysvo'j; v.ou cpcfaxovToc o'j Ijeljcttwattv i^ocya-

yovTs; iX xoü ßaXccveio'j oj'^?.o[j.£v TExxapotxovTa [jiv^; oiy. iiixaioy^vrj. Dafs es

sich um eine ot'xTj ^;o'jXtjs handelt, was Wyse nicht deutlich aus-

gesprochen findet, geht deutlich aus § 24 hervor rAy o-(o; -i iv. -zr/j

x)a',p'>u eO^TjCftu;, dXXa TrpoaotTroXüjXexuj; TeTxotpctxovxa ij.vö(;. Die vierzig

Minen sind der Schätzungswert des Badhauses, den Menexenos an die

Staatskasse zu zahlen hat.

ii<* Gesetz bei Demosth. g. Timolr. 54 S. 717, 19. g. Fanfain. 19

S. 972, 9. Vgl. das Gesetz § 35 (Anm. 108). Pollux VIII 59 r^ o^ xfj? ^;o6Xt|C

ot'xTj ytvexai oxav tu xov Ix 5Tjfi.oato'j rptauEvov (jit) iä xapTioOaOat öl ^Trpiaxo,

7j xöv vr/.7'aocvxa cJ cvi'xtjSsv, äXX' rj eyovxa dxßaXXr] ry ffyelv xcoX'jar,, yj aüxcij

ö ö'i?.cov Yj alXoz 'jT.lrj ccjxoiJ. xc<i arjv xal £^ ö uev oj; Icovr^aevo; d,a5p[5ßr|Xsi

xx7|ij.ccxos, 6 0£ üj; ij7:&!}7jXryv e/wv, ISo'jXrjS rj oixt). Verdrängung aus

einem erpachteten Bergwerk betraf die St'xry izo'Ar^i^ gfgen Mekythos

(S. 6.35).

i'i [Demosth.] (j. Ax>at. 6 S. 894, 7. Vgl. Ilarpokr. und ToUux

a. a. 0. Neben beiden koninien die übrigen Stellen der Grammatiker

Avenig in Betracht.
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der Besitzstörung auszudehnen ^^^, in denen man ein besseres

Recht auf einen Besitz behauptet. Wenn aber Demosthenes

gegen Onetor ifouXr^? klagt, weil dieser seinem Versuche, ein

Grundstück des Aphobos in Besitz zu nehmen, um zu der

vom Gericht dem Aphobos auferlegten Bufse von zehn

Talenten zu gelangen, mit der Behauptung entgegentritt,

das Grundstück sei für die Mitgift seiner Schwester von

ihrem Gatten Aphobos verpfändet, so haben wir darin ge-

-wifs eine actio rei iudicatae zu erblicken. Denn Demo-

sthenes leugnet entschieden, dafs das behauptete Pfandrecht

tiberhaupt bestehe; das gerichtliche Urteil sei darum dem
Anspruch von Onetor gegenüber ebenso vollstreckbar wie

gegen Aphobos ^^^ Handelte es sich nur um den Nachweis

des besseren Rechtes, so war der gebotene Weg der der

Diadikasie "*, und es wäre ein Prozefs izphq 'h-q-opa. Da
die Klage aber zweifellos auf izoölr^ geht, so sind die Reden

xax' 'Ovr^Topo? gehalten, wie ihre richtige Überschrift in drei-

maligem Zitate des Harpokration lautet.

Die Verhinderung seines Versuchs, sich in den Besitz

des fraglichen Grundstücks zu setzen, durch Onetor be-

zeichnet Demosthenes mit dem Worte izd-^iw, und nach den

von ihm gebrauchten Ausdrücken ist nicht zu bezweifeln,

dafs damit ein tätliches Einschreiten gemeint ist^^^. In

gleichem Sinne begegnet uns die icaYwyi^ in einem anderen

Falle, in dem durch sie die Besitznahme von Grundstücken

"2 Vgl. Leist der attische Eigentimmsstreit S. 50 tf.

"^ Hierin behält Beaucbet p. 402 recht gegen Leist S. 52, ebenso

darin, dafs es sich im Falle des Zenotheniis (Anm. 120) um das Recht

des Pfandgläubigers handelt. Aber bei Isaios a. a. 0. besitzt Mikion

das Badhans durch Kauf von Dikaiogenes, wie dessen ßcßatwai; zeigt.

In der Sache würde nichts geändert, wollte man mit Wyse an rp'iai;

ItzX Xüaei denken, wozu aber der Ausdruck ol Trap« tojtou Oeusvot xai

Ttpidfxevoi wenig stimmt.
1'* Aber Demosth. g. Onet. I 2 S. 864, 7 tov [aev ydp oWfj.£vo; Setv

i\ Toi; cptXoi; otaoixct'aotaBat xa Tippe i\)-i geht nicht, wie Leist meinte, auf

Onetor, sondern auf Aphobos und den Erbschaft^^streit.

^^^ § 2 S. 864, 13 t/L TTj; yT]; — üßpiaTf/üi? ü::' aÜToy ravu i^eßXV^O-rjv.

4 S. 865, 6 TTjv Y'jvarxa — ürep ^? IIV.yayE fA£ va Ta'JTTjS iffi yfj;. 8 S. 866, 11
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(loiii verwelirt wird , der sie als ein iliiii zugefallenes Erbe

in Anspruch nimmt '"'. Das von ihm behauptete Recht

macht er dann al)er nicht auf dem Wege einer oO/.r, iWjlr,;,

sondern einer Erbklage geltend. Wenn in diesen beiden

und in einem dritten Falle ^^' das ird-^zv^ von (Umh ausgeübt

wird, der im Besitze ist. wird es ein andermal von dem
ausgesagt, der von einem Grundstücke Besitz ergreifen will,

auf das er kraft eines vor Gericht geschlossenen Vergleiches

Anspruch hat^^^; die Uy.r, ivj6lr,: wird auch hier von dem
£;7.7rj[xcvoc angestellt, in diesem Falle also von dem bisherigen

Besitzer. Schwerlich aber ist anzunehmen, dal's dieser mit

Gewalt aus seinem Besitze vertrieben worden ist; der i-rricy^

wird nur gewisse Handlungen vorgenommen haben, durch

die er sich ein Eigentumsrecht beilegt. Pirscheint schon

hier die ezoL^or-r^ als mehr symbolische Handlung, so ist sie

das noch deutlicher in dem Ilechtsfalle, der der l{ede gegen

Zenothemis zugrunde liegt. Sie ist geschrieben für eine

Einrede des Demon gegen eine Klage des Zenothemis, die

durch seine iza-^oi^cr^ durch ersteren veranlafst "•', also eine

Klage e;ouXrjC ist. Zenothemis legt Hand auf eine von Protos

eingeführte Getreideladung, auf die er Anspruch macht als

angeblicher Pfandgläubiger. Demgegenüber bleibt dem
Protos nur die izo^^myr^. Hir widersetzt sich Zenothemis

"^ [Demosth.] g. Leoch. 32 S. 1090, 8 TiopE'jofjivtov y^[j.cüv sü t'). /-i'jij.ctTct

or). TO 'y.nwjd t2 tov avopa v.a\ ö.yot'J.ov TSTsXsurrjV.^vctt d?Y|y£v 6 A£(oaTpc<To;

1" Isai. V. rijvrh. Erbe 62 S. 58 (S. 351 A. 39). Subjekt zu Hw-''
ist nicht, wie Bunsen, Schömann und Dareste verstehen, die Frau des

Xenokles, sondern wie zu l'^e'jyev der ßiaCofJ-Evo;. Der Sinn also ist:

so wäre dies eine l^aycoy/j iv. täv rctTpdHov , die nicht blofs eine or/.rj

i^o'JÄTj;, sondern auch eine d'j'X'iyz)da -/.cc/.o'jacw; hegründet liätte. Un-

nötig also ändert llöder a. d. S. 571 A. 85 a. 0. S. 66 tt'. yj ^irjysv iv. twv

-ctTpcijcüv, r/jy. cJv (oi'as 7.tX. Richtiger verstand schon Meior ti; als Sub-

jekt zu £;yc£v, dachte al)er an die fingierte i'z'x'iwii]. Danach ist E^aywy/)

auch § 22 S. 28 verstanden.
"^ Bei Isaios r. Dikaiofß. Erhe a. d. Anm. 109 a. 0.

119 Ygi, besonders t^ 31 S. 890, 20 am'iorjM-zoi lt^\).rji3\)iv(^v -/.ai iy.zm!)

hi-l rtatE'JovTa 'fV^aoustv l;c(y£tv toutovi. Die Beziehung der Rede auf eine

oiv.r; t^rAlr^z hat Philippi erkannt, N. Jahrb. XCV (1867) S, 577 ft".

Lipsius, Attisches Keclit. 43



670 Zweites Buch. Die Klagen.

nicht an sich, verlangt aber, dafs sie nicht von Protos,

sondern von Demon, der seinerseits auf Grund eines mit

Protos abgeschlossenen Bodmereivertrags das Getreide be-

ansprucht, ausgehe, weil er diesen mittels der or/.-/; l;ooX-/)c

zur Verantwortung ziehen will, nicht Protos, den er nicht

als Besitzer der Ladung, sondern nur als Agent von Demon
anerkennt ^^^. Die lla-^io-^r^ ist also hier keine gewaltsame,

sondern dient nur als Voraussetzung für Anstrengung der

1^0 § 17 S. 887 i. A. i;r;Y£v a-JTÖv ö ripcÜTo; y.ctt o y.otvtuvo; toü Ilpo'jto'j

tpEpToiTo;" o'JToat o' o'r/. i^i^'iizo oOo' clv vs^r^ oiocppTjOTjv -j-' oü^evo? £;ayi)fjVO!i

d [J.Y) ct'jtov i'iM i-oizw- 20 S. 887, 25 äoittÖv f^v rjjjtlv toi; IviIevoe »jiv

TTETiotrjfJievcit; xö a'j[j.ßoÄatriv , -ctrySiÄr^ooit 0£ tov oTtov —apö: toO or/atu); sxcT

TrpiauEvou £;o(y£iv toOtov. Gegen die Meinung von Thalheim, Zenothemis

habe auch gegen Protos eir-j^; geklagt, vgl. Anm. 77. Wesentlich

gefördert ist das Verständnis des Rechtsfalles von Mitteis Zeitschr. ä.

Savifjny-Stift. XXIII (1902) S. 288 ff. durch Aufhellung des Grundes,

aus dem Zenothemis die £;c(y<oy7^ durch Protos ablehnt. Wenn aber

Mitteis aus der Rede die P'olgerung zieht, dafs die £;o!YtuyT^ von seiten

dessen, der sie vollzieht, das Bekenntnis des Besitzes enthalte, so

streitet das gegen den Anm. 109 nachgewiesenen Fall. Danach isf

auch die Rolle der Parteien eine wechselnde. Noch weniger vermag

ich ihm zu folgen, wenn er zur Bestimmung der Bedeutung der lictytoyV^

auch Polyb. XII 16 heranzieht. Der da berichtete Ausspruch des

Kosmopolis und der Richter von Lokroi entscheidet nicht über ein

Recht zur dywyTj im Sinne der attischen E^otycoyTi , sondern zur 7.ytoyT^

vor Gericht, wie Hofmann a. d. Anm. 122 a. 0. S. 118 erkannt hat.

Das Gesetz von Zaleukos toütov Seiv zpaTsiv twv äij-cpiaßr^TOjaEvcov \^iyy-

xffi xpt'cEio; TTotp' r/j xrjv dyioyrjv s-jaßat'vsi yiyvsaJtod konnte nur den Zweck

haben, den Besitzer einer streitigen Sache im Besitze bis zur richter-

lichen Entscheidung ebenso zu schützen, wie es die erste gortynische

Gesetztafel in bezug auf den Besitz von Sklaven tut. Denn der, aus

dessen Haus die streitige Sache vor Gericht gebracht wird, wird im

regelmäfsigeu liaufe der Dinge eben der Besitzer sein, und nur in dem

als Kuriosum von Polybios berichteten Falle konnte ein Zweifel ent-

stehen, wem die Wohltat des Gesetzes zukomme, da der zwischen zwei

Jünglingen streitige Sklave dem einen, in dessen Besitz er sich lange

befunden hatte, kurz vor dem Termin von dem andern entführt, trotz-

dem aber aus dem Hause d^s letztern von dem ersten vor Gericht

geführt worden war. Dafs die eiayiuyTj auch noch die weitere Aufgabe

hat, die Mitteis aus dem seiner Abhandlung zugrunde liegenden Papyrus

ableitet, den Streitgegenstand genau zu bezeichnen, ist für das attische

Recht mindestens unei'weislich.
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Klage izo'jlr,: ^-^ ähiilicli der römischen deductio quae moribus

fit, die schon Meier mit ihr verglichen hat ^2^. Wenn aber

diese dem Vindikationsprozefs überhaupt als Einleitung dient,

so kennen wir die ^z/J.;«)';r^, soweit sie synibolisclie Handlung

ist , nur als Vorbereitung der or/.-/; iWAr^c '-^. Der in der

Kede gegen Zenothemis behandelte Fall ist auch insofern

lehrreich, als er zeigt, dals mindestens in der Praxis der

liednerzeit auch gegenüber einer Besitznahme von beweg-

lichem Gute die i^a-di-r^ in Anwendung gebracht und gegen

den Eca-j'tov ivj'jKr^: geklagt werden konnte. Dals die Klage

überhaupt gegen die Wegnahme auch beweglichen Gutes

stattfand, haben wir dem Ilarpokration einfach zu glauben,

und es bezeichnend zu finden , wenn er beispielsweise ihre

Verwendung gegen den heraushebt, der von einem Sklaven

Besitz ergreift^-* — derselbe Fall, für den die Anwendung
der or/.-/; ßtauov durch eine Bede des Lysias belegt ist (S. »338).

Ein Unterschied zwischen dem Geltungsbereich beider Klagen

ist wenigstens für uns nicht erkennbar ^^-^
: wir müssen uns

121 Kein näheres Urteil gestattet die Erwähnung der I;c<yoj-'/j bei

Ilyper. g. Lyloph. C. 47, 15.

^-"-' Vgl. Hofmann Beiträge z. Gesch. d. griech. u. röm. Rechts (1870)

S. 126 ff. und besonders Mitteis S. 297 ff., der für die Herleitung des

römischen Instituts aus dem griechischen entschieden eintritt. Schief

dagegen war die Zusammenstellung der o'./:r^ i^o-jlr^^ als Besitzstörungs-

klage mit dem interdictum unde ui, die sich schon bei Hudtwalcker

S. 13.5 findet, vgl. Leist S. 49 und Wyse zu Isaios p. 435.

123 Anders Dareste PUddoy. civüs I p. 289 und Mitteis S. 293.

Dagegen Beauchet p. 405.

1'* Bei Diphilos kündigt ein Jüngling dem Kuppler, der ihn um
den Besitz eines ihm verkauften Mädchens zu bringen versucht, die

v'v.r^ i'io'j/.r^c. an, wenn anders bei Plautus Rnd. III 6, 21 (859) die

Besserung von Palmer Journ. of philol. XVI (1888) p. 38 (nicht Paulmier)

ego hunc scelestum in ins rapiam exules (dica) für exulem oder exilem

der Handschriften das Rechte trifl't, vgl. Dareste Eevue de philol. XXX
(1906) p. 101 fi'.

1-5 Nach Meier unterschieden sich beide Klagen so, dafe man

l^tctt'ojv nur dann klagte, wenn eine bewegliche Sache durch wirkliche

Gewalt geraubt, sio-j/.r^; al)cr dann, wenn jemandem der Besitz einer

Sache durch symbolische oder fingierte Gev/alt genommen ward. Böckh

ü. d. Laiirischen Silberhergtc. Ö. 132 {Kl. Sehr. V S. 56) A. 177. Sth. U
43*
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darum begnügen, auch hier wieder die schon mehrfach kon-

statierte Tatsache anzuerkennen, dafs das attische Recht

für Verfolgung desselben Vergehens verschiedene Wege zu

eröffnen liebt. Wenn aber Harpokration die Kompetenz der

Klage £co'j>v-/j? auch auf die Fälle ausdehnt, in denen nicht

der Besitz eines Grundstücks , sondern nur seine Bebauung

oder Nutzniefsung angefochten wird , so steht dieser An-

gabe ^^^ jedenfalls kein innerer Grund im Wege, wenn auch

Pollux wohl aus Anlafs eines von Demosthenes angezogenen

Gesetzes (Anm. 110) nur von Nutzniefsung der vom Staate

erkauften Güter redet.

Was die Folgen der Klage angeht, so hatte der Be-

klagte im Falle seiner Verurteilung nicht blofs, wenn es sich

um eine actio indicati handelte, aufser der Erfüllung des

frühern Urteilsspruchs und gewifs auch dem Ersatz für den

Verzug an den Kläger dem Staate eine Bufse zu entrichten,

die dem Werte der streitigen Sache gleichkam, sondern auch

wenn er wegen Besitzstöruug verklagt war, sowohl die Sache,

in deren Besitz er den anderen gestört hatte, samt dem
quod interest dem Kläger zu übergeben, als ebenfalls dem
Staate eine Summe zu zahlen , die dem Werte jener Sache

gleichkam ^-\ Durch diese Zusatzstrafe wurde eine Ver-

urteilung in einer oi'/r^ IcouXr^? ebenso wie in einer oU-q

8. 497 A. bestimmte den Unterscliietl dahin, die oiV.r^ l;ouXr^s sei nur

dann auf bewegliches Gut gegangen, wenn sie eine actio rei iudicatae

war, und wenn der hypothekarische Gläubiger an der Ausübung seines

rfandrechts auf eine bewegliche Sache verhindert wurde. Gegen beide

Ansichten spricht das Zeugnis des Harpokration, das zu verwerfen

wir kein Recht haben. Unrichtig aber ist es, wenn Leist S. 57 einen

Gegensatz darin findet, dafs die SiVry d?ouXrjs reipersekutorisch, die Si'xrj

ßtaiiov es nicht ist.

126 Bezweifelt wird sie von Lecrivain a. d. Anm. 106 a. 0.

12' Für die actio indicati Demosth. g. Meid. 44 S. 528, 11 ti ydp

(otav dlhj. TTpoorijU-äv iiziza^t tw orjp.oauo. Die Worte oüx£Tt — {Si'av er-

klärte richtiger als Westerma^n Zeitschr. f. d. Alterth. 1845 S. 681

A. Buttmann: nicht mehr wie den ersten Prozefs. Für die Besitz-

störungsklase ergibt sich die gleiche Folge abgesehen von Ilaipokration

aus der Anm. 109 besprochenen Stelle des Isaios.
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ßiauüv. die die gleiche Folge nach sich zieht (S. 688), be-

sonders em])t1ndlich; denn '.vnrde sie nicht sofort erlogt, so

wurde der Siiuniige in die Liste der Staatsschuldner ein-

getragen und von allen den Rechtsnachteilen getroffen, denen

diese unterlagen. Die Strenge des Gesetzes bei beidcMi Klag-

fornieu rechtfertigt schon Demosthenes aus dem besonderen

Interesse, das der Staat an der Ahndung der durch sie ver-

folgten Vergehen nehme; trotzdem hat aber das attische

Recht sie immer nur zu den Privatklagen gezählt. Dals

der in ihnen Verurteilte von Staats wegen zur Erfüllung

auch der ihm gegen den Kläger obliegenden Leistung an-

gehalten wurde, darf man annehmen, wiewohl es nur aus

Milsverständnis einer Gramniatikernotiz geschlossen ist^^^.

Mit der or/.-/; ^.rAwj hat die oi'x-/; i?ouX-/;c, soweit sie Besitz-

stOrungsklage ist, auch das gemein, dals sie schätzbar

ist. Auch sofern sie der actio iudicati entspricht, unter-

liegt das der Staatskasse zufallende 7:f>o3Ti[x-/;;i.7. der Schätzung,

wenn das iudicatum nicht auf eine bestimmte Summe ging,

die der Beklagte dem Kläger, sei es als Schuld oder Bufse,

sei es als Epobelie, Prytaneia u. ä. zu zahlen hat.

Das Forum für die Klage müssen die Vierzigmänner

gebildet haben. Nur wenn sie actio iudicati war, wird sie

vor dieselbe Behörde gehört haben, an die die Klage in der

Hauptsache gebracht war.

Kach sicherer Vermutung gehört den Vierzigmännern

auch die 'Äv.r^ x Xottyj c
^"-•*. Von ihr ist aber bereits im

Zusammenhange mit der 7,07/^7^ /Xn-f^: gehandelt worden

(S. 438 ff.).

Nur mit wenigen Worten gedenken wir endlich einer

Klage, die, wenn sie in Athen bestanden hätte, hierher ge-

hören würde, der U'/.r^ ri:/y-rA-j-h-z. Sie führt zwar in einer

Reihe meist attischer Privatklagen Pollux'^'^ auf, und Rhetoren

'-^ Suidas u. i'v/Sl.f^^ 1 vrjt-[Äz-vz<-i ö-o toö o/jaoo -/sA rDy.n T<ij or^aco

-'yaoCiTOV.

''-»
S. 72 A. 79 sind dio Worte v.v. V.v.v. versehentlich stehen

geblieben.

ISO VIII 31.
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-wie andere späte Schriftsteller setzen ihre Existenz voraus ^^^

Aber den entscheidenden Gegenbeweis gibt eine Äufserung

von Xenophon, der ausdrücklich für den athenischen Staat

versichert, er kümmere sich um keine andere Undankbarkeit

oder stelle sie vor Gericht, als allein die Undankbarkeit der

Kinder gegen ihre Eltern ^^-, Aber zu deren Verfolgung

diente die 7,07/^7] xv./cjastoc Yovsfov oder die s-ayföXia ooxi-

§ 2. A 17. 7.1 7?f>6? TIV«.

Die hierher gehörigen Klagen sind von zweierlei Art,

indem sie entweder zum Schutze des Eigentumrechts oder

zum Schutze des Obligationenrechts bestimmt sind.

I. Wenn wir zunächst von Klagen zum Schutze des

Eigentums reden , so ist dabei im Auge zu behalten , dafs

das attische und überhaupt das ältere griechische Recht

sich des Unterschiedes der Begriffe Eigentum und Besitz

nicht klar bewufst geworden ist und darum für den ersteren

keinen besonderen Ausdruck kennt ^ "E/.--"'' ^^^^ xpa-siv

^^1 Am bestimmtesten Val. Max. V 3 ext. 3 Athenis — in qua

urbe aduersus ingratos actio constituta est. Lukian anoxrio. 19. Sopat.

diaiQ. lr]T. S. 175. 289 W. Kyros n. din(f. arua. 5.

^^2 Apomn. II 2, 13. Vgl. Kyrup. I 2, 7 von den Medern ot/yCo-jO'.

o£ 7.7t cyxXVjaaTO? o\) evex« ö[vi}p(U7:oi [j.iaoüai fjiv äXXVjXoy; fj-otXtatot, or/ct^ov-at

o£ Y]7.i3ta, äyaptaxta;. Danach korrigierte Muretus bei Seneca de benef.

III 6 excepta Macedonum gente non est in ulla data aduersus ingratum

actio mit Unrecht Medorum.
1^3 Mayer EecMe der Isr. Ath. n. Rom. I S. 58 fand die Klage

ganz im Geiste der solonischen Gesetzgebung und liefe sie nur zur Zeit

Xenophons aufeer Übung gekommen sein, während Beauchet III p. 133

gar an spätere Einführung dachte.

^ Dafs der Unterschied nicht unbemerkt geblieben, zeigt Heges.

V. Halon. 26 S. 83, 14 tan ydp syetv xoti liDArpioL 7.7.1 vj-y aTiav-s; oi

£5(ovT£; TÖL a-jTüJv r/ouatv akla ttoXXoI v.cn Td?vXoTpia y.Ey.TrjVTai. Aber dafs

o'jot'a nicht blofs "Vermögen, sondern auch Eigentum bedeute, durfte

Hefifter S. 226 und noch Thalheim RÄ.^ S. 114 nicht mit einem Bruch-

stück des Isaios bei Harpokr. u. otaaczpT'jprjaat belegen, in dem das Wort
nur aus zweifelloser Verderbnis stammt, deren durch Sauppe p. 241

gefundene Heilung durch den Zusammenhang geboten ist: oöy olov te

oiapiapTupelv ^evou;' d).)' Tirepetor^; 7tX. (otap.. oüaiav 'VTrep. die Hand-
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werden einzeln oder verbunden von dem Besitzer ebenso

wie von dem Eigentümer gesagt-, und durch i;j.f:ia"'jatc setzt

sich der heres suus wie der Pfandgl;iul)iger in den Besitz

des Erbes oder der Hy])othek. ohne (hils es einer weiteren

Übertragung des Eigentums bedarf^. Bestimmte Eormen
der Übertragung des Eigentums kennt das attische Recht

überhaupt nicht , so wenig wie Bestimmungen über Er-

werbungsarten des Eigentums, Nur in Rücksicht auf den

Besitzer, dem ein (iruudstück evinziert wird, sagt Isaios*,

er müsse entweder einen Pfandgeber oder einen Verkäufer

oder Zuspruch durch richterliches Erkenntnis nachweisen,

und bezweckt obenein keine Vollständigkeit in der Auf-

zählung, da sonst Vererbung und Schenkung unter Lebenden

nicht fehlen durften. Dazu hat es den Anschein, dafs auch

Schriften). Dafs -cc/xTr^sta in dem Notstandsgesetz von Ephesos {Sijll.^

n. 510 oder Beintil d. in^cr. p. 30 ff.) Z. 78 niclit Eigentum bedeutet,

wie Dittenberger und Szanto Wiener Stwl. IX (1887) 8. 282 = Ausgetc.

Abhandl. S. 77 glauben, habe ich Bedeutung d. gr. Rechts S. 30 gezeigt.

K'jpiEta, das auf den Papyri das römische proprietas ersetzt, finde ich

sonst nur vereinzelt Lebas-Waddington III n. 332.

- "F//c/V7C£ 7.0(1 v.f,a-r/üvTa vom Besitzer eines Hüttenwerks, der es

selbst betreibt, Dcmosth. g. l'<nit. 10 S. 969, 9. ÄhnUch öj;t£ k'/siv y-otl

xpaTsTv Tov Usaevov auf Hyi)Otliekensteinen, worüber Anm. 78. KpctTötv

vom Pfandgläul)iger [Deniosth.] g. Timoth. 11 S. 1187, 19.

^ Dafs der Hypothekgläubiger durch die i;j.ßc(-£'jai; im Falle nicht

rechtzeitiger Zahlung des Schuldners nur in den Besitz, nicht in das

Eigentum der Hypothek tritt, behauptet Szanto a. a. 0. auf Grund

des Mifsverständnisses von T.'-x';y-(ph. (Anm. 1) und des ävcßa-c'jov bei

[Demosth.] g. Apat. 6 S. 894, 7, das de conatu steht. Für die gleiche

Ansicht macht Pappulias Pfandrecht I 8. 135 if. einige Papyri aus

römischer Zeit geltend, die für das altgriechische Hecht um so weniger

beweisen können, als Mitteis Ztschr. d. Savignij-Stift. H. A. XXIII

(1902) S. 301 für die gegenteilige Auffassung sich auf eine andere Ur-

kunde berufen kann.

* V. Arist. E. 24 S. 267 tiöv 'lij.zi:j'jf^-r^j'.[)M)\ yojpiojv oeT tov lyovTa

vj ilsrrjv Tj ~[jar7^pa -cioiyfj's):/.'. y, /otTc.^cor/.oci'jivov 'icttvcjUot'.. Dafs die letzten

Worte nur den im Text wiedergegebenen Sinn haben können, ist schon

von Schömann gegen Reiske erinnert, trotzdem aber wieder von Leist

a. d. Anm. 11 a. 0. S. 37 und Mitteis Eeichsrecht und Volksrecht S. 501 f.

verkannt worden , die übersetzen .widrigenfalls er als verurteilt er-

scheint' und du mit ihre Ansicht von der Natur des attischen Eigen-

tums- und Erbschaftsstreites stützen.
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Erwerbung durch Usukapion der Rechtsanschauung der

Athener nicht ganz fremd geblieben ^ und es also nicht be-

rechtigt ist, aus ihrem Fehlen den Schlufs zu ziehen, dafs

alles Eigentum überhaupt nur als relatives gegolten habe*^.

Wenn Gegenstand des Besitzes teils bewegliche, teils

unbewegliche Sachen sein können, so hat der Grundbesitz

nicht nur in Solons Zeit so überwiegende Bedeutung gehabt,

dafs er seiner Einteilung der Bürgerschaft in Vermögens-
klassen ausschliefslich den Ertrag des Landbesitzes zugrunde

legen konnte, sondern noch am Ausgang des fünften Jahr-

hunderts so vorgeherrscht, dafs die Annahme eines Antrags,

das Bürgertum künftig vom Grundbesitz abhängig zu machen,

nur etwa ein Fünftel der bisherigen Bürger ausgeschlossen

haben würde \ Andererseits ist, wie überhaupt in Griechen-

land so in Athen, das Hecht zum Grundbesitz ausschliefs-

lich den Bürgern vorbehalten; Nichtbürger haben, auch

wenn sie ihren dauernden Wohnsitz in Attika haben, an
ihm keinen Teil, wenn ihnen nicht durch besonderen Volks-

5 Dafs die Vorschrift des Platon Ges. XII 7 S. 954 C -cüv cifj/j^t-

aßrjTr^atfj.(üv ypovo'J opö? ov eav xi; r^ v-cXTr^aEvo?, ixrf/.iz' 7.;j.cp'.a3rjT£rv i;£tvo(t

nicht blofs seiner Theorie entstammt, darf man mit Caillemer Preacrip-

tion h Athenes {Etudes s. l. aiit. jur. d'Ath. YII) p. 6 f. und Hofmanu
Beiträge z. Gesch. d. gr. u. röm, Rechts (1870) S. 24 f. um so mehr an-

nehmen, als für seinen Staat mit seiner festen Ordnung des Grund-

besitzes Ersitz von Immobilien überhaupt nicht in Frage kam: ^(uptwv

[j.£v o{x7ja£(bv T£ TTJOE o'Jx I'oit' «(xcpiaßTjTTjat; (von Thalheim S. 128 A. 8

nicht weniger mifsverstanden, wie von Caillemer). Nur die Fristen,

die Platon für die Ersitzung von beweglichen Dingen nach Graden der

Offenkundigkeit des Besitzes anordnet, hat man mit Hermann de vestigiis

histit. ret. p. 66 seiner eigenen Erfindung zuzuschreiben. Dafs Dauer

des Besitzes als Präjudiz für seine Berechtigung galt, lassen auch

Stellen der Redner erkennen, wie Isokr. Archid. 26 K. 9 oüo' £x£iv'

•jp.a; XeXtjiIev, OTt xi; XTT^3£t; xai tv.; (oia; xoä Ti; xotvi; r^v ^TTiyEvr^Tat tzoVj:

ypovoc, xupt'ofs xo!t TTotTpoV; a7io(vt£; eTvat voauo'jai, und [Demosth.] g. Mal'. 61

S. 1073, 5. Nur dafs einem positiven Rechtstitol gegenüber blofse Er-

sitzung nicht über den Besitz entscheiden kann, lehren Fälle wie der

des Dikaiogenes in Isaios zweiter» Rede, auf den Leist S. 61 ausschlag-

gebendes Gewicht legt.

ß Mit Leist a. a. 0.

' Griech. Altcrth. I* S. 368.
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beschluls ';f,c /.r/X or/.t7.c i'-'xr/;ai? verliehen war*'. Mufste doch

selbst der attische Bürger, der Häuser oder riruiidstücke

in einem anderen Demos besal's, als dem er durch (ieburt

angehörte, eine Grundsteuer (i-'/xrj-ixov) an diesen entrichten,

soweit er nicht durch Bescliluls der Demoten von ihm be-

freit war^. Trotz der Wichtigkeit, die somit der Scheidung

zwischen beweglichem und unbeweglichem Kigentume zu-

kommt, ist sie von der Sprache nicht zu scharfem Ausdruck

gebracht. Denn unrichtig ist es, wenn sie seit alters mit

der Unterscheidung von dcsavVic und 97.vs[ia ouata identifiziert

worden ist; vielmehr ist die 'favepa ouaia das Vermögen,

das allen vor Augen ist und nicht abgeleugnet werden kann,

darum aber besonders zu Staatsleistungen herangezogen

werden kann; sie umfafst also nicht allein den Grundbesitz,

sondern auch Sklaven, Vieh und Hausrat, während das Bar-

vermögen und ausgeliehenes Kapital die äcpav/^; ouaia bildet,

gegebenenfalls auch letzteres allein ^'^: der Inhalt auch dieser

Begriffe ist eben kein scharf abgegrenzter.

^ Schubert de proxenia Attica (Leipzig 1881) p. 40 ft'. Vgl. dazu

Anm. 80.

^ Erlafs des £yy.Tf^Tr/.dv C. 1. A. II n. •")89. Im Demos unter-

schieden rj\ or^p-otoci und o\ lY7.£XTT,;jivoi [Demosth.J (j. Polyk. 8 S. 1208, 27.

Den Begriff von ey/TTjats und l'yxxr^iAot ergibt Heges. v. Halon. 42 S. 87, 6

~0L y.hj 'jij.i-cpa. ('^a^iv) sTvai syxTT'ip.aTa ws Iv ylXoTph., t7. o' aOtiöv "/CtTjaai}'

(ij; Iv otXct'o'..

^•^ Dies nach Isokr. Trapez. 7 K. 5 to: aiv cictvepi tiTjv ypr^aa-cov

-apaooövat, ~£pt 0£ tcüv -ctpo: to'jtw 7.c'.a£vtov £;c(pvciv sTvat. Sklaven und

Gerät gehören zur csocvspä o'jat'a Isai. r. Kir. E. 35 S. 219. Demosth.

(j. Kausim. 7 S. 987 a. E., freilich auch zum Grundbesitz, Guiraud

Propriete fonciere p. 172. Die Beziehung der '^avspc? zu den Staats-

leistungen besonders deutlich [Lysias] f. Poli/str. 23 S. 684. Deinarch

r/. Dem. 70 S. 50. Unrichtig also Harpokr. u. <ictavr]; oüat'a = Lex.

Seguer. VI S. 468, 23 äcpavTi? ;j.£v t, ev -/pTjij.o(ai zcä acoacta'. -/.a'. axc'JcSt,

I

i'yycto;. Dafs diese Definition durch den Sprachgebrauch',5aV£p7.

der Redner nicht bestätigt wird , zeigte Koutorga Ef^sai s^^r hs trnpe-

zites ou hanquiers d'Atlienes (Paris 1859). Genauer bestimmte danach

die Begriffe Philippi Syinbolae ad doctrinam iuris Attici de sijngraphia

d de o'J3(a; notione (Leipzig 1871) . dessen Ergebnisse "Willenbücher de

nonnulUs scriptornm Gr. locis diff. (Giefsen 1883) mit geringem Erfolge

zu ergänzen versucht. Noch weniger deckt sich die Gegenüberstellung

von 'imiily. und ;yy£io; xxTjai; bei Etym. M. und Suidas mit dem Gegen-
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Das Eigentum ist das jeden Dritten aiisscliliefsende

Recht, mit einer Sache nach Belieben zu verfahren. Dies

begreift nach attischem Rechte die Befugnis, jeden Dritten,

der sich ihrer bemächtigen will , daran zu verhindern . wie

gegen den, der sich ihrer bemächtigt hat, eine Klage [iiatojv

oder IcouXr^s oder ßXaßr^? in der früher dargelegten Begrenzung

anzustellen. Ist eine Sache noch in niemandes Besitz, wird

aber von zweien oder mehreren in Anspruch genommen, so

wird über ihren Besitz auf dem Wege der Diadikasie ent-

schieden, bei der, wie oben dargelegt (S. 463), es weder

Kläger noch Beklagte gibt. Dafs aber auch dem, der sich

im Besitz einer Sache befand, diese durch Diadikasie streitig

gemacht werden konnte, läfst sich nach dem nicht bezweifeln,

was sich uns über die oiotor/aat'a xÄr^pou ergeben hat (S. 582).

Eine neuere Ansicht leugnet sogar die Existenz von otxai

zum Schutze des Eigentums und sieht in der Diadikasie

den einzigen Rechtsweg, auf dem Streitigkeiten über Eigen-

tum und über Erbrecht zum Austrag gebracht werden

konnten, für die die Bezeichnung als ocacp t3|3-/;-:T^a£ic im Gegen-

satz zu den oixai in Anspruch genommen wird — im Wider-

spruch mit dem Sprachgebrauche der Redner, die aix'fij-

'^r^Tih ylr,rjrj'j nur im Sinne des Bestreitens eines andern

Erbanspruches kennen. Weil aber ferner im Anschlufs an

die Definition der Grammatiker (S. 4(33 A. 2) behauptet

wii'd, dafs es sich bei der Diadikasie überall nur um ein

relatives Recht handele, wird weiter gefolgert, dafs vom

Eigentum als Recht überhaupt nicht die Rede sein könne ^^

Dafs indessen jene Behauptung wesentlicher Einschränkung

bedarf, ist schon früher bemerkt worden (S. 465 A. 8).

Auch die Zuerkennung einer Erbschaft kann auf einen

Rechtstitel erfolgen, der nicht blofs den zunächst erhobenen.

satz von Mobiliar- und Immobiliarbesitz; die s'yyew; o'jst'a steht bei den

Rednern vorzugsweise der vccutixt] gegenüber, Lysias bei Suid. u. d. W.
(Fr. 265 S.). [Demosth.]

(f.
Lfdr. 12 S. 927 a. E., den Aufsenständen

/. Phorm. 5 S. 945 a. E. .

^' Obige Sätze zu begründen ist die Aufgabe der Schrift von

G. A. Leist der attische Eigenthumsstreit im System der DiaJikasien

(Jena 1886), der Beauchet III p. 375 ff. sich durchweg anschliefst.
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sondern auch joden weiteren (legenanspruch aussclilielst.

Dazu fehlt es nicht an Spuren, dals das attische Hecht,

auch abgesehen von der Diadikasie, eine Vindikationsklage

gekannt hat, in der oiV/; o Ostac. Nach einem aus zwei

Reden von Isaios und Theophrast geschöpften Artikel des

Harpokation ^^ hatte der, der Anspruch auf ein im Besitz

eines andern befindliches Haus oder Landstück erhebt, zu-

nächst durch eine Klage Ivoixiou oder xapTzo'j , auf die bald

zurückzukommen ist, den Mietzins oder Fruchtertrag zu

fordern. Wenn er mit der Klage durchdringt, aber nicht

in den Besitz des Grundstückes gelangt, so stand ihm ein

zweites Rechtsmittel in der Ziv.r^ oudc/.: zu. Unterliegt der

Besitzer auch in dieser, gibt aber gleichwohl das Grund-

stück nicht heraus, so bleibt ein drittes Rechtsmittel, um
ihn aus dem Besitze zu treiben , in der oi/.-/; iWAr^: mit

ihren früher (S. 072) dargelegten Folgen. Bedenken könnte

freilich die Umständlichkeit dieses Verfahrens erregen ; aber

dafs es der regelniäfsige Weg war, die Klage nicht sofort

auf das Eigentum an einem Hause oder Felde, sondern zu-

nächst auf dessen Ertrag durch eine oiV/; ivo'.xio-j oder v.'y.rjTzr/j

zu richten, begreift sich daraus, dafs man bei letzteren ge-

ringere Gefahr lief, weil die Höhe der Gerichtsgebühren

von dem Wert des Klagobjekts abhängig war, und wird

bestätigt durch ein Bruchstück des Lysias, dessen klarer

Wortlaut jede andere Deutung ausschliefst^^. Die dann

o'jatct; ioivA'lov-o ttjv osutEpctv oiv,r^v' r^ ok —pOTcoa r.v twv uiv oixtüiv cvoiy.^ou,

T(i)v 0£ ycoptiuv xctp-ov) , TptTr^ ok iizl to'JTOi; ilo'j'Kr^^. v.oil ^^r^v töT; r/o'jat

(e^-oOsi Ildschr.) xpaTsTv täv /.TTjfj.aTiov v.cti zi ttjv oiy.r^v tt-jv toO xapzoj y^

ToO lvot"/.''o'j 7.0(1 £{ t)]v OE'jTEpav ÄjTrrjScrcv TTjv TTj? o'jat'a; £'] oi -/.cd £;o'J/.-/j;

'i/.oicv , o-r/.i-i difjV ^TrizpocTsiv , -i/./.' c;taTC(a>)at lost /yOr^ twv 7~Tjij.dzoyj toi;

•/.otTaoixaaaijiEvo!;. Fast wörtlich ausgeschrieben auch Lex. Seguer. V
S. 285 a. E. mit Einschlufs des falschen eXoOat, wofür Iludtwalcker

i/.oü3'. schrieh , und mit Zusatz der Worte d'/j/j-oici. v.olI xctpro'jfxävo'j;

hinter l/ov-oc;. Den gleichen Artikel haben aus der Epitome Harpo-

krations Photios und Suidas , ersterer daneben einen anderen, dem
Dareste Nourelles etucles d'histoire du droit (Paris 1902) p. 86 den Vorzug

gab, der aber unzweifelhaft nur aus der echten Glosse bei Ilar]iokration

entstellt ist.

^^ Bei Harpokr. u. /.aprcoj oi/.r^ {Fr. 72 S.) et y^'p ti jyxa/.tt; tojoe tii
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folgende Klage ouGit7.c kann nur auf Herausgabe des Streit-

gegenstandes selber gehen, nicht als ob ouata das Eigentum
bedeuten könnte , sondern wohl darum , weil sie sich nicht

mehr auf den Ertrag, sondern auf die Substanz eines Ver-

mögensteils richtet ^^. Ob aber ihre Anstellung Vorbedingung
für die der our^ icoolr^q war oder die letztere sofort auf

einen günstigen Erfolg der Ertragsklage folgen durfte, kann
zweifelhaft erscheinen, wenn auch die Ausdrucksweise des

Harpokration mehr die erstere Ansicht empfiehlt. Von der

(j.eipa"/i(i) xcti Ttöv aiöv zi £/£t, oiV.'zacc. ccj-iö -/.aTÖ; to'j; vöao'j;, zi [jiv 7U)p(Q'j

d[j.cf ta,3rjT£r? , -/otfiTioO, zi oi of/.totc, svor/tcj , ö'^^tzz^j o'jtc»; aot v\Jv Iz'.Tpo-rj;

or/.of^£TC(i.

'* Anders fafst den Begriff ein zweiter Artikel bei Pliotios und
Suidas: o'J3('(x; cfac(Yoult oiV.TjV «rpö; to'j? la>aoy.0Ta; Iv rpoxepct otzr; yp^o'j?

(sollte heifsen ivor/aou) r^ -/.otp-oO w? oeov d7ro),7u.ßc(V£tv i; ö7.r|; ttj; oölia;

& 7.a-£or/.ofaav (richtiger /.ccreor/.aactv-o). Weil es aber unglaublich er-

schien, dafs, wenn der Beklagte in einer otV.rj svoizicj oder xapTroO unter-

lag und nicht sofort nachgab , der Kläger sich aus seinem ganzen

Vermögen oder dessen Nutzungen habe schadlos halten können, wollte

Hudtwalcker Diateten S. 140 ff. , dem zuletzt namentlich Beauchet III

p. 363 ff. vollkommen beipflichtete , die or/.ry o'jaiaz wie die ihr vorauf-

gehende i\rjv/.[o\) oder vcctp-oö nur als Exekutionsklage gegen den gelten

lassen, der eine durch richterliches Urteil ihm aberkannte Sache dem
siegreichen Kläger nicht überliefs. Aber abgesehen von andern Be-

denken, denen auch diese Hypothese unterliegt, ist sie mit der wohl

beglaubigten Angabe Harpokrations und mehr noch den Worten von

Lysias unvereinbar. Denn diese schliefsen eine Beziehung auf die

Exekutionsinstanz ebenso aus wie die Annahme von Platner I S. 440 f.,

dafs die Klagen nicht l)lofs gegen Besitzer mit Eigentumsanspruch,

sondern auch gegen Inhaber sich richten, die das Eigentum des Gegners

anerkennen, wie gegen den Gläubiger, der ein ihm verpfändetes Grund-

stück dem Schuldner nach geleisteter Zahlung nicht herausgibt. Denn
dieser wie andre sonst denkbare Fälle litten auf den eben erst mündig

gewordenen Klienten des Lysias keine Anwendung. Die Auffassung

der Klagen als Vindikationsklagen begründete eingehend Hettter

S. 264 ff. mit Zustimmung von Thalheim BA.* S. 130 A. und im wesent-

lichen auch von Hitzig Griecli. Pfandrecht S. 140 A. 4, während Schö-

mann sie wenigstens zugleich als Exekutionsklagen gelten liefs. Dareste

Plaid, cif. de Dem. p. XXXVI glaubte die oixr^ o'jai'ct; oder ywpiou (?)

nicht auf Herausgabe des Immoljiliarguts selbst, sondern auf Zahlung
seines von den Richtern abzuschätzenden Wertes gerichtet, verzichtete

aber zuletzt a. d. Anni. 12 a. 0. auf eine Entscheidung über die Sixt)

ovat'oi^, deren es neben der Diadikasie überhaupt nicht bedurft habe.
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Diadikasie unterhclieidet sich die oi/,r^.^/jjh.c el)eu daduich.

dafs sie Klage ist, also Kläger und ]ieklagten hat. Dals

aber auch bei ihr der Beklagte der Beweislast, die in der

Diadikasie natürlich allen Parteien in gleicher Weise oblag,

nicht überhoben war, darf man aus einer AuTserung des

Isaios (Anm. 4) entnehmen '"'. Bei dem einen wie dem
anderen Verfahren wird bis zum Austrage des Eigentums-

streites der im Besitz der streitigen Sache belassen worden

sein , der einmal den Besitz hatte. Wie aber diesei- letzte

rechtmäfsige Besitz dann, wenn er streitig war. auszumitteln

oder wiederherzustellen sei, darüber wird das attische Ge-

setz keine Bestimmung enthalten haben. Den Charakter

einer possessorischen Klage haben auch die 017.7.' ivorz-'o-j

und 770-00 keinesfalls gehabt ^^.

Wenn wir über den attischen Eigeutumsstreit vielfach

im unklaren bleiben , so liegt das daran , dafs keine ein-

schlagende Prozefsrede uns erhalten ist und auch die meisten

Reden, die ihrer Aufschrift nach sich mit mehr oder minder

Wahrscheinlichkeit .auf einen solchen Rechtsstreit beziehen

lassen, doch die Prozefsart nicht erkennen lassen, für die

sie geschrieben waren. Als Trspi /(oriiou ^^ gehalten werden

Reden des Lysias angeführt für Diophantos und gegen Dio-

genes, des Isaios gegen Diokles. gegen Medon. gegen Nikokles

oder Neokles, gegen Timonides und gegen die Gaugenossen.

-sfvl otxiac Hypereides Rede gegen Epikles, t,e[a dvopa-ootuv ^^

schrieb Deinarch für Lysikleides, Tispl vöojc und -spl i--o'j

derselbe gegen Dioskurides und gegen Antiphanes. Diadi-

kasien gegen den Fiskus betrafen die beiden Reden des

Lysias gegen Alkibiades und die gegen Asopodoros --^A

^^ Anders Hofniann a. d. Anm. 5 a. 0. S. 121 ohne andere Stütze,

als das S. 670 A. 120 a. Gesetz des Zaleukos, das hierfür nichts beweist.

Wohl aber kann darin das attische Kecht diesem entsprochen haben,

dafs der einstweilige Besitzer dem Gegner Bürgen zu stellen hat.

^ö Hierin behält Beauchet p. 369 gegen Heflter recht.

i'' Wie wenig auf solche Titel Verlafs, zeigt, dafs Demosthenes

Rede gegen Kallikles in den Handschriften nur -rjo- Ko(/,/.t7.>,£a -zrA ywpioj

überschrieben ist.

18 Vgl. S. 640 A. 14.
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ot'xi'a?, Hypothekstreite die des Isaios gegen Eukleides und

gegen die Gaugenossen -nicpl /wpiou.

Dafs solche Eigentumsstreitigkeiten , bei denen der

Gegenstand Beschleunigung des Verfahrens geboten er-

scheinen liefs, die Klagen avopo-.TroSojy. o-Ko'l'r^ivy/ und Tpr/)pap/i-

xa( unter die Monatsklagen aufgenommen und darum den

Eisagogeis zugewiesen waren, ist schon früher (S. 85) be-

merkt worden.

Von Servituten, durch die der Besitzer eines Grund-

stücks zu Gunsten eines andern belastet wird, ist uns nament-

lich eine durch die Seltenheit von fliefsendem Wasser und

Brunnen in Attika veranlafste bezeugt, die auf Solon zurück-

geführt wird : wer auf seinem Grundstücke zehn Klafter

tief vergeblich nach Wasser gegraben hat und von einem

öffentlichen Brunnen weiter als vier Stadien entfernt ist, darf

aus eioem Nachbarbrunnen täglich zweimal sechs Choes

entnehmen. Andere Beschränkungen des Rechts an seinem

Grundstücke waren dem Besitzer durch die Rücksicht auf

die Rechte seines Nachbarn gleichfalls durch solonisches

Gesetz auferlegt: eine Pflanzung von Ol- und Feigenbäumen

durfte nur in einem Abstand von neun Fufs, von andern

Bäumen im Abstand von fünf Fufs von der Grenze des

Nachbarn angelegt , Bienenstöcke nur in einer Entfernung

von dreihundert Fuis von den auf fremdem Grundstücke

beflndlichen aufgestellt werden. Bei Ausheben von Gräben

und Gruben mufste der Abstand von der Grenze des Grund-

stücks so viel betragen wie ihre Tiefe ^^, beim Graben eines

Brunnen eine Klafter. Wenn ein Zaun das Grundstück ab-

schliefst, darf er nicht über die Grenze hinausgreifen, wenn

eine Mauer, ist ein Zwischenraum von einem Fufs, wenn

ein Haus, von zwei Fufs zu belassen. Dafs auch Anlagen

nicht gestattet waren, die ein Abfliefsen des Regenwassers

auf fremden Boden veranlafsten , darf man der Klage des

Kallikles gegen den Sohn des Teisias glauben, für den

Demosthenes eine Jugendrede schrieb-*^. Inwieweit aber

^" Üis hierher nach Phitarch SoJ. 23, das weitere setzt Gaius zu

Dig. X 1, 13 hinzu.

20 Vgl. bes. § 29 f. S. 1280. Anders Guiraud a. d. Anm. 21 a. 0. p. 189.
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weiter^eliende Vorschriften von Piaton dem attischen Rechte

entsprachen, mnfs dahingestellt hleiben . wenn sie auch

wenigstens zum Teil mit den Ordnungen anderer Staaten

liurnionieren-^ Keinesfalls aber bedurfte es zum Schutze

dieser Bestimmungen einer besonderen Klage, da die oi/r^

I^Äcx'-J-/;; ausreichte, wie im Falle des Kallikles (S. ()5r)).

Die Belastung eines Grundstücks oder auch einer be-

weglichen Sache durch ein rfandrecht gehört nach griechi-

scher Anschauung dem Obligationenrechte an . dem wir uns

nun zuzuwenden haben.

II. Der Begriff der Obligation oder des Schuldverhält-

uisses im weiten Sinne ist nicht als ein einheitlicher gefafst

und von der Rechtssprache zum Ausdruck gebracht worden.

First Aristoteles braucht das Wort tjov^X^a-u-a in dieser Be-

deutung, wenn er die auv'>:XX7'7[jL7.-a in ixo-jaia und 7.zo'ja'.7.

teilt, eine Scheidung, die der römischen Teilung der Obli-

gationen in ex contractu und ex delicto entspricht: denn

unter den ixo-jsia führt er -^oaaic wvt^ oavsiaaoc 3776-/] XP^^^'^

Tr7.f^ax7.iai}T^xr/ [xia^ojsic au ; unter den letztern unterscheidet

er wieder X7.(>07ra. Diel)Stahl, Ehebruch. Vergiftung u. a.,

und ,'ii7.ia, wie Mifshandlung , Fesselung, Tötung u. a. ^-.

Sonst bedeutet aüV7'/A77;j.7. ebenso wie das häutigere süalioXaiov

das Rechtsgeschäft, auch den über ein solches geschlossenen

Vertrag, so dafs beide Bedeutungen nicht immer scharf aus-

einanderzuhalten sind^^. Nur Vertrag, und zwar Staats-

-1 Ge.s. VIII 7 f. S. 843 f. mit Guiraud Propriete fonciere p. 181 ff.

Auch eine Art von Wegei-echt kannte Piaton S. 845 E. Für die von

Dareste Plaid, ci'r. de Dem. I j). XXXIV behaupteten Servitute fehlt

es an jedem Beleg.

22 Nü-om. Eth. V 2 (5), 13 S. 1131 ^i i. A. Vgl. Bhet. I 15 S. 13761^ 11

Anders gemeint sind die r/oüsta c'jaßo/.atct bei Plat. Rep. VIII 10

S. 556 B.

-^ Deutlich da, wo yjvv'/l'y.-(\).'x oder ajaßoXcttov von der a'jyypot-^Tj

geschieden wird, wie [Demosth.] g. Apat. 12 S. 87(3, 10 -rct'c tö G-jyYpacpä;

'7.vci}.'j;j.£Da — 7.ai Tüiv a'Jva/.?.c/.Y,ac(Tiov d'j£lji.cv y.7.l ä7rTj/.Xc(;a|Ji£v i)Jf,i^/.o'Ji.

(j. Phorm. 32 S. 916, 20 060 S'jyypama; l-otT^actvTO ÜTrep Toü C'j[AßoXcit''o'j.

</. Zenuth. 2 S. 882, 9 oöS^v r^-t au.ujiö/.atov o-joe a'jyypaciTj. Wenn Piaton

Ges. XI 6 S. 922 das Verhältnis zwischen Vormund und Mündel den
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vertrag ebenso wie Privatvertrag, ist cjvOtjxv.i ; allein von

dem ersteren wird in älterer Sprache auti-ßoXr^ oder aujj,ßoXov

gesagt ^"^5 von dem schriftlichen Vertrage zwischen Privat-

personen au*cYporcprj. Der Bedeutung der Nomina entspricht

die der Yerba, von denen sie hergeleitet sind. In engerem

Sinne steht ciu}i[':JoX7.iov und ao[j.':iaXA£iv vom Darlehnsvertrag

oder Darlehn 25. Aber in weiterer Bedeutung wird das

Wort verstanden sein, wenn eine Gruppe von Reden des

Lysias als Xoyoi täv (3'j|j.ßoXotuov zusammengefafst war^".

Ein Vertragt' kommt nach dem Gesetze zustande durch

einfache Willenserklärung zweier oder mehrerer, und seine

Gültigkeit ist von dem Gesetz nicht einmal an die ausdrück-

liche Voraussetzung geknüpft, dafs diese Willeuserklärung

auf beiden Seiten eine freiwillige sei, wiewohl ihm in einzelnen

Anführungen die vollere Fassung gegeben wird o3a av irspoc

£xepq> EX(uv IxovTt ouoXoyT^arj xupta stvat^^. Auch durch diese

Fassung würde aber doch nur dem Vertrage die Gültigkeit

abgesprochen, der durch einen auf den einen Teil ausgeübten

Zwang erlangt worden ist, ohne dafs das Gesetz diese Be-

^ufi.ßc5Xata zurechnet, so geschieht das doch nur in uneigentlichem Sinne,

da für dies nicht wie für die vorher besprochenen gilt oaot rpö? äXÄV/ov;

ä'viJpioTTot ^up.ßc('/?vOuatv. Vgl. S. 508 A. 77.

2* C. I. A. IV 1 n. 61a {S^jll- n. 53) Z. 17 ist mit Dittenbcrger

oaa S' aXXa ^'j|j.ßdÄaia zu schreiben.

25 Z. B. Lysias g. Erat. 98 S. 445. n. ,Sijfj. c},iiy. 3 S. 590, vgl. 5

S. 593. Demostil. g. Aph. I 27 S. 822 i. A.

26 Nach Athen. XIII 93 S. 611 D. At tcöv a'j;j.,3oXo!''(üv liv.'xi neben

den cfovr/.at und anderen Aristot. Pol. III 1, 7 S. 1275 *> 10.

2'' Das Gesetz -/.oci)' 8v xis a'jvbT^y.ac ^ypa'l/a|j.ev liefs der Sprecher

g. Olymp. 11 S. 1170, 19 verlesen. Über die Geschäftsformen des

griechischen Rechts hat grundlegend gehandelt Gneist die formellen

Verträge (1845) S. 418 ff.

28 [Demosth.] g. Dien. 2 S. 1283, 10 toT; voij.oic — ot v.eXsüouatv 6aa

av Ti; £y.cuv Exspo? sTEpoj oij.oXoyVjarj vJj^jia. zXvai. g. Olymp. 54 S. 1182, 16

Sl \xb) w;j.oXdyTja£ zai auveOsTO sxibv Tipo; ev.dvxct v.otl öj[j.oa£. Plat. Symp. 19

S. 196 C a 5' äv Ixcbv r/dvxt oij.rjlofy'iOr^ ccctatv ol ttoXeco; ßaOiXf^; vof^.oi -/.üpta

eTvcti. Aber in andern Zitaten des Gesetzes bei Hyper. g. Athen. 13

C. 6, 7 (vgl. 15 C. 6 a. E.) [De\nosth.] g. Euerg. 77 S. 1162, 24 fehlt

das Ixwv Ixovxt und kann in dem Gesetze nicht gestanden haben, da

sonst Hypereides diese Worte für seinen Klienten unzweifelhaft geltend

machen würde.
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schräiikung näher präzisiert haben kann'^. Dafs dagegen

Täuschung- den durch sie zustande ge1)rachten Vertrag nicht

ungültig macht, geht mit voller Evidenz aus Ilypereides

Rede gegen Athenogenes hervor; dal's der Kaufvertrag über

das Spezereigeschäft, den Epikrates mit Athenogenes abzu-

schlielsen durch dessen falsche Vorspiegelungen verleitet

worden ist, null und nichtig ist, mul's der lledner, anstatt

sich auf eine klare Gesetzbestimmung berufen zu können,

lediglich durch Analogieschlüsse aus mehr oder weniger ab-

liegenden Gesetzen begründen^". Ebensowenig findet sich

von einer Vorschrift eine Spur, die einen durch Irrtum zu-

stande gekommenen Vertrag für ungültig erklärte. Wenn
aber in einer vereinzelten Anführung des Gesetzes der Zu-

satz gemacht wird, gültig sollten sein die Verträge, die vor

Zeugen abgeschlossen würden ^\ so soll damit schwerlich

eine Bedingung ausgesprochen sein, an deren Erfüllung die

Rechtskraft des Vertrags gebunden war, sondern nur eine

Form, die ohne durch das Gesetz geboten zu sein, gern ge-

wählt wurde , um den Inhalt des Vertrags gegen jede An-

zweiflung sicherzustellen ^^. Lediglich dem gleichen Zwecke

-^ Allgemein verordnet auch Rat. Ges. XI 5 S. 920 D osa ti; a

7^ '!/TjCpiaijLC( q Tivo; öti' cJotxo'j ßiasOst? rh/d-fv.ri^ o[j.oXoyTj3T;. Keinen Rück-

schlufs auf das attische Recht gestattet Krit. 14 S. 52 E oö/ b-' dtvcfyxrjS

h\).'jLo'Cfpy.z, o'JO£ cJTiaTTj'lsl; o'jSs £v f)Lv(w
XP^^"''^!*

^"^^7"''-^^'^''? ,3o'jX£'jaa3i)at

wegen des aTtaiTjOst';, so wenig wie Aristot. Bhet. I 15 S. 13761* 23.

Ganz der eigenen Theorie entstammen die Vorschritten des Theophrast

Stob. Antli. IV 2, 20 H. (XLIV 22 M.).

30 Vgl. Philologus LV (1896) S. 44, wo auch die Einrede von

Sieveking Seeclarlehn d. Altert. S. 30 abgewiesen ist.

3^ [Demosth.] g. Phain. 12 S. 1042, 21 sTEpov ok (vo.uriv) xov xc/.s'iov-a

3- Demosth. g. On. I 21 S. 869, 21 oooe 7:pö; a/.Xov o'io' 'iv zh

O'jSevcc ToioÜTo (j'jvdX) 'y.yij.7. roio'jji-svo; äjActpT'Jpw; 7.v £-poe;cv. \ gl. g. Tanoth. 2

S. 1185, 13. Nicht mehr folgt auch aus dem Zeugnis g. Euerg. a. a. 0.

Auch bei schriftlicher Abfassung der Vertrage pflegten Zeugen zu-

gezogen zu werden, [Demosth.] g. Oh/mp. 10 S. 1170, 12. g. Lahr. 9

S. 925, 23; am Ende der danach verlesenen a'jyypacpT^ werden sie mit

Namen aufgeführt § 13 S. 927, 12. Dafs gegen die Echtheit der Ur-

kunde sich nichts von Erheblichkeit einwenden liifst, habe ich schon

Llpsius, Attisches Kecht. 44
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diente seine schriftliche Abfassung '^^. Die rechtsverbindliche

Kraft, die die a-jy-pa^i^ an sich später nach anderweiten

Zeugnissen gewonnen hat^*, ist für das attische Recht der

Rednerzeit nicht zu erw^eisen. Die schriftliche Urkunde
pflegte von den Kontrahenten versiegelt und einem Dritten

oder auch mehreren in mehreren Exemplaren zur Auf-

bewahrung übergeben zu werden ^•^, während die Kontrahenten

früher ausgesprochen und eingehend Thalheim Hermes XXIII (1888)

S. 333 ff. begründet. Nichts aber folgt aus ihr fiir Unterschreibung

des Vertrags durch die Zeugen, die auch für die Testamentszeugen

mit Unrecht behauptet worden ist, s. S. 569. Dafs ebensowenig eine

Versiegelung der Urkunde durch die Zeugen erweisbar oder auch nur

wahrscheinlich ist, hat schon Gneist S. 449 f. gezeigt.

^* Aisch.
(J.

Tim. 161 S. 161 ra; a'jvilr.xas rr^; r.^jo- ä/,/.7'/.''/j? 'zziaxicr;

£Vcv.a 7roto6jj.£i)c(. Nachher t7 ysYpctuasva. Eigenhändige Niederschrift

durch einen Kontrahenten ist nicht erforderlich; die a-jyypa'^Tj in der

Rede gegen Lakritos ist von diesem als angeblichem Bürgen geschrieben,

§ 15 S. 928 i. A. Das Bruchstück des Hypereides bei PoUux II 1.52

(S. 28 Bl.) o'jTt Y'ip TYjv iauToü /eipa o'jvctTÖv ^[yvV^aaaUai gestattet bei seiner

Abgerissenheit keinerlei Schlufsfolgerung.

34 Festgestellt von Mitteis Reichftr. u. Volksr. S. 468 ff. Der älteste

seiner Belege ist die Schuldurkunde für Nikareta aus dem letzten

Viertel des dritten Jahrhunderts v. Chr., in der sich die Polemarchen

von Orchomenos zu einem Darlehn bekennen, das sie gar nicht em-

pfangen haben, sondern zu dem die Schuld von Orchomenos erst durch

wiederholte Zahlungsversäumnis angewachsen ist, I. G. VII n. 3172

Z. 65 ff. Der Einspruch von Beauchet p. 79 läfst gerade die Haupt-

sache aufser acht. Für Athen hat Bartsch BimischaftsrecM I S. 150 f.

den Beleg einer dispositiven Urkunde bei [Demosth.] g. Timotli. 12

S. 1188 i. A. gefunden. Aber die offenbar vom Parteistandpunkt be-

einflufste Darstellung des Sprechers schliefst doch die ^Möglichkeit

nicht aus, dafs Timotheos den Trierarchen gegenüber für Erstattung

der Aufwendungen, die er sie für den Unterhalt der ScliiÖ'sbemannung

zu machen veranlafste, von Anfang an die Haftung mit seinem eigenen

Vermögen übernahm.
^*'' [Demosth.] (j. Apat. 36 S. 904 i. A. -avxs; i'vOpcoTioi o-otv rrp;

iiJai^.o'J^ TTOtiövxai G'jyypacpa; , to'jto'J £Vc7.a cr^p-T^voJacvot TtilEv-a'. -otp' oU 'iv

7:iaT£'jacoaiv , t'v* Ictv -i ävTiZ-eycoStv y^ ccJtoi; £-avcXi)o03iv iz\ ~Jj. YpC(,au.o(TO(

ivxeO&ev tov k'Äeyyov T^rjü.po.'i^ir. Trspt xvi äa'.piaßr^TO'j,a£vo'j. Hyper. (j. Athen. 8 f.

C. 4. Versiegelung auch durch den Bürgen [Demosth.] g. Lakr. 15

S. 928, 3. Vgl. S. 570 A. 82. Deposition z. B. [Demosth.] g. Olymp. 11

S. 1170, 24 (wo der vor Zeugen schriftlich abgefafste Kontrakt noch

durch Eid bekräftigt wird). g.Apat.lb S. 897, 11. Lykurg ^. ieoA->-. 23
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für sich selbst Abschriften nahmen^". Von Hinterlegung

])ei einer amtlichen Stelle wie in dem anderwärts nachweis-

baren /,oe(o'^'jX7//ciov findet sich in Athen vor Anfang des

dritten Jahrhunderts keine Spur^^ Je mehr aber mit der

reicheren Entwicklung des geschäftlichen Lebens der Inhalt

der Verträge auf Einzelbestininiungen eingehen niufste, um
so mehr empfahl sich ihre schriftliche Feststellung. Und
aus dem gleichen Grunde bogreift sich die eine vom Gesetz

gemachte Ausnahme, dafs es für Handelsklagen schriftliche

Abfassung des Kontrakts zui- Voraussetzung der Klagbarkeit

machte (S. 632). Aber von diesem einen Falle abgesehen,

bindet das attische Recht die Gültigkeit der Verträge an

keinerlei Form , wie es das römische Recht mit seiner

Scheidung von Real-, Verbal-, Literal- und Konsensual-

verträgen tut. Förmliche Stipulationen mit verba concepta

haben, soviel wir sehen, die Griechen überhaupt nicht, Real-

kontrakte wenigstens das attische Recht nicht gekannt^**.

Was den Inhalt der Verträge angeht, war ihre Rechts-

gültigkeit dadurch bedingt, dafs ihr Inhalt weder gegen die

Gesetze ^^ noch gegen die guten Sitten verstiefs. So häufig

S. 158. isnkr. Trap. 20 K. 10. C. I. A. II n. 573. Ausfertigung in zwei

Exemplaren [Demosth.] g. PJiorm. 32 S. 916, 21.

36 Demosth. g. Fant. 42 S. 978, 27 (Anm. 38). g. Steph. II 28

S. 1137, 19. Hyper. g. Ath. 10 C. 4.

^'' Vgl. unten Anm. 277. Verschieden ist der P'all in Isaios erster

Rede (S. 570 A. 83) trotz Keil Anon. Argent. S. 192 A. Über /otw-fj-

Idvj.c/. Kachweisungen bei Dareste BiüL 4. corr. Hell.XI (1882) p. 241tf.

Mitteis Eeichsrecht S. 95.

3^ Keine Stipulation ist für die iyyjr^ai; anzuerkennen, s. S. 472,

und ebensowenig für die Tzpövlr^an; , die als Vertrag behandelt wurde,

mit Hudtwalcker Schiedsrichter S. 47 A. 44 aus Demosth. g. Pant. 42

S. 978 a.E. zu folgern: oti — töv ftopußov tots zat to tji/.Xaiv -/aAcTa!)at ttjv

'/.oi'^ji. Tt; o' i'j-p'r{^'i^^' ob-ozi. o-joev O'jt' dvTtypacpov o'jt' a/.?.ci cjosv iTzoirpdij.r^w

ToioöTov. Den Ring fordert Pantainetos von dem Sprecher, um die mit-

gebrachte -po/Xr^atc zu versiegeln, nicht wie IIudtAvalcker meinte, als

Arrha. Richtig schon Gneist S. 470.

3^ Aristot. Bhet. I 15 S. 1375 '^ 9 eviote ö u.ev (vo'ao;) xfcXe-jEt z6pia elvcct

ötTT* av •j'JvOüJVtCC. , ö o' 7.7rayOpc'JEt iJL/] S'JVTt'yEl&ai T.OirA TÖV vd|j.ov, vgl,

1376'' 8. Piaton G(S. XI 5 S. 920 D (Anm. 29). Vereinigungen waren

durch das Gesetz gestattet ^iv avj ar.OL-io^jf'jr^ X'j. or^ij/Jaia yp^auaTa.

44*
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auch nach den Rednern Verträge über Hetairesis gewesen

sein mögen*", so würde doch schon die Strenge des attischen

Strafgesetzes gegen Mietung und Vermietung zu solchem

Zwecke (S. 437) die Möglichkeit eines Rechtsverfahrens

wegen Nichterfüllung eines derartigen Vertrags ausschliefsen,

auch wenn Aischines nicht in den entschiedensten Aus-

drücken es für ganz undenkbar erklärte ^^

Zur Sicherung der Rechte, die dem einen oder andern

der Kontrahenten aus dem Vertrage erwuchsen, pflegten in

ihm Garantien vorgesehen zu werden. Insbesondere sind es

davon zwei, ohne deren eine oder die andere Rechtsgeschäfte

von einiger Bedeutung nicht leicht abgeschlossen wurden.

Einmal hatte der zu einer Leistung Verpflichtete für deren

Erfüllung Bürgen zu stellen, deren Bestellung auch vom

Staate bei Abschlufs von Pacht- und Werkverträgen ver-

langt wurde. Dabei tritt der Bürge auch seinerseits zu

dem, der die Leistung zu fordern hat, in ein Vertrags-

verhältnis, das diesen zur Anstellung einer Klage auf Er-

füllung der Bürgschaft (or/-/; i•c('Jr^:) berechtigen kann. Es

empfiehlt sich darum die Bürgschaft unter den einzelnen

Vertragsarten , aber vor den übrigen zu besprechen , zumal

ihre Bedeutung im attischen Ivechte über ihre Geltung als

Sicherungsmittel für Erfüllung der Verträge weit hinaus-

greift. Nur zu dem letzteren Zwecke diente, ohne selbst

ein neues Vertragsverhältnis zu begründen , die Bestellung

eines Pfandes, vorzugsweise, aber keineswegs ausschliefslich

bei Darlehnsverträgen. Wir sprechen darum zunächst vom

Pfandrechte. Als ein weiteres Sicherungsmittel finden wir

namentlich bei Darlehns- und Pachtverträgen die Festsetzung

einer Konventionalstrafe (l-'.ritaiov oder iTriTiata) für den

Fall, dals die Rückzahlung des Darlehns samt Zinsen oder

die Erlegung der Pachtsumme nicht zum verabredeten Zeit-

^° Aisch. g. Tim. 160 f. S. 160 f. 165 S. 164. Lysias y. Sim. 22

S. 148. 26 S. 149.

*i Aisch. a. E. 162 tf. S. 161 ff. Auch was ebenda § 158 S. 159

über den Fall eines Diophantos berichtet wird, berechtigt nicht dazu,

die Rechtsverbihdlichkeit solcher Verträge zu behaupten, wie zuletzt

wieder von Becker CharikUs 11^ S. 268 f. geschehen ist.
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punkte erfolgte oder aber anderen Bestimmungen des Ver-

trags niclit genügt ^Yurde•, als Konventionalstrafe erscheint

bei attischen Verträgen die Verdoppelung des Betrags der

vertragsmäfsigen Leistung*^, wie ebenso dem, der mit einer

an den Staat zu leistenden Zahlung über die neunte Prytanie

hinaus im Rückstände blieb, die geschuldete Summe ver-

doppelt wurde. Endlich aber konnte auch der Notwendig-

keit einer gerichtlichen Pnntreibung der schuldigen Leistung

durch Aufnahme einer Bestimmung in den Vertrag vor-

gebeugt werden , es solle gegen die Schuldner Exekution

{tz^AIic) stattfinden, wie wenn gegen sie ein Urteil ergangen

und die Zahlungsfrist nicht eingehalten sei"^^.

In derselben Urkunde, die diese Exekutivklausel ent-

hält, wird zugleich festgestellt, dafs den beiden Gläubigern

nicht nur vereint, sondern auch jedem einzeln die Exekution

an dem gesamten Eigentum der beiden Schuldner zustehen

soll. Ebenso wird einer Mehrzahl von Schuldnern gegen-

über in einem andern Darlehnsvertrag den Gläubigern das

Recht verliehen, die durch Versäumnis des Zahltermins ver-

doppelte Schuldsumme nach ihrer Wahl von einem oder

von beiden Schuldnern einzuziehen ^^. Dal's aber diese Soli-

*^ [Demosth.] g. Dionijs. 38 S. 1294, 6 th (j.7j ä-oow; to odvciov 7.7.1

TTapot -TjV auYYpacir^v Tzoa'pr^z, cz—ot'!v£'.v 7.c/.£'j£t 5£ rjiTz/Aaia. T7. yrji'.ij.azv.. Vgl.

§ 45 S. 1296, 16 (Anm. 44) u. ö. g. Nlhostr. 10 S. 1249, 18. Das sind

T'i iTtt-riViot tv i-A TTJ; G-JYYpot'fTis g. Dionys. 27 S. 1291, 10. 10 S. 1286, 3.

g. Phorm. 26 S. 915 i. A. Pachtvertrag C. I. A. II n. 1058 Z. 17 iotv

0£ iJ-TTj äroOlOlÖ T/jV fAtsftojIlV -/.CtTO! Z'J. •[Z-frjd.fJ.lJ.Vrj. Yj iJ.Tj iKVJY.VJ'J.'l.r^, 6'-p£t9>£tV

ot'j-öv -0 li-lAv.'-j'i ZT/.. Aus anderen Städten Belege für die Konventional-

strafe des Doppelten oder des Anderthalbfachen, welche letztere für Attika

nicht nachzuweisen ist, bei Beauchct IV p. 432 ft'.

43 v,j.^ypa'.5T. bei [Demosth.] g. Loh: 12 S. 926 a. E. /.i'. £av -rt

D'/.zi-zr^ TO'J «pY'Jptou — TCotpi 'ApTErjKüvo; y.C(i 'A-oÄXoowpo'J k'STü) tj -pä^i;

toT; oav£''C(aat '/.cd iv. xüJv to'jtiov dt-^vtiuv — v.ci^dizzp oi'v. r^v töcpX-/]-

/. OTUJV y.'xi Otic pTj ;j, £ pco V ovTiov, y.ai £vl r/.otTEpoj T(üv oavciGotvTdJV y.cti

äa-fOTEpo'.c. Pachturkunde C. /. J.. II n. 60UfAnm.294). Dazu aufserattische

Belege bei Mitteis Beichsrecht S. 407 ff. , der zuerst die Bedeutung der

Exekutivklausel im griechischen Rechte ins Licht gestellt hat.

** G. Dionys. 45 S. 1296, 16 f^ ok cjyyP«''?^ y.£X£'j£t, iav ij.-q -ocpota/watv

IfJlCpaVTj TTJV VGCÜV, d(7:0TtV£'.V OtÖTOU; OlTTÄCtata T^ yp7^J.a-0(. t}]V 0£ -pä;tV £tV7'.

/at li ivo; '/.od I; y.o.aov/.
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darität der Schuldner wie der Gläubiger aicht auf gesetz-

licher Bestimmung, sondern auf Übereinkunft beruht, folgt

aus der Klage des Nausimachos und Xenopeithes gegen die

vier Söhne des Aristaichmos
,
gegen die mit der von De-

mosthenes verfafsten Rede Einspruch erhoben wird (S. 657).

Denn während die Forderung vier Talente beträgt, klagt

jeder der vorgeblichen Gläubiger gegen jeden der Schuldner

nur auf den Teilbetrag von 3000 Drachmen*^. Natiirlich

aber mufste mit der Entscheidung der einen Klage zugleich

über alle anderen und somit den Gesamtbetrag der Forderung

entschieden werden; darum gebraucht der Sprecher der

Rede bei Begründung seines Einspruchs durchweg die Mehr-

zahl von sich und seinen Brüdern. Eine Personalexekution

gegen den säumigen Privatschuldner kennt das attische

Recht, seit durch Solons Gesetz die Schuldknechtschaft auf-

gehoben war**^, nur in Handelsprozessen (S. 633 f.), während

sie anderwärts noch lange fortbestanden hat*''. Nur eine

scheinbare Ausnahme ist es, wenn der aus Kriegsgefangen-

schaft Losgekaufte in der Gewalt seines Befreiers so lange

zu verbleiben hat, bis er ihm das Lösegeld zurückerstattet hat*^.

1. Pfandrecht^».

Das Pfand ist entweder ivsyupov, wenn sein Besitz sofort

an den Gläubiger übergeht, oder u-rj^xr^, wenn dieser nur

*^ G. Naus. 2 S. 985, 7 ö [jiv yj-p ütAEt; Itzi zr ^ixtj -ziiJ.-qij.oi 'r/.t^y.'W-ti

Tpiotxovxa [7.vaT etai'v, ojv 51 cpe'JYOfj.£v. -ETtapa xaÄav-a. ovte; yotp O'Jo Tj—ctpct;

e^Xr^^aai ot'xa; f^pv, täv autüiv yprj [jlgitwv 7:tzaa;, TptGjji/a'cuv opa)^,awv sxaa-r.v,

ßXc(i3-/j;. Dazu Szanto Wiener Sind. VII (1885) S.237 {^Ausgcw. Abh. S. 17 f.).

Keine Gegeuiustanz Lys. tt. (irj/u. «J. 3 S. 590, vgl. Beauchet p. 491.

*^ Dafs auch in Athen vor Solen neben der exekutorischeu Schuld-

knechtschaft auch die vertragsmiirsige, die für Gortyns bezeugt ist, be-

standen hat, folgert Swoboda in seiner eingehenden Untersuchung über

die altgriechische Schuldknechtschaft Zeitschr. d. Snvigyiy- Stift, liom.

AU. XXVI (1905) S. 212 f. aus den Worten des Solon bei Aristot. 12,

13 f., die schwerlich einen sicheren Schlufs zulassen.

*^ Diodor I 79, 3. Beispiele l)ei Lysias (j. Erat. 98 S. 445. Isokr.

Fiat. 48 K. 19.

*^ [Demosth.] r/. Nilostr. HS. 1249 i. A. ot voaot -/.£/.£'>yjat x'iO

X'jaa[j.£vo'j iy. twv Tio^vejxtojv slvctt tov /.uHsvxa iaw [j.y] ctTrootoö) T'i /.'j-pa.

*^ H. F. Hitzig das griechische Ffandrecht (München 1895).
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das Recht erhält, sich nach Verlall seiuer Forderung in seinen

Besitz zu setzen. Doch unifalst ivs/opov im weiteren Sinne

auch die Hyjjothek '". und für beide Pfandarten sagt man
von dem Schuldner, der ein Tiand gibt, 'j-0T'.i>EV7.i oder

TiUivoct , wovon \)ixr^; der Pfandge])er'^\ u7:ot!.'1)3j!I7.'. oder

tiUsaOai von dem Gläubiger, der das Pfand nimmt"'-. O-o-

xsiai^ott von dem Pfände selbst, von der Handlung des Ver-

pfändens Omilsai; oder Oiaic"'". Eine sciiarfe Scheidung

zwischen beiden Arten vollzog sich im Sprachgebrauch um
so weniger, als bewegliche Sachen nicht blofs zum Pfand,

sondern auch zur Hypothek gegel)en wurden, wie wenigstens

für Seedarlehn Waren. Schiif oder Frachtgeld (Anm. 107);

ja auch Forderungen dienen als Hypothek, wie von der Ge-

meinde Oreos ihre Einkünfte dem Demosthenes für ein von

ihm geliehenes Talent veri)fäudet wurden ^^. Selbstverpfän-

J). Tappulias das Ffandrecht nach dem griediischai. und römischen Itecht

(griecliiscli) I (Leiiizig 1909). E. "Weifs Fjii»drahtliche Uiitcrsuchunfjen I

(Weimar 1909).

5« Z. B. [Deuiosth.l (j. Tiinoth. 61 S. 1202, 22. //. Ajnit. 10 S. «95, 19.

jj. Dionys. o S. 1283, 26. Für Evsyjpov sagte man nach Suid. und Ilcsych

auch -ctpay-axat^Y/rp anderwärts -apa)}V,7.rj. Lehas-Waddington Inscr. III

n. 186 a.. Notstandgesetz von Ephesos (Anni. 1) Z. 58. In Gortyns

lauten die Ausdriicke xaTaxi&Evat, xaTaTt&EsHat, xaTaxeiiAEvo;. Mit eigen-

tümlichem Gehrauche halfst ü-o^y-r; Darlehn in der Inschrift von Tenos

Lelias-Waddington Inscr. III n. 86 (Dittenberger Syll. n. 177) Z. 74. 94.

51 Isai. V. Arist. E. 24 S. 267. ('. /. A. IV 2 n. 584 ^' Z. 14 i).l-.t

x'j. hiy^jpa — dv£-o('j.G£ ävil'jTioTii^wotv , d. i. für die Zahlung dos Weide-

gelds, wie vorher -ck ßjßata TMipv.^. Irrig dachten LoUing und Hitzig

S. 47 f. an Pfandbestellung für Piinhaltung des Schiedsvertrags.

Harpokr. u. d. W. Falsch Lex. Seguer. V S. 264, 4 = Etym. M.

S. 448, 28.

"•- Pollux III 84. VIII 142. Ilarpukr. u. ^)iz\)oii. Der von .Vmino-

nios S. 70 V. zwischen !)E3i)at und 'J-oOiaiJat gemachte Unterschied,

ersteres werde vom Gläubiger, das andere vom Schuldner gesagt, ist

aus dem Gebrauche der Ileduer schon von Pierson zu Ilerodian S. 473

widerlegt.

53 Lysias y.Ky.o).. 10 S. 310. [Demosth.J g. Apai. 12 S. 896, 6. Lex.

Seguer. II S. 115, 1, wo ÜTrotlcCi; bei Menander ebenso wie V S. 312, 22

und Sc'at; S. 263, 32 minder genau mit 'j-oSTjxrj erklärt wird.

'^* Aisch. y. Ktes. 104 S. 496. Vgl. die aufserattischen Beispiele

bei Pappulias S. 70 f.
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dung des Schuldners konnte, nachdem ein Gesetz des Solon

verboten hatte, auf den eigenen Leib zu borgen, nur ganz

vereinzelt vorkommen ^''^. Neben beide Pfandformen tritt

aber noch eine dritte, die -rrpaöic: sttI Xuast, deren Wesen darin

besteht, dafs der Schuldner die von ihm zu verpfändende

Sache durch Kauf in das Eigentum des Gläubigers über-

gehen läfst, das Eigentum aber zurückerhält, wenn er in

bestimmter Frist das Kaufgeld, d. i. das Darlehn zurück-

erstattet. Ein lehrreiches Beispiel liefert Demosthenes Rede

gegen Pantainetos. Ihr Sprecher Nikobulos hat zusammen

mit Euergos dem Pantainetos ein Darlehn von 105 Minen

auf ein Hüttenwerk mit den darin beschäftigten 30 Sklaven

gegeben, darüber aber einen Kaufvertrag abgeschlossen, in

dem Pantainetos sich den Rückkauf (Xuci?) bis zu einem ver-

abredeten Zeitpunkt vorbehält und zugleich die Pacht des

Werks für 105 Drachmen, als Zinsen des geliehenen Kapitals,

ausmacht^''. Ebenso verkauft Apaturios dem Sprecher der

gegen ihn geschriebenen Rede für 40 Minen, die er durch

diesen erhalten hat, sein Schiff mit Bemannung bis zur

Rückzahlung der Summe, bleibt aber in dessen Besitz; auch

hier wird das Geschäft als Pfandgeschäft, das Schiff als

Pfand bezeichnet^''.

Die Verwandtschaft des Verkaufs auf Lösung mit der

Hypothek tritt auch in der Sitte zutage, Grundstücke, die

^^ Nach dem neugefundenen Bruchstück von Menanders "Hpw; hc-

gibt sich Gorgias nach dem Tode seines vermeintlichen Vaters Tibeios

mit seiner Schwester in die Knechtschaft eines Gläubigers des Tibeios,

d. i. seines wirklichen Vaters, um dessen Schuld abzuarbeiten, V. 34 f.

Trpö; 'fjfJi.'ä; £vi)ccr)£ £?viltov dyaycov ts ttjv dosXcpTjv ^T:ifji£v£i 16 ^peo; äTiEp-

yaCf^pievos (ungenau die Hypothesis). Von den Kindern der aus-

getriebenen Plataier Isokr. Plat. 46 K. 19.

^® § 4 f. S. 967 loav£taa;j.£v tJvtz -/at r/arov [j.v7s — ir.' IpYOcs-rjpt'ii) —
<cal Tpicf-xovt' civopoeTroooi? — xat TtO£|ji£ila a'JvilTjXa? iv als y] t£ [j.t'ailioat? f^v

y£ypa|j.[j.£vrj (xoü ytyvo'jLsvou toxoi» tiö äpyupito) zat Äuat; to'Jtio zotp' rjij.cöv £v

Tivt prjTw XP'^vw. Dafür § 31 S. 975, 21 a rjfji£l; 7:£vt£ '/.cd £xaT6v ij.v(üv

itovrjfxEila und ebenso kurz vorher.

'^''§8 8. 894 a. E. wvtjv TioioOfAai ttj? v£u); -/at tiüv Tiaiocov ao; d-no-

ooiri TC«s Te OExa fxvä; ä; 01' Ijaoü IXocße, xal xac Tptctxovxa lov -/.aTEa-njaEv

£|A£ syyjTjTTiv TtT) xpa-ECiTY]. Apaturios im Besitz des Schilfes § 9, dies

£v£j('jpov § 10, das Geschäft Öecis § 12.
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in der einen oder anderen Weise belastet waren, durch Anf-

stollung von Grenzsteinen mit dem Yormerk ihrer Verpfilndnng

(opoi im engeren Sinuej l^enntlich zu machen. Schon Soh)n

rühmt sieh in den uns aufbehaltenen Versen ^^ in denen er

seiner Verdienste um liebung des auf dem Volke lastenden

Notstandes gedenkt, von dem Laude die Pfandsäulen ent-

fernt zu haben , die überall aufgerichtet waren. Wenn er

aber hinzufügt, das Land, das vordem in Knechtschaft ge-

legen, sei dadurch frei geworden, so gewinnt dies Wort doch

erst dann seine volle Berechtigung, wenn damit nicht sowohl

mit Hypothek belastete, sondern auf Lösung verkaufte Grund-

stücke verstanden sind. War aber mit solchem Verkaufe

regelmäfsig die Verpachtung an den früheren Besitzer ver-

bunden^^, so war damit der Weg gegeben, auf dem sich

aus dem Verkaufe auf Rückkauf die Hypothek entwickeln

konnte — eine Entwicklung, deren Möglichkeit jedenfalls

nicht mit chronologischen Gründen bestritten werden darf *^".

•'^ Bei Aristot. 12 {Fr. 36 B.) a'j;j.ac([jT'jfJOtrj -x^t' ctv — Ff^ as/.cdva,

ttj; £y(i) TTOTc öVjo'Js 'ävcTXov -TiTrcßi TTSTCTjyoTCf;, -poa>)£v oä oo'j/.£'jo'j3a , vjv

•''^ Aufsei- den angeführten Rednerstellen vgl. die Inschrift von

Amorgos J. G. XII 7 n. 55 (Dittenberger Syll. n. 831).

6« Wie Szanto behauptet Wimer Stud. IX (1887) S. 283 f. =
Ausfjcir. Abh. S. 79. Nach dessen Ansicht sind Hypothek und Schein-

kauf unabhängig voneinander entstanden, erstere aus der Schuldkneclit-

schaft. der Scheinkauf aus dem Kaufe, womit aber sein pfandrecht-

licher Charakter verkannt wird. (Vgl. auch Bedeutung d. (jr. Bechts

S. 30.) Darum leitete Swoboda a. d. A. 46 a. 0. S. 226 beide vielmehr

aus zwei Formen der Selbstverpfändung ab, die er für Attika voraus-

setzt, aber nicht erweisen kann. Eine selbständige Entwicklung beider

Pfandformen nimmt auch Hitzig S. 5 if. an, glaubt aber die Hypothek

ursprünglich auf die Sicherstelluiig von Waisenvermögen und ]Mitgifr

l)eschränkt und mufs darum die dagegen streitenden Steine in s])ätcre

Zeit setzen. Dagegen läfst in der jüngsten eingehenden Untersuchung

der Frage Pappulias S. 51 if. die 7:pc«at; i~\ Uati an die Stelle der

Selbstverpfändung des Schuldners treten und schreibt sie einer späteren

Entwicklungsstufe als die Hypothek zu, wofür des Recht von Gortyns

nichts beweisen kann, das die eine so wenig wie die andere kennt.

Somit ist die Herleitung der letzteren aus der ersteren noch nicht

widerlegt, die zuerst von Darestc K. revue historique de droit 1877

p. 171 ff. begründet und zu der auch Beauchet III p. 181 ff. und Guiraud
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Für die Publizität der Belastung von Grundstücken mit

Hypothek oder Rückkaufvertrag durch Aufstellung von

Pfandsäulen , an deren Stelle auch Wandaufschriften treten

konnten *^\ Sorge zu tragen, war uin so mehr angezeigt, als

für Athen Hypothekenbücher so wenig wie sonst für Griechen-

land nachzuweisen sind und auch nicht . soviel wir wissen,

so wie anderwärts Grundbücher bestanden haben, in die die

auf die (rrundstücke bezüglichen Rechtsgeschäfte eingetragen

wurden*^-. Dafür sind solche Pfandsäulen nur in Attika

und auf einigen zum attischen Machtbereich gehörigen

Inseln, besonders auf Amorgos^^, gefunden worden. Aber

Melanges Perrot p. 145 ff. zurückgekehrt sind. Nur dui-fte ersterer die

opot bei Solon nicht dazu bestimmt glauben, das Eigentumsrecht der eu-

patridischen Herren an den von den Theten bebauten Grundstücken zu be-

zeiclinen. Ebenso zuletzt Gilliard Quelques re'formes de Solon (1907) p. 135 f.

•^^ C. /. ^. IV 2 n. 1116''«. Von aavio-.a, die an den Grundstücken

angebracht Avurden, redet Lex. Seguer. V S. 285, 14. IV S. 192., 6.

Waren die älteren ö'poi aus Holz, wie Solons Gesetztafeln, so würde

sich am leichtesten erklären, dafs keiner der erhaltenen Pfandsteine

über das vierte Jahrhundert hinaufgeht.

62 Theophr. bei Stob. Anth. IV 2, 2U H. (XLIV 22 M.) -ao' ot?

yäp c(vaYpa'.5Y] t(öv XTr^aaTcuv cGti xai Tüiv a'j;j.ßoÄat(ov, £; r/ötviuv sari ij-aHsTv

zi l?.e'Ji)£pa y-ai dvETcacca xoü to; «'jto'j —io/.tl oixotioj;' tb^bi yöip (j.£TcYYpc('.pc'.

vj ctpyTj TÖv £cov7jij.£vov. Vou welclien Staaten Theophrast spricht, wissen

wir leider nicht. Erhalten hat sich ein von den Astynomoi der Insel

Teuos geführtes Verzeichnis der Veränderungen im Immobiliarbesitz

I. G. XII 5 n. 872 {Becueil I n. VII), in dem die auf den Grundstücken

ruhenden Hyiiotheken und Verkäufe auf ^Yiderruf. ja auch Zession

von Hypotheken und Abtretung infolge richterlichen Spruchs Er-

wähnung finden. Ebenso werden Hypotheken erwähnt auf dem Ver-

zeichnis der auf Mykonos bestellten Mitgiften (S. 492 A. 80) Z. 19.

Auf ein eigenes Hypothekenbuch mit Hitzig S. 52 aus solchen Er-

wähnungen zu schliefsen, sind wir nicht berechtigt. Für Darlehns-

verträge überhaupt ist, wie ich schon früher erinnert, ihre offizielle

Aufzeichnung auf Chios Avenigstens für den Anfang des dritten Jahr-

hunderts bezeugt durch [Aristot.] Oikon. II 2, 12 8. 1347 b a. E.

•*3 Vgl. jetzt I. G. XII 7 n. 55—60. 412. Von anderen Inseln werden

im Becueil I p. 108 ff. ein paar Hypothekensteine aus Naxos und Lemnos

mit den attischen zusammeng'estellt. Dazu neue Steine aus Lemnos

I. G. XII 8 n. 18 ff. Die sehr zahlreichen attischen o'poi bis 1895 im

C. 1. A. II und IV 2. >rachträge Ziebarth Sitzimgsher. d. Alcad. d.

Wiss. in Berlin 1897 S. 664 ff. 1898 S. 776 f. 'Etprifi. uqx. 1907 S. 25.
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natürlich kann die Rechtsgültigkeit des Pfandvertrags von

ihrer Aiifriclitung nicht abhängig gewesen sein, wie es für

jene Eintragungen vorauszusetzen ist. Die Pfandsteine ent-

halten den Namen dessen, dem das (Grundstück, und mit

Ausnahme einer Kategorie die Angabe der Summe, für die

es verpfändet oder auf Piückkauf verkauft wird , zum Teil

auch den Namen des Archen, unter dem das Geschäft er-

folgt •^* und dessen, bei dem der Vertrag über das Geschäft

hinterlegt ist; im Falle des Rückkaufvertrags also in der

Fassung: "Opoc yjio^ivj v.i\ oixta? K£-f>a;x£vo>y i-\ XuSit Eu{>u|j,toa

M'jp[>ivo'j3ut) ||||||''\ Von Hypotheken sind am zahlreichsten

die belegt, die dem x-jr/.o? der Frau zur Sicherung ihrer

Mitgift von ihrem Gatten (S. 490) und den Waisen zur

Sicherung ihres Vermögens, wenn es seitens der Vormünder

verpachtet wurde , von den Pächtern (S. 348) zu bestellen

waren. Im letzteren Falle fehlt die Nennung einer be-

stimmten Summe auf dem Steine*'", weil der Pächter des

Waisenvermögens mit der ganzen Hypothek haftet. Dafs

von dem Gatten und dem Pächter gesagt wird o-.ov.uä^j eine

Hypothek stellen, von dem v/jfAu; und dem Vormund cJ-o-

Titi.aaf>7.t sie sich stellen lassen , und das Grundstück selbst

ä-0T'';r/jjxa oder ä-oT£Ti;j.-/;;jivov heilst, ist schon bemerkt worden.

Aber diese Ausdrücke sind nicht auf die zwei angeführten

Kategorien beschränkt, sondern werden auch auf die Hypo-

Annual of fite lirif. t^chool XI p. 63 ff. Wilhelm Bcitr. z. (fr. Jnxchr.

S. .50. 3Iitth. d. Inst, in Ath. XXXY (1910| S. 103 f. Xur über einen

kleinen Teil des Materials verfügte Stölzel in der ersten Arbeit über

die opot Zeitschr. f. Eechtsrjesch. VI (1867) S. 96 if., fast über das ganze

Caillemer Dict. d. ant. u. d. W.
^^ Keiner dieser beiden Zusätze findet sich vor Ol. 116, 2. 31ö4.

Darauf gründet Ferguson Klio XI (1911) S. 265 ff. die Folgerung, dafs

die Datierung und Hinterlegung der Verträge durch ein Gesetz des

Demetrios von Phaleron vorgeschrieben worden sei. Anderseits ist

keiner der datierten Steine jünger als die Mitte des 3. .lahrh. v. Chr.

SjKiter wird auch in Attika Eintragung der Hypothek in ein Grund-

buch sie ersetzt haben, wie dies für Aniorgos bemerkt ist, AVeifs 8.33.

G5 Der Name des Gläubigers fehlt II n. 1103. 1108. 112-5, auch die

Schuldsumme IV n. 1143'-, während sie auch II n. 1123. IV n. 1141^

wohl gestanden hat.

6^ Ausgenommen allein IV n. IKrtOi».
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tliek angewandt, die der Gatte für den nicht bar ausgezahlten

Teil der Mitgift seiner Frau von deren xupio? sich bestellen

läfst®'', oder die ein Demos von den Pächtern eines Grund-

stücks oder den Empfängern eines Darlehns fordert ^^, selbst

auf ein einem Eranistenkollegium für ein Darlehn ver-

pfändetes Grundstück *^^. Da in dem letzteren Falle so wenig

wie bei der für die Mitgift dem 7.6pio? oder dem Gatten ge-

gebenen Hypothek daran zu denken ist , dafs diese einer

offiziellen Schätzung unterworfen wurde, wie sie bei der

Verpachtung des Waisenvermögens aus naheliegendem

Grunde geordnet war , so liegt kein Grund vor , in den

d-oTi]i.r^[x7.-a eine besondere Klasse von privilegierten Hypo-

theken zu erblicken^'', wenn auch das bestimmte Wort nur

bei den opoi der beiden erstgenannten Kategorien zu regel-

mäfsiger Verwendung kommt und sonst die Fassung eine

freiere ist. Aber auf jene das ursprüngliche Geltungsbereich

der Hypothek zu beschränken ^^ verbietet die Tatsache, dafs

sie bereits im fünften Jahrhundert in ganz allgemeinem Ge-

brauche gewesen ist ^2. Als ein Beweis für die Realität

6f Demosth. g. Spuil. 5 S. 1029, 19.

68 C. I. A. II n. 1059 (Anm. 297). n. 570 (Anm. 169).

69 C. I. A. IV 2. n. 1139 h (§,,//. n. 824) opo? y^pw-j xoti or/.-:«; rerpa-

[AEvo'j IttI X'jast 'l£po(j.vTj(i.ov[ 'AXaEt p-| — y.ai Oc'/aoia-aTe H.AAA xai äTiciTifjLrjfxa

^paviarat? \).z~ri. 0£O7:£t'})ou; 'Iv.apt(ü?. Wenn neben den beiden Gläubigern,

an die Iri AJaei verkauft ist, noch einem Dritten eine Hypothek bestellt

ist, so kann nicht mit Hitzig S. 124 an eine Nachvei'pfändung durch

den Schuldner gedacht werden, die erst im Fall des Rückkaufs zur

AVirkung käme, sondern mit Szanto a. d. Anm. 60 a. 0. S. 112= 1.33

A. 17 an eine schon vor dem Rückkaufsverkaufe bestellte Hypothek.
^6 Mit Szanto über die griechische Hypothek J.rcÄäo?.-f2M9r.il/itt. XX

(1897) S. 106 if. = Ausgew. Abk. S. 126 ff., dem Pappulias sich anschliefst.

Richtig Pollux VIII 142 d-oTifxrjjja o' laxtv otov ü-oilTjXTp xupuo; ;jiv

Tipos Trjv Tipol-/.«, fjOTj OE x<3(i TTpo? Tois [j-iOilcüaeis. Vgl. Harpokr. u. oltzozi-

tj.TjTat a. E. ö o' ot'JTo; /.oyo? xat i~i tcüv ä7.Xcuv (5'fAT^;j.c(-cüv. Vgl. auch

das Anm. 91 angeführte Gesetz, das sich gewifs auf alle Hypotheken

erstreckt.

''i Mit Hitzig S. 7 ff. , der die weitere Entwicklung sogar erst in

nachdemosthenische Zeit setzt', S. 11 Anm. Umgekehrt kommt upäat?

^711 X'jasi auch zur Sicherung von Mitgift oder W'aisenvermögen vor,

II n. 110.5. 'E(fr]u. (In/. 1883 S. 147 (fehlt im Corpus). Ziebarth n. 3-

'''^ Im zweiten attischen Bunde war es nach der Urkunde C. I. A. II
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eines Pfandrechts konnte natürlich das Vorhandensein von

Pfandmarken so wenig gelten, wie ihr Fehlen für die Nicht-

belastung eines Grundstücks''*. Aber Je üblicher es über-

haui)t war. ein Eigentumsrecht durch Anbringung von '^f.oi

zur öftentlichen Kenntnis zu bringen '•*, um so mehr mufste

es sieh empfehlen, einem pfandrechtlichen Ansprüche auf

demselben Wege Publizität zu sichern ''^. Darum heifst

öpiC33i}ai '/i3i{jwj ein Grundstück als Hypothek beanspruchen,

ein verpfändetes Grundstück ist («ptsixsvov^^ oder mit all-

gemeinerem Ausdruck isTtYasvov. ein unverpfändetesaaTiztov "".

Einen Übergang der einen Pfandform in die andere

zeigen ein paar Hypotheksteine, nach denen die sofortige

Nutzniefsung des verpfändeten (irundstücks dem Gläubiger

n. 17 (Dittenberger Syl}. n. 80) Z. 40 den Athenern verboten, Grund-

besitz im Bundeslande sich verpfänden zu lassen; in der Zeit des ersten

Bundes mufs es also geschehen sein.

" Demosth. g. Onet. II 13 S. 879 a. E. g. Phain. 5 S. 1040, IC>.

28 S. 1047, 23. g. Timoth. 12 S. 1188 i. A.
''"' C. I. A. II n. 1098 opci; -/.cvoü EfxcOEwv' [atj '^'jajjaAÄs'.v ei; tciÖto X'j

yyyrÄrj'i tj.T^Oeva [xtjiHv. In dem Pachtkontrakt n. 1055 setzt der Demos Aixone

fest, dafs seine Schatzmeister auf beiden Seiten des an Autokies zu

verpachtenden Grundstücks je zwei opot nicht unter drei Fufs hoch

errichten sollen, und nach n. 564 waren die Epimeleten der Phyle

Erechtheis verpflichtet, zweimal im Jahre den Grundbesitz der Phyle

zu kontrollieren lä te //op'-« £t ycwpyrjOvToct '/.azä t7; auvOr^xa? xal to'j;

ö'po'j; £( i'^z-j-:-i-/.7.z\-i /.otto: za oL'j-cd. Nach Theophr. Char. 10 bezeichnet

es den ur/poÄoyo;, tovj; clpo'j; crw/.o-ila!)«! oa/j^ipat zl 5tC!ij.£vo'j3'.v ot abioi.

Aber die Rede des Antiphon gegen Nikokles Tispl ö'pwv bezog sich nach

den Fragmenten, wie Sauppe sah, auf die Grenzen der Stadtteile.

•' Darum hatte der Archon bei Verpachtung des Waisenvermögens

(S. 348) für Aufstellung der opoi auf den aT.rjzi\).-i^\).a-a zu sorgen , Isai.

r. Phil. E. 36 S. 141. Ebenso verpflichtet der Demos Myrrhinus die

Priester seiner Götter, die Grundstücke, auf die sie ihre Gelder aus-

leihen, bei eigener Haftpflicht zu hrA'itvi C. I. A. II n. 578 Z. 28 ft'.

^6 Demosth. g. Onet. II 5. 4. S. 877, 11. 7. g. Timoth. 61 S. 1202, 21,

wo besser mit Blafs töpic'jiv/) nach A, als nach Z dt-^ioptaa^vr^ zu

schreiben ist.

''''

"Aar'.y.Tov Lysias g. Aisich. bei Ilarp. u. d. "W. (l'r. 3 S.) Menand.

bei Iteitzenstein Ind. lect. Post. 1890/1 ]). 8. (Fr. 968 K.) 'KaTi/ilat PoUux
III 85. l-i'jij.'x'ia.z sagte Kratin von dem überschuldeten Kallias nach

Schol. Luk. Ii(2). trag. 48 {Fr. 11 K.).
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zugestanden hat. Denn nur in diesem Sinne kann es ver-

standen werden, wenn die Hypothezierung mit der aus-

drücklichen Formel erfolgt izi' wxs oder äcts syeiv xal xpaTsTv

Tov uTTO^^easvov xaxa t7.c auvUv^y.ac xac x3i;x£V7.c -arA tä ostvi''*^,

deren Beziehung auf den Verfall der Hypothek durch nichts

gerechtfertigt ist. Der Fruchtgenufs ersetzt dann die Ver-

zinsung des Kapitals, das allein noch durch die Hypothek

sicherzustellen ist ^^.

Der Abschlufs des Pfandvertrags ist so wenig wie der

eines andern Rechtsgeschäfts an eine bestimmte Form ge-

bunden und steht jedem Rechtsfähigen zu, nur dafs der

Nichtbürger, soweit er nicht lYXTr^ar-c, das Recht zur Er-

werbung von Grundbesitz erhalten hat, zum Kauf auf

Rückkauf und auch zur Hypothezierung eines Grundstücks

nicht befähigt ist, weil er es beim Verfall nicht in Besitz

nehmen kann^*'. Fremdes Eigentum zu verpfänden ist nur

mit ausdrücklicher Erlaubnis des Eigentümers gestattet ^^

Andernfalls ist der Pfandvertrag nichtig, und der Pfand-

besteller haftet dem Eigentümer wie dem Pfandempfänger

für den ihnen erwachsenden Schaden ^^. Aufser einem Ver-

"^^ C. I. A. II 11. 1139. 1140. Die im Text abgewiesene Auffassung

bei Hitzig S. 9f. , der aus der umständlichen Fassung der Aufschrift

das damals noch seltene Vorkommen der Hypothek (Aum. 71) folgert.

Richtig schon die Herausgeber des Recueil p. 126. Ebensowenig geht

-/.pc^Tciv auf den Verfall der Hypothek [Demosth.] g. Timoth. 11 S. 1187, 20.

g. Lalr. 11 S. 926, 20.

"'^ So beansprucht der Spredicr der Rede gegen Spudias § 5

S. 1029, 20 den Mietertrag des Hauses, auf das Polyeuktos ihm let/t-

willig Hypothek bestellt hat. Irrig Hitzig S. 93. Vgl. dazu die Steine

aus Mylasa und Olymos bei Hitzig S. 98.

^*^ Darum kann Phormion bei Übernahme der Bank von Pasion

ihre Hypotheken nicht mit übernehmen, Demosth. f. PJwrm. 6 S. 946 i. A.

^i [Demosth.] g. Nikostr. 12 S. 12.50, 11. Inschrift von Delos

Bull (l corr. Hell. XXVII (1903) p. 62 ff. Z. 128. In Kyzikos und

anderwärts gebot das Gesetz, Hypothekverträge mehrere Tage vor Ab-

schlufs durch Heroldsruf zur öffentlichen Kenntnis zu bringen, um jede

Benachteiligung der Rechte Dritter zu verhüten, Theophr.a.d.Anm. 62 a. 0.

82 Anzunehmen nach dem Rechte von Gortyns 6, 2 ff. 33 ff'. 9, 7 ff.

Dazu die Analogie aus dein Kommodat [Demosth.] g. Timoth. 31 f.

S. 1193, 20.
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trage kann auch ein Testament ein Pfandrecht bewirken,

(las in dem einen uns bezeugten Falle allerdings nur eine

zu Lebzeiten des Pfaudbestellers getroffene Bestimmung be-

stätigt*^^. Wie in beiden Fällen vom Schuldner, so kann

auch vom Gesetze dem Gläubiger ein Pfand gegeben werden,

wie dem, der für eine Warenladung die Fracht bezahlt hat.

ein Pfandrecht an ihr bis zur Befriedigung seiner Forderung

zusteht *^^. F^ndlich kann aber das Pfand auch nicht gegeben,

sondern genommen sein, wie bei der Urteilsvollstreckung im

Privatprozesse, deren übliche Form die Pfändung ist. Von

dieser ist im nächsten Buche zu handeln. Auch ohne rechts-

kräftiges Urteil war Pfändung möglich auf Grund der

Exekutivklausel . von der oben (S. 089) gesprochen ist.

Dazu gestattet das Gesetz der mit Ausrichtung einer

Leiturgie Betrauten Pfändung als Zwangsmittel gegen

säumige Pflichterfüllung, wie dem Trierarchen, dem sein

Vorgänger das dem Staat gehörige Schiffsgerät nicht recht-

zeitig auslieferte^, oder dem Choregen, zu dessen Chor ein

Vater seinen Sohn nicht stellte*^.

Die Wirkungen des Pfandverhältnisses sind verschieden

nach seinen verschiedenen Formen. Bei der Hypothek bleibt

der Verpfänder in Besitz und Nutzniefsung des Pfand-

objekts und ist nur dafür verantwortlich , dafs sein Wert

s^ Demosth. g. Spud. 6 S. 1029 a. E. teXe'jtöüv otsiU!)' ö'pooc im-

axT^aai yiAuov opcfyij.wv iij.o\ t'7j; Trpoixo; etti tyjv cixt'av. 16 S. 1032 a. E.

^^ [Demostil.] g. TimotJi. 85 S. 1194, 17 ff., wo man auf die Worte

'j-oy.ci;jiv(ov otöxiTj tcöv c'j>.(iuv toO va'j?.o'j mit Pappulias S. 95 f. ent-

scheidendes Gewitlit zu legen und darum nicht an ein blofses Retentions-

recht zw denken hat, wenn es auch nach dem Folgenden nicht^richtig

ist, dafs es sich um einen vom Gläubiger ausgehenden Verkauf handelt.

Ebenso liegt für Ephesos nach Vitruv X praef. 1 ein gesetzliches

Pfandrecht vor, vgl. Pappulias S. 97 f., während über die für Mitgift

und Mündclgut behauptete Legalhypothek schon Hitzig S. 64 f. zu-

treffend geurteilt hat.

^^ [Demosth.] g. Euerg. 37 S. 115U, 14 c( os ut^, hdyyij'x Hr^w 'Vt'^'

^^ Antiph. V. Chor. 11 S. 767 o'jtö C'V-'"'^^^* ^J'^~' ^"^^X'Jpa ij''a 'fspiov.

Nach anderer Richtung läge die Berechtigung zur Pfändung von Vieh

wegen Schadenzufügung, die Hitzig S. 68 nach Analogie aufserattischer

Rechtsbestimmungen annimmt.
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sich nicht verringere. Es zu verkaufen ist ihm nur mit

Zustimmung des Pfandgläubigers möglich ^^; im Falle des

Verkaufs geht sicher auch nach attischem Rechte die Hypo-

thek auf den neuen Eigentümer über ^^. Ebenso durfte eine

zweite Hypothek nur mit Erlaubnis des Inhabers der ersten

Hypothek aufgenommen werden (sTriootvsiCssdai) ^^, wenn und

soweit der Wert des Pfandgegenstands deren Betrag über-

steigt, 0(3(1) ttXsiovos a?iov, wie es auf einem Pfandstein heifst ''°.

8' Bei [Demosth.] g. Nikostr. 10 S. 1249, 21 klagt Nikostratos, dafs

niemand sein Grundstück kaufen oder beleihen wolle, ö yäp dcosXcpds —
oüoeva ii\i-q r/jxz wveTaOai r/jjt Tti^sailoci w? ^vocpatXo'jivo'j aüxiö äpYupi'ou. Das

natürliche Verständnis der Worte will Pappulias S. 124 nicht gelten

lassen, weil anderwärts der Zustimmung des Gläubigers nicht Er-

wähnung geschehe. Aber bei Isai. v. Men. E, 28 war diese überflüssig,

da Menekles sein Grundstück' nur verkaufen will, um seinen Ver-

pflichtungen gegen die Söhne des Nikias nachzukommen, denen es als

ar^rjivrr^im haftete, und bei Demosth. g. Fant. 4 f. S. 967 ist Phileas und

Pleistor so wenig wie Mnesikles Hypothekgläubiger. Durch das gorty-

nische Recht 10, 25 wird Verkauf eines verpfändeten Sklaven nicht

durch den Verpfänder, sondern den Pfandgläubiger für nichtig erklärt;

denn auf diesen mufs nach der notwendigen Herstellung von äXX'jsrjtat

das Verbot gehen trotz der Zweifel von Rabel Verfiigungsbeschränkungen

des Verpfänäers (Leipzig 1909) S. 10 f.

^^ Bezeugt für Tenos durch das Verkaufsregister (Anm. 62) Z. 97 f.

und für Delos durch die Tempelrechnung B%ül. ch corr. Hell. XIV
(1890) p. 389 ff. Z. 31 f., vgl. Hitzig S. 113 f. Die Frage, ob der neue

Hypothekschuldner auch persönlicher Schuldner des Gläubigers wird,

die von Hitzig S. 132 bejaht, von Beauchet p. 258 und von Pappulias

S. 125 verneint wird, läfst sich mit unseren Mitteln schwerlich ent-

scheiden. Dafs aber der Unterschied zwischen beiden dem attischen

Rechte nicht fremd geblieben ist, darf man mit Pappulias S. 89 f. aus

[Demosth.] g. Nikosir. 12 f. S. 1250 entnehmen.
89 [Demosth.] g. Nikostr. 10 (Anm. 87). g. Aph. I 27 S. 822, 5,

wonach auf die a7r0Tttj.Yjij.aTa für Waisenvermögen überhaupt zweite

Hypothek aufzunehmen unzulässig war. g. Phorm. 6 S. 908, 26. 22 S.

914 i. A. Auf Bodmereiverträgen ausdrücklich untersagt g. Lakr. 11

S. 926, 10. Rabel S. 19 freilich gesteht dem Pfandgläubiger nur ein

Einspruchsrecht gegen eine zweite Verfügung zu, die gültig gewesen

sei, wenn jenes nicht ausgeübt wurde.
90 C. I. Ä. n n. 111.3. Über IV 2 n. 1139'' vgl. Anm. 69. Von der

Möglichkeit einer Nachhypothek auf 'i-oTiixt^My-a. Isai. bei Dionys 13

S. 610 {Fr. 130 S.). Darum im Notstandgesetz von Ephesos (Anm. 1)

Z, 32 o'aot ^Tit ToT; bTzt^jijo'j'Ji ogoavetxaatv.
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(iegen eine Anfechtung der einmal ])estellten Hypothek

durch den Besteller oder seine Erben ist der IIyi)otliek;ir-

gläubiger durch besonderes Gesetz geschützt "^ Wird der

Schuldner zum festgesetzten Zeitpunkte seinen Verbindlich-

keiten nicht gerecht, wird er u-spr^aspoc'-^^, so hat der Gläul)iger

das Recht, sich sofort in den Besitz der Hypothek zu setzen,

£aßa-£'J£iv. mag sie nun eine bewegliche oder unbewegliche

Sache sein*'^, und erwirbt damit ihr Eigentum '•'•*, wenigstens

sofern ihr Wert nicht den Betrag seiner Forderung über-

^' Demosth. g. Spud. 7 S. 1030, 4 xov voaov ö; o'jy. sc? otctpprjor/v

oaa Tts dTTETiij-rjacv elvai ot'xa; oute ct'JToT; o'jte toi; xXrjpovoij.ot;. 10 S. 1030

a. E. tÖv vofj.ov 8; oüx iä. täv 7TroTtfj.r|)}cVT(uv exi oizt^v elvai Trpö; to'j;

r/ovTO!?. Wenn der Sprecher der Rede die Anwendbarkeit des Gesetzes

an die Bedingung knii]>ft zl yz otxat'co; ö-z-vri^h^ § 19 S. 1034, 5 und
das Zurechtbestehen seiner d-oriirq'jii eingehend begründet, so erklärt

sich das daraus, dafs sie erst auf letztwilliger Verfügung dos Polyeuktos

beruhte und deren Rechtsgültigkeit durch Spudias bestritten war. Vgl.

Burgkhardt de causa orationis adversus Spiidiam Demostlienicoc (Leipzig

1908) p. 27ff. , der die von Hitzig S. 137 gegebene Deutung gegen ab-

weichende Auffassungen von Beauchet, dem noch Papjjulias S. 160 f.

folgt, und Szanto weiter begründet hat.

^- Demosth. r/. Steph. I 70 S. ll'J3, 4. r/. A^yat. 6 S. 894, 8. Häufiger

begegnen die Ausdrücke ÜTrspYjaspo; und 'J7r£pr^[j.cpta von dem, der eine

ihm durch richterliches Erkenntnis auferlegte Bufse innerhalb der be-

stimmten Frist nicht erlegt, worüber im nächsten Buche zu sprechen

ist. Dagegen tritt bei .Schuldforderungen die •j-cprjp.cp''a sofort mit dem
Verfalltage ein, Avie die Lakritosurkunde belegt, bei der sich die Frist

von zwanzig Tagen auf den Eintritt der Zahlungspflicht, nicht des

Rechts zur Embateusis bezieht. Noch weniger durfte dies Guiraud

Propriete foncirre p. 288 f von einem richterlichen Erkenntnis abhängig

machen.

^•' 'Ka3c(t£'j:;t; in ein Schiff bei [Demosth.] g. Apat. 6 S. 894, 7, wo
IvsßctTS'jov imperfectum de conatu ist, wie an d. Anm. 94 a. 0. bemerkt
ist. Nachdem dann das Schiff durch Trpäst; IttI X-jgei in den Besitz des

Sprechers übergegangen ist, aber seiner Verfügung von Apaturios ent-

zogen werden soll, legt jener auf Schiff und Bemannung Beschlag, § 11

S. 89-5 a. E. t)]v vgcjv y.ct-usyY'Jw '/-«i wj; -ctloct; (wonach Partsch S. 90 f.

zu berichtigen ist).

^* Dafs die Hypothek durch die Embateusis nicht blofs in den
Besitz des Gläubigers übergeht, ist Bedeutung des gr. Rechts S. 29 f.

gezeigt. Vgl. auch Hitzig S. 82 ff.

Lipsius, Attisches Recht. 45
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steigt. Denn dafs er im letzteren Falle den überschiefsenden

Teil ihres Wertes (xa uTrsps/oyTct) dem Schuldner, bzw. zur

Befriedigung des Inhabers einer Nachhypothek zu erstatten

hat, ist nicht zu bezweifeln '^^ wenigstens für das Recht der

Rednerzeit. Denn nach älterer Ordnung mag die Hypothek

ebenso in vollem Umfang als Ersatz für die unerfüllte

Schuld dem Gläubiger verfallen sein , wie er auf sie allein

angewiesen war ^'^. Ob und inwieweit ein solcher Überschufs

vorlag, war auf dem Wege des Verkaufs zu ermitteln, so-

weit darüber nicht anderweite Vereinbarung der Parteien

getroffen war. Für den Fall dagegen , dafs der Erlös des

Verkaufs die Höhe der Forderung nicht erreichte, konnte

anderweite Deckung des Fehlbetrags vom Schuldner wohl

immer nur dann verlangt werden, wenn es im Darlehns-

vertrag vorgesehen war^^ Der Inhaber einer Nachhypothek

^^ So mit Recht Pappulias S. 141 ff., der aber mit Unrecht die

Verpflichtung zur Herausgabe der ÜTrspo/V) für das d7T0TtfxT^p.a leugnet

S. 156 ff., das er von der Hypothek unterscheidet (Anm. 70). Aber von

seinen beiden Hauptbelegen ist bei Isai. v. Men. E. 28 der Sachverhalt

zu wenig klar, um ein sicheres Urteil zu gestatten, Demosth.

g. Onet U 6 S. 877, 18 aber hat er, von Hitzig S. 85 verleitet, ganz

mifsverstanden. Denn Onetor will sagen, dafs er auf das von ihm für

die Mitgift seiner Schwester mit Beschlag belegte Grundstück nur bis

zur Höhe seiner Forderung von einem Talent Anspruch erhebe, so

dafs der Mehrwert des Grundstücks dem Demosthenes verbleibe. Die

Stelle spricht also entscheidend für die Hyperocha, mehr als g. Aph. II

18 S. 841, 21, wo To. iiepiov-a sich als das nicht verpfändete Vermögen

verstehen liifst, sobald man in TäfiayxoO Tiavta § 17 S. 841, 8 die redne-

rische Übertreibung anerkennt, oder g. Timoth. 85 S. 1194, 17 (Anm. 84).

Aufserhalb Athens sieht die Sache fest für Samos durch das Getreide-

gesetz Sitmvgsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1904 S. 917 f. (Hermes XXXIX
S. 604 ff.) Z. 64 f. idv M Ti; twv Sav£taa[j.^viüv fXT] diroStooi tö dtpppiov rj

-äv -1^ [J-ipoz Ti, tÖ ÜTTo'&efxa dTioodailio
yj

yiXtaarJS xcd idv rt; ÜTrepoyTj

y^vrjTai äTioooTio tw tö 'jTioUeaa oovTt. Vgl. die Anm. 99 angezogene Ur-

kunde Z. 33.

^^ Nnr insoweit ist der Satz aufrechtzuerhalten, dafs die griechische

Hypothek nicht Verkaufspfand, sondern Verfallspfand gewesen ist, für

den zuletzt Weifs S. 10 f. eingetreten ist. Vgl. dagegen Dareste Nonv.

revue hist de droit frang. et e'tr. XXXII (1908) p. 639 ff.

^^ Urkunde der Lakritosrede § 12 (Anm. 43). In dem Gesetz von

Samos heifst es hinter den Anm. 95 ausgeschriebenen Worten iyy oi
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kann einen Anspruch auf eine verpfändete Sache erst dann

geltend machen, wenn der erste Pfandgläubiger befriedigt

ist"-*^. Ist die Hypothek eine bewegliche Sache, und wird

sie dem Anblick des Gläubigers vom Schuldner entzogen, so

steht jenem die Klage si? iacpotvkc xaTaa~Tj:r7.i zu, über die

im elften Hauptstück gehandelt ist.

Durch -rAaiq i~i Xuast geht der Pfandgegenstand sofort

in das Eigentum des Gläubigers über, wenn wir es auch als

Regel ansehen durften , dafs er durch Pachtvertrag in der

Hand des Schuldners belassen wird (S. 098). Die Frist,

innerhalb deren das Eigentumsrecht zurückerworben kann,

war durch den Kauf- oder Pachtvertrag zu bestimm<3n ^'\

Auch vor ihrem Ablauf ist der Käufer berechtigt , sein

Eigentum an einen Dritten zu übertragen, sobald dabei das

Tt ivXiTTTj, TTjv Tipöi^tv T:oir^'jrJia\)i,) iy. Toö ey/Jo'j. Denn aufser der Hypothek

fordert der Staat zu gröfserer Sicherheit noch Bürgen. Ebenso der

delphische Volksbeschlufs BuU. d. corr. Hell. V (1881) p. 157 ff. (I)itten-

berger Sr/ll. n. 806) B 24 f. Übereinstimmend mit dem samischen Gesetz

Uifst aber auch das Notstandgesetz von Ephesos (Anm. 1) den Bürgen

für eine Privatschuld nur insoweit haften, als diese nicht durch die

Hypothek gedeckt wird, worin man also mit Thalheim und Partsch

Biirij-'idiaftsrecht I S. 262 ff. nicht eine Ausnahmemafsregel zu erkennen

hat. Ebenso ist nach der Upä cuyYfja'^V, von Delos der Bürge des

Pächters für einen Ausfall an der Pachtsumme nur insoweit haftbar,

als dieser nicht aus dem Vermögen des Pächters selbst gedeckt werden

kann, Bull. d. corr. Hell. XIV (1890) p. 433.

^^ KofAtaotfxEviov oXc, TipoTspov ÜTTSTE&r^aav {o\ zopot), wie es in einer

Inschrift von Knidos heifst Bull. d. corr. Hell IV (1880) p. 341. Die

Befriedigung des ersten Gläubigers konnte auch durch den Nach-

gläubiger erfolgen. Bei Demosth. (j. Fant. 12 S. 970 i. A. werden

Euergos und Nikobulos von Dritten, die auf das durch rpctot; ^::i Xüaei

au jene übergegangene Hüttenwerk schon vorher Geld geliehen zu haben

behaupten, aufgefordert yj y-of^iaaaUai la yj^ji^ixo.i'x TiavTct Ttctp' ccjtwv v.cti

ä-£}.i)Erv Y] otaXOaat acpöt? uTrsp wv IvezaXouv.

89 Demosth. g.' Fant. 5 S. 967 a. E. (Anm. 56). Auch die Pacht-

verträge pflegten auf bestimmte Zeit abgeschlossen zu werden. Zur

Annahme eines ständigen Einlösungsrechts des Schuldners (Hitzig S. 80)

liegt also kein Grund vor. Ebenso wird eine Kündbarkeit der Hypothek

von der Abrede der Kontrahenten abgehangen haben. Bei Ausleihung

öffentlicher Gelder konnte es sich empfehlen, die Hypothek für immer

unkündbar zu machen, wie bei der Stiftung des Kritolaos für Aigiale

I. G. XII 7 n. 515 Z. 22 f.

45*
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Rückkaufsrecht des Schuldners gewahrt wird; dafs dessen

Zustimmung dazu erfordert wird, ist unerweislich ^^^. Durch

Rückzahlung seiner Schuld innerhalb der Frist tritt aber

der Verkäufer nicht ohne weiteres in das Eigentumsrecht

zurück, sondern bedarf dazu des ausdrückliehen Rückkaufs '°\

der gegen eine Weigerung des Käufers gerichtlich erzwungen

werden kann , ohne dafs dafür eine andere Klage als die

allgemeine auv&r^xoiv irapaßaaetü? bestanden zu haben scheint.

Dagegen hat er, wenn er das Pfand endgültig dem Gläubiger

verfallen liefs und dessen Wert sich als höher herausstellt

als seine Schuld, auf Erstattung der Differenz ebensowenig

einen Anspruch als im entgegengesetzten Falle der Gläu-

biger ^"^.

Als Faustpfand kommen in der Regel bewegliche Sachen

^^^ Demosth. g. Fant. 30 S. 975, 18 oxt aoü xeXe'jovto; xal irjj,' oisTtsp

^iovy)[j.£))' ot'JToi TictXiv ä-£5op.£i)oc , }Afz xr^v [j.c(p-'jpt'av. Denn dats ^cp' oisTtsp

nicht auf den Preis bezogen werden darf, lehrt das Folgende. Die

gegenteilige Meinung von Hitzig S. 75 beruht auf seiner mit § 5 in

Widerspruch stehenden Behauptung, dafs Mnesikles an Pantainetos

ivX Xüaet verkauft habe, und der darauf fufsenden Mifsdeutung des aoü

xeXe'jovto; und der entsprechenden Worte in § 29. Denn der Verkäufer

an Euergos und Nikobulos ist Mnesikles, wenn er auch nur als Ver-

treter von Pantainetos handelt, vgl. Partsch BürgscJiaftsrecht I

S. 336 A. 1.

'^1 Gesichert für Tenos durch das Verkaufsregister (Anni. 62)

Z. 120 f., vgl. Hitzig S. 105 f.

'"- Das folgt aus der Verkaufsnatur des Geschäfts. In den beiden

Fällen bei Demosth. g. Fant. 16 S. 971, 5. g. Apat. 12 S. 896, 4 ist der

Käufer froh, sein Geld durch Wiederverkauf des Pfandgegenstandes

zurückzuerhalten, der im ersteren Falle erst bei späterem Verkaufe

einen höheren Preis erzielt, § 31 S. 975, 21. In dem anderen Falle hat

der Sprecher zwar von Apaturios anfser seinem Schiffe auch die Ruder-

sklaven im Xüoct gekauft und mit Beschlag belegt, aber nur i'v' sf tu

Evoeia Yi'yvotTo, za iXXdr.o^ia iv. tcöv uatotuv dr^. Also durfte Naber

Mnem. n. XXXII (1904) p. 86 f. keinen gegenteiligen Schlufs aus der

Stelle ziehen, so wenig wie aus Lysias n. örjfj. x<>-
'^ S- 595, wo gar

kein Pfandgeschäft vorliegt. Nichts gegen obigen Satz beweist C.I.A. IV

2 n. 11391', worüber Anm. 69 (anders Pappulias S. 38). Auf dem Pfand-

stein von Lemnos Revue d. elf. gr. XV (1902) p. 140 wird ein Haus

und Grundstück durch zweimalige Trpäais i. X. an denselben Gläubiger,

zuerst für 1000, dann noch für 1100 Drachmen abgetreten, offenbar wegen

seines das erste Darlehn weit übersteigenden Wertes.
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vor ^°''. Gestatten ^ie eine Nutzung, wie die Fabriksklaven,

die Moiriades dem Vater des Demosthenes verpfändet hatte,

so dient der Nutzungsertrag als Ersatz der Scliuldziiisen '"*.

Dafür verliert, wenn ein solches IM'and zugrunde geht, der

Gläubiger nicht nur sein Pfandrecht, sondern auch seine

Forderung ^^*'^. Dagegen kann diese durch den Untergang

eines Depositalpfands nicht berührt werden, sondern der

Gläubiger nur den VerpHichtungen des Depositars unter-

stehen. Wird das Pfand zur Verlallzeit nicht eingelöst,

so geht es aus dem Besitz des Gläubigers in sein volles

Eigentum über; doch scheint dieser nach Analogie des über

die Hypothek Gefundenen zur Herausgabe eines etwaigen

Überschusses des Erlöses aus dem Verkaufe des Pfandes

über den Betrag der Fordeiiing verpflichtet gewesen zu sein.

2. Bürgschaft.

Bürgschaft, 2776/], dient im attischen Privatrecht, wie

bereits ausgesprochen (S. 688) im weiten Umfange zur

Sicherung der Erfüllung von Verträgen , ist aber zugleich

selbst ein wenn auch in freiester Form abgeschlossener Ver-

trag zwischen dem, der die Bürgschaft übernimmt (sY^uacrOai,

davon kY(ur,~-q: der Bürge ^"''), und dem, dem sie bestellt wird.

Darum steht dem letzteren gegen den ersteren eine Klage

auf Erfüllung der Bürgschaft zu, oixr^ iyv'jrjc. Zur Be-

>«3 Über C. I. A. II n. 1039. 1040 s. S. 697 f.

1«* Demosth. g. Aph. I 24 fl". S. 821 f.

'°' Bei Lysias xay.ok. 10 S. 306 verzichtet der Sprecher auf Zu-

redeu eines Freundes darauf, ein ihm für eine Forderung verpfändetes

Pferd nach dessen Erkrankung zurückzugehen (dvccyeiv), erföhrt aher,

nachdem es tot ist, w? o'j or/.ottov i(y] 7.o,ataaci)c(i tö äpyüpiov. Dabei ist

doch einfacher, in der Usoi; mit Hitzig S. 96 Verpfandung, als mit

Pappulias S. 120 Trpäai; i~i X'Jast zu sehen, w()l)ei aber angenommen

werden mufs, dafs der Si)recher die Frist für die 'hoL-^wp^ liabe ver-

streichen lassen. Audi l)ei Demostli. a. d. Anm. 104 a. 0. ist von keiner

Forderung an Moiriades nach Verlust der Fabrik die Rede.

^"ö Dafür Eyyjo; nur bei Xenophon, der viel Unattisches hat, in

der pseudaristotelischen Oikonomik und dem unechten elften Briefe

des Aischines. Die Regel des Moiris S. 160 P. lypr^TT;; sei hellenisch,

Eyyu';; attisch, ist also gerade umzukehren.
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giünclung einer solchen ist Isaios Rede über das Erbe des

Dikaiogenes gegen Leochares, zur Begründung einer Para-

graphe gegen eine oi/-/; s-fcür^c die fälschlich Demosthenes

zugeschriebene Rede gegen Apaturios gehalten. Unter

den verlorenen Reden wird von Isaios eine a-oXo-ia i'crj'^i^

Trpoc "Eptxojva und von Lysias eine Rede -ph: Api3-oxf>aT-/;v

TTspl s-fi'u-/)? spavou genannt. Aber über die gedachte Be-

stimmung hinaus hat die Bürgschaft im attischen Prozefs-

recht eine weitgehende Bedeutung gehabt . teils als Ge-

stellungsbürgschaft, teils als Bürgschaft für Erfüllung des

Urteils in öffentlichen ebenso wie in Privatklagen. Und
zwar ist in beiden Fällen der Bürge in der Weise Einstand

für den Angeklagten oder Verurteilten, dafs er zu eventueller

Übernahme der vollen Rechtsfolgen, die diesen treffen, sich

verbindlich macht, selbst die Todesstrafe über sich ergehen

lassen mufs, wenn der, für den er bürgt, sich ihr entzogen

hat^^^ Der eigentliche Begriff der e^y-jt) ist also der der

Haftung für einen anderen , der die griechischen Bürgen

den Geiseln vergleichen läfst ^"^. So darf in dem ältesten

Falle von Bürgschaft in der Odyssee ^^^ Hephaistos aus der

1"'' Andok. V. d. Myst. 44 S. 22 von zwei im Hermokopidenprozefs

denunzierten ipjfovxo — xaTaXiTiovces toüs eyyjrjTci; ou; losi £v toI; aütoT;

hdyz'j^^ai h/ rjXztzt^ oüs r^yyjTrjaavto. Darum die Bereitschaft der Bürgen

für Agorat, mit ihm Athen zu Acrlassen, Lys. g. Ag. 25 S. 461. Un-

berechtigt ist danach der Zweifel von Caillemer It cautionnement iudicio

sistendi cansa in Me'moires de Vacad. de Caen 1876 ]). 541, oh mau
Kapitalstrafen über Bürgen verhängt habe. Aber [Demosth.] (j. Aristog.

1 87 S. 796, 10 ist von Partsch S. 372 nur aus Mifsverständnis hierher

bezogen worden, vgl. § 86 S. 796, 2. Und ebensowenig gehört Demosth.

g. Lept. 100 S. 487, 26 hierher (Partsch S. 24 f.), wo der Redner sein

lYyuwfjieOa •j-ia/vo'j,a£&o( durch den Hinweis auf das oben S. 180 be-

sprochene Gesetz zu gröfserer "Wirkung bringen will.

^°^ Diesen Charakter der griechischen Bürgschaft in helles Lidit

gesetzt zu haben, ist das Verdienst von Partsch Griechisches Bürg-

sdiaftsrecht I (Leipzig 1909). I'rühere Arbeiten sind Lecrivain h cau-

tionnement dans le droit grec classicpte {Mem. de Vacad. de Toulouse 1894)

und Beasley le cautionnement dans le droit grec anden (Paris 1902).

ioi>
)) 344 ff. Ein sonderbarer Gedanke von Gernet Bevue d. ct.

gr. XXIII (1910) p. 375 ff. war es, in der homerischen iyyjTj nicht Bürg-

schaft, sondern Vertrag durch Handschlag zu sehen.
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(iarantie, die Poseidon für die von Ares zu leistende Genug-

tuung tibernininit, die I3ereclitigung ableiten, falls Ares sich

dieser Leistung entzieht, an dessen Stelle Poseidon zu

binden , von der Gebrauch zu machen er aber Bedenken

trägt. Allein schon hier tritt die Entwickelung von der

persönlichen Haftung des Bürgen zu eigener Übernahme
der Leistung des Schuldners deutlich zutage. Denn wenn

Poseidon nun die ausdrückliche Zusicheiunggibt, im Garantie-

falle selbst die Genugtuung leisten zu wollen, und Hei)haistos

im Vertrauen auf diese Zusage den Ares losläfst, so dürfen

wir um so weniger leugnen, dal's jener damit nur ein mit

Übernahme der Garantie erlangtes Recht ausül»t. als auch

gegenüber einer Nichterfüllung dieser Zusage dem Hephaistos

kein anderes Zwangsmittel gegenüber Poseidon zustehen

würde als zuvor "'^. Jedenfalls mufste. sell)st wenn das

Versprechen des Bürgen ursprünglich auf Leistung oder

Gestellung des anderen ging, doch mit der Garantie fremden

Handelns die Zusage eigenen Handelns so frühzeitig sich

verbinden , dais im attischen Recht uel)en das Versprechen

des Bürgen, der andere werde leisten oder sich stellen,

gleichberechtigt die andere Fassung tritt, er. der Bürge,

werde leisten oder den anderen stellen ^^^ Inwieweit die

^'^ Anders urteilt Partsch, der in Poseidons Zusage eigener

Zahlung eine veränderte Rechtslage darum erblickt, weil Hephaistos

sonst ihrer gar nicht bedurft hätte (S. 21. 12). Aber erst durch diese

ausdrückliche Zusicherung wird doch des schwächeren Gottes Bedenken

gehoben, dafs er nicht daran denken könne, Poseidon im Kreise der

Götter zu binden. Darf überhaupt aus der Erzählung des Dichters

ein juristischer Schlufs gezogen werden, so kann es nur der sein, dafs

Poseidon mit Übernahme der Bürgschaft noch nicht die Pflicht über-

kam, die Genugtuung selbst zu leisten, nicht aber, dafs er dazu nicht

das Recht gehabt hätte (l'artsch S. 76).

^'^ Neben Yciwpmo a'jxöv -aüTa -ou^Octv Isai. v. Uilcaiog. E. 4 S. 89.

18 S. 99. 20 S. 100 oder EycuT^Ti; -/.axaa-rfjact'. — f^ [xtjv Ixxet'aetv Demosth.

(j. Timokr. 39 S. 712, 22 tritt zo'jz' a-j-ro? 7);j.Iv äTtooojaeiv lypiufj-evo;

g. Onet. II 10 S. 878, 23 und xoij-ov öt/J.io xivt cpaaxtiv d-oTei'ativ xai -aj-r'

k'Ci'^ÖL'j^oLi 11 S. 879, 4 (mifsverstanden von Partsch S. 159 A. 3), neben

ouTo; — r^ [j.Y)v -apaij-övciv (i\i.k v^uä-o) Plat. l'haid. 64 S. 119 D tritt

i-('prp'i\xvirA TL>x^i^ti'j zii dyopav Lysias (/. Fankl. 9 S. 734 und YCY'juivTo

[y.oti wfAoXoyo'JvJ rapsietv si; ttjv ßo'j/.Tjv y. Ayor. 23 S. 459, vgl. Plat.
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Auffassung der Iy^ut^ als Haftung auch durch die Ableitung

des Wortes sich stützen läfst, mufs dahingestellt bleiben ^^^.

Von dem Verbum kommt die Aktivform in bezug auf Bürg-

schaft nur in Zusammensetzungen vor. Insbesondere ist

-/7.TE7Yuav Tiva technisch in dem Sinne, von jemand Bürgen

für seine Gestellung vor Gericht fordern, i^s-fi'uav xiva jemand

durch solche Bürgschaft von persönlicher Haft befreien

(S.
66)i^3_

Ges. IX 11 S. 871 E. Danacli ist es unberechtigt, beidemal in der

letzteren Fassung nur eine sprachliche Lizenz (Partsch S. 64) oder den

Ausdruck eines verschiedenen Geschäftswillens (S. 165) zu sehen. Mag
der Bürge die Gestellung eines anderen in der einen oder anderen

Weise garantieren, so wird ihm die Möglichkeit, seiner Garantie nach-

zukommen, nur durch das ihm zustehende Recht, jenen in Privathaft

zu halten, gewährleistet. Von diesem Piechte ist im dritten Buche zu

reden.

"2 Partsch S. 48 f. deutet iyyjöisiJctt ,sich in die Hand geben'

und versteht ebenso bei der Verlobung unter dem ^/y'j(ö,a£vo; den, der

sich ein Mädchen in die Hand geben läfst. Wie der letzteren Er-

klärung die volle Formel i. yuvatxa s'^etv (S. 469) wenig günstig ist, so

der ersteren die stehende Verbindung entweder mit dem Infinitiv oder

mit dem Akkusativ der Person oder Sache, für die man sich verbürgt.

Von den beiden Stellen, an denen man früher den Dativ las, Isai.

V. Dil-aiog. E. 1 S. 99. 33 S. 108, ist die erste aus der Handschrift, die

andere von Schömann gebessert.

"^^ 'ElEyyuötv Demosfeh. g. Timolcr. 73 S. 724, 6 (mifsdeutet von

Partsch S. 91), sonst nur im Passiv ebenda 40 S. 713 i. A. Andok.

V. cl. Myst. 44 S. 22. Lysias g. Pankl 10 f. S. 7-35, und von der Be-

freiung aus Kriegsgefangenschaft Demosth. naoang. 169 S. 394, 9.

Ebenso otc7Y'jäat>a[ Isokr. Trap. 14 K. 8, im Passiv [Demosth.] g. Neaira

41 S. 1358, 28. Thuk. III 70. Gleichbedeutend auch die Substantiva

sieYyjTjSt; und oisyY'jTjai; Demosth. g. Timolr. 77 S. 725, 11 und 73

S. 724, 6. Aber bei Aristot. 4, 2 toütou? 5' l'ost oteyYuciv tou; -p-j-

Tczvsi? zctt Too; aTpaxTjyou; xal to-jc 'nm'xpyo'Ji evou; 'My,?^ E'jOuväv ^yy^T^TCt;

o' iv. ToO a'JTOÜ teXo'JS oe^ofjivo'j; ouTisp o'<. o-paTr^yot y.at o't i'JZTzapyoi ist

oieyyuc(v so viel wie sonst -/.ct-cyyuäv, da to'j-o-j; Objekt sein mufs. Ebenso

abweichend vom sonstigen Gebrauch heifst eleyyjötv Ttva bei Antiph.

V. Hcrod. Erm. 47 S. 727 gegen Bürgschaft aushändigen (anders Partsch

S. 90); bei Isai. v. Düaiog. 3 S. 88 ist ireyyjTjv d-oooövat nicht ver-

schieden von lyyjT^v 4., wenn andfers die Überlieferung richtig ist. Über

7.aT£yy'jö(v im Sinne in Verwahrung nehmen vgl. Aum. 93. Vielleicht

ähnlich gemeint ist [Demosth.] g. Aristog. I 60 S. 788, 17 l.aTrscovxo;

dvOpwTiCiU Ttvo; Tavaypaiou (zig "^6 oeOfjLiuxTjptov) Trpo; v.axEyyÜTjv gesagt. Mit
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Die Besprechung der Bürgschaft für Gestellung eines

anderen und für Erfüllung eines Urteils und im letzteren

Falle teils gleich bei Beginn des Prozesses, teils nach Fällung

des Urteils ist dem nächsten Buche vorzubehalten. In aus-

gedehntester Verwendung aber begegnet die Bürgschaft als

Sicherung für die Erfüllung von Verträgen^'*: vereinzelt

wird durch sie auch Garantie für einen erst abzuschliefsenden

Vertrag gegeben "^. In diesem wie in allen anderen Fällen

steht der Bürge neben einem Schuldner, für dessen Ver-

bindlichkeit gegenüber einem Dritten er die Haftung in

ihrem vollen Umfange übernimmt ^'^. Die Verträge, deren

Tartsch S. 66 iu der Stelle den Beweis zu finden, dafs xa-cYY'J/] noch

im klassiselien Griechisch Verhaftung sei, ist mir schon darum un-

möglich, weil die Rede für attische Kechtssprache überhaupt nicht zu

zeugen vermag. Und bei Polyb. V 16 Ttpo? sfxoai TofXavxa xaTeyyuT^aa;

ixE/.rjaev «-jto'j; ef; cp'j^.axTjV draya-CcTv ist xaTsyyjäv sicherlich nicht ver-

haften (Partsch S. 376), sondern hat die aus den Rednern bekannte

Bedeutung: Philipp fordert von Megaleas und Krinon Bürgschaft für

Zahlung einer ihnen auferlegten Bufi^e von 20 Talenten, läfst sie aber

sofort in Haft nehmen, aus der Megaleas bald entlassen wird, nachdem

Leontios Bürgschaft für ihn geleistet hat, während Krinon in ihr ver-

bleiben mufs. Andere Komposita von lyyuäv kommen für die Bürg-

schaft nicht in Frage, so -otpsYyväv, das bei Isaios bei Harp. u. -u^t'fi'rrpz

(Fr. 31 f. S.) bedeutet jemand durch Anweisung auf einen anderen be-

zahlen.

^" Auch für Kriegsschiffe, die der Staat an Chalkis vermietete,

mufsten athenische Bürger die Bürgschaft übernehmen, C. I. A. II

n. 809 c 42. 804 Bai.
"5 Nach [Demosth.] g. FolyM. 28 S. 1215, 22 erbieten Freunde

des Apollodor sich dem Polykles zu Bürgen dafür, dafs, wenn er bei

Ablösung des Apollodor in der Trierarchie das diesem gehörige Schiff-

gerät übernehmen wolle, Apollodor wegen der Abnutzung des Geräts

sich zu billigem Nachlafs am Preis bereitfiuden lassen werde. Denn
dafs es sich um Kauf des Geräts, nicht um Miete (l'artsch S. 57 u. ö.)

handelt, wie sie ja sonst vorkam li? 42 S. 1219, 25), darf aus der Höhe
des Betrags, den Polykles in Athen dafür zurücklassen soll, und aus

den Verhandlungen gefolgert werden, die schon vorher zwischen ihm

und anderen Freunden Apollodors gepflogen waren. Irrig ist die

Deutung der Stelle, zu der Dareste Plaid, civ. II j). 256 sich durch

§ 36 S. 1218, 4 verführen liefs.

^^^ Die Verbindlichkeit des Schuldners wird auch dadurch nicht

aufgehoben, dafs er den Bürgen nicht zur Übernahme der Haftung
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Erfüllung durch Bürgen gesichert werden soll, sind von der

verschiedensten Art. Parmenon und Apaturios stellen sich

dafür Bürgen, dafs sie dem Vertrage nachkommen wollen,

durch den sie die Entscheidung der zwischen ihnen schweben-

den Streitigkeiten Schiedsrichtern anvertrauen ^^'. Pan-

tainetos läfst sich von Nikobulos Bürgen dafür stellen, dais

nach seiner von letzterem angenommenen Proklesis die Ent-

scheidung ihres Rechtsstreits von der auf der Folter ab-

zunehmenden Aussage eines Sklaven abhängig gemacht

werden soll ^^^. Der ertappte aoi/6^ stellt Bürgen für

Zahlung des ausgemachten Lösegelds"^. Vorzugsweise aber

begegnet Bürgschaft bei Darlehnsverträgen ^^^, bei Pacht-

veranlafst, wie es in dem eben besprochenen Falle nach der Darstellung

des Redners den Anschein hat. Eine Schuld hat doch auch der

Kriegsgefangene, der für Zahlung des Lösegelds Bürgen stellt, dem

Gläubiger gegenüber, wenngleich er nicht dessen Rechtsgenosse ist

(anders Partsch S. 56 f.). Über den Fall des ertappten <j.o>.i6i s. Anni. 119,

über [Demosth.] g. Apat 10 S. 895, 21, um die Fälle bei Partsch 8. 289 f.

gleich hier zu erledigen, Anm. 120. Wenn aber bei Lysias .^. Pan]cL'J

S. 73 Nikübulos den von ihm als Sklaven in Anspruch genommenen

Pankleon auf freiem Fufse beläfst, nachdem dessen Beistände sich dafür

verbürgt hatten, ihn am nächsten Tage auf dem Markte zu stellen, wo

ein Bruder von ihm die gesetzliche Aphairesis (S. 040) vornehmen

werde, so macht er dies Zugeständnis zur Vorbereitung des eigent-

lichen Freiheitsprozesses, ohne dafs er rechtlich dazu verpflichtet ge-

wesen sein wird.

"^ [Demosth.] g. Apat. 15 S. 897, 7.

11« Demosth. g. Vant 40. 42 S. 978, 13. 27.

"» [Demosth.] g. Neaira 35 f. S. 1367. Dafs der P^ntlassene selbst

für das Lösegeld haftet, wird aufser Zweifel gestellt (gegen Partsch S. 30)

durch
ä'f

(tjOiv ib? äjtoocuoov-a und seine Befreiung von dieser Verpflichtung,

falls er mit der ypatpTj äoiV.w; etpySryvat (S. 434) durchdringt, brauchte

nicht ausgesprochen zu werden, weil sie selbstverständlich war. Wenn
die Bürgen, die für die Geldbufse haften, im Falle der letzteren Klage

die weitere Verpflichtung haben, den Kläger für den Fall des Unte,--

liegens zur Verfügung des Gegners zu stellen, so liegt eine deutliche

Spur alten Rechts schon darin, dafs jener nicht von der gesetzlichen

Strafe für ixoixda getroffen wird, sondern der Selbstrache des Beleidigten

verfällt, clie nur darum, weil sie vor dem Gerichtshof auszuüben ist,

insofern einer Beschränkung unterliegt, als sie sich nicht des Schwertes

bedienen darf.

120 Die Belege s. Anm. 179 f. [Demosth.] g. Lahr. 8 S. 925, 16.
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und Mietverträgen ^-^ bei Werkverträgen'-^, endlich bei

Kaufverträgen^-^, die alle im wesentlichen nach gleichen

Gesichtspunkten behandelt werden , mögen sie zwischen

Privaten geschlossen werden oder der eine Kontrahent eine

staatliche, Tempel- oder Gemeindebehörde sein. In die Ver-

tragsurkunde wurden die Namen der Bürgen eingetragen'^'^,

was als Ersatz für die P^rklärung der Bürgschaftsübernahme

galt , auch wenn der Bürge nicht selbst an der Errichtung

der Urkunde teilgenommen hatte '--^ Besondere Verträge

zwischen dem Bürgen und dem. für den er bürgt, sind nicht

bezeugt. Nur Piaton gebietet, über jede Bürgschaft in

Gegenwart von drei oder fünf Zeugen je nach der Höhe der

Summe, für die gehaftet wird, einen schriftlichen Vertrag

abzuschliefsen, in dem der Bürge seine Zustimmung zu dem
ganzen Rechtsgeschäft bekundet ^^'''. Die Zahl der zu stellenden

15 S. 928 i. A. -/cAcüovTo? to'jto'j y.at ävotocyo'jivo'j -z-avt' laecii}«; u.ot -A

8r/.aia -/.m'j. ttjv auyypacpT^v gehört nicht hierher, da Lakritos keine Bürg-

schaft übernommen hat, vgl. Partsch S. 101 ff. Ob dvaoE^^saDott auch in

attischer Rechtssprache, so wie in Gortyus, technischer Ausdruck für

r bernahme der Bürgschaft war, bleibt trotz der Anführungen aus

Antiphon Lex. Seguer. I S. 82, 29 und aus Menander bei Suidas u.

i-AW/rj;, zweifelhaft. (Über die 'x-AW/y. in Delos v. Schöffer de Deli

iiisulac rebus p. 144 f.) Die syyjr^Tcti tt^; TfaTrs^T^;, an die der Sprecher

der liede gegen Apaturios nach § 10 S. 895, 17 nach Zusammenliruch

der Bank des Herakleides das Pfand abgibt, das er für ein von Hera-

kleides gewährtes und von ihm garantiertes Darlehn mit Beschlag

belegt hat, können nicht blofs für ein einzelnes Geschäft, wie Philippi

N. Jahrb. f. Philol. XCIII (1866) S. 825 ff', meinte, sondern für die Ver-

pflichtungen der Bank überhaujit garantiert haben, und sind wohl mit

Beasley p. 31 und Beauchet p. 465 für Teilhal)er der Bank zu halten.

''•^' Vgl. die Anm. 297 f. angeführten Inschriften.

122 Das Nähere zu Anm. 336 f.

1-^ Hyper. fj. Athen. 20 C. 9 iv. xoü ahtXv \ot -ov Nixwva ü-ep £]aoö

r/Y'jT^TTjV nach der sachlich gebotenen Ergänzung von Blafs, die ähnlich

schon von Weil gefunden war.
»•^'i Z. B. [Demosth.] g. Apnt. 22 S. 899, 22. 35 S. 904 i. A. llyper.

f/. Athen. 8 G. 4, wo Nikon Bürge ist nach der notwendigen Ergänzung

in § 20 C. 9 (Anm. 123).

'"-^ Wie nach [Demosth.] fj. Lahr. 15 S. 928 i. A. Lakritos. der

freilich nicht eigentlich Bürge war, den Vertrag schrieb und unter-

siegelte.

1-^ Ges. XII 7 S. 953 E syY'iy^v '»jv civ eyy'jä-at xi; oiappr^or^v iyy'jctattiu
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Bürgen wird bei Privatverträgen der Übereinkunft der Par-

teien überlassen worden sein , bei Verpachtungen und Ver-

dingungen von Seiten des Staats oder der Gemeinden von

dem Ermessen der Behörde abgehangen haben, die auch

darüber zu befinden hatte, ob die angebotene Bürgschaft

ausreicheod sei ^^\ Bei der Gestellungsbürgschaft wurden
in öffentlichen Klagen zur Befreiung von der Haft drei

Bürgen der gleichen Steuerklasse (zb ih-h zikoc -öXoDvtsc)

gefordert ^-'^. Ist eine Mehrzahl von Bürgen bestellt, so

haften sie solidarisch, soweit nicht eine Verteilung der

Haftung auf die einzelnen vereinbart ist '2^.

Geht die Bürgschaft auf eine Leistung des Schuldners,

so kann der Gläubiger, wenn diese nicht rechtzeitig erfolgt,

sofort gegen den Bürgen klagbar werden , ohne vorher ein

Rechtsmittel gegen den Schuldner selbst in Anwendung zu

bringen. Es genügt die Feststellung, dafs der Schuldner

seine Verpflichtungen nicht erfüllt hat. Darauf gründet

der Sprecher von Isaios Rede über das Erbe des Dikaiogenes

seine Klage gegen Leochares, der die Bürgschaft für eine

Zusage des jüngeren Dikaiogenes übernommen hatte, wie-

wohl Dikaiogenes in Abrede stellte, die behauptete Zusage

gemacht zu haben 1^". Nur eine Mahnung ging wohl in

Trjv 7ipö(;tv TcöcGotv oioij.oAoYO'JiJ.cvo; £v C'jyypacp^ xcti svavxtov ij.aprjfituv xtÄ.

Vollstreckung verstellt unter 7rp5?is Partscli S. 215 mit Berufung auf

Papyri der Ptolemaierzeit.

^^T C. 1. A. IV 2 n. 1054 g A Z. 17. Vgl. I. G. VII n. 1739 Z. 7.

10 (Tbespiai). XIV n. 645 Z. 104 f. (IIeral<leia). Für Zahlung einer Schuld

an den Staat soll nach einem Gesetz des Timokrates die angebotene

Bürgschaft vom Volk geprüft werden, Demosth. //. Timolo: 39 S. 712, 22.

128 Demosth. rj. Timokr. 144 S. 745, 12.

1-^ In dem Falle, der Isaios Rede über Dikaiogenes Erbe zu-

grunde liegt, wird der volle Anspruch gegen Leochares erhoben, wie

wohl neben ihm noch Mnesiptolemos gebürgt hat, vgl. Partsch S. 254 f

^^^
§ 1 S-etor) — oü TTOtei Aixatoyevrjs S ^\t.o\6'^z\., oixaCo|X£r)a AcioyofpEt

lyyur^T-ji y£vo[i.£vo) Aixatoyevou; oj;-£p dvciüfAoaotaev. Gegen die Bestreitung

der behaupteten Zusage durch Dikaiogenes wendet sich der Sprecher

§ 20 ff. S. 100 f. Im Falle der Rede gegen Apaturios stand fest, dafs

Parmenou, als dessen Bürge der Sprecher in Anspruch genommen war,

sich aufser dem Bereiche der attischen Gerichtsbarkeit befand.
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der Refzel der Erhebung der ot/.-/; i-;';'jr,: voraus '^^ Die

Forderung auch an den Bürgen richtete sich zunächst auf

Erfüllung der von ihm verbürgten Leistung, im Falle bei

Isaios also auf Erstattung von zwei Dritteln der von Dikaio-

genes bisher besessenen Erbschaft, die dieser nach Be-

hauptung des Klägers in einem gerichtlichen Vergleiche

zugesichert hatte ^^^. Nur wenn ein Urteil auf die ge-

schuldete Leistung durch die Natur der Sache ausgeschlossen

war, konnte lediglich auf Schadenersatz in Geld erkannt

werden. Dafs die ^'erpt^ichtungeu des Bürgen auf die gleiche

Zeit sich erstrecken wie die des Schuldners, lassen auf eine

Mehrzahl von Jahren abgeschlossene Pachtverträge erkennen,

in denen zwischen beiden kein Unterschied in bezug auf ihre

Dauer gemacht wird ^^^. Zwar ist in der Rede gegen Apa-
turios von einem Gesetze die TJede, das die Geltung der

Bürgschaft auf ein Jahr beschränkt, -y.: £776«; s-stsio-jc -.hm.

Aber ganz abgesehen davon, dal's nach den Worten des

Redners es für wenig anständig galt, sich durch Berufung

auf dies Gesetz seiner Veriitlichtung zu entziehen, meinte

131 [Demosth.] g. Apat. 25 f. S. 900, 24 ff. mit den Bemerkungen
von Partsch S. 190 f.

132 Vgl. § 34 S. 108 lir)\j.a<. ouv 'jixwv v.rt.-OL'lr^'dzi'j^)'xi Asw/^VjO-j; i'v'

'2 Tjjxrv Ol -rjoycivot v.oLzih.Tzov xo;j.iaw|i,c>)c( v.ot' o'j u'jvov -rä Ö'/'jiiol-'x ccjtiöv

£/ü);j.£v ctÄ/.öt xotl T7. yrji^ij.ot.-oi.. Die ^Vorte mit Partsch S. 203 blofs so zu

deuten, dafs durch ein Urteil gegen Leochares ein Druck auch auf

Dikaiogenes zur Erstattung der zwei Drittel der Erbschaft ausgeübt

werden sollte, vermag ich um so weniger, als nach § 27 S. 104

Leochares bereits Teile der Erbschaft an sich gel)racht hatte. So
grofse Vorsicht auch einem Plaidoyer des Isaios gegenüber geI)oten

ist, so liegt doch wenigstens darin kein Grund zu besonderem Mifs-

trauen, dafs die Piede sich vorzugsweise gegen Dikaiogenes wendet;

das war für den attischen Gerichtsredner durch die Vorgeschichte des

Prozesses geboten. Inwieweit freilich gegenüber Leochares Ableugnung
der Bürgschaftsübernahme ihre Xichterwähnung in der Aufzeichnung

der Kläger (§ 25 S. 103) durch die beigebrachten Zeugnisse gedeckt

wurde, läfst sich nicht beurteilen; gegen ihn sprach jedenfalls die

eben hervorgehobene Tatsache. Die Angabe von Pollux VIII 33 aber

ist auch durch die scharfsinnige Kombination von Partsch S. 206 f.

nicht genug aufgehellt, um Beweiskraft zu besitzen.

»33 C. I. A. II n. 565 Z. 2 f. 14. n. 1058 Z. 20 äy-pr,-/^; toO 7rotr;a2iv

"za •[tyrjd'j.ixvi'x 'K;r^7.''c(; 'A'i'.ovctto; ev toT /povcrj toj ytyootij.ijLEvo).
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es gewifs nur deren Beschränkung auf ein Jahr von dem
Fälligkeitstermine ab^^*. Für die Leistung, die der Bürge
für den Schuldner zu machen hatte, mufs ihm ein Regrefs

gegen diesen auch im attischen Rechte ebenso zugestanden

haben , wie ihm die Möglichkeit . der übernommenen Ge-

stellungsbürgschaft zu genügen, durch die Berechtigung, den

Verbürgten in Privatgewahrsam zu halten, gewährleistet

war (Anm. 111).

Den Zusammenhang mit der ^'i^-or^ in ihrer ursprüng-

lichen Bedeutung bringt der Sequestervertrag ^^-^ in

seiner Bezeichnung mit jxscrsyYDasOat oder auch fiesc-y-j-uotjaöai

zu deutlichem Ausdruck. Man versteht darunter eine Ver-

einbarung zwischen zwei Parteien dahin , dafs der einen

eine von der anderen bei einem Dritten niedergelegte Summe
(aeasYYur^aa, txsasYYur^dsv ) dann zufallen soll, wenn jene eine

bestimmte Bedingung erfüllt, während sie andernfalls an

den Deponenten zurückfällt ^^'^. Für ixtaz'cprlijdcii wurde

auch l-iTioia-iBsaDai gesagt ^^^; die Bezeichnung der Mittels-

person als [xsceYYuoc ist nur aus Grammatikern zu belegen '^^.

'3* So schon PhUner II S. 367 vor Partsch S. 253, der noch einen

andeien Ausweg angibt, den ich niclit für gangbar halte. Der Ein-

wand, den Caillemer la pre'scription u Athhies (Et. s. l. ant. jxir. VII)

p. 20 von der Erbpacht hernimmt, verfängt nicht, da auch bei dieser

mindestens jahrliche Zahlung der Pachtsumme vorgesehen war.

^^'' Caillemer behandelt das Sequestrum in d. Anm. 220 angef.

Abhandlung als Art des Depositum, und ihm folgt Beauchet, wiewohl

sein Zusammenhang mit der
i'i'i'->7t

schon im Att. Proc. richtig ei--

kannt war.

^^® Danach heifsen ficScYyur^cifXcvoi sowohl die Versprechengeber,

wie bei Antiph. v. Chor. 50 S. 792 (wo Platner II S. 364 sehr mit un-

recht unter Zustimmung von Blafs und Jernstedt durch Streichung

von xat die fi.£a£YY'jTjac«[j.£voi mit denen, itap' ou ixi%r^ xä y^ji^ixa-za iden-

tifiziert) als die Versprechensempfänger , wie Isokr. ff. d. So2)h. 5 K. 3.

Demosth. g. Boiot, v. Kam. 3 S. 995. 21. .M£a£y)"joO;j.at und !i.£a£yY'jio;jLo:

ist bei Isokrates, Piaton (Anm. 141) und Timaios S. 178 Ru. überliefert.

^^^ Lysias bei Harpokr. u. d. W.
138 Pollux VIII 28. Lex. Seguer. V S. 279, 3. Hesych und Suid.

u. d. W. Das Aktivum [j.£a£yyuc(v ist erst aus ganz späten Glossaren

nachgewiesen, was man im Zusammenhang mit der oben (S. 708) kon-

statierten Tatsache bezeichnend finden wird.
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Gebrauch von diesem Vertrage finden wir namentlich zur

Gewährleistung solcher Zusagen gemacht , deren p]rfüllung

auf dem Kechtswege nicht zu erzielen war. 80 wird nach

Deniosthenes von Mantias eine Geldsumme für Plangon,

wenn sie einen Eid in seinem Sinne leistet, so nach Lysias

von Ergokles drei Talente für die Redner hinterlegt, wenn
sie seine Freisprechung durchsetzen und auf seine Anklage

verzichten ^^''. Nach einem Grammatiker kam das \xBaz'('(^r,\xrj.

auch als Hinterlegung eines streitigen Guts durch die Par-

teien bei einem Dritten vor, der dasselbe der siegenden

Partei auszuhändigen hatte ^^°, ohne dafs man darum zu der

Annahme berechtigt ist, dafs im Prozesse die Sequestrierung

verfügt zu werden pflegte, um die streitige Sache einer

unberechtigten Einwirkung der einen Partei zu ent-

ziehen ^^^

Zu einem Rechtsstreite gegen den asasYYuo; konnte das

Verfahren dann führen , wenn er die Herausgabe des

[isas-- "jr^aa nach Erfüllung der von den Parteien vereinbarten

Bedingung verweigerte; es wird dann gegen ihn wohl die

or///; Iyy'jTjC, nicht die oUr, ~arj'y:m-rx\)rf/.r^z in Anwendung ge-

bracht worden sein ^'*^. Rechtsstreite zwischen den Kontra-

henten selbst, zu denen insbesondere die Frage Anlafs geben

konnte, ob die vereinbarte Bedingung erfüllt sei oder nicht,

werden auf dem W^ege der allgemeinen 01/.-/; -czpctßaasojc

3'jvt>-/;y.üjy entschieden worden sein. Aber zu ihnen konnte

es um so seltener kommen, je mehr für die Wahl des Ver-

fahrens der oben bezeichnete Gesichtspunkt mafsgebend war.

"9 Lysias g. Philoh: 8 S. 838. Demostli. u. Antiph. a. a. 0. In

übertragenem Sinne steht ixsssy-fJ^/i-'-a bei Aisch. g. Ktes. 125 S. 516,

vgl. 114 S. 505, und bei Isokr. Fanath. 13 K. 5.

"0 Lex. Seguer. IV S. 191, 14.

"i So Beauchet p. 338, weil Piaton Ges. XI 1 S. 9141) für den

Besitzstreit über ein Gut, das nicht in den Registern der Behörde ein-

getragen ist, Sequestrierung durch die drei ältesten Mitglieder der Be-

hörde bis zum Austrage des Rechtsstreits vorschreibt. Dagegen mit

Recht Bartsch S. 339.

J*2 Für ersteres Bartsch S. 338.
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3. Darlehen und Leihe.

Zwischen Darlehen und Leihe hat der griechische Sprach-

gebrauch keinen scharfen Unterschied gemacht. Zwar stellt

Aristoteles Savsiaixoc und yjjf^aic unter den l/.ouaia suvaXXayaaTa

nebeneinander (S. 683). Aber das letztere Substantiv be-

zeichnet ebenso wie der Verbalstamm ypa- (mit dem Präsens

xt/pr^ai), von dem es abgeleitet ist. nicht blofs die Leihe,

sondern auch das Darlehen, insbesondere das unverzinsliche

(/zTo/ov; ^*^. Aber in dem Wortbegriffe liegt dieser Neben-

sinn ebensowenig wie in dem zu dem gleichen Stamme ge-

hörigen yjAoc , attisch '/[Aua; ^**, das überhaupt die Schuld,

wie x^j-qa-rr,:; den Schuldner ebenso wie den Gläubiger be-

deutet ^^^. Dagegen nur vom verzinslichen Darlehen {i-(-

^*^ Vom unverzinslichen Darlehn Demosth. n. ttccquttq. 169 f.

S. 394, 13. 16 mit Schol. Lysias v. Arist Verm. 22 S. 624. 24 S. 628,

vgl. [Demosth.] g. Nikostr. 12 S. 1250, 11 täv /.-ojij.a-tov aoi täv ^,ajüv

7.iypr^ij.i Ti ßouXet, ÖEvra toü iizO.omo'J äpppi'ou Sao'j ^vosl aoi, ivtauTOv

dtoy-d) yrjfpdoLi toT äpyjpuij. Wenn in der Rede gegen Timotheos von

den Darlehen des Pasion zum Teil nur oavet^siv (§ 22 ff. S. 1191, 2 if

.

55 S. 1200, 21. 58 S. 1201, 22), zum andern Teil wechselnd y.i/jAyon und

oavct'rew (§ 6 S. 1186, 15. 8 S. 1186, 25 vgl. mit 7 S. 1186, 18. 44 S. 1197,

17, § 18 S. 1189, 14 vgl. mit 21 S. 1190, 17. 20), von ihrer Gesamtheit

aber oavci'Cetv (§ 44 S. 1197, 13) gesagt wird, so ist die gi'ofee Wahr-
scheinlichkeit dafür, dafs für alle Timotheos verpflichtet war, Zinsen

zu zahlen, wiewohl ihrer nirgends Erwähnung geschieht. Wären sie

aber zinslos gewährt worden, so würde Apollodor das hervorzuheben

nicht versäumt haben. Nach dem Gesagten ist die Lehre von Heraldus

Änimadv. II 24, 4 p. 175 zu berichtigen, der Meier und noch l'hilippi

a. d. Anm. 10 a. 0, p. 8 folgten, ypsio; und die verwandten Wörter

bedeuteten im Gegensatz zu octvtiov und seinen Sippen das unverzins-

liche Darlehn, beide Wortreihen aber würden miteinander verwechselt

und vom Darlelin überhaupt ohne Rücksicht auf seine Verzinslichkeit

gebraucht.
^** Xpitu? schreiben die Attikisten Phryu. S. 391 Lob. und Moiiis

S. 403 P. vor und bezeugt für Piaton und Demosthenes Eustath. /u

N S. 939. Bei letzterem ist es auch aus den besten Handschriften

hergestellt, während bei Isokr. d/uägr. 14 K. 10 noch ypso; steht.

^*^ Die Doppelbedeutung äes Wortes notieren schon Harpokr. u.

ypr^arat. Pollux III 85. Lex. Seguei'. V S. 316 u. a. In den demo-

sthenischen Reden heilst es überall Schuldner mit Ausnahme d. R.

g. Apat. 6 S. 894, 6. 11. 9 S. 895, 4. Unrichtig sagt Schol. Aristoph.
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-oxov ^•*'') wird o7!ve'.ov mit seinen Sippen gebraiu-ht . o7.veu<'>

und öotvsia-T^? von dem, der es gewährt, oav£uo;x7.i von dem,

der es aufnimmt ^-^^ Eine eigene Art von Darlolieii be-

zeichnet sVyctvoc; von dieser ist besonders zu handeln.

Von den auf uns gekommenen Reden ist zur Begründung

einer Klage auf Kückerstattung von Darlehn die Demo-
sthenes zugeschriebene Mode gegen Timotheos ^^'^ gehalten,

für Einreden gegen solche Klagen Demosthenes Rede für

Phormion, und die pseudodemosthenischen gegen Lakritos

und gegen Phormion (S. 633). Eine Schuldforderung, die

aber durch eine oi'/r, ßXa'ß-/;? erhoben ist, betriift auch die

Rede gegen Dionysodor (S. 652. 657), eine Einrede gegen

eine solche Klage die Piede gegen Apaturios (S. 650). In

den letztgenannten vier Reden handelt es sich überall um
Seedarlehn. Von den verloren gegangenen Reden waren für

eine Klage /psiuc geschrieben Lysias Reden gegen den

Sokratiker Aischines und gegen Archebiades , wie auch ein

paar Bruchstücke desselben Piedners, die Rutiliiis Lupus

bewahrt hat, aus einer Rede solchen Inhalts entlehnt zu

sein scheinen ^^'^.

Wölk. 241 'Ai^r^vatoi tou; [jiv oavcicfTi; -/j^-ipza^ '/lyouni, zo'K ok ^'^zOI-zol^

/rjZM-^vj.izr/.t v.al yrvcwaTa;. Die Ausdrucke kommen erst bei Späteren vor.

'•*ö [Demosth.] g. VohjTc. 17 S. 1212 i. A. octv£'.aot,acvo; iyw dfpyVy'.ov —
-£v:£7.a'!oc7.a ,av7.; ^-itov.ov (so Schäfer für i-\ tov.ov der Hdschr.). Poll.

VIII 141. Aber toxo-. s-itc/.ot bei Plat. Ges. VIII 9 S. 8421) sind Zinses-

zinsen. Für seineu Staat untersagte Piaton Geld auf Zinsen auszuleihen

bei Verlust des Kapitals Ges. V 12 S. 742 C , wo der Zusatz von ztX

iv/,w zu octvct^c'.v ebenso durch die Absicht des Philosophen motiviert

ist wie £7:iT07-ov bei [Demosth.] durch den Gegensatz zu dem folgenden

VOI'JTf/.o'v.

1^^ Die Bemerkung Lex. Seguer. V S. 239 i. A. Etym. M. S. 248,

23, dafs der Unterschied zwischen Aktiv und Passiv nicht immer ge-

wahrt werde, findet im Sprachgebrauch der Redner keine Bestätigung.

148 jjm- diese Rede führt darum in nnsern Handschriften die Auf-

schrift /[JJw;, wofür ihzMt im Zitat bei Ilarpokr. u. y.cty.oTcyvnöv nur ein

Schreibfehler ist. Die Rede für Phormion ist gegen eine v./.r^ ä-fopar^;

gerichtet, worüber vgl. Anra. 181.

"9 I 15 S. 54 und II 4 S. 84 R. (Fr. 289 und 292 S.). Von neueren

Arbeiten haben schon die Schriften von Salmasius de usuris, de modo

nsiiranan und de foenore trapesitico die einschlagenden Fragen ein-

Lipsius, Attisches Recht. 46
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Der Darlehnsvertrag kaun wie jeder Vertrag entweder

mündlich oder schriftlich geschlossen werden ; im letzteren

Falle heilst er und die Sclmldurkunde 31)77^7.91^ im engeren

Sinne, später auch 7£ipo7pacpov'^''; im ersteren Falle heifst

das Darlehen bei Späteren dau77pa'-pov oder /stpoooTov. In

einem wie dem anderen Falle pflegten Zeugen zugezogen zu

werden, die bei schriftlichem Vertragsschlusse in der Urkunde
namhaft gemacht werden. Den Beweis dafür liefert die

alles einzelne regelnde Urkunde über ein Seedarlehn, die

samt dem Zeugnis der zu ihrer Abfassung und Niederlegung

bei einem Dritten Zugezogenen in der Rede gegen Lakritos

erhalten ist (Anm. 32). Von Zuziehung von Zeugen oder

Bestellung einer Sicherheit konnte natürlich gegenüber nahe

befreundeten oder besonders vertrauenswürdigen Entleihern

abgesehen werden. Auch die Trapeziten durften auf solche

Sicherstellung verzichten, weil ihre Geschäftsbücher (7pau.;x7.T7.

Tpa-äsCraza) in solchem Ansehen standen, dafs eine Elintragung

gehend erörtert. Dann Böckh Sth. 1^ S. 179 if. C'aillemer le contrat clv

pret a Athene.^ {Etudes s. 1. ant. jur. d^Ath. IX, Paris 1870) und über

Bodmereiverträge de Vries de focnoris uautin contractu apud Atticos

(Leyden 1843). Dareste du pret a la (/rosse chez les Athe'niens (Paris

1867 , Übersetzung der vier pseudodeinosthenischen Reden mit Ein-

leitung). H. Sieveking das Seedarlehn des Alterthums (Leipzig 1893).

^^^ Xetfioypot'^ov kommt in der Literatur zuerst bei Polybios, auf

Papyri seit Mitte des dritten Jahrhunderts vor, Mitteis Römisches

Frivatrecht I S. 296 A. 12. Danach ist die seit Salmasius viel ver-

handelte Frage, wodurch sich das Chirographum von der Syngraphe

unterschieden habe, für das attische Recht gegenstandslos. Willkür-

lich trug Salmasius die Scheidung in [Demosth.] g. Dionys. i. A. /.o(|3cbv

ydtp dpY'jptov '^ocvepov xal Ö;j.o/.oyo'J|A£vov £v ypot^ay-ocrtiotto vjoiv ya/.xotv ctuvr^-

\j.hnn 7.G(t ,3'jß/,iot(o ;j-'.7.pw rctvj ttjv c/;jLo?.oy(o(v y.o-ojSi.v-.z hinein und folgerte,

dafs das Cheirographon auf Papyrus, die Syngraphe auf Wachstafeln

geschrieben worden sei. Die Verschiedenheit des Materials wird dam.t

allerdings richtig getroffen sein, wenn auch ypaai/c-ciotov so wenig wie

Ypc<;j.tj.aT£Tov an sich auf ein bestimmtes Schreibmaterial geht; xai läfst

die Wahl zwischen beiden Möglichkeiten. Richtig urteilte im wesent-

lichen Gneist S. 478 f., dessen Berufung auf E. g. Zenoth. 16 S. 886, 24

aber durch die Berichtigung der Lesung hinfällig geworden ist. (Irrig

deutete die Worte Dziatzko Untersuchungen über antikes Buchu-esen

S. 42 A. 1.)
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in sie die Ausstellung einer a-j-i-Yr^^'f^ vertrat'^'. Darum
konnte Apollotlor, der Sohn des Trapeziten Pasion, auf

Grund der Bücher seines Vaters mehrere Schuldklagen er-

heben ^^-, wiewohl gerade dieser in einer Klage , für die

Isokrates seinen Trapezitikos geschrieben hat, eines schweren

Vertrauensbruchs beschuldigt war. Über die Einrichtung

dieser Geschäftsbücher geben uns ein paar Stellen der für

Apollodor geschriebenen Reden Aufschlufs: bei jedem Dar-

lehn, das Trapeziten gewähren . wird neben der Person des

Empfängers, dem Betrage und dem Zeitpunkte des Darlehns

auch der Zweck, zu dem es gegeben wird, genau vermerkt:

soll das Darlehn nicht sofort, sondern erst zu einem späteren

Zeitpunkte an einen Beauftragten des Schuldners gezahlt

werden , so war auch dessen Namen in die Eintragung

(u-opLv-/;|jia) aufzunehmen und er dem Trapeziten j)ersönlich

vorzustellen ^^^. Ebenso war zu verfahren, wenn dem Tra-

peziten Geld zur Aufbewahrung mit dem Auftrag übergel)en

wirdj es an einen Dritten zurückzuzahlen; es ist dann neben

^^^ Isoki". TraX)ez. 2 K. 2 ra aufAßoÄaia lä -pö; tou? l-i tccT; zpoi-A'^on^

i'vc'j actpripiov YiyveTa'. — v.ciX ~a<jzo\ oiä t/jv xr/vr^v ooxoüaiv slvai. 58 K. 27.

[Demostil.] g. Timoth. 2 S. 1185, 12 xoc'-ot aoct/ivTo; jxsv to'jto'j (Timotheos)

ö.TMiJ.'iio v.al T(j) ~rj.-rj\ TW cu.iü tö a'jij-i'jo/.aiov' o'jts y^p '"'
^'^^/.'-'f'",^

rnzc, [itza

[AccpTuptov 300J-/.E — eiuc Äufscrung, die nicht sowohl ein Bedenken gegen

die Berechtigung des Vertrauens, als gegen die materielle Sicherheit

der gewährten Darlehen zum Ausdruck bringt. Wenn in derselben

Rede § 33 S. 1193 a. E. 42 S. 1196, 15 die Beweiskraft der Eintragung

durch das Zeugnis des bei der Auszahlung tätigen Geschäftspersonals

ergänzt wird, so ist es darum nicht berechtigt, mit Philippi K. Jahrb.

f. Phil. XCIII (1866) S. 611 ff. diesen Büchern keine höhere Beweis-

kraft als anderen Aufzeichnungen beizumessen und sie nur als schrift-

lich fixierte Unterlagen für die Zeugenaussagen gelten zu lassen.

Ebensowenig liegt in den Worten des Isokrates, dafs bei Abschliefsung

von Geschäften mit Trapeziten Zeugen nur darum nicht zugezogen

wurden, weil der Bankverkehr ohnehin die Gegenwart von Leuten mit

sich brachte, die als Zeugen dienen konnten.

^'''^ Demosth. g. Phorm. 20 S. 9.50, 21 (S. 6-57 A. 79). 36 S. 956 i. A.

^^^ [Demosth.] g. Timoth. 5 S. 1186, 6 oi Tpa-cCiTctt £(iu!)c«atv ur.o-

[AVTjact-a Ypacjsai^at üjv ts oiooctai f^A^^xrL-i. y.al et; o it xai oiv ä'v ii; -rtlfr^Tat.

Einzelbelege dazu im folgenden, § 6 ff. S. 1186, 16 ff. 30 S. 1193 i. A.

59 fl\ S. 1201 a. E. f.

46*
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dem Namen des Hinterlegers und dem Betrage der hinter-

legten Summe auch der Name dessen einzutragen , an den

die Zahlung erfolgen soll, und wenn dieser ihm unbekannt

ist, auch der Name dessen zu vermerken, der ihm den zum
Empfang Berechtigten vorzustellen hat ^^*, falls nicht etwa

die Legitimation durch ein versiegeltes Schreiben des De-

ponenten als Erkennungszeichen (öuij.ßo>vo?) verabredet ist ^^^.

Von der durch eine Bank geleisteten Zahlung begegnet

schon im attischen Sprachgebrauch der Ausdruck oiaYpa'f^iv ^^^.

Die Höhe der Verzinsung war durch Vereinbarung der

Kontrahenten festzustellen. Denn ein Gesetz des Solon ge-

stattete, sein Geld so auszuleihen, als jeder wollte ^^". Am
häufigsten finden wir im Zeitalter der Redner eine Ver-

zinsung zu 12 "/o (i-i opa/fif,) ^^^, die aber Demosthenes als

eine mcäfsige bezeichnet, wenn er in seinen Reden gegen

Aphobos bei Berechnung des Ertrags, den die von seinem

Vater hinterlassenen Kapitalien liefern konnten , diesen

wiederholt nur zu 12°/o ansetzen zu wollen erklärt *^^.

Doch erwähnt er selbst an anderer Stelle einen Zinsfufs

von lO^lo, der auch in einem Bruchstück des Redners

Moirokles als besonders niedrig in Gegensatz zu dem Wucher-

"4 [Demostil.] g. KaUijjp 4 S. 1236 a E.

155 Vgl. Plaut. Cure. II 3, 66 (345) ff. III 40 (411) ff. Baceh. II 3,

29 (263). 93 (327) ff. mit Goldschmidt Ztschr. d. Sac-Stift. X (1889)

S. 380 ff., der aber das a'j(Aßc-Xov bei Lysias v. Arist. Verm. 25 S. 630

nicht mit Egger Me'moires (l'hist. anc. p. 132 hätte hierher ziehen sollen.

^^^ Harpokr. u. oictypct'LocvTo? " Aeivapyi; /."u-a A'jxo'jpyo'j — Evtoi os

ävTi TO'J otd T^; Tpa7:s^r^? äptüiAT^aavTo;.

^•^^ Lysias g. Tlieomn. 18 S. 360 lo äpy'jpiov aT7'aitAov eIvcji hjj,' ö-oaw

c(v ßci'jXrjTctt ö octvet'Ciov, was der Redner erklärt toxov zpa-rTeaSlai br.oao^

rh ßoüXrjTat. Nicht in Frage kann dagegen kommen Schol. Demosth.

g. Timokr. S. 766, 5.

168 Demosth. g. Aph. I 9 S. 816, 11. g. Fant 5 S. 967, 26. Aisch.

g. Ktes. 104 S. 497. C. I. A. II n. 1055. Vgl. Aristot. 52, 2 (S. 85

A. 124).

169 I 23 S. 820, 20. 35 S. 824, 22. II 13 S. 839, 24. Nur rednerische

Übertreibung sieht freilich dariA Billeter Geschichte des Zinsfufses im

griech.-röm. Alterth. (1898) S. 11, der nach der grundlegenden Unter-

suchung von Böckh Sth. PS. 173 ff. ^die einschlagenden Fragen ein-

gehend geprüft, aber nicht immer richtig entschieden hat.
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ziiis vou 33^3*^/0 gestellt winP''". Bei minder sicheren An-

lagen und gegenüber einem in Verlegenheit bettndlichen

Entleiher wurden natürlich h(»here Zinsen verlangt, auf

deren Bemessung auch die jedesmalige Lage des Geldmarktes

von EinHuls sein mufste. Wir haben Belege für l(i, Hr/a,

18%^"'. Wenn auf den letztgenannten Satz durch das

Gesetz die Verzinsung der Mitgift festgestellt war, die der

Gatte nach Verstol'sung der Frau widerrechtlich innebehielt

(S. 408), so begreift sich das aus der Absicht, ihn zur Er-

füllung seiner PHicht anzuhalten. Sonst wurde erklärlicher-

weise besonders im Handelsverkehr über den Zinsfufs von

12% hinausgegangen. Darnm nahm das Gesetz, das den

Klngen auf Rückzahlung von Darlehen die Wohltat des

abgekürzten Verfahrens als Monatsklagen nur dann gewährte,

wenn sich die Gläubiger mit jenem Zins begnügt hatten,

von dieser Beschränkung die Darlehen zum Betrieb eines

Marktgeschäftes oder an Trapeziten (S. 85) sowie die Klagen

gegen Grofshändler (S. 87) aus ^•^2.

Am höchsten mufste sich die Verzinsung von Darlehn

zum Zweck überseeischer Handelsunternehmungen , vauxtxa

auch ohne oa'vsta oder exoocrsis^*'^, stellen, die Seezinsen

-6x01 vauxixou denen die xoxot s-ffsw- gegenüberstehen^^*.

16" Demosth. p. Onet. I 7 S. 866, 4. Moirokles bei Aristot. Met.

III 10 S. 1411-1 16 uach der Erkläruug von Salmasius de modo us.

p. 41 f. Billeter S. 12 f.

»61 [Demosth.] fj.
Mkostr. 13 S. 1250, 18. f/.

Phorm. 23 S. 1)14, lU

Ipi^i o£ £'.s£7.Toi rj\ l'('(zirji To-/.r,(. Igaj. f. Hagu. E. 42 S. 293 (wo kein

Grund ist, an wirklich geleisteter Verzinsung zu zweifeln). Aisch. g. Tim.

107 S. 126.

16- Vgl. hierzu Billeter S. 27 tf., der aber mit Unrecht die Be-

handlung dieser Klagen als Monatsklagen mit der monatlichen Zins-

zahlung in Zusammenhang bringt, die im kaufmännischen Vorkehri;

üblich sei. Denn bei den 5r/.ai iaroptxcd' handelt es sich vorzugsweise um
Bodmeieiverträge, bei denen monatliche Zinszahlung ausgeschlossen ist.

163 Demosth. g. Ajih. 1 11 S. 816, 26 vct'jTi7.öt o' £ßoo[AY/.'5VTa [jivä;

(/.oiTE/.'.-£), Iv.o'iatv -irA H'yjH,;,. g. K(dlipp 20 S. 1241, 26. 1242, 2 u. ö.

16* [Demosth.]' ry. Fhorm. 23 S. 914, 10 (Anm. 161). Die Stelle

lehrt ebenso wie g. Apat. 3 S. 893, 14, dafs l'x-izhu.'izr). 'i-c(zioi nicht Dar-

lehn auf Grundbesitz sind, wie noch Biuhsenschiitz Besitz und Erwerb

S, 490 verstand. Richtig schon Böckh S. 181.
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Bei solchem Darlelin wird zur Sicherung des Gläubigers

ihm Hypothek auf die Waren, die der Schuldner verladen

wilP*'^ oder auf das Schiff, wenn es sein Eigentum ist ^'^'',

oder auch auf das Frachtgeld ^^'' bestellt. Ging Schiff oder

Ladung in Verlust, so war damit auch Kapital und Zins

gefährdet, soweit der Gläubiger nicht für seine Schadlos-

haltung aus dem sonstigen Vei'mögen des Schuldners Sorge

^^^ So besonders in tlem Falle der Rede gegen Lakritos nach der

cjyypcccp-/. 10 f. S. 926. (j. Vhorm. 22 S. 914 i. A.
166 [Demosth.] g. Zenoth. 14 S. 886, 4. g. Apat. 6 S. 894, 5.

g. Dioni/s. 3 S. 1283, 17 u. ö. Dafs im letzteren Falle mit dem Schiffe

zugleich auch die Ladung verpfändet worden sei, darf aus der Formel

der a'jyif'xzi-f' § 38 S. 1294 allein nicht mit de Vries p. 29 geschlossen

werden.
iß'J [Demosth.] g. Lakr. 32 S. 933, 19 -pos xe yip zo -XoTov -o ^^ol'ji-

yT^aav ojoIv r^v a-JToT; Tjaß'j/.atov d/.Ä' f^v E-spo; ö oeoaveixw; 'Ailr^vr^Ocv ir:i

T(ö vcfj/.w Tti) £{; tov n^vtciv -/.od i~' 0('j-(iT toT TzXoim — to t' o(vocoiov — y.at

tö Ta'piyo; äv})pw7rio tivi 7:ap£7,o[j.t'C£To Iv t<jj TlJ.ouo y,-).. Es kann fraglich

erscheinen, ob vaü>.ov hier das Frachtgeld oder die Ladung bedeutet,

da es unzweifelhaft das eine so gut wie das andere bezeichnen kann,

vgl. g. Timoth. 26 S. 1192, 3 mit g. Zenoth. 2 S. 882, 12. Aber für die

erstere Deutung mit Böckh S. 184 zu entscheiden, empfiehlt die Gegen-

überstellung der beiden Glieder mit te — te, die Thalheim Hermes

XXII (1888) S. 344 geltend macht. Nur auf einem Mifsverständnis der

Stelle g. Poliß. 17 S. 1212 i. A. beruht es, wenn Böckh S. 185 f. meint,

auch das Schiffgerät habe als Hypothek eines Seedarlehns gegeben

werden können (denn § 55 S. 1223, 2 ist von einem solchen keine Rede).

Wenn ApoUodor sagt öxxccxoata; opayiAi; (oav£i5a|jiEvo;) Tiapöt Nixt'r-o'J

toü vauxATjpo'J va'jTiy.öv äv£i).oa-/jv 8; etu/ev (ov hi ST^axiü, l-oyociov, CiiuiIe'vt'j;

0£ roü 7z)sjio'j 'A^i^'mCs d-oociüvoti ocjto vm -ohi tov-ouc, so beweist schon das

Wort -/.oto-j, dafs dabei nicht an das von Apollodor geführte Kriegs-

schiff gedacht sein kann, sondern an das Handelsschiff des Xikippos,

auf das dieser ein Darlehn aufgenommen hatte. Dies übernimmt

Apollodor (äv£i/.o|j.rjv) im Betrage von 800 Drachmen mit der Ver-

pflichtung, diese Summe mit 12'/2'>/o Zinsen nach der Rückkunft von

Xikippos zu zalilen. Damit entfallt auch jeder Grund, das Relativglied

mit Böckh umzustellen, wofür auch Billeter S. 34f. eingetreten ist, der

die Stelle ebensowenig wie Sieveking S. 20 verstanden hat. Trotzdem

will dieser auf sie seinen Widerspruch gegen die Auffassung des grie-

chischen Seedarlehns als Bodmereivertrag stützen, und tadelt die in

der Hauptsache ganz richtige Definition im Lex. Seguer. V S. 247, 21

ExScai; t6 e;c>j&£v ttj; ttoXeio; oavEiSfj-ot , x6 £7rt votuoi xal cpopTiot; otoofAEvov.

(Minder genau S. 283, 10.)
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getragen hatte, wie dies in der Syngrai)he der Rede gegen

Lakritos der Fall ist^"«. Aufser dem Uisiko. das der

Glcäubiger lief, kam in der Höhe des Seezinses ancli sein

Anspruch auf Beteiligung an den-, (iewinne aus dem Handels-

geschäft zum Ausdrucke, den er um so mehr erheben durfte,

als solche CJeschäfte in grofsem Umfange erst durch die

Bereitwilligkeit von Geldgebern ermöglicht wurden ^•'^ Im
einzelnen mufsten die Zinssätze sich veischieden stellen

,
je

nachdem das Darlehu blols für die Hinfahrt nach einem

auswärtigen Handelsplatz (sTspo-Xoov) oder für Hin- und

Rückfahrt zugleich (d;j/fote^o-Xo-jv ) gewährt wurde, und in

beiden Fällen wieder verschieden je nach Dauer und Ge-

fährlichkeit der Fahrt. Als den üblichsten Satz für Doppel-

fahrt sind wir nach einer Aulserung von Xenoi)lion den von

20**/o anzunehmen berechtigte'^, dem für einfache Fahrt

der von einem Komodiendichter erwähnte von 10**/o neben

12 "^/o entspricht e^'. In der eben genannten Syngraphe wird

für eine Fahrt von Athen über ]\Iende oder Skione nach

dem Bosporos oder nach dem Borysthenes und zurück eine

Verzinsung von 22.5 ^o bedungen; wenn aber die Rückfahrt

168 § 12 S. 926, 24 -/.al £7v -< i/lctzi zr/j io-fJrAo-j — T-.-xrA 'Aote;/(ovo;

y.oLi 'AttoXÄoocVjO'j k'cJTOj r^ r.rA'i'.: toI; oaviiaa:»'. y.al i/. -<iyj tvJtcjv 7-7!vt(ijv

7.7.1 cYy£t(ov y.ai '.ccjt'.xwv —avTcc/C/O or.o'j civ (T)':'..

1^^ [Demosth.] g. Phorm. hl S. 922, lU 7'; yJio cj-opry. toT; spyaC'i-

[AEvot; o'jx d-o Tojv o«vc1^o;a£vüjv oÜ.'/.' 7-0 Tcöv oavEi^ovTUJv thi 7.at O'JTE vaüv

oute vcfjx/.r^pov i-/j~' i-i^Az^j Ist' cJvcc/flÄjVZ'. , to twv oavc'.rovTtov aspo; ötv

^'^" nöltoi '^^ 9 (jj aiv
Y'/.p

iv orz-z 'j.vc<i ji^-^opä (VJr^'Z'Xi., wj-sp va'JT'.-

XOV. T/cOÖv STTtTTEIXTITOV V.'j":!;) Y^yVcTCC. Tp'.o'j^Vy/.OV TT^; TjJJLEpCt; XaiJ-^fivOVTt, lU Oc

y' av -EvTc iv/'y.l, -}.iW/ v^ sTTi-rp'Tov. Dafs die Worte (7)?-£p vocjirz-ov sich

nur auf das unmittelbar Folgende beziehen können, ist schon von

Salmasius erkannt und seit meiner Bemerkung N. Jahrb. GXVII (1878)

S. 29o f. allgemein anerkannt worden. Was zuletzt wieder Billeter

S. 37 für Böckhs Beziehung der Worte auch auf -/sicv tj ^rt-piTov an-

geführt hat, dafs auch hierzu die Voraussetzung Tpuoj^o/.ov tt); r,,a£pct;

/.ctaßctvovT'. zu wiederholen ist, besagt gar nichts, da diese die Grund-

lage der ganzen Rechnung auch im weiteren bildet.

1" Diphil. bei Athen. VII 39 S. 292 B (Fr. 43 K.) \. 18 f. «>./.'

iTipo; zhT.i-'/.fjy.Vi iv. Bj^ctvtio'j — rcp'.yctpTj; ci; oi/.' sr't ~r^ ;j.vä ^zyj-jvrj.K

x«i owoey.a. Vgl. dazu die 12V2"/o E. g. Folykl. 17 (Anm. 167).
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aus dem Pontos erst nach dem Frühaufgang des Arktur,

wo die Schiffahrt gefährlich wird, erfolgt, wird der Zins auf

30 ''/o erhöht. Eine besondere Bewandtnis wird es auch haben,

wenn für eine andere Fahrt nach dem Pontos und zurück

gleichfalls 30 "/o ausgemacht werden ^'^^ ggi a.\\en diesen

Sätzen ist aber im Auge zu behalten, dafs sie nicht auf das

Jahr berechnet wurden, sondern auf die Dauer der Fahrt,

für die im Altertum wesentlich nur eine Hälfte des Jahres

in Frage kam. War das Darlehn für einfache Fahrt ge-

geben, so waren die Zinsen mit ihm zusammen am Be-

stimmungsort an den Gläubiger, wenn er mitgefahren war,

oder an einen Beauftragten "^. bei Doppelfahrt nach der

Heimkehr innerhalb festgestellter Frist zu zahlen; in der

mehrerwähnten Syngraphe ist sie auf 20 Tage bemessen.

Bei anderen Darlehen finden wir jährliche Zinszahlung,

namentlich dann, wenn sie auf Grundstücke gewährt waren "*;

bei kleineren und kurzfristigen Darlehen scheint monatliche

Zahlung die Regel gebildet zu haben ^'^^, worauf auch die

übliche Bezeichnung des Zinsfufses nach Monaten weist.

Darum werden Schuldklagen auf den letzten Monatstag ein-

gereicht ^ '*'. Für nicht erhobene Zinsen Zinseszinsen zu er-

heben galt für wucherisch ^''\ Aber selbst die von Plutarch i^'*

für seine Zeit bezeugte Praxis der Wucherer, die Zinsen

vorweg vom Kapital abzuziehen und dann doch mit diesem

verzinsen zu lassen, kann sehr wohl attischen Ursprungs sein.

"« [Dcmosth.l (j. Pharm. 28 S. 914, 6. Die 88V3O/0 bei Moirokles

(Anm. 160) und bei Isai. -Fr. 79 S. nimmt Billeter S. 39 nur darum für

den Seezins in Anspruch, weil er willkürlich den Wucherzins erst mit

36^/0 (Lysias q. Aisch. bei Athen. XIII 94 S. 611 F) beginnen läfst.

1^3 A. R. 26 S. 914, 28, vgl. 8 S. 909, 24. g. LaJcr. 53 S. 942 i. A.

1^* [Demosth.] g. PolyU. 61 S. 1125, 15. In den Staatsanleihen

von Amorgos wird durchweg monatliche Zinsenzahlung ausgemacht,

I. G. XII 7 n. 67 Z. 8. 44. 68 Z. 7. 69 Z. 11. (Szanto Wiener Stnd.

VIII S. 31 = Ausgen: Abh. S. 68 A. 93 irrt.)

'''^ Aristoph. WoR\ 756 otitj y.axä [-».riva -dppptov oc«v£t^£-c(i.

"6 Aristoph. a. K. 1221 f. 1134. 17 f.

^''^ Aristoph. 1155 yS/.ät-' loßo/.oc-aTctt aÜToi te — 7.cä -rrlv.o'. -roxiov.

Theophr. Char. 10. Doch vgl. I. G. XII 7 n. 67 Z. 50. o, 1 n. 112 mit

den Bemerkungen von Keil.

1 '8 De acre uit. 4 S. 829 B.
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Wie aber Seedailelieii nur auf Hyjiotheken gegeben

wurden, so pflegte aucli für andere Darlehen Siclierstellung

durch Bürgschaft oder Pfand gefordert zu werden. Zwischen

beiden belialten ausleihende Korporationen sich die Wahl
Yor^''-^. Sonst galt die Hypothek für das sicherste: aber

Bürgenstellung begegnet nicht nur im Verkehr mit 'J'rape-

ziten, sondern auch zwischen Privaten*^".

Wenn der Schuldner nicht zu der Zeit, zu der die

Schuld fällig wird, sie bezahlt, so ist er u-spT^txspo«^, und der

Gläubiger hat das Recht, seine Forderung an dem ihm be-

stellten Pfände in dem früher (S. 701) dargelegten Mafse

zu befriedigen. War ihm ein Bürge gestellt, so hatte er

die Wahl entweder gegen diesen mit einer oiY.r, £776/^ oder

gegen den Schuldner selbst mit einer oi'xr, XP^'»^ klagbar zu

werden (S. 712). Die letztere Klage genofs, wie oben (S. 721)

bemerkt, dann, wenn das Darlehu zu keinem höhereu Zins-

fufs als 12*^/0 oder an Trapeziten gegeben war, die Wohltat

des abgekürzten Verfahrens als Monatsklage und gehörte

dann vor die ei3oiyo>7£ic. Das gleiche galt dann , wenn das

Darlehn zum Betrieb eines Geschäftes auf dem Markt, als

Geschäftseinlage (ctaopjjir^) gegeben war, für welchen Fall

eine besondere 01-/.
-/j aoopjx^c offen stand ^^^ Für die Ein-

las In einem Besclilufs des Demos Plotheia C. I. A. II n. 570 Z. 19

wird verfügt, Kapitalien des Demos auszuleihen o;-t; ^-1 TiXsia-ov toxov

010(0 ö; av -£t))rj TO'j; octvst^ovTa; öfpyovTct; -ii^vl.'j.a-zi v] cy-pr^TTJ. (\'<.\):r^\).'x

für 'i.-rj-:i[j:f^ij.'-j. sagte auch Lysias nach Harpokr. u. d. W., zzv.\).7f:'u.i ebenso

auf Verkaufregister von Tenos I. G. XII 5 n. 872 [^Lnscr. j. Gr. I n. VII]

Z. 98.) Aufserattische Belege für gleiche Wahl gibt Bartsch Bürg-

schaftsrecht S. 316 f., der aber Z. 15 des Dekrets der Plotheer mifs-

verstanden hat.

^^^ Ein Trapezit bürgt und nimmt Bürgen an, Isokr. Traj). :>7

K. 19. [Demosth.] g. Apat. 1 S. 894, 16. Im Privatverkehr Lysias

i: Arist. Verm. 22 S. 625. Demosth. g. Spud. 6 S. 1029, 26. 16 S. 1032,

27. Den Mifstrauischen charakterisiert es nach Theophr. Char. 18,

dafs er selbst einen Becher nicht gern ohne Bürgschaft verleiht, wie

er ohne sie auch seinen Mantel nicht in die Wäsche gibt. Bei Isokrates

und Demosthenes ist aus-^aat Twa jemand als Bürgen namhaft machen.
'"i Aristot. .52, 2 (S. 85 A. 124). Xenoph. Bleut. II 7, 11. Harpokr.

u. ä-iOp|j.7J' OTOtv T'.c cJpY'jp'.ov 0(jj jvilr'jy.rjV, cz-j^opa")] /.'/./. zI-c-ja toüo; T.y.rA toT;

'A~iv.ot;. Lex. Seguer. VI S. 472, 6. ilesych. u. d. W. Der Zweifel
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rede gegen eine solche Klage ist Demosthenes Rede für

Phormion geschrieben , wie schon in der alten Hypothesis

erkannt ist. Apollodor hatte diesen auf die Summe von

20 Talenten verklagt, die nach seiner Behauptung sein Vater

Pasion von der an Phormion vermieteten Bank zu fordern

habe. Nicht speziell auf Schuldforderungen , sondern auf

Geldforderungen überhaupt geht die oi/r^ apYupioui82^

Gegen eine solche Klage ist die Rede gegen Kallippos für

Apollodor geschrieben, der von jenem auf Zahlung einer

bei seinem Vater Pasion von dem Herakleoten Lykon de-

ponierten Geldsumme verklagt war, die Pasion statt an

Kallippos, wie er nach dessen Behauptung zu tun verpflichtet

war, vielmehr an Kephisiades gezahlt hatte ^^^; gegen Pasiou

selbst hatte, wie oben (S. 658) gesagt, Kallippos eine otxrj

ßXa'ßr;«? angestellt.

Nicht erkennbar ist der Grund der Forderung bei einer

anderen Erwähnung von oixai ap-jupiou ^^*. Dafs auch die

allgemeinen Klagen ßXaß-/;? und aovily^xwv -apaßacjiwc gegen

den Darlehnsschuldner , der seinen Verpflichtungen nicht

nachkam, in Anwendung gebracht werden konnten, ist bei

von Dareste Flaid. cir. II p. 145 an der Existenz der or/.T^ d^jr^iir^; ist

nach dem Funde des Aristotelesbuchs nicht mehr aufrechtzuerhalten

und hängt mit dem Irrtum zusammen , dafs die Klage des Apollodor

gegen Phormion viel weiteren Inhalt gehabt habe, was mit § 3 S. 945,

6. 12 f. S. 948 im Widerspruch steht. Die 20 Talente, auf die Apollodor

klajit, bi'ingt Sandys in der Ausgabe j). XXII wohl richtig zu den

11 Talenten in Beziehung, von denen § S. 946, 11 die Rede ist.

'^^ Bei [Demosth.] g. Olymp. 4-5 S. 1179, 24 oüos toO dpyupt'o'j (ot/r^v

l'Xays;) ou sÄeye? Tipo? tou; or/otaTi; oTt Eootvetact; ij.ot zeigt der Artikel,

dafs es sich nicht um eine or/r^ äp-pptou, sondern um eine Schuldklage

handelt. Richtig Lex. Seguer. IV S. 201 a. E. dcpyuptou oUq- ovciij.«

oi7./p önoT£ TU a-onioir^ czpyjptciv (o? -posr^xc/v ccjtijj, v.ctt ij.-q ).a[A|3c<vcov otxTjV

äpY'jpi'oij /.c(yydvct tiö r/civTt. Ähnlich VI S. 443, 1-5.

183 [Demosth.] g. Kall 14. 16 S. 1240, 2. 23. Die Berechtigung

der Forderung des Kephisiades auf Auszahlung des Geldes, wenn

anders die Eintragung in Phormions Bücher § 6 S. 1237 a. E. korrekt

wiedergegeben ist, möchte ic& nicht mit Mitteis Ztschr. d. Sav.-Stift.

B. A. XIX (1899) S. 48 in Zweifel ziehen.

18* Demosth. g. Boiot. v. Namen 25 S. 1002, 5 öi'xa; £,aol 06' r^ xpei;
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der schon mehrfach betonten Neigung des attischen Rechts,

zur Verfolgung von Gesetzwidrigkeiten die M'alil zwischen

verschiedenen Rechtsmitteln offen zu lassen, nicht zu zweifeln.

Beide waren aber nur gegen den Schuldner selbst, nicht

gegen seinen Rechtsnachfolger statthaft.

Keines gerichtlichen Vorgehens bedurfte der Gläubiger

dann, wenn er in die Schuldurkunde die Klausel hatte auf-

nehmen lassen, es solle ihm, wenn der Schuldner zur Ver-

fallzeit nicht zahle, die Exekution gegen dessen Vermögen
zustehen, gleich als wäre ein richterliches Urteil gegen ihn

ergangen, wie eine solche Klausel in der Urkunde der

Lakritosrede (S. 689) erhalten ist, mit der ausdrücklichen

Hinzufügung, dafs nichts, d. i. kein Gesetz oder ^'olks-

beschlufs, ihrer Gültigkeit im Wege stehen dürfe ^^'\ Wenn
diese Exekutivklausel im attischen Rechtsgebiet nur für

den Fall der Hypothekbestellung belegt ist , so hat sie

mindestens in der hellenistischen Zeit auf alle Schuld-

forderungen Anwendung gefunden. Den Beweis liefern die

wichtigen Urkundenreihen über Anleihen , die im zweiten

vorchristlichen Jahrhundert von den Stadtgemeinden Orcho-

menos und Arkesine bei Privaten aufgenommen siud^^*^;

beide Gemeinden erkennen das unbedingte Exekutiousrecht

der Gläubiger an . Orchomenos gegen die kontrahierenden

Beamten und deren Bürgen , deren Person und Vermögen
solidarisch haftbar gemacht wird, Arkesine gegen die Ge-

samtheit seiner Einwohner. In beiden Fällen ist das Exe-

kutionsrecht des Gläubigers sogar auf einen Mandatar

übertragbar. Während aus dem älteren Rechte nur ein

gortyuisches Gesetz vorliegt, das dem Gläubiger bei der

Pfändung dann durch einen anderen sich vertreten zu lassen

^^''
§ l'i S. 'J27, 10 7.'JO'.0)TäOOV 0£ Tcpl TO'JtdJV i'/./.O [A/jOEV clvat zf^i

a'JYypctof,; mit der Erläuterung § 39 S. 937, 14 r, — w^ypoi'^Tj o-joev x'jpui')-

Töpov eä slvai tüjv ^yycyoocp.aEvojv O'Joe rooci'ispc'.v ojtö voaov ojts 'i;Y^ta;/a

oj-r' a)!' o'JoiTioOv -po; ttjv ajyypa'iTV;, die sich durch ähnliche Klauseln

in den Schuldverträgen von Arkesine (Anm. 186) bestätigt.

186 J. G. YII n. 3172 und XII 7 n. 67-70, beide auch im Eecueil

I n. XIV und XV, wo aber für die Urkunden von Orchomenos die

berichtigte Ausgabe in den I. G. noch nicht benutzt werden konnte.
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gestattet, wenn er durch Alter oder anderen Grund aufser-

stand gesetzt ist, sie persönlich vorzunehmen ^^^, wird jenen

Schuldverschreibungen volle Gültigkeit auch in der Hand

dessen zugesichert, der im Namen und Auftrag des Gläubigers

die Vollstreckung fordert ^^*, so dafs sie einem Orderpapier

gleichgestellt werden können, nicht aber, wie mehrfach ge-

schehen , einem Inhaberpapier. Noch weniger freilich sind

die Versuche geglückt, auch den Wechsel schon für das

griechische Altertum in Anspruch zu nehmen ^^^. Denn

wenn bei Isokrates '^"^ der Sohn des Sopaios, der Geld aus

Pontos ohne das Risiko des Seetransports herauszuziehen

wünscht, den Stratokies, der dorthin reist, bestimmt, ihm

300 Goldstateren in Athen zurückzulassen und in Pontos

von Sopaios einzuziehen, so ist das Schreiben, das er dem
Stratokies mitgibt, vielmehr ein Kreditbrief, Und wenn in

Delphi die Tempelbaubehörde (vao-oioi) Zahlungen , die sie

zu leisten hat, auf ein Guthaben anweist, das sie bei der

Staatskasse hat, so ist jeder Vergleich mit einem Wechsel

um so mehr ausgeschlossen, als die Zahlungen, soviel wir

sehen, immer in Gegenwart von Mitgliedern der Baubehörde ge-

leistet werden und durch ihre Hand an die Empfänger gehen ^''^

187 Americ. journ. of nrch. N. S. I (1897) p. 221 ff. {G. D. I. n. 4992)

C. III at vA Ti? -pcTyj? ^ r^ a/Jxiy^ iatj vjvatö; ^ Ep-£v Tj xa ostj ^/ey-jpaooEv,

alJsiv -rjj TO'JTw JviyjpäooovTa ofzaTov r^.'-iiv.

188 Orchomenos Z. 35 f^ os a'jyypctoT] -/.opia egtcu xav i'/./.o; i-•.'j,ipr^

•jTiep NtxapETa?. Arkesine n. 67 B Z. 19 dt-oowao'jaiv ^v Xa;cii npa;txÄ£t

7) M ötv xeAeÜTj Ilp0!;i7./.f,;. Z. 82 xoti iav tive; öt'Ä>.ot -pct—ioaiv -ri ypT^iAct-a

Xc/.E'JovTo; üpa^ix/zo'j;. Z. 46 oj av ir.Vfipr^ 6 ootvst'aa; Yj ot TTpf^'saov-E; ürep

rxb-zr/j. n. 69 Z. 35 = n. 67B Z. 32.' n.' 69 Z. 50 und n. 70 Z. 11 =
n. 67 B Z. 46.

189 Goldsclmidt a. d. Anm. 155 a. 0. S. 359 f. 373 schreibt auf (irund

jener Urkunden der hellenistischen Zeit das Inhaber- und Orderpapier

zu und findet S. 367 die Inhaberklausel namentlich in der Urkunde

von Orchonienos, die Herausgeher des RecneiJ p. 300 dagegen in den

Verträgen von Arkesine neben der clause au porteur auch die clause

ä ordre.
190 Trapez. 35 f. K. 19. Einen Wechselbrief fand in der Stelle

Caillemer Lettres de change et cortrats (Vassumnces (Etudes s. 1. ant.

jur. d'Ath. II, 1865). Richtig dagegen Beauchet IV p. 509 ff.

'^^ iäu billet c\ ordre ou une traite — endosse et avalise — und
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Zwischen den beiden zuletzt genannten Klagen und der

oixr^ yjAiuc nach dem oben erläuterten Sinne dieses Worts

hatte auch der die Wahl, der eine bestimmte Sache einem

andern zum Gebrauche geliehen hatte und zur bestimmten

Zeit nicht zurückerhielt. Einen Fall von Leihe, bei dem
es aber nicht zu einer besonderen Klage kam, erwähnt die

Rede gegen Timotheos. Dieser hatte von Pasion unter

anderem zwei silberne Schalen geliehen , aber durch einen

Irrtum von Pasions Sklaven (lie Schalenerhalten, die Timo-

sthenes dem Pasion zur Aufbewahrung übergeben hatte.

Da Timotheos die Schalen nicht zurückgibt, zahlt Pasion

dem Timosthenes. der sie während Timotheos Abwesenheit

zurückverlangt, ihren Wert und setzt den gezahlten Betrag

auf Timotheos Schuldkonto '**-, wozu er wenigstens dann

gewifs berechtigt war, wenn Timotheos die Schalen auf Er-

fordern nicht zurückgab''-'^. Zu einer Klage konnte die

Leihe auch dann führen , wenn der geliehene Gegenstand

durch die Benutzung seitens des andern bescliädigt oder

sein Wert irgendwie verringert war. Für den Schaden, der

einem Sklaven durch die peinliche Befragung (ßa'savo?) zu-

gefügt wurde, war Ersatz zu leisten nicht nur dann, wenn

er zu ihr gefordert, sondern auch wenn er angeboten war ^'•**.

Eine besondere Art von Darlehen ist der spavo?. Das

Wort hat verschiedene Bedeutungen, die scharf zu scheiden

sind. Bei Homer bezeichnet es ein auf gemeinsame Kosten

paye ä presentatiou k la personne designee findet in dorn Verfahren

llomoUe £ulL d. corr. Hell. XXII (1898) p. 604.

1!"-
§ 22 ff. S. 1191. 31 f. S. 1193, 6 ff. Bezeichnend ist das heide-

rnal von der Leihe im Unterschied von occ/sjaot:;!}'/'. gebrauchte aiTT^saaSJai,

vn;l. Ilarpnkr. u. ^Tr^iJ-i-n^. Dafs [Demosth.] g. NiJcostr. 12 (Anm. 143)

nicht hierher gehört, bemerkt gegen Caillemer p. 5 Beauchet p. 228.

'^^ Das darf man gegen Philippi a. d. Anm. 1-51 a. 0. S. 618 ff.

daraus folgern, dafs Apollodor Einreden anderer Art von selten des

Timotheos voraussetzt § -55 ff. S. 1200, 20 ff., darunter die, dafs Pasion

die Schalen zurückfordern mufste, § 64 S. 1208, 14. Einfacher Ersatz

des Wertes eines geliehenen oder in Verwahrung gegebenen Tieres,

das nicht zurückgegeben werden kann, verordnet das gortynische Ge-

setz Iscr. arc. Cret n. 1.52 {G. D. I. n. 4998) III 7.

13* Aristoph. Frö. 623 f. Näheres hierüber im dritten Buche,
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bestrittenes Mahl ^^^, ein Sinn , den es auch im attischen

Sprachgebrauch bewahrt hat ^^^. Daraus erklärt sich seine

Übertragung auf die Bezeichnung eines Vereins, der zu

dem Zwecke geschlossen wird, zu bestimmten Zeiten gemein-

same Festmahle zu veranstalten, und sich wie ähnliche Ver-

einigungen an den Kult einer Gottheit anschliefst. Früher

aber und häufiger bedeutet spavoc das von einer Mehrzahl

von Personen zusammengeschossene Darlehn an einen der

Unterstützung Bedürftigen sowie den dazu geleisteten Bei-

trag. Die vielfach behauptete Existenz einer dritten Art

von Ipavoi, die eine Mittelform zwischen den beiden anderen

darstellen würde, von Kreditvereinen zu wechselseitiger

Unterstützung der Mitglieder oder auch zu gemeinsamen

Geschäftsunternehmungen, ist für Attika nicht zu erweisen ^''^

An dieser Stelle haben wir es nur mit dem Ipavo? als Dar-

lehn zu tun , während der spavoc als Verein unten zu-

sammen mit den übrigen Vereinen zu besprechen ist. Doch

ist die Terminologie auch für letzteren hier um so mehr zu

berücksichtigen
,

je weniger sie für beide Arten streng ge-

schieden ist.

Wie üblich es für den, der einer gröfseren Summe be-

durfte, gewesen ist, sie auf dem Wege der Sammlung unter

seinen Freunden zu beschatten, da er dann keine Zinsen zu

195
5j 226. }. 414 nach der Deutung des Schol. zur ersteren Stelle

und Athen. VIII 64 S. 362 E.
196 Aisch. g. Ktes. 251 S. 642 d-sp/caDe £/. twv iy.y.lrpu'rj — a);-£p

i/. TtÖV epc'vUJV T7. TTEptOVTa OtaV£l,UC<iJ.£VC<t.

1®'' Solche Vereine nahmen die Früheren übereinstimmend an, wie-

wohl der epavos überall nur als freiwillig geleistete Hilfe erscheint.

Die richtige Auffassung hat zuerst van Holst de eranis vetenim Grae-

corum inprimis ex iure Attico (Leyden 1832) p. 73 ff. begründet, dem
Caillemer le contrat de socie'te a Athenes {Etud. s. l. (tntiq. jur. d'Ath.

X, 1872) p. 24 ff. und die Späteren meist gefolgt sind. Aber Kredit-

gesellschaften nahm noch Foucart Associations re'Ufiieiists p. 143 ff. an

Nicht einmal im Sinne einer zur Aufbringung eines Darlehns gebildeten

Gesellschaft ist spavo; zu belegen, sondern bezeichnet auch in über-

tragener Bedeutung immer nur den von dem einzelnen dem anderen

geleisteten Dienst. Darum verzichte ich auch, mit Ziebarth Griech.

Vereinsicesen S. 15 u. a. von Eranossozietät im Gegensatz zum Eranos-

verein zu sprechen.
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zahlen hatte ^'-"^ zeigt ebenso die häufige Verwendung des

Wortes spavoc in übertragenem Sinne wie seine geläuhge

\'erbinduüg mit /f>s(.K
''''*. In Einzelbelegon erscheint als

Veranlassung namentlich Kriegung einer Geldstrafe, Aus-

lösung aus der Gefangenschaft. Loskauf aus der Sklaverei^"".

In der Regel hatte wie natürlich der Bedürfende selbst sich

der Aufgabe der Einsammlung (a-j/Ji-zsiv oder auX/i^scilai

Tov spavov, if>avusiv) zu unterziehen -*^^ Doch wurde sie auch

von einem andern ihm abgenommen 2*^^, der dann wohl nach

Umständen auch die Höhe des von dem einzelnen zu leistenden

Beitrags bestimmte ^*^^, Nach ihm wurde dann auch der

spavoc selbst benannt-"*. Die einzelnen Beiträge heifsen

^^^ Zinsen vom l'p-xvo; fand Thalheim BA." S. 7-") A. 1 in der

delphischen Inschrift Wescher und Foucart Inscr. d. Delplies n. 218

[Gricch. Dial. Inschr. n. 1878) erwähnt, wo aher tö v^a'.jaov gcjtoO Z. 12

die Hälfte des an Kallixenos gezahlten Kapitals ist.

189 Aristoph. Ach. 614. Lykurg r/. Leo^n: 22 8. 153. Theophr.

Char. 1.

-«0 Antiph. Tetral l^i 9 S. 635. IDemosth.] g. Nikostr. 11 S. 1249,

27. (•/. Neaira 31 8. 13Ö5, 9. Ausstattung der Tochter fügt zu Nepos

Ei^am. 3.

201 ^'jÄ/iys'.v an den Anm. 199 a. St. Theophr. Char. 22. Demosth.

(j. Meid. 184 S. 574, 13, dafür a^j/J i-(ta\\ai ebda 101 S. 547, 19. Lysias

g. Aisch. bei Athen. XIII 95 8. 612 D {Fr. 1 S.). 'Epavirstv to-j; '.pi'Äou;

[Demosth.J Br. .34 S. 1348 i. A. -apä r^iloit Plat. Ges. Xl'2 S. 915 E, absolut

Theophr. 1, übertragen mit sachlichem Objekt Aisch. g. Ktes. 45 8.434.
202 Aisch. T.. 7:apa~p. 41 S. 225 tw [jl£v l'pavov aoatTjastv sTTTj^ye/,? exo.

Dafür :;'jv7yc'.v auf delphischen Urkunden Wescher -Foucart n. 126

{G. D. I. 1791). 213 (1878), wie vom zu Unterstützenden n. 107 (1772).

Inschr. v. Chaironeia 1. G. VI n. 3376 Z. 10, während in Attika das

Verbum nur die Vereinsgründung liezeichnet C. I. A. III n. 74. Istros

im Bio; Zry^. Z. 34 W. (Anm. 353).

203 So tat Epameinondas nach i\ep. a. a. 0. Ein Ip^vo; r.vi-'-j.-

7.oaioopa-/|j.o;, zu dem jeder Kontribuent .500 Drachmen zahlt, in dem
Mitgiftverzeichnis von Mykonos (S. 492 A. 80) Z. 6. Aber bei Lysias

g. Autokr. bei Pollux IX 57 (Fr. 52 S.) ist l'pctvo; c(-/.oat|>.vco; die Gesamt-

kollekte, wie auf delphischen Inschriften I. Tp'.c(y.ovTa;i.varo; Wescher-

Foucart n. 107 {G. D. 1. 1772). 213 (1879), vgl. i. o-Tcf/.c<v-o? bei Demosth.

7". Kram 312 S. 329, der zur Bestechung dient, also natürlich otopsa ist.

2*^* So auf den delphischeu Urkunden n. 89 (17-54) tov k'pavov tov

Baz/toy oder n. 244 (1909) -. L -vi 'Ap-/£/.äo'j , wohl auch n. 213 (1804)

T. I. Toj Bpötjiio'j. Einsammler ist wohl auch Dikaiokrates bei Hyper.
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«popai oder stcjcpopai, einen solchen leisten cis^os-.v oder zia^piptv/.

auch IpaviCetv im, die Kontribuenten selbst ir).-/;pa)Tat^"-\ Der
Empfänger hat die Verpflichtung, das erhaltene Darlehn

zurückzuerstatten ^^^'j falls er nicht von ihr ausdrücklich

7. Athen. 11 C. 5 /.'A t<üv irA^uyi tXt \).bt , ^/j Ar/.a'.ov.fiaT-/]; Ive-^sypot-TO

(1. (j) A. eTrsYsypoeTTTo) , oO r^actv Äoi-oti TpeT? cpopcm', oO-o; tjiv iri toO Ar/aio-

xpctTCi'j; (jvo|j.aTo; fjV YaYpot,a[jivo;, o't 0' ötXXoi d'^' cT; c^/.tV^ei rav-a ö Mioczc.

vcoa'j/./.oyot 0' y^acfv, tc/'jto'j; 0' o'V/. ivsypa'Lsv iv Tai? a'jvt)ij7.7t;. Die schwierige

Stelle glaube ich jetzt trotz meinen früher Philol. LV (1896) S. 41 ge-

iiufserten Bedenken wegen der wiederholten Zusammenstellung der

/jjia und 'i^j:i;>ji (§ 14 C. 6. 19 C. 9) und wegen des vcoa'jÄ/.oyot (Anm. 201)

auf die für Athenogenes zusammengebrachten Unterstützungen beziehen

zu müssen, für die dessen Geschäft haftete. «Popcct sind dann nicht

drei Raten der Unterstützungssumme, da ihre ratenweise Einzahlung

weder zu belegen noch wahrscheinlich ist, an ratenweise Rückzahlung

aber mit "Weil zu denken die Änderung von ct/.yict in io-szOt notwendig

machen würde, sondern die ausstehenden Beiträge einzelner Mitglieder.

Ebenso verstehe ich das Wort in dem Bruchstück des Lysias (Anm. 20.1)

oaoü; 0' Ipczvous cjvstXexToci xä; [xev ü-oXofcou? ciopoE; *** oö v.otraTi&Tjai und

ergänze in der von Sauppe erkannten Lücke etwa efsTTpa—ETcti , d/./.'

rj'jot'üoi'j rjjoir.o" mit Tilgung von oj. 'Gpocvotp/r^; heilst der Sammler bei

Diog. L. VI (33. Artemid. I 17. 35. II 36, während der Vorstand des

Eranosvereins äp/epotvc/; oder äp/cpaviaxT;; ist.

205 Vgl. besonders die schöne Stelle Demosth. g. Meid. 184 f. S. 574

Eyib vo,u.i^co ravT«; äv))pio7:c/'j; ipa'vou; oEpctv Ttapa -ov ßio'j ocjTot;, O'V/t to'JSOc

aovo'j; O'j; G'jX/.Eyo'jai tivj; xctt ojv -/.r^pcoToti Yt'yvov-at, äX//). 7.cti i'XXo'j; —
TO'JTw la; flt'JTd; ?r/.o('.c<v •jrdpyciv ciopöt; d?-£p ot'Jtö; thvji\'iO/t tot; ^j'l'l.v.;,

und dazu die Dublette § 101 S. 547, 8. An der ersten Stelle sind zu

TiXTjpto-:«! Yt'yvovToct nicht tive; Subjekt, wie Salmasius mit Zustimmung

von Platner I S. 301 wollte, sondern nach Heraldus einzig richtiger

Auslegung ot ä'vilpoj-oi. Im eigentlichen Sinne ciaciEpsiv z. B. [Demosth.]

(7. Nikoair. 8 S. 1249, 5. Theophr. Oxar. 15. 'Eacpopd Inschr. v. Mykonos

(Anm. 203) Z. 10. (pEpsiv Antiph. bei Athen. X 70 S. 449 A (Fr. 124 K.).

Alexis bei Athen. III 97 S. 124 A {Fr. 141 K.). Häufiger begegnet ciopai

von den regelmäfsigen Beiträgen im Eranosverein. Ihn meint auch

Aristophanes Liis. 651 ff., wo er mit dem Doppelsinn von sfa'iopof spielt.

HXr^pcü-ai Tiöv spdviüv Hyper. g. Athen. 7 C. 3. 9 C. 4. 'Epavt^etv tivi ti

Demosth. g. Boiot. I 18 S. 999, 24. Danach ist bei Antiph. a. R. 12

S. 638 statt TToXXovj; 0' spocvi^c/vTa mit Salmasius roXXoi; 0' ip. oder besser

mit Scheibe ttoXXou? 0' ipdvou; £p'. zu schreiben.

2"^ Theophr. C/iar. 17 Ipctvou £(s£v£/i}£v:o? -apd tiöv cit'Xcov xoti 'iT,aavto;

Tivo;' iXctpö; taOi ' v.ocl tküs; sfesiv, oti oei TdpY'Jpiov droooüvai r/daxio 7.a

•/copU TO'JTiov /dptv o'-pet'Xeiv ib; £'J£pY£Tr^|J.£vov.
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entbunden wircl^*^^ In der Regel wird eine liückzalilung in

Raten zu bestimmten Fristen veral)redet worden sein -°^.

Zu ihrer Gewährleistung liels man sich wohl auch Bürg-

schaft bestellen '^'^^, wenn man auch bei dieser freieren Form
des Darlehns weniger auf Sicherstellung bedacht gewesen sein

wird. Jedenfalls begründete die Hingabe aucli dieser Art von

Darlehn ein Forderungsrecht an den Empfänger, das auf dem

Wege der gerichtlichen Klage verfolgt werden konnte ^^^ und auf

20'' Bei [Demosth.] r/. Nil-ostr. 8 f. S. 1249 verspricht der Sprecher

dem Nikostratos zuerst 1000 Draclimen als k'pctvo; und gibt sie ihm

dann als owpev.
208 So auf den delphischen Inschriften Wescher-Foucart n, 89

(G. D. I. 17.54). 126 (1791). 244 (1909).

209 Belegt für Delphi Wescher-Foucart n. 139 [G. 1). I. 1804).

Dagegen gehört die dem Lysias beigelegte Rede -po; 'Apia-'j7.p'ZTTjV -epl

iyy'jr^i; ip7v'>'j nicht hierher, da sie für Epctv'.a-rY^; angeführt wird, also

einen Eranosverein betraf. Nicht auf ein Eranosdarlehn, sondern auf

einen Eranosverein geht nach den Schlußworten auch der Pfandstein

von Amorgos I. G. XII 7 n. -58 {Syll. n. 828). Über ihn konnte man
bisher nicht zur Klarheit kommen, weil man von der Lesung von

Kumanudis ausging ö'po; -/uipüuv — twv Hivoy./io'j; — 'j7ro-/.£t;A£vojv — tw

ip7V(;) v.a.\ 'Aptcirayopa t(j) (zpyspczvtij y.cd tt 'friai7.\ ^.'jto'j — Kpo; ttjv iy^'^OM

h'' i7f'[^?^-]~'"^ HiV07./.r,V TCiO cpC([vO'J Ov] 3'JV£/.cC£V 'ApllTOiyOpa; 7.7.77. tÖv VOfJ-OV

Tiöv £[p7vt3]-:wv. Danach erklärte zuletzt Partsch Bür(ji<cltaftf<redd S. 318 f.

nach Abweisung anderer Deutungen übereinstimmend mit Thalheim

,für die Bürgschaft, die er für Xenokles übernommen' — eine Erklärung,

die ich, abgesehen von der Künstlichkeit ihrer sachlichen Voraus-

setzungen, als sprachlich unmöglich bezeichnen mufs. Aber die Ab-

schrift von Delamarre hat am Ende von Z. 11 nur l'.r, was ich mit

Zufügung des kleinen Yertikalstrichs vor dem Bruch zu i-rA^Ti-rj er-

gänze. Aristagoras hat iu seinem Verein eine Kollekte veranstaltet,

nicht zur Unterstützung eines Mitglieds; denn das schliefsen nach

Anm. 213 die Worte 7,aT7. -rov vo^-ov -rojv epavtaTwv aus, die von suveXe^s

nicht getrennt werden können. Der Ertrag der Sammlung ist aber,

weil er nicht sofort zur Verwendung kommt, an einen andern aus-

geliehen, für den Xenokles die Bürgschaft übernimmt, und da diese

fällig wird, ver]»fändet er seinen Grundbesitz an den p]ranos und seine

Vorstände, zu denen auch die Frau des Archeranos gehört haben mufs,

vgl. Poland Geschichte d. griech. Verein.'fwesens S. 354.

2'o isai. V. Hagn. E. 43 S, 294 werden in einem Verzeichnis von

Stratokies Nachlafs £; ^pctvwv 'j'^i.-t^\s.'rz% £(a-c-p7.ya£va aufgeführt. Die

Schwierigkeit, die Schömann und Wyse darin gefunden haben, dafs sie

Lipsius, Attisches Recht. 47
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einen Dritten übertragbar war^^\ Klagen dieser Art genossen

den Vorzug des abgekürzten Verfahrens und gehörten darum
vor das Forum der zlaa^ioi-^tX:, Denn dafs sie unter den

oixai spavixai wenn nicht ausschliefslich , so doch vorzugs-

weise verstanden sind, die Aristoteles unter den oi'xai i'jxar^vot

aufführt, macht ihre Stellung unter den übrigen Klagen

dieser (Gattung wahrscheinlich ^'2. Von einem vouoc ipavixoc

redet nur Pollux ohne nähere Angabe, so dafs seine Be-

ziehung dunkel bleibt ^^''.

Ist ein Schuldner aufserstande , allen seinen Verpflich-

tungen zu genügen, so bleibt ihm nur übrig, Konkurs zu

erklären und sein gesamtes Vermögen seinen Gläubigern

abzutreten (k^(aTaa\^>yx 7.i:avtu)v -ÖJv ovt(ov) ^^*. Unter den

Belegen begegnen mehrfach Fallissements von Banken

(avaaxsuot'Csxai rj TpaTttZot.) ^^^. Fin solches Abtreten der Ver-

mögensmasse wird dann zu ihrer Versteigerung an den

Meistbietenden geführt haben. Wie dann aber weiter ver-

getrennt vou dem hinterlassenen Barvcniiögen verzeichnet werden,

findet ihre einfache Lösung in der Annahme, dafs die Forderungen vou

Stratokies zwar durch Richterspruch anerkannt, aber noch nicht lie-

friedigt waren. Audi bei llyper. a. d. Anm. 205 a. St. machen die

r/.r^fjwTcä Twv spctvcov ofi'enbar ein Klagerecht gegen J^pikrates geltend.

Aber Piaton a. d. Anm. 201 a. 0. liefs kein Klagerecht aus dem ^7.^0^ zu.

2'' Bei Ilypereides durch Verkauf des Geschäfts, auf dem sie

haften, in Mykonos (Anm. '203) durch Kinrechnung in die Mitgift, aber

mit der Zusage des Ausstattenden und seines Vaters a'jv£tar[jc(;ctv töv

e'pavov ToO-ov und im Falle seiner rneinbringlicbkeit selbst Ersatz

zu leisten.

-'2 Einerseits neben den Klagen wegen Nichterstattung von Dar-

lehn, für die kein höherer Zins als 12*'/o gefordert war, anderseits neben

den 8i-/cxt xotvcovixcti, unter die auch die auf die Rechtsverhältnisse der

Eranosvereine bezüglichen Klagen fallen.

2in Yiji 144 y^ij. Identifizierung mit den öfter vorkommenden

vo[j.ot T(öv sp'/vtjTO)-/ haben wir kein Recht.
-'* Demosth. /'. Vhorm. 50 S. 959 a. E. ztA oict/.'jsiv irArpv^ oL-

M'jftO.rjv lisaTTjCav ö:-c<'vTiuv t(öv o'v-twv. g. Steph. I 46 S. 1120, 24 (an beiden

Stellen Trapeziten). g. Pant. 49, S. 981, 3. g. Apat. 25 S. 900, 20.

Aristoph. Ach. 615 et; -jr.' ipotviuv ts xcti '/[>=-^*'' "f^wr^v "ot: — i'-ctvTs;

i;c3Tio zapT^vo'Jv oi cpt'/.ot. Als Folge einer hohen Geldstrafe Antiph. Tetr.

1^9 8. 63 -Ifi \j.vi o'JSt'a; r'Jr^ i-Aniip'ju.z'ioi.

^'r-
1 Demosth.] g. Tiumth. (iX S. 1204, 26. 1205, 2. g. Ajwt. 9 S. x;)5, 5.
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fahren wurde, ist nicht l)L'kanDt und nur walirsclieinlich,

dals, wenn kein Vergleicli der Gläubiger zustande kam,

eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen war. Ebenso

läfst sich nur vermuten, dafs durch jenen Schritt der

zahlungsunfähige Schuldner aller Veri)Hichtungen enthoben

war. Jedenfalls ist keine weitere Bestrafung, wie sie ander-

wärts bestanden hat-^'% für ihn anzunehmen, mindestens

soweit er Bürger war. Aber auch für die Trapeziten,

die dem iSletoikenstande anzugehören pflegten , ist sie un-

erweislich ^''.

4. Depositum.

Von der Leihe unterscheidet sich das Depositum, -7.07.-

y.a-aO/jxri von -af>ax7T7.T(i>£ai)7.'. , selten -apaOT^/yj 2^^. dadurch,

dafs mit ihm eine Sache einem andern in Verwahrung ge-

geben wird , ohne dafs er sie gebrauchen darf. Zwei auf

Deposita bezügliche Klagreden sind von Isokrates erhalten,

der Trapezitikos (XVII) und die Rede gegen Euthyuus (XXI).

Die erstere l)etriti't ein Gelddepositum, das ein Bosporaner,

Sohn eines Sopaios, bei dem Wechsler Pasion, die letztere

gleichfalls ein Gclddepositum, das unter der Herrschaft der

Droifsig Nikias bei Euthynus niedergelegt zu haben be-

hauptete; beide Beklagte hatten den Empfang des Depositum,

Pasion ganz, Euthynus zum gröfseren Teil abgeleugnet 2^^.

21G Z. B. in Boiotien nach Nikol. Dam. bei Stob. Anth. IV 2, 25 II.

(XLIV 41 M.), wenn man -r/j: yoio; oJ/. a-ov.oovro:; in dieser Beschränkung

fassen darf.

2'^ Nichts ist mit Thonissen Droit pe'nal p. 402 u. a. daraus zu

folgern, dafs nach [Demosth.] g. Apat. a. a. 0. Herakleides nach seinem

Bankerott sich versteckt hält. Bei Demosth. g. Timoth. a. a. 0. spricht

der Bankiersohn.
-'•''

\\7.rjc/Mi\/.r^ sagte von Attikern der Komiker Piaton nach Phot.

u. d. "W. KaT7.i)y^7./p was früher bei Isokr. Trap. 27 K. 14 stand, ist

schon im Urbinas gebessert.

219 "Wegen sachlicher Schwierigkeiten des im Trapezitikos be-

handelten Rechtsfalls erklärte Grofse über Isokrates Trapezitikos (Arnst.

1884) die Rede für unecht, ist aber von Drerup widerlegt N. Jahrb.

Suppl. XXII S. 355 if. Dafs auch stilistische Bedenken nicht berechtigen,

die Rede dem Isokrates abzusi)rechen, hat (lalle gezeigt de Isocratis

oratione Trapezitiea (Leipz. l>^x-'>). Beitrüge z. Erklärung d. XVll. 7?.

47*
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Seine Verteidigung führte Euthynus durch eine von Lysias

verfafste Rede; der Kampf zwischen den beiden namhaften

Rednern wurde auf dem literarischen Gebiete durch Anti-

sthenes und Speusippos fortgesetzt, die ihre Angriffe gegen

Isokrates an ihn anknüpften. Nicht erhalten ist auch eine

andere Rede des Lysias gegen Kalliphon, die von einem

Depositum handelte 2^'^.

Dafs die Deposita nicht ohne Zustimmung des Deponenten

vom Depositar benutzt werden durften, liegt im Wesen der

Sache , wenn wir dafür auch nur ein indirektes Zeugnis

haben ^^^ Ebenso ist nicht zu bezweifeln, dafs auch bei dem
Hinterlegungsvertrage in der Regel Zeugen zugezogen oder

eine Urkunde aufgenommen wurde; nur der eigentümlichen

Lage der Umstände wird es zugeschrieben , wenn Nikias

weder bei Niederlegung noch bei Erhebung seines Depositum

Zeugen gehabt hatte ^--, weshalb die für ihn geschriebene

Rede des Isokrates in den Gegenschriften des Antisthenes

und Speusippos als der dfiaptupoc bezeichnet wurde. In

beiderlei Hinsicht nehmen aber die Deposita bei Trapeziten

eine Sonderstellung ein. Bei ihnen pflegte der Athener

gröfsere Bargeldbestände niederzulegen, und wenn er

Zahlungen zu leisten hatte, diese auf sie anzuweisen. Dafs

die Geschäfte mit ihnen ohne Zuziehung von Zeugen ge-

macht wurden, ist schon oben belegt (S. 718f.). Ebenso ist

d. IsoJ^r. (Zittau 1896). Eher könnte man daran denken, die Rede gegen

Euthynus dem Isokrates abzusprechen, Wie zuletzt Drerup S. 364 fif.

in der Weise wollte, dafs sie von einem Rhetor nach dem Muster des

Trapezitikos verfafst und dieser der wahre 'A;j.c<(J7'jpo; sei, gegen den

Antisthenes und Speusipp schrieben (vorsichtiger jetzt in der Vorrede

seiner Ausgabe p. CXX). Dahei bleibt aber die von Clem. AI. Strom.

VI 20 S. 748 P. bezeugte Rede des Lysias upo; Nixi'av zspt ttj; Trapa-

7.ocrc(8TV/.rj; unerklärt, die gleichfalls für gefälscht zu erklären mehr als

gewagt wäre.
"20 Rabe N. Rhein. Mus. LXIII (1908) S. 519. Eine Monographie

von Cailleraer le contrat de de'pnt erschien als Teil seiner Etudes s. L

a}itiq. jurid. d'Ath. in den Me'motres de Vacad. de Ccen 1876 p. 508 ff.

2-1 Lysias v. Arist. Verm. 22 S. 625 a. E. -oO äos/.cpoO — d-o-/.ctij.£vc(;

~ap' auTiij TETTotpdxovTa |J-vac Etitcov xaTsypr^aotio.

222 G. Euth. 4 K. 4.
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ausdrücklich bezeugt, dnls sie die bei iliiun hinterlegten

Beträge bei ihrem Geschäftsbetriebe zu verwenden berechtigt

waren ^^^, und darum gewifs niclit in Zweifel zu ziehen,

dafs sie diese zu verzinsen hatten. Von den Ge.schäfts-

einlagen (d(pop[xat S. 725) unterschieden sich diese -apa/otTa-

Ofjxat aber wesentlich dadurch, dafs sie jederzeit zurück-

gezogen werden , natürlich also auch nur eine geringere

Verzinsung ergeben konnten -2*. Natürlich war die Sicher-

heit dieser Deposita nur eine l)e(iingte; nicht nur war mit

der Möglichkeit eines Bankbruches zu rechnen (S. 734),

auch die Vertrauenswürdigkeit selbst eines Pasion läfst der

Trapezitikos des Isokrates, mögen wir die klägerische Tendenz

auch noch so hoch in Rechnung setzen, doch in ganz anderem

Lichte erscheinen als die für seinen Sohn Apollodor ge-

schriebenen Reden -^^. Weit gröfsere Sicherheit bot die

Niederlegung an heiliger Stätte, wie sie für eine Reihe von

aufserattischen Heiligtümero, den Tempel der Alea in Tegea,

der Hera zu Samos, der Artemis zu Ephesos u. a. be-

zeugt ist.

Gegen den Depositar, der das Depositum nicht zurück-

gab ^2^, oder es ohne Erlaubnis des Deponenten im eigenen

Interesse verwendete, war die oi/yj Tiapa/a-ra Ur^x-/; c zu-

ständig ^2'. Dafs den in ihr verurteilten Beklagten aufser

223 Demosth. /". Phorm. 13 S. 948, 18 ti; -apaxaTai^Y/.o:; v.oä t>^v ä-o

TO'JTwv IpYasiotv oc'jTYjv ciAtaDwaavTo, vgl. 5 S. 946 i. A.

22* So mit Recht Caillemer p. 519.

225 Dafs Apollodor selbst der Verfasser dieser Reden ist, wie

schon im Altertum nach Schol. Aisch. n. Trauang. 145 gemutmafst und

in der Neuzeit von A. Schäfer u. a. angenommen worden ist, widerlegt

sich durch die stilistische Übereinstimmung der Reden mit der gegen

Euergos und Mnesibulos geschriebenen, die für alle denselben Ver-

fasser anzunehmen zwingt, vgl. Uhle ^e orationum Bemostheni (also

addictanim scriptoribus I (Diss. Leipz. 1888). Denn dafs Apollodor als

Logograph tätig gewesen wäre, steht mit allem, was wir von ihm wissen,

in Widerspruch.
2'^6 'A-o3T£[>£iv zr^J -a[j'j:m-aVi;/:r^-) Isokr. Trai). 5U K. 2-">. g. Kulh. 7

K. 7. 10 K. 9 u. ö. [Aristot.] a. d. Anm. 228 a. 0.

22'' Nach Meier wäre die Klage auch gegen den Gläubiger in An-

wendung gekommen, der sich an dem Pfand befriedigt hatte und den

Überschufs von dessen Werte über die Schuld zu erstatten sich weigerte,
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der Rückerstattung bzw. dem Ersatz des Depositum noch

eine andere Bufse getroffen hat, läfst sich nicht erweisen.

Doch darf man bei der Schärfe, mit der Veruntreuung eines

Depositum von der öffentlichen Meinung gerichtet wurde ^-^,

es wahrscheinlich finden , dafs in Athen ebenso wie in

Gortyns^^'* seine Ableugnuug mit der Bufse des Duplum

geahndet wurde. Nur dafs sie nicht, wie man gemeint hat,

Atimie des Verurteilten zur Folge gehabt hat, lehrt eine

Äufserung des Demosthenes ^^^. Dafs Betrug in bezug auf

Deposita an Trapeziten härter als an anderen gebüfst wurde,

beruht ebenso auf irriger Auslegung, wie dafs auch die

01X7) sk s'xcpavöjv xaxacjtaöiv ZU ihrer Wiedererlangung an-

gestellt werden konnte -^^

5. Kauf viiid Verkauf 23^

Kauf und Verkauf ((uvr) irpacjic:) kommen wie jeder andere

Vertrag durch übereinstininiende Willenserklärung, hier

über Gegenstand und Preis zustande, ohne dafs ihre Gültig-

11 11 eil Beaiichet III p. 286 wenigstens gegen den rfandgliiuliiger, der

Herausgabe des Pfands verweigerte. Aber beide Annalimen verwechseln

Pfand mit Depositum.
22« Bekannt ist die Erzählung von (i laukos bei Ilerod. VI 8(5.

|Aristot."l ProbJ. 29, 2 wird die Frage untersucht or). -zi -G(pot-/.aTa))7j7.r^v

o£ivoT£pov dTroaxEpEiv ri OOtVÖlOV.

22« Iscriz. arc. n. 152 (G. B. I. u. 4998) III Z. 14 f.

2"o G. Meid. 44 S. 528, 14 civ |jiv £/.<".) v rap' exovto; ti; )/J'^r^ T'Äavtov

Sv T^ o'jo rj or/a 7.ai TctOx' i-ooiz^j-lfir^, o'jrjh a-JToT -pö; Tyjv ro/ tv ^3tiv, eine

Äufserung, die sich freilich, wie der Gegensatz lehrt, nicht ausschliefs-

lich auf das Depositum bezieht. Danach ist die im Text bekämpfte,

zuerst von Meursius Theniis Atticu II 28 aufgestellte Annahme schon

von Hermann E. A. § 8 (63) S. 56 Th. widerlegt. Nicht auf Athen geht

die Angabe von Michael Eph. zu Arist. Eth. V S. 77 1' o — vojj.r-; -/.^.Uo/.vj

xcXs'JEi TÖv jj.rj dc-oStoov-a Tapaza-ailif'xrjV ötTifj.ov cTvctt.

231 Beide Annahmen stellte Meier auf, die erstere nach Isokr.

Trap. 19 K. 10, wogegen schon Starke de Isocratis orationihus forensihu!<

(Berlin 1845) p. 25. Gegen letztejre Caillemer p. 514.

232 Caillemer le contrat de vcntc a Athenes in Revue de legisL anc.

et mod. 1870/1 p. 631 tf. 1873 p. 5 ff. mit meinen Bemerkungen Jahresb.

f. d. cJuss. Alterth. II (1875) S. 1402 ff. Ed. G. Anthes de emotione

vendilione Graecorum quaesiiones epigrapldcae (Diss. Leipz. 1885).
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keit an die Erfüllung gewisser Fonneii gel)un(len ist. Nur
zum Zeichen für den Abschluls des Kaufvertrags pflegte,

wenn die Kaufsumnie nicht sofort erlegt wurde, ein Aufgeld

(ocppaßcuvj gezahlt zu werden -^'. Pll)ensüwenig war die

Gültigkeit von Kaufverträgen über Grundstücke von Er-

füllung der gesetzlichen Vorschrift abhängig, den \'erkauf

mindestens (iO Tage vor seinem Abschlüsse durch Aushang

bei der Behörde zu öffentlicher Kenntnis zu bringen, wofür

der Käufer an diese ein Hundertstel des Kaufpreises zu

entrichten hatte. Denn die Absicht dieser Bestimmung war,

wie wir Theoiihrast glauben dürfen, aus dessen grofsem

Werke über griechische Gesetze der wichtige Abschnitt

über Kaufverträge in Stobaios Anthologion erhalten ist-^-*,

2'3 Isai. r. Kir. E. 28 S. 210. Menand. im Etyin. M. «. 14», .")2

(Fr. 748 K.). D. l*ap])ulias '[(TTonixij t^f'Xi^ig tov (cooceßoivog (Leipz. 1911).

Dafs Zahlung des Aufgelds zur Perfektion des Kaufvertrags erforder-

lich war, behauptet Hofmann a. d. Anm. 234 a. O. 8. 105 und 56, und zu-

letzt wieder Kalogirou die Arrha im Vermöfjcnsrecht (Leipzig 1911) S. 119ff.,

wegen der Worte des Theophrast (Anm. 241), die doch nur die Üblich-

keit des Aufgelds erweisen, nicht aber ausschliefsen, dafs auch ohne

dasselbe ein schriftlich oder vor Zeugen geschlossener Kaufvertrag

rechtsgültig war. Zu scheiden von dem o(o[ja3(ov sind die Tja^o/o:,

Marken, gewöhnlich in zerschnittenen kleinen Münzen bestehend, deren

eine Hälfte der Verkäufer dem Käufer zur Legitimation eines mit Ent-

nahme des gekauften Gegenstandes Beauftragten übergab, vgl. Eubulos

bei Schol. Eurip. Med. 613 (Fr. 70 K.) und die anderen Komikerstellen

bei l'ollux IX 71 f., sowie die Stellen aus Plautus bei Becker Charildra

IL' S. 17.

-3* lY 2, 20 H. (XLIV 22 M.) mit den Erläuterungen von Ilofmanii

Beiträge z. Gesch. d. f/r. u. röm. Rechts (Wien 1870) S. 71 tf. und Thal-

heim H.A. S. 146 11'. Daraus über Athen jvioi oi Trfioypv'iciv (xc/.e'jo'jat

TCi'j; TTto/.C/'JvTa?) -ap7. -r^ ^-py^ ~p^j r^acpwv [j.y] jAocttov tj Eir^y-c-vta y.ctiJctrcp

'AOy.vr^ai v.yX -öv no'.'i^cvov r/.ocT'jSTryv 'ißvjoi.'. Trfi t'-jaTj? oroj; ^Aa\^.'^<.<J''^r^-~^pni

T£ £;^ 7,c(i o'.ajj.o'.pT'jpaaU^'. -:(|7 ßo'J/.o;xcV(ij , xal o or/auo; ccuvr^'j-svo; cpocvapö? r^

TM) -A'lv.. Dafs die letzten Worte nicht bedeuten, wie Meier wollte,

dem Ilofmann S. 80 und Caillemer p. 651 folgen, .damit die ()i)rigkeit

sich iiberzeugen könne, dafs das Geschäft rechtlich abgemacht sei',

sondern ,damit durch Entrichtung der Abgabe der rechtmäfsige Käufer

konstatiert werde', folgt, wie schon Jahresb. S. 1404 A. 18 bemerkt

wurde, daraus, dafs es sonst heifsen njufste toi; TsÄeat oder toT; Iv te/.ei.

Unnatürlich wieder Rabel a. d. Anm. 87 a. 0. S. 21 ,durch Abweisung



740 Zweites Buch. Die Klagen.

die gleiche wie bei der ähnliclien anderwärts bestehenden

Vorschrift, Kaufverträge vor ihrem Abschlufs fünf Tage

nacheinander durch Heroldsruf bekannt zu machen, und bei

dem Gesetze von Thurioi , das den Kontrahenten den drei

nächsten Nachbarn gemeinsam eine geringe Münze zum
Gedächtnis und Zeugnis zu geben gebot, — nämlich die, einem

Dritten die rechtzeitige Geltendmachung etwaiger Ansprüche

an das Kaufobjekt zu ermöglichen und damit einigen Ersatz

zu schaffen für das Fehlen von Grundbüchern, in die jede

Besitzveränderung von Amts wegen einzutragen war-^^,

während sie in Athen nur durch Einsicht in die von der

Behörde geführten Listen über die vereinnahmten Hundertstel

zu ersehen war. Nach Ausweis der auf Stein erhaltenen

Reste waren diese Listen im Unterschied von dem auf der

Insel Tenos mit grofser Genauigkeit geführten Grundbuch

(Anm. 62) sehr summarisch gefafst und enthielten aufser

dem Namen von Verkäufer und Käufer und Angabe der

Kaufsumme nur eine allgemeine Bezeichnung des verkauften

Grundstücks -^'''. Wie die Erhebung der Hekatoste, war

des Einspruchs oder Unterlassung desselben erweise sich der Käufer

als ein mit Rechtswirksamkeit kaufender".

^^^ Theophr. a. a. 0. mit der Schlufsbemerkung, dafs solche Ein-

richtungen nur Ol' £ÄA£t'kv j-Epo'j vo;ao'j getroffen sind: -ap' of? ydip dva-

YpaciTj Töiv v.tTjjj.aTiov IsTt 7.01 O'jaßo/.ctt'iov /.-/.. (S. 694 A. 62).

236 Bi'uchstücke von Rechnuugsurkuuden über vereinnahmte

Hundertstel von verkauften Grundstücken, soviel wir sehen, sämtlich

aus dem Besitz von Tempeln, Geschlechtern und anderen Korporationen

C. I. A. II n. 784—88. IV 2 n. 787 ^ 7881^, nach Köhler aus der zweiten

Hälfte des vierten .Jahrhunderts und der nächsten Folgezeit. Ver-

schieden von der r/-aToa-7^ sind die Irwvtct, die nach den Poletenurkunden

beim Verkauf von konfiszierten Gütern, Sklaven, Vieh u. a. neben der

Kaufsumme erhoben und zugleich mit ihr an die Staatskasse ab-

geführt wurden und im fünften Jahrhunderte bei einer Kaufsumme

von 1—4 Drachmen einen Obolos, von 5—50 Drachmen drei Obolen,

von 50—100 Drachmen eine Drachme, und ebenso von jeden weiteren

100 Drachmen eine weitere Drachme, im Anfang des vierten Jahr-

hunderts etwa das Doppelte betrugen f. 1. A. I n. 274—77. IV 1 n. 277 a b c d

(Dittenberger Syll. n. 38—4.5). H n. 777 mit Köhler Monher. d. Berl. Ak.

1865 S. .541 ff. Dafs diese irJmoi. von der iv-o-oarr- zu scheiden sind,

wie Köhler ^^ofort erkannte, folgt vor allem daraus, dafs jene für Athen
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auch die Verütieiitlichuiig von vorabredeten Kaufverträgen

vor ihrem AbschhU's durch Auslianp auf (Irundstiicksverkäufe

bescliränkt. Die Angabe der Paroiniiographen, die diese Be-

kanntgabe auch auf den Verkauf von Sklaven ausdehnt ^^^,

lälst sich gegenüber dem Fall in Ilypereides liede gegen

Athenogenes, der ein kurzerhand geschlossener Kaufkontrakt
über ein Spezereigeschiift und den dasselbe führenden Sklaven

zugrunde liegt, nicht aufrechthalteu. Wie in diesem Falle

das Geschäft mit den auf ihm lastenden Schulden an den

Käufer übergeht, so anderwärts Bankgeschäfte mit ihren

Aktiven und Passiven -^^. Sachen, an denen ein Dritter ein

dingliches Recht hat, dürfen nicht ohne dessen Zustimmung

nur vom Verkauf von konfisziertem Vermögen, dann aber niilit blofs

von Grundbesitz bezeugt sind, dazu auch aus der verschiedenen Art

der Berechnung, die bei der iv-axos-zr- bis auf den halben Obolos hinab-

geht, und der verschiedenen Höhe im vierten Jahrhundert. Der Wider-

spruch, den Caillemer p. 649 ff. und noch Dictionn. d. mit. III p. 54 f.

gegen Köhler und mich erhob, gründete sich nur auf den ungenauen

Artikel Lex. Seg. V 8. 255 i. A. s-wv.c« ;jiv -:c/ i-\ t-^ «'jvt npoay.aT'z-

i3a?7,o[i.£vc( (l>t~zrj Exatoarai tive;. Dafs aber die inschriftlich bezeugte

iv.a-o'j-ti nicht in den Schatz des Staates, sondern eines Gottes fiel,

wie Köhler zu C. I. A. II n. 784 und Fränkel zu Böckh Stli. Anm. 536

glauben, kann ich aus der Erwähnung von goldenen Schalen, die von

den Schatzmeistern der Athena aus irgendeiner der vielen ixatoaTc«'!

(Aristoph. Wesp. 658) nach C. L A. II n. 721 A hergestellt wurden,

gegenüber Theophrasts Angabe nicht folgern. Aufserhalb Athens kennen

wir zTMV'.'-j. von Delos, wo sie bei der Verpachtung von Gefällen als

Zuschlag zur Pachtsumme in der Höhe von 5% {Bull. d. corr. Hell.

XIV [1890] p. 391. 448 f.) und von Erythrai, wo sie bei dem Verkauf

von Priestertümern als Zuschlag zur Kaufsumme nach verschieden ab-

gestuften Prozenten erhoben wurden {Revue arcJi. XXXIV [1887] p. 107 ff.

= Dittenberger n. 600). Andere Beispiele von Kaufsteuern stellt Thal-

lieim S. 8 A. 1 zusammen.
2" U. £v >.cU7.wiJ.aa'. i-frA-s-Tti I S. 485 Gott. = Hesycli. u. d. A. ?)}'•>;

TjV 77 -t-pctaxdij-cva ympioi. 75 <:iw\j.a-zo: rtr^\).rj'jh. (nicht or^aoatct) syYpct'ici'lai £v

aavi'si Xsuxai; v^ -'j;{ot; y.£yptc;;j.£vot; 'l.t'r/.r y^ <'•«'- "'^ öv'>;j.ct-a v.oti tiöv xTr^actTwv

y.cti TtLv dvopaTrootüv xocl twv -ptotiAEvtuv ocjTCt, t'va zX Tt; ot^TictaaaHat ßo^ÄT^ttetr^

i-' doEi'ct; r/ot iv-'j/wv -lü }.z'yAw\j.i-u Aus dem Vergleich mit Theophrast

folgt, auch abgesehen von dem Plural twv -pia.asvcov, dafs die letzten

Worte auf den «iTtaictii.evo; gehen.
238 Yg]_ Demosth. f.

Phorm. 5 f. S. 946, wo es sich um Verpachtung

einer Bank handelt, und dazu Goldschmidt a. d. Anm. 155 a. 0. S. 379.
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verkauft werden, wie mit Hypothek belastete Grundstücke

nur mit Einverständnis des Hypothekargläubigers (S. 700),

ebensowenig Sachen, deren Besitz streitig ist^^^, wenigstens

nur für den Fall eines günstigen Austrags des Besitzstreites.

In einem Falle bei Isaios (Anm. 239) stellt der Verkäufer

gegen den, der ihm den Verkauf untersagt hat. eine Klage

wegen dieses Untersagens (x^c ocToppr^sso)?) an; es wird das

eine Klage ßXaß-/;c gewesen sein^"^**.

Erst mit Erlegung des Kaufpreises erfolgt der Über-

gang des Eigentums, ohne dafs zu ihm eine förmliche

Tradition erfordert wurde -*^ Doch konnte der gekaufte

Gegenstand sofort mit Abschluis des Geschäfts unter Kredi-

tierung der Kaufsumme oder eines Teils derselben übergeben

werden ^^2, namentlich ein Grundstück, auf das dann Hypo-

^^^ Isai. V. Men. E. 28 S. 219 /ja'^isßT^-ti ccJtijj i^ipou; xivö; toO

/(ijpt'o'j — -/.al 7-rjY0p£'jc Toi; lövou'jivot; \).r^ (öviraiioii. [Demostli.] g. Nü'ostr.

10 S. 1249, 19 (Aum. 86). Zwölftafelgesetz von (iortyns 10, 25 ötvTpw-ov

[j.rj (liVTjOai AOLT'xv.zlis.fim rrpt'v x' d'/J.•'j'jy^z'xi ö xaTailcv;. it.qri' äi/ciiy.co/.ov , wo-

bei freilich nicht blofs die Zugehörigkeit, sondern auch die Sklaven-

eigenschaft streitig sein kann, vgl. Zitelmann S. 177. Der Zusatz im

Texte wegen des Vertrags von Stratonikeia Lebas Inscr. III n. 415 Z. lU,

vgl. Anthes p. 29.

2^" Dafs aus der Stelle nicht mit Platncr II S, 342 eine besondere

Klage ci-oppif^aEw; gefolgert werden darf, beweist schon der Zusatz des

Artikels.
^*'^ Tlieoi)hr. § 4 /.'jpia f^ wvyj xai r, rpäai; et? \j.h v.-zrpi^, oTotv ifj Tt(j.Tj

orj)-?^ A'xi tri:/. Twv votj-cuv Ttotr^aiosiv (dies nicht für Athen geltend) — £i;

0£ ir^') -otpaooatv zoti c[; ccjtÖ t6 -(oXeiv, o'-av ctppctßwva /aßr, ' T/twi y^ip

o'j-io; o't -rjl'lM voaoüstojaiv (aber vgl. Anm. 233). § 7 -'j-repov Vz ew; av

•/co[Aiarj-ai -/üpiov slvai toO y.T/.aaTo;; o'jtio yäp oi ~oÄXot voij.oÜctoüa'.v. Objekt

zu xo;j.t3r^tat ist nach dem Vorausgehenden der Kaufpreis, Subjekt der

Verkäufer. Was Theophrast an der ersten Stelle hinzufügt, gibt er

nur als sein eigenes Postulat; wie wenig diesem das attische Re^ht

entsprach, zeigt die Rede gegen Athenogenes. Nur aus Mifsverständuis

des Theophrast folgerte die Notwendigkeit einer förmlichen Traditio

Hofmann S. 58 und 111, der schon von Caillemer j). 636 f. widerlegt ist.

Ein besonderer Fall ist es, wenn auf Urkunden von Mylasa und Olymos,

in denen ein Grundbesitzer seiae Grundstücke an Heiligtümer verkauft,

um sie sofort in Erbi)acht zurückzunehmen (Anm. 313), als besonderer

Akt zwischen die «jvV) und .atafttoat? die s|i.ßc(3t; tritt, Judeich Mittli. d.

Inst, in Athen XIV (1889) S. 373.

2*2 Demosth. g. Spud. 8 f. S. 1030, 10. 22. Lykurg g. Leokr. 23
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thek bestellt wurde; die lückstäiidigou Kaufgelder waren

dann zu verzinsen ^-^-^ und zur Sicherung der Zahlung ge-

gebenenfalls Bürgschaft zu bestellen (Anni. 123). Mit der

Übergabe des Kaufobjekts niufste auch die Gefahr an ihm

schon vor Zahlung des Preises auf den Käufer übergehen ^*'*.

Wer zur verabredeten Zeit den Kaufpreis nicht erlegt, geht

des Aufgelds und des Anspruchs auf das Kaufobjekt ver-

lustig. Auch dem Verkaufer gegenüber mul's es Ilechts-

mittel gegeben haben, um ihn zur Auslieferung des ver-

kauften Gegenstandes anzuhalten , mochte ein Aufgeld ge-

zahlt sein oder nicht-*''. Dafs aber diesem Zwecke die

oi'xTi ß£ßat(uas<uc gedient habe, ist bei der ganz anders ge-

richteten Bedeutung dieser Klage, von der sogleich zu

sprechen ist , auf die Autorität von Harpokration -•*" nicht

S. 1053 a. E. (beidemal Verkauf von Sklaven). Dafs auch beim Klein-

handel kreditiert wurde, darf man aus Lysias r/. Aiseh. bei Athen. XIII

95 S. 612 C {Fr. 1 Sp.) entnehmen o-x/ ot ;a£v x^'-y.oi ot syy'j; ofxoOv—;

TTCtp' (ov -poooact; /.aaj^aviov o'r/. i-wjjwji or/.a^c/V7at a'j-(i) a'jyx/.rjCiavTc; -z'j.

/.a-Tj?,£Ta, wo man am einfachsten doch mit Meior u. a. -ooooaöi; im Sinne

von auf Kredit gewährter "Ware nimmt. Vorschüsse auf noch nicht

verdienten Sold bedeutet es sicher bei [Demosth.] (j. Pohßl. 7. 10 S. 1208,

16. 1210, 10. Pappulias S. 4 f. glaubte hei Lysias das Wort für 'ipryaßwv

gebraucht.
-*^ Demosth. und Lykurg a. d. a. 00. Dafs auf dem Pfandsteiu

('. 7. J. II n. 1184 nur der Kaufsumme gedacht ist, für die dem Ver-

käufer Hypotliek auf ein Grundstück bestellt ist, nicht auch der Ver-

zinsung, herechtigt nicht zu dem Widerspruch von Beauchet IV p. 128.

2" So mit Recht Hofmann S. 61 und Caillemer p. 644.

•J45 Theophr. § 6 ä'iv oi Äctßcov äopaßwva [^7] or/r^Tct'. t»)v titJ.Tjv 7^ oo-j;

u.rj y.aTotjjoi/.r, sv Tcrj (ijrj'.su.ivcj 7p'>v(;) — Tt to i~i~iiwj'/; "OTspov -i\) aev

GTspr^at; toü äppofßwvo; ; o'jzw yip c/eoÖv o?-:' i'X/.ot xe? ö'x/jat vm rA 0f/jp'.'r-co!'

-tö 0£ 1^.7) otyoij.vm k'xttS'.c oso'J av ärootÖTat ; /.ou yd.rj toüto vj toi; Bo'jpiwv —
7:7.p' Iviot; Ol 5'.y.äaaji}a'. -/.cÄE'Vj'jat -mT |;.r] osyoaEvcp ty)-/ -taY^v. Zweifel

daran, dafs der Parteikonsens als Vcri)flichtungsgrund einer Haftung

auf Übergabe empfunden wurde, deutet Partsch Bürfjschaftsrccht S.322 an.

-*® U. ßcßoc.d'jcriio; ' Sviots y.ai äpp-zj^KÜvo; y-ovo-j ooi^ivTo; tiTot -ziJ.'^'.al^TjTTj-

aofvTo; TOJ -ETtpazoTo; £/.ä-|7_av£ ttjv Tf^; i'jcßcdwcJcio; or/.TjV ö tov 'ippaßcüva

oo'j; T(ö /.ctßovtu Aus derselben Quelle Lex. Sag. V S. 220, 6, aber mit

dem Zusatz ?va ßcßatwOT) -J-ip oj ö äppajüwv looftr^ , was auf Eviktions-

leistung zu gehen scheint, die doch der nicht fordern konnte, der nur

das Aufgeld gezahlt, also noch nicht das Eigentum erworben hatte.

Anders zuletzt wieder Pappulias S. 11 f. Nach Kalogirou a. d. Anm. 233
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ZU glauben. Im Widerspruch aber mit dem eigentlichen

Wesen des Aufgelds steht die Annahme, es sei ausschliefs-

lich oder wenigstens mit dazu bestimmt gewesen, dem einen

oder andern Teile den Rücktritt vom Kaufvertrage zu er-

möglichen ^*^ Alle Weiterungen schnitt ein Gesetz des

Charondas ab, nach dem Geben und Nehmen Zug um Zug
zu erfolgen hatte, wenn aber der Verkäufer kreditierte, er

deshalb nicht klagbar werden durfte, weil er selbst die

Schuld an dem ihm widerfahrenen Unrecht trage ^^^. Seinem

Vorgange ist dann Piaton in den Ordnungen seines Ideal-

staats gefolgt 2^^, ein vereinzeltes Gesetz von Thurioi nur

insoweit, als es den Kaufpreis noch an demselben Tage zu

erlegen gebot, an dem das Kaufgeschäft abgeschlossen und

das Aufgeld bezahlt war 2^°.

Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer den ver-

kauften Gegenstand frei von Rechten Dritter und von

Mängeln zu übergeben. Kommt er dieser Verpflichtung

nicht nach , ohne den Käufer von solchen Rechten und

Mängeln in Kenntnis gesetzt zu haben, so ist dieser be-

rechtigt ocva'Ysiv aU tov -fyaV/jv. Im eigentlichen Wortsinne

als Rückgabe an den Verkäufer steht ihm dies namentlich

dann zu, wenn ihm ein Sklave verkauft wird, der an einer

Krankheit (orppwstr^ixa) leidet. Denn das Gesetz gebot aus-

drücklich, diese dem Käufer mitzuteilen, widrigenfalls er

a. 0. S. 200 wäre die Klage auf Feststellung der Tatsache gegangen,

dafs das Aufgeld gegeben und angenommen war, was schon mit Harpo-

kratioiis Text schwer vereinbar ist.

^" Caillemer p. 665 f. nahm eine verschiedene Auffassung des

dppaßtuv im attischen und gemeingriechischen Rechte dahin an, dafs

es nach letzterem als Mittel zum Rücktritt vom Vertrage für beide

kontrahierenden l'arteien gegolten habe; wenigstens einen Teil seiner

Bestimmung sieht darin Dareste Plaid, civ. d. Dem. I p. XXXIX u. ö.,

dem Beauchet IV p. 426 folgt. Vgl. dazu Pappulias S. 8 f.

-^^ Theophr. § 7 (nach den Anm. 241 ausgeschriebenen Worten)

Yi
(Vj;-!^ Xctfriovoot; y.'xi HZ-aTtuv; r/j70i yip 7:apayp7J|j.ot y.eÄE'Jouat oioovoci xat

/,c(ij.(3av£iv , £').v oi -ri; -la-cüar], ij.7j elvott or/.r^v" ot'Jtöv y^P s^"^^' afitov -ffi

äoixi'ot;.

2*9 Ges. VIII 18 S. 849 E. XI 2 S. 91.5 E.
260 Theophr. § 6.
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den Sklaven zurückzugeben berechtigt ist -''S und wenn die

W'iederannahme verweigert wird , die o i x r^ ci v a 7 «o 7 fj ; an-

stellen kann. Die Rückgabe niuls aber binnen kurzer Frist

erfolgen, da die oixai avopaTcoow y. unter die wir die

oixTj avcx7tu7rp einzurechnen haben 2-^-, Monatsklagen sind

(S. (382). Da ein gleiches auch für die oixai u-oC'jyiwv

gilt, wird auch auf diese das Recht zur avotYojYVj für den

Käufer wenigstens in der Rechtspraxis um so eher sich er-

streckt haben, als es für den Pfandgläubiger bezeugt ist

(Anra. 105). Dafs die Verurteilung des Beklagten je nach

Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Dolus ver-

schiedene Folgen gehabt und in ersterem Falle zu doppeltem,

in letzterem zu einfachem Schcidenersatz geführt hat, wie

dies riaton in seinen Gesetzen vorschreibt, darf man nach

Analogie der Rechtsfolgen von '^^X^ß-/; (S. 054) wahrscheinlich

finden. Aber Piatons übrige sehr spezielle Bestimmungen

sind keinenfalls dem attischen Rechte entnommen ^•'^^. Nur

auf den Kleinhandel bezog sich das von den Rednern be-

zeugte Gesetz, das jede Täuschung im Marktverkehr verbot

(S. 03); nber dies galt den Käufern ebenso wie den Ver-

käufern, Die Existenz einer gegen letztere gerichteten

oi'xr, 'Lsuoo'jc ist unerweislich -^*.

-^* Hyi)er. g. Athen. 15 C. 7 sTepo; vo|;.o; ia-rt'v — orav Tt; rioX-rj

Nichts Weiteres enthalten die Artikel im Lex. Seguer. V S. 214, 9. 207,

23 u. a. Von der or/.r^ dvoi-'coyrj; spricht nur Piaton Ges. XI 2 S. 916.

252 Auf Sklaven beschränkt die Piedhibitiousklage auch Piaton

und wie es scheint das gortynische Recht, das die Frist zur Rückgabe

(-Eoaiwai;) auf 60 Tage festsetzt. Die früher gewöhnlich mit Berufung

auf Dion Chr. X (IX) 14 S. 300 R. angenommene Ausdehnung auf alle

verkauften Sachen ist wenigstens für das athenische Gesetz durch

Hypereides widerlegt.
253 ^rjg Hermann de vestig. vet. inst. p. 66 wollte. Vorsichtiger,

aber immer noch zu weitgehend Caillemer p. 21.

2^* Angenommen von Hermann a. a. 0., der sie auf Grund von

Piaton Ges, XI ö S. 921 B auch gegen den Gewerbtreibenden gerichtet

glaubte, der für seine Arbeit einen zu hohen Preis verlangt, und sich

dafür auf den Bauvertrag von Delos C. 1. G. n. 2266 Z. 9 f. bezog.

Aber hier ist von einer or/.T^ 'It'jwjt zwischen mehreren Unternehmern

die Rede.
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In übertragenem Sinne steht dem Käufer das (zvayEiv

si? Trpaxr^v als Aufforderung zur Gewährleistung dann zu.

wenn von einem Dritten Anspruch an den ihm verkauften

Gegenstand erhoben wird -^^. Sache des Verkäufers ist es

dann, dem Käufer den Kauf oder den erkauften Gegenstand

zu sichern, ßsß-y.-.oov. durch Übernahme der Eviktionsgewähr,

nach deren Übernahme die Ansprüche Dritter nicht mehr

gegen den Käufer, sondern gegen den Verkäufer zu richten

sind^'^*^. Weigert der Verkäufer sich, sie zu übernehmen,

ohne bei Abschlufs des Geschäfts vom Käufer der Ver-

pflichtung zu ihr entbunden zu sein, so kann er dazu durch

eine oi'/r^ [:Jcß7.io'>a3toc gezwungen werden ^-^^ Dem Käufer

steht aber auch die Wahl frei, sein Recht auf den erkauften

Gegenstand gegen dritte Ansprüche selbst ohne otva-ujYr^ auf

den Verkäufer zu verteidigen, aüTop-a/stv . wie der von den

*55 Plat. Ges. XI 2 S. 915 C i'h 5$ w; aü-ro-i i'^dr.-r^-'y.i ^cuoj /.ii

ciTioüv fj Tivo; ETEpo'j Tiöv a'JTCiü ypr^p-crTiov , äva^ETw ijiev 6 sy^cov st; -paTr^pa

7) tÖv oovt« d;'.oyp£cov te 7,ai Evor/.ov yj Tivi t^'j-w rczpaoovTot a),Xto x'jpko; y.T/..

Harpokr. u. ävotyctv' tö (Ar^vösiv tov rcTtpccxoTa y.at |-' dv.slvov i^vai" Auot'a;

£v T(jj -poc lioi'tova (?) £( yvT^aio; -/.cj't Astvcfp/o;, eine Stelle, die von Sauppe

0. Ä. II p. 182 unrichtig auf die Kedliibitionsklage bezogen wird, wenn

gleich die von ihm bekämpfte Vermutung von Meier iv tw 7:pö; Mr/.üova

sehr unsicher ist. Pollux VIII 34 f. (Anm. '2.57). Der Artikel Lex.

Seguer. V S. 214, 16 wirft beide Bedeutungen des dva^ctv durcheinander.

2-6 isai. V. Düaiog. E. 22 f. S. 101. Demosth. (j. Fant. 12 S. 969

a. E. An der letzteren Stelle steht ßsßctio-iv ohne Objekt, bei Isaios

und in uneigentlicher Verwendung bei Dein. g. Dem. 42 S. 33 mit dem

Akkusativ des Kaufobjekts verbunden. Möglich ist auch ,3£|j7ioüv tt^v

ojvt'v, wie in gleichem Sinne C. I. A. II n. 1058 jj^ßocoüv os tyjv |j.tai}(oaiv,

vgl. Anm. 316.
2-^" Harpokr. u. jicßoticoacto? ' or/.-/); ovc(,aof ^aiiv ?jv oizofCov-rai o't wvTj-

3ct|j.ivoi Ti Toj ä-oocy-Evo) ctv ETEpo? [jiv i\i.'M^rf:r^ toO rpa>}£VTo;. 6 0£ \i.t]

ßc,3c(tof. Daraus Lex. Seg. V S. 219 a. E. und Hesych. u. d. W. Pollux

VIII 34 f. Y] 0£ ßejBattoaEw; Sixt^, o-OTCtv ti; 7:pic((j.£vo; o(v.totv r^ /lopt'ov cJ.aciiS-

liir^ToOvTo; tivo? divctYTj Irl tov -pa-rr^pa ' tÖv oe rpoOT^y.Et ß£,-lair>Ov tj |i.7] ß£,3aiG\JvT7

•j-£'J!)'jvov eTv7.'. rr^; ß£,3atcba£(o; (soll heifsen ,der or/yj ^EßatwaEw; unter-

liegen'), zl o' ö otv^yiov £-1 TÖv 7:pc<T7,pa r^TT/^ttEiTy, tÖ ijiev ä'xcpiaßrjTr^bEv toO

/.octTTSavTo; ly^vETO, 6 ö' t^ttt^iIei;' ttjv Tt;j.Yjv Ttctpa toü G'jxo'iocvTTjaavTo;

ixo-j-ib-o- über das Inschriftfragment C. Z ^. IV 1 n, 2a S. 134 hat

Kirchhoff wenigstens so viel erwiesen, dafs es keinen Bezug auf die

öi'xY) ,'je37.1(o'j£(o; hat.
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Grammatikern oti'eiibar aus dei' Iteclitsspraclic Ix'zeugte

Ausdruck lautet-'^''. Ob. ^Yenll vv dabei unterbig, er Krsat/

von dem Verkäufer zu fordern berechtigt war, ist zweifel-

haft erschienen, aber wenigstens für den Fall wahrschein-

lich, da(s er nicht durch Unterlassung der Mitteilung an

den Verkäufer den Verlust des Piechtsstreites selbst ver-

schuldet hatte -•^•'. Jedenfalls waren ihm Kaufgeld und

Interesse dann zu ersetzen, wenn der Verkäufer infolge frei-

willig übernommener oder gerichtlich erzwungener |i£|iotiojaic

den Prozefs gegen den Vindikanten übernommen, aber ver-

loren hatte -*^''.

Noch gröfsere Sicherung gegenüber den Ansprüchen

Dritter wurde dem Käufer dann gewährt, wenn bei Abschlufs

des Kaufgeschäfts besondere Eviktionsgaranten, ßeßaKDT^pec,

bestellt wurden, an die er im Falle der Anfechtung seines

Rechts ebenso wie an den Verkäufer selbst sich zu halten

berechtigt war. Ihre Zuziehung war in Delphi durch das

Gesetz vorgeschrieben, und darum fehlt ihre Erwähnung

kaum jemals in den zahlreichen Urkunden über Freilassung

von Sklaven unter der Form des Verkaufs an eine Gottheit.

Ebenso finden wir sie in den Nachbarstaaten Lokris (hier

zum Teil als Trpoa-oooTai bezeichnet) und Phokis, aber auch

in Amphipolis (ßcßatoiTat), Tenos (als Tcf^v-^psc, einmal t:,07.-

258 Harpokr. 11. m-v^m'/tv) (aus dem auch Lex. Segner. VI S. 466, 9)

t6 Ol' ia'JToO oi7.ä^£ar)c(t, 7./7.7. [atj hi zTspou 'Jov cc<v T'.; et; -pctTr^pa ^vocyTj,

-pö; ixEtvov d-ocfottvct tyjv oiV.TjV r2i'iT). Suid. u. vizoij.'-j.yrp'xi = Lex. Seg.

YI S. 467 i. A. 0T7V dtvTi-otfjTat -ri; oJ/.t'a; -1^ yiopi'o'j y.at zKr^ ö -cTtpaxw; \xv/

7.;'.v/p£(o; ('jctc w/.zlv äT:oTi35ti ttjv ^Tj'j.iav 7.at Q'ythzcn'j^o.K ttjv or/.T^v ~po; tov

OCVTlTTCiWjaiVOV , |jO'J/.£T7.1 Oi ö ^AOLV-OL-i-/ M'i TY^^ oi'/A'X'/ 7^ tÖ '/(urAry/ RtOV Ct'JTtjj

y£v£a!)7t 7.Y(öv7. -po; tov 7.;j.c;i3|j7;T0ÜvTa , toüto a'JT0|J.a-/fj57t y.a/.ttTctt. Un-

l)rauchbar sind die Glossen Lex. Seg. V S. 207 i. A. IV S. 184, 13.

2^^ So Caillemer J?ew<e p. 20 und TJidionn. ä. mit. n. ah-rj^xriyzl^

nach Analogie des römischen Rechts. Geleugnet ist die Ersatzpflicht

des Verkäufers von Platner II S. 344 auf Grund der Polluxstelle, die

bei ihrer ungenauen Fassung jedenfalls zu keiner Folgerung berechtigt.

260 Yg] Jga^j 3 J> 21 S. 100 rj\ -r/irA toÜTO-J -p'.7;i.£VC/'. 7.7t i>£;i£VO'.

oF; Pjv. 'rj-fj'/ 7-000VT7 t>]v T'.;Arjv r^alv tt; ;jipTj ärroooOvai, wo die im folgenden

wiederkehrende Verbindung beider Ausdrücke dafür spricht, dafs es

sich um T.rA'j'- jttI '/.'j'zv. handelt, vgl. Wvse z. d. St.
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T^p£? xal ßeßatonai), Halikarnafs, lasos und Mylasa^^i. Die

Versuche, auch für Attika die Existenz von ßsßaKox^ps? aus

Reden des Demosthenes^*'^ und Hypereides^^^ und aus

Aristoteles^^* nachzuweisen, sind mifsglückt. Aber der

TrpoTTwXÄv , der in Piatons Gesetzen ^^^ als Bürge für den

nicht dem Rechte gemäfs verfahrenden und unzuverlässigen

Verkäufer genannt uud mit diesem gleich verantwortlich

gemacht wird, kann nicht blofs als Makler oder Vermittler

^®' Über die Kaufbürgen auf den delphischen Freilassungsurkunden

Foucart Memoire sur Vaffrancliissement p. 16. Dazu für Phokis und Lokris

I. G. IX 1 n. 188 ff. 359 if. , für Tenos das Yerkaufsregister (Anm. 62)

mit dem Kommentar im Becueil I p. 97 ff., wo auch die Belege für die

anderen Städte nach Anthes p. 41 f. wiederholt sind.

•262
jji ^ej. Rede gegen Pantainetos sieht Caillemer Revue p. 21

mit der alten uttoi^ois in Mnesikles den Kaufbürgen für Pantainetos

bei dem Verkauf des Bergwerks an Euergos und Nikobulos. Aber

dafs Pantainetos im Grunde der eigentliche Verkäufer ist (Anm. 100),

kann nichts an der Tatsache ändern, dafs formell nur Mnesikles und

ebenso später Euergos zum Abschlufs des Verkaufs berechtigt waren,

vgl. besonders § 30 S. 975, 12 ff. Den Sachverhalt hatte bereits Meier

richtig auseinandergesetzt.

283 In dem g. Athen. 8 C. 4 genannten Nikon sieht Diels Sitzher.

(1. Berl Ah 1889 S. 665 A. 7 mit Zustimmung von Mitteis Reichf<recht

S. 505 A. 1 den ßeßcfuoTTj; beim Verkauf von Athenogenes Spezerei-

geschäft. Aber nach der gesicherten Ei'gänzung von § 20 C. 8 (Anm. 123)

ist er vielmehr Bürge für die Zahlung der Kaufsumme.
264 47, 2 heifst es von den Poleten xoii -za Tt/.r^ — xaTocxupoüai otw

c(v
7) ßou/.}] /EipoTovYjaT], uud für dies -/a-cc/upr/jv, das beim Verkauf kon-

fiszierter Güter durch die Archonten Aviederkehrt
,

gebraucht PoUux

VIII 99 vom Prytanis der Poleten den Ausdruck za no/.o'jasvo: ßeßatoT.

Ein ßcßaici'jv findet in dieser Veräufserungserklärung nach Foucart

Partsch Biirgschaftsrecht S. 359. Aber ein solches wäre in dem einen

wie dem anderen Falle gegenstandslos, da von der Verpachtung durch

den Staat sicher der gleiche Rechtssatz wie von den Verkäufen gilt,

dafs sie durch keine Klage angefochten werden dürfen, vgl. S. 667

A. 110. Unberührt hiervon bleibt die von Partsch S. 346 ff. eingehend

begründete Hypothese, dafs die Haftung des [-it'^oiwi-i^^j darauf beruht,

dafs er selbst als Verkäufer behandelt wird, zu der sich in der Kürze

nicht Stellung nehmen läfst. •

"^^ XII 7 S. 954 i. A. lyyur^TTjc [jlev otj xcä ö -po-toÄwv OTtoOv toö ;j.rj

ivot'xiu? TTioAoOvTo; 7j xai [j.T^oa[j.cö; a^iöypzM' ü-ootxo; o' latoj xcd o TrpoTrw/.wv
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des Verkaufs, wie er allerdings schon im späteren Altcitum

verstanden worden ist. sondern nur als Kviktionsj^^urant ao-

daclit sein, und danach dürfen wir in gleichem Sinne auch

den mit ihm geglichenen Trjio-patforv oder -p.o-fyC(V/;c auffassen,

dessen Isaios, Deinarch und Lysias. und den -rrvo-foX/p. dessen

Aristophanes Erwähnung tat -^''.

Mit der Ausbildung des Kaufgeschäfts nuilste der Tausch-

verkehr, aus dem jenes hervorgegangen war, immer mehr
in den Hintergrund treten. Nur ganz vereinzelte Hinweise

auf Tauschverträge begegnen, in denen sie den Kaufverträgen

an die Seite gestellt werden ^'^^

6. Sclieukung.

Schon oben (S. 561 f.) ist gezeigt worden , dals das

solonische Gesetz, das dem, der keine ehelichen Kinder

hatte, freie Verfügung über sein Vermögen verstattete, zwar

seinem Wortlaute nach, wie es scheint, Schenkung auch

unter Lebenden nicht ausschlofs . aber seiner Absicht nach

jedenfalls letztwillige Verfügungen im Auge hatte. Keines-

falls aber war das Recht, bei Lebzeiten über das Vermögen

zu verfügen, ein unbeschränktes 2*'^, sondern an die gleiche

266 PoUuX VII 11 f. h ?jI -r^t; ~A-rjy.TAO<J'jl -polsvwv -pOTTp'iTdJO li'j;

Ati'votpyo; xai 'laoäo; ziprf/.t'j, TrporcW.r^v 0' aü-öv 'Apt5T0'iC«vrj; v.'x/.zi, -rjoniu-

?,oüvTC£ 0£ Il/.aTtov. Auitac 0£ TO'JTOu; ij.zv -porpctTc«; , tovj; o£ a'jv d(Ä?.o[;

7Ttrp7S-/.ov:a; a'j|i.7:paTa; /iyct. Vgl. dazu Lex. Seg. V S. 19."3, 16 •:'j|j.-paT)]p

fj ~A -coXo'j[^.£va u-i' sTspcov ßEJjauöv. An Pollnx Verständnis der Platon-

stelle hielt noch Thalheim R.A. S. 90 A. 1 fest, wiewohl er selbst an

I. G. IX 1 n. 871 Z. 6 erinnert xal 6 -poc-oodT«? [i.)j zpo-wÄciTcu. Über

die zur leeren Formel gewordene Nennung von -po-toÄr^Tai v.ctt ßsßauu-at

auf ägyptischen Papyri vgl. Mitteis a. a. 0., dem ich aber nicht folgen

kann, wenn er in dem Kompositum selbst den Beweis dafür findet,

dafs der auctor des Verkäufers als Bürge des weiteren Verkaufs ge-

dacht ist, wogegen schon der Gebrauch des Verbums spricht. Ob das

a'jvctYopct^eiv in dem Demosbeschlufs C. I.A. II n. 578 Z. 35 von Keil Mittli.

d. Inst, in Athen XX (1895) S. 48 A. 1 mit Recht als '^z'^ji.wn gefafst ist,

läfst sich nicht beurteilen, solange nicht der Zusammenhang aufgehellt ist.

^öT [Demosth.] (j. Kallip. 32 S. 1280 a. E. cJroo'^asvcc {-A /wp-Va) -7^

"po; £t£pa '/(MrA'x. ä/./,a;a;j.tVOC.

2^^ So Caillemer Dict. d. mit. u. donatio
, gegen den mit Recht

schon Beauchet III p. 125. Nichts dafür beweist tt^v oüatav v.a!)t£pov3v

Lipsius, Attisches Recht. 48
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Voraussetzung gebunden wie das Recht, zu testieren, woraus

sich die Seltenheit der Belege namentlich für Schenkung

von Grundbesitz erklärt 2^". Völlig entzogen, aber nur zeit-

weilig, war das Recht, Schenkungen zu machen, selbst zu

religiösen Zwecken , ebenso wie das Recht , zu testieren

(S. 567) den Rechenschaftspflichtigen^^^. Sonst aber hören

wir nichts von Beschränkungen, wie sie das Zwölftafelgesetz

von Gortyns enthielt , das Schenkungen zuungunsten des

Gläubigers für ungültig erklärte"-^', so sehr auch das Fehlen

einer ähnlichen Bestimmung für Athen befremden müfste.

Auch den Zuwendungen an die Frau während des Bestehens

der Ehe wird nicht sowohl das Gesetz -^- als die durch die

Rechtstellung der Frau bedingte Sitte ein bescheidenes Mals

gesetzt haben.

Von der Schenkung auf den Todesfall läfst sich nichts

weiter sagen, als dafs sie wie sonst in Griechenland, so auch

in Athen üblich gewesen ist. Den Beweis liefert der Rechts-

fall, der der für Apollodor geschriebenenen Rede gegen

Kallipp (S. 72(3) zugrunde liegt; dessen Anspruch auf eine

in der Bank des Pasion liegende Geldsumme des Lykon

gründete sich auf die Behauptung, Lykon habe sie ihm für

den Fall, dafs ihm etwas zustiefse, zum Geschenk gemacht ^'^^.

bei Aischines (Anm. 270), wo der Ausdruck so wenig zu pressen ist

als bei [Demosth.] g. Timoth. 66 S. 1204, 12.

269 Yqjj (igjj Belegen bei Guiraiid Proprie'te fonciere p. 235 f. be-

zieht sich nur einer bei Flut. Dion 17 auf Athen.
2^0 Aisch. g. Ktes. 21 S. 414.

^'i
10, 25 tf. mit Zitelmann S. 176.

'^'2 So wenig wie dies für Gortyns aus 10, 14 ff. oder 3, 37 ff. ge-

folgert werden darf. Denn dafs an beiden Stellen von Schenkungen

auf den Todesfall die Rede ist, beweist für die erstere die Konkurrenz

der ^zißctAXcivTs; , für die letztere der Zusammenhang, nach dem ich

xofj.iaTpa nur von einer Begräbnisspende des einen Gatten an den andern

verstehen kann.
273

g 23 S. 1242, 20 tfccp — ißo'JÄsto (A'r/aov) otopsiav oo'jvcd a'JTw et

Tt Tiai^oi TÖ äpY'jpiov. Vgl. S. 658. Im Falle von Lysias Rede für

Pherenikos scheint es sich nach »der Aufschrift, die Kallimachos ihr

gab, Tiepi ToO xVvopo-/.? ci'oo'j -x>.7jpo'j nicht um Schenkung auf den Todes-

fall, sondern um Testament gehandelt zu haben. Ebenso unsicher sind

die anderen Fälle, die Brück Scheiikung auf den Todesfall S. 79 ff',

hierher zieht.
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Wenn die Sclienkung l'ür einen bestimmten Zweck ge-

schieht, zu dessen Erreichung die aus ihr Hielsenden Ein-

nahmen ganz oder gröfserenteils aufzuwenden sind , so ge-

winnt sie den Cliarakter der Stiftung, wie sie der Natur

der Sache nach vorzugsweise fin- llciliutünier, Gemeinden

und Körperschaften gemacht werden. Das älteste uns be-

kannte Beispiel bietet die Stiftung des Nikias in Delos, der

dem Apollon aufser einer ehernen Palme ein Grundstück

im Werte von 10 000 Draclimen mit der Bestimmung weihte,

dais die Delier seinen Ertrag zu einem Opferfest verwenden

und dabei in Gebeten des Stifters gedenken sollten ^^*. Als

eine Art von Stiftung lassen sich auch die Verfügungen in

den Testamenten des Theophrast und Lykon auffassen, wie-

wohl ihnen das wesentliche Moment der Bestimmung für einen

bleibenden Zweck abgeht, da sie nur je zehn namentlich

aufgeführten Freunden das Schullokal zu gemeinsamer Be-

nutzung vermachen (S. 564 A. 63), ohne deren Nachfolger

einzuschliefsen "^ Eben das gedachte Moment mufste dazu

führen, dafs man durch Aufzeichnung auf Stein oder Erz

die Stiftung in dauerndem Andenken zu erhalten bestrebt

war, eine Sitte, der wir die Kenntnis einer grofsen Anzahl

von Stiftungen aus allen Teilen von Griechenland ver-

danken-^*'. In Athen bot wenigstens seit Beginn des dritten

Jahrhunderts das Staatsarchiv Gelegenheit zur Niederlegung

auch von Stiftungsurkunden 2".

7. Pacht und Miete -^^.

Pacht und Miete , in weitestem Sinne mit Einschlufs

der Dienst- und Werkmiete, umfafst das Wort tx-'a^iwaic, das

2^* Plut. Nil: 3.

"5 Das übersieht Ziebarth (Anm. 276) S. 269. Eben darum kann

ich auch Theophrast so wenig als Aristoteles als Gründer eines Vereins

anerkennen.
-'^ Zusammengestellt von Ziebarth Zeitschr. f. vergl Bechtsu-iss.

XVI (1908) S. 249 ff. XIX (1906) S. 298 ff. Hinzugekommen ist vor allem

die wichtige Urkunde von Amorgos über die Stiftung des Kritolaos

I. a. XII 7 n. 515.

2" Vgl. S. 564 A. 63 mit S. 570 A. 82.

2^8 Caillemer le contrat de Jouage a Atltenes {IJtndes s. h antiq. jur.

48*
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auch den Pacht- und Mietvertrag wie den Pacht- und Miet-

zins bezeichnet ^^^. MiaöoOv ist verpachten, vermieten, ver-

dingen, ;xiai)o!j!3f}7.i pachten, mieten, eine Dienstleistung oder

Arbeit gegen Vergütung übernehmen. Kur von der Ver-

pachtung von öffentlichen Gefällen und Bergwerken durch

den Staat sagt man -oAih oder -i-^oaaxsiv und c?jv2rai)ai -^",

weil sie in älterer Zeit (die Poleten , die wohl von ihr den

Namen haben, sind bereits für Solon bezeugt) jedenfalls auf

längere Perioden erfolgte als zu Aristoteles Zeit. Gegen-

stand der [xtaiicoat^ sind also entweder Sachen, und zu ihnen

zählen nach griechischer Anschauung auch Sklaven ^^\ die

einem andern zur Benutzung auf bestimmte Zeit gegen

einen Miet- oder Pachtzins überlassen werden, oder Dienst-

oder Arbeitsleistungen, die für einen andern gegen eine

vereinbarte Vergütung übernommen werden. Von beiden

ist besonders zu sprechen.

1. Wenn zum Abschlufs eines Vertrags der ersteren

Art die mündliche "Willenserklärung beider Teile genügt,

mufste sich doch seine schriftliche Feststellung ^^^ bei Pacht

und Miete von Grundstücken , die vorzugsweise in Frage

kommt, besonders empfehlen. Wie die Verpachtung der

Gefälle, die in das Gebiet des öffentlichen Rechts gehört,

durch besondere Gesetze (voixot xzXtunxoi) geregelt war^^^,

cVAth. VIII, Paris 1869). C. Euler de locatione condudione atque emphy-

teusi Graecorum {Diss. Lips., Giefsen 1882, schliefst den Werkvertrag aus).

2^9 Vgl. z. B. C. 1. A. II n. 1055 {Sißl. n. 535) Z. 20 t))v li fxiaDcuatv

^^^ Aristot. 47, 2 [AiaOoüai oe (o't -lu/.r^-ai) xi [j.isDoj'jL'ZTa tA^-ol xcd Ta

\>.ix<xWoL zcoXoüai xat TÖt teXt]. Seltner so auch äTiootooadai, z. B. Demosth.

(f. Lept. 60 S. 475, 5. Die gleiche AnscLauung liegt der Bezeichnung

der Unternehmer als ^pyiövai zugrunde, die aber nicht attisch ist.

^^1 Bekannt ist der Vorschlag Xenophons tiöqoi 4, 17 ff., zur

Hebung seiner Finanzen solle der Staat möglichst viele Sklaven an-

kaufen und an die Bürger zur Ausbeutung der Silberbergwerke ver-

mieten.
282 j)ei. Pachtvertrag zwischen Phormion und Pasion über die

letzterem gehörige Bank ist erhaften bei Demosth. g. Steph. 31 S. 1111,

wenn auch nicht vollständig, vgl. zuletzt Drerup UrT^unden S. 334 ff.

283 Demosth. g. Timokr. 96 S. 730 a. E. 101 S. 732 i. A. und dazu

Böckh Sth. 13 S. 405 ff".
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SO auch die Verpachtung der (irundstücke der staatlichen

Heiligtümer 2^* und sicherlich auch die von staatlichem

Grundbesitz; bezeugt ist die Vermietung von Häusern durch

den Staat -^'\ der damit auch seinerseits dem Üedürfnis der

zahlreichen Metoiken zu entsprechen suchte, die der iyA-r^ni:

entbehrten ^^*^. Auch die Demen, Phylon und andere Korpo-

rationen setzen die Bedingungen . unter denen sie ihren

Grundbesitz verpachten, genau fest, wofür uns die inschrift-

licheu Belege teils in besonderen Beschlüssen
, teils in den

geschlossenen Verträgen bewahit sind ^^^ Denn auch diesen

28* C. I. A. IV 1 n. 53 a {Syll n. 550) Z. 6 -b U T£,a£vo; ö ßctaiy-eü;

(i7:o[j.ta9(üaaTio -/.axd t«? ^'JYypotci^:; (i'ilier den Sinn dieses Worts Anm. 322).

Z. 23 Tov 0£ fji.t59toaa|j.2vov tö Tiuevo; — dvtsyypa'W-io ö |3ctCit?,c'j; I; tov

ToTyov xat Toü; ^YY'jryTO? y.aTd tov votj.ov ö; v.zl-ai twv taaivcöv. Arist. 47, 4

c(3'.f^p£i 0£ v.rd ö [3c(3t)v£u? Tcz; |i.ta>}iua£i; twv Tci/evöi-;.

286 Xenopli. nöoot, 4, 19 [j-tav^oüv-ai y.al T£;AEvrj 7.7i t£[J7. y.ctl oiv.toe; 7.7.1

"zi'Kfi IÖV0ÜVT7'. -7p7. TTj? -'jActo?. Von Staatsdomi'men redet Aristoteles

nicht, deren es zu seiner Zeit kaum gegeben haben wird. Der einzige

von Böckh Sth. PS. 373 angezogene Beleg aus Andok. v. d. Mijst. 92

S. 45 Kr^cpiato; — -pi7[j.£vo? wvyjv iv. lo'j OT|fj.ciato'j tt:; h. Taürr^c l-r/apTTta;

TÄv ^^ Tf yv] Yctopyo'JVTtuv — ^7./.£;7; beweist für Attika nichts, da, wie

aus dem Folgenden hervorgeht, die Worte sv -^ y^ verderbt sind und

an ihrer Stelle der Xame eines von Athen unterworfenen Gebietes ge-

standen haben mufs, vielleicht Iv Atyivr^, wie jetzt Wilamowitz Hermes

XLIY (1909) S. 459 vorschlägt, vgl. Aili'an V. G. VI 1. Demosth. g. Lept.

115 S. 491 a. E. Ganz unsicher ist die Beziehung der ItvArr^ in C. I. Ä.

I n. 32 {Syll. n. 21) Z. 7.

286 Dafs die Vermietung von Häusern in Athen einen bedeutenden

Erwerbszweig bildete, zeigt Büchsenschütz Besitz u. Eriverb S. 95 if.

Genauer sind wir über die Mietverhältnisse in Delos unterrichtet, da

das Vermögen des Tempels zu einem grofsen Teil in Häusern angelegt

war, vgl. Ziebarth Ztschr. f. vergl BecJdsiv. XIX (1906) S. 272 ff.

28'' Beschluß des y.oivov Aja/.sojv über Verpachtung eines Grund-

stücks (nur im Eingang verstümmelt) C. I. A. II n. 600. Beschlufs des

Demos Peiraieus über Verpachtung seines Theaters n. 573. Bruchstück

des Beschlusses einer Phyle über Verpachtung ihrer Güter (sehr lücken-

haft) n. 565. Dazu die Pachtansschreibung durch den Demos Peiraieus

n. 1059 (7.7-:7 -Aht ai^ilc/Osiv Ilc'.paict;). Von Pachtverträgen sind voll-

ständig erhalten n. 1055 zwischen dem Demos Aixene und Autokies

und Auteas, Amer. journ. of arcli. III (1899; ]). 44 zwischen Orgeonen

und Diognetos über das Heiligtum des Egretes und der Erbpachtvertrag

n. 1058 zwischen K'jy-/;ptu)v ot \).zf\-%>. (Anm. 311) und Eukrates über eine
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mufste man schon um ihrer längereu Geltung willen dauernde

Publizität sichern, während von Pachtverträgen zwischen

Privaten sich nur ein einziger auf einer Vasenscherbe er-

halten hat^^^. Besondere Fürsorge hatte das Gesetz für

die Verpachtung von Waisenvermögen getroffen, die im

ganzen erfolgte ; hierüber ist schon früher (S. 346 f.) ge-

sprochen.

Festzusetzen war vor allem die Dauer der Pacht oder

Miete sowie die Höhe des Pacht- oder Mietzinses und die

Termine, zu denen er zu erlegen ist, dabei auch Bestim-

mungen zu treffen über einen im Fall einer Schädigung

durch feindlichen Einfall dem Pächter zu gewährenden

Nachlafs^^'', wie über seine Befreiung von Gemeindesteuern

und der staatlichen Eisphora, die wenigstens in der Regel

die verpachtende Korporation übernimmt ^^^. Weiter werden

Werkstatt mit Zubehör, mehr oder minder fragmentarisch n. 1056 (über

Güter der Athena). 1060. 1061 (Verpachtung durch Orgeonen). IV 2 n. 1059''

(Erbpachtvertrag vom Demos Prasiai). n. 1060 1>. N. 1059. 1055. 1058.

1060. 573 u. Am. journ. stehen auch StjUoge n. 534. 535. 834. 536. 433.

937, die drei ersten auch Becueil I n. XIII, wo im Kommentar die

Pachturliunden aus anderen Gemeinden p. 251 If. .504 ff. verzeichnet sind

(bis 1894). Die wiclitigsten darunter sind die Pachtordnungen über die

Tempelgüter von Herakleia I. G. XIII n. 645 (Recueil I n. XII) und
von Minoa auf Amorgos, welch letztere jetzt I. G. XII 7 n. 62 in sehr

berichtigter Gestalt vorliegt. Die kpi a-jyypa'fTj von Delos, die die Be-

dingungen für Verpachtung der Tempelgüter festsetzte und nicht selten

in den liechnungen der Hieropoien angezogen wird, ist noch nicht

vollständig herausgegeben. Die erhaltenen Rechnungsurkunden der

attischen Amphiktionen von Delos buchen nur die eingegangenen Pacht-

summen.
288 Veröffentlicht von Szanto Mitth. d. Inst, in Athen XIV (1889)

S. 137 ff. {Ausgew. Abh. S. 92 ff.). Auch aufserhalb Attika hat sich nur

eiu Stein mit einem Pachtvertrag zwischen Privaten gefunden, in

Gambreion bei Pergamon , Bull, de corr. Hell. I (1877) p. 54 (Becueil I

p. 257).

-89 N. 1055 Z. 12 iiv ok -o'/Aiuoi £;£ipyco3i r^ o'.aoilcipioai tt, slvat

A(6cüV£Üatv Tü)v ysvoijiviov sv tiü //opüu töi -f^ij.bt'x. Eine dahin zielende

Bestimmung stand auch n. 600 Z. 15.

29^ N. 1059 Z. 7 [j-iaBoüsiv i^&Tziziixr^zoi. xcct d-zKr^' i'jM Oc n; £{a'.popöi

yipr^-ai i~o twv y(opi'(ov toO tqj.T^'i.aToc. c[a'.pjp£tv to'j; Sr^aoTotc. n. 1055 Z. 25.

n. GOO Z. 13 f. Am. journ. Z. 38. Über die Erbpachtverträge vgl.

Anm. 317.
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Über die Art, wie das verpachtete Grundstück zu nut/(3n

ist, meist sehr eingängliche Vorschriften gcgel)en. So wird

z. B. einem Pächter aufgegeben, nur auf der Hälfte des

Bodens Getreide, auf der andern Hülsenfrüchte zu bauen,

die auf dem Grundstück stehenden Weinstöcke zu umhacken,

die Fruchtbäume zu ptlegen und keinen von ihnen umzu-

hauen 2^". Wie sehr dabei die Verpächter ihr Interesse zu

wahren wulsten , lehrt die in zwei anderen Verträgen den

Pächtern auferlegte Verptiiehtung , im letzten Jahre der in

dem einen Falle zehn, im andern Falle vierzig Jahre l)e-

tragenden Pachtzeit eine Hälfte des Grundstücks unl)ebaut

zu lassen, um ihren Nachfolgern in der Pacht die recht-

zeitige Bestellung derselben möglich zu machen-'*-. Die

Ausführung dieser Vorschriften wird durch die Organe der

verpachtenden Körperschaft sorgfältig überwacht , wie nach

einem Beschluls der Phyle Erechtheis deren Ei)imeleten an-

gewiesen waren, zweimal im Jahre zu kontrollieren, ob ihre

Grundstücke veilragsgemäfs bebaut würden-'*^. Zuwider-

handeln wider die Bestimmungen des Kontrakts, insbesondere

Nichterlegung des Pachtzinses zum Termine, berechtigt den

Verpächter, sofort zur Pfändung nicht nur des Fruchtertrags,

sondern auch sonstigen Eigentums zu schreiten und den

Vertrag aufzuhebend^*. Der rückständige Zinsbetrag wird

verdoppelt, und soweit es sich um Pacht von Tempelbesitz

handelt, treffen den säumigen Zahler und seine Erben die

gleichen Rechtsnachteile wie den Staatsschuldner ^''^ Hier-

-" N. 600 Z. 20 fl'.

^^^ N. 10Ö9 Z. 17 ff. n. 1055 Z. 14 ff., wo liinzugetügt wird, dafs der

Demos in den letzten fünf Jahren die Weinkultur durcli einen Winzer

beaufsichtigen lasse.

293 C. I. A. II n. 564 (ßyll. n. 429) Z. 7 ff

^9* N. 600 Z. 83 ff. £7.v 0£ ;;.rj ä-ooiö t)]v y.[3i)io3iv hi toi; ypovoi; tou

Tpiapyot; /.a.l Ä'JC(?.£Ö3tv cVEyjpa^civ zpö or/.r^; xat fj.ta»}(iJ3a'. to yiopiov STEpto

(j) ctv |joj/.iovtc(i. Ersteres genauer n. 1055 Z. 7 clvat Ivsyjf/aatav A(;(ijv£Oaiv

'/.cd iv. TÖJv (i)oo;!(ov tiüv iv. toö yojpi'o'j -/.c«'. iv. Tiöv y'/j-ny^ 'ir'ivtcov toö ;j."}]

ä-ooioovToc. rhylenbeschlufs n. 565 Z. 12 f. Verdoppelung der Schuld

und Aufhebung des Vertrags n. 1058 Z. 17 ff.

2»^ [Demosth.] (j. Mak. 58 S. 1069, 25.
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über verfügte das Gesetz, während alles weitere der Ver-

einbarung der Kontrahenten überlassen blieb und darum im

einzelnen manche Verschiedenheiten aufweist, die durch

Heranziehung der aufserattischen Urkunden sich noch ver-

mehren würden ^^^.

Zur Sicherung seiner Forderungen an den Pächter läfst

sich der Verpächter von ihm teils Hypothek, teils Bürgen

bestellen. Beides vereint das Pachtausschreiben des Demos

Peiraieus in der Weise, dafs es bei einem Pachtzins über

10 Drachmen ein dTO-tiAr^ixa (S. 695 f.), bei einem niedrigeren

Bestellung eines Bürgen fordert, der für ihn mit seinem

Vermögen haftet ^^'. Sonst begegnet in attischen Verträgen

nur der Bürge , der ausdrücklich für alle Verpflichtungen

des Pächters haftbar gemacht wird; auch ihm gegenüber

wird einmal dem Verpächter das Recht der Pfändung zu-

gesprochen-^^. Hypothek wie Bürgschaft unterstanden der

Prüfung der Verpächter -^'^ Im übrigen wurde der Zuschlag

ebenso dem Meistbietenden erteilt, wie dies für die Ver-

])achtung der staatlichen Gefälle bekannt ist^^^ Bei der

Miete kam Bürgschaft wenig in Frage. Aber Xenophon

empfiehlt sie für die Sklaven zu fordern, die der Staat nach

seinem Vorschlag vermieten soll (Anm. 281).

296 Vgl. Über sie Becueil I p. 262 ff. und Guiraud Fropricli fonciere

en Grece (1893) p. 421 ff., dem Beauchet IV p. 157 ff. nachgeht.
29"' N. 1059 Z. 3 Tous |j.ta8ioaap.£vo'Js ÜTiep A Spajffxcis -/.aä tcfTctvat äzo-

otoofj-evov T'i eauToü tt|? ;Aic&(oa£(o;. Die Schlufsworte können nur den

oben angegebenen Sinn haben. Im Becueil und von Dittenberger werden

sie auf die irp^ai? dzl Äöaci bezogen, aber es ist undenkbar, dafs man

dieser das Vermögen des Bürgen unterwarf, wenn bei der höheren

Pachtsumme von (Jem Pächter nur Hypothek gefordert wurde.

298 N. 1058 (Erbpachtvertrag) Z. 20 iyprjXT]? roO -otr^astv tv. Ysypotf-».-

[jivot (E'JXpaxr^v) 'iv|rj7,ia; 'Acpiovotto; ^v xiö yp^Ivoj Ttö ysypotaii-svii). n. 1056

Z. 10. Phylenbeschlufs n. 575 Z. 13, nach dem ^^e/upaota gegen den

Bürgen ebenso wie gegen den Mieter stattfindet. In den beiden

anderen Verträgen, die sie gegen diesen zulassen, fehlt der Bürge.

Über Bürgschaft in aufserattischen 'Pachtverträgen s. Bartsch S. 326 ff.

299- Ygi^ Gtttrjypstov a. d. Auui. 297 a. St. und die analoge Be-

stimmung über Darlehn II n. 570 Z. 20 (Anm. 179).

300 Andok. v. d. Myst. 133 f. S. 65 f. Plut. Alk. 5. Bürgen der

Gefällpächter auch bei Demosth. (j. Tiviokr. 40 f. S. 713, 3 u. ö.
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Abgesehen von den Bestinnnungen. durch die beim Ver-

tragsschluls der Verpächter oder Vermieter sein Recht zu

wahren suchte^"', fehlte es nicht an Rechtsmitteln, die beide

Teile gegen vertragswidriges Handeln des andern in An-

wendung bringen konnten. Aulser der allgemeinen Klage

Trapctßasstoc (3uvi)-/ixü)v diente diesem Zwecke die Klage ßXaßr^c,

die nach dem schon oi)en (S. 058) angezogeneu Pachtvertrag

des Demos Aixone den Pächtern gegen den zustehen soll,

der in der Demosversammlung einen dem Kontrakt zuwider-

laufenden Antrag stellen oder zur Abstimmung bringen

würde; damit war ihnen die Gewähr gegeben für Erfüllung

der von dem Demos eingegangenen Verpflichtung, vor Ablauf

der Pachtzeit das Grundstück weder zu verkaufen noch

anderweit zu verpachten ^^^. Eine Klage [xiaJ^o-j oder ui-

ai)(üCf£(oc, wie sie namentlich von Meier angenommen worden

ist, läfst sich nicht belegen. Auch die Existenz einer Klage

[jii3i}a)3sa)? ouo'j (opcpavtxoü) ist sehr zweifelhaft (S. 346 A. 23).

Von besonderen Klagen, die dem Vermieter oder Verpächter

zu Gebote stehen, wird von den Rednern ausdrücklich nur

die otxTj £ vor/ioo erwähnt ^°^, die auf Zahlung des Mietzinses

gegen den mit ihm in Ptückstand befindlichen Mieter geht.

Aber es steht aufser Zweifel, dafs auch gegen den Pächter,

der den Pachtzins nicht rechtzeitig zahlt, eine entsprechende

Klage in der oUq xaf>T:oO gegeben war, die in einem Bruch-

stück des Lysias mit jener zusammengestellt wird, wenn

beide auch in ihm. wie in der dadurch l)edingten Auffassung

•"" In der Praxis griff man freilich oft genug zu gewaltsameren

Mitteln nach Bion bei Teles in Stob. Anth. V 67 S. 127 M. xa!)cz-£p

7.7t I; ofxt'a; — t^or/.i^oiJ.cOa, otav xö |;.£TC/r/.tov ö ai'jticoac«; oü •/.0|j.tC'V|J-£voi; xrjv

il'Joav dccptXrp tov X£pa|j.ov öi'z.ihr^, to 'fpi^p Sy/./.ctarj.

"*'- N. 1055 Z. 9 1. Danach ergänzt Szanto in dem von ihm heraus-

gegebenen Mietvertrag (Anm. 288) -/.oa |j.y] £[;£a-to |j.£T7. TC(j|ta aJwixov

k'ttjf/Civ -fjoa/.^ßclv ] c7.v 0£ |ji7'arjT7t, ^['svHtm tt^v] O'.-Äf^v.

303 fDemosth.] (j. Olymi). 45 S.' 1179, 23 ow. -J. ob o-J0£-w7roT£ ij-ot

l't.'xyzz biOivJ.O'j oiV/jv tt^; oJxta; fjZ 1'^a.TAZz t/tcOiüaat aot (o; G£a'JTO'J oviaav,

wo nur an eine actio locati mit Hudtwalcker Diäteten S. 143 A. und

anderen zu denken ist, nicht an eine Besitzklage mit Thalheim S. 95

A. 3, der dafür nicht die folgenden Anm. 182 ausgeschriebenen Worte

geltend machen durfte.
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der Grammatiker, nur als Besitzklage erscheinen, eine Ver-

wendung der Klagen, die sich offenbar erst aus ihrer ursprüng-

lichen Bedeutung entwickelt hat^*^*. Nicht aussehliefslich,

aber doch vorzugsweise gegen Pächter bestimmt war auch

die nur durch Grammatiker bekannte ou.-/; aYsojp-j'i'ou, die

den traf, der ein von einem anderen ihm überlassenes

Grundstück unbestellt liefs^"^, und wenigstens teilweise die

noch allgemeiner gerichtete oi'xr^ cicjxsXiou. von der wir

nichts als den Namen kennen ^*^''' — wenn anders beide mit

Recht den attischen Klagen zugerechnet werden.

Einige besondere Bemerkungen sind über die Erb-
pacht^*^^ hinzuzufügen, die schon zeitig in Griechenland

neben die Zeitpacht getreten ist. Die früher durch Böckh

herrschend gewordene Ansicht, dais der attische Staat die

ihm aussehliefslich gehörenden Bergwerke an Private in der

Form der Erbpacht zu dauerndem, auf Dritte übertragbaren

Besitze überlassen habe, ist auch in ihrem letzteren Teile

durch Aristoteles ^"^^ widerlegt worden. Dafs er aber wenigstens

in seinen auswärtigen Besitzungen die Ausbeutung von Berg-

werken in Erbpacht gegeben hat, beweist das Beispiel des

Thukydides^"^. Etwa für die gleiche Zeit ist Erbpacht von

304 Vgl. S. 679. Nach Hesycli. u. d. W. war die ot'xr^ -/.otf/Ttoj auch

gegen Beschädigung von Früchten gerichtet.

305 Phot. u. d. W. S. 15, 23 Reitz. = Lex. Seg. I S. 20, 26. V S. 336,

22 i7r£iBo(v xi; y<u[Arj'^ 7:af<aXot,3(Juv äyewpYrjTov v.cd ctvspyaaTov i«'3T[j, £7ret&'

ö OcOTtoTT^? otxct^TjTat TW 7rapaXa,Sov-i. Zu den Bedenken von Büchsen-

schütz S. 93 A. 4 vgl. Euler p. 22 f., der die Klage gegen kontrakt-

widrige Bebauung eines (Grundstücks gerichtet glaubt.

^06 Aus der verstümmelten Glosse des Hesych. u. d. W. Ganz in

der Luft schwebt die Beziehung auf das Pachtrecht bei den von

Pollux VIII 31 erwähnten Klagen cpo|j5s dfoiwj- xal ij.£>trjij.£f<ivf,;, für die

eine sichere Deutung noch nicht gefunden ist-, am nächsten liegt immer

noch Meiers Besserung von ciwpct; im Sinne von vloTiffi, bei der wenigstens

die Epitheta genügende Erklärung finden.

307 Mitteis zur Geschichte der Erbpacht im AUerthum (Ahhandl. ä.

Sachs. Ges. d. Wiss. Philol-hist.^ Kl. XX 4, 1901) S. 6 Ö".

308 47, 2. Gegen d'as erstere S. 311 A. 8.

309 jy 205 TxuvftavofAEvo; tov 0ou7.'jotorjv 7.T7)aiv t£ syeiv xüJv ypuset'wv

[AE-aXXiüv Ip-j-aaia; ^v xr repl xaüxa öpoi-/.-/; xxX., was immer noch auf Eigen-

besitz von Goldgruben gedeutet wird.
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Grundstücken aus anderen griecliisclien Staaten durch Stein-

schriften bezeugt '^^°. Aus Attika sind uns nur zwei Erb-

paclitverträge aus der zweiten Hälfte des vierten Jahrliunderts

erhalten, der eine vollständige über eine Fabrik (io77.jTr]piov),

der andere fragmentierte über ein Grundstück ^^^ Wie im

letzteren Falle ein Demos, im ersteren eine Genossenschaft

eines Demos verpachtet, so mufste diese Pachtweise über-

haupt auf korporativen Besitz Anwendung finden, und zwar

in beiden Formen, die anderwärts zu belegen sind. Einmal

wird unbebautes Land in P^rbpacht gegeben , für das ein

Zeitpächter sich schwer gefunden hätte, namentlich zur Be-

pHanzung mit Ölbäumen und Weinstöcken, zum iu/fu—uciv^'^,

wovon die Erbpacht dann als iix'^-jxsuaic bezeichnet worden ist.

Andererseits werden auch bebaute Ländereien in Erbpacht

gegeben, was auch von der attischen Urkunde zu gelten

scheint. Nur ein besonderer Fall dieser Art ist es, wenn

auf mehreren Verträgen von Olymos und Mylasa aus später

liellenistischer Zeit ein Grundbesitzer seine Grundstücke an

Heiligtümer verkauft, um sie gleichzeitig in Erbpacht zurück-

zunehmen^^^. Nichterfüllung der vertragsmäfsigen Leistungen

^^'^ Inschr. v. Olympia n. 18. Iscrizioni arc. Cretesi n. 154 II

(Recueil d. inscr. jnr. gr. I p. 402) cpuTaXtav 'c'ow/.av ä. -oXt; «'j-cüsctt, wo
trotz Comparetti an Erbpacht zu denken ist.

^Ji C. I. A. II n. 1058, wo die (j-splxat täv K'j}}rjf>ttuv trotz der ab-

weichenden Schreibweise doch Angehörige des Demos sind. IV 2

n. 1059 b.

^^^ 'EfA'i'jTc'jciv zuerst im Pachtkontrakt von Amorgos 1. G. XII 7

n. 62 Z. 34; zh cpuTsiotv Inschr. von Chios Bull. d. corr. Hell. III (1879)

\). 243 A 44. Hiernach ist Mitteis S. 8 zu berichtigen.

^'^ Zusammengestellt im Benieil I p. 258 f. Dafs alier bei Erb-

pachtungen auf kultiviertem Boden es sich überall darum bandelt,

Kapitalien von Tempeln und Gemeinden in sicheren Pienten anzulegen,

und die griechische Erbpacht also aus doppelter Wurzel Rodung und

liontenkauf erwachsen sei, wie Mittels S. 10 f. behauptet, läfst sich nicht

erweisen. Widerlegt aber wird durch jene Verträge, wie schon Bedeut.

d. gr. Rechts S. 31 A. 32 erinnert wurde, die Meinung von Dittenberger

de inscriptione Tliishensi ad emphyleuseos ius spedante {Index lect. Mb.

Hai. 1891/2) p. XII f. von der späten Entstehung der griechischen Erb-

pacht, die wenigstens in ihrer Ausdehnung auf kultivierte Grundstücke

aus der Verbindung der nur auf Bejitianzung gerichteten Emphyteuse

mit dem römischen Institut der agri vectigales hervorgegangen sei.
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durch den Erbpächter oder seine Nachkommen berechtigt

die Verpächter ebenso wie bei der Zeitpacht zur Aufhebung

des Vertrags ^^^. Ob aber in Athen zu dem Rechte der

Vererbung auch das der Veräufserung und Verpfändung

hinzugekommen ist, mufs beim Mangel eines Zeugnisses um
so mehr dahingestellt bleiben, als darüber anderwärts ver-

schiedene Vorschriften bestanden ^^^. Dafs dem Verpächter

die Pflicht obliegt, gegen Ansprüche Dritter an das Pacht-

objekt Gewähr zu leisten ^^^, erklärt sich aus der Ähnlich-

keit der Erbpacht mit dem Kaufe. Ebenso dafs Staats-

steuern . die von dem verpachteten Grundstücke erhoben

werden , nur ausnahmsweise vom Verpächter übernommen
werden, während es von Gemeindelasten ebenso wie bei der

Zeitpacht befreit bleibt
•'^^'.

2, Zu den titcjUojasic werden auch die Dienst- und Werk-
verträge gerechnet ^*^, ohne dafs zwischen beiden ein scharfer

Unterschied gemacht wird ; ipY'^ootr^c ist jeder Arbeitgeber

und IpyoXotßo? jeder Arbeitnehmer^'^. Von ersterem sagt

man aufser jAiadouv l/oioovai ti, von letzterem neben |xiai)ou39ai

3" C. I. A. 11. 1058 Z. 17 ff. ly 2 n. 1059 >> a. E. nach der wahr-

scheinlichen Ergänzung im Recueil I ji. 255 n. 1.

315 Vgl. Euler p. 35. Mitteis S. 11.

31» II n. 1058 (%?/. n. 8-34) Z. 22 ßEßawOv U tt^v ;j.(3»ioaiv Kudr^pi'wv

Tou; jj-eptT«? E'JxpocTei xai Tot; lyyovoi? a'jToO. Thalheim Pauly-Wissowa

Bealenc. u. d. W., dem Partsch S. .342 A. 1 sich anschliefst, will

ßeßocfcua'.c nur in dem allgemeinen Sinne von Vertragserfüllung verstehen.

Dafs aber das Wort in der Rechtssprache diese Bedeutung haben kann,

erweist keine seiner Belegstellen.

31'^ lY 2 n. 1059 1) Z. 4 f. dreXes xai äveTriTi'arjXov eiö'^popä; xat xüiv

ä'XXtuv dTrdvTOüv. Abweichend wird n. 1058 das IpyaaTT^piov an Eukrates

zwar äxe^is aTtctvTtov verpachtet Z. 13, aber die e^S'^opd hat er zu tragen

Z. 23 (über den Sinn der Schlufsworte vgl. Gr. 'aU. I* S. 498 A. 51).

Das letztere bildet auch in den aufserattischen Erbpachtverträgen die

Regel, vgl. Guiraud p. 434.

318 Dareste in seiner Skizze sur les entreprises des travaux piiblics

im Annuaire — d. etud. gr. XI (1877) p. 107 f., den Beauchet IV p. 206 f.

ausschreibt, findet, dafs Piaton Ges. XI 5 S. 921 in dem "Werkvertrag

vielmehr eine Art Kauf sieht. Aber seine Deutung des Satzes öev otj

TIS OT^[jitc/'jpYÜ)v — k'pyov u.}] cf-oTs^iaTj ori '/A/.y^-t aus dem späteren zpo-

CKac'.'Wij-Evo; ist unberechtigt.
' 3'9 Xenoph. Kymp. VIII 2, 5. Plat. Bep. II 14 S. 373 B,
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If/YoXaßsiv oder avotip-sTaDai ti; der Unternelimer ist ijii3i>(otv]c,

aulserattisch irj-^otyr^:. Bei der grofsen Meuge von Kontrakten

l)eiderlei Art, die durch die liediuiiiisse des tägliclicn Lel)ens

erfordert wurden, trotzdem nicht blols zu häuslichen Dienst-

leistungen zunächst Sklaven Verwendung fanden, niufstc in

den meisten Fällen mündliche Vereinbarung genügen. Nur
für Arbeitsaufträge von gröfserem Umfang oder höherer

Bedeutung, wie wenn es sich um eine künstlerische Leistung

oder eine Lehrtätigkeit handelt, werden schriftliche Verträge

üblich gewesen sein ^2**. Aber auch die mit der Vergebung

staatlicher Arbeiten betrauten Poleten werden auf sie bei

einfacheren Herstellungen, wie sie auf Volksbeschlüssen des

fünften Jahrhunderts ihnen öfters aufgetragen werden , wie

bei Aufzeichnung öffentlicher Urkunden auf Steintafeln,

Errichtung einer Umfriedigung u. ä.^^\ verzichtet haben.

Anders verfuhr man bei öffentlichen Arbeiten, die eine

künstlerische Ausführung verlangten, und, soweit sie nicht

auf einen bestimmten Meister berechnet waren , von dem,

dem sie zugesprochen wurden, nach dem Entwurf eines

Fachverständigen zu bewirken waren, wie die Aufführung

einer Pforte zum Heiligtum der Athena Nike und die Wieder-

herstellung der Umfassungsmauer der Akropolis, beide

nach Plänen des Kallikrates^^^. Auch gröfsere Bauwerke

^''^ Demosth. r. Kranz 122 S. 268, 9 öj;7:2(i dvoprivta r/osoto/oj; y.oi-y.

C'jyyrjCc^TrjV, öTt' o'V/. syovTot et zoo'jr^v.vj Iv. -fj? a'jyY[jot'yf|C y.o;j.'4o;i.cvo;. [Andok.]

[/. Alk. 17 S. 120 vom Maler Agatharchos oid t6 a-jyypccyÖ!; r/stv -ap'

ET^pcuv. Xenoph. tt. Inn. 2, 2 tov -oäsjol 'j~'x-i i~\ ziyyr^-j iy.riw a'jyyoa'iia-

,a£vov. Wonach Xenophon das Gleiche für Ausbildung eines Füllens

fordert.

^-^ C. I. A. I n. 61 Z. 8 ot os -(oXr^Tai ä7:oii.[ia>)(uCav-iuv xat'i tÖv

vo]jjLov. n. 59 Z. 34 tt^v oe 'j\~i)a^-i drofi-taSojact^/Tcuv ol TrtoXr^Tcd £•; -7^

3o'j[Af. IV 1 n. 27 >> Z. 51 u. ö. — n. 53 a Z. 5. Überall wird das

Kompositum äro[j.i3i^o^v gebraucht.
^22

'E<friu. (iQx. 1897 {Syll. n. 911) Z. 4 f. (Z. 14 f. ist unverwendbar,

da die Ergänzung unsicher bleibt). C. 1. A. IV 1 n. 26 ^ {SyU. n. 16)

Toiöxa 0£ l'j-j^j'pcz'iat \xht Ka^./.r/.parr^ — d-oataiJiLaa'. 0£ to'j; ziuXr^-'i; /.-}..

Das Bauprogramm heifst danach su-zypot-iat (Anm. 329). Mit dem gleichen

Ausdruck werden die Beschlufsanträge der a'JYYpa'^isi; {Gr. AU. I* S, 417)

bezeichn3t, von denen es ebenfalls i'jyYp'i-ietv heifst gegenüber dem

G'jYYpa'^eaUai der Antragsteller in der Volksversammlung.
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wurden vom Staate an einen Unternehmer vergeben , wie

die von Perikles veranlafste Errichtung der mittleren der

Verbindungsmauern zwischen der Stadt und ihren Häfen

an den eben genannten Kallikrates, wenn anders auf eine

Nachricht bei Plutarch voller Verlafs ist^^^. Aber die Aus-

führung der Kunstbauten auf der Burg nahm der Staat in

eigene Regie und setzte zu ihrer Leitung besondere Kom-

missionen (ImoTaxat) nieder, von denen die einzelnen Teile

der Arbeit an Handwerker und Künstler in Akkord gegeben

wurden, während sie andere durch für Tagelohn gedungene

Arbeiter besorgen liefsen und das Material selbst beschafften,

wie aus den Resten der Baurechnungen vom Erechtheion

ersichtlich ist^^"*. Ähnlich verfuhr noch ein Jahrhundert

später die Finanzbehörde von Eleusis (iraaxdxon 'EXsuaivoösv)

bei Besorgung der ihr obliegenden Bauten, die sie teils in

Akkord, teils in Tagelohn vergab •^^^. Geringere Arbeits-

teilung machte sich bei Befestigungswerken erforderlich.

Bei dem Wiederaufbau der Stadt- und Hafenmauern unter

Konon wurde die Herstellung unter die einzelnen Phylen

verteilt, deren Baukommissare (tsi/oTroiot) die Arbeiten stück-

weise an verschiedene Unternehmer in Akkord gaben ^^*'.

Auch bei dem aus dem Kranzprozefs bekannten Mauerbau

des Jahres Ol. 110, 4. 337/0 wurden die Baukommissare

(tsixo'itoioO von den Phylen gewählt^-' und die Arbeiten wohl

unter sie verteilt, womit sich auch die Bestimmungen eines

323 pgj. j3 ^fj §^ uotzpöv TEtyo; rspt r/j ^M-ArAvr^z äxoOcott ccr^Stv (Plat.

Gorg. 10 S. 455 E) «6x6; siar^youijivou yWuiir^^ nepixXeo'j; rjpyoXaßr^as KaXXixpotTT]?.

Anderer Art war die aus Herodot Y 62. II 160 bekannte Übernahme

des Neubaus des delphischen Tempels durch die Alkmeoniden.
^2* Die Inschriften über die Monumentalbauten der Akropolis

finden sich bequem zusammengestellt bei Michaelis Arx Athen.^ p. 92 ff.,

über den Bau des Erechtheion besonders n. 24—28 und dazu G. Huch

Organisation der öffentlichen Arbeit im gr. Alt. I (Leipz. Diss. 1903)

s. '23
ff.

32- C. I. A. II u. IV 2 n. 834 1 {Syll n. 587).

3-6 C. I. A. II n. 830—33. ' IV 2 n. 830 1)-^ mit Frickenhaus

Athens Mauern im 4. Jahrh. (Bonn 1905). Dazu Mitth. cl Inst, in Athen

XXX (1905) S. 391 ff.

327 Aisch. g. Ktes. 27 S. 422.
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leider nur teilweise erhaltenen Gesetzes wohl vereinigen

lassen, das man mit grofser Wahrscheinlichkeit auf sie be-

zogen hat^-^. Den zwei Männern, die nach ihm das Volk

zu wählen hat, steht nur die Beaufsichtigung der Arbeiten

zu; das Programm, nach dem sie zu vergeben waren (cj'j-'-'f.a-

97.1'^-^), war vom Rat gewählt und dem Gesetze beigegeben,

ist aber ebenfalls zum gröfseren Teile verloren gegangen.

Die gleiche Verbindung von Volksbeschlufs und Ausschreiben

mit den Submissionsbedingungen weist auch die gleichfalls

stark verstümmelte Urkunde über einen andern Mauerbau

aus dem Ende des vierten Jahrhunderts auf'^^^ Auch dies-

mal waren die Arbeiten in zehn Teile zerlegt , deren jeder

von den Poleten und dem obersten Finanzbeamten, der hier

an die Stelle der —i/oroioi tritt, an je einen Unternehmer

vergeben wird; angefügt waren die Namen der Unternehmer,

die Bezeichnung des von ihnen übernommenen Mauerstücks

und die Angabe des vereinbarten Preises — eine Vereinigung

von Ausschreiben und Kontrakt, wie sie sich öfter findet ^^^.

Auf anderen Steinen ist nur das Bauprogramm überliefert,

wie vor allem das von Euthydomos und Philon entworfene

Programm für den Bau des Zeughauses für das hängende

Gerät {a/.torJ\hf^'Ar^) in Zea^'^^ in solcher Vollständigkeit, dafs

3-s 'E(4t]u. aQ/. 1900 S. 61 ff. = Journ. ä. Sav. 1902 S. 177 ff. (Fou-

cart). Dafs avis der Bauleitung und Kostendeckung sich die Nicht-

heteiligung der Phylen ergibt, kann ich Frickenhaus (S. 18j nicht zu-

geben, ebensowenig, dafs Ktesiphons Antrag sich nicht auf Demosthenes

Tätigkeit im Jahre 337.6 bezieht (S. 27).

^-^ Überschrift Z. 47. Ebenso über den Ausschreiben über die

Skeuothek (Anm. 332) und über Dreifufsbaseu Math. d. Inst, in Athen

XXXI (1906) S. 134.

^^° C. I. A. II n. 167, berichtigt l)ei Frickenhaus. Der genauere

Ansatz der Inschrift durch Köhler Mitth. V (1881) S. 276 auf Ol. 118, 2.

306/5 beruht auf dem oben (S. 93) zurückgewiesenen Irrtum von der

vierjährigen Dauer des Amts ^teI ttj Sioiztjösi.

=531 Z. B. C. L A. lY 2 n. 1054 z und die Anm. 335 mit ihr zu-

sammengestellte Inschrift, von aufserattischen Bauurkunden besonders

die Anm. 341 angeführten von Delos und Lebadeia.
^^^ C. L A. II n. 1054 (Syll n. 537). Dazu das von Lattermann

a. d. Anm. 335 a. 0. S. 1 ff. aus lY n. 1054^^ und 1054c hergestellte

Ausschreiben.
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seine bis ins einzelnste gehenden Vorschriften eine Rekon-

struktion der ganzen Anlage ermöglichen^^'*. In ähnlicher

Weise wie der Bau der öffentlichen Gebäude und Befestigungs-

werke wurde auch der der Kriegsschiffe durch die vom Rate

niedergesetzte Kommission (xpiripo-otoi) verdungen und nur

der Entwurf der Pläne und die Beaufsichtigung der Aus-

führung den vom Volk bestellten Schiffbaumeistern vor-

behalten '^•^*. Allen einzelnen Kontrakten hatten die gesetz-

lichen Bestimmungen zugrunde zu liegen, die die Vergebung

der öffentlichen Arbeiten regelten. Im fünften Jahrhundert

hatte sie im Rat (Anm. 321), im vierten im Gerichtshofe ^^^

stattzufinden. Der bauleitenden Behörde aber lag. wie es

scheint, die Annahme der Bürgen ob, die der Unternehmer

für Erfüllung seiner Verpflichtungen regelmäfsig bestellen

niufste^'^*', soweit wenigstens diese in Geldleistungen be-

standen^^'. In der Regel wird ein Bürge gestellt, bei um-

333 Darüber namentlich Fabricius Hermes XVII (1882) S. 551 ff.

und Dörpfeld Math. d. Inst, in Athen VIII (1883) S. 147 ff., dazu Keil

Hermes XIX (1884) S. 149 ff.

33* C. I. A. II D. 794 e Z. 61 f. a'Jtr^ iixin^mxh^ h Tat; rpwxat? e^y-oat

v,rA o'jrÄv va'jai'v, dp^fiTexriov 'A|j.'jvtc(; iTresxs'JotCev (,hat ihre Reparatur lic-

sorgt'). Aristot. 46, 1.

33-5 C. I. A. II n. 834 Z. 8 u. ö. to; IfiiaOtoHr^ sxGtCTOv bi zw otxaaTT^püij.

IV 2 n. 1054 g Z. 28. Inschrift bei Latterniann Griechii^che Bau-

inschriften (Dissert. Argent. XIII 3, 1908) S. 44 ft'. Z. 35, wo als Lokal

die (j-zo^x Tzoiv.ilr^ genannt wird. Etwas anders als im Text Keil Mitth.

XX (1895) S. 45 A. 1.

336 Zuerst auf den Bauinschriften vom Erechtheion, auf denen

aber ein iyfjr^-n]^ nur für den Maler Dionysodoros bestellt ist, der allein

auch als iJ-wSkoTT^; aufgeführt wird (G. J. A. I n. 324 a I 42 ff. c II 12 ff.),

so dafs er aus einem für uns nicht sicher erkennbarem Grunde in be-

sonderem Vertragsverhältnis gestanden haben mufs, vgl. Fabricius

a. d. Anm. 341 a. 0. p. 19 f. Huch S. 45 ff. sieht hier die Anfänge

eines förmlichen Arbeitsvertrags neben dem vorher allein bestehenden

formlosen Vertrage, in dem die anderen Baugewerke gestanden, wie-

wohl auch auf sie die Ausdrücke rj^aftoüv und ,ii.t3!)(o,ac(, Akkordlohn im

Gegensatz zum Tagelohn, /a})rj[j.£piawv, Anwendung finden und auch ihre

Verpflichtung auf den Erfolg ihrer Arbeit geht. Unerweislich ist auch

die Voraussetzung, dafs die Terminologie beim Arbeitsvertrag erst vom

Pachtvertrag entlehnt ist.

337 C. I. A. IV 2 n. 1054 g Z. 30f. mit Lattermann S. 76. Ganz
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fäuglicheien Bauten auch mehrere im Verliiiltnis zur Akkord-

summe. In den Werkverträgen seihst waren die zu leistenden

Arheiten genau festzusetzen, soweit dies nicht schon im

Bauprogramm geschehen war, auf das sich der Unternehmer

zu vertiichten hatte ^''''. Dafs den Vertragshestimmungen

genau nachgegangen wurde, war schon während des Baus

und besonders nach seiner Fertigstellung vor der Abnahme

durch die bauleitende Behörde Gegenstand der Kontrolle

(oo/'.ac(3''a). Festzusetzen war weiter der Zeitpunkt, bis zu

dem die Arbeit zu vollenden war; auf seine Überschreitung

wurde eine Konventionalstrafe gesetzt, die bei einem von

Athen errichteten Gebäude in Delos, das binnen 8 Monaten

herzustellen war, 4 Drachmen für jeden Tag beträgt ^^^.

Der Preis wurde entweder für das Ganze der Leistung ver-

einbart oder für ihre einzelnen Teile nach einem zugrunde

gelegten Einheitssatze berechnet, im ersteren Falle waren

auch die Termine der Zahlung zu bestimmen, die in dem
angeführten Beispiele zur Hälfte nach Stellung der Bürgen,

mit dem dritten Viertel nach Fertigstellung der halben

Arbeit und mit dem Rest nach Vollendung des Ganzen zu

erfolgen hat. Im einzelnen Falle wurde die Entlohnung

eines Unternehmers auch in der Weise bewirkt, dafs ihm

die Nutzniefsung aus der von ihm hergestellten Sache auf

bestimmte Zeit überwiesen wird^^*^. In noch genaueres

fehlt der Bürge anf den rvicuiulen ülier den kononischen Mauerbau

(Anni. 326).

^'^ Näheres für das griechische lleclit überhaupt i ei Partsch

S. 330 ff.

339 C. 1. A. IV 2 n. 1054 er Z. 18 ff. , vorlier auch über die oozi-

aoLzioL, deren Spuren auch II n. 834 i. A. von Köhler erkannt sind.

Dafs der Bau, um den es sich in der ersteren Inschrift handelt, die

sogenannte Stieihalle ist, das hat Lattermann S. 73 ff. sehr wahr-

scheinlich gemacht.
3.10 -yyie nach dem leider sehr verstümmelten Volksbeschlufs

C. I. A. II n. 203 dem Sokles auf einen Zeitraum von 25 Jahren, aber

nur in jährlichem Wechsel mit dem Staate. Nach Köhler handelt es

sich um den Fruchtgenufs eines Grundstücks, wozu Z. 21 f. wenig zu

passen scheinen. Ich möchte wegen der Erwähnung der ot'xctt ^[ATropixctt

Z. 34 an irgendeine Herstellung zu Handelszwecken denken. Eine

Lipsius, Attisches Roeht. 49
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Detail gehen die Werkverträge ein. die von aufserattischen

Gemeinde- und Teinpelverwaltungen, namentlich aus Delos,

Lebadeia, Tegea, Eretria erhalten sind, und denen die Bau-

rechnungen besonders von Delphi und Epidauros zur Seite

treteu. Die weitgehenden tibereinstimmungen, die die drei

erstgenannten Kontrakte in ihren Vorschriften aufweisen,

lassen wenigstens für das dritte Jahrhundert auf eine weit-

verbreitete Organisation des Unternehmertums schliefsen^*\

deren Einwirkung auch Athen sich nicht entziehen konnte.

Näher auf sie einzutreten darf aber eine Darstellung ver-

zichten, die es wesentlich mit dem Rechte der Rednerzeit

zu tun hat.

Die Festsetzung von Konventionalstrafen in den Ver-

trägen konnte auch dann , wenn der Arbeitgeber der Staat

oder eine Behörde war, die Anrufung richterlicher Ent-

scheidung von seiner oder des Arbeitnehmers Seite ebenso-

wenig entbehrlich machen , wie sie dem letzteren auch in

dem Falle zugestanden haben mufs, wenn die ihm gegenüber

Parallele bietet der Vertrag zwischen Eretria und Chairephanes über

Austrocknung eines Sumpfes 'Aq/. fifri^- 1869 S. 817 ff. {Fecneil I

p. 143 ff.). Aber in dem Beschlufs des Demos Peiraieus C. I. A. 11

n. 573 (Syll. n. 433) wird nicht, wie Dareste p. 109 und ähnlich schon

Hermann -Thalheim § 14 (69) S. 117 annahmen, die Reparatur des

Theaters verdungen und den Unternehmern an Stelle der Zahlung die

Einnahme aus dem Eintrittsgeld gegen eine Pachtsumme überwiesen,

sondern den Pächtern nur die Aufschlagung von Holzgerüsten für die

Zuschauer auferlegt, deren ordnungsmäfsige Herstellung durch gewählte

littTtfjLTjTod' kontrolliert werden soll.

^^1 Das hat Fabricius sofort betont in seiner Arbeit de architectura

graeca commeiitationes e.pkfrapliicae (Berl. 1881) p. 23 ff. , die eingehend

die Urkunde von Lebadeia /. G. VH n. 3053 {Sißl. n. 540) behandelt.

Der Vertrag von Delos C. I. G. n. 2266, erklärt von Fabricius Hermes

XVII (1882) S. Iff., der von Tegea Lebas-Foucart Inscr. II n. 340-".

Über die Baiircchnungen der Tholos von Epidauros Keil Mittli. d. Insf.

in Athen XX (1895) S. 20 ff'., über die Bautätigkeit der vaoroioi in Delphi

Bourguet Administration fnanciere du sanctiiaire Pythique (Paris 1905)

p. 95 ff'. Sonstige Urkunden, sow,eit ihre Veröffentlichung dem Jalire

1900 vorausliegt, stellt Francotte zu Beginn seiner zusammenfassenden

Darstellung über die öffentlichen Arbeiten zusammen Indnfttrie dmif; Ja

(Irrce ancienne II p. 54 ff'.
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eingegangenen VerpHiclitungen nicht erfüllt waren ^*-. Gegen

vertragswidriges Handeln der Unternehmer ötientlicher

Bauten stand den mit deren Leitung beauftragten Kom-

missionen die Vorstandschaft in dem Gerichtsverfahren

(S. Hilf.) zu. das gegebenenfalls zu harter Ahndung ^^^

führen konnte. Ob aber in diesen Fällen neben den all-

gemeinen Klagen -af-a^ctsswc juvOr^xtuv und ßXa,3r,^ eine be-

sondere oix-/; ui3i)(o3S(uc angestellt werden konnte, wie mehr-

fach behaujitet worden, ist, wie schon oben (S. 757) erinnert,

mangels jeden Belegs mindestens zweifelhaft. Denn keines-

falls darf ein solcher in der angeblichen Existenz einer oiV.-/;

'jzlrj ;jLi3lloO unter den Schriften des Protagoras ^** erkannt

werden, die nur der Anekdote über einen Rechtsstreit ver-

dankt wird , den der Sophist mit seinem Schüler Euathlos

über sein Honorar geführt haben soll.

8. Verein und Gesellschaft^*".

Vereinigungen von mehreren zur Erreichung eines ge-

meinsamen Zwecks kennt auch das griechische Hecht, ohne

zwischen Verein und Gesellschaft zu scheiden und ohno für

sie eine ;.ndere Bezeichnung auszuprägen, als die Ausdrücke

für jede, auch die staatliclie Gemeinschaft, xoivov und xoivojvia.

Der staatlichen Gemeinschaft nachgebildet sind nach Aristo-

3-*^ Vgl. C. 1. A. II n. 20?. Z. 30 f. Über die vernieiiitliclie or/.r,

•kioo'j; s. S. T4Ö A. 254.

=5" Gesetz vom Jahre 337 (Anm. 328) Z. 32 ff. Idv U t-.ve; xa Epya

a))] s^epyctrtovtct'. cTvoc. xa-' a'JTuiv -d; «0-7.; Ti|j.wj>''a; xa>)a7:cp Trepfl ....
deutet auf schwere Strafen hin, -^enn auch die Ergänzung von Foucart

-irA ^jl.iA.jfi rffi X^"f'^' nicht richtig sein kann. Die Einleitung der

Klage haben nach Z. 35 f. die technischen Bauleiter zu besorgen.
^'* Der Titel bei Diog. L. IX 55, die Anekdote bei Gell. V 10.

Dafs sie schon bei Aristoteles stand, ist aus Diog. 54 nicht mit Sicher-

heit zu entnehmen. Jedenfalls pafst sie besser auf Korax, von dem
sie bei Sext. Emp. aäu. matli. II 96 f. erzählt wird, als auf l'rotagoras

nach dem bekannten Bericht bei Plat. Prot. 16 S. 328 B.
^^'' Caillemer Je contrat de ><ociete ä Athenes {iLtxid. .«. 1. a)it. Jur.

(VAth. X. Paris 1872) und vor allem die sich ergänzenden Preisschrifteu

von Ziebarth (las griechisclie Vereinswesen (Leipzig 1896) und Poland

Geschichte des griechischen Vertiiisiresens (Leipzig 1909).

49 -
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teles^*^ alle anderen Vereinigungen, sofern sie für einen

Teil der in jener V^erbundenen entweder geraeinsamen Nutzen

oder gemeinsames Vergnügen zum Zwecke haben. Wenn
er der ersteren Kategorie auch Phylen und Demen zuzählt,

die doch nur Glieder des Volksganzen darstellen, so schliefst

er sich an das wichtige solonische Gesetz^*'' an, durch das

das attische Vereinsrecht dahin geregelt wird, dafs für alle

in ihm begriifenen Vereinigungen die Rechtsgültigkeit der

Ordnungen, die sie sich geben, anerkannt ist, soweit sie

nicht den staatlichen Gesetzen zuwiderlaufen. An der Spitze

dieser Vereinigungen werden auch von Selon Demen und

Phratrien genannt; die übrigen, soweit ihre Erwähnung in

dem leider nicht heil überlieferten Gesetzestext sichersteht,

lassen sich in die beiden von Aristoteles geschiedenen Klassen

3*6 Nik. Etil. VIII 9 (11). 4 f. S. 1160 a.

^*'^ In dem überlieferten Text bei Gaius Digest. XLVII 22, 4 liv oe

7/ iizl Xsi'av ofy/jaävoi r^ dz äp.TTCptotv o Ti clv to'Jtujv oiaiJuJvxat Trpö; äXXV^Äou;

züptov slvat, eiv [j-tj dray^ps'J^JTj or^ij.öiji.'x y^Atj.iJ.oi-fx. Über die leichte Änderung

dTrayopE'jTj und die Einsetzung von xive; hinter toütojv oder, wie Wila-

mowitz Antigonos v. Kar. S. 278 vorzog, nach otaöcöv-at kann kein

Zweifel sein. In den Worten tepöv ^pyi'wv suchte man meist die Er-

wähnung der opyeiövcc. die man am leichtesten mit Meier Ind. lect. Hcü.

hib. 1848 9 für (Jpyt'tuv einsetzen könnte, wenn nicht vaO-ai vor zii i<j.-

TTopiav (oiyouevot) anstöfsig bliebe und darum als Glosse dazu mit Ziehen

auszuscheiden wäre. Darum schrieb Mommsen lEpuiv 6pytcuv ttü-at,

Wilamowitz r, öpyewvE;
yj

yvj^n^zon. Zu verstehen wären dabei in der

Zusammenstellung mit of^ao; und cspct-tpc; die Orgeonen, die nach einem

keinesfalls nachsolouischen Gesetze in den Phratrien neben den alten

Geschlechtern standen. Schwierigkeit aber macht die spätere Nennung

der iltaadjTat, da nach der aus dem Anfang des vierten Jahrhunderts

stammenden Urkunde der Demotionidai die Phratrien in ili'aaot zerfielen,

die von den 6pY£iöv£; nicht zu scheiden sind, vgl. meinen Aufsatz Leipz.

Stud. XVI (1894) S. 159 ff., dessen wichtigstes Ergebnis ich durch die

neue Phraterenliste trotz A. Körte i7mne5 XXXVII (1902) S. 582 ff. nur

bestätigt finden kann. Einen Ausweg bietet die an sich nicht unbedenk-

liche Umstellung der Worte kpwv (5py;iov r^ vctÖToc. hinter »lutswTai (mit

Tilgung des -q vor im), die de Sanctis 'Ari^ii p. 68 vorschlägt. Ganz

unannehmbar ist der jüngste Gedanke von Radin Legislation of the

Greeks and Bomans on corporations (Columbia Univ. o. J.) p. 40 ff.

lepol öpyscüvc; zu schreiben, womit die aJ3~ai gemeint sein sollen, die

schon Caillemer für r, vceOToc. einsetzen wollte.
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einordnen. Dem Zwecke genicinsanien Nutzens dienen die

Vereinigungen zu HandelsgescliJlften und zur Kaperei , die

Begräbnisvereine und Nvenigstens zum Teil die Tiscligenossi.'n-

schaften. Wenn die beiden letztgenannten in den Stein-

scliriften, die für unsere Kenntnis des griechischen Genossen-

schaftswesens die reichlich tiielsende Quelle bilden, keine

Spur hinterlassen haben ^**^, und die Kapereigesellschaften

nur im Falle und für die Dauer eines Krieges in Tätigkeit

treten konnten, mulsten Handels- und überhaupt Erwerbs-

gesellschaften mit der Entwickelung der wirtschaftlichen

Verhältnisse zu um so gröfserer Bedeutung gelangen. Aus

dem fünften Jahrhundert kenneu wir eine Handelsgilde

(vauxXr^poi xoct six-opoi), die im Peiraieus ihren Sitz hatte und

deren Abgaben (vauxX-/;pixa) eine bedeutsame Einnahmequelle

für den Staat ausmachten ^^^, und in den Reden über

Handelsklagen begegnen mehrfache Beispiele von Gesell-

schaftern (xoivwvoi), die nicht blofs zu einzelnen Geschäften

sich zusammenfinden, sondern auch in dauernder Verbindung

stehen ^5". Ebenso hören wir von Vereinigungen zu gemein-

samer Erpachtung der staatlichen Bergwerke ^-^^ Die Pacht

der Zölle aber mufste um so mehr Gesellschaften anheim-

fallen
,

je mehr Kapital ihre Übernahme erforderte; und

wenn auch der Bildung von bleibenden Verbänden die blofs

jährige Dauer der Verpachtung im Wege stand, so wissen

wir doch aus bekannten Erzählungen (Anm. 300), wie man

gegen die Konkurrenz sich zu wehren wulste. Die aufser-

^*^ Wohl aber in der Literatur, Gr. Alt. I* S. 380. Da sonst

Verbände mit allgemeineren Zielen auch die Fürsorge für das Begräbnis

ihrer Mitglieder zu übernehmen pflegten, dachte Ziebarth S. 17 A. 4

an Interpolation von öfioxacpoi. Eher könnte man auch wegen der

a-jasi-oi an dem Alter des Gesetzes zweifeln. Kein Bedenken dagegen

aber begründet die Nennung des of^fxo;, an der Wilamowitz Anstofs

nahm. Denn Demen hat es schon vor der Organisation von Kleisthenes

gegeben.
349 C. I. A. I n. 35 Z. 3. 68 Z. 4. Schol. Arist. Vö(j. 1541 mit

Christ de publicis pop. Ath. rationibus (Greifswald 1879) p. 23.

35" [Demosth.] g. Dionys. 8 S. 1285, 7 ff.; xotviovof ebenda § 1.

g. Phorm. 8 S. 909, 15. g. KaJhpp 8 S. 1236, 22.

35' Hyper. f. Eux. 35 C. 44. Demosth. g. Pant. 38 S. 977, 21.
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dem noch im solonischen Gesetze genannten iliaaStai können

nur in dem Sinne gemeint sein, in dem Aristoteles sie seiner

zweiten Kategorie zurechnet, weil sie Darbringung von

Opfern und Pflege der Geselligkeit zum Zwecke hätten ^^^

Mit den von Aristoteles mit ihnen zusammengestellten

spaviaxat und den namentlich auf attischem Boden nachweis-

baren opYööivsc bilden sie die hauptsächlichsten Typen privater

Vereine, die seit dem vierten Jahrhunderte in immer reicherer

Fülle Einflufs im griechischen Leben gewinnen, ohne dals

es gelingt, scharfe Scheidelinien zwischen ihnen zu ziehen.

Denn auch das Moment der Kultgemeinschaft tritt bei den

Eranoi nicht so weit zurück, dafs es berechtigt wäre, die

Thiasoi und Orgeonenverbände ihnen als Kultgenossenschaften

gegenüberzustellen. Eine Sonderstellung nimmt der Verein

der dionysischen Künstler (oi -spl tov Jiiovuciov zsyyl-on) auch

insofern ein, als er die älteste der attischen Genossenschaften

ist, wenn anders mit Recht seine Anfänge in dem von

Sophokles den Musen gestifteten Verein von Schauspielern

gefunden werden ^^^. Dagegen gehen die Zeugnisse für

Thiasoi '^^^ und Orgeonenverbände nicht über das vierte Jahr-

hundert zurück; wenn sie vorzugsweise dem Peiraieus gelten,

so findet dies darin seine Erklärung, dafs, wenn es auch eine

irrige Behauptung war. dafs wenigstens die ersteren ebenso

wie die Eranoi auf die Verehrung ausländischer Gottheiten

beschränkt gewesen seien ^^^, doch das fremde Element in

ihnen beträchtlich überwogen zu haben scheint. Jedenfalls

bedurfte auch die Einführung fremder Kulte keiner Ge-

S'is
g 5 hn<xi oi tiöv xotvdjviöjv oi' i^wrr^-' oo/'/jC!' yivtSOoc, U'.ccjcjttöv

y.oct £pavi5T(7jv. avixott yi.p t^-jatot; vtvA.'x y.at S'jvou'j'!«;.

^^' Istros im ßtog ' Z. 34 W. Tstl; Bs .Mo-jaoc; (cpr^ai) }}taa'vv i/. rwv

TETraiOc'jfjiEVüJv a<j\a.'(of[s.l\. Die anspreihende Erklärung von Sauppe de

collegio arUficum scenicorum Ätticorum (Göttingen 1876) scheint mir auch

jetzt trotz Poland S. 131 noch nicht ausgeschlossen.

"^* Gegen die Meinung, die Philosophenscliulen seien ih'otaoi gewesen,

habe ich mich oben erklärt S. 564 A. 63.

2^5 Gegen diesen Fundamental^atz des Buchs von Foucart les

associations religieuses chez les Grecsi (Paris 1873) vgl. schon Jahresb. f.

d. AU. 11 (1875) S. 1389 f.
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nehmigung (iurcli das Volk, soweit nichts in ihnen gegea

die Gesetze des Staates zu verstofsen scliien (S. 364)*^^.

Mit dem gleichen Vorbehalt waren die Vereine ])erechtigt,

ihre Verfassung und Verwaltung durch Satzungen (voao.)

und Beschlüsse ihrer Versammlungen (<z*coryc/0 zu regeln,

Zuwiderhandlungen ihrer lieamten und Mitglieder mit Strafe

zu belegen, wie Verdienste um die Gemeinschaft durch

Ehrungen zu belohnen, denen die weitaus gröfste Zahl ihrer

erhaltenen Beschlüsse gilt^^"'". Unbenommen blieb natürlich

die Beschreitung des Rechtswegs, wie für den Verein gegen

ein Mitglied so dem Mitglied gegen den Verein. So erfahren

wir von einer Klage 'j/cuootxaryt'jf^iojv. die die lv//.aosT? gegen

(frühere) Mitglieder wegen eines Zeugnisses anstellen, das

diese in einem früheren Bechtsstreit für die Gegner des

Vereins abgelegt haben ^^*^. Nichts dagegen giebt die unter

Lysias Nachlai's geratene Rede -poc to-jc suvouaiasTa? aus,

da die Gemeinschaft, die der Sprecher seinen bisherigen

Genossen zum Schlüsse aufkündigt, nur als eine ganz lose

sich darstellt, und an die Bestimmung der Rede für eine

gerichtliche Verhandlung auf keinen Fall gedacht werden

kann. Nicht selten mufste es auch zu Rechtsstreiten zwischen

den Vereinen und Drittpersonen kommen, namentlich in

Eigentumsfragen, um so mehr, als erstere ihr Vermögen,

auf dessen Erwerb sie zur Sicherung ihres Bestands bedacht

sein mufsten^"*'*, vorzugsweise in Grundstücken anzulegen

pflegten, wie die nicht geringe Anzahl der für sie bestellten

Pfandsäulen beweist. Die Prozesse , bei denen eine der

Parteien ein Verein ist, werden von Aristoteles als or/.ai

xoivfüvf/.at zusammengefalst. Sie genielsen als i'txayjvoi der

^•'•^ Mit dem durt Aiini. 2d angelühiteu Vulksbeschlufs ist noch

das Orgeonendekiet Jahnsheftc d. öst. Inat. V (1902) S. 127 ff. (Ziclicu

Leges Gr. sacrae II n. 42) zu vergleiclieu.

^^'^ Nachweibe bei Zieharth S. 145, wo Avnwil Brit. ^di. of Ath. XIII

(1907) p. 328 f. nachziitrugen ist.

^^^ C. I. A. II n. 609, wo Tot; otxa^oyivot; EixacsOat yrmy.r/jzv/

'jTcevavTta toI; Kty.ctoeüaiv nur den angegebenen Sinn haben kann, nicht

den von Ziebaith S. 182 A. -i zur Wahl gestellten.

^•^^ Vgl. das über die /.otvcuvr/.c« S. 575 A. 102 Gesagte.
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Wohltat des abgekürzten Verfahrens und gehören darum
vor das Forum der siöa-j'^yets (S. 85). Die von Aristoteles

neben ihnen genannten spavr/7.i haben wir, wie bemerkt

(S. 734), eben wegen dieser Sonderstellung mindestens vor-

zugsweise auf Eranosdarlehn zu beziehen ^^^.

Von gesetzlichen Bestimmungen über Auftrag und

Geschäftsführung ohne Auftrag und auf sie bezüg-

lichen Klagen zu sprechen, macht das Schweigen unserer

Quellen unmöglich. Unfra glich war auch nach griechischer

Rechtsauffassung der, der einen Auftrag angenommen hatte,

zu dessen gewissenhafter Ausführung verpflichtet und haftete

dem Auftraggeber für den durch pflichtwidriges Handeln

ihm zugefügten Schaden, ebenso wie der Auftraggeber

für die in seinem Auftrag vollzogenen Handlungen ^''^

Aber wie zur Geltendmachung von Ansprüchen auf Schaden-

ersatz die Klage [iXaßr^? genügte, so bedurfte es auch für den

anderen Fall keiner besonderen Klagen ^^^ deren Existenz

360 j)gj. Annaliine von Meier, dafs die Mitglieder einer Gesellschaft

durch die Klage si; oatr^Töiv arpsG'-v ihre Auflösung und die Teilung des

gemeinsamen Besitzes haben verlangen können, ist durch die jetzt fest-

stehende beschränkte Kompetenz der Klage (S. 576 f.) die Grundlage

entzogen. Im Gegenteil dürfen wir es mit Poland S. 275 bezeichnend

finden, dafs der P'all einer Auflösung in den Satzungen nicht vor-

gesehen wird. Nicht von gerichtlicher Klage gegen pflichtwidriges

Handeln eines Gesellschafters, sondern von einer Beschwerde in der

Volksversammlung ist bei Lykurg r/. Leokr. 19 S. 149 f. die Rede.
361 Nach [Demosth.] g.' Timoth. 44 S. 1197, 18. 59 S. 1201 a. E.

führte Timotheos seine Verteidigung gegen Schuldforderungen des

Apollodor so, dafs er nicht die an Antimachos und Timondas von

Pasion geleisteten Zahlungen leugnete, sondern nur dafs sie in seinem

Auftrage erhoben worden seien.

•'6' Eine Mandatsklage sah Platner II S. 378 und nach ihm Caillemer

Je mandat et Ja commission in Me'moires de Vacad. de Caen 1876 p. 527 ff.

in der Klage, die nach Plut. Alkib. 12 Diomedes gegen Alkibiades des-

halb anstellte, weil dieser in seinem Auftrage ein Gespann gekauft,

aber für sich behalten habe. Abeij die Rede des Isokrates über das

Viergespann, auf die sich Plutarch bezieht, betrifft vielmehr eine or/r^

ßXc('ßr;s (S. 656); nur der minder glaubAvürdige Bericht des Ephoros bei

Diod. XIII 74, mit dem Plutarch die Angaben des Isokrates verquickt

zu haben scheint, liefee eine Mandatklage annehmen.
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durch die für sie angeführten Fälle nicht bewiesen wird^*"'^.

Nicht einmal eine feste Bezeichnung hat der Begriff Mandat
ausgeprägt ^'^*.

"•^'^ Die von rollux \\\l 11:'. genannte 'Av.r^ -/.n^h-ii-izioi halt Thal-

heini JiA. S. 119 A. 2 für eine actio niandati n)it Berufung auf |I)emosth.|

11. Aph. III 86 S. 855 i. A. Trspl aev yip (ov /.a\)-r^zlv.'x^ votj.o; iz-\ ^A'x^jrji^'jf^'i

ö; xEÄcüct Gc öfjLotto; 6'f),'.3xotvE'.v ('ojTTEp clv TJtö? c'xTi'- ^bei" (He Stelle be-

zieht sich nach dem Zusammenhang lediglich auf die Aussteuer von

Demosthenes Schwester, die Aphobos seinem Mitvormund Demophon
preisgab. Und wenn xctDucpisvai sonst der übliche Ausdruck für das

Fallenlassen einer öffentlichen Anklage ist, so ist zwischen diesem und
dem Vertrauensmifsbrauch eines Mandatar keinesfalls eine solche Ähn-
lichkeit, dafs die Übertragung des Ausdrucks auf letzteren irgendwie

naheliegend scheinen könnte. Im Falle der Rede gegen Lakritos aber

darf aus der von ihm au Androkles gerichteten Aufforderung § 15

S. 927 a. E. (Anm. 120), seinen Brüdern ein Darlehn zu gewähren, un-

möglich mit Platner und Caillemer ein Mandat des Lakritos gefolgert

werden. Ebensowenig ist in dem otoj 5v i-i-ps'I/rj des Gesetzes über

die Engyesis (S. 471 A. 9) von einem Mandat die Rede, vgl. S. 536.
''^^ Es ist bezeichnend, dafs die sonst gel)r;inchlichen Wörter für

auftragen evtcÄÄeiv und s-ta-EXÄEiv mit den abgeleiteten Substantiven sich

bei den Rednern nur in gefälschten Aktenstücken linden, Demosth.

r. Kranz 75 S. 250, 14. 74 S. 249, 26.
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Prlvatklagen der Strateg-en und der
Aufseher der Marineanlag'en.

Von den auf die Trieiarchie bezüglichen Rechtsstreiten

sind die Diadikasien der Trierarchen teils gegen den Staat,

teils untereinander, die aus ihrer Verpflichtung zur Rück-

gabe des ihnen vom Staate übergebenen Schiffes und zu-,

gehörigen Geräts hervorgehen , von uns den Aufsehern der

Marineanlagen zugewiesen und die ersteren bereits im ersten

Teile (S. 45G ff.) besprochen worden. Der Diadikasien der

Trierarchen untereinander ül)er die Verpflichtung zur Rück-

erstattung des Schiffgeräts geschieht nur in der pseudo-

demosthenischen Rede gegen Euergos und Mnesibulos Er-

wähnung ^ Wie nach dieser Rede neben der genannten

Behörde zur Jurisdiktion über diese Diadikasie vorüber-

gehend die aufserordentliche Behörde der d-oaxfAtlc berufen

war, so wird es sich auf dieselbe Klage beziehen, wenn

Aristoteles unter den den dact^ui-izic zugewiesenen Klagen

auch -f-ir^papxi'/oit nennt (S. 85), während für die Klagen

gegen Trierarchen, die mit der Ablieferung von Schiff oder

Gerät im Rückstand verblieben waren, noch zu seiner Zeit

vielmehr die Werftbehörde zuständig war 2. Gerade für

1 § 28 S. 1147, 18 (S. 466 A. 14). Von Theopheiuos das von ihm ge-

schuldete Schifl'sgerät einzuforderrt, war der Sprecher der Rede durch

die Wei'ftbehörde angewiesen, aber als otaor/.aata wird seine Klage wider

jenen ausdrücklich bezeichnet § 26 S. 1146 a. E. (S. 114 A. 242).

2 C. J. A. II n. 811c 107 (aus Ol. 113, 4. 325/4). Ein Zweifel an

der Richtigkeit der Lesung bei Aristoteles scheint mir unberechtigt.
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jene Klagen lag ja tunlichst, rasche Pirledigung in dringendem

Interesse der 'Wehrfähigkeit des Staates. Zweifelhaft bleibt

es, inwieweit der von Aristoteles gebrauchte allgemeine

Ausdruck dazu beiechtigt. für seine Zeit auch andere Klagen

gegen Trierarchen als .Monatsklagen und somit unter die

Kompetenz der sictai'wYsrc fallend zu denken. Bekannt von

trierarcliischen Klagen ist uns die Klage in-oir^rvotry/r^uv-o?,

durch die der Trierarch , der über das Jahr seiner Ver-

pflichtung hinaus die Trierarchie darum geleistet hatte,

weil der zu seinem Nachfolger Bestimmte das Schift" nicht

rechtzeitig übernommen hatte, von diesem Ersatz der Kosten

seiner Mehrleistung fordern konnte. Einen solchen Kechts-

fall betrifft die von Apollodor gegen Polykles Ol. 105, 2. 359

oder kurz danach gehaltene Rede, die unter Demosthenes

Namen überliefert ist^; er ist aber keinesfalls als Monats-

klage*, sondern wohl vor den Strategen behandelt worden.

Nicht vor das Gericht, sondern vor den Rat gehörten die

Diadikasien der Trierarchen über die Kränze, die zur Be-

schleunigung der Flottensendungen durch Yolksbeschlufs für

die ausgesetzt zu werden pflegten, die ihr Schiff zuerst zum
Auslaufen bereitgestellt; für eine solche Diadikasie, und

zwar in eigener Sache, ist Demosthenes Rede ~zp\ too axzodyw

T^? -:pir^pap/i7.c im Jahre Ol. 105, 2. 050 geschrieben-'^.

Dafs auch die Klagen Trpoixo; nicht lange vor der Abfassung von

Aristoteles Buch £|j.[j.r^vot geAvorden sind, haben wir S. 497 gesehen.

^ Vgl. besonders § 1 S. 1206, 10 vüv os zept xs oiaooyf^i vsto; ea-tv

6 Xoyo; xat lT:iTf>irjpap/7^;j.aT0? rivTS rj.r^vcöv y.al i? y^aepÄv dvrjÄcujASvo'j. Von
den hohen Strafen, die aufserdeni das Gesetz dem Trierarchen auf-

erlegte, der nicht rechtzeitig das ihm zugewiesene Schiff übernahm,

spricht § 57 S. 1224, 11. Nichts lehrt Harpokr. u. -p-.r^pc^pyrjaa, Falsches

Lex. Seguer. IV S. 193, 30.

* Vgl. § 63 S. 1225, 12 iv r/.c-'vw t(Ö /p'^"'"^!'- wonach die Zeit der

Rede sich bestimmt.

''§18, 1228, 4 vöv 0£ Toj rp(o-iij Ttapasz-euäsavTi tt)v 'piT^pr^ tciv

Tctjj-iav rooaETa;£v ö ofjfji'j; ociOvat (xov OTctpavov), -cTrotVyXa oe roOt' ifi<> ' oto

'ffilii otiv aJTÖ; 3T£'j>avojai)c(t. Verschieden von dem streitigen Kranz ist

der, den der Eedner schon zuvor zur Anerkennung dafür erhalten hat,

dafs er seine 'friere rechtzeitig an den Ilaffiulamni gelegt hat, i-\ /löact

7repiu)pii.i5£ § 4 S. 1229, 9, vgl. Kirchhoff über die Rede vom trierarchischen

Kranz S. 74ff. ; dem Rüger oratio de coroiia iKivali num a DemoHhene
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Die Recbtsmittel, die gegen Übernahme der Trierarchie,

wie der andern aufserordentlichen Leiturgie, der -posiacpopa

und der regelmäfsigen Leiturgien zur Anwendung gelangen

konnten, haben bereits im ersten Hauptstück (S. 588 if.) ihre

Besprechung gefunden. Zu einer KL^ge konnte die Ein-

richtung des Steuervorschusses noch gegen die Mitglieder

der Symmorien führen , die mit ihrem Steuerbeitrage im

Rückstande blieben; er mufste dann von den -posiacpepov-s?

durch eine oixr^ TTposict^opac, wie wir sie nennen dürfen, ein-

getrieben werden <'. Gegen die Höhe der Einschätzung zur

sfacpopa selbst mufste eine ax^^j^ic offenstehen ; für die gleich-

falls die Strategen die Jurisdiktion hatten , während die

iTTtYpacpsTc bzw. otaYf-acocTc ihre Veranlagung zu vertreten

hatten (S. 119).
'

Über die Privatklagen der Apodektai, die sich auf

Rechtsstreite zwischen Gefällpächtern und Zollpflichtigen

bezogen, soweit der Streitgegenstand einen höheren Wert

als zehn Drachmen hatte, und binnen Monatsfrist zu er-

ledigen waren (S. 100), und über die Klagen, die vor das

Forum der Astynomoi, Agoranomoi und Sitophylakes ge-

hören, ist zu dem im ersten Buche Gesagten nichts weiter

hinzuzufügen.

scripta sü (Dresden 1900) p. 5 f. mit Unrecht widerspricht. Dafs die

Rede von Demosthenes nicht nur geschrieben, sondern auch gehalten

ist, hat Blafs begründet, dessen Urteil in seinem ersten Teile Rüger

weiter zu stützen unternimmt. Ein Volksbeschlufs aus dem Jahre

113, 4. 325/4 C. I. A. II n. 809a 190ff. setzt sogar für die drei zuerst aus-

gerüsteten Schiffe goldene Kränze in verschiedenem Werte aus, deren

Zuerkennung durch das Volk zu erfolgen hat. In einem ganz be-

sonderen Falle, als es sich um Entscheidung über die in der Ilernio-

kopidensache ausgesetzten Denunziantenprämien handelte, ordnete ein

Volksbeschlufs Diadikasie im Gerichtshof an (S. 466 A. 11).

® Demosth. g. Pant. 37 S. 877, 19 5v Ttpoeiacpopäv fXTj xofAt'CrjXau

g. Polykl. 9 S. 1209, 4 £r)rjxa tois Trpostswopö;; TipiöTo;" xai o'Jx staeirpa-

I
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Nebenklag'en.

An Klagen der verschiedensten Art können Nebenklagen

anschliefsen , die wegen ihres engen Zusammenhangs mit

der Hauptklage vor denselben Gerichtsvorstand wie diese

zu bringen sind und darum vor verschiedene Behörden ge-

hören. Für die oixtj i^ouX-/;? , die die Vollstreckung eines

richterlichen Urteils zum Zwecke hat, läfst sich das mit

Sicherheit vermuten (S. 673). Für die oiV/; 'leoooii'xpxopimv,

die gegen den sich richtet, der ein falsches Zeugnis abgelegt

hat. und lür die otxrj Xnto[i.7.pt'jp:ou wider den, der ein von

ihm verlangtes Zeugnis verweigert hat, geht dasselbe daraus

hervor, dals beide vor der Entscheidung der Hauptklage

anzukündigen und diese wenigstens in einzelnen Fällen bis

zum Austrag der Nebenklage auszusetzen war. Danach

wird man auch für die oi/.-/; xaxoTs/vKov . die gegen den be-

stimmt ist, der einen andern zur Ai)legung eines falschen

Zeugnisses angestiftet hat, anzunehmen haben, dafs sie

immer bei dem Vorstand der Hauptklage anzubringen war.

Eine Ausnahme von der Regel, durch die aber diese nur

bestätigt wird, wurde für die Klagen wider ein auf dem
Areopag abgelegtes falsches Zeugnis gemacht, die vor die

Thesmotheten gehören (S. 7U A. 67). Eine Sonderstellung

könnte man für die letzteren Klagen auch insofern in Anspruch

nehmen, dafs sie nicht wie die andern als Privat-, sondern

als öftentliche Klagen behandelt wurden ^ Denn wir hören

1 Andok. V. d. Myst. 7 S. 4 = Lysias v. Arist. Verm. 4 S. 615 o'i oi
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von wiederholten Fällen, in denen falsche Zeugen erst nach

Hinrichtung ihrer Opfer zur Verantwortung gezogen wurden.

Indessen werden diese Erwähnungen unten eine andere

Erklärung finden. Dafs aber überhaupt gegen die in öffent-

liclien Klagen abgelegten Zeugnisse auch die Klage -^suoo-

;x7.pTupt'u)v eine öffentliche gewesen sei, läfst keine der ein-

schlagenden Stellen erkennen^. Inwieweit ein günstiger

Erfolg aller genannten Klagen eine Aufhebung des im

Hauptprozefs ergangenen Urteils zur Folge haben konnte,

ist im dritten Buche zu untersuchen.

Am zugänglichsten unserer Kenntnis ist die oiy,r, (|i s u o o -

ixotpxupiojv^, weil eine gröfsere Anzahl von erhaltenen Reden

sie behandelt. Von Iieden des demosthenischen Corpus ge-

hören hierher die zwei Klagreden gegen Stephanos, von

denen die zweite ebensowenig wie die weitergenannten von

ü[aIv ('l/£'joo[j.c<p-'jpuijv setzt nur Andokides hinzu) r^vr/.ot o-joev t^v sti r/iov

ToT; TTcTTovUoatv. Antiph. v. Herod. Erm. 95 S. 7-59.

^ Eine ypc<'^)j 'Le'jo. in weiterem Umfang neben der oi'xr^ nahm Böckh
Ind. lect. Berol. Mb. 1817 p. 85 = Kleine Sehr. lY S. 124 an, dem noch

Rentzsch (Anm. 5) p. 37 folgt. Dafs alle Klagen 'bvjo. ypotcpctt gewesen

seien, behauptet Keil Anon. Argent. S. 245 A. 1, weil nach Isai.

V. Dikaioy. E. 19 f. S. 99 in einem Prozefs wegen falschen Zeugnisses

500 Pächter geurteilt und dem Beklagten die Strafe der Atimie drohte.

Über ersteres s. oben S. 136, über letzteres S. 256 A. 54. Aber der

gleiche Prozefs wurde nach § 18 S. 99 durch einen im Gerichtshof vor

Auszählung der Richterstimmen abgeschlossenen Vergleich der Parteien

beendet, was in einer öflentlichen Klage ganz unmöglich ist. Dazu ist

bei [Demosth.] g. Ajih. III 20 S. 850, 18 ein Diaitet tätig, wodurch ebenfalls

die YpaciV} ausgeschlossen ist. Mit welchem Rechte Dionys Dein. 10

S. 653 eine d-o^oyta otaaapT'jpia; dieses Redners unter seinen oyj[j.datot

aufführt, ist um so weniger zu beurteilen, da die weitere Bezeichnung

verstümmelt ist -po; ttjv Xocpr^-o; . . .

^ Die Form 'LE'jooaotpTÜpiov war schon aus Kratinos von PoUux

VIII 31 bezeugt und durch Plat. llieait. 5 S. 148 B belegt und ist jetzt

durch den Aristotelespapyrus bestätigt. Die andere Form 'L£'joo,aapfjpta

ist wenigstens als attisch nicht anzuerkennen und bei Isai. f. Euphil.

6 S. 357. Demosth. g. Sjmd. 16 S. 1033, 1 und g. Eubul. 53 S. 1315, 10

jetzt mit Recht korrigiert. Das V«erbum 'LEuSciii-ocpTupeTv für -rä -Lj'joyj

ij.c(pT'jp£lv kommt bei den Rednern so wenig wie 'i;£'joo;j.o[pT'j; vor, wohl

aber beides schon bei Kritias nach Poll. VI 152 und xctTa'Le'jooiJiotpT'jpEraOai

auch bei den Rednern, vgl. die Nachweise bei I^eisi (Anm. 5) S. 136 tf.
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Deniosthenes selbst lierri'ihrt, die Verteidigungsrede für

riianos gegeu Aphobos, und die Klagreden gegen Euergos

und Mnesibulos und gegen Leochares, die letztere auf eine

oiafjLctp-T'jpia bezüglicli, d. i. die Zeugenaussage über Zulässig-

keit oder Nicditzulässigkeit einer Klage, über deren Be-

deutung im dritten Bucbe zu sprechen ist. Ebenfalls auf

Diamartyrie bezieben sich von Isaios die Reden über Menekles

Erbschaft, d. i. eine Verteidigungsrede 'I/Eooo;i.7.(iT'jpuov für

eine Diamartyrie, über Philoktemons Erbschaft, d. i. eine

Klagrede gegen die Diamartyrie des Androkles, und über

Pyrrhos Erbschaft , d. i. eine Klagrede gegen Nikodemos,

der in einer gegeu eine Diamartyrie des Xenokles an-

gestrengten Klage 'lizurjo<x. für diesen Zeugnis abgelegt hat.

Von verlorengegangenen P»eden gehörten Prozessen aus

Diauiartyrie drei Reden des Lysias und vier des Deinarch

an *, anderen Klagen wegen falschen Zeugnisses Lysias Rede

gegen Medon und Deinarchs Rede gegen Theodoros.

Mit einer Klage '!>3'joou.arv-'jf;uov ^, die nach Aristoteles

zuerst von Charondas in Katana eingerichtet^ und in Athen

mindestens so alt wie die ältesten Gerichtsreden war, konnte

ein , sei es in einem öffentlichen , sei es in einem Privat-

prozesse abgegebenes Zeugnis von der Gegenpartei sowohl

darum verfolgt werden, weil es formell gesetzwidrig', als

* Von Lysias werden zitiert o'.7.;;.7.ot'jc,''^ -ooc -\\ 'Ap'.aToo^ao'j Y(iotci7,v,

'jT.krj ]]'r/.rA-ryj iiuil rf>ö; K/.i'.viav, von Deinarch bei Dionys aufgeführt

OtC«|XC«f/7'J[via dj; O'JO' zhh/ ilzi'jlV.'J'. 'AWrj'.'j-rj's.ljiiV-rj- ij'jyaTcpc;. r.ZrA -o'j V/'j'.T.T.rj'j

"/./•/VjO'j 7:00; Xy.rjT^zy.. "spl ~rfi 'AycfilcjVy; o'.7.ao!pT'jp'!c<; faiuli 'jv/^yopta A-'otOdjv.

zitiert) und die Anm. 1 genannte.

^ Rentzsch de d\'xrj iijfv^ouccmvfji'wv in iure Attico (Leipzig 1901).

Bonner Evidence in Atlienian courts (Chicago 1905) p. 88 ft'. l^eisi der

Zeuge im Attischen Recht (Frauenfeld 1908) S. 120 ff.

6 Polit. II 9 (12), 8 8. 1274^ 5 Xc(p(üvor/j 0' o'Josv lattv K-.ov -/.r^v yX

or/.ct Tcüv 'Lc'jooaapt'jpHuv -piÖTOC yv.p i~rj':fpz tt^v irJ.T/.r^'lii^

.

'' Gesetz bei [Demostli.] g. Steph. II 10 S. 1232 i. A. 'ii-cui oe xai

•jrOOtV.O? TWV •It'JOrjij.rjrj-z'jrAoy/ 'j [irt'jZ-Jfjipy.i C<JtoO -r/j-r/j 071 jJLapT'Jpcl T.OirA

TÖv vJi/ov, 7.ai ö -poßa/.o;j.cvo; /.'j.-A zvi-A. (iegen das Gesetz hatte nach

Apollodors Behauptung Stephanos dadurch verstofsen, dafs er nach

Hörensagen über ein Testament des Pasion ausgesagt, ct/.oYjv 0' rjy,. ^töai

(oi vofAot) ^(üvTo; .actpTjpETv § 6 S. 1130, 26. G. Kuerg. i. A. t'va A tu
ijAfj-'joy.^ ~rj, 'I/s'joTj j/v.pT'jpoövra; -^pctoyoi/cvo; — /, aotpT'jpia; rrctp'i tov vcIizov
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darum — und dies ist der häufigere Fall, der auf alle uns

erhaltenen Reden zutrifft — weil es gegen die Wahrheit

verstofse. Dafs die klagende Partei im Hauptprozesse unter-

legen war, war durchaus nicht Voraussetzung für ihre An-

stellung; im Gegenteil finden wir sie von dem Spreeher von

Isaios Rede über Pyrrhos Erbschaft gegen Nikodemos ge-

richtet, wiewohl er gegen die Diamartyrie des Xenokles,

für die jener ausgesagt, gesiegt hatte, und in Lysias Rede
gegen Theomnestos eine Klage wegen falschen Zeugnisses

erwähnt, die dieser gegen Dionysios wegen einer in einem

früheren Prozesse gegen ihn gemachten x\ussage erhoben

hatte, wiewohl er den Prozefs gewonnen hatte ^. Die Un-

abhängigkeit der Klage von dem Ausgange der Hauptklage

ergibt sich auch daraus, dafs sie, wie früher schon nach

einer Vorschrift in Piatons Gesetzen vermutet und jetzt

durch Aristoteles ** bezeugt ist, vor Entscheidung der Haupt-

sache eingeleitet werden mufste, was nur vor Beginn der

Abstimmung der Richter auf eine Frage des Herolds ge-

schehen durfte. Die Klage ist also nicht ausschliefsliche

Schädenklage ^°, noch weniger aber reine Strafklage, am
wenigsten dann, wenn sie gegen eine Diamartyrie gerichtet

ist. Sie einleiten heifst £-itjx-i^-T£3Üai tivi (töjv) 'LiUoo;xaf>Tupttüv,

soweit dieser zur Unterscheidung von der Verwendung des

JJ.tVOV 'J-OOr/CiV lyTTj TIÖV 7,0!7,OT£"/V»Öv.

8 § 22 ff. S.' 366 ff. Ein dritter Beleg liegt bei [Demosth.J g. Euerg.

u. Mnes. 5 S. 1140, 21 vor: als Beweis für die Richtigkeit der Aussage

seiner Zeugen, dafs nicht er, sondern Theophemos mit Tätlichkeiten

begonnen habe, macht der Sprecher den Umstand geltend, dafs Theo-

phemos sie nicht wegen falschen Zeugnisses belangt habe, wiewohl er

doch den Prozefs Gt(x£t'ot; gegen den Sprecher gewonnen hatte.

** 68, 4 C. 35, 10 d-siootv os ota'iir^'-fiCECi&oti [j.£/./,iuaiv ot oixaaxai, ö "/TJp'J?

'/yopE'kt -piöxov av iTitaxTj-TtovTai oi dvxiof/.ot xotT; ,ao(px'jptai;' oö yoip laxiv

£7:-r/./;i>ao.4a., ö'xctv -ip;iovxo(t lii-lr^-d'it^'^'x'.. Plat. Ges. XI 14 S. 937 B.

10 Blofse Schädenklage sahen in ihr Heffter S. 309. Platner I

S. 398 f. und Hermann de vesiig. p. <69 f. Wenn Platner darauf Gewicht

legt, dals die Kläger gern den Einflufs des Zeugnisses auf das be-

schwerende Erkenntnis des Gerichtshofs betonen, so geschieht das im

Interesse der Strafschätzung.
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Verbunis für Blutklageu dienende Zusatz nicht durch den

Zusammenhang entbehrlich gemacht wird ^^ Die p]inleitung

geschieht durch sofortige Einreichung der Kkigschrift an

den dem Hauptprozel's vorstehenden Beamten . was durch

die übliche Kürze ihrer Abfassung ermöglicht wird. Ein

Beispiel einer solchen Klagschrift ist uns in Demosthenes

Rede gegen Stephanos erhalten ^-. In einem Falle l)ei Isaios

hat die Einreichung der Klage die Folge, dafs l)is zu ihrem

Austrage jede weitere Verhandlung der Hauptklage aus-

gesetzt werden mul's^^. Al)er es handelt sich da um eine

Diamartyrie, die, wie im dritten Buche zu zeigen ist, in

ihrer Wirkung einer Einrede (irapaYpacpVj) gleichkommt. Dafs

in der Regel durch Einleitung der Klage die Fortstellung

der Hauptklage nicht gestört wird , läfst sich schon aus

Aristoteles Worten entnehmen, und anderweit bestätigen,

dafs auch die Yollstreckbarkeit eines in dieser ergangenen

Urteils durch erstere nicht aufgehalten wird'*. Nur dann,

wenn das Urteil auf Todesstrafe, Verkauf in die Sklaverei

oder völlige Atimie lautet, mufste die Erhebung der Neben-

klage Suspensionskraft üben, wie die Bestimmung lehrt, dafs

wer ;sviac verurteilt ist, bis zur Entscheidung der von ihm

angestrengten Zeugnisklage im Gefängnis zu verbleiben hat'\

^^ Dafs e-'.a-/.7^-T£c;!)c('. nicht blofs das Anmelden, sondern das Ein-

leiten der Klage ist, schlofs Leisi S. 126 namentlich daraus, dafs nach

Piaton der Gerichtsvorstand sofort die i-hy.r/j'-^ von beiden Parteien

versiegeln zu lassen und zu den Akten zu nehmen hat. tlbendafür

spricht auch das Ehrendekret der Eiv.'y.ozi^ für Polyxenos C. I. A. II

n. 609 und das analoge Verfahren bei der v//.r^ ÄiroaapT'jpiV/j.

>2 I 46 S. 1115.

^3 Isai V. DUcaiog. E. 17 S. 98 z-<.-jy:r^'ly.\).bm^/ o' r^fj.(üv y^ <j.b^ /.fj;!;

TO'J y./.i^rjr/j o'.cYpa'^Tj. ii Oc Twv 'l/£'joo;j.oepT'j[>t(ov Kily^f^^ thr^t'..

^* [Demosth.J g. Euerg. it. Mnes. 49 S. 1154, 6 e-cioy) yip w-^/.ov

ocjToi; TT^v or/.r^v scp' -^ to'j; (j.ctpx'jpa; to'jto'j; otojy.io la 'hz'jor^ [j.ciActpT'jprj7.0T0i;,

7rp03£/.ild)V TW 0£O',p7^;j.U) |J.£Ä).0'J3"/]? [J.Ot f^O'/j i;Yj7,£tV TT^; 'JT:£pTj[J.£plCt; £0c7^i)t^V v.t?..

Anders bei Isai. a. R. 9 S. 91 , wo die Verfolgung der i-hv.r^'l'.^ durch

den Tod des Polyaratos verhindert ^var; tt, ctÜT-^
V-'-^p?

ist nicht mit

Pieiske auf den Tag der Entscheidung des Erbschaftspi"Ozesses zu be-

ziehen, sondern betont, dafs Dikaiogenes seine Gegnerinnen an einem

und demselben Tage aus ihrem Besitze vertrieb.

15 Demosth. g. Timokr. 131 S. 741, 18.

Lipsius, Attisches Kecht. 50
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Eine Schwierigkeit maclien nur die Stellen, aus denen man
bisher allgemein auf das Bestehen einer YpacpT) 'y£uSo|j.apTuf>ttuv

geschlossen hat (Anm. 2). Doch finden diese eine befriedigende

Erklärung auch durch die Annahme, dafs die ^pacpr^ auxo-

rpavTiac nicht blofs gegen verleumderische Ankläger, sondern

auch gegen lügnerische Zeugen gegolten hat*^. Ob gegen

ein vor dem öffentlichen Schiedsrichter abgelegtes Zeugnis

sofort eine Klage '}£u6oaapTüpi(üv habe eingeleitet werden

können, wie dies mit der Klage Xnroixapxuptou der Fall war,

darüber geben unsere Quellen keine Auskunft. Es scheint,

dafs dafür erst die Verhandlung vor dem Gerichtshofe ab-

gewartet werden mufste, an den der Rechtsstreit wohl immer
geleitet wurde , wenn seine Entscheidung von der Glaub-

würdigkeit der beigebrachten Zeugnisse abhing ^^

Den verurteilten Beklagten traf eine Geldstrafe, deren

Höhe durch die Entscheidung der Richter zwischen Schätzung

des Klägers und Gegenschätzung des Beklagten festgestellt

wurde (S. 253 f.). In der Klagschrift des Apollodor gegen

^^ Vgl. über die YpacfT] auzocpavtia; S. 448 f., wo das vorher Gesagte

nach dem oben Bemerkten zu berichtigen ist. Leisi S. 128 will damit

helfen, dals die ir.iTAr^'bn vor Eukleides nicht existierte, die ypacprj

'i;£'joo[j.a[>T'jpiiuv aber nur vor 403 vorkam. Aber abgesehen davon, dafs

seine eigenen chronologischen Nachweise dieser Annahme wenig günstig

sind, erscheint es undenkbar, dafs die e-t'a/.T/Lt;, die nach Aristoteles

schon Charoudas kannte, in Athen den auf Tod und Leben Angeklagten

erst durch Eukleides erschlossen worden sei. Dafs ihnen die Möglich-

keit dazu geboten war, wird auch durch Antiphons Worte nicht aus-

geschlossen. Die Meinung von Bonner p. 89 f., auch die Zeugen im

Privatprozesse hätten durch einen an ihm Niclitbeteiligten 'L£'joo[Aap-

Tupicov beklagt werden können , beruht auf irriger Auffassung des

Rechtsfalls, der die Klage gegen Olympiodor veranlafst hat (S. 658).

Gegen die Zeugen des Olympiodor im letzten Erbschaftsprozefs konnte

Kallistratos nach § 45 S. 1179, 20 darum die STri'axr/Lt; einlegen, weil

er selbst auf die halbe Erbschaft des Komon Anspruch erhoben hatte

§ 29 ff. S. 1175.

" Andere Vermutungen bei.Rentzsch p. 39 f. und Leisi S. 125.

Fernzuhalten ist jedenfalls die von Bonner p. 90 wieder herangezogene

Äufserung bei [Demosth.] g. Fhorm. 18 f. S. 912 a. E., die nach Zu-

sammenhang und Inhalt nur auf das Verfahren vor dem Privatschieds-

richter gehen kann.
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Stephauos ging der Antrag auf die Bufse von einem Talent,

die im Verhältnis zu dem Schaden , der jenem durch die

Abweisung seiner Klage gegen Phormion erwachsen war,

als recht gering erscheint ^^. Wie in allen Privatklagen

fiel die Bufse dem Kläger zu ^'•'. Wer dreimal wegen falschen

Zeugnisses verurteilt war, verfiel aufserdem in totale Atimie,

weshalb der, den schon eine zweimalige Verurteilung ge-

troffen hatte, von dem Zeugniszwange entbunden war^**.

Dafs aber den Richtern freigestanden habe, auch bei einer

ersten oder zweiten Verurteilung durch Prostimesis auf

Atimie zu erkennen, hat sich schon oben (S. 256 A. 54) als

Irrtum herausgestellt. Wenn die Klage gegen eine Dia-

martyrie gerichtet war. die wie bemerkt der Paragraphe

gleichstand , traf den Kläger , falls er nicht einmal den

fünften Teil der Richterstimmen für sie gewonnen hatte,

die Epobelie, in anderen Phallen nur der Verlust der Pry-

taneia^^

Durch die Verurteilung des falschen Zeugen war nun

auch die Möglichkeit geboten, den. der ihn gestellt hatte,

mittels einer Klage xaz o-rs/viö; v zur Verantwortung zu

ziehen 22. Wie die Klage 'I^syoojj-apT'jpuov , raufste sie gegen-

18 Vgl. Leisi S. 131 A. 3.

1^ Bonner bezweifelt p. 92, dafs ilies bei der oiV.r^ 'k'jooa^pT'jpt'wv

immer der Fall gewesen sei. Aber dafs die Bufse verschieden be-

handelt worden wäre, je nachdem die Klage im einzelnen Falle mehr
Schädenklage oder Pönalklage war, würde eine für das attische Recht

zu feine Unterscheidung bedeuten.
2° Andok. V. d. Myst. 74 S. 35 a. E. ördaot — Tf/t; 'Le'joo.aapT'jpiiuv

yrj7j;Aoc-a cf/ov. Hyper. g. Phil. 12 C. 8 toT; xwv 'ic'joo.aapTJpuuv oi; r^Xw-

7.031V OEOtoza-c üiAct; to Tpi'xov ij.Tf] fj.ctpx'jpsrv ;j./)o' cl; c<v -ctpctyEvcovxoti, fvx

ixTjScvl X(jJv TToXiTwv 7^ xö 'j;j.EX£pov -'/.ffioi ctlfxtov TO'J T^xiaiöailat.

-1 Das sind die DAz-w d-txt;j.ta, die nach [Demosth.] r/. Euerrf. 2

S. 1139, 12 den Kläger treffen. Über die Epobelie Isokr. g. KnUim. 11

K. 5 und das Nähere dazu im dritten Buche.
2- [Demosth.] g. Buerg. 1 (Anm. 7). g. Timoth. -56 S. 1201, 3 cpoßoü-

(i.£vos — lATj |-'.axry'W[jitvo; iyut xwv '!/£'J0'5a'Xpx'jp''iov y.oti ^ie/.Ey^a; xa •bvjo-q

[i.e;xapX'jprjXOXC( xöv A^T/pt'tova , iizi xovOc xwv y.y.y.o'i.yjwyj sXi^r/'.ai xaia x&v

v'J;xov. Auf diesen beiden Stellen fufst der Artikel des Harpokration,

den auch Lex. Seguer. V S. 268, 24 ausschreibt.

50*
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über allen Arten von Zeugnissen statthaft sein, mochten sie

nun in Privat- oder in öffentlichen Klagen abgelegt sein.

Da die Falschheit oder Gesetzwidrigkeit des Zeugnisses

schon in dem Prozesse gegen den Zeugen festgestellt sein

mufste, hcätte gegen den Produzenten ein abgekürztes Ver-

fahren genügen können, wofür auch eine uns erhaltene Ge-

setzesbestimmung sich geltend machen liefs^^. Doch läfst

die Ausdrucksweise der Piedner nicht zweifeln^*, dafs es

einer erneuten Klage bedurfte. Folge einer Verurteilung

des Beklagten kann nur Verhängung einer Geldbufse ge-

wesen sein.

Wie die Klage gegen den falschen Zeugen, mufste auch

die Klage gegen den, der ein von ihm verlangtes Zeugnis nicht

ablegte, die SiV/; Xi -o-xapTUf/iou sofort bei der Verhandlung

der Hauptklage eingeleitet werden und war vor Fortführung

der letzteren zunächst zu erledigen, was bei der o(y.r^ ']/suoo-

{xapxüpttuv nur dann der Fall war, wenn sie gegen eine Dia-

martyrie gerichtet war (S. 781). Wir ersehen dies aus der

einzigen Stelle, die uns über die Klage Aufschluis gibt. Bei

einer Schuldklage des Apollodor gegen den Feldherrn Timo-

theos, die bei dem Diaiteten anhängig ist. kommt es auf

das Zeugnis des Antiphaues an, das dieser dem Ai)ollodor

wiederholt zugesagt, aber an der y.upia (S. 229) trotz Vor-

ladung nicht leistet. Darauf leitet Apollodor sofort durch

Erlegung der Diaitetengebühr die Klage Ai-oixc/.pTupio-j gegen

!

23 [Demosth.] </. Steph. II 10 S. 1132, 4 b-co oe /.al Orooiy-o; twv

'iic"Joo(AapT'jpt'iov ö u.off/T'jpV'ac«; gcJtc/'j to'jto'j oti [Aotpx'jpci T.ipy. tov vofjiov xai

ö T:pO,3c(/,0[AcVOC XCiT-Z T0('JT7.

2* Vgl. besonders [Demosth.] g. Timoth. a. a. 0. Von einer w.t^

A. reden ausdrücklich nicht nur die Lexikographen, wie Harpokration,

den auch Lex. Seguer. V 8. 268, 24 ausschreibt, sondern auch Lysias,

den Pollux VIII 37 für die Form xav-oTe/vio-j anführt. Eine Klage

v.a7-oT£yvKlJv kennt auch Piaton Ges. XI 14 S. 936 D, aber gegen den,

der einen fremden Sklaven dazu anstiftet, ihm Schaden zuzufügen, um
dadurch seine Auslieferung zu erzwingen. Aber daraus ist ebensowenig

mit Heraldus ein Schlufs auf das attische Recht zu ziehen, wie aus

der allgemeineren Verwendung dei» Worte •zay.oTtyvia und Ao./.ri-v/yzVi.

Eher läfst sich mit Böckh a. d. Anm. 2 a. 0. p. 4 = 121 annehmen,

dafe die Klage auch auf den Anwendung fand, der falsche -/./.r^Tfjps;

aufgestellt hatte.
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Antiphanes ein : der Diaitet al)er spricht gegeu iliii keine

Verurteil ung aus, sondern weist, nachdem er his zum Al)end

gewartet hat, die Schuldklage des Apollodor ab, worauf

dieser eine Klage ßXaßr^c gegen Antiphanes anstrengt-^.

Warum der Diaitet der Klage gegen Antijihanes keine f'olge

gab, wird nicht gesagt; vermutlich deshalb, weil Apollodor

im Vertrauen auf sein Versprechen die Prosklesis erst am
Tage der Entscheidung Ijewirkt hatte. Wenn aber mit dieser

Stelle die seit dem Altertum herrschende Auffassung 2« ver-

einbar ist, dafs die Klage /a-oaap~upiou nur gegen den statt-

haft war, der sein Zeugnis zugesagt hatte, so wird sie aus-

geschlossen durch die Aufserung in einer anderen Piede,

der Bruder des Aphobos Aisios sei zu dem Zeugnis wider

seinen Bruder, zu dem er von Demosthenes aufgefordert

war, dadurch gezwungen gewesen, dafs ihm sonst nur die

Wahl blieb, einen Meineid zu schwören, wenn er die Exo-

mosie leistete, oder sich der sofortigen Verurteilung in einer

Klage /a-oaapt'jfyio'j auszusetzen 2^. Wie durch die letztere

Aufserung sich bestätigt, liefs die Klage sich durch ein

kurzes Verfahren erledigen, da zu ihrer Begründung in der

Regel die Konstatierung der ordnungsmäfsigen Ladung zum
Zeugen genügen mufste. Im Falle einer Verurteilung des

Beklagten wird ihn ebenso wie bei der Kleteusis, von der

im letzten Buche zu sprechen ist, eine Geldbufse getroffen

haben . die durch das gewöhnliche Schätzungsverfahreu zu

bestimmen war und nicht wie bei jener dem Staate, sondern

dem Kläger zufiel.

25 [Demosth.] (i. Timoth. 19 S. 1190 i. A. Nur eine or/.-/; ^:tA^Y,

kennt in diesem Falle Piaton S. 937 A.
-^ Z. B. Pollux VIII -36 /.[-ouaprjf-toj oä (ot/.-/)) /.ot-rä twv toovTOJv ;jiv

y.iX ;j.c<0T'jfi7^j£'.v öiJ.o/.ojr^'j''J.'j-a>'i , £v ok Tijj v.'y.'.rji') t/^v ao!p-'jp!7.v r/./ '.TrövTojv.

Ähnlich Phot. u. /.£'.-o;j.7.p-'jp''o'j or/.r^ . dessen Irrtümer deutlich zeigen,

wie sehr die alten Grammatiker ihre Angaben nur der Kede gegen

Timotheos entnahmen. Richtiger Lex. Seguer. V s. 276, 31. Die alte

Auffassung teilt noch Leisi S. .50 ff., -wiewohl er die Beziehung der im

folgenden verwerteten Stelle auf die Klage erkannt hat.

" [Demosth.] </. Aph. III 15 S. 849 i. A. Ar^-.o; ö? -/jv -jiv j'rxpvö; i^-i

TO'JTtO 3'JVC(y('JV'.'0|J.£VCiC, ~'J~e. o' £(J.apT'Jpr^3£ taÖTOt O'Jt' fniOV/.ilv ryj~' £'jH\>;

rapayprjij.c. oixr^v öcsXiSxave'.v ^o'j}.6ij.vjo:.
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